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Vorwort Vii

vorwort

Das Jahr 1857 brachte dem seit neun Jahren regierenden immer noch sehr jungen kaiser 
Franz Joseph i. mehrere propagandistische erfolge. Gemeinsam mit der schönen kaiserin 
bereiste er zuerst lombardo-Venetien, wo er seinen als liberal geltenden jüngeren Bruder 
Ferdinand Maximilian als Generalgouverneur installierte. Von Mai bis august fuhr er, mit 
Unterbrechungen und anfangs auch von elisabeth begleitet, nach Ungarn. Da wie dort 
sollten amnestien und verschiedene finanzielle Maßnahmen und Geschenke zur ent-
spannung der verfahrenen politischen lage beitragen. erstmals seit Világos wurde ein 
Ungar zum Minister ernannt. Der populäre erzherzog rainer wurde Präsident des reichs-
rates. Mit der kaiserlichen Verordnung vom 9. Februar 1857 wurde die Paßkarte einge-
führt und damit die reisefreiheit im inneren sehr erleichtert. Der Bau der südbahn schritt 
voran, im april wurde mit den arbeiten an der Westbahn begonnen, im oktober folgte 
die Grundsteinlegung zum Wiener Westbahnhof. eisenbahnen in Galizien und Böhmen 
wurden genehmigt. in diesem Jahr erschien auch die Programmschrift des ersten regie-
rungsjahrzehnts, karl Freiherr von czoernigs Buch „österreichs neugestaltung“. am 
Weihnachtstag schließlich wurde jenes handschreiben veröffentlicht, in dem der kaiser 
die schleifung der stadtmauern in Wien anordnete zwecks „erweiterung der inneren 
stadt Wien mit rücksicht auf eine entsprechende Verbindung mit den Vorstädten“ und 
unter Bedachtnahme „auf die regulierung und Verschönerung Meiner residenz- und 
reichshauptstadt“. Damit waren − noch mitten in der neoabsolutistischen ära – das Jahr-
hundertprojekt der Wiener stadterweiterung und in der Folge die ringstraßenepoche 
eingeläutet.
Das kabinett bemühte sich um die Fortführung der reformtätigkeit auf verschiedenen 
Gebieten. nach dem abschluß des Münzvertrags mit den staaten des Deutschen Zollver-
eins ging man daran, die gesetzlichen Vorbereitungen für die neue „österreichische Wäh-
rung“ zu treffen, die dann ab dem 1. november 1858 eingeführt wurde. Die rechtsver-
einheitlichung wurde vorangetrieben, indem mehrere nur für die österreichischen kron-
länder erlassene Gesetze in den ungarischen ländern eingeführt wurden, wie die notari-
atsordnung und das Forstgesetz. ihren größten erfolg erzielte die regierung in den Bemü-
hungen, die auswirkungen der von den Vereinigten staaten auf europa übergreifenden 
sogenannten ersten Weltwirtschaftskrise auf die Monarchie abzumildern. Dies gelang ihr 
dadurch, daß sie den aktienmarkt durch Zurückhalten von neuen eisenbahnaktien und 
-konzessionen – der eisenbahnbau war der leitsektor der Zeit – beruhigte und gleichzei-
tig einige eisenbahngesellschaften direkt unterstützte.
all dem standen aber auch schwerwiegende Defizite gegenüber. Die reisen nach italien 
und nach Ungarn erwiesen sich als nur kurzfristige propagandistische erfolge. Die lang-
fristig erhofften positiven Wirkungen blieben aus, weil der kaiser nicht bereit war, durch 
änderung der Politik einen wirklichen ausgleich zu suchen. in beiden ländern verhielten 
sich die maßgebenden politischen schichten weiterhin distanziert zur zentralisierenden 
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Politik des Monarchen. Vor allem erwiesen sich die anstrengungen des Finanzministers 
karl Freiherr v. Bruck um einen ausgeglichenen haushalt und um die sanierung der 
Währung als ein kampf gegen Windmühlen. Weder bei der steuerreform noch bei ernst-
haften einsparungen im Bereich von armee und Gendarmerie gab es Fortschritte. Über-
haupt traten unter den Mitgliedern der Ministerkonferenz immer wieder heftige Diffe-
renzen auf, etwa bei der regelung der Verhältnisse der evangelischen kirchen in Ungarn 
und auch in anderen religionsfragen, bei der Debatte um das Wuchergesetz, beim ent-
wurf eines neuen heeresergänzungsgesetzes oder in der Frage der Pressepolitik. Daß die 
regierung in vielen Fragen alles andere als einmütig war, weist letztlich auf die grundle-
gende schwäche des neoabsolutistischen regimes hin. es konnte nur von des kaisers 
Gnaden handeln, besaß aber keine ausreichende politische legitimation in der Bevölke-
rung. Uns aber hat diese konstellation einige außerordentlich spannende und aufschluß-
reiche Dokumente beschert, indem die Protokolle der Ministerkonferenzen die Debatten 
mit Präzision und schärfe dokumentiert haben.
Mit dem vorliegenden Band wird die edition der Protokolle der abteilung iii, Buol-
schauenstein, nach längerer Unterbrechung fortgesetzt. Waltraud heindl, die Bearbeite-
rin der Bände 1 bis 5 dieser abteilung, mußte die arbeiten nach der Übernahme der 
Direktion des österreichischen ost- und südosteuropa-instituts abbrechen und ist 
anschließend in den ruhestand getreten (siehe Vorwort zu Band iV/1). Dem Bearbeiter 
des vorliegenden Bandes ist nach der Fertigstellung der abteilung V, erzherzog rainer 
und Mensdorff, zunächst die Bearbeitung der drei Bände der abteilung iV, rechberg, 
zugefallen. Mit dem vorliegenden Band wird nun die edition der abteilung iii, Buol-
schauenstein, wiederaufgenommen. an dieser stelle sei Waltraud heindl für die Überlas-
sung des handschriftlichen Materials für den wissenschaftlichen kommentar gedankt, das 
sie damals bereits gesammelt hatte.
Der Band ist nicht nur der vorletzte der abteilung iii, sondern der vorletzte der ersten 
serie überhaupt. Die arbeiten an der zweiten serie, die Protokolle des gemeinsamen 
Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867−1918, werden fortgesetzt. 
2011 konnten zwei Bände erscheinen (Band i/2 1870/1871 und Band Vi 1908−1914). 
Die arbeiten an der dritten serie, die Protokolle des österreichisch/cisleithanischen Mini-
sterrates 1867−1918, wurden aufgenommen (siehe Vorwort zu Band iV/3).
eine änderung ist in der herausgeberschaft der reihe eingetreten. Mit 31. Dezember 
2012 wurden die wissenschaftlichen kommissionen der philosophisch-historischen 
klasse der österreichischen akademie der Wissenschaften geschlossen. Die herausgebe-
rin seit 2008, die kommission für die Geschichte der habsburgermonarchie, wurde mit 
der historischen kommission und dem institut österreichisches Biographisches lexikon 
und biographische Dokumentation mit 1. Jänner 2013 zum institut für neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung zusammengeführt, das nunmehr die herausgeberschaft der 
reihe wahrnimmt. Dem obmann der ehemaligen kommission für die Geschichte der 
habsburgermonarchie, w. M. Univ.-Prof. Dr. helmut rumpler, sei an dieser stelle für die 
Förderung der edition im rahmen der genannten kommission der Dank ausgesprochen.
Dank für die Unterstützung der edition gebührt auch dem Generaldirektor des öster-
reichischen staatsarchivs, Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner, dem Direktor des 
haus-, hof- und staatsarchivs, Mag. Thomas Just, sowie den leitern und Mitarbeiterin-
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nen der abteilungen des österreichischen staatsarchivs. ebenso danken wir den Partnern 
im institut für Geschichte der Ungarischen akademie der Wissenschaften, die bei archiv-
aufenthalten in Budapest mit rat und tat zur seite standen und das Manuskript dieses 
Bandes, so wie bei allen bisherigen Bänden, freundlicherweise durchgesehen haben.

Wien, im april 2013

Michael Gehler stefan Malfèr
Direktor redakteur
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eInleItung

Von stefan Malfèr

Die reise des kaiserpaares nach Ungarn (Xi).  ‒ noch einmal Ungarn: die regelung der 
kirchlichen Verhältnisse der evangelischen (XVi). – Der staat und die katholische kirche 
(XXi). ‒ reformen (XXiV). ‒ eisenbahnen und Weltwirtschaftskrise (XXXiV). ‒ Die armee 
und die Gendarmerie in der Ministerkonferenz (XXXViii). ‒ startschuß für die Wiener 
stadterweiterung (XlVi). ‒ Pressepolitik (XlViii).

Die reise des Kaiserpaares nach ungarn

kaiser Franz Joseph i. war ein reisefreudiger Monarch1. aber abgesehen von individueller 
neigung gehörten kaiserreisen zum festen instrumentarium der Machtrepräsentation. 
ausgenommen davon waren natürlich private reisen, etwa zu sommer- oder Jagdaufent-
halten oder aus familiären Gründen. Die politischen reisen waren entweder außen- oder 
innenpolitischer natur. Zur ersten Gruppe gehörte etwa das treffen mit Zar alexander ii. 
in Weimar anfang oktober 18572 und die aus der reiseoffensive nach dem verlorenen 
krieg von 1859 hervorgegangenen reisen des Jahres 1860 nach Baden-Baden, teplitz 
und Warschau, die alle der Durchbrechung der außenpolitischen isolation österreichs 
dienten3. als Mischform könnte die teilnahme des kaisers an der feierlichen eröffnung 
der Gesamtstrecke der kaiserin-elisabeth-Westbahn zwischen Wien und München im 
august 1860 bezeichnet werden4.
ausgesprochen innenpolitisch motiviert waren die großen reisen nach lombardo-Vene-
tien und nach Ungarn 1856/57. Beide dauerten mehrere Monate und sollten dazu die-
nen, das durch die revolutionären ereignisse von 1848 und die nachfolgenden kriege 
samt Belagerungszustand zutiefst erschütterte Verhältnis der dortigen Bevölkerung zur 
Dynastie zu verbessern und politisch verlorenes terrain aufzuholen. Zu beiden reisen 
brach nicht nur der kaiser, sondern das kaiserpaar auf. Die italienische reise dauerte vom 
17. november 1856 bis zum 12. März 1857 und führte Franz Joseph und elisabeth über 

1 Petra Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867 (phil. Diss., Wien 1967); Doris Diess, 
Die reisen kaiser Franz Josephs i.: 1867–1916 (Diss., Wien 2000).

2 katharina Weigand, österreich, die Westmächte und das europäische staatensystem nach dem krim-
krieg (1856–1859) (= historische studien 445, husum 1997) 156–159.

3 Dazu richard Blaas, österreich und die einigung italiens zwischen den konferenzen von teplitz und 
Warschau (25. Juli – 25. oktober 1860). In: Mitteilungen des österreichischen staatsarchivs 21 (1968) 
251–330, zu Baden-Baden 264; stefan Malfèr, einleitung. In: Die Protokolle des österreichi-
schen Ministerrates 1848–1867 [weiterhin zit. als ömr.] iV/3: Das Ministerium rechberg, 21. okto-
ber 1860–2. Februar 1861, bearbeitet und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 2009) X f.

4 stefan Malfèr, einleitung ömr. iV/2: Das Ministerium rechberg, 6. März 1860–16. oktober 1860, 
bearbeitet und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 2007) liV und MK. v. 9. 6. 1860/III, ebd., nr. 173.
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laibach, triest, Venedig (aufenthalt 25. november 1856 bis 3. Jänner 1857), Padua und 
Verona nach Mailand (aufenthalt 15. Jänner bis 2. März 1857). Das Paar kehrte über 
Mantua, treviso, Udine, Görz und laibach nach Wien zurück. auf der rückreise wurde 
übrigens auch die adelsberger Grotte besichtigt5. Der Zweck der reise sollte nicht nur 
durch die anwesenheit des herrschers, sondern durch gezielte positive, Vertrauen för-
dernde Maßnahmen erreicht werden. Dazu gehörten die aufhebung von Gütersequestra-
tionen für italienische revolutionäre, Begnadigungen, die niederschlagung von hochver-
ratsprozessen, aber auch sozialkaritative Maßnahmen ebenso wie die Förderung von 
kunst und Wissenschaft. Der politisch wichtigste schritt während des italienischen auf-
enthaltes war, gewissermaßen als abschiedsgeschenk, die Berufung des als liberaler gelten-
den kaiserlichen Bruders, des erzherzogs Ferdinand Maximilian, zum Generalgouverneur 
des lombardisch-venezianischen königreichs an stelle des alten Feldmarschalls radetzky 
am 28. Februar 18576. Den politischen hintergrund und das letztliche scheitern dieser 
gutgemeinten Maßnahme hat Brigitte Mazohl in ihrem Werk über die österreichische 
Verwaltung in lombardo-Venetien ausgeleuchtet7.
Die reise nach Ungarn wies viele Parallelen zur italienischen auf. Der Zweck war der 
gleiche, sie begann als reise des kaiser- (bzw. königs)paares und wurde von flankierenden 
Maßnahmen begleitet. Die Umstände bewirkten freilich auch Unterschiede. Zuerst wurde 
in der hauptstadt ofen das ah. hoflager aufgeschlagen (4. Mai 1857), von wo aus ein 
ausflug nach Waitzen (20. Mai) und eine erste rundreise im Zentrum des landes, in der 
großen ungarische tiefebene, unternommen wurde (23. bis 29. Mai). sie führte nach 
Jászberény und, gegen den Uhrzeigersinn, nach szegedin, Gyula, Großwardein, Debrec-
zin und zurück nach ofen. Dann erzwang ein trauriges ereignis in der kaiserlichen Fami-
lie eine Unterbrechung. am 12. Mai erkrankte die erst zehn Monate alte erzherzogin 
Gisela an Durchfall und Fieber, genas aber wieder. kurze Zeit später erkrankte auch die 
zweijährige erzherzogin sophie. sie erlag der krankheit und verstarb am 29. Mai. am 
30. Mai begab sich die Familie nach laxenburg, die leiche des verstorbenen kindes 
wurde in der ofener schloßkirche aufgebahrt und am 1. Juni nach Wien überführt und 
in der kapuzinergruft beigesetzt. Die reise wurde erst nach gehöriger trauerzeit und nach 
weiteren Verzögerungen fortgesetzt, doch reiste nun Franz Joseph allein, ohne elisabeth. 
Vom 8. bis zum 15. august unternahm er eine zweite rundreise, die ihn durch die süd-
westlichen komitate nach ödenburg, keszthely, Veszprim, stuhlweisenburg und zurück 
nach Wien führte. es folgte vom 23. august bis 5. september die dritte rundreise durch 

5 Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867, 96–133; hermann heller, kaiser-anna-
len. Franz Joseph i., der längstdienende konstitutionelle Monarch österreichs. chronologie der regie-
rung seiner k. u. k. apostolischen Majestät [1848–1867] (Wien/Brünn/Prag 1907) 102–106; egon 
caesar conte corti, Mensch und herrscher. Wege und schicksale kaiser Franz Josephs i. zwischen 
Thronbesteigung und Berliner kongreß (Graz/Wien/altötting 1952) 178–186; Ders., elisabeth. „Die 
seltsame Frau“ (salzburg/leipzig 1934) 66–74.

6 Dazu MK. v. 5. 2. 1857, ömr. iii/5: Das Ministerium Buol-schauenstein, 26. 4. 1856 ‒ 5. 2. 1857, 
bearbeitet und eingeleitet von Waltraud heindl (Wien1993), nr. 384, und heindl, einleitung ebd., 
Xiii.

7 Brigitte Mazohl-Wallnig, österreichischer Verwaltungsstaat und administrative eliten im königreich 
lombardo-Venetien 1815–1859 (= Veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte Mainz, 
abteilung Universalgeschichte 146, Mainz 1993) 361–382.
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den norden des landes nach Preßburg, Balassa-Gyarmath, rima-szombath, leutschau, 
eperies, kaschau, Miskolcz, erlau, Gödöllő und zurück nach Wien8.
Der erwünschte innenpolitische erfolg der Ungarnreise von 1857 stellte sich nicht ein. 
Das lag vor allem daran, daß der kaiser, aber auch seine Berater nicht daran dachten, die 
Politik Ungarn gegenüber zu ändern. Die neoabsolutistischen Vorstellungen von reichs-
einheit ohne jedwede föderalistische abschwächung waren noch zu stark verankert und 
durch keine Mißerfolge in Frage gestellt. erst die ereignisse von 1859 brachten hierin ‒ 
sehr langsam ‒ eine Wende9. im sommer 1857 war man nicht einmal bereit, eine von 
zahlreichen angesehenen ungarischen Magnaten unterzeichnete Denkschrift entgegenzu-
nehmen. Die von Graf emil Dessewffy in kurzer Frist verfaßte, loyal gehaltene Petition 
wurde innerhalb weniger tage von 131 altkonservativen Magnaten, aber auch von einigen 
der liberalen Partei nahestehenden heimlich unterzeichnet und sollte vom Fürstprimas 
kardinal scitovszky überreicht werden. Bei der audienz informierte der kardinal den 
kaiser über den inhalt, doch nahm Franz Joseph die Petition nicht entgegen10. Man war 
nicht bereit, den zerrissenen Gesprächsfaden aufzunehmen, womit ein nachhaltiger erfolg 
der reise unmöglich gemacht wurde.
auch die ernennung eines Ungarn zum Minister war nur eine Geste, nicht aber Zeichen 
einer neuen Politik. am 18. Mai 1857 wurde karl Freiherr v. krauß, seit 1851 Justizmi-

8 Zur Chronologie der Reise: Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867, 134–168; hel-
ler, kaiser-annalen 107 ff.; allgemeine Darstellungen und Tagebuchnotizen: corti, Mensch und herr-
scher 187–193; Ders., elisabeth. „Die seltsame Frau“ 75–80; orsolya Manhercz, az 1857-es császári 
utazás sajtója [Die kaiserreise von 1857 und die Presse]. In: Jenő Gergely (hg.), Fejezetek a tegnap 
világából. tanulmányok a 19–20. század történelméből [kapitel aus der Welt von gestern. studien zur 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts] (Budapest 2009) 56–75; Dies., Ferenc József 1857-es magya-
rországi utazása a times hasábjain [Die reise Franz Josephs in Ungarn im Jahre 1857 in den spalten von 
The times]. In: Magyar könyvszemle 125 (2009) 47–65; Dies., Magas rangú hivatalos utazások Magya-
rországon a Bach-korszakban. Ferenc József magyarországi látogatásai 1849 és 1859 között [hochran-
gige offizielle reisen in Ungarn während der Bach-ära. Besuche Franz Josephs in Ungarn zwischen 1849 
und 1859] (Diss., Budapest 2012); Josef karl Mayr (hg.), Das tagebuch des Polizeiministers kempen 
von 1848 bis 1859 (Wien/leipzig 1931) 422–442 passim; Walter rogge, österreich von Világos bis zur 
Gegenwart, Bd. 1 (leipzig/Wien 1872) 480–490; lászló szőgyény-Marich, idősb szőgyény-Marich 
lászló országbíró emlékiratai [Denkwürdigkeiten des landesrichters ladislaus szőgyény-Márich lászló 
des älteren] Bd. 2 (Budapest 1917) 77–102; eduard von Wertheimer, Graf Julius andrássy. sein leben 
und seine Zeit, Bd.1 (stuttgart 1910) 88–92; aus dem Blickpunkt auf Erzherzog Albrecht: Johann chri-
stoph allmayer-Beck, Der stumme reiter. erzherzog albrecht. Der Feldherr „Gesamtösterreichs“ 
(Graz/Wien/köln 1997) 113 f.; Matthias stickler, erzherzog albrecht von österreich. selbstverständ-
nis und Politik eines konservativen habsburgers im Zeitalter Franz Josephs (= historische studie 450, 
husum 1997) 161–164.

9 Malfèr, einleitung ömr. iV/1: Das Ministerium rechberg, 19. Mai 1859–2./3. März 1860, bearbeitet 
und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 2003) XXXVi-XlViii.

10 Wiederholt notierte Kempen in seinem Tagebuch Aussagen verschiedener Besucher über diese Eingabe, Mayr, 
tagebuch kempens 430 (Eintragungen v. 14. und 15. 5. 1857), 431 (19. 5.), 432 (3. und 6. 6.), 435 (23. 
6.), 436 (7. 7.) und 453 (2. 12.); am 4. 12. 1857 notierte er, der Kaiser selbst habe ihm in der Audienz 
gesagt, der Primas habe die Petition in der Tasche gehabt, er habe sie ihm aber nicht abgenommen, ebd. 453; 
dem entspricht die Darstellung in der altkonservativen Rechtfertigungsschrift Drei Jahre Verfassungs-
streit. Beiträge zur jüngsten Geschichte Ungarns (leipzig 1864) 25–30; siehe auch stickler, erzherzog 
albrecht 163 f.
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nister, des amtes enthoben und zum ersten Präsidenten des obersten Gerichts- und 
kassationshofes ernannt, gleichzeitig wurde der Präsident des obersten Urbarialgerichtes, 
Franz Graf nádasdy, zum Justizminister ernannt. scitovszky interpretierte diese ernen-
nung nádasdys als Frucht seiner Unterredung mit dem kaiser11.
Die Ungarnreise gehört, ungeachtet der tatsache, daß sie letztlich keinen nachhaltigen 
erfolg zeitigte, zu den wichtigen Themen der Ministerkonferenzprotokolle dieser Monate. 
Die eingangs erwähnten begleitenden Maßnahmen wurden nämlich in der konferenz 
ausführlich besprochen und vorbereitet, viel ausführlicher als bei der italienreise, und ihre 
Durchführung beschäftigte wiederholt die Minister. Die konferenz vom 20. März 1857, 
an der auch erzherzog albrecht, der Generalgouverneur in Ungarn, teilnahm, war aus-
schließlich diesem Thema gewidmet. Von wem und wann zum ersten Mal die anregung 
zur reise ausgesprochen wurde, ist nicht sicher. es ist aber auch unerheblich, die idee lag 
in der luft. Gewiß ist, daß sie nicht nur Befürworter hatte. skeptisch äußerte sich z. B. 
der Vizepräsident des reichsrates, norbert v. Purkhart. er fand die reise bedenklich, weil 
die altkonservativen „ihr haupt erheben wollen“, und der chef der obersten Polizeibe-
hörde, FMl. Johann Franz Freiherr kempen v. Fichtenstamm, stimmte ihm „im inner-
sten“ zu12. erzherzog albrecht war unsicher über den politischen erfolg, wie aus dem 
vorbereitenden schriftverkehr hervorgeht13. Der kaiser hielt es für notwendig, übertrie-
bene erwartungen von vornherein mit scharfen Worten zurückzuweisen. er eröffnete die 
Ministerkonferenz vom 20. März damit, er wolle an den Prinzipien der bisherigen Politik 
unabänderlich festhalten und nicht ein haarbreit von ihnen abweichen. Unter dieser Vor-
aussetzung sollten dann „erleichterungen und Begünstigungen“ gewährt werden, und es 
war an erzherzog albrecht, sie zu nennen und zu verteidigen. im wesentlichen handelte 
es sich um drei Bereiche: steuererleichterungen, symbolträchtige Geschenke und Begna-
digungen.
langfristig dürften die Begnadigungen am ehesten zur Beschwichtigung des angespann-
ten Verhältnisses zwischen Franz Joseph und den Ungarn beigetragen haben. Zur aussöh-
nung ist es ja, wenn auch erst später, doch gekommen. sie allein nahmen Bezug auf die 
schmerzlichen historischen ereignisse von 1848/49 und waren als Beitrag gedacht, die 
Vergangenheit zu überwinden, auch wenn das uralte Gnadenrecht des herrschers eine 
solche interpretation nicht automatisch beinhaltete. im handschreiben an den Justizmi-
nister wurden die Gnadenakte ausdrücklich so begründet: „Um über die politischen Ver-
irrungen einer traurigen Vergangenheit und insbesondere über die seit dem Jahre 1848 in 
verschiedenen teilen Meines reiches gegen die bestehende staatsordnung vorgekomme-
nen Umtriebe für immer den schleier der Vergessenheit zu ziehen …“. immerhin wurden 
bei der in ofen am 8. Mai 1857, fünf tage nach dem feierlichen empfang des herrscher-
paares, unterzeichneten und am 10. Mai publizierten amnestie über 540 Personen begna-
digt, indem 213 in Freiheit kamen und bei 330 der Prozeß oder die Untersuchungen 
niedergeschlagen wurden14. Dieser amnestie folgte mit handschreiben vom 23. Mai 

11 Mayr, tagebuch kempens 435 und 453 (Eintragungen v. 23. 6. und v. 2. 12. 1857).
12 ebd., 419 (Eintragung v. 4. 2. 1858).
13 stickler, erzherzog albrecht 161 ff.
14 MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 24, Anm. 33.
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1857 die rücknahme der kriegsrechtlichen Vermögenskonfiskationen, ein für die betrof-
fenen Familien sehr wichtiger Gnadenakt. auch den im ausland befindlichen verurteilten 
revolutionären wurde hoffnung gemacht, indem sie bei den diplomatischen und konsu-
larischen Vertretungen Bittgesuche um strafnachsicht, rückkehrbewilligung und nach-
sicht des Vermögensverfalls einreichen konnten15. Die politisch gesehen wichtigste Per-
son, die im Zug dieser Gnadenakte zurückkehren konnte, war Gyula Graf andrássy. Der 
1851 in abwesenheit zum tod Verurteilte wurde zehn Jahre nach der Begnadigung von 
1857 und der erlaubnis zur rückkehr ungarischer Ministerpräsident (1867–1871) und 
war anschließend neun Jahre lang Minister des kaiserlichen hauses und des äußeren 
(1871–1879). es war das ranghöchste amt, das der kaiser und könig Franz Joseph i. zu 
vergeben hatte. Diese karriere war nicht nur aus der sicht andrássys, sondern auch aus 
der sicht des herrschers ohne Zweifel bemerkenswert.
auch ein Geldgeschenk, das der hohe Besuch mitbrachte, hatte mit der Vergangenheit zu 
tun. es wurde zwar nicht ausgesprochen, aber alle wußten Bescheid: der steuerzuschlag, 
der 1851 eingeführt worden war, um den Wiederaufbau des durch die aufständischen 
truppen zerstörten königlichen schlosses in Buda zu finanzieren, wurde eingestellt. Mehr 
noch, die bisher eingezahlten 800.000 Gulden sollten nicht für den Bau, sondern für 
landeszwecke verwendet werden. Der löwenanteil von 300.000 Gulden sollte für den 
dringend notwendigen Bau einer landesirrenanstalt, weitere 240.000 Gulden zur Förde-
rung der land- und Forstwirtschaft durch errichtung von lehranstalten, stipendien, Prä-
mien und zur herstellung des Musterweingartens in ofen, der rest der summe für stift-
plätze im Theresianum, für Versorgungsstipendien für Beamtenkinder, für künstlersti-
pendien und für das nationalmuseum verwendet werden16. neben diesem „Mitbringsel“ 
wurden in der Ministerkonferenz viele andere finanzielle investitionen, hilfen, Begünsti-
gungen und erleichterungen besprochen und dann zum teil gewährt, manche erst im 
lauf der reise oder auch erst später. Unterstützt wurden der Bau der leopoldstädter 
kirche in Pest – die st.-stephans-Basilika ‒, die medizinische Fakultät und das tierärztli-
che institut. Den landwirtschaftsvereinen und verschiedenen Gebietskörperschaften 
wurde die rückerstattung von Vorschüssen erlassen17. Die Vergütung für die Militärein-
quartierung wurde neu geregelt, was vor allem für Pest eine große erleichterung bedeu-
tete18.
am schwierigsten gestalteten sich die regierungsgespräche über steuererleichterungen, 
obwohl erzherzog albrecht sie seinem Wunschkatalog vorangestellt hatte. er forderte 
erleichterungen bei der Grundsteuer, bei der erwerb- und Personalsteuer und beim steu-
erzuschlag für die landeserfordernisse. Der Finanz- und der innenminister reagierten 
hinhaltend. sie verwiesen auf die bestehenden instrumente für notwendige steuernach-
lässe und auf bereits in Gang befindliche Verhandlungen. natürlich sagten sie zu, alles zu 
prüfen, und ganz ohne ergebnis blieben diese Gespräche nicht. Man verzichtete auf die, 
offenbar kaum einbringlichen, rückstände beim kriegszuschlag und senkte den landes-

15 MK. v. 30. 4. 1857/I.
16 MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 8, Anm. 15.
17 Ebd., Punkt 14, Anm. 23; heller, kaiser-annalen 108.
18 MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 18, Anm. 27.
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beitrag19. eine nachhaltige Besserung des Verhältnisses der steuerzahler zum ungeliebten 
Wiener Zentralstaat wurde dadurch sicher nicht erzielt.
insgesamt wurden am 20. März in der Ministerkonferenz 29 Punkte angesprochen. es 
waren nach der Wortwahl des kaisers „erleichterungen und Begünstigungen, die mit den 
obersten regierungsgrundsätzen vereinbarlich sind“, also Geschenke und entgegenkom-
men, ohne die Politik zu ändern. Das Grundproblem wurde nicht angegangen, und des-
halb ist die reise in ihrem hauptsächlichen politischen anliegen gescheitert20. Vielleicht 
war sie durch andere elemente doch ein notwendiger schritt auf dem langen Weg von 
1849 bis 1867. Zum ersten Mal sahen viele in Ungarn die junge kaiserin/königin; das 
durch das traurige Familienereignis ausgelöste Mitleid mag versöhnlich gewirkt haben; 
die Begnadigungen räumten emotionelle hürden weg.
eine politische reise kann die Bestätigung einer gelungenen Problemlösung sein. sie 
kann vielleicht die lösung eines Problems befördern. sie kann aber keinesfalls an die 
stelle einer wirklichen Problemlösung treten.

noch einmal ungarn: die regelung der kirchlichen verhältnisse der evangelischen

Der vorliegende Band enthält die Protokolle zu vier am 30. und 31. Dezember 1857 und 
am 4. und 6. Jänner 1858 abgehaltenen konferenzen, die einen tiefen einblick in die Unsi-
cherheit zulassen, welche im Zentrum des reiches über die gegenüber Ungarn im allgemei-
nen und den ungarischen evangelischen im besonderen einzuschlagende Politik herrschte21. 
alle vier konferenzen fanden unter dem Vorsitz des kaisers statt. anwesend waren nicht 
alle Minister, nicht einmal der Vorsitzende der Ministerkonferenz carl Ferdinand Graf 
Buol-schauenstein, sondern nur der Minister für kultus und Unterricht leo leopold Graf 
v. Thun und hohenstein, der innenminister alexander Freiherr v. Bach und, nur bei den 
ersten beiden sitzungen, der Justizminister nádasdy, der aber wohl nicht als Justizminister, 
sondern als „Ungar“ beigezogen war. Dafür waren der Generalgouverneur in Ungarn erz-
herzog albrecht, seine rechte hand in Zivilangelegenheiten sektionschef stephan Freiherr 
v. hauer und, offenbar als Vertrauensmann, der ehemalige ungarische hofkanzler anton 
Graf Mailáth v. székhely, der kein amt innehatte, anwesend. Die anderen Minister und 
leiter von Zentralstellen waren nicht eingeladen, es handelte sich um eine nur Ungarn und 
nur die evangelischen kirchen betreffende angelegenheit. Die Protokolle sind bei den 
ordentlichen Ministerkonferenzprotokollen eingefügt und indiziert.
es ging um die seit langem anstehende regelung der kirchlichen Verhältnisse der evange-
lischen in Ungarn, ein überaus komplexer Gegenstand, der einerseits im Zusammenhang 
mit der allgemeinen religionspolitik, andererseits im ungarischen kontext zu sehen ist. 
Die revolution von 1848 hatte in den österreichischen ländern den gesetzlich anerkann-

19 MK. v. 17. 4. 1857/I; MK. v. 27. 6. 1857/III.
20 Zeugnisse über die anhaltende schlechte Stimmung in Ungarn nach der Reise Georg christoph Berger 

Waldenegg, Mit vereinten kräften! Zum Verhältnis von herrschaftspraxis und systemkonsolidierung 
im neoabsolutismus am Beispiel der nationalanleihe von 1854 (= Veröffentlichungen der kommission 
für neuere Geschichte österreichs 94, Wien/köln/Weimar 2002) 526 f. und 535 f.

21 MK. v. 30. und 31. 12. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 425) und MK. v. 4. und 6. 1. 1858 (= Sammelpro-
tokoll Nr. 427).
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ten kirchen und religionsgesellschaften und in Ungarn den christlichen religionsgemein-
schaften gleiche rechte zugesagt. in der Pillersdorfschen Verfassung vom 25. april 1848 
war ausdrücklich „die Beseitigung der in einigen teilen der Monarchie noch gesetzlich 
bestehenden Verschiedenheiten der bürgerlichen und politischen rechte einzelner religi-
onskonfessionen“ in aussicht gestellt worden. Das kaiserliche Patent vom 3. März 1849 
hatte für die österreichischen länder die rechte der gesetzlich anerkannten kirchen und 
religionsgesellschaften bestätigt22. Dieser Passus überstand sogar die neoabsolutistische 
Wende von 1851/5223. all das hatte bei allen konfessionen Überlegungen und Gespräche 
zur neuordnung ihres Verhältnisses zum staat ausgelöst, und die regierung war auch teil-
weise darauf eingegangen24. allerdings war bis 1857 nur das Verhältnis zwischen dem staat 
und der katholischen kirche neu geregelt worden, nämlich im konkordat vom 18. august 
185525. Gerade der abschluß des konkordats hatte aber die lösung der Frage auch für die 
anderen großen konfessionen virulent gemacht, weil sie darin die Bevorzugung der katho-
lischen kirche und eine Zurücksetzung der eigenen konfession erblickten.
kultusminister Thun war in diesen Jahren auch nicht untätig geblieben. nachdem sich 
das Projekt einer evangelischen reichskirche, also der gemeinsamen regelung für alle 
evangelischen konfessionen und für alle reichteile, wegen des Widerstandes aus Ungarn 
als undurchführbar erwiesen hatte, konzentrierte sich das Ministerium auf die Vorberei-
tung der regelung der beiden evangelischen konfessionen, der lutheraner und der refor-
mierten, in Ungarn26.
Die reise des kaisers nach Ungarn hatte wohl auch hoffnungen in diese richtung 
geweckt. Der stand der Dinge war in formaler hinsicht folgender. kultusminister Thun 
hatte einige Monate nach der aufhebung des Belagerungszustandes in Ungarn am 1. Mai 
1854 eine Vertrauensmännerversammlung einberufen, die im Mai 1855 zusammengetre-
ten war. aus den schon lange laufenden Vorarbeiten des Ministeriums und den ergebnis-
sen dieser Versammlung war 1856 ein ministerieller Gesetzentwurf hervorgegangen, der 
den superintendenzen zur freien Meinungsäußerung und zur Beratung in den jeweiligen 
konventen übermittelt worden war. ein ergebnis gab es zum Zeitpunkt der reise noch 

22 § 27 der Pillersdorfschen Verfassung, edmund Bernatzik, Die österreichischen Verfassungsgesetze (Wien 
21911) 106; Gesetzartikel 20 aus 1847/48, Moritz csáky, Die römisch-katholische kirche in Ungarn. In: 
adam Wandruszka ‒ Peter Urbanitsch (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, iV: Die kon-
fessionen (Wien 1985) 248–331, hier 254; § 2 des kaiserlichen Patents v. 4. 3. 1849, rgbl. nr. 151/1849, 
Bernatzik, Verfassungsgesetze 167.

23 Kaiserliches Patent v. 31. 12. 1851, rgbl. nr. 3/1852; Bernatzik, Verfassungsgesetze 209 f.
24 Dazu ausführlich Thomas kletečka, einleitung ömr. ii/2: Das Ministerium schwarzenberg, 8. Jänner 

1850 ‒ 30. april 1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik 
unter Mitarbeit von andreas Gottsmann (Wien 2005), Xii-XXXiii.

25 rgbl. nr. 195/1855; heindl, einleitung ömr. iii/4: Das Ministerium Buol-schauenstein, 23. Dezem-
ber 1854 ‒ 12. april 1856, bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von helmut rumpler 
(Wien 1987), XXV-XXXii.

26 Zum Reichskirchenprojekt siehe karl schwarz, Zum Projekt einer protestantischen reichskirche in der 
habsburgermonarchie (1850). In: österreichische osthefte 27 (1985) 439–454; weiterführend Ders., 
Der Protestantismus in der ära des neoabsolutismus. Zum Projekt einer protestantischen reichskirche 
in der habsburgermonarchie. In: Dušan kováč ‒ arnold suppan ‒ emilia hrabovec (hg.), Die habs-
burgermonarchie und die slowaken 1849–1867 (Bratislava 2001) 117–132.
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nicht. Vor diesem hintergrund ist auch die Deputation zu sehen, die der kaiser am 
20. april 1857 in Wien empfing und die u. a. um die abhaltung einer synode bat27. 
Gewiß haben die Vertreter der beiden evangelischen konfessionen auch bei den audien-
zen während des aufenthaltes Franz Josephs im lande ihre anliegen vorgetragen.
am 14. Mai 1857 legte kultusminister Thun seinen Vortrag über die ergebnisse der Bera-
tungen der konvente vor und beantragte zugleich die einberufung von synoden. Der 
Vortrag ‒ obwohl während des aufenthaltes des kaisers im lande vorgelegt ‒ hatte kei-
nerlei konsequenzen während der reise. er wurde zunächst dem reichsrat zur Begutach-
tung übermittelt, der nach überraschend kurzer Zeit, am 26. Juni, darüber beriet und den 
antrag des Ministers befürwortete. Der reichsratspräsident aber – es war der erst vor 
kurzem, am 2. Februar 1857, ernannte erzherzog rainer –, durch dessen Vortrag die 
Beratungen des reichsrates dem kaiser zur kenntnis zu bringen waren, sprach sich am 
30. Juli 1857 entschieden gegen die abhaltung von synoden zum gegenwärtigen Zeit-
punkt aus und empfahl eine „eindringliche und umfassende Verhandlung im Wege der 
Ministerkonferenz“28. nun ruhte – scheinbar – die sache ein halbes Jahr, doch ist mit 
sicherheit anzunehmen, daß der kaiser den Generalgouverneur erzherzog albrecht damit 
befaßte. auch albrecht war aus politischen Gründen gegen die einberufung der synoden 
zu diesem Zeitpunkt. Zu gut kannte er die stimmung im lande und befürchtete offen-
sichtlich, daß solche Versammlungen das einfallstor oppositioneller Politik waren, die, 
einmal ermöglicht, nicht mehr in den Griff zu bekommen sein würde. er bereitete sich 
gut auf die bevorstehende auseinandersetzung mit Thun vor. Damit sind wir bei den 
konferenzen vom Dezember 1857 und Jänner 1858 angelangt. es war wohl schon 
bewußte taktik, daß dabei albrechts adlatus hauer und Graf Mailáth anwesend waren, 
nicht aber die übrigen teilnehmer der Ministerkonferenz, die Minister Buol, karl ludwig 
Freiherr v. Bruck, Georg ritter v. toggenburg, der Generaladjutant FMl. carl Graf 
Grünne und der chef der obersten Polizeibehörde kempen.
Thun beantragte also die einberufung von synoden. als formal notwendiger schritt 
hatte, so Thun, die Befragung der konvente über Zusammensetzung, ort und Beratungs-
gegenstände der synoden vorauszugehen. Die konferenzen vom 30. und 31. Dezember 
1857 waren der erörterung dieser Fragen gewidmet. alle teilnehmer waren kompetent 
und gaben ausführliche rechtshistorische und klare politische äußerungen ab, es war eine 
wirklich intensive Diskussion. auf der einen seite stand Thun, auf der anderen standen 
albrecht und seine anhänger. Bach stand in der Mitte. erzherzog albrecht, Mailáth, und 
nádasdy waren gegen die einberufung der synoden zum jetzigen Zeitpunkt, hauer 
äußerte sich dazu nicht, war aber selbstverständlich der Meinung albrechts. Bach unter-
stützte in diesem Punkt Thun. heftiger war der Widerspruch gegen die vorherige Befra-
gung der konvente. alle aufregung sei zu vermeiden, mahnte albrecht. Die konvente 
würden natürlich ofen-Pest vorschlagen, und diesen ort müßte die regierung ablehnen. 
hier blieb Thun ganz allein. Die Beratungsgegenstände seien ohnehin klar. auch darüber 

27 Friedrich Gottas, Die Frage der Protestanten in Ungarn in der ära des neoabsolutismus. Das ungari-
sche Protestantenpatent vom 1. september 1859 (= Buchreihe der südostdeutschen historischen kom-
mission 14, München 1965) 64 f.

28 hhsta., rr., Präs. 244/1857.



Einleitung XiX

wollte niemand die konvente befragen. nur bei der Zusammensetzung der synoden fand 
Thun Unterstützung bei Bach und bei Mailáth. insgesamt hatte Thun also zwar nicht 
gewonnen, aber noch nicht verloren. am 4. Jänner 1858 lenkte der kaiser die Beratungen 
von den bisherigen formalen auf die inhaltlichen Fragen. Welches ergebnis sollten die 
synoden zeitigen? Was wollte die regierung erreichen? Dabei kam es zum eklat. Thun 
erläuterte, ganz konsequent zu allen seinen Vorschlägen seit 1850, den Plan einer zwar 
presbyterial-synodalen, also von unten nach oben organisierten kirche, die jedoch unter 
eine starke staatsaufsicht gestellt werden sollte. Das oberaufsichtsrecht des staates sollte 
so ausgebaut werden, daß eine wie immer geartete politische tätigkeit der kirchen unter-
bunden werden konnte. Dies sollte erreicht werden durch den einbau eines konsistorialen 
elements, nämlich durch die einsetzung je eines oberkirchenrates für die lutheraner und 
für die reformierten durch den kaiser, dann durch die kaiserliche Bestätigung sämtlicher 
Funktionen bis hinunter zu den Pfarrern, durch die einsendung der Beratungsprotokolle 
aller Gremien an die politischen Behörden und schließlich durch die neueinteilung der 
superintendenzen nach der politischen Gliederung. Der springende Punkt im Vorschlag 
Thuns war, daß diese elemente, in der richtigen erwartung, die synoden würden sie 
ablehnen, wenn es sich nur um ministerielle Vorschläge handelte, vom kaiser schon vor-
her zu oktroyieren wären. alles andere, die weitere innere organisation könne den syn-
oden überlassen werden.
Diese eröffnungen ermöglichten es erzherzog albrecht, in einer heftigen entgegnung 
den antrag Thuns auf einberufung der synoden ganz zu Fall zu bringen. Die Vorschläge 
würden einen völlig neuen Weg weisen, argumentierte er. Man könne nicht die wesentli-
chen Punkte imperativ anordnen und die synoden nur über unwesentliche Fragen bera-
ten lassen. es sei gegen die gemachten Zusicherungen und würde das Vertrauen der evan-
gelischen in die regierung vernichten. Man sieht, daß erzherzog albrecht, der sonst wohl 
nichts gegen imperative anordnungen hatte und der auch wußte, wie gering das Ver-
trauen der Protestanten und des in den kirchen prominent vertretenen ungarischen adels 
in die regierung bereits war, hier auch taktisch argumentierte. seine stellungnahme war 
so massiv, daß die sache eigentlich entschieden war. angesichts dessen stellte sich Bach, 
taktisch geschickt, auf die seite albrechts. Thun, ein harter Diskutierer, verteidigte natür-
lich seinen standpunkt. Dem kaiser blieb nichts anderes übrig, als die sitzung zu unter-
brechen: „nach einer noch länger fortgesetzten Diskussion […], wobei jeder stimmführer 
seine frühere ansicht festhielt, geruhten se. Majestät der kaiser die Beratung zu schlie-
ßen.“ am 6. Jänner eröffnete der kaiser die Fortsetzung mit der getroffenen entschei-
dung, es sei nicht ratsam, vor abhaltung der synoden mit den umfassenden „Dekretie-
rungen“ hervorzutreten. Thun hatte also verloren, der kaiser gegen ihn entschieden. Den 
ausweg aus der Pattsituation wies Minister Bach durch einen Verfahrenstrick. Der kul-
tusminister möge doch zuerst „eine umständliche Darstellung der den synoden von seite 
der regierung zur Beratung zuzuweisenden Gegenstände und Fragepunkte“ ausarbeiten. 
Genau mit diesem auftrag an Thun schloß der kaiser die konferenz.
Diese kurze Zusammenfassung der inhalte und der sitzungsdynamik der konferenzen 
von ende 1857 und anfang 1858 kann und will nicht die lektüre dieser spannenden 
Dokumente ersetzen. Bemerkenswert ist, daß sich Thun übers Jahr schließlich doch 
durchsetzte. Den kaiserlichen auftrag vom 6. Jänner 1858 ignorierte er im Grunde und 



Das Ministerium Buol-SchauensteinXX

schritt gleich an die volle ausarbeitung dessen, was er im sinn hatte, nämlich ein kaiserli-
ches Patent zur regelung der kirchlichen Verhältnisse der evangelischen und eine innere 
kirchenordnung. Der begleitende Vortrag sollte eine umfassende erläuterung der Ver-
hältnisse und der entwicklung der Verhandlungen seit dem vielzitierten, als Basis aner-
kannten 26. Gesetzartikel des landtages von 1790/1791 bieten, in dem kaiser leopold ii. 
im Verfolg des toleranzpatents kaiser Josefs ii. die autonomie der evangelischen kirchen 
in Ungarn garantiert hatte. Mit der ausarbeitung beauftragte Thun seinen Fach- und 
Vertrauensmann für diese Frage, den sektionsrat Josef andreas Zimmermann. ergebnis 
war der berühmte, als staatsschrift bezeichnete Vortrag vom 4. september 1858 mit den 
Patent- und statutenentwürfen, die nach eingehender Beratung in der Ministerkonferenz 
und im reichsrat am 1. und 2. september 1859 erlassen wurden. in diesem Protestanten-
patent von 1859 waren alle Positionen, die Thun in den konferenzen zur Jahreswende 
1857/58 vertreten hatte, im wesentlichen verwirklicht. Jedoch erschien das Patent zu 
einem für die regierung höchst ungünstigen Zeitpunkt. Der soeben verlorene krieg 
gegen Piemont und Frankreich schwächte das neoabsolutistische regime und beflügelte 
die ungarische opposition. Der kampf um die kirchenautonomie wurde sogar einer der 
kristallisationspunkte des ungarischen Widerstandes. Daran ist das Protestantenpatent 
von 1859 gescheitert29. Die kontrahenten von 1857/58, erzherzog albrecht und Thun, 
saßen aber im selben Boot. albrecht wollte 1857/58 aus Vorsicht gar nichts tun, Thun 
wollte endlich die Frage lösen, natürlich nach seinen Vorstellungen, und damals wohl zu 
einem noch nicht so verfahrenen Zeitpunkt wie nach solferino. Beider Politik erwies sich 
als verfehlt. Beide mußten in der Folge 1860 ihre Posten verlassen.
ob es die richtige Politik gegeben hätte, ist eine nicht zu beantwortende Frage. Zahlreich 
waren jedenfalls die konfliktfelder innerhalb des zu lösenden Problems. Die konfessionen 
selbst ‒ lutheraner und reformierte ‒ waren untereinander nicht immer einer Meinung. 
Die nationale Frage spielte herein und barg sprengstoff: die Ungarn fürchteten die Zen-
trifugalkraft der nationalitäten, die slowaken fürchteten die Magyarisierung, die Deut-
schen waren in dieser Frage gespalten. es ging auch um politische und soziale Macht. Die 
Frage lautete, ob der in den evangelischen kirchen so einflußreiche ungarische adel wei-
terhin seine stellung behalten würde. ideologie und Theologie spielten eine rolle: ob die 
kirchen nach dem konsistorialen oder nach dem presbyterial-synodalen Prinzip einzu-
richten waren, berührte religionsinterne und theologische Fragen, spielte aber auch ins 
ideologisch-politische Feld. Die an eine alte Verfassung gewohnten Ungarn setzten konsi-
storial mit hierarchisch-absolutistisch gleich und lehnten es folgerichtig ab. Dagegen 
sahen die konservativen Vertreter des regimes im presbyterial-synodalen Prinzip parla-
mentarisch-konstitutionelles Denken, bei dem die revolution nicht mehr weit schien30. 
schließlich ist die Frage in die gesamtpolitische lage einzubetten. Damit sind wir wieder 
bei den konferenzen im vorliegenden Band, wo sich zwischen Personen, die sich grund-
sätzlich und ideologisch vollkommen innerhalb des regimes bewegten, eine tiefe kluft 
über den taktisch einzuschlagenden Weg aufgetan hatte.

29 Dazu Malfèr, einleitung ömr. iV/1, lVi ff.
30 Vgl. die Wortmeldung Hauers am 6. 1. 1858.
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Der staat und die katholische Kirche

Die regelung des Verhältnisses zu den evangelischen kirchen war nicht das einzige religi-
onspolitische Thema in den Ministerkonferenzen dieser Monate. immer wieder gab es 
konfessionsbezogenen Gesprächsstoff. harmlos war die eine oder andere Durchführungs-
bestimmung des 1855 mit dem heiligen stuhl abgeschlossenen konkordats31. kontrover-
siell wurde es immer dann, wenn kultusminister Thun einen die religionen betreffenden 
Gegenstand vor die konferenz brachte und dabei bis hart an die Grenzen einer Bevorzu-
gung der katholischen kirche ging oder diese Grenzen überschritt. regelmäßig wurde 
diese haltung von anderen Mitgliedern der Ministerkonferenz und letztlich von der 
Mehrheit zurechtgerückt. Das oberaufsichtsrecht des staates in allen konfessionellen 
angelegenheiten und die Gleichbehandlung der konfessionen durch den staat waren 
Grundsätze, die auch in dieser Zeit, die man von außen als unter der herrschaft des kon-
kordats stehend empfand, nicht vergessen waren und die wiederholt eingefordert wurden.
als Thun die Wiedererrichtung einer theologischen Fakultät an der Universität innsbruck 
beantragte und zugleich vorschlug, sie durch die Jesuiten betreiben zu lassen, stimmte die 
Ministerkonferenz zwar grundsätzlich zu, beharrte jedoch auf der Bedingung, daß „der 
überwachende einfluß der regierung“ gewahrt werden müsse. Da Thun etwas auswei-
chend antwortete, beharrte Buol, der den Vorsitz führte, darauf, „daß nur unter der 
Bedingung der Unterordnung der Fakultät unter die allgemeinen kontrollvorschriften 
der antrag auf deren Übergabe an die Jesuiten zur ah. Genehmigung geeignet sein 
dürfte“32. so geschah es dann auch33.
als ein von den Bischöfen vorgelegter entwurf über die regelung der theologischen stu-
dien zur erledigung anstand, wollte Thun die kaiserliche kenntnisnahme erwirken, die 
Ministerkonferenz plädierte für die kaiserliche Genehmigung, und man einigte sich auf 
„genehmigende kenntnisnahme“34.
auch bei der von kardinal Joseph othmar ritter v. rauscher für die erzdiözese Wien 
vorgelegten taxordnung für Verhandlungen vor dem kirchlichen ehegericht beharrte die 
Ministerkonferenz auf dem aufsichts- und Überwachungsrecht der regierung und fand 
auch sonst mehrere Bestimmungen ungenügend35. als Thun fast beleidigt meinte, er sehe 
keinen zureichenden Grund, die Vorlage des kardinals nicht zu genehmigen, und die 
regierung möge doch einen Gegenentwurf ausarbeiten, griff diese den Ball sofort auf und 
lud den Finanzminister dazu ein, dessen entwurf dann tatsächlich, nach Verhandlungen 
mit dem kardinal, genehmigt wurde. so kam es, daß die taxordnung des ehegerichtes der 
erzdiözese Wien, später ausgeweitet auf andere katholische österreichische Diözesen, aus 
der Feder des protestantischen Finanzministers Bruck stammte. Justizminister krauß for-
mulierte bei dieser Diskussion klar den Grundsatz der staatlichen religionspolitik. es 
müsse „der Unterschied zwischen geistlichen und Vermögensangelegenheiten festgehalten 
werden. Die taxen treffen das Vermögen der Untertanen, sie sind eine Besteuerung, und 

31 MK. v. 16. 6. 1857/VI und MK. v. 31. 7. 1857/V; MK. v. 2. 3. 1858/II.
32 MK. v. 24. 3. 1857/II, MK. v. 31. 3. 1857/I.
33 MK. v. 31. 7. 1857/III; MK. v. 7. 1. 1858/II.
34 MK. v. 7. 1. 1858/II.
35 MK. v. 4. 4. 1857/III.
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das Besteuerungsrecht ist ein landesfürstliches hoheitsrecht. Überläßt es der landesfürst 
in einzelnen Fällen an jemand andern, so behält er sich doch vor, auf dessen ausübung 
überwachenden einfluß zu nehmen und zu beurteilen, ob die Modalitäten, unter denen 
es geübt werden will, den allgemeinen Besteuerungsgrundsätzen und den Verhältnissen 
der Bevölkerung entsprechen und ob damit nicht eine die letztere drückende und über 
den eigentlichen Zweck der auflage hinausgehende einnahme erzielt werden will.“36

einen kleinen erfolg konnte Thun in der Fortgeltung einer alten regel verzeichnen, nach 
der der weltliche arm beim Vollzug geistlicher anordnungen mitzuwirken hatte. ein 
seelsorger konnte nämlich von der ortsobrigkeit verlangen, daß ihm ein Pfarrkind zwecks 
ermahnung vorgeführt werde. innenminister Bach, die Mehrheit der Ministerkonferenz, 
ja sogar der chef der obersten Polizeibehörde sahen, daß diese Verfügung durch das 
konkordat nicht gedeckt, also obsolet war. Thun meinte aber, sie entspreche durchaus 
dem Geist des konkordats und diene nur der aufrechterhaltung der Disziplin. Der kaiser 
folgte in diesem Punkt der ansicht Thuns37.
ohne ergebnis blieb auch der folgende interventionsversuch der Ministerkonferenz. Das 
kultusministerium war mit einer Beschwerde über einen kalvinischen Pastor konfron-
tiert, der einen Mann aus der Gemeinde, der eine katholikin heiraten wollte, von der 
kanzel herab gerügt hatte, weil er den revers betreffend die katholische erziehung der 
kinder unterschrieben hatte. Thun fand keinen handlungsbedarf gegenüber diesem 
etwas fundamentalistischen Pastor und wollte den Ball an das konsistorium zurückspie-
len. Würde ein katholischer Pfarrer etwas Derartiges tun, müsse auch der Bischof ent-
scheiden und nicht die staatsverwaltung, meinte Thun. Die Mehrheit der konferenz war 
hingegen der ansicht, die landesfürstlichen Behörden wären sehr wohl berufen, darüber 
zu entscheiden, und Bruck, der Protestant, forderte sogar, die regierung solle das Verhal-
ten des Pastors mißbilligen. Zu einer entscheidung kam es nicht, die sache wurde mit 
hinweis auf die Verhandlungen über die evangelische kirchenverfassung vertagt38.
Das konkordat brachte der katholischen kirche großen einfluß auf die schule. Dies 
führte am 2. Jänner 1858 zu einer heftigen auseinandersetzung über die Bestellung zweier 
lehrer für die neu gegründete Wiener handelsakademie und zu intensiven Bemühungen, 
einen ausweg zu finden39. Thun glaubte, zwei vom Verwaltungsrat für die Fächer Mathe-
matik und handelsrechnung vorgeschlagene lehrer, einen Juden und einen Protestanten, 
mit hinblick auf den artikel Vii des konkordats nicht bestätigen zu können. in den für 
die katholische Jugend bestimmten Mittelschulen und Gymnasien dürften nur katholi-
ken unterrichten. Finanzminister Bruck, dem die errichtung dieser handelsschule ein 
großes anliegen war und der sich schon im Vorfeld sehr für kompromisse eingesetzt 
hatte, verlangte mit sehr ernsten und energischen Worten, „diese angelegenheit durch 

36 MK. v. 7. 4. 1857/II. Zu den in der josefinischen Tradition stehenden Ansichten des Justizministers in Fragen 
der Kirchenpolitik siehe lorenz Mikoletzky, karl Freiherr v. krauß (1789–1881). Die stellung eines 
österreichischen staatsmannes zur innenpolitik seiner Zeit (phil. Diss., Wien 1969) 28–50; Ders., karl 
Freiherr v. krauß (1789–1881). In: österreich in Geschichte und literatur 14 (1970) 57–71, hier 
61–65.

37 MK. v. 27. 2. 1858/I.
38 MK. v. 31. 3. 1857/VII und MK. v. 4. 4. 1857/V.
39 MK. v. 2. 1. 1858.
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irgend ein auskunftsmittel beizulegen, damit der üble eindruck vermieden werde, den 
die Maßregel der regierung einer gemeinnützigen anstalt gegenüber ohne Zweifel im 
Publikum hervorbringen würde“. Die schule sei durch freiwillige Beiträge von teilneh-
mern aller konfessionen für schüler aller konfessionen ermöglicht worden. nicht konfes-
sionelle rücksichten, sondern die fachliche tüchtigkeit solle bei der auswahl der lehrer 
ausschlaggebend sein. alle anwesenden Minister waren auf Brucks seite. Der ausweg 
wurde schließlich in der teilung der schule gefunden. Das Vorbereitungsjahr wurde als 
Mittelschule nach artikel Vii geführt, die zweijährige höhere akademische Fachschule 
war nicht dem konkordat unterworfen, und hier konnten auch nichtkatholische lehr-
kräfte angestellt werden.
auch anläßlich einer durch das konkordat bzw. das ehegesetz für katholiken von 1856 
notwendig gewordenen rechtsanpassung für nichtkatholiken wurde ein antrag Thuns 
von allen anderen mit dem argument der Parität abgelehnt. Man könne nicht kinder 
verschiedener religionsbekenntnisse verschieden behandeln40.
eine ganz außerordentlich heftige kontroverse zum Thema Gleichbehandlung der religi-
onsbekenntnisse löste der antrag Thuns im März 1858 aus, die formalen Bestimmungen 
beim religionswechsel abzuändern41. Für die österreichischen länder galt, daß, wer von 
einer christlichen konfession in eine andere wechseln wollte, zuerst durch zweimalige 
erklärung vor dem eigenen seelsorger und vor zwei Zeugen die absicht zum Übertritt 
kundzutun hatte42. nach Thuns entwurf aber sollte der ein- oder Übertritt in die katholi-
sche kirche ohne Formalitäten möglich sein. Das war eine klare Bevorzugung dieser kon-
fession. Die Minister warfen Thun vor, sein Vorschlag würde die Proselytenmacherei för-
dern und den religiösen Frieden stören. kompliziert wurde die angelegenheit durch den 
Umstand, daß in der Frage des austritts aus der katholischen kirche eine Meinungsver-
schiedenheit zwischen den österreichischen Bischöfen und dem heiligen stuhl herrschte. 
Die Bischöfe wollten an der erklärung vor dem eigenen seelsorger festhalten, damit dieser 
dem aus- bzw. Übertrittswilligen ins Gewissen reden konnte, der heilige stuhl hatte schon 
in den konkordatsverhandlungen gefordert, die austrittserklärung habe vor den politi-
schen Behörden zu geschehen. Diese Meinungsverschiedenheit bot den ausweg, die sache 
nach rom zu verweisen und damit auf die lange Bank zu schieben. in der tat blieb es – bis 
zum Gesetz über die interkonfessionellen Verhältnisse vom 25. Mai 1868 − beim erlaß von 
1849. Der antrag Thuns vom März 1858 lief also ins leere, doch hat er uns ein aktenstück 
beschert, das ein beeindruckendes Zeugnis der langfristigen josefinisch-liberalen religions-
politik der österreichischen Zentralverwaltung gegen die ultramontane religionspolitik 
Thuns darstellt. nach einer kurzen einführung Thuns hielt Bach ein fulminantes referat 
gegen die absichten des neuen entwurfs. Die sitzung wurde unterbrochen. Drei tage 
später legte Bruck ein schriftliches Votum vor, das ins Protokoll eingefügt wurde. es bezeugt 
die tiefe Betroffenheit und den Zorn Brucks über Thuns ansichten, und verlangt ener-
gisch, der staat möge das, was er der katholischen kirche gewährt habe, den Protestanten 
nicht weiter vorenthalten. Bruck wies im Zusammenhang mit der endlich zu lösenden 

40 MK. v. 6. 4. 1858/IV.
41 MK. v. 20. und 27. 3. 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 443).
42 Erlaß des Ministeriums des Inneren v. 30. 1. 1849, rgbl. nr. 107/1849.
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interkonfessionellen Frage auch auf das image österreichs in Deutschland hin. kürzer, 
aber nicht minder eindeutig äußerten sich Justizminister nádasdy, handelsminister tog-
genburg und der Vorsitzende Buol-schauenstein, der an die Gleichheit aller vor dem 
Gesetz und an die Zusage der Gleichberechtigung der religionsgenossenschaften erinnerte. 
auch kempen und kellner traten der Mehrheit bei. Thun wies in seiner replik die Vor-
würfe zurück, äußerte auch angebliche praktische argumente, blieb aber im Wesentlichen 
bei seiner ansicht, die darauf hinauslief, eine theologische argumentation zur Grundlage 
für das staatsrecht zu machen. Mit dem hinweis auf die katholische lehre von den sakra-
menten und daraus abgeleitet auf das seelenheil bestritt er das Gleichheitsprinzip. Dieser 
fundamentalistische ansatz wurde von den anderen Ministern und ebenso dann auch vom 
reichsrat einmütig zurückgewiesen. Das Protokoll endet mit einer replik Brucks auf die 
replik Thuns, in der Bruck noch einmal die kritik am konkordat zitierte, und mit dem 
hinweis kellners auf die 600.000 akatholiken in der Militärgrenze.
Dieses Protokoll und auch die anderen Beispiele zeigen, daß die spitzen der Zentralver-
waltung entschieden die Gleichberechtigung der religionsbekenntnisse als ein wichtiges, 
staatstragendes Prinzip gegen die einseitige Bevorzugung der katholischen kirche aner-
kannten.

reformen

es gab kaum ein Gebiet des öffentlichen lebens, in dem die regierungen seit 1849 nicht 
reformen in die Wege geleitet hatten. sie betrafen einerseits den Verwaltungsapparat, die 
Behörden. Diese reformen waren durch die abschaffung der vormärzlichen Patrimonial-
verwaltung ausgelöst worden, deren agenda aus der hand der Grundherrschaften und 
ihrer sogenannten Wirtschaftsämter in die hand oft neu zu schaffender staatlicher ‒ man 
verwendete den ausdruck „landesfürstlicher“ ‒ Behörden oder an die autonomen Gebiets-
körperschaften übergehen sollten, angefangen von der ortsgemeinde. Der Wandel erfor-
derte eine umfangreiche legistische tätigkeit ‒ Gesetze, Patente, Verordnungen, statute 
usw. ‒ und anschließend die durchführende organisationstätigkeit43. aber auch in mate-
riellrechtlicher hinsicht war es eine reformperiode, ausgelöst teils durch das Unterblei-
ben von reformen vor 1848, teils durch die ereignisse der revolutionszeit selbst oder 
einfach durch neue Vorstellungen auf vielen Gebieten. hier ist vor allem die liberale Wirt-
schaftsgesetzgebung zu nennen. ein dritter reformansatz zielte auf die stärkung der 
reichseinheit durch Zentralisierung der Verwaltung und durch rechtsvereinheitlichung. 
Das Grundanliegen der regierung seit schwarzenberg war ja die schaffung eines starken, 
einheitlichen staates. Der staat sollte nicht mehr aus historischen ländern mit ihren 
gewachsenen Unterschieden und Privilegien zusammengesetzt sein, die letztlich nur in 
der Person des landesfürsten vereint waren, sondern der staat sollte selbst die einheit 
sein, die nach innen in gleichgeschalteten kronländern, im Grunde Provinzen, organisiert 
war. Zu diesem Zweck waren viele Verordnungen und Vorschriften, in denen es große 

43 kletečka, einleitung ömr. ii/1: Das Ministerium schwarzenberg, 5. Dezember 1848 ‒ 7. Jänner 
1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka (Wien 2002), Xliii-li; heindl, einleitung 
ömr. iii/2: Das Ministerium Buol-schauenstein, 15. März 1853 ‒ 9. oktober 1853, bearbeitet von 
Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von Gerald stourzh (Wien 1979), XVii-XX.
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regionale Unterschiede gab, zu vergleichen, zu prüfen, zusammenzuführen und dann 
unter außerkraftsetzung der älteren normen neu zu erlassen, nunmehr gültig „für das 
ganze reich“. Diese Vereinheitlichung war ein wesentlicher teil von „österreichs neuge-
staltung“, wie man das Vorhaben propagandistisch bezeichnete. Gerade 1857 erschien 
jener teil der „ethnographie der österreichischen Monarchie“, des großen Werkes des 
bedeutenden statistikers karl (carl) czoernig, seit 1852 Freiherr von czernhausen, sek-
tionschefs im Ministerium für handel, Gewerbe und öffentliche Bauten und Direktor der 
administrativen statistik, in dem als §§ 97–120 unter dem titel „österreichs neugestal-
tung“ die entwicklung und die reformen seit 1848 dargestellt waren. noch im selben 
Jahr wurde dieser text als selbständiges Buch in der k. k. hof- und staatsdruckerei 
gedruckt, 1858 erschien er bei cotta in stuttgart und augsburg44.
Für die österreichischen länder war der Prozeß der Vereinheitlichung schon seit langem im 
Gange, die vereinigte hofkanzlei hatte hierin Vorarbeit geleistet. Dennoch gab es auch 
zwischen diesen ländern noch beträchtliche Unterschiede. schwieriger war die rechtsver-
einheitlichung bei jenen ländern, die entweder abweichende starke historische traditionen 
hatten, wie die länder der stephanskrone mit ihrer alten ständischen Verfassung und die 
italienischen teile des reiches, oder die noch nicht so lange zu österreich gehörten, wie 
Galizien oder krakau. so wurden viele reformen und Vorschriften zuerst nur für die öster-
reichischen länder in kraft gesetzt und später in den genannten ländern durch eigene 
„einführungspatente“ übernommen. ein besonderes kapitel war die Vereinheitlichung der 
heeresergänzung, auf die unten im abschnitt über die armee eingegangen wird.
nicht alle reformvorhaben gelangten zur Gesetzesreife. Von jenen, die tatsächlich im 
ersten Jahrzehnt der regierung kaiser Franz Josephs i. in kraft traten, wurden viele in der 
konstitutionellen Zeit ab 1861 bzw. ab 1867 von den Parlamenten oder den landtagen 
revidiert. so manche neuordnung aus den 1850er Jahren blieb jedoch lange oder sehr 
lange in kraft45. auch in Ungarn zeitigten manche der reformen der 1850er Jahre, 
obwohl grundsätzlich abgelehnt, positive nachwirkungen, schufen „rahmenbedingun-
gen für eine Verbürgerlichung“ und erhielten mitunter eine „zweite chance“ nach 186746.
im vorliegenden Band sind vier Beispiele aus der kategorie der rechtsvereinheitlichung 
durch Übernahme von früher für die österreichischen kronländer erlassenen Vorschriften 
in den ländern der stephanskrone bzw. in Galizien enthalten. Drei Protokollpassagen 
sind von lakonischer kürze und nur im kontext des großen (letztlich gescheiterten) Ver-
such der errichtung eines einheitsstaates verständlich.
am 7. april 1857 brachte Justizminister krauß die „einführung der für deutsche kron-
länder bestehenden notariatsordnung in Ungern, kroatien, slawonien, Woiwodina, sie-
benbürgen und Galizien“ zur sprache und erhielt ohne Diskussion die Zustimmung der 
Ministerkonferenz, den entsprechenden antrag und das einführungspatent dem kaiser 

44 carl Freiherr von czoernig, oesterreich’s neugestaltung 1848–1858 (stuttgart/augsburg 1858). 
45 Siehe dazu adam Wandruszka ‒ Peter Urbanitsch (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, ii: 

Verwaltung und rechtswesen (Wien 1975); Georg seiderer, liberalismus und neoabsolutismus. stu-
dien zur Verfassungspolitik und Verwaltungsreform in der habsburgermonarchie unter alexander Bach 
1848–1859 (habilitationsschrift ludwig-Maximilians-Universität München 2004).

46 Zsolt k. lenygel, neoabsolutismus oder Willkürherrschaft? anmerkungen zur neueren historiogra-
phie der Bach-ära in Ungarn. In: südostforschungen 67 (2008) 295–320, hier 314–319.
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vorlegen zu dürfen47. Der Fall ist auch ein gutes Beispiel für den oft mühsamen Behörden-
weg, den eine Materie zu durchlaufen hatte.
Das notariat war eine ins italienische hochmittelalter zurückreichende einrichtung, die 
in österreich nur bedingt rezipiert worden war. 1850 war es im Zug der neuordnung der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit wiederbelebt worden. Die notariatsordnung vom 29. sep-
tember 1850 war aber nur für die österreichischen länder erlassen worden48. sehr bald 
aber wurde sie wieder in Frage gestellt. Das notariat geriet in die auseinandersetzung um 
die kompetenzen bei der neuordnung der Verwaltung. in der Ministerkonferenz vom 
24. april 1852 mußte Justizminister krauß das institut der notare gegen heftige angriffe 
seitens des innenministers Bach, dem auch Minister Thun beitrat, verteidigen. nur in 
italien und in größeren städten sei es beizubehalten, meinte Bach, auf dem flachen lande 
aber sei es den neu aufzustellenden gemischten Bezirksämtern zu übertragen. „Für Ungarn 
und Galizien würde er das institut der notare geradezu für gefährlich, für ein Depot der 
regierungsfeindlichen Parteien halten.“49 ende 1852 entschied der kaiser doch für die 
Beibehaltung, allerdings unter aufhebung des notariatszwanges, und gab eine neue nota-
riatsordnung in auftrag50. krauß veranlaßte daraufhin eine enquete. im april 1854 
konnte er den neuen entwurf in der Ministerkonferenz vorlegen. es brauchte ein weiteres 
Jahr, bis der reichsrat seine Begutachtung abgeschlossen hatte. am 21. Mai 1855 wurde 
die neue notariatsordnung genehmigt, ebenfalls nur für die österreichischen kronlän-
der51. in der Folge befragte der Justizminister die landesautoritäten der übrigen länder 
über die einführung des institutes. in der Ministerkonferenz am 7. april 1857 konnte er 
berichten, daß sich mit ausnahme des Banus von kroatien alle zustimmend geäußert 
hatten, außerdem hätten die handelskammern von Pest und agram die notare als ein 
dringendes Bedürfnis bezeichnet. es gab, wie gesagt, keine Diskussion mehr. Bach, der 
1852 gegen die einführung in Ungarn und Galizien gesprochen hatte, meldete sich nicht 
zu Wort. Der Vortrag des Justizministers wurde natürlich nicht sofort resolviert, sondern 
zuerst dem reichsrat zu Begutachtung übergeben. Der reichsrat schlug vor, die anzahl 
und die amtssitze die notare nicht nur provisorisch, wie es der Justizminister beantragte, 
sondern sofort definitiv festzulegen. Der kaiser folgte dem reichsrat, wodurch sich die 
sache noch einmal um mehrere Monate verzögerte. im oktober 1857 legte Justizminister 
nádasdy, der inzwischen krauß nachgefolgt war, die entsprechende Verordnung vor. sie 
wurde wiederum dem reichsrat zur stellungnahme überwiesen. schließlich wurde die 
notariatsordnung mit kaiserlichem Patent vom 7. Februar 1858 in Ungarn, siebenbür-

47 MK. v. 7. 4. 1857/IV.
48 rgbl. nr. 366/1850; dazu mit schöner Begründung und Diskussion MR. v. 30. 4. 1850/VI, ömr. ii/2, nr. 

333, MR. v. 23. 8. 1850/I, ömr. ii/3: Das Ministerium schwarzenberg, 1. Mai 1850 ‒ 30. september 
1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik unter Mitarbeit 
von andreas Gottsmann (Wien 2006), nr. 386, und MR. v. 29. 9. 1850/I, ebd., nr. 404. 

49 MK. v. 24. 4. 1852/V, ömr. iii/1: Das Ministerium Buol-schauenstein, 14. april 1852 ‒ 13. März 
1853, bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von Friedrich engel-Janosi (Wien 1975), 
nr. 5.

50 MK. v. 20. 11. 1852/V, ömr. iii/1, nr. 64.
51 rgbl. nr. 94/1855; MK. v. 1., 8., 11. und 18. 4. 1855, ömr. iii/3: Das Ministerium Buol-schauen-

stein, 11. oktober 1853 ‒ 19. Dezember 1854, bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort 
von Gerald stourzh (Wien 1984), nr. 217.
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gen, der serbischen Woiwodschaft mit dem temescher Banat, kroatien-slawonien und in 
Galizien mit krakau und der Bukowina eingeführt, zugleich wurden die anzahl und die 
amtssitze mit Ministerialerlaß vom 16. Februar 1858 kundgemacht52. Die somit erzielte 
rechtseinheit war aber nur von kurzer Dauer. in den ländern der stephanskrone wurden 
zwar die notare in den folgenden Monaten bestellt, und die notariatsordnung trat im 
lauf des Jahres 1859 in den einzelnen territorien zu verschiedenen Zeitpunkten in Wirk-
samkeit. Doch schon das oktoberdiplom versprach die Wiederherstellung der früheren 
Justizverwaltung in Ungarn, was mit den Beschlüssen der Judexkurialkonferenz von 1861 
verwirklicht wurde53. Damit wurde die notariatsordnung in Ungarn außer kraft gesetzt. 
in siebenbürgen galt sie theoretisch bis zum ausgleich von 1867. Für beide Gebiete galt 
dann die ungarische notariatsordnung von 1874. in kroatien-slawonien, das im separat-
ausgleich von 1868 eine rechtliche sonderstellung erhielt, blieb die österreichische nota-
riatsordnung von 1855 bis zum ende der Monarchie in kraft54. in cisleithanien kam es 
1871 zu einer novellierung der notariatsordnung.
nur wenige Zeilen des Ministerkonferenzprotokolls vom 5. Mai 1858 beanspruchte die 
einführung des Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852 in den ungarischen ländern. innen-
minister Bach referierte seinen diesbezüglichen Vortrag, die konferenz stimmte zu. 
Dahinter verbarg sich aber ein großes und wichtiges Jahrhundertgesetz. schon in den 
1840er Jahren hatte man die arbeiten an der kodifizierung der in unterschiedlichen 
Waldordnungen festgelegten Bestimmungen für Waldnutzung und Waldschutz aufge-
nommen. Die Grundentlastung, durch die große Waldflächen ins eigentum der Gemein-
den übergingen, verstärkte das Bedürfnis nach einer möglichst reichseinheitlichen rege-
lung. Darüber hinaus wurde auch der Zustand der Wälder als schlecht empfunden, was 
auf eine wachsende Beanspruchung der Wälder und auch auf eine sensibilisierung dem 
Wald gegenüber schließen läßt, wie aus der Diskussion im Ministerrat anläßlich der 
Gesetzesvorlage im Dezember 1850 hervorgeht55. Der entwurf eines allgemeinen Forst-
gesetzes stammte vom österreichischen Bergrat und Professor der Forstwissenschaften 
rudolf v. Feistmantel56. Das Forstgesetz von 1852 unterstellte den gesamten Wald, unab-
hängig von der art des Besitzes, der staatlichen einwirkung. Die aufsicht wurde den 
politischen Behörden übertragen, die aber zur „Zuziehung der Beteiligten“ verhalten 
waren. es folgte dem Grundsatz der Walderhaltung im interesse der allgemeinheit, ohne 
gleichzeitig den eigentümer zu bevormunden. es galten das rodungsverbot, das auffor-
stungsgebot und das Waldverwüstungsverbot. Das sogenannte reichsforstgesetz von 

52 MK. v. 7. 4. 1857/IV, Anm. 18.
53 stefan Malfèr, Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Ungarn zur Zeit des „Provi-

soriums“ 1861–1867. In: Zeitschrift für neuere rechtsgeschichte 14 (1992) 32–44.
54 Siehe dazu christian neschwara, österreichs notariatsrecht in Mittel- und osteuropa: zur Geltung 

und ausstrahlung des österreichischen notariats (= schriftenreihe des österreichischen notariats 13, 
Wien 2000) 27–38.

55 MR. v. 16. 12. 1850/VII, ömr. ii/4: Das Ministerium schwarzenberg, 14. oktober 1850 ‒ 30. Mai 
1851, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka unter Mitarbeit von anatol schmied-kowarzik 
(Wien 2011), nr. 434.

56 Johann steinkellner, rudolph von Feistmantel und sein einfluß auf die österreichische Forstwirt-
schaft (Diplomarbeit Universität für Bodenkultur, Wien 1983).
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1852 genoß hohe Wertschätzung57. es blieb in cisleithanien bis zum ende der Monarchie 
und darüber hinaus, in der republik österreich sogar bis 1975, in Geltung.
im april 1857 beantragte innenminister Bach die einführung des Gesetzes auch in den 
ungarischen ländern. Die Ministerkonferenz und der reichsrat befürworteten den 
antrag. am 24. Juni 1857 unterzeichnete Franz Joseph das einführungspatent58. ab 
1. Jänner 1858 galt das Forstgesetz also auch in Ungarn. hier war es allerdings nicht so 
lange in Geltung wie in cisleithanien, vielmehr wurde schon 1879 ein neues ungarisches 
Forstgesetz erlassen59.
ebenfalls von lakonischer kürze ist das Ministerkonferenzprotokoll betreffend die ein-
führung einiger Bestimmungen des stempel- und taxgesetzes in den ungarischen län-
dern60. Der Gegenstand fügt sich aber bestens in den großen Zusammenhang der rechts-
vereinheitlichung. Das steuer- und abgabenwesen war ein weites Feld für reformen. 
abgesehen von den schwächen und von der sozialen schieflage des vormärzlichen steu-
eraufkommens erforderten die dem staat seit 1848 zugefallenen neuen aufgaben zusätz-
liche Mittel: die Verstaatlichung der Verwaltung, die einführung der Gendarmerie, der 
stark erhöhte aufwand für die armee61. eine wichtige einnahmequelle waren die Gebüh-
ren von rechtsgeschäften. sie waren im ersten teil des stempel- und taxgesetzes von 
1840 geregelt. Dieses Gesetz stellte zwar eine beachtliche kodifizierungsleistung dar, war 
aber im aufkommen unzureichend und sozial ungerecht, indem es die großen Vermögen 
schonte62. schon im Februar 1850 gelang der beachtliche Wurf eines neuen Gebührenge-
setzes, das den ersten und umfangreichsten teil des Gesetzes von 1840 ablöste. Damit war 
ein effizientes und flexibles instrument geschaffen, das zu einem sozial differenzierten 
steueraufkommen im Bereich der Verkehrssteuern führte63. Dieses Gesetz wurde sofort, 
noch im Jahr 1850, auch in den ungarischen ländern eingeführt64. Der zweite, kürzere 
teil des Gesetzes von 1840 handelte von sehr unterschiedlichen abgaben wie der Dienst-
verleihungstaxe oder den Zahlungen, die für das Privileg der abhaltung von Wochen-
märkten, für die Gründung einer aktiengesellschaft, für die errichtung eines Fideikom-
misses usw. zu leisten waren. Dieser teil blieb in kraft, galt aber nicht in den ungarischen 

57 Franz schmid, Zum hundertjährigen Bestande des österreichischen Forstgesetzes. In: tiroler Waldwirt-
schaft. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des reichsforstgesetzes in tirol (= schlern-schriften 125, 
innsbruck 1954) 54–66; Werner Pleschberger, staat und Wirtschaft. am Beispiel der österreichischen 
Forstgesetzgebung von 1950 bis 1987 (= studien zu Politik und Verwaltung 28, Wien/köln 1985)  
217.

58 Kurz darauf erschien eine Artikelserie Über die Waldkultur in Ungarn in der ost-Deutschen Post v. 25. 
7., 30. 7., 2. 8. und 14. 8. 1857.

59 istván n. kiss, Waldnutzung und -verwaltung in Ungarn (11. – 20. Jahrhundert). In: Ferenc Glatz 
(hg.), etudes historiques hongoises 1990, 3: environment and society in hungary (Budapest 1990) 
123–143, hier 125.

60 MK. v. 24. 12. 1857/II.
61 Siehe dazu harm-hinrich Brandt, Der österreichische neoabsolutismus: staatsfinanzen und Politik 

1848–1860, 2 Bde. (= schriftenreihe der historischen kommission bei der Bayerischen akademie der 
Wissenschaften 15, Göttingen 1978), hier 1, 439–590.

62 ebd. 1, 84 f.
63 ebd. 1, 478–439; rgbl. nr. 50/1850; MR. v. 26. 1. 1850, ömr. ii/2, nr. 264.
64 rgbl. nr. 329/1850; MR. v. 6. 7. 1850/V, ömr. ii/3, nr. 363.
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ländern. nach gehöriger Vorberatung wurde nun in Dezember 1857 auch dieser teil auf 
die ungarischen länder ausgedehnt65.
Während bei den bisher genannten Beispielen gerade einmal die tatsache der Übernahme 
eines Gesetzes in den ungarischen ländern protokolliert wird, bietet das vierte Beispiel 
eine ausführliche inhaltliche ergänzung zur Thematik, sodaß die Ministerkonferenzpro-
tokolle zur substantiellen Primärquelle werden. es ging um einen Paragraphen des aBGB. 
und um das Wuchergesetz von 1803, inhaltlich gesehen um ein wirtschaftspolitisches 
Thema. Der Paragraph 994 des aBGB. legte entsprechend dem Wuchergesetz von 1803 
die gesetzliche obergrenze für hypothekarkreditzinsen mit 5 % fest. Das aBGB. war in 
den ungarischen ländern im Jahre 1853 in kraft gesetzt worden – ein wesentlicher schritt 
hin zu einem einheitlichen rechtsraum66. Da aber hier die gesetzliche obergrenze für 
solche kredite 6 % betragen hatte, bewirkte die einführung des aBGB., daß Gelddarlei-
hen auf hypotheken nun weniger Zinsen abwarfen. Die kreditgeber suchten auf andere 
kreditformen auszuweichen, und bei den kreditnehmern entstand, so erzherzog albrecht, 
eine „Geldklemme“. Die großen Grundbesitzer, um die es hauptsächlich ging, kamen 
schwerer zu Geld. Daher schlug der Generalgouverneur als Zugeständnis an das land vor, 
hier den § 994 des aBGB. aufzuheben. 
ein solches Zugeständnis fand keine Befürworter in der Ministerkonferenz, im Gegenteil, 
der Justizminister regte an, überhaupt das ganze österreichische Wucherpatent von 1803 
auch in den ungarischen ländern einzuführen. nur Finanzminister Bruck vertrat eine 
andere Meinung, er wollte die gänzliche Freigabe des Geldverkehrs, also überhaupt die 
aufhebung des Wuchergesetzes und der entsprechenden Paragraphen des aBGB. aus 
dieser Fragestellung ergab sich eine zweitätige intensive Diskussion über die Verhältnisse 
in Ungarn und über die wirtschafts-, sozial- und rechtspolitischen aspekte der gesetzli-
chen regelung d. h. Beschränkung des Zinsfußes oder aber seiner Freigabe67. Diese Dis-
kussion reichte ins 18. Jahrhundert zurück und wiederholte sich seither in größeren 
abständen. sollte es eine gesetzliche obere Grenze des Zinsfußes für verliehenes Geld 
geben, oder sollte es dem freien spiel der kräfte überlassen werden, wieviel an Zinsen 
bedungen wurden? Je nach der antwort veränderte sich auch der Begriff des Wuchers, der 
im ersten Fall die Überschreitung der gesetzlichen obergrenze bedeutete, im zweiten Fall 
auf die unmoralische Übervorteilung des Gläubigers, z. B. den Mißbrauch seiner notlage, 
eingeschränkt war. Die Mehrheit der Minister lehnte sowohl die Zinsfreigabe überhaupt 
als auch eine ausnahme für Ungarn ab. Bruck stand mit seiner Meinung noch ganz allein 
da. erst im lauf der 1860er Jahre setzte sich die wirtschaftsliberale ansicht in dieser Frage 
immer mehr durch, bis schließlich 1866 auch der kaiser überzeugt werden konnte68.
Vorerst, anfang 1858, blieb alles beim alten, jedoch trug der kaiser dem Justizminister 
auf, das Wuchergesetz von 1803 „mit tunlichster Beschleunigung einer revision zu unter-

65 Zur neoabsolutistischen Steuerpolitik in Ungarn siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 
493–534.

66 Siehe dazu ömr. iii/1, Index, Stichwort Ungarn.
67 MK. v. 23. und 25. 2. 1858/I.
68 Dazu stefan Malfèr, Vertragsfreiheit oder Wucherschutz? Das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und 

die Zinsfreiheit in österreich und in Ungarn – eine Diskussion aus der Zeit des neoabsolutismus (im 
Druck).
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ziehen, um dasselbe mit den entsprechenden Verbesserungen in allen kronländern ein-
führen zu können“. auch das war also ein schritt hin zur rechtsvereinheitlichung, der 
jedoch aus politischen Gründen dann nicht umgesetzt wurde.
andere reformen konnten gleich von anfang an im gesamten Umfang des reiches ein-
geführt werden. Dazu gehörte z. B. die einschneidende reform des Paßwesens und damit 
die Verwirklichung der reisefreiheit im Februar 185769. Bis dahin mußte für jede reise 
auch innerhalb des staates ein neuer Paß ausgestellt werden, und dieser mußte immer 
wieder vorgewiesen, hinterlegt oder vidiert werden. statt dessen konnte man nun für 
inlandsreisen bei den Bezirksämtern eine für ein Jahr gültige legitimationskarte bzw. für 
auslandsreisen bei den kreisämtern einen für drei Jahre gültigen reisepaß beantragen. 
Man hatte ein recht auf diese Dokumente, und wer in ihrem Besitz war, konnte ungehin-
dert reisen. Die kaiserliche Verordnung vom 9. Februar 1857 formulierte es so: „alle 
Paßrevisionen haben sich künftig auf die Grenze des staatsgebietes zu beschränken, es hat 
daher im inneren desselben von den bisherigen Vorweisungen, Vidierungen und ämtli-
chen hinterlegungen der reisepässe an bestimmten orten abzukommen.“ Das war in der 
tat eine große erleichterung für den Personenverkehr, ein stück liberalisierung, und 
zugleich wieder ein schritt in richtung einheit des staates. Der hintergrund der Maß-
nahme waren die allgemeine intensivierung des Verkehrs durch den eisenbahnbau, die 
Zunahme der gewerblichen und industriellen tätigkeit, man denke an die immer belieb-
teren industrieausstellungen, und schließlich die Bemühungen, einen mitteleuropäischen 
Wirtschaftsraum zu schaffen. Die meisten deutschen staaten hatten schon mit der Dres-
dener konvention vom 21. oktober 1850 die einführung von Paßkarten vereinbart70. 
Die österreichische Verordnung von 1857 schuf die Voraussetzung, daß nun auch die 
habsburgermonarchie dieser konvention beitreten konnte, auch wenn bis dahin noch 
einmal zwei Jahre vergingen71.
ebenfalls sofort für den ganzen Umfang des reiches galten die Gesetze zum schutz der 
gewerblichen Marken und zum schutz der Muster und Modelle für industrieerzeug-
nisse72. Beide Gesetze waren für österreich neuland. Geschützt waren bis dahin nur im 
rahmen des Urheberrechts das literarische und künstlerische eigentum und im rahmen 
des Patentrechts die erfindungen, sofern sie eine gewerbliche anwendung zuließen73. 

69 Kaiserliche Verordnung v. 9. 2. 1857, rgbl. nr. 31/1857, und Ministerialverordnung v. 15. 2. 1857, ebd. 
nr. 32/1857; MK. v. 16. 11. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 375, MK. v. 6. 12. 1856/I, ebd., nr. 377, und MK. 
I v. 17. 12. 1856/I, ebd., nr. 380 ; hannelore Burger, Paßwesen und staatsbürgerschaft. In: Waltraud 
heindl – edith saurer (hg.), Grenze und staat. Paßwesen, staatsbürgerschaft, heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750–1867 (Wien/köln/Weimar 2000) 
1–172, hier 19–22.

70 ebd. 20; ludwig Bittner, chronologisches Verzeichnis der österreichischen staatsverträge, Bd. 3 (= 
Veröffentlichungen der kommission für neuere Geschichte österreichs 13, Wien 1914), nr. 2819 mit 
Literatur; Johann Freiherr Vesque v.Püttlingen, Uebersicht der österreichischen staatsverträge seit 
Maria Theresia bis auf die neueste Zeit, mit historischen erläuterungen (Wien 1868) 108.

71 ebd. 23; Ah. E. v. 4. 6. 1859; Ministerialverordnung v. 30. 10. 1859, rgbl. nr. 199/1859, in Kraft mit 
1. 1. 1860; Bittner, staatsverträge 3, nr. 3273; Vesque v.Püttlingen, staatsverträge 23.

72 Siehe MK. v. 29. 5., 2. und 9. 6. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 404).
73 Siehe dazu Werner ogris, Die rechtsentwicklung in cisleithanien 1848–1918. In: adam Wandruszka 

– Peter Urbanitsch (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Verwaltung und rechtswesen 
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Ungeschützt waren aber die äußere Form eines gewerblichen oder industriellen erzeug-
nisses, also ihr Design, und die Firmenbezeichnung oder Marke des erzeugers oder des 
händlers. Der große aufschwung von Gewerbe, industrie und handel ließ einen schutz 
auch der Marken und Muster geboten erscheinen, und die handelskammern und die 
industriellen kreise drängten nach einer entsprechenden Gesetzgebung, so wie sie im 
ausland teilweise bereits bestand. nach Befragung der handelskammern und der landes-
behörden legte handelsminister toggenburg die Gesetzentwürfe vor. aus dem Protokoll 
der Ministerkonferenz ist deutlich die Unsicherheit zu entnehmen, die bei den Ministern 
über die Frage herrschte, zum Beispiel beim innenminister. Bach war zuerst gegen das 
Musterschutzgesetz, ließ sich aber vom handelsminister überzeugen. in der abschließen-
den Diskussion am 9. Juni 1857 fand er seine Bedenken gegen das Gesetz durch die 
erläuterungen und aufklärungen des handelsministers in der hauptsache behoben, 
betonte aber, daß der Wunsch von den industriellen ausgegangen sei, daher könne man 
ihm schwer entgegentreten. auch Bruck und nádasdy stimmten nur mit hinweis auf 
diese ausdrücklichen Wünsche für das Gesetz. auf weniger Bedenken stieß das Marken-
schutzgesetz. Die skepsis der Ministerkollegen dürfte den handelsminister veranlaßt 
haben, zuzuwarten, jedenfalls legte er die Gesetze erst ein Jahr später dem kaiser vor. 
auch im reichsrat gab es Bedenken, schließlich aber doch eine Mehrheit dafür, und am 
7. Dezember 1858 sanktionierte der kaiser beide Gesetze. Das Markenschutzgesetz trat 
am 1. Jänner 1859, das Musterschutzgesetz am 1. März 1859 für den Umfang des ganzen 
reiches in Wirksamkeit. in cisleithanien war das Markenschutzgesetz immerhin bis 
1890, das Musterschutzgesetz bis zum ende der Monarchie in Geltung.
Für eine weitere reform wurden 1857 entscheidende schritte gesetzt, nämlich für die 
einführung einer neuen Währung, die die seit 1750 bestehende konventionswährung 
ablösen sollte74. Der Beginn der Vorbereitung liegt ebenso wie die tatsächliche einfüh-
rung der neuen „österreichischen Währung“ außerhalb des Zeitraums des vorliegenden 
Bandes, doch werden hier die wesentlichen Durchführungsgesetze diskutiert. Die neue, 
ab 1. november 1858 geltende österreichische Währung war kein vollständiger Bruch mit 
der früheren konventionswährung. Beide waren reine silberwährungen, und die wesent-
lichen Münzen hießen vorher und nachher Gulden und kreuzer. es gab zwar auch Ver-
einsgoldmünzen, sie waren aber reine handelsmünzen und kein Zahlungsmittel75. neu 
war der Übergang zum metrischen Pfund und zum Dezimalsystem, indem nun das Pfund 
zu 500 Gramm das Basisgewicht für die ausmünzung war, der Feingehalt in tausendstel-
teilen ausgedrückt und der Gulden in 100 einheiten geteilt wurde, jedenfalls zukunfts-
weisende Modernisierungsschritte. neu war der Münzfuß, nämlich 45 Gulden aus einem 

(Wien 1975) 538–662, hier 611–615.
74 Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 723–746; othmar Bachmayer, Die Geschichte der 

österreichischen Währungspolitik (= schriftenreihe der österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesell-
schaft 12, Wien 1960) 39–43 und 106 ff.

75 Zum Geschichte dieser Goldmünzen, die zu heftigen Kontroversen führten, siehe reinhold Zilch, Die unge-
liebten kronen. Die Zurückweisung der Goldmünzen des deutsch-österreichischen Münzvereins von 
1857 durch den deutschen handel. In: karl hardach (hg.), internationale studien zur Geschichte von 
Wirtschaft und Gesellschaft [= Festschrift lothar Baar], Bd. 2 (Frankfurt am Main 2012) 1325–1340, 
mit Literatur zum Wiener Münzvertrag.
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Pfund = 500 Gramm reinen silbers statt 20 Gulden aus einer kölner Mark = 233,85 
Gramm. 100 Gulden konventionsmünze entsprachen daher 105 Gulden österreichischer 
Währung, ein nicht allzusehr ins Gewicht fallender Unterschied. Dagegen war die neu-
kreuzer genannte scheidemünze der neuen österreichischen Währung, bei der 1 Gulden 
100 kreuzer ergab, gerade einmal halb so viel wert wie ein alter kreuzer konventions-
münze als der 60. teil des alten Guldens.
Die neue Währung entsprang dem Wunsch, das Münzwesen unter den deutschen staaten 
und österreich, das mit ihnen durch den handelsvertrag von 1853 verbundenen war, zu 
vereinheitlichen. Die staaten des Deutschen Zollvereins und österreich vereinbarten im 
Münzvertrag vom 24. Jänner 1857 die einführung eines Vereinstalers als gemeinsame 
Münze und die ordnung der landeswährungen nach nur mehr drei Münzfüßen. es gab 
die norddeutsche talerwährung, die süddeutsche Währung in Gulden und die österreichi-
sche Währung ebenfalls in Gulden. Der Durchbruch zu einer wirklich gemeinsamen 
Währung gelang nicht, der Vereinstaler ersetzte nicht die landeswährungen. in öster-
reich war Finanzminister Bruck der hauptbefürworter des abschlusses des Münzvertrags 
und der sich daraus ergebenden notwendigkeit der Währungsumstellung. Die annähe-
rung im Münzwesen war teil seiner langfristigen Deutschlandpolitik, also der Bemühun-
gen um eine großdeutsch-großösterreichische wirtschaftliche einigung76.
Bruck verfolgte mit dem Münzvertrag noch ein weiteres Ziel, die Währungssanierung, 
also die rückkehr zu der seit 1848 sistierten freien Umtauschbarkeit zwischen den Bank-
noten und dem silbergeld. Der Vertrag enthielt nämlich die Bestimmung, daß kein staat 
Papiergeld mit Zwangskurs ausgeben dürfe, und daß bereits umlaufendes bis zum 1. Jän-
ner 1859 eingezogen werden müsse77. Diese Bestimmung konnte der Finanzminister als 
Druckmittel sowohl gegen die nationalbank als auch im kampf um einen ausgeglichenen 
staatshaushalt einsetzen.
Die Verhandlungen über den Münzvertrag waren schon im sommer 1856 abgeschlossen. 
in der Ministerkonferenz gab es zwar einige Bedenken, erbittert aber war der Widerstand 
im reichsrat, vor allem seitens des früheren Finanzministers Philipp Freiherrn v. krauß78. 
Bruck setzte sich jedoch gegen alle Widerstände durch. Der Vertrag wurde am 24. Jänner 
1857 in Wien unterzeichnet und vom kaiser am 30. april 1857 ratifiziert. Die Durchfüh-
rung verlief in drei schritten. am 13. Juni 1857 legte Bruck in der Ministerkonferenz ein 
kaiserliches Patent zur regelung des Münzwesens vor, das die Voraussetzungen für die 
technische Durchführung der Umstellung schuf, also die gesetzlichen Grundlagen der 
Prägung der neuen Münzen. es wurde genau redigiert, aber ohne größere Diskussion 

76 Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 723; Thomas J. hagen, Das „Brucksche Mitteleur-
opa“ 1849–1867. Die praktischen erfolge der Wiener Politik zur schaffung einer mitteleuropäischen 
Wirtschafts-, Währungs- und Verkehrsunion (phil. Diss., erlangen/nürnberg 2011) 286–290; Ders. 
Wirtschaftspolitische Bestrebungen österreichs nach 1848: alternative zum (klein-) Deutschen Zoll-
verein? In: hans-Werner hahn – Marko kreutzmann (hg.), Der Deutsche Zollverein. ökonomie und 
nation im 19. Jahrhundert (köln/Weimar/Wien 2012) 255–281, hier 266 f.; heinrich lutz, Zwischen 
habsburg und Preußen. Deutschland 1815–1866 (= Die Deutschen und ihre nation. neuere Deutsche 
Geschichte 2, Berlin 1985) 362.

77 rgbl. nr. 101/1857, § 22.
78 MK. v. 28. 6. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 352; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 72542.
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angenommen79. am 10. Dezember 1857 wurde, nach gehöriger Vorbereitung durch eine 
interministerielle kommission, jenes kaiserliche Patent besprochen, das die rechtliche 
Umsetzung anordnete. es besagte, daß die Münzen österreichischer Währung ab dem 
1. november 1858 das ausschließliche gesetzliche Zahlungsmittel waren und daß nicht 
nur die staatsausgaben und -einnahmen, sondern die Bücher der Gemeinden und aller 
unter staatsaufsicht stehenden körperschaften, Vereine und anstalten für öffentliche 
Zwecke, namentlich Banken usw. in dieser Währung zu führen waren. auch dieses Patent 
wurde in der Ministerkonferenz ohne größere Diskussion gebilligt. nur hinsichtlich der 
Benennung der scheidemünze wurde Bruck überstimmt. er, dann Justizminister nádasdy 
und der Vorsitzende Buol-schauenstein plädierten für die Bezeichnung „cent“, was der 
Unterteilung des Guldens in 100 statt wie bisher in 60 teile entsprach. Die Mehrheit war 
aber für die Beibehaltung des Wortes „kreuzer“ und wollte die kupferscheidemünze 
„neukreuzer“ nennen, obwohl die Dezimaleinteilung des Guldens und damit „die völlige 
neugestaltung des für den kleinverkehr der breiten Bevölkerung so wichtigen 
scheidemünzensystems“80 eine sehr starke Veränderung des Wertes zwischen altem und 
neuem kreuzer bedeutete81. Die abschließende Besprechung fand in der Ministerkonfe-
renz am 29. Dezember 1857 statt82. eine Wortmeldung toggenburgs problematisierte 
den Zusammenhang zwischen Währungsumstellung und Währungssanierung. Der 
Patententwurf wurde im reichsrat in mehreren Punkten heftig angegriffen, doch setzte 
sich schließlich Bruck im wesentlichen durch. am 27. april 1858 sanktionierte der kaiser 
das Patent und genehmigte gleichzeitig die Bezeichnung „neukreuzer“83. nach der tech-
nischen und rechtlichen Umstellung war als dritter schritt die anpassung aller Gesetze 
und sonstigen Bestimmungen erforderlich, in denen konkrete Geldbeträge genannt 
waren, d. h. die Umrechnung dieser Beträge von der konventions- zur österreichischen 
Währung. Betroffen waren das strafgesetz, die Beamtengehälter, diverse taxen und tarife, 
die steuern, Zölle usw. Diese Umrechnungen beschäftigten wiederholt die Ministerkon-
ferenz, das erstemal am 6. april 1858 betreffend das strafgesetz84.
Die einführung der österreichischen Währung bewirkte eine Vereinfachung im Münz- und 
Geldwesen, indem mehrere ältere Zahlungsmittel außer kraft gesetzt wurden, die Umrech-
nung zu den anderen Währungen der deutschen staaten erleichtert wurde und das Dezi-
malsystem einzug hielt. Die großen wirtschaftspolitischen Ziele Brucks erreichte sie nicht. 
Zur großdeutschen einigung ist es bekanntlich nicht gekommen, und die Wiederaufnahme 
der Barzahlungen durch die oesterreichische nationalbank ab 1. Jänner 1859 fiel rasch 
dem krieg mit sardinien und Frankreich zum opfer. Die österreichische Währung galt 34 
Jahre lang. ab 1892 wurde sie durch die kronenwährung auf Goldbasis abgelöst85.

79 MK. v. 13. 6. 1857/II; daraufhin Patent v. 19. 9. 1857, rgbl. nr. 169/1857.
80 Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 727.
81 MK. v. 10. 12. 1857/IV.
82 MK. v. 29. 12. 1857/II.
83 rgbl. nr. 63/1858 und Verordnung des Finanzministers v. 28. 4. 1858 über die Benennung Neukreuzer, 

ebd., nr. 65/1858.
84 MK. v. 6. 4. 1858/III.
85 Bachmayer, Währungspolitik 48 und 116; Günther Probszt, österreichische Münz- und Geldge-

schichte. Von den anfängen bis 1918, 2 Bde. (Wien/köln/Weimar 31994), hier 2, 544–547.
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ein weites Feld für reformen war das steuerwesen. Finanzminister Bruck hat es erfolglos 
zu beackern versucht, und dieser Mißerfolg hat auch sein vorrangiges Ziel, die Währungs-
sanierung, in weitere Ferne gerückt, indem das permanente und hohe haushaltsdefizit als 
grundlegender Faktor des Mißtrauens der Finanzkreise eben auch nicht durch höhere 
steuereinnahmen gesenkt werden konnte. harm-hinrich Brandt hat die Umstände und 
die Ursachen des scheiterns der Bruckschen steuerreformpläne eingehend dargestellt und 
analysiert86. Der Widerstand des Großgrundbesitzes und die opposition der konservati-
ven Bürokratie, die sich in den stellungnahmen des reichsrates artikulierte, brachten alle 
Pläne zu Fall. ein Beispiel dafür ist die Debatte in der Ministerkonferenz am 23. septem-
ber 1857. anläßlich der steuerausschreibung für das Verwaltungsjahr 1858 beantragte 
Bruck die erhöhung der Grundsteuer. Thun opponierte heftig gegen die isolierte erhö-
hung dieser steuer. Das sei ungerecht, wenn schon müsse man auch die anderen direkten 
steuern erhöhen. Der Finanzminister meinte daraufhin, er halte zwar die erhöhung der 
anderen direkten steuern vor einführung von reformen nicht für angemessen, „würde sie 
jedoch beliebt, so hätte er dagegen auch weiter nichts einzuwenden“. so einigte sich die 
Ministerkonferenz auf die erhöhung aller direkten steuern. Das Projekt wurde aber im 
reichsrat so heftig angegriffen, daß es zu Fall kam. Der kaiser folgte dem reichsrat, und 
alles blieb beim alten87.

eisenbahnen und weltwirtschaftskrise

reformen haben meistens eine lange Vorbereitungszeit. Manchmal aber sind regierungen 
zu raschem handeln aufgefordert. kaiser Franz Joseph legte Wert darauf, daß alles nach 
dem „ordentlichen Geschäftsgange“ abgehandelt werde, eine durchaus löbliche einstel-
lung im sinn einer korrekten und verantwortlichen Verwaltung und des rechtsstaates88. 
Manchmal aber genügen die üblichen Vorgänge und instrumente nicht, um eine Gefahr 
abzuwenden. Dann braucht eine regierung Mut, entschlossenheit und Phantasie.
solche bewies die regierung 1857 in der sogenannten „ersten Weltwirtschaftskrise“89. Die 
krise, eine für den kapitalismus typische konjunkturüberhitzungs- und dadurch indu-
zierte spekulationskrise, hatte ihren ausgang 1856 in den Vereinigten staaten genommen 
und war auf den alten kontinent übergesprungen. in Wien gelang es der regierung, die 
ausbreitung der krise auf die Monarchie abzumildern und Zusammenbrüche zu verhin-
dern. ein hauptverdienst daran hatte Finanzminister Bruck, doch hätte er allein ohne die 
Zustimmung der anderen Minister und des kaisers nicht handeln können. selbst der 
sonst oft heftig opponierende reichsrat spielte mit, allerdings wurde er hier weniger invol-
viert, weil es sich nicht um grundsätzliche, sondern um operative entscheidungen han-
delte. Die losung gab Bruck mit dem schönen satz aus: „außerordentliche Zustände 
machen auch außerordentliche Mittel der abhilfe notwendig.“90 österreich war durchaus 

86 Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 540–588.
87 MK. v. 23. 7. 1857/I.
88 Vgl. die Ah. Entschließung zum Protokoll der Ministerkonferenz v. 8. 5. 1857 und ebd. Anm. 7.
89 hans rosenberg, Die Weltwirtschaftskrise 1857–1859 (= Beiheft 30 zur Vierteljahresschrift für sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte, stuttgart/Berlin 1934; nachdruck Göttingen 1974).
90 MK. v. 8. 5. 1857.
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krisenanfällig, denn der österreichische Finanzmarkt war überfüllt mit neuen eisenbahn-
aktien. Das sogenannte eisenbahnkonzessionsgesetz von 185491 − die den privaten Bahn-
bau ermöglichende und fördernde „Verordnung des Ministeriums für handel, Gewerbe 
und öffentliche Bauten vom 14. september 1854 betreffend die erteilung von konzessio-
nen für Privat-eisenbahnbauten“92 − hatte im damaligen wirtschaftlichen leitsektor eine 
enorme investitionstätigkeit ausgelöst, und die Besitzer sehr großer kapitalsummen und 
einer großen Zahl an entsprechenden aktienpapieren hofften auf satte Gewinne. Diese 
Finanzblase drohte zu platzen, wenn der Wert der aktien durch hastige Verkäufe unter 
pari, also unter den nennwert sank. Die Folgen wären nicht nur gewesen, daß „die aktio-
näre der Gefahr namhafter Verluste ausgesetzt“ wurden, sondern auch, daß der Fortschritt 
beim Bau der großen Verbindungslinien, an denen der staat sehr interessiert war, gehemmt 
worden wäre. Des weiteren bestand die Gefahr, daß die krise auch den kurs der staatspa-
piere drücken könnte, und dieses von Bruck geschickt ins treffen geführte argument 
erwies sich mehrmals als ausschlaggebend für die regierungsmitglieder, zu handeln. Der 
regierung standen mehrere instrumente zur Verfügung. sie suchte spekulationskapital 
abzuschöpfen und aus dem Verkehr zu ziehen, um den Wert der im Umlauf verbleiben-
den aktien zu erhalten. sie vergab vorerst keine neuen Baukonzessionen mehr, um den 
Markt vor einer weiteren konjunkturüberhitzung zu schützen. schließlich half sie einigen 
Bahngesellschaften direkt durch Finanzhilfen und durch erleichterungen bei der erfül-
lung der in den konzessionsverträgen vereinbarten Ziele.
Der Finanzminister hatte sich schon zu Jahresbeginn 1857 zu stützungskäufen veranlaßt 
gesehen. Dies geschah im eigenen Verantwortungsbereich, allerdings mit Zustimmung 
des kaisers, und ohne Befassung der Ministerkonferenz, die übrigens von anfang Februar 
bis anfang März 1857 gar nicht zusammentrat. Der kaiser befand sich in Mailand, und 
Bruck begleitete ihn93. in der Ministerkonferenz wurde über die krise zum ersten Mal am 
8. Mai 1857 gesprochen, und zwar sehr offen und ausführlich. Den anlaß dazu boten die 
Finanzkreise selbst bzw. handelsminister toggenburg. Die Westbahngesellschaft und ihre 
Bank, die credit-anstalt, ersuchten um die erlaubnis, das in der konzessionsurkunde 
vereinbarte aktienkapital von 65 Millionen Gulden um 15 Millionen Gulden verringern 
zu dürfen. außerdem baten sie, vom Bau der Flügelbahn linz-Passau entbunden zu wer-
den. toggenburg brachte diese ansuchen in die konferenz mit dem antrag, sie abzuleh-
nen. Zum Bau der Bahn bis Passau habe sich die regierung Bayern gegenüber vertraglich 
verpflichtet. Die reduktion des aktienkapitals – sie sollte in Form des rückkaufs von 
ausgegebenen aktien erfolgen – lehnte er ab, weil dadurch auch das für den Weiterbau 

91 Es wurde als „Gesetz“ vorgelegt, in der Ministerkonferenz behandelt, als solches Ah. genehmigt, und die 
Bezeichnung „Eisenbahnkonzessionsgesetz“ wurde allgemein verwendet, jedoch wurde es nach dem Antrag des 
Handelsministers als „Ministerialverordnung“ kundgemacht, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1649/1854. 
Zum Begriff „Verordnung“ siehe ernst Mischler – Josef Ulbrich (hg.), österreichisches staatswörter-
buch. handbuch des gesamten österreichischen öffentlichen rechtes, Bd. 4 (Wien 21909) 742. Zum 
Gesetz selbst Gerhard h. Gürtlich – hans a. kaser, Die Grundlagen der eisenbahnrechtlichen kon-
zession. In: „Wir bewilligen den concessionären …“. 175 Jahre eisenbahn in österreich (Wien 
[2012]) 37–63, hier 49–54.

92 rgbl. nr. 238/1854; MK. v. 21., 28. 3. und 16. 5. 1854, ömr. iii/3, nr. 211.
93 Vgl. MK. v. 5. 2. 1857, ömr. iii/5, nr. 384.
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notwendige Baukapital geschmälert werde und weil er die Maßnahme, die er als „bisher 
unerhörten Vorgang“ bezeichnete, für sinnlos hielt. seine Meinung geht aus der ursprüng-
lichen Fassung des Protokollführers noch deutlicher hervor als aus der korrigierten Fas-
sung: „Wenn ein kreditpapier, dem eine 5 %ige Verzinsung garantiert ist, künstlicher 
Mittel bedarf, um sich zu halten, so wird es, wie die erfahrung anderwärts gelehrt hat, 
wenn jene erschöpft sind, desto rascher sinken, und keine kraft der Welt wird vermögen, 
den Fall aufzuhalten.“94 Die krise werde vorübergehen, und wenn die credit-anstalt die 
aktien einfach halte, würden sie nach der krise wieder an kurswert gewinnen.
in bezug auf den Weiterbau der strecke linz-Passau trat die konferenz sofort der Mei-
nung toggenburgs bei. Die internationalen Verpflichtungen hatten Vorrang. in bezug auf 
den aktienrückkauf folgte die konferenz aber Finanzminister Bruck, der den Fall ins 
allgemeine hob. er erläuterte den kollegen, welche schritte er bereits unternommen habe 
und daß es unbedingt nötig sei, den Finanzmarkt von der Überfüllung mit aktien zu 
befreien und gleichzeitig mit weiteren Baukonzessionen vorerst innezuhalten. Bruck 
gelang es, die Mehrheit der konferenzteilnehmer von diesem „anderen Weg“ zu überzeu-
gen, nicht zuletzt durch den hinweis auf die Gefahr, daß auch die staatsanleihepapiere 
mitgerissen werden könnten. Die 15 Millionen der Westbahngesellschaft waren nur ein 
kleiner teil der aktien, um die Bruck den Finanzmarkt entlasten wollte. insgesamt waren 
seit 1854 aktien in der höhe von einer halben Milliarde Gulden ausgegeben worden. im 
lauf des Jahres 1857 sollten laut den verschiedenen konzessionsurkunden weitere 160 
Millionen begeben werden. Damit wäre tatsächlich eine enorme Finanzblase entstanden. 
Daß den eisenbahngesellschaften erlaubt wurde bzw. sie veranlaßt wurden, vorerst keine 
weiteren aktien zu emittieren bzw. das aktienkapital zu reduzieren, daß diese 160 Millio-
nen also zurückgehalten wurden, verhinderte tatsächlich das allzu heftige Übergreifen der 
krise95.
Die sitzung vom 8. Mai hatte ein interessantes nachspiel. Die anfrage der Westbahnge-
sellschaft und der credit-anstalt haben uns ein überaus interessantes Protokoll beschert, 
das die Meinung der Minister zur Finanz- und Wirtschaftskrise in großer klarheit vermit-
telt. in formaler hinsicht ging es aber nur um eine informelle auskunft, der rückkauf 
selbst mußte erst in der Generalversammlung beantragt werden. Der von der Mehrheit 
der Ministerkonferenz getragene Beschluß ermächtigte den handelsminister bloß, der 
Westbahngesellschaft mitzuteilen, daß die regierung nichts dagegen habe, daß der rück-
kauf auf die tagesordnung der Generalversammlung gesetzt werde, und den Finanzmini-
ster, der credit-anstalt mitzuteilen, er werde den Vorschlag seinerzeit beim kaiser befür-
worten. Franz Joseph, der übrigens gerade die Ungarnreise angetreten hatte und sich in 
Budapest befand, erhielt das Protokoll elf tage später, am 19. Mai, und fühlte sich über-
gangen. er beauftragte – ein wohl einmaliger Fall – den reichsratspräsidenten, das Mini-
sterkonferenzprotokoll im reichsratspräsidium zu begutachten. erzherzog rainer ant-
wortete am 6. Juni, der Beschluß der Ministerkonferenz wäre nicht zu genehmigen, die 
Minister hätten „jede vorläufige Meinungsäußerung zu unterlassen“ und nur „die ord-
nungsmäßige amtshandlung vorzubehalten“. in diesem sinn resolvierte der kaiser das 

94 MK. v. 8. 5. 1857, Anm. b-b.
95 Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 360 ff.
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Protokoll am 7. Juni, einen Monat nach der sitzung. in krisenzeiten ist ein Monat eine 
lange Zeit. toggenburg und Bruck hatten längst schon den Beschluß durchgeführt, und 
da sie durchaus erfahrene Politiker und Verwaltungsleute waren, hatten sie ihre aufträge 
so erfüllt, daß „die ordnungsgemäße amtshandlung“ nicht unterlaufen worden war. sie 
konnten sich rechtfertigen, und der kaiser nahm das zur kenntnis96.
Die krisenberatungen der regierung wurden am 13. Mai 1857 fortgesetzt. es lag der 
entwurf für eine regierungserklärung vor, vorerst keine neuen konzessionierungen von 
eisenbahnunternehmungen zu erteilen97. toggenburg und Bruck wollten die Vorgangs-
weise auch auf andere industrieaktienunternehmungen ausdehnen. auch dieses Protokoll 
informiert uns sehr klar über die ansichten der Minister. Die erklärung blieb zwar im 
reichsrat hängen, doch handelte die regierung de facto danach. Die konjunkturbremse 
hatte auch negative auswirkungen. Die investitionstätigkeit verringerte sich, der eisen-
bahnbau wurde langsamer, manche strecken wurde erst später begonnen oder eröffnet. 
Die Monarchie konnte sich der krise keineswegs zur Gänze entziehen.
eine dritte Möglichkeit war die direkte Unterstützung einiger Gesellschaften, die bereits 
strecken bauten. so wurde der durch die krise bedrängten nordbahngesellschaft erlaubt, 
den Bau der westgalizischen strecke von krakau bis Przemyśl an die von polnischen ade-
ligen getragene carl-ludwigs-Bahngesellschaft abtreten zu dürfen98. im april 1858 – die 
internationale Finanzkrise war noch nicht überwunden – wurde für drei Gesellschaften 
ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt99. Die Ministerkonferenz befürwortete erstens die 
„einteilung der Bahnen in strecken oder sektionen der art, daß, wenn eine solche voll-
endet ist, der aus deren Betrieb sich über die garantierten 5 1/5 % ergebende ertragsüber-
schuß unter die aktionäre verteilt werden darf“. Dahinter verbarg sich der schlüssel zum 
privaten eisenbahnbau. Die Grundlage des staatlich konzessionierten privaten Bahnbaus 
nach der konzessionsverordnung von 1854 war nämlich das (erfolgreiche) angebot des 
staates an die privaten kapitaleigentümer, ihr Geld in den eisenbahnbau zu investieren 
und ihnen dafür einen Mindestgewinn, in der regel eine Verzinsung von 5 %, zu garan-
tieren100. eisenbahnaktien sollten eine sichere Geldanlage sein. Mit 5 % war das kapital 
schon ab der einlage auch während der Bauzeit verzinst. nach aufnahme des Betriebs 
erhoffte man eine höhere Dividende. Die in rede stehende Maßnahme ermöglichte eine 
höhere Dividende nicht erst nach Fertigstellung der gesamten linie, sondern schon nach 
der (gewinnbringenden) inbetriebnahme einer teilstrecke. Dieser Gewinn sollte nach der 
konzessionsurkunde dem Baukapital zufließen, nach dem neuen Vorschlag aber eben 
schon vorzeitig an die aktionäre ausgeschüttet werden. Das machte den Besitz solcher 
aktien interessant, hob ihren Wert und wirkte damit der krise entgegen. Zweitens gestat-
tete man den Gesellschaften zur Verbesserung des Betriebsergebnisses die Frachttarife 
anzuheben, drittens in gewissen streckenabschnitten die linien vorerst nur eingleisig zu 
bauen. Gegen die vorzeitige Dividendenausschüttung sprach sich innenminister Bach 

96 Siehe dazu MK. v. 8. 5. 1857, Anm. 7, und MK. v. 9. 6. 1857/I.
97 MK. v. 13. 5. 1857/I.
98 MK. v. 13. 5. 1857/II und MK. v. 27. 6. 1857/VI.
99 MK. v. 27. 4. 1858.
100 Angedeutet im § 10, letzter Absatz, der Verordnung, rgbl. nr. 238/1854, umgesetzt in den einzelnen Kon-

zessionsurkunden.
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aus, sie verstoße gegen die Grundregeln einer ordentlichen Geschäftsgebarung. Die Mini-
ster toggenburg und Bruck konnten ihn dann aber doch überzeugen, daß die Maßnahme 
ausnahmsweise erforderlich war.
schließlich wurde für drei eisenbahngesellschaften und für den österreichischen lloyd 
eine direkte Finanzspritze im Wege der credit-anstalt ermöglicht, indem die Bank zur 
auflage einer (beim Publikum beliebten) lotterieanleihe ermächtigt wurde, deren erlös 
den Gesellschaften als kredit gegeben werden sollte101.
nicht alle diese Maßnahmen gingen direkt von der regierung aus. Die eisenbahngesell-
schaften und Banken waren selbst initiativ, um die Mittel zur Fortführung der mit dem 
staat vereinbarten Bauten zu sichern und natürlich auch um die aktionäre zu halten und 
die erhofften Gewinne nicht zu verlieren. sie brauchten aber für viele Maßnahmen die 
behördliche Genehmigung. es kam alles in allem zu einem gelungenen Zusammenspiel 
aller kräfte, der Wirtschaft und der regierung, um die auswirkungen der krise auf die 
habsburgermonarchie abzufedern. es ist im wesentlichen zu keinen Zusammenbrüchen 
gekommen, und an den wichtigsten strecken wurde kräftig weiter gebaut. Gleichzeitig 
behielt Finanzminister Bruck auch stets das Ziel der Währungssanierung im auge. Der 
kampf gegen die Finanzkrise war auch ein kampf gegen ein sinken des kurses der staats-
obligationen und gegen einen Wirtschaftseinbruch102. allerdings kam es kurz nach dem 
abklingen der Finanzkrise ende 1858 mit der neujahrsansprache kaiser napoleons iii. 
und dem krieg von 1859 zu einem ereignis, das die Monarchie in eine ganz andere, näm-
lich außenpolitische und militärische, und dadurch das neoabsolutistische regime kaiser 
Franz Josephs i. in seine finale politische krise führte.
eines ist sicher: die Ministerkonferenzprotokolle des vorliegenden Bandes dokumentieren 
die rückwirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1857 auf die Monarchie sowie die Den-
kungsweise und die argumente der Minister sehr ausführlich und offen.

Die armee und die gendarmerie in der Ministerkonferenz

Militär und Polizei nahmen innerhalb der neoabsolutistischen Verwaltung eine sonder-
stellung ein. Die Polizeibehörden ressortierten ursprünglich zum Ministerium des inne-
ren. Das galt auch für den auf Vorschlag Bachs im Jänner 1850 errichteten besonderen 
exekutivkörper Gendarmerie – eine militärisch organisierte, im gesamten Umfang des 
reiches tätige landessicherheitswache – in bezug auf ihre Verwendung. in bezug auf ihre 
innere organisation als militärischer Wachkörper war die Gendarmerie dem kriegsmini-
sterium unterstellt103. Polizei und Gendarmerie waren also durch den innen- bzw. kriegs-
minister im Ministerrat vertreten. Das änderte sich. im Mai 1852 wurde die oberste 
Polizeibehörde errichtet. Die Polizeiagenden wurden mit wenigen ausnahmen aus dem 
innenministerium herausgelöst und der neuen Behörde übertragen, auch die Gendarme-
rie wurde ihr unterstellt. chef der neuen Behörde wurde der Generalinspektor der Gen-

101 MK. v. 29. 12. 1857/II.
102 Siehe dazu die einleitenden Erklärungen Brucks in ebd. Zusammenfassende Analyse und Beurteilung der 

Regierungspolitik siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 364 ff.
103 Zur Polizei MR. v. 24. 6. 1850/III, ömr. ii/3, nr. 356; zur Gendarmerie MR. v. 27. 5. 1849/XI, ömr. 

ii/1, nr. 81, und MR. v. 3. 6. 1849/IV, ebd., nr. 86.
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darmerie, FMl. Johann Franz Freiherr kempen v. Fichtenstamm104. entscheidend war 
die Bestimmung, daß die oberste Polizeibehörde dem kaiser unmittelbar untergeordnet 
war. kempen war nicht ordentliches Mitglied der Ministerkonferenz105. Zu Jahresbeginn 
1853 wurden das kriegsministerium und das amt des kriegsministers aufgelassen und 
die Militäradministration dem armeeoberkommando eingegliedert, das natürlich auch 
dem kaiser unmittelbar unterstand. Zur Vertretung von angelegenheiten der armee in 
der Ministerkonferenz wurde nur von Fall zu Fall der erste Generaladjutant des kaisers 
oder ein Vertreter bestimmt106. auch kempen nahm vereinzelt an Ministerkonferenzen 
teil. Die Vertreter der armee und der Polizei kamen aber nur in die Ministerkonferenz, 
um ihre interessen zu wahren oder wenn es aus irgendeinem Grund vom kaiser angeord-
net war, sie beteiligten sich jedoch nicht an den Besprechungen über sonstige Themen 
und Probleme der zivilen Verwaltung. Diese sonderstellung war zugleich ausdruck der 
Machtfülle des kaisers und der abwertung der Ministerkonferenz. Diese hatte in den 
Jahren 1853 und 1854 nur fünf ordentliche Mitglieder, ab 1855 sechs, da andreas Frei-
herr v. Baumgartner, zugleich Finanz- und handelsminister, durch Bruck als Finanz- und 
durch toggenburg als handelsminister abgelöst wurde107.
anfang 1857 wurden innerhalb kurzer Frist die Vertreter von Militär und Polizei wieder 
zur ständigen teilnahme an den Ministerkonferenzen angewiesen. Der armeebefehl vom 
25. Jänner 1857, mit dem ein neues organisierungsstatut für die armee verlautbart 
wurde, enthielt nämlich die anordnung, daß der erste Generaladjutant des kaisers und 
der armee, FMl. carl Graf v. Grünne, als Vorstand der Militärzentralkanzlei in der Mini-
sterkonferenz die angelegenheiten der armee zu vertreten habe und bei seiner Verhinde-
rung durch einen anderen General der Militärkanzlei zu ersetzen sei108. auch wenn aus 
dieser Formulierung die ständige teilnahme nicht zwingend hervorging, war es offenbar 
so gemeint, denn ab diesem Zeitpunkt nahm ständig ein General der Militärzentralkanz-
lei an den Ministerkonferenzen teil. Grünne selbst war zum erstenmal am 20. März 1857 
anwesend (Besprechung von Maßnahmen anläßlich der reise nach Ungarn), ließ sich 
aber schon in der sitzung davor und auch in der Folge fast immer vertreten, meistens 

104 MK. v. 8. 5. 1852/I, ömr. iii/1: Das Ministerium Buol-schauenstein, 14 april 1852 ‒ 13. März 1853, 
bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von Friedrich engel-Janosi (Wien 1975), nr. 9, 
und MK. v. 15. 5. 1852/I, ebd., nr. 11.

105 Dies wurde nicht positiv ausgesprochen. Kübeck beantragte im Reichsratsgutachten über den Wirkungskreis 
der Obersten Polizeibehörde, daß Kempen an den Ministerkonferenzen teilzunehmen habe, im tatsächlich 
genehmigten Wirkungskreis fehlte diese Bestimmung, Friedrich Walter, Die österreichische Zentralverwal-
tung 3/4: Die Geschichte der Ministerien vom Durchbruch des absolutismus bis zum ausgleich mit 
Ungarn und zur konstitutionalisierung der österreichischen länder 1852–1867, aktenstücke (= Veröf-
fentlichungen der kommission für neuere Geschichte österreichs 55, Wien 1971) nr. 19. Kempen 
machte den Grafen Grünne auf das schädliche meines geregelten Verkehrs mit dem Ministerium auf-
merksam […]; ich darf meine selbständigkeit durch keine Diskussionen gefährden, Mayr, tagebuch 
kempens 253 (Eintragung v. 22. 5. 1852). Mit Erfolg hatte er sich also gegen die regelmäßige Teilnahme 
gewehrt.

106 Walter Wagner, Geschichte des k. k. kriegsministeriums, 1: 1848–1866 (= studien zur Geschichte der 
österreichisch-ungarischen Monarchie 5, Graz/Wien/köln 1966) 79–84; heindl, einleitung ömr. 
iii/1, Xl f.

107 Dazu heindl, einleitung ömr. iii/4, iX f.
108 Wagner, kriegsministerium 1, 137.
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durch FMl. Friedrich Freiherr kellner v. köllenstein, gelegentlich durch FMl. karl Frei-
herr schlitter v. niedernberg. Der chef der obersten Polizeibehörde kempen wurde mit 
handschreiben vom 20. März 1857 zum ständigen Mitglied der Ministerkonferenz 
ernannt109, die damit nunmehr acht Mitglieder hatte. kempen war nicht erfreut darüber. 
er notierte im tagebuch: „als ich heute bei Graf Grünne eintrat, brachte er mir lachend 
das allerhöchste handschreiben entgegen, gemäß dessen ich künftig den Ministerbera-
tungen als Mitglied beizuwohnen habe. Dieses ist nun erstens unzweckmäßig und zwei-
tens für mich sehr zeitraubend. nun, solange es geht, in Gottes namen!“110

Der Wunsch nach ständiger Vertretung der armee in der Ministerkonferenz war vom 
Militär selbst ausgegangen, wobei sowohl das armeeoberkommando als auch die Militär-
zentralkanzlei diese rolle übernehmen wollten. erzherzog Wilhelm schrieb, wenn das 
armeeoberkommando einfluß auf seine vielfältigen Verhandlungen mit den Ministern 
nehmen solle, müsse es selbst im Ministerrat (sic!) vertreten sein111. schlitter, der das neue 
organisationsstatut entworfen hatte, argumentierte, daß der erste Generaladjutant, also 
die Militärzentralkanzlei die militärischen interessen in der Ministerkonferenz zu vertre-
ten habe. Dort würden vorwiegend wichtige Fragen, die alle staatsinteressen berühren, 
vor allem organisationsfragen zur sprache kommen, weshalb jenes organ, dem die Zen-
tralleitung und Überwachung des Dienstes der armee sowie organisierungsarbeiten 
übertragen seien, am besten dazu befähigt sei112. Der kaiser folgte dann dieser argumen-
tation. aus der sicht der regierung stellt sich die sache aber jedenfalls so dar, daß die 
Militärs selbst, unabhängig von der rivalität zwischen armeeoberkommando und Mili-
tärzentralkanzlei, die faktische Bedeutung der Ministerkonferenz sahen, sonst hätten sie 
nicht daran teilnehmen wollen.
Von wem die verpflichtende teilnahme des chefs der obersten Polizeibehörde ausging, 
ist nicht sicher. kempen selbst war es nicht, und er hielt im tagebuch diesbezüglich auch 
keine Vermutung fest. Der verstorbene Präsident des reichsrates karl Friedrich Freiherr 
kübeck v. kübau war der Meinung gewesen, kempen solle an der Ministerkonferenz 
teilnehmen; kempen hatte es verhindert113. innenminister Bach, dem die Polizei wegge-
nommen worden war, und Finanzminister Bruck, der die enormen ausgaben für die Gen-
darmerie sah, waren jedenfalls Gegner der sonderstellung der obersten Polizeibehörde. 
Vielleicht konnten sie den kaiser während des aufenthaltes in Mailand in diesem Punkt 
beeinflussen. kempen war nicht unumstritten. seiner absetzung im sommer 1859 war 
ein jahrelanger intrigenkampf vorausgegangen114. auffällig ist jedenfalls die Parallelität 
zwischen armee und Polizei. Wenn es die armee für besser hielt, in der Ministerkonferenz 
ständig vertreten zu sein, mochte das wohl auch für die Polizei gelten.

109 hhsta., kab. kanzlei, McZ. 933/1857; helmut rumpler, Ministerrat und Ministerratsprotokolle 
1848–1867. Behördengeschichtliche und aktenkundliche analyse. In: ömr. einleitungsband (Wien 
1979) 49 f.; hermann oberhummer, Die Wiener Polizei. neue Beiträge zur Geschichte des sicherheits-
wesens in den ländern der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, Bd. 1 (Wien 1938) 255.

110 Mayr, tagebuch kempens 424 (Eintragung v. 20. 3. 1857); siehe auch ebd., einleitung 43 f.
111 Wagner, kriegsministerium 1, 127.
112 ebd. 135.
113 Siehe Anm. 105.
114 Mayr, tagebuch kempens 71–75.
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rechtlich hatte sich an der herabgestuften stellung der Ministerkonferenz nichts geän-
dert. sie war keine Behörde, und nach wie vor legte der kaiser die Ministervorträge über 
alle Gegenstände allgemeiner natur, nachdem sie in der Ministerkonferenz behandelt 
waren, dem reichsrat vor. Dennoch konnte ihre faktische Bedeutung als Zusammenkunft 
der Minister, als kabinett und damit trotz allem in gewisser Weise als regierung nicht 
übersehen werden. Der oben geschilderte Fall der irritation Franz Josephs über den 
„Beschluß“ der Ministerkonferenz vom 8. Mai 1857 ist geradezu ein Beweis dessen. Wäre 
die Ministerkonferenz in einer tatsächlich so inferioren stellung gewesen, dann hätte der 
kaiser einen Beschluß dieser nicht-Behörde ja ignorieren können. Demgegenüber zeigt 
gerade die nichtgenehmigung dieses einen Beschlusses und die Begründung der nichtge-
nehmigung, daß der kaiser ansonsten die Beratungen der Ministerkonferenz und ihre de 
facto Beschlüsse tatsächlich zu kenntnis nahm, auch wenn natürlich erst die ah. ent-
schließung über einen Ministervortrag neue Fakten schuf.
Das innere Motiv der Beiziehung der Vertreter von Militär und Polizei muß die notwen-
digkeit oder der Vorteil gewesen sein, die spitzen der zentralen Behörden zu regelmäßigen 
konsultationen zu versammeln. Diese notwendigkeit wurde ab 1852 eine Zeitlang 
geleugnet, und zwei zentrale Bereiche konnten eine sonderstellung erlangen. 1857 scheint 
der nutzen der gemeinsamen Beratung wieder in den Vordergrund getreten zu sein. es 
war auch ein Machtkampf, denn die Ministerkonferenz hat den kampf gegen ihre ent-
machtung nie aufgegeben115. Die Beiziehung hat das faktische Gewicht des Gremiums 
Ministerkonferenz gehoben. es war für die Minister nun auch leichter, eine Forderung 
oder eine kritik an armee, Polizei und Gendarmerie auszusprechen. im Gegenzug waren 
die Vertreter der Militärkanzlei und der obersten Polizeibehörde nicht mehr reine inter-
essenvertreter, sondern beteiligten sich auch an Debatten zu anderen Gegenständen. ihr 
stimmverhalten war unterschiedlich, keineswegs verstärkten sie immer nur eine Position. 
Die ständige Beiziehung ist demnach nicht als weitere Degradierung, sondern als aufwer-
tung der Ministerkonferenz zu interpretieren. es liegt auf dieser linie, daß es zwei Jahre 
später, im sommer 1859, zur ernennung eines Polizeiministers und am 20. oktober 
1860 auch eines kriegsministers gekommen ist.
Gleich bei der ersten Besprechung eines die armee betreffenden Themas in der Minister-
konferenz seit der neuen ständigen teilnahme eines Vertreters der Militärzentralkanzlei 
zog dieser den kürzeren. Der kaiser wollte die Bitte der päpstlichen regierung erfüllen, 
einen teil der kosten der österreichischen okkupationstruppen im kirchenstaat zu über-
nehmen. Dadurch sollte aber das Budget des kaiserstaates nicht zusätzlich belastet wer-
den. Der Finanzminister schlug vor, einfach die okkupationstruppen zu reduzieren. Der 
erste Generaladjutant Graf Grünne sprach sich dagegen aus. Der kaiser behielt sich die 
entscheidung vor, entschied dann aber für die von Bruck angetragene truppenreduk-
tion116.
Überhaupt war zu dieser Zeit der einfluß Brucks auf den kaiser in finanzieller hinsicht 
gewichtiger als der einfluß Grünnes in bezug auf die Dotation für die armee. Bei aller 
nähe zur armee hat Franz Joseph eingesehen, daß die staatsfinanzen in ordnung kom-

115 rumpler, ömr. einleitungsband 49–56.
116 MK. v. 27. 6. 1857/V.
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men mußten. Wiederholt hat er die armee zur sparsamkeit aufgefordert, war aber in der 
Durchführung nicht konsequent genug. erst die parlamentarische Mitbestimmung ab 
1861 hat zu einer nachhaltigen reduktion der armeekosten geführt. im übrigen wurde 
der kampf zwischen dem Finanzministerium und der Militärzentralkanzlei um die Dota-
tion für die armee für 1858 nicht in der Ministerkonferenz ausgetragen, nur einmal wird 
das Thema angedeutet, wenn Bruck die erfordernisse der armee mit 100 Millionen Gul-
den begrenzt wissen wollte117.
Die wichtigste und umfangreichste Besprechung betreffend die armee im vorliegenden 
Band galt dem heeresergänzungsgesetz, das schließlich am 29. september 1858 erlassen 
wurde118. Für die regelmäßige ergänzung des stehenden heeres durch rekruten war die 
armeeverwaltung, anders als bei dem durch Werbung ergänzten söldnerheer, von anfang 
an auf die Zusammenarbeit mit den politischen Behörden angewiesen. sie waren für die 
konskription, d. h. die erfassung der Bevölkerung zuständig. aus den von der politischen 
Bezirksbehörde zur Verfügung gestellten liste wurden, nach ausscheidung der Untaugli-
chen, der Befreiten und derer, die sich freikauften, die nötigen rekruten ausgelost. Das 
heeresergänzungsgesetz war, als eine die gesamte männliche Bevölkerung und die politi-
schen Behörden betreffende Materie, politischer natur und vom innenminister vorzule-
gen, natürlich in absprache mit den Militärbehörden. Die arbeit wurde 1850 begonnen 
und dauerte ganze acht Jahre. Die notwendigkeit eines solchen Gesetzes hatte sich aus der 
idee der reichseinheit ergeben. es galten nämlich unterschiedliche rekrutierungsvor-
schriften jeweils in den sogenannten altkonskribierten österreichischen ländern, in tirol, 
in triest, in Dalmatien, in lombardo-Venetien und in Ungarn, die auch eine ungleichmä-
ßige inanspruchnahme der Bevölkerung zur Folge hatten. in den altkonskribierten län-
dern wurden, so rechnete das innenministerium aus, 58.000 rekruten mehr ausgehoben 
als nach den Bevölkerungszahlen auf sie entfielen, entsprechend weniger in den anderen 
ländern. nach weitläufigen erhebungen durch die politischen landesstellen arbeitete das 
Ministerium des inneren einen Gesetzentwurf aus, der mit den landesstellen, mit den 
Zentralbehörden und zuletzt mit der Militärzentralkanzlei beraten wurde. Das hauptsäch-
liche interesse der armee bestand darin, die Befreiungstitel zu verringern und die gebilde-
ten schichten für den Militärdienst heranzuziehen. trotz der eingehenden Vorbereitung 
gab es noch genug Diskussionsstoff, als der entwurf endlich im Jänner 1858 in die Mini-
sterkonferenz kam, sodaß sich die Beratungen bis april hinzogen. kontrovers war die 
Frage, ob es eine strafweise einreihung in die armee geben sollte. toggenburg und Thun 
wollten sie beibehalten, doch Bach, kempen, kellner und Buol waren dagegen, weil die 
armee, wie es kellner formulierte, keine korrektionsanstalt war. Diskutiert wurde die 
mindeste körpergröße der rekruten. Die Mehrheit war für 59 ½ Zoll, das Militär wollte 

117 MK. v. 23. 9. 1857; Literatur ebd. Anm. 2. Am 26. 2. 1858 beklagte sich Grünne bei Kempen, daß der 
Finanzminister ohne jemanden zu fragen, dem kaiser ein Budget für das Jahr 1859 vorgelegt habe, in 
welchem die ausgaben für die armee abermalen, und zwar um 16 Millionen, jene der obersten Polizei-
behörde um fast 1 Million herabgesetzt sind; Grünne fühlte sich bemüßigt, schweres Geschütz aufzufahren, 
indem er dem kaiser hierüber bemerkt: „ich sehe eine serie von Verfügungen, die offenbar eine revolu-
tion fördern“, Mayr, tagebuch kempens 465 (Eintragung v. 26. 2. 1858).

118 rgbl. nr. 167/1858; MK. v. 23., 26. und 28. 1., 4., 11., 16., 20. und 27. 2. 1858 (= Sammelprotokoll 
Nr. 437) und MK. v. 16., 20., 23. und 30. 3. und 6. 4. 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 444).
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60 Zoll, weil ein kleinerer Mann mit voller ausrüstung den Marsch verzögere, und setzte 
sich damit durch. Gegen das vom Militär gewünschte eheverbot für alle nicht definitiv 
Befreiten bis zum 22. lebensjahr wehrten sich erfolglos der kultus- und der handelsmi-
nister. auch die herabsetzung des alters der eltern als Befreiungstitel für den einzigen 
sohn von 70 auf 60 konnten die Minister nicht erreichen.
Die härtesten Diskussionen verursachten die Befreiungstitel für studierende, die die armee 
vor allem zurückdrängen wollte. eine Bemerkung des Generaladjutanten kellner führte 
dabei sogar zu einer geharnischten entgegnung und rücktrittsdrohung Thuns. kellner 
hatte „den aus der revolution hervorgehenden Grundsatz der lehr- und lernfreiheit“ als 
Parole, als „hauptschiboleth der revolutionsmänner“ bezeichnet. Thun entgegnete: „es ist 
unmöglich, ein Departement der staatsverwaltung zu führen, wenn die von der regierung 
selbst angenommenen leitenden Grundsätze preisgegeben und jeden augenblick in Frage 
gestellt werden können. Die einrichtung der studien in der österreichischen Monarchie ist 
das ergebnis einer vieljährigen eindringlichen Beratung und als solches von sr. Majestät 
ah. genehmigt worden. sie muß daher von allen organen der vollziehenden Gewalt als 
mit ah. Genehmigung bestehend angenommen und, wo es vorkommt, beobachtet wer-
den. alle ausfälle auf die aus der revolution hervorgegangene lehr- und lernfreiheit müs-
sen entfallen, denn nicht der revolution, sondern der ah. sanktion sr. Majestät verdankt 
die gegenwärtige studieneinrichtung ihren Bestand.“ in der sache verteidigten die zivilen 
Minister die Befreiungen mit dem Bedarf des staates an tüchtigen Beamten. kempen hielt 
dagegen, daß „der Bedarf an intelligenzen überall sich zeigt, mithin auch die armee einen 
teil […] davon beanspruchen darf.“ Der Vertreter der armee kellner zeigte sich nicht 
minder wortgewaltig als Thun: „Die Befreiung der studenten vom Militärdienste bloß aus 
dem Grunde, weil sie bei Universitäten oder andern Unterrichtsanstalten immatrikuliert 
sind und dort studieren, ist mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit gegen die übrigen 
Untertanen sr. Majestät aller, selbst der höchsten stände nicht zu vereinbaren, und es ist 
überhaupt nicht einzusehen, wie gerade das k. k. heer auf den, ihm überdies nur durch’s 
los zufallenden intelligenteren teil der Bevölkerung allein verzichten soll, dasjenige heer, 
in dem das von sr. Majestät aufgestellte Prinzip der Monarchieeinheit sich bereits als ver-
körpert darstellt und das den eisernen ring bildet, der die heterogenen kronländer der 
Monarchie umschließt und zusammenhält, wie dies die ältere Geschichte und jene der 
Jahre 1848 und 1849 genugsam nachweiset.“ ein kompromiß wurde schließlich darin 
gefunden, daß nur schüler bzw. hörer mit ausgezeichnetem erfolg befreit waren und daß 
der Besuch einer technischen oder landwirtschaftlichen akademie kein Befreiungstitel war. 
im wesentlichen hatten sich aber die zivilen Minister durchgesetzt.
eine längere, in ein eigenes Protokoll ausgelagerte Frage119 betraf das Vi. hauptstück mit 
einigen sonderbestimmungen für die Marine. Der hintergrund dazu war die ebenfalls 
schon seit 1850 diskutierte idee der einführung der sogenannten Marineinskription. Dar-
unter verstand man die erfassung und eintragung aller Personen der küstengebiete, die 
einen mit der schiffahrt zusammenhängenden Beruf ausübten, also seeleute, schiffszim-
merleute, schiffsschmied usw., in ein eigenes register. Diese Personen sollten zur ablei-
stung der Wehrpflicht bei der Marine verpflichtet werden, im Gegenzug aber eine ver-

119 Sammelprotokoll Nr. 444.
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kürzte Dienstzeit haben und das anrecht auf eine Pension erlangen, die auch auf ihre 
Witwen überging. Von der Marineinskription erwartete man sich eine allgemeine hebung 
der österreichischen handelsmarine und eine bessere Verschränkung zwischen handels- 
und kriegsmarine. Das Marineoberkommando wollte die Marineinskription natürlich 
selbst leiten und durchführen. Das system wäre eine ausnahme vom heeresergänzungsge-
setz gewesen und mußte daher in der Vorbereitung dieses Gesetzes bedacht werden. han-
delsminister toggenburg beantragte nun ein Marineinskriptionsgesetz und die entspre-
chende Formulierung des Vi. hauptstücks mit allen ausnahmen. er wurde sekundiert von 
seinem Vorvorgänger Bruck, dem nunmehrigen Finanzministers, und er wußte das Mari-
neoberkommando hinter sich. Bruck ging sogar einen schritt weiter und beantragte, die 
Marine aus dem heeresergänzungsgesetz ganz herauszunehmen und ein eigenes „Marine-
inskriptions- und -konskriptionsgesetz“ zu erlassen. Der Vertreter der Militärzentralkanzlei 
wandte sich entschieden gegen die ausnahme, gegen die errichtung eines eigenen Marine-
ergänzungsbezirkes und gegen jede Federführung durch das Marineoberkommando. auch 
die ergänzung der Marine war ausschließlich durch das armeeoberkommando zu veranlas-
sen. hier wurde der konflikt um eine sonderstellung der Marine innerhalb der bewaffne-
ten Macht sichtbar, der gerade in diesen Jahren durch die ernennung des erzherzogs Fer-
dinand Maximilian zum Marineoberkommandanten seinen höhepunkt erreichte.
Mit größter entschiedenheit trat Bruck für das Projekt der Marineinskription ein. ihm 
ging es um die Förderung der handelsmarine und indirekt um die Großmachtstellung 
österreichs: „Die ganze seefahrende Welt leidet Mangel an tüchtigen seeleuten, weil sich 
der Verkehr und deshalb die Zahl der schiffe weit schneller vermehrt, als die seetüchtige 
Bevölkerung, die nur aus den küstenbewohnern genommen werden kann. österreich ist 
noch so glücklich, an seiner langgestreckten seeküste eine hinreichende Zahl von seeleu-
ten für die Bemannung seiner schiffe zu besitzen. Die Folge ist, daß die fremden seestaa-
ten ordentlich Jagd machen auf die österreichischen Matrosen. […]. nur durch die Mari-
neinskription, durch die Befreiung vom Dienst im landheere, durch die kurze dreijährige 
Dienstzeit auf den k. k. kriegsschiffen − mit der Verpflichtung jedoch, im kriege bis zum 
40. Jahre einberufen zu werden −, durch die kreierung des Pensionsfonds nach dem vor-
geschlagenen Patente, nur durch diese Mittel allein kann man der österreichischen see-
schiffahrt die nötige Mannschaft bewahren und dadurch dem staate für den kriegsfall die 
erforderliche eingeübte, mit dem wahren seedienste vertraute Mannschaft sichern, die er 
im Frieden nicht zu bezahlen braucht. Bei einem dreijährigen Dienste werden fast dreimal 
mehr seeleute auf den handelsschiffen zum kriegsdienst gebildet, dadurch wird schnell 
die ganze handelsmarine dazu abgerichtet sein. Dies muß der staat durch die bezügliche 
Gesetzgebung anstreben, nicht aber durch landdienst, achtjährige kapitulation etc. die 
jungen kräftigen Matrosen aus dem lande treiben, die handelsschiffahrt dadurch ver-
kümmern, um im Fall des kriegs nur den älteren, gebrechlich gewordenen teil der seebe-
völkerung zur Verfügung zu haben. halbe Maßregeln sind dabei nachteiliger als gar 
keine.“ Die übrigen Minister hielten sich bedeckt. Man hat den eindruck, sie wollten sich 
nicht in eine angelegenheit mischen, die letztlich die kaiserlichen Brüder unter sich aus-
machen mußten. so besprach man die sache genau, beschloß aber nur zu bitten, „se. 
Majestät geruhen über die darin vertretenen Grundsätze nach einvernehmung sr. k. k. 
hoheit des herrn erzherzogs Marineoberkommandanten zu entscheiden“.
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Das heeresergänzungsgesetz und das Marineinskriptionsgesetz wurden nach der Bera-
tung in der Ministerkonferenz noch im reichsrat begutachtet, der sie mit einigen ände-
rungsvorschlägen befürwortete. Das heeresergänzungsgesetz sanktionierte der kaiser am 
29. september 1858, das andere wies er zurück. Gescheitert ist das Projekt der Marinein-
skription am heftigen Widerstand der Militärzentralkanzlei, auch an der größeren nähe 
des kaisers zur landmacht, letzten endes aber wohl auch am Geld. Der reichsrat formu-
lierte nämlich seine Bedenken gegen die staatliche Verpflichtung zur Pensionsvorsorge 
durch die geplante „umfassende Pensions- und Versorgungsanstalt für die seeleute und 
deren angehörige“120, und der kaiser verwies den Gesetzentwurf in die Beratung zurück 
mit dem auftrag, „insbesondere die einführung von lohnabzügen für den Pensions-
fonds“ zu prüfen.
Das heeresergänzungsgesetz von 1858 war nur zehn Jahre lang in kraft und wurde 1868 
durch das parlamentarisch zustande gekommene cisleithanische Wehrgesetz bzw. den ent-
sprechenden ungarischen Gesetzartikel abgelöst. Die beiden sammelprotokolle im vorlie-
genden Band sind dennoch interessant, unabhängig von der relativ kurzen Geltungsdauer 
des Gesetzes, weil sie zu mehreren sozialpolitischen Fragen ausführliche und pointierte 
aussagen der beteiligten Minister enthalten.
auch über die Gendarmerie wurde in der Ministerkonferenz gesprochen, und jedesmal 
begann es mit einer von Bach vorgetragenen kritik121. am 20. april 1857 – kempen war 
erst seit einem Monat regelmäßig anwesend – beantragte der Minister des inneren, die 
Publikation der Quartalsausweise über die tätigkeit der Gendarmerie einzustellen, mit 
der Begründung, sie enthielten „mitunter so ungeheure Ziffern über die vorgekommenen 
Verhaftungen, anhaltungen und anzeigen wegen Verbrechen, Vergehen und Übertretun-
gen, daß, wenn sie als richtig angenommen werden müßten, sich ein sehr trauriges Bild 
des moralischen Zustandes der Monarchie ergäbe“122. kempen verteidigte die richtigkeit 
der Ziffern und wies darauf hin, daß die Gendarmerie gegen alle Verdächtigen vorgehen 
müsse, während die Gerichte nur die Überwiesenen verurteilen könnten. in der sache gab 
er nach und stimmte zu, die ausweise nicht mehr an die Presse zu geben. Dem tagebuch 
vertraute er an, Bach habe gegen die Veröffentlichung der statistiken der Gendarmerie 
protestiert „offenbar aus scheelsucht über ihre leistungen und um die Verderbtheit der 
Bevölkerung nicht durch Ziffern sichtbar zu machen“123.
als der kaiser in der Ministerkonferenz am 27. Juni 1857 die klagen über die drückenden 
steuerzuschläge für landes- und Gemeindebedürfnisse zur sprache brachte, die ihm wäh-
rend der reise nach Ungarn vorgetragen wurden und die u. a. auch durch die einquartie-
rung der Gendarmerie verursacht wurden, benützte Bach diese Gelegenheit zu einer wei-
teren kritik an der Gendarmerie124. Das fortwährende anwachsen der diesbezüglichen 
kosten rühre „mitunter von übertriebenen anforderungen von seite der Gendarmerie-
kommanden her“. kempen versuchte den spieß umzudrehen und konterte, die Verteue-

120 Gutachten des Staatsrates, hhsta., rr., Ga. 1270/1857, Bogen 71.
121 Zum gespannten Verhältnis zwischen Bach und Kempen siehe Mayr, tagebuch kempens, einleitung 55 f. 

und 72.
122 MK. v. 20. 4. 1857/II.
123 Mayr, tagebuch kempens 427 (Eintragung v. 20. 4. 1857).
124 MK. v. 27. 6. 1857/II und III.
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rung der einquartierung der Gendarmerie rühre „mitunter daher, daß die politischen 
Behörden bei dem abschluß der Mietverträge die notwendige Vorsicht außer acht lassen“. 
Die gegenseitigen Vorwürfe müssen heftig gewesen sein, da sie sogar durch die in der 
regel distanzierte sprache der Protokolle harsch durchscheinen. Der kaiser wies Bach 
und kempen an zu prüfen, ob die kostensteigerungen durch eine Pauschalierung verrin-
gert werden konnten.
auch bei einem ganz anderen Thema zeigte sich die konfliktlinie zwischen den für sicher-
heit zuständigen Vertretern von armee und Polizei und den Ministern der zivilen Verwal-
tung, die für innovationen offener waren, nämlich bei der stadterweiterung.

startschuß für die wiener stadterweiterung

1857 wurden die entscheidenden schritte zum Jahrhundertprojekt der Wiener stadter-
weiterung getan. Die idee, die innere stadt zu erweitern, weil sie für die zunehmende 
Bevölkerung und für den Wirtschaftsaufschwung zu klein geworden war, reichte weit 
zurück. lange Zeit hielt man daran fest, die Umwallung beizubehalten und nur teile des 
freien raumes davor, des Glacis, zu verbauen. immer öfter wurde aber auch der Gedanke 
ventiliert, auf die Mauern und Befestigungsanlagen zu verzichten und den gesamten 
raum zwischen den häusern der inneren stadt und jenen der Vorstädte einzubeziehen. 
Die Militärs glaubten, auf die Mauern, Bastionen und sonstigen militärischen nutzbau-
ten sowie auf den freien exerzierplatz nicht verzichten zu können. Die ablehnung konnte 
auch grundsätzlicher art sein, gespeist aus einem konservativen kulturpessimismus. Poli-
zeiminister kempen kommentierte die auflassung der stadtbefestigung mit den Worten: 
„abermalen will man eine schranke fallen lassen zwischen einst und jetzt. Das sichere will 
man entblößen und alles nivellieren.“125 Die erneuerer dagegen sahen hier viel Platz für 
öffentliche Prunkbauten, breite straßen, Parks und für Grundstücke, durch deren Verkauf 
man die zur errichtung der öffentlichen Bauten erforderlichen Mittel gewinnen konnte. 
es war übrigens keine genuine Wiener Diskussion. in vielen Metropolen und kleineren 
städten gab es ähnliche Bestrebungen. Die mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen städte 
mit den engen Gassen, den beengenden stadtmauern, oft an breiten Flußbetten gelegen, 
erwiesen sich als zu klein für das Zeitalter der industrialisierung. Über stadterweiterung, 
stadtsanierung, Flußregulierung sprach man in Barcelona, Paris, turin, Berlin, Dresden, 
München und in vielen anderen städten126. in Pest hatte man schon am ende des 18. Jahr-
hunderts begonnen, die stadttore und die Mauern zu schleifen, an deren stelle dann der 
kleine ring entstand. auf initiative des Palatins erzherzog Josef wurde 1808 die königli-

125 Mayr, tagebuch kempens 436 (Eintragung v. 3. 7. 1857).
126 Siehe z. B. Gerhard Fehl – Juan rodriguez-lores (hg.), Von den anfängen des modernen städte-

baues in Deutschland (= stadt, Planung, Geschichte 2, hamburg 1983); rudolf hartog, stadterweite-
rungen im 19. Jahrhundert (= schriftenreihe des Vereins zur Pflege kommunalwissenschaftlicher aufga-
ben 6, Berlin 1962). Als man in Wien 1858 begann, die Stadtmauern zu schleifen, waren die Befestigungen 
in mindestens elf deutschen Städten schon längst abgetragen, vgl. die äußerst vorläufige Zusammenstellung 
in Fehl – rodriguez-lores, Von den anfängen 360; das Beispiel Wiens und seiner Ringstraße beschleu-
nigte wiederum die entfestigung der Städte, es folgten Mannheim 1870, Mainz 1871, Köln 1875, Straß-
burg 1876 und andere, hartog, stadterweiterungen 27.
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che Verschönerungskommission eingesetzt, der architekt József hild wurde mit der 
regulierung der stadt betraut127.
in Wien schien die lage um die Mitte der 1850er Jahre verworren und ausweglos. keine 
der unterschiedlichen interessengruppen konnte sich durchsetzen. Dies änderte sich, als 
innenminister Bach die sache in die hand nahm. allerdings ging er vorsichtig und 
geheim vor, um nicht die Militärpartei auf den Plan zu rufen. er sammelte einen kleinen 
stab von Beamten um sich, die konkrete Überlegungen anstellten. er lancierte Zeitungs-
artikel zur Vorbereitung der öffentlichen Meinung. Vor allem aber gelang es ihm, den 
kaiser für die idee einer vom Monarchen ausgehenden Vergrößerung und Verschönerung 
der residenzstadt zu gewinnen. sie sollte die einheit des reiches und die zentralistische 
staatsidee symbolisieren128. ein wichtiger stichtag wurde der 14. april 1857. an diesem 
tag präsidierte der kaiser der Ministerkonferenz und eröffnete am ende der sitzung, die 
vor allem der Vorbereitung der Ungarnreise gegolten hatte, überraschend und von sich 
aus seine „Willensmeinung […], daß die schon so lang schwebende und immer dringen-
der werdende Frage über die erweiterung der innern stadt Wien zu einer entschiedenen 
lösung gebracht werde“. er gab auch gleich die eckpunkte bekannt, nämlich daß die 
Befestigungen im inneren Wiens aufgegeben und auf dem freien Platz gehörige rücksicht 
auf die zu errichtenden öffentlichen Bauten genommen werde. Zur Umsetzung dieses 
Willens sei eine kommission einzusetzen, über deren Zusammensetzung und instruktion 
ihm Vortrag zu erstatten sei129. Die kaiserliche Willensmeinung wurde von den teilneh-
mern der konferenz ohne Diskussion zur kenntnis genommen. nun kam es öfter vor, 
daß Franz Joseph etwas recht entschieden formulierte, das dann im ruhigen Gang der 
Verwaltung doch verschleppt wurde. außerdem war eine Ministerkonferenz eine vertrau-
liche sitzung, von der die öffentlichkeit nichts zu hören bekam. Dementsprechend hat 
kempen diese eröffnung des kaisers im tagebuch nur nebenhin erwähnt130 und eine 
kaiserliche Urgenz zwei Monate später gar nicht notiert131. im nachhinein muß man aber 
sagen, daß an diesem 14. april 1857 Franz Joseph seinem kabinett die Grundsatzent-
scheidung bekanntgab, die er getroffen hatte. sie war im sinne Bachs und gegen die 
Militärs ausgefallen, und genau nach dieser Grundsatzentscheidung wurde die innere 
stadt Wien erweitert, und sie prägt bis heute das Bild Wiens. Bach konnte nun seinen 
Plan weiterführen. eine kommission mit eigener instruktion wurde übrigens nicht einge-
setzt, wohl um zu verhindern, daß die Militärzentralkanzlei, die in einer solchen kommis-
sion wohl vertreten sein mußte, schon jetzt opponieren konnte. statt dessen verständigte 

127 Budapest lexikon. Megjelent Budapest egyesítésének centenáriumária [Budapest lexikon. erschienen 
anlässlich der Zentenariumsfeiern der Zusammenlegung von Budapest] (Budapest 1973) 946 f; Brigitte 
hamann (hg.), Die habsburger. ein biographisches lexikon (Wien 1988) 191; klaus kiehl, Buda-
pest. In: Jürgen Friedrichs (hg.), stadtentwicklungen in West- und osteuropa (Berlin/new York 
1985) 575–762, hier 609 ff; Dieter klein, Budapest – Die stadterweiterung der ungarischen Metropole 
im 19. Jahrhundert. In: österreichische osthefte 31 (1989) 347–677, hier 654.

128 elisabeth springer, Geschichte und kulturleben der Wiener ringstraße (= renate Wagner-rieger, 
hg., Die Wiener ringstraße, Bild einer epoche. Die erweiterung der inneren stadt Wien unter kaiser 
Franz Joseph, Bd. 2, Wiesbaden 1979) 77–99.

129 MK. v. 17. 4. 1857/III.
130 Mayr, tagebuch kempens 426 (Eintragung v. 17. 4. 1857).
131 MK. v. 27. 6. 1847/I.
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sich Bach, ohne vom kaiser dafür gerügt zu werden, mit Bruck und toggenburg und legte 
drei Monate später, am 11. Juli 1857, den im Ministerium des inneren ausgearbeiteten 
entwurf eines kaiserlichen handschreibens an den innenminister vor, mit dem die erwei-
terung, regulierung und Verschönerung der residenz- und hauptstadt Wien angeordnet 
wurde und zugleich die leitlinien formuliert wurden, nach denen dies zu geschehen 
habe132. auch jetzt hatten die Vertreter von Militär und Polizei die ernsthaftigkeit des 
Vorgangs noch nicht ganz begriffen. kellner war laut Protokoll wie die anderen teilneh-
mer mit dem entwurf grundsätzlich einverstanden, fügte aber doch eigenhändig hinzu, 
„insoferne der ah. Wille sr. Majestät sich bereits dahin kundgegeben haben sollte, daß die 
Wälle der inneren stadt niederzureißen seien“. Diesem Vorbehalt entsprach die folgende 
skeptische Bemerkung kempens im tagebuch: „Die ganze Verhandlung lieferte einen 
schönen traum, der nicht so bald wirklich werden wird. ich jedenfalls glaube, den anfang 
nicht zu erleben.“133 er täuschte sich. als er 1863 im 71. lebensjahr starb, war der kon-
krete erweiterungsplan gebilligt, waren die Mauern und Bastionen gefallen, der Franz-
Josefs-kai und der stadtparkt eröffnet, die ringstraße war im Bau, die evangelische schule 
und die handelsakademie auf dem karlsplatz waren errichtet, der Grundstein zur neuen 
hofoper war gelegt.
in der Ministerkonferenz am 11. Juli 1857 mußten sich kellner und kempen damit 
begnügen, ihre skepsis zum ausdruck zu bringen und ihre unmittelbaren interessen zu 
wahren, etwa daß für die an die stadtmauer angebaute Militärbäckerei vorgesorgt werden 
müsse, in der Brot für 25.000 Mann gebacken werde und die „keinen augenblick ent-
behrt werden“ könne. Die Minister kamen den Wünschen einigermaßen entgegen134. Der 
reichsrat, dem der Vortrag mit dem entwurf des handschreibens zur Begutachtung über-
geben wurde, stimmte zu, und letztlich mußte auch das Militär, dem der kaiser doch 
noch die Möglichkeit zur stellungnahme einräumte, ohne daß dadurch Wesentliches 
geändert wurde, zustimmen135. am 20. Dezember unterzeichnete Franz Joseph das hand-
schreiben an Bach, und am 25. Dezember 1857 wurde es − ein „Weihnachtsgeschenk“ des 
Monarchen − in der Wiener Zeitung publiziert136. tags zuvor hatte Bach, schon die 
 nächsten schritte bedenkend, die Modalitäten der öffentlichen ausschreibung für die 
bevorstehenden arbeiten in der Ministerkonferenz zur sprache gebracht137. Die konfe-
renz erklärte sich vollkommen einverstanden. Die konkursausschreibung wurde am 
31. Jänner 1858 in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Die ringstraßenära war eingeläu-
tet.

Pressepolitik

Die italienreise, die reise nach Ungarn, die Verschönerung der residenz- und hauptstadt 
… diese aktivitäten galten unter anderem auch der imagepflege. Das regime des immer 

132 MK. v. 11. 7. 1857 mit Beilage.
133 Mayr, tagebuch kempens 437 (Eintragung v. 11. 7. 1857).
134 Ebenso noch in der MK. v. 20. 8. 1857/VIII.
135 springer, ringstraße 91.
136 Abgedruckt als Beilage zu MK. v. 11. 7. 1857, Nr. 409 a.
137 MK. v. 24. 12. 1857/I.
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noch jungen kaisers wollte gut dastehen. Das konzept der einheit des staates schien doch 
so schön zu sein. Um so ärgerlicher war es, wenn die Zeitungen durch kritische artikel die 
regierung – wie man es empfand − herabsetzten. Der konkrete anlaß ist unbekannt, 
doch ergriff der kaiser am 2. Mai 1857, kurz vor antritt der Ungarnreise, die initiative. 
Der Zustand der österreichischen Journalpresse sei in mancher Beziehung als nachteilig, 
ja traurig zu bezeichnen. Manche artikel lösten diplomatische reklamationen aus, oder 
sie seien regierungsfeindlich und förderten bei den unteren Volksklassen gefährliche 
Gesinnungen. er befahl, über diesen Gegenstand in der Ministerkonferenz zu beraten 
und anträge zu stellen138.
es war nicht der einzige derartige in den Ministerratsprotokollen dokumentierte aus-
bruch des kaisers. ein ziemlich langer lernprozeß war nötig, um die Pressefreiheit und 
die damit verbundene Möglichkeit der kritik an der regierung zu akzeptieren139. einen 
Monat später legte der Vorsitzende und Minister des äußern Graf Buol, in dessen ressort 
bereits das „Preßkomitee“ zur Überwachung der ausländischen Presse existierte, einen 
Vorschlag zur errichtung eines „Zentralkomitees“ zur Überwachung und leitung der 
inländischen Presse vor, der in fünf sitzungen im Juni und Juli 1857 besprochen wurde140. 
Das Zentralkomitee sollte „unter dem Vorsitz des Ministeriums des inneren“ stehen (der 
Vorschlag war offensichtlich mit Bach abgesprochen) und aus je einem Vertreter der in der 
Ministerkonferenz repräsentierten Zentralstellen bestehen. es sollte eine eigene Behörde 
mit administrativen kompetenzen sein. es hatte der Ministerkonferenz zu berichten, die 
über die anträge des Zentralkomitees Mehrheitsbeschlüsse zu fassen hatte. Der Vorschlag 
Buols löste einerseits eine Grundsatzdebatte über die Pressepolitik der regierung aus, 
andererseits eine kontroverse Debatte über die von Buol gewählte konstruktion. Grund-
sätzlich waren alle mit einem zentralen Überwachungsorgan einverstanden, die Mehrheit 
auch damit, daß es lenken und leiten sollte. Diesbezüglich äußerten aber Thun und tog-
genburg Bedenken. es könne nicht in der absicht der regierung sein, jede opposition zu 
unterdrücken, sagte Thun, und toggenburg meinte, dann könne man nur mehr in aus-
ländischen Blättern ein Urteil über die Zustände im inneren lesen. Thun war auch skep-
tisch, ob die angestrebte leitung angesichts der Masse der täglich erscheinenden Blätter 
möglich sei. Man lasse, so beide Minister, wenigsten die großen Zeitungen ihren Weg 
gehen. eine schöne Formulierung dessen, was sich die regierung wünschte, lieferte Bach 
in der sitzung vom 20. Juni. es sei nicht zweifelhaft, „was die regierung von der periodi-
schen Presse will, nämlich eine würdevolle, wohlwollende Beurteilung der öffentlichen 
Zustände, Unantastbarkeit des monarchischen Prinzips und des staatsbestandes, der reli-
gion und sittlichkeit“. Die periodische Presse habe sich in dieser hinsicht „von schwan-
kungen nicht frei halten können“.

138 MK. v. 2. 5. 1857/I.
139 Z. B. MK. v. 29. 12. 1853/I, ömr. iii/3, nr. 187. In den Jahren 1859/60 häuften sich solche Interventio-

nen: MK. v. 27. 10. 1859/II, ömr. iV/1, nr. 51; MK. v. 5. 2. 1860/II, ebd., nr. 107; MK. II v. 17. 5. 
1860/II, ömr. iV/2, nr. 156; MK. v. 14. 6. 1860/IV, ebd., nr. 176; Malfèr, einleitung ömr. iV/3, 
lXii ff. Auch später klagte der Kaiser über die Presse: MR. v. 22. 9. 1864/VIII, ömr. V/8: Die Ministerien 
erzherzog rainer und Mensdorff, 25. Mai 1864–26. november 1864, bearbeitet und eingeleitet von 
stefan Malfèr (Wien 1994), nr. 492; MR. v. 31. 10. 1864/II, ebd., nr. 506.

140 MK. v. 13., 20. und 30. Juni, 4. und 18. Juli 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 410).
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heftiger umstritten waren die Formalia. kempen und kellner wollten keinesfalls, daß das 
Zentralkomitee eine Behörde sei, dies wirke sich störend auf den Gang der gesetzlichen 
Behörden aus, das komitee könne nur ein Beirat und hilfsorgan für die legalen Behörden 
– statthaltereien, Polizei, Gerichte – sein. ebensowenig könne sich die Ministerkonferenz 
durch Beschlußfassung über anträge des komitees in die exekutive einmischen. in der 
tat enthielt der antrag Buols eine kaum versteckte aufwertung der Ministerkonferenz. 
Buol konterte, wenn das komitee nicht eine administrative strafgewalt ausüben könne, 
dann würde er lieber seinen ganzen Vorschlag zurückziehen. heftig wehrte sich Buol auch 
gegen die von kempen vorgeschlagene Verschmelzung des Preßkomitees beim außenmi-
nisterium mit dem geplanten Zentralkomitee. auch andere Vorschläge formaler natur 
waren kontrovers, z. B. die Zeitungen zu zwingen, die leitartikel vom Verfasser unter-
zeichnen zu lassen. 
Die Mitglieder der Ministerkonferenz waren also weder inhaltlich noch formal einer Mei-
nung über die Pressepolitik. Gerade deshalb bietet dieses Protokoll interessante einblicke 
in die standpunkte der teilnehmer zu Fragen der öffentlichen Meinung und der Journa-
listik. Das sammelprotokoll zeigt auch deutlich die Unsicherheit und hilflosigkeit des 
regimes gegenüber der öffentlichen Meinung auf, ebenso die inneren spannungen unter 
den rivalisierenden kräften.
Buol legte seinen Vorschlag mit den in der Ministerkonferenz vorgenommenen änderun-
gen dem kaiser vor, der den Vortrag an den reichsrat weiterleitete. Dort ließ man kein 
gutes haar an den Vorschlägen. sie würden nicht auf die Wünsche des kaisers eingehen. 
Das Zentralkomitee sollte, wenn schon, der obersten Polizeibehörde unterstellt werden, 
und nicht dem Ministerium des inneren. Der kaiser reagierte auf die entwicklung der 
Debatte und auf die heftigen Meinungsunterschiede seiner Berater damit, daß er nichts 
tat. Der akt blieb liegen, das Zentralkomitee wurde nicht errichtet. im ergebnis konnte 
die Presse „ihren Weg gehen“, nicht frei, aber auch nicht durch ein weiteres organ zusätz-
lich überwacht und geleitet. Das einzige konkrete ergebnis des Vorstoßes des kaisers war 
die vom Finanzminister propagierte Wiedereinführung des Zeitungsstempels, eine 
abgabe, die vor allem die kleinen Blätter drückte, aber dem Fiskus für jede verkaufte 
Zeitung 1 kreuzer bescherte141. Bruck konnte als erwartete einnahme aus dem Zeitungs-
stempel in den staatsvoranschlag für 1859 die schöne summe von 517.040 Gulden ein-
setzen142.

141 MK. v. 18. 7. 1857/VII.
142 Zum Vergleich: in dem zum Zeitpunkt der Publikation der Verordnung schon ausgearbeiteten Voranschlag für 

1858 waren an Einnahmen aus der Stempelgebühr für ausländische Zeitungen ganze 600 fl. und für Ankün-
digungen 11.050 fl. eingesetzt, hhsta., rr., Ga. 212/1858; im Voranschlag für 1859 waren es für inlän-
dische Zeitungen 451.070 fl., für ausländische 19.430 fl. und für Ankündigungen 46.540 fl., in Summe 
517.040 fl., ebd., Ga. 46/1859.
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1852); Fortsetzung: reichsgesetzblatt für das kaiserthum österreich (Wien 1853–1869) [zit. als 
rgbl.].

Bernatzik edmund (hg.), Die österreichischen Verfassungsgesetze (Wien 21911).
Fábián-kiss erzsébet (hg.), Die ungarischen Ministerratsprotokolle aus den Jahren 1848–1849 (= Publikatio-

nen des Ungarischen nationalarchivs 2, Quellenpublikationen 29, Budapest 1998).
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ber 1848, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka (Wien 1996); ii/1: Das Ministerium schwarzen-
berg, 5. Dezember 1848–7. Jänner 1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka (Wien 2002); 
ii/2: Das Ministerium schwarzenberg, 8. Jänner 1850–30. april 1850, bearbeitet und eingeleitet von Tho-
mas kletečka und anatol schmied-kowarzik unter Mitarbeit von andreas Gottsmann (Wien 2005); ii/3: 
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kletečka unter Mitarbeit von anatol schmied-kowarzik (Wien 2011); ii/5: Das Ministerium schwarzen-
berg, 4. Juni 1851–5. april 1852, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka und anatol schmied-
kowarzik (Wien 2013); iii/1: Das Ministerium Buol-schauenstein, 14. april 1852–13. März 1853, bear-
beitet von Waltraud heindl, mit einer einleitung von Friedrich engel-Janosi (Wien 1975); iii/2: Das 
Ministerium Buol-schauenstein, 15. März 1853–9. oktober 1853, bearbeitet von Waltraud heindl, mit 
einem Vorwort von Gerald stourzh (Wien 1979); iii/3: Das Ministerium Buol-schauenstein, 11. oktober 
1853–19. Dezember 1854, bearbeitet von Waltraud heindl, mit einem Vorwort von Gerald stourzh (Wien 
1984); iii/4: Das Ministerium Buol-schauenstein, 23. Dezember 1854–12. april 1856, bearbeitet von 
Waltraud heindl, mit einem Vorwort von helmut rumpler (Wien 1987); iii/5: Das Ministerium Buol-
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einer einleitung von Friedrich engel-Janosi (Wien 1977); V/2: Die Ministerien erzherzog rainer und 
Mensdorff, 1. Mai 1861–2. november 1861, bearbeitet von stefan Malfèr, mit einem Vorwort von Gerald 
stourzh (Wien 1981); V/3: Die Ministerien erzherzog rainer und Mensdorff, 5. november 1861–6. Mai 
1862, bearbeitet von stefan Malfèr, mit einem Vorwort von helmut rumpler (Wien 1985); V/4: Die 
Ministerien erzherzog rainer und Mensdorff, 8. Mai 1862–31. oktober 1862, bearbeitet von horst Brett-
ner-Messler und klaus koch, mit einem Vorwort von helmut rumpler (Wien 1986); V/5: Die Ministerien 
erzherzog rainer und Mensdorff, 3. november 1862–30. april 1863, bearbeitet von stefan Malfèr, mit 
einem Vorwort von helmut rumpler (Wien 1989); V/6: Die Ministerien erzherzog rainer und Mens-



Bibliographie liii

dorff, 4. Mai 1863–12. oktober 1863, bearbeitet von Thomas kletečka und klaus koch, mit einem Vor-
wort von helmut rumpler (Wien 1989); V/7: Die Ministerien erzherzog rainer und Mensdorff, 15. okto-
ber 1863–23. Mai 1864, bearbeitet von Thomas kletečka und klaus koch, mit einem Vorwort von helmut 
rumpler (Wien 1992); V/8: Die Ministerien erzherzog rainer und Mensdorff, 25. Mai 1864–26. novem-
ber 1864, bearbeitet und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 1994); V/9: Die Ministerien erzherzog rai-
ner und Mensdorff, 9. Dezember 1864–11. Juli 1865, bearbeitet und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 
1997); Vi/1: Das Ministerium Belcredi, 29. Juli 1865 –26. März 1866, bearbeitet von horst Brettner-
Messler, mit einer einleitung von Friedrich engel-Janosi (Wien 1971); Vi/2: Das Ministerium Belcredi, 
8. april 1866–6. Februar 1867, bearbeitet von horst Brettner-Messler, mit einer einleitung von Friedrich 
engel-Janosi (Wien 1973).

tepperberg christoph − szijj Jolán (hg.), Von der revolution zur reaktion. Quellen zur Militärgeschichte 
der ungarischen revolution. Bearbeitet von róbert hermann, Thomas kletečka, elisabeth Gmoser und 
Ferenc lenkefi (Budapest/Wien 2005).

Vbfm. siehe Verordnungsblatt für den Dienstbereich des österreichischen Finanzministeriums.
Verordnungsblatt für den Dienstbereich des österreichischen Finanzministeriums (Wien 1854–

1893) [zit. als Vbfm.].
Verordnungsblatt für die Verwaltungszweige des österreichischen handelsministeriums (Wien 

1857).

3. Memoiren und tagebücher

kübeck Max Freiherr v. (hg.), tagebücher des carl Friedrich Freiherrn kübeck von kübau, 2 Bde. (Wien 
1909).

Mayr Josef karl (hg.), Das tagebuch des Polizeiministers kempen von 1848 bis 1859 (Wien/leipzig 1931).
szőgyény-Marich lászló, idősb szőgyény-Marich lászló országbíró emlékiratai [Denkwürdigkeiten des lan-

desrichters ladislaus szőgyény-Márich lászló des älteren] 3 Bde. (Budapest 1903–1918).

4. zeitgenössische Publizistik

czoernig, carl Freiherr von, oesterreich’s neugestaltung 1848–1858 (stuttgart/augsburg 1858).
Drei Jahre Verfassungsstreit. Beiträge zur jüngsten Geschichte Ungarns (leipzig 1864).
Pasetti [Florian, ritter v. Friedenberg], Darstellung des Theißregulierungs-Unternehmens seit dem Beginne 

der arbeiten im Jahre 1846 bis zum schlusse des Jahres 1860 (Wien 1862).
Vaisz Joseph, Betrachtungen über Ungarns kredit- und Grundbesitz-Verhältnisse. Den hohen reichsständen 

ehrfurchtsvoll gewidmet (Preßburg 1844); ungarisch: Vaisz József, elmélkedések Magyarország hitelés föld-
birtokviszonyai felett (Pozsony 1845).

5. zeitungen und zeitschriften

oesterreichische correspondenz (1857).
ost-Deutsche Post (1857).
Pest-ofner Zeitung (1857).
Die Presse (1857).
Wiener Zeitung (1848, 1853, 1857, 1858)

6. sekundärliteratur

ahrens Gerhard, krisenmanagement 1857. staat und kaufmannschaft in hamburg während der ersten Welt-
wirtschaftskrise (=Veröffentlichungen des Vereins für hamburgische Geschichte 28, hamburg 1986).

allmayer-Beck Johann christoph, Der stumme reiter. erzherzog albrecht. Der Feldherr „Gesamtöster-
reichs“ (Graz/Wien/köln 1997).

amtlicher Bericht über die Versammlung deutscher naturforscher und ärzte zu Wien im septem-
ber 1856, herausgegeben von den Geschäftsführern derselben hyrtl und schrötter (Wien 1858).

angetter Daniela claudia – Pärr nora (hg.), Blick zurück ins Universum. Die Geschichte der österreichi-
schen astronomie in Biografien (Wien  2009).

Bachinger karl, Das Verkehrswesen. in: Wandruszka adam – Urbanitsch Peter (hg.), Die habsburger-
monarchie 1848–1918, 1: Die wirtschaftliche entwicklung, hg. von alois Brusatti (Wien 1973) 278–322.

Bachmayer othmar, Die Geschichte der österreichischen Währungspolitik (= schriftenreihe der österreichi-
schen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft 12, Wien 1960).



Das Ministerium Buol-SchauensteinliV

Barany George, Ungarns Verwaltung: 1848–1918. in: Wandruszka adam – Urbanitsch Peter (hg.), Die 
habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Verwaltung und rechtswesen (Wien 1975) 306–468.

Basch-ritter renate, Die Weltumsegelung der novara 1857–1859. österreich auf allen Meeren (Graz 
2008).

Baumgart Winfried, Der Friede von Paris 1856. studien zum Verhältnis v. kriegführung, Politik und Frie-
densbewahrung (München/Wien 1972).

Benna anna hedwig, Die republik österreich und sancta Maria de anima in rom (1918–1938). in: Mittei-
lungen des österreichischen staatsarchivs 31 (1978) 463–486.

Berger Waldenegg Georg christoph, Mit vereinten kräften! Zum Verhältnis von herrschaftspraxis und 
systemkonsolidierung im neoabsolutismus am Beispiel der nationalanleihe von 1854 (= Veröffentlichun-
gen der kommission für neuere Geschichte österreichs 94, Wien/köln/Weimar 2002).

Brandt harm-hinrich, Der österreichische neoabsolutismus: staatsfinanzen und Politik 1848–1860, 2 Bde. 
(= schriftenreihe der historischen kommission bei der Bayerischen akademie der Wissenschaften 15, 
Göttingen 1978).

Brauneder Wilhelm, Joseph Unger. in: Ders. (hg.), österreichs Juristen. 1200–1980 (Wien 1987).
Burger hannelore, Paßwesen und staatsbürgerschaft. in: heindl Waltraud – saurer edith (hg.), Grenze 

und staat. Paßwesen, staatsbürgerschaft, heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen 
Monarchie 1750–1867 (Wien/köln/Weimar 2000) 1–172.

chownitz Julian, Geschichte der Ungarischen revolution in den Jahren 1848 und 1849, mit rückblicken auf 
die Bewegung in den österreichischen erbländern, 2 Bde. (stuttgart 1849).

coreth emerich, Die Theologische Fakultät innsbruck. ihre Geschichte und wissenschaftliche arbeit von den 
anfängen bis zur Gegenwart (= Veröffentlichungen der Universität innsbruck 212, innsbruck 1995). 

corti egon caesar conte, Mensch und herrscher. Wege und schicksale kaiser Franz Josephs i. zwischen 
Thronbesteigung und Berliner kongreß (Graz/Wien/altötting 1952).

Ders., elisabeth. „Die seltsame Frau“ (salzburg/leipzig 1934).
csáky Moritz, Die römisch-katholische kirche in Ungarn. in: Wandruszka adam ‒ Urbanitsch Peter (hg.), 

Die habsburgermonarchie 1848–1918, 4: Die konfessionen (Wien 1985) 248–331.
csohány János, a magyarországi protestánsok abszolutizmuskori bécsi kormányiratok tükrében [Die ungar-

ländischen Protestanten im spiegel der regierungsakten des neoabsolutismus] (= Theologiai tanulma-
nyok, Uj folyam 8, Budapest 1979). 

Deák istvan, Die rechtmäßige revolution. lajos kossuth und die Ungarn 1848–1849 (Wien/köln/Graz 
1989).

Diess Doris, Die reisen kaiser Franz Josephs i.: 1867–1916 (Diss., Wien 2000).
Drlicek Friedrich, alois Flir. ein lebensbild (phil. Diss., Wien 1952).
einhorn ignaz, Die revolution und die Juden in Ungarn. nebst einem rückblicke auf die Geschichte der 

letzteren (leipzig 1851).
engelbrecht helmut, Geschichte des österreichischen Bildungswesens. erziehung und Unterricht auf dem 

Boden österreichs, 4: Von 1848 bis zum ende der Monarchie (Wien 1986).
Fahrngruber Bernd, Bauwirtschaftliche aspekte der Wiener stadterweiterung unter kaiser Franz Joseph i.: 

die schleifung der Wiener stadtmauer 1858–1864. eine wirtschafts- und sozialhistorische analyse (Diss., 
Wien 2001).

Fehl Gerhard – rodriguez-lores Juan (hg.), Von den anfängen des modernen städtebaues in Deutschland 
(= stadt, Planung, Geschichte 2, hamburg 1983).

Gogolák ludwig v., Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes, 2: Die slowakische nationale Frage in 
der reformepoche Ungarns (1790–1848) (= Buchreihe der südostdeutschen historischen kommission 21, 
München 1969).

Goldinger Walter, Die Zentralverwaltung in cisleithanien – Die zivile gemeinsame Zentralverwaltung. in: 
Wandruszka adam – Urbanitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Verwaltung 
und rechtswesen (Wien 1975) 100–189.

Gottas Friedrich, Die Frage der Protestanten in Ungarn in der ära des neoabsolutismus. Das ungarische 
Protestantenpatent vom 1. september 1859 (= Buchreihe der südostdeutschen historischen kommission 
14, München 1965).

Ders., Die Geschichte des Protestantismus in der habsburgermonarchie. in: Wandruszka adam – Urba-
nitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 4: Die konfessionen (Wien 1985) 489–595.

Gottsmann andreas, „… dem dringenden Bedürfnisse der modernen italienischen kunst und Wissenschaft 
deutschen ernst und Gründlichkeit zuzugestehen …“. Die italienische kunst in der habsburgermonarchie 
und die Gründung des königreichs italien. in: römische historische Mitteilungen 53 (2011) 352–372.



Bibliographie lV

Grunert Patrick, lukas Friedrich Zekeli (1823–1881). leben und Werk eines nahezu vergessenen Pioniers 
des paläontologischen Unterrichts in österreich. in: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146 (2006) 
195–215.

Gürtlich Gerhard h. – kaser hans a., Die Grundlagen der eisenbahnrechtlichen konzession. in: „Wir 
bewilligen den concessionären …“. 175 Jahre eisenbahn in österreich (Wien [2012]) 37–63.

hagen Thomas J., Das „Brucksche Mitteleuropa“ 1849–1867. Die praktischen erfolge der Wiener Politik zur 
schaffung einer mitteleuropäischen Wirtschafts-, Währungs- und Verkehrsunion (phil. Diss., erlangen/
nürnberg 2011).

Ders., Wirtschaftspolitische Bestrebungen österreichs nach 1848: alternative zum (klein-) Deutschen Zoll-
verein? in: hahn hans-Werner – kreutzmann Marko (hg.), Der Deutsche Zollverein. ökonomie und 
nation im 19. Jahrhundert (köln/Weimar/Wien 2012) 255–281.

hartog rudolf, stadterweiterungen im 19. Jahrhundert (= schriftenreihe des Vereins zur Pflege kommunal-
wissenschaftlicher aufgaben 6, Berlin 1962).

heindl Waltraud, Bürokratie und Verwaltung im österreichischen neoabsolutismus. in: österreichische ost-
hefte 22 (1980) 231–265.

Dies., Gehorsame rebellen. Bürokratie und Beamte in österreich 1780 bis 1848 (Wien/köln/Graz 1990).
Dies., Universitätsreform − Gesellschaftsreform. Bemerkungen zum Plan eines „Universitätsorganisationsge-

setzes“ in den Jahren 1854/55. in: Mittelungen des österreichischen staatsarchivs 35 (1982) 134–147.
hellbling ernst c., Die landesverwaltung in cisleithanien. in: Wandruszka adam – Urbanitsch Peter 

(hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Verwaltung und rechtswesen (Wien 1975) 190–269.
heller hermann, kaiser-annalen. Franz Joseph i., der längstdienende konstitutionelle Monarch österreichs. 

chronologie der regierung seiner k. u. k. apostolischen Majestät [1848–1867] (Wien-Brünn-Prag 1907).
höbelt lothar, Die deutsche Presselandschaft. in: rumpler helmut – Urbanitsch Peter (hg.), Die habs-

burgermonarchie 1848–1918, 8: Politische öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2. teilband, Die Presse als 
Faktor der politischen Mobilisierung (Wien 2006) 1819–1894.

huber alfons, Geschichte der Gründung und der Wirksamkeit der kaiserlichen akademie der Wissenschaf-
ten während der ersten fünfzig Jahre ihres Bestandes (Wien 1897).

hussarek Max, Die Verhandlung des konkordats vom 18. august 1855. ein Beitrag zur Geschichte des öster-
reichischen staatskirchenrechts. in: archiv für österreichische Geschichte 109 (1922) 447–811.

hugelmann karl, Die Zurückbringung der stephanskrone nach Ungarn (1790) und ihre weiteren schicksale. 
in: historisch-politische studien. Gesammelte aufsätze zum staatsleben des XViii. und XiX. Jahrhun-
derts, insbesondere österreichs (Wien 1915) 1–9.

kiehl klaus, Budapest. in: Friedrichs Jürgen (hg.), stadtentwicklungen in West- und osteuropa (Berlin/
new York 1985) 575–762.

kiss istván n., Waldnutzung und -verwaltung in Ungarn (11. – 20. Jahrhundert). in: Glatz Ferenc (hg.), 
etudes historiques hongoises 1990, 3: environment and society in hungary (Budapest 1990) 123–143.

kleibel anton, Fünfzig Jahre Wiener handels-akademie, zusammengestellt auf Grund amtlicher Quellen 
von anton kleibel, Direktor der handels-akademie (Wien 1908).

klein Dieter, Budapest – Die stadterweiterung der ungarischen Metropole im 19. Jahrhundert. in: öster-
reichische osthefte 31 (1989) 347–677.

kleindienst Franz X., Die restauration des st. stephansdomes in Wien in den Jahren 1853–1880. nach 
amtlichen Quellen. in: Wiener Domvereins-Blatt 4 und 5 (1884 und 1885) 111–135 (in Fortsetzungen); 
6 (1886) 162 ff.

koczyński stephan, Die Geschichte der stempelmarken in österreich. nach archivalischen Quellen (Wien 
1924).

kolm evelyn, Geld für die revolution. Die kurze Geschichte der „kossuth-noten“. in: österreichische ost-
hefte 45 (2003) 485–513.

konta ignaz, Geschichte der eisenbahnen österreichs vom Jahre 1867 bis zur Gegenwart. in: strach her-
mann (hg.), Geschichte der eisenbahnen der oesterreichisch-Ungarischen Monarchie 1/2 (Wien/teschen/
leipzig 1898) 1–426.

kónya sándor, „... Magyar akadémia állíttassék fel ...“. akadémiai törvények, alapszabályok, ügyrendek 1827–
1990 [„... die errichtung der Ungarischen akademie ...“. Gesetze, statuten und Geschäftsordnungen der 
akademie 1827–1990] (= a Magyar tudományos akadémia könyvtárának közleményei 107, Új series 32, 
Budapest 1994).

koselleck reinhart, Preußen zwischen reform und revolution. allgemeines landrecht, Verwaltung und 
soziale Bewegung von 1791 bis 1848 (= industrielle Welt. schriftenreihe des arbeitskreises für moderne 
sozialgeschichte 7, stuttgart 21987).



Das Ministerium Buol-SchauensteinlVi

langer ellinor, Die Geschichte des adeligen Damenstiftes zu innsbruck (= schlern-schriften 73, innsbruck 
1950).

lehne Friedrich, rechtsschutz im öffentlichen recht: staatsgerichtshof, reichsgericht, Verwaltungsgerichts-
hof. in: Wandruszka adam – Urbanitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Ver-
waltung und rechtswesen (Wien 1975) 663–715.

leisching Peter, Die Bischofskonferenzen. Beiträge zu ihrer rechtsgeschichte, mit besonderer Berücksichti-
gung ihrer entwicklung in österreich (= Wiener rechtsgeschichtliche arbeiten 7, Wien/München 1963).

leisching Peter, Die römisch-katholische kirche in cisleithanien. in: Wandruszka adam – Urbanitsch 
Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 4: Die konfessionen (Wien 1985) 1–247.

lenygel Zsolt k., neoabsolutismus oder Willkürherrschaft? anmerkungen zur neueren historiographie der 
Bach-ära in Ungarn. in: südostforschungen 67 (2008) 295–320.

lenzenweger Josef, sancta Maria de anima. erste und zweite Gründung. hg. im auftrage der anima (Wien/
rom 1959).

loehr august v., Die deutsch-österreichische Münzkonvention von 1857. in: Mitteilungen des instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 45 (1931) 154–183.

lutz heinrich, Zwischen habsburg und Preußen. Deutschland 1815–1866 (Die Deutschen und ihre nation. 
neuere Deutsche Geschichte 2, Berlin 1985).

Macho eva, alexander Freiherr von Bach. stationen einer umstrittenen karriere (= Beiträge zur neueren 
Geschichte österreichs 24, Frankfurt am Main 2009). 

Malfèr stefan, Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Ungarn zur Zeit des „Provisoriums“ 
1861–1867. in: Zeitschrift für neuere rechtsgeschichte 14 (1992) 32–44.

Ders., landwirtschaftliche interessenvertretung im spannungsfeld Zentralismus – selbstverwaltung in öster-
reich. eine Fallstudie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. in: Ústřední moc a regionální samospráva/Zen-
tralmacht und regionale selbstverwaltung (= XXiii. Mikulov-symposium, iV. symposium „Verbindendes 
und trennendes an der Grenze“, Brno 1995) 291–303.

Ders., Vertragsfreiheit oder Wucherschutz? Das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und die Zinsfreiheit in 
österreich und in Ungarn – eine Diskussion aus der Zeit des neoabsolutismus (im Druck).

Maner hans-christian, Galizien. eine Grenzregion im kalkül der Donaumonarchie im 18. und 19. Jahrhun-
dert (= Veröffentlichungen des instituts für deutsche Geschichte und kultur südosteuropas an der ludwig-
Maximilians-Universität München, Wissenschaftliche reihe 111, München 2007).

Manhercz orsolya, az 1857-es császári utazás sajtója [Die kaiserreise von 1857 und die Presse]. in: Gergely 
Jenő (hg.), Fejezetek a tegnap világából. tanulmányok a 19–20. század történelméből [kapitel aus der Welt 
von gestern. studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts] (Budapest 2009) 56–75.

Dies., Ferenc József 1857-es magyarországi utazása a times hasábjain [Die reise Franz Josephs in Ungarn im 
Jahre 1857 in den spalten von The times]. in: Magyar könyvszemle 125 (2009) 47–65.

Dies., Magas rangú hivatalos utazások Magyarországon a Bach-korszakban. Ferenc József magyarországi láto-
gatásai 1849 és 1859 között [hochrangige offizielle reisen in Ungarn während der Bach-ära. Besuche 
Franz Josephs in Ungarn zwischen 1849 und 1859] (Diss., Budapest 2012).

März eduard, österreichische industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs i. am Beispiel der k. k. 
priv. österreichischen credit-anstalt für handel und Gewerbe (Wien/Frankfurt/Zürich 1968). 

März eduard – socher karl, Währung und Banken in cisleithanien. in: Wandruszka adam – Urbanitsch 
Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 1: Die wirtschaftliche entwicklung, hg. von alois 
Brusatti (Wien 1973) 323–368.

Matis herbert, österreichs Wirtschaft 1848–1913. konjunkturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel 
im Zeitalter Franz Josephs i. (Berlin 1972).

Mazohl-Wallnig Brigitte, österreichischer Verwaltungsstaat und administrative eliten im königreich lom-
bardo-Venetien 1815–1859 (= Veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte Mainz, abtei-
lung Universalgeschichte 146, Mainz 1993).

Meister richard, Geschichte der akademie der Wissenschaften in Wien 1847–1947 (= österreichische aka-
demie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamtakademie 1, Wien 1947).

Mikoletzky lorenz, karl Freiherr v. krauß (1789–1881). Die stellung eines österreichischen staatsmannes 
zur innenpolitik seiner Zeit (phil. Diss., Wien 1969).

Ders., karl Freiherr v. krauß (1789–1881). in: österreich in Geschichte und literatur 14 (1970) 57–71.
Moser karoline, Die Geschichte der amtlichen Pressestellen in österreich von 1849 bis 1871 (inkl. Beust) 

(phil. Diss., Wien 1933).
nierhaus andreas, Vollendung unerwünscht. Zur restaurierung von st. stephan im 19. Jahrhundert. in: 

kronberger Michaela – schedl Barbara (hg.), Der Dombau von st. stephan. Die originalpläne aus 
dem Mittelalter (= 370. sonderausstellung des Wien Museums, Wien 2011) 100–111.



Bibliographie lVii

neschwara christian, österreichs notariatsrecht in Mittel- und osteuropa: zur Geltung und ausstrahlung 
des österreichischen notariats (= schriftenreihe des österreichischen notariats 13, Wien 2000).

oberhummer hermann, Die Wiener Polizei. neue Beiträge zur Geschichte des sicherheitswesens in den 
ländern der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, Bd. 1 (Wien 1938).

ogris Werner, Die rechtsentwicklung in cisleithanien 1848–1918. in: Wandruszka adam – Urbanitsch 
Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Verwaltung und rechtswesen (Wien 1975) 538–
662.

olechowski Thomas, Das Preßrecht in der habsburgermonarchie. in: rumpler helmut – Urbanitsch 
Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, Viii/2: Politische öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 
Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung (Wien 2006) 1493–1533.

olechowski Thomas, Die entwicklung des Preßrechts in österreich bis 1918. ein Beitrag zur Medienrechts-
geschichte (Wien 2004).

Palotás emil, Die außenwirtschaftlichen Beziehungen zum Balkan und zu rußland. in: Wandruszka adam 
– Urbanitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 6/1: Die habsburgermonarchie im 
system der außenpolitischen Beziehungen (Wien 1989) 584–629.

Panariti loredana, il sistema finanziario triestino (secc. XViii-XiX). in: Finzi roberto – Panariti loredana 
– Panjek Giovanni, storia economica e sociale di trieste, Bd. 2 (trieste 2001–2003) 369–458.

Pleschberger Werner, staat und Wirtschaft. am Beispiel der österreichischen Forstgesetzgebung von 1950 
bis 1987 (= studien zu Politik und Verwaltung 28, Wien/köln 1985).

Probszt Günther, österreichische Münz- und Geldgeschichte. Von den anfängen bis 1918, 2 Bde. (Wien/
köln/Weimar 31994).

Promintzer Petra, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867 (phil. Diss., Wien 1967).
rada tibor, a Magyar királyi honvéd ludovika akadémia és a testvérintézetek összefoglalt története (1830–

1945) [Zusammenfassende Geschichte der königlich Ungarischen landesverteidigungsakademie ludovi-
ceum und ihrer schwesteranstalten (1830–1945)], 2 Bde. (Budapest 1998–2001).

rados Jenő, hild József. Pest nagy építőjének életműve [Joseph hild. lebenswerk des großen erbauers von 
Pest] (Budapest 1958).

reingraber Gustav, Protestanten in österreich. Geschichte und Dokumente (Wien/köln/Graz 1981).
rogge Walter, österreich von Világos bis zur Gegenwart, 3 Bde. (leipzig/Wien 1872/73).
rosenberg hans, Die Weltwirtschaftskrise 1857–1859 (= Beiheft 30 zur Vierteljahresschrift für sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte, stuttgart/Berlin 1934; nachdruck Göttingen 1974).
sangiorgi otello, esercito austriaco e società bolognese. aspetti e problemi. in: Gavelli Mitride – sangiorgi 

otello (hg.), l’aquila su san Petronio. esercito austriaco e società bolognese 1814–1859 (Bologna 1995) 
13–29.

sashegyi oskar, Ungarns politische Verwaltung in der ära Bach 1849–1860 (= Zur kunde südosteuropas 
ii/7, Graz 1979).

scherzer karl von, reise der österreichischen Fregatte novara um die erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 
unter den Befehlen des commodore B. von Wüllertorf-Urbair. Beschreibender teil. 3 Bde. (Wien 1861/62).

schmid Franz, Zum hundertjährigen Bestande des österreichischen Forstgesetzes. in: tiroler Waldwirtschaft. 
Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des reichsforstgesetzes in tirol (= schlern-schriften 125, innsbruck 
1954) 54–66.

schmidt-Brentano antonio, Die armee in österreich. Militär, staat und Gesellschaft 1848–1867 (= Mili-
tärgeschichtliche studien 20, Boppard am rhein 1975).

Ders., österreichs Weg zur seemacht. in: Mitteilungen des österreichischen staatsarchivs 30 (1977) 119–
152.

schwarz karl, Zum Projekt einer protestantischen reichskirche in der habsburgermonarchie (1850). in: 
österreichische osthefte 27 (1985) 439–454.

Ders., Der Protestantismus in der ära des neoabsolutismus. Zum Projekt einer protestantischen reichskirche 
in der habsburgermonarchie. in: kováč Dušan ‒ suppan arnold ‒ hrabovec emilia (hg.), Die habsbur-
germonarchie und die slowaken 1849–1867 (Bratislava 2001) 117–132.

seiderer Georg, liberalismus und neoabsolutismus. studien zur Verfassungspolitik und Verwaltungsreform 
in der habsburgermonarchie unter alexander Bach 1848–1859 (habilitationsschrift ludwig-Maximilians-
Universität München 2004).

seliger Maren − Ucakar karl, Wien. Politische Geschichte 1740–1934. entwicklung und Bestimmungs-
kräfte großstädtischer Politik, 2 Bde. (Wien 1985).

slokar Johann, Geschichte der österreichischen industrie und ihrer Förderung unter kaiser Franz i. (Wien 
1914).



Das Ministerium Buol-SchauensteinlViii

springer elisabeth, Geschichte und kulturleben der Wiener ringstraße (= Wagner-rieger renate, hg., Die 
Wiener ringstraße, Bild einer epoche. Die erweiterung der inneren stadt Wien unter kaiser Franz Joseph 
2, Wiesbaden 1979).

steinkellner Johann, rudolph von Feistmantel und sein einfluß auf die österreichische Forstwirtschaft 
(Diplomarbeit Universität für Bodenkultur, Wien 1983).

stickler Matthias, erzherzog albrecht von österreich. selbstverständnis und Politik eines konservativen 
habsburgers im Zeitalter Franz Josephs (= historische studie 450, husum 1997).

strach hermann (hg.), Geschichte der eisenbahnen der oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, 6 Bde. 
(Wien/teschen/leipzig 1898–1908).

strach hermann, Geschichte der eisenbahnen oesterreich-Ungarns von den ersten anfängen bis zum Jahre 
1867. in: Ders. (hg.), Geschichte der eisenbahnen der oesterreichisch-Ungarischen Monarchie 1/1 
(Wien/teschen/leipzig 1898) 73–503.

struve kai, Bauern und nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale emanzipation im 19. Jahrhun-
dert (= schriften des simon-Dubnow-instituts 4, Göttingen 2005).

szatmári Judith, Die ungarländische reformierte kirche in den Jahren des neoabsolutismus (1850–1860). in: 
südost-Forschungen 61/62 (2002/2003) 141–169.

timon Ákos v., Ungarische Verfassungs- und rechtsgeschichte mit Bezug auf die rechtsentwicklung der west-
lichen staaten (Berlin 21909).

tischler Ulrike, Die habsburgische Politik gegenüber den serben und Montenegrinern 1791–1822. Förde-
rung oder Vereinnahmung? (= südosteuropäische arbeiten 108, München 2000).

tóth endre – szelényi károlyi, Die heilige krone von Ungarn. könige und krönungen (Budapest 22000).
Urrisk-obertyński rolf M., Wien – 2000 Jahre Garnisonsstadt, Bd. 3 (i. Bezirk – innere stadt) (Gnas 

2012).
Vranešević Branislav, außenpolitische Beziehungen zwischen Montenegro und der habsburgermonarchie 

von 1848 bis 1918. in: Wandruszka adam – Urbanitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–
1918, 6/2: Die habsburgermonarchie im system der außenpolitischen Beziehungen (Wien 1993) 376–
386.

Wagner Walter, Die k. (u.) k. armee − Gliederung und aufgabenstellung. in: Wandruszka adam – Urba-
nitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 5: Die bewaffnete Macht (Wien 1987) 142–
633.

Ders., Die obersten Behörden der k. und k. kriegsmarine 1856–1918 (= Mitteilungen des österreichischen 
staatsarchivs, ergänzungsband 6, Wien 1961).

Ders., Geschichte des k. k. kriegsministeriums, 1: 1848–1866 (= studien zur Geschichte der österreichisch-
ungarischen Monarchie 5, Graz/Wien/köln 1966). 

Wakounig Marija, Dissens versus konsens. Das österreichbild in rußland während der franzisko-josephini-
schen ära. in: Wandruszka adam – Urbanitsch Peter (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 
6/2: Die habsburgermonarchie im system der außenpolitischen Beziehungen (Wien 1993) 436–490.

Walter Friedrich, Die österreichische Zentralverwaltung; 3. abteilung: Von der Märzrevolution 1848 bis zur 
Dezemberverfassung 1867; 1: Die Geschichte der Ministerien kolowrat, Ficquelmont, Pillersdorf, Wessen-
berg-Doblhoff und schwarzenberg; 2: aktenstücke zu 3/1; 3: Die Geschichte der Ministerien vom Durch-
bruch des absolutismus bis zum ausgleich mit Ungarn und zur konstitutionalisierung der österreichischen 
länder 1852–1867; 4: aktenstücke zu 3/3 (= Veröffentlichungen der kommission für neuere Geschichte 
österreichs 49, 50, 54 und 55, Wien 1964–1971).

Weidinger Fritz, eduard Warrens und die österreichische außenpolitik, 2 Bde. (phil. Diss., Wien 1949).
Weigand katharina, österreich, die Westmächte und das europäische staatensystem nach dem krimkrieg 

(1856–1859) (= historische studien 445, husum 1997).
Weinzierl erika, Die österreichischen konkordate von 1855 und 1933 (= österreich archiv. schriftenreihe 

des arbeitskreises für österreichische Geschichte, Wien 1960).
Wertheimer eduard von, Graf Julius andrássy. sein leben und seine Zeit, 3 Bde. (stuttgart 1910–1913).
Wolfsgruber cölestin, Joseph othmar cardinal rauscher, Fürsterzbischof von Wien. sein leben und sein 

Wirken (Freiburg im Breisgau 1888).
Zich Wilhelm, Der Wiener Münzvertrag vom 24. Januar 1857 und carl ludwig von Bruck (phil. Diss., Wien 

2009).
Zilch reinhold, Die ungeliebten kronen. Die Zurückweisung der Goldmünzen des deutsch-österreichischen 

Münzvereins von 1857 durch den deutschen handel. in: hardach karl (hg.), internationale studien zur 
Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft [= Festschrift lothar Baar], Bd. 2 (Frankfurt am Main 2012) 
1325–1340.

Zimmermann Franz, Das Ministerium Thun für die evangelischen im Gesamtstaate österreich von 1849 bis 
1860. auf Grund archivalischer Quellen (Wien 1926).



Abkürzungen liX
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(Die abkürzungen gelten im wesentlichen für den anmerkungsteil; manche entsprechungen im textteil sind 
im hinblick auf bessere lesbarkeit ausgeschrieben.)

a. abendpost, abendausgabe
a. B. augsburgischen Bekenntnisses
aBGB. allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
abs. absatz
abt. abteilung
abw. abwesend
ag. allergnädigst
ah. allerhöchst
ah. e. allerhöchste entschließung
anm. anmerkung
anw. anwesend
ao.  außerordentlich
apost. apostolisch
ästr. älterer staatsrat
au. alleruntertänigst
aVa. allgemeines Verwaltungsarchiv

Bd., Bde. Band, Bände
Bde. Bestätigung der einsicht
Bdr. Bestätigung des rückempfangs
bzw. beziehungsweise

ca. circa
cBProt. kurrentbillettenprotokolle
ck. Zentralkanzlei
cM. konventionsmünze
cUM. Ministerium für kultus und Unterricht

ders. derselbe
dgl. dergleichen
d. h. das heißt
d. i. das ist
Diss. Dissertation
d. J. dieses Jahres
d. M. dieses Monats

ebd. ebenda
etc. et cetera
ew. eurer

f. Gulden (siehe fl.)
Fa. Finanzarchiv
Fasz. Faszikel
fl. Gulden (florin; dafür auch f. und fr.)
FM. Finanzministerium
FMl. Feldmarschalleutnant
fol. Folio
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fr. Gulden (siehe fl.)
Frh. Freiherr
FZM. Feldzeugmeister

Ga. Gremialakten
Ges. art. Gesetzartikel
Gf. Graf
GM. Generalmajor
GZ. Grundzahl

h. B. helvetischen Bekenntnisses
hg., hg. herausgeber, herausgegeben
hh. herrenhaus
hhsta. haus-, hof- und staatsarchiv
hka. hofkammerarchiv
hkr.  hofkriegsrat
hM. handelsministerium

iM. innenministerium

JGV. Gesetze und Verordnungen im Justizfach
JM. Justizministerium
Jstr. Jüngerer staatsrat

k. konzept
ka. kriegsarchiv
kab. archiv kabinettsarchiv
kab. kanzlei kabinettskanzlei
kgl. königlich
k. k. kaiserlich-königlich
kM. kriegsministerium
korr. korrespondenz
kZ. kabinettszahl

lf. landesfürstlich
lGBl. landesgesetzblatt
lit. litera
l. J. laufenden Jahres
l. M. laufenden Monats

M. Morgenausgabe, Morgenpost
McZ. Ministerkonferenzzahl
Mi. Ministerium des inneren
Mk. Ministerkonferenz
MksM. Militärkanzlei sr. Majestät des kaisers
Mol. Magyar országos levéltár (Ungarisches staatsarchiv)
Mr. Ministerrat
MrZ. Ministerratszahl

n.F. neue Folge
n.n. name unbekannt
nr. nummer 

o. D. ohne Datum
o. J. ohne Jahr
öMr. Protokolle des österreichischen Ministerrates
o. o. ohne ort
ö. W. österreichische Währung
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Pa. Politisches archiv
PGV. Politische Gesetze und Verordnungen
phil. philosophisch(e)
Präs. Präsidium (Präsidialakten)
priv. privilegiert

rGBl. reichsgesetzblatt
rr. reichsrat
rs. reinschrift

s. seite
sBProt. separatbillettenprotokolle
se. (sr.) seine (seiner)
sog. sogenannt

tg. treugehorsam
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v. von
Va. Verkehrsarchiv
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v. J. vorigen Jahres
v. M. vorigen Monats
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Z. Zahl
z. B. zum Beispiel
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verzeIchnIs veralteter ausDrücKe

(Das Verzeichnis enthält ausdrücke, deren Bedeutung aus dem textzusammenhang nicht hervorgeht oder von 
der heute üblichen abweicht. sachbegriffe sind im rahmen des kommentars erklärt.)

agiotage der auf steigen und Fallen von Wertpapieren berechnete handel
akzessit zweiter Preis, nebenpreis
äquiparierung Gleichsetzung
assentierung aushebung zum soldaten
auskultant Jurist im ausbildungsdienst

chirographarisch handschriftlich; siehe Mk. v. 23. und 24. 2. 1858 (= sammelprotokoll 
nr. 436), anm. 8.

Deklaratorie erläuterung
Diatribe weitläufige auseinandersetzung

elozieren vermieten, verpachten, verleihen, anlegen
emolumente amtseinkünfte, nebeneinkünfte
ex offo, ex officio von amts wegen
exemtion ausschluß
exklusiva ausschließungsrecht
exmission, exmittierung aussendung, Beauftragung
exmittieren aussenden
exszindiert herausgenommen, ausgeschieden
exzedent Übeltäter, Unruhestifter

Fortalitium (Grenz)Festung; abgabe zur Finanzierung der Grenzverteidigung in 
Ungarn

inkulpat Beschuldigter
inquisit angeklagter
insertion inserat, einrückung, anzeige
intimieren gerichtlich ankündigen; kundmachen, anzeigen

kabotage küstenschiffahrt
kapitulation, kapitulationsdienstzeit auf bestimmte Zeit eingegangene (freiwillige) Militärdienstleistung
kommassation Grundstückszusammenlegung, Flurbereinigung
kommission auftrag
kommittent auftraggeber
kontribuent Besteuerter, wer einen (steuer)Beitrag leistet
konvenienz Bequemlichkeit
konventuale Mitglied eines konvents, einer ordensniederlassung
konzertation Übereinkunft
korollar erläuternder Zusatz, Folgesatz
korrektionsanstalt straf-, Zucht-, Besserungsanstalt
kuranden Pfleglinge

latitüde spielraum, entscheidungsfreiheit

meritiert verdient, verdienstvoll
meritorisch inhaltlich, in der sache
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oneros, onerös mühsam, beschwerlich
ope mit hilfe, mittels

Palladium schutz, Bürgschaft
Palliativmittel Mittel zum schein, zur Beschönigung, zur linderung
Partikulier Privatmann
Perturbation störung, Unruhe, Verwirrung
Posteritätskurator Vormund, rechtsvertreter der nachkommenschaft
präjudiziert vorgegriffen
Präparand Vorbereitungsschüler, lehramtskandidat; siehe Mk. v. 14. 4. 1857, 

anm. 8
Präparandie Vorbereitungsschule, lehrerbildungsanstalt
Präponderierung Überzahl, Mehrheit
Präszindierung abtrennung
Prätension Forderung
Proventen einkünfte
Pupillarsachen Waisenangelegenheiten
Pupille unmündige Waise
putativ vermeintlich, auf einem rechtsirrtum beruhend

reassumierung Wiederaufnahme
reklamen reklamationen, Beschwerden
repartieren verteilen
reprimierung Unterdrückung
requisibilität Möglichkeit, zum kriegsdienst einberufen zu werden
responsion, responsgelder abgaben der Mitglieder eines ritterordens an denselben
revozierung Widerruf

salvo principio unbeschadet des Prinzips
salvo recursu vorbehaltlich einer Berufung
schiboleth kennwort, Parole
stolaeinkünfte einkünfte aus den Pfarrgebühren
syndikatsbeschwerde schadensklage gegen einen richter wegen Verletzung der amtspflich-

ten; vgl. Mk. v. 28. 11. 1857, anm. 1.

temporalieninvestitur, -installation einsetzung in den Genuß der weltlichen einkünfte der Geistlichkeit
transpirieren durchdringen, an die öffentlichkeit gelangen
tutel Vormundschaft

usuell gewohnheitsmäßig

vindizieren verlangen, fordern

Zession Übertragung, abtretung eines rechts
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verzeIchnIs Der teIlnehMer an Der MInIsterKonferenz

(3. März 1857–29. april 1858)

(in den Protokollen sind die sprecher oft nicht namentlich, sondern nur in ihrer amtlichen Funktion genannt; 
zur identifizierung dieser teilnehmer an der Ministerkonferenz bringt das folgende Verzeichnis eine nach rang 
und Behördenstatus gegliederte Übersicht.)

1. ordentliche Mitglieder der Ministerkonferenz

Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz carl Ferdinand Graf Buol-schauenstein
Minister des kaiserlichen hauses und des äußern carl Ferdinand Graf Buol-schauenstein
Minister des inneren Dr. alexander Freiherr v. Bach
Minister für kultus und Unterricht leo leopold Graf v. Thun und hohenstein
Justizminister karl Freiherr v. krauß (bis 18. 5. 1857)

Franz Graf nádasdy (ab 18. 5. 1857)
Finanzminister karl ludwig Freiherr v. Bruck
Minister für handel, Gewerbe und öffentliche Bauten Georg ritter v. toggenburg
erster Generaladjutant des kaisers und der armee und 
Vorstand der Militärzentralkanzlei1

FMl. carl Graf Grünne

chef der obersten Polizeibehörde2 FMl. Johann Franz Freiherr kempen v. Fichten-
stamm

2. leiter von zentral- und Provinzialstellen, die fallweise den Ministerkonferenzen beigezogen wurden

Generalgouverneur des königreichs Ungarn erzherzog albrecht

3. stellvertreter

stellvertreter des ersten Generaladjutanten sr. Majestät FMl. karl Freiherr schlitter v. niedernberg, 
FMl. Friedrich Freiherr kellner v. köllenstein

1 Der Armeebefehl v. 25. 1. 1857, mit dem ein neues Organisierungsstatut für die Armee verlautbart wurde, 
enthielt die Anordnung, daß der Erste Generaladjutant des Kaisers und der Armee FML. Carl Graf v. Grünne 
als Vorstand der Militärzentralkanzlei in der Ministerkonferenz die Angelegenheiten der Armee zu vertreten 
hatte und bei seiner Verhinderung durch einen anderen General der Militärkanzlei zu ersetzen war. Er war 
also ab diesem Zeitpunkt ständiges Mitglied der Ministerkonferenz, dazu Wagner kriegsministerium 1, 
137; Grünne nahm am 20. 3. 1857 zum erstenmal teil, ließ sich aber in der Folge fast immer vertreten, 
meistens durch FML. Friedrich Freiherr Kellner v. Köllenstein, gelegentlich durch FML. Karl Freiherr Schlit-
ter v. Niedernberg.

2 FML. Johann Franz Freiherr Kempen v. Fichtenstamm, Chef der Obersten Polizeibehörde, wurde mit Hand-
schreiben v. 20. 3. 1857 zum ständigen Mitglied der Ministerkonferenz ernannt, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 933/1857; siehe dazu rumpler, öMr. einleitungsband 49 f.; oberhummer, Die Wiener Poli-
zei 255; Mayr, tagebuch kempens 424 (Eintragung v. 20. 3. 1857).
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 3. 3.), Thun , K. Krauß, Toggen-
burg, Bruck, Schlittera; abw. Bach.

i. änderung einer Bestimmung in der instruktion für den k. k. Bevollmächtigten zur Donau-
uferstaaten-kommission. ii. Gestattung des hausierens mit heiligenbildern auf Glas. 
iii. Gnadengabe für den gewesenen Postmeister Joseph hayder. iV. ausgleichung der ersatz-
forderung geplünderter Juden. V. Gnadengabe für den gewesenen assessor simon Vályi. 
Vi. Gnadengabe für die assessorswitwe Gertraud Waldmüller. Vii. Personalzulage für den 
Banaltafelvizepräsidenten Maximilian v. rusnow. Viii. Gnadengabe für den entlassenen lan-
desgerichtsrat Friedrich Wegschaider. iX. Pensionszulage für die Witwe Marta Gorini. 
X. Gehaltserhöhung für den katecheten am Zivilmädchenpensionat. Xi. Quartiergeld für 
den Professor Johann streng. Xii. Gehaltserhöhung für die theologischen Professoren in 
Prag. Xiii. Besetzung der medizinischen studienreferentenstelle beim Unterrichtsministe-
rium. XiV. Prozeß der stadt Pettau wegen Waaggeldäquivalents. XV. Verbot von Privatüber-
setzungen der Gesetze.

McZ. 707 – kZ. 1270

Protokoll der zu Wien am 3. März 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Unter den mit ah. Genehmigung sr. Majestät dem k. k. Bevollmächtigten bei der 
Donauuferstaaten-kommission vorgezeichneten Bestimmungen1 kommen als haupt-
grundsätze vor: 1. Die schiffahrt aus dem schwarzen Meere nach jedem dem Verkehr 
geöffneten Donauuferplatze und von jedem solchen Platze ins schwarze Meer steht den 
schiffen aller nationen zu. 2. Die Flußschiffahrt auf der Donau zwischen den verschiede-
nen Uferplätzen des stroms, ohne das Meer zu berühren, kommt allen schiffen der Ufer-

1 Die Donauuferstaaten-Kommission war durch den Artikel 17 des Friedens von Paris v. 30. 3. 1856 errichtet 
worden, rgbl. nr. 62/1856; Bittner, staatsverträge 3, nr. 3076; Vertrags-Ploetz 3, 315 ff.; Baum-
gart, Der Friede von Paris 165–169. Sie hatte die nunmehr freie Schiffahrt auf der Donau zu regeln und 
zu überwachen. Österreichischer Bevollmächtigter war der Ministerialrat im Handelsministerium Franz 
Seraphin Edler v. Blumfeld. Die Instruktion war mit Ah. E. v. 9. 11. 1856 auf den Vortrag Buols v. 28. 8. 
1856 genehmigt worden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3047/1856. Die Akten zur Kommission ebd., 
administrative registratur, F 37, karton 4 und 5.

 Die Kommission arbeitete die Donauschiffahrtsakte zwischen Österreich, Bayern, der Türkei und Württem-
berg unter Teilnahme Serbiens, der Moldau und der Walachei aus, die am 7. 11. 1857 in Wien unterzeichnet 
wurde, rgbl. nr. 13/1858; Bittner, staatsverträge 3, nr. 3206; hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
4743/1857. Die Donauschiffahrtsakte erlangte nur eine beschränkte Wirksamkeit. Die Kommission selbst 
geriet in die Konkurrenz zur gleichzeitig errichteten, von den Großmächten beschickten Europäischen Donau-
kommission (Artikel 16 des Friedensvertrags); siehe dazu Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 1, 696–
701; Palotás, Die außenwirtschaftlichen Beziehungen zum Balkan und zu rußland. In: Wandruszka 
– Urbanitsch, habsburgermonarchie 6/1, 590 f. und 607 ff.; Weigand, österreich, die Westmächte 
und das europäische staatensystem 160–166; Akten: hhsta., administrative registratur, F 34, sonder-
reihe, karton 48–56.

a  Schlitter vertrat den Ersten Generaladjutanten Sr. Majestät, siehe dazu das Verzeichnis der Teilnehmer an der 
Ministerkonferenz, Anm. 1.
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staaten zu. 3. Die schiffahrt zwischen den Donauuferplätzen im inneren eines jeden Ufer-
staates selbst aber soll lediglich den schiffen des betreffenden staates vorbehalten sein. 
Gegen diese letzte Bestimmung nun hat sich das doppelte wesentliche Bedenken erhoben, 
nämlich daß die ottomanische regierung, wenn sie, wie verlautet, von diesem Vorbehal-
ten Gebrauch macht, unsere schiffahrt in der untern Donau wesentlich beschränken 
würde, während andererseits die k. k. österreichische regierung diesen Vorbehalt im eige-
nen Gebiete gegen diejenigen Uferstaaten nicht geltend zu machen vermöchte, welchen 
zufolge des bVertrags vom 19. Februar 1853b, articulo 14, die freie schiffahrt von einem 
Uferplatze zum andern in der österreichischen Monarchie gesichert ist2. Um dieser inkon-
venienz zu begegnen, schlug der handelsminister vor, den Vorbehalt 3. fallen zu lassen 
und die oben sub 2. und 3. aufgeführten Bestimmungen in die nachstehende zu ver-
schmelzen: „Der Betreib der Flußschiffahrt auf der Donau, welche zwischen den verschie-
denen Uferplätzen des stroms, ohne das Meer zu berühren, stattfindet, soll allen schiffen 
zustehen, welche zur stromreederei eines der Uferstaaten oder Donaufürstentümer gehö-
ren und als solche etc. legitimiert sind. alle diese schiffe werden zur Verfrachtung der 
Waren und Personen zwischen den verschiedenen Uferplätzen der Donau in gleicher 
Weise zuzulassen sein, wobei es sich von selbst versteht, daß der Betrieb der Binnenschiff -
fahrt zwischen den innerhalb desselben Gebiets gelegenen Uferplätzen mit schiffen der 
übrigen Uferländer auch denselben Bedingungen etc. unterworfen bleibt, welchen jener 
mit einheimischen schiffen unterliegt.“ hiermit würde also den Uferstaaten gleiches 
recht zur Binnenschiffahrt eingeräumt sein, und es wären davon nur die schiffe der aus-
wärtigen staaten ausgeschlossen. nachdem sowohl der tg. gefertigte Minister des äußern 
als auch die übrigen stimmführer der konferenz diesem einraten beigetreten waren, 
behielt sich der handelsminister vor, die Verhandlung an den ersteren (Graf Buol) zu dem 
ende zu leiten, um von sr. Majestät die abänderung der eingangs erwähnten Bestimmun-
gen in der instruktion des k. k. Bevollmächtigten in der angetragenen Weise sich zu erbit-
ten3.

ii. in dem hausierpatente ist den hausierern das kolportieren von Druckschriften, Bil-
dern etc. verboten4. Unter diesem Verbote sind auch die auf Glas gemalten heiligenbilder 
begriffen. Dieselben sind aber bei dem landvolke, besonders in Böhmen, sehr beliebt und 
können nach Versicherung der dortigen statthalterei in einer die nachfrage befriedigen-
den Weise nur im Wege des hausierhandels in Verkehr gesetzt werden. nachdem jenes 
Verbot überhaupt nur mit rücksicht auf die bestehende Preßgesetzgebung5 aufgenom-

2 Der Handels- und Zollvertrag zwischen Österreich und Preußen v. 19. 2. 1853, rgbl. nr. 207/1853, dem 
die deutschen Zollvereinsstaaten beigetreten waren, gewährte allen Schiffen der teilnehmenden Staaten freie 
Fahrt auf allen natürlichen und künstlichen Wasserstraßen.

3 Mit Ah. E. v. 24. 3. 1857 auf den Vortrag Buols v. 6. 3. 1857 genehmigte der Kaiser die Abänderung der 
Instruktion, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 751/1857. Fortsetzung MK. v. 9. 6. 1857/II.

4 § 12 des mit kaiserlichem Patent v. 4. 9. 1852 erlassenen Gesetzes über den Hausierhandel, rgbl. nr. 
252/1852, kurz Hausierpatent, welches das Hausierpatent v. 5. 5. 1811 abgelöst hatte, siehe dazu MK. v. 
29. 6. 1852/III, ömr. ii/1, nr. 22; Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 2, 720 ff.

5 Preßordnung v. 27. 5. 1852, rgbl. nr. 122/1852.

b−b  Korrektur Toggenburgs aus Februarvertrags.
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men worden ist, diese rücksicht aber bei den in rede stehenden Glasbildern, die übrigens 
auch bei ständchen verkauft werden, nicht eintreten dürfte, so glaubte der handelsmini-
ster, nach dem antrage der statthalterei, die ausnahme solcher Bilder von dem obige 
Verbote bei sr. Majestät befürworten zu dürfen. Der kultusminister nahm anstand, 
diesem antrage ohne vorläufige einsicht in die Verhandlungsakten beizutreten, indem bei 
der Untunlichkeit, die hausierer überall einer genauen aufsicht zu unterwerfen, leicht 
anstößige oder abergläubische Gegenstände verbreitet werden könnten. er erbat sich 
daher die Mitteilung der akten im kurzen Wege und behielt sich vor, hiernach seine Mei-
nung abzugeben6.

iii. Der handelsminister glaubte, seinen antrag vom 24. Februar 1857, kZ. 691, 
McZ. 631, wegen ag. Bewilligung einer Gnadengabe von jährlichen 300 fr. an den ganz 
verarmten 85jährigen Postmeister von salzburg Joseph hayder gegen die einsprache des 
Finanzministers aus den im Vortrage entwickelten rücksichten der ah. Gnade sr. Maje-
stät empfehlen zu können7.

iV. Der antrag des Justizministers vom 19. november 1856, kZ. 4545, McZ. 4179 
(konferenzprotokoll vom 9. Dezember 1856, ii)8 wegen Beilegung der entschädigungs-
ansprüche der im Jahre 1848 durch Plünderung beschädigten Waagneustadtler Juden  
ist durch ah. entschließung vom 23. Februar 1857 in der art ag. genehmigt worden,  
daß durch eine kommission die ermäßigung der ersatzsumme im Vergleichswege  
erwirkt und die Modalität zur hereinbringung des vereinbarten Betrags ausgemittelt 
werde; nach Maßgabe des erfolgs wären se. Majestät geneigt, einen Vorschuß aus  
dem staatsschatze zu erteilen, worüber dann der bestimmte antrag zu erstatten sein  
wird9. nachdem nun auch in ansehung einiger anderer Gemeinden des Preßburger 
komitats wegen Plünderung der israeliten ganz dieselben Verhältnisse bestehen, welche 
hinsichtlich der teilnehmer an der Plünderung zu Waagneustadtl zu dem obigen antrage 
anlaß gegeben haben, so erachtete der Justizminister seinen wegen jener unterm 23. Jän-
ner 1857, kZ. 267, McZ. 255, erstatteten antrag dahin näher definieren zu sollen,  
daß die ah. entschließung vom 23. Februar 1857 auch auf diejenige Verhandlung ausge-
dehnt werde, welche den Gegenstand seines neuerlichen Vortrages vom 23. Jänner d. J. 
bildet, daß also sämtliche im Preßburger komitate vorgekommenen Judenplünderungs-
entschädigungsverhandlungen von der durch die vorbelobte ah. entschließung ein-
gesetzten kommission in der darin angeordneten Weise ausgetragen werden sollen. neu 
ist hier nur, daß die gegen einzelne teilnehmer an der Plünderung verhängten strafen 
nachgesehen und die gegen andere noch anhängige Untersuchungen niederzuschlagen 
wären.

6 Thun erhielt die Akten, erhob aber keine Einwände. Nach Begutachtung durch den Reichsrat genehmigte der 
Kaiser mit Ah. E. v. 20. 4. 1857 den Antrag Toggenburgs, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 620/1857; ebd. 
rr., Ga. 284/1857 und Ga. 508/1857. Die Genehmigung der Ausnahme wurde mit der Verordnung 
Toggenburgs v. 14. 5. 1857, rgbl. nr. 97/1857, kundgemacht.

7 Mit Ah. E. v. 9. 3. 1857 bewilligte der Kaiser die Gnadengabe, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 631/1857.
8 ömr. iii/5, nr. 378.
9 Vgl. ebd. Anm. 1; siehe auch hhsta., rr., Ga. 1437/1856 und Ga. 238/1857.
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Die konferenz erklärte sich mit diesem antrage einverstanden10.

V. in der Meinungsdifferenz, welche laut des Vortrags vom 17. Jänner 1857, kZ. 176, 
McZ. 183, zwischen dem Justiz- und dem Finanzminister über die Beteilung des gewe-
senen provisorischen landesgerichtsbeisitzers simon Vályi mit einer Gnadenpension von 
200 fr. obwaltet, traten die mehreren stimmen dem ablehnenden antrage des Finanzmi-
nisters aus den von demselben hervorgehobenen Motiven bei, daß es sich um einen Mann 
handelt, der nur vier Jahre gedient hat, erst 58 Jahre alt und nicht vermögenslos ist11.

Vi. Ungeachtet der einsprache des Finanzministers gegen den antrag des Justizministers 
vom 4. Jänner 1856, kZ. 53, McZ. 62, auf Beteilung der Bezirksgerichtsassessorswitwe 
Gertraud Waldmüller mit einer Gnadengabe jährlicher 100 fr. glaubte die Mehrheit der 
konferenz diesen antrag aus den im Vortrage dargestellten Billigkeitsrücksichten unter-
stützen zu können12.

Vii. in der Differenz zwischen dem Justiz- und dem Finanzminister über die Ziffer der für 
den Vizepräsidenten der Banaltafel Maximilian v. rusnow beantragten Personalzulage 
(Vortrag vom 22. Februar 1857, kZ. 674, McZ. 605) erklärte sich die stimmenmehrheit 
der konferenz für den günstigeren antrag des Justizministers, vornehmlich aus dem 
Grunde, weil rusnow vermöge der eigentümlichen, sonst bei keiner Zivilgerichtsstelle der 
Monarchie bestehenden Verfassung der Banaltafel, ungeachtet seiner langen und ausge-
zeichneten Dienste von der verdienten Beförderung zum Präsidenten ausgeschlossen ist13.

Viii. Über den antrag des Justizministers vom 27. Jänner 1857, kZ. 303, McZ. 279, 
wegen Bewilligung einer Gnadengabe von jährlichen 600 fr. für den entlassenen Gratzer 
landesgerichtsrat Friedrich Wegschaider, welchem antrage der Finanzminister in seiner 
schriftlichen äußerung jedoch mit der Beschränkung auf die Ziffer von 400 fr. beigetre-
ten war, bemerkte der kultusminister, daß es ihm angemessener erschiene, den antrag 
auf Wegschaiders Wiederanstellung auf einem untergeordneten Posten zu stellen, als 

10 Die Judenemanzipation, u. a. die Aufnahme von Juden in die Nationalgarde, hatte als Reaktion im April 
1848 in Ungarn zu Judenpogromen geführt. Am Ostersonntag, 23. 4., war in Preßburg eine Judenverfolgung 
ausgebrochen, sie griff auf viele Orte über, u. a. auf Szered anläßlich des Jahrmarktes am 26. 4. In den Akten 
werden an die 30 Orte genannt, die errechnete Schadenssumme überstieg den Betrag von 250.000 fl. Mehrere 
Hauptschuldige wurden vom Preßburger Strafgericht verurteilt, doch wurden die gerichtliche Aufarbeitung 
und die Schadensgutmachung durch die Ereignisse von 1848/49 unterbrochen. Den Gnadenakt beantragte 
der Justizminister, weil das Verfahren mangelhaft gewesen sei und weil seither viele Jahre vergangen seien. Mit 
Ah. E. v. 16. 4. 1857 auf den Vortrag K. Krauß’ v. 23. 1. 1857, Z. 28522/1856, genehmigte der Kaiser die 
Vorgangsweise beim Vergleich und den Gnadenakt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 255/1857; Gutachten des 
Reichrates ebd., rr., Ga. 291/1857 und Ga. 485/1857. Zur Fortsetzung siehe ebd., kab. kanzlei, kZ. 
2294/1861, kZ. 2144/1865 und kZ. 217/1866.

 Zu den Vorfällen im Jahre 1848 siehe MR. I v. 22. 4. 1848/VII, ömr. i, nr. 17; Fábián-kiss, Ungarische 
Ministerratsprotokolle 1848/49, nr. 7 und nr. 8; chownitz, Geschichte der Ungarischen revolution 
1, 75–80; einhorn, Die revolution und die Juden in Ungarn 91–98.

11 Der Kaiser folgte dem Antrag des Justizministers und bewilligte die Gnadengabe mit Ah. E. v. 13. 3. 1857, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 183/1857.

12 Mit A. E. v. 9. 3. 1857 bewilligte der Kaiser die Gnadengabe, ebd., kab. kanzlei, McZ. 62/1857.
13 Mit Ah. E. v. 9. 3. 1857 genehmigte der Kaiser die vom Justizminister beantragte Personalzulage von 1000 

fl., hhsta., kab. kanzlei, McZ. 605/1857.
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demselben ganz ohne alle leistung jährlich 600 fr. zuzuwenden. Mit rücksicht auf diese 
Bemerkung vermeinten die mehreren stimmen der konferenz, den antrag des Justizmi-
nisters nicht unterstützen zu können, welcher, nachdem ihm Wegschaiders Wiederanstel-
lung bei dessen vorgerücktem alter nicht wohl tunlich erschien, rücksichtlich der Ziffer 
der beantragten Gnadengabe überhaupt auf seinem antrage nicht zu beharren erklärte, 
csondern dieselbe bloß der ah. Gnade anheimstellen zu sollen glaubtec,14.

iX. Die Differenz zwischen dem Unterrichts- und dem Finanzminister in betreff der Pen-
sionserhöhung für die lehrerswitwe Marta Gorini (Vortrag vom 17. Februar 1857, kZ. 
641, McZ. 586) hat sich durch die erklärung des Finanzministers, dem antrage des 
erstern in rücksicht auf den tod des sohns der Bittstellerin beitreten zu wollen, beho-
ben15.

X. nachdem der Unterrichtsminister dem antrag wegen erhöhung des Gehalts für 
den katecheten am Zivilmädchenpensionate auf 1000 fr. in seinem Vortrage vom 16. Jän-
ner 1857, kZ. 262, McZ. 249, dahin modifiziert hat, daß dieser katechet dem Gymna-
sialkatecheten gleichgestellt, also dessen Gehalt auf 900 fr. gesetzt und ihm der anspruch 
auf die Dezennalzulage vorbehalten werde, erklärte der Finanzminister sich mit diesem 
modifizierten antrage einverstanden16.

Xi. Der Unterrichtsminister erachtete, seinen antrag vom 17. Februar 1857, kZ. 
631, McZ. 570, wegen Bewilligung eines Quartieräquivalents an den Professor der heb-
ammenklinik in Prag Johann streng gegen die einsprache des Finanzministers mit der 
notwendigkeit rechtfertigen zu können, daß streng in der nähe der anstalt wohne und 
mit der Billigkeit, ihn nicht dem Professor der Geburtshilfe für ärzte seyfert nachzuset-
zen, welcher dasselbe emolument genießt. Der Justizminister trat diesem antrag aus-
drücklich bei17.

Xii. Ungeachtet der auch heute wiederholten einsprache des Finanzministers gegen den 
antrag des Unterrichtsministers vom 11. Februar 1857, kZ. 612, McZ. 560, wegen 
erhöhung der Gehalte für die Professoren der theologischen Fakultät an der Prager hoch-
schule erachtete der Unterrichtsminister dennoch, diesen seinen antrag der ah. Geneh-
migung sr. Majestät empfehlen zu können, indem ddiese erhöhung, wenn nicht auf den 
Betrag, den die Professoren der anderen Fakultäten genießen, was prinzipiell allein 
gerechtfertigt wäre, so doch in dem angetragenen Maße unerläßlich ist, damit das theolo-

14 Mit Ah. E. v. 29. 3. 1857 genehmigte der Kaiser nach dem Antrag des Justizministers eine Gnadengabe von 
600 fl. jährlich, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 279/1857; Gutachten des Reichsrates ebd. rr., Ga. 
281/1857 und Ga. 401/1857.

15 Der Sohn der betagten Witwe nach einem Supplenten der Universität Pavia war bei der Verteidigung Ofens 
gefallen. Mit Ah. E. v. 9. 3. 1857 auf den Vortrag Thuns wurde die Pension von 300 fl. auf 400 fl. erhöht, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 586/1857.

16 Der Reichsrat war wegen der Beispielsfolgen gegen den Antrag; der Kaiser lehnte ihn mit Ah. E. v. 28. 3. 1857 
ab, hhsta., kab. kanzlei, kZ. 249/1857; ebd. rr., Ga. 275/1857 und Ga. 797/1857.

17 Im Reichsrat war die Mehrheit gegen die Bewilligung, hhsta., rr., Ga. 283/1857 und Ga. 393/1857. 
Mit Ah. E. v. 28. 3. lehnte der Kaiser den Antrag ab, ebd., kab. kanzlei, McZ. 570/1857.

c−c  Einfügung K. Krauß’.
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gische studium an der Prager Universität nicht wegen Mangel an tüchtigen Bewerbern 
um erledigte lehrkanzeln verkümmered.
Was den antrag betrifft, dem senior der theologischen Professoren, Fabian, die bisherige 
Personalzulage von 100 fr. auch dann noch zu belassen, wenn er infolge der ah. Geneh-
migung des obigen antrags 1200 fr. Gehalt erlangt haben würde, bis er in die höhere 
stufe von 1400 fr. eingerückt sein wird, so fand der Finanzminister denselben in der 
Billigkeit gegründet und insoferne nichts dagegen einzuwenden, als se. Majestät den 
antrag auf Gehaltserhöhung aller theologischen Professoren überhaupt zu genehmigen 
geruhen18.

Xiii. nachdem das Vorhaben des Unterrichtsministers (konferenzprotokoll vom 
17. september 1856, [kZ. 2971, McZ.] 3334)19 den Professor schroff für das referat der 
medizinischen studien beim Ministerium für kultus und Unterricht zu gewinnen, infolge 
der ablehnung schroffs aufgegeben werden muß, war der Unterrichtsminister darauf 
bedacht, einen anderen hierzu vollkommen geeigneten Mann zu wählen, und glaubte 
denselben und der Person des böhmischen landesmedizinalrates v. nadherny gefunden 
zu haben. es tritt jedoch bei diesem ein ähnliches Verhältnis wie bei schroff ein. nad-
herny hat als Medizinalrat 2500 fr. Besoldung, und als Dekan des Professorenkollegiums 
beträgt sein einkommen etwa ebensoviel; er würde also kaum anders denn als Ministeri-
alrat mit 4000 fr. Gehalt den ihm zugedachten Posten annehmen können und wollen. Da 
nun aber gegenwärtig beim Unterrichtsministerium nur eine sektionsratsstelle erledigt 
ist, so glaubte der Minister, daß, um einerseits nadherny nicht zu verlieren, andererseits 
die gerechten ansprüche der sektionsräte dieses Ministeriums auf die verdiente Beförde-
rung nicht zu beeinträchtigen, seinen antrag dahin stellen zu sollen, daß nadherny zum 
Ministerialrate ernannt werde, dafür aber die erledigte sektionsratsstelle eingehe. er hielt 
diesen antrag noch durch die weitere Betrachtung für gerechtfertigt, daß bisher bei sei-
nem Ministerium die Zahl der sektionsräte (7) größer war als jene der Ministerialräte (6). 
nachdem jedoch auch bei andern Ministerien in dieser Beziehung ähnliche und selbst 
ungünstigere Verhältnisse bestehen (das handelsministerium zählt auf 21 räte nur 
8 Ministerialräte) und eine änderung des systemalstatus20 aus anlaß eines ganz beson-
dern Falles immerhin bedenklich erschiene, schlug der handelsminister als ausweg 
vor, daß nadherny für seine Person ausnahmsweise – ohne Beirrung des status – zum 
Ministerialrate vorgeschlagen werde, welchem antrage der Unterrichtsminister gegen 
dem beitrat, daß wenigstens so lange, als nadherny Ministerialrat ist, nur die edermalen 

18 Mit Ah. E. v. 7. 4. 1857 genehmigte der Kaiser beide Anträge Thuns, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
560/1857; Gutachten des Reichsrates ebd. rr., Ga. 282/1857 und Ga. 442/1857.

19 MK. III v. 17. 9. 1856, ömr. iii/5, nr. 364; Karl Damian Schroff war Professor für Pathologie und Phar-
makologie an der medizinisch-chirurgischen Fakultät der Universität Wien, Wurzbach, Biographisches 
lexikon 32, 12–15.

20 Dienststellenplan.

d−d  Korrektur Thuns aus derselbe einerseits durch die teuerung aller lebensbedürfnisse, und andererseits 
durch die Betrachtung gerechtfertigt sein dürfte, daß es überhaupt nicht konsequent erscheint, Profes-
soren, bloß weil sie Geistliche sind, bei gleichen leistungen anders als die Weltlichen [zu] behandeln.

e−e  Korrektur Thuns aus von ihm vertretene sektionsratsstelle offen bleibe, jede außer ihm aber.
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erledigte sektionsratsstelle als dadurch besetzt angesehen, folglich weder im Falle der erle-
digung einer Ministerialratsstelle nadherny eingereiht werde, noch den anderweitigen 
ansprüchen der sektionsräte eintrag geschehe, jede außer ihme sich erledigende Ministe-
rialratsstelle aber besetzt werden dürfe. 
hiermit waren sofort auch alle übrigen Votanten einverstanden21. 

XiV. Der Justizminister referierte über die Meinungsdifferenz, welche zeuge seines Vor-
trags vom 27. Jänner 1857, kZ. 317, McZ. 301, zwischen ihm und dem Finanzminister 
über die Frage obwaltet, ob der anspruch der stadtgemeinde Pettau an das Zollärar auf 
die fernere leistung des Waaggeldäquivalents jährlicher 104 fr. cM. im rechts- oder im 
administrativen Wege auszutragen sei. nachdem jeder der beiden genannten Minister die 
für seine Meinung sprechenden Gründe in der im Vortrage und in der note des Finanz-
ministeriums vom 23. august 1856 dargestellten Weise auseinandergesetzt und erklärt 
hatte, hiernach von der im schriftlichen Wege geäußerten ansicht nicht abgehen zu kön-
nen, bemerkte der handelsminister: Die stadt Pettau war zwar ursprünglich im Besitze 
des Privilegiums zum abwägen von kommerzialwaren gegen entgelt; als daher bei auf-
stellung des lf. Zollamts daselbst durch Übernahme der Warenabwägung von seite des 
letzteren ein eingriff in das noch in kraft bestande Waagprivilegium gemacht worden 
war, mochte es gerecht und billig erscheinen, der stadt für die aus der Beeinträchtigung 
desselben zugegangene einbuße eine entschädigung aus dem Zollärar anzuweisen22. 
allein, nachdem in der Folge die bestandenen Privatwaagprivilegien überhaupt durch 
Freigebung des Waagrechts aufgehoben worden waren, entfiel auch der titel zur entschä-
digung für ein objekt, welches nicht mehr Gegenstand eines ausschließlichen Privilegi-
ums sein konnte23. Die Verfügung nun, wodurch diese Privilegien aufgehoben wurden, 
war eine administrative; es kann daher die Frage, ob der durch eine solche Verwaltungs-
maßregel betroffenen Partei noch ein anspruch auf die ausübung des früheren Privilegi-
ums oder auf ein äquivalent dafür aus dem staatsschatze gebühre, wohl nur im admini-
strativen Wege ausgetragen werden. Der Justizminister entgegnete zwar hierauf, die 
Verhandlung sei gegenwärtig nicht mehr in dem stadium, wo der vom handelsminister 
behauptete standpunkt noch festgehalten werden könnte. als die Waagrechte der Priva-
ten überhaupt eingestellt wurden, wäre es an der Zeit gewesen, die sache im administra-
tiven Wege gegen die Gemeinde zu entscheiden. nachdem jedoch damals diese entschei-
dung im entgegengesetzten sinne dahin ausgefallen ist, „der stadt den entgang an ihrem 
Waaggefälle vom Jahre 1769 an für das Vergangene und in hinkunft so lange als alldort 
eine Zollamtsabwaage sein wird, aus den diesseitigen Waaggefällen ersetzen zu lassen“, so 
erscheine die willkürliche einstellung dieser entschädigung im Jahre 1851 umso weniger 

21 Mit Ah. E. v. 14. 3. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 3. 3. 1857, CUM. 369, genehmigte der Kaiser den 
Antrag im Sinn der Majorität und ernannte Ignaz Ritter v. Nadherny zum Ministerialrat, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 744/1857; zu Nadherny Wurzbach, Biographisches lexikon 20, 25–28.

22 Das Privileg war uralt. 1774 übernahm das Hauptzollamt die Abwaage der Waren, die Stadt erhielt eine 
Entschädigung von jährlich 260 fl., die 1825 auf 104 fl. Konventionsmünze reduziert wurde.

23 Gemäß Gebührengesetz v. 9. 2. 1850, Post 117 t, rgbl. nr. 50/1850, waren die Waagzettel gebührenfrei, 
sofern kein gerichtlicher oder amtlicher Gebrauch als Beilage gemacht wurde. 1851 hatten die Finanzbehör-
den die Zahlung an die Stadt Pettau eingestellt.
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gerechtfertigt, als der Wortlaut jener entscheidung nichts enthält, was auf eine widerruf-
liche konzession hindeutete, vielmehr ganz bestimmt die Verpflichtung zur leistung bis 
zum eintritte der auflösenden Bedingung, „so lange alldort eine zollamtliche abwaage 
sein wird“, ausgesprochen worden ist24. Wenn nun diese Verpflichtung oder die ersitzung 
von seite der Gemeinde in dem anhängig gemachten Prozesse behauptet, von seite des 
Fiskus aber widersprochen wird, so ist eben auch nur der Zivilrichter berufen zu entschei-
den, ob die eine oder die andere zu recht bestehe. Der Justizminister glaubte daher, daß 
die sache gegenwärtig nicht mehr zum Bereich der administrativen entscheidung gehöre. 
Die übrigen stimmführer traten dagegen der Meinung des Finanz- und [des] handelsmi-
nisters bei, der kultusminister noch mit dem Beisatze, daß – wenn es nicht schon 
geschehen wäre – die sache jedenfalls auch im administrativen Wege vollständig ausgetra-
gen werden müsse25.

XV. Der Justizminister referierte seinen antrag vom 18. Februar 1857, kZ. 637, McZ. 
582, wegen erlassung eines Verbotes der herausgabe von nicht ämtlichen Übersetzungen 
der Gesetze. Über die Bemerkung de tg. gefertigten Vorsitzenden und des kultusmi-
nisters, daß die Gefahr von irrungen oder gar unrichtiger Gesetzanwendung durch sol-
che Privatübersetzungen nicht so groß sein könne, wenn die ämtliche Übersetzung recht-
zeitig erscheint, und daß es überhaupt nicht möglich sein dürfte, sie unter allen Formen 
zu unterdrücken, nahm der Justizminister seinen antrag – unter Beistimmung der 
konferenz – mit dem Vorbehalte zurück, denselben einer nochmaligen erwägung zu 
unterziehen, wenn die erfahrung zeigen sollte, daß sich wirklich Übelstände aus der 
anwendung solche Privatarbeiten ergeben haben26.

Wien, am 3. März 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 3. april 
1857.

24 Diese Entscheidung der Finanzbehörde aus dem Jahr 1851 ist in den Beständen des Finanzarchivs, Präsi-
dialakten, dann II. und V. Abteilung (neu), nicht auffindbar; der Akt des Justizministeriums ist vermutlich 
skartiert, vgl. die folgende Anm.

25 Mit Ah. E. v. 20. 4. 1857 auf den Vortrag K. Krauß’ v. 27. 1. 1857, Z. 21944/1856, entschied der Kaiser, 
daß die Sache im Rechtsweg zu entscheiden sei: Der Beschluß des obersten Gerichtshofes in der rechtssa-
che der stadt Pettau wider die steiermärkische Finanzprokuratur in Vertretung des Zollärars wegen 
Zuerkennung des Bezugsrechtes eines Waaggeldäquivalents jährlicher 104 fl. konventionsmünze, dem 
gerichtlichen Verfahren stattzugeben, ist auszufertigen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 301/1857; Gut-
achten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 288/1857 und Ga. 509/1857. Zur zit. Note des Finanzministers: 
Der Gegenstand ist in Fa., FM., Präsidialakten sowie Abteilung II. (Bankale) und V. (Gebühren) nicht 
indiziert, der Vortrag des Justizministers in ava., JM. indiziert, aber nicht auffindbar. Ein ähnlicher Kompe-
tenzstreit wurde in MK. v. 8. 2. 1859/I behandelt.

26 Anlaß war die Anfrage des Dr. Paride Zajotti, Redakteur der in Venedig erscheinenden Gerichtszeitung Eco 
dei Tribunali, um Bewilligung zur Drucklegung von Justizgesetzen, ava., JM., allgemeine akten, signatur 
i, Materienindex nr. 17, Stichwort Gesetze, seite 7, Z. 1928. Der Vortrag des Justizministers v. 18. 2. 
1857, Z. 1928, wurde im kurzen Weg zurückgestellt, er ist vermutlich skartiert.
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RS.; P. Ransonnet; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Buol 26. 3.), vidi Erzherzog Albrecht, gesehen 
Bach, Thun, K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Grünne, Kempena. 

[i. ] angelegenheiten des königreiches Ungarn. 

McZ. 1019 – kZ. 102

Protokoll der am 20. März 1857 unter dem ah. Vorsitze sr. k. k. apost. Majestät abgehal-
tenen konferenz.

[i.] se. Majestät der kaiser geruhten als Gegenstand der heutigen konferenz mehrere 
angelegenheiten des königreiches Ungarn zu bezeichnen. es herrsche in diesem land 
eine durch Wühlereien aller art hervorgerufene bedeutende agitation zu dem doppelten 
Zwecke: einerseits dem günstigen eindrucke der beabsichtigten ah. reise entgegenzuar-
beiten, und andererseits die erfüllung mancher bis jetzt abgelehnter Wünsche durchzuset-
zen. Diese Verhältnisse und die daraus hervorgehenden schwierigkeiten machen den 
bevorstehenden ah. aufenthalt in Ungarn zu einer für die Wohlfahrt dieses kronlandes 
sowohl als für den Gesamtstaat wichtigen epoche1. es ist der entschiedene Wille sr. Maje-
stät, den Versuchen, die man in Ungarn machen dürfte, gegenüber an den Grundprinzi-
pien, welche allerhöchstdieselben bei der regierung des kaiserstaates bisher geleitet 
haben, unabänderlich festzuhalten. Damit aber in diesem lande nicht hoffnungen 
genährt werden, die se. Majestät keineswegs zu erfüllen geneigt sind, ist es notwendig, 
daß die höchsten regierungsorgane sich schon jetzt bei vorkommenden anlässen in einer 
Weise aussprechen, welche darüber keinen Zweifel läßt, daß allerhöchstdieselben von 
jenen Prinzipien nicht ein haarbreit abzuweichen entschlossen sind. se. k. k. apost. Maje-
stät geruhten daher die Minister zu beauftragen, daß sie sich diese ah. Willensmeinung 
zu ihrer richtschnur genau gegenwärtig halten. Da jedoch se. Majestät andererseits ah. 
geneigt sind, aus anlaß der reise nach Ungarn, dem lande jene erleichterungen und 
Begünstigungen zu gewähren, die mit den obersten regierungsgrundsätzen vereinbarlich 
sind und welchen keine anderweitigen überwiegenden rücksichten im Wege stehen, 
geruhten allerhöchstdieselben se. k. k. hoheit den durchlauchtigen herrn erzherzog 
Generalgouverneur aufzufordern, die von höchstdemselben diesfalls bereits zusammen-
gestellten Wünsche in Vortrag zu bringen2. 
1. Mit dem Verwaltungsjahre 1856 ist im Pest-ofner, dann im Großwardeiner Verwal-
tungsbezirk eine bedeutende, über 2 Millionen jährlich betragende erhöhung der Grund-

1 Der ausgedehnte Aufenthalt des Kaisers in Ungarn im Jahr 1857 dauerte – mit Unterbrechungen – vom 
4. Mai bis zum 15. September, Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867, 134–168, 
erfüllte aber die politischen Erwartungen nicht. Zu dieser Kaiserreise nach Ungarn siehe Einleitung Xii–XVi.

2 Eine schriftliche Vorlage zu den im folgenden von Erzherzog Albrecht zur Sprache gebrachten Anliegen befin-
det sich nicht in der Kabinettskanzlei, auch nicht in ka., MksM, sonderreihe, karton 54 (kaiserreisen) 
und in ava., nachlaß Bach, karton 36 (kaiserreise Ungarn 1857), hier jedoch eine Aufstellung mit Punk-
ten, die während des Aufenthaltes zu erledigen seien.

a  Kempen war ab dem 20. 3. 1957 ständiges Mitglied der Ministerkonferenz, siehe dazu das Verzeichnis der 
Teilnehmer an der Ministerkonferenz, Anm. 2.
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steuer eingetreten, deren Basis man als unrichtig bezeichnet und die umso empfindlicher 
fällt, als sie gleichzeitig mit der Verminderung der kornpreise eintrat3. Bei dem laut 
gewordenen Wunsche nach Behebung der angeblich vorhandenen Überbürdung haben 
se. k. k. hoheit der durchlauchtige herr erzherzog albrecht höchstsich darüber bereits 
mit dem Finanzminister in das einvernehmen gesetzt, und es wird der letztere unverzüg-
lich einen im steuerfache erfahrenen, völlig unbefangenen höheren Beamten von hier 
nach Ungarn senden, um sich durch sogenannte stichproben die Überzeugung über die 
richtigkeit der ertragsschätzungen zu verschaffen und die sonstigen angeblich vorhande-
nen wesentlichen Gebrechen zu prüfen. Der Finanzminister hofft, daß diese erhebun-
gen bald beendigt sein werden, und behält sich vor, über das ergebnis au. Vortrag zu 
erstatten, glaubt aber schon im vorhinein erklären zu sollen, daß er gegen jede Verrückung 
der Basis des steuersystems stimmen müßte und es sich nur um die Berichtigung von 
irrtümern in der anwendung oder von Mängeln in der Durchführung des systems han-
deln könne4. 
2. Von den steuerpflichtigen wird ferner darüber geklagt, daß infolge der vorgedachten, 
mit dem Verwaltungsjahre 1857 eingetretenen Grundsteuererhöhung sich der landeser-
fordernisbeitrag5 – welcher behufs der Bedeckung des Grundentlastungserfordernisses für 
1857 gegen 1856 ohnehin bedeutend (nämlich von 21 kreuzer auf 40 kreuzer per steu-
ergulden) habe erhöht werden müssen – noch insbesondere um circa 1,300.000 fl. gestei-
gert habe. Der Minister des inneren gab hierüber die aufklärung, daß die letztge-
dachte Mehreinnahme des landesfonds in der mit dem Verwaltungsjahre 1857 eingetre-
tenen erhöhung der Grundsteuervorschreibung ihren Grund habe und daß darauf – 
abgesehen von ausfällen – nur unter Voraussetzung der aufrechthaltung dieser neuen 
Vorschreibung zu rechnen sei; daß übrigens der landesfonds im laufenden Jahre dieses 
Mehrbetrages keineswegs bedürfe, da bei der ausmessung des Zuschlagsperzentes nicht 
die neue, sondern die ältere, im Verwaltungsjahre 1856 bestandene Grundsteueraus-
schreibung zur Grundlage genommen worden sei. 
als hierauf se. Majestät der kaiser auszusprechen geruhten, es unterliege sonach kei-
nem anstande, die diesen Verhältnissen entsprechende herabminderung des landeszu-
schlages eintreten zu lassen, gab der Minister des inneren die Versicherung, er werde 

3 Zur neoabsolutistischen Steuerreform in Ungarn siehe kletečka – schmied-kowarzik, einleitung ömr. 
ii/3, XXi f., zur Einführung des Grundsteuerprovisoriums, rgbl. nr. 78/1853, MK. v. 19. 3. 1853/I, 
ömr. iii/2, nr. 104; zu den hier angesprochenen Reklamationen Brandt, Der österreichische neoabso-
lutismus 1, 502 ff., mit Archivangaben zu den einzelnen Verwaltungsbezirken; zum Verfall der Getreide-
preise ebd., 1, 549 und Tabelle 2, 1062.

4 Es wurde Sektionsrat Joseph Mündel entsandt; am 20. 4. 1857 fand in Pest unter dem Vorsitz des Statthalte-
reivizepräsidenten Freiherrn v. Augusz eine Unterredung zwischen Mündel und einigen Grundbesitzern statt; 
das dabei aufgenommene Protokoll samt Beilagen bei Fa., FM. Präs. 3084/1857; ebd. auch der darauf fol-
gende Vortrag Brucks v. 4. 5. 1857, Präs. 815/1857 (RS.), der mit Ah. E. v. 20. 8. 1857 zur Kenntnis 
genommen wurde, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1633/1857. Fortsetzung zu den Steuern in Ungarn MK. 
v. 17. 4. 1857/I.

5 Prozentuelle Zuschläge zu den direkten Steuern für die Einzahlungen der Länder in den Grundentlastungs-
fonds und für die Bestreitung der Ausgaben der Länder. Zur Höhe der Zuschläge im Jahr 1857 siehe Brandt, 
Der österreichische neoabsolutismus 1, 291 f.
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sich ohne Verzug mit dem Finanzminister in das einvernehmen setzen, um den kontri-
buenten in dieser Beziehung die gewünschte erleichterung zu verschaffen6. 
3. Die erwerb- und Personalsteuern wären in Ungarn aufzuheben, zumal sie in den übri-
gen kronländern nicht mehr bestehen7. Der Finanzminister erklärte, daß er im Prinzip 
mit der aufhebung dieser auf einem unrichtigen steuersysteme beruhenden auflagen völ-
lig einverstanden sei; doch könne dies so lange nicht geschehen, bis für die Deckung des 
daraus hervorgehenden, mehrere Millionen betragenden ausfalles an den staatseinnah-
men ein ersatz durch einführung anderer, mehr rationeller und gerechter verteilter steu-
ern gefunden ist. se. k. k. hoheit drückten den Wunsch aus, daß – wo möglich – die 
aufhebung dieser steuern während der ah. anwesenheit in Ungarn wenigstens im 
Grundsatze ausgesprochen werde8. 
4. Der neuen organisation der Behörden in Ungarn ist noch immer der stempel der 
Dauer nicht aufgedrückt9. Dies macht sich namentlich in dem Mangel an stabilen amts-
lokalen für die Behörden – selbst die oberen – fühlbar. se. kaiserliche hoheit halten es für 
dringend notwendig, daß diesfalls bald abhülfe getroffen werde. nachdem der Minister 
des inneren diese notwendigkeit, und zwar insbesondere bezüglich der statthaltereiab-
teilungen in Preßburg, kaschau und oedenburg anerkannt hatte, bat er se. Majestät um 
die – sofort auch ah. erteilte – ermächtigung, diese angelegenheit mit Beschleunigung 
durch Verhandlung auf kurzem Wege mit dem Finanzminister beendigen und das resul-
tat au. vorlegen zu dürfen10. 
5. es wäre jährlich eine bestimmte summe für den Bau von stuhlrichteramtslokalen zu 
bestimmen, da diese ämter oft sehr schlecht, ja selbst in Bauernhäusern untergebracht 
sind. Der Minister des inneren fand gegen die Fixierung einer jährlichen Dotation für 

6 Fortsetzung MK. v. 17. 4. 1857/I.
7 Die Personalsteuer in Ungarn war ein umstrittener Ersatz für die Besteuerung gewerblicher Einkommen 

(Erwerbsteuer), erfaßte aber auch Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit; siehe dazu MR. v. 19. 10. 1850/
II, ömr. ii/4, nr. 408; landesgesetz- und regierungsblatt für das kronland Ungarn nr. 
407/1850; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 501 f. und 506.

8 Der Finanzminister lehnte die sofortige Nachsicht der Personalsteuer ab, dazu Fortsetzung in MK. v. 17. 4. 
1857/I.

9 Die diffizile und sehr differenzierte Behördenorganisierung im Neoabsolutismus in Ungarn wird in den Pro-
tokollen des Ministeriums Buol-Schauenstein in Band 1–4 sehr oft besprochen, siehe vor allem Stichwort 
Behördenorganisierung sowie sashegyi, Ungarns politische Verwaltung passim.

10 Für Preßburg beantragte Bach mit Vortrag v. 12. 4. 1857, Z. 8975, die Widmung des Landhauses zur Unter-
bringung der Statthaltereiabteilung und der Dienstwohnung des Vizepräsidenten und Adaptierungskosten von 
86.559 fl., was der Kaiser mit Ah. E. v. 19. 5. 1857, unterzeichnet in Ofen, genehmigte, hhsta., kab. 
kanzlei McZ. 1327/1857, Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 498/1857 und Ga. 605/1857. Für 
Ödenburg beantragte Bach mit Vortrag v. 1. 5. 1857, Z. 11464, die prinzipielle Genehmigung zum Neubau 
eines Amtsgebäudes. Nach dem Einspruch des Reichsrates, der politische Bedenken hatte und eine vorherige 
Rücksprache mit dem Finanzminister für notwendig hielt, ebd. Ga. 583/1857 und Ga. 768/1857, dann 
ebd., Präs. 174/1857 und Präs. 185/1857, genehmigte der Kaiser mit Ah. E. v. 4. 6. 1857 nur die Ausar-
beitung von Bauplänen samt Kostenvoranschlägen zur späteren Vorlage, ebd., kab. kanzlei, McZ. 
1600/1857. Ebenso geschah es bei Kaschau, Vortrag Bachs v. 4. 6. 1857, Präs. 4387, Gutachten des Reichs-
rates ebd., rr., Ga. 586/1857 und Ga. 769/1857, Ah. E. v. 4. 6. 1857, ebd., kab. kanzlei, McZ. 
1651/1857. Zu entsprechenden Anträgen für Ödenburg und Kaschau ist es bis zur Aufhebung der Statthal-
tereiabteilungen 1860 nicht mehr gekommen.
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diesen Zweck nichts zu erinnern, glaubte jedoch, daß die sache der ordentlichen 
Geschäftsbehandlung zu überlassen wäre. 
6. nachdem in altenburg bloß für den höheren wissenschaftlichen Unterricht in der 
landwirtschaft gesorgt wird11, bleibt noch das Bedürfnis von landwirtschaftlichen Mittel-
schulen, insbesondere auch zur Bildung von einfachen Wirtschaftsinspektoren (ispáns) zu 
befriedigen. Die errichtung von zwei solchen schulen – in Debreczin und kecskemét – 
wäre sehr wünschenswert, zumal wenn auch die Forstwirtschaft berücksichtigt würde. 
Der Minister des inneren, hiemit völlig einverstanden, glaubte, daß ein ähnliches 
institut für kroatien zu gründen wäre und der staat die lehrer zu besolden hätte, um sich 
den nötigen einfluß auf die anstalten zu wahren. Der Minister behält sich vor, sr. Maje-
stät ehestens die diesfälligen au. anträge zu erstatten12. 
7. Dem Bau der leopoldstädter kirche zu Pest wäre ein kräftiger impuls zu geben13. Der 
kultusminister referierte, daß er sich bereits damit beschäftigt und daran gedacht habe, 
den ungarischen religionsfonds dazu in anspruch zu nehmen; allein der Finanzminister 
habe sich dagegen erklärt. nebst dem Mangel an Geld stehe hier aber auch der Mangel an 
einem Bauplan im Wege, da bis jetzt kein solcher Plan die höhere Genehmigung erhalten 
hat und der stadtbaumeister die Fundamente und was sonst besteht, nach einem – wie es 
scheint – bloß ihm allein bekannten Plane aus den bisher eingeflossenen Geldern herge-
stellt hat. Dieser eigenmächtigkeit wäre vor allem zu steuern14. 
8. Der Wiederaufbau des königlichen schlosses in ofen hat mehr als 2 Millionen gekostet, 
worauf erst 800.000 fl. durch steuerzuschüsse vom land hereingebracht wurden. Der Über-
rest soll im laufe von zehn Jahren durch weitere steuerzuschläge hereingebracht werden15. 

11 Gemeint ist die landwirtschaftliche Lehranstalt in Ungarisch-Altenburg. Zu dieser Anstalt siehe MR. v. 21. 1. 
1850/V, ömr. ii/2, nr. 259, und MR. I v. 8. 1. 1862/I, ömr. V/3, nr. 179.

12 Bach beantragte mit Vortrag v. 1. 5. 1857, Präs. 3890, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2224/1857, die 
teilweise Verwendung des Ofener Schloßbaufonds für landwirtschaftliche Zwecke und mit Vortrag v. 4. 5. 
1857, Präs. 4423, ebd., McZ. 1653/1857, die Errichtung zweier landwirtschaftlicher Schulen in Ungarn. 
Diese Anträge wurden im Prinzip durch das Handschreiben an Erzherzog Albrecht v. 9. 5. 1857 genehmigt, 
siehe dazu den übernächsten Punkt 8 dieses Protokolls. Erst nachher wurden die genannten Vorträge Bachs 
vom Reichsrat begutachtet, ebd., rr., Ga. 588, 810, 824 und 966 aus 1857; der Reichsrat verzögerte die 
Errichtung der Schulen, indem er beantragte, der Minister des Inneren habe zuerst Beratungen über die Orte, 
in denen diese im Prinzip genehmigten Schulen zu errichten seien, über die Lehrpläne und über die Finan-
zierung auch unter Beteiligung der Gemeinden einzuleiten; mit Ah. E. v. 9. 6. 1857 auf den zit. Vortrag 
Bachs v. 4. 5. genehmigte der Kaiser zwar die Errichtung von zwei landwirtschaftlichen Schulen, verlangte 
aber die genannten Vorerhebungen. Solche Anträge wurden nicht gestellt. Fortsetzung MR. I v. 8. 1. 1862/I, 
ömr. V/3, nr. 179.

 Für Kroatien beantragte Bach mit Vortrag v. 4. 5. 1857, Präs. 4422, die Errichtung einer land- und forst-
wirtschaftlichen Schule in Kreutz auf Staatskosten; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 589/1857 
und Ga. 825/1857; mit Ah. E. v. 9. 6. 1857 genehmigte der Kaiser die Schule im Prinzip und verlangte wie 
bei Ungarn die weiteren Vorerhebungen, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1654/1857. Diese waren 1860 abge-
schlossen, der entsprechende Vortrag des Innenministers Gołuchowski v. 31. 3. 1860, Z. 9587, wurde mit Ah. 
E. v. 12. 4. 1860 genehmigt, ebd. kZ. 1056/1860. Die Schule wurde tatsächlich errichtet.

13 Es handelt sich um die St.-Stephans-Basilika. Der Bau der Pfarrkirche für die Leopoldstadt (Lipótváros, heute 
V. Bezirk) war nach den Plänen von József Hild 1851 begonnen worden.

14 Fortsetzung MK. v. 14. 4. 1857/I.
15 Mit Handschreiben v. 17. 11. 1851 an Bach und an Ph. Krauß hatte Franz Joseph angeordnet, daß die zur 

Herstellung des königlichen Schlosses in Ofen erforderlichen Mittel aus dem Staatsschatz vorzuschießen, aber 
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se. k. k. hoheit glauben, daß die Finanzen auf den rückersatz des Baukostenrestes zu 
verzichten hätten und die aus den diesfälligen steuerzuschüssen zu erzielende Jahresein-
nahme von sr. Majestät ag. zu anderen landeszwecken zu widmen wäre. Die Minister 
des inneren und der Finanzen waren ebenfalls der Meinung, daß auf den ersatz der 
Baukosten zu verzichten wäre; nur hätte dann der Zuschlag ganz aufzuhören, weil die 
große Masse der steuerzahler – ungeachtet der Widmung für andere landeszwecke – in 
dem Wahn bliebe, daß sie noch fortan für das schloß zahlen und ihnen somit auch keine 
erleichterung zugeht. Baron Bruck würde selbst dagegen nichts einwenden, daß die 
bereits eingezahlten 800.000 fl. zu anderen landeszwecken gewidmet werden. 
se. Majestät geruhten hierauf ah. zu bestimmen, daß der Zuschlag für die schloßbau-
kosten vom Verwaltungsjahre 1858 an eingestellt und das bereits eingezahlte zu landes-
zwecken gewidmet werde16. 
9. es fehlt noch immer an einem Gebäude für die medizinische Fakultät in Pest, und es 
wäre wünschenswert, wenn hierüber während der ah. Gegenwart sr. Majestät in Pest ein 
ausspruch – sei es auch vorderhand nur im Prinzip – erfolgte. Der kultusminister 
sicherte zu, daß er diese Verhandlung möglichst beschleunigen werde17.
10. Dieselbe Zusicherung gab der kultusminister in bezug auf die ausmittlung eines 
Gebäudes für das tierarzneiinstitut18. 

vom Land zu refundieren seien, nachdem die Zerstörung lediglich durch die aufständischen truppen in 
Ungarn herbeigeführt wurde, hhsta., kab. kanzlei, separatakten 504/1851, aktenzahl 478 s, und 
ebd., sBProt. 54/1857; mit Ah. E. v. 13. 8. 1852 auf den Vortrag Bachs v. 5. 8. 1852, Präs. 4432, zur 
Durchführung des Handschreibens genehmigte der Kaiser, daß die erforderliche Summe, 980.000 fl., durch 
Zuschläge zu den direkten Steuern in Jahresraten einzubringen sei, ebd., McZ. 2441/1852. 1855 wurde 
eine Nachtragsdotation von 700.000 fl. bewilligt, ebd., McZ. 1992/1855.

16 Zur Durchführung legte Bach mit Vortrag v. 1. 5. 1857, Präs. 3733, den Entwurf eines Handschreibens an 
Erzherzog Albrecht vor; Franz Joseph unterzeichnete es am 9. 5. 1857 während des Aufenthaltes in Ofen, 
ebd., McZ 1760/1857; Publikation u. a. Wiener Zeitung v. 13. 5. 1857 (a.). Es lautete: lieber herr 
Vetter erzherzog albrecht! ich finde mich in Gnaden bewogen, die fernere einhebung von steuerzu-
schlägen für den Fonds zum Wiederaufbau Meines schlosses in ofen mit Beginn des Jahres 1858 aufzu-
lassen, und will, daß die bereits eingezahlten diesfälligen Beträge zu landeszwecken verwendet werden. 
hiernach bestimme ich 240.000 fl. zur Förderung der land- und Forstwirtschaft durch errichtung 
einschlägiger lehranstalten, stipendien, Prämien und vollständige herstellung des Musterweingartens 
in ofen; 120.000 fl. zur kreierung von stiftplätzen in der Theresianischen akademie; 90.000 fl. zur 
kreierung von haller-Fräulein-stiftspräbenden zu Gunsten des ungarischen adels; 45.000 fl. zur kreie-
rung von haller-Versorgungsstipendien für töchter von lf. Beamten in Ungarn; 50.000 fl. für das natio-
nalmuseum in Pest; 24.000 fl. zur kreierung von stipendien für bildende künstler und 300.000 fl. zur 
errichtung einer landesirrenanstalt. ofen, am 9. Mai 1857. Franz Joseph. Zum Abschluß der Restaurie-
rung des Schlosses siehe hhsta., kab. kanzlei, kZ. 2891/1861.

17 Für die medizinische Fakultät wurde der Kunwaldsche Produktenhof verwendet, der für das Tierarzneiinsti-
tut angekauft wurde, vgl. den folgenden Punkt 11; Budapest lexikon 1030 f.; die in ava., cUM., index 
der allgemeinen akten 1857, dazu indizierten Akten liegen nicht ein.

18 Das Pester Tierarzneiinstitut war mit Ah. E. v. 3. 8. 1851 auf den Vortrag Thuns v. 18. 7. 1851, Z. 1443, 
durch Abtrennung von der medizinischen Fakultät der Universität als eigenes Institut errichtet worden, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2509/1851. Mit Vortrag v. 10. 5. 1856, Z. 5151, hatte Thun den Ankauf 
und Umbau des Kunwaldschen Produktenhofes für das Institut beantragt, der Antrag war aber nicht geneh-
migt, sondern es waren weitere Erhebungen abgefordert worden, ebd., McZ. 1725/1856, dazu MK. v. 17. 
10. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 340. Nun legte Thun gemeinsam mit Bruck mit Vortrag v. 15. 5. 1857, CUM. 
Präs. 686, neue Anträge vor, die mit Ah. E. v. 23. 5. 1857, ausgefertigt in Ofen, bewilligt wurden; die Mini-
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11. Die austragung der Verhandlung über das Vermögen des ludoviceum ist noch immer 
in der schwebe und wäre abzuschließen. Der erste Generaladjutant sr. Majestät Graf 
Grünne referierte über einige dagegen obwaltende anstände. Der Minister des inne-
ren behielt sich vor, die sache dort, wo sie jetzt anhängig ist, zu urgieren19. 
12. Der für das spital entbehrliche größte teil des orczyschen Gartens20 wäre vom ärar 
dem ludovikalfonds abzukaufen und der stadt Pest – mit der Verpflichtung zum Unter-
halte – ag. zu schenken. se. kaiserliche hoheit besorgen, daß im Fall des Verkaufs an 
Private der fragliche Gartengrund zu einer Fabrik verbaut würde, was für das spital man-
che nachteile haben kann. andererseits wäre es wünschenswert, diese oase in der sand-
wüste um Pest den stadtbewohnern zu erhalten. Der Minister des inneren bemerkte, 
daß durch dieses Geschenk jedenfalls der stadt auch eine last aufgebürdet würde21. 
13. es wäre sehr gut, wenn über den Bau der irrenanstalt, der allseitig als höchst dringend 
erkannt wird, ein ah. ausspruch – wenn auch nur über das Prinzip – erfolgte22. 
14. Dem landwirtschaftsvereine dürften die Vorschüsse, welche er aus dem landesfonds 
im Gesamtbetrage von 20.000 fl. erhalten hat, nachzusehen sein, nachdem der Verein die 
Mittel zum ersatze nicht besitzt. 
se. Majestät geruhten die ah. Geneigtheit zu dieser nachsicht auszusprechenb,23. 

ster wurden zum Ankauf und zum Umbau eines geeigneten Objektes auf Staatskosten ermächtigt, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 1847/1857. Es wurde der Kunwaldsche Hof gekauft, der dann allerdings für die 
medizinische Fakultät verwendet wurde. Erst 1881 wurde das neue Gebäude des Tierarzneiinstituts beim 
Ostbahnhof eröffnet; Budapest lexikon 33 f.; die in ava., cUM., index der allgemeinen akten 1857, 
dazu indizierten Akten liegen nicht ein.

19 Die Ludovika Akademie in Pest, Ludoviceum genannt, im heutigen VIII. Bezirk war als Offiziersschule 
errichtet, aber dieser Bestimmung noch nicht übergeben worden, dies erfolgte erst 1872. Sie diente provisorisch 
als Militärspital, vgl. MK. v. 18. 7. 1851/VI, ömr. ii/5, nr. 529. Das Armeeoberkommando hatte mit 
Vortrag v. 26. 7. 1856, Z. 4881, die Refundierung der nicht widmungsgemäß, d. h. nicht für Militärbil-
dungszwecke verwendeten Mittel des sog. Ludovikalfonds beantragt. Der Akt befand sich beim Präsidium des 
Reichsrates. Mit Vortrag v. 4. 7. 1857 beantragte der Reichsrat, dem Fonds die Summe von 350.000 fl. zu 
refundieren, hhsta., rr., Präs. 172/1856 und Präs. 233/1857, was mit Ah. E. v. 14. 7. 1857 auf den zit. 
Vortrag des Armeeoberkommandos genehmigt wurde. Zur Geschichte der Stiftung und des Gebäudes siehe 
Budapest lexikon 659; rada, a Magyar királyi honvéd ludovika akadémia.

20 Das Ludoviceum war auf dem Areal des vom Ludovikalfonds angekauften Orczy’schen Gartens errichtet wor-
den, eines 1790 von Baron Lászlo Orczy angelegten englischen Parks; unter Spital ist hier das provisorische 
Militärspital gemeint, vgl. Punkt 11.

21 Dazu wurde kein Vortrag erstattet. Der Park wurde 1862 dem Statthaltereirat übergeben. Er blieb bis zur 
Eröffnung des Stadtwäldchens allgemein zugänglich, Budapest lexikon 888.

22 Im Handschreiben v. 9. 7. 1857 zum Ofener Schloßbaufonds, siehe oben Punkt 8, genehmigte der Kaiser die 
Verwendung von 300.000 fl. aus diesen Fondsmitteln zur Errichtung einer Irrenanstalt; sie wurde 1860–
1868 nach den Plänen des Wiener Architekten Ludwig Zettl im heutigen XII. Bezirk gebaut, siehe dazu 
Budapest lexikon 650; historische enzyklopädie von Budapest 187.

23 Zur Durchführung legte Bach mit Vortrag v. 6. 5. 1857, Präs. 4451, ein Handschreiben an Erzherzog 
Albrecht vor, das der Kaiser am 9. 5. 1857 unterzeichnete, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1762/1857, 
Publikation Wiener Zeitung v. 13. 5. 1857 (a.). Zur Entstehung der Vorschüsse hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 3273/1856.

b  Gestrichen ohne jedoch auf die anfrage des Ministers des inneren wegen gleichzeitiger nachsicht des 
ersatzes der ärarialvorschüsse einzugehen.
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15. Für das ungarische nationalmuseum wäre eine sammlung von inkunabeln etc., wel-
che der gräflich radayschen Familie gehört, um den Preis von 30 – 40.000 fl. anzukaufen, 
da dieses Museum ein in Ungarn sehr beliebtes institut ist24. 
Der Minister des inneren deutete auf die notwendigkeit hin, vorerst die sammlung 
durch Fachmänner prüfen und schätzen zu lassen, und se. k. k. hoheit behielten sich 
vor, nach Vornahme dieser schätzung weitere anträge zu erstatten. 
16. Zur ausbildung von talentvollen jungen Ungarn im Fache der Malerei, Bildhauerei 
und des Gesanges wären reisestipendien zu gründen25. 
17. Die Verhandlungen, um den finanziellen Verlegenheiten der stadt ofen abzuhelfen, 
wären zu beschleunigen26. 
18. Die Militärquartierzinsvergütungen an die stadt Pest, welche außer allem Verhältnisse 
zu ihrem wirklichen aufwand stehen, wären angemessen zu erhöhen. Der Minister des 
inneren bemerkte, daß über diesen Gegenstand eine allgemeine Verhandlung im Zuge 
sei, worüber der ah. schlußfassung entgegengesehen werde27. 
19. Der Pester Beamtenpensionsverein hat sein Vermögen durch die entwertung der kos-
suthnoten größtenteils verloren. Mit einem nicht großen opfer aus den Finanzen ließe 
sich die existenz dieses wohltätigen instituts sichern28. 

24 Im Handschreiben v. 9. 7. 1857 zum Ofener Schloßbaufonds, siehe oben Punkt 8, genehmigte der Kaiser die 
Verwendung von 50.000 fl. aus diesen Fondsmitteln für das ungarische Nationalmuseum.

25 Im Handschreiben v. 9. 7. 1857 zum Ofener Schloßbaufonds, siehe oben Punkt 8, genehmigte der Kaiser die 
Verwendung von 24.000 fl. aus diesen Fondsmitteln für Stipendien für bildende Künstler. Mit Ah. E. v. 18. 
5. 1857, gegeben in Ofen, auf den Vortrag Thuns v. 1. 5. 1857, Z. 6951, bewilligte der Kaiser die kreierung 
von drei stipendien zur ausbildung junger aus Ungarn gebürtiger kunsttalente an einer der drei kunst-
akademien zu Wien, Mailand und Venedig […], hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1695/1857; von Sängern 
war nicht die Rede. Zur ersten Verleihung siehe ebd., McZ. 2297/1858.

26 Die Schulden der Stadtgemeinde Ofen überstiegen 1 Million Gulden, darunter ein Ärarvorschuß von 270.000 
fl., siehe dazu hhsta., kab. kanzlei, McZ. 179/1856. Die Verhandlungen kamen erst Ende 1858 zum 
Abschluß, Vortrag Brucks v. 1. 12. 1858, Präs. 5268, mit dem Antrag zur Bewilligung der Aufnahme einer 
Lotterieanleihe im Betrag von 1,500.000 fl. durch die Stadt, um ihre Finanzen langfristig zu ordnen. Der 
Antrag wurde mit Ah. E. v. 6. 2. 1859 genehmigt, ebd., kZ. 4900/1859; Gutachten des Reichsrates ebd., 
rr., Ga. 1602/1858 und Ga. 153/1859.

27 Das Problem betraf nicht nur Pest, es war ein allgemeines. Auf Drängen der Statthaltereien und des Ministe-
riums des Inneren war es zu Verhandlungen zwischen dem Armeeoberkommando mit dem Ministerium des 
Inneren und dem Finanzministerium gekommen, deren Ergebnis, ein operat zur Feststellung der Militär-
unterkunftszinse bei dauernder einquartierung und die regulierung für die Quartierseinrichtung das 
Armeeoberkommando mit Vortrag v. 19. 5. 1856 vorlegte; der Vortrag wurde an den Reichsrat zur Begutach-
tung geleitet, ka., MksM. 2049/1856; hhsta., rr., Präs. 127/1856 und Präs. 202/1857. Mehrmals 
ersuchte Bach um die baldige Resolvierung dieses Vortrags, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3866/1856 und 
McZ. 4475/1856, auch Grünne urgierte, ka., MksM. 3701/1856, hhsta., rr., Präs. 229/1856. Erst 
am 22. 3. 1857 erstattet das Reichsratspräsidium seinen Vortrag.

 Nach der vorliegenden Ministerkonferenz wiederholte Bach die Bitte mit Vortrag v. 23. 4. 1857, Z. 7640, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1468/1857; mit Ah. E. v. 16. 6. 1857 wurde der Vortrag des Armeeoberkom-
mandos endlich resolviert und das allgemeine Quartier- und Möbelzinsoperat als provisorische Vorschrift 
genehmigt, ka., MksM. 1945/1857.

28 Daraufhin Vortrag Brucks v. 15. 4. 1857, Präs. 214, mit dem Antrag, während der Anwesenheit in Pest aus 
Gnade einen noch offenen Ärarvorschuß von 2000 fl. nachzulassen und den Verein seinerzeit von der Einzah-
lung eines Nationalanlehensrestes von 4000 fl. zu entheben; der Antrag wurde mit Ah. E. v. 9. 5. 1857 
genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1361/1857.
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se. k. k. hoheit werden sich diesfalls an den Finanzminister wenden. 
20. Das Unternehmen der Theißregulierungsgesellschaft verdiene volle aufmerksamkeit 
und Unterstützung von seite der regierung. Die Frage über die aufnahme eines anlehens 
per 15 Millionen unter staatsgarantie befindet sich noch in Verhandlung29. 
21. ebenso wäre das Zustandekommen des projektierten Weinbauvereines zu fördern. 
Der Minister des inneren behält sich vor, über den stand der Verhandlung erkundi-
gungen einzuziehen30. 
22. Zur Begünstigung der tabakkultur würde sich die Bewilligung besserer klassen und 
höherer Fuhrkostenvergütungen für den eingelieferten tabak empfehlen. se. k. k. 
hoheit behalten sich vor, ein Memoire des Grafen emil Dessewffy über diesen Gegen-
stand dem Finanzminister einzusenden31. 
23. Die Dotation des griechisch-katholischen kapitels in eperies ist so gering, ja ärmlich 
bemessen, daß eine abhülfe unerläßlich erscheint. Minister Graf thun behält sich vor, 
hierüber erhebungen anzustellen32. 
24. Wegen Begnadigung einiger politischer Verbrecher dürfte ein ah. Beschluß gefaßt 
werden. 
nachdem der Justizminister geäußert hatte, daß er bereits die Materialien zu einem 
demnächst hierüber au. zu erstattenden Vortrag zusammengestellt habe, und der Mini-
ster des inneren bemerkt hatte, daß in siebenbürgen noch politische Prozesse aus den 
Jahren 1848 und 1849 im Zuge seien, mit welchen wohl endlich ein abschluß zu machen 
wäre, geruhten se. Majestät der kaiser zu befehlen, daß die Minister der Justiz und 
des inneren im Vernehmen mit dem chef der obersten Polizeibehörde allerhöchstenorts 
fördersamst über diese Gegenstände ihre anträge erstatten33. 

29 Der Handelsminister legte das Ergebnis der Verhandlung mit Vortrag v. 18. 11. 1857, Präs. 4152, vor; der 
Reichsrat befürwortete die Anträge, hhsta., rr., Ga. 1747/1857 und Ga. 1911/1857; mit Ah. E. bzw. 
mit Handschreiben an Toggenburg v. 27. 12. 1857 genehmigte der Kaiser die erbetene Unterstützung für die 
Regulierung der Theiß und die Garantie für die Anleihe, ebd., kab. kanzlei, McZ. 4522/1857 und 
cBProt. 331c/1857. Der Beginn des Handschreibens lautet: lieber etc.! in der absicht, das gemeinnützige 
Unternehmen der Theißregulierung zu fördern und dessen rasche Durchführung zu erleichtern, dann 
um den Bewohnern Meines königreiches Ungarn und der Woiwodschaft serbien mit dem temescher 
Banate ein erneuertes Merkmal Meiner sorgfalt für ihre Wohlfahrt zu geben, bewillige ich über die Bitte 
der Vertreter der Theißvereine, daß sie in Verbindung mit diesen Vertretern eine anleihe bis zum 
Betrage von 15 Millionen Gulden kontrahieren und daß von seite der staatsverwaltung für die richtige 
einzahlung der Zinsen und der zur tilgung des kapitals erforderlichen amortisationsquoten die haf-
tung übernommen werde. […]. Dankadresse der Pest-Ofner Handelskammer ebd., McZ. 115/1858; zur 
Theißregulierung siehe Pasetti, Darstellung des Theißregulierungs-Unternehmens; MR. v. 19. 8. 1864/I, 
ömr. V/8, nr. 486; MR. v. 27. 10. 1864/IV, ebd. nr. 503.

30 Dazu konnten keine Akten gefunden werden; vielleicht bestand ein Zusammenhang mit der im Handschreiben 
v. 9. 7. 1857 zum Ofener Schloßbaufonds, siehe oben Punkt 8, im Rahmen der für Landwirtschaft bewilligten 
Summe, aus der u. a. die vollständige herstellung des Musterweingartens in ofen zu bestreiten war.

31 In Fa., FM., Präsidialindex, ist der Eingang eines solchen Gutachtens nicht verzeichnet; zur Lage der Tabak-
kultur in Ungarn siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 520–531; Fortsetzung MK. v. 
19. 7. 1858/VI; wiederholte Forderungen Erzherzog Albrechts MK. v. 19. 11. 1859/VI, ömr. iV/1, nr. 64, 
und MK. v. 5. 1. 1860/II, ebd. nr. 89.

32 Siehe dazu MK. v. 16. 6. 1857/I.
33 Daraufhin legte K. Krauß’ mit Vortrag v. 24. 4. 1857, Präs. 142, ein entsprechendes Handschreiben vor, 

hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1464/1857; es wurde nicht sofort unterzeichnet; der Vortrag wurde mit abge-
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25. Die Frage über die Zurückstellung konfiszierter Güter hält noch einige Familien in 
spannung; man gibt sich diesfalls auch manchen zu weit gehenden hoffnungen hin34. 
se. Majestät geruhten zu bemerken, daß für die Zurückgabe des Vermögens von justifi-
zierten Verbrechern sich noch eher ein Grund geltend machen lasse, als zugunsten jener 
Flüchtlinge, die nicht zurückkehren wollen35. 
se. k. k. hoheit machten darauf aufmerksam, daß die Verhandlungen über die rück-
kehrgesuche bei dem gegenwärtigen Geschäftsgange, besonders wenn der Flüchtling 
außer europa domiziliert, sich sehr in die länge ziehen und daß zugleich eine Vereinfa-
chung des Geschäfts und eine Wohltat für den nicht selten im elend schmachtenden 
Flüchtlinge erzielt werden könnte, wenn man den k. k. Gesandtschaften und konsulaten 
ein Verzeichnis der von der rückkehr ausgeschlossenen Flüchtlinge, und zwar mit der 
ermächtigung übersenden würde, den nicht ausgeschlossenen gegen ausfertigung des 
vorgeschriebenen loyalitätsreverses sofort Pässe zur heimkehr auszustellen. auf diese 
Weise würden nur mehr die Gesuche von den im Verzeichnisse der ausgeschlossenen 
aufgeführten vorläufig zur Verhandlung an die Zentralstellen eingesendet werden müs-
sen. 
se. k. k. apost. Majestät geruhten zu befehlen, daß dieser antrag, und zwar mit der 
ausdehnung auf die politischen Flüchtlinge aus allen Provinzen, von den Ministern des 
inneren und der Justiz, dann dem chef der obersten Polizeibehörde in Beratung zu zie-

ändertem Handschreiben am 1. 5. 1857 noch einmal vorgelegt (reproduziert) und so in Ofen am 8. 5. 1857 
unterzeichnet, ebd., McZ. 1710/1857, und ebd., cBProt. 160c/1857; es wurde in der Wiener Zeitung 
v. 10. 5. 1857 (M.) publiziert: „lieber Freiherr v. krauß! Um über die politischen Verirrungen einer 
traurigen Vergangenheit und insbesondere über die seit dem Jahre 1848 in verschiedenen teilen Meines 
reiches gegen die bestehende staatsordnung vorgekommenen Umtriebe für immer den schleier der 
Vergessenheit zu ziehen erlasse ich aus Gnade denjenigen Meiner Untertanen des Zivilstandes, […], 
welche wegen der Verbrechen des hochverrates, des aufstandes oder aufruhres […] bereits verurteilt 
worden sind und sich im inlande noch in haft befinden, rücksichtlich dieser Verbrechen alle weitere 
strafe […]. Der Amnestieakt umfaßte nicht nur Verbrechen, sondern auch politische Vergehen, ebenso waren 
noch anhängige Prozesse über politische Verbrechen und Vergehen niederzuschlagen. In der gleichzeitigen Ah. 
Entschließung auf den Vortrag, die nicht publiziert wurde, war auch von jenen Personen die Rede, die nicht 
nur wegen eines politischen, sondern zugleich wegen eines anderes Verbrechens verurteilt worden waren, sie 
wurden nur teilweise amnestiert. Insgesamt wurden 213 Personen freigelassen, bei 330 Personen wurde der 
Prozeß oder die Untersuchung niedergeschlagen. Die RS. der beiden Vorträge v. 24. 4. 1857 bzw. v. 1. 5. 
1857 liegen bei ava., JM. Präs. 171–173/1857, dabei auch die Namenslisten der amnestierten Häftlinge.

34 Allgemein zur Einziehung der Güter der an der ungarischen revolution Beteiligten siehe MR. v. 4. 5. 
1849/V, ömr. ii/1, nr. 62, MR. v. 15. 5. 1849/XI, ebd., nr. 69, MR. v. 5. 4. 1850/III, ömr. ii/2, nr. 
314, MR. v. 10. 7. 1850/I, ömr. ii/3, nr. 365, MR. v. 12. 2. 1851/XV, ömr. ii/4, nr. 454, MK. v. 29. 
7. 1854/II, ömr. iii/3, nr. 240, MK. v. 25. 11. 1854/I, ebd., nr. 256, MK. v. 23. 12. 1854/II, ömr. 
iii/4, nr. 264; zu Einzelfällen siehe jeweils Index, Stichwort Vermögenskonfiskation. Ende 1852 war ein 
Gesuch um Aufhebung der Konfiskation noch mit der Begründung abgelehnt worden, daß es jetzt überhaupt 
noch nicht an der Zeit und zu früh sei, der Bitte zu willfahren, MK. v. 6. 11. 1852/VIII, ömr. iii/1, nr. 
59; am 17. 6. 1856 war anläßlich der Entbindung der Kaiserin Elisabeth von der Erzherzogin Gisela ein 
Gnadenakt ergangen, der rund 600 Konfiskationen rückgängig machte, siehe dazu MK. v. 2. 6. 1856/I, 
ömr. iii/5, nr. 344, und MK. II v. 17. 6. 1856/I, ebd. nr. 350, Handschreiben an K. Krauß und an 
Bruck, Wiener Zeitung v. 13. 7. 1856, Kaiserliche Verordnung rgbl. nr. 123/1856.

35 Die Liste der am schwersten Kompromittierten und der im Ausland Verweilenden, die vom Gnadenakt aus-
geschlossen waren, umfaßte rund 150 Personen.
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hen sei. Die gewesenen Militärs blieben jedoch von dieser Maßregel ausgeschlossen, da 
selbe jedenfalls vor das kriegsgericht gehören36. 
26. es sind noch immer Verhandlungen im Zug wegen rechnungslegung über während 
der revolution an verschiedene Private erfolgte Gelder und Vorschüsse. Diese Verhand-
lungen verursachen Mißstimmung und führen doch zu keinem nennenswerten finanziel-
len resultat. 
se. Majestät geruhten zu befehlen, daß der Finanzminister nach beschleunigter einho-
lung der erforderlichen auskünfte über diesen Gegenstand Vortrag erstatte37. 
schließlich kamen noch einige andere Punkte zur sprache:
a) Die Frage, was mit den definitiv konfiszierten ungarischen Gütern zu geschehen habe38. 
Während der Minister des inneren glaubte, daß über die für derlei Güter liquidierten 
Grundentlastungsobligationen zu landeszwecken schon jetzt verfügt werden könnte, war 
der Finanzminister des erachtens, daß dieselben noch intakt zu lassen wären, welche 
ansicht auch die ah. Billigung erhielt39. 
b) Die neugestaltung der ungarischen akademie der Wissenschaften, worüber die au. 
anträge bereits erstattet wurden. Der Minister des inneren glaubte es als erwünscht 
betrachten zu sollen, wenn ein ah. Beschluß hierüber noch vor der reise sr. Majestät 
erfolgen würde40. 
c) Die rehabilitierung und Wiedereinsetzung des gewesenen Bischofs von csanád, v. 
lonovics, in die geheime ratswürde und den stephansorden, für den sich der kardinal 
Viale-Prelà angelegentlich verwendet hatte, und welche rehabilitierung auch se. k. k. 
hoheit, dann die Minister des inneren und des kultus mit hinblick auf des lonovics 
vormärzliche Verdienste und sein tadelloses Benehmen seit dem ende der revolution 
bevorworten zu dürfen glaubten41. 

36 Dieser Beschluß wurde wieder abgeändert, siehe dazu Fortsetzung in MK. v. 17. 4. 1857/II. Zur Rückgabe 
weiterer konfiszierter Güter siehe Fortsetzung in MK. v. 30. 4. 1857/I.

37 Daraufhin Vortrag Brucks v. 23. 7. 1857, Z. 18.831, mit dem Antrag auf Nachsicht der Rechnungslegung 
bezüglich sämtlicher Vorschüsse aus der Zeit 1848/49; die Anträge Brucks wurden mit Ah. E. v. 16. 10. 1857 
genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3055/1857.

38 Im folgenden geht es nicht um die Frage im allgemeinen, sondern um die Verwendung der diesen Gütern 
zustehenden Entschädigung für die Grundentlastung.

39 Fortsetzung dazu MK. v. 7. 4. 1857/I.
40 Die Tätigkeit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften war seit 1850 stark eingeschränkt worden, u. a. 

war es ihr nicht erlaubt, neue Mitglieder zu wählen. Mit Vortrag v. 12. 2. 1857, Präs. 111, hatte Bach die 
Genehmigung des Fortbestandes unter Vorlage modifizierter Statuten beantragt; dieser Antrag wurde kurz vor 
Antritt der Reise mit Ah. E. v. 3. 5. 1857 genehmigt: ich genehmige den Fortbestand der Ungarischen 
akademie der Wissenschaften auf Grundlage der vorgelegten modifizierten statuten mit den in der 
Beilage ersichtlich gemachten abänderungen und ergänzungen […], hhsta., kab. kanzlei. McZ. 
481/1857. Die Anträge Erzherzog Albrechts v. 9. 6. 1857, Z. 3859 G, über die Art der Ernennung der 
Mitglieder der Akademie wurde mit Ah. E. v. 22. 6. 1857 teilweise genehmigt, ebd. McZ. 5002/1857; siehe 
auch ebd., rr., Präs. 38, 69, 137, 198 und 210 alle aus 1857. Die abgeänderten Statuten wurden mit Ah. 
E. v. 27. 2. 1858 auf den Vortrag Bachs v. 6. 1. 1858, Präs. 11909, genehmigt, ebd. McZ. 72/1858; 
kónya, akadémiai törvények 14 f.

41 Zum Bischof von Csanád Joseph Lonovics v. Kriwina, der verurteilt, dann begnadigt worden war, sich aber 
in einem Kloster außerhalb Ungarns niederlassen mußte, siehe ömr. ii/1, 2 und 4, dann ömr. iii/1 und 2, 
index. Ein Vortrag bezüglich seiner Rehabilitierung wurde nicht vorgelegt. Erst 1860 durfte er nach Ungarn 



Nr. 386   Ministerkonferenz, Wien, 20. März 1857 21

Wien, am 26. März 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich habe den inhalt dieses Protokolles zur kenntnis genommen. Franz Joseph. 
Wien, den 1. april 1857.

zurückkehren, 1866 wurde er zum Erzbischof von Kalocsa ernannt, starb aber bald darauf; österreichi-
sches Biographisches lexikon 5, 306 f.
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nr. 387   Ministerkonferenz, wien, 24. März 1857

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 24. 3.), gesehen Bach 27. 3., 
Thun 28. 3., K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Kempen, Kellner. 

i. absendung der handelsagenten mit der „carolina“. ii. errichtung einer theologischen 
Fakultät in innsbruck. iii. Zulassung des Peter Jakob Vucassinovich zur Merkantilkapitäns-
prüfung. iV. ausschließung der Vorträge über Meinungsdifferenzen in bloßen Gnadensa-
chen. V. Urbarialentschädigungsrentenzahlung an die Familie Bornemisza. Vi. Verzehrsteuer-
zuschlag für die stadt Marienbad. Vii. naturalwohnung für den statthaltereivizepräsidenten 
in temesvár. 

McZ. 1039 – kZ. 103

Protokoll der zu Wien am 24. März 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

i. Der handelsminister referierte in betreff der Beteiligung von handelsagenten an der 
expedition des k. k. schiffes „carolina“ auf staatskosten. 
Ursprünglich war die absicht, solche an der Fahrt der k. k. Fregatte „novara“ teilnehmen 
zu lassen, und der Finanzminister hatte keinen anstand genommen, sich für diesen 
antrag zu erklären. nachdem aber se. k. k. hoheit der herr erzherzog Ferdinand Max die 
aufnahme von handelsagenten auf die „novara“ nicht zu gestatten, sondern dieselben 
auf das gleichzeitig mit jener abgehende schiff „carolina“ zu verweisen fanden, so glaubte 
der Finanzminister bei dem Umstande, daß dieses letztere schiff seinen kurs nur auf Bra-
silien und die südlichen küsten amerikas erstrecken wird, unsere handelsbeziehungen zu 
Brasilien aber zur Genüge bekannt, jene zu den argentinischen staaten aber nicht von 
solcher Wichtigkeit sind, um eine, wenn auch nicht sehr bedeutende auslage auf das ärar 
zu rechtfertigen, seine für die „novara“ gegebene Zustimmung rücksichtlich der „caro-
lina“ zurücknehmen zu sollen1. Gleichwohl fand der handelsminister in dem Umstande, 
daß selbst auf dem beschränkten kurse der „carolina“ Punkte berührt werden, welche für 
unsere handelsbeziehungen wichtig werden können, daß sowohl von den vernommenen 
handelskammern als auch vom handelsstande ein besonderer Wert auf die in rede ste-
hende Mission gelegt wird und daß, nach Versicherung des konsuls in Uruguay, von seite 
der preußischen regierung Verbindungen mit den südamerikanischen handelsplätzen 
angeknüpft werden, anhaltspunkt genug, um sich für die absendung von handelsagen-
ten mit der „carolina“ auf staatskosten auszusprechen. Die diesfälligen auslagen – auf 
circa 8000 f. angenommen – sind wohl an sich nicht von Belang; sie können auch nicht, 
wie der Finanzminister andeutete, auf die handelskammern überwiesen werden, weil die 
handelskammern ihrer Bestimmung und Verfassung nach nicht dazu berufen und 
ermächtigt sind. sie müßten also durch freiwillige Beiträge im Wege der sammlung auf-
gebracht werden; dies würde jedoch bei einer Unternehmung, die im interesse der Mon-
archie und unter den auspizien eines kaiserlichen Prinzen ausgeführt wird, der Würde der 

1 Note (RS.) Toggenburgs an Bruck v. 12. 3. 1857, Präs. 847, und Antwort (K.) Brucks v. 22. 3. 1857, Fa., 
FM., Präs. 25847/1856 (sic!).
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regierung wenig angemessen sein. nachdem nun auch vollkommen geeignete kandida-
ten vorhanden, alle Vorbereitungen getroffen sind, und die Fahrt schon am 12. april 
angetreten werden soll, so gedächte der handelsminister, sich die ah. Genehmigung sei-
nes antrags zu erbitten, und würde denselben allenfalls dahin beschränken, daß statt, wie 
ursprünglich beabsichtigt war, zweier nur ein handelsagent abgesendet werde. 
Der Finanzminister hielt zwar an der ansicht fest, daß, so zweckmäßig auch die Betei-
ligung von handelsagenten an der Fahrt der „novara“ gewesen wäre, dies doch in anse-
hung der „carolina“ nicht der Fall sei, da sie nur bekannte und minder wichtige Gegen-
den berührt. insoferne jedoch der handelsminister den antrag auf einen agenten 
beschränkt und die sache mit 4000–5000 f. abgetan werden kann, nahm er keinen 
anstand, demselben beizustimmen, womit dann auch die übrigen Votanten einverstan-
den waren2. 

ii. Der kultus- und Unterrichtsminister referierte seinen antrag vom 23. März 
1857, kZ. 1138, McZ. 1033, wegen errichtung einer theologischen Fakultät an der 
innsbrucker Universität3. 
hierzu bietet sich die Gelegenheit in dem Bestande des theologischen studiums in dem 
dortigen hause der Jesuiten. Werden denselben die Mittel gegeben, dieses studium in 
dem Maße zu entwickeln, daß es als theologische Fakultät der Universität einverleibt 
werden könnte, so würde dadurch nicht nur die Wirksamkeit der bisher bloß auf zwei 
Fakultäten beschränkten innsbrucker Universität mit verhältnismäßig geringen kosten 
erweitert, dem bisher auf seine Diözesanlehranstalten beschränkten tiroler klerus Gele-
genheit zur höheren ausbildung verschafft und selbst der katholische klerus aus der 
schweiz herbeigezogen werden, sondern es wäre auch der Bestand der theologischen 

2 Daraufhin Vortrag Toggenburgs v. 26. 3. 1857, Präs. 1094; mit Ah. E. v. 28. 3. 1857 genehmigte der Kaiser, 
daß die für die entsendung eines handels- und industrieagenten nach der amerikanischen südostküste 
am Borde Meiner korvette carolina nötig werdenden kosten bis zum Belaufe von 6000 fl. aus dem 
staatsschatze bestritten werden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1034/1857. Es wurde ein gewisser Ferdin-
and Fabel entsandt, und am 30. 4. 1857 lichteten die „Novara“ und die „Carolina“ in Triest die Anker, 
Wiener Zeitung v. 2. 5. 1857 (a.). Aufgrund verschiedener Umstände wurde die bewilligte Summe um 
5953 fl. überschritten; als Toggenburg mit Vortrag v. 11. 12. 1858, Präs. 2460, um die Bewilligung der 
Mehrauslage ersuchte, wurde auf Antrag des Reichsrates mit Ah. E. v. 23. 1. 1859 eine scharfe Rüge ausge-
sprochen und eine Nachtragsdotation vorläufig nicht bewilligt, vor allem wurde kritisiert, daß sich der Han-
delsstand an den Kosten nicht beteiligt habe, hhsta., kab. kanzlei, kZ. 5005/1858, dazu ebd., rr. Ga. 
1661/1858 und Ga. 100/1959. Mit Vortrag v. 28. 10. 1859, Z. 50418, legte Finanzminister Bruck 
schließlich die Endabrechnung vor; die Gesamtkosten beliefen sich auf 20.456 fl. Mit Ah. E. v. 20. 10. 1859 
ermächtigte nun der Kaiser Bruck zur Begleichung der noch ausstehenden kosten der südamerikanischen 
handelsmission in der beantragten Weise, ebd., kab. kanzlei, kZ. 3736/1859; dazu ebd., rr. Ga., 
919/1859 und Ga. 971/1859.

 Im Bericht über die Weltumsegelung der „Novara“ wird die „Carolina“ nur wenige Male erwähnt, scherzer, 
reise der österreichischen Fregatte novara um die erde … Beschreibender teil 1, 10, 12, 27, 46 und 48; 
Basch-ritter, Die Weltumsegelung der novara 59 und 64; auch über Ferdinand Fabel ist weiter nichts 
bekannt.

3 Vortrag Thuns v. 23. 3. 1857, Präs. 457, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1033/1857. Eine theologische 
Fakultät hatte von der Gründung der Universität an seit 1671 unter der Leitung der Jesuiten bestanden, sie 
war aber 1823 geschlossen worden, siehe dazu coreth, Theologische Fakultät innsbruck. Es handelte sich 
also um die Wiedererrichtung der Fakultät.
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lehranstalt der Jesuiten für innsbruck gesichert, welche sie sonst aus ökonomischen 
Gründen wahrscheinlich in einen dem Zentrum der Monarchie näher gelegenen ort zu 
versetzen gezwungen wären. Der orden ist bereit, acht Professoren anzustellen, wenn ihm 
eine Dotation von 8000 f. gewährt wird. Unter diesen Verhältnissen würde der Unter-
richtsminister sich von sr. Majestät die ah. Genehmigung dieses antrags in thesi und 
sohin die ermächtigung erbitten, über die Modalitäten der ausführung mit dem orden 
zu verhandeln. 
Die Mehrheit der konferenz erklärte sich mit diesem antrage einverstanden; nur der 
Justizminister nahm anstand, sich demselben anzuschließen, weil er die errichtung 
einer ordentlichen theologischen Fakultät an der Universität der beantragten anstalt mit 
ihrem zwiefachen charakter vorzöge. aDer tg. Unterzeichnete hielt den Gegenstand für 
geeignet, in einer weiteren sitzung einer näheren erörterung unterzogen zu werdena,4.

iii. Der im Jahre 1848 ohne charakter ausgetretene k. k. Marineoffizier Vucassinovich hat 
um Zulassung zur Prüfung als Merkantilkapitän gebeten. 
nachdem hervorgekommen ist, daß er unter der revolutionären regierung ein schiffs-
kommando geführt hat, konnte er gemäß Ministerratsbeschluß vom 26. Juni 1850 (Pro-
tokoll [MrZ.]nr. 2606, absatz ii)5 zur erlangung eines Patents als Merkantilkapitän 
beziehungsweise zur ablegung der Prüfung nicht zugelassen werden. es wird nun von 
seite der einvernommenen Behörden bestätigt, daß Vucassinovichs Beteiligung an der 
revolution nicht bedeutend und sein Betragen seither tadellos war, demgemäß auch ein-
hellig unter Beistimmung des Grafen radetzky auf Zulassung des Bittstellers zur gedach-
ten Prüfung angetragen. Der handelsminister glaubte, sich diesem einraten anschlie-
ßen zu können, erbat sich aber – da es sich um eine ausnahme von einem im Ministerrate 
aufgestellten Grundsatz handelt – hiezu die ermächtigung der konferenz, welche sofort 
auch erteilt wurde6. 

iV. Unter den an die Ministerkonferenzkanzlei gelangenden au. Vorträgen der Minister, 
welche wegen einer Meinungsdifferenz mit dem Finanzminister (im hinblicke auf den 
§ 3 lit. b der Geschäftsordnung für die Ministerkonferenzen7) nach der bisherigen Übung 
zum Vortrage in der konferenz zurückbehalten werden, befinden sich häufig solche, in 
denen ohne Bestreitung eines Prinzips lediglich eine ausnahme von den bestehenden 
Pensions- oder Provisionsnormen zugunsten irgendeiner rücksichtswürdigen Person von 
der ah. Gnade sr. Majestät erbeten werden soll. nicht selten handelt es sich dabei nicht 
einmal um die Frage, ob überhaupt eine ausnahmsweise Begünstigung in antrag zu brin-
gen sei, sondern bloß um die Ziffer, mit welcher die Beteilung zu bemessen wäre.

4 Fortsetzung MK. v. 31. 3. 1857/I.
5 ömr. ii/3, nr. 357.
6 Mit Note des Handelsministers v. 24. 3. 1857 an die Zentralseebehörde wurde die Genehmigung erteilt, dem 

Bittsteller nach befriedigend abgelegter Prüfung das Befähigungsdekret für eine Kapitänsstelle in der Handels-
marine auszustellen, ava., hM., allgemeine akten, nr. 170/1857.

7 Die Geschäftsordnung der Ministerkonferenzen und deren kanzlei v. 28. 5. 1852 gedruckt als Beilage zu 
MK. v. 27. 4. 1852, ömr. iii/1, nr. 6 b.

a–a  Einfügung Buols.
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Mehr als einmal hatte schon der tg. gefertigte Präsident der konferenzen angedeutet, 
daß ihm derlei Vorträge nicht geeignet erscheinen, in der konferenz einer Beratschlagung 
unterzogen zu werden, weil es sich dabei weder um Gegenstände handelt, welche nach § 2 
der ah. sanktionierten Bestimmungen über die Ministerkonferenzen in denselben zum 
Vortrage kommen müssen, noch um Differenzen über Verwaltungsmaximen, sondern 
nur um persönliche Verhältnisse, deren Würdigung der vortragende Minister ausschließ-
lich der ah. Gnade sr. Majestät anheimstellt und über die sich auszusprechen die konfe-
renz nicht in der lage ist8. 
Gegenwärtig, wo wegen längerer abwesenheit des Ministers des inneren eine anzahl 
solcher Differenzstücke bis zu dessen rückkunft zum Vortrage in der konferenz aufbehal-
ten worden war, ergriff dieser Minister die Gelegenheit, um auf jene andeutung zurück-
zukommen9. auch ihm schienen Gnadenanträge der bezeichneten art zur Beratung in 
der konferenz nicht geeignet zu sein. sie werden von dem betreffenden Fachminister, 
nach vorläufiger rücksprache mit dem Finanzministerium, erstattet und sind entweder 
einstimmig oder in der Ziffer oder in der hauptsache abweichend. im ersten Falle entfällt 
jeder anstand; im zweiten ist der Gegenstand der Differenz unerheblich an sich und nur 
durch genaues eingehen in alle speziellen Verhältnisse zu erschöpfen. Und selbst im letz-
ten Falle, wo die beiden Minister ihre gegenseitigen ansichten von ihrem speziellen gege-
benen standpunkte vertreten, führt nach der bisherigen erfahrung die Besprechung der 
konferenz kaum zu einem anderen resultate, als daß die entscheidung der unbegrenzten 
Gnade sr. Majestät anheimgestellt wird. 
Da auch von seite des armeeoberkommandos, wie der Generaladjutant FMl. Frei-
herr v. kellner bemerkte, angelegenheiten dieser art nach vorläufigem einvernehmen 
mit dem Finanzministerium mit dem eigenen Gutachten der ah. entscheidung unmittel-
bar vorgelegt werden, so erachtete der Minister des inneren, daß Vorträge, welche die 
Minister über derlei Gnadensachen gegen das einraten des Finanzministeriums – jedoch 
ohne Bestreitung eines Verwaltungsgrundsatzes – an se. Majestät zu erstatten in den Fall 
kommen, hinfür nur dann in der konferenz zur Beratung gebracht werden dürfen, wenn 
der Vortrag erstattende Minister es in Gemäßheit des § 3 der ah. sanktionierten Bestim-
mungen über die Ministerkonferenzen verlangt. 
Die konferenz schloß sich diesem antrage einhellig um so mehr an, als es nach der 
Bemerkung des tg. gefertigten Präsidenten jedenfalls der ah. Bestimmung sr. Majestät 
anheimgestellt ist, über den einen oder den anderen Gegenstand das Gutachten der kon-
ferenz abzuverlangen, welche dann dem diesfälligen ah. Befehle pflichtmäßig und gewis-
senhaft nachkommen wird. in Gemäßheit dieser erörterung wurden dem kanzleidirektor 
der konferenz nachstehende, als Gegenstände der erwähnten art bezeichnete Geschäfts-
stücke: McZ. 464/kZ. 501, McZ. 472/kZ. 509, McZ. 475/kZ. 511, McZ. 538//kZ. 

8 Solche Andeutungen sind nicht protokolliert. Beispiele von Protokollen mit Behandlung zahlreicher Vorträge 
betreffend Gnadengaben: MK. v. 3. 1. 1857, ömr. iii/4, nr. 382, MK. v. 7. 1. 1857, ebd., nr. 383, MK. 
v. 3. 3. 1857 im vorliegenden Band.

9 Im Februar und März 1857 wurden sehr wenige Ministerkonferenzen abgehalten. In der Konferenz am 3. 3. 
1857 war Bach abwesend.
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585, McZ. 571/kZ. 632, McZ. 722/kZ. 789, McZ. 820/kZ. 879, McZ. 827/kZ. 
886, McZ. 883/kZ. 969 zur unmittelbaren Vorlage an se. Majestät zurückgestellt10. 

V. in der von dem Minister des inneren zum Vortrage gebrachten Differenz mit dem 
Finanzminister (Vortrag vom 18. Jänner 1857, kZ. 256, McZ. 244) in betreff der der 
Familie Bornemisza zu erfolgenden abschlagszahlungen auf die verfallenen renten der 
Urbarialentschädigung gab der hierwegen zuerst aufgeforderte Justizminister sein Gut-
achten dahin ab, daß, nachdem die Familie Bornemisza, laut entscheidung des obersten 
Gerichtshofs, noch im rechtlichen und echten Besitze des Gutes sich befindet, ihr auch 
der anspruch auf dessen einkünfte gebühre, unter welche natürlich auch die verfallenen 
und noch bis zum ausgang des Prozesses mit dem ärar verfallenden renten der Urbari-
alentschädigung, als ein äquivalent der aufgehobenen Urbarialien, gehören. Der Finanz-
minister fand es zwar sehr unzukömmlich, der genannten Familie für ein Gut, das 
eigentum des ärars und nur pfandweise im Besitze derselben ist, die Urbarialentschädi-
gungsrenten zu erfolgen und hiermit selbst die Mittel zur längern Fortsetzung des seit 
1836 obschwebenden Prozesses wider den Fiskus zu gewähren. allein die vom Minister 
des inneren hervorgehobene rücksicht, daß, wäre die auflösung des Untertansverbands 
nicht erfolgt, die gutsbesitzende Familie unbestreitbar im Genusse ihrer Urbarialrechte, 
an deren stelle nun die entschädigungsrenten traten, geblieben sein würde, bestimmte 
die konferenz, dem antrage der Minister des inneren und der Justiz beizutreten11. 

Vi. Die Differenz zwischen dem Minister des inneren und dem Finanzminister (Vortrag 
vom 8. Februar 1857, kZ. 517, McZ. 482) über den der stadtgemeinde Marienbad zu 
bewilligenden Bieraufschlag von ½ kreuzer pro Maß hat sich dadurch behoben, daß der 
letztere, obwohl im allgemeinen gegen solche Zuschläge auf konsumtionssteuern und 
besonders in so hohem Betrage, dennoch erklärte, in dem vorliegenden besonderen Falle, 
mit rücksicht auf die angeführte Untunlichkeit, die Gemeindebedürfnisse in anderen 
Wegen zu bedecken, dem antrage des Ministers des inneren nicht entgegentreten zu 
wollen12. 

Vii. Der Minister des inneren referierte seinen, von der ansicht des Finanzministers 
abweichenden antrag vom 30. Jänner 1857, kZ. 380, McZ. 352, wegen Bewilligung 

10 Der Antrag Bachs bzw. der Ministerkonferenz wurde mit der Ah. Entschließung auf das vorliegende Protokoll 
genehmigt. Diese Ah. Entschließung wurde mit Note v. 13. 4. 1857 den Mitgliedern der Ministerkonferenz 
zur Kenntnis gebracht; der entsprechende Akt liegt dem Originalprotokoll bei. Die Besprechung von Vorträgen 
betreffend Gnadengaben in der Ministerkonferenz unterblieb in der Folge.

11 Mit Ah. E. v. 19. 4. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 18. 1. 1857, Z. 450, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
244/1857, genehmigte der Kaiser den Antrag Bachs; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 415/1857 
und Ga. 507/1857. In gleicher Weise wurde das Gesuch anderer Mitglieder der Familie genehmigt, ebd., 
kab. kanzlei, McZ. 4635/1857, mit ebd. rr., Ga., 1784/1857 und Ga. 1860/1857.

12 Der Gemeindeausschuß des vielbesuchten Kurortes hatte sein Ansuchen damit begründet, daß die steigenden 
Anforderungen an die Kurorte von den Einwohnern allein nicht getragen werden könnten und daß nur durch 
einen Beitrag auch der Kurgäste die erforderlichen Gelder für gemeinnützige und öffentliche Zwecke herein-
zubringen waren; alle Unterbehörden hatten dem zugestimmt. Solche Zuschläge gab es in vielen Orten Böh-
mens. Mit Ah. E. v. 17. 4. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 8. 2. 1857, Z. 2132, bewilligte der Kaiser antrags-
gemäß den Aufschlag auf fünf Jahre, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 482/1857; Gutachten des Reichsrates 
ebd., rr. Ga. 413/1857 und Ga. 495/1857.
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einer naturalwohnung für den statthaltereivizepräsidenten in temesvár. er glaubte, die-
sen seinen antrag vornehmlich durch den Umstand begründen zu können, daß der Vize-
präsident in temesvár mehr als andere in den Fall kommt, den Gouverneur zu vertreten, 
und daß es so schwer ist, daselbst eine zur repräsentation geeignete Wohnung zu finden. 
Die Mehrheit der konferenz fand jedoch die von dem Finanzminister hervorgehobene 
Besorgnis vor ähnlichen ansprüchen, die hiernach bei den Vizepräsidenten anderer 
statthaltereien hervorgerufen werden dürften, überwiegend und erachtete, dem doch nur 
mehr durch persönliche Verhältnisse begründeten antrage des Ministers des inneren 
nicht beitreten zu können, welcher sich vorbehielt, bfalls sein diesfälliger antrag nicht die 
ah. Genehmigung erhielteb, dem Freiherrn v. schmidburg in einem anderen Wege die 
wünschenswerte Beihilfe zu erwirken13. 

Wien am 24. März 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. cZu iV gestatte ich, daß bei Gnadensachen in jenen Fällen, in welchen zwischen 
den Ministerien eine Meinungsverschiedenheit bloß hinsichtlich des Betrages besteht, die 
Vorträge Mir ohne vorläufige Beratung in der Ministerkonferenz unterbreitet werden; in 
allen anderen Fällen ist sich jedoch auch ferner nach der für die Ministerkonferenz vorge-
schriebenen Geschäftsordnung zu benehmen. Den übrigen inhalt dieses Protokolls habe 
ich zur kenntnis genommen.c Franz Joseph. Wien, den 8. april 1857. 

13 Mit Ah. E. v. 25. 4. 1857 wurde der Antrag Bachs v. 30. 1. 1857, Präs. 9037, abgelehnt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 352/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 418/1857 und 533/1857.

b–b  Einfügung Bachs.
c–c  Korrektur (Kanzleischrift) aus ich habe den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis genommen.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 31. 3./9. 4.), gesehen Bach, Thun, 
K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Kellner; abw. Kempen. 

i. Theologische Fakultät in innsbruck. ii. Beschränkung der kandidaten der rechtsakade-
mien auf anstellung in Ungarn etc. iii. anrechenbarkeit der Dienstjahre der Grenzkämmerer 
zur Pension. iV. Behandlung der Theresianisten beim eintritt in den staatsdienst. V. Unter-
suchung der Verbrechen des hochverrats etc. im lombardisch-venezianischen königreich. Vi. 
remuneration für Dr. knolz. Vii. entscheidung des konsistoriums augsburger und helve-
tischer konfession in kirchendisziplinsachen. Viii. Uniform für Dr. scherzer. 

McZ. 1151 – kZ. 1271 

Protokoll der zu Wien am 31. März 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. in Gemäßheit der von dem tg. gefertigten Vorsitzenden zum Protokolle vom 24. d. M., 
absatz ii, gemachten Bemerkung wurde der antrag des Unterrichtsministers wegen 
errichtung einer theologischen Fakultät an der Universität zu innsbruck und deren Beset-
zung mit Jesuiten abermals in Beratung genommen. 
Der tg. Gefertigte bemerkte hierüber: ohne der hier eintretenden finanziellen Frage ein 
Gewicht beizulegen, fände er doch in den konstitutionen des Jesuitenordens ein Beden-
ken gegen die unbedingte Genehmigung des antrags. nach denselben will nämlich der 
orden in allen seinen anstalten und einrichtungen, namentlich im studienwesen, sich 
keiner anderen kontrolle als der seiner ordensobern unterwerfen. sollte nun die zu 
errichtende theologische Fakultät in innsbruck dem orden unter dieser Bedingung über-
tragen werden, so würde eine solche exemtion von dem überwachenden einflusse der 
staatsverwaltung auf einen wichtigen Zweig der höhern studien nicht nur gegen das 
bestehende allgemeine system verstoßen, sondern auch eine bedenkliche exemplifikation 
zur Folge haben. Der tg. Gefertigte vermöchte daher nur unter der Bedingung für den 
antrag des Unterrichtsministers zu stimmen, daß der orden in dieser Beziehung der all-
gemeinen Vorschrift sich füge und die von ihm zu besetzende Fakultät dem überwachen-
den einfluß der regierung nicht entziehen dürfe. 
hierüber erinnerte der Unterrichtsminister: schon in frühern Zeiten wären Universi-
tätsfakultäten von Jesuiten besetzt gewesen und seines Wissens auch der Universitätskon-
trolle unterstanden. er setze voraus, daß das Gleiche auch bei der hier beabsichtigten 
einrichtung der Fall sein werde, könne aber gegenwärtig hierüber eine bestimmte aufklä-
rung nicht geben, weil er über die Detailbestimmungen mit dem orden zu unterhandeln 
sich vorbehalten und in seinem Vortrage vom 23. d. M. nur um die Genehmigung der 
Übergabe im Grundsatze und um die ermächtigung gebeten habe, über die Durchfüh-
rung mit dem orden in Verhandlung treten zu dürfen. Das resultat der letztern, mithin 
auch die vereinbarten Detailbestimmungen, wird er seinerzeit zum Vortrage bringen. 
nichtsdestoweniger glaubte der tg. Gefertigte schon jetzt seine ansicht wiederholt 
dahin aussprechen zu müssen, daß nur unter der Bedingung der Unterordnung der Fakul-
tät unter die allgemeinen kontrollvorschriften der antrag auf deren Übergabe an die 
Jesuiten zur ah. Genehmigung geeignet sein dürfte. 
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Die Majorität der konferenz stimmte dieser ansicht um so mehr bei, als es schon im 
Begriffe einer Fakultät liegt, daß dieselbe den für solche anstalten bestehenden Gesetzen 
unterstehe1. 

ii. Der Unterrichtsminister referierte über die, zeuge seines Vortrags vom 5. Februar 
1857, kZ. 505, McZ. 468, zwischen dem Justizministerium einer-, dann allen übrigen 
Ministerien und Zentralstellen andererseits obwaltende Meinungsdifferenz in ansehung 
des Grundsatzes, „daß diejenigen, welche an den rechtsakademien in Ungarn, kroatien 
und siebenbürgen absolviert haben und in den staatsdienst treten wollen, bei ihrem ein-
tritte in die Praxis und sofort in die erste anstellung auf Ungarn und dessen ehemalige 
nebenländer beschränkt sein sollen“2. 
Der Justizminister, welcher an der schriftlichen Verhandlung persönlich nicht teilge-
nommen hatte, erklärte gegenwärtig, auf der von seinem stellvertreter unterm 6. august 
1856 abgegebenen ansicht3 verharren zu sollen, und zwar außer den dort angeführten 
noch insbesondere aus folgenden rücksichten: es liegt bereits eine ah. entschließung 
vor, welche das Gegenteil des oben angetragenen Grundsatzes ausspricht4. nach der von 
sr. Majestät ah. genehmigten hofagent Waiszschen stiftung5 sollen junge leute aus 
Ungern, welche dort ihre juridischen studien absolviert haben, ihre Praxis hier (oder in 
deutschen kronländern) beginnen, um sich hierdurch mit den deutschen einrichtungen 
vertraut zu machen und sohin zu anstellungen in Ungern besser zu qualifizieren, zu wel-
chem ende ihnen für die Dauer dieser Praxis etc. ein stipendium oder adjutum monatli-
cher 25 f. erfolgt und selbst für die Zeit, als noch die Witwe des stifters im Fruchtgenusse 
eines teils des stiftungsvermögens steht, aus dem staatsschatze vorgeschossen wird. 
sonach besteht bereits die positive ah. entscheidung, daß kandidaten des staatsdienstes 
aus Ungern, aohne Unterschied, ob sie ihre juridischen studien dort, also auch an den 

1 Der Vortrag Thuns v. 23. 3. 1857, zit. MK. v. 24. 3. 1857/II, wurde auch dem Reichsrat zur Begutachtung 
übermittelt, hhsta., rr., Ga. 463/1857 und Ga. 609/1857; mit Ah. E. v. 10. 5. 1857 ordnete der Kai-
ser an, daß vor Beschlußfassung in der Sache das Einvernehmen mit dem Statthalter in Tirol Erzherzog Karl 
und mit den zuständigen Ordinariaten herzustellen, dann die Verhandlungen mit dem Jesuitenorden zu 
führen, schließlich der Finanzminister und die Ministerkonferenz zu befassen seien, ebd., kab. kanzlei, 
McZ. 1033/1857. Fortsetzung MK. v. 31. 7. 1857/III.

2 Zur Beantwortung einer Anfrage der Preßburger Rechtsakademie hatte sich der Unterrichtsminister mit den 
anderen Ministern und Leitern der Zentralstellen auf den hier zitierten Grundsatz geeinigt, nur das Justiz-
ministerium war ihm nicht beigetreten, Vortrag Thuns v. 5. 2. 1857, Z. 11989/1856, mit Entwurf eines 
Ministerialerlasses, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 468/1857.

3 Die Note des Sektionschefs Lichtenfels sowie die Antworten der anderen Ministerien und Zentralstellen liegen 
der RS. des Vortrags bei, ava., cUM., Unterricht, allg. 8164/1857, Fasz. 2839.

4 Ah. E. v. 14. 2. 1850, hhsta., kab. kanzlei, MrZ. 595/1850, betreffend die im folgenden von K. Krauß 
beschriebene Stiftung.

5 Der ungarische Rechtsanwalt Dr. Joseph Vaisz/Waisz, war von 1825–1846 Hofagent bei der ungarischen 
Hofkanzlei in Wien gewesen, hof- und staatsschematismus 1825–1846, er hatte auch juridische Artikel 
zum Thema Kredit in Ungarn verfaßt, Vaisz, Betrachtungen über Ungarns kredit- und Grundbesitzver-
hältnisse. Hofagenten waren konzessionierte Vermittler in Privatrechtsgeschäften; zu dieser Einrichtung 
Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 1, 32 f. Zur Vaiszschen Stiftung siehe auch MR. v. 6. 6. 1863/
VII, ömr. V/6, nr. 359.

a–a  Korrektur K. Krauß’ aus welche ihre juridischen studien dort, also auch an der dortigen rechtsakademie.
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dortigen rechtsakademien, oder an einer anderen österreichischen Universitäta absolviert 
haben, gerade außer Ungern ihre Praxis anzutreten haben.
es erscheint ferner auch in politischer Beziehung nicht unbedenklich, den angetragenen 
Grundsatz auszusprechen. Denn nachdem kandidaten des staatsdienstes aus den nicht-
ungrischen ländern, welche ihre studien an deutschen lehranstalten gemacht haben, zur 
Praxis und ersten anstellung in Ungern unbedenklich zugelassen werden, würden die 
Ungarn es als eine, den Grundsatz der einheit der Monarchie und der Gleichheit der staats-
bürger vor dem Gesetze verletzende Zurücksetzung ansehen, wenn den in Ungern Gebor-
nen und absolvierten die Praxis und erste anstellung außerhalb Ungerns verschlossen 
bliebe. Man kann zwar einwenden, dieses treffe bloß jene, die an rechtsakademien absol-
viert haben; wollen sie dieser Beschränkung entgehen, so mögen sie ihre studien in Pest 
machen. allein, Pest ist der herd des Magyarismus, es wäre bedenklich, die jungen leute 
dorthin zu ziehen, wo sie jene Bestrebungen kennen lernen und dann weiter verbreiten. 
in der einrichtung und in den obligaten lehrfächern besteht zwischen den rechtsakade-
mien und Universitäten kein wesentlicher Unterschied6. Mit ausnahme der deutschen 
reichs- und rechtsgeschichte, des gemeinen deutschen rechts und der rechtsphiloso-
phie werden alle übrigen an den Universitäten vorgeschriebenen juridisch-politischen 
Fächer bund überdies noch das ungarisch siebenbürgische und das Bergrecht als obligat-
fächerb an den rechtsakademien gelehrt. Diese letzteren bieten also dem studierenden 
alles, was er zu seiner Befähigung für den Justiz-, politischen oder Finanzdienst zunächst 
und vorzüglich bedarf. er hat sich überdies aus allen diesen Gegenständen einer Fachprü-
fung, dann aber aus den vornehmsten Materien cnämlich dem österreichischen bürgerli-
chen recht, dem strafrechte und dem Prozeßc, auch noch einer zweiten, der staatsprü-
fung, zu unterziehen, dürfte also dsogar mehrd Bürgschaft für seine Befähigung für den 
staatsdienst überhaupt, und nicht bloß für Ungern gewähren, eals das rechtsstudium auf 
einer österreichischen Universität, wo die jungen leute von einer oder sogar von zwei 
staatsprüfungen dispensiert werden, um sie nur zum eintritt in den staatsdienst zu 
ermuntern. Übrigens ist noch zu bemerken, daß die Justiz-, politische und Finanzverwal-
tung in allen kronländern gleich ist, daher jeder Grund mangelt, die studierenden, wel-
che alle diese Gegenstände gelernt haben und aus denselben geprüft wurden, von dem 
eintritte in den staatsdienst in den außerungarischen kronländern auszuschließene. Wird 
ferner der nächste Zweck der Praxis ins auge gefaßt, so ergibt sich, daß die Zulassung des 
Ungars zur Praxis und ersten anstellung in einem deutschen kronlande sogar vorteilhaf-
ter für ihn und den Dienst ist, als dessen Beschränkung auf Ungern. in der Praxis soll der 

6 Zur Einrichtung der Rechtsakademien siehe die provisorischen Erlässe rgbl. nr. 380/1850 und nr. 
381/1850, dazu MR. v. 28. 8. 1850/II, ömr. ii/3, nr. 387, MR. v. 2. 9. 1850/XI, ebd. nr. 388, und MR. 
v. 29. 9. 1850/II, ebd. nr. 404, dann den Erlaß des Ministeriums für Kultus und Unterricht v. 2. 10. 1855 
über die Regelung der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien an den österreichischen Universitäten und 
Rechtsakademien, rgbl. nr. 172/1855, dazu MK. v. 23. 6. 1855/I, ömr. iii/4, nr. 294.

b–b  Einfügung K. Krauß’ statt auch.
c–c  Einfügung K. Krauß’.
d–d  Korrektur K. Krauß’ aus hinlängliche.
e–e  Korrektur K. Krauß’ aus nachdem die Justiz-, politische und Finanzverwaltung in allen kronländern 

gleich ist.
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kandidat nicht sowohl dienen, als vielmehr den Dienst kennenlernen; und wo wäre ihm 
bessere Gelegenheit dazu geboten: bei den alt organisierten, bis in die kleinsten Details 
des Dienstes eingeweihten deutschen Behörden oder bei den neu errichteten, unvollkom-
men besetzten, mit hindernissen und schwierigkeiten mancher art kämpfenden ungri-
schen? Gewiß wird der Ungar, wenn er nach mehrjähriger Praxis in deutschen ländern 
tüchtig geschult in sein Vaterland zurückkehrt, dort mehr nützen, als wenn er seine Praxis 
in Ungern selbst hätte beginnen müssen. 
endlich erscheint ein Grundsatz, der so leicht umgangen werden kann wie dieser, an sich 
nicht zweckmäßig. es ist bereits in der note vom 6. august 1856 auseinandergesetzt 
worden, daß kandidaten nach absolviertem studium an einer rechtsakademie sich zwar 
in Ungern anstellen lassen, gleich darauf aber um Übersetzung in ein anderes kronland 
bitten würden, die dann, mit rücksicht auf den überall bestehenden Mangel an Beamten, 
und nach dem angetragenen Grundsatze selbst, nicht verweigert werden könnte. somit 
würde die Vorschrift bald in eine bloße Form ausarten und selbst ihren eigentlichen 
Zweck nicht erreichen. 
Der Unterrichtsminister erinnerte dagegen, daß er der angetragenen Bestimmung 
weder ein großes Gewicht bei- noch jene tendenz unterlege, welche der Justizminister 
derselben beimißt. Die absicht fbei aufrechthaltung der rechtsakademien, an welchen 
die studien um ein Jahr schneller als an den Universitäten und mit einer minder wissen-
schaftlichen Behandlung der lehrfächer absolviert werden, war hauptsächlichf, dem, 
besonders in Ungern etc., fühlbaren Mangel an tauglichen Bewerbern für den staatsdienst 
abzuhelfen. soll dieser Zweck erreicht werden, so müssen die mit jenen erleichterungen 
verbundenen Vorteile zunächst dem lande zugute kommen und gesichert werden, für 
welches sie gewährt wurden. Dieses wird erreicht, wenn man die kandidaten der bezeich-
neten art im antritte der Praxis und ersten anstellung auf Ungern und dessen nebenlän-
der beschränkt. gDadurch würde insbesondere erreicht, daßg jeder nicht-Ungar, welcher 
etwa Belieben tragen sollte, sich der an der rechtsakademie gebotenen erleichterung zu 
seinem Vorteile zu bedienen, wisse, daß seine ersten Dienste dem lande gewidmet seien, 
für welches jene erleichterungen eingeführt worden sind. Daß durch spätere Übersetzung 
oder Beförderung des kandidaten in ein anderes kronland die Vorschrift selbst umgangen 
werde, hkönne nicht behauptet werden, weil eben gar nicht beabsichtigt wird, die schüler 
der rechtsakademien für minder brauchbar für den staatsdienst zu erklärenh. 
Bei der abstimmung trat die Majorität der konferenz dem Gutachten des Justizministers 
bei, dessen geltend gemachte rücksichten insbesondere der Minister des inneren so 
überwiegend fand, daß er keinen anstand nahm, von seiner im Wege der schriftlichen 
Verhandlung abgegebenen Meinung7 abzugehen. Die Frage hat, nach dem was der Justiz-

7 Die Note Bachs v. 1. 10. 1856 liegt bei der RS. des Vortrags, siehe Anm. 3.

f–f  Korrektur Thuns aus der den studierenden aus den rechtsakademien gewährten erleichterung war ledig-
lich.

g–g  Korrektur Thuns aus es erscheint aber auch nötig, den Grundsatz auszusprechen, damit jeder, insbeson-
dere aber.

h–h  Korrektur Thuns aus dürfte nicht behauptet werden können, weil dabei die Basis derselben, die sich ja nur 
auf die Praxis und die erste anstellung beschränkt, nicht geändert wird.
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minister angeführt, eine mehr prinzipielle Bedeutung: die Beschränkung der kandidaten 
aus den rechtsakademien auf Ungern, während die studenten anderer lehranstalten 
unbeschränkte Wahl des landes hätten, würde allerdings von den Ungern als eine Zurück-
setzung angesehen werden und sich umso länger fühlbar machen, je länger die Umstal-
tung der bloß als subsidiarische Behelfe eingerichteten rechtsakademien in förmliche 
Universitäten auf sich warten läßt. nachdem überdies auch der mit der angetragenen 
Vorschrift beabsichtigte Vorteil schon nach kurzer Zeit, mittelst der Beförderung oder 
Übersetzung des kandidaten wieder aufgehoben werden kann, erschiene es wirklich 
zweckmäßiger und billiger, jene Beschränkung überhaupt gar nicht vorzuschreiben. 
Der tg. Gefertigte konnte nicht verkennen, daß die besprochene Vorschrift eine aus-
nahmsmaßregel statuiert, die vom system der Vorschriften über Beamtenanstellung 
abweicht und, wie schon bemerkt, zu mehrfachen auslegungen anlaß geben kann. ande-
rerseits aber iwird allerdings den studenten an den ungrischen rechtsakademien durch 
die zugestandene erleichterung um ein volles studienjahr, wenn sie an gar keine Bedin-
gung geknüpft wäre, ein wesentliches Vorrecht vor den an Universitäten studierenden 
eingeräumt, nichtsdestoweniger scheint ihm wünschenswert, daß diese Verpflichtung 
zum eintritt in den Dienst für Ungern nicht offiziell ausgesprochen, sondern höchstens 
den Zentralstellen zur möglichen nachachtung bei der aufnahme empfohlen werdei,8. 

iii. in der zwischen den Ministern des inneren und der Justiz einer-, dann dem Finanzmini-
ster andererseits obwaltenden Meinungsverschiedenheit (Vortrag vom 22. Februar 1857, kZ. 
697, McZ. 630)9 über die anrechnung der Dienstzeit der galizischen Grenzkämmerer10, 

8 Der Vortrag Thuns wurde dem Reichsrat zu Begutachtung übergeben, hhsta., rr., Ga. 461/1857 und 
608/1857. Dort blieb zwar der Antrag des Justizministers und der Mehrheit der Ministerkonferenz in der 
Minderheit, doch vertrat der Vizepräsident des Reichsrates den Standpunkt des Justizministers und riet auch 
von der Erlassung einer Vorschrift ab; der Kaiser folgte dieser Ansicht und unterzeichnete den entsprechenden 
Resolutionsentwurf als Ah. E. v. 10. 5. 1857: in der hier zur sprache gekommenen angelegenheit ist ohne 
erlassung einer allgemeinen Verordnung in der von Meinem Justizminister angetragenen Weise vorzu-
gehen, und hierauf sind auch vorgekommene anfragen und Zweifel zu erledigen, ebd., kab. kanzlei, 
McZ. 468/1857; RS. des Vortrags siehe Anm. 3.

9 Vortrag Bachs v. 22. 2. 1857, Präs. 952, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 630/1857.
10 Bis 1852 Gerichtshelfer mit Aufgaben der Zustellung von Ladungen, Gerichtsvollziehung, Exekutionsfüh-

rung, Nachlaßverwaltung usw.; springer, statistik 112, schreibt: ein eigenes institut in Galizien, das mit 
den landrechten stets in Geschäftsberührung steht, sind die kämmererämter. Die Grenzkämmerer (50 
an der Zahl) sind beeidete und unbesoldete Gerichtsexekutoren, die in Verlassenschaften, Grenzstreitig-
keiten u. a. angelegenheiten von dem betreffenden landrechte aufträge erhalten und für deren Vollzie-
hung Diäten erhalten.

 Die Landrechte, ein Spezialgericht, waren kollegialgerichte für adelige, Geistliche, landesfürstliche ort-
schaften, klöster, stände in corpore, und realinstanzen in betreff derjenigen Güter, welche Gegenstand 
der landtafel sind, gewesen, ebd. 111 f.; olechowski – Gamauf, studienwörterbuch 277.

 Sowohl die Grenzkämmerer als auch die Landrechte waren 1852 von der neuen Gerichtsorganisation nach 
der Jurisdiktionsnorm v. 20. 11. 1852, rgbl. nr. 251/1852, abgelöst worden; Grenzkämmerer wurden von 
den Gerichten auf systemisierte Dienstposten übernommen.

i–i  Korrektur Buols aus würde die den studenten an den ungrischen rechtsakademien zugestandene erleich-
terung um ein volles studienjahr, wenn sie an gar keine Bedingung geknüpft wäre, ein so wesentliches 
und überwiegendes Vorrecht vor den an Universitäten studierenden einräumen, daß es wohl als billig 
erscheint, den ersteren die Verpflichtung zum eintritt in den Dienst für Ungern aufzuerlegen.
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wenn sie später mit Besoldung angestellt wurden, gab der Finanzminister sein Votum 
mit folgendem ab: Durch die im Vortrage zugunsten dieser Grenzkämmerer angeführten 
Motive, wird die im schriftlichen Wege abgegebene Meinung des Finanzministeriums11 
nicht widerlegt, sie führen lediglich zu dem schlusse, daß derlei individuen im Falle ein-
tretender Dienstunfähigkeit billige rücksicht verdienen, welche ihnen auch im laufe der 
Zeit in vielen Fällen gewährt worden ist und auch den gegenwärtigen beiden Pensions-
werbern (die zum Vortrage Veranlassung gaben) nach der Meinung des Finanzministeri-
ums gewährt werden will. 
Daß die Grenzkämmerer als exequierende Beamte des landrechts erklärt werden, begrün-
det noch kein recht auf die unbedingte anrechenbarkeit ihrer Dienstzeit, sie befinden 
sich in einer ähnlichen stellung wie die katastralbeamten, welche ebenfalls als exequie-
rende Beamte des Finanzministeriums anzusehen und ebenso wie erstere lediglich auf den 
Bezug der Diäten und anderer emolumente angewiesen sind. Gleichwohl darf ihnen die 
Zeit ihrer Verwendung nicht als effektive Dienstzeit angerechnet werden, es ist jedoch 
zufolge ah. entschließung vom 24. Dezember 1842 gestattet, auf solche im Falle der 
Dienstunfähigkeit, oder im Falle sie einen stabilen Dienstplatz erhalten, und seinerzeit in 
den ruhestand treten, billige rücksicht zu nehmen12. auch das tragen der Uniform ist 
nicht entscheidend, da solches den Postmeistern und andern Funktionären, z. B. den Mit-
gliedern der akademie der Wissenschaften, zugestanden ist. Das im Vortrag der obersten 
Justizstelle von 1825 (staatsratszahl 1944/1397)13 umständlich erörterte Dienstverhältnis 
der Grenzkämmerer bekräftigt nur die Meinung des Finanzministerii, denn in der darauf 
erteilten ah. entschließung vom 10. Mai 1825 wird dem antrage, die Grenzkämmerer 
und ihre angehörigen im allgemeinen für pensionsfähig zu erklären, keine Folge gegeben, 
und es wird auch in derselben die Begünstigung der anrechenbarkeit der Dienstzeit im 
Falle der erlangung eines stabilen Dienstplatzes nicht erwähnt. in bezug auf das Dienst-
verhältnis der Grenzkämmerer ist in dem berufenen Vortrage und insbesondere aus der 
darin vorkommenden Darstellung des lemberger landrechtes zu entnehmen, daß sie 
keine Besoldung, sondern lediglich die bei kommissionen14 zugewiesenen taggelder 
beziehen, einen vom landrechte abgesonderten körper bilden, keinen zu dem Verhält-
nisse anderer öffentlicher staatsbeamten bestimmten charakter genießen und [daß], da 
zur erlangung einer solchen stelle die rechtsstudien nicht unumgänglich nötig sind, so 
viele Grenzkämmerer von mittelmäßiger Fähigkeit sich vorfinden. Da denselben die Diä-
ten nicht den hinlänglichen Unterhalt gewähren, sehen sie sich gezwungen, andere 
erwerbszweige, z. B. Pachtungen, Geschäftsführungen etc., zu ergreifen, und es wurde die 
Wahrnehmung gemacht, daß sie bei ihren amtsverrichtungen mehr um den Gewinn, als 
um die ehre besorgt sind. 

11 Note des Finanzministeriums v. 20. 1. 1857, Nr. 41268/1856; der Akt liegt in Fa., FM, I. Abt. (Kamerale), 
Faszikulatur 10, nicht ein.

12 hhsta., ästr. 5117/1842.
13 Über den Vortrag der Obersten Justizstelle v. 15. 1. 1825 hatte der Kaiser zunächst ein Gutachten der allge-

meinen Hofkammer angefordert, ebd., ästr., Protokoll, 582/1825, nach deren Einlangen war am 10. 5. 
1825 die Ah. Entschließung ergangen, ebd., 1944/1379 aus 1825; die Akten des älteren Staatsrates selbst 
sind erst ab 1833 erhalten.

14 Hier im Sinne von Auftrag.



Das Ministerium Buol-Schauenstein34

alle diese Umstände bekräftigen die vom Finanzministerio in der note vom 20. Jänner d. 
J.15 geäußerte Meinung, und es kann zur näheren Begründung derselben nur noch folgen-
des angeführt werden: allerdings sind auskultanten, konzepts- und kanzleipraktikanten, 
provisorische Beamte als solche nicht pensionsfähig, aushilfsdiener als solche nicht provi-
sionsfähig; es ist aber diesen individuen nach den allgemeinen Pensionsvorschriften 
gestattet, wenn dieselben einen stabilen Dienstplatz erlangen, jene frühern Dienste bei der 
Pensionsbehandlung in anrechnung zu bringen. Den Grenzkämmerern aber ist, was 
schon ihr eigentümlicher, von den genannten individuen abweichender organismus 
bewährt, diese Begünstigung bisher weder durch die allgemeinen Pensionsnormen noch 
durch eine besondere Vorschrift zugestanden worden; es kann daher eine Dienstleistung, 
welche an und für sich nicht anrechnungsfähig ist, dadurch, daß sie sich an eine anrechen-
bare reiht, nicht anrechnungsfähig werden. eine abweichung von diesem Grundsatze 
müßte sogar zu der äußersten konsequenz führen, daß selbst Patrimonial- wiewohl im 
öffentlichen interesse zugebrachte Dienste, z. B. als steuereinnehmer, Justitiär etc., anre-
chenbar werden könnten, was von dem Finanzministerium niemals anerkannt und die 
Unanrechenbarkeit dieser Dienste auch von den anderen Ministerien zugestanden wurde. 
allerdings dürfen auch Dienste vormals städtischer Beamter bei dem unmittelbaren 
Übertritt in den staatsdienst in anrechnung gebracht werden, was durch ah. entschlie-
ßungen von 1817 und 1819 gestattet ist16; allein es ist bei diesen Beamten das Moment 
maßgebend, daß sie in ihrer frühern stellung als städtische Beamte bereits einen Pensions-
anspruch erworben haben müssen.
Was endlich den vorliegenden speziellen Fall des Bezirksvorstehers kodrebski und des 
adjutanten Zajaczkowski (ehemalige Grenzkämmerer) betrifft, so stellt sich deren 
Behandlung nach dem antrage des Finanzministeriums schon als günstig dar. im Vortrag 
der obersten Justizstelle von 1825, welchem jedoch allerhöchstenorts keine Folge gege-
ben wurde, war beantragt, die Grenzkämmerer den ratsprotokollisten der landrechte mit 
800 f. Gehalt gleichzuhalten und nach diesem Maßstabe in vorkommenden Pensionsfäl-
len zu behandeln. kodrebski hat 29 Jahre als Grenzkämmerer und nur acht Monate im 
staatsdienste zugebracht, er hat auf keine bleibende Beteilung aus dem staatsschatze 
anspruch. Das Finanzministerium hat eine jährliche Gnadengabe von 300 f., mithin bei-
nahe die hälfte obiger 800 f., beantragt. Wollte ihm noch eine weitere Begünstigung 
zugewendet werden, so wäre der antrag von 300 f. auf 400 f. zu erhöhen, da kodrebski 
über 25 Jahre diente. Zajaczkowski ist an und für sich günstig behandelt, wenn ihm, 
abgesehen von der nur wenige Monate im staatsdienste zugebrachten Zeit, der Betrag von 
600 f. als ruhegenuß zugewiesen wird. Bei der günstigsten auffassung könnte ihm eine 
Gnadengabe von 800 f. jährlich zugewandt werden, was aber gegenüber so vielen, bereits 
mit weit mindern Beträgen beteilten Grenzkämmerern als eine Unbilligkeit erscheinen 
und der Vermutung raum geben würde, als ob ihm der ganze zuletzt als staatsdiener 
bezogene Gehalt per 800 f. als ruhegenuß belassen worden wäre. 
Der Finanzminister erklärte sonach, bei der im schriftlichen Wege abgegebenen ansicht 
beharren zu müssen.

15 Siehe Anm. 11.
16 Derartige Entschließungen sind in hhsta., resolutionenindex 1817 und 1819, nicht verzeichnet.
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Der Justizminister entgegnete: Zur Begründung des anspruches auf eine Versorgung 
aus dem staatsschatze für einen dienstunfähigen staatsbeamten wird erfordert: l. daß er 
wirklicher staatsbeamter gewesen, 2. über zehn Jahre im staatsdienste und 3. zur Zeit 
seiner Dienstesenthebung im Genusse eines systemisierten Gehaltes gestanden sei.
in der anwendung dieses Grundsatzes auf den vorliegenden Fall ergibt sich ad 1., daß die 
Grenzkämmerer, nach dem klaren Wortlaute im sinne des staatsrätlichen Votums zu dem 
Vortrage der obersten Justizstelle und der ah. entschließung von 1825 (1944/1397), 
wirkliche staatsbeamte sind, es ist dieses, wie es dort heißt, schon durch die instruktion 
des Jahres 1784 außer Zweifel gesetzt und durch die neue instruktion von 1803 bestä-
tigt17. jDie in dem entwurfe der ah. entschließung, welchen derselbe referent verfaßt 
hat, der in seinem Votum die Grenzkämmerer als wirkliche staatsbeamte anerkannt und 
sich daher nicht widersprechen konnte, vorkommende Bezeichnung „exequierende“ 
landrechtsbeamte ändert in ihrem charakter nichts, denn es gibt außer ihnen noch viele 
andere exequierende wirkliche staatsbeamte. Ferner wurde ihnen ausdrücklich die staats-
uniform bewilligt, weil sie, wie in dem staatsrätlichen referate vom Jahre 1815 vorkömmt, 
staatsbeamte sind18. Die vom herrn Finanzminister unternommene äquiparierung der 
Grenzkämmerer mit den katastralbeamten stützt sich auf kein Gesetz undj paßt hier 
nicht, weil die letztern ausdrück1ich als nur zeitlich aufgenommene und mit dem aufhö-
ren der katastraloperationen zu entlassende Beamte bezeichnet wurden. Wohl sind die 
Grenzkämmerer, wenn sie als solche austreten, nicht pensionsfähig, weil ihnen, wenn sie 
auch das erfordernis ad 2 erfüllt hätten, doch jenes ad 3, der Genuß eines systemisierten 
Gehalts, abgeht. sie teilen alsdann das schicksal der Praktikanten, auskultanten oder 
anderer unbesoldeter Beamten, denen, wenn sie als solche dienstunfähig werden, ebenfalls 
keine Pension gebührt. Gleichwie aber diesen letztern, wenn sie nach mehr als zehn 
Dienstjahren und nach erlangter systemisierter Besoldung in ruhestand versetzt werden, 
ihre ganze, als unbesoldete, aber wirkliche Beamte zugebrachte Dienstzeit bei Bemessung 
der Pension in anrechnung gebracht wird, so muß auch den Grenzkämmerern, wenn sie, 
wie im vorliegenden Falle, die erfordernisse ad 2 und 3 besitzen, die Pension nach der 
ganzen, im ununterbrochenen staatsdienste, also auch im Grenzkämmererdienste zuge-
brachten Zeit bemessen werden, und zwar, wie es überhaupt vorgeschrieben ist, von dem 
letzten systemisierten Gehalte. nie und nirgends ist es ausgesprochen, daß in einem sol-
chen Falle die Grenzkämmererdienste für nichts zu rechnen seien. Vielmehr hat die 
bestandene allgemeine hofkammer selbst in mehreren Fällen dieser art die anrechenbar-
keit der Grenzkämmererdienste ausdrücklich anerkannt, so bei der Pensionierung des 
appellations[gerichts]präsidenten Golaszewski im Jahre 182319, wo sie ausdrücklich 

17 Zur Instruktion von 1784 siehe hhsta., rr., Ga. 458/1857 und Ga. 604/1857; eine Instruktion für die 
Grenzkämmerer war nur in Westgalizien am 22. 12. 1797 kundgemacht worden, sie wurde mit einigen 
Änderungen mit Hofdekret v. 3. 11. 1803 für ganz Galizien erlassen, JGV. nr. 635/1803.

18 hhsta., ästr., Protokoll, 4362/1814, mit Ah. E. v. 14. 1. 1815.
19 ebd., ästr., Protokoll, 2303/1823.

j–j  Korrektur K. Krauß’ aus Der Beisatz „exequierende“ Beamte ändert in ihrem charakter nichts, denn es 
gibt außer ihnen noch viele andere exequierende wirkliche staatsbeamte. auch die äquiparierung der-
selben mit den katastralbeamten.
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erklärte, daß seine Dienstzeit vom 2l. Juni 1784, wo er den eid als Grenzkämmerer abge-
legt hatte, zur Pensionsbemessung in anrechnung komme, so bei der Pensionierung des 
appellations[gerichts]rates torosiewicz, wo eine ähnliche erklärung abgegeben wurde20. 
kWenn nun den Grenzkämmerern der charakter wirklicher staatsbeamter seit so vielen 
Jahrzehnten durch ah. entschließungen und von allen Behörden, die hofkammer nicht 
ausgenommen, zuerkannt wurde, so ist es nicht zulässig, jetzt mit allen diesen Vorgängen 
ohne positive Grundlage in Widerspruch zu treten.k

hiernach glaubte der Justizminister, die ansicht vertreten zu sollen, daß die Grenzkäm-
mererdienstzeit, welche der besoldeten systemisierten anstellung unmittelbar vorausge-
gangen ist, bei der Pensionierung von rechts wegen in anrechnung zu bringen sei. Die 
vom Finanzminister daraus gezogene konsequenz, daß hiernach auch Patrimonialbeamte 
anspruch auf die einrechnung ihrer Dienste haben würden, findet nicht statt, weil den 
Patrimonialbeamten als solchen das erfordernis ad 1 abgeht. Die weiteren Betrachtungen 
über die günstige Behandlung, die den zwei in rede stehenden Beamten durch den antrag 
des Finanzministeriums zuginge, entfallen von selbst, sobald anerkannt wird, daß ihnen 
die anrechnung ihrer Dienstzeit als Grenzkämmerer gebühre. lÜbrigens glaubte der 
Justizminister zur Vermeidung von Mißverständnissen bemerken zu müssen, daß die in 
einer note des Finanzministeriums vorkommende Behauptung, als wenn derselbe zuge-
standen hätte, daß die Grenzkämmerer nur provisorische Beamte gewesen seien, ganz 
unrichtig ist, indem der Justizminister in seiner Zuschrift an das Ministerium des inneren 
gerade das Gegenteil behauptet hat.l,21

alle übrigen stimmführer der konferenz, mit ausnahme des Finanzministers, erklärten 
sich sofort mit der ansicht des Justizministers einverstanden22.

iV. Der Finanzminister brachte mit rücksicht auf einige mit den einschlägigen Mini-
sterien vorgekommenen Differenzen seinen antrag vom 1. Jänner 1857 (kZ. 50, McZ. 
57) über die Behandlung der in den staatsdienst tretenden Zöglinge der Theresianischen 
akademie in Vortrag23. 

20 Jacob Torosiewics wird im Staatshandbuch bis 1847 als Appellationsgerichtsrat geführt.
21 K. Krauß waren die Verhältnisse und Personen wegen seiner Herkunft und seiner juristischen Karriere in 

Lemberg persönlich bekannt.
22 Der oben zit. Vortrag Bachs v. 22. 2. 1857 wurde dem Reichsrat übermittelt, hhsta., rr., Ga. 458/1857 

und Ga. 604/1857; mit Ah. E. v. 9. 5. 1857 wurde der Antrag Bachs bzw. des Justizministers in der leicht 
veränderten Formulierung des Reichsrates genehmigt; es wurde gestattet, daß bei der Pensionierung der Grenz-
kämmerer, die auf einen systemisierten Dienstposten übergetreten waren, die ununterbrochene Dienstleistung 
als Grenzkämmerer der anrechenbaren Dienstzeit zugezählt werde, ebd., kab. kanzlei, McZ. 630/1857. 
Bach teilte die Ah. Entschließung samt einer Abschrift des Vortrags dem Finanzminister mit Note v. 16. 5. 
1857 mit, Fa., FM., i. abteilung (kamerale), nr. 10984/1857, Faszikulatur 10; bei diesem Akt liegt auch 
die RS. der Note Bachs an Bruck v. 27. 11. 1856, die Bruck mit Note v. 20. 1. 1857 ablehnend beantwortet 
hatte, siehe Anm. 11; hier liegen auch die Bögen mit der Pensionsberechnung für Kodrebski und Zajaczkow-
ski.

23 Vortrag Brucks v. 1. 1. 1857, Z. 35733/1856, betreffend neue Normen für die Absolventen der Theresiani-
schen Akademie, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 57/1857.

k–k  Einfügung K. Krauß’
l–l  Einfügung K. Krauß’.
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es wurde dabei der von ihm vorgelegte resolutionsentwurf zur Grundlage der Beratschla-
gung genommen, bei welcher sich folgende Bemerkungen ergaben: 
erste seite des resolutionsentwurfs, unten, zu den Worten „daß bei genügender nach-
weisung der gesetzlichen erfordernisse etc.“ bemerkte der Minister des inneren, daß 
ihm diese Fassung zu beschränkt erscheine, weil den Ministerien die Befugnis eingeräumt 
ist, von einem oder dem anderen dieser erfordernisse zu dispensieren. Wären die There-
sianisten von der erlangung einer solchen Dispens ausgeschlossen, so würden sie übler 
daran sein als auswärtige, was wohl nicht in der absicht der angetragenen norm liegt. es 
wurde daher, zur Beseitigung jedes Zweifels, der Beisatz eingeschaltet: „insoweit nicht aus 
besondern Gründen die Dispens von denselben bewilligt ist“. 
seite zwei, in der zweiten hälfte, zu den Worten „zum Behufe der definitiven etc.“ 
bemerkte der Minister des inneren: Die Theresianisten werden nach dieser norm sogleich 
definitiv in den staatsdienst aufgenommen; man könnte daher nicht sagen, daß sie behufs 
der definitiven aufnahme noch etwas zu leisten haben. Die ablegung der politischen oder 
richteramtsprüfung im laufe der Praxis aber versteht sich bei ihnen, wie bei anderen 
Praktikanten, von selbst. es kann daher, nach dem erachten dieses und des Justizministers 
der ganze satz „Zum Behufe etc.“ bis „entfernen“ als vermöge der allgemeinen normen 
selbstverständlich hinweggelassen werden, welcher ansicht die konferenz einhellig bei-
stimmte. 
seite drei, Zeile 1, 2 von unten, zu den Worten „die Flüssigmachung (des adjutums) mit 
dieser nachwirkung ist jedoch erst nach nachgewiesenem antritte der Verwendung zu ver-
fügen“ bemerkten die Minister des inneren und der Justiz, daß, nachdem die staats-
prüfung erst nach dem 8. semester abgelegt werden darf, der junge Mensch doch wenigstens 
ein halbes Jahr zur Vorbereitung dazu braucht, mittlerweil aber auch seinen Unterhalt 
bestreiten muß, die Flüssigmachung des adjutums nicht erst vom tage des eintritts in den 
Dienst, sondern vom tage des austritts aus dem Theresiano erfolgen, oder, wenn dies einem 
Bedenken unterläge, einstweilen vom akademiefonds vorgeschossen werden sollte. 
Der Finanzminister verwahrte sich gegen eine frühere anweisung, weil dann der kan-
didat keine Bürgschaft über die Verwendung seiner Zeit geben kann. 
Der kultusminister mhat kein Bedenken, daß das adjutum, welches vom tage des aus-
trittes aus der akademie gebühren soll, erst nach dem eintritte in die Dienstleistung 
flüssig gemacht werde. insofern die ablegung der staatsprüfungen schwierigkeiten berei-
ten sollte, könnte denselben leicht dadurch abgeholfen werden, wenn gestattet würde, den 
kandidaten noch ein halbes Jahr länger, bis zur ablegung der staatsprüfung, in der aka-
demie zu belassen, was jedoch ganz füglich der abgesonderten Verhandlung anheimge-
stellt werden könnem. hiermit erklärten sich die mehreren stimmen einverstanden24. 

24 Der Akt wurde dem Reichsrat übergeben, hhsta., rr., Ga. 453/1857 und Ga. 683/1857. Dort war die 
Mehrheit gegen die vom Minister vorgeschlagenen neuen Normen für jene Theresianisten, die in den Staats-
dienst eintreten wollten; der Kaiser folgte dieser Ansicht und lehnte mit Ah. E. v. 20. 5. 1857 auf den Vortrag 
Brucks die vorgelegten Normen ab, ebd., kab. kanzlei, McZ. 57/1857.

m–m  Korrektur Thuns aus teilte dieses Bedenken, würde daher vorziehen, wenn gestattet würde, den kandida-
ten noch ein halbes Jahr länger, bis zur ablegung der staatsprüfung, in der akademie oder doch im 
Genusse des akademiestipendiums zu belassen, wie dies bei kandidaten der Doktorswürde üblich ist.
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V. im nachhange zu dem ah. kabinettschreiben vom 25. Jänner 1857, womit die amne-
stie für das lombardisch-venezianische königreich erteilt und die aufhebung des spezial-
gerichtshofes in Mantua ah. angeordnet worden ist25, wurde dem Justizminister das Gut-
achten abverlangt, was für Verfügungen zu treffen seien, um künftig im lombardisch-
venezianischen königreiche die Verbrechen des hochverrats, aufruhrs und aufstands 
abzuurteilen, dabei die einheit der Verhandlung zu wahren und deren Gang zu beschleu-
nigen26. Der Justizminister hat hierüber die beiden oberlandesgerichtspräsidenten27 
und den Grafen radetzky vernommen. Jener in Venedig und Graf radetzky schlagen 
Venedig, der in Mailand diese letztere stadt als sitz des zur aburteilung jener Verbrechen 
für das ganze königreich zu bestimmenden Gerichtshofes vor, wenn überhaupt ein spezi-
algerichtshof aufgestellt werden soll. 
allein weder der Mailänder oberlandesgerichtspräsident noch der Justizminister hielten 
einen solchen spezialgerichtshof für zweckmäßig oder nötig. nicht für zweckmäßig, ja für 
gehässig, weil eben erst in Folge eines ah. Gnadenakts der bestandene spezialgerichtshof 
in Mantua aufgehoben worden ist und weil die einsetzung eines spezialgerichtshofs ein 
Mißtrauen der regierung gegen ihren richterstand beurkundet. nicht für nötig, weil 
nbereits die strafprozeßordnung die Verbrechen des hochverrats, der Majestätsbeleidi-
gung, Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen hauses und störung der öffentlichen 
ruhen dem landesgerichte der hauptstadt des kronlands oder Gouvernementgebietes 
zur Verhandlung zuweiset28, und im Falle einer über beide Verwaltungsgebiete sich erstrek-
kenden komplizität auch schon nach dem bestehenden Gesetze durch Delegation des 
einen oder des anderen Gerichtshofes geholfen werden kann. 
es wäre daher, nach dem erachten des Justizministers, lediglich bei den diesfälligen Juris-
diktionsvorschriften zu belassen, ound dies umso mehr auch bei den Verbrechen der auf-
ruhr und aufstands, welche gesetzlich den Gerichtshöfen überhaupt unterstehen, zu 
beobachten, weil die Untersuchung dieser Verbrechen durch das entfernte landesgericht 
mit schwierigkeiten und kosten verbunden ist, und diese Verbrechen, wenn sie einen 
hochverräterischen charakter annehmen, ohnedies vor das Forum des landesgerichtes 
gehöreno. 

25 Handschreiben an den Generalgouverneur FML. Graf Radetzky, hhsta., kab. kanzlei, cBProt. 27c/1857; 
Mitteilung an den Justizminister ebd., cBProt. 28c/1857 und McZ. 293/1857. Diese Handschreiben 
waren im Zug der Reise des Kaiserpaares durch Oberitalien vom 17. 11. 1856 bis 12. März 1857 am 25. 1. 
1857 in Mailand erlassen worden. Zu dieser Reise siehe Einleitung XI f.; heindl, einleitung ömr. iii/5, 
Xii ff.; Mazohl-Wallnig, österreichischer Verwaltungsstaat 364 f.; Promintzer, Die reisen kaiser 
Franz Josephs 1848–1867, 96–133.

26 Handschreiben an den Justizminister K. Krauß v. 27. 1. 1857, hhsta., kab. kanzlei, cBProt. 35c/1857 
und McZ. 339/1857.

27 In Venedig und in Mailand.
28 Strafprozeßordnung v. 29. 7. 1853, rgbl. nr. 151/1853.

n–n  Korrektur K. Krauß’ aus das gemeine recht, die bestehende allgemeine Jurisdiktionsnorm die Verbrechen 
des hochverrats, Majestätsbeleidigung etc.

o–o  Korrektur K. Krauß’ aus und allenfalls nur noch das Verbrechen des aufstands und aufruhrs unter dieje-
nigen aufzunehmen, deren Untersuch- und aburteilung dem landesgerichte der hauptstadt bereits 
gesetzlich vorbehalten ist.
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Was die Maßregeln zur erhaltung der einheit und zur Beschleunigung der Verhandlung 
betrifft, so ist in ersterer Beziehung bereits auf die gesetzlich zulässige Delegation hinge-
wiesen worden; – in der letzteren läßt sich nach dem erachten des Justizministers nichts 
anderes veranstalten, als einerseits die Polizeibehörden anweisen, daß sie nicht, wie es 
bisher geschehen, die wegen Verdacht eines solchen Verbrechens eingezogenen monate-
lang im Polizeiverhafte lassen, ehe sie sie dem kompetenten Gerichtshofe übergeben, 
pworüber der Justizminister mit dem chef der obersten Polizeibehörde nach herablan-
gung der ah. entschließung rücksprache zu pflegen sich vorbehältp, und andererseits die 
staatsanwaltschaften qund oberlandesgerichtspräsidienq zu beauftragen, daß sie über den 
Umfang solcher Untersuchungen etc. an das Justizministerium berichten, um letzteres in 
den stand zu setzen, von Fall zu Fall die nötigen Weisungen über die Beschleunigung, 
allenfalls abbrechung der Verhandlung zu erteilen. 
Da sich die konferenz mit der ansicht des Justizministers vollständig vereinigte, so wird 
dieser hiernach den Vortrag an se. Majestät erstatten29. 

Vi. Die zwischen dem Minister des inneren und dem Finanzminister zeuge des Vortrags 
vom 17. März 1857, kZ. 1041, McZ. 948, bestehende Meinungsdifferenz über den 
Betrag der für den quieszierten Protomedikus Dr. knolz aus anlaß der leitung des Baues 
des irrenhauses in antrag zu bringenden remuneration hat sich durch die Vereinbarung 
der beiden Minister über die summe von 1500 f. behoben30. 

Vii. in laibach meldete sich ein helvetischer konfessionsverwandter bei seinem Pastor 
zur ehe mit einer katholikin. Der Pastor verlangte von ihm das eidliche Versprechen, daß 
er den revers über die erziehung seiner kinder in der katholischen religion nicht aus-
stelle. Der ehewerber gab das Versprechen, beschwerte sich dann aber beim konsistorium 
über jene Forderung, bemerkend, er habe sich ihr bloß darum gefügt, weil der Pastor 
einen anderen, der im gleichen Falle den revers ausgestellt hatte, öffentlich von der kan-
zel herab gerügt habe. Das vereinigte konsistorium augsburger und helvetischer konfes-
sion ist aus einer anzahl von räten jeder konfession zusammengesetzt und hat in ange-
legenheiten, die nicht die Dogmen oder liturgie betreffen, gemeinsam zu entscheiden. in 
diesem Falle aber stimmten die helvetischen räte für, die augsburgischen gegen den 
Pastor, sodaß der Präsident den Beschluß sistierte und ihn der entscheidung des kultus-
ministers unterzog31.

29 Vortrag K. Krauß’ v. 4. 4. 1857, Präs. 3316, dessen Anträge mit Ah. E. v. 3. 5. 1857 genehmigt wurden, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1232/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 465/1857 und Ga. 
577/1857.

30 Der Antrag wurde mit Ah. E. v. 9. 5. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 948/1857; zum Arzt 
und Medizinschriftsteller Dr. Joseph Johann Knolz Wurzbach, Biographisches lexikon 12, 168 f.; öster-
reichisches Biographisches lexikon 4, 1. 

31 Schreiben Werners v. 30. 1. 1857, zit. bei ava., cUM., neuer kultus, akatholisch (evangelisch), kar-
ton 1, Z. 10113/1857.

p–p  Einfügung K. Krauß’.
q–q  Einfügung K. Krauß’.



Das Ministerium Buol-Schauenstein40

Der kultusminister war der Meinung, daß die regierung in dieser angelegenheit, 
solange sie sich innerhalb der schranken der kirchendisziplin hält und nicht etwa eine 
unzulässige trauungsverweigerung zur Folge hat, eine entscheidung rzu fällen keine Ursa-
che haber, daß daher, wenn die beiden konsistorien sich über eine Frage der kirchenzucht 
nicht zu einigen vermögen, die entscheidung von dem konsistorium derjenigen konfes-
sion allein zu fassen sei, in welcher der berufene Fall sich ergeben hat. Da es sich hierbei 
um die ausdehnung eines rücksichtlich der dogmatischen und liturgischen Fragen beste-
henden Grundsatzes auch auf Gegenstände der kirchenzucht handelt, so erbat sich der 
kultusminister hiezu die Beistimmung der konferenz. 
Die konferenz nahm jedoch anstand, den vorgekommenen Fall zum Gegenstande einer 
prinzipiellen entscheidung zu machen, und glaubte, es sei sich auf die erklärung zu 
beschränken, daß die regierung, ohne Beirrung der Gewissensfreiheit über die Forderung 
des reverses, sobald damit kein gesetzwidriges Zwangsmittel in Verbindung gebracht 
wird, doch im interesse der öffentlichen ordnung nicht zugeben könne, daß ein indivi-
duum wegen eines wirklichen oder vermeintlichen Vergehens öffentlich von der kanzel 
herab mit namen bezeichnet und zurechtgewiesen werde. 
Der kultusminister, welcher sich mit dieser auffassung nicht vereinigen zu können 
glaubte, behielt sich vor, hierwegen an se. Majestät Vortrag zu erstatten32. 

Viii. Der handelsminister erbat und erhielt die Zustimmung der konferenz zu seinem 
antrage, dem auf der Fregatte „novara“ zur Weltumseglung zugelassenen Gelehrten Dr. 
scherzer behufs der erhöhung seines ansehens und einflusses in den transatlantischen 
Gegenden die anlegung der k. k. konsularuniform sin anhoffung der nachträglichen ah. 
Genehmigung zu gestatten, nachdem er wegen der Dringlichkeit der sache nicht in der 
lage sei, hierüber die ah. schlußfassung früher einzuholens,33. 

Wien, am 31. März/9. april 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. ofen, den 
9. Mai 1857.

32 Fortsetzung MK. v. 4. 4. 1857/V.
33 Vortrag Toggenburgs v. 5. 4. 1857, Präs. 1119, genehmigt mit Ah. E. v. 9. 4. 1857, hhsta., kab. kanzlei, 

McZ. 1198/1857. Zur Weltumsegelung der „Novara“ siehe MK. v. 24. 3. 1857/I.

r–r  Korrektur Thuns aus nicht zustehe.
s–s  Korrektur Toggenburgs aus zu gestatten, nachdem er wegen der Dringlichkeit der sache einerseits, sowie 

wegen ihrer Unerheblichkeit andererseits hiermit se. Majestät nicht zu belästigen dürfen vermeinte.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 4. 4.), gesehen Bach 6. 4., Thun 
7. 4., K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Kellner; abw. Kempen. 

i. Personalzulage für den griechisch-katholischen Domkustos Michael kuziemski. ii. Diffe-
renzen mit dem griechisch-katholischen erzbischof von Fogaras in betreff der ehesachen. iii. 
taxordnung für die ehegerichtlichen Verhandlungen. iV. aufhebung der Mauterleichterung 
des Bauernfuhrwerks in siebenbürgen und kroatien. V. kompetenz der augsburger und hel-
vetischen konsistorien in sachen der kirchenzucht. 

McZ. 1201 – kZ. 1272 

Protokoll der zu Wien am 4. april 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Die Meinungsdifferenz, welche zeuge des Vortrages vom 18. März 1857, kZ. 1080, 
McZ. 982, zwischen den Ministern des kultus und der Finanzen wegen Belassung der 
Personalzulage jährlicher 300 fr. für den lemberger griechisch-katholischen Domkustos 
Michael kuziemski besteht, wurde durch die erklärung des Finanzministers behoben, 
daß er mit rücksicht auf die im Vortrage ageschilderten besonderen Diözesanverhältnisse 
und auf diea sowohl von den Ministern des inneren und der Justiz als auch von dem 
Generaladjutanten FMl. Freiherrn von kellner bestätigte besondere Verdienstlichkeit 
kuziemskis dem antrage des kultusministers beitrete1. 

ii. Der kultusminister referierte seinen Vortrag vom 30. März 1857, kZ. 1256, McZ. 
1139, über die einstreuungen des griechisch-katholischen erzbischofs von Fogaras in sie-
benbürgen gegen einige Bestimmungen der anweisung für die geistlichen ehegerichte2. 

1 Dem Domherrn Kuziemski war am 1. 8. 1852 eine Personalzulage von 300 fl. bewilligt worden, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 2214/1852, siehe dazu MK. v. 24. 7. 1852/IV, ömr. iii/1, nr. 30. Am 2. 1. 1856 
war er zum Domkustos des Metropolitankapitels ernannt, sein Gehalt um 200 fl. auf 1000 fl. erhöht worden, 
die Personalzulage hätte um denselben Betrag gekürzt werden sollen, ebd., McZ. 4112/1855. Wegen seiner 
Verdienste, und weil ihm beim Vorschlag zur Ernennung eines Weihbischofs für Lemberg Dr. Spiridion Litwi-
nowicz vorgezogen worden war, beantragte Thun die Belassung der Zulage in voller Höhe, Vortrag v. 18. 3. 
1857, Z. 3575; mit Ah. E. v. 7. 4. 1857 genehmigte der Kaiser den Antrag, ebd., McZ. 982/1857. Sowohl 
Kuziemski als Litwinowicz wurden 1861 in den Reichsrat gewählt. 

2 Die geistlichen Ehegerichte waren in den Diözesen, wo sie nicht schon bestanden, aufgrund des Artikels X des 
Konkordats v. 18. 8. 1855, rgbl. nr. 195/1855, errichtet worden und hatten ihre Wirksamkeit im Sinn des 
Konkordats am 1. 1. 1857 begonnen; gleichzeitig war das Gesetz über die ehen der katholiken im kaiser-
thume österreich v. 8. 10. 1856 in Wirksamkeit getreten, ebd., nr. 185/1856; siehe dazu MK. v. 11., 14., 
18. und 21. 3. und 1. 8. 1856, ömr. iii/4, nr. 330, und heindl, einleitung ebd., XXVii-XXXii, mit 
Literatur; leisching, Die römisch-katholische kirche in cisleithanien. In: Wandruszka – Urba-
nitsch, Die habsburgermonarchie 4, 33. Die von Kardinal Rauscher verfaßten, aus 251 Paragraphen 
bestehenden kirchlichen anweisungen für die geistlichen Gerichte des kaiserthumes österreich in betreff 
der ehesachen waren als Anhang des neuen Ehegesetzes publiziert worden, rgbl. nr. 185/1846, anhang ii. 

 Der unierte Erzbischof von Fogaras und Alba Iulia, Alexander Sterka-Sulucz, hatte in seiner Eingabe v. 22. 
12. 1856 mitgeteilt, daß er 12 Bestimmungen der anweisungen nicht befolgen könne, weil sie mit der Dis-

a–a  Korrektur Thuns aus geschilderte.
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nachdem der Versuch, den erzbischof von der Unhaltbarkeit seiner einwendungen in 
einer unterm 17. Jänner l. J. an ihn erlassenen Belehrung zu überzeugen3, fehlgeschlagen, 
derselbe vielmehr eine Vorstellung dagegen, sowohl an den heiligen Vater als auch an se. 
Majestät gemacht hat4, so erübrigt nach dem erachten des kultusministers nichts anderes, 
als einerseits den erzbischof mit seinem Begehren im ah. namen sr. Majestät abzuweisen 
und andererseits vom apostolischen stuhle die entscheidung über seine Vorstellung mög-
lichst bald zu erwirken und unter einstweiliger aufrechthaltung der anweisung für die 
geistlichen ehegerichte in allen Bestimmungen behufs deren gleichmäßiger Durchführung 
in der Fogaraser kirchenprovinz auf die Berufung einer Provinzialsynode, unter dem 
Vorsitze eines päpstlichen kommissärs, anzutragen. 
Der Minister des inneren erklärte sich mit diesen anträgen ganz einverstanden, und 
auch die übrigen stimmen der konferenz fanden nichts dagegen zu erinnern5. 

iii. Der kultusminister referierte über den mit seinem Vortrage vom 27. März 1857, 
kZ. 1199, McZ. 1090, zur ah. Genehmigung vorgelegten entwurf einer taxordnung 
für die ehegerichtlichen Verhandlungen, beziehungsweise über die hierwegen zwischen 
ihm und dem Finanzminister obwaltende Verschiedenheit der Meinungen6.
nachdem es in den Befugnissen des Gerichtsherrn liegt, die Gebühren für die ausübung 
seiner Jurisdiktion festzusetzen, solche Gebühren bei den in Ungarn bestehenden geistli-
chen ehegerichten von jeher eingeführt sind, und der erzbischof von Wien versichert, 
daß das Gericht dabei mit aller jener rücksicht vorgehen werde, welche die staatsgesetze 
den Parteien gewähren, so glaubte der kultusminister, daß in eine Detailkritik der einzel-
nen ansätze nicht einzugehen, sondern sein antrag, dem vorgelegten entwurfe über-
haupt die Genehmigung und zur einbringung der darin festgesetzten taxen die exeku-
tion zu bewilligen, umso mehr der ah. Genehmigung empfohlen werden dürfte, als dem-
selben gemäß nach Verlauf von zwei Jahren Gelegenheit geboten sein wird, erfahrungsge-
mäß zu beurteilen, ob die taxordnung den Verhältnissen entspreche. Mehr, als die Par-
teien im allgemeinen gegen Unbilligkeit zu schützen, dürfte hierbei überhaupt nicht die 
aufgabe der regierung sein. 

ziplin der griechisch-katholischen Kirche überhaupt und der Diözese Fogaras insbesondere in Widerspruch 
stünden, ava., cUM., kultus, Präs. 15/1857; die Eingabe liegt bei ebd., Präs. 995/1857. Die Einwendun-
gen betrafen u. a. die Ehehindernisse, die Frage der Eheschließung der Diakone und Priester und die Möglich-
keit der Ehetrennung wegen böswilligen Verlassens und wegen Ehebruchs.

3 Schreiben Thuns an Sterka-Sulucz ebd., Präs. 15/1857.
4 Die Eingabe an Thun v. 3. 3. 1857 (RS.) und das Schreiben an den Papst (Abschrift) liegen bei ebd., Präs. 

995/1857.
5 Der Vortrag Thuns, Präs. 423, wurde dem Reichsrat übermittelt, hhsta., rr., Ga. 617/1857 und Ga. 

1004/1857; dort wollte man weder die Abweisung des Gesuchs noch die Einberufung einer Synode ausgespro-
chen haben, sondern nur auf die künftige Entscheidung des heiligen Stuhls verweisen, um die Sterka-Sulucz 
selbst gebeten hatte. In diesem Sinn wurde der Vortrag Thuns am 15. 7. 1857 resolviert, ebd., McZ. 
1641/1857; RS. des Vortrags bei ava., cUM., kultus, Präs. 995/1857, zugleich Note Thuns (K.) an Buol 
v. 30. 7. 1857.

6 Zu den kirchlichen Ehegerichten siehe den vorhergehenden Tagesordnungspunkt. Die Taxordnung für diese 
Gerichte war vom Wiener Erzbischof Kardinal Rauscher mit Schreiben an Thun v. 3. 12. 1856 vorgelegt 
worden, bei ava., cUM., kultus, Präs. 1543/1857; ebd. auch die Einwendungen des Finanzministers im 
Schreiben an Thun v. 15. 12. 1856, Z. 20215.
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allein um dieses bewirken zu können, muß nach der Bemerkung des Justizministers 
und des tg. gefertigten Präsidenten in eine Prüfung der einzelnen ansätze eingegangen 
werden, und die regierung kann, wenn sie überhaupt berufen ist, hier einfluß zu neh-
men, denselben nur dann üben, wenn sie ihr aufsichts- und Überwachungsrecht auch 
bezüglich der Detailbestimmungen des entwurfs geltend macht und sich darüber aus-
spricht. in dieser Beziehung nun glaubte die konferenz, die Bemerkungen des Finanz-
ministers über die höhe der taxansätze im allgemeinen, dann über die lücken im Ver-
gleiche mit den analogen staatsgesetzen, namentlich in bezug der Gebührenfreiheit der 
armen, für gegründet erkennen zu müssen, und es fügte der Justizminister noch die 
besondere Bemerkung über die höhe des taxsatzes per 6 fr. für die einbegleitung eines 
rekurses mit dem Zusatze bei, daß eine solche taxe die Parteien einerseits von rekursen 
abschrecke, andererseits sehr drückend und ungerecht sei, wenn dem rekursbegehren 
stattgegeben, also das erkenntnis des ehegerichtes für ungesetzmäßig erklärt wird. bFerner 
fiel dem Justizminister auf, daß in der vorgelegten taxordnung keine erwähnung vor-
komme, ob die armen von der taxentrichtung befreit seien oder nicht.b Der Minister 
des inneren hob insbesondere den Mangel der Bestimmung hervor, wer die taxen zu 
bezahlen habe, und war der Meinung, daß dem erzbischofe die anstände, welche hier und 
vom Finanzminister in der Zuschrift an den kultusminister7 gegen den entwurf erhoben 
worden sind, mit der aufforderung mitgeteilt werden dürften, sich denselben zu konfor-
mieren coder sonst eine geeignete Vereinbarung mit denselben zustande zubringenc. 
Der kultusminister bezog sich hier auf das, im Vortrage schon erwähnte resultat seiner 
im kurzen Wege mit dem erzbischofe gepflogenen Verhandlung, dsprach übrigens, ohne 
von seiner ansicht abzugehen, daß es nicht an der regierung sei, positiv in die regelung 
dieser angelegenheit einzugreifen, und daß kein hinreichender Grund sei, der Vorlage des 
kardinals die Genehmigung zu versagen, den Wunsch aus, daß bei der hiervon abwei-
chenden ansicht der konferenzd ein Gegenentwurf jener taxordnung im sinne der Majo-
rität abgefaßt und zur Basis der weiteren Verhandlung genommen werden wolle, edamit 
wenigstens diese bald zu irgend einem abschlusse gebracht werdee. 
Die konferenz nahm diesen antrag auf, und der Finanzminister wurde eingeladen, einen 
solchen Gegenentwurf verfassen zu lassen und in Vortrag zu bringen8. 

iV. Zur Behebung der zwischen dem Finanz- und handelsminister einer-, dann dem 
Minister des inneren andererseits, laut des Vortrages vom 24. März 1857, kZ. 1175, 
McZ. 1072, obwaltenden Meinungsdifferenz über den Zeitpunkt der aufhebung der 
Mautbegünstigung des Bauernfuhrwerks in siebenbürgen, kroatien und slawonien, 
erklärte sich der Finanzminister bereit, den termin der einstellung jener Begünstigung 
bis ende des Verwaltungsjahres 1858 erstrecken zu wollen, womit sich nicht nur die übri-

7 Zit. Anm. 6.
8 Fortsetzung MK. v. 7. 4. 1857/II.

b–b  Einfügung K. Krauß´.
c–c  Einfügung Bachs.
d–d  Korrektur Thuns aus stellte es übrigens dem ermessen der konferenz anheim, ob.
e–e  Einfügung Thuns.



Das Ministerium Buol-Schauenstein44

gen Votanten einverstanden erklärten, sondern auch schließlich der Minister des inneren 
vereinigte9. 

V. Der kalvinische Pastor in laibach hatte von einem ehewerber seiner konfession, der 
eine katholikin heiraten wollte, eine schriftliche erklärung verlangt, daß er den revers 
wegen erziehung der kinder in der katholischen religion nicht ausstellen wolle10. Der 
ehewerber stellte diese erklärung aus, beschwerte sich aber nachträglich hierüber beim 
konsistorium mit dem Bemerken, er habe sich zur ausstellung jener erklärung nur darum 
verstanden, um dem ärgernis zu entgehen, welches sich in einem ähnlichen Falle eines 
Glaubensverwandten ergab, von welchem der Pastor bei Gelegenheit des aufgebots des-
selben von der kanzel herab erklärte, der Bräutigam habe seine evangelische treue soweit 
vergessen, daß er den revers wegen erziehung seiner kinder in der katholischen religion 
ausstellte, was ihm Gott verzeihen wolle. 
Beim konsistorium haben drei lutherische räte f(der vierte, welcher seine eigenen söhne 
katholisch erziehen läßt, war wegen krankheit abwesend)f das Benehmen des Pastors ein-
stimmig mißbilligt, von den zwei kalvinischen räten dagegen der eine zwar das Verlangen 
der fraglichen erklärung gebilligt, dagegen den öffentlich von der kanzel herab ausge-
sprochenen tadel des Benehmens jenes anderen Bräutigams für unstatthaft erklärt, der 
zweite kalvinische rat aber den Vorgang des Pastors in beiden Beziehungen gutgeheißen. 
Der Präses des konsistoriums hat, mit rücksicht auf gdiesen sachverhaltg die angelegen-
heit der entscheidung des kultusministers unterzogen11.
nach der ansicht des kultusministers hat die regierung weder Beruf noch interesse, 
in dieser lediglich die kirchendisziplin betreffenden sache meritorisch zu entscheiden, sie 
würde sich vielmehr dadurch vielfachen anfechtungen aussetzen. Die Forderung des 
Pastors, daß ihm der Brautwerber seiner konfession verspreche, den revers nicht ausstel-
len zu wollen, verletzt ebensowenig als die Mißbilligung des ausstellers von der kanzel 
herab ein positives staatsgesetz. Beide Vorgänge sind nur von dem standpunkte der 
kirchenzucht zu beurteilen und würden, hätte sich der Fall von seite eines katholischen 
Pfarrers ereignet, nicht von der staatsverwaltung, sondern vom Bischofe zu entscheiden 

9 Das zur Erhaltung der vom Staat finanzierten Straßen in Österreich geltende allgemeine Mautsystem auf 
ärarialstraßen, Brücken und Überfahrten war mit Patent v. 10. 2. 1853, rgbl. nr. 133/1853, in den 
Ländern der ungarischen Krone eingeführt worden, siehe dazu MR. v. 15. 10. 1851/III, ömr. ii/5, nr. 570, 
und MK. v. 15. 1. 1853/I, ebd. iii/1, nr. 83. Gleichzeitig mit der Kundmachung war aber befristet eine 
wichtige Ausnahme verfügt worden. Gemäß Verordnung des Ministers für Finanzen und Handel v. 12. 7. 
1853, rgbl. nr. 136/1853, hatten jene Fuhrwerke, welche landesüblich nach art der Bauernwägen 
gebaut sind, d. i., welche weder eiserne achsen, noch Federn […] haben […], bis zum Ende des Verwal-
tungsjahres 1856 nur die halbe Mautgebühr zu entrichten. Mit Ah. E. v. 8. 5. 1857 auf den Vortrag Brucks 
v. 24. 3. 1857, Z. 50274, bewilligte der Kaiser die Verlängerung der Erleichterung bis Ende Oktober 1858, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1072/1857; Gutachten der Reichsrates ebd., rr., Ga. 459/1857 und Ga. 
598/1857. Fortsetzung zu Ungarn MK. v. 25. 7. 1857/I.

10 Fortsetzung von MK. v. 31. 3. 1857/VII.
11 Dazu siehe ebd., Anm. 30. 

f–f  Einfügung Thuns.
g–g  Korrektur Thuns aus die Protestation der calvinischen räte gegen die ausfertigung eines Beschlusses nach 

der stimmenzahl.
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sein. es hätte daher auch hier das konsistorium zu entscheiden. nachdem jedoch die 
entscheidung nach der stimmenzahl in demselben Grund zur klage über Bedrückung 
der helvetischen durch die augsburgischen konfessionsverwandten geben würde, so 
glaubte der kultusminister, darin einen ausweg finden zu können, wenn die ah. Bestim-
mung erbeten würde, daß die vereinigten konsistorien augsburgischer und helvetischer 
konfession, welche vermöge der instruktion von 1785 zwar in angelegenheiten, welche 
nicht die Dogmen und die liturgie betreffen, gemeinsam zu entscheiden haben, ermäch-
tigt werden, auch in angelegenheiten der kirchenzucht, wie in dogmaticis et liturgicis, 
hwenn sie sich nicht verständigen könnenh, getrennt vorzugehen, wornach also künftig 
auch in sachen der Disziplin von demjenigen konsistorium zu erkennen wäre, dessen 
Glaubensverwandten es betrifft12. 
Die Majorität der konferenz konnte sich vorläufig mit diesem antrage nicht vereinigen. 
insbesondere schien ihr zu dem antrage auf eine änderung der kompetenz der vereinig-
ten konsistorien aus anlaß eines einzelnen Falles eine notwendigkeit nicht vorhanden zu 
sein. Vielmehr glaubten die Minister des inneren, der Justiz und des handels, daß das 
vereinigte konsistorium, da es nun einmal in seiner Verfassung besteht, nach seiner kom-
petenz, salvo recursu13 an den landesfürsten, entscheide. Der landesfürst selbst oder des-
sen Minister wären nach der ansicht der Minister des inneren, der Justiz und der Finan-
zen, welchen auch FMl. Freiherr v. kellner beitrat, auch berufen, in merito zu entschei-
den; und es schlug der Finanzminister vor, diese sache, da sie nun einmal zur entschei-
dung der regierung vorgelegt worden, auch sogleich definitiv damit abzutun, daß den 
konsistorien bedeutet werde: „Wenn der helvetische Pastor in seiner Forderung so weit 
gegangen wäre, die trauung zu verweigern, der Vorgang gesetzwidrig gewesen wäre, auch 
die öffentliche ausstellung des Benehmens des Bräutigams durch den Pastor von der kan-
zel herab mit nennung des namens des ersteren, sei zu mißbilligen.“ 
Der tg. gefertigte Präsident äußerte sich dahin, daß, wenn bei der gegenwärtigen Zusam-
mensetzung der konsistorien in gemeinsamen Gegenständen nach der stimmenzahl ent-
schieden werden muß, die kalviner für immer unterliegen würden. seiner ansicht nach 
dürfte dieser Grundsatz nicht bestehen, vielmehr dahin aufzufassen sein, daß die konsi-
storien auch in gemeinsamen angelegenheiten nur nach dem übereinstimmenden Gut-
achten der räte beider konfessionen vorzugehen haben. Um hierüber jedoch die nähere 
aufklärung zu erhalten, schien es ihm wünschenswert, daß nebst der Vorlage der instruk-
tion der konsistorien von 1785 auch aus den akten derselben erhoben werde, ob Fälle 
solcher art bereits vorgekommen, wo der Beschluß durch die Mehrheit der stimmen der 
einen konfession zum nachteil der anderen gefaßt und ausgefertigt worden ist. 
Der kultusminister glaubte zwar, daß das resultat einer solchen nachforschung auf 
den vorliegenden Fall, der iein ergebnis der erst in neuerer Zeit auch unter den Protestan-

12 Zur Instruktion für die Konsistorien von 1785 siehe reingrabner, Protestanten in österreich 185 f. mit 
Literatur.

13 Vorbehaltlich einer Berufung; d. h. die Berufung an die höchste Instanz, den Landesfürsten, war immer 
möglich.

h–h  Einfügung Thuns.
i–i  Korrektur Thuns aus sich erst infolge der neugestaltung aller konfessionsverhältnisse ergeben hat.
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ten sich kundgebenden reaktion gegen die rationalistischen, indifferentistischen tenden-
zen der jüngsten Vergangenheit seii, eine entscheidende einwirkung nicht haben werde. 
nachdem jedoch die Mehrheit der konferenz den Wunsch ihres Vorsitzenden teilte, über-
nahm der kultusminister die Beibringung der verlangten nachweisungen14. 

Wien, am 4. april 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 12. april 
1857.

14 Die Angelegenheit wurde in der Ministerkonferenz nicht mehr behandelt, ein Vortrag wurde nicht erstattet. 
Bei ava., cUM., kultus, Präs. 591/1857, liegt ein von Thun am 5. 4. 1857 erbetenes Gutachten des Kon-
sistorialpräsidenten Werner v. 18. 4. 1857 zu dieser Angelegenheit mit folgendem Aktenvermerk v. 13. 12. 
1860: Unter Bezugnahme auf Z. 9271 und Z. 10113 v. J. 1857 lediglich den akten beizulegen, nach-
dem die Frage der neugestaltung der evangelischen kirchenverfassung in Verhandlung und jene der 
gemischten ehen und religiösen erziehung der kinder aus gemischten ehen damit im Zusammenhange 
steht. Der Akt 10113/1857, ein Schreiben Werners an Thun v. 26. 5. 1857 nebst Aktenreferat v. 24. 6. 
1857, liegt in cUM., neuer kultus, akatholisch (evangelisch), karton 1; er wurde ebenfalls am 13. 12. 
1860 ad acta gelegt. Eine Änderung in der Rechtslage trat nicht ein, sie wurde auch im Protestantenpatent 
von 1861 beibehalten, vgl. rgbl. nr. 42/1861, § 186 und § 192.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 7. 4.), gesehen Bach, Thun, K. 
Krauß, Toggenburg, Bruck, Kellner; abw. Kempen. 

i. kaiserliche Verordnung über Urbarialentschädigung der kameralfonds- und stiftungs-, 
dann der konfiszierten Güter in Ungarn, kroatien, slawonien, Woiwodina und siebenbür-
gen. ii. taxordnung für die geistlichen ehegerichte. iii. auslieferung des luca radonich. iV. 
einführung der notariatsordnung in Ungarn, kroatien, slawonien, Woiwodina, siebenbür-
gen und Galizien. 

McZ. 1255 – kZ. 1273 

Protokoll der zu Wien am 7. april 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der Minister des inneren referierte über den entwurf einer kaiserlichen Verord-
nung über die Modalitäten, unter welchen die Bestimmungen der ah. Patente vom 
16. Jänner 1854, rGBl. nr. 21, 22 und 23, dann vom 1. Jänner 1856, rGBl. 7, in betreff 
der Urbarial- und Zehntenentschädigungen auf die kameralfonds- und stiftungs-, dann 
der konfiskation verfallenen Güter in Ungern, kroatien, slawonien, in der serbischen 
Woiwodschaft und dem Banate, endlich in siebenbürgen in anwendung zu bringen 
sind1. Da der entwurf im einvernehmen mit den einschlägigen Ministerien der Justiz und 
der Finanzen ausgearbeitet worden ist, so fand die konferenz über den bezüglichen Vor-
trag des Ministers des inneren nichts zu erinnern2. 

ii. Dem in der konferenz vom 4. d. M., Protokollabsatz iii, gefaßten Beschlusse gemäß 
brachte der Finanzminister seinen Gegenentwurf der taxordnung für die geistlichen 
ehegerichte zum Vortrage3. 
er enthält folgende allgemeine Bestimmungen4: 1. Die durch diese taxordnung vorge-
schriebenen taxen hat jene Partei zu entrichten, auf deren anlangen das ehegericht ein-
schreitet. Zur entrichtung der Urteilsgebühr sind in erster instanz beide teile, im weitern 
instanzenzuge nur der appellierende verpflichtet. 2. in allen Fällen und wegen aller hin-
dernisse, hinsichtlich welcher das ehegericht die Untersuchung von amts wegen einzulei-
ten hat, ist von den Untersuchten eine taxe nicht zu fordern. 3. Derjenige, welcher die 

1 Die hier zit. Patente regelten die Durchführung der für die Grundentlastung gebührenden Entschädigung, 
siehe dazu MK. I v. 13. 9. 1853/I, ömr. iii/2, nr. 159, und MK. II v. 17. 11. 1855/I, ömr. iii/4, nr. 
316. Für die Kameralfondsgüter, für die Stiftungsgüter und für die konfiszierten Güter waren in den Paragra-
phen 20 bzw. 19 der zit. Patente eigene Bestimmungen angekündigt. 

2 Diese mit Vortrag Bachs v. 3. 4. 1857, Präs. 2729, vorgelegte Verordnung wurde mit einigen vom Reichsrat 
angeregten Änderungen mit Ah. E. v. 21. 5. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1200/1857; 
ebd., rr., Ga. 455/1857 und Ga. 700/1847. Zwei Tage später wurde der Gnadenakt v. 23. 5. 1857 
betreffend die konfiszierten Güter erlassen, siehe MK. v. 30. 4. 1857/I. Um Mißverständnisse und Irrungen 
zu vermeiden beantragte Bach noch vor der Publikation der Verordnung mit Vortrag v. 13. 6. 1857, Präs. 
5165, ihre Abänderung; Fortsetzung dazu MK I. v. 13. 6. 1857/I. 

3 Fortsetzung von MK. v. 4. 4. 1857/III.
4 Die folgenden sechs Punkte sind eine wörtliche Wiedergabe des Bruckschen Entwurfs.
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Vormerkung der Gebühren in gerichtlichen streitsachen anzusprechen berechtigt ist, wird 
von der entrichtung der hier vorgeschriebenen taxen losgezählt. kommt nur einem ehe-
gatten hiernach die Befreiung zustatten, und wird der nicht befreite ehegatte als der 
schuldtragende erkannt, so hat er die ganzen für die Verhandlung entfallenden taxen zu 
entrichten. 4. Die schuldige taxe ist dem zur entrichtung derselben Verpflichteten mit-
telst taxnote bekannt zu geben. Findet er durch die Vorschreibung sich beschwert, so hat 
er innerhalb 14 tagen, vom tage der Zustellung der taxnote gerechnet, seine Beschwer-
degründe dem geistlichen ehegerichte und aim Zuge des weiteren rekursesa im Wege 
dieses Gerichtes der politischen landesbehörde vorzutragen. ein rekurs gegen die ent-
scheidung bder politischen landesbehördeb oder nach ablauf der rekursfrist findet nicht 
statt. 5. Unberichtigte taxen5 sind über ersuchen des geistlichen ehegerichtsc auf die zur 
einbringung lf. taxen vorgeschriebene art hereinzubringen und an die geistlichen ehege-
richte abzuführen. 6. Wegen unterlassener Berichtigung der taxe ist mit keiner Verfü-
gung, erledigung und Zustellung des Gerichts innezuhalten. (Folgen die taxansätze für 
die einzelnen amtshandlungen nach dem im allgemeinen Gebührengesetze bestimmten 
ausmaße.)
Der kultusminister bemerkte hierüber mit Beziehung auf sein schon in der konferenz 
vom 4. d. M. abgegebenes Votum, daß er überhaupt nicht glaube, die regierung habe in 
diese angelegenheit positiv einzugreifen, weil die taxbemessung für gerichtliche amts-
handlungen dals eine Bedingung der ausübung der Jurisdiktion dem Gerichtsherrn, hier 
alsod dem Bischofe, zustehe und weder eine Besteuerung noch die Begründung einer ein-
nahmsquelle, sondern lediglich den ersatz der für die hilfsarbeiter, kanzleierfordernisse 
etc. des ehegerichts auflaufenden kosten (denn die geistlichen räte versehen ihr amt 
unentgeltlich) beabsichtige. er bestreite übrigens nicht, daß es der regierung freistehe, 
einen Gegenvorschlag zu machen, zweifle aber nach dem resultate der mit dem erzbi-
schofe über die Bemerkungen des Finanzministers vom 15. Dezember 18566 gepflogenen 
rücksprache, daß ersterer geneigt sein werde, den Gegenvorschlag anzunehmen und 
bedauere, daß dieser nunmehr durch die seit mehr als drei Monaten erfolgte aktivierung 
der geistlichen ehegerichte dringend gewordene Gegenstand auf diesem Wege nicht so 
bald zum abschluß kommen werde7. 
Die Majorität der konferenz erachtete jedoch, wie schon am 4. d. M., daß die regierung 
berechtigt und berufen seie [sic!], in dieser sache meritorisch einzuschreiten. Weder das 
konkordat, bemerkte der Minister des inneren, noch das ehegesetz und die instruk-

5 d. h. nicht bezahlte Taxen.
6 Zit. in MK. v. 4. 4. 1857/III, Anm. 6.
7 Die kirchlichen Ehegerichte waren am 1. 1. 1857 in Wirksamkeit getreten, siehe ebd., Anm. 2.

a–a  Im Original unterstrichen, dazu Randvermerk Marherrs: nach dem späteren Beschlusse statt des Unter-
strichenen „dem Metropoliten der kirchenprovinz“.

b–b  Im Original unterstrichen, dazu Randvermerk Marherrs: „des Metropoliten“.
c  Randvermerk Marherrs: Zusatz: „welches dabei zu bestätigen hat, daß solche in rechtskraft erwachsen 

sind“.
d–d  Korrektur Thuns aus ein akt der Jurisdiktion selbst sei, also dem Gerichtsherrn.
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tion für die geistlichen ehegerichte enthalten etwas über die taxen8. Die Frage, wie wegen 
dieser taxen zwischen der staats- und kirchengewalt zu verhandeln sei, ist also noch 
offen. schon aus dem Umstande, daß der erzbischof zum Behufe der eintreibung der 
geistlichen ehegerichtstaxen die exekution von der weltlichen Behörde in anspruch 
nimmt, folgt die Berechtigung der staatsverwaltung, auf die Grundsätze und Modalitäten 
der Bemessung jener taxen ergänzend und berichtigend einfluß zu nehmen. Geschähe 
dies nicht im vorhinein, so wäre die Folge davon, daß über vorkommende Beschwerden 
der Parteien gegen taxaufrechnungen immer von Fall zu Fall zwischen der staats- und 
kirchenautorität verhandelt werden müßte. nach der ansicht des Justizministers muß 
hiebei der Unterschied zwischen geistlichen und Vermögensangelegenheiten festgehalten 
werden. Die taxen treffen das Vermögen der Untertanen, sie sind eine Besteuerung, und 
das Besteuerungsrecht ist ein lf. hoheitsrecht. Überläßt es der landesfürst in einzelnen 
Fällen an jemand andern, so behält er sich doch vor, auf dessen ausübung überwachenden 
einfluß zu nehmen und zu beurteilen, ob die Modalitäten, unter denen es geübt werden 
will, den allgemeinen Besteuerungsgrundsätzen und den Verhältnissen der Bevölkerung 
entsprechen und ob damit nicht eine die letztere drückende und über den eigentlichen 
Zweck der auflage hinausgehende einnahme erzielt werden will. Der handelsminister 
endlich bemerkte, daß, abgesehen von den bereits angeführten rücksichten, die Berech-
tigung der staatsgewalt zum einschreiten in dieser sache sich aus der Betrachtung ergäbe, 
die geistliche Gerichtsbarkeit könnte durch Vorenthaltung ihrer Urteile und erlässe die 
Parteien indirekt zur taxentrichtung zwingen, was in keinem Falle zugegeben werden 
könnte und in welcher Beziehung der entwurf des Finanzministers im § 6 mit vollem 
Grunde die Bestimmung aufgenommen hat, daß wegen unterlassener taxberichtigung 
mit keiner Verfügung etc. des Gerichts innegehalten werden darf. 
Was nun das Meritum des vom Finanzminister vorgetragenen entwurfes anbelangt, so 
wurde von der Majorität der konferenz im allgemeinen die notwendigkeit und richtig-
keit der darin aufgenommenen „allgemeinen Bestimmungen“ anerkannt und dabei nur 
einige wenige, bereits oben im texte ersichtlich gemachte Modifikationen vorgenommen, 
und zwar: bei § 4 [wurde] statt der „politischen landesbehörde“ der Metropolit als höhere 
instanz angenommen, weil es konsequenter erscheint, gegen den ausspruch eines geistli-
chen Gerichts an dessen geistliche oberen zu rekurrieren, als an die weltliche Behörde; im 
§ 6 der einschub „welches zu bestätigen hat, daß solche in rechtskraft erwachsen sind“, 
damit die exequierende Behörde wisse, wienach die taxanforderung einer weiteren 
anfechtung nicht mehr unterliege. 
in eine Beurteilung der taxordnung selbst, d. h. der einzelnen ansätze, glaubte die kon-
ferenz gegenwärtig nicht eingehen, sondern sich auf die Meinung beschränken zu sollen, 
daß dieselben im allgemeinen nach den im lf. Gebührengesetze angenommenen Beträgen 
zu bemessen wären. 
schließlich war die Majorität der konferenz der ansicht, daß es von der früher beschlos-
senen einbringung eines Gegenprojekts abzukommen hätte, daß vielmehr der kultusmi-
nister eingeladen werden dürfte, dem erzbischof zu eröffnen, daß sein entwurf zu Bemer-

8 Konkordat, Ehegesetz und Instruktion zit. ebd.; mit instruktion sind die anweisungen gemeint, die als 
Anhang zum Ehegesetz publiziert worden waren. 



Das Ministerium Buol-Schauenstein50

kungen anlaß gegeben habe, er daher einen abgeordneten bezeichnen wolle, mit wel-
chem bei dem Finanzministerium auf Grundlage des von diesem ausgearbeiteten ent-
wurfs die Verhandlung über die fragliche taxordnung gepflogen werden könne9. 

iii. Der tg. gefertigte Minister des äußern brachte die angelegenheit des luca rado-
nich aus cattaro zur kenntnis der konferenz. Derselbe ist durch zwei emissäre aus Mon-
tenegro verleitet worden, an einem komplotte zum Umsturz der dortigen regierung teil-
zunehmen und sich selbst zum Fürsten von Montenegro ausrufen zu lassen. Bei seiner 
ankunft in cetinje wurde er jedoch von dem stellvertreter des Fürsten Danilo gefangen 
genommen, verhaftet und soll nun dort nach den Gesetzen des landes gerichtet werden10. 
obwohl radonich vor seiner entfernung aus cattaro ein schreiben zurückgelassen hat, 
worin er auf die österreichische staatsbürgerschaft verzichtet, so muß er doch fortan als 
österreichischer Untertan angesehen werden, weil eine bloße Verzichtleistung nicht 
genügt, sondern die einwilligung der staatsverwaltung dazu erfordert wird, welche bisher 
nicht erteilt worden ist11. 
hierauf gestützt glaubte der Minister des äußern von dem Fürsten von Montenegro die 
auslieferung radonichs verlangen zu können, umso mehr als nicht zugegeben werden 
kann, daß ein österreichischer Untertan dem richterspruch der dortigen Willkürherr-
schaft ausgesetzt werde. Der Fürst verweigerte jedoch die auslieferung wiederholt, sich 
auf sein territorialrecht und den Umstand berufend, daß umgekehrt, im gleichen Falle, 
ein Montenegriner von den österreichischen Behörden nicht würde ausgeliefert werden. 
schließlich bot er an, daß ein österreichischer abgeordneter der Prozedur wider radonich 
beiwohnen könne12. 
Montenegro ist kein anerkannter unabhängiger staat, sondern egilt vielmehr alse Bestand-
teil des türkischen reichs13. in der türkei haben die k. k. konsuln die Jurisdiktion über 

9 Thun zog daraufhin seinen Vortrag v. 27. 3. 1857, Präs. 1860/1856, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
1099/1857, zurück und richtete ein entsprechendes Schreiben an Rauscher, ava., cUM., kultus, Präs. 
557/1857. Am 23. 6. 1857 überreichte Rauscher Thun den mit dem Finanzministerium vereinbarten modi-
fizierten Entwurf, ebd., Präs. 885/1857; Fortsetzung in MK. v. 4. 7. 1857/I.

10 Berichte des Statthalters in Dalmatien Lazarus Freiherr v. Mamula an Buol v. 11. 3. 1857, Nr. 25 Res., und 
v. 19. 3. 1857, Nr. 32 Res., hhsta., Pa. Xl 90 (interna). Luca Radonich, ein junger absolvierter griechi-
scher kleriker, stammte aus der Familie der ehemaligen Gouverneure Montenegros. Der russophile Petar II. 
Petrović Njegoš, Vladika (Bischof, Metropolit) und damit auch politisches Oberhaupt von Montenegro 1830–
1851, hatte im Zug von Verwaltungsreformen das Amt des Gouverneurs abgeschafft und die das Amt inneha-
bende austrophile Familie Radonich/Radonjić des Landes verwiesen, Biographisches lexikon zur 
Geschichte südosteuropas 3, 439 ff.; tischler, habsburgische Politik gegenüber serben und Mon-
tenegrinern 51. Die Familie war in Cattaro ansässig geworden, sie wurde von Österreich finanziell unter-
stützt. Petars Nachfolger, Danilo I. Petrović Njegoš, Fürst von Montenegro seit 1. 1. 1852, hatte auf die 
kirchliche Würde verzichtet, Biographisches lexikon zur Geschichte südosteuropas 1, 371 ff.; 
MK. v. 26. 3. 1853/I, ömr. iii/2, nr. 106, anm. 8. Fürst Danilo befand sich zu diesem Zeitpunkt auf 
Reisen, Stellvertreter war sein Bruder, Senatsvizepräsident Mirko Petrović.

11 So war die Rechtslage gemäß dem Auswanderungspatent v. 2. 4. 1832, Jgv. nr. 2557/1832.
12 Die Akten zu diesem Fall sind verzeichnet in hhsta., Pa., index 1857, unter Montenegro iV.
13 Zwar hatte Fürst Danilo am 1. 3. 1852 Montenegro zum weltlichen erblichen Fürstentum ausgerufen, der 

Titel war auch von Österreich und Rußland, aber nicht vom Osmanischen Reich anerkannt worden; zur 

e–e  Korrektur Buols aus ein.
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die österreichischen Untertanen. Der Minister des äußern gedächte daher, diese traktat-
mäßige Bestimmung in anwendung zu bringen. allein, die schwierigkeit ist, daß sich in 
Montenegro selbst ein k. k. konsulat nicht befindet. es wurde ferner von dem Justiz- 
und dem Finanzminister die kompetenz der k. k. konsulate in der türkei über öster-
reichische Untertanen in Verbrechen in Zweifel gestellt14. indessen dürfte nach der 
ansicht des Ministers des inneren der Umstand, daß radonich sich noch in cattaro 
in das komplott eingelassen, also dort schon das Verbrechen begangen hat, nach den 
bestehenden Gesetzen die kompetenz des k. k. Gerichts begründen, fzumal bei Verbre-
chen, welche von österreichischen Untertanen in der levante begangen werden, die abur-
teilung nicht den konsulaten, sondern der inländischen kompetenten staatsbehörde 
zustehtf, und hiernach einen gesetzlichen anhaltspunkt gewähren, dessen auslieferung an 
das kompetente heimische Gericht zu verlangen. 
Bei diesen Verhältnissen würde der Minister des äußern mit Zustimmung der konfe-
renz auf der Forderung der auslieferung bestehen und dieselbe gegen den Fürsten, unter 
andeutung über die im Weigerungsfalle bevorstehenden ernsteren Maßnahmen, geltend 
machen15. 

iV. Der Justizminister erhielt die angesprochene Zustimmung der konferenz zu dem 
bei sr. Majestät zu stellenden antrage wegen einführung der für deutsche kronländer 
bestehenden notariatsordnung16 in Ungern, kroatien, slawonien, Woiwodina, sieben-
bürgen und Galizien, gund des von sr. Majestät ag. zu erlassenden einführungspatentesg, 
nachdem sich sämtliche landesautoritäten (mit ausnahme des Banus von kroatien) dafür 

politischen Lage Vranešević, außenpolitische Beziehungen zwischen Montenegro und der habsburger-
monarchie von 1848 bis 1918. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 6/2, 377 ff., 
und Wakounig, Dissens versus konsens. Das österreichbild in rußland während der franzisko-josephi-
nischen ära. In: ebd. 444.

14 Zu den Rechtsquellen und zur Ausgestaltung der Konsulargerichtsbarkeit über österreichische Staatsangehörige 
im Osmanischen Reich siehe Malfatti, handbuch des consularwesens 1, 472–511; Mischler – 
Ulbrich, staatswörterbuch 3, 172–184. Unbestritten war die Zivilgerichtsbarkeit der Konsularbehörden, 
siehe auch die kaiserliche Verordnung v. 29. 1. 1855, rgbl. nr. 23/1855, und die Ministerialverordnung v. 
31. 3. 1855, ebd. nr. 58/1855, dazu MK. v. 29. 3. 1853/II, ömr. iii/2, nr. 107, und MK. v. 29. 4. 
1853/I, ebd. nr. 118; nicht so klar war die strafrechtliche Kompetenz der Konsulate bei Delikten, die gegen 
Türken oder den türkischen Staat gerichtet waren, wie es bei Radonich der Fall war.

15 Nach erhöhtem diplomatischen Druck wurde Radonich am 11. 5. 1857 an Österreich ausgeliefert und im 
Beisein eines Vetreteres Montenegros verhört, Telegramm Mamulas v. 11. 5. 1857, hhsta., Pa. Xl 90 
(interna), fol. 123; Abschrift des Verhörprotokolls beim Bericht Mamulas v. 24. 5. 1857, Nr. 105 Res., ebd. 
Gegen Luca Radonich wurde ein ordentliches Gerichtsverfahren eingeleitet; zu einer Verurteilung dürfte es 
nicht gekommen sein, vgl. Note Rechbergs an Mamula v. 23. 9. 1860, ebd., Pa. Xl 105 (interna 1860), 
fol. 140.

16 Notariatsordnung v. 21. 5. 1855, rgbl. nr. 94/1855, siehe dazu MK. v. 1., 8., 11. und 18. 4. 1854, ömr. 
iii/3, nr. 217. Zur Entwicklung des Notariats siehe auch kletečka, einleitung ömr. ii/3, XV; ogris, 
Die rechtsentwicklung in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 2, 
582, anm. 6.

f–f  Einfügung Bachs.
g–g  Einfügung K. Krauß’.
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ausgesprochen und die handelskammern von Pest und agram sie wiederholt für ein drin-
gendes Bedürfnis erklärt haben.
Bezüglich Ungerns haben seine k. k. hoheit der herr erzherzog albrecht eine änderung 
der Benennung der notare, um sie von den bestehenden Dorf- etc. notären zu unter-
scheiden, beantragt und dafür den titel „Fiskal“ vorgeschlagen17. allein, es gibt auch 
Privatfiskale, es schiene hiermit nichts gewonnen zu sein, wogegen die Unterscheidung 
jedenfalls besser hervorgehoben bleibt, wenn sie sich des vom Justizminister beantragten 
titels „k. k. öffentlicher notar“ mit dem k. k. adler im siegel bedienen18. 

Wien, am 7. april 1857. Gr[af ] Buol 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolles zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
16. april 1857.

 

17 Zu den 1855 eingeführten Kreis- und Gemeindenotaren siehe Baranyi, Ungarns Verwaltung 1848–1918. 
In: ebd. 359.

18 Mit Vortrag v. 8. 4. 1857, Z. 22679 etc. ex 1855 [sic!], legte K. Krauß den Patententwurf vor und bat, die 
Anzahl der zu ernennenden Notare provisorisch festlegen zu dürfen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
1320/1857 (Entwurf liegt bei); der Reichsrat drang aber auf sofortige Festsetzung der Anzahl und der Amts-
sitze der Notare, ebd. rr., Ga. 502/1857 und Ga. 1131/1857; erst als K. Krauß’ Amtsnachfolger Nádasdy 
mit Vortrag v. 18. 10. 1857, Z. 18389/1857, den entsprechenden Verordnungsentwurf vorlegte – auf einen 
Notar entfielen im Durchschnitt 54.000 Einwohner, viel mehr als in den anderen Kronländern – genehmigte 
der Kaiser, nach nochmaliger Prüfung durch den Reichsrat, ebd. Ga. 1583/1857 und 152/1858, das Patent 
mit Ah. E. v. 7. 2. 1858, ebd., kab. kanzlei, McZ. 4157/1857; Publikation rgbl. nr. 23/1858; Mini-
sterialverordnung über die Anzahl und die Verteilung der Notare in den genannten Ländern rgbl. nr. 
24/1858. In Ungarn sollten 150 Notarstellen, in der serbischen Woiwodschaft mit dem Temescher Banat 30, 
in Kroatien und Slawonien 34, in Siebenbürgen 30, in Galizien und der Bukowina 100 bestehen. Zur Ein-
führung des Notariats in den ungarischen Ländern Baranyi, Ungarns Verwaltung 1848–1918. In: 
Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 2, 358 f.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 14. 4.), gesehen Bach, gesehen 
Thun, K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Kellner; abw. Kempen. 

i. kirchenbau in der leopoldstadt zu Pest. ii. Gehaltsregulierung des lehrpersonals an der 
Musterhauptschule zu Prag. iii. restaurierung des st. stephansdoms in Wien. iV. aufzah-
lung an den Bauunternehmer Benedikt Perwög für die Finstermünzer straße. V. Mautkonzes-
sion für die ofener tunnelaktiengesellschaft. 

McZ. 1354 – kZ. 1274 

Protokoll der zu Wien am 14. april 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

i. nachdem auf ah. Befehl sr. Majestät der Bau der kirche in der leopoldstadt zu Pest1, 
welche unter der leitung der städtischen kommission durch den Baumeister hild2 seit 
dem Jahr 1846 in angriff genommen worden, seither aber ins stocken geraten ist, wegen 
des dringenden Bedürfnisses der dortigen Bevölkerung nunmehr mit möglichster 
Beschleunigung wieder aufgenommen und beendigt werden soll, hat der kultusmini-
ster nach einsicht der Vorverhandlungen und der bisherigen ergebnisse gegen den 
Finanzminister die absicht ausgesprochen, daß die Bauführung von der regierung selbst 
in die hand genommen und zur einstweiligen Deckung der ersten Bedürfnisse, mit Vor-
behalt der entscheidung über die Beischaffung der noch weiters erforderlichen Geldmit-
tel, ein Betrag von 100.000 f. aus dem ungrischen religionsfonds angewiesen werde3. 
Über den vom Finanzminister erhobenen Zweifel, ob der religionsfonds diese summe 
entbehren könne, und ob nicht weitere anforderungen an den staatsschatz selbst gestellt 
werden würden, war der kultusminister in der lage zu versichern, daß der ungrische 
religionsfonds einen baren kassastand von 120.000 f. darbiete, also jenen Beitrag, der 
überdies nicht auf einmal angesprochen werden würde, allerdings leisten könne. Der Bau 
wird natürlich viel mehr kosten, da aber die stadtgemeinde außerstand ist, für denselben 
etwas zu tun, die sammlungen nur geringen ertrag erwarten lassen und die ganze ange-
legenheit unter der bisherigen ganz unzweckmäßigen leitung nicht belassen werden 
kann, wenn zu einem resultate gelangt werden soll, so erachtete der kultusminister, daß 
se. Majestät zu bitten wären auszusprechen, daß die stadtgemeinde von der Bauführung 
enthoben, diese letztere samt dem bereits vorhandenen Gemäuer, Materiale und Baufonds 
einer von sr. Majestät einzusetzenden kommission übergeben und die kommission ange-
wiesen werde, mit Zuziehung eines tüchtigen architekten das Bauprojekt einer genauen 
Prüfung und mit rücksicht auf die bereits ausgeführten teile einer Umarbeitung zu 
unterwerfen, ordentliche Überschläge zu verfassen und das Gutachten zu erstatten, ob 
dem Baumeister hild die ausführung des Baues weiters überlassen werden könne. 

1 Fortsetzung von MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 7.
2 Zu Joseph Hild (1789–1867) österreichisches Biographisches lexikon 2, 315; Wurzbach, Biogra-

phisches lexikon 9, 12 f.; rados, hild József.
3 Note Thuns an Bruck v. 21. 1. 1857, Präs. 43, und Antwort Brucks v. 8. 2. 1857 Fa., FM. Präs 23021/1856.
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Der Finanzminister besorgte, daß durch einen solchen ausspruch der ganze Bau dem 
ärar zur last fallen werde. er glaubte daher, darauf hindeuten zu sollen, daß, nachdem se. 
Majestät die 900.000 f., welche für den schloßbau in ofen bestimmt waren4, zur Verwen-
dung für landeszwecke sich vorzubehalten geruht haben, hieraus die Mittel für den in 
rede stehenden kirchenbau genommen werden dürften. 
Der Minister des inneren fand es prinzipiell bedenklich, Gelder, welche, wie obige 
900.000 f., aus landesmitteln aufgebracht, einen Bestandteil des landesfonds bilden, zu 
einem kirchenbaue zu verwenden, da kirchenbauten nach dem bestehenden system nie-
mals aus landesmitteln, sondern aus den durch die Gesetze hierzu besonders vorgezeich-
neten Quellen bestritten werden5. 
Weiters bemerkte der handelsminister, daß ihm auch der vorläufige ausspruch, den 
Bau von seite der staatsverwaltung zu übernehmen, nicht angemessen erscheine, weil ihr 
hiermit die ganze Patronatslast aufgebürdet würde, während doch zunächst die Gemeinde 
berufen scheint, für ihr kirchliches Bedürfnis selbst zu sorgen. Gegenwärtig ließe sich 
nicht einmal ermessen, was für eine summe zu dem Bau erforderlich sei. 
es schien daher diesem stimmführer sowohl als auch den übrigen Votanten notwendig, 
vorerst durch einen tüchtigen Fachmann den stand der sache an ort und stelle untersu-
chen zu lassen und über das Weitere erst dann zu beratschlagen, wenn erhoben ist, wie 
weit der Bau bisher gediehen, wie das Gebaute beschaffen und ob es, so wie das Projekt 
überhaupt, zur ausführung geeignet, ob und was für ein Baufonds vorhanden und was 
zur ausführung noch weiters erforderlich ist. 
Der kultusminister, diesem Beschlusse sich konformierend, wird sich wegen Benennung 
eines hierzu geeigneten kunstverständigen mit dem Minister für öffentliche Bauten ins 
einvernehmen setzen6. 

ii. Der Unterrichtsminister referierte über die Meinungsdifferenz, welche zeuge seines 
Vortrags vom 12. april 1857, kZ. 1475, McZ. 1342, zwischen ihm und dem Finanzmi-
nister über die beantragte regulierung beziehungsweise erhöhung der Gehalte des Direk-
tors und der lehrer an der k. k. Musterhauptschule in Prag obwaltet7. 
Während der Finanzminister auf seiner ansicht gegen die beabsichtigte erhöhung der 
Gehalte vornehmlich aus der rücksicht beharrte, daß die Direktoren in den Provinzial-
hauptstädten (Wien ausgenommen) nirgends mehr als 800 f., meist aber nur 700 und 

4 Siehe dazu MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 8.
5 Der Kirchenbau oblag den Grundherren und den Gemeinden. Die Grundentlastung machte zwar die Neu-

regelung des Patronatsrechts und der Kirchenkonkurrenz notwendig, siehe dazu MK. v. 17. 5. 1853/II, ömr. 
iii/2, nr. 126, doch war es dazu noch nicht gekommen. Sie erfolgte erst durch die Landtage ab 1862, siehe 
dazu MR. II v. 15. 10. 1862/I, ömr. V/4, nr. 272.

6 Fortsetzung MK. v. 16. 5. 1857/VI.
7 Es handelte sich um die k. k. Muster-hauptschule, kleinseite, carmelitergasse, siehe hof- und staats-

handbuch 1856/3, 128; im Vortrag Thuns v. 12. 4. 1857, Z. 5314, wurde sie als normalhauptschule, 
zugleich lehrerbildungsanstalt bezeichnet. Unter Normalhauptschule oder Musterhauptschule verstand 
man eine vierklassige Volksschule mit einem im Vergleich zur zweiklassigen trivialschule erweiterten Lehran-
gebot in einer Provinzhauptstadt; zugleich wurden an diesen Schulen die Lehrer ausgebildet, springer, 
statistik 2, 292 f. Übrigens war der Ausbau aller Hauptschulen zu einer vierklassigen Volksschule eingeleitet, 
vgl. die Verordnung Thuns v. 23. 3. 1855, rgbl. nr. 72/1855.
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600 f. haben, die klassenlehrer aber selbst in Wien nur mit 600 f., anderwärts mit 500 
und 400 f. besoldet sind, mithin bei der angetragenen erhöhung des Gehalts des Direk-
tors in Prag auf 900 f. und der lehrer auf 700 f. von seite des lehrpersonals in den übri-
gen kronländern ebenfalls ansprüche auf Gehaltserhöhung hervorgerufen werden wür-
den, die dann nicht wohl abgewiesen werden könnten, erachtete die Mehrheit der konfe-
renz doch dem einraten des Unterrichtsministers beipflichten zu sollen, nachdem 
derselbe hervorgehoben hatte, daß einerseits die lehrer in Wien gegenwärtig für den 
Präparanden-Unterricht8, der in Prag unentgeltlich gegeben wird, remunerationen per 
50 f. jährlich für jede stunde wöchentlich beziehen, andererseits die Direktoren und leh-
rer in anderen kronlandshauptstädten weder in Beziehung auf den Umfang noch auf die 
Wichtigkeit des Unterrichts mit jenen in Prag auf gleiche stufe sich stellen können9. 

iii. Der kultusminister hat aus anlaß des ihm von sr. Majestät übergebenen Gesuches 
des Wiener erzbischofs um Bewilligung einer subvention von jährlich 100.000 f. aus dem 
staatsschatze zur restaurierung des st. stephansdomes, dann um Genehmigung der 
errichtung eines Dombauvereins zu gleichem Zwecke, mit dem Finanzminister rück-
sprache gepflogen, von diesem aber mit Berufung auf den stand der Finanzen für dermal 
eine ablehnende antwort erhalten. inzwischen wurden sowohl vom statthalter als vom 
chef der obersten Polizeibehörde über den Gefahr drohenden Baustand der kirche Mit-
teilung gemacht, welche es als dringend nötig erscheinen lassen, daß hierwegen eine Vor-
sorge getroffen werde10.
es kann auch nicht zweifelhaft sein, daß dieses herrliche Denkmal gotischer Baukunst 
nicht dem Verfalle preisgegeben werden dürfe, dem es bei dem bisherigen stückweisen 
und planlosen ausbessern entgegen ginge. Mit rücksicht auf die nicht zu verkennenden 
finanziellen schwierigkeiten glaubte der kultusminister erwägen zu müssen, wie weit in 
dieser sache zu gehen sei. Das Projekt des erzbischofs bezielt, außer der herstellung des 
guten Baustandes, die vollständige restaurierung des inneren der kirche und den ausbau 
des zweiten turms. ob letzterer möglich ist, darüber läßt sich gegenwärtig noch gar nicht 
entscheiden. Die innere restaurierung und ausschmückung der kirche ist ein Bedürfnis, 
das verschoben werden kann. Wahrhaft unvermeidlich aber ist gegenwärtig die herstel-
lung des guten und sicheren Baustands, und zwar in umfassender und durchgreifender 
Weise. Der kultusminister wäre daher der Meinung, daß lediglich zu diesem Behufe ein 
Beitrag von 60.000 f. jährlich aus dem staatsschatze, vorläufig auf fünf Jahre, zu bewilli-
gen, unter dem Vorsitze des erzbischofs ein besonderes Baukomitee zu bestellen, die lei-
tung des Baues dem als tüchtigen architekten und kenner der gotischen Bauart bekann-
ten kranner11 zu übertragen und das komitee anzuweisen wäre, nach vorläufiger genauer 

8 Präparand: Vorbereitungsschüler, sich auf den Lehrerberuf vorbereitend.
9 Mit Ah. E. v. 16. 5. 1857 genehmigte der Kaiser die von Thun beantragten Gehaltserhöhungen, hhsta., 

kab. kanzlei, McZ. 1342/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 515/1857 und Ga. 662/1857.
10 Zu den genannten Schreiben siehe ava., cUM, kultus, Präs. 1326/1856, Präs. 1130/1857 und Präs. 

1130/1857.
11 Josef Andreas Kranner (1801–1871), Baumeister und Steinmetzmeister aus Böhmen; seit 1856 war er Bau-

meister der Votivkirche, Wurzbach, Biographisches lexikon 13, 129 f.; österreichisches Biographi-
sches lexikon 4, 209.
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erhebung des gegenwärtigen Baustandes das zur konservierung dringend notwendige 
sogleich vorzukehren, rücksichtlich alles übrigen, dann wegen restaurierung des inneren 
sowie wegen ausbau des zweiten turms die weiteren anträge zu erstatten. endlich wäre 
die errichtung eines Dombauvereins in thesi zu genehmigen und der erzbischof aufzufor-
dern, dessen statuten vorzulegen. 
in der hauptsache war die konferenz mit dem antrage des kultusministers einverstan-
den. Was den aus dem staatsschatze zu bewilligenden Beitrag betrifft, so vereinigte man 
sich, da der Finanzminister anfänglich nur für 40.000 f., das Doppelte der für die 
Markuskirche in Venedig ah. bewilligten Dotation12, stimmte, schließlich in dem Mittel-
betrage von 50.000 f. Bezüglich der Übertragung der Bauführung an den architekten 
kranner erachtete die Mehrheit der konferenz, nach dem antrage des Minister des 
inneren, daß dagegen zwar nicht der geringste anstand obwalten, daß jedoch diese 
Bestimmung kein Gegenstand der ah. entscheidung sr. Majestät sein, sondern von aller-
höchstdemselben dem Minister des kultus anach einvernehmung des diesfalls zu bilden-
den Baukomiteesa überlassen werden dürfte.
in ansehung des Dombauvereins endlich äußerte der handelsminister, daß ihm die 
Gründung eines solchen zu dem Zwecke, um durch kollekten die restaurationskosten 
aufzubringen, weder der Würde der staatsverwaltung noch dem großen Zwecke selbst zu 
entsprechen scheine. es handelt sich um die erhaltung des größten und herrlichsten 
Monuments der residenzstadt eines großen reiches, um einen Dom, in dem seit Jahr-
hunderten die kirchliche Feier der wichtigsten staatsereignisse stattfindet, dessen Patron 
der landesfürst ist, und ein solches Werk sollte auf die opfergaben der Gläubigen ange-
wiesen werden? Der Mailänder Dom hat eine fixe bedeutende Jahresdotation13, ein prote-
stantischer könig widmet dem ausbau einer katholischen kirche außerhalb seiner resi-
denz einen Jahresbeitrag von 50.000 talern14. 
Wohl besteht auch für diesen ein Dombauverein, aber seine Zuflüsse sind zumeist auf 
obige Dotation und die Beiträge eines andern deutschen königs beschränkt, während der 
ertrag der kollekten in steter abnahme begriffen ist. Bei den unablässigen ansprüchen, 
die von allen seiten an die öffentliche Wohltätigkeit gemacht werden, ist auch eine leb-
hafte und nachhaltige Beteiligung der Bevölkerung für die restauration der stephanskir-
che kaum zu erwarten. Der handelsminister würde daher statt eines Vereins die einset-
zung einer lf. Dombaukommission beantragen, welche den Bau zu leiten und zu überwa-
chen und außer der staatsdotation allenfalls noch die Mitleidenschaft der stadtgemeinde 
im Wege einer ordentlichen Verhandlung in anspruch zu nehmen hätte. Freiwillige 
Gaben von Privaten würden nicht ausgeschlossen sein. auch der tg. gefertigte Minister 

12 Beim Aufenthalt in Venedig anläßlich der großen Kaiserreise nach Lombardo-Venetien von November 1856 
bis Februar 1857 hatte Franz Joseph mit Handschreiben v. 2. 12. 1856 jährlich 20.000 fl. auf unbestimmte 
Zeit für die Restaurierung und Erhaltung des Markusdomes bewilligt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
4394/1856.

13 Laut dem Vortrag, den Thun zum Stephansdom erstattete, vgl. MK. v. 30. 4. 1857/IV, waren für den Mai-
länder Dom jährlich 47.000 fl. vorgesehen.

14 Der König v. Preußen widmete seit 1844 jährlich 50.000 Taler für den Kölner Dom, ebd.

a–a  Einfügung Bachs.
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des äußern fand Bauvereine überhaupt und insbesondere mit rücksicht auf deren aus-
breitung über das ausland nicht angemessen. nachdem jedoch der kultusminister 
bemerkt hatte, daß bei dem lebhaften interesse, das sich für diese angelegenheit im Publi-
kum kundgibt, die Bildung eines Vereins zu dem gedachten Zwecke sich kaum werde 
hindern lassen, durch den Vorbehalt der Prüfung der statuten aber Gelegenheit geboten 
ist, die zweckdienlich scheinenden einschränkungen vorzunehmen, vereinigte sich die 
Mehrheit der konferenz in dem antrage auf Zulassung des Dombauvereins gegen dem, 
daß dessen Wirksamkeit auf das innere der Monarchie beschränkt, jeder direkte oder 
indirekte Zwang durch kollekten oder einladungen von haus zu haus ausgeschlossen 
und das Vereinsstatut zur ah. Genehmigung vorgelegt werde15. 

iV. in der Meinungsdifferenz, welche zwischen dem handelsminister zeuge seines Vor-
trags vom 14. März 1857, kZ. 1012, McZ. 920, und dem Finanzministerium in betreff 
einer aufzahlung von 5394 f. 24 kreuzer an Benedikt Perwög für die bei dem Finster-
münzer straßenbau16 vorgekommenen und ziffernmäßig nachgewiesenen Mehrleistun-
gen obwaltet, hat sich die Mehrheit der konferenz gegen die einsprache des Finanzmini-
sters aus den vom handelsminister im Vortrage dargestellten Billigkeitsrücksichten für 
die ah. Gewährung jener aufzahlung im Gnadenwege ausgesprochen17. 

V. Der handelsminister referierte über das einschreiten der aktiengesellschaft des 
tunnelbaues in ofen um erhöhung des Prozents und der Dauer ihres Mautprivilegiums. 
Das Prozent wurde mit 5 % des anlagekapitals, die Dauer mit 50 Jahren nach dem ein-
raten der statthaltereiabteilung vom handelsministerium beantragt. hiergegen ist die 
Vorstellung der Gesellschaft gerichtet, welche ersteres auf 10 %, letztere auf 90 Jahre 
erhöht haben will. Der Minister des inneren unterstützte dieses Begehren, und der 
Finanzminister war mit ihm einverstanden18.
auch der handelsminister erklärte gegenwärtig, daß er den Mauttarif auf Grundlage der 
5 % des anlagekapitals zu beschränkt finde und sich daher dem einraten der beiden 
Minister auf dessen erhöhung bis 10 % umso mehr anschließe, als die Benützung des 
tunnels lediglich von dem Belieben der Passanten abhängt, die sich daher eine beträcht-
liche Wegabkürzung wohl durch eine höhere Zahlung erkaufen können. Was dagegen die 
Dauer der Mautkonzession betrifft, so bemerkte der handelsminister, daß bei einem 
objekte, das im ganzen nur 300.000 f. kostete, ein 50jähriger Mautbezug bei dem erhöh-

15 In diesem Sinn erstattete Thun am 16. 4. 1857 seinen Vortrag, brachte aber den Gegenstand noch einmal vor 
die Ministerkonferenz, siehe Fortsetzung MK. v. 30. 4. 1857/IV.

16 Straße in Tirol von Pfunds im Oberinntal über den Paß Finstermünz nach Nauders.
17 Mit Ah. E. v. 16. 5. 1857 genehmigte der Kaiser den Antrag des Handelsministers, hhsta., kab. kanzlei, 

McZ. 920/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 514/1857 und Ga. 661/1857.
18 Die Gesellschaft zum Bau eines Tunnels durch den Burgberg bei der Kettenbrücke zur besseren Verbindung 

zwischen Buda und Pest nach der Idee Graf István Széchenyis war 1850 von József Ürményi gegründet wor-
den. 1853 war mit dem Bau begonnen, 1856 der Tunnel eröffnet worden, historische enzyklopädie 
von Budapest 373 ff.

 In die Verhandlungen über ein Mautprivileg waren die Ministerien des Inneren und der Finanzen sowie das 
Armeeoberkommando einbezogen, nach deren Stellungnahme der Handelsminister die Angelegenheit vor die 
Ministerkonferenz brachte, siehe dazu ava., hM., allgemeine akten, nr. 7781/1857 mit Verzeichnis der 
Vorakten.
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ten tarif mehr als hinlänglich sein dürfte, um alle interessen zu befriedigen, daß ferner 
50 Jahre in der regel das Maximum sind, das für derlei Unternehmungen bewilligt zu 
werden pflegt und eine Überschreitung desselben nur bei den größten Bauten, wie z. B. 
bei der Pester kettenbrücke, die sechs Millionen kostete, zugestanden wird. es hätte daher 
bei den 50 Jahren zu verbleiben. Der Minister des inneren war hiermit gegen dem 
einverstanden, daß, wenn sich nach ablauf dieser konzessionsdauer zeigen sollte, daß 
nicht alle aktien zurückgezahlt werden konnten, eine angemessene Verlängerung der 
Mautkonzession eintreten werde. 
Gegen diesen Vorbehalt fand der handelsminister nichts einzuwenden, und die konfe-
renz trat sonach einstimmig diesen anträgen bei19. 

Wien, am 14. april 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
23. april 1857.
 

19 Daraufhin stellte das Handelsministerium am 17. 4. 1857 die Urkunde für das Mautprivileg aus und über-
mittelte sie dem Generalgouvernement, ebd., dabei auch das Konzept der Urkunde. Ein wiederholtes Ansu-
chen um Verlängerung der Konzessionsdauer wurde abgelehnt, hhsta., kab. kanzlei, kZ. 1156/1859.
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RS.; P. Ransonnet; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Buol 17. 4.), vidi!a Erzherzog Albrecht, Bach, K. 
Krauß, Toggenburg, Bruck, Grünne, Kempen; abw. Thun. 

i. erleichterungen des landes Ungarn in der Besteuerung. ii. kommission zur entscheidung 
über die heimkehr von politischen Flüchtlingen. iii. erweiterung der innern stadt Wien. 

McZ. 1368 − kZ. 1276 

Protokoll der am 17. april 1857 unter dem ah. Vorsitze sr. k. k. apost. Majestät abgehal-
tenen konferenz. 

i. se. Majestät der kaiser geruhten die erleichterung des landes Ungarn in bezug auf die 
Besteuerung im nachhange zu der konferenzberatung am 20. v. M. neuerdings, und zwar 
in der richtung zur sprache zu bringen, ob diese erleichterung bei der Grund- oder der 
Personalsteuer tunlich sei1. 
Der Finanzminister brachte hierauf zur ah. kenntnis, daß sein operat wegen regulie-
rung der bdirekten steuerb,2 sich bereits bei dem Ministerium des inneren in Verhandlung 
befindet und es vielleicht durch möglichste Beschleunigung gelingen dürfte, die mit dem 
neuen system verbundenen erleichterungen schon vom nächsten steuerjahre [an] ins 
leben treten zu lassen, allein für eine nachsicht der Personalsteuer des laufenden Jahres 
könne er durchaus nicht stimmen, da dies einen ausfall von 5 Millionen ohne irgend 
einen ersatz zur Folge haben würde3. Was die Grundsteuer betrifft, so hätten die erhe-
bungen des eigens dazu abgesendeten sektionsrates Mündel dargetan, daß der bei weitem 
größte teil des Grundbesitzes, namentlich der bäuerliche, keineswegs überbürdet sei, daß 
in Behandlung der gemeindeweisen reklamationen ordnungsmäßig zu Werk gegangen 
wurde und daß, wenn die großen Grundbesitzer im Pester statthaltereibezirke die steuer 
schwer empfinden, dies nicht sowohl in einem zu hohen Grundsteuerperzent, sondern in 
den Zuschlägen für landesfonds und Gemeinde, in den hohen arbeitslöhnen und im 
sinken der Getreidepreise seinen Grund hat. 
Über die Bemerkung sr. k. k. hoheit des herrn erzherzogs Generalgouverneurs, 
daß manche Grundherrn sich auch eine höhere klassifizierung ihrer Grundstücke dadurch 
zugezogen haben, daß sie bei den diesfälligen Verhandlungen, ungeachtet der Vorladung, 
nicht erschienen, erklärte der Finanzminister, daß in solchen Fällen durch nachträgli-
che rektifizierung geholfen werden könne. Ferner würde es allen Grundbesitzern, deren 
Grundsteuer dermal erhöht worden ist, eine wesentliche erleichterung gewähren, wenn 
ihnen die nachtragszahlung wegen der pro praeterito zuwenig entrichteten Grundsteuer 

1 Fortsetzung von MK. v. 20. 3. 1857, Punkte 1 bis 3.
2 Damit sind die weiter unten erläuterten Maßnahmen als Antwort auf die Steuerreklamationen gemeint.
3 Zur Personalsteuer siehe MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 3. Die Abschaffung dieser Steuer war im Reformentwurf 

Brucks von 1859 enthalten, der aber nicht umgesetzt wurde, Brandt, Der österreichische neoabsolutis-
mus 1, 564.

a  Dem Protokoll liegt ein Notenwechsel zwischen dem Präsidenten der konferenz Buol und Erzherzog Albrecht 
über dessen erfolgte Einsichtnahme ins Protokoll bei.

b–b  Korrektur Brucks aus Personalsteuer.
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ag. nachgesehen würde. Dies wäre ein wahrer Gnadenakt, da den steuerpflichtigen 
dadurch eine ihnen unbestreitbar obliegende Gebühr erlassen würde, und ein ah. aus-
spruch darüber würde sehr viel zur Beruhigung der Beteiligten beitragen. Der Finanzmi-
nister sprach sohin seine Überzeugung aus, daß durch diese ag. nachsicht, durch die 
Zurückstellung der konfiszierten Güter samt deren einkünften und den Grundentla-
stungsobligationen4, durch einstellung des Zuschlags für die Wiederherstellung der 
königlichen Burg in ofen5 und durch die reassumierung der wegen unterbliebenen 
erscheinens unrichtig vorgenommenen klassifizierungen der Grundstücke, endlich durch 
nachlaß eines kriegssteuerrückstands von 1,200.000. fl., dem lande Ungarn in finanzi-
eller Beziehung alle zulässigen erleichterungen bereits zugewendet sein würden. 
Der Minister des inneren bestätigte, daß die Zuschläge für Gemeindeauslagen zwar 
nicht den großen Gutsbesitzern, wohl aber den städtern und Bauern die entrichtung der 
lf. Grundsteuer immerhinc erschweren, von den statthaltereien und komitatsbehörden 
sei wohl einiges, aber wohl noch nicht genug geschehen, um den tiefgewurzelten Miß-
bräuchen in der Verwaltung des Gemeindevermögens abzuhelfen. eine eingreifende Ver-
besserung dieser Übelstände sei aber erst nach einführung des neuen Gemeindegesetzes 
zu erwarten6. Was das landeserfordernis für 1857 betrifft, so werde eine reduktion des 
Zuschlags von 40 kreuzern auf 36 kreuzer eintreten. im kommenden Jahre werde man 
zwar abermals mindestensd 36 kreuzer an Zuschlag einheben müssen (worunter 32 kreu-
zer für Grundentlastung), allein nachdem zugleich mit der Verlosung der Grundentla-
stungsobligationen begonnen wird, gehen den adeligen Gutsbesitzern wieder wesentliche 
Vorteile zu, und alles läßt hoffen, daß es emit der regelung der steuerfähigkeite möglich 
werden wird, den landeserforderniszuschlag in der Folge noch zu ermäßigen7. 

4 Siehe dazu MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 25, und MK. v. 30. 4. 1857/I.
5 Siehe dazu MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 8.
6 Zum geplanten neuen Gemeindegesetz siehe MK. I v. 12. 7. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 356, und heindl, 

einleitung ebd., XiV-XiX. Das sog. Bachsche Gemeindegesetz wurde erst am 24. 4. 1859 erlassen, rgbl. 
nr. 58/1859, trat aber nicht in Kraft, siehe dazu MK. v. 30. 8. 1859/III.

7 Zur Erledigung dieser Maßnahmen wurden mehrere Vorträge unterbreitet. Zur Grundsteuer (Berichtigung, 
Nachtragszahlung, allfällige neue Klassifizierung): Vortrag Brucks v. 12. 5. 1857, Präs. 831; mit Ah. E. v. 15. 
7. 1857 wurden die Steuerberichtigungen genehmigt, die aufgrund der Reklamationen vorzunehmen waren, 
und es wurde genehmigt, daß für frühere Jahre keine Nachforderungen seitens des Staates gestellt würden, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1776/1857; dazu ebd. rr., Ga. 287, 426, 655 und 1002/1857, weiters 
ebd., kab, kanzlei, McZ. 1633/1857. Zum Kriegssteuerrückstand: Vortrag Brucks v. 1. 5. 1857, Z. 3677; 
mit Handschreiben an Erzherzog Albrecht v. 11. 5. 1857 wurde die Abschreibung der Kriegssteuerrückstände 
bewilligt, ebd., McZ. 1590/1857; Publikation Wiener Zeitung v. 14. 5. 1857 (a.); gleiche Handschreiben 
wurden mit Datum 13. 5. 1857 an den Banus Joseph Freiherr Jellačić v. Bužim und an den Gouverneur in der 
serbischen Woiwodschaft und dem Temescher Banat Johann Graf Coronini-Cronberg erlassen, publiziert ebd. v. 
26. 5. 1857. Einkommensteuer: Vortrag Brucks v. 30. 4. 1857, Z. 6404; mit Ah. E. v. 10. 5. 1857, gegeben 
in Ofen, wurde genehmigt, daß Jahreseinkünfte aus Zinsen und Renten bis 300 fl. vom Verwaltungsjahr 1857 
an auch in den ungarischen Ländern von der Einkommensteuer befreit seien, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1573; 
dazu ebd., rr., Ga. 565/1857 und Ga. 612/1857; Publikation mit Erlaß des Finanzministers v. 12. 5. 
1857, rgbl. nr. 96/1857. Zu den Gemeinde- und Landeszuschüssen Fortsetzung MK. v. 27. 6. 1857/III.

c  Korrektur Bachs aus bedeutend.
d  Einfügung Bachs.
e–e Einfügung Bachs.
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ii. se. k. k. apost. Majestät geruhten zu eröffnen, daß die in der konferenz am 
20. März 1857 (Punkt 25) ah. abgeforderten Verzeichnisse der politischen Flüchtlinge 
aus verschiedenen kronländern, welchen die rückkehr entweder gar nicht oder doch erst 
nach vorläufiger erhebung über die Zulässigkeit zu gestatten wäre, eingelangt seien, aber 
wegen der verschiedenen Gesichtspunkte, unter welchen die statthalter die sache betrach-
teten, manches zu wünschen übrig lassen. 
Der Minister des inneren glaubte, daß bei diesem Umstande und da man bezüglich 
der italienischen Flüchtlinge keine kategorien aufgestellt habe, sondern über jedes Gesuch 
besonders verhandelt wird, auch in bezug auf die politischen Flüchtlinge aus anderen 
kronländern dasselbe Verfahren beobachtet und von der beabsichtigten hinausgabe der 
Verzeichnisse an die k. k. Missionen und konsulate Umgang genommen werden dürfte. 
Man könne bei dieser hinausgabe nicht verhindern, daß die Unterscheidung inf katego-
rien transpiriere, auch fehlt es den Missionen an Mitteln, in manchen Fällen die identität 
des die rückkehr ansuchenden Flüchtlings mit dem im Verzeichnis Genannten zu kon-
statieren. Dies alles macht es wünschenswert, die erteilung der rückkehrsbewilligung den 
Zentralstellen in Wien für alle nichtitalienischen Flüchtlinge vorzubehalten. 
Zur Gewinnung von Zeit könnte eine kommission aus abgeordneten der beteiligten 
Zentralstellen hier zusammengesetzt werden, welche gunter der leitung der betreffenden 
chefs der Zentralstellen über die rückkehrsgesuche zu entscheiden hätte, bei Meinungs-
verschiedenheit der chefs der Zentralstellen aber wäre die ah. entscheidung einzuholeng. 
nach längerer Beratung dieses antrages geruhten se. Majestät der kaiser zu bestim-
men, daß alle derlei rückkehrsgesuche von den Gesandtschaften und konsulaten zur 
entscheidung einer ad hoc zusammengesetzten kommission einzusenden seien, welche 
kommission sich dabei an ein zu verfassendes Verzeichnis über die von der rückkehr, sei 
es definitiv oder nur zeitlich, ausgeschlossenen zu halten und mit tunlichster Vermeidung 
aller zeitraubenden korrespondenzen mit ihrer entscheidung vorzugehen hat, welche 
entscheidung bei geteilten Meinungen der ah. schlußfassung zu unterziehen ist8. 

iii. se. Majestät geruhten, die ah. Willensmeinung auszusprechen, daß die schon so lang 
schwebende und immer dringender werdende Frage über die erweiterung der innern 
stadt Wien zu einer entschiedenen lösung gebracht werde9. Zu diesem ende sei eine 
kommission zusammenzustellen, welche sich vor allem mit der entwerfung eines Grund-
plans über das Ganze zu beschäftigen hat. Bei diesem Grundplane ist als Basis anzuneh-
men, daß die Fortifikationen im innern Wiens aufgegeben werden, andererseits ist dafür 
vorzudenken, daß auf dem jetzigen Glacis großartige Plätze von häusern frei bleiben 

8 In diesem Sinn siehe den Absatz 4 des Handschreibens an Erzherzog Albrecht v. 23. 5. 1857, zit. in MK. v. 
30. 4. 1857/I, Anm. 1; Fortsetzung MK. v. 26. 5. 1857/IV.

9 Zur Erweiterung der inneren Stadt Wien zuletzt MK. v. 8. 7. 1853/II, ömr. iii/2, nr. 140; zum Stillstand 
der Verhandlungen seit 1853, dann zum Vorstoß Bachs und zu den geheimen Vorbereitungen siehe springer, 
ringstraße 77–88; allgemein Macho, Bach 197–204.

f  zwei gestrichen.
g–g  Korrektur Bachs aus über die rückkehrgesuche zu entscheiden, bei Meinungsverschiedenheit aber die 

ah. entscheidung einzuholen hätte.
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müssen, auch hat man auf die herzustellenden öffentlichen Gebäude etc. gehörige rück-
sicht zu nehmen. nach Festsetzung des Grundplanes ist die Frage über die reihenfolge 
und das Detail der erweiterungs- und regulierungsbauten vorzunehmen. eine dritte 
Frage ist die über Beischaffung der Geldmittel. 
se. Majestät geruhten sofort zu befehlen, daß die Zusammensetzung der in rede stehen-
den kommission und die ihr zu gebenden instruktionen in der Ministerkonferenz zu 
beraten und hierauf darüber au. Vortrag zu erstatten sei10. 

am 17. april 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich habe den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis genommen. Franz Joseph. 
Wien, 1. Mai 1857.
 

10 Ein solcher Vortrag wurde nicht eingereicht, statt dessen berieten der Minister des Inneren Bach, Finanzmini-
ster Bruck und Handelsminister Toggenburg die Angelegenheit; Fortsetzung MK. v. 27. 6. 1857/I.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 20. 4.), gesehen Bach, K. Krauß, 
Toggenburg, Bruck, Kempen, Kellner; abw. Thun. 

i. Bewilligung der straffreien rückkehr des ungarischen Flüchtlings stephan Gorové v. Gat-
tája. ii. Über die Quartalsausweise der tätigkeit der Gendarmerie. iii. Verlosung der Grund-
entlastungsobligationen in Ungarn, Woiwodina, kroatien und slawonien. iV. Druck der 
Verhandlungen etc. der 1856er naturforscherversammlung in Wien. 

McZ. 1425 – kZ. 1275 

Protokoll der zu Wien am 20. april 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

i. Der Minister des inneren referierte über eine Differenz, welche zwischen ihm und 
dem chef der obersten Polizeibehörde in betreff der Bewilligung der straffreien rückkehr 
und nachsicht der Vermögenskonfiskation für den ungrischen politischen Flüchtling ste-
phan Gorové obwaltet. 
Während der chef der obersten Polizeibehörde sich gegen diese Bewilligung erklärte, 
weil der genannte Flüchtling sich sowohl während der ungrischen revolution von 1848 
als auch später im auslande, namentlich in konstantinopel, als agent kossuths tätig 
gezeigt hat, glaubte der Minister des inneren, einstimmig mit sr. k. k. hoheit, dem herrn 
erzherzog Gouverneur1, sich für diese Bewilligung aussprechen zu sollen. Derselbe hat 
azwar namentlich durch seine Mitwirkung als notär des landtags zu Debreczin bei der 
redaktion der Unabhängigkeitserklärung2 einea hervorragende tätigkeit für die revolu-
tion entwickelt. er bringt jedochb ein Zeugnis über sein Wohlverhalten in Paris seit 1851 
von dem dortigen Polizeipräfekten bei, und er ist fernerc die erste unter den dschwerer 
kompromittiertend notableren und vermöglichern Personen, welche die ah. Gnade sr. 
Majestät anrufen, und zwar in einer Weise, welche reue und das Bestreben der Besserung 
beurkunden. es liegt endlich auch ein Gesuch seiner bejahrten Mutter vor, welches 
Berücksichtigung verdient, und da derselbe bereits in das Verzeichnis derjenigen aufge-
nommen worden, welche se. Majestät aus anlaß des beglückenden Besuchs Ungerns zur 
Begnadigung vorgeschlagen werden sollen3, so würde es sich hier nur darum handeln, zu 
seinen Gunsten einen ah. Gnadenakt um einige Wochen früher eintreten zu lassen. 

1 Erzherzog Albrecht.
2 Absetzung des Hauses Habsburg und Unabhängigkeitserklärung Ungarns vom 14. 4. 1849; Deák, Die 

rechtmäßige revolution 220–225.
3 Zur Reise des Kaiserpaares nach Ungarn siehe MK. v. 20. 3. 1857; zum Gnadenakt ebd., Punkt 25, und 

MK. v. 30. 4. 1857/I.

a–a  Korrektur Bachs aus nämlich außer der Mitwirkung bei der redaktion der Unabhängigkeitserklärung 
keine.

b  Einfügung Bachs.
c  Einfügung Bachs.
d–d  Einfügung Bachs.
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Der chef der obersten Polizeibehörde, auf seiner früher geäußerten ansicht behar-
rend, stellte die entscheidung dem ah. ermessen sr. Majestät anheim, die übrigen stim-
men der konferenz traten dem antrage des Ministers des inneren bei, und stellte der 
Finanzminister eden antrag, vorderhand sich bloß auf die Bewilligung der straffreien 
rückkehr zu beschränken, da wegen nachsicht der Vermögenskonfiskation erst danne ein 
weiteres einschreiten abzuwarten wäre, was jedoch der Minister des inneren nicht 
angemessen fand, nachdem der Bittsteller auch um diese Gunst bereits gebeten hat und 
nur durch die Gewährung derselben in die lage kommt, auch von der ersteren Gebrauch 
zu machen4. 

ii. Die vierteljährigen ausweise über die tätigkeit der Gendarmerie, welche in den Zei-
tungen veröffentlicht werden, enthalten mitunter so ungeheure Ziffern über die vorge-
kommenen Verhaftungen, anhaltungen und anzeigen wegen Verbrechen, Vergehen und 
Übertretungen, daß, wenn sie als richtig angenommen werden müßten, sich ein sehr 
trauriges Bild des moralischen Zustandes der Monarchie ergäbe. 
so erschienen in dem ausweis des i. Militärquartals 18575 (Wiener Zeitung nr. 796): 
Majestätsbeleidigungen 90, störung der öffentlichen ruhe 68, öffentliche Gewalttätigkeit 
532, Verbrechen gegen die öffentliche ruhe und ordnung 5466, sonstige Vergehen gegen 
öffentliche anstalten 72034, Mord 140, totschlag 113, raubmord 23, schwere Verlet-
zungen 1270, Vergehen gegen die sicherheit des lebens 46.504, und der Gesundheit 
13.444, raub 534, Diebstahl, Betrug etc. 18.093 und gegen die sicherheit des eigentums 
77.756 etc. 
obige Daten dürften geeignet sein zu beweisen, daß auch gegen die klassifizierung der 
entdeckten Missetaten einige einwendungen erhoben werden könnten. es möge sich nun 
in dieser Beziehung wie immer verhalten, so erscheinet dem Minister des inneren die 
regelmäßige Veröffentlichung solcher ausweise wegen des eindrucks, den sie im in- und 
auslande von dem Zustande der Bevölkerung machen müssen, in keinem Falle angemes-
sen. sie ist auch durch das organische statut der Gendarmerie7 nicht vorgeschrieben, und 
gegenwärtig, wo die tätigkeit der Gendarmerie genugsam bekannt und anerkannt ist, 
nicht mehr notwendig. 

4 Auf Vortrag Bachs v. 23. 4. 1857, Präs. 3279, wurde dem Stephan Gorové v. Gattája mit Ah. E. v. 23. 5. 
1857 – also nicht als Vorgriff, sondern gleichzeitig mit dem allgemeinen Gnadenakt – die straffreie Rückkehr 
gegen Ausfertigung des vorgeschriebenen Loyalitätsreverses gestattet und zugleich die Nachsicht der Vermögens-
konfiskation ausgesprochen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1473/1857. Der Gnadenakt für Gorové wurde 
publiziert in der Wiener Zeitung v. 2. 6. 1857 (a.); Erwähnung dieses Tagesordnungspunktes in Mayr, 
tagebuch kempens 427 (Eintragung v. 20. 4. 1857); zu Gorové, 1867–1871 Handels- bzw. Verkehrsmi-
nister im Kabinett Andrássy, siehe österreichisches Biographisches lexikon 2, 33.

5 Das ist vom 1. 11. 1856 bis 31. 1. 1857.
6 Wiener Zeitung v. 7. 4. 1857 (M.), nichtamtlicher teil, 1; der Bericht wurde von anderen Zeitungen 

übernommen, z. B. Die Presse v. 8. 4. 1857.
7 Provisorisch-organisches Gesetz der Gendarmerie in dem österreichischen kaiserstaate v. 18. 1. 1850, 

kundgemacht mit Verordnung des Ministeriums des Inneren vom selben Tag, rgbl. nr. 19/1850; siehe dazu 
MR. v. 4. 1. 1850/IX, ömr. ii/1, nr. 245.

e–e  Korrektur Brucks aus es der erwägung anheim, ob nicht vorderhand sich bloß auf den antrag zur Bewil-
ligung der straffreien rückkehr zu beschränken und.
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Der Minister des inneren stellte daher den antrag, die Veröffentlichung dieser ausweise 
durch die Zeitungen künftighin zu unterlassen. 
Der chef der obersten Polizeibehörde erklärte, die richtigkeit der Ziffern und der 
charakteristik der Vergehungen in diesen, für den innern Dienst der Gendarmerie uner-
läßlichen ausweisen verbürgen zu können, weil dieselben nur nach genauer konstatie-
rung und gegenseitiger kontrolle aufgenommen werden. Wenn die ausweise über die 
gerichtlichen aburteilungen damit nicht übereinstimmen, so liegt dies in der natur der 
sache, weil die tätigkeit der Gendarmerie sich über alle einer gesetzwidrigen handlung 
Verdächtigen erstreckt, während das Gericht nur die Überwiesenen verurteilen kann. Was 
nun die Veröffentlichung der gedachten ausweise in den Zeitungen betrifft, welche bereits 
in früherer Zeit und wahrscheinlich auf anlangen der redakteure selbst zugestanden wor-
den sein mag, so erklärte der chef der obersten Polizeibehörde sich mit dem antrage des 
Ministers des inneren einverstanden, daß dieselbe unterbleiben könne, nachdem dieselbe 
nicht vorgeschrieben ist8. 

iii. nachdem im königreiche Ungern, kroatien und slawonien, dann in der serbischen 
Woiwodschaft die Grundentlastungsoperationen größtenteils beendigt sind und die noch 
wenigen rückständigen demnächst werden beendigt sein, hielt es der Minister des 
inneren für an der Zeit, auch die Verlosung der Grundentlastungsobligationen in diesen 
kronländern, und zwar mit 1. november 1857, eintreten zu lassen und die hierauf bezüg-
liche kaiserliche Verordnung in antrag zu bringen9. 
im allgemeinen hätten dabei die Grundsätze zu gelten, welche für die kronländer, wo die 
Verlosung schon eingeführt ist, dafür vorgezeichnet wurden10, nur die Bestimmung einer 
Prämie hätte fmit ihren korollarienf zu entfallen, nachdem gdiesfalls andere Verhältnisse 
obwalten, indem die ganze Bedeckung vom lande ohne Zuschuß von seite der Unterta-
nen aufgebracht werden muß und hiezu bei der summe von mehr als 200 Millionen 
ohnehin schon eine sehr hohe Belastung des landes eintritt, welche durch die Zuweisung 
einer Prämie umso mehr erhöht werden kann, dag die Voraussetzung, unter welcher sie in 
andern kronländern zugestanden worden, nämlich die hebung des kurswerts der Grund-
entlastungsobligationen tatsächlich sich nicht bewährt hat11.

8 Zu diesem Tagesordnungspunkt siehe Mayr, tagebuch kempens 427 (Eintragung v. 20. 4. 1857).
9 Zur Grundentlastung siehe allgemein Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 285–290. Zur 

Durchführung in den hier genannten Ländern rgbl. nr. 39, 40 und 41/1853, dann nr. 21, 22 und 
23/1854; über Nachtragsbestimmungen siehe zuletzt MK. v. 7. 1. 1857/XII, ömr. iii/5, nr. 383.

10 In den cisleithanischen Kronländern mit Ausnahme Galiziens und der Bukowina hatte die Tilgung der Ent-
schädigungskapitalien seitens der länderweise organisierten Grundentlastungsfonds am 30. 4. 1856 begon-
nen. Zweimal jährlich wurde ein bestimmter Betrag zurückgezahlt. Welche Grundentlastungsschuldverschrei-
bungen getilgt wurden, bestimmte das Los. Die Verlosungen wurden am 30. April und am 31. Oktober vor-
genommen. Nach 40 Jahren sollte die gesamte Schuld getilgt sein. Siehe dazu MK. v. 26. 5. 1855/I, ömr. 
iii/4, nr. 287, und rgbl. nr. 136/1855 und nr. 137/1855.

11 Wer seine Grundentlastungsobligationen nicht zur Verlosung anmeldete, erhielt, falls das Los doch darauf fiel, 
eine Prämie.

f–f  Einfügung Bachs.
g–g  Einfügung Bachs.
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Da der tilgungs-, respektive Verlosungsfonds aus landesmitteln, also durch einen 
Zuschlag auf die lf. steuern aufgebracht werden muß, die dermaligen Verhältnisse der 
genannten kronländer aber einige schonung notwendig machen und die Überschreitung 
eines gewissen Perzents des Zuschlags schlechterdings nicht zulassen, so glaubte der Mini-
ster des inneren aus dieser rücksicht noch einige Begünstigungen in antrag bringen zu 
sollen, und zwar für Ungern und die Woiwodina: 1. daß die Grundentlastungsobligatio-
nen der geistlichen kameralfonds- und stiftungsgüter dermalen noch nicht zur Verlosung 
kommen sollen, sondern daß hmit der Verlosung dieser kategorien erst nach ablauf der 
ersten zehn Jahre, d. i. ab dem Jahre 1867, begonnenh und sohin die ganze tilgungsope-
ration statt in 40, in 50 Jahren beendet werde. iBei dieser Modalität würde nach dem 
dermaligen satze der direkten steuern in Ungarn ein für alle fünf Verwaltungsgebiete 
kumulativ und gleichförmig festgesetzter Zuschlag von 32 kreuzern per steuergulden in 
den ersten zehn Jahren zur Bedeckung erforderlich werden. in den nächsten 30 Jahren 
dürfte dieser Zuschlag nur eine mäßige erhöhung fordern, falls nicht bis dahin durch die 
erhöhung des steuerertrags selbst – wie alle Wahrscheinlichkeit [erwarten läßt] – viel-
mehr eine herabsetzung des Grundentlastungszuschlags ermöglicht sein sollte. in den 
letzten 10 Jahren wird nur ein geringer Zuschlag nötig bleiben.i hiermit erklärte sich der 
Finanzminister einverstanden. 2. daß mit der rückzahlung der Vorschüsse (ca. 6 Millio-
nen), welche diese Fonds erhalten haben, nicht sogleich, sondern erst in zehn Jahren jvom 
1. november 1867 anj begonnen werde. auch hiermit war der Finanzminister in der 
Wesenheit, jedoch mit der Modifikation einverstanden, daß die Frist nicht auf zehn Jahre 
erstreckt, sondern nur ausgesprochen werde, daß jene Vorschüsse nicht in den ersten Jah-
ren der tilgungsoperation zur Zahlung kommen sollen, womit sich auch der Minister 
des inneren befriedigte.
Für kroatien und slawonien, wo die landesverhältnisse noch ungünstiger sind, bean-
tragte der Minister des inneren noch folgende Zugeständnisse: a) die einschränkung des 
Personals der Urbarialgerichte auf den äußersten Bedarf, sohin aber Übernahme des dafür 
erforderlichen aufwands auf das ärar, b) die Verwandlung des ärarischen Guthabens in 
ein unverzinsliches und die Verschiebung der rückzahlung desselben bis zu dem Zeit-
punkte, wo das land die Mittel dazu haben wird, c) eine subvention aus dem ärar zur 
Deckung des, ungeachtet dessen kbei einem Grundentlastungszuschlage von 30 kreuzern 
per steuerguldenk sich noch ergebenden, jährlichen Defizits per ca.l 130.000 f. des lan-
desfonds. Der Finanzminister erbat sich hierüber die Mitteilung der Verhandlungsakten, 
welche der Minister des inneren unter der Voraussetzung zusagte, daß die konferenz in 
thesi sich mit der notwendigkeit der Beschränkung des Zuschlags auf 30 kreuzer per 
steuergulden und sohin der Beihilfe aus der staatskasse einverstanden erkläre12. 

12 Mit drei Vorträgen v. 11. 5. 1857 legte Bach die Entwürfe der kaiserlichen Verordnungen vor, die, nach 
Begutachtung durch den Reichsrat, am 7. 6. 1857 genehmigt wurden. Ungarn: Vortrag Präs. 4573, hhsta., 

h–h  Korrektur Bachs aus für diese eigens eine zehnjährige Frist festgestellt.
i–i  Einfügung Bachs.
j–j  Einfügung Bachs.
k–k  Einfügung Bachs.
l  Einfügung Bachs.



Nr. 393   Ministerkonferenz, Wien, 20. April 1857 67

iV. eine Differenz zwischen den Ministern des inneren und der Finanzen in betreff der 
Übernahme des Druckes der Verhandlungen und abhandlungen bei der letzten Ver-
sammlung der naturforscher in Wien von seite der staatsdruckerei, dann Verteilung der 
exemplare an sämtliche Mitglieder mit einem kostenaufwande von 3000 f. wurde beho-
ben, indem sich beide Minister darüber vereinbarten, den fraglichen aufwand auf rech-
nung des Ministeriums des inneren zu setzen, wo derselbe in einer andern rubrik durch 
ersparung eingebracht werden kann13. 

Wien, am 20. april 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 29. april 
1857.

kab. kanzlei, McZ. 1743/1847; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 646/1857 und 808/1857; 
Publikation rgbl. nr. 111/1857. Kroatien-Slawonien: Vortrag Präs. 4551, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
1745/1847; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 644/1857 und 806/1857; Publikation rgbl. nr. 
112/1857. Serbische Woiwodschaft mit dem Temescher Banat: Vortrag Präs. 4633, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 1746/1847; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 645/1857 und 807/1857; Publikation 
rgbl. nr. 113/1857. Mitteilung der kaiserlichen Verordnung an Bruck mit Note (RS.) Bachs v. 10. 7. 1857, 
Präs. 6439, Fa., FM., Präs 2247/1857.

13 Die 32. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte, deren Abhaltung in Wien im Jahre 1855 
wegen einer Choleraepidemie auf das Folgejahr verschoben worden war, hatte vom 16. bis 22. 9. 1856 statt-
gefunden. U. a. hatte Karl Freiherr v. Czoernig seine 1855 erschienene ethnographische Karte des österreichi-
schen Kaiserstaates vorgestellt. Mit Vortrag v. 2. 5. 1857, Präs. 3165, legte der Minister des Inneren Bach 
Bericht über den Verlauf der Versammlung, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1626/1857. Die in Rede stehende 
Publikation erschien unter dem Titel amtlicher Bericht über die Versammlung deutscher naturforscher 
und ärzte zu Wien im september 1856, herausgegeben von den Geschäftsführern derselben hyrtl und 
schrötter, Wien, hof- und staatsdruckerei, 1858.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 30. 4.), gesehen Bach 3. 5., Thun 
5. 5., K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Kempen, Kellner. 

i. Vermögenskonfiskationsnachsicht in Ungarn etc. ii. anspruch der Finanzwache auf Zivil-
bedienstungen in der Finanzbranche. iii. Bezug des Gymnasialschulgeldes der stadt 
komotau. iV. restaurierung des st. stephansdomes. V. Präsidentenstelle der akademie der 
schönen künste in Venedig. Vi. straßenzug von stuhlfeld nach Paß Thurn. 

McZ. 1591 – kZ. 1886 

Protokoll der zu Wien am 30. april 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Die zeuge des Vortrags des Finanzministers vom 28. april 1857, kZ. 1715, McZ. 
1539, zwischen diesem und dem Justizminister obwaltende Differenz in betreff einer wei-
teren ah. nachsicht des aus anlaß der empörung in Ungern und siebenbürgen kriegs-
rechtlich verhängten Vermögensverfalles hat sich durch die erklärung des Justizministers 
behoben, daß er sich nun vollständig den anträgen des Finanzministers anschließe1. 

1 Diesen Vortrag v. 28. 4. 1857, Fa., FM., Präs. 615/1857 (K.) und Präs. 1288/1857 (RS.), hatte Bruck 
aufgrund der kaiserlichen Willensäußerung in der MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 25, und nach Rücksprache mit 
den dort genannten beteiligten Zentralstellen unterbreitet. Die Meinungsdifferenz betraf das Ausmaß des 
Gnadenaktes. Als Erledigung waren eine Verordnung sowie ein Handschreiben an den Finanzminister vorge-
sehen. Der Reichsrat, dessen Gutachten abgefordert wurde, beantragte, die Aufhebung der Konfiskationen 
nicht als Verordnung und als Handschreiben an Bruck, sondern als Handschreiben an den Generalgouverneur 
zu erlassen, um den Charakter des Gnadenaktes motu proprio zu verstärken, hhsta., rr., Präs. 134/1857 
und Präs. 167/1857; der Kaiser folgte dieser Ansicht und unterzeichnete das Handschreiben an Albrecht 
(sowie gleichlautende Handschreiben an den Gouverneur in Siebenbürgen, FZM. Fürst Carl Borromäus zu 
Schwarzenberg, und an den Gouverneur in der serbischen Woiwodschaft und im Temescher Banat, FML. 
Johann Graf Coronini-Cronberg) in Ofen am 23. 5. 1857, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1539/1857, und 
ebd., cBProt. 189c/1857; Publikation im amtlichen Teil der Pest-ofner Zeitung v. 26. 5. 1857 und im 
Nachtrag zum nichtamtlichen Teil der Wiener Zeitung v. 27. 5. 1857 (M.). Das Handschreiben lautet 
auszugsweise: lieber etc.! im Verfolge der mit Meiner Verordnung vom 12. Juli 1856 mehreren Personen 
erteilten nachsicht des aus anlaß der empörung im königreiche Ungarn und im Großfürstentume 
siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849 kriegsrechtlich verhängten Vermögensverfalles finde ich zu 
verordnen wie folgt: 1. das kriegsrechtlich in Verfall gesprochene und im Besitze des staates befindliche 
Vermögen wird […] aus Gnade in weiterer ausdehnung Meiner Verordnung vom 12. Juli 1856 folgen-
den Personen ausgefolgt: a) allen jenen individuen des Zivilstandes, welche […] sich […] gegenwärtig 
im inlande in haft befinden; allen sich gegenwärtig im inlande in haft befindlichen individuen des 
Militärstandes, sowie allen b) jenen, welche bereits außer haft im inlande sich befinden, denen jedoch 
die nachsicht der Vermögenskonfiskation noch nicht zuteil geworden ist. Übrigens ist es Mein Wille, 
daß die in den staatsschatz bisher eingeflossenen reinen einkünfte aus konfisziert gewesenen Gütern 
zum Besten des landes und seiner Bewohner verwendet werden. […] 4. in betreff derjenigen kriegs-
rechtlich verurteilten Personen, welche noch landesflüchtig sind, haben Meine Missionen und konsu-
late die Weisung erhalten, Bittgesuche solcher Personen um Bewilligung der rückkehr sowie um nach-
sicht der strafe und des über sie kriegsrechtlich verfügten Vermögensverfalles anzusuchen. Über diese 
Gesuche behalte ich Mir vor zu entscheiden […]. Der Inhalt des Handschreibens wurde auch am 1. 9. 
1857 als Verordnung Brucks v. 13. 6. 1857 veröffentlicht, rgbl. nr. 156/1857; dazu Fa., FM., Präs. 
2517/1857 und Präs. 3062/1857.
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ii. Der Finanzminister referierte über die, laut seines Vortrags vom 19. april 1857, kZ. 
1579, McZ. 1428, zwischen ihm und der Zentralevidenzhaltungskommission bezie-
hungsweise dem armeeoberkommando obwaltende Meinungsdifferenz über die ausle-
gung des § 2 der kaiserlichen Verordnung vom 19. Dezember 18532 bezüglich der indi-
viduen der Finanzwache. 
im § 1 dieser Verordnung sind die Dienstposten verzeichnet, welche ausschließlich nur an 
gediente Unteroffiziere und Gemeine des k. k. heeres verliehen werden dürfen. Der § 2 
enthält die ausnahmen, und zwar: 1. wegen Mangel tauglicher Militärs, 2. für die Diener 
und arbeiter des Berg- und salinenwesens und 3. die Bestimmung: „ebenso bleiben die 
rücksichtlich der Finanzwache bestehenden Vorschriften aufrecht.“ Da nun vermöge § 234 
der Verfassung der Finanzwache3 und § 25 des amtsunterrichts über den Wirkungskreis der 
kameralverwaltungen4 bei Verleihung von Dienstplätzen im ausübenden Gefällsdienste auf 
die bei der Finanzwache zurückgelegte Dienstleistung vorzüglicher Bedacht zu nehmen ist, 
dann systemisierte Plätze der Dienerschaft bei den kameralbezirksbehörden etc. stets aus 
dem stande der Quieszenten oder Pensionisten oder durch für den beschwerlichen Dienst 
der Grenz(Finanz)wache5 minder taugliche individuen derselben besetzt werden sollen, so 
glaubte der Finanzminister aus dem klaren Wortlaute dieser ah. Bestimmungen sowie aus 
§ 17 der kaiserlichen Verordnung vom 19. Dezember 1853, welcher die Vorschriften über 
die Wiederanstellung von Quieszenten aufrecht erhält, für die individuen der Finanzwache 
im aktiven Dienste sowohl als im Quieszentenstande den gleichen anspruch wie den Mili-
tärs nach § 1 der zitierten Verordnung auf Zivilbedienstungen im ressort der Finanzverwal-
tung folgern und sich hiernach die ah. Deklaratorie erbitten zu sollen. 
insoweit es sich um die Frage handelt, ob der behauptete anspruch der Finanzwache 
schon in dem gegebenen Gesetze, der kaiserlichen Verordnung vom 19. Dezember 1853, 
gegründet sei, haben sich der Minister des inneren, der chef der obersten Polizeibehörde 
und der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner für die gegenteilige ansicht 
des armeeoberkommandos ausgesprochen. Der Minister des inneren, welcher an den 
Vorberatungen über den entwurf des Gesetzes teilgenommen hat, bemerkte insbeson-
dere, daß die absicht des Gesetzes war, den gedienten Militärs aund insbesondere den 
gedienten Unteroffiziersa bei Besetzung der im § 1 bezeichneten Dienstposten namentlich 
a) der Diener und Manipulationsposten bei sämtlichen lf. ämtern (also auch bei den 
Finanzbehörden) ausschließlich den Vorzug einzuräumen. hiermit ist allen früheren spe-
ziellen Gesetzen zugunsten einzelner kategorien insofern derogiert, als nicht in diesem 
Gesetze selbst eine ausnahme zugestanden wird. solche ausnahmen enthält der § 2 im 
allgemeinen beim abgang tauglicher Militärs und im besondern für Berg- und salinen-

2 kaiserliche Verordnung v. 19. 12. 1853, den Übertritt gedienter Unteroffiziere und Gemeine in Zivilan-
stellungen betreffend, rgbl. nr. 266/1853; siehe dazu MK. v. 20. 12. 1853/V c), ömr. iii/3, nr. 185. 

3 Kundgemacht mit Hofkammerdekret v. 21. 4. 1843, Pgv. nr. 44/1843.
4 Das ist der amts-Unterricht und Wirkungskreis der cameral-Bezirks-Verwaltungen von 1833, Z. 

26445/1833.
5 Die Grenzwache und die Gefällenwache waren mit Ah. E. v. 22. 12. 1842 zu einem Wachkörper unter dem 

Namen Finanzwache vereinigt worden, Mischler − Ulbrich, staatswörterbuch 2, 86.

a–a  Einfügung Bachs.
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arbeiter. Der schlußabsatz: „ebenso bleiben die rücksichtlich der Finanzwache bestehen-
den Vorschriften aufrecht“, hat keine andere Bedeutung, als daß die aufnahme von indi-
viduen in dieselbe nach wie vor ausschließlich den Finanzbehörden vorbehalten bleibe. 
nur in diesem sinne, nicht aber so, daß individuen der Finanzwache den gleichen 
anspruch wie gediente Militärs auf die § 1a bezeichneten Zivilanstellungen haben sollen, 
wurde jene Bestimmung von der Beratungskommission aufgefaßt. 
nach der ansicht der genannten stimmführer würde die gegenteilige auslegung nicht 
nur gegen das Grundprinzip des Gesetzes, sondern auch gegen die Gerechtigkeit verstos-
sen, wenn die individuen der Finanzwache, denen für die Zeit ihrer Dienstleistung in 
derselben die Befreiung vom Militärdienste zugestanden ist, nun auch bezüglich der 
erlangung einer Zivilbedienstung auf gleichen Fuß mit den Militärs gestellt würden, die 
die doppelte kapitulation, also eine 16jährige Militärdienstzeit bund, um einen Vorzug zu 
erhalten, selbst den Grad eines Unteroffiziersb aufweisen müssen. FMl. Freiherr v. 
kellner wies insbesondere auf die notwendigkeit hin, bei der gegenwärtig kürzeren 
kapitulationszeit der armee fortan tüchtige Unteroffiziere zu erhalten. Dies kann nur 
geschehen, wenn ihnen die eröffnete aussicht auf sichere Unterbringung im Zivildienste 
ungeschmälert erhalten wird, und der chef der obersten Polizeibehörde machte 
bemerklich, daß die individuen der Finanzwache von erlangung einer anstellung auf 
 Diener- oder Manipulationsposten nicht ausgeschlossen sind, wenn ihnen auch nicht das 
gleiche recht darauf wie den Militärs zugestanden ist. selbst wenn es sich um die erlas-
sung eines neuen Gesetzes handelte, könnten die genannten Votanten nur unter der 
Bedingung für die gleiche Berechtigung der Finanzwache mit dem Militär stimmen, wenn 
von den individuen der ersteren eine gleiche, also 16jährige Dienstzeit gefordert wird. 
Den übrigen, also mehreren stimmen der konferenz schien dagegen die ansicht des 
Finanzministers schon in dem bestehenden Gesetze begründet zu sein. Denn die absicht 
bei entwerfung desselben, bemerkte der Justizminister, möge gewesen sein, welche sie 
wolle, aus den Worten und dem Zusammenhange ergibt sich kein anderer sinn als der 
vom Finanzminister behauptete. im § 1 a und b sind die Posten bezeichnet, welche den 
Militärs ausschließlich vorbehalten sind, die anstellungen in der Finanzwache sind darin 
ohnehin nicht genannt. Wenn daher der schlußabsatz im § 2: „ebenso bleiben die rück-
sichtlich der Finanzwache bestehenden Vorschriften aufrecht“ sich auf nichts anderes 
bezöge als auf die aufnahme der individuen in dieselbe, so wäre derselbe ganz entbehrlich 
gewesen, da schon nach der Fassung des § 1 niemand für die Militärs die ausschließliche 
Verleihung von Posten in der Finanzwache hätte beanspruchen können. Jene Bestim-
mung muß also wohl eine andere Bedeutung haben, und es scheint nicht zweifelhaft, daß 
nach dem ganzen Zusammenhange der einzelnen Bestimmungen dieses Paragraphes die 
annahme des Finanzministers die wahre sei. insbesondere zeigt die Verbindung dieses 
letzten absatzes mit den vorhergehenden, die Berechtigung der Montanarbeiter ausspre-
chenden, durch das Wort „ebenso“, daß der Finanzwache der im § 234 ihrer Verfassung 
und im § 25 des amtsunterrichts der kameralverwaltungen zugesicherte anspruch auf-
recht erhalten werden wollte. Dafür sprechen auch zwei wichtige rücksichten, nämlich 
der beschwerliche Dienst der Finanzwache und die schonung der Finanzen, welche die 

b–b  Einfügung Bachs.
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Unterbringung der Quieszenten fordert. auch der kultusminister fand den anspruch 
der Finanzwache auf die fraglichen anstellungen im Gesetze klar ausgesprochen. Wenn-
gleich die Finanzwache nicht berechtigt sein kann, gleich dem Militär um alle im § 1 dem 
letzteren reservierten Posten zu konkurrieren, so lag es doch gewiß nicht in der absicht 
des Gesetzes, ihr eine Begünstigung zu entziehen, welche einmal gesetzlich ausgesprochen 
und eine der Bedingungen ist, unter denen die leute zum Dienste in der Finanzwache 
sich melden und auf welche sie engagiert werden. es würde zuverlässig den übelsten ein-
druck auf die in der Finanzwache Dienenden machen und kandidaten derselben zurück-
schrecken, wenn ihr das in ihrem organischen statut vorbehaltene recht auf die Dienst-
posten in der eigenen Verwaltungsabteilung entzogen werden sollte. 
obwohl nun die Majorität der konferenz, soweit es sich um die auslegung des bestehen-
den Gesetzes handelt, sich der ansicht des Finanzministers anschloß, würde sie doch, 
wenn es sich de lege ferenda handelte, nach der andeutung des tg. gefertigten Präsiden-
ten eine regelung der gegenseitigen ansprüche des Militärs und der Finanzwache in der 
richtung angezeigt finden, daß eine billige ausgleichung der in der Finanzwache und im 
wirklichen aktiven Militärdienste (nicht auf Urlaub) zugebrachten Zeit erfolge und hier-
nach der gegenseitige anspruch in einzelnen Fällen abgewogen werden könne6. 

iii. Der Minister für kultus und Unterricht erachtete seinen antrag vom 9. april 
l857, kZ. 1493, McZ. 1355, wegen Fortbezuges des Gymnasialschulgeldes durch die 
Gemeinde komotau gegen die vom Finanzminister vorgeschlagene Beschränkung der 
Bezugsdauer auf drei bis fünf Jahre in der rücksicht der ah. Genehmigung sr. Majestät 
empfehlen zu dürfen, daß es unbillig wäre, der Gemeinde diese einnahme zu entziehen, 
solange sie, wie bisher, das Gymnasium aus eigenen Mitteln erhält.
hiergegen wurde nichts erinnert7. 

iV. Der kultusminister brachte zur kenntnis der konferenz, daß er seinen Vortrag 
wegen restaurierung des st. stephansdomes in Wien unterm 16. april 1857, kZ. 1532, 
McZ. 1390, in der hauptsache nach dem konferenzbeschlusse vom 14. april 1857 sub 
iii erstattet habe, jedoch l. bezüglich der summe des dafür zu widmenden ärarialbeitrags 
bei seinem ursprünglichen antrage auf 60.000 f. als dem Bedarfe angemessen verharren, 

6 Mit Ah. E. v. 11. 5. 1857 auf den Vortrag Brucks v. 19. 4. 1857, Z. 40014, gestattete der Kaiser aus Gnade, 
nicht als Recht, wie es Bruck beantragt hatte, daß auch Mitglieder der Finanzwache freie Stellen gemäß § 1 
der kaiserlichen Verordnung v. 19. 12. 1853 erhalten durften, sofern sie eine achtjährige Militärdienstzeit 
und einen zehnjährigen Dienst in der Finanzwache geleistet hatten, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
1428/1857. Bruck ließ daraufhin eine Norm für die Unterbehörden ausarbeiten, die er dem Armeeoberkom-
mando mitteilte; der Versuch des AOK., die Norm abzuschwächen, mißlang, siehe dazu ebd., McZ. 
4658/1857; der Reichsrat empfahl, die Entscheidung nicht nur als ministerielle, sondern als kaiserliche Ver-
ordnung kundzumachen, ebd. rr. Ga. 1808/1857 und 134/1858; daraufhin wurde die kaiserliche Verord-
nung v. 19. 1. 1858 erlassen, rgbl. nr. 37/1858.

7 Mit Ah. E. v. 11. 6. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 9. 4. 1857, Z. 5723, genehmigte der Kaiser den Antrag, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1355/1857; Gutachten der Reichsrates ebd., rr., Ga. 613/1857 und Ga. 
828/1857.

c–c  Korrektur Thuns aus unter Vorbehalt der im Wege des kultusministeriums einzuholenden ah. Genehmi-
gung zu bestellen.



Das Ministerium Buol-Schauenstein72

und 2. den Beschluß über die Wahl des Dombaumeisters dahin auffassen zu sollen erachte, 
es sei der Baumeister von dem komitee cim Wege des kultusministers zur ah. Genehmi-
gung vorzuschlagenc, nachdem er, Minister, als Mitglied des komitees unter dem Vorsitze 
des erzbischofs nicht wohl alleine hierüber entscheiden kann8. 
hiermit erklärte sich die konferenz einverstanden9. 

V. Der Unterrichtsminister referierte über seinen antrag vom 8. März 1857, kZ. 1045, 
McZ. 953, wegen ernennung des Marchese selvatico zum Präsidenten der akademie der 
schönen künste in Venedig mit 3000 f. Gehalt und rechtfertigte denselben gegen die 
einsprache des Finanzministers, welcher die Vertagung dieser angelegenheit bis zur 
Vorlage des neuen statuts beantragt hatte, mit der Bemerkung, daß es dringend notwen-
dig sei, der akademie, welche zugleich kunstschule ist, diesen tüchtigen Mann als leiter 
zu erhalten, daß außer ihm kein geeigneter zu finden sei und er, falls ihm die dnach mehr-
jähriger Verwendung als sekretär und stellvertreter des Präsidenten wohlverdiente ernen-
nung zum Präsidenten, mit derd seiner persönlichen Verhältnisse wegen nötigen Beihilfe 
durch eine Besoldung versagt würde, genötigt wäre, ganz zurückzutreten, was bei seiner 
ausgezeichneten Befähigung für die leitung des instituts nur zum nachteile des letzteren 
selbst ausfallen müßte10. 

8 Bach hatte in der Konferenz v. 14. 4. 1857 gesagt, die Übertragung der Bauleitung solle nicht Gegenstand der 
Ah. Schlußfassung sein, sondern vom Kaiser dem Minister für Kultus und Unterricht überlassen werden.

9 Der Kaiser wies den Vortrag Thuns v. 16. 4. 1857, Präs. 1326/1856 (sic!), dem Reichsrat zur Begutachtung 
zu, der eine regelmäßige Dotierung in der von der Ministerkonferenz beantragten Höhe von 50.000 fl. und 
die Berufung eines Baukomitees befürwortete. Dem Komitee sollte allerdings nicht der Kultusminister persön-
lich, sondern nur ein Vertreter des Ministeriums angehören; es sei nicht angemessen, daß der Minister Mitglied 
eines Komitees sei, welches seinem Wesen und Zwecke gemäß unter die oberaufsicht des kultusministe-
riums gestellt werden müsse, hhsta., rr., Ga. 614/1857 und Ga. 838/1857. Mit Ah. E. v. 14. 6. 1857 
auf den Vortrag Thuns genehmigte der Kaiser 50.000 fl. jährlich für fünf Jahre und die Errichtung eines 
Baukomitees, dem der Minister nicht selbst anzugehören hatte; die Gründung des Dombauvereins wurde im 
Grundsatze genehmigt, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1390/1857; RS. des Vortrags bei ava., cUM., kultus, 
Präs. 1130/1857. Zur Gründung des Dombauvereins kam es allerdings erst 1880, siehe MK. v. 8. 5. 1860/
II, ömr. iV/2, nr. 147, anm. 7.

 Von dem in der Konferenz am 14. 4. 1857 genannten Architekten Kranner war im Vortrag nicht die Rede. Das 
aufgrund der Ah. E. v. 14. 6. 1857 gebildete Baukomitee unter dem Vorsitz des Erzbischofs Kardinal Rauscher 
wählte den Architekten Leopold Ernst zum Dombaumeister. Thun legte zwar die Bitte Kardinal Rauschers um 
Genehmigung der Wahl dem Kaiser vor, sprach sich aber heftig gegen Ernst aus und beantragte, ihn nicht zu 
bestätigen, dennoch genehmigte der Kaiser die Wahl mit Ah. E. v. 11. 4. 1858, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
444/1858; ava., cUM., kultus, Präs. 99/1858 und Präs 165/1858. Die in der Literatur vorkommende 
Angabe, Ernst sei schon 1853 Dombaumeister geworden, ist nicht richtig. Zu Leopold Ernst (1808–1862) siehe 
czeike, historisches lexikon Wien 2, 207; Wurzbach, Biographisches lexikon 4, 75 ff. Zum ganzen 
siehe auch kleindienst, Die restaurierung des st. stephansdomes 98 f., 102 f. und 107 f.; nierhaus, 
Vollendung unerwünscht 108 f.; Fortsetzung MK. v. 10. 4. 1860/I, ömr. iV/2, nr. 137.

10 Der Kunsthistoriker Marchese Pietro Selvatico Estense war 1849 zum Sekretär der Akademie der schönen Kün-
ste, Accademia di Belle Arti, berufen worden und erfüllte seit 1851 de facto die Aufgaben des Präsidenten der 
Akademie. Er lehnte den Neoklassizismus ab und befürwortete die Neogotik, er wurde daher von vielen angefein-
det. Thun hatte schon 1854 versucht, die provisorische Stellung Selvaticos, dessen Reformtätigkeit er schätzte, zu 
befestigen, siehe dazu hhsta., kab. kanzlei, McZ 3410/1854. Das von Selvatico dem Kaiser vorgelegte Werk 

d–d  Einfügung Thuns.
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Der Minister des inneren fand es bedenklich, von dem für die lombardisch-venezia-
nischen akademien bestehenden system, ihre unbesoldeten Präsidenten aus den höheren 
und vermöglichen, eine unabhängige stellung sichernden ständen zu wählen, zugunsten 
einer Person eine ausnahme zu machen, gegen welche überdies vielfache klagen von seite 
der künstler vorgekommen sind. auch der handelsminister, so sehr er selvaticos 
kenntnisse, Gelehrsamkeit und leitungsgabe anerkennt, hielt es für unzukömmlich, dem 
aus 12 honorarräten bestehenden akademierate einen besoldeten Präsidenten vorzuset-
zen. Vielmehr würde er glauben, daß es der Bestimmung der akademie als kunstschule 
angemessener wäre, selvatico zum besoldeten Direktor derselben zu ernennen. Der tg. 
gefertigte Präsident der konferenz endlich fände ein bedenkliches Präzedens darin, 
wenn jetzt mit der anstellung eines besoldeten akademiepräsidenten der anfang gemacht 
würde, und er glaubte, einen ausweg darin finden zu können, daß selvatico, mit Beibe-
haltung seiner sekretärsbesoldung, welche etwa auf 1800 f. erhöht werden könnte, zum 
Präsidenten ernannt werde. 
Vor allem aber schien es dem Minister des inneren und sohin der Majorität der kon-
ferenz angezeigt zu sein, daß hierüber vorläufig das erleuchtete Gutachten sr. k. k. hoheit 
des neuen Generalgouverneurs des königreichs11 eingeholt werde, ewelcher Meinung sich 
anschließend der Unterrichtsminister diesen Vortrag zurückzoge,12. 

Vi. Der Minister für handel und öffentliche Bauten referierte über eine Mei-
nungsdifferenz zwischen ihm und dem Minister des inneren über den Zug der neuen 
heerstraße von stuhlfeld[en] nach Paß Thurn13. 
im interesse der Gemeinde Mittersill hätte nämlich der Minister des inneren gewünscht, 
daß die straße über diesen nicht unwichtigen hauptort des Bezirks geführt werden 
möchte, wogegen der handelsminister einwendete, daß diese Modalität den im ganzen 

storia estetico critica delle arti di disegno hatte der Kaiser mit Ah. E. v. 12. 1. 1857 angenommen und dem 
Autor einen Brillantring dafür verliehen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1835/1857. Zu Selvatico öster-
reichisches Biographisches lexikon 12, 162 f.; Wurzbach, Biographisches lexikon 34, 73–75.

11 Erzherzog Ferdinand Maximilian, ein jüngerer Bruder des Kaisers, war anläßlich der Reise des Kaiserpaares 
nach Lombardo-Venetien mit Handschreiben v. 28. 2. 1857 zum Generalgouverneur ernannt worden, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1391/1857, und ebd., cBProt. 70c/1857; siehe dazu Mazohl-Wallnig, 
österreichischer Verwaltungsstaat 365 ff.; siehe auch MK. v. 5. 2. 1857, ömr. iii/5, nr. 384. 

12 Im Protokollbuch der Kabinettskanzlei ist bei MCZ. 953/1857 zum Vortrag Thuns v. 8. 3. 1857, Z. 1473, 
vermerkt: Dieser Vortrag wurde dem Unterrichtsminister auf sein Verlangen am 2. 5. 1857 zurückge-
stellt. Selvatico blieb bis zum Winter 1857 in seiner Stellung und erhielt dann vom Generalgouverneur 
Erzherzog Ferdinand Maximilian einen einjährigen Urlaub zur Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten. Nach 
Ablauf des Urlaubs suchte er aus privaten Gründen, aber auch, weil er mit dem Bestand der Akademie nicht 
einverstanden war, um Enthebung von seinem Posten an. Auf Vortrag Thuns v. 19. 4. 1859, Z. 1895, wurde 
Selvatico mit Ah. E. 27. 4. 1859 unter dem Ausdruck der Zufriedenheit seiner Ämter enthoben, hhsta., 
kab. kanzlei, kZ. 1387/1859. Über die Absichten Ferdinand Maximilians zur Umgestaltung der Akade-
mie und zur Kunstpolitik Thuns siehe MK. v. 12. 7. 1858, Punkt 3; Gottsmann, italienische kunst 
353–370.

13 Der Ausdruck heerstraße kommt in den Akten nicht vor; es handelte sich um den 6. Bauabschnitt der Pinz-
gauer Post- oder ärarialstraße zwischen Stuhlfelden und Paß Thurn im Bezirk Mittersill im Pinzgau in 
Salzburg.

e–e  Einfügung Thuns.
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nur 4000 Meilen langen straßenzug um 1500 Meilen verlängern, um 40.000 f. verteuern 
und außer der serpentine und vier scharfen Wendungen noch eine steigung von 3,7 (statt 
2,9 in der geraden richtung) bedingen würde. Da überdies der genannte Marktflecken 
auch dermalen nicht an der hauptstraße gelegen, keine Militärstation und auch sonst 
nicht von solcher Bedeutung ist, um seinen untergeordneten ansprüchen wichtige öffent-
liche rücksichten, namentlich militärische rücksichten, zu opfern, so glaubte der han-
delsminister, sich für die Wahl der geraden linie mit Umgehung Mittersills, das übrigens 
auch von der neuen straße nur eine halbe stunde entfernt sein wird, aussprechen zu sol-
len, und die Mehrheit der konferenz trat diesem antrage bei14. 

Wien, am 30. april 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. ofen, am 
18. Mai 1857.

14 Obwohl auch der Reichsrat der Mehrheit der Ministerkonferenz beitrat, hhsta., rr., Ga. 618/1857 und 
Ga. 792/1857, entschied der Kaiser im Sinne Bachs nach dem Gesuch des Marktes Mittersill und resolvierte 
den Vortrag Toggenburgs v. 30. 4. 1857, Z. 6668, am 6. 6. 1857 wie folgt: Der straßenzug in der 6. Bau-
abteilung der Pinzgauer ärarialstraße hat über Mittersill geführt zu werden, ebd., kab. kanzlei, McZ. 
1629/1857.
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nr. 395   Ministerkonferenz, [wien] 2. Mai 1857 

RS.; P. Ransonnet; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Buol 3. 5.), gesehen Bach, Thun, K. Krauß, 
Toggenburg, Bruck, Kempen, Kellner. 

i. Zustand der österreichischen Journalpresse. ii. abhilfe für die Überbürdung der Bezirks-
ämter mit Geschäften. 

McZ. 1603 − kZ. 1885 

Protokoll der am 2. Mai 1857 unter dem ah. Vorsitze sr. k. k. apost. Majestät abgehalte-
nen konferenz. 

i. se. Majestät der kaiser geruhten die Zustände der österreichischen Journalpresse zu 
besprechen und selbe in mancher Beziehung als nachteilig, ja traurig zu bezeichnen. 
selbst die größeren Journale begehen öfters grobe Mißgriffe in Besprechung unserer 
Verhältnisse zum auslande und machen fremde regenten zu Gegenständen von ausfällen, 
welche lebhafte reklamationen im diplomatischen Weg zur Folge haben. Die tendenz bei 
Besprechung der angelegenheiten des inlandes ist oft auch eine tadelnswerte, ja regie-
rungsfeindliche, wobei sich manche Journale den kunstgriff erlauben, einrichtungen und 
Vorfälle in fremden staaten einer strengen kritik zu unterziehen, welche indirekt gegen 
die eigene regierung gerichtet ist. 
Vor allem aber sind die kleinen Journale, namentlich in Wien, in einer schlechten rich-
tung redigiert, und es wird von denselben in den unteren Volksklassen eine gefährliche 
Gesinnung geweckt und genährt. 
se. Majestät geruhten sofort zu befehlen, daß dieser wichtige Gegenstand in sorgfältige 
erwägung gezogen werde, damit – sei es durch entsprechendere handhabung oder durch 
änderung des Preßgesetzes1 – den ausschreitungen der Journalistik vorgebeugt wird, 
stattfindende Übergriffe aber der strafe unterzogen werden. se. Majestät gewärtigen hier-
über die in der Ministerkonferenz vorläufig zu beratenden anträge, welche sich nament-
lich auch auf die Maßregeln bezüglich der kleinen Journale zu erstrecken haben2. 

ii. se. k. k. apost. Majestät geruhten auskunft über den stand jener Verhandlungen zu 
begehren, welche über den dermaligen Zustand und die leistungen der Bezirksbehörden 
und die Verbesserungen in deren organismus gepflogen wurdena,3. 

1 Preßordnung vom 27. 5. 1852, rgbl. nr. 122/1852; siehe dazu MK. v. 27. 5. 1852/I, ömr. iii/1, nr. 15; 
olechowski, entwicklung des Preßrechts 350–357; Ders., Preßrecht 1504 ff.

2 Zum vorliegenden Protokoll Mayr, tagebuch kempens 428 (Eintragung v. 2. 5. 1857). Zur Lage der Presse 
und zum Vorstoß des Kaisers Moser, Geschichte der amtlichen Pressestellen 51–56; Paupié, handbuch 
2, 54 ff. Fortsetzung MK. v. 2. 6. 1857/I.

3 Fortsetzung von MK. v. 1. 9. 1855/IV, ömr. iii/4, nr. 307. Zur Randzahl 4121/1855: anläßlich eines 
Vortrags des Justizministers K. Krauß v. 25. 12. 1855, Z. 26017, um Vermehrung des Personalstandes bei den 
Gerichtshöfen erster Instanz im Küstenland war in die genehmigende Ah. E. v. 2. 2. 1856, einer Anregung 
des Reichsrates folgend, der Satz aufgenommen worden: Übrigens trage ich ihnen auf, die Frage über die 
Vereinfachung der Geschäfte ohne Verzug in angriff zu nehmen […], hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
4121/1855; ebd. rr., Ga. 19/1856 und Ga. 56/1856.

a  Randvermerk: [McZ.] 4121/1855.
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Der Minister des inneren referierte hierauf über das stadium, in welchem sich diese 
arbeiten befinden. aus den diesfälligen operaten der landesbehörden werde eine Zusam-
menstellung gemacht, und die hieraus resultierenden anträge dürften dann mit einigen 
praktischen Geschäftsmännern zu beraten sein, welche zu diesem Zweck besonders hieher 
einzuberufen wären. se. Majestät geruhten, diese Modalität ah. zu genehmigen. 
Der Minister des inneren erörterte hierauf die Maßregeln, durch welche den überbürde-
ten Bezirksämtern, nach erlassung des neuen Gemeindegesetzes4, eine wesentliche 
erleichterung – durch Überweisung des steuergeschäfts an die Gemeinden und durch 
Bildung von Bezirkswaisenkassen – gewährt werden könnte. er wies auf weitere Geschäfts-
verminderungen hin, welche durch Vereinfachung des Verfahrens in strafsachen, nament-
lich bei den Übertretungen, durch einführung einer friedensgerichtlichen Judikatur und 
durch simplifizierung der Formen des adeligen richteramts wie auch der Gebührenbe-
messung erzielt werden könnten. Die trennung der drei Untersuchungsbehörden sei ein 
hauptgrund der vermehrten schreiberei und des langsamen Geschäftsganges in strafsa-
chen und erheische dringend abhülfe. 
nachdem der Justizminister über die Geschäfte der Untersuchungsgerichte und deren 
Verhältnis zu den obergerichten nähere aufklärungen gegeben, geruhten se. Majestät 
die ah. Willensmeinung dahin auszusprechen, daß der zunehmenden Geschäftsüberbür-
dung bei den Bezirksbehörden durch Vereinfachung der Geschäfte und durch Beseitigung 
unnützer schreibereien und tabellarischer arbeiten abgeholfen werde, da eine Personal-
vermehrung nur ein kostspieliges Palliativmittel bilde und es zudem an Beamtennach-
wuchs fehle5. Mit hinblick auf den Zweck einer bleibenden abhilfe ohne Vermehrung 
des Personals der lf. Behörden sei ein Plan, ein Programm der ganzen arbeit vom Minister 
des inneren zu entwerfen und dann zur Beratung der einzelnen anträge mit den einzube-
rufenden Geschäftsmännern und den beteiligten Ministern zu schreiten6. 

4 Im Frühjahr und Sommer 1856 hatte die Ministerkonferenz ein neues Gemeindegesetz und damit zusam-
menhängend eine Städteordnung, ein Gesetz über den herrschaftlichen Grundbesitz und ein Gesetz über das 
Heimatrecht besprochen; Bach hatte die ersten drei Gesetze mit Vortrag v. 7. 1. 1857, das Heimatrecht mit 
Vortrag v. 20. 3. 1857 vorgelegt; sie befanden sich beim Reichsrat in Begutachtung, hhsta., rr., Ga. 
174/1857, Ga. 362/1857 und Ga. 446/1859; siehe zu diesem Komplex heindl, einleitung ömr. iii/5, 
XiV-XiX.

5 Siehe dazu heindl, einleitung ömr. iii/2, lii f.
6 Dazu ist es nicht gekommen. Mit Vortrag v. 9. 11. 1857, Z. 9671, drängte Bach um baldige Erlassung des 

Gemeindegesetzes unter anderem mit der Begründung, daß die in politischer und finanzieller rücksicht 
gleich wichtige und nicht minder dringliche Frage über die Vereinfachung und Verminderung der 
bezirksämtlichen Geschäfte erst nach erlassung des Gemeindegesetzes und der dadurch erlangten 
kenntnis über die künftige stellung der Gemeinden in nötig ausreichender Weise gelöst werden könne, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4389/1857. Obwohl auch dieser Vortrag dem Reichsrat übermittelt wurde, 
ebd., rr., Ga. 1677/1857 und Ga. 447/1859, gelangte das reichsrätliche Gutachten über das Gemeinde-
gesetz erst mit Vortrag Erzherzog Rainers v. 24. 8. 1858 zum Kaiser zurück; der Reichsrat schlug nicht nur 
Änderungen, sondern eine Verminderung der Anzahl der Gesetze vor; dies machte umfangreiche Arbeiten im 
Ministerium des Inneren notwendig; das sogenannte Bachsche Gemeindegesetz wurde schließlich am 24. 4. 
1859, auf den Vortrag v. 7. 1. 1857, erlassen, allerdings ohne als ganzes in Kraft zu treten, ebd., kab. kanz-
lei, McZ. 167/1857, rgbl. nr. 58/1859. In der Ah. E. v. 24. 4. 1859 wurde der Minister des Inneren 
auch aufgefordert, Anträge über die Entlastung der Bezirksämter zu stellen. Kurz darauf änderten sich die 
politischen Verhältnisse aufgrund der Niederlage im Krieg gegen Frankreich und Sardinien-Piemont, und 
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am 3. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich habe den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis genommen. Franz Joseph. 
ofen, am 15. Mai 1857.
 

Bach wurde des Amtes enthoben; das Ministerprogramm v. 21. 8. 1859, Punkt IX, erster Absatz, sah die 
Änderung des soeben erlassenen Gemeindegesetzes vor, im zweiten Absatz wurden jene strukturellen Mittel 
wieder aufgezählt, die zur Entlastung der Bezirksämter führen sollten; zur Durchführung dieser Punkte siehe 
MK. v. 30. 8. 1859/III, ömr. iV/1, nr. 27, dann Malfèr, einleitung ömr. iV/2, XVi f. Zur Frage der 
Überbürdung der Bezirksämter siehe auch MK. v. 27. 6. 1857/II.
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nr. 396   Ministerkonferenz, wien, 5. Mai 1857 

RS.; P. Marherr; VS: Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 5. 5.), gesehen Bach, K. Krauß, 
Toggenburg, Bruck, Kempen; abw. Thun, Kellner. 

i. Diäten für Dienstreisen in strafsachen außerhalb des Untersuchungssprengels. ii. einfüh-
rung des Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852 in Ungarn, kroatien und slawonien, sieben-
bürgen und Woiwodina. iii. Weiterbeförderung paßloser reisender durch die Postmeister. 

McZ. 1648 – kZ. 1277 

Protokoll der zu Wien am 5. Mai 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. in der Meinungsdifferenz, welche zeuge des Vortrags des Justizministers vom 
18. april 1857, kZ. 1588, McZ. 1438, zwischen diesem und dem Finanzministerium 
über die Frage obwaltet, ob den Beamten der Gerichtshöfe erster instanz für reisen in 
strafgerichtlichen Untersuchungsangelegenheiten außerhalb ihres eigentlichen Untersu-
chungssprengels die klassenmäßigen Diäten und Fuhrkosten oder nur die tag- und Mei-
lengelder gebühren, hielt der Finanzminister aus den in der note vom 24. März 1857 
angeführten Motiven die Meinung fest, daß solche reisen als im amtsbezirke gemacht 
nur anspruch auf die tag- und Meilengelder gewähren, wogegen alle übrigen stimmen 
der konferenz der ansicht des Justizministers beitraten, daß solche reisen mit rücksicht 
auf § 1 der Verordnung vom 3. Juli 18541 und die umständliche Begründung des Justiz-
ministers als außerhalb des amtsbezirks gemachte das recht zum Bezuge der klassenmä-
ßigen Diäten und Vergütung der Fuhrkosten geben2. 

ii. Der Minister des inneren referierte seinen Vortrag vom 22. april 1857, kZ. 1603, 
McZ. 1454, wegen einführung des Forstgesetzes vom 3. Dezember 18523 in Ungern, 
kroatien und slawonien, siebenbürgen und in der Woiwodina, dann den entwurf des 
diesfälligen einführungspatentes. 
Die konferenz trat den anträgen des Ministers des inneren in allen Punkten einstimmig 
bei4. 

1 Verordnung der Minister des innern, der Justiz und der Finanzen betreffend die tag- und Meilengelder 
der Beamten usw., rgbl. nr. 169/1854.

2 Mit Ah. E. v. 17. 6. 1857 auf den Vortrag K. Krauß’, Z. 7147, genehmigte der Kaiser, daß zur Beseitigung 
der entstandenen Zweifel und anstände nach dem antrage Meines Justizministers eine erläuterungsver-
ordnung erlassen werde, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1438/1857. Diese erschien als Verordnung v. 9. 8. 
1857, rgbl. nr. 150/1857. Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 622/1857 und Ga. 848/1857.

3 rgbl. nr. 250/1852. Zur Entstehung und Bedeutung des Forstgesetzes von 1852, gültig für die deutsch-
slawischen Kronländer, siehe MR. v. 16. 12. 1850/VII, ömr. ii/4, nr. 434 (erste Beratung), und MR. v. 28. 
1. 1852/I, ömr. ii/5, nr. 619 (abschließende Beratung); ogris, Die rechtsentwicklung in cisleithanien. 
In: Wandruszka – Urbanitsch (hg.), habsburgermonarchie 2, 653 f. Es war am 1. 1. 1853 in Kraft 
getreten. Es galt nicht für die ungarischen Länder, für Dalmatien und für Lombardo-Venetien. In Lombardo-
Venetien blieb das Forstgesetz v. 27. 11. 1811 in Geltung, vgl. rgbl. nr. 114/1855. Zu Dalmatien siehe 
MK. v. 20. 2. 1858/II.

4 Mit Ah. E. v. 24. 6. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 22. 4. 1857, Z. 11804, genehmigte der Kaiser das Ein-
führungspatent, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1454/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
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iii. Der § 322 des strafgesetzes5 verordnet: „ein Postmeister, welcher einen reisenden, 
der nicht mit einem vorschriftmäßigen Passe etc. versehen ist etc., weiter befördert, begeht 
eine Übertretung und ist das erste Mal mit 50 f., das zweite mit 100 f. und das dritte Mal 
mit der abschaffung vom Posthause zu bestrafen.“ nachdem nun infolge des neuen Paß-
gesetzes6 das reisen im inlande überhaupt ohne Paß gestattet und nur bei reisen aus oder 
nach dem auslande ein Paß erforderlich ist, so hat sich die Postdirektion angefragt, ob 
und inwiefern der obige Paragraph des strafgesetzes etwa noch bezüglich der reisenden 
vom oder nach dem auslande in anwendung zu bringen sei. 
Der handelsminister war der Meinung, daß nach dem neuen Paßgesetze die 
abforderung und Vidierung der reisedokumente überhaupt nur den betreffenden Paß- 
und Grenzämtern zustehe, mithin reisende nicht verpflichtet werden können, ihren 
ausweis auch den Postmeistern vorzuzeigen. er beantragte daher die außerkraftsetzung 
des § 322 stGB. und lud den Justizminister ein, hierwegen die erforderliche Weisung an 
die Gerichtsbehörden zu erlassen, was dieser, welchem übrigens wie dem Minister des 
inneren bereits durch den chef der obersten Polizeibehörde eine ähnliche Mitteilung 
zugekommen ist, veranlassen wird7. 

Wien, am 5. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. ofen. 10. Mai 
1857.
 

591/1857 und Ga. 875/1857. Mit diesem Patent v. 24. 6. 1857, rgbl. nr. 121/1857, wurde das Forst-
gesetz in Ungarn, Kroatien und Slawonien, Siebenbürgen und in der Woiwodina eingeführt, es trat am 1. 1. 
1858 in Kraft. 

5 Strafgesetzbuch v. 27. 5. 1852, rgbl. nr. 117/1852.
6 Kaiserliche Verordnung v. 9. 2. 1857 über die einführung eines neuen Paßsystems, rgbl. nr. 31/1857; 

dazu MK. v. 16. 11. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 375, MK. v. 6. 12. 1856/I, ebd., nr. 377, und MK. I v. 17. 
12. 1856, ebd., nr. 380. Zur Bedeutung siehe Burger, Paßwesen 19–22.

7 Daraufhin Verordnung des Justizministers v. 31. 5. 1857, mit der der § 322 als außer Wirksamkeit gesetzt 
erklärt wurde, rgbl. nr. 104/1857.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 8. 5.), gesehen Bach, Thun, K. 
Krauß, Toggenburg, Bruck, Kempen; abw. Kellner. 

[i.] rückkauf von 15 Millionen des aktienkapitals der Westbahn betreffend. 

McZ. 1711 – kZ. 1887 

Protokoll der zu Wien am 8. Mai 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

[i.] Gegenstand der Beratung war eine dem handelsminister überreichte eingabe der 
Verwaltung der Westbahn und der credit-anstalt wegen Genehmigung einiger Maßre-
geln zur haltung des schwankenden kurses der Westbahnaktien. Durch die Masse von 
Papieren aller art, welche dermal den Geldmarkt überschwemmen, wird der kurswert der 
im kapitalsbetrage von 65 Millionen ausgegebenen und mit 30 % eingezahlten aktien 
der Westbahn so gedrückt, daß derselbe demnächst unter Pari zu sinken droht und die 
aktionäre der Gefahr namhafter Verluste aussetzt. Um derselben zu begegnen, bitten die 
Proponenten 1. um enthebung von der Verpflichtung zum Bau der linz-Passauer-Bahn, 
2. um die erlaubnis, in der nächsten Generalversammlung den rückkauf von 15 Millio-
nen in ausgegebenen aktien aus der auf das ganze aktienkapital von 65 Millionen bereits 
eingezahlten summe (à 30 %) von 19 ½ Millionen Gulden vorschlagen zu dürfen, indem 
sie hoffen, daß durch entziehung jener 15 Millionen Papiere aus dem Verkehr der Wert 
der noch verbleibenden 50 Millionen auf Pari werde gehalten werden können1. 
Was die Bitte ad 1. betrifft, so war der handelsminister der ansicht, daß von einer 
enthebung der Gesellschaft von der Verpflichtung zum Bau der linz-Passauer-Bahn vor-

1 Zu Punkt 2 siehe ava., Verkehr, hM. Präs. 2106/1857 und hM. Präs. 2399/1857; zwei weitere im Prä-
sidialindex 1857 des Handelsministeriums indizierte Akten zum 1. Punkt, HM. Präs. 1670/1857 und HM. 
Präs. 1923/1857, liegen nicht ein.

 Die durch das Eisenbahnkonzessionsgesetz von 1854 eingeleitete Privatisierung des Eisenbahnbaues in Öster-
reich und die nachfolgenden zahlreichen Konzessionserteilungen führten 1856 und 1857 zu einer überhitzten 
Spekulationskrise; die Krise war keine rein österreichische Erscheinung, sie wird auch als erste Weltwirtschafts-
krise bezeichnet. Die Credit-Anstalt und Finanzminister Bruck schlugen vor, der Krise durch Verringerung 
der am Markt befindlichen Aktien und durch Sistierung neuer Konzessionen zu begegnen. Kempen notierte 
über diese Ministerkonferenz: Der handelsminister verlangte heute plötzlich eine Ministerkonferenz, wel-
che um 3 Uhr begann und fast drei stunden währte. es entspann sich ein lebhafter kampf zwischen ihm 
und dem Finanzminister rücksichtlich einer Begünstigung, welche die Westbahngesellschaft anstrebt, 
nämlich von den 65 Millionen in aktien 15 Millionen zurückziehen zu dürfen. Während der handels-
minister dieses ansuchen unzulässig fand, erklärte Baron Bruck die Gewährung als eine notwendigkeit, 
um die gedrückten kurse der aktien nicht unter pari sinken zu lassen. Dem letzten antrag schloß nach 
und nach die Mehrheit der konferenz sich an, Mayr, tagebuch kempens 429 (Eintragung vom 8. Mai 
1859).

 Zur Privatisierung des Eisenbahnbaus siehe MK. v. 21., 28. 3. und 16. 5. 1854, ömr. iii/3, nr. 211; 
heindl, einleitung ebd. XXiii f. mit Literatur; heindl, einleitung ömr. iii/4, XXiii; heindl, ein-
leitung ömr. iii/5, Xiii; zu den Folgen, einschließlich der Krise von 1857, siehe Bachinger, Das Verkehrs-
wesen. In: Wandruszka – Urbanitsch, Die habsburgermonarchie 1, 286 f.; Brandt, Der österreichi-
sche neoabsolutismus 1, 360 ff.; März, österreichische industrie- und Bankpolitik 71; Matis, öster-
reichs Wirtschaft 1848–1913, 103–107.
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derhand keine rede sein könne, weil die k. k. regierung der königlich-bayerischen gegen-
über hierwegen durch Vertrag gebunden und zur ausführung dieser Bahnstrecke auch 
schon der termin, nämlich längstens binnen sieben Jahren nach erteilter konzession, 
festgesetzt ist. Möglich, daß auf dieses Begehren später wieder eingegangen werden kann, 
wenn wegen der in Bayern selbst, dem Vernehmen nach, gegen die ausführung der dor-
tigen östlichen (zum anschluß an die Passauer linie bestimmten) strecke sich erheben-
den schwierigkeiten von seite der dortigen regierung ein entgegenkommen zu erwarten 
wäre. 
nachdem auch der tg. gefertigte Minister des äußern sich gegen die enthebung von 
jener Verpflichtung erklärt hatte, wurde von seite der konferenz auf diese Bitte nicht 
weiter eingegangen2. 
ad 2. Die Frage über die Zulässigkeit der Proposition wegen rückkauf der 15 Millionen 
aktien ist von dem dreifachen Gesichtspunkte der aVereinsstatuten, der Bau- und dera 
kreditsverhältnisse zu beurteilen. Die Würdigung der erstern dem Minister des inneren 
anheimstellend, glaubte der handelsminister sich von seinem standpunkte zunächst 
über die zweite aussprechen zu sollen. in dieser Beziehung nun schiene ihm der Vorschlag 
zur Genehmigung nicht geeignet zu sein. Zum rückkauf der 15 Millionen wird ein barer 
Betrag von 4 Millionen Gulden erfordert, welcher aus den auf das gesamte aktienkapital 
eingezahlten 30 %, also aus dem bereits vorhandenen Baufonds von 19 Millionen Gulden 
entnommen werden soll. Dieser wird also um 4 Millionen Gulden verringert, und es ist 
klar, daß bei den umfassenden arbeiten, welche zur ausführung mehrerer strecken zwi-
schen Wien und linz bereits in angriff genommen worden sind, dann bei der bevorste-
henden anschaffung der schienen im großen, eine so beträchtliche schmälerung des Bau-
kapitals das Bauobjekt selbst und dessen ausführung in dem festgesetzten termine gefähr-
den müßte. es kann den von der Gesellschaft in dieser Beziehung übernommenen Ver-
pflichtungen gegenüber nicht als zulässig erscheinen, daß sie sich selbst einen teil der 
Mittel entziehe, welche zur erfüllung derselben beigeschafft worden sind. Was endlich die 
kreditsfrage betrifft, so schiene dem handelsminister durch die vorgeschlagene Maßregel, 
welche übrigens einen bisher unerhörten Vorgang darstellen würde, dem angestrebten 
Ziele in nachhaltiger Weise nicht entsprochen werden zu können. bes scheint ihm die 

2 Die Verbindung zwischen der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn und der bayerischen Ostbahn wurde schließlich 
nicht zwischen Linz und Passau, sondern auf der kürzeren Strecke Wels-Passau hergestellt, die Strecke wurde 
am 1. 9. 1861 eröffnet, siehe MR. II. v. 8. 8. 1861/I, ömr. V/2, nr. 105.

a–a  Korrektur Toggenburgs aus Vereins-, Bau- und.
b–b  Korrektur Toggenburgs aus es ist zweifelhaft, ob die 15 Millionen, welche zum rückkaufe beantragt 

werden, den flottanten teil der aktien bilden, welcher stets auf dem Geldmarkte schwebt, ob also hier-
durch den letzteren ein bedeutendes objekt entzogen wird, es ist ferner ungewiß, wie weit, selbst wenn 
dies der Fall wäre, die Wirkung einer solchen operation sich erstrecken werde. Wenn ein kreditspapier, 
dem eine 5%ige Verzinsung garantiert ist, künstlicher Mittel bedarf, um sich zu halten, so wird es, wie 
die erfahrung anderwärts gelehrt hat, wenn jene erschöpft sind, desto rascher sinken, und keine kraft 
der Welt wird vermögen, den Fall aufzuhalten. Die dermalige krise wird ohne Zweifel auch vorüberge-
hen, und die Gesellschaft kann diesen Zeitpunkt umso leichter abwarten, als ein großer teil ihrer aktien 
in den händen der credit-anstalt sich befindet, die, wenn sie diese aktien liegen läßt, indirekt dasselbe 
erreicht, was durch den vorgeschlagenen rückkauf erreicht werden will.
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annahme durch nichts begründet, daß das sinken der Westbahnaktien in der Größe des 
aktienkapitals dieser einzelnen Unternehmung ihren Grund habe, da die erscheinung 
sich auf alle Bahnaktien erstreckt, die (wenigstens die garantierten) dem Geldmarkte 
gegenüber so ziemlich eine homogene Masse darstellen. Das halten der kurse durch 
künstliche Mittel stellt sich aber in letzter Folge als eine sowohl für die volkswirtschaftli-
chen interessen wie für den staatskredit gefährliche Maßregel dar.b 
Der Finanzminister bemerkte, für den gegenwärtigen Moment scheinen ihm die finan-
ziellen und kreditsrücksichten die überwiegenden zu sein. Die Überfüllungc mit den 
durch so viele konzessionen neu geschaffenen Papieren drückt natürlich den dGeldmarkt 
im allgemeinen, daher auch dend kurs unserer staatspapiere und läßt besorgen, daß auch 
ein großer teil ediesere Papiere aus dem auslande nach österreich zurückkommt und sie 
noch mehr sinken macht fund in die so schwierigen Valutaverhältnisse neue störungen 
bringt. Der Druck komme überhaupt von außen her, namentlich von Paris, wo gerade 
deshalb die französische regierung eben beschäftigt sei, eine große Maßregel zu ergreifen, 
um dem kurse von Wertpapieren auf der Pariser Börse durch die Verdoppelung des Bank-
kapitals neue Mittel zur Deponierung zuzuführen. Zu diesem Zwecke sei gerade in öster-
reich die credit-anstalt geschaffen und berufen, da die nationalbank nur auf staatseffek-
ten leihe. Der Finanzminister habe daher einen anderen Weg betreten. außerordentliche 
Zustände machen auch außerordentliche Mittel der abhilfe notwendigf. Um dem aus der 
Belastung der Börse mit Papieren entstehenden Übel möglichst zu begegnen, ist, nebst 
der einstellung neuer konzessionen zu Unternehmungen mit aktienemission3, bewirkt 
worden, daß von den bereits konzessionierten vier eisenbahnen, welche noch keine akti-
enscheine ausgegeben haben, bis ende 1857 damit innegehalten und selbst, wenn deren 
ausfertigung zur konstituierung der Gesellschaft erforderlich ist, die aktienscheine unter 
Verschluß gehalten und nicht zur Verteilung gebracht werden sollen. hiermit ist ein akti-
enkapital von 108 Millionen für heuer wenigstens von dem Verkehr abgehalten worden4. 
eine wesentliche Unterstützung würde es sein, wenn die summe der dem Geldmarkt 
entzogenen Papiere um die weitern 15 Millionen der Westbahn erhöht würde, deren 
rückkauf von der Gesellschaft hier proponiert wird, und eine noch größere erleichterung 
steht bevor, wenn auf das Begehren der nordbahn und der ostgalizischen Bahngesell-
schaft eingegangen würde, gwodurch die nordbahn der notwendigkeit enthoben würde, 
ihr aktienkapital um 38 Millionen zu vermehreng,5. alle diese Verfügungen zusammen 
würden, wenigstens für dieses Jahr, eine summe von 160 Millionen in Wertpapieren vom 

3 Diese Maßnahme wurde − einige Tage nach der vorliegenden Konferenz − in der MK. v. 13. 5. 1857/I 
behandelt.

4 Dazu wurden keine Ministervorträge vorgelegt; siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 
361 f.

5 Siehe dazu MK. v. 13. 5. 1857/II.

c  des Geldmarktes gestrichen.
d–d  Einfügung Brucks.
e–e  Einfügung Brucks.
f–f  Einfügung Brucks.
g–g  Korrektur Brucks aus ihr aktienkapital um 20 bis 30 Millionen zu verringern.
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Geldmarkte fernehalten und geeignet sein, nicht nur die gegenwärtige krise zu bewälti-
gen, sondern auch beim eintritte weiterer günstiger konjunkturen eine wesentliche und 
nachhaltige Verbesserung des kurses auch für die Zukunft zu verbürgen. schon aus dieser 
rücksicht alleine also würde der Finanzminister sich [für] die Gewährung des angesuch-
ten rückkaufs der 15 Millionen der Westbahn erklären. es treten aber auch noch beson-
dere rücksichten ein, welche diesen antrag empfehlen dürften. Die Westbahn ist unter 
sehr onerosen Bedingungen konzessioniert worden6, sie hat itzt, nach Beginn der arbei-
ten, die erfahrung gemacht, daß sie sehr teuer bauen muß (eine Million Gulden per 
Meile), sie hat, wenn sie in Betrieb gesetzt sein wird, von der Donaudampfschiffahrt 
konkurrenz auszuhalten, sie hat endlich den Fehler begangen, daß sie, statt nach dem 
Beispiel anderer Unternehmungen nur einen teil des aktienkapitals zu emittieren, das 
ganze hinausgegeben. alle diese Verhältnisse wirken drückend auf den kurs ihrer Papiere, 
und es wurde derselbe bisher nur dadurch auf Pari gehalten, daß die credit-anstalt sie zu 
diesem Preise kaufte. Umso mehr also erscheint sie [die Gesellschaft] und die ihr zur seite 
stehende credit-anstalt einer Beihilfe würdig, welche überdies auch ohne nachteil für 
irgendjemand gewährt werden kann, indem das nach Verwendung von 4 Millionen Gul-
den zum rückkauf der 15 Millionen aktien noch erübrigende Baukapital von 15 Millio-
nen Gulden unmöglich in einem Jahr auf den Bau verausgabt, für weitere Bedürfnisse 
sohin durch nachzahlungen auf die nur mit 30 % eingezahlten ausgegebenen aktien oder 
durch anleihen vorgesorgt werden kann. nicht das Bauobjekt würde durch die Genehmi-
gung der Proposition gefährdet sein, hda die rückzukaufenden 15 Millionen aktien nicht 
vernichtet werden, daher auch als Depot benützt werden können, um später wieder aus-
gegeben zu werden oder wie bei anderen Gesellschaften in Prioritätsobligationen umge-
wandelt zu werdenh, wohl aber wäre der allgemeine kredit und das interesse so vieler 
kleiner aktionäre, welche ihre Papiere bei der credit-anstalt verpfändet haben, preisgege-
ben, wenn durch Verweigerung der erbetenen Maßregel der sturz dieser Papiere und der 
Verlust sowohl der aktionäre als der credit-anstalt mit allen für den öffentlichen kredit 
verbundenen konsequenzen herbeigeführt werden sollte. Der Finanzminister seinerseits 
müßte gegen eine solche auffassung dieser angelegenheit Verwahrung einlegen. 
Der Minister des inneren teilte zwar das Bedenken, daß durch den rückkauf der 
15 Millionen das Baukapital vermindert und die anzahl der Garanten desselben verrin-
gert werde. indessen scheint ihm dieses Bedenken von den Bedenken überwogen zu wer-
den, welche der Finanzminister gegen die Verweigerung der erbetenen Maßregel erhoben 
hat. Von seinem standpunkte allein, mit rücksicht auf die Vereinsvorschriften würde er 
nicht glauben, daß die regierung Grund habe, einem statutenmäßig gefaßten Beschlusse 
der Generalversammlung der Gesellschaft auf rückkauf der 15 Millionen aktien bezie-
hungsweise auf ivorläufige Verminderung des aktien- und Unternehmungskapitals um 

6 Zu der am 8. 3. 1856 erteilten Konzession zum Bau der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn siehe MK. v. 29. 12. 
1855/VI, ömr. iii/4, nr. 324; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 354.

h–h  Einfügung Brucks.
i–i  Korrektur Bachs aus Verminderung des aktienkapitals um diesen Betrag die Genehmigung zu versagen; 

er würde daher.
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diesen Betrag unter Vorbehalt der später im erfordernisfalle mit Genehmigung der 
regierung zu veranlassenden erhöhung (durch aktien oder Prioritätsobligationen) die 
Genehmigung zu versagen; er würde daher unter der gedachten Voraussetzungi keinen 
anstand nehmen, bei sr. Majestät dessen Genehmigung zu bevorworten. Der 
kultusminister würde zwar, wenn es sich bloß um die interessen der Gesellschaft han-
delte, das einschreiten nicht befürworten, nachdem jedoch der Finanzminister von des-
sen Verweigerung bedenkliche Folgen für den öffentlichen kredit und insbesondere für 
unsere staatspapiere befürchtet, so glaubte der Votant, nicht dagegen sein, sondern sich 
der ansicht des Ministers des inneren anschließen zu sollen, welche in der hauptsache 
mit jener des Finanzministers übereinstimmt. Desgleichen erklärte sich der chef der 
obersten Polizeibehörde für die Meinung des Ministers des inneren. nur der 
Justizminister, jwelcher es für die Finanzverwaltung bedenklich und gefährlich hielt, 
sich in eine einflußnahme auf den Börsenkurs von industrie- und spekulationspapieren 
einzulassenj, glaubte im wesentlichen, der ansicht des handelsministers beitreten zu sol-
len, indem er außer den von diesem selbst angeführten Bedenken auch noch das weitere 
Bedenken erhob, ob die Gesellschaft berechtigt ist, über ihr Vermögen in der art, wie hier 
beabsichtigt wird, zu disponieren. es schien ihm angemessener zu sein, sich hierüber 
überhaupt erst dann auszusprechen, wenn der Beschluß der Generalversammlung samt 
Gesellschaftsstatuten und den Verhandlungsakten vorliegt. in dieser Beziehung nun 
gaben die Minister des handels und der Finanzen die aufklärung, daß einerseits die 
Verwaltung der Westbahn, andererseits die credit-anstalt hiebei eine art vorläufiger 
Zusicherung der staatsverwaltung zu erlangen beabsichtigen, und zwar die erstere, weil 
sie, wenn sie bei ihrem Projekte auf die Unterstützung der regierung durchaus nicht 
rechnen könnte, dasselbe gar nicht vor die Generalversammlung bringen würde, die letz-
tere, um doch einigen haltpunkt für die ferne Gebarung beim einkaufe der Westbahnaktien 
zu gewinnen, den sie unmöglich fortsetzen könnte, wenn nicht die beabsichtigte 
kapitalverminderung einträte.
es kann zwar, wie der tg. gefertigte Vorsitzende unter allseitiger Zustimmung bemerkte, 
von einer vorläufigen Versicherung, daß die konferenz die Proposition unterstützen 
werde, schon vermöge der stellung der konferenz sowohl sr. Majestät als der Partei 
gegenüber schlechterdings keine rede sein, nur der betreffende Minister könnte für seine 
Person ein Versprechen geben, die angelegenheit bei sr. Majestät unterstützen zu wollen. 
nachdem jedoch im vorliegenden Falle die betreffenden Minister verschiedener Meinung 
waren, schien dem Finanzminister die entscheidung der konferenz über die vorläufige 
Frage notwendig zu sein. es würde sich sonach nur um die Formulierung der antwort 
handeln, welche der handelsminister der Gesellschaft zu geben hätte. Dieselbe würde 
nach dem Mehrheitsbeschlusse dahin lauten, der handelsminister habe im einvernehmen 
mit dem Minister des inneren nichts dagegen, daß in das Programm der nächsten 
Generalversammlung die Proposition über eine kapitalverminderung aufgenommen 
werde, und dem Finanzminister würde es anheimgestellt bleiben, der kreditbank zu eröff-

j–j  Einfügung K. Krauß’.
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nen, daß er für seine Person den gedachten Vorschlag seinerzeit allerhöchstenorts bevor-
worten wolle7. 

Wien, am 8. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. kich finde den konferenzbeschluß vom 8. vergangenen Monats, McZ. 1711, nicht 
zu genehmigen, sondern anzuordnen, daß mit Unterlassung jeder vorläufigen Mei nungs-
äußerung sich lediglich die ordnungsmäßige amtshandlung vorbehalten werdek. Franz 
Joseph. laxenburg, den 7. Juni 1857.

7 Das vorliegende Protokoll gelangte nach der Zirkulation unter den Ministern am 19. 5. 1857 zum Kaiser, der 
sich in Ofen befand. Er sandte es – ein ungewöhnlicher Fall – mit folgendem eh. Handschreiben an den 
Reichsratspräsidenten: lieber rainer, Beiliegendes Minister conferenz Protokoll ersuche ich dich im Prä-
sidium zu begutachten und mir dann die anträge desselben zu unterlegen, RS. bei hhsta, rr., Präs. 
169/1857. Mit Vortrag v. 6. 6. 1857 beantragte Erzherzog Rainer, den Beschluß der Ministerkonferenz nicht 
zu genehmigen, sondern anzuordnen, daß bei Unterlassung jeder vorläufigen Meinungsäußerung sich 
lediglich die ordnungsmäßige amtshandlung vorbehalten werde, mit der Begründung, daß es sich mit 
einem ordentlichen Geschäftsgange wohl noch weniger vereinbaren lasse, daß ein Minister einer Partei 
über eine einfache anfrage bedeute, er habe nichts dagegen, daß die sache weiter zur sprache gebracht 
werde, und daß ein dritter Minister einer Partei über eine vorläufige anfrage vorhinein eröffne, er wolle 
für seine Person den darin angedeuteten Vorschlag seiner Zeit bei eurer Majestät befürworten, ebd. (K.) 
und rr., Präs. 189/1857 (RS.). Daraufhin resolvierte der Kaiser das vorliegende Protokoll in diesem Sinn 
am 7. 6. 1857. Inzwischen hatte aber Toggenburg der Gesellschaft bereits im Sinn des Ministerratsbeschlusses 
geantwortet, und am 25. 5. 1857 hatte die Generalversammlung der Kaiserin-Elisabeth-Westbahngesellschaft 
einstimmig den Beschluß gefaßt, um die Bewilligung zum Rückkauf von Aktien im Wert von 15 Millionen 
Gulden anzusuchen; die Mitteilung dieses Beschlusses (RS.) bei ava., Verkehr, hM. Präs. 2106/1857; ein 
Druckexemplar des Protokolls der Generalversammlung bei ebd., rr., Präs. 169/1857. Fortsetzung MK. v. 
9. 6. 1857/I.

k–k  Korrektur Franz Josephs aus ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Dem Protokoll liegt ein 
von Marherr geschriebenes Aktenstück bei, das den vorliegenden Ministerratsbeschluß v. 8. 5. 1857 und die 
Ah. E. v. 7. 6. 1857 enthält sowie das Konzept einer Note Buols v. 10. 6. 1857 an Toggenburg mit der Mit-
teilung dieser Ah. Entschließung; siehe dazu MK. v. 9. 6. 1857/I.
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nr. 398   Ministerkonferenz, wien, 13. Mai 1857

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 13. 5.), gesehen Bach 21. 5., 
Thun (BdE. fehlt), K. Krauß, Toggenburg, Bruck, Kempen 22. 5., Kellner 24. 5. 

i. sistierung der erteilung neuer konzessionen zu eisenbahnen etc. ii. Übertragung der 
eisenbahn von krakau bis Przemyśl von der nordbahngesellschaft an die ostgalizische Bahn-
gesellschaft. 

McZ. 1787 – kZ. 1889 

Protokoll der zu Wien am 13. Mai 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der handelsminister referierte sein in Befolgung des ah. Befehls vom 16. april 
1857, kZ. 11, McZ. 13, erstattetes Gutachten vom 11. Mai 1857, kZ. 1959, McZ. 
1742, in betreff der zeitweisen sistierung der Verhandlungen für neue eisenbahnunter-
nehmungen1. nach demselben hätte die bezügliche kundmachung zu lauten: „se. Maje-
stät haben ag. zu befehlen geruht, daß mit den anträgen auf die konzessionierung von 
eisenbahnunternehmungen, welche die emission neuer aktien zur Folge haben sollen, 
bis auf weitere anordnung (gänzlich) innezuhalten sei.“ er verband damit den weiteren 
antrag: se. Majestät möchten (zur richtschnur für die Minister) zu befehlen geruhen, 
daß auch bei den anträgen auf errichtung anderer mit aktienemission verbundenen 
industrieunternehmungen bis zur erholung des Geldmarktes auf die Verhältnisse dessel-
ben der genaue Bedacht genommen und die größtmögliche Zurückhaltung beobachtet 
werde. 
nachdem der handelsminister diese seine anträge mit den im Vortrage vom 11. Mai 
1857 entwickelten Motiven begründet hatte, fügte der Finanzminister noch einige 
Bemerkungen über die rücksichten bei, welche ihn bestimmen, denselben in der haupt-
sache beizutreten. solange es sich um eisenbahnprojekte handelte, welche zur ergänzung 
des die hauptpunkte der Monarchie verbindenden großen eisenbahnnetzes bestimmt 
sind, war der Finanzminister stets für die erteilung der konzessionen gewesen, ja er 
glaubte, auf deren beschleunigte erwirkung einraten zu müssen, um das große Ziel der 
sicherstellung der wichtigsten Verbindungslinien zu erreichen. nachdem nun aber durch 
die bisher erteilten konzessionen dieses Ziel im ganzen Umfange der Monarchie, mit 

1 Anläßlich des Vortrags Toggenburgs v. 26. 12. 1856, Präs. 3304/1856, betreffend die Konzessionierung der 
Strecke von Sissek nach Steinbrück hatte der Reichsrat, dem der Vortrag zugeleitet worden war, angetragen, es 
sei den zuständigen Ministern und der Ministerkonferenz die Frage zu stellen, ob nicht mit der Erteilung von 
weiteren Konzessionen innezuhalten sei, hhsta., rr., Ga. 43/1857 und Ga. 349/1857. Die Forderung 
danach war sowohl in der Öffentlichkeit als auch von der Credit-Anstalt gegenüber dem Finanzminister 
erhoben worden, Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 360. Der Kaiser hatte eine neuerliche 
Beratung im Reichsrat angeordnet und dann mit Ah. E. v. 16. 4. 1857 auf den zit. Vortrag Toggenburgs 
befohlen, in Erwägung zu ziehen, vorerst keine weiteren Konzessionen zu erteilen hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 13/1857; rr., Ga. 483/1857. Ursache für die vorgeschlagene Sistierung von neuen Konzessionser-
teilungen war die Spekulationskrise, vgl. MK. v. 8. 5. 1857/I, Anm. 1.
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alleiniger ausnahme von siebenbürgen, sichergestellt ist, dürfte der Zeitpunkt gekom-
men sein, den Geldmarkt vor neuen Papieren, deren ausgabe besonders im ersten sta-
dium amit heftigen schwankungen verbunden ist, daher sehr nachteiliga auf denselben 
drückt, wenigstens für einige Zeit zu bewahren und darum mit erteilung neuer konzes-
sionen dazu innezuhalten. er stimmt daher dem antrage des handelsministers in beiden 
Beziehungen bei und hofft von der Verlautbarung der angetragenen kundmachung eine 
wesentliche Beruhigung für den kredit und die entwicklung der bereits konzessionierten 
Unternehmungen. Desto auffallender war ihm vor wenigen tagen in einem der hiesigen 
Zeitungsblätter (oesterreichische correspondenz) von einer neuen provisorischen kon-
zession für eine Bahn von Mantua büber cremona nach Pizzighettone und codognob zu 
lesen, rücksichtlich welcher ihm nicht bekannt ist, daß hierwegen mit dem Finanzmini-
sterium wäre rücksprache gepflogen worden2. Der handelsminister gab hierüber die 
aufklärung, daß von einer konzession zum Bau jener Bahn, cselbst von einer bloß provi-
sorischenc, keine rede gewesen sei. Vielmehr habe er in Gemäßheit der ihm durch das 
eisenbahnkonzessionsgesetz eingeräumten ermächtigung der italienischen eisenbahnge-
sellschaft auf ihr ansuchen und nach vorschriftmäßigem einvernehmen mit dem Mini-
ster des inneren und dem armeeoberkommando die Bewilligung zur Vornahme der stu-
dien und Vorarbeiten zu dem Projekte einer solchen Bahn erteilt, wobei weder ein einver-
nehmen mit dem Finanzministerium vorgeschrieben, noch eine Zusicherungd zur ertei-
lung der definitiven konzession verbunden ist. hat sich eine Zeitung bei Verlautbarung 
dieser Bewilligung eines nicht gesetzlichen ausdrucks, der zu Mißverständnis anlaß 
geben kann, bedient, so kann hierwegen eine offizielle Berichtigung erfolgen. im übrigen 
würde der handelsminister nicht glauben, daß die einstellung der konzessionserteilung 
für eisenbahnen auch auf die Bewilligung zur Vornahme bloßer Vorstudien ausgedehnt 
werden sollte, weil damit, wie bereits erwähnt, ein anspruch auf die wirkliche Baukonzes-
sion nicht verbunden ist, mithin die bei dieser letzteren eintretende Besorgnis vor einer 
nachteiligen einwirkung auf den Geldmarkt von vornehinein entfällt. auch würde er die 
vorläufige einvernehmung des Finanzministeriums bei erteilung von Bewilligungen zu 
solchen Vorstudien nicht für nötig halten, weil solche den kredit nicht berühren und 
auch im Gesetze nicht vorgeschrieben sind. Der Finanzminister erinnerte dagegen, daß 
nach der allgemeinen Meinung die Bewilligung zur Vornahme der Vorstudien für eisen-
bahnen als eine art anwartschaft auf die Baubewilligung angesehen zu werden pflegt und 
darum nicht ohne einfluß auf die bereits am Markte befindlichen Papiere der konzessio-
nierten Bahnen bleiben kann. Will man diesen durch die sistierung fernerer konzessions-
erteilungen helfen, so möge dies in der vollen ausdehnung geschehen, und es möge daher 
in der konferenz die ansicht beliebt werden, daß wenigstens für neue Bahnlinien und neu 

2 oesterreichische correspondenz v. 11. 5. 1857; die Bahnlinie sollte an die Hauptlinie Mailand-
Piacenza anschließen.

a–a  Korrektur Brucks aus der Vereinigung zu derlei Unternehmungen.
b–b  Korrektur Brucks aus nach cremona.
c–c  Korrektur Toggenburgs aus auch nicht provisorisch.
d  Korrektur Toggenburgs aus Verpflichtung.
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zu gründende Gesellschaften vorderhand auch keine Bewilligung zu Vorstudien erteilt 
werde. 
Bei der abstimmung hat sich bezüglich des antrags wegen Beobachtung der möglichsten 
Zurückhaltung bei anträgen zu industrieunternehmungen überhaupt mit aktienemission 
keine einwendung ergeben. Bezüglich der angetragenen kundmachung über die 
sistierung der anträge auf konzessionierung von eisenbahnen hat sich die Majorität der 
konferenz mit dem vorgeschlagenen texte, bloß gegen Weglassung des Wortes „gänz-
lich“, einverstanden erklärt. 
Der kultusminister hätte gewünscht, daß dem texte jener kundmachung eine solche 
Fassung gegeben werde, welche es erlaubt, im geeigneten Zeitpunkte mit dem antrage auf 
erteilung der konzession für eine als zweckmäßig und notwendig erkannte Bahn vorzu-
gehen, ohne erst, wie dies der vorgeschlagene text anzudeuten scheint, in eine weitläufige 
Verhandlung darüber eintreten zu müssen, ob der Zeitpunkt gekommen sei, in welchem 
se. Majestät um die Zurücknahme des Verbots gebeten werden dürften. er würde daher 
vorschlagen, in die kundmachung etwa den Zusatz aufzunehmen: „insolange die gegen-
wärtigen Verhältnisse des Geldmarkts bestehen“. allein sowohl der handels-, als der 
Finanzminister fanden einen solchen Beisatz bedenklich und glaubten, daß seinerzeit 
über ein etwa vorkommendes konzessionsgesuch ohne anstand auch gleichzeitig die 
Frage der opportunität erwogen, in der konferenz erörtert und sr. Majestät zur ah. ent-
scheidung vorgelegt werden könnte, ohne hierwegen erst eine vorläufige abgesonderte 
Verhandlung über diese Frage im allgemeinen vorausgehen zu lassen. 
Was endlich die vom Finanzminister gewünschte sistierung der erteilung von Bewilli-
gungen zu Vorstudien für neue Bahnstrecken und neue Gesellschaften betrifft, so wurde 
zwar anerkannt, daß solche innerhalb des Wirkungskreises des handelsministers im ein-
vernehmen mit dem Minister des inneren und dem armeeoberkommando gelegen seien. 
Gleichwohl haben die mehreren stimmen den diesfalls vom Finanzminister ausgespro-
chenen Wunsch geteilt, und der handelsminister behielt sich vor, über derlei ein-
schreiten nach einvernehmen mit den beiden anderen Zentralstellen im eigenen Wir-
kungskreise mit der erteilung solcher Bewilligungen vorläufig bis ende 1857 innezuhal-
ten3.

ii. Vermöge ah. entschließung vom 27. Mai 1856 sollte wegen Übernahme der galizi-
schen eisenbahnstrecken bis Przemyśl mit der Direktion der kaiser-Ferdinands-nordbahn, 
wegen jener von Przemyśl über lemberg nach Brody und czernowitz aber mit den galizi-

3 Der Vortrag Toggenburgs v. 11. 5. 1857, Präs. 1728/1857, wurde dem Reichsrat übermittelt; dort war man 
der Meinung, daß die Angelegenheit zur Entscheidung nicht reif war, daß von einer Kundmachung abzusehen 
und daß ein Verzeichnis aller laufenden Eisenbahnprojekte vorzulegen sei. Der Kaiser ordnete daraufhin am 
24. 6. 1857 eine Beratung des Reichsrates mit den Ministern des Inneren, des Handels und der Finanzen an, 
hhsta., rr., Ga. 709/1857 und Ga. 876/1857. Am 2. 7. 1857 einigten sich die Minister und der Reichs-
rat auf die vorläufige Sistierung von Eisenbahnkonzessionen, ohne daß darüber eine Kundmachung erfolge; 
bei anderen Aktienunternehmungen wollte man weniger restriktiv, allerdings auch mit rücksicht auf die 
Geldverhältnisse vorgehen. Die laufenden Eisenbahnprojekte wurden in der Sitzung aufgezählt, ein Ver-
zeichnis sollte erstellt werden. In diesem Sinn erfolgte am 1. 8. 1857 die Resolution des Vortrags Toggenburgs 
v. 11. 5. 1857, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1742/1857, und des Vortrags des Reichsrates, ebd., rr., Ga. 
1085/1857. Zur Frage von Konzessionserteilungen siehe auch MK. v. 19. 5. 1857/I.



Nr. 398   Ministerkonferenz, Wien, 13. Mai 1857 89

schen Grundbesitzern in Unterhandlung getreten werden4. Für letztere strecken erhielten 
F[ürst] sapieha und konsorten mit ah. entschließung vom 3. Jänner und 3. März 1857 
die konzession5. Die Unterhandlung mit der nordbahn wegen der ersteren wurde zwei-
mal, durch ah. entschließung vom 3. Jänner und 16. april 1857, zur Vornahme von 
abänderungen zurückgegeben6. Über die zuletzt anbefohlenen konnte mit der nordbahn-
direktion keine Vereinbarung erzielt werden. Vielmehr hat der Verwaltungsrat der ostgali-
zischen carl-ludwigs-Bahn einverständlich mit der nordbahndirektion gebeten, wegen 
Übernahme der strecke von krakau bis Przemyśl durch erstere unterhandeln zu dürfen. 
Der handelsminister unterstützte dieses Begehren, weil seit der ursprünglichen Ver-
handlung die Verhältnisse sich wesentlich geändert haben. Während nämlich damals der 
spekulationsgeist für eisenbahnen war und daher die nordbahn, deren aktien über 
300 % standen, sehr leicht durch eine neue aktienemission das Geld zum ausbau der 
strecke bis Przemyśl sich verschafft hätte, auch die Gründer der ostgalizischen Bahn ihre 
aktien hätten leicht an Mann bringen und die erste einzahlung von 30 % sichern kön-
nen, so hat sich nunmehr die spekulationslust in eisenbahnaktien überall abgekühlt, und 
es hat sich insbesondere über die rentabilität der galizischen Bahnen eine ungünstige 
Meinung verbreitet7. namentlich wird von den aktionären der nordbahn, die bisher 
bedeutende Dividenden bezogen, die Übernahme der westlichen galizischen Bahn als eine 
große last betrachtet, weshalb auch die nordbahnaktien von 300 auf 208 % fielen und 
sich nur infolge des erwähnten anerbietens der carl-ludwigs-Bahngesellschaft wieder auf 
220 % hoben. Man fürchtet ihr sinken bis 150 %, wenn die nordbahn die westliche gali-
zische Bahn wirklich übernehmen müßte. nicht minder mißlich ist das Verhältnis der 
carl-ludwigs-Bahngesellschaft; gibt sie ihre aktien aus, so fallen sie voraussichtlich unter 
Pari, die subskribenten werden nicht einmal die erste einzahlung leisten, und hiermit 
wäre das ganze Unternehmen gescheitert. Dies kann der regierung nicht gleichgiltig sein, 
die einbußen der minder bemittelten aktionärs sind auch in nationalökonomischer 
Beziehung empfindlich, und das sinken der sonst auf dem Geldmarkt maßgebenden 
nordbahnaktien drückt den kurs aller, selbst der staatspapieree. insbesondere würde die 
credit-anstalt, welche bei sämtlichen neuen eisenbahnunternehmungen teils durch 
abnahme von aktien, teils durch deren Belehnung, beteiligt ist, im kurswerte ihrer eige-

4 Siehe dazu MK. v. 26. 4. 1856/VI, ömr. iii/5, nr. 335, und MK. v. 24. 5. 1856/VIII, ebd., nr. 341.
5 Die Konzession an die polnische Adelsgruppe unter Fürst Leo Sapieha war mit Ah. E. v. 3. 1. 1857 auf den 

Vortrag Toggenburgs v. 14. 12. 1856, Präs. 4105, erteilt worden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4486/1856; 
am 3. 3. 1857 wurde die mit der Unterschrift des Kaisers versehene Konzessionsurkunde an das Handelsmi-
nisterium retourniert, ebd., McZ. 607/1857. Zu den Hintergründen für die Aufteilung der Konzession an 
zwei Gesellschaften siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 355 und 361 f.

6 Ah. E. v. 3. 1. 1857 auf den Vortrag Toggenburgs v. 13. 12. 1856, Präs. 4122, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 4471/1856; Ah. E. v. 16. 4. 1857 auf den gemeinsamen Vortrag Toggenburgs und Brucks v. 6. 3. 
1857, HM. Präs. 546, ebd., McZ. 856/1857.

7 Zur Spekulationskrise siehe MK. v. 8. 5. 1856/I, Anm. 1.

e  Gestrichen bewirkt ein großes Zurückströmen von derlei effekten aus dem auslande an die Wiener Börse 
und könnte eine bedrückende Verschlimmerung der Valutaverhältnisse bewirken.

f–f  Korrektur Toggenburgs aus dieselben, die sie besitzt, veräußern und sich bedeutende Fonds zu andern 
Unternehmungen schaffen können.
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nen (kredit-) aktien und in ihrer Geldgebarung überhaupt sehr erschüttert werden. 
Gelänge das Übereinkommen der ostgalizischen mit der nordbahngesellschaft, so wür-
den sich die aktien der letztern rasch heben, die credit-anstalt, fwelche zur haltung des 
kurses dieser effekten eine namhafte anzahl derselben an sich gebracht hat, könnte sich 
dieser Papiere wieder leichter entledigen und dadurch bedeutende Fonds zu andern 
Unternehmungen disponibel machenf. auch die ostgalizische Bahngesellschaft würde ihre 
erste einzahlung mit 30 % umso leichter bewirken, weil durch Übernahme der westgali-
zischen Bahn (welche der nordbahn als eine größere ausdehnung ihrer gegenwärtig so 
rentablen Unternehmung lästig, der ostgalizischen Gesellschaft aber wegen der bereits 
fertigen und einen ertrag abwerfenden, sowie einen sichern ausgangspunkt gewährenden 
strecken erwünscht ist) ihr kredit gehoben und die credit-anstalt zur Belehnung ihrer 
Papiere bewogen werden dürfte. 
sonach glaubte der handelsminister, sich bei sr. Majestät. die ah. ermächtigung zu einer 
neuerlichen Verhandlung mit den beiden Gesellschaften erbitten zu sollen, wornach die 
westgalizische Bahn bis krakau zwar der nordbahngesellschaft, die strecke von krakau 
bis Przemyśl aber der carl-ludwigs-Bahngesellschaft, vorbehaltlich der ah. ratifikation, 
überlassen würde. 
Der Finanzminister, mit diesem antrage vollkommen einverstanden, bemerkte: Die 
Verlegenheit der nordbahngesellschaft entstand vornehmlich durch die lange Verzöge-
rung des abschlusses der diesfälligen Unterhandlung. Was beim anknüpfen derselben, im 
Frühjahr 1856, leicht zu erreichen gewesen wäre, nämlich sich für die neue Unterneh-
mung die erforderlichen Geldmittel zu verschaffen, ist gegenwärtig unmöglich geworden, 
also auch nicht zu verlangen. sie muß ein aktienkapital von 38 Millionen für jene Bahn 
sicherstellen und wäre genötigt, auf zehn der bestehenden aktien sieben neue auszugeben. 
nicht nur ihre aktionäre wären damit ruiniert, sondern es würde auch die bedenklichste 
rückwirkung auf die staatspapiere sich ergeben.
Das gegenwärtig für neu konzessionierte eisenbahnen bestimmte kapital besteht bei der 
Westbahn in 65 Millionen, bei der orient- in 60 Millionen, bei der Theiß- in 40 Millio-
nen, bei der ostgalizischen in 40 Millionen, bei der westböhmischen in 30 Millionen, bei 
der sisseker in 18 Millionen, bei der kärntner in 20 Millionen, bei der reichenberger 
Bahn in 15 Millionen, zusammen in 288 Millionen, und mit hinzurechnung der für die 
westgalizische Bahn erforderlichen 38 Millionen in 326 Millionen. Je mehr davon für den 
augenblick und die nächste Zukunft dem Verkehr entzogen werden kann, desto mehr 
gewinnt der kredit überhaupt und der staatspapierkredit insbesondere, und da durch die 
neuesten Maßregeln, nämlich die sistierung der aktienemission bei der ostgalizischen, 
westböhmischen, sisseker und kärntnerbahn im Werte von 40, 30, 18, 20 Millionen eine 
summe von 108 Millionen von dem Geldmarkte ausgeschlossen ist und durch die bean-
tragte Verminderung des aktienkapitals der pr[ivilegierten]. Westbahn weitere 15 Millio-
nen8, das sind 123 Millionen, zurückgezogen werden sollen, so würde sich mit einschluß 
des bei Genehmigung des antrags weiters außer anschlag kommenden Betrags von 38 
Millionen die Gesamtsumme der dem Geldmarkte entrückten Papiere auf 161 Millionen 
belaufen und den oben mit 326 Millionen ausgewiesenen stand der neuen Papiere auf 

8 Siehe dazu MK. v. 8. 5. 1857.
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165 Millionen herabdrücken, somit eine so wesentliche erleichterung bewirken, daß der 
Zukunft unseres kredits mit Beruhigung entgegen gesehen werden dürfte. es ist sonach 
für die Finanzverwaltung von großer Wichtigkeit, darauf zu bestehen, daß auch die 38 
Millionen, welche die nordbahn itzt aufzubringen hätte, nicht in Verkehr kommen. 
Das Mittel dazu ist durch das anerbieten der galizischen adeligen, die westliche strecke zu 
übernehmen, dargeboten, und es bestehen auch sonst keine anstände, es anzunehmen. 
Die Gesellschaft weiset unter ihren Gliedern die angesehensten und achtbarsten Firmen 
des landes etc. aus, sie ist bereits im Besitze eines disponiblen kapitals von 4 Millionen 
und kann sich die weiters benötigten summen nach und nach beschaffen, namentlich ist 
ihr von der credit-anstalt eine summe von 2 – 3 Millionen in aussicht gestellt. sie hat also 
bereits Mittel, um das Unternehmen zu beginnen, während die nordbahngesellschaft die-
selben erst aufbringen müßte, und wird die bereits begonnene strecke umso lieber bis 
Przemyśl ausbauen, je schwieriger es ist, mit dem Bau einer abgerissenen, zur Zeit noch 
außer aller Verbindung stehenden strecke, wie jene von Przemyśl nach lemberg ist, anzu-
fangen. nachdem sonach durch die Genehmigung des antrags des handelsministers nicht 
nur der ausbau der begonnenen westlichen strecke gesichert, sondern auch die nordbahn-
gesellschaft, welche gewiß nicht minder als die Westbahngesellschaft der Berücksichtigung 
der staatsverwaltung würdig ist, von einer ihre interessen bedrohenden krise bewahrt 
wird, so glaubte der Finanzminister, diesen antrag auf das Wärmste unterstützen zu sollen. 
ihm traten der kultusminister und der chef der obersten Polizeibehörde bei, 
weil, wie der erstere bemerkte, es einleuchtend ist, daß es der galizischen adelsgesellschaft 
unter den gegenwärtigen drückenden Verhältnissen leichter sein werde, den ausbau der 
westlichen strecke zu vollführen, als den neubau der strecke von Przemyśl in östlicher 
richtung zu beginnen, und weil, nach der Bemerkung des letzteren, durch die Genehmi-
gung dieses antrags die billigen Wünsche zweier Gesellschaften zugleich erfüllt werden 
würden.
Dagegen erklärte der Minister des inneren, sich mit dem gestellten antrage nicht 
vereinigen zu können. Wenn er aus anlaß der Beratung über die Bitte der Westbahnge-
sellschaft wegen Verminderung des aktienkapitals für die Gewährung dieser Verminde-
rung stimmte, so geschah es in der erwägung, daß hierdurch die ausführung des Baus 
dieser Bahn in seiner hauptrichtung nicht gefährdet werden würde. hier handle es sich 
wesentlich um die Frage, ob die galizischen Bahnen zustandekommen können, wenn ein 
so sicherer Unternehmer, wie es die nordbahngesellschaft ist, von der ihr gestellten auf-
gabe zurücktritt. ist es dieser zu schwer, die erforderlichen Geldmittel zu der verhältnis-
mäßig kleinen strecke aufzubringen, so wird es der galizischen adelsgesellschaft vollends 
unmöglich werden, nebst dem kapital für den ihr ursprünglich zugewiesenen teil es auch 
noch für den der ersteren bestimmt gewesenen zu beschaffen. Die Bahn würde nie zustan-
dekommen, außer, wenn der staat sie selbst bauen wollte, und es wäre das interesse des 
landes der rücksicht für eine Gesellschaft geopfert, welche sich einer übernommenen 
Verpflichtung entziehen will, weil sie dabei ihre rechnung nicht zu finden glaubt. Denn 
es kann nicht angenommen werden, daß die Gefahr so groß ist, als sie behauptet. Der 
stand des Geldmarktes ist durch die bereits eingeleiteten Maßregeln, wodurch derselbe 
vor der emission neuer Papiere bis zum Belaufe von 108 Millionen bewahrt ist, durch 
Zurückziehung weiterer 15 Millionen der Westbahn und durch einstellung aller neuen 
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eisenbahnkonzessionen noch mehr erleichtert werden soll, für die nächste Zukunft gesi-
chert9. auch bedarf die nordbahngesellschaft zur erfüllung ihrer aufgabe der 38 Millio-
nen wohl nicht auf einmal, sie kann sich das Geld sukzessiv verschaffen, gsie kann anlehen 
kontrahiereng, und es können ihr, wenn es nötig ist, rücksichtlich der Übernahme und 
auszahlung der vom staat gebauten strecke erleichterungen und Zufristungen gewährt 
werden, so daß sie durch die regelmäßig eingeteilte Benützung ihres eigenen kredits 
weder ihren interessen noch jenen des öffentlichen kredits empfindliche Verluste verursa-
chen dürfte. Jedenfalls aber ist das landesinteresse, welches das baldige Zustandekommen 
der Bahn wünschenswert macht, besser gewahrt, wenn die aufgabe geteilt und wenigstens 
der eine teil derselben in der sichereren hand bleibt, als wenn auch dieser noch der gali-
zischen Gesellschaft zugewiesen wird, die nicht einmal der von ihr ursprünglich über-
nommenen aufgabe gewachsen ist, mithin der doppelten sich umso weniger unterziehen 
kann. endlich kommt auch der rechtspunkt zu beachten. Die nordbahngesellschaft hat 
die Verpflichtung zur annahme der westlichen Bahn übernommen, sie hat selbst darum 
angesucht. Fällt es ihr schwer, ihre Verpflichtung zu erfüllen, so kann sie darum nicht ihre 
enthebung davon verlangen. alles, was man billigerweise zugestehen könnte, ist eine 
erleichterung in den Modalitäten der Übernahme und Zahlung, und diese mögen dann 
über eine diesfällige Proposition der nordbahngesellschaft in Verhandlung genommen 
werden. Der Justizminister trat ganz der Meinung des Ministers des inneren bei. auch 
ihm ist es nicht zweifelhaft, daß die galizische adelsgesellschaft, die nicht das Geld hat, 
um ihren teil zu bauen, nicht imstande sein wird, die Mittel zum ankauf und Bau der 
westlichen strecke aufzubringen. Die 4 Millionen, die sie besitzt, reichen nicht aus, um 
nur den kaufpreis der gebauten strecke zu bestreiten, man wird ihr also, wenn sie sie 
übernähme, gleiche oder noch größere erleichterungen gewähren müssen als der nord-
bahngesellschaft. offenbar würde die galizische adelsgesellschaft ohne solche Zugeständ-
nisse den westlichen teil nicht übernehmen können, den sie nur darum für sich verlangt, 
um von dem Betriebe der schon ausgebauten strecken gleich nutzen ziehen zu können. 
Der Generaladjutant FMl. Freiherr v. kellner sprach sich dafür aus, daß der nord-
bahngesellschaft, ihrer übernommenen Verbindlichkeit gemäß, der ausbau der nur mehr 
12 Meilen langen strecke bis Przemyśl aufgetragen, die weitere Frage aber, ob denn der 
vollendete Bau der galizischen adelsgesellschaft zu übergeben sei, vorderhand offen gelas-
sen werde. Der tg. gefertigte Präsident endlich trat der Meinung des Ministers des inne-
ren bei, bemerkend: Die Fälle, wo konzessionierte Unternehmungen, wenn sie schaden 
erleiden, die hilfe der staatsverwaltung in anspruch nehmen, seien nicht selten, nie aber 
wäre der Fall vorgekommen, wo sie den nutzen aus ihren Geschäften mit der regierung 
hätten teilen wollen. Darum also, weil die nordbahngesellschaft bei der Übernahme der 
Bahn bis Przemyśl für den augenblick eine entwertung ihrer Papiere fürchtet, sie ihrer 
diesfalls übernommenen Verpflichtung zu entheben, wäre ebenso bedenklich als die 
Überlassung der gedachten Bahn an eine Gesellschaft, welche weniger Garantien als die 
nordbahngesellschaft bietet und diese Überlassung nur in der absicht begehrt, um von 

9 MK. v. 8. 5. 1857 und vorliegendes Protokoll, Tagesordnungspunkt I.

g–g  Einfügung Bachs.
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einem schlechteren Geschäfte enthoben zu werden und dafür ein besseres zu überneh-
men. insoferne übrigens die gegenwärtigen Verhältnisse des Geldmarktes rücksicht ver-
dienen, erscheine es vollkommen gerechtfertigt, die nordbahngesellschaft bei der erfül-
lung ihrer Verpflichtung nicht zu drängen, vielmehr sowohl rücksichtlich der ablösung 
der ausgebauten strecke als auch rücksichtlich der Vollendung der noch zu bauenden alle 
tunliche erleichterung zu gewähren. 
hDer Finanzminister erklärte auf diese äußerungen, die regierung werde doch eine 
Gesellschaft zur Übernahme eines solchen Geschäftes nicht zwingen wollen, da die nord-
bahn strenge genommen zum abschlusse nicht verpflichtet sei. Man könne froh sein, eine 
so meritierte Gesellschaft zu besitzen, und im interesse der regierung müsse man bei 
eisenbahnunternehmungen besorgt sein, solche zu kräftigen, nicht aber zu schwächen. 
Dies würde aber bei den gegenwärtigen Geldverhältnissen bei der nordbahn der Fall sein, 
der sturz ihrer aktien wäre unvermeidlich, und der Geldmarkt würde dadurch in allen 
effekten, in den staatspapieren und in der Valuta eine solche Perturbation erfahren, gegen 
welche er die ernsteste Warnung erheben müßte. alle diese Übelstände würden durch die 
vom handelsminister vorgeschlagenen kombinationen entfernt gehalten, es werde 
dadurch dem staate gar kein opfer auferlegt und die ostgalizische Gesellschaft durch den 
natürlichen anfangspunkt krakau zu einem in sich erst lebensfähigen Ganzen gestaltet 
und dadurch in den stand gesetzt, die Bahn von Dębica [Bruck phonetisch: Dembica] aus 
fortzubauen und nicht in der Mitte ohne Zusammenhang beginnen zu müssen.h

Zum schlusse glaubte der handelsminister noch die Bemerkung beifügen zu müssen, 
daß ihn bei seinem antrage auch die rücksicht geleitet habe, die galizische adelsgesell-
schaft dadurch vor ihrer auflösung zu bewahren, die erfolgen müßte, wenn ihr die 
ursprünglich der nordbahngesellschaft bestimmte Partie nicht übertragen wird, nachdem 
kaum aussicht vorhanden ist, daß sie zur ausführung der ihr selbst zugeteilten aufgabe 
werde gelangen können. 
nach dieser abstimmung ergeben sich vier stimmen für die Gewährung der Überlassung 
der westlichen Bahn an die galizische adelsgesellschaft, drei stimmen dagegen und eine 
stimme für die Belassung der westlichen strecke bis zum ausbau derselben nach Przemyśl 
bei der nordbahngesellschaft und offenlassung der Frage über deren einstige Übertra-
gung an die galizische adelsgesellschaft10. 

Wien, am 13. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. laxenburg, 29. Juni 1857. 
Franz Joseph.

10 Daraufhin die Vorträge Toggenburgs v. 15. 5. 1857, Präs. 1764, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1799/1857 
(Bitte der ostgalizischen Carl-Ludwigs-Bahngesellschaft), und v. 18. 5. 1857, Präs. 1945, ebd., McZ. 
2042/1857 (Bitte der Kaiser-Ferdinands-Nordbahngesellschaft); die Vorträge wurden dem Reichsrat zugewie-
sen, der der Ansicht der Minister Toggenburg und Bruck beitrat, ebd., rr., Ga. 710/1857 (zum Vortrag v. 
15. 5.) und Ga. 749/1857 (zum Vortrag v. 18. 5.), gemeinsame Erledigung ebd., Ga. 899/1857; Fortset-
zung MK. v. 27. 6. 1857/VI. Zum vorliegenden Protokoll siehe auch Mayr, tagebuch kempens 436 (Ein-
tragung v. 13. 5. 1857); Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 361.

h–h Einfügung Brucks.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 16. 5.), Thun, K. Krauß, Bruck, 
in Vertretung des herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Schlitter; abw. Bach, Toggen-
burg, Kempen.

i. Beitragsleistung der Gemeinden Udine und Vicenza zu den dortigen staatsgymnasien. ii. 
ernennung des ao. Professors Dr. Unger zum ordentlichen Professor. iii. ernennung des 
supplenten De Giorgi zum ordentlichen Professor. iV. Vortragserstattung über altersnach-
sicht zur erlangung höherer Weihen der griechisch-nichtunierten kirche in der Militärgrenze. 
V. reisestipendium für Dr. Filipuzzi. Vi. kirchenbau in der leopoldstadt zu Pest. Vii. Ver-
pachtung des Wassergefälls conca fallata an ambrogio Binda. Viii. nachlaß für Florian alt-
huber an dem nationalanlehen.

McZ. 1837 – kZ. 1888

Protokoll der zu Wien am 16. Mai 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Die Meinungsdifferenz, welche zeuge des Vortrags vom 26. april 1857, kZ. 1772, 
McZ. 1609, zwischen dem Unterrichtsminister und dem Finanzminister darüber obwal-
tet, ob die Gemeinden von Udine und Vicenza zu einer Beitragsleistung in barem für die 
dortigen, in vollständige staatsgymnasien umzustaltenden Gymnasien fernerhin aufgefor-
dert werden sollen, hat sich durch die vom Unterrichtsminister hervorgehobene, auch 
vom Finanzminister nicht verkannte rücksicht behoben, daß ein diesfälliger Versuch bei 
der Gemeinde Udine bereits ohne erfolg geblieben ist und voraussichtlich nach den 
bekannten Verhältnissen auch bei Vicenza ohne erfolg sein würde1. 

ii. in der Differenz zwischen dem Unterrichts- und Finanzminister wegen ernennung des 
ao. Professors des österreichischen Zivilrechts an der Wiener Universität, Dr. Joseph 
Unger, zum ordentlichen Professor (Vortrag vom 25. april 1857, kZ. 1858, McZ. 1694) 
schloß sich der Justizminister dem ablehnenden einraten des Finanzministers an, weil 
die ordentliche Professur dieses Fachs schon durch einen ausgezeichneten, bewährten und 
verdienstvollen Professor (Dr. Grassl)2 besetzt ist, während Dr. Unger (dessen hohe Bega-
bung der Votant anerkennt) in seinen schriften über das bürgerliche Gesetzbuch einen 
Weg eingeschlagen hat, welcher geeignet ist, eher zur Geringschätzung als zum vorurteils-
freien gründlichen studium und zur achtung dieses unvergänglichen Denkmals der legis-
latorischen Weisheit weiland sr. Majestät des kaisers Franz zu führen3. Damit ihm nun 

1 Auf Anregung des Reichsrates, dem der Vortrag Thuns v. 26. 4. 1857, Z. 6065, zugewiesen wurde, genehmigte 
der Kaiser mit Ah. E. v. 11. 6. 1857 vorerst nur die Umwandlung des Kommunalgymnasiums in Udine in 
ein Staatsgymnasium; für Vicenza wurden weitere Erhebungen angeordnet, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
1609/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 687/1857 und Ga. 835/1857; das Staatsgymna-
sium in Vicenza wurde mit Ah. E. v. 10. 9. 1858 auf den Vortrag Thuns v. 12. 7. 1858, Z. 10278, geneh-
migt, ebd., kab. kanzlei, McZ. 2716/1858.

2 Ignaz Grassl (1795–1889), Vertreter der Exegetischen Schule.
3 Unger hatte mit seiner Prager Antrittsvorlesung v. 8. 10. 1853 Über die wissenschaftliche Behandlung des 

österreichischen gemeinen Privatrechtes (Wien 1853) und mit seinem system des österreichischen allge-
meinen Privatrechts, Bd. 1 (leipzig 1856) der Historischen Rechtsschule in Österreich den Weg bereitet. 



Nr. 399   Ministerkonferenz, Wien, 16. Mai 1857 95

der ordentliche lehrstuhl des vaterländischen bürgerlichen rechtes verliehen werden 
könne, möge er sich mit demselben mehr befreunden und sein Urteil darüber gehörig 
berichtigen und läutern, denn selbst einer seiner Gönner (Professor Dr. arndts)4 konnte 
über Ungers „system des österreichischen allgemeinen Privatrechts“ die Bemerkung nicht 
unterdrücken, „daß in manchen Punkten vielleicht der Verfasser selbst später als sein 
Gegner auftreten werde“. 
Der Unterrichtsminister glaubte, den Prof. Unger gegen den indirekten Vorwurf einer 
feindlichen tendenz hinsichtlich des bürgerlichen Gesetzbuchs in schutz nehmen und 
denselben bei der auch vom Justizminister anerkannten hohen Begabung desselben umso 
mehr zur Beteilung mit einer ordentlichen Professur des österreichischen Zivilrechts emp-
fehlen zu sollen, als es nur hierdurch möglich wird, der von ihm vertretenen, bisher in 
österreich ganz verkannten rechtshistorischen lehrmethode dieses Faches – dem beste-
henden ordentlichen Professor desselben gegenüber – zur Geltung zu bringen, und als es 
andererseits wünschenswert erscheint, die sich bei Unger darbietende Gelegenheit zu 
benützen, um einem durch ungewöhnliche talente ausgezeichneten inländer die ver-
diente anerkennung zu verschaffen. 
Der GM. Baron schlitter und der tg. Gefertigte hielten sich bei diesem Zwiespalt der 
ansichten nicht für kompetent, eine Meinung zu äußern5. 

iii. in der Differenz zwischen dem Unterrichts- und Finanzminister wegen ernennung 
eines zweiten Professors des römischen rechts in Padua (Dr. alexander De Giorgi) (Vor-
trag vom 25. april 1857, kZ. 1704, McZ. 1549) haben sich die übrigen stimmen dem 
antrage des Unterrichtsministers, vornehmlich aus der vom Justizminister hervorgeho-
benen rücksicht auf die große Frequenz der studierenden daselbst, angeschlossen6.

iV. Zeuge des Vortrags des kultusministers vom 11. april 1857, kZ. 1513, McZ. 
1367, besteht zwischen ihm und dem armeeoberkommando eine Meinungsverschieden-
heit über die Frage, welche Behörde in betreff der erteilung der altersnachsicht zur erlan-
gung der höheren Weihen der griechisch-nichtunierten kirche in der Militärgrenze zur 
erstattung der Vorträge an se. Majestät berufen sei.
Zur Wahrung des Grundsatzes, daß in der Militärgrenze verfassungsmäßig alle der regie-
rungsgewalt über die der Militärgrenzjurisdiktion unterworfenen individuen zustehenden 
Verwaltungsakte von den Militärbehörden und oberbehörden auszuüben sind, erklärte der 
GM. Freiherr v. schlitter, auf der ansicht des armeeoberkommandos, daß diesem 
auch in der fraglichen angelegenheit die Vortragserstattung obliege, beharren zu müssen. 

Zum bedeutenden Juristen und deutsch-liberalen Politiker Joseph Unger (1828–1913), ab 1869 Mitglied des 
Herrenhauses, 1871–1879 Minister ohne Portefeuille, 1881–1913 Präsident des Reichsgerichts, siehe Brau-
neder, Unger. In: Ders., österreichs Juristen 177–183; Wurzbach, Biographisches lexikon 49, 
63–66.

4 Karl Ludwig Arndts (1803–1878), seit 1855 Professor für römisches Recht an der Universität Wien; zu 
Arndts siehe allgemeine Deutsche Biographie 46, 41–45; österreichisches Biographisches 
lexikon 1, 29.

5 Mit Ah. E. v. 21. 5. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 25. 4. 1857, Z. 6251, ernannte der Kaiser nach dem 
Antrag Thuns Joseph Unger zum ordentlichen Professor, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1694/1857.

6 Mit Ah. E. v. 21. 5. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 3815, wurde De Giorgi zum Professor ernannt, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 1549/1957.
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Die übrigen stimmen schlossen sich dagegen der ansicht des kultusministers an, nach-
dem die angelegenheiten der bezeichneten art zu den geistlichen gehören, welche, sie 
mögen das Provinziale oder die Militärbezirke betreffen, dem alleinigen ressort der 
bestandenen illyrischen hofdeputation zugewiesen waren, an deren stelle die ungarische 
hofkanzlei und sofort das kultusministerium getreten ist, und nachdem es sich bei dem 
Umstande, wo der kultusminister bei individuen, die im Grenzverbande stehen, das 
jedesmalige vorläufige einvernehmen mit dem armeeoberkommando zugesichert hat, 
mehr um eine formelle als um eine wesentliche Frage handelt7.

V. Zufolge ah. entschließung vom 7. april 1856 (kZ. 957, McZ. 911) ist der Unter-
richtsminister ermächtigt, in besonders rücksichtswürdigen Fällen auf die Bewilligung 
von reisestipendien für chemiker in einem höheren als dem im § 25 des besonderen 
Wirkungskreises seines Ministeriums festgesetzten Betrage anzutragen8. ein solcher Fall 
liegt ihm gegenwärtig bezüglich eines gewissen Filipuzzi vor. Derselbe ist Doktor der 
chemie von Padua, hat seine studien bei redtenbacher in Wien9 und Bunsen in heidel-
berg10 mit ausgezeichnetem erfolge fortgesetzt und soll wegen seiner vorzüglichen Quali-
fikation zur Vollendung seiner ausbildung nach dem antrage jener Gelehrten auch eng-
land und Frankreich besuchen. Da hierzu das gewöhnliche stipendium von l000 f. nicht 
ausreicht, so gedächte der Unterrichtsminister für denselben auf die Bewilligung eines 
reisestipendiums von 2000 f. auf ein Jahr anzutragen. 
Der Finanzminister erklärte sich mit diesem Vorhaben einverstanden11. 

Vi. Mit Beziehung auf die konferenzberatung vom 14. april 1857 (Protokollabsatz i) 
über den kirchenbau in der leopoldstadt zu Pest brachte der kultusminister das resultat 
der diesfalls von dem architekten Bergmann in loco gepflogenen Untersuchung zur 
kenntnis der konferenz12. 
Der Bau wird von dem städtischen Baumeister hild fortgeführt nach dem ursprünglichen 
Plane. Die Fundamente sind gut gelegt, schon 20 Zoll und die Pfeiler 42 Zoll über der 
erde gebaut, und es ist der ganze Bau nach dem Projekte ausführbar, würde aber zur Voll-

7 Im Reichsrat, dem der Vortrag zugewiesen wurde, trat die Mehrheit dafür ein, die bisherige Übung beizube-
halten; die Vorträge waren vom Armeeoberkommando zu erstatten, das vorher das Einvernehmen mit dem 
Kultusminister zu pflegen hatte, hhsta., rr., Ga. 689/1857 und Ga. 939/1857; in diesem Sinne resol-
vierte der Kaiser den Vortrag Thuns v. 11. 4. 1857, Z. 2780, mit Ah. E. v. 5. 7. 1857, ebd., kab. kanzlei, 
McZ. 1367/1857.

8 Der mit Ah. E. v. 12. 4. 1852 erlassene Besondere Wirkungskreises des Ministeriums für kultus und 
Unterricht ist gedruckt bei Walter, Zentralverwaltung 3/2, nr. 25, 166–170; siehe dazu MK. v. 14. 4. 
1852, ömr. iii/1, nr. 1, bei Anm. 8, und MK. v. 15. 4. 1852/II, ebd. nr. 2. Der in § 25 genannte Betrag 
war 1000 fl.

9 Josef Redtenbacher (1810–1870), seit 1849 Professor für allgemeine und pharmazeutische Chemie an der 
Universität Wien, österreichisches Biographisches lexikon 9, 13 f.

10 Robert Wilhelm Bunsen (1811–1899) war seit 1852 Ordinarius in Heidelberg.
11 Mit Ah. E. v. 2. 6. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 16. 5. 1857, Z. 4886, bewilligte der Kaiser ein Reisesti-

pendium von 2000 fl. für Franz Filipuzzi, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1989/1857. 1858 wurde Fran-
cesco Filipuzzi zum Professor für pharmazeutische Chemie in Padua ernannt, ebd. McZ. 3187/1858.

12 Hermann Bergmann war Hochbauingenieur bei der Generalinspektion der Eisenbahnen, hof- und staats-
handbuch 1857, 1, 185.
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endung mindestens noch eine Million Gulden (ohne innere ausschmückung und ein-
richtung) erfordern. Geld ist keines mehr vorhanden, doch würde das aufgeben des Baus, 
den die Pester mit Vorliebe verfolgen, den übelsten eindruck machen, auch die bisher auf 
den schon so weit gediehenen Bau verwandten kosten ganz verloren sein. andererseits 
muß das Projekt, über welches weder Detailpläne noch kostenüberschläge vorliegen, im 
ganzen als ein verfehltes angesehen werden, und erscheint mit rücksicht auf die lange 
Zeit, die dessen ausführung erfordern wird, auch nicht als geeignet, dem dringenden 
kirchlichen Bedürfnisse der stadt abzuhelfen.
Der kultusminister würde dahera der Meinung sein, daß der ausbau dieser kirche der 
Gemeinde überlassen und zur herstellung einer anderen, dem Bedürfnisse schneller und 
besser entsprechenden kirche auf kosten des religionsfonds geschritten werde, bnachdem 
[man] ohnehin durch eine kirche dem Bedürfnisse nicht im vollen Maße entsprechen 
kannb. 
Die übrigen stimmen waren aber aus der von dem tg. gefertigten Präsidenten hervorge-
hobenen rücksicht, daß bei der bemerkten Vorliebe der Pester für diesen kirchenbau ein 
akt der ah. Freigebigkeit gewiß mit dem lebhaftesten Danke würde aufgenommen wer-
den, für die ag. Gewährung eines Beitrags aus dem staatsschatze, wenigstens ein für alle 
Mal, welchen Beitrag der Finanzminister unter schließlicher Beistimmung dieses 
Votanten mit l00.000 fr. vorschlug. Der Bau einer anderen kirche würde dann Gegen-
stand einer getrennten Verhandlung sein13. 

Vii. in der zwischen dem Finanzminister, laut seines Vortrags vom 6. Mai 1857, kZ. 
1930, McZ. 1739, und dem handelsminister obwaltenden Meinungsdifferenz über die 
Modalitäten der Überlassung des Wassergefälls conca fallata an ambrogio Binda traten 
die übrigen stimmen dem antrage des Finanzministers in der erwägung bei, daß bei dem 
Bestande des mit den Brüdern Ballaydier geschlossenen kontrakts eine höhere Verwer-
tung dieses Gefälls auf dem vom handelsminister angedeuteten Wege nicht zu erzielen 
wäre14. 

13 In diesem Sinn Vortrag Thuns v. 31. 5. 1857, Präs. 658. Der Reichsrat fand die Angelegenheit zur Ah. Ent-
schließung nicht reif und schlug vor, zuerst einen Bauplan und einen genauen Kostenvoranschlag erstellen zu 
lassen, hhsta., rr. Ga. 844/1857 und Ga. 1003/1857. In diesem Sinn resolvierte der Kaiser den Vortrag 
Thuns am 15. 7. 1857, ebd., kab. kanzlei, McZ. 2263/1857. Noch bevor Thun den Auftrag erfüllen 
konnte, teilte ihm Franz Joseph, nach einer Vorstellung des Fürstprimas von Ungarn wegen Fortführung des 
Baus, mündlich mit, daß er einen entsprechenden Betrag aus dem ungarischen Religionsfonds für diesen 
Zweck bewillige. Daraufhin erfolgte der Vortrag Thuns v. 25. 2. 1858, Präs. 178/1858, in dem die Summe 
von 40.000 fl. genannt war; mit Ah. E. v. 9. 3. 1858 auf diesen Vortrag bewilligte Franz Joseph jährlich 
40.000 fl. aus dem ungarischen Religionsfonds für die Fortführung der Bauarbeiten, zunächst der Sakristei, 
in der provisorisch Gottesdienst abgehalten werden sollte, ebd., McZ. 753/1858. Zur weiteren – komplizier-
ten – Baugeschichte siehe rados, hild József életműve 168–184; Budapest lexikon 1100 f.; histori-
sche enzyklopädie Budapest 40.

14 Der Pachtzins für die Nutzung der Wasserkraft bei der Schleuße Conca fallata des Schiffahrtskanals von Pavia 
betrug 500 Lire jährlich; sie sollte zum Betrieb einer Steinpappefabrik dienen, eines feuerfesten Baumaterials. 

a  Gestrichen: nach der durch Bergmann brevi manu von sr. k. k. hoheit dem herrn erzherzog General-
gouverneur erbetenen äußerung.

b–b  Einfügung Thuns.
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Der Justizminister erinnerte übrigens, daß dem kontrakte mit Binda die klausel beige-
fügt werden sollte, der regierung bleibe die Zurückziehung der konzession vorbehalten, 
wenn er nach ablauf der 20 Jahre sich nicht zu einem etwa auszumittelnden höheren 
Zinse verstehen sollte15. 

Viii. Der Finanzminister referierte seinen von dem einraten des Ministers des inneren 
abweichenden antrag vom 9. Mai 1857, kZ. l950, McZ. 1766, auf abweisung des ah. 
bezeichneten Gesuches des Florian althuber um ermäßigung des ihm von seiner 
Gemeinde anrepartierten subskriptionsbetrags zum nationalanleihen von 1420 f. auf 
700 f. und unterstützte denselben einerseits mit der notorischen Wohlhabenheit des Bitt-
stellers, der ungeachtet einiger Unglücksfälle noch immer imstande ist, den noch zu lei-
stenden unbedeutenden Betrag ohne die mindeste Belästigung zu erlegen, andererseits 
mit dem bösen Beispiele, ja ärgernisse, das gegeben würde, wenn er sich mit einer ag. 
nachsicht als Preis seiner renitenz zu rühmen haben sollte. 
Der kultus- und der Justizminister erklärten sich für den nachlaß, weil das national-
anleihen als freiwilliges aufgelegt worden ist16, althuber also nicht verpflichtet werden 
kann, mehr einzuzahlen, als wozu er sich freiwillig herbeigelassen hat, ja selbst nach dem 
diesfälligen ah. Patente bei Unterlassung der einzahlung der raten der einzeichner nur 
den anspruch auf die noch nicht verfallenen raten verliert17. Wurde, setzte der kultus-
minister hinzu, das anleihen dem ah. ausspruche zuwider faktisch als Zwangsanleihe 
behandelt, so kann eine Partei, die sich hiergegen auf das kaiserliche Wort beruft, nicht 
wohl zurückgewiesen werden. 
GM. Freiherr v. schlitter und der tg. Gefertigte traten dem antrage des Finanzministers 
aus den von ihm angeführten Motiven bei18. 

Wien, am 16. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Großwardein, 
am 27. Mai 1857.

15 Mit Ah. E. v. 17. 6. 1857 auf den Vortrags Brucks v. 6. Mai 1857, Z. 53164, Abt. III, genehmigte der 
Kaiser den Antrag Brucks mit dem Zusatz des Justizministers, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1739/1857; 
Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 703/1857 und Ga. 851/1857.

16 Kaiserliches Patent v. 26. 6. 1854, rgbl. nr. 158/1854; zur Nationalanleihe von 1854 siehe Brandt, Der 
österreichische neoabsolutismus 2, 687–712; heindl, einleitung ömr. iii/3, XXii f.

17 Diese Bestimmung findet sich nicht im Patent, sondern im dazugehörigen Erlaß rgbl. nr. 159/1854, § 19.
18 Mit Ah. E. v. 23. 5. 1857 genehmigte der Kaiser das Gesuch nach dem Antrag des Ministers des Inneren, 

hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1766/1857.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 19. 5.), Bach 26. 5., Thun, K. 
Krauß (BdE. fehlt)a, Toggenburg, Bruck, Kempen 26. 5.; abw. Schlitter. 

i. Vorarbeiten für verschiedene eisenbahnprojekte betreffend. ii. attest über die Befähigung 
großherzoglich Badenscher Untertanen zum realitätenbesitz in österreich. 

McZ. 1904 – kZ. 1890 

Protokoll der zu Wien am 19. Mai 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der handelsminister brachte mit Beziehung auf die konferenzberatung vom 13. d. 
M. (ad i.) über den antrag wegen einstellung der konzessionserteilungen zu eisenbahn-
unternehmungen zur kenntnis der konferenz, daß
1. ein ah. bezeichnetes Gesuch des Grafen königsegg um die Bewilligung zur Vornahme 
der Vorarbeiten für eine eisenbahn von tyrnau durch das Waagtal nach oswiecim, dann 
über szent Miklos bis gegen kaschau, unterm 5. d. M. sr. Majestät mit dem einraten auf 
ah. Bewilligung unter der Bedingung vorgelegt worden sei, daß der Bittsteller auch stu-
dien über die durch das olsatal über Jablunkau und teschen führende linie vornehmen 
lasse, und mit dem Bedeuten, daß ihm diese Bewilligung zu den Vorarbeiten kein recht 
auf die definitive konzession gebe, auch eine Zinsengarantie von seite des staats nicht in 
aussicht gestellt werden könne1. 
2. daß der handelsminister weiters ein ah. bezeichnetes Gesuch mehrerer Unternehmer 
wegen erteilung der vorläufigen konzession zu den Vorarbeiten für eine Bahn von Bolo-
gna über Ferrara und rovigo nach Padua sr. Majestät mit dem antrage unterlegen werde, 
die Bittsteller bescheiden zu dürfen, wienach unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
ihrem ansuchen nicht willfahrt werden könne2, endlich
3. daß er ein Gesuch mehrerer Unternehmer zur Vornahme der studien für eine von 
Monza nach lecco zu führende eisenbahn in seinem Wirkungskreise abweislich zu 
bescheiden gedenke. 

ii. beine hiesige hausbesitzerinb hat beim Ministerium des inneren behufs der Durchset-
zung eines rechtes im Großherzogtume Baden um ein Zeugnis gebeten, worin bestätigt 

1 Vortrag Toggenburgs v. 5. 5. 1857, Präs. 1533; mit Ah. E. v. 12. 7. 1857 wurde der Minister angewiesen, 
das Gesuch im Sinn der Ah. Entschließung zu erledigen, die auf seinen Vortrag v. 11. 5. 1857 ergehen würde, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1741/1857; zu diesem Vortrag v. 11. 5. 1857 siehe MK. v. 13. 5. 1857/I, 
Anm. 3. Zum Bau der Eisenbahn durch das Waagtal und die slowakisch-oberungarischen Komitate bis Schle-
sien bzw. bis Kaschau kam es erst in der 1870er Jahren, siehe Jordan, Verkehr iii. entwicklung des eisen-
bahnnetzes. In: atlas der Donauländer, karte 353.

2 Vortrag Toggenburgs v. 20. 5. 1857, Präs. 1447; Erledigung wie oben, Anm. 1, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 2002/1857.

a  Justizminister Karl Freiherr v. Krauß war zwar am 18. 5. 1857 des Amtes enthoben und zum Präsidenten 
des Obersten Gerichtshofes ernannt worden, nahm aber an dieser Ministerkonferenz noch teil. Der neue 
Justizminister Franz Graf Nádasdy nahm am 26. 5. 1857 erstmals an der Ministerkonferenz teil.

b−b  Korrektur aus ein hiesiger hausbesitzer.
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wird, daß großherzoglich Badensche Untertanen in österreich unbewegliche Güter 
erwerben können. Bei der Gremialberatung im Ministerium war man der Meinung, die-
ses einschreiten abweisen zu sollen, nachdem ein gleiches, früher beim Justizministerium 
überreichtes Gesuch von diesem war zurückgewiesen worden. 
Diese Zurückweisung erfolgte jedoch, wie der Justizminister bemerkte, aus dem 
Grunde, weil es sich um eine Bestätigung vornehmlich über den Bestand politischer 
Gesetze handelte und weil die im Patente vom 9. august 1854 dem Justizminister über-
tragene Bestätigung des Bestandes von Gesetzen sich nur auf Justizgesetze beziehen kann3. 
Die im vorliegenden Falle maßgebenden Gesetze sind l. die Deutsche Bundesakte, welche 
bestimmt, daß die Untertanen deutscher Bundesstaaten in allen ländern des deutschen 
Bundes Grundeigentum erwerben können, ohne darum höheren abgaben als die eigenen 
Untertanen des betreffenden Bundesstaates unterworfen zu werden4, 2. das allgemeine 
bürgerliche Gesetzbuch, welches den ausländern in der regel gleiche rechte wie den 
inländern zusichert, endlich 3. das hofdekret von l825, wornach Untertanen der deut-
schen Bundesstaaten rustikalgründe in österreich besitzen können5. 
Der Minister des inneren war der ansicht, daß dem Bittsteller [sic!] die Bestätigung 
über das Bestehen dieser Gesetze ohne anstand erteilt werden dürfte. es bestehen wohl in 
konfessioneller Beziehung einige Beschränkungen, indem die Possessionsfähigkeit der 
Juden der besondern ah. schlußfassung sr. Majestät vorbehalten6 und die Frage über die 
Zulässigkeit der niederlassung der Protestanten in tirol noch nicht ausgetragen ist7. 
indessen sind dies Beschränkungen, welche auch die inländer treffen und auf Partikular-
gesetzen beruhen, deren aufrechthaltung auch in der Bundesakte reserviert ist. Der Mini-
ster des inneren würde daher glauben, daß die von ihm der bittstellenden Partei hinaus-
zugebende Bestätigung sich lediglich über den Bestand der oben 1 – 3 zitierten Gesetze zu 
verbreiten, von jenen Partikularbeschränkungen aber keine erwähnung zu machen hätte.
Die konferenz war hiermit vollkommen einverstanden8. 

Wien, am 19. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 1. Juni 1857.

3 § 282 des mit Patent v. 9. 8. 1854 erlassenen Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in rechtsangelegen-
heiten außer streitsachen, rgbl. nr. 208/1854.

4 § 18, lit. a der Deutschen Bundesakte v. 8. 6. 1815, huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsge-
schichte 1, nr. 30.

5 Hofkanzleidekret v. 14. 4. 1825, Pgv. nr. 38/1828.
6 Zu den geltenden Beschränkungen der Zulassung der Juden zum Besitzerwerb vgl. die einleitenden Ausfüh-

rungen Gołuchowskis in MK. v. 3., 6., 12. und 13. 12. 1859, ömr. iV/1, nr. 76. Die Zulassung wurde 
1860 liberalisiert, siehe Malfèr, einleitung ebd., liX f.

7 Zu dieser Frage siehe MR. v. 15. 5. 1861, ömr. V/2, nr. 67.
8 Weder im Ministerium des Inneren (Brandakten) noch im Justizministerium sind Akten zu dieser Anfrage 

erhalten.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 26. 5.), Bach, Thun, Toggenburg, 
Bruck, Nádasdy, Kempen, Kellner. 

i. Bequartierungserleichterung für lemberg. ii. kriegsschadenvergütung für die Gemeinde 
Jalmico. iii. Bauherstellungskostenbeitrag für das innsbrucker Damenstift. iV. Bestellung der 
kommission zur entscheidung der rückkehrgesuche nichtitalienischer politischer Flücht-
linge. V. Zulage für schulrat Dr. Balthasar Poli. 

McZ. 2014 – kZ. 1892 

Protokoll der zu Wien am 26. Mai 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der Minister des inneren referierte über die Meinungsverschiedenheit, welche 
zeuge seines Vortrags vom 22. april 1857 (kZ. 1598, McZ. 1446) zwischen ihm einer-, 
dann dem Finanzminister und dem armeeoberkommando andererseits in betreff der 
Bestreitung der Zinse für die in lemberg gemieteten Quasikasernen und stallungen aus 
dem Militärärar noch durch drei Jahre obwaltet. 
indem der Minister des inneren diesen seinen antrag als das einzige auskunftsmittel, um 
der stadtgemeinde lemberg bei ihrer bedrängten ökonomischen lage und der Unmög-
lichkeit, ihr aus dem landesfonds eine Beihilfe zu leisten, die angesuchte erleichterung 
ohne Beeinträchtigung des Prinzips der Bequartierungsnorm zu gewähren, der ah. Gnade 
sr. Majestät empfehlen zu können erachtete, glaubten sowohl der Finanzminister als 
auch der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner in Festhaltung 
der Grundsätze der Bequartierungsvorschriften1 und zur Vermeidung der sonst unaus-
bleiblichen konsequenzen umso mehr auf der gegenteiligen ansicht beharren zu müssen, 
als der stadt durch die anwesenheit der Garnison nicht unerhebliche indirekte Vorteile 
erwachsen, als ihr ferner durch die Übernahme der von der Militärverwaltung abgeschlos-
senen, erst mit ende 1860 ablaufenden Mietkontrakte von seite der Militärverwaltung 
eine erleichterung schon zuteil geworden ist, eine weitere durch den abschluß der im 
Zuge befindlichen Verhandlung über die regelung der Militärquartierzinse in aussicht 
steht2, und nach dem erachten des Finanzministers auch noch durch Verminderung des 
truppenstandes verschafft werden könnte. aus diesen rücksichten und da nach der 
Bemerkung des Justizministers auch in Ungern bisher grundsätzlich die ganze last der 
einquartierung die hausbesitzer und beziehungsweise die Gemeinden getroffen hat und 
von ihnen auch anstandslos getragen worden ist, da ferner, wie der handelsminister 
bemerkte, bei der bis 1860 noch dauernden teilweisen erleichterung die stadt Zeit hat, 
sich die erforderlichen Mittel, namentlich durch Verzehrungssteuerzuschläge, zu verschaf-

1 In Geltung stand die mit kaiserlicher Verordnung v. 15. 5. 1851 erlassene Vorschrift über die einquartie-
rung des heeres, rgbl. nr. 124/1851; siehe dazu MR. v. 13. 5. 1851/I, ömr. ii/4, nr. 499.

2 Hier dürfte nicht eine generelle Änderung der Einquartierungsvorschrift gemeint sein; wohl aber wurde im 
Zug der jährlich festgesetzten Höhe der Vergütung diese für Lemberg für das Verwaltungsjahr 1858 von 6¾ 
auf 6 Kreuzer herabgesetzt, vgl. rgbl. nr. 75/1857 und rgbl. nr. 192/1857.
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fen, und eine absolute Unerschwinglichkeit der ihr prinzipiell obliegenden leistung nicht 
nachgewiesen ist, haben sich die übrigen stimmen der konferenz der Meinung des 
Finanzministers und des armeeoberkommandos angeschlosssen. 
Der Minister des inneren aber nahm hieraus anlaß zu dem antrage, daß se. Majestät 
zu bitten wären, die Verminderung des von 5000 auf 10.000 Mann gestiegenen truppen-
stands in lemberg ag. zu bewilligen, dann daß die Verhandlung wegen regulierung der 
Militärquartierzinse möglichst beschleunigt werden möge, indem er sich übrigens vorbe-
hielt, im Fall des Bedarfs wegen der nötigen Zuschläge auf die indirekten steuern zur 
Deckung der außerordentlichen Bedürfnisse der stadt lemberg das erforderliche einzu-
leiten3. 

ii. in der Differenz zwischen dem Minister des inneren einer-, dann dem Finanzminister 
und dem armeeoberkommando andererseits wegen der von dem ersteren unterm 
27. april 1857, kZ. 1687, McZ. 1528, für die Gemeinde Jalmico beantragten gnaden-
weisen Vergütung eines kriegsschadens mit 20.000 fr., haben sich alle übrigen stimmen 
der konferenz mit dem ablehnenden einraten des Finanzministers und des armeeober-
kommandos vereinigt, indem, wie der Finanzminister bemerkte, das Dorf Jalmico 
nicht aus strategischen rücksichten, sondern bei dem angriffe der k. k. truppen auf die 
von dort ausbrechenden italienischen insurgenten zerstört wurde, also nicht mit dem als 
Beispiel berufenen Visco verglichen werden kann und solche kriegsbeschädigungen unter 
gar keinen Umständen anspruch auf eine Vergütung geben4. 

iii. Die Differenz zwischen dem Minister des inneren und dem Finanzminister wegen 
Bestreitung der mit l0.300 fr. berechneten kosten für Bauherstellungen im innsbrucker 
Damenstifte (Vortrag vom 13. Mai 1857, kZ. 1992, McZ. 1806) aus dem staatsschatze 
hat sich in der hauptsache durch die erklärung des Finanzministers behoben, daß er 
unter den vom Minister des inneren dargestellten Verhältnissen des stiftes dem antrage 
beitrete, se. Majestät zu bitten, allerhöchstdieselben wollen dem stifte aus Gnade einen 
angemessenen Beitrag zu bewilligen geruhen, welchen der Minister des inneren unter 
Beistimmung der übrigen Votanten in der runden summe von l0.000 fr. vorzuschlagen 
sich erlaubte5. 

3 Mit Ah. E. v. 23. 7. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 22. 4. 1857, Z. 5068, lehnte der Kaiser das dem Vortrag 
zugrunde liegende Gesuch der Stadt Lemberg ab, ordnete aber zugleich an, die Garnison in Lemberg minde-
stens um einen Brigadestab und drei Bataillons zu vermindern, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1446/1847; 
Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 732/1857 und Ga. 1034/1857.

4 Beide Ortschaften liegen in der Provinz Udine östlich von Palmanova. Bei Visco hatte 1848 ein Gefecht 
stattgefunden, Jalmico (heute: Ialmicco) war zerstört worden. Mit Ah. E. v. 2. 6. 1857 auf den Vortrag Bachs 
v. 27. 4. 1857, Z. 9950, wurde das Gesuch nach der Majorität der Konferenz abgelehnt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 1528/1857.

5 Zu dem von Maria Theresia nach dem Tod ihres Mannes 1865 errichteten, zwischen 1807 und 1816 aufge-
hobenen Adeligen Damenstift siehe langer, Damenstift. Mit Ah. E. v. 3. 7. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 
13. 5. 1857, Z. 9369, genehmigte der Kaiser 10.000 fl., machte aber zugleich dem Minister zur Pflicht, 
darüber zu wachen, daß bei der Bauherstellung mit größter Sparsamkeit vorgegangen und sie nur auf das 
Notwendigste beschränkt werde, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1806/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., 
rr., Ga. 733/1857 und Ga. 923/1857; langer, Damenstift 98 ff.
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iV. Mit Beziehung auf die von sr. Majestät in der unter dem ah. Vorsitze am 17. april 
1857 (Protokoll nr. 1368 sub ii) abgehaltenen Ministerkonferenz erteilte ah. Weisung, 
alle Gesuche nichtitalienischer politischer Flüchtlinge um straffreie rückkehr durch die 
k. k. Missionen an eine eigens hiefür zu bestellende kommission einzusenden, welche sich 
an ein zu verfassendes Verzeichnis über die von der rückkehr definitiv oder zeitlich aus-
geschlossenen zu halten und sonach über die Gesuche zu entscheiden, bei geteilten Mei-
nungen aber die ah. schlußfassung einzuholen habe, brachte der Minister des inne-
ren zur kenntnis der konferenz, daß diese Verzeichnisse avon der obersten Polizeibehör-
dea bereits verfaßt worden seien und es sich nunmehr um die Zusammensetzung der 
kommission handele. 
solange die rückkehrgesuche der Verhandlung bei den Ministerien selbst vorbehalten 
waren, wurden sie vom Ministerium des äußern an jenes des inneren geleitet, welches 
nach rücksprache mit dem chef der obersten Polizeibehörde und, soweit es sich um 
Verurteilte oder eines Verbrechens Beinzichtigte handelte, nach rücksprache mit dem 
Justizminister, endlich, sofern es nachsichten des Vermögensverfalls oder sequesters 
betraf, auch mit dem Finanzminister den Vortrag an se. Majestät erstattete. Diesem Vor-
gange analog würde die ah. angeordnete kommission unter dem Vorsitze eines sektions-
chefs des Ministeriums des inneren (Fürst lobkowitz) und je einem abgeordneten der 
obersten Polizeibehörde, dann der Ministerien der Justiz, der Finanzen und des äußern 
zu konstituieren und anzuweisen sein, nach dem ah. Befehle vom 17. april 1857 das amt 
zu handeln. 
Die konferenz war mit diesem antrage einverstanden, und nachdem die kommissions-
mitglieder von seite der obersten Polizeibehörde und des Justizministerii bereits bezeich-
net sind, würde dem Minister des inneren nur mehr erübrigen, auch die Ministerien des 
äußern und der Finanzen um Bekanntgebung der von ihnen zu Bestellenden zu ersu-
chen6. 
Der chef der obersten Polizeibehörde deutete darauf hin, ob es nicht zur Vermei-
dung zeitraubender schreibereien angemessen wäre, den k. k. Missionen im auslande, 
bloß zu ihrer eigenen Benehmungswissenschaft und ohne Verlautbarung die gedachten 
Verzeichnisse mitzuteilen, damit sie Gesuche von definitiv von der rückkehr ausge-
schlossenen ohne weiters zurückweisen könnten. Der tg. gefertigte Minister des 
äußern erklärte sich jedoch gegen diesen Vorschlag, weil er nicht im sinne der ah. Wei-
sung vom 17. april gelegen ist.

V. Die Differenz zwischen dem Unterrichtsminister und dem Finanzminister wegen 
Bewilligung einer Zulage von 500 fr. für den nach Mailand zu sendenden schulrat Dr. 
Balthasar Poli (Vortrag vom 14. Mai 1857, kZ. 2106, McZ. 1903) wurde durch die 
erklärung des Finanzministers behoben, daß er, wenn, wie der Unterrichtsminister dar-

6 Die Akten der Obersten Polizeibehörde über die ausländischen politischen Flüchtlinge im ava. sind nicht 
mehr vorhanden (Brandakten).

a–a  Einfügung Kempens.
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stellte, ein anderer ausweg nicht gefunden werden kann, der lombardie einen ganz geeig-
neten schulrat zu verschaffen, jenem antrage nicht entgegentreten wolle7. 

Wien, am 26. Mai 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 11. Juni 1857.

7 Mit Ah. E. v. 13. 6. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 7509, genehmigte der Kaiser die Zulage, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 1903/1857.
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nr. 402   Ministerkonferenz, wien, 2. Juni 1857 

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; der Mantelbogen samt BdE. fehlt; anw. Bach, Thun, 
Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen, Kellner. 

i. Zustand der österreichischen Presse. ii. Gesetz zum schutz von Mustern und Marken (in 
einem besonderen Protokolle).

McZ. 2103 – kZ. 1891

Protokoll der zu Wien am 2. Juni 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. se. Majestät haben in der unter allerhöchstihrem Vorsitze am 2. Mai d. J. abgehaltenen 
Ministerkonferenz1 zu befehlen geruht, daß sich die Minister mit Beseitigung der in den 
Zuständen der Presse wahrgenommenen Übelstände beschäftigen und diesfällige Vor-
schläge erstatten sollen. in Befolgung dieses ah. Befehls hat der tg. gefertigte Minister 
des äußern und Präsident der konferenz in der beiliegenden ausarbeitunga die 
hauptgrundsätze zusammengestellt, welche den Beratungen über diesen Gegenstand zur 
Basis zu dienen hätten, um sodann mit den Wahrnehmungen und Vorschlägen der übri-
gen Mitglieder der konferenz zur ah. schlußfassung sr. Majestät vorgelegt zu werden. 
Der tg. gefertigte Vorsitzende hat von obiger ausarbeitung abschriften anfertigen und 
dieselben sämtlichen Mitgliedern der konferenz zur vorläufigen einsicht mitteilen lassen. 
in der auf nächsten Dienstag, den 9. Juni, anberaumten konferenz würde sofort die meri-
torische Beratung über diese angelegenheit stattfinden2.

ii. Wurde die Beratung über den entwurf eines Gesetzes zum schutze der Muster und 
Modelle für industrieerzeugnisse fortgesetzt, worüber ein besonderes Protokoll ausgefer-
tigt wird3. 

Wien, am 2. Juni 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis.b 

1 MK. v. 2. 5. 1857/I.
2 Der Gegenstand wurde dann nicht in der MK. v. 9. 6. 1857 behandelt, sondern in der MK. v. 13., 20. und 

30. 6. und 18. 7. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 410). Kempen vermerkte über die vorliegende Konferenz: in 
der heutigen Ministerkonferenz brachte endlich Graf Buol einen entwurf zur leitung und Beaufsichti-
gung der inländischen Presse zur sprache. Unpraktisch in dem Mechanismus, unstatthaft im Prinzipe. 
Diskussion wird folgen, Mayr, tagebuch kempens 432 (Eintragung v. 2. 6. 1857); in den Eintragungen 
v. 6. 6. und v. 10. 6. 1857 notierte Kempen Unterredungen mit Grünne über den Gegenstand, aus denen 
hervorgeht, daß der Generaladjutant die Vorschläge Buols heftig ablehnte, ebd. 432 f.

3 Siehe MK. v. 29. 5., 2. und 9. 6. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 404).

a  Diese Ausarbeitung liegt in einer unkorrigierten und in einer korrigierten Fassung dem Originalprotokoll bei; 
Druck als Beilage zu diesem Protokoll, nr. 402 a.

b  Bleistiftvermerk: Unerledigt zurückgelangt.
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nr. 402 a   grundzüge zur überwachung und leitung der inländischen Journalpresse; 
entwurf des Präsidenten der Konferenz, o. o., o. D. [wien, 2. Juni 1857 ]

RS; Beilage zum Ministerkonferenzprotokoll v. 2. 6. 1857; dieser Entwurf wurde in der MK. v. 
13., 20. und 30. 6., 4. und 18. 7. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 410) abgeändert; die dort vor-
genommenen Änderungen, Ergänzungen und Streichungen sind hier in den Buchstabenanmer-
kungen ausgewiesen.

se. Majestät haben in dem Ministerrate vom 2. Mai befohlen, daß sich allerhöchstihre 
Minister mit Beseitigung der in den Preßzuständen der Monarchie vorliegenden Übel-
stände zu beschäftigen und diesfällige Vorschläge zu machen hätten. Um dieser allerhöch-
sten Willensmeinung zu entsprechen, scheint:
1. vor allem nötig, daß sämtliche Zeit- und Flugschriften der Monarchie unter eine 
gleichmäßige aufsicht gestellt werden, daß eine und dieselbe autorität berufen sei, den 
Gang und die tendenz dieses Zweiges der Presse zu beobachten und selben nach gleich-
mäßig bestimmten Grundsätzen azu belehren, zu ermuntern, zu mahnen, zu beloben und 
zu bestrafena, und daß endlich an dieser gemeinsam zu übenden aufsicht jedes Ministe-
rium für sein ressort den ihm gebührenden anteil nehme.
2. es wäre zu diesem Behufe in Wien unter dem Vorsitze des Ministeriums des inneren 
ein Zentralkomitee zu bilden. Jede in der Ministerkonferenz repräsentierte Zentralstelle 
hätte zu demselben ein Mitglied zu ernennen.
3. Das erste Geschäft dieses komitees bei seinem Zusammentritt wird die entwerfung 
einer hauptinstruktionb für seine eigene Geschäftsführung sowie einer solchen für die 
statthalter, rücksichtlich der diesen letzteren zukommenden einflußnahme auf die peri-
odische Presse in ihren respektiven Geschäftsbereichen sein.
4. Dieses komitee ist im allgemeinen mit der Überwachung der gesamten inländischenc 

Presse betraut. es hat dafür zu sorgen, daß kein periodisches Blatt in der Monarchie 
bestehe, welches nicht einer fortlaufenden, konsequent durchgeführten und aufmerksa-
men Beaufsichtigung von staats wegen unterzogen sei. dDie spezielle aufsicht der Wiener 
Blätter steht dem komitee selbst, die der übrigen Zeitungen den respektiven statthaltern 
zu, welche sich mit der auswahl hiezu qualifizierter organe zu beschäftigen haben.d

5. Dem komitee liegt es ob, teils nach seinen eigenen Wahrnehmungen, teils nach Maß-
gabe der Berichterstattungen der oben sub 4 erwähnten organe die aufsicht zu führen, 
die Weisungen und Punktationen für die dem einfluß der regierung direkt zugängigen 
Blätter zu entwerfen und rücksichtlich aller übrigen die zu deren leitung, Warnung und 
eventuellen reprimierung erforderlichen Maßregeln zu beraten.
6. Von jedem in der Monarchie erscheinenden Blatte ist gleich nach dessen erscheinen ein 
exemplar ean das komitee einzusendene.

a−a Endfassung: zu überwachen und zu leiten.
b Endfassung: instruktion.
c Einfügung in der Endfassung: insbesondere der Wiener (periodischen).
d−d In der Endfassung gestrichen.
e−e Endfassung: dem komitee zuzuweisen.
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7. Jedes Ministerium und jedes Mitglied des komitees kann wegen der das ressort seines 
Ministeriums betreffenden artikel selbständig auf dem näher zu bezeichnenden Wege 
sich mit den redaktoren der Blätter in Verbindung setzen, um sie aufzuklären, zu wider-
legen und allenfallsf zu warnen, doch hat das betreffende Mitglied, um die einheit in der 
leitung zu erhalten, von jedem dieser schritte jederzeit alsbald an das komitee die anzeige 
zu erstatten.
8. eine gleiche Befugnis stehtg den statthaltern und respektive den von ihnen nach § 4 zu 
bestellenden Preßaufsichtsorganen zu. Überdem liegt ihnen ob, das komitee auf tadel-
hafte artikel und tendenzen der ihrem Wirkungskreise unterstehenden Blätter aufmerk-
sam zu machen.
9. Pflicht und recht des komitees wird es sein, auch in hämtlicher Formh an die redak-
tionen der Blätter Mahnungen ergehen zu lassen, sowohl über ihre allgemeine tendenz als 
auch (auf Veranlassung des Mitgliedes, in dessen ressort der aufsatz fällt) rücksichtlich 
einzelner artikel.
10. Jedes Ministerium ist befugt, in ider offiziellen Zeitung eine Berichtigung, Widerle-
gung und auch den tadeli über einen sein ressort betreffenden artikel eines Blattes ein-
rücken zu lassen. ein solcher artikel muß dann jsowohl von dem betreffenden Blatte als 
auch von den übrigen offiziellen Blättern der Monarchiej nachgedruckt werden.
11. keine konzession an ein tagesblatt soll in Zukunft anders als nach vorgängiger Bera-
tung und eingeholtem Gutachten des komitees erteilt werden.
12. rücksichtlich der bestehenden Blätter kommt dem komitee das recht zu, über die 
gegen dieselben zu verhängenden strengeren Maßregeln als da sind schriftliche Verwar-
nung, suspension, entziehung der konzession oder gerichtliche Verfolgung, Beratung zu 
pflegen und an die Ministerkonferenz Bericht zu erstatten. Diese faßt sodann über den 
antrag Beschluß nach Mehrheit der stimmen.
13. Die vorläufige Beschlagnahme eines Blattes verbleibt im ressort der betreffenden 
Polizeibehörde. Diese hat kaber sofort dem komitee Bericht zu erstatten, und dieses den 
weiteren Beschluß zu fassenk.
l14. Zum Verbote eines Blattes des auslandes oder Wiederaufnahme desselben genügt es 
an dem einvernehmen des Ministers des äußern mit dem chef der obersten 
Polizeibehörde.l

15.m eine besondere instruktion wird Zweck und Umfang des stets zu pflegenden 
geschäftlichen Verkehrs zwischen dem hier vorgeschlagenen komitee und jenem, welches 
unter dem namen des Preßleitungskomitees bei dem Ministerium des äußern besteht, 
regeln.

f Endfassung: wohlmeinend.
g In der Endfassung gestrichen: in den Provinzen.
h−h Endfassung: der durch die instruktion zu bestimmenden Form.
i−i Endfassung: den offiziellen Zeitungen eine Berichtigung oder Widerlegung.
j−j Endfassung: von dem betreffenden Blatte nach § 20 des Preßgesetzes.
k−k Endfassung: sofort das komitee davon in kenntnis zu setzen.
l−l Punkt 14 ist in der Endfassung gestrichen.
m In der Endfassung Punkt 14.
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nr. 403   Ministerkonferenz, wien, 9. Juni 1857 

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 9. 6.), gesehen Bach 12. 6., Thun 
13. 6., Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen, Kellner. 

i. ah. entschließung über das konferenzprotokoll vom 8. Mai 1857 in betreff vorläufiger 
Zusicherungen für die Westbahn. ii. Vorbehalt des Postregals bei der Donauschiffahrt. iii. 
Gesetz zum schutze von Mustern und Marken (in einem besondern Protokolle).

McZ. 2247 – kZ. 2502 

Protokoll der zu Wien am 9. Junius 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der tg. gefertigte Präsident las die ah. entschließung vor, welche se. Majestät über 
das konferenzprotokoll vom 8. Mai l. J., kZ. 1887, McZ. 1711, in betreff der vom Ver-
waltungsrate der Westbahn proponierten Verminderung ihres aktienkapitals bezüglich 
einer vorläufigen Zusicherung, die angelegenheit bei sr. Majestät unterstützen zu wollen, 
unterm 7. d. M. dahin zu erteilen geruht haben, „daß mit Unterlassung jeder vorläufigen 
Meinungsäußerung sich lediglich die ordnungsmäßige amtshandlung vorbehalten 
werde“1. 
Der handelsminister bemerkte, er habe sich bei der erledigung der eingabe des Ver-
waltungsrates der Westbahn genau innerhalb der Grenzen dieser ah. anordnung gehal-
ten, indem er demselben ohne irgendeine Zusicherung für die Unterstützung des antrags 
nur erklärte, daß er im einvernehmen mit dem Minister des inneren nichts dagegen habe, 
daß in das Programm der nächsten Generalversammlung der Westbahngesellschaft die 
Proposition wegen der Verminderung des aktienkapitals aufgenommen werde. Dies ist 
sofort geschehen, und es ist der Vorschlag von der Generalversammlung angenommen 
worden, um dessen Genehmigung nunmehr vom Verwaltungsrate in einer eingabe an 
den handelsminister gebeten ward2. er wird sonach dieselbe nunmehr der ordnungsmä-
ßigen amtshandlung unterziehen, und es wird ihm eine abschrift des eingangs gedachten 
konferenzprotokolls und der darauf erteilten ah. entschließung mitgeteilt werden, wel-
che sohin auch den übrigen konferenzmitgliedern zur Wissenschaft und Darnachachtung 
dient3. 

1 Siehe dazu MK. v. 8. 5. 1857, Anm. 7.
2 ava., Verkehr, hM. Präs. 2106/1857.
3 Zu dieser schriftlichen Mitteilung siehe die bei MK. v. 8. 5. 1857 in Anm. k−k beschriebene Beilage. Am 11. 

6. 1857 legte Toggenburg einen rechtfertigenden Vortrag o. Z. vor, in dem er ausführte, daß er die Sache in 
der Ministerkonferenz vorgebracht habe, weil es nicht mehr möglich gewesen war, bis zum anberaumten 
Termin der Generalversammlung die Rücksprache mit den zuständigen Ministern des Inneren und der Finan-
zen im gewöhnlichen Weg durchzuführen, daß er der Eisenbahngesellschaft im Sinn der Ah. E. v. 8. 6. 1857 
geantwortet habe und daß über deren nunmehrigen Antrag die ordnungsgemäße Amtshandlung zwischen den 
drei Ministern eingeleitet sei. Der Kaiser nahm diese Anzeige mit Ah. E. v. 17. 6. 1857 genehmigend zur 
Kenntnis, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2270/1857.

 Die ordnungsgemäße Amtshandlung wurde im Sinne Brucks erledigt, ava., Verkehr, hM. Präs. 2399/1857; 
Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 361, anm. 62. Allgemein Fortsetzung MK. v. 29. 12. 
1857/I.
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ii. Der handelsminister referierte über die auslegung, welche dem in die Punktation 
der Donaukommission aufgenommenen „Vorbehalte des Postregals“ zu geben wäre4. 
nach dem älteren Begriffe des Postregals wäre darunter auch das ausschließliche recht 
zum periodischen Personentransporte verstanden. Wollte derselbe auf der Donau geltend 
gemacht werden, so würde dadurch nicht nur ein recht beansprucht werden, welches die 
staatsverwaltung in österreich bisher nie geübt hat, sondern es würde auch damit die im 
Pariser traktate ausgemachte Freiheit der Donauschiffahrt illusorisch. Die elbeschif-
fahrtsakte5 enthält einen derlei Vorbehalt in ansehung des Personen- und Frachtentrans-
ports ebenfalls nicht. es wäre daher, nach dem erachten des handelsministers, sich auf 
dasjenige zu beschränken, was dermal faktisch noch Gegenstand des Postregals ist, näm-
lich auf die Beförderung von Briefen und periodischen schriften, und in dieser Beziehung 
dürfte dasjenige maßgebend sein, was diesfalls in den beteiligten staaten besteht. es wäre 
daher die erklärung des gedachten Vorbehalts dahin zu geben: „in betreff des Postregals 
soll bezüglich des Verkehrs mit Briefen und periodischen schriften nach den in jedem 
staate giltigen normen verfahren werden“. 
Die konferenz erklärte sich hiermit einverstanden, und glaubte der handelsminister, daß 
hierzu eine ah. Genehmigung sr. Majestät zu erbitten nicht erforderlich sein dürfte, da 
eine abänderung der ah. genehmigten Punktation nicht stattfindet6.

iii. Wurde die Beratung über den entwurf eines Gesetzes zum schutze der Muster, dann 
gewerblichen Marken fortgesetzt und geschlossen, worüber ein abgesondertes Protokoll 
ausgefertigt ist7. 

Wien, am 9. Junius 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
18. Juni 1857.

4 Zur Donauuferstaaten-Kommission und zur freien Donauschiffahrt siehe MK. v. 3. 3. 1857/I, Anm. 1. Es 
handelte sich um Art. XV des Entwurfs, Beilage zum Protokoll der V. Sitzung der der Kommission v. 7. 1. 
1857, hhsta., administrative registratur, F 37, karton 4.

5 Vom 23. 6. 1821, Pgv. nr. 180/1821; Bittner, staatsverträge 2, nr. 2170; Mayrhofer – Pace, Politi-
scher Verwaltungsdienst 5, 752 f.

6 In der XXVIII. Sitzung der Kommission v. 15. 6. 1857 wurde der Art. XV des Entwurfs, in dem der Ausdruck 
Personentransport vorkam, nach der vom Handelsminister vorgeschlagenen Formulierung abgeändert, 
hhsta., administrative registratur, F 37, karton 4; in der Donauschiffahrtsakte v. 7. 11. 1857, zit. MK. 
v. 3. 3. 1857, Anm. 1, ist es Artikel IV.

7 Siehe MK. v. 29. 5., 2. und 9. 6. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 404).
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nr. 404   Ministerkonferenz, wien, 29. Mai, 2. und 9. Juni 1857 

Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. (Buol 9. 6.), gesehen Bach 
14. 6., Thun 15. 6., Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen, Für se. exzellenz den herrn ersten 
Generaladjutanten sr. Majestät Kellner. 

[i.] Gesetzentwurf über den schutz der Muster und Modelle, dann der gewerblichen Marken. 

McZ. 2108 – kZ. 2211 

Protokoll der zu Wien am 29. Mai, 2. und 9. Juni 1857 abgehaltenen Ministerkonferen-
zen unter dem Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. 
Buol-schauenstein. 

[sitzung v. 29. Mai 1857]
[anw. Buol, Bach, Thun, Toggenburg, Bruck, Nádasdy; abw. Kempen, Kellner]

[i.] Gegenstand der Beratung war der vom handelsminister vorgelegte entwurf eines 
Gesetzes zum schutze für Muster und Modelle für industrieerzeugnissea und eines Geset-
zes zum schutze der gewerblichen Marken und anderer Bezeichnungenb,1. 
Der handelsminister begleitete die Vorlage dieser entwürfe mit einer Darstellung der 
hierwegen gepflogenen Verhandlungen, als deren resultat sich ergibt, daß von den hier-
über vernommenen handelskammern und lf. Behörden aller kronländer nur die han-
delskammern von Brünn und Bergamo, dann die statthalterei und Fiskalprokuratur in 
Mailand, das kreisamt in Pardubitz und die mährische statthalterei sich gegen die erlas-
sung dieser Gesetze, alle anderen handelskammern und lf. autoritäten aber teils unbe-
dingt, teils bedingt, mit mehr oder weniger Modifikationen für dieselbe ausgesprochen 
haben. Von den dagegen stimmenden wurden aus lokalen Verhältnissen geschöpfte ein-
wendungen nicht erhoben, sie beschränkten sich auf allgemeine Bedenken, als deren 
wesentlichste bezeichnet werden können, daß durch Gesetze dieser art die nachah-
mungsgabe beschränkt wird, welche in unserer industrie die verbreitetste ist, daß dadurch 
der große Fabrikant vor den kleinen begünstigt wird, der vornehmlich von der nachah-
mung lebt, daß Unsicherheit in den Verkehr gebracht wird, weil es schwierig ist zu wissen, 
welche Muster geschützt seien, welche nicht, daß es endlich nicht die aufgabe einer 

1 Die industrielle Entwicklung brachte das Bedürfnis nach Schutz von Erfindungen, Mustern, Modellen und 
Marken mit sich. Am 15. 8. 1852 war ein neues Privilegiengesetz erlassen worden, rgbl. nr. 184/1852, 
siehe dazu MK. v. 25. 5. 1852/IV, ömr. iii/1, nr. 14. Gesetze zum Schutz der Muster, Modelle und Mar-
ken waren von industriellen Kreisen seit langem gefordert worden. Zur Entwicklung dieser Bereiche des Han-
delsrechts Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 3, 524–528 und 666–669; ogris, Die rechtsent-
wicklung in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 2, 613–617. 

a  Randvermerk Ransonnets: Beilage i mit Beleuchtung. Dem Originalprotokoll liegen in Lithographie der aus 
25 Paragraphen bestehende Gesetzentwurf sowie eine Erläuterung unter dem Titel Beleuchtung des entwur-
fes eines Gesetzes zum schutze der Muster und Modelle für industrieerzeugnisse bei.

b  Randvermerk Ransonnets: Beilage ii mit Beleuchtung. Dem Originalprotokoll liegen in Lithographie der 
aus 30 Paragraphen bestehende Gesetzentwurf sowie eine Erläuterung unter dem Titel Beleuchtung des ent-
wurfes eines Gesetzes zum schutze der gewerblichen Marken und anderen Bezeichnungen bei.
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nation, die in Mode und Geschmack nicht tonangebend ist, sein könne, mit solchen 
Maßnahmen voranzugehen. 
als allgemeine Gründe für das Gesetz wurden angeführt: das Bedürfnis des schutzes der 
erfindung und der arbeit, die Unmöglichkeit, zur selbständigen Geschmacksrichtung zu 
gelangen, wenn nicht dem dieselbe anstrebenden Muster einiger schutz gewährt wird, 
und die Möglichkeit, hierdurch selbst dem kleinen industriellen zur selbständigkeit zu 
verhelfen, der Bestand ähnlicher Gesetze in den zwei größten industriellen staaten euro-
pas, england und Frankreich, mit dem günstigsten erfolge für den Unternehmungsgeist 
und das Festhalten der dortigen industriellen an der diesfälligen institution als dem Pal-
ladium der industrie, endlich die Wahrnehmung, daß nach der bisherigen erfahrung der 
Musterschutz die befürchtete Unsicherheit im Verkehr durchaus nicht hervorbringt, 
indem cnach glaubwürdigen angabenc auf 100.000 Muster nicht mehr als zwei Prozesse 
kommen. hierauf und auf den dringenden Wunsch der überwiegenden Mehrzahl der 
bedeutendsten industriellen und handelsautoritäten gestützt, glaubte der handelsmini-
ster unter Beziehung auf die dem entwurfe beigelegten erläuterungen den entwurf jener 
Gesetze zur ah. Genehmigung empfehlen und noch bemerken zu sollen, daß zwar auch 
im Deutschen Zollverein eine anregung zu einem ähnlichen Gesetz gemacht, jedoch an 
der ablehnenden erklärung Preußens gescheitert ist, was aber nicht hindere, daß hierin 
von österreich allein vorgegangen werde2. 
Bei der hierauf über das Prinzip des Gesetzes in der konferenz erhobenen Diskussion 
sprachen die Minister des inneren, der Finanzen und der Justiz im allgemeinen 
ihre Bedenken gegen dasselbe aus, daß es, vermöge seiner ausdehnung auf ausländische 
Muster, die österreichische industrie unter das Monopol des auslands stellen, den ange-
strebten Zweck der erhebung und selbständigmachung des Geschmackes nicht erreichen 
und dabei die existenz so vieler kleiner erzeuger gefährden würde, die in der nachah-
mung und Übertragung fremder Muster ihren erwerb finden. Denn es würden entweder 
ausländer selbst ihre Muster oder inländer ihre von ausländern erfundenen Muster, die 
sich erstere wohl leichter als durch eigens aufgenommene Zeichner verschaffen könnten, 
hinterlegen und schützen lassen und so direkt und indirekt der entwicklung der einhei-
mischen erfindungsgabe entgegenwirken. Der handelsminister bemerkte dagegen, 
daß der Musterschutz nach dem vorliegenden Gesetze an die Bedingung geknüpft ist, daß 
der schutzberechtigte das Muster im inlande auf industrieerzeugnisse anwenden und 
diese in Verkehr bringen muß. es wird somit, die idee dazu mag im in- oder auslande 
gefaßt worden sein, jedenfalls ein inländisches und kann wohl mit eben dem rechte wie 
eine andere erfindung, entdeckung oder Verbesserung nach dem Privilegiengesetze3 oder 

2 In Frankreich gab es einen umfassenden Musterschutz seit 1806, in England seit 1787; in Deutschland kam 
es erst 1876 dazu, siehe Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 3, 666 f.

3 Vgl. Anm. 1.

c–c  Einfügung Toggenburgs. Zugleich Randvermerk Toggenburgs: (Vide ein Memoire der Fabrikanten des Wie-
senthals im Großherzogtum Baden de 1855). Dieses Memoire liegt dem Protokoll nicht bei.
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wie das geistige eigentum in literatur und kunst nach dem diesfälligen Gesetze4 den 
schutz gegen nachmachung in anspruch nehmen. 
dDer kultusminister spricht sich für den Musterschutz aus und sieht gerade darin eine 
der Bedingungen, ohne welche die einheimische industrie sich von der herrschaft auslän-
discher Muster nicht emanzipieren kann. Zwar liegt ein von dieser Frage unabhängiger 
wesentlicher Grund des Vorherrschens französischer Muster in dem Umstande, daß seit 
langen Jahren in Frankreich die kunst des Zeichnens und die damit verbundene Bildung 
des Geschmackes und des Formensinnes in den gewerbetreibenden klassen weit mehr 
verbreitet ist als bei uns. in dieser Beziehung wird aber der Zeichenunterricht, der jetzt an 
realschulen eingeführt ist, allmählich abhilfe schaffen5. Übrigens werden trotz dieser 
Überlegenheit der Franzosen doch schon jetzt hierlandes Versuche mit originalmustern 
gemacht. Dieses Bedenken kann aber keine größere ausdehnung und Bedeutung erlan-
gen, wenn nicht die Vorteile, welche dem Franzosen durch den dort bestehenden Muster-
schutz aus seiner erfindung zu ziehen in der lage ist, auch unseren Zeichner oder Fabri-
kanten durch eine ähnliche Maßregel gesichert wirdd. 
nachdem übrigens über den Grundsatz des Gesetzes sich auszusprechen bei Durchge-
hung der einzelnen Bestimmungen sich Gelegenheit bieten würde, wurde über antrag des 
handelsministers zur Detailberatung geschritten und zuerst der beiliegende entwurf 
des Gesetzes zum schutze der Muster und Modelle vorgenommen. 
Zum § 1 wünschte der Minister des inneren die auflösung der dort gebrauchten, 
etwas schwer verständlichen Partizipialkonstruktion.
Zu § 3 beantragte derselbe die Weglassung des Beiworts „bleibenden“, weil auf nachbil-
dung von kunstwerken überhaupt ein ausschließliches recht nicht anerkannt wird 
(Gesetz vom 19. oktober 1846)6. Der handelsminister erläuterte zwar den sinn dieses 
Beiworts dahin, daß damit das kunstwerk in seiner totalität gemeint sei, und daß, wenn 
einzelne, lediglich zur ausschmückung desselben dienende teile, ornamente, als Modelle 
für industriegegenstände benützt werden wollten, auf solche allerdings auch der in diesem 
Gesetze beantragte Musterschutz in anspruch genommen werden dürfte. Der in dieser 
Beziehung mit ihm einverstandene kultusminister schlug zur genaueren Darstellung 
dieser idee vor, statt des Wortes „bleibenden“ den ausdruck „selbständigen“ Werken der 
kunst zu wählen, was der handelsminister auch annahm. Die übrigen, also mehreren 
stimmen erklärten sich aber für die Weglassung des Beiworts nach dem antrage des Mini-
sters des inneren, umso mehr, als die bezügliche stelle im Gesetze vom 19. oktober 1846 
ebenfalls kein solches Beiwort enthält. 

4 Gesetz v. 19. 10. 1846, Jgv. nr. 992; dazu Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 4, 703–712; ogris, 
Die rechtsentwicklung in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 2, 
611 ff.

5 engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4, 193 f.
6 Vgl. Anm 4.

d–d  Korrektur Thuns aus ohne diesen schutz – bemerkte der kultusminister – wurde auch kein industrieller 
des inlandes imstande sein, nach selbst erfundenen, von eigens bezahlten Zeichnern angefertigten 
Mustern zu arbeiten, und der ausländischen konkurrenz zu halten. 
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Zum § 4 beanständete der Finanzminister die Dauer des ausschließlichen Benützungs-
rechts des geschützten Musters. sie ist länger als die des englischen Gesetzes und wird bei 
dem in der regel rasch eintretenden Wechsel der Moden umso leichter herabgesetzt wer-
den können, als der erzeuger gewöhnlich schon im ersten Jahre nach dem erscheinen des 
Fabrikats den größten Gewinn aus demselben zieht. Um daher den auch sonst gegen das 
Gesetz erhobenen Bedenken und einwendungen rechnung zu tragen, würde der Finanz-
minister die Wirkung desselben wenigstens in der Dauer der exklusivität möglichst 
beschränken, daher ein Jahr für hinreichend halten und höchstens, wenn sich die Majori-
tät der konferenz für mehr ausspräche, zwei Jahre zugestehen. 
Die Mehrheit der konferenz erklärte sich sofort für zwei Jahre, wogegen der handelsmi-
nister bemerkte, daß er aus den in der erläuterung geltend gemachten rücksichten in 
keinem Falle unter das im englischen Gesetze festgesetzte ausmaß (drei Jahre) herabzuge-
hen vermöchte. 

Fortsetzung am 2. Junius 1857. 

Vorsitz und Gegenwärtige wie am 29. Mai 1857, dann der chef der obersten Polizeibe-
hörde, FMl. Freiherr v. kempen [und] der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Baron. 
kellner. 

Zum § 5 wünschte der Minister des inneren die Zentralisierung der Mustereinlagen 
bei einem einzigen amte, einem Zentralmusterarchive des handelsministeriums, weil es 
für die Parteien, die sich über den Bestand eines ausschließlichen Musterrechts informie-
ren wollen, um sich vor Benachteiligung zu schützen, äußerst beschwerlich wäre, bei allen 
handelskammern7 nachzufragen, ob auf irgendein Muster ein schutzrecht verliehen wor-
den, weil ferner diese schwierigkeit des erkennens nicht einmal durch Bekanntmachung 
der Beschreibung des Musters, wie bei Privilegiumsgegenständen, erleichtert oder beho-
ben werden kann, nachdem, wie der handelsminister bemerkte, einerseits ein Muster 
überhaupt nicht leicht Gegenstand einer Beschreibung sein kann, andererseits, wenn es 
versiegelt eingereicht wird, binnen der im Gesetze vorgesehenen Frist geheim gehalten 
werden muß. Was die aufstellung eines Zentralamtes in Wien zur einlegung der Muster 
betrifft, so bemerkte der handelsminister dagegen, daß eine so schwerfälligee einrichtung 
nicht nur unverhältnismäßig große arbeit und kosten veranlassen, sondern auch bei der 
großen ausdehnung der Monarchie dem interesse der industriellen weniger zusagen 
würde, als die nach dem Muster der französischen im entwurfe proponierte einrichtung, 
welche fallen Parteien größere Bequemlichkeit bietetf: dem hinterleger selbst, weil er in 
seinem Wohn- oder Fabriksorte ghinterlegen kanng, einem anderen industriellen, weil er, 
wenn ein erzeugnis im Verkehr erscheint, er auch dessen erzeuger erkennt und daher, 
wenn er sich überzeugen will, ob auf demselben ein geschütztes Muster in anwendung 
gekommen ist, sogleich auch die handelskammer wissen wird, bei der er hierwegen nach-

7 Laut dem Gesetzentwurf waren die Muster bei der zuständigen Handelskammer einzureichen.

e  Korrektur Toggenburgs aus monströse.
f–f  Korrektur Toggenburgs aus das nachsehen allen Parteien wesentlich erleichtert.
g–g  Korrktur Toggenburgs aus hinterlegt hat.
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zufragen haben wird. Der kultusminister, dann der chef der obersten Polizeibehörde 
und der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Baron kellner waren mit dem handelsmini-
ster einverstanden, dagegen vereinigten sich der Finanz- und Justizminister, dann der tg. 
gefertigte Vorsitzende mit dem antrage des Ministers des inneren auf Bestellung eines 
einzigen Zentralamtes in Wien zur hinterlegung der Muster; und beantragte der Finanz-
minister weiters zum § 6 die erhöhung der sonach dem ärar zufließenden taxe von 3 fr. 
auf 10 fr., und zwar durchaus nicht aus fiskalischen rücksichten, sondern bloß zu dem 
Zwecke, um einesteils eine angemessene Bedeckung des bei annahme eines Zentralamts 
für die staatsverwaltung erwachsenden aufwandes zu erzielen, andererseits um das über-
mäßige Zuströmen zur hinterlegung selbst der gemeinsten Muster hintanzuhalten, wel-
ches bei einer so geringen taxe zum nachteil der konkurrenz ohnzweifelhaft erfolgen 
würde. Der handelsminister bemerkte, bei seinem antrage rücksichtlich der taxe von 
dem Gesichtspunkte ausgegangen zu sein, daß das schutzrecht nicht als Finanzquelle 
benützt werden dürfe, wenn es der industrie nützen soll, daher müsse die taxe in einem 
mäßigen Betrage angesetzt werden; die Besorgnis, daß dann alle, selbst die gemeinsten 
Muster, hinterlegt werden würden, dürfte entfallen, weil für jedes die taxe entrichtet wer-
den muß, mithin ein industrieller, der alle seine Muster schützen lassen wollte, jedenfalls 
eine konsiderable summe zu entrichten haben würde. Und da der handelsminister in 
keinem Falle für die Bestellung eines Zentralamts stimmen könnte, so schien es ihm billig, 
die taxe der nach seinem antrage mit der amtshandlung betrauten handelskammer als 
entschädigung für die dazu aufgewandte Mühe und selbst als eine willkommene ein-
nahmsquelle zuzuweisen. Die übrigen stimmen traten dagegen dem antrage des Finanz-
ministers auf erhöhung der taxe bis 10 fr. bei, welche sodann, je nachdem ein Zentralamt 
oder die handelskammern mit der Verwahrung und registrierung der Muster beauftragt 
würden, dem ärar oder den betreffenden handelskammern zuzufließen hätte. 
im § 9 ward nach antrag des handelsministers mit rücksicht auf die zu § 4 beschlossene 
herabsetzung der schutzdauer auch die für die anwendung des Musters festgesetzte Frist 
von einem Jahr auf sechs Monate verminderth.
§ 10 wurde auf antrag des Ministers des inneren hinweggelassen, da die Vorladung 
der Partei mit zu viel Umständlichkeit verbunden, die operation der entsiegelung selbst 
aber ein ämtlicher akt ist, von dem vorausgesetzt werden muß, daß er ordnungsmäßig 
vorgenommen werde. höchstens könnte, nach der Bemerkung des Justizministers dem 
hinterleger freigestellt werden, bei dem akte gegenwärtig zu sein, wozu er aber einer 
Vorladung nicht bedarf, da er nach dem Datum des ihm nach der hinterlegung überge-
benen Zertifikats oder (§ 5) Duplikats genau wissen kann, an welchem tage die eröff-
nung zu erfolgen hat. es würde genügen, im § 9, 2. absatz, nach den Worten „werden die 
siegel etc.“ einzuschalten „in Gegenwart zweier Zeugen unter aufnahme eines Proto-
kolls“, womit sich schließlich auch der handelsminister vereinigte.
im § 11 wurde mit rücksicht auf die abstimmung zu § 5 zu lit. c statt der Worte „bei 
derselben oder einer anderen handelskammer“ gesetzt „im inlande“i. 

h  Randbeifügung Marherrs: (siehe die sitzung vom 9. Juni unten).
i  Randbeifügung Marherrs: (siehe unten die sitzung vom 9. Juni).
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im § 12, lit. a, muß es gemäß dem Beschlusse zu § 9 statt „einem Jahre“ heißen „sechs 
Monate“. 
im § 13 wurde von dem Minister des inneren eine klausel zum schutze derjenigen 
industriellen beantragt, welche ohne Wissen und Willen ein fremdes, bereits geschütztes 
Muster nachahmen. Da es nämlich so schwer ist, sich kenntnis davon zu verschaffen, ob 
ein Muster den schutz erhalten hat oder nicht, da ferner, wie der tg. gefertigte Vorsit-
zende bemerkte, es sehr leicht geschehen kann, daß ein Fabrikant ein gleiches oder ganz 
ähnliches Muster wie das von einem andern zum schutze hinterlegte, selbst erdacht oder 
von dem vermeintlichen erfinder erkauft hat, mithin bei der Produzierung desselben ganz 
in gutem Glauben gehandelt hat, so wäre es hart, wenn ihn alle die im § 13 ausgesproche-
nen rechtsfolgen ebenso treffen sollten, wie denjenigen, der sich wissentlich ein fremdes 
und privilegiertes Muster angeeignet hat. es sollte daher angeordnet werden, daß die hier 
festgesetzte Beschlagnahme der Waren etc. nur dann einzutreten habe, wenn der schutz-
werber den Beweis führt, daß dieselben nach seinem privilegierten Muster von dem 
andern unbefugt gearbeitet worden sind. 
nach der ansicht des handelsministers ist jedoch eine solche Bestimmung unstatthaft. 
sobald nämlich der hinterleger eines Musters ein erzeugnis anhält, das von einem andern 
nach einem mit dem hinterlegten identischen Muster angefertigt ist, so spricht für ihn die 
Vermutung, daß dasselbe nach seinem geschützten Muster gearbeitet, also nachgeahmt 
worden. Dem angehaltenen liegt dann ob zu beweisen, daß er es nicht nachgeahmt, son-
dern selbst erfunden oder von dem (vermeintlichen) erfinder rechtmäßig akquiriert habe. 
es wird sich alsdann, da, wie bei Privilegiengegenständen überhaupt, so auch bei Mustern, 
der Fall denkbar ist, daß zwei dasselbe Muster ausgedacht haben, lediglich um die ent-
scheidung der Priorität der erfindung (§ 11) handeln; und es wird demnach entweder der 
anhalter beziehungsweise hinterleger die Folgen des § 11 zu tragen oder aber der ange-
haltene den einschränkungen sich zu unterwerfen haben, welche von dem seinem Gegner 
zustehenden ausschließlichen rechte unzertrennlich sind; es ist dies ein Unglück, das 
jeden trifft, der, wenn auch nicht absichtlich, einen eingriff in ein alleinrecht macht. War 
aber der erzeuger sich einer nachahmung selbst bewußt, so treffen ihn mit recht die Fol-
gen seiner Unredlichkeit, wenn er wußte, daß er ein geschütztes Muster nachahmte, oder 
seiner sorglosigkeit, wenn er versäumte nachzufragen, ob das von ihm nachgeahmte 
Muster geschützt sei oder nicht. ein ausschließliches recht aber kann überhaupt nicht 
bestehen, wenn es nicht für die, hier ohnehin nur kurze, Dauer seines Bestandes die im 
§ 13 vorgesehenen Mittel gegen Beeinträchtigung in anspruch nehmen darf. 
Bei § 14 beantragte der tg. gefertigte Vorsitzende die Weglassung des schlußsatzes 
„wenn sich das Muster sonst etc.“, weil derselbe nach dem Vordersatze nicht mehr nötig 
erscheint und durch den ausdruck „wesentliche Veränderung“ leicht zu Zweifeln und 
streit über die Bedeutung einer „wesentlichen“ Veränderung anlaß gäbe. 
Die Mehrheit der konferenz trat diesem antrage bei, und auch der handelsminister legte 
keinen besonderen Wert auf die Beibehaltung jenes satzes. 
im § 15 ist bei der Geldstrafe der Druckfehler „25–100 fr.“ in „25 bis 500 fr.“ zu berich-
tigen. 
im § 24 würde mit rücksicht auf die angetragene Weglassung des § 10 der schlußsatz, 
der sich auf die Vorschrift dieses § 10 beruft, wegzufallen haben. 
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Fortsetzung am 9. Juni 1857. Vorsitz und Gegenwärtige wie am 2. Juni 1857.

Der handelsminister kam auf den § 9 zurück und bemerkte, daß er nach reiflicher 
Überlegung selbst für den Fall, daß die ganze schutzdauer im § 4 auf zwei Jahre herabge-
setzt werden sollte, doch bezüglich der zur anwendung des geschützten Musters bestimm-
ten Frist auf der im entwurfe [in den] §§ 9 und 12 ursprünglich beantragten Frist eines 
Jahres beharren müsse, weil die Vorbereitungen zur ausführung schwieriger und kostbarer 
Muster, z. B. auf shawls, nicht selten so lange Zeit erfordere und der erfinder gerade in 
dieser Vorbereitungszeit am meisten der Gefahr ausgesetzt ist, durch Untreue seiner hilfs-
arbeiter beeinträchtigt zu werden, mithin auch gerade in dieser Zeit des schutzes am 
meisten bedarf, und weil, wenn auch bei vielen erzeugnissen eine kürzere Vorbereitungs-
frist hinlänglich wäre, doch eine Verschiedenheit in der Fristbestimmung hier nicht wohl 
stattfinden könnte, ohne daß hieraus Unzukömmlichkeiten und schwierigkeiten in der 
Bestimmung des Zeitpunkts der eröffnung entstünden. 
nachdem hiermit die Prüfung des entwurfs im einzelnen geschlossen worden, glaubte 
man, sich über das Prinzip des Gesetzes im ganzen aussprechen zu können. 
Der Minister des inneren fand durch die im laufe der Debatte vom handelsminister 
gegebenen erläuterungen und aufklärungen die Bedenken gegen das Gesetz in der 
hauptsache beseitigt. Da der Musterschutz von den industriellen selbst als ein Bedürfnis 
bezeichnet und angesprochen wird, so wäre es schwer, einem solchen Begehren entgegen-
zutreten. Das Bestehen ähnlicher Gesetze in den zwei größten industriellen staaten8 mit 
gutem erfolge spreche übrigens auch für das Prinzip des Musterschutzes, und wenngleich 
die von dem Minister des inneren schon oben ausgesprochene Besorgnis einer Unterord-
nung unserer industrie unter das Monopol des auslandes wenigstens für die erstere Zeit 
nicht ganz behoben ist, so sei doch zu hoffen, daß erstere durch den in ihrem eigenen 
Wunsche gelegenen schutz in die lage gesetzt werden würden, sich zur selbständigkeit in 
der erfindung zu erheben. hiernach erklärte sich der Minister des inneren im ganzen für 
das Gesetz, jedoch mit denjenigen Modifikationen, welche in den beiden früheren sitzun-
gen, insbesondere hinsichtlich der schutzdauer, der taxen und der konzentrierung der 
evidenzhaltung bei einer Behörde, in antrag gebracht worden sind. 
Der Finanzminister bemerkte, ein Musterschutzgesetz habe große Übelstände. es 
erschwere den handelsverkehr, unterdrücke manche Verbindung und erzeugung und 
würde, wenn es in Frankreich und england nicht schon seit dem vorigen Jahrhundert 
bestände, gegenwärtig kaum eingeführt werden. jDas Gesetz würde auch dem Prinzip 
widerstreiten, das die kaiserliche regierung mit aller Beharrlichkeit und mit so großem 
erfolge verfolgt, nämlich die Gewerbsfähigkeit nach und nach aller früheren Beschrän-
kungen zu entledigen9. nicht minder würde es dem Bestreben entgegentreten, die volks-
wirtschaftlichen Zustände in österreich und dem Zollvereine zu assimilieren, da die deut-
schen regierungen neuerlich auf abermaliges andringen der industriellen erklärt haben, 

8 England und Frankreich, vgl. Anm. 2.
9 Bruck war ein entschiedener Vertreter der freien Wirtschafts- und Handelspolitik; dazu Brandt, der öster-

reichische neoabsolutismus 1, 415–418.

j–j  Einfügung Brucks.
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daß sie nicht geneigt seien, ein Musterschutzgesetz zu erlassenj. nur kungern, aberk mit 
rücksicht auf den schwer zu verweigernden Wunsch der Mehrzahl der inländischen indu-
striellen und handelskorporationen, dann unter aufrechthaltung der beantragten Modi-
fikationen hinsichtlich der schutzdauer, taxe und konzentrierung der evidenzhaltung 
lwürde er für die annahme des Gesetzes unter der weiteren Bedingung stimmenl, daß zur 
möglichsten Befreiung der so weit verbreiteten Webereien aller art von den beengenden 
Fesseln dieses Gesetzes einer klassifikation der Muster in dieser einzigen richtung raum 
gegeben und das schutzrecht der Muster für Gewebe aller art, mit ausnahme der shawls, 
auf ein Jahr, für alle anderen Muster (also auch shawls) auf zwei Jahre, mdie taxe aber für 
ein Jahr auf 10 f. und für zwei Jahre auf 15 f.m festgesetzt werde. Der Finanzminister ver-
spricht sich hiervon den für die industriellen jener kategorie nicht unwesentlichen Vor-
teil, daß durch die einschränkung der schutzdauer auf ein Jahr sehr viele von der erwer-
bung des alleinrechts abgehalten und die Freiheit der erzeugung in diesem so wichtigen 
artikel gewahrt bleiben würde. Der handelsminister erklärte sich jedoch auf das 
bestimmteste gegen diesen antrag, teils weil überhaupt eine klassifikation nach der gan-
zen ökonomie des vorliegenden entwurfs und wie in den erläuterungen zu § 4 gezeigt 
als unzulässig sich darstellt, teils weil eine Beschränkung der schutzdauer bei dem einzi-
gen artikel der Gewebe [shawls] gerade diejenige kategorie des schutzes entblößen 
würde, welche desselben mehr als andere bedarf. 
Der Justizminister, von den Vorteilen des Gesetzes für die inländische industrie zwar 
nicht überzeugt, stimmte dennoch mit rücksicht auf die Wünsche der handelskammern 
und die Gutachten der Behörden für das Gesetz. Der kultusminister erklärte sich nicht 
nur im Prinzip für das Gesetz, in welchem er einen hebel zur emanzipation des inländi-
schen industriellen Geschmacks von dem auslande nund zugleich die sehr wünschens-
werte Unterstützung einer moralischen idee, nämlich die gesetzliche Mißbilligung der 
heimlichen ausbeutung fremder Bemühung mit allen Unterschleifen, Bestrafung der 
arbeiter eines etablissements etc., welche damit verknüpft sindn, erblickt, sondern war 
auch in allen Details mit den anträgen des handelsministers einverstanden. Der chef der 
obersten Polizeibehörde, FMl. Freiherr v. kempen und der Generaladjutant sr. Maje-
stät, FMl. Freiherr von kellner stimmten ebenfalls für das Gesetz nach den anträgen des 
handelsministers, mit ausnahme der taxe, welche sie, wie oben zu § 6 bemerkt, mit der 
Mehrheit auf 10 fr. erhöht wissen wollten. 
Der tg. gefertigte Präsident endlich erkennt in dem Prinzipe des Gesetzes eine wesentli-
che Beschränkung und störung des Verkehrs. Da es nach dem entwurfe gestattet sein soll, 
auch auf im auslande erworbene Muster das schutzrecht zu erlangen, so ist zu besorgen, 
daß Fabrikanten, um ihren erzeugnissen den absatz zu sichern, im auslande angekaufte 
Muster sofort hinterlegen und für ein Jahr (§ 9) deren Geheimhaltung [und] sofort für die 
weitere Dauer des schutzes das alleinrecht darauf im inlande erwerben. Wenn dann hie-
sige handelsleute von dem ausländischen erzeuger oder erfinder stoffe oder Waren, nach 

k–k  Einfügung Brucks.
l–l  Korrektur Brucks aus stimme er für die annahme des Gesetzes unter der weiteren Bedingung.
m–m  Einfügung Brucks.
n–n  Einfügung Thuns.
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eben jenem Muster erzeugt, im guten Glauben beziehen und im inlande verkaufen wol-
len, treten jene erwerber des alleinrechts gegen sie auf, stellen ihnen den Verkauf ihrer 
Waren ein, bringen sie in nachteil und hemmen den Verkehr. Wäre ein Mittel zu finden, 
wodurch erkennbar würde, ob ein hinterlegtes Muster ein wirklich vom erleger selbst 
erfundenes ist, so würde der tg. Gefertigte nicht gegen das Gesetz sein, nachdem jedoch, 
wie der handelsminister versichert, eine konstatierung des aktes der erfindung nicht 
möglich ist und das ovom Finanzministero vorgeschlagene Mittel, „der hinterleger eines 
Musters habe auf sein ehrenwort zu erklären, daß das erlegte Muster seine erfindung sei, 
per habe den namen des Zeichners anzugeben und sei mit dem Verluste des Gewerberech-
tes zu bestrafen, wenn sich ein Betrug herausstellen würdep“, in dieser hinsicht doch zu 
wenig Garantie bietet, so würde der tg. gefertigte Vorsitzende vorziehen, daß das Gesetz 
nicht erlassen werde. 
Gegen das Gesetz zum schutze der gewerblichen Marken und anderer Bezeichnungen 
ergab sich in der hauptsache keine einwendung. nur zum § 9 haben die Votanten, wel-
che zu § 5 des Gesetzes über den Musterschutz die Zentralisierung der evidenthaltung bei 
einer Behörde beantragt hatten, ebenfalls die Vereinigung der gewerblichen Marken etc. 
bei einem Zentralamte gewünscht. 
Der Finanzminister glaubte, daß, wenn je die hinterlegung bei der betreffenden han-
delskammer beliebt würde, zur erleichterung der erkennbarkeit des Markenschutz- und 
alleinrechts der Besitzer desselben gehalten sein sollte, der Marke auch die nummer der 
handelskammer (wie auf den Münzen der Buchstabe des Münzamts) beizufügen, 
wodurch dann derjenige, dem daran liegt nachzufragen, ob die Marke alleinberechtigt sei, 
zugleich wissen wird, an welche kammer er sich zu wenden hätte. Der handelsmini-
ster erklärte sich jedoch aus den bereits zu § 5 des Mustergesetzes angeführten rücksich-
ten gegen die Zentralisierung der Marken bei einem amte und glaubte auch der vom 
Finanzminister angetragenen erweiterung der Marken mit der nummer das Wort nicht 
führen zu können, weil qder beantragte Beisatz ein obligatorischer wäre, während nach der 
Grundidee des ganzen Gesetzentwurfes die Marke eine bloß fakultative sein soll, und weil 
die Beifügung der nummern auch für den beabsichtigten Zweck nicht notwendig 
erscheintq, nachdem das nachfragen in betreff der Marken sich lediglich auf die Fabrikan-
ten desselben Fachs beschränkt und diese in der regel ihre Fabrikate und Zeichen wech-
selseitig kennen10. 

10 In der Ministerkonferenz waren also nur vier Stimmen uneingeschränkt für den Ministerialentwurf (Toggen-
burg selbst,Thun, Kempen und Kellner), während vier Stimmen dem Entwurf nur zögernd und bedingt 
zustimmten (Bach, Bruck, Nádasdy und Buol-Schauenstein). Das mag wohl der Grund dafür gewesen sein, 
daß Toggenburg beide Gesetzentwürfe erst ein Jahr später dem Kaiser vorlegte – im wesentlichen unverändert 
(Schutzfrist 3 Jahre, 10 fl. Taxe, Registrierung bei den Handels- und Gewerbekammern), Vorträge v. 19. 6. 
1858, Präs. 1946 (Markenschutz) und Präs. 1947 (Musterschutz), hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2151/1858 und McZ. 2152/1858; in ava., hM., Präsidialakten, liegen die Akten Präs. 1946/1858 und 
1947/1858 nicht ein, sie wurden einem Aushebungsvermerk zufolge ohne nähere Angaben ausgehoben. Auch 

o–o  Korrektur Brucks aus von einer anderen seite.
p–p  Einfügung Brucks.
q–q  Korrektur Toggenburgs aus sie dem Fabrikanten auslagen verursachen und nicht notwendig sein würde.
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Wien, am 9. Juni 1857. Gr[af ]Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, am 
7. Dezember 1858. 

im Reichsrat gab es Bedenken, doch befürwortete er mehrheitlich den Ministerialentwurf, ebd., rr., Ga. 
769/1858 und Ga. 1608/1858 (Markenschutz) bzw. Ga. 770/1858 und Ga. 1609/1858 (Musterschutz). 
Im Dezember 1858 wurden die Gesetze erlassen, und zwar: das Gesetz zum schutze der gewerblichen 
Marken und anderen Bezeichnungen mit kaiserlichem Patent v. 7. 12. 1858, rgbl. nr. 230/1858, es blieb 
in Cisleithanien bis 1890 in Geltung; das Gesetz zum schutze der Muster und Modelle für industrieer-
zeugnisse mit kaiserlichem Patent v. 7. 12. 1858, rgbl. nr. 237/1858, es blieb in Cisleithanien bis zum 
Ende der Monarchie in Geltung; zu einigen Änderungen des Musterschutzgesetzes siehe MR. v. 17. 10. 1864/
II, ömr. V/8, nr. 499.
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nr. 405   Ministerkonferenz, wien, 13. Juni 1857

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 13. 6. ), gesehen Bach 16. 6., 
Thun, Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen, Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladju-
tanten sr. Majestät Kellner.

i. Grundentlastungsentschädigung von konfiszierten Gütern. ii. neues Münzgesetz. iii. 
annahme der Vereinstaler bei lf. kassen.

McZ. 2315 – kZ. 2503 

Protokoll der zu Wien am 13. Juni 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der Minister des inneren erhielt die Zustimmung der konferenz zu seinem antrage 
vom 13. d. M., kZ. 2573, McZ. 2290, bei der Veröffentlichung der kaiserlichen Verord-
nung vom 21. Mai d. J. über die rechts- und Gebarungsverhältnisse der auf kameral-, 
stiftungs- und konfiszierten Güter in Ungern entfallenden Urbarialentschädigung von 
der allgemeinen Verlautbarung der auf die konfiszierten Güter bezüglichen §§ 4 bis inklu-
sive 11 Umgang zu nehmen und selbe bloß den Behörden zur richtschnur mitzuteilen, 
weil die Besorgnis besteht, daß aus deren allgemeiner Verlautbarung eine Zurücknahme 
oder einschränkung des ah. Gnadenakts vom 23. Mai 1857 gefolgert werden könnte1.

ii. Der Finanzminister referierte über den bereits früher sämtlichen Mitgliedern der 
konferenz zur vorläufigen Prüfung mitgeteilten entwurf eines Patents zur regelung des 
Münzwesens im kaisertume in Gemäßheit des am 24. Jänner 1857 abgeschlossenen 
Münzvertrags2.
Da in dem ursprünglich ausgearbeiteten, hier sub i angeschlossenen entwurfea mehrere 
Bestimmungen enthalten sind, welche die rechtlichen Folgen des neuen Münzsystems 

1 Fortsetzung von MK. v. 7. 4. 1857/I. Der Vortrag Bachs v. 13. 6. 1857, Präs. 5165, also mit Datum des 
vorliegenden Protokolls, ging mit dem Vermerk sehr dringend an den Reichsrat. Obwohl der Referent, Reichs-
rat v. Szőgyény, dem Antrag des Ministers beitrat, stimmten die anderen Reichsräte dafür, die Paragraphen in 
der Verordnung zu lassen und nur durch einen Zusatz allfällige Zweifel am Gnadenakt auszuräumen, 
hhsta., rr., Ga. 845/1857 und Ga. 897/1857. In diesem Sinn erfolgte am 26. 6. 1857 die Ah. Ent-
schließung auf den Vortrag Bachs mit der Anweisung, daß die Verordnung dieses Datum zu erhalten habe, 
ebd., kab. kanzlei, McZ. 2290/1857. Der Hinweis auf die gewährten und auf zukünftige Gnadenakte 
wurde als § 12 eingefügt; Publikation als rgbl. nr. 126/1857.

2 Der Münzvertrag zwischen dem Kaisertum Österreich und den Staaten des Deutschen Zollverein v. 24. 1. 
1857 war, nach heftigem Tauziehen zwischen dem befürwortenden Finanzminister und dem ablehnenden 
Reichsrat, vom Kaiser am 30. 4. 1857 ratifiziert worden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 716/1857; Publi-
kation am 6. 6. 1857 als rgbl. nr. 101/1857; siehe dazu zuletzt MK. v. 28. 6. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 
352; Bachmayer, Währungspolitik 39 f. und 106; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 
723–726; hagen, Das „Brucksche Mitteleuropa“ 286–290; Ders., Wirtschaftspolitische Bestrebungen 
266 f.; hahn, Geschichte des deutschen Zollvereins 157; loehr, Deutsch-österreichische Münzkon-
vention 154–183; Probszt, österreichische Münz- und Geldgeschichte 2, 539 f.; Zich, Der Wiener 
Münzvertrag. Das hier besprochene Patent diente zur Umsetzung des Vertrags.

a  Liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei, dazu vier Ausmünzungstabellen (für Silbermünzen, Silber-
scheidemünzen, Goldmünzen und Kupferscheidemünzen).
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sowie die Umrechnung und tarifierung zum Gegenstande haben und einer eindringli-
chern Würdigung von seite der konferenz unterzogen werden dürften, und da anderer-
seits dem Finanzminister daran gelegen ist, daß die materiellen Bestimmungen über die 
ausprägung der neuen Münzen bald erfolgen, um sofort mit den arbeiten beginnen zu 
können, so hat er im einvernehmen mit dem Justizminister die besonderen Bestimmun-
gen der obgedachten art aus dem Patentsentwurfe ausgeschieden und einer nachtragsver-
ordnung vorbehalten, wornach also der entwurf nach hinweglassung der artikel 5, 10, 
14 und zweiten teil des artikels 19 mit nachstehenden, teils von ihm selbst, teils von 
anderen Votanten proponierten Modifikationen angenommen wurde3.
im eingang wurde über anregung des chefs der obersten Polizeibehörde der satz „auf eine 
den Zeitverhältnissen angemessene Weise“ weggelassen und nach dem antrage des Mini-
sters des inneren durch das Wort „neu“ ersetzt. Gegen den vom Finanzminister dem 
schlußsatze [des eingangs] „welches für den ganzen Umfang der Monarchie zu gelten“ 
angehängten Beisatz „und vom 1. november 1857 in Wirksamkeit zu treten hat“ wurde 
vom handelsminister das Bedenken erhoben, daß, nachdem die Bestimmungen über 
die rechtlichen Folgen des Gesetzes aus dem Patente wegbleiben sollen, von einer Geltung 
oder Wirksamkeit des Gesetzes nicht wohl die rede sein könne, vielmehr sollte sich darauf 
beschränkt werden zu sagen, daß von diesem tage an die ausmünzung nach dem neuen 
system beginnen werde. Die übrigen stimmen aber fanden nach der erklärung des Finanz-
ministers, daß eben mit dem Beginne der ausmünzung auch das für diese maßgebende 
Gesetz in Wirksamkeit und Geltung kommt, keinen anstand gegen die Beibehaltung beider 
sätze.
artikel 2 beanständete der handelsminister den ausdruck „in der schwere von 
500 Grammen“, weil man unter schwere gewöhnlich das spezifische Gewicht eines kör-
pers, nicht, wie hier, das absolute zu verstehen pflegt. FMl. Freiherr v. kellner machte 
den Vorschlag, diesen Zweifel durch den Wegfall des Wortes schwere und durch die 
annahme des ausdrucks „das Pfund zu 500 Grammen“ zu umgehen. Der Finanzmini-
ster behielt sich aber auf andeutung des handelsministers vor, hierwegen noch vorläufig 
das technische Gutachten des Münzwardeins einzuholen und nach demselben entweder 
das Wort „schwere“ beizubehalten oder es durch „Gewicht“ zu ersetzen.
artikel 4 erhält auf antrag des Finanzministers im 3. alinea nach den Worten „in 100 
kreuzer“ den Zusatz „der kreuzer in 10 teile“.
artikel 7 (früher 8, nachdem artikel 5 wegfällt). Der handelsminister glaubte, daß die 
österreichische landessilbermünze, gleich der Vereinsmünze, nach artikel 8 (alt 9) „die 
einfassung beider seiten mit einem flachen stäbchen, dessen innerer Umfang ein Perlen-
kreis berührt“, erhalten sollte, nachdem auch die dermaligen k. k. silbermünzen damit 
geziert sind und selbst nach diesem Gesetze artikel 10 (alt 12) die neue silberscheide-
münze es haben wird. Der Finanzminister behielt sich vor, nach vorläufiger rückspra-
che mit dem Münzwardein den entsprechenden Zusatz einzuschalten.
artikel 9 (alt 11) 3. absatz wurde auf antrag des Finanzministers die ausprägung von 
3 kreuzern statt 2, und 5/10 kreuzern statt 1/2 kreuzerstücken angenommen, wornach 
dann auch artikel 11 (13) zu berichtigen ist.

3 Das Patent sollte also nur die technische Seite der Ausmünzung regeln.
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artikel 10 (alt 12) wurde auf antrag des Finanzministers der eingang für „etc. bis so“ in 
folgender Weise abgefaßt: „Die silberscheidemünze wird derart ausgeprägt, daß etc.“ im 
4. alinea dieses artikels beantragte der handelsminister die Weglassung der Worte 
„bei dem Pfunde“ als ganz entbehrlich, welche der Finanzminister über rücksprache 
mit dem Münzwardein zu veranlassen sich vorbehielt.
im artikel 11 fand es der handelsminister anstößig, daß die kupferscheidemünze die 
Umschrift „k. k. österreichische scheidemünze“ haben soll, während solche bei der silber-
scheidemünze nicht besteht, wogegen vom Finanzminister bemerkt wurde, daß letz-
tere, als mit der Umschrift „Franz Joseph i. von G[ottes] G[naden] kaiser von österreich“ 
versehen, einer weiteren Bezeichnung nicht bedürfe, während bei der kupferscheide-
münze ohne diese Umschrift eine Bezeichnung nötig sei. 
artikel 14 (alt 17). Der handelsminister wünschte, daß die „Vereinsgoldmünzen“ ana-
log mit der im artikel 8 (alt 9) für die silbermünzen gewählten Benennung „Vereinstaler“ 
etwa „Vereinskrone“ und „halbe Vereinskrone“ benannt werden möchten. Der Finanz-
minister glaubte dagegen, daß sich hier lediglich an die im Münzvertrage selbst, so wie 
hier im artikel 14 vereinbarte Benennung zu halten sei4. 
artikel 15 (alt 18) erhielt einige stilverbesserungen, als statt „darf bei den Vereinsgold-
münzen“ in „darf bei der ausprägung der etc.“, statt „artikel 7“ „artikel 6“, „in betreff der 
silbermünzen“ blieb weg, „bei dem einzelnen stücke“ wurde vorgeschoben und „seines 
Gewichts“ gestrichen. 
artikel 16 (alt 19) wurde der zweite absatz folgendermaßen zusammengezogen: „Über 
die annahme der Vereinsgoldmünze bei den staatskassen ermächtigen Wir Unsern 
Finanzminister, die dem Münzvertrage etc. entsprechenden anordnungen zu treffen“. 
Der dritte absatz entfällt ganz. 
artikel 17 (20): hier wurde auf antrag des Finanzministers der schlußsatz des ersten 
alinea „und nicht durch etc.“ dahin geändert: „vorausgesetzt, daß auch diese zugestan-
dene Gewichtsabweichung nur durch den gewöhnlichen Umlauf entstanden ist“. 
artikel 18 (alt 21) beantragte der handelsminister die Weglassung dieses Paragraphs, 
da das kronzehntel gar nicht dargestellt und ausgeprägt wird, sondern bloß eine theoreti-
sche teilung enthält, welche füglich durch die Berechnung nach der silberwährung ent-
fallen kann. Der Finanzminister erachtete zwar, daß diese einteilung die Berechnung 
in Gold wesentlich erleichtere, indessen hätte er nichts dagegen, diesen artikel wegzulas-
sen, wenn hierwegen nicht etwa eine besondere stipulation in einem separatartikel des 
Münzvertrags enthalten wäre, worüber er sich die aufklärung zu verschaffen vorbehielt.
Die artikel 25 und 26 alt wurden in einen artikel 22 derart zusammengezogen: „Vom 
1. november 1857 an treten alle mit dem gegenwärtigen Münzgesetze nicht im einklang 
stehenden Gesetze und Verordnungen außer kraft, und werden andere als die in diesem 
Patente etc.“ wie im entwurf bis „ausprägen zu lassen“. 
hier kam der handelsminister auf die bereits zum eingange des Patents gemachte 
Bemerkung zurück, daß von der Wirksamkeit dieses Gesetzes und von dem außerkraft-
treten der anderen hier nichts gesagt werden sollte, wenn nicht gleichzeitig die Bestim-
mungen über die rechtlichen Folgen des neuen Münzsystems im Verkehr erlassen werden. 

4 Der Münzvertrag sah auch die Ausprägung von Goldmünzen vor, sie waren aber Handelsmünzen und kein 
gesetzliches Zahlungsmittel; dazu Zilch, Die ungeliebten kronen 1329 f.
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insofern dem Finanzminister um die baldige ah. entscheidung über den materiellen teil 
dieser angelegenheit zu tun ist, um dann mit der ausmünzung vorgehen zu können, 
genüge es, wenn die ah. entscheidung ihm zur richtschnur zukomme, eine Verlautba-
rung derselben aber in Patentform ohne die zivilrechtlichen Bestimmungen wäre entbehr-
lich, weil das Publikum damit nichts neues erfährt, was nicht schon im Münzvertrag 
enthalten war, und über die hauptfragen in Ungewißheit bleibt. Der handelsminister 
würde daher beantragen, daß dieses Patent gleichzeitig mit den noch zu beratenden 
Bestimmungen über die privatrechtlichen Folgen des Gesetzes erscheine. Der Finanzmi-
nister hielt jedoch auch das erscheinen dieses bloß materiellen teils für dringend und 
angemessen, weil derselbe das Wesentliche des Münzvertrags in ausführung bringt, die 
anderen Vereinsregierungen sich ebenfalls auf die Verlautbarung des gedachten teils 
beschränkt haben und die zivilrechtlichen Bestimmungen einer nachträglichen kundma-
chung umso leichter vorbehalten werden können, als der Zeitpunkt der Wirksamkeit des 
Gesetzes bezüglich des Verkehrs erst mit 1. november 1857 zu beginnen hat.
Die Mehrheit der konferenz trat dieser ansicht des Finanzministers im wesentlichen mit 
dem bei, daß etwa in einem eigenen artikel die Zusicherung über die vorbehaltene ent-
scheidung der hier eintretenden rechtlichen Fragen gegeben werde.
Der von dem Finanzminister nach diesen abstimmungen und Vorbehalten rektifizierte 
entwurf wird sub ii. angeschlossenb,5.

iii. Der Finanzminister eröffnete der konferenz, daß er eine Weisung über die annahme 
der „Vereinstaler“, csowohl im alten 14-taler-, als im neuer 30-talerfußc, bei den k. k. 
kassen in seinem ressort zu dem für die Zollzahlungen festgesetzten tarifspreis zu erlas-
sen beabsichtigte, und demgemäß auch denjenigen Ministerien und Zentralstellen, wel-
che kassen haben, die Mitteilung hierwegen machen werde, um ihrerseits die entspre-
chende Weisung an die ihnen unterstehenden kassen zu erlassen6.

Wien, am 13. Juni 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 19. september 1857.

5 Mit Vortrag v. 18. 6. 1857, Präs. 1780, legte Bruck den Patententwurf dem Kaiser vor, er wurde dem Reichs-
rat zur Begutachtung übermittelt, der weiterhin opponierte, hhsta., rr., Ga. 865/1857, Ga. 1120/1857 
und Ga. 1364/1857; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 727; mit Ah. E. v. 19. 9. 1857 
genehmigte der Kaiser das Patent, die Ah. Entschließung enthielt aber eine Reihe von Anweisungen aufgrund 
der Beratungen des Reichsrates, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2365/1857; Publikation des Münzpatents v. 
19. 9. 1857, mit dem die österreichische Währung eingeführt wurde (parallel zur Konventionswährung, die 
noch bis zum 31. 10. 1858 bestehen blieb), rgbl. nr. 169/1857; Bachmayer, Währungspolitik 40 f. und 
106 f. Fortsetzung zu den hier ausgesparten Rechtsfolgen der Währungsumstellung MK. v. 10. 12. 1857/III 
und IV, MK. v. 29. 12. 1857/II und MK. v. 7. 1. 1858/I; die von Bruck einleitend erwähnten Umrechnungs-
bestimmungen wurden mittels mehrerer Einzelverordnungen im Lauf des Jahres 1858 erlassen, die in der 
Ministerkonferenz besprochen wurden, erstmals dazu siehe MK. v. 6. 4. 1858/III; vgl. rgbl. 1858, index, 
Stichwort Umrechnung; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 73052.

6 Die Weisung des Finanzministers, Präs. 1715, wurde publiziert als Erlaß v. 14. 6. 1857, rgbl. nr. 
116/1857; Vbfm. nr. 26/1857.

b  Liegt dem Originalprotokoll bei.
c−c  Einfügung Brucks.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 16. 6./4. 7.), gesehen Bach, Thun, 
Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Maje-
stät Kellner; abw. Kempen.

i. und ii. Dotationserhöhung der griechischen Domkapitel eperies und Munkács. iii. tren-
nung der lehrkanzel der Therapie und der Pharmakologie in Prag. iV. Dritte klasse bei der 
realschule in Pirano. V. anstellung eines assistenten für chemische Pathologie in Wien. Vi. 
Verordnung über Veräußerung und Belastung kirchlicher Güter. Vii. lf. kommissär bei 
Wahlen lebenslänglicher ordensoberen.

McZ. 2354 – kZ. 2504

Protokoll der zu Wien am 16. Juni 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der kultusminister referierte über die Differenzen, welche, Zeuge seines Vortrags 
vom 26. Mai 1857, kZ. 2474, McZ. 2218, in betreff der errichtung eines sechsten 
kanonikats am griechisch-katholischen Domkapitel zu eperies, dann wegen erhöhung 
der Dotation für den dortigen Bischof und die Domkapitularen, endlich wegen nach-
sicht des rückersatzes eines restes von 26.203 fl. 30¼ kreuzer an den erhobenen Dota-
tionsvorschüssen, zwischen ihm und dem Finanzminister obwalten. 
Während der letztere auf seinem ablehnenden antrage beharren zu müssen erklärte, 
glaubte der kultusminister seine anträge durch die im Vortrage entwickelten Motive 
rechtfertigen zu können, und der Minister des inneren stimmte denselben mit der 
Bemerkung bei, daß, sobald das Bedürfnis der Dotationserhöhung für den Bischof und 
das kapitel anerkannt wird, hieraus die notwendigkeit der nachsicht jenes Vorschußre-
stes von selbst folge, weil die Vorschüsse eben nur zum Zwecke der als notwendig aner-
kannten Dotationserhöhung gegeben worden sind. Die übrigen Votanten fanden hierge-
gen nichts zu erinnern1.

ii. Die zwischen dem kultusminister laut seines Vortrags vom 26. Mai 1857, kZ. 2480, 
McZ. 2223, und dem Finanzminister bestandene Meinungsverschiedenheit über die 
Fortdauer der den Munkácser griechisch-katholischen Domkapitularen mit ah. ent-
schließung vom 13. november 18522 auf fünf Jahre bewilligten Dotationserhöhung von 
je 400 fl. jährlich aus dem ungrischen religionsfonds hat sich durch den erklärten Beitritt 
des Finanzministers zu dem einraten des kultusministers behoben3.

iii. Der antrag des Unterrichtsministers vom 2. Juni 1857, kZ. 2481, McZ. 2226, 
wegen trennung der lehrkanzel der allgemeinen Pathologie und Therapie von jener der 

1 Zur finanziellen Lage der griechisch-katholischen Kirche in Eperies siehe MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 23. Mit 
Ah. E. v. 24. 7. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 26. 5. 1857, Z. 8440, genehmigte der Kaiser die Anträge des 
Kultusministers; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 856/1857 und Ga. 1047/1857.

2 hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3540/1852.
3 Mit Ah. E. v. 24. 7. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 26. 5. 1857, Z. 8485, genehmigte der Kaiser die Anträge 

des Kultusministers; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 857/1857 und Ga. 1048/1857.
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Pharmakologie und rezeptierkunde und beziehungsweise systemisierung zweier lehr-
kanzeln für die genannten Fächer wurde gegen die einsprache des Finanzministers von 
dem Minister des inneren mit dem Bemerken unterstützt, daß er diese Maßregel für 
eine dem stande der Wissenschaft entsprechende Verbesserung der medizinischen stu-
dieneinrichtung halte, wogegen von seite der übrigen Votanten nichts eingewendet 
wurde4.

iV. Die Differenz zwischen dem Unterrichtsminister und dem Finanzminister in betreff 
der errichtung eines dritten Jahrgangs an der Unterrealschule zu Pirano (Vortrag vom 
26. Mai 1857, kZ. 2288, McZ. 2079) hat sich durch die erklärung des Finanzministers 
behoben, dem antrage auf die errichtung dieses Jahrgangs nicht weiter entgegenzutre-
ten5. 

V. Der Unterrichtsminister glaubte, seinen einverständlich mit dem Minister des 
inneren gestellten, nur eine ganz unerhebliche auslage veranlassenden antrag vom 2. Juni 
1857, kZ. 2476, McZ. 2220, wegen definitiver anstellung eines eigenen assistenten für 
das Wiener pathologisch-chemische institut gegen die einsprache des Finanzministers im 
interesse der Wissenschaft und der krankenpflege der ah. Genehmigung sr. Majestät 
empfehlen zu dürfen6. 

Vi. nach art. XXX des konkordats7 ist zur Veräußerung und beträchtlichen Belastung 
von kirchengütern die päpstliche und kaiserliche Genehmigung erforderlich. se. heilig-
keit sind geneigt, den Bischöfen die Vollmacht zu geben, solche Genehmigungen zu ertei-
len oder höheren orts einzuholen und erwarten bezüglich der landesherrlichen Genehmi-
gung die Bestimmungen der regierung. Der kultusminister hat nach gepflogenem 
einvernehmen mit dem kardinal v. rauscher den entwurf einer Ministerialverordnung 
(Beilage i)a vorgelegt, welcher die Bestimmungen über die kompetenz zur erteilung der 
Veräußerungsbewilligung, dann, nach Feststellung des Begriffs einer „beträchtlichen“ 
Belastung, zur erteilung der Belastungsbewilligung enthält, und nachdem es sich hierbei 

4 Der Antrag Thuns bezog sich nur auf die Prager Universität. Im Reichsrat war man der Ansicht, daß die 
Teilung der Lehrkanzel nicht nur für eine Universität bewilligt werden könne, sondern grundsätzlich beraten 
werden sollte, hhsta., rr., Ga. 859/1857 und Ga. 1053/1857. Mit Ah. E. v. 26. 7. 1857 wurde der 
Antrag Thuns, Z. 8712, abgelehnt, die Frage sei im Rahmen des künftigen medizinischen Studienplans zu 
behandeln, ebd. kab. kanzlei, McZ. 2226/1857. Mit Vortrag v. 26. 4. 1859, Z. 5563, bantragte Thun 
eine neue Studien- und Prüfungsordnung für Pharmazie anstelle der von 1853, rgbl. nr. 252, mit Einfüh-
rung des Doktorats in Pharmazie; sie wurde mit Ah. E. v. 29. 5. 1859 bewilligt, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 1587/1859, Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 503/1859, Publikation mit Erlaß Thuns v. 
14. 6. 1859, rgbl. nr. 113/1859.

5 Der Antrag Thuns, Z. 7743, wurde mit Ah. E. v. 4. 8. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2079/1859; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 855/1857 und Ga. 1105/1857.

6 Der Antrag Thuns, Z. 8180, wurde mit Ah. E. v. 9. 7. 1859 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2220/1859; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 858/1857 und Ga. 968/1857.

7 Konkordat v. 18. 8. 1855, rgbl. nr. 195/1855; siehe dazu heindl, einleitung ömr. iii/4, XXV-XXXii; 
leisching, Die römisch-katholische kirche in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habs-
burgermonarchie 3, 25–63.

a  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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auch um die eintragung der durch solche rechtsgeschäfte erworbenen dinglichen rechte 
in die öffentlichen Bücher handelt, hat sich der kultusminister weiters über den entwurf 
(Beilage ii) der hierwegen an die Gerichtsbehörden zu erlassenden Weisungb mit dem 
Justizminister dahin geeinigt, daß zur eintragung aller die Veräußerung oder Belastung 
kirchlicher Güter betreffenden akte in die öffentlichen Bücher die Beibringung der erklä-
rung der politischen landesstelle erfordert werde, es sei die lf. und kirchliche einwilligung 
zur Veräußerung oder beträchtlichen Belastung des kirchenguts erteilt worden, oder, im 
Fall einer nicht beträchtlichen Belastung, den Vorschriften über die Verwaltung des 
Pfründen- und Gotteshausesvermögens Genüge geschehen. 
Die konferenz erklärte sich mit diesen Verordnungsentwürfen in merito einverstanden, 
und da es sich nach der Bemerkung des kultusministers auch um deren Vollziehung in 
der Militärgrenze handeln wird, behielt er sich über andeutung des Generaladjutanten 
FMl. Freiherrn v. kellner vor, hierwegen mit dem armeeoberkommando in Verhandlung 
zu treten8.

Vii. Der kultusminister referierte seinen antrag vom 11. Juni 1857, kZ. 2621, McZ. 
2353, wegen änderung der bisherigen Bestimmungen über die absendung eines lf. kom-
missärs zu den Wahlen der lebenslänglichen Vorsteher der stifte und klöster.
Mit der Wirksamkeit des konkordats9 entfällt ein wesentlicher teil der bisherigen Funk-
tion des zu einer solchen Wahl abgesandten lf. kommissärs; er hat auf die Wahl selbst 
keinen einfluß zu nehmen und auch die temporalieninvestitur durch ihn findet nicht 
mehr statt. es wäre also von der absendung des lf. kommissärs zu solchen Wahlen in der 
regel abzustehen und das demselben nur mehr zustehende recht der ausschließung eines 
der regierung nicht genehmen individuums vom Bischof im einvernehmen mit der lan-
desstelle auszuüben. in ansehung der nach dem tode eines ordensobern vorzunehmen-

8 Eine Ergänzung wurde in der MK. v. 31. 7. 1857/IV beschlossen. – Mit Vortrag v. 12. 8. 1857, Präs. 1102, 
legte Thun die beiden Verordnungsentwürfe vor, die mit einigen Änderungen mit Ah. E. v. 29. 1. 1858 geneh-
migt wurden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3314/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
1237/1857 und Ga. 121/1858. Die Entwürfe wurden dem heiligen Stuhl mitgeteilt, der seinerseits den 
Bischöfen Vollmachten im Sinne der Verordnungen erteilen mußte, was aber lange nicht geschah. Eineinhalb 
Jahre später beantragte Thun mit Vortrag v. 22. 8. 1859, Präs. 1190, die Verordnungen kundmachen zu 
dürfen; der heilige Stuhl habe genügend Zeit gehabt, die Regelung sei nunmehr dringend notwendig. Der 
Kaiser bestimmte aber mit Ah. E. v. 7. 9. 1859 auf diesen Vortrag, daß die Kundmachung vorläufig zu unter-
bleiben habe, ebd., kab. kanzlei, kZ. 3102/1859. Am 3. 4. 1860 erschien endlich das päpstliche Breve mit 
den Vollmachten. Mit Vortrag v. 27. 4. 1860, Präs. 787, legte Thun die Verordnungen erneut vor mit der 
Bitte, einige Veränderungen zu genehmigen, die durch das päpstliche Breve und die erfolgten Verhandlungen 
notwendig geworden waren. Die Änderungen betrafen nur die Summen. Im wesentlichen brachten sie eine 
Vereinfachung und eine leichte Ausweitung der bischöflichen Befugnisse. Der Kaiser genehmigte sie mit Ah. E. 
v. 9. 6. 1860, ebd., kZ. 1493/1860; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 392/1860 und Ga. 
464/1860; Kundmachung rgbl. nr. 162/1860 und nr. 175/1860. Diese beiden Verordnungen blieben in 
bezug auf die staatlichen Bestimmungen auch nach der Aufhebung des Konkordats aufrecht, vgl. § 51 des 
Gesetzes v. 7. 5. 1874 über die äußeren Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche, rgbl. nr. 50/1874, 
Mayrhofer – Pace, Politischer Verwaltungsdienst 4, 142–144.

9 Siehe oben Anm. 7.

b  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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den erhebung über den Vermögensstand des konventes kann es bei der absendung des lf. 
kommissärs verbleiben. 
in Ungern bestehen bezüglich der Benediktiner, Prämonstratenser und Zisterzienser 
besondere lf. Vorrechte der ernennung des Vorstandes aus drei gewählten kandidaten 
durch se. Majestät, bei welchen es auch zu verbleiben hätte; bei diesen abteien sowie bei 
der erzabtei Martinsberg10 und der abtei Praglia (Diözese Padua), welche von der bischöf-
lichen Jurisdiktion exemt sind, würde dann auch die absendung eines lf. kommissärs zu 
erfolgen haben. 
Der handelsminister bemerkte hierüber: es könnte seines erachtens in allen Fällen bei 
der absendung des lf. kommissärs zu den gedachten Wahlen verbleiben. Denn wenn er 
auch weder auf den Wahlakt selbst noch auf die temporalieninstallation einen einfluß zu 
nehmen habe, so stehe ihm doch namens der regierung das recht der exclusiva zu, und 
dieses auszuüben, sei schicklicher durch ihn als durch den Bischof, abgesehen davon, daß 
es mit Weitläufigkeiten verbunden ist, den Bischof in vorhinein gehörig zu instruieren, 
wen er auszuschließen habe, da man füglich alle konventualen dabei in Betracht ziehen 
müßte. es dringen weder die Bischöfe auf die Beseitigung des lf. kommissärs, noch sei 
dessen anwesenheit den konventen selbst unerwünscht, es verstünde sich übrigens von 
selbst, daß für den Fall der unbedingten Beibehaltung des lf. kommissärs, dessen instruk-
tion und Zeremoniell den gegenwärtigen Verhältnissen gemäß abgeändert werden müßte.
Die Minister des inneren und der Justiz teilten im wesentlichen die ansicht des 
handelsministers und glaubten, daß sich die regierung vorbehalten könne, in einzelnen 
Fällen von der absendung des lf. kommissärs abzugehen, und daß se. Majestät zu bitten 
wären, dem kultusminister diese ermächtigung zu erteilen.
Gegen diese letztere Modifikation, womit die übrigen Votanten einverstanden waren, 
fand auch der kultusminister nichts einzuwenden11. 

Wien, am l6. Juni/4. Julius 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, am 
7. Juli 1857. 

10 Pannonhalma.
11 Der Vortrag Thuns, Präs. 833/1857, wurde mit dem Zusatz des Handelsministers und mit dem weiteren 

Zusatz, daß sich die Regierung durch eine genaue erhebung des standes des Vermögens des ordens zu 
vergewissern [hat], daß dieses Vermögen in seinem ursprünglichen Bestande erhalten ist und daß dem 
vorigen oberen nicht nur keine Verletzung der Vorschrift des art. 30 des konkordats, sondern über-
haupt keine Verschlechterung des klostergutes zur schuld fällt, mit Ah. E. v. 3. 8. 1857 genehmigt, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2353/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 883/1857 und Ga. 
1104/1857.
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RS.; P. Marherr; VS. Kaiser; BdE. und anw. (Buol 27. 6.), gesehen Bach 29. 6., Thun 30. 6., 
Toggenburg, Bruck, Nádasdy 3. 7., Grünne, gesehen Kempen 6. 7.

i. erweiterung der inneren stadt Wien. ii. Geschäftsvereinfachung bei den ersten instanzen 
und abhilfe bei den Gefängnissen in Ungern. iii. Verminderung der steuerzuschläge. iV. 
Gendarmeriebequartierung. V. Verminderung der k. k. okkupationstruppen im kirchen-
staate. Vi. Die galizischen eisenbahnen.

McZ. 2503 – kZ. 2505 

Protokoll der zu Wien am 27. Juni 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze sr. Majestät des kaisers.

i. se. Majestät geruhten die auskunft abzuverlangen, ob und was bisher wegen des 
Projektes der erweiterung der inneren stadt Wien veranlaßt worden1.
Der Minister des inneren erstattete die auskunft, daß er, der Finanz- und [der] han-
delsminister diesen Gegenstand einer vorläufigen Beratung unterzogen haben, deren 
resultat in der nächsten konferenz zum Vortrage gebracht werden kann2.

ii. se. Majestät geruhten, den Ministern dringend zur Pflicht zu machen, dafür zu 
sorgen, daß der Überbürdung der Bezirksämter und der stuhlrichterämter, dann der 
Gerichtshöfe erster instanz mit Geschäften gesteuert und ihnen möglich gemacht werde, 
ohne Vermehrung des Personals der ihnen gesetzten aufgabe ordnungsmäßig sich zu ent-
ledigen. Die klagen über Verzögerung der Geschäftserledigung und das anwachsen der 
rückstände sei besonders in Ungern bemerkbar gewesen3, und es sei allerhöchstdemsel-
ben dort noch der weitere Übelstand aufgefallen, daß die Überfüllung der Untersuchungs-
gefängnisse mit arrestanten einen Grad erreicht habe, der die Gesundheit der letzteren 
ernstlich und allgemein gefährdet. Wenn sich insbesondere rücksichtlich der Gestattung 
der Bewegung und arbeit in freier luft für die arrestanten an die im allgemeinen beste-
henden normen gehalten werde, so sei bei den besonderen klimatischen und lokalver-
hältnissen in Ungern durch Beantragung von ausnahmen die dringend notwendige 
abhilfe zu beschaffen.
Was den judiziellen teil der Geschäfte der Bezirksämter und Gerichtshöfe erster instanz 
betrifft, so hofft der Justizminister von der eben im Zuge befindlichen reform der 
strafprozeßordnung4, wornach die amtshandlung über viele Übertretungen, die bisher 
den Gerichten zustand, den politischen Behörden übertragen werden soll, dann von der 
beabsichtigten aufhebung der Untersuchungsgerichte eine nicht unwesentliche Vereinfa-
chung des Geschäftsganges und hierdurch eine erleichterung für die betroffenen ämter. 
Der Minister des inneren aber hat zur ausarbeitung umfassender Vorschläge wegen 
Geschäftsvereinfachung bei den untersten instanzen mehrere der vertrautesten  

1 Siehe MK. v. 17. 4. 1857/III.
2 Fortsetzung MK. v. 11. 7. 1857/I.
3 Zu diesem Anliegen siehe bereits MK. v. 2. 5. 1857/II; offenbar waren Beobachtungen und Klagen während 

der Ungarnreise Anlaß für diese erneute Ermahnung; zur Reise siehe MK. v. 20. 3. 1857, Anm. 1.
4 Strafprozeßordnung v. 29. 7. 1853, rgbl. nr. 151/1853; zur Reform siehe MK. v. 31. 10. 1857/II.
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akreishauptleute unda Bezirksamtsvorsteher zu einer Beratung einberufen, über deren 
ergebnis er demnächst mit dem Justizminister in Verhandlung treten wird. auch von der 
regelung des Gemeindewesens erwartet er eine wesentliche erleichterung der Bezirksäm-
ter, weshalb er sich zu der au. Bitte veranlaßt fand, daß er den Beratungen über den ent-
wurf der Gemeindeordnung im reichsrate beigezogen werden möge5.
Bezüglich der Übelstände bei den inquisitionsarresten in Ungern bemerkte der Justizmi-
nister, daß die Ursache davon vornehmlich in dem Mangel an geeigneten lokalitäten 
liege, dem nur sukzessive abgeholfen werden könne. eine weitere Ursache der Überfül-
lung der Untersuchungsarreste liege in der trennung des Untersuchungs- von dem 
spruchgerichte und werde mit dem Wegfallen derselben behoben werden. eine vollstän-
dige kenntnis aller bei den ungrischen Gefängnissen bestehenden Mängel und Gebre-
chen sowie deren systematische Beseitigung lasse sich aber nach der Meinung des Mini-
sters des inneren erst dann erwarten, wenn bdie oberaufsicht über die bei den Gerich-
ten bestehenden Untersuchungsgefängnisse, so wie es rücksichtlich der strafhäuser der 
Fall ist, in allen kronländern der unmittelbaren obsorgeb des bestehenden oder eines 
zweiten Gefängnisinspektors unterordnet würde. Der Minister des inneren behielt sich 
vor, mit ah. Genehmigung diese Frage einer besonderen erörterung zu unterziehen6.

iii. Die vernommenen klagen über die höhe der steuerzuschläge für landes- und 
Gemeindebedürfnisse besonders in Ungern veranlaßten se. Majestät zu der ah. aufforde-
rung, deren möglichste Verminderung zu bewirken7. 
Der Minister des inneren bemerkte, er habe im einvernehmen mit dem Finanzminister 
die landesbudgets pro 1858 einer revision unterzogen, infolge deren eine Verminderung 
des erfordernisses, daher eine verhältnismäßige herabsetzung der steuerzuschläge, wel-
che für landesanlagen in Ungern ohnehin nicht groß seien, in aussicht stehe. Was die 
Gemeindezuschläge betrifft, so beruhen dieselben zunächst auf den anträgen der lokal-
behörden, welche das Bedürfnis der Gemeinden ermessen können. in dieser Beziehung 
hat der Minister des inneren bereits früher wiederholtc die Weisung erteilt, die Voran-
schläge der kommunen einer strengen Prüfung zu unterwerfen, infolge welcher es auch 
gelungen sei, einige ermäßigung auch hier eintreten zu lassen. im ganzen glaubte er die 
beruhigende Versicherung geben zu können, daß dim Jahr 1858 eine nicht unbedeutende 
herabminderung eintreten werded. Gemeinde-, kreis- und landeserfordernis nebst 
Grundentlastung epro 1858e beanspruche in der ganzen Monarchie zirkaf 50 Millionen8. 

5 Siehe dazu MK. v. 2. 5. 1857, Anm. 4 und 6.
6 Diese besondere erörterung dürfte unterblieben sein.
7 Fortsetzung von MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 2, und MK. v. 17. 4. 1857/I.
8 Zu den Landeszuschlägen Vortrag Brucks v. 4. 5. 1857, Präs. 815, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1633/1857, 

bzw. Vortrag Erzherzog Albrechts v. 28. 6. 1857, Z. 912 P.P., ebd., McZ. 3334, dann die Gutachten des 

a–a  Einfügung Bachs.
b–b  Korrektur Bachs aus das Gefängniswesen wie in den anderen kronländern der unmittelbaren aufsicht.
c  Einfügung Bachs.
d–d  Korrektur Bachs aus ein steigen nicht wahrnehmbar gewesen.
e–e  Einfügung Bachs.
f  Korrektur Bachs aus nicht mehr als.
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iV. se. Majestät geruhten zu befehlen, daß die Frage über die Möglichkeit der Verein-
fachung der Gendarmeriebequartierung und Verminderung der kosten derselben mittelst 
Pauschalierung, sei es länder- oder regimenterweise, in Verhandlung genommen werde9.
Der Minister des inneren bemerkte, es sei hierwegen eine Verhandlung bereits im 
Zuge, auch in Dalmatien teilweise der Versuch mit Pauschalierung gemacht worden und 
gelungen. er werde sich daher diesen Gegenstand besonders angelegen sein lassen. Übri-
gens rühre das fortwährende anwachsen der diesfälligen auslagen mitunter von übertrie-
benen anforderungen von seite der Gendarmeriekommanden her, weshalb der Minister 
den Behörden die Weisung gegeben hat, sich hierbei streng an das normale zu halten.
Der chef der obersten Polizeibehörde wunderte sich, daß der aufwand zugenom-
men habe, nachdem durch die reduzierung einer großen anzahl von berittenen Gendar-
men viele lokalitäten entbehrlich geworden sein müssen. nach seinem und des ersten 
Generaladjutanten sr. Majestät erachten rühre die Verteuerung der Gendarmerie-
bequartierung mitunterg daher, daß die politischen Behörden bei dem abschluß der Miet-
verträge die notwendigen Vorsichten außer acht lassen, daher es geschehe, daß Quartiere, 
die von dem Vermieter ursprünglich um billigen Zins abgelassen, in der Folge namhaft 
gesteigert und aus Mangel anderweitiger geeigneter lokalitäten von der Gendarmerie 
behalten werden müssen hoder aber durch ein unerlaubtes einverständnis der Quartierge-
ber mit den damit betrauten organen kaum adaptierte Quartiere gekündigt und wieder 
andere gemietet werden, um diese herrichten zu lassen. Diese werden dann in kurzer Zeit 
wieder aufgekündigt, der eigentümer behält das neu eingerichtete haus, der Beamte sei-
nen Dank und der staat zahlt dasselbe drei- oder vierfachh,10.

 Reichsrates ebd., rr., 593, 790, 909 und 1210/1857. In Erledigung der zit. Vorträge erging am 28. 8. 1857 
ein Handschreiben an Bach mit dem Auftrag, die Zuschläge zu untersuchen und sich darüber zu äußern, ob 
und in welcher Weise bei der Bemessung der Zuschläge, wenn dieselben ein zu bestimmendes Perzent 
der lf. steuern übersteigen, die Mitwirkung und einvernehmung der Finanzbehörden einzutreten hätte, 
ebd., kab. kanzlei McZ 3334/1857. Der folgende Tagesordnungspunkt IV steht mit dem Gegenstand im 
Zusammenhang. Fortsetzung MK. v. 23. 9. 1857 im Rahmen der Steuerausschreibung für 1858.

9 Die Gendarmerie war 1849/50 errichtet worden, siehe MR. v. 27. 5. 1849/XI, ömr. ii/1, nr. 81, mit Fort-
setzungen. Sie wurde wegen ihrer Kostspieligkeit kritisiert. Der vorliegende Tagesordnungspunkt steht mit dem 
vorhergehenden in Zusammenhang, weil der Aufwand für die Gendarmerie die Landeszuschläge belastete; siehe 
auch Mayr, tagebuch kempens 427 (Eintragung v. 20. 4. 1857) und 436 (Eintragung v. 27. 6. 1857).

10 Der erste Absatz des Handschreibens an Bach v. 20. 8. 1857, das in Erledigung des Vortrags Erzherzog Alb-
rechts v. 28. 6. 1857 erlassen wurde, siehe oben Anm. 8, lautete: lieber etc. sie haben die Frage, ob nicht 
eine herabminderung der steuerzuschläge in Meinem königreiche Ungarn dadurch zu erzielen wäre, 
wenn daselbst rücksichtlich der Gendarmeriebequartierungserfordernisse Pauschale festgelegt würden, 
mit deren abstattung das land respektive die Gemeinden von jeder weiteren Beisteuer zu diesem 
Zwecke befreit bleiben, im einvernehmen mit dem chef Meiner obersten Polizeibehörde einer gründ-
lichen erörterung zu unterziehen und die resultate dieser erörterung Mir zur schlußfassung vorzule-
gen. […], hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3334/1857. Diese Erörterung dauerte fast ein Jahr. Mit Vortrag v. 
7. 5. 1858, Z. 9798, beantragte Bach, die Quartierkosten für die Gendarmerie durch Pauschalbeträge abzu-
gelten und diese in allen Kronländern aus den Landesfonds zu bestreiten, ebd., McZ. 1613/1858; der Vor-
trag wurde mit Ah. E. v. 19. 6. 1858 dahingehend resolviert, daß die Angelegenheit unverweilt in einer 
Ministerkonferenz zu beraten sei. Dies geschah in der MK. II. v. 5. 8. 1858.

g  Korrektur Grünnes aus vornehmlich.
h–h  Einfügung Grünnes.
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V. se. Majestät befahlen, die Frage in erwägung zu ziehen, ob und in welcher Weise den 
Finanzen ein ersatz für den entgang zu verschaffen wäre, welcher sich ergäbe, wenn der 
päpstlichen regierung die fernere leistung des Beitrags von monatlich 30.000 f. für die 
k. k. okkupationstruppen nachgesehen würde11.
nachdem sich der tg. gefertigte Minister des äußern für die nachsicht dieser leistung 
ausgesprochen hatte und ein antrag wegen absendung eines kommissärs zur erhebung 
der einschlägigen Verhältnisse von sr. Majestät mit der Bemerkung beseitigt worden 
war, daß diese Verhältnisse bereits vollkommen aufgeklärt seien, handelte es sich um den 
schon früher vom Finanzminister gemachten antrag, den entgang der fraglichen 
30.000 f. durch eine verhältnismäßige reduktion der k. k. truppen [im kirchenstaate] 
auszugleichen.
Der erste Generaladjutant sr. Majestät hielt eine Verminderung des standes der 
k. k. okkupationstruppen im kirchenstaate nach dem Urteile aller darüber vernomme-
nen Generale nicht für ratsam, weil die schwächung ihrer ohnehin nicht großen Zahl 
(9024 Mann) sie, wenn es zu einem konflikt käme, einer kompromittierung aussetzen 
könnte. lieber würde er dafür stimmen, sie ganz herauszuziehen. Dieses geht jedoch nach 
dem erachten des Ministers des äußern nicht an, solange Frankreich seine truppen 
im kirchenstaate hält. Wohl aber schiene ihm, wenn sich sonstige ersparungen im trans-
port von Mannschaft, Munition etc. des bestehenden systems wegen nicht erreichen lie-
ßen, eine reduktion der k. k. truppen ausführbar zu sein. Denn da dieselben viel stärker 
als die französischen seien, nicht mehr Punkte als die letzteren zu besetzen habeni, übri-
gens auch die päpstlichen truppen selbst besser organisiert worden und zur Verwendung 
für die aufrechthaltung der ruhe geeignet werden, so dürfte von einer Verminderung 
ihres standes eine ernste Gefahr in keiner Beziehung zu besorgen sein. auch der Finanz-
minister kann nur auf das lebhafteste diese erleichterung befürworten. nachdem die 
Franzosen mit bei weitem geringeren kräften nebst civitavecchia den gewichtigsten 
Punkt rom selbst ohne Besorgnis vor einer kompromittierung besetzt halten, so dürften 
wohl auch österreichischerseits 6 – 7000 Mann genügen, um ebenfalls nur zwei Punkte zu 
behaupten, welche überdies im Falle der not ungleich leichter und schneller (als die Fran-

11 Österreichische Truppen befanden sich seit der Niederschlagung der Römischen Republik im Sommer 1849 
wieder im Kirchenstaat; siehe dazu MR. v. 2. 7. 1849/II, ömr. ii/1, nr. 108; MK. v. 2. 4. 1856, ebd. iii/4, 
nr. 332. In Rom selbst waren französische Truppen stationiert. Die päpstliche Regierung hatte wiederholt um 
Reduktion der zusätzlich zur Bereitstellung des Quartiers vereinbarten Barzahlung von monatlich 30.000 
Gulden gebeten, dazu Vortrag Buols v. 9. 3. 1857, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 799/1857. Sowohl 
Finanzminister Bruck als auch Generaladjutant Grünne hatten sich dagegen ausgesprochen, Buol schloß sich 
trotz politischer Bedenken den Argumenten an. Man erwog die Entsendung eines Offiziers nach Rom, um 
unauffällig Informationen zum Vergleich der Kosten für die österreichischen und für die französischen Trup-
pen einzuholen. Der darüber um seine Meinung gefragte FML. Graf Degenfeld in Bologna wies auf die 
militärische und politische Bedeutung der österreichischen Okkupationstruppen hin und formulierte, daß die 
ausdehnung des einflusses über einen so wichtigen und bedeutungsvollen teil von italien selbst dann 
noch nicht zu teuer bezahlt wäre, wenn man sich entschließen könnte, von der monatlichen kontribu-
tion von 30.000 fl. ganz oder teilweise abzustehen, Schreiben Degenfelds an Gyulay v. 4. 5. 1857, ka., 
MksM. 1471/1857.

i  Gestrichen und die stimmung im kirchenstaate nicht schlechter als in italien sei.
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zosen) durch nachschübe aus dem lombardisch-venezianischen königreiche verstärkt 
werden können. nach den sr. Majestät vorliegenden Berechnungen würde die reduktion 
der k. k. okkupationstruppen auf den Friedensstand eine Verminderung um 2567 Mann 
mit einem kostenaufwande von monatlich 28.660 f. effektuieren, also eine ersparung 
eintreten lassen, welche den entgang der bisherigen aufzahlung der römischen regierung 
ungefähr ausgleichen würde. eine andere Modalität der Verminderung der Besatzungs-
truppen wäre das herausziehen ganzer truppenkörper aus dem kirchenstaate.
insofern nun die eine dieser Modalitäten mehr dem kaiserlichen, die andere mehr dem 
päpstlichen interesse zusagt, behielten sich se. Majestät die ah. entscheidung hierüber 
vor12. 

Vi. se. Majestät geruhten der konferenz die Bedenken vorlesen zu lassen, welche se. 
k. k. hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog rainer, Präsident des reichsrates, gegen 
die ah. Gewährung der (mit Vorträgen des handelsministers vom 15. und 18. Mai 1857, 
kZ. 2020, McZ. 1799, kZ. 2273, McZ. 2042, unterstützten) Bitten der Direktion der 
kaiser-Ferdinands-nordbahngesellschaft und des Verwaltungsrates der ostgalizischen 
carl-ludwigs-Bahngesellschaft um enthebung der ersteren von der Übernahme und dem 
ausbau der strecke von krakau nach Przemyśl und Übertragung derselben an die letztere 
Gesellschaft in einem eigenen, das Gutachten des reichsrates einbegleitenden Vortrage 
niedergelegt haben13. se. Majestät forderten sonach den handelsminister auf, sich zu 
äußern, ob der carl-ludwigs-Bahngesellschaft die strecke von krakau nach Przemyśl 
politisch und finanziell unbedenklich überlassen werden könne, dann ob die nordbahn-
gesellschaft zur Beibehaltung derselben gezwungen werden könne und dabei so namhaft 
verlieren müsse, wie behauptet worden. 
Der handelsminister bemerkte jfolgendes: Das kapital der carl-ludwigs-Bahngesell-
schaft beträgt 40 Millionen. Dasselbe ist mit 15 Millionen in Galizien selbst von Grund-

12 Mit Ah. E. v. 30. 7. 1857 auf den Vortrag Buols bzw. mit Befehlsschreiben vom selben Tag an das Armeeober-
kommando ordnete der Kaiser an, ab August 1857 der päpstlichen Regierung den Barbetrag von monatlich 
30.000 Gulden nachzusehen; zugleich wurden die Truppen so reduziert, daß eine Ersparnis von rund 27.000 
Gulden erzielt wurde, ka., MksM. 2486/1857; hier auch genaue Aufstellungen über die Truppen und die 
Kosten. Endgültig verließen die österreichischen Truppen den Kirchenstaat am 12. 6. 1859 im Verlauf des 
Krieges gegen Sardinien-Piemont und Frankreich. Zu den österreichischen Truppen in den Legationen siehe 
sangiorgi, esercito austriaco e società bolognese.

13 Fortsetzung von MK. v. 13. 5. 1857/II; der Reichsrat hatte sich dem Antrag Toggenburgs und Brucks ange-
schlossen, vgl. ebd., Anm. 11; der Präsident des Reichsrates Erzherzog Rainer hatte, ein seltener Fall, in einem 
separaten Präsidialvortrag gegen die Ministerkonferenz und den Reichsrat auf Ablehnung des Gesuches der 
Eisenbahngesellschaften eingeraten; er bezweifelte so wie Innenminister Bach die finanzielle und politische 
Zuverlässigkeit der von polnischen Adeligen getragenen ostgalizischen Eisenbahngesellschaft, hhsta., rr. 
Präs. 209/1057 und Präs. 216/1857.

j–j  Einfügung Toggenburgs an Stelle die carl-ludwigs-Bahngesellschaft sei durch das bereits im lande 
gezeichnete kapital von 15 Millionen Gulden sowie durch die Bürgschaft der nordbahngesellschaft, die 
hinsichtlich der Übernahme der westlichen strecke als Garant für sie eingetreten, allerdings in der lage, 
die westliche Bahnstrecke zu übernehmen, während sie die östliche strecke, bisher ohne Verbindungs-
punkt, nicht wohl beginnen kann. Mit der Übernahme jener würde die ausführung dieser auf eine 
anständige Weise vertagt, während letztere wohl nie zustande käme, ja die Gesellschaft ihrer auflösung 
entgegenginge, wenn sie der aus der Übernahme der krakau-Przemyśler strecke erwarteten Vorteile ent-
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besitzern, handelsleuten, korporationen etc. gezeichnet. Die credit-anstalt und die 
nordbahngesellschaft haben sich ebenfalls mit namhaften Beträgen beteiliget, und der 
rest verteilt sich auf die solidesten Firmen des inlandes. an dem einfließen der zur kon-
stituierung der Gesellschaft nötigen ersten einzahlungen ist daher wohl nicht zu zweifeln. 
aber es ist zugleich mehr als wahrscheinlich, daß ungeachtet der ersten einzahlungen das 
Unternehmen gänzlich ins stocken geraten würde, da der kurs der aktien teils wegen des 
Umstandes, daß die östliche Bahn erst dann einen ertrag abwerfen kann, wenn die west-
liche vollendet sein wird, teils deshalb, weil der ausgangspunkt Przemyśl im auslande 
wenig bekannt ist, unter den gegenwärtigen und wahrscheinlich noch längere Zeit anhal-
tenden Verhältnissen des Geldmarktes sich voraussichtlich außerordentlich ungünstig 
gestalten würde. in beiden Beziehungen würde das Unternehmen besser gestellt, wenn der 
Gesellschaft auch die westliche Bahn überlassen würde. Das kapital der carl ludwigs-
Bahngesellschaft würde dann zunächst der Vollendung der westlichen Bahn zugewendet 
werden, und in bezug auf die ausführung der östlichen Bahn vorderhand eine Vertagung 
eintreten, die eben als die natürlichste und anständigste lösung der gegenwärtigen Verle-
genheit erscheint und jedenfalls einer förmlichen auflösung der Gesellschaft vorzuziehen 
sein dürfte. Für die erfüllung der Verbindlichkeiten gegen die staatsverwaltung in Bezie-
hung auf die ablösung der schon gebauten strecke liegt übrigens die sicherheit auch 
darin, daß die nordbahngesellschaft sich bereit erklärt hat, diesfalls als Garant für die 
carl-ludwigs-Bahngesellschaft einzutreten. 
Was die politische seite des Gegenstandes betrifft, so glaubt der handelsminister, daß, 
nachdem die Gesellschaft ihren sitz in Wien hat und die erste Zusammensetzung des 
Verwaltungsrates größtenteils in der hand der regierung liegt, ein Grund zu Besorgnis-
sen umso weniger vorliegen dürfte, als das lokale element nur eine Fraktion des Verwal-
tungsrates bildet, dessen einfluß bei den späteren durch die aktionäre selbst erfolgenden 
Wahlerneuerungen voraussichtlich immer kleiner werden wird, da wohl nur ein kleiner 
teil der aktien in galizischen händen sich erhalten dürfte.j

Belangend das Verhältnis der nordbahn selbst, so ist sie allerdings verpflichtet, die strecke 
von krakau bis Przemyśl zu übernehmen; nachdem jedoch die sache noch nicht kzum 
förmlichen abschlusse gediehen istk, so unterläge es auch in dieser Beziehung keinem 

behrt. ist erst die strecke von krakau bis Przemyśl fertig, so wächst der kredit der Gesellschaft, die 
übrigens die geachtetsten Firmen aufweist, und die Fortsetzung der Bahn gegen osten macht sich suk-
zessive von selbst. in politischer Beziehung sei wohl kein besonderer Grund zu Besorgnissen vor einem 
nachteiligen einfluß der Gesellschaft. höchstens könnte ihr Verwaltungsrat, der gegenwärtig zur hälfte 
aus Polen besteht, Bedenken erregen, allein diesen kann bei der Prüfung um Genehmigung der statuten 
begegnet werden, indem solche Wahlmodalitäten zu beantragen wären, die ein etwaiges Übergewicht der 
nationalen aufheben. Da die nordbahn und kreditanstalt ihre repräsentanten im Verwaltungsrate der 
Gesellschaft haben und überhaupt das Gewicht der Wahlen in der regel auf dem größten aktienbesitz 
liegt, so dürfte sich bald nicht ein polnischer, sondern ein Wiener Verwaltungsrat darstellen. es werden 
allerdings auch Polen bei der eisenbahn im lande angestellt werden, aber auch die nordbahn müßte 
Polen anstellen, und selbst die regierung bedient sich der nationalen für ihren eigenen Dienst unbe-
denklich. es würde ein Zeichen des nachlassens aller regierungsgewalt im lande sein, wenn durch die 
Bahn und ihre angestellten veranlaßte politische Umtriebe nicht sofort unterdrückt werden könnten.

k–k  Korrektur Toggenburgs aus so weit gediehen ist, daß das von ihr gegebene Wort auch allerhöchstenorts 
angenommen, somit die definitive Übertragung erfolgt wäre.
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anstande, die Westbahn der carl-ludwigs-Bahngesellschaft zu übertragen. lWas endlich 
die nachteilige auswirkung auf den kurs der nordbahnaktien aus der Beibehaltung der 
ganzen westgalizischen strecke betrifft, so bemerkt der handelsminister, daß derselben 
zwar durch erleichterungen in den Bedingungen der Übernahme teilweise begegnet wer-
den könnte, allein dabei blieben noch immer die Verlegenheiten rücksichtlich des Fortbe-
stehens der carl-ludwigs-Bahngesellschaft unbehoben, und gerade diese sind es, mehr 
noch als die schonung der nordbahngesellschaft, welche zu dem vorgeschlagenen arran-
gement drängen. Der handelsministerl glaubte daher, auf seinem antrage vom 18. Mai 
1857 beharren zu sollen. 
auch der Finanzminister führte der Gewährung der Bitte um Übertragung der krakau-
Przemyśler Bahn an die carl-ludwigs-Bahngesellschaft mit aller Wärme das Wort. Wie er 
schon in seiner abstimmung vom 13. Mai 1857 bemerkte, hat sich die lage der Dinge 
seit der Bewerbung der Gesellschaft der nordbahn um die galizische Weststrecke wesent-
lich geändert. Damals war es darum zu tun, bald eine Gesellschaft zu finden, welche zur 
Übernahme und Vollendung der fraglichen Bahn geeignet wäre. Die nordbahngesell-
schaft erbot sich dazu und noch zu mehr, und es wäre ihr unter den damaligen Verhältnis-
sen des Geldmarktes leicht gewesen, das erforderliche kapital ohne Beeinträchtigung 
ihrer eigenen Unternehmung aufzubringen. allein ihre anträge wurden wiederholt zur 
Bewirkung mehrerer Modifikationen zurückgegeben, und in der Zwischenzeit kamen so 
viele neue eisenbahnkonzessionen hinzu, daß alle eisenbahnpapiere fielen, und nament-
lich die nordbahnaktien eine einbuße um 1000 f. per stück erlitten. Dieser rückschlag 
mußte natürlich auf die nordbahngesellschaft höchst entmutigend wirken, und es ist 
wohl nicht zu verwundern, wenn sie gegenwärtig um enthebung von einer Unterneh-
mung bittet, die ihr bei der notwendigkeit, ein kapital von 38 Millionen aufzubringen, 
eine weitere und noch empfindlichere entwertung ihrer aktien in sichere aussicht stellt. 
es ist also ebenso billig, ihre gegenwärtige Bitte zu berücksichtigen, als es im interesse des 
staatskredits geboten ist, die bisher zur Freihaltung des Geldmarktes vor der Überflutung 
mit neuen eisenbahnaktien getroffenen Maßregeln nicht dadurch zu vereiteln, daß man 
die nordbahn zwingt, zum Behufe der Übernahme der Przemyśler Bahn neue Papiere 
und in einem so namhaften Betrage zu emittieren. kann nun einerseits die fragliche 
Bahnstrecke ohne drückende Belastung der nordbahngesellschaft und des öffentlichen 
kredits nicht ausgeführt werden, so ergibt sich andererseits gegen deren Übertragung an 
die carl-ludwigs-Bahngesellschaft kein wesentliches Bedenken. Die regierung selbst hat 
gewünscht, daß das land und dessen adel sich an der Bahn beteilige, sie selbst hat schon 
einen teil der ursprünglich von der nordbahn angestrebten strecke der neu entstandenen 

l–l  Einfügung Toggenburgs an Stelle und die nordbahngesellschaft des vorläufig gegebenen Worts zu entbin-
den. Was endlich die Verluste betrifft, welche der nordbahngesellschaft aus der Beibehaltung der kra-
kau–Przemyśler strecke erwachsen würden, so glaube er, daß dieselben wohl nicht gar so bedeutend sein 
dürften, als sie behauptet, und daß sie, ohne sich zu ruinieren, auch ihrer Verpflichtung nachkommen 
könnte. allein es frage sich, welches schicksal der carl-ludwigs-Bahngesellschaft bevorsteht, wenn sie, 
bloß auf die östliche Bahn beschränkt, nur Gelder aufbringen und auslegen muß, statt, wie sie erwartet, 
von der schon itzt rentablen Westbahn in ihrem Unternehmen erleichtert und unterstützt zu werden. 
Der handelsminister besorge sehr, daß dann die Gesellschaft sich auflösen und der Bau der östlichen 
Bahnstrecke auf unbestimmbare Zeit werde hinausgeschoben werden. er.
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galizischen Gesellschaft zugewiesen, und jetzt sollte sie ein anerbieten, dessen annahme 
beiden Parteien zum Vorteil gereicht, von der hand weisen? Die Bedenken, welche gegen 
die Übertragung der ganzen Bahn an die carl-ludwigs-Bahngesellschaft erhoben wur-
den, sind zum teil schon von dem handelsminister widerlegt worden, die Gesellschaft 
weiset mein durch achtbare und sichere Firmen, und zwar 15 Millionen im lande selbst, 
gedecktes kapital von 40 Millionenm aus, und die einwendung, daß es ihr, wenn sie die 
östliche Bahn nicht bauen kann, umso weniger gelingen werde, die durch den hinzutritt 
der westlichen strecke vergrößerte aufgabe zu lösen, behebt sich durch die Betrachtung, 
daß die östliche strecke nur dann mit aussicht auf erfolg in angriff genommen werden 
kann, wenn die die Verbindung mit der hauptader des Verkehrs vermittelnde Bahn bis 
Przemyśl hergestellt und in Betrieb ist. 
Der Minister des inneren vertrat dagegen wiederholt seine schon in der konferenz 
vom 13. Mai 1857 geäußerte ansicht. er findet weder die lage der nordbahngesellschaft 
noch die Verhältnisse des öffentlichen kredits gefährdet, wenn von der ersteren die erfül-
lung dessen verlangt wird, wozu sie sich selbst erboten, als die aussichten günstiger waren, 
und wovon sie jetzt dispensiert werden will, nachdem dieselben minder günstig sich 
gestaltet haben. alle kreditpapiere unterliegen den schwankungen des kurses, die nord-
bahnaktien haben in dieser Beziehung keine ausnahme gemacht, sie waren einst auf 750 
gesunken und stehen gegenwärtig auf 1900. Bei einem solchen stande ist wohl der ruin 
der Gesellschaft nicht zu besorgen, wenn sie ein Unternehmen vollenden soll, welches von 
der carl-ludwigs-Gesellschaft, nebst deren eigener aufgabe, mit einem gezeichneten 
kapital von 15 Millionen begonnen werden willn. Die hauptschwierigkeit für die nord-
bahngesellschaft liegt in den Bedingungen, die ihr zur Übernahme der Przemyśler Bahn 
gesetzt sind. Gewährt man ihr angemessene erleichterungen und Fristerstreckungen, so 
wird sie bei ihrem soliden kredit ohne wesentlichen Druck auf ihre eigenen Geschäfte die 
nicht auf einmal, sondern nach Maß des jährlich fortschreitenden Baus sukzessive aufzu-
bringenden Geldmittel sich zu verschaffen imstande sein. sie hat die meisten Privilegien 
und Begünstigungen erhalten; erklärt sie sich unfähig, einer übernommenen Verbindlich-
keit nachzukommen, und gibt ihr die regierung hierin nach, so wäre damit für andere ein 
höchst gefährliches Präzedens gegeben, und es würde fernerhin auf keine Zusage für 
Übernahme von eisenbahnbauten mit sicherheit zu rechnen sein. Die achtung vor der 
nordbahngesellschaft selbst scheint es zu fordern, daß man sie beim Worte nehme. Faßt 
man die politische seite dieser angelegenheit ins auge, so zeigt sich vor allem, daß es 
bedenklich ist, das ganze eisenbahnnetz Galiziens mit dem anschlusse an die nordbahn 
in eine hand zu legen. eine von einem der galizischen herren gemachte äußerung läßt 
nicht undeutlich erkennen, welches Gewicht man dort jener ausschließlichkeit beizule-
gen geneigt sein möchte. es liegt aber auch im interesse des landes, daß die eisenbahnen 
daselbst und zwar so bald als möglich zustande kommen. Die carl-ludwigs-Gesellschaft, 
wenn ihr die krakau-Przemyśler strecke zugeteilt wird, kann und wird nur mit dieser 
beginnen und den Bau der ostbahn vertagen oder ganz fallen lassen. sie kann auch erstere 

m-m  Korrektur Brucks aus achtbare und sichere Firmen von bis 15 Millionen im lande selbst gedecktes kapi-
tal zum Beginn.

n  Randvermerk 40 Millionen.
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gewiß nicht schneller vollenden, als dies die nordbahngesellschaft zu tun vermöchte. Das 
land gewinnt also mit dem tausch nicht um eine Meile Bahn mehr und verliert die 
wenigstens bis jetzt noch festzuhaltende aussicht, daß neben dem Bau der westlichen 
Bahn durch die nordbahngesellschaft gleichzeitig auch der Bau der ostbahn durch die 
carl-ludwigs-Bahngesellschaft in angriff genommen werden kann, indem doch nicht 
vorauszusetzen ist, daß letztere die 15 Millioneno ganz unbenützt werden lassen wolle. 
Der Minister des inneren müßte daher auch aus politischen rücksichten für die Belas-
sung der krakau-Przemyśler strecke bei der nordbahn stimmen14. 

Wien, am 27. Juni 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
9. Juli 1857.

14 Der Kaiser entschied im Sinne der von den Ministern Toggenburg und Bruck, von der Ministerkonferenz und 
vom Reichsrat unterstützten Ansuchen der beiden Bahngesellschaften und gegen die Bedenken Erzherzog Rai-
ners und Bachs. Mit Ah. E. v. 29. 6. 1857 auf die in MK. v. 13. 5. 1857/II, Anm. 10, zit. Vorträge wurden 
die Verhandlungen betreffend die Übernahme der westgalizischen Bahn ab Krakau und der weitere Bau durch 
die ostgalizische Gesellschaft genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1799/1857 und McZ. 2042/1857; 
die ostgalizische Gesellschaft sollte also die schon gebaute Strecke Krakau-Dębica übernehmen und weiter 
bauen. Zum Ergebnis der Verhandlungen Fortsetzung in MK. v. 11. 2. 1858/I. Zum vorliegenden Protokoll 
siehe auch Mayr, tagebuch kempens 436 (Eintragung v. 27. 6. 1857).

o  Randvermerk 40 Millionen.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 4. 7.), gesehen Bach 7. 7., Thun 
8. 7., Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen 13. 7., Für se. exzellenz FMl. Graf Grünne Kellner. 

i. taxordnung der geistlichen ehegerichte. ii. rektorswohnung im hospiz santa Maria 
dell’anima in rom. iii. lehrer für die Parallelklassen am akademischen Gymnasium in 
Wien. iV. oberrealschule in troppau. V. Verbot der Verwendung von stempelmarken statt 
der Briefmarken. Vi. Verbot der aufnahme anonymer artikel in Zeitungen (= sammelproto-
koll nr. 410).

McZ. 2599 – kZ. 3506 

Protokoll der zu Wien am 4. Julius 1857a abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der kultusminister referierte, daß infolge der konferenzberatung vom 7. april 1857, 
Protokollzahl [McZ.] 1255 sub ii, zwischen dem kardinal erzbischof von Wien und 
einem abgeordneten des Finanzministeriums ein neuer entwurf einer taxordnung für die 
geistlichen ehegerichte auf Grundlage der dort angenommenen Prinzipien vereinbart 
worden sei, und erhielt, nach Vorlesung dieses entwurfs, die Zustimmung der konferenz 
zu dem antrage, denselben zur ah. Genehmigung sr. Majestät für die erzdiözese Wien 
mit dem Beisatze zu empfehlen, daß es den übrigen katholischen Bischöfen der Monar-
chie freigestellt werde, diese taxordnung auch für ihre Diözesen anzunehmen1. 

ii. in der zwischen dem kultusminister laut seines Vortrags vom 18. Juni 1857, kZ. 
2670, McZ. 2394, und dem Finanzminister obwaltenden Meinungsverschiedenheit in 
betreff der Miete und adaptierung des vierten stockwerks im hospize [santa Maria] 
dell’anima zu rom für den dortigen rektor erklärte der Finanzminister, auf seiner 
einsprache gegen diesen antrag in der Voraussetzung nicht weiter beharren zu wollen, 
daß der Mietzins nicht höher als in dem angegebenen Betrage entfalle und die adaptie-
rungskosten durch die mit ah. entschließung vom 14. november 1856, kZ. 4052, 
McZ. 3510, für den dritten stock desselben hauses bewilligte summe gedeckt sind2. 

1 Thun legte die neue Taxordnung mit Vortrag v. 4. 7. 1857, Präs. 928, vor, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2612/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 993/1857 und Ga. 1201/1857; sie wurde mit den 
vom Reichsrat beantragten Änderungen mit Ah. E. v. 19. 8. 1857 genehmigt und mit Kundmachung des 
Kultusministers v. 31. 10. 1857 als Provisorische taxordnung für das geistliche ehegericht der Wiener 
erzdiözese publiziert, rgbl. nr. 216/1857; gleichzeitig wurde verfügt, daß die Taxen der Ehegerichte ande-
rer Diözesen die Wiener Sätze nicht überschreiten durften; der Kultusminister wurde mit diesbezüglichen 
Erhebungen beauftragt; RS. des Vortrags mit Beilagen ava., cUM., kultus, Präs. 1543/1857. Ausweitung 
der Wiener Taxen auf die anderen Diözesen mit Erlässen des Kultusministers v. 6. 4. 1858, rgbl. nr. 52 und 
nr. 53, und v. 20. 5. 1858, ebd. nr. 83; dazu auch ava., cUM., kultus, Präs. 1174/1857.

2 Siehe dazu zuletzt MK. v. 1. 10. 1856/II, ömr. iii/5, nr. 365; zur Ah. E. v. 14. 11. 1856 ebd., anm. 6. 
Mit Vortrag v. 18. 7. 1857, Präs. 750, hatte Thun beantragt, auch den vierten Stock zu mieten und zu adap-

a  Der Mantelbogen und das Protokoll selbst nennen als Datum den 5. Juli, Buol unterzeichnete es aber am 
4. Juli, und unter diesem Datum ist das Protokoll auch in der Kabinettskanzlei geführt (Protokollbuch und 
Index).
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iii. Der Unterrichtsminister referierte über die Meinungsdifferenz, welche zeuge sei-
nes Vortrags vom 26. Juni 1857, kZ. 2818, McZ. 2522, zwischen ihm und dem Finanz-
ministerium über die Modalität der Bestellung von lehrern extra statum für die Parallel-
klassen am Wiener akademischen Gymnasium obwaltet und glaubte seinen antrag auf 
anstellung von vier lehrern (statt drei lehrern und einem supplenten, wie das Finanzmi-
nisterium vermeinte) durch die notwendigkeit der Fortdauer der Parallelklassen bis zur 
einstigen errichtung eines vierten Gymnasiums begründen zu können. insofern der 
Unterrichtsminister für diese notwendigkeit einsteht, erklärte der Finanzminister 
gegen jenen antrag nichts weiter einwenden zu können3. 

iV. Die Meinungsverschiedenheit, welche nach dem Vortrage vom 14. Juni 1857, kZ. 
2688, McZ. 2410, zwischen dem Unterrichts- und dem Finanzminister wegen errich-
tung einer oberrealschule in troppau obwaltet, wurde durch die erklärung des letzteren, 
sich dem antrage des Unterrichtsministers anzuschließen, behoben4. 

V. Der hin und wieder, vorzüglich aber im lombardisch-venezianischen königreiche vor-
kommende Gebrauch, sich statt der Brief-, der stempelmarken zu bedienen, beeinträch-
tigt die evidenzhaltung des eigentlichen ertrags des Postgefälls und kann nur dann mit 
erfolg abgestellt werden, wenn er mit einer kleinen Buße geahndet wird5. Denn es fehlt 
weder an der nötigen Zahl der Verschleißer der Briefmarken, um sich allerorten dieselben 
verschaffen zu können, noch an wiederholten Verordnungen, daß sich zur entrichtung 
des Porto ausschließlich der Briefmarken zu bedienen sei6. als eine hauptursache jenes 
vorschriftwidrigen Gebrauchs wird im lombardisch-venezianischen königreiche der 
eigennutz der Postexpeditoren angegeben, welche von amts wegen zum Verschleiße der 
Briefmarken verpflichtet sind und, da sie meistens auch den Verschleiß der stempelmar-

tieren, weil er mit dem dritten eine untrennbare Einheit bilde; er sollte nicht direkt zur Wohnung des Rektors 
gehören, sondern es sollten, nach einer Anregung Flirs, vier Zimmer zur Unterbringung von unbemittelten 
Priestern eingerichtet werden, die nach Rom kamen. Mit Ah. E. v. 2. 8. 1857 genehmigte der Kaiser den 
Antrag Thuns mit der von Bruck angeführten Begrenzung, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2394/1857; Gut-
achten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 990/1857 und Ga. 1097/1857. Im Juli 1858 wurden 1500 Scudi 
für die Einrichtung der Wohnung des Rektors und der vier Zimmer bewilligt, ebd., kab. kanzlei, McZ. 
2467/1858. Zur Geschichte der sogenannten zweiten Gründung des deutschsprachigen Priesterkollegs Anima 
unter Alois Flir siehe Benna, sancta Maria de anima 467 ff.; lenzenweger, sancta Maria de anima 
45–74, zur Wohnung 62. Zu Flir siehe Drlicek, alois Flir; österreichisches Biographisches lexi-
kon 1, 330.

3 Mit Ah. E. v. 14. 8. 1857 genehmigte der Kaiser die Anträge Thuns v. 26. 6. 1857, Z. 10443, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 2522/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 992/1857 und Ga. 1173/1857.

4 Der Antrag Thuns, Z. 20307, wurde mit Ah. E. v. 10. 8. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2410/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 991/1857, Ga. 1029/1857 und Ga. 1136/1857.

5 Die Stempelmarke zur Entrichtung der vorgeschriebenen Stempelgebühr für Rechtsgeschäfte, Urkunden usw. 
− eine Erfindung der österreichischen Finanzverwaltung − war mit Verordnung des Finanzministers Baum-
gartner v. 28. 3. 1854, rgbl. nr. 70/1854, eingeführt worden, siehe dazu MK. v. 19. 7. 1853/VII, ömr. 
iii/2, nr. 142, und MK. v. 23. 7. 1853/IV, ebd. nr. 143; koczyński, Die Geschichte der stempelmar-
ken in österreich.

6 Z. B. Erlaß des Handelsministers v. 27. 4. 1855, Z. 8600; gleichzeitig mit diesem Erlaß waren aber die 
Postämter angewiesen worden, mit Stempelmarken frankierte Briefe dennoch zu befördern, vgl. Note (RS.) 
Toggenburgs an Bruck v. 14. 4. 1857, Z. 2032, mit Antwort Bruck v. 30. 4. 1857, Fa., FM., V. abt. 
(Gebühren), nr. 4225/1857.
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ken, jedoch gegen eine Provision, versehen, den Parteien statt der Brief- stempelmarken 
abgeben oder auf deren Briefe aufdrücken. Um nun diesem Mißbrauche zu steuern, 
gedächte der handelsminister mittelst einer in die landeszeitungen einzurückenden 
kundmachung die Vorschrift über den Gebrauch der Briefmarken mit dem Beisatze in 
erinnerung zu bringen, daß Briefe, welche mit stempelmarken versehen sind, als unfran-
kiert betrachtet und der Portoentrichtung durch den empfänger unterworfen werden7.
Die Mehrheit der konferenz war mit diesem Vorhaben einverstanden, nur die Minister 
des inneren und des äußern fanden es bedenklich, das Publikum bei einer Gebühr, 
die im wesentlichen auch mit der stempelmarke entrichtet werden kann, durch eine 
Maßregel zu beschweren, welche eigentlich gegen die ihre amtspflicht verletzenden Post-
expeditoren gerichtet sein sollte, denen daher angemessene instruktionen zu erteilen 
wären. aber diese instruktionen, entgegnete der handelsminister, bestehen ohnehin, 
ihre vollständige Beobachtung wird nur dann zu bewirken sein, wenn die Parteien selbst, 
durch die reklamen8 ihrer korrespondenten aufmerksam gemacht, auf der vorschriftsmä-
ßigen abgabe der Briefmarken bestehen und stempelmarken dafür nicht mehr anneh-
men9.

Vi. ein antrag des chefs der obersten Polizeibehörde in betreff der inländischen 
periodischen Presse wurde in das hierwegen abgefaßte besondere Protokoll aufgenom-
men10.

Wien, am 4. [sic!] Julius 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
14. Juli 1857.

7 Diesen Vorschlag hatte Toggenburg mit der in Anm. 6 zit. Note Bruck unterbreitet, der ausweichend geant-
wortet hatte, die Sache sei zu geringfügig und der Fortbestand der Stempelmarken noch gar nicht endgültig 
entschieden. In der Tat gab es im Finanzministerium Bestrebungen, die Stempelmarken wieder abzuschaffen. 
Daraufhin befaßte Toggenburg die Ministerkonferenz mit der Frage.

8 Reklamationen.
9 Daraufhin Verordnung Toggenburgs v. 9. 7. 1857, ava., hM., Post, Fasz. 229, nr. 10213/1857; sie wurde 

im Verordnungsblatt für die Verwaltungszweige des österreichischen handelsministeriums 
publiziert; siehe auch Fa., FM., V. abt. (Gebühren), nr. 41194/57. 1858 entschied Bruck, die Stempelmar-
ken weiter zu verwenden, dazu koczyński, Die Geschichte der stempelmarken in österreich 153–161; 
zur Verwendung der Stempelmarken als Briefmarken ebd. 162 f.

10 MK. v. 13., 20. und 30. 6., 4. und 18. 7. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 410).
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nr. 409   Ministerkonferenz, wien, 11. Juli 1857

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 11. 7.), gesehen Bach, Thun 
(BdE. fehlt), Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen 6. 8., Für se. exzellenz den herrn ersten 
Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 7. 8.

[i.] erweiterung der inneren stadt Wien. 

McZ. 2690 – kZ. 3657 

Protokoll der zu Wien am 11. Julius 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

[i.] Gegenstand der Beratung war der, infolge ah. Befehls sr. Majestät zwischen den 
Ministern des inneren, des handels und der Finanzen im wesentlichen vereinbarte, hier 
beigeschlossene entwurf eines ah. kabinettschreibensa an den Minister des inneren über 
die Grundzüge der erweiterung der inneren stadt Wien und deren Verbindung mit ihren 
Vorstädten1. 
in der hauptsache hat sich die konferenz mit dem entwurfe einverstanden erklärt, bFMl. 
Baron kellner mit der Bemerkung, insoferne der ah. Wille sr. Majestät sich bereits dahin 
kundgegeben haben sollte, daß die Wälle der inneren stadt niederzureißen seienb. Welche 
Modifikationen von ihr angenommen oder von einzelnen Votanten beantragt worden, ist 
in der nachstehenden Darstellung enthalten.
Zum absatz 3. insofern se. Majestät die auflassung der Umwallung und Fortifikationen 
der inneren stadt (absatz 2) im Grundsatze zu genehmigen geruhen, müssen, nach dem 
erachten des Generaladjutanten FMl. Baron kellner, bevor die hauptumfassung der 
inneren stadt niedergerissen wird, die auf und knapp an derselben befindlichen höchst 
wichtigen Militäretablissements, wie die große und bisher einzige Militärbäckerei für 
25.000 Mann samt Mehlmagazinen, die Geschütz- und handmunitionsdepots etc. etc. 
anderswo neu eingerichtet werden. Denn diese etablissements, insbesondere die Bäckerei, 
welche die einzige ist für das Militare in Wien und Umgebung, können keinen augen-
blick entbehrt werden2. 
Die konferenz verkannte nicht die richtigkeit dieser Bemerkung und glaubte, den antrag 
des Votanten in der art berücksichtigen zu sollen, daß am schlusse dieses absatzes, wel-

1 In der Ministerkonferenz v. 17. 4. 1857/III hatte der Kaiser befohlen, daß ein Vortrag über die Bildung einer 
Kommission und über eine Instruktion für dieselbe erstattet werde; statt dessen hatten sich die drei Minister, 
in Abkürzung des Verfahrens, über den Entwurf eines Handschreibens an Bach verständigt, vgl. MK. v. 27. 
6. 1857/I. Der Entwurf ist als lithographierte Beilage dem Originalprotokoll angeschlossen, gedruckt als Bei-
lage zu diesem Protokoll, nr. 409 a. Zur Entstehung dieses Entwurfs und zum vorliegenden Protokoll siehe 
springer, ringstraße 88 f.

2 Die Militärbäckerei war im Zeughaus in der Renngasse untergebracht; siehe dazu Fortsetzung in MK. II v. 
21. 5. 1859/III, ömr. iV/1, nr. 3; Urrisk-obertyński, Wien Garnisonsstadt 3, 368 f.

a  Randvermerk Marherrs: ./. mit einem Plan. Der Entwurf des Handschreibens liegt dem Originalprotokoll in 
Lithographie bei, der Plan liegt nicht bei.

b–b  Einfügung Kellners.
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cher von der Verwendung des Baufonds handelt, nach den Worten „insbesondere auch die 
kosten der herstellung der öffentlichen Gebäude“ eingeschaltet werde „sowie der Verle-
gung der nötigen Militäranstalten“, womit FMl. Baron kellner sich insofern einverstan-
den erklärte, als die Verlegung der gedachten anstalten jedenfalls noch vor abbrechung 
des teils der Umwallung, wo sie sich dermal befinden, bewerkstelligt ist. 
Die Frage des chefs der obersten Polizeibehörde, auf wessen kosten die niederrei-
ßung der Umwallung stattfinde, da der Baufonds doch erst aus dem erlös für die nach 
dem abbrechen gewonnenen Bauplätze gebildet werden kann, wurde von den vortragen-
den Ministern dahin beantwortet, daß die abbrechung nur auf kosten des staatsschatzes 
unternommen werden kann, wie dies auch die stelle in diesem absatze andeutet, daß die 
durch die Maßregel dem staatsschatz erwachsenden auslagen aus dem Baufonds bestrit-
ten werden sollen. 
eine weitere anfrage des FMl. Freiherrn v. kellner, ob die Befestigung und der Graben 
vor der neuen Biberbasteikaserne auch verschwinden soll, cwie es nach der Zeichnung im 
Plan den anschein hättec,3, wodurch diese den wesentlichsten teil ihrer ursprünglichen 
Bestimmung verlöre, wurde vom Minister des inneren mit nein beantwortet und 
dabei auf den weitern inhalt des entwurfs hingewiesen, wornach die Wegräumung der 
Fortifikationen (absatz 5) zuerst von der Biberbastei4 angefangen bis zum Volksgarten 
etc., dann vom kärntner- bis zum karolinentor5 vorgenommen werden soll (absatz 7) 
und es sich bei der Detailausarbeitung vorbehalten werden kann, wegen der fraglichen 
kaserne das nötige fürzukehren. 
Bei absatz 4 könnte nach dem erachten des handelsministers der eingang „bei der 
entwerfung des bezüglichen Grundplanes und nach Meiner Genehmigung desselben“ 
wegbleiben und einfach gesagt werden „bei der ausführung der stadterweiterung“, denn 
es versteht sich wohl von selbst, daß diese letztere nur dann erfolgen kann, wenn der Plan 
dazu die ah. Genehmigung erhalten hat. 
absatz 5. Die Worte „Mit der Wegräumung der Umwallung, der Fortifikationen und 
stadtgräben“ wurden durch die einschaltung „ausfüllung der“ vor „stadtgräben“ ergänzt 
und zur Vermeidung jeden Zweifels über die Belassung der Befestigung des Burgtors (zu 
absatz 7) statt der Worte „bis zur Umfassungsmauer des Volksgartens“ die mehr exklusi-
ven Worte gesetzt „bis an die Umfassungsmauer etc.“.
absatz 7d. hier bemerkte der Generaladjutant FMl. Baron kellner: Der Platz vor der 
kaiserlichen Burg sowie die Fläche außerhalb des Burgtors müssen dem hofärar überge-
ben werden, weil wohl nur se. Majestät allein über die räume in und vor der Burg verfü-
gen kann. 

3 Dieser Plan liegt dem Originalprotokoll nicht bei, er ist auch in den Akten des Stadterweiterungsfonds nicht 
vorhanden, springer, ringstraße 88.

4 Die Biberbastei befand sich dort, wo heute der Franz-Josefs-Kai und der Stubenring aufeinander treffen.
5 Das Karolinentor führte von der Weihburggasse auf das Glacis.

c–c  Einfügung Kellners.
d  Randbeifügung Marherrs: hierzu folgt ein nachtrag im konferenzprotokoll vom 20. august 1857 sub 

nr. Viii mit einem separatvotum des Generaladjutanten FMl. Freiherrn v. kellner.
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Zwischen der Burg und den kaiserlichen stallungen kann wohl füglich kein öffentlicher 
Garten errichtet werden, weil dadurch eine fortwährende Beunruhigung der vielen abzu-
richtenden jungen Pferde und daher Beschädigungen und Unglücksfälle herbeigeführt 
werden würden. 
endlich muß die kaiserliche Burg, wenn man sie durch niederwerfen der Wälle des bis-
herigen einzigen schutzmittels gegen handstreiche des aufrührerischen Pöbels entblößt, 
rundherum fortifikatorisch vollkommen gesichert werden. 
Die konferenz erkannte die richtigkeit dieser Bemerkungen an und vereinigte sich dahin, 
daß in ersterer Beziehung statt des ersten satzes des 7. absatzes gesagt werde: „Der Platz 
vor der kaiserlichen Burg nebst den zu beiden seiten desselben befindlichen Gärten bleibt 
unverändert.“ Wenn nämlich auch der Graben dort ausgefüllt würde, so blieben doch die 
Wälle beibehalten, wie oben zu absatz 5. Dann: „Die Fläche außerhalb des Burgtors bis 
zu den Vorstädten ist frei zu lassen und dieser raum zu öffentlichen Gartenanlagen und, 
soweit es nötig, zur angemessenen abgrenzung des exerzierplatzes zu benützen.“
Der handelsminister war gegen den Beisatz wegen des exerzierplatzes, weil die Ver-
wendung des frei gewordenen raums doch Gegenstand der durch diesen entwurf beab-
sichtigten Preiskonkurrenz sein sollte, welcher die möglichste Freiheit zu lassen wäre, um 
neue ideen zur ausführung zu gewinnen. Wird schon gegenwärtig alles genau vorgezeich-
net, so bleibt den Preisbewerbern nichts übrig zu erfinden, und die Preise werden umsonst 
ausgeteilt. eDaß der exerzierplatz im wesentlichen unverändert fortzubestehen habe, ist 
ohnehin schon in den absätzen 5 und 6 ausgesprochen.e Die Minister des inneren 
und der Finanzen glaubten dagegen unter Beitritt der übrigen stimmen, auf der auf-
nahme der fim Plane bezeichnetenf Begrenzung des exerzierplatzes bestehen zu müssen, 
damit derselbe in keinem Falle verbaut und, welches immer seine Bestimmung in der 
Zukunft werden möge, als ein zu etwaigen anderen Zwecken vorbehaltener regelmäßiger 
raum erhalten werde6. 
in betreff der ferneren erweiterung vom kärntner tor in der richtung gegen die elisa-
beth- und Mondscheinbrücke7 bis gegen das karolinentor, war der kultusminister der 
Meinung, daß zur möglichsten erhaltung des zwischen der stadt und den Vorstädten 
bisher gelegenen Glacisraumes die Verbauung nur bis zur Mondscheinbrücke gestattet, 
der raum weiter bis zur karolinenbrücke8 aber frei gelassen werden möge, womit auch 
der chef der obersten Polizeibehörde einverstanden war. Der Minister des inneren 
entgegnete, daß sich eine abgrenzung bei der Mondscheinbrücke umso weniger bewirken 
lasse, als der Bestand dieser Brücke bei der beabsichtigten Umlegung des Wienflußbettes 
in dieser Gegend selbst in Frage gestellt ist. auch bliebe dem auszuarbeitenden Projekte 
für diesen teil noch immer eine gewisse Freiheit, da die stadterweiterung, wie es im ent-
wurfe heißt, nur bis gegen das karolinentor, also noch immer mit offenlassung des Was-

6 Auf Antrag Kellners wurde dieser Absatz noch einmal abgeändert, siehe MK. v. 20. 8. 1857/VIII; springer, 
ringstraße 90 f.

7 Heute Karlsplatz bis Schwarzenbergplatz.
8 Beim Karolinentor.

e–e  Einfügung Toggenburgs.
f–f  Einfügung Kempens.
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serglacis, dann des raums vom karolinentor bis zur Donau (absatz 9) vorzunehmen sein 
würde9. 
absatz 8. Belangend die dort zu errichtenden öffentlichen Gebäude wurde von der kon-
ferenz fast einstimmig das opernhaus, reichsarchiv und das stadthaus (letzteres vorzüg-
lich aus dem vom handelsminister hervorgehobenen Grunde, daß die stadtgemeinde 
eines zum würdigen empfange hoher Gäste, zu Feierlichkeiten etc. geeigneten repräsen-
tanzlokals, das sie sich bisher immer von der ah. Gnade sr. Majestät erbitten mußte, 
dringend bedarf ) angenommen. Der ausdruck „eines Museums, einer Galerie“ (Bilderga-
lerie) schien dem tg. gefertigten Präsidenten zu beschränkt zu sein. Bei der Masse von 
kunstschätzen, die gegenwärtig in den verschiedensten lokalitäten zum teil ungenügend 
untergebracht sind, wäre wohl die errichtung von „Museen und Galerien“ angezeigt. 
sache der Preisbewerber wird es sein, sich über den Bedarf für diese schätze zu informie-
ren und darnach den Plan einzurichten. nicht minder wünschenswert fände der General-
adjutant FMl. Freiherr v. kellner, daß nebst dem naturalienkabinette auch die hofbi-
bliothek aus der kaiserlichen Burg hinweg und in einem eigenen Gebäude untergebracht 
werde, um dem ah. hofe die Benützung der ursprünglich für höchstdessen eigenen 
Gebrauch bestimmt gewesenen großen lokalitäten, insbesondere des herrlichen Biblio-
theksaales wieder möglich zu machen. es wurde daher auch die aufnahme des Beisatzes 
„einer Bibliothek“ beschlossen und sich mit rücksicht auf die vom chef der obersten 
Polizeibehörde hervorgehobene Dringlichkeit des Baues eines opernhauses dahin geei-
niget, im entwurfe die zu benennenden Bauten in folgender reihe zu bezeichnen: „1. 
eines opernhauses, 2. eines reichsarchivs, 3. einer Bibliothek, 4. eines stadthauses, 5. der 
nötigeng Museen und Galerien, rücksichtlich welcher letzteren nach der Bemerkung des 
FMl. Freiherrn v. kellner das Privateigentum sr. Majestät des kaisers vorbehalten bleiben 
müßte. Der handelsminister bezweifelte die notwendigkeit, für ein reichsarchiv 
einen so vorzüglichen Platz, wie der hier gemeinte wäre, in anspruch zu nehmen, da es 
vermöge seiner Bestimmung minder des äußeren Glanzes als einer guten inneren einrich-
tung bedarf. aber der Minister des inneren hob die reichhaltigkeit unserer gegenwär-
tig bei verschiedenen Zentralstellen zerstreuten staatsarchive, insbesondere des für die 
Geschichte der Monarchie so hochwichtigen haus-, hof- und staats-, dann des kriegsar-
chives hervor und glaubte hiermit auch die notwendigkeit einer vereinten und würdigen 
Unterbringung derselben in einem Gebäude erwiesen zu haben. 
Der kultusminister endlich war der Meinung, daß hier in eine aufzählung der herzu-
stellenden öffentlichen Gebäude nicht einzugehen, sondern den Preiswerbern zu überlassen 
wäre, sich nach gehöriger erhebung dessen, was Bedürfnis ist, darüber auszusprechen. 
absatz 10. Gegen die hier beantragte Breite von mindestens 40 klafter des um die innere 
stadt freizulassenden Gürtels10 legte der handelsminister einsprache ein, indem er 
eine solche Breite für eine straße viel zu groß und es allen rücksichten entsprechend 

9 Auf dieser Strecke wurde dann der Stadtpark angelegt.
10 Die zukünftige Ringstraße.

g  Einfügung Bachs (?).
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fände, dieselbe mit 24 klafter festzusetzen. hDamit ist nur die Breite der straße selbst, 
nämlich der Fahrbahn mit einschluß des Fuß- und reitweges gemeint. Was die schön-
heits- und Gesundheitsrücksichten verlangen, ist nicht eine noch größere Breite der 
straße selbst, sondern die Freilassung entsprechender Flächen zu beiden seiten derselben.h 
iDer Finanzminister sprach sich für 36 klafter aus, welche Breite im Plan angenommen 
worden sei, da die Praterallee samt den seitenwegen nur 24 klafter breit sei.i Der Mini-
ster des inneren machte dagegen geltend, daß aus sanitätsrücksichten, um der bisher 
durch die weiten Glacisräume begünstigten Bevölkerung den Genuß der freien luft doch 
einigermaßen zu sichern, eine Breite von 40 klaftern als Minimum aufrecht erhalten 
werden müsse, und die Mehrheit der konferenz trat diesem antrage bei. 
Der chef der obersten Polizeibehörde beantragte überdies, jdaß von der am 
Donaukanale zu erbauenden Defensionskaserne angefangen bis zum schottentore hinauf 
der Gürtel in einer Breite von 60 klaftern gehalten werde, um die Front dieser kaserne 
durch eine mindere Breite des Gürtels nicht zu maskierenj,11. Ferner beantragte der FMl. 
Freiherr v. kellner, daß vor jeder kaserne ein angemessener freier Platz zur aufstellung 
der truppen im Falle eines alarms, zum exerzieren der rekruten (das nicht immer auf 
dem entfernten großen exerzierplatze vorgenommen werden kann) unbebaut gelassen 
werde, namentlich vor der großen alserkaserne, der salzgries-, Getreidemarkt-, heu-
markt-, Biberbasteikaserne, dann auch vor der neu zu erbauenden kaserne am Donauka-
nale. Die konferenz erachtete, daß diese Bestimmungen der Detailausarbeitung vorzube-
halten, hier aber, in den entwurf, nicht aufzunehmen wären. 
ebenso sprach sich die konferenz für die Weglassung der Worte „und mit Bäumen 
bepflanzt“ aus, da die Gestaltung der straße ebenfalls Gegenstand der Detailausarbeitung 
ist. Ja, der kultusminister und der chef der obersten Polizeibehörde beantragten aus 
demselben Grunde die streichung der weiteren Worte „in der art, daß dieser Gürtel eine 
angemessene einfassung von Gebäuden abwechselnd mit freien, zu Gartenanlagen zu 
benützenden Plätzen erhalte“. 
absatz 11. Der handelsminister beantragte die Beseitigung dieses absatzes. Die regu-
lierung der inneren stadt ist nicht Gegenstand einer Preiskonkurrenz, sondern vielmehr 
einer ständigen kommission, welche sich mit rücksicht auf die lokale Möglichkeit dieser 
aufgabe unterzieht. ein Projektant scheidet ohne weiters ganze häuserreihen weg, die 
seinen Verschönerungsplänen im Wege stehen und verbreitet Beunruhigung in der Bevöl-
kerung, die hierdurch ihr eigentum gefährdet sieht. Jedenfalls sollte, nach dem erachten 
des chefs der obersten Polizeibehörde das Projekt der regulierung der inneren 
alten stadt abgesondert von und erst nach deren erweiterung gegen die Vorstädte hin zur 
sprache oder ausführung kommen, weil sie eigentlich eine stadtverkleinerung ist und 

11 Zur Breite der Ringstraße siehe auch MK. II v. 21. 5. 1859/II, Punkt 3, ömr. iV/1, nr. 3.

h–h  Einfügung Toggenburgs.
i–i  Einfügung Brucks.
j–j  Korrektur Kempens aus bei der am Donaukanal nächst dem schottentor zu erbauenden kaserne die 

Freihaltung des raumes in der Breite von 60 klaftern, damit das schottentor von der kaserne aus noch 
bestrichen werden kann.
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doch früher dem Bedürfnisse nach der erweiterung abgeholfen sein muß, ehe man an die 
niederreißung des Bestehenden denken kann. 
Der Minister des inneren erachtete dagegen unter Zustimmung der Majorität, daß 
die regulierung der alten inneren stadt in so innigem Zusammenhange mit deren aus-
dehnung über die Wälle stehe, daß es wünschenswert sei, beide Projekte im ganzen aufzu-
fassen und zu bearbeiten. soll die erweiterung nach außen nicht durch Verkehrsschwie-
rigkeiten beschränkt werden, so muß die eröffnung entsprechender Zu- und abgänge 
erfolgen, und diese können nicht hergestellt werden, wenn nicht im inneren der stadt die 
bis jetzt so schwer auf dem lebhaften Verkehr derselben lastenden hemmnisse beseitigt 
werden. allerdings wird sich eine ständige, zweckmäßig geleitete kommission damit zu 
beschäftigen haben, denn die bisher vorgenommenen kommunikationserleichterungen 
wurden nur stückweise und ohne zusammenhängenden Plan bewirkt. aber auch der 
architekt, der sich mit dem Plane der stadterweiterung befaßt, wird die derselben ange-
messene regulierung im inneren vorschlagen und neue ideen vorbringen können, deren 
Genehmigung ohnehin der weiteren Verhandlung vorbehalten ist. 
Bezüglich der textierung dieses absatzes vereinigte sich die Mehrheit der konferenz darin, 
die Worte „die anbahnung einer regulierung“ durch „die regulierung“ zu versetzen und, 
nach dem antrage des Finanzministers, die Worte „die tunliche Verbreiterung der durch 
dieselbe führenden hauptverbindungsstraßen“ weg- und das damit Beabsichtigte den 
anträgen der Preisbewerber zu überlassen. 
absatz 12. soll dieser absatz auch auf die innere alte stadt Bezug haben, so wird, bemerkte 
der handelsminister, die halbe stadt niedergerissen werden müssen. insofern hier 
jedoch nur die neue, d. h. der erweiterungsbau, gemeint ist, wäre dagegen nichts zu erin-
nern. 
in Würdigung dieser Bemerkung erklärte sich der Minister des inneren bereit, diesen 
absatz an einen andern Platz zu stellen, als welchen der tg. gefertigte Präsident unter 
allseitiger Zustimmung denjenigen bezeichnete, welchen im entwurfe der absatz 11 
selbst einnimmt, indem mit absatz 10 die Bestimmungen über die eigentliche stadter-
weiterung schließen. nicht minder gilt dieses vom ersten satze des absatzes 13, welcher 
von der errichtung der Markthallen spricht. Dieser würde daher ein eigenes alinea zu 
bilden und wie der absatz 12 nach dem absatz 10 zu folgen haben. 
Das vorgekommene Projekt wegen Fürsorge für einen Winterhafen im Donaukanale 
wurde vom handelsminister wegen der notorischen Beschaffenheit dieses kanals als 
unausführbar anerkannt und in den entwurf nicht aufgenommen12. 
Zum absatz 14 (künftig 15) wurde über antrag des FMl. Freiherrn v. kellner statt der 
repräsentanten „des armeeoberkommandos“ gesetzt „Meiner Militärzentralkanzlei“13. 

12 Der Winterhafen wurde erst 1889–1902 stromabwärts in der Freudenau errichtet, historisches lexikon 
Wien 5, 663 f.

13 Der hier besprochene Entwurf des Handschreibens an den Minister des Inneren wurde mit Vortrag des Präsi-
denten der Konferenz Buol v. 29. 8. 1857, o. Z., vorgelegt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3430/1857; er 
wurde zuerst dem Reichsrat zur Begutachtung übergeben, ebd., rr., Ga. 1326/1857 und Ga. 1875/1857; 
auf Anraten des Reichsratspräsidenten Erzherzog Rainer wurde er auch dem Generaladjutanten der Armee 
Grünne mitgeteilt, der bis dahin nicht eingebunden gewesen war, springer, ringstraße 91. Das Hand-
schreiben wurde, ohne nochmalige Befassung der Ministerkonferenz, am 20. 12. 1857 erlassen, ebd., kab. 
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Wien, am 11. Juli 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
20. Dezember 1857.

kanzlei, McZ. 3430/1857 (hier auch die RS. des Vortrags mit sieben Beilagen); auch ebd., cBProt. 
328c/1857; das Handschreiben wurde in der Wiener Zeitung v. 25. 12. 1857 publiziert; Druck als 
Anhang zu diesem Protokoll, nr. 409 a; springer, ringstraße 94 ff.; Macho, Bach 198; Fortsetzung zur 
Durchführung MK. I v. 24. 12. 1857/I.
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nr. 409 a   entwurf eines ah. handschreibens an den Minister des Inneren, die stadt-
erweiterung betreffend, o. o., o. D. – ah. handschreiben an den Minister des Inneren, 
wien, 20. Dezember 1857.

entwurf

Beilage zum Protokoll der Ministerkonfe-
renz v. 11. 7. 1857/i, Lithographie.

endfassung

hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3430/1857, 
und ebd., cBProt. 328c/1857; in dieser 
Endfassung wurden die Absätze nicht nume-
riert.
Druck: Wiener Zeitung v. 25. 12. 1857;
springer, ringstraße 94; Teildruck: seli-
ger – Ucakar, Wien 1, 332 f.

l. es ist Mein Wille, daß die erweiterung 
der inneren stadt Wien mit rücksicht auf 
eine entsprechende Verbindung derselben 
mit den Vorstädten ehebaldigst in angriff 
genommen und hiebei auch auf die regu-
lierung und Verschönerung Meiner resi-
denz- und reichshauptstadt tunlichst 
Bedacht genommen werde. 

lieber Freiherr v. Bach! es ist Mein Wille, 
daß die erweiterung der inneren stadt 
Wien mit rücksicht auf eine entspre-
chende Verbindung derselben mit den 
Vorstädten ehemöglichst in angriff 
genommen und hiebei auch auf die regu-
lierung und Verschönerung Meiner resi-
denz- und reichshauptstadt Bedacht 
genommen werde.

2. Zu diesem ende bewillige ich die auf-
lassung der Umwallung und Fortifikatio-
nen der inneren stadt sowie der Gräben 
um dieselbe, dann die anwendung des 
expropriationsrechtes, insoweit dessen 
ausübung für den vorbezeichneten Zweck 
notwendig ist. 

Zu diesem ende bewillige ich die auflas-
sung der Umwallung und Fortifikationen 
der inneren stadt sowie der Gräben um 
dieselbe.

3. Jener teil der durch auflassung der 
Umwallung, der Fortifikationen und 
stadtgräben gewonnenen area und der 
Glacisgründe, welcher nach Maßgabe des 
zu entwerfenden Grundplanes nicht einer 
anderweitigen Bestimmung vorbehalten 
wird, ist als Baugrund zu verwenden und 
der daraus gewonnene erlös hat zur Bil-
dung eines Baufonds zu dienen, aus wel-
chem die durch diese Maßregel dem 
staatsschatze erwachsenden auslagen, ins-
besondere auch die kosten der herstel-

Jener teil der durch auflassung der 
Umwallung, der Fortifikationen und 
stadtgräben gewonnenen area und der 
Glacisgründe, welcher nach Maßgabe des 
zu entwerfenden Grundplanes nicht einer 
anderweitigen Bestimmung vorbehalten 
wird, ist als Baugrund zu verwenden und 
der daraus gewonnene erlös hat zur Bil-
dung eines Baufonds zu dienen, aus wel-
chem die durch diese Maßregel dem 
staatsschatze erwachsenden auslagen, ins-
besondere auch die kosten der herstel-
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lung öffentlicher Gebäude bestritten wer-
den sollen. 

lung öffentlicher Gebäude sowie die Verle-
gung der noch nötigen Militäranstalten 
bestritten werden sollen.

4. Bei der entwerfung des bezüglichen 
Grundplanes und nach Meiner Genehmi-
gung desselben bei der ausführung der 
stadterweiterung ist von nachstehenden 
Gesichtspunkten auszugehen. 

Bei der entwerfung des diesbezüglichen 
Grundplanes und nach Meiner Genehmi-
gung desselben bei der ausführung der 
stadterweiterung ist von nachstehenden 
Gesichtspunkten auszugehen:

5. Mit der Wegräumung der Umwallung, 
der Fortifikationen und stadtgräben ist in 
der strecke von der Biberbastei bis zur 
Umfassungsmauer des Volksgartens in der 
art zu beginnen, daß längst dem Donau-
kanal ein breiter Quai hergestellt und der 
vom schottentore bis zum Volksgarten 
gewonnene raum teilweise zur regulie-
rung des exerzierplatzes benützt werden 
kann. 

Mit der Wegräumung der Umwallung, der 
Fortifikationen und der ausfüllung der 
stadtgräben ist in der strecke von der 
Biberbastei bis an die Umfassungsmauer 
des Volksgartens in der art zu beginnen, 
daß längs dem Donaukanale ein breiter 
Quai hergestellt und der vom schotten-
tore bis zum Volksgarten gewonnene 
raum teilweise zur regulierung des exer-
zierplatzes benützt werden kann.

6. Zwischen diesen gegebenen Punkten 
hat zunächst die erweiterung der inneren 
stadt in der richtung gegen die rossau 
und alservorstadt zu geschehen, einerseits 
dem Donaukanale, andererseits der Grenz-
linie des exerzierplatzes folgend, jedoch 
mit Bedacht auf die entsprechende ein-
schließung der im Bau begriffenen Votiv-
kirche. Bei der anlage dieses neuen stadt-
teiles ist auf die erbauung einer befestigten 
kaserne am Donaukanale und zwar in der 
verlängerten achse der dorthin führenden 
hauptumfangsstraße rücksicht zu neh-
men. 

Zwischen diesen gegebenen Punkten hat 
zunächst die erweiterung der inneren stadt 
in der richtung gegen die rossau und die 
alservorstadt zu geschehen, einerseits dem 
Donaukanale, andererseits der Grenzlinie 
des exerzierplatzes folgend, jedoch mit 
Bedacht auf die entsprechende einschlie-
ßung der im Bau begriffenen Votivkirche. 
Bei der anlage dieses neuen stadtteiles ist 
zuvörderst auf die erbauung einer befestig-
ten kaserne, in welcher auch die große 
Militärbäckerei und das stabsstockhaus 
unterzubringen sind, rücksicht zu neh-
men und hat diese kaserne achtzig (80) 
Wiener klafter von der augartenbrücke 
nach abwärts entfernt, in der verlängerten 
achse der dorthin führenden hauptumfas-
sungsstraße zu liegen zu kommen.

7. Der Platz vor der kaiserlichen Burg 
nebst den zu beiden seiten desselben 
befindlichen Gärten sowie die Fläche 
außerhalb des Burgtors bis zu den Vorstäd-
ten ist in entsprechender Breite freizulas-

Der Platz vor Meiner Burg nebst den zu 
beiden seiten desselben befindlichen Gär-
ten hat bis auf weitere anordnung in sei-
nem gegenwärtigen Bestande zu verblei-
ben.
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sen und zu öffentlichen Gartenanlagen zu 
benützen. Die fernere erweiterung der 
inneren stadt ist bei dem kärntnertore, 
und zwar auf beiden seiten desselben, in 
der richtung gegen die elisabeth- und 
Mondscheinbrücke bis gegen das karoli-
nentor vorzunehmen. 

Die Fläche außerhalb des Burgtores bis zu 
den kaiserlichen stallungen ist frei zu las-
sen. ebenso hat der teil des hauptwalles 
(Biberbastei), auf dem die Meinen namen 
führende kaserne liegt, fortzubestehen.
Die fernere erweiterung der inneren stadt 
ist bei dem kärntnertore und zwar auf bei-
den seiten desselben in der richtung 
gegen die elisabeth- und Mondschein-
brücke bis gegen das karolinentor vorzu-
nehmen.

8. hiebei ist insbesondere auf die herstel-
lung öffentlicher Gebäude, namentlich 
eines opernhauses, eines Museums, einer 
Galerie, eines reichsarchivs und eines 
stadthauses Bedacht zu nehmen, und sind 
die hiezu zu bestimmenden Plätze unter 
genauer angabe des Flächenausmaßes zu 
bezeichnen. 

auf die herstellung öffentlicher Gebäude, 
namentlich eines neuen Generalkomman-
dos, einer stadtkommandantur, eines 
opernhauses, eines reichsarchives, einer 
Bibliothek, eines stadthauses, dann der 
nötigen Gebäude für Museen und Galerien 
ist Bedacht zu nehmen, und sind die hiezu 
zu bestimmenden Plätze unter genauer an- 
gabe des Flächenausmaßes zu bezeichnen.

9. Der raum vom karolinentore bis zum 
Donaukanal soll ebenfalls frei bleiben und 
zu öffentlichen Gartenanlagen benützt 
werden. 

Der raum vom karolinentore bis zum 
Donaukanale soll ebenfalls frei bleiben, 
desgleichen der große exerzierplatz der 
Garnison vom Platze vor dem Burgtore an 
bis in die nähe des schottentores, und hat 
letzterer an den Platz vor dem Burgtore 
unmittelbar anzuschließen.

10. im anschlusse an den Quai längst dem 
Donaukanal soll rings um die innere stadt 
ein Gürtel in der Breite von mindestens 
vierzig klaftern, bestehend aus einer Fahr-
straße mit Fußwegen zu beiden seiten und 
mit Bäumen eingefaßt, auf dem Glacis-
grunde in der art angelegt werden, daß 
dieser Gürtel eine angemessene einfassung 
von Gebäuden abwechselnd mit freien, zu 
Gartenanlagen bestimmten Plätzen erhal-
ten. 

Von der befestigten kaserne am Donauka-
nale an bis zum großen exerzierplatz hat 
in gerader linie ein raum von einhundert 
(100) Wiener klafter Breite frei und unbe-
baut belassen zu werden. sonst soll aber 
im anschlusse an den Quai längs dem 
Donaukanal rings um die innere stadt ein 
Gürtel in der Breite von mindestens vier-
zig (40) klafter, bestehend aus einer Fahr-
straße mit Fuß- und reitwegen zu beiden 
seiten, auf dem Glacisgrunde in der art 
angelegt werden, daß dieser Gürtel eine 
angemessene einfassung von Gebäuden 
abwechselnd mit freien zu Gartenanlagen 
bestimmten Plätzen erhalte.
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[Aus Absatz 12] Die übrigen hauptstraßen 
sind in entsprechender Breite und selbst 
die nebenstraßen nicht unter acht klafter 
Breite anzutragen.
[Aus Absatz 13] nicht minder ist auf die 
errichtung von Markthallen und deren 
entsprechende Verteilung Bedacht zu neh-
men.

11. Zugleich ist auch bei entwerfung des 
Grundplanes über die stadterweiterung 
die anbahnung einer regulierung der 
inneren stadt und die tunliche Verbreite-
rung der durch dieselbe führenden haupt-
verbindungsstraßen im auge zu behalten 
und daher der eröffnung entsprechender 
neuer ausgänge aus der inneren stadt 
unter Bedachtnahme auf die in die Vor-
städte führenden hauptverkehrslinien 
und der allmähligen erweiterung der 
hauptstraßen in der stadt, gleichwie der 
herstellung neuer, jene Verkehrslinie ver-
mittelnder Brücken die geeignete Beach-
tung zuzuwenden. 

Zugleich ist auch bei entwerfung des 
Grundplanes über die stadterweiterung 
die regulierung der inneren stadt im auge 
zu behalten und daher der eröffnung ent-
sprechender neuer ausgänge aus der inne-
ren stadt unter Bedachtnahme auf die in 
die Vorstädte führenden hauptverkehrsli-
nien, gleichwie der herstellung neuer, jene 
Verkehrslinien vermittelnder Brücken die 
geeignete Beachtung zuzuwenden.

12. Die straßen und Gassen sind in ent-
sprechender Breite und selbst die neben-
straßen nicht unter 8 klafter Breite anzu-
tragen. 

[siehe bei Absatz 10]

13. nicht minder ist auf die errichtung 
von Markthallen und deren entsprechende 
Verteilung Bedacht zu nehmen. Zur erlan-
gung eines Grundplans ist ein konkurs 
auszuschreiben und ein Programm nach 
den hier vorgezeichneten Grundsätzen, 
jedoch mit dem Beisatze zu veröffentli-
chen, daß im übrigen den konkurrenten 
freier spielraum bei entwerfung des Pla-
nes gelassen werde, gleichwie sonstige 
hierauf bezügliche geeignete Vorschläge 
nicht ausgeschlossen sein sollen. 

[siehe bei Absatz 10]

Zur erlangung eines Grundplanes ist ein 
konkurs auszuschreiben und ein Pro-
gramm nach den hier vorgezeichneten 
Grundsätzen, jedoch mit dem Beisatze zu 
veröffentlichen, daß im übrigen den kon-
kurrenten freier spielraum bei entwerfung 
des Planes gelassen werde, gleichwie son-
stige hierauf bezügliche geeignete Vor-
schläge nicht ausgeschlossen sein sollen.
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14. Für die Beurteilung der eingelangten 
Grundpläne ist eine kommission aus 
repräsentanten der Ministerien des 
innern, der Finanzen, des handels, ferner 
des armeeoberkommandos und der ober-
sten Polizeibehörde, einem abgeordneten 
der niederösterreichischen statthalterei 
und dem Bürgermeister der stadt Wien, 
dann aus geeigneten, von dem Ministe-
rium des innern im einvernehmen mit 
den übrigen hier erwähnten Zentralstellen 
zu bestimmenden Fachmännern unter 
dem Vorsitze eines sektionschefs des Mini-
steriums des innern zu bilden, und sind 
drei von dieser kommission als die besten 
erkannten Grundpläne mit Preisen, und 
zwar in den Beträgen von 3000, 2000 und 
1000 stück k. k. Münzdukaten in Gold zu 
beteilen. 

Für die Beurteilung der eingelangten 
Grundpläne ist eine kommission aus 
repräsentanten der Ministerien des 
innern, des handels, ferner Meiner Mili-
tärzentralkanzlei und der obersten Poli-
zeibehörde, einem abgeordneten der nie-
derösterreichischen statthalterei und dem 
Bürgermeister der stadt Wien, dann aus 
geeigneten, von dem Ministerium des 
innern im einvernehmen mit den übrigen 
hier erwähnten Zentralstellen zu bestim-
menden Fachmännern unter dem Vorsitze 
eines sektionschefs des Ministeriums des 
innern zu bilden, und sind drei von dieser 
kommission als die besten erkannten 
Grundpläne mit Preisen, und zwar in den 
Beträgen von zweitausend, eintausend und 
fünfhundert stück k. k. Münzdukaten in 
Gold zu beteilen.

15. Die hiernach als die vorzüglichsten 
erkannten drei Grundpläne sind Mir zur 
schlußfassung zu unterziehen sowie über 
die weiteren Modalitäten der ausführung 
unter erstattung der bezüglichen anträge 
Meine entschließung einzuholen sein 
wird. 

Die hiernach als die vorzüglichsten 
erkannten drei Grundpläne sind Mir zur 
schlußfassung vorzulegen, so wie über die 
weiteren Modalitäten der ausführung 
unter erstattung der bezüglichen anträge 
Meine entschließung einzuholen sein 
wird.

16. sie haben wegen ausführung dieser 
Meiner anordnungen sogleich das erfor-
derliche zu verfügen.

sie haben wegen ausführung dieser Mei-
ner anordnungen sogleich das erforderli-
che zu verfügen.
Wien, am 20. Dezember 1857.
Franz Joseph m. p.
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nr. 410   Ministerkonferenz, wien, 13., 20. und 30. Juni, 4. und 18. Juli 1857

Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. gesehen Bach, Thun, 
Toggenburg, Bruck, Nádasdy, gesehen Kempen 5. 8., Für se. exzellenz den herrn ersten Gene-
raladjutanten sr. Majestät Kellner 6. 8 (am 18. 7. abw.). 

[i.] Maßregeln zur Beseitigung der Übelstände der periodischen Presse. 

McZ. 2316 – kZ. 2508 

Protokoll der zu Wien am 13., 20. und 30. Juni, 4. und 18. Juli 1857 abgehaltenen Mini-
sterkonferenzen unter dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern 
Grafen v. Buol-schauenstein. 

[i.] Gegenstand der Beratung waren die Vorschläge, welche der tg. gefertigte Präsident 
in Befolgung des ah. Befehls vom 2. Mai l. J.1 zur Überwachung und leitung der inlän-
dischen Journalpresse in einem entwurfe den Grundzügen nach zusammengestellt, den 
Mitgliedern der konferenz in der sitzung vom 2. d. M.2 in abschriftlichen exemplaren 
zur einsicht mitgeteilt und mittelst des Protokolls vom nämlichen tage zur vorläufigen 
ah. kenntnis sr. Majestät gebracht hat. 
nach einem kurzen einleitenden Vortrage lud der tg. gefertigte Präsident die Mitglieder 
der konferenz ein, sich zu äußern, ob sie im Prinzip mit seinen Vorschlägen einverstanden 
seien, um sonach zur Prüfung derselben im Detail übergehen zu können. 
Der Minister des inneren erklärte sich mit den Vorschlägen im Grundsatze vollkom-
men einverstanden und darin den einzig möglichen Weg zu finden, die inländische peri-
odische Presse in allen ressorts überwachen zu können. 
in gleicher Weise sprach sich der Finanzminister aus, er glaubte aber, an diese Vor-
schläge von seinem standpunkte aus auch noch einen weiteren antrag knüpfen zu sollen, 
wodurch, wie ihm scheine, mit erfolg der ausbreitung der Journalistik, namentlich der 
kleinen Zeitblätter, deren verderblichen einfluß auf das Volk schon se. Majestät zu 
bemerken geruht haben, begegnet werden könnte, nämlich den antrag auf die Wieder-
einführung des Zeitungsstempels. 
auf die Bemerkung des tg. Gefertigten, daß es sich in den vorliegenden Vorschlägen 
nur um die Maßregeln der Überwachung und leitung der periodischen Presse handle, 
womit der antrag auf einführung des Zeitungsstempels nicht im Zusammenhange stehe, 
behielt sich der Finanzminister vor, auf diesen seinen auch durch finanzielle rücksich-
ten unterstützten antrag bei einer anderen Gelegenheit zurückzukommen3. 
Der kultusminister bemerkte: Um die der konferenz mit dem ah. Befehle vom 2. Mai 
d. J. gesetzte aufgabe mit sicherheit lösen zu können, wäre es vor allem erforderlich, die 
Übelstände ins auge zu fassen, welche bei der inländischen periodischen Presse bestehen, 
und sich über das Ziel ins klare zu setzen, welches die regierung in ansehung der Presse 
verfolgen will. erst dann könne über die Mittel dazu mit erfolg beratschlagt werden. Die 

1 Siehe MK. v. 2. 5. 1857/I.
2 MK. v. 2. 6. 1857/I.
3 Siehe dazu MK. v. 18. 7. 1857/VII.
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vorliegenden Vorschläge geben nun zwar allerdings ein Mittel an, in welcher Form die 
Überwachung und leitung der Journale stattzufinden hätte, nämlich durch eine aus 
abgeordneten aller Zentralstellen zusammenzusetzende kommission, allein sie verbreiten 
sich weder über die bestehenden Übelstände der Presse noch über das Ziel, welches die 
regierung mit ihr verfolgen soll, und überlassen das Wesentliche der ah. gestellten auf-
gabe, nämlich die Feststellung der eigentlichen Wirksamkeit, eben jener kommission, die 
hierüber erst ihre Vorschläge erstatten und die amtsinstruktion entwerfen soll. ob die 
Überwachung und leitung des Zeitungswesens in der ausdehnung, wie sie hier beabsich-
tigt, erreichbar sei, müsse bei der Masse der täglich zu übersehenden Journale dahinge-
stellt bleiben, zur bloßen aufsicht erscheine eine so ausgedehnte kommission wohl nicht 
notwendig. schwerlich aber werde durch sie jene einheitliche leitung erzielt werden, wel-
che wünschenswert ist und sicherer erreicht werden dürfte, wenn dieselbe in einer hand 
konzentriert bleibt. aer sei übrigens ganz einverstanden, daß ein Mittel geschaffen werde, 
damit sich die chefs der Zentralstellen über die wichtigeren Fälle der einwirkung der 
Presse verständigen können, nur müsse er wünschen, daß man die Frage, wie weit diese 
einwirkung gehen solle, genauer löse, bevor das fragliche komitee eingesetzt werde.a Was 
nun die bestehenden Übelstände betrifft, so sei bereits die ausbreitung der kleinen Blätter 
wegen ihres verderblichen einflusses auf die unteren klassen der Bevölkerung als ein 
hauptübelstand hervorgehoben worden. es müsse daher auf die Verhinderung ihrer Ver-
breitung, sofern sie schlechte richtungen einschlagen, gewirkt [werden], und es werde 
hierbei der Vorschlag des Finanzministers auf einführung des Zeitungsstempelsb als eines 
sehr wirksamen Mittels dazu, kaum umgangen werden können. in ansehung der größe-
ren Zeitungen kann es wohl nicht in der absicht der regierung gelegen sein, jede oppo-
sition zu unterdrücken. cer halte es vielmehr für notwendig, daß man auch oppositionel-
len Zeitungen, wenn sie die öffentlichen Zustände und Verwaltungsmaßregeln nur mit 
ernst und anstand besprechen, gestatte, jene ansichten auszusprechen, die einmal tat-
sächlich in der Bevölkerung verbreitet sind und Gelegenheit zu einer Polemik bieten, 
durch welche der Wahrheit leichter eingang verschafft werden kann, als es möglich ist, 
wenn jenen ansichten in der Presse keine Vertretung gegönnt wird, während man doch 
nicht hindern kann, daß sie mündlich in weiten kreisen, selbst an öffentlichen orten 
besprochen werden, wo man ihnen niemals belehrend entgegentreten kann.c Man lasse 
also diese Zeitschriften ihren eigenen Weg gehen, allfällige ausschreitungen können 
durch die bestehenden repressivgesetze zurechtgewiesen werden. Dabei aber dsorge die 
regierung dafür, daß auch Zeitungen bestehen, in denen ihre ansichten Vertretung fin-
den undd die imstande sind, die falschen ansichten anderer zu berichtigen und verderbli-
che Grundsätze zu bekämpfen. erst wenn man sich über dieses Ziel geeinigt habe, sollten 
die Mittel dazu zur sprache gebracht werden. 

a–a  Einfügung Thuns.
b  Randvermerk Marherrs (auch Votum des FMl. Freiherrn v. kellner).
c–c  Korrektur Thuns aus es ist vielmehr zu wünschen, daß oppositionelle Zeitungen bestehen, welche die 

Zustände und Verwaltungsmaßregeln mit ernst und anstand besprechen, und Gelegenheit zu einer 
Polemik bieten, welche in der regel nur der Wahrheit förderlich ist.

d–d  Korrektur Thuns aus muß die regierung dafür sorgen, daß in ihrem sinne gute Zeitungen bestehen.
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Der handelsminister bemerkte, die aufgabe der staatsverwaltung gegenüber der Zei-
tungspresse ein ihrer Gesamtheit genommene sei eine überwachende, nicht eine leitende. 
Für jenen Zweck erscheine die vorgeschlagene kommission als entsprechend, weil darin 
alle Zweige der Verwaltung vertreten sind. aber als leitend fin dem sinne, daß sie es unter-
nehme, jedem Journale durch Belehrung und ermahnung, lob und tadel die eigentliche 
richtung zu gebenf, sollte sie nicht eingreifen, eine solche leitung würde jede selbstän-
digkeit der Meinung in unseren Journalen unterdrücken, und die Folge würde sein, daß 
wir über unsere Zustände nur mehr in ausländischen Blättern ein Urteil zu lesen bekä-
men. in dieser Beziehung stimme er daher der ansicht des kultusministers, die größeren 
Blätter ginnerhalb der durch das Preßgesetz gezogenen Grenzeng ihren Weg gehen zu las-
sen, umso mehr bei, als dieselben seines erachtens keine gefährliche haltung haben, das 
monarchische Prinzip und die einheit des reichs voranstellen, und delikate Fragen 
gewöhnlich ganz umgehen oder mit Zurückhaltung besprechen. Für einzelne Fälle rei-
chen die gesetzlichen repressionsmaßregeln aus, eine inspiration aller Journale von seite 
der regierung aber würde alle töten. 
Der tg. gefertigte Präsident erinnerte hierauf, es liege durchaus nicht in seiner absicht 
oder im sinne seiner Vorschläge, jede freie Meinungsäußerung der inländischen Journale, 
jede opposition zu unterdrücken und dieselben lediglich zu von der regierung beeinfluß-
ten organen zu machen, er wünsche selbst, daß ihnen die möglichste Freiheit gelassen, 
daß aber auch die Gelegenheit geboten werde, in zweifelhaften Fällen sich die nötige 
Belehrung über die haltung einholen zu können, die sie in ansehung des einen oder 
anderen Gegenstandes ohne Gefährdung ihrer existenz einnehmen sollen. Bei der gegen-
wärtigen einrichtung sei dieses nicht möglich. Die alleinige autorität, welcher die Presse 
bisher unterstehet und von der die Verwarnung und endliche einstellung einer Zeitung 
abhängt, sei nicht in der lage, eine solche Belehrung oder einen rat zu erteilen, insofern 
es sich dabei um besondere rücksichten handelt, welche bei einem Gegenstande, der in 
einen oder mehrere Verwaltungszweige einschlägt, eintreten. aber auch der betreffende 
Fachminister vermag es nicht, weil nicht er, sondern die eingesetzte autorität über die 
Unverfänglichkeit oder Zulässigkeit der diesfälligen äußerung entscheidet. seitdem es 
vorgekommen, daß ein hiesiger Journalist, hdessen Grundsätze und allgemein politische 
haltung korrekte war, und der es sich zur speziellen aufgabe gemacht hatte, der öster-
reichischen äußern Politik das Wort zu reden, mit der einstellung der Befugnis bestraft 
wurde wegen eines Zeitungsartikels, ohne daß der tg. gefertigte Präsident deshalb nur 
befragt worden seih, könne kein Minister die Verantwortung dafür übernehmen, einem 
Journalisten einen rat oder eine Weisung über die in einer sein ressort betreffenden 
sache einzuhaltende richtung zu erteilen, weil der hiernach erscheinende artikel nicht 
seiner, sondern der endlichen Beurteilung eines anderen unterliegt, gegen welche der 

e–e  Einfügung Toggenburgs.
f–f  Einfügung Toggenburgs.
g–g  Einfügung Toggenburgs.
h–h  Korrektur Buols aus mit der einstellung der Befugnis bestraft wurde wegen eines Zeitungsartikels, der 

dem tg. gefertigten Präsidenten als vollkommen korrekt erschien.
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betreffende Minister ihn nicht zu schützen vermag4. Wohl aber ist eine solche ratsertei-
lung oder Belehrung möglich, wenn die Überwachung und leitung der periodischen 
Presse einer kommission anvertraut ist, in der jeder Verwaltungszweig seinen Vertreter 
hat, und wo dieser letztere erforderlichenfalls auch die unmittelbare Weisung seines Mini-
sters einholen und in der kommission zur Geltung bringen kann. nur eine solche auto-
rität, welche mit dem rechte, ausschreitungen zu strafen, auch die Macht verbindet, zu 
raten und zu schützen, scheint der aufgabe der leitung der periodischen Presse vollkom-
men gewachsen zu sein. auch die bloße Überwachung derselben dürfte der kommission 
besser als einem einzigen gelingen. Dieser kann unmöglich alle periodischen Blätter selbst 
lesen, er muß dieses mehreren überlassen und lernt nur die artikel oder die Journale ken-
nen, die ihm von seinen hilfsarbeitern bezeichnet werden. Die kommissionsglieder wür-
den die aufgabe teilen, und zwar nach Materien dergestalt, daß einzelne artikel oder 
Zeitschriften, welche Gegenstände vornehmlich eines Verwaltungszweiges besprechen, 
von dem referenten des betreffenden Zweiges, andere, welche sich über mehrere Verwal-
tungszweige verbreiten, von jenen aller dieser Fächer beurteilt würden. ein solches Ver-
fahren sichert nicht nur die richtige Beurteilung einzelner aufsätze, sondern erscheint 
auch geeignet, bei länger fortgesetzter Wirksamkeit sich über die haltung und tendenz 
ganzer Blätter eine richtige ansicht zu bilden und auf Grundlage derselben in einzelnen 
Fällen die entsprechende amtshandlung eintreten zu lassen. 
iFMl. Baron kellner glaubt, sich mit der von sr. exzellenz dem herrn Präsidenten der 
konferenz soeben ausgesprochenen ansicht, daß ein Journalist wegen eines dem herren 
Präsidenten vollkommen korrekt erscheinenden Zeitungsartikels von der obersten Poli-
zeibehörde mit der einstellung der Befugnis bestraft wurde, durchaus nicht einverstanden 
erklären zu können, zumal jener bekannte Zeitungsartikel des österreichischen lloyd5 
unzweifelhaft einen freventlichen angriff auf das monarchische Prinzip enthielt. Der 
besagte artikel stellt nämlich, wie FMl. Baron kellner sich genau an dessen Wortlaut 
erinnert, die Behauptung auf, daß, „wo die entscheidung einem einzelnen (kaiser niko-
laus) über die Friedensvorschläge anheimgegeben ist, jeder Vernunftschluß trüglich wird“. 
Bei solcher Bewandtnis konnte die oberste Polizeibehörde einer rein monarchischen 
regierung, wie sie glücklicherweise noch in österreich besteht, keinen augenblick anste-
hen, ihrer Pflicht und Befugnis gemäß, das erscheinen einer das Prinzip der eigenen 
regierung angreifenden Zeitung umso mehr zu verbieten, als selbe vorher schon wegen 
ähnlicher grober ausschreitungen zweimal verwarnt worden war.i 

4 Anspielung auf die von der Obersten Polizeibehörde verfügte Einstellung des von Eduard Warrens herausgege-
benen lloyd wegen eines Artikels v. 9. 12. 1854; Warrens hatte jedoch mit Billigung des Ministers des Äußern 
Buol eine antirussische Richtung vertreten; siehe auch die nachfolgende Einfügung Kellners. Zur Einstellung 
des Lloyd siehe kübeck, tagebücher 2, 70 ff.; Mayr, tagebuch kempens 347 ff. (Eintragungen v. 9. – 18. 
12. 1854) und 351 (Eintragung v. 6. 1. 1855) und passim; höbelt, Die deutsche Presselandschaft. In: 
rumpler – Urbanitsch, habsburgermonarchie 8/2, 1829 f.; Paupié, handbuch 1, 125 f.; Weidinger, 
eduard Warrens und die österreichische außenpolitik 94–104. Zu Warrens siehe Wurzbach, Biographi-
sches lexikon 53, 92–98.

5 Vgl. die vorherige Anm.

i–i  Einfügung Kellners.
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Fortsetzung am 20. Juni 1857. 
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 13. Juni 1857.

nach der allgemeinen erörterung wurde zur Beratschlagung über die einzelnen Paragra-
phen des entwurfes geschritten, deren text hier samt den hierüber gemachten anträgen 
aufgenommen istj.
„Um der ah. Willensmeinung zu entsprechen, scheint
1. vor allem nötig, daß sämtliche Zeit- und Flugschriften der Monarchie unter eine 
gleichmäßige aufsicht gestellt werden, daß eine und dieselbe autorität berufen sei, den 
Gang und die tendenz dieses Zweiges der Presse zu beobachten und selben nach gleich-
mäßig bestimmten Grundsätzen zu belehren, zu ermuntern, zu mahnen, zu beloben und 
zu bestrafen, und daß endlich an dieser gemeinsam zu übenden aufsicht jedes Ministe-
rium für sein ressort den ihm gebührenden anteil nehme.“
Der handelsminister und der chef der obersten Polizeibehörde ksowie FMl. 
Baron kellnerk beanständeten das „Beloben und Bestrafen“, insbesondere das letztere, 
weil dieses den Gerichten vorbehalten ist6. Der Minister des inneren bemerkte, nach 
dem Preßgesetze kann sowohl im administrativen als im gerichtlichen Wege gegen ein 
Journal etc. vorgegangen werden. Zu den administrativen Maßregeln gehören: die Verwar-
nung und die suspension. Das gerichtliche Verfahren hat die Verurteilung zu Geldstrafen 
und entziehung der konzession zur Folge. nur in ersterer Beziehung sei das „Bestrafen“ 
hier gemeint, weil weder die zur leitung der Presse einzusetzende kommission noch die 
konferenz, welche laut § 12 des entwurfs hierwegen zu beraten hätte, richterliche Funk-
tionen auszuüben haben könnte. nachdem übrigens die Frage über diese Befugnis noch 
im § 12 zur erörterung kommen wird, könnte hier von „mahnen, beloben und bestrafen“ 
abgesehen und sich auf die Worte „zu überwachen und zu leiten“ beschränkt werden, 
womit sowohl die mehreren stimmen als auch der tg. Gefertigte, jedoch mit dem Vorbe-
halte des Zurückkommens auf die Frage im § 12 einverstanden waren. 
„2. es wäre zu diesem Behufe in Wien unter dem Vorsitze des Ministeriums des inneren 
ein Zentralkomitee zu bilden. Jede in der Ministerkonferenz repräsentierte Zentralstelle 
hätte zu demselben ein Mitglied zu ernennen.“ 
hier machte der chef der obersten Polizeibehörde darauf aufmerksam, daß bereits 
ein für die ausländische Zeitungspresse bestimmtes komitee „Preßleitungskomitee“ 
bestehe, welches seines erachtens zur Vermeidung von kollisionen mit dem hier zu errich-
ten beabsichtigten demselben einverleibt werden sollte. kann dieses geschehen, bemerkte 
der tg. gefertigte Minister des äußern, so sei er damit vollkommen einverstanden, 
obwohl es offenbar ist, daß das komitee für die ausländische Presse ganz anders zu verfahren 
hat als jenes für die inländische. er würde darum einen besonderen abgeordneten seines 

6 Der Erste Generaladjutant Graf Grünne hatte seinen Vertreter FML. Kellner instruiert, Kempen zu unterstüt-
zen, siehe dazu Mayr, tagebuch kempens 432 ff. (Eintragungen v. 6. 6. und. v. 13. 6.).

j  Dem Originalprotokoll liegt der Entwurf der Grundzüge bei, so wie dem Originalprotokoll v. 2. 6. 1857; er 
enthält einige, aber nicht alle von der Ministerkonferenz beschlossenen Korrekturen; Druck als Beilage zu 
MK. v. 2. 6. 1857, nr. 402 a.

k–k  Einfügung Kellners.
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Ministeriums sowohl für das eine als für das andere bestimmen. Da aber nach der Bemer-
kung des Finanzministers die §§ 14 und 15 des entwurfs sich auf die ausländische Jour-
nalistik und das gedachte komitee beziehen, so wurde die weitere erörterung der Frage über 
die etwaige Vereinigung der beiden komitees in eines zu den §§ 14 und 15 vorbehalten.
„3. Das erste Geschäft dieses komitees wird die entwerfung einer hauptinstruktion für 
seine eigene Geschäftsführung sowie einer solchen für die statthalter rücksichtlich der 
diesen letzteren zukommenden einflußnahme auf die periodische Presse in ihren respek-
tiven Geschäftsbereichen sein.“
hier kam der kultusminister auf das schon im allgemeinen bemerkte zurück, daß, 
bevor die instruktion für das komitee ausgearbeitet werden könne, die Grundsätze fest-
gestellt sein müssen, von welchen die leitung und Überwachung der Presse ausgehen soll. 
Da der schwerpunkt derselben in der konferenz beruht (§ 12 des entwurfs), so sollte von 
der konferenz die richtung und der Umfang in vorhinein vorgezeichnet werden, in wel-
cher die Überwachung und leitung der Presse beabsichtigt wird, erst dann vermöchte die 
kommission eine solche instruktion zu entwerfen, eine ausarbeitung ohne eine solche 
richtschnur müßte dann doch wieder prinzipiell geprüft werden. Unbekannt mit demje-
nigen, was rücksichtlich der Beschränkung der periodischen Presse etwa in der besondern 
ah. intention sr. Majestät gelegen sein dürfte, erlaubte sich der kultusminister, seine 
Meinung dahin auszusprechen, daß, nachdem er es für unmöglich halte, alle Zeitschriften 
im sinne der regierung redigieren zu machen, lohne zu Mitteln zu greifen, die demorali-
sierend wirken, [ohne] einen unwahren Zustand hervorzurufen und sogar dem Fortwal-
ten richtiger Grundsätze in der öffentlichen Meinung eintrag zu tunl, es genügen dürfte, 
eine solche einrichtung zu treffen, mittelst welcher vor der anwendung irgendeiner 
administrativen repressivmaßregel gegen ein Journal die eigene auffassung der regierung 
über dessen ganze tendenz oder einzelne artikel eingeholt werden, und ein organ zu 
schaffen, durch welches die regierung ihre ansichten gegen oppositionelle Presse vertre-
ten oder über diese Vertretung sich mit dem einen oder andern der gut geleiteten Journale 
verständigen kann. insofern das hier angetragene komitee diesen beiden Beziehungen 
entspricht, würde er sich mit dessen Bestellung einverstanden erklären, aber die Vorzeich-
nung der Grundzüge der instruktion für dasselbe vorausgehen lassen.
Der tg. gefertigte Präsident wies darauf hin, daß die Grundzüge der instruktion schon 
in den Bestimmungen liegen, welche die folgenden Paragraphen des entwurfs enthalten, 
und der Minister des inneren setzte hinzu, der § 3 beabsichtigte ja nur, die instruktion 
für die Geschäftsführung des komitees diesem zu überlassen, was doch keiner schwierig-
keit unterliegen kann, nicht aber eine instruktion über die Grundsätze der Überwachung 
und leitung der Journale, welche wohl überhaupt nicht erteilt zu werden braucht, da es 
nicht zweifelhaft sein kann, was die regierung von der periodischen Presse will, nämlich 
eine würdevolle, wohlwollende Beurteilung der öffentlichen Zustände, Unantastbarkeit 
des monarchischen Prinzips und des staatsbestandes, der religion und sittlichkeit. inso-
ferne die periodische Presse in österreich sich von schwankungen in diesen Beziehungen 
nicht frei halten konnte, bedarf sie einer kräftigern und einflußreicheren leitung als bisher, 

l–l  Einfügung Thuns.
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und da die leitung der öffentlichen Meinung durch sie bedingt ist, so stellt sich die ein-
richtung eines organs, das diese leitung in allen richtungen zu bewerkstelligen vermag, 
gewiß als höchst wünschenswert und zweckmäßig dar. ein solches organ wird das angetra-
gene komitee sein, in welchem alle Zweige der Verwaltung ihren Vertreter sowie in den 
Ministern selbst und in der konferenz ihren rückhalt haben werden. Der chef der 
obersten Polizeibehörde fand ebenfalls keinen anstand, daß sich das anfangs viel-
leicht nur provisorisch einzusetzende komitee mit der entwerfung seiner amtsinstruktion 
beschäftige, um so mehr als voraussichtlich hiebei nicht nur eine Menge von Detailfragen 
zu lösen sein werden, welche hier in der konferenz gar nicht bekannt sind, sondern auch 
die organisierung des komitees selbst als einer stabilen Behörde mit dem durch die Masse 
des arbeitsmaterials gebotenen hilfspersonale zur sprache kommen muß. 
sonst fand niemand über den art. 3 des entwurfs etwas zu erinnern, nur fand die konfe-
renz angemessen, statt des ausdrucks „hauptinstruktion“ zu setzen „instruktion“, und 
der Justizminister behielt sich vor, den abgeordneten seines Ministeriums, welchen er 
mzur wichtigen ausarbeitung der instruktion zu bestimmen gedenkt, später, sobald näm-
lich die gewöhnlichen Verhandlungen des komitees beginnenm, aus rücksicht für den 
Dienst im Justizministerium wieder abzurufen und durch einen anderen nmehr Beweil-
tenn zu ersetzen. 
„4. Dieses komitee ist im allgemeinen mit der Überwachung der gesamten inländischen 
Presse betraut. es hat dafür zu sorgen, daß kein periodisches Blatt in der Monarchie 
bestehe, welches nicht einer fortlaufenden, konsequent durchgeführten und aufmerksa-
men Beaufsichtigung von staats wegen unterzogen sei. Die spezielle aufsicht der Wiener 
Blätter steht dem komitee selbst, die der übrigen Zeitungen den respektiven statthaltern 
zu, welche sich mit der auswahl hierzu qualifizierter organe zu beschäftigen haben.“
Der chef der obersten Polizeibehörde beantragte zuvörderst, daß es in ansehung 
der Wiener Blätter zur Vermeidung der übergroßen Geschäftslast für das komitee ange-
messen wäre, den statthalter von niederösterreich als Mitglied des Preßkomitees aufzu-
nehmen, der dann auch als exekutives organ desselben zur influenzierung der hiesigen 
Journale verwendet werden könnte. Die Mehrheit der konferenz fand jedoch diesen Vor-
schlag mit rücksicht auf die stellung des statthalters zu den übrigen Mitgliedern des 
komitees (Ministerial- oder sektionsräten) nicht wohl ausführbar, auch insofern nicht 
nötig, als in dem aufsichtsrechte des statthalters auf die periodische Presse nichts geän-
dert wird. Der kultusminister dagegen stimmte für den antrag des chefs der obersten 
Polizeibehörde mit der Modifikation, daß sich der statthalter im komitee ebenfalls durch 
einen abgeordneten vertreten lasse, oindem es wünschenswert sei, daß auch er in fortlau-
fender kenntnis der tendenzen der Zentralregierung auf diesem Gebiete seio. Was den 
Umfang pder fortwährenden genauen Beaufsichtigungp des komitees betrifft, so würde 

m–m  Korrektur Nádasdys aus zur konstituierung des komitees und zur hauptaufgabe desselben, zur ausarbei-
tung der instruktion, zu bestimmen gedenkt, später.

n–n  Einfügung Nádasdys, unsichere Lesung, vielleicht im Sinne von „verweilen“: ein Beamter, der mehr Zeit 
erübrigen kann, als der für die wichtige Aufgabe ernannte höhere Beamte.

o–o  Einfügung Thuns
p–p  Korrektur Thuns aus des Beaufsichtigungsrechts.
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der kultusminister es nicht auf alle Zeitungen ausdehnen, dies hieße, ihnen zu viel ehre 
erweisen, qes genüge, sich auf diejenigen Zeitungen zu beschränken, die jeweilig zu einiger 
politischer Bedeutung gelangenq. allein auch in dem unbedeutendsten Blatte, entgegnete 
der tg. gefertigte Präsident, kann sich ein gemeinschädlicher Geist entwickeln, und 
darum sollte der in diesem Paragraphe ausgesprochene Grundsatz aufrechterhalten blei-
ben. allerdings, setzte der Minister des inneren hinzu, verdienen und bedürfen zuerst 
die Wiener Journale der vorzüglichsten Beaufsichtigung, denn sie werden in allen Provin-
zen gelesen. Von den Provinzialblättern aber sind es nur die in den nationalsprachen 
erscheinenden, welche einer mehreren aufsicht wert sind. Die Beaufsichtigung der lokal-
blätter im Detail kann daher füglich den statthaltern bleiben, und es stellt sich der 
schlußabsatz dieses Paragraphs als entbehrlich dar, wenn dessen eingang in betreff der 
Wiener Blätter in den ersten satz übertragen und derselbe also formuliert wird: „Dieses 
komitee ist im allgemeinen mit der Überwachung der gesamten inländischen, insbeson-
dere der Wiener (periodischen) Presse betraut“, womit auch die konferenzmajorität ein-
verstanden war. 

Fortsetzung am 30. Juni 1857. 
Vorsitz und Gegenwärtige wie in der vorigen sitzung. 

„5. Dem komitee liegt es ob, teils nach seinen eigenen Wahrnehmungen, teils nach Maß-
gabe der Berichterstattungen der oben sub 4 erwähnten organe die aufsicht zu führen; 
die Weisungen und Punktuationen für die dem einflusse der regierung direkt zugängli-
chen Blätter zu entwerfen und rücksichtlich aller übrigen die zu deren leitung, Warnung 
und eventuellen reprimierung erforderlichen Maßregeln zu beraten.“
„6. Von jedem in der Monarchie erscheinenden Blatte ist gleich nach dessen erscheinen 
ein exemplar an das komitee einzusenden.“
hier wurde zur Vermeidung des Mißverständnisses, als ob den herausgebern der Zeitun-
gen hiermit die Verpflichtung auferlegt werden wollte, außer den schon vorgeschriebenen 
Pflichtexemplaren noch ein neues und zwar unmittelbar an das komitee einzusenden, der 
schluß dahin abgeändert, daß es heiße, „ein exemplar dem komitee zuzuweisen“, näm-
lich eines der schon eingesandten ämtlichen Pflichtexemplare oder ein sonst erworbenes. 
Der Finanzminister machte zu diesem Paragraphen den antrag, daß das komitee vor 
allem sich von den redakteurs und den Mitarbeitern eines jeden Journals kenntnis ver-
schaffen solle. Denn es scheint ihm zu den größten Übelständen unserer periodischen 
Presse zu gehören, daß Menschen ohne Bürgschaft für ihre wissenschaftliche Bildung und 
ihren charakter ohneweiters Mitarbeiter in den Zeitungen abgeben können. soll die 
Presse gehoben und geachtet werden, so ist erforderlich, daß sie sich selbst achte und nur 
von Männern, die Beruf und Befähigung zur Besprechung öffentlicher Zustände haben, 
vertreten werde. es würde daher wohl eine hauptaufgabe des komitees sein, darauf zu 
sehen, daß nur ordentliche leute zum Zeitungsschreiben zugelassen werden, und zu die-
sem Behufe hätte es sich über die redakteurs und Mitarbeiter eines jeden Journals die 

q–q  Korrektur Thuns aus denn in letzter auflösung stünden sie (§ 12) unter der Judikatur der Ministerkonfe-
renz, nur auf die größeren Zeitungen sollte diese, auf die übrigen der statthalter einfluß nehmen.
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nötigen auskünfte zu verschaffen. Der Minister des inneren entgegnete, bezüglich der 
redakteure sei durch § 12 des Preßgesetzes rbei gehöriger handhabungr hinlänglich 
gesorgt, mehr kaum zu erreichen. Was aber die Mitarbeiter anbelangt, so seien selbe, 
wenn sie ständige sind, in der regel ohnehin bekannt, außerdem aber schwer zu kontrol-
lieren. selbst durch den Vorschlag des FMl. Freiherrn v. kellner, jeden aufsatz vom Ver-
fasser unterzeichnen zu lassens, würde nichts gewonnen sein, da sich diese Maßregel in 
Frankreich nicht als praktisch bewährt hat. 
„7. Jedes Ministerium und jedes Mitglied des komitees kann wegen der das ressort seines 
Ministeriums betreffenden artikel selbständig auf dem näher zu bezeichnenden Wege 
sich mit den redakteuren der Blätter in Verbindung setzen, um sie aufzuklären, zu wider-
legen und allenfalls zu warnen, doch hat das betreffende Mitglied, um die einheit in der 
leitung zu erhalten, von jedem dieser schritte jederzeit alsbald an das komitee die anzeige 
zu erstatten.“
Zur Verminderung eines Mißverständnisses der Worte „allenfalls zu warnen“ wurde vom 
tg. gefertigten Präsidenten bemerkt, daß hiermit nicht die „offizielle Verwarnung“, von 
der das Preßgesetz und der entwurf im § 12 spricht, gemeint sei. eine im sinne des § 7 
erteilte Warnung soll nichts als die Wirkung einer vertraulichen erinnerung an den Jour-
nalisten haben, wodurch ihm angezeigt würde, daß man mit seiner richtung oder 
schreibweise etc. nicht einverstanden sei und daß, wenn er nicht davon abließe, ämtlich 
gegen ihn eingeschritten werden würde (§ 12). eine solche Warnung, Wink oder Dro-
hung, wenn man will, wird von dem betroffenen Journalisten in der regel mit Dank 
angenommen werden, wenn ihm an seiner Zukunft gelegen ist, und sie wird ohne Zweifel 
in vielen Fällen dazu beitragen, ein Blatt, das in Gefahr steht, auf abwege zu geraten, 
beizeiten in die rechte Bahn zurückzuführen. Um übrigens jeden Zweifel über die eigent-
liche Bedeutung des hier gebrauchten ausdrucks zu beseitigen und den Unterschied von 
der Paragrapho 12 vorkommenden „schriftlichen Verwarnung“ noch besser hervorzuhe-
ben, wurde der Zusatz „wohlmeinend“ vor dem Worte „warnen“ allseitig angenommen. 
Über die Frage, wem das recht „aufzuklären, zu widerlegen und wohlmeinend zu war-
nen“ zustehen soll, waren der chef der obersten Polizeibehörde und der kultus-
minister der ansicht, daß dieses recht nicht jedem einzelnen komiteemitgliede für sich 
und selbständig zugestanden werde, sondern nur mit Vorwissen und Zustimmung des 
betreffenden Ministers oder der im komitee vertretenen Zentralstelle zu üben sei, damit 
nicht, was von dem abgeordneten veranlaßt worden, etwa von dessen chef desavouiert 
werde. insbesondere erachtete der chef der obersten Polizeibehörde, daß nach 
außen hin niemals die Wirksamkeit des einzelnen komiteemitglieds, sondern immer das 
komitee als Ganzes hervortreten solle, weil sonst in den Fällen, wo die ansicht des einzel-
nen vom komitee nicht gebilligt wird, der konflikt unvermeidlich wäre. Der tg. gefertigte 
Präsident glaubte dagegen, auf dem antrage seines entwurfs bestehen und sowohl 
jedem Ministerium oder Zentralstelle als auch jedem einzelnen komiteemitgliede für sich 
die Befugnis des § 7 vindizieren zu müssen, weil, wenn dem ersteren die ingerenz abge-
sprochen werden sollte, das komitee den charakter des Ministeriums annehmen würde, 

r–r  Einfügung Bachs.
s  Randvermerk Marherrs: (siehe auch dessen separatvotum und die Verhandlung vom 4. Juli 1857).
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und, wenn letzterem, alsdann dessen chef die nachzensur seiner Verfügungen überneh-
men müßte. 
Die bei diesem Paragraphen erhobenen Bedenken über die weitere Wirksamkeit des 
komitees und beziehungsweise der Ministerkonferenz werden unten zum § 12 erörtert. 
„8. eine gleiche Befugnis steht in den Provinzen den statthaltern und respektive den von 
ihnen nach § 4 zu bestellenden Preßaufsichtsorganen zu. Überdem liegt ihnen ob, das 
komitee auf tadelhafte artikel und tendenzen der ihrem Wirkungskreise unterstehenden 
Blätter aufmerksam zu machen.“
Der Beisatz „in den Provinzen“ wurde über antrag des Justizministers beseitigt, weil 
auch dem Wiener statthalter die gleiche Befugnis wie den andern vorbehalten bleiben 
soll. 
Gegen den zweiten satz dieses Paragraphs bemerkte der chef der obersten Polizei-
behörde, daß nicht die statthalter das komitee, sondern umgekehrt das komitee die 
statthalter auf tadelhafte artikel und tendenzen aufmerksam zu machen hätte, weil seines 
erachtens das komitee niemals exekutives organ sein sollte, wohl aber nach der tendenz 
des entwurfs den charakter der infallibilität besitzt tund von den Ministern, nicht aber 
von den statthaltern geleitet wirdt. aber gerade darum, entgegnete der tg. gefertigte Prä-
sident, weil dem komitee die oberaufsicht über die gesamte Journalpresse der Monar-
chie zusteht, bedarf es bei dem großen Umfange dieser seiner aufgabe der Beihilfe der 
statthalter, die ihre aufsicht auf die Provinzialblätter zu richten und auf die dort wahrzu-
nehmenden Übelstände das komitee, das unmöglich jedes der in den Provinzen erschei-
nenden Blätter lesen kann, behufs der weiteren Vorkehrung aufmerksam zu machen 
haben. 
„9. Pflicht und recht des komitees wird es sein, auch in ämtlicher Form an die redaktio-
nen der Blätter Mahnungen ergehen zu lassen, sowohl über ihre allgemeine tendenz, als 
auch (auf Veranlassung des Mitgliedes, in dessen ressort der aufsatz fällt) rücksichtlich 
der einzelnen artikel.“
Über die „ämtliche Form“ vermochte die konferenz sich nicht zu einigen. Wenn nicht, 
bemerkte der Justizminister, die existenz und der Wirkungskreis des komitees im 
gesetzlichen Wege durch das rGBl. zur öffentlichen kenntnis gebracht wird, kann es 
erlässe in „ämtlicher Form“ nicht hinausgeben. es müßte also entweder durch den statt-
halter oder durch den Minister des inneren, unter dessen oder seines stellvertreters Vorsitz 
das komitee gestellt ist, oder endlich, wie der kultusminister meinte, durch denjenigen 
Minister, von welchem oder von dessen abgeordneten die Verfügung ausgegangen ist, der 
erlaß ausgefertigt werden. uDer kultusminister ist nämlich der ansicht, daß es sich nicht 
darum handele, eine neue Behörde zu schaffen, sondern nur ein organ zur gegenseitigen 
Verständigung der Zentralbehörden, und daß daher das komitee niemals im eigenen 
namen nach außen hin zu wirken habeu. 
Der tg. gefertigte Präsident würde kein Bedenken dagegen finden, derlei erlässe des 
komitees einfach unter couvert an den statthalter behufs der weiteren Übergabe an den 
betroffenen redakteur gelangen zu machen. Denn wenn auch die existenz des komitees 

t–t  Korrektur Kempens aus welche den einzelnen (statthaltern) nicht zukommt.
u–u  Einfügung Thuns.
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nicht ämtlich bekannt gemacht wird, ein Geheimnis wird sie weder dem Publikum noch 
den Zeitungsschreibern bleiben. nachdem jedoch der chef der obersten Polizeibe-
hörde bemerkt hatte, daß die Bestimmung der Form der ämtlichen ausfertigungen des 
komitees offenbar ein Gegenstand der eigenen Geschäftsführung ist, für welche nach § 3 
vom komitee selbst die instruktion entworfen werden soll, so vereinigte sich die konfe-
renz schließlich in dem antrage, statt der Worte „ämtlicher Form“ zu setzen „in der durch 
die instruktion zu bestimmenden Form“. 
„10. Jedes Ministerium ist befugt, in der offiziellen Zeitung eine Berichtigung, Wider-
legung und auch den tadel über einen sein ressort betreffenden artikel eines Blattes 
einrücken zu lassen. ein solcher artikel muß dann sowohl von dem betreffenden  
Blatte, als auch von den übrigen offiziellen Blättern der Monarchie nachgedruckt wer-
den.“
Den „tadel“ würde der handelsminister weglassen, weil er gewöhnlich reizt und, 
wenn überhaupt eine Polemik zugelassen wird, nur zu gehässigen erwiderungen und 
Gegenberichtigungen führt. Die konferenz erklärte sich einstimmig für die Weglassung 
des beanständeten Wortes. 
Belangend den zweiten satz dieses Paragraphes wegen des nachdruckens der Berichti-
gung, wies der Minister des inneren auf § 20 des Preßgesetzes hin, welcher die Bestim-
mungen hierwegen enthält, die auch vollkommen hinreichen. es wurde daher von der 
konferenz beschlossen, den zweiten satz also zu fassen: „ein solcher artikel muß dann 
von dem betreffenden Blatte nach § 20 des Preßgesetzes nachgedruckt werden“. Und 
damit das Ministerium auch die auswahl unter den bestehenden offiziellen Zeitungen 
habe zu solchen Berichtigungen, wurde im ersten satze statt „in der offiziellen Zeitung“ 
beliebt „in den offiziellen Zeitungen“. 
„11. keine konzession an ein tagblatt soll in Zukunft anders als nach vorgängiger Bera-
tung und eingeholtem Gutachten des komitees erteilt werden.“
„12. rücksichtlich der bestehenden Blätter kommt dem komitee das recht zu, über die 
gegen dieselben zu verhängenden strengeren Maßregeln, als da sind: schriftliche Verwar-
nung, suspension, entziehung der konzession oder gerichtliche Verfolgung, Beratung zu 
pflegen und an die Ministerkonferenz Bericht zu erstatten. Diese faßt sodann über den 
antrag Beschluß nach Mehrheit der stimmen.“
in diesem Paragraphen wird, nach der Bemerkung des tg. gefertigten Präsidenten, die 
administrative strafgewalt (vorbehaltlich der richterlichen) über die periodische Presse in 
die hände der Ministerkonferenz gelegt. hiermit wird der bereits im eingang hervorge-
hobene Übelstand der bisherigen einrichtung behoben, wornach es einem einzelnen vor-
behalten war, im namen der regierung über einzelne artikel oder die ganze tendenz 
eines Journals abzusprechen. indem die entscheidung hierüber der obersten Verwaltungs-
autorität der Monarchie in ihrer Gesamtheit übertragen wird, liegt hierin die doppelte 
Garantie: für die regierung einerseits, daß kein ihren Grundsätzen und intentionen 
feindliches erzeugnis der periodischen Presse der verdienten Zurechtweisung entgehe, 
andererseits aber für die Journalisten selbst, daß keiner derselben von einzelnen organen 
der Verwaltung gegen die ansicht der obersten Verwaltungsautorität mit einer Verfügung 
getroffen werden kann, welche, wie die schriftliche Verwarnung, suspension oder konzes-
sionsentziehung, von entscheidenden Folgen für seine existenz ist. Dies Bewußtsein wird, 



Nr. 410   Ministerkonferenz, Wien, 13., 20. und 30. Juni, 4. und 18. Juli 1857 163

so hofft der tg. Gefertigte, nicht verfehlen, die günstigste Wirkung auf die künftige hal-
tung unserer Journale zu üben, es wird sie in ihrer eigenen und in der achtung des Publi-
kums heben. Die Mehrheit der konferenz fand gegen diesen Paragraphen nichts zu erin-
nern. 
Der handelsminister war der Meinung, daß, wie bei dem komitee in Vereinsangele-
genheiten, so auch bei diesem komitee in ansehung der Verfügungen über die Presse 
verfahren werden sollte, wornach nur in dem Falle die höhere entscheidung der Minister 
(Ministerkonferenz) einzuholen ist, wenn sich das komitee selbst zu einem Beschlusse 
nicht einigen kann. Der chef der obersten Polizeibehörde stimmte für die ungeän-
derte aufrechthaltung des Wirkungskreises der statthalter in der ihnen durch das Preßge-
setz übertragenen administrativen strafgewalt und glaubte, daß das komitee nur dort 
einzuschreiten und den statthalter zur amtshandlung aufzufordern hätte, wo derselbe 
einen ahndungswürdigen Vorgang der periodischen Presse übersehen hätte. vDas komitee 
solle keineswegs den charakter einer Behörde annehmen und tragen, und seine Wirksam-
keit hätte auf den ohnehin sehr ausgebreiteten Umfang der Überwachung und leitung 
der Presse sich zu beschränken. Mit dem hohen standpunkte der Ministerkonferenz 
scheint es übrigens unverträglich und in der exekutive sehr lähmend, wenn über alle 
gegen die Presse zu verhängenden strengen Maßregeln die Ministerkonferenz zu entschei-
den hätte. Diese dürfte wohl nur dann nach den anträgen des komitees gegen sträfliche 
tendenzen der Journale einschreiten, wenn die herren statthalter hinter ihren Pflichten 
offenbar zurückbleiben sollten. Die Wirkungskreise der durchlauchtigsten herren Gene-
ralgouverneure wären bei handhabung des § 12 der Grundzüge nicht zu übersehenv. 
auch der Generaladjutant FMl. Freiherr v. kellner war, Zeuge seines zu Protokoll 
gegebenen, hier beigeschlossenen schriftlichen Votumsw der ansicht, daß das komitee nur 
dann eine gedeihliche Wirksamkeit haben kann, wenn ihm bloß die Überwachung und 
leitung der periodischen Presse zugewiesen wird. Die Befugnis, deren ausschreitungen zu 
ahnden, würde ihm eine exekutive übertragen und das bestehende Preßgesetz in seiner 
Wesenheit angreifen. nach diesem Gesetze sind der statthalter in erster und die oberste 
Polizeibehörde in zweiter instanz berufen, die Preßzucht zu handhaben. Die dem komi-
tee zugedachte Wirksamkeit müßte es daher unvermeidlich mit der obersten Polizeibe-
hörde in kollision bringen, solange jene Bestimmungen des Preßgesetzes aufrechtbleiben. 
Würden sie aber aufgehoben und träte das komitee an die stelle der obersten Polizeibe-
hörde, so hätten wir dann, wie früher in Preußen, ein Zentralpreßbüro, das im in- und 
auslande zur Zielscheibe der heftigsten angriffe gegen die regierung dienen und sich 
endlich ebenfalls wie jenes als ungenügend erweisen würde7. Überhaupt wäre er gar nicht 
damit einverstanden, daß das komitee sich als Behörde geriere, denn solche wandelbare, 
in den Personen der abgeordneten oft wechselnde komitees bieten keinen ersatz für gut 

7 Zu Zensur und Pressepolitik in Preußen siehe z. B. koselleck, Preußen zwischen reform und revolution 
415–433.

v–v  Einfügung Kempens.
w  Liegt dem Originalprotokoll bei. Das Votum deckt sich weitgehend mit der protokollierten Äußerung Kellners; 

die das Votum abschließenden Vorschläge für vier Präventivmaßnahmen sind unten im vorletzten Absatz des 
Protokolls v. 30. 6. angeführt.
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konstituierte Behörden, wie es die oberste Polizeibehörde ist, bei der auch die stetige 
Wahrnehmung der interessen des staats und insbesondere alles dessen, was auf die auf-
rechthaltung der ruhe und ordnung Bezug nimmt, mit Zuversicht angenommen werden 
darf. Daß die entscheidung der Frage, ob einem Journal wegen perverser tendenz das 
fernere erscheinen verboten werden soll, der Ministerkonferenz anheimgestellt werde, 
hält er ebenfalls nicht für angemessen, denn es müßte dann manchmal bei divergierender 
ansicht, bei vota paria, der konferenzmitglieder die ah. entscheidung sr. Majestät des 
kaisers eingeholt werden, womit dem meist in den händen des jüdischen literarischen 
Proletariats befindlichen Journalismus doch zu große ehre angetan wäre. Bloß als Beirat 
für die legalen Behörden und als hilfsorgan für die Überwachung und leitung der Presse 
hätte das komitee zu dienen. 
Der tg. gefertigte Präsident bemerkte hierüber nur, daß es ihm, wie schon im eingange 
erwähnt, unmöglich erscheine, einen überwachenden und leitenden einfluß ohne eine 
angemessene administrative strafgewalt zu statuieren, und daß, wenn diese letztere fortan 
in die hände einzelner gelegt bleiben sollte, er aus den dagegen bereits angeführten rück-
sichten lieber seinen ganzen Vorschlag zurückziehen als die Judikatur dieser einzelnen 
zugeben würde. hört diese ganz auf, so können auch keine kollisionen entstehen, der 
statthalter zeigt die von ihm wahrgenommenen Fälle dem komitee an und überläßt dem-
selben das weitere Verfahren. Wohl aber sind kollisionen zu besorgen, wenn, wie ange-
deutet worden, das komitee die statthalter auf deren Übersehen aufmerksam machen 
und zur amtshandlung auffordern sollte, weil alsdann von dem einen oder anderen eine 
solche erinnerung gar nicht angenommen oder das angegebene Übersehen mit Gründen 
gerechtfertigt und so ein wiederholtes hin- und herschreiben veranlaßt werden würde, 
zu dessen endlicher entscheidung wieder eine instanz geschaffen werden müßte. Bei bei-
den aber, bei den statthaltern und dem komitee (beziehungsweise der konferenz) zugleich 
kann aber die administrative strafgewalt über die Zeitungspresse schlechterdings nicht 
belassen werden. Der Minister des inneren, mit dem entwurfe vollkommen einver-
standen, glaubte noch die Frage berühren zu sollen, ob die Bestimmungen desselben, 
zunächst wohl für ruhige Zeiten und geordnete Zustände berechnet, auch in bewegten 
Zeiten ausreichen dürften, und kam einstimmig mit dem tg. Gefertigten zu dem schlusse, 
daß mit rücksicht auf die für dringende Fälle durch den § 13 getroffene Fürsorge auch in 
bewegteren Zeiten, solange nämlich im allgemeinen im Wirkungskreise der Behörden 
nichts geändert, d. h. solange nicht ein ausnahmszustand verkündet wird, die Bestim-
mungen dieses entwurfs sich nicht nur als ausreichend, sondern selbst als sehr erwünscht 
darstellen dürften, weil eben in solchen Zeiten die periodische Presse eine erhöhte tätig-
keit entwickelt, mithin die erhöhte Wachsamkeit der regierung nach allen seiten hin in 
anspruch nimmt. 
Was die Form betrifft, in welcher die entscheidungen der Ministerkonferenz über die im 
§ 12 erwähnten Fälle durch das komitee an die exekutivbehörden zu erlassen wären, so 
werden hierwegen diejenigen Bestimmungen maßgebend sein, welche oben ad § 9 der 
instruktion vorbehalten worden sind. 
„13. Die vorläufige Beschlagnahme eines Blattes verbleibt im ressort der betreffenden 
Polizeibehörde, diese hat aber sofort dem komitee Bericht zu erstatten und dieses die 
weiteren Beschlüsse zu fassen.“
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hier wurde der letzte satz also modifiziert: „Diese hat sofort das komitee davon in die 
kenntnis zu setzen“. 
„14. Zum Verbote eines Blattes des auslandes oder Wiederaufnahme desselben genügt es an 
dem einvernehmen des Ministers des äußern mit dem chef der obersten Polizeibehörde.“
Der handelsminister machte darauf aufmerksam, daß in ausländischen Blättern nicht 
bloß rücksichtlich der auswärtigen Politik, sondern auch bezüglich der inneren Verwal-
tung der Monarchie bedenkliche oder anstößige artikel vorkommen, und daß es daher 
wünschenswert wäre, auch den die inneren Verwaltungszweige vertretenden Ministerien 
beziehungsweise den abgeordneten derselben im komitee zuzugestehen, anträge auf 
Unterdrückung solcher Blätter zu stellen. Der tg. gefertigte Minister des äußern 
erklärte, daß er gegen einen solchen antrag nichts einzuwenden habe, jedoch müsse er 
sich vorbehalten, daß ein ausländisches Blatt, welches er von seinem standpunkte aus für 
bedenklich erkannt habe, einer weiteren Judikatur als der seinigen im einvernehmen mit 
dem chef der obersten Polizeibehörde gepflogenenx nicht mehr unterzogen werde. 
Darum könnte er nie zugeben, daß über ein von ihm beabsichtigtes Verbot einer auslän-
dischen Zeitung in dem durch diesen entwurf bezielten komitee noch eine erörterung 
stattfinde. Da dieses komitee, wie der Justizminister bemerkte, nur für die inländische 
Presse bestimmt ist, so kann der § 14 ganz wegbleiben, es wird dann in ansehung des 
Verbots eines ausländischen Blattes bei demjenigen sein Bewenden haben, was diesfalls 
bisher gesetzlich war. Findet das komitee oder ein anderer Minister ein Bedenken gegen 
ein ausländisches Blatt, so möge er sich hierwegen an den Minister des äußern wenden. 
es wurde daher die Weglassung des § 14 beschlossen. 
in betreff der oben von dem chef der obersten Polizeibehörde angeregten und der Bera-
tung zum § 14 vorbehaltenen Verschmelzung des bereits bestehenden Preßkomitees für 
auswärtige Zeitungen mit dem hier in rede stehenden für die inländischen, haben sich 
auch der Finanzminister und der Generaladjutant FMl. Freiherr v. kellner für 
eine solche Verschmelzung ausgesprochen, weil das komitee des inneren, wenn es nicht 
zugleich in kenntnis von dem ist, was bezüglich der auswärtigen Presse vorgekehrt wird, 
eine gedeihliche Wirksamkeit auch über seine eigene aufgabe nicht entwickeln kann. Ja, 
der FMl. Freiherr v. kellner erkennt es laut seines oben angeführten schriftlichen Votums 
als notwendig, daß dieses komitee seine Wirksamkeit, namentlich die Überwachung, 
auch auf die ausländische Presse, der leider ein sehr bedeutender einfluß auf unsere inne-
ren angelegenheiten nicht abgesprochen werden kann, ausdehnen soll, um den schädli-
chen Wirkungen derselben bei Zeiten begegnen zu können. Mit Beziehung auf die bereits 
oben gemachte andeutung bemerkte der tg. gefertigte Minister des äußern, daß er 
nicht glaube, es werde eine solche Verschmelzung beider komitees oder eine Überwa-
chung der ausländischen Blätter durch das komitee des inneren ausführbar sein. nicht 
die erstere, weil die Grundlage bei beiden wesentlich verschieden ist, also eine verschie-
dene leitung ein verschiedenes Verfahren bedingt, nicht die letztere, weil das komitee für 
die inländische Presse mit seiner eigentlichen aufgabe genug zu tun haben wird. kommt 
es in die lage, auch über ausländische Blätter Wahrnehmungen zu machen, so wird das 

x  Einfügung Kempens.
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Ministerium des äußern oder das bei demselben bestehende Preßkomitee die diesfälligen 
eröffnungen und Wünsche gewiß mit aller Willfährigkeit aufnehmen und berücksichti-
gen. Gegen den antrag, die Verschmelzungsfrage von der instruktion (§ 15) abhängig zu 
machen beziehungsweise alsdann wieder aufzunehmen, hat der tg. gefertigte Minister des 
äußern nichts einzuwenden, doch glaubte er schon itzt, sich im Prinzip gegen die Ver-
schmelzung aussprechen zu müssen. 
es sind noch die im Votum des FMl. Freiherrn v. kellner zur Vervollständigung der 
Wirksamkeit des komitees beantragten yund darin näher begründeteny Präventivmaßre-
geln hier aufzuführen, nämlich: 1. die von jedem redakteur vor erteilung der konzession 
einzugehende Verpflichtung, sein Journal nur im interesse der regierung zu redigieren; 2. 
die einführung des anderwärts bestehenden Zeitungsstempels; 3. die Verpflichtung für 
jedes Journal, daß den leitenden artikeln der name des Verfassers beigefügt werde, end-
lich 4. die errichtung eines großen leitenden regierungsjournals, wie ein solches in allen 
ländern, wo eine freie Presse geduldet wird, besteht. 
„15. (14) eine besondere instruktion wird Zweck und Umfang des stets zu pflegenden 
geschäftlichen Verkehrs zwischen dem vorgeschlagenen komitee und jenem, welches 
unter dem namen des Preßleitungskomitees bei dem Ministerium des äußern besteht, 
regeln.“

Fortsetzung am 4. Julius 1857. 
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 30. Juni 1857. 

Der chef der obersten Polizeibehörde stellte mit Bezug auf [in der Diskussion] zu 
§ 6 vorgekommene andeutung wegen Unterfertigung der Zeitungsartikel durch deren 
Verfasser den antrag, den Zeitungsredakteuren die aufnahme von notizen in ihr Blatt zu 
verbieten, welche nicht von dem einsender unterfertigt sind. es werden nämlich mit 
diesen notizen viele Unwahrheiten und falsche angaben verbreitet, und wenn man nach 
dem Urheber forscht, so lautet die antwort des redakteurs gewöhnlich, er habe die notiz 
anonym zugesendet erhalten. 
Durch obigen antrag nun würde diesem Unfuge gesteuert und der Verfasser einer fal-
schen notiz zur Verantwortung gezogen werden können. zÜberhaupt hätten nach Mei-
nung des chefs der obersten Polizeibehörde bei allen redaktionen der tagesblätter die 
Verfasser der eingesandten und abgedruckten einzelnen artikel mit Beseitigung jeder 
Ungewißheit hierüber in genauer evidenz gehalten zu werden, um im Bedarfsfalle ämtli-
chen nachfragen entsprechen zu könnenz. Die Minister des inneren und des äußern 
bemerkten hierüber, eine solche einrichtung beruhe auf einem neuen system, welches 
von dem gegenwärtigen, wornach nicht bloß der Verfasser, sondern vor allem der heraus-
geber der Zeitung für den darin erscheinenden artikel verantwortlich ist, wesentlich 
abweicht. es mag sein Gutes haben, allein es werde in vielen Fällen den beabsichtigten 
Zweck nicht erreichen, wenn eine beanständete notiz auf einer Mitteilung beruht, die 
pseudonym gefertigt ist. Man kann doch den redakteur nicht wohl verpflichten, notizen 
nur von ihm persönlich bekannten Personen aufzunehmen. Viel wirksamer schiene es zu 

y–y  Einfügung Kellners.
z–z  Einfügung Kempens.
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sein, entweder den redakteur für jede falsche notiz, die er in sein Blatt aufnimmt, mit 
einer angemessenenaa Geldbuße zu belegen oder dem durch eine falsche notiz Beeinträch-
tigten zu überlassen, die geeignete Widerlegung oder Berichtigung in die offizielle Zei-
tung aufnehmen zu lassen, welche Widerlegung und Berichtigung dann von dem Blatte, 
welches die falsche notiz gegeben, nachgedruckt werden muß. nachdem übrigens der 
Minister des inneren in einem au. Vortragebb, welcher noch nicht ah. resolviert ist, 
einen antrag wegen hintanhaltung falscher notizen über ämtliche Vorgänge erstattet hat, 
so wurde die weitere Beratung hierüber für die nächste sitzung vorbehalten, wo der Mini-
ster des inneren über den inhalt jenes Vortrags das nähere anzugeben imstande sein wird8. 
Der bei diesem anlasse vom handelsminister wieder aufgenommene antrag des FMl. 
Freiherrn v. kellner (ad § 6 und Votum separatum 3), die leitenden artikel vom Verfasser 
unterfertigen zu lassen, damit dieser nicht schreibe, was er zu vertreten sich nicht getraut, 
wurde von dem kultusminister mit der Bemerkung bekämpft, daß [es] bei bedeuten-
den Journalen den redakteurs freistehen müsse, sich ihre leitartikel auch von Ungenann-
ten zu verschaffen, und daß eine Beschränkung hiebei vorzügliche und hochgestellte 
Männer abhalten würde, Beiträge zu liefern, ccwodurch allein die Presse allmählich geho-
ben werden könnecc,9.

Fortsetzung am 18. Juli 1857. 
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 4. mit ausnahme des FMl. Baron v. kellnerdd. 

Der Minister des inneren gab die vorbehaltene auskunft über den oben zitierten au. 
unresolvierten Vortrag dahin ab, daß derselbe die Bewahrung des amtsgeheimnisses zum 
Zwecke hatte, daher auf die hier in Frage stehende angelegenheit keinen Bezug hat10. im 
übrigen bezog sowohl [dieser] Minister als auch der tg. Gefertigte sich in ansehung des 
antrags wegen ausschließung anonymer artikel von der aufnahme in eine Zeitung auf 
dasjenige, was hierwegen in der vorigen sitzung von ihnen bemerkt worden ist11. 

8 In diesem Vortrag war die Erlassung einer Verordnung als Nachtrag zum Preßgesetz beantragt worden; vgl. 
unten das Protokoll v. 18. 7. 

9 Bemerkung Kempens zu dieser Sitzung: Unter vielen Geschäften nahm die Ministerkonferenz von 3 bis 5 
Uhr mich sehr in anspruch. ich proponierte eine Verfügung, um lüge, Fiktion und anonymität in der 
Presse ferne zu halten. Die ansichten einigten sich nicht. Mayr, tagebuch kempens 436 (Eintragung v. 
4. 7. 1857).

10 Der Antrag über die Erlassung einer Nachtragsverordnung wurde übrigens mit Ah. E. v. 21. 2. 1858 abge-
lehnt: Dieser antrag hat auf sich zu beruhen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2976/1853.

11 Das Zentralkomitee wurde nicht errichtet. Mit Vortrag v. 15. 8. 1857, o. Z., legte Buol als Präsident der 
Konferenz die Vorschläge zur Überwachung der Presse dem Kaiser vor, der sie an den Reichsrat weiterleitete; 
Reichsratspräsident Erzherzog Rainer entschied, die Angelegenheit bei den Präsidialakten zu behalten, und 
beauftragte Reichsrat Philipp Freiherr v. Krauß mit dem Gutachten, hhsta., rr., Präs. 262/1857 und Präs. 
322/1859. Krauß ließ kein gutes Haar an den Vorschlägen; die Maßnahmen würden nicht auf die Wünsche 
des Kaisers eingehen und keine Gewähr für eine Verbesserung bieten; er schlug vor, das geplante Zentralkomi-

aa  Korrektur Buols aus kleinen.
bb  Randvermerk: (de dato 31. august 1853, 4931/M. i., McZ. 2976, kZ. 3692); vgl. dazu unten das Pro-

tokoll v. 18. 7.
cc–cc  Einfügung Thuns.
dd  Vermerk Kellners im ah. Dienste abwesend.
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Wien, am 18. Julius 1857ee.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. schönbrunn, 
28. september 1859 [sic!]. 

tee anstatt unter den Vorsitz des Ministeriums des Inneren (Punkt 2) unter den Vorsitz eines Sektionschefs der 
Obersten Polizeibehörde zu stellen. Am 3. 11. 1857 legte Erzherzog Rainer das Gutachten dem Kaiser vor, 
der aber – wohl angesichts der tiefgreifenden Meinungsunterschiede – keine Entscheidung traf. Nach der 
Ernennung Rechbergs als Nachfolger Buols im Mai 1859 stellte der Kaiser den Vortrag Rainers v. 3. 11. 1857 
an den Reichsratspräsidenten zurück mit dem Auftrag, mit Rechberg darüber zu reden. Durch den bekannten 
Verlauf des Krieges mit Frankreich und Sardinien-Piemont änderten sich die politischen Verhältnisse, und die 
Regierung Rechberg formulierte eine neue liberalere Pressepolitik und die Unterstellung der Presse unter das 
neue Polizeiministerium, siehe dazu Konferenz v. 2. und 3. 8. 1859/IV, ömr. iV/1, anhang, nr. ii, und 
Konferenz v. 6. 8. 1859/IV, ebd. nr. iV. Mit Vortrag v. 26. 9. 1859, Präs. 302/1859, legte Erzherzog Rainer 
daraufhin den alten Vortrag non einmal vor mit dem Hinweis, daß die darin enthaltenen anträge nun-
mehr, nachdem die Preßangelegenheiten vom Ministerium des inneren an das Polizeiministerium über-
gegangen sind, antiquiert sein dürften. Mit Ah. E. v. 28. 9. 1859 verfügte der Kaiser: ich finde diesen 
Vortrag im hinblick auf die dermal geänderten Verhältnisse zurückzustellen; am selben Tag wurde auch 
das vorliegende Protokoll resolviert; der natürlich ebenfalls überholte Vortrag Buols v. 15. 8. 1857 war übri-
gens in der Kabinettskanzlei in Verlust geraten, hhsta., kab. kanzlei, kZ. 3361/1859. Fortsetzung zur 
Pressepolitik ömr. iV/1 und 2, register, Stichwort Presse, allgemein, dann Malfèr, einleitung ömr. 
iV/3, lXii ff.

ee  Die Unterschrift Buols fehlt.
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nr. 411   Ministerkonferenz, wien, 18. Juli 1857 

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 18./31. 7.), gesehen Bach, gese-
hen Thun, gesehen Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Kempen 23. 7.; abw. Grünne. 

i. nachtragsdotation zu Gerichtsbauten in Böhmen. ii. Verordnung wegen der Bestrafung 
von handlungen, die im allgemeinen strafgesetz etc. nicht geahndet werden, dann wegen der 
kossuthnoten. iii. Pension der hofratswitwe leopoldine Fürstin Palm. iV. Urbarialentschä-
digungsvorschüsse für Baron ladislaus nopcsa. V. Gehaltsbemessung für den lehrer der Prä-
parandie in agram. Vi. Umbau der sternwarte in krakau. Vii. Wiedereinführung des Zei-
tungsstempels. 

McZ. 2802 – kZ. 2507 

Protokoll der zu Wien am 18. Julius 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

i. Die zwischen dem Justiz- und dem Finanzminister laut des Vortrags vom 3. Juli 1857, 
kZ. 3035, McZ. 2709, bestandene Meinungsdifferenz in betreff der Verwendung des 
Betrags von 15.000 fr., welcher an der für die Bauten in chrudim präliminierten summe 
von 26.302 fr. für heuer erspart wurde, zur Deckung der kosten für andere konservati-
onsbauten bei den böhmischen Gerichtsbehörden, insbesondere beim Prager landesge-
richte, wurde durch die erklärung des Finanzministers behoben, daß er bei der darge-
stellten notwendigkeit der diesfälligen Zahlungen dem modifizierten antrage des Justiz-
ministers auf ag. Bewilligung einer nachtragsdotation von 15.000 fr. für die gedachten 
Zwecke beistimme1. 

ii. Der Justizminister referierte über die Meinungsdifferenzen, welche erstens zwischen 
ihm und dem Minister des inneren und dem chef der obersten Polizeibehörde (laut 
Vortrag vom 3. Juli 1857, kZ. 2935, McZ. 2623) in betreff der textierung des entwurfs 
der Verordnung über die Bestrafung derjenigen Gesetzesübertretungen, gegen die weder 
in dem allgemeinen strafgesetze noch in besonderen Verordnungen eine bestimmte strafe 
verhängt ist2, dann zweitens zwischen ihm und dem chef der obersten Polizeibehörde in 
betreff der Bestrafung des Besitzes von kossuthnoten obwalten3. 
ad 1. hat sich der Justizminister dem einen antrage wegen aufnahme der „Unterlassungen“ 
bereits konformiert. Jenem dagegen, sich statt der aufnahme des strafausmaßes in die 
Verordnung bloß auf die Berufung des § 11 respektive 4 der kaiserlichen Verordnung vom 
20. april 1854 und der Ministerialverordnung vom 25. nämlichen Monats und Jahres zu 
beschränken, könnte er nicht beistimmen, weil es bei Gesetzen überhaupt, bei strafgesetzen 

1 Die Nachtragsdotation wurde mit Ah. E. v. 17. 8. 1857 auf den Vortrag Nádasdys, Präs. 14509, genehmigt, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2709/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1043/1857 und Ga. 
1185/1857.

2 Eine solche Verordnung war mit Handschreiben v. 6. 1. 1856 in Auftrag gegeben worden, siehe MK. v. 24. 
11. 1855/III, ömr. iii/4, nr. 318, anm. 10.

3 Auch das war Gegendstand der MK. v. 24. 11. 1855/III gewesen, ebd.
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aber insbesondere, für die Parteien mißlich ist, wenn sie in dem, was ihnen wesentlich zu 
wissen nötig ist, auf andere Gesetze oder Vorschriften gewiesen werden4.
Unter diesen Umständen erklärten der Minister des inneren und der chef der 
obersten Polizeibehörde, gegen die meritorische aufnahme der strafbestimmungen 
nichts mehr einwenden zu wollen. 
ad 2. in betreff des Besitzes von kossuthnoten erklärte der chef der obersten Polizeibe-
hörde, von seinem antrage, das Verbot desselben zu republizieren und den Besitz dersel-
ben mit den im Verordnungsentwurfe aufgeführten strafen zu belegen, soweit es Ungern, 
siebenbürgen und die Woiwodina betrifft, nicht abgehen zu können, weil noch immer 
anzeigen über den Besitz solcher noten vorkommen und es schwer ist zu ermitteln, in 
welcher absicht der Betretene die noten bewahrt hat, da sie nicht selten als reliquien 
oder wohl gar, wie aus der großen Menge der noch nicht abgelieferten a(von 60 Millionen 
ausgegebenen noten sind nur 20 Millionen abgeliefert worden)a zu schließen, zu sträfli-
cheren Zwecken aufbehalten worden sein dürften5. 
auch der tg. gefertigte Präsident erkannte die schwierigkeit an, die absicht des Besit-
zers, besonders beim Vorkommen einer namhaftern summe, zu entdecken. allein, er 
sowohl als die übrigen stimmen der konferenz glaubten, daß durch eine erneuerung des 
Verbotes und Belegung der Übertretung mit einer strafe das allmählig erlöschende 
andenken an diesen Gegenstand ohne not wieder wachgerufen werden würde, und tra-
ten daher der übereinstimmenden Meinung der Minister des inneren und der Justiz, es 
bei der Wegnahme und Vertilgung vorkommender derlei Papiere bewenden zu lassen, 
umso mehr bei, als bezüglich der verhältnismäßig geringen anzahl der eingelieferten 
noten die Vermutung besteht, daß ein großer teil jener Papiere von deren Besitzern frei-
willig und ohne sie abzugeben, vertilgt worden sein dürfte6. 

4 § 11 der kaiserlichen Verordnung v. 20. 4. 1854, rgbl. nr. 96/1854 (das sogenannte Prügelpatent), 
bestimmte als Strafausmaß für solche Gesetzesübertretungen eine ordnungsbuße von einem bis einschließ-
lich einhundert Gulden konventionsmünze oder von sechsstündiger bis vierzehntägiger anhaltung, je 
nachdem die eine oder die andere Buße nach Umständen angemessener oder wirksamer erscheint. Bei 
den im § 248 des strafgesetzes erwähnten Personen und unter den dort bestimmten Beschränkungen 
kann statt der anhaltung oder in Verschärfung derselben, auch körperliche Züchtigung in anwendung 
kommen; siehe dazu MK. I v. 14. 4. 1854/I, ömr. iii/3, nr. 215; ebenso § 4 der nachfolgenden Ministeri-
alverordnung v. 25. 4. 1854, rgbl. nr. 102/1854. 

5 Mit Erlaß des Finanzministers v. 24. 2. 1849, rgbl. nr. 140/1849, war die Verwendung der Kossuthnoten 
als Zahlungsmittel verboten worden; dieses Verbot mußte im Mai 1849 wiederholt und mit einer Strafsank-
tion belegt werden, kletečka, einleitung ömr. ii/1, XXiX f.; MK. v. 15. 5. 1849/V, ebd., nr. 69; 
Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 232. Am 1. 7. 1849 erließ der Oberkommandierende in 
Ungarn FZM. Haynau eine Kundmachung, in der auch der bloße Besitz von Kossuthnoten unter Strafe ver-
boten wurde, Abschrift dieser Kundmachung Beilage zu hhsta., McZ. 3411/1855, sie wird hier auch 
Verfügung und Verordnung genannt; sie trat durch die Beendigung des Belagerungszustandes in Ungarn am 
1. 5. 1854 nicht außer Kraft. In der MK. v. 24. 11. 1855/III war die Frage ihrer Wiederverlautbarung 
diskutiert worden, ömr. iii/4, nr. 318; der Kaiser hatte dagegen entschieden und aufgetragen, den Gegen-
stand anläßlich einer zu erlassenden allgemeinen Norm über Bestrafung kleinerer Gesetzesübertretungen zu 
behandeln. Nádasdy hatte nun in seinem Vortrag beantragt, den bloßen Besitz als nicht strafbar zu erklären.

6 Mit Ah. E. v. 16. 9. 1857 auf den Vortrag des Justizministers, Präs. 14361, genehmigte der Kaiser die Ver-
ordnung; der Antrag über die Straflosigkeit des Besitzes der Kossuthnoten wurde nicht genehmigt, hhsta., 

a–a  Randbeifügung Marherrs.
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iii. in der Differenz, welche zeuge des Vortrags vom 6. Juli 1857, kZ. 2917, McZ. 2601, 
zwischen dem Minister des inneren und dem Finanzminister über den anspruch der 
titularhofratswitwe leopoldine Fürstin v. Palm auf eine Pension besteht, haben sich der 
Justizminister und der chef der obersten Polizeibehörde der Meinung des Ministers des 
inneren für die Gebühr der regierungsratswitwenpension aus den von demselben hervor-
gehobenen rücksichten angeschlossen, weil Fürst Palm7 aus dem stande der Quieszenz 
infolge ah. entschließung von 1826 als überzähliger rat bei der niederösterreichischen 
regierung wieder in den aktiven Dienst getreten, in demselben zum hofrate befördert 
und in der höheren eigenschaft beeidet worden ist, auch wirklich die Funktionen eines 
hofrats bei der niederösterreichischen regierung übernommen hat und erst nach seiner 
zweiten, mehr als 24jährigen aktiven Dienstleistung in den bleibenden ruhestand getre-
ten ist. Die übrigen stimmen traten dagegen der ansicht des Finanzministers bei, weil 
dem Fürsten Palm nach dem Wortlaute der ah. entschließung von 1826 nur die Verwen-
dung als rat bei der niederösterreichischen regierung in seiner eigenschaft als Quieszent 
und mit Beibehaltung des Quieszentengenusses gestattet und er, ungeachtet des erlangten 
höheren titels und ranges, doch nicht definitiv wiederangestellt beziehungsweise in 
einem systemisierten Dienstposten untergebracht worden ist. Dem tg. gefertigten Präsi-
denten schien überdies auch die notorische Vermöglichkeit der Bittstellerin ein hindernis 
zu einem allfälligen Gnadenantrage zu sein8.

iV. in der wegen Bewilligung von Vorschüssen auf die verfallenen Urbarialentschädi-
gungsrenten für den siebenbürgischen Gutsbesitzer ladislaus Freiherr v. nopcsa zwischen 
den Ministern des inneren und der Finanzen (laut Vortrag vom 11. Juli 1857, kZ. 3016, 
McZ. 2692) bestehenden Meinungsverschiedenheit haben sich sämtliche Votanten der 
konferenz gegen die einsprache des Finanzministers für die vom Minister des inneren 
beantragte Gewährung aus dem von diesem sowohl als vom Justizminister hervorgehobe-
nen Grunde erklärt, daß, welches immer die ansprüche des ärars auf die nopcsaschen 
Güter sein mögen, derselbe, solange er in deren Besitz ist, auf deren renten anspruch hat, 
insofern nicht das ärar auf dieselben ein gerichtliches Verbot erwirkt. es sprechen diesel-
ben Motive dafür, welche rücksichtlich der Baron Bornemiszaschen Güter in der konfe-
renzberatung vom 24. März 1857, McZ. 1039, sub nr. V geltend gemacht worden sind9. 

kab. kanzlei, McZ. 2623/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1042/1857 und Ga. 
1355/1857. Die Verordnung wurde publiziert als Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz und 
der obersten Polizeibehörde v. 30. 9. 1857, rgbl. nr. 198/1857. In bezug auf das Strafausmaß wurde die 
oben zit. Formulierung der kaiserlichen Verordnung v. 20. 4. 1854 übernommen, die Kossuthnoten wurden 
nicht erwähnt. Zu den Kossuthnoten siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 224 ff. und 
232–236; kolm, kurze Geschichte der „kossuth-noten“; Probszt, österreichische Münz- und Geld-
geschichte 2, 534 f.

7 Karl (Joseph III.) Franz Fürst v. Palm-Gundelfingen (1775–1851), Wurzbach, Biographisches lexikon 
21, 238 f.

8 Mit Ah. E. v. 7. 9. 1857 wurde der Antrag Bachs abgelehnt; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 
1098/1857 und Ga. 1315/1857.

9 Mit Ah. E. v. 9. 9. 1857 wurde der Antrag Bachs genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2692/1857; 
Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1031/1857 und Ga. 1325/1857. Zu Nopcsa siehe auch MR. v. 
8. 6. 1861/V, ömr. V/2, nr. 80.
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V. Die in ansehung der Gehaltsbemessung für den lehrer der Präparandie10 in agram 
nach inhalt des Vortrags vom 5. Juli 1857, kZ. 2987, McZ. 2669, zwischen dem Unter-
richts- und dem Finanzminister bestandenen Meinungsverschiedenheit wurde durch den 
erklärten Beitritt des letzteren zu dem einraten des ersteren behoben11. 

Vi. Über den antrag des Unterrichtsministers vom 26. Juni 1856, kZ. 2956, McZ. 2635, 
wegen ag. Bewilligung des Umbaues der sternwarte in krakau besteht zwischen dem 
Unterrichts- und dem Finanzminister insoferne keine Meinungsdifferenz mehr, als der letz-
tere erklärte, dem antrage des erstern nicht mehr entgegen treten zu wollen, wenn der 
fragliche Bau nicht länger mehr verschoben und die Bedeckung der veranschlagten Bauko-
sten per 29.388 fr. in den beiden Verwaltungsjahren 1857/8 und 1858/9 stattfinden kann12. 

Vii. Mit Beziehung auf den in der konferenzberatung vom 13. Juni d. J. über die Maß-
regeln zur Beseitigung der Übelstände bei der inländischen periodischen Presse gemach-
ten Vorbehalt13 brachte der Finanzminister den beiliegenden entwurf b einer kaiserli-
chen Verordnung wegen änderung der Bestimmungen des Gesetzes vom 6. september 
1850 über ankündigungen und Zeitschriften14 beziehungsweise wegen einführung des 
Zeitungsstempels in Vortrag. 

10 Vorbereitungsschule, hier katholische Lehrerbildungsanstalt.
11 Gegenstand des Vortrag Thuns v. 5. 7. 1857, Z. 11010, war die Reorganisierung der katholischen Lehrerbil-

dungsanstalten in Kroatien, analog zu der 1855 in Ungarn erfolgten, vgl. MK. II v. 27. 10. 1855, ömr. 
iii/4, nr. 314. Thun beantragte die Reorganisierung der Lehrerbildungsanstalt in Agram und die Errichtung 
einer solchen in Djakovo; die Anträge wurden mit Ah. E. v. 27. 8. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 2669/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1030/1857 und Ga. 1246/1857. Übrigens 
leisteten wie in Ungarn die Gemeinden und Bischöfe namhafte Beiträge, wofür Ihnen die ah. wohlgefällige 
kenntnisnahme ausgesprochen wurde; der Bischof von Djakovo Strossmayer hatte ein Kapital von 10.000 fl. 
gestiftet, aus dessen Zinsen ein Lehrer und ein Katechet bezahlt werden sollten.

12 Die 1792 gegründete Sternwarte war einsturzgefährdet; der Antrag Thuns, Z. 1384, wurde mit Ah. E. v. 25. 
8. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2635/1857, nach einer Anregung des Reichsrates mit der 
Modifikation, daß die treppenanlage einarmig herzustellen ist, Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
1043/1857 und Ga. 1185/1857.

13 Siehe die Wortmeldung Brucks am 13. 6. 1857, bei MK. v. 13., 20. und 30. 6., 4. und 18. 7. 1857 (= 
Sammelprotokoll Nr. 410).

14 Diese Bezeichnung ist unvollständig; es handelt sich um das provisorische Gesetz über die Gebühren von 
[spiel]karten, kalendern, ausländischen Zeitschriften und ankündigungen [und einschaltungen in die 
tagesblätter], das mit kaiserlichem Patent v. 6. 9. 1850 erlassen worden war, rgbl. nr. 345/1850; dazu 
MR. v. 16. 8. 1850/II, ömr. ii/3, nr. 383, und MR. v. 7. 9. 1850/III, ebd. nr. 391. Mit diesem Gesetz 
war der de jure bestehende, de facto seit 1848 nicht mehr praktizierte Zeitungsstempel für inländische Zeitun-
gen aufgehoben worden. Zur Geschichte des Zeitungsstempels siehe Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 
4, 998 f; olechowski, entwicklung des Preßrechts 187 ff. und 287 f.

b  Dem Originalprotokoll liegen zwei identische Lithographien des Entwurfs bei, der aus zwölf rechtsbrüchig 
geschriebenen Paragraphen besteht, denen linksbrüchig eine ausführliche Motivierung beigefügt ist. Ein Stück 
ist als 1. Beilage bzw. als erster entwurf bezeichnet und enthält keine Korrekturen. Im anderen, als 2. Bei-
lage bezeichneten Stück sind einige der in der Konferenz beschlossenen Änderungen eingetragen, zudem sind 
die Paragraphen anders numeriert. Dieses Stück enthält den Vermerk Ransonnets: rektifiziertes exemplar, 
welches vom k. k. Finanzminister nachträglich dem Protokolle beigelegt wurde, aber von dem sr. Maje-
stät später unterbreiteten Verordnungsentwurfe wesentlich abweicht.
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Dieser entwurf wurde von der konferenz mit nachstehenden Bemerkungen und Modifi-
kationen angenommen.
Zum § 1 bemerkte der Minister des inneren: Dieser Paragraph bezweckt die aufhe-
bung des stempels auf Plakate. Wenn auch der ertrag dieser abgabe bisher nicht so loh-
nend war, [so]daß der Finanzminister aus rücksicht auf die damit verbundene Mühewal-
tung und kosten sowie auf die erleichterung des Publikums darauf verzichten will, so sei 
es doch bedenklich, dieselbe aufzuheben und andererseits die insertionen in die Zeitun-
gen zu besteuern beziehungsweise deren Gebühren zu erhöhen, weil dann die Parteien, 
welche sich bisher dieses letzteren Weges zur Verlautbarung ihrer ankündigungen bedient 
haben, zu dem sofort gebührenfrei werdenden Plakate zurückkehren und hiermit die von 
der erhöhung nach § 3 erwartete Deckung des ausfalls der Plakatengebühr vereiteln 
würden. es wäre auch an sich nur billig, beide Wege der öffentlichen ankündigung in der 
Gebühr gleichzuhalten. Die bisher auf die stempelung der Plakate verwendete Mühe aber 
werde in keinen Betracht mehr kommen, sobald die stempelung allgemein eingeführt 
sein wird. auch der chef der obersten Polizeibehörde war umso mehr für die auf-
rechthaltung der durch § 1 des Gesetzes vom 6. september 1850 festgesetzten ankündi-
gungsgebühr, als nach der bestehenden Vorschrift von jedem Plakate vor dessen anschla-
gung ein exemplar zur Polizeibehörde gebracht werden muß, mithin eine kontrolle der 
Gebührenentrichtung in der hauptsache schon dadurch hergestellt wäre, rücksichtlich 
der ausgegebenen anzahl der Plakate aber der Drucker in irgend einer Weise zur kontrol-
lierung benützt werden kann. 
cDer Finanzminister erklärte dagegen, auf der unveränderten Beibehaltung des § 1 des 
entwurfs aus den in der Marginalbegründung angeführten Motiven beharren zu müssen.c 
Zum § 3 würde, wenn die im § 1 besprochene Gebühr beibehalten wird, nach dem 
antrage des Ministers des inneren deren erhöhung in dem durch § 3 festgesetzten 
ausmaße, der Gleichheit wegen, einzutreten haben. 
im § 4 wurde nach dem antrage des Ministers des inneren und mit Zustimmung des 
Finanzministers statt der Worte „kautionspflichtigen periodischen Druckschriften etc.“ 
die dem Zwecke der anordnung mehr entsprechende Bezeichnung gewählt: „zum erlage 
einer kaution verpflichteten periodischen Druckschriften“, damit kein Zweifel darüber 
obwalte, daß die regierungszeitungen dieser Vorschrift nicht unterliegen. 
§ 7 wurde nach dem übereinstimmenden antrage des Ministers des inneren und des 
Finanzministers in der absicht, die ausländischen Zeitungen mit jenen des inlandes 
gleichzustellen, in der art modifiziert, wie es aus dem beiliegenden, nach den konferenz-
anträgen rektifizierten exemplare ersichtlich ist15. dDer Minister des inneren setzt hie-

15 Die neue Formulierung wurde der § 4 der unten zit. kaiserlichen Verordnung v. 23. 10. 1857.

c–c  Korrektur Marherrs aus in Berücksichtigung der angeführten rücksichten erklärte sich der Finanzmini-
ster mit der Beibehaltung der fraglichen Gebühr, sohin mit der Weglassung des § 1 in der Voraussetzung 
einverstanden, daß sich im Wege eines diesfalls mit der obersten Polizeibehörde zu pflegenden einver-
nehmens eine Modalität finden läßt, in welcher der ankündigungsstempel ohne zu große Belästigung 
der Parteien einer- und ohne Beeinträchtigung des Gefälls andererseits zweckmäßig eingerichtet und 
überwacht werden kann.

d–d  Einfügung Bachs.
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bei voraus, daß diese Bestimmung, nämlich die Gleichstellung mit den inländischen Zei-
tungen mit dem stempelsatz per 1 kreuzer per stück, sich nur auf die im Postvereinsge-
biete erscheinenden Zeitungen beziehe, wogegen es bei den außerhalb des Postvereinsge-
bietes erscheinenden ausländischen Zeitungen bei dem dermaligen höheren stempelsatze 
von 2 kreuzern per stück zu verbleiben hätted. e(Durch den bezogenen § 22 des Gesetzes 
vom 6. september 1850 kann darüber kein Zweifel bestehen. B[ruck])e

Zu § 9. Diese Bestimmung hätte auch für Plakate zu gelten, wenn der antrag zu § 1 
genehmigt wird. 
Den schlußsatz [von § 9] „doch haftet auch derjenige, welcher die Druckauflage veran-
laßt hat, für die Gebühr zur ungeteilten hand“ wünschte der Justizminister beseitigt, 
weil der Behörde gegenüber zunächst nur der Drucker zur Gebührenentrichtung ver-
pflichtet ist und derjenige, welcher die auflage veranlaßt hat, bei einer solchen haftung 
in den Fall kommen könnte, die Gebühr zweimal zu zahlen, wenn er sie dem Drucker 
vorgeschossen, dieser aber deren Berichtigung unterlassen hätte. nachdem jedoch, wie 
der Minister des inneren bemerkte, bezüglich aller die Preßunternehmungen betref-
fenden Geld- und Gebührenfragen diese doppelte haftung gesetzlich besteht, glaubte die 
konferenz, jenen Beisatz, konform damit auch die bezügliche stelle im § 10, beibehalten 
zu können, wogegen auch der Justizminister nichts weiter einwendete16. 

Wien, am 18./31. Julius 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
3. august 1857.

16 Mit Vortrag v. 25. 8. 1857, Z. 46456, legte Bruck den Entwurf der kaiserlichen Verordnung vor; Gutachten 
des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 1255/1857 und Ga. 1537/1857; mit Ah. E. v. 23. 10. 1857 genehmigte 
der Kaiser die Verordnung, mit der der Zeitungsstempel für inländische Zeitungen wieder eingeführt wurde, 
ebd., kab. kanzlei, McZ. 3385/1857; Publikation rgbl. nr. 207/1857; erläuternde Verordnung des 
Finanzministeriums v. 27. 10. 1857, Z. 43073, ebd. nr. 209/1857; beide Vbfm. 1857, 482 ff.; Druck 
z. B. Die Presse v. 1. 11. 1857. Siehe dazu olechowski, entwicklung des Preßrechts 421 ff.; mit ein-
seitiger Interpretation rogge, österreich von Világos bis zur Gegenwart 1, 492 ff. In den Ländern der 
ungarischen Krone wurde der Zeitungsstempel 1869, in Cisleithanien erst 1899 aufgehoben, Mischler – 
Ulbrich, staatswörterbuch 4, 998 f.; olechowski, entwicklung des Preßrechts 498 ff. und 604 ff. 

e–e  Einfügung Brucks.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 25. 7.), gesehen Bach 1. 8., Thun, 
Bruck, Nádasdy, Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner; 
abw. Toggenburg, Kempen. 

i. sistierung der Mauteinhebung in Ungarn. ii. Bestand der hof- und niederösterreichischen 
kammer-(Finanz-)Prokuratur. iii. Befreiung der herrschaften in Galizien von der haftung 
für die Gerichtsbarkeit. iV. Dispens von den studien bei theoretischen staatsprüfungen. V. 
Professorstitel für landesgerichtsrat anton ebner. Vi. lehrerbesoldung im taubstummenin-
stitut zu leitmeritz. Vii. oberrealschule in kaschau. Viii. Wohnung für den sternwartedi-
rektor im akademiegebäude zu Wien. 

McZ. 2940 – kZ. 3656 

Protokoll der zu Wien am 25. Julius 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der Finanzminister referierte über die zeuge seines Vortrags vom 4. Juli 1857, kZ. 
2920, McZ. 2604, zwischen ihm und dem handelsminister einer-, dann dem Minister 
des inneren andererseits bestehende Meinungsverschiedenheit wegen der Dauer der wei-
teren sistierung der einhebung der ärarialweg- und Brückenmautgebühren in Ungern. 
nachdem se. Majestät mittlerweil unterm 8. Mai l. J., kZ. 1175, den antrag, die einhe-
bung dieser Gebühren in siebenbürgen, kroatien und slawonien bis ende 1858 zu sistie-
ren, zu genehmigen geruht haben1, so glaubte der Finanzminister, auf seinem einver-
ständlich mit dem handelsminister gestellten antrage beharren zu sollen, daß die Dauer 
der fraglichen Mautgebühreneinhebungssistierung auf zwei Jahre zu beschränken sei. 
Der Minister des inneren erklärte dagegen, von seinem antrage, selbe auf drei Jahre 
zu erstrecken, nicht abgehen zu können. in asiebenbürgen, kroatien und slawonien 
bestehe in betreff der straßen ein anderes system als in Ungarn. Die reichsstraßen wer-
den dort ausschließlich aus der ärarialstraßenbaudotation erhalten, und besteht dort 
nicht wie in Ungarn die landesstraßenarbeit. in Ungarn besteht noch das alte system, 
wornach die Gemeinden zur naturalarbeitsleistung verpflichtet sind. Diese naturalarbeit 
wird dermalen auch für die ärarialstraßen verwendet und dafür eine sehr mäßige Vergü-
tung geleistet, welche, soweit das für die provisorisch aufgelassene Maut bemessene Maut-
äquivalent reicht, von dem landesbaufonds getragen, für die Mehrleistung an naturalar-
beit aber von dem ärarialstraßenbaufonds geleistet wird.a Bei dieser wesentlichen Ver-
schiedenheit der Verhältnisse in siebenbürgenb, kroatien und slawonien gegenüber von 
Ungarn kann aus der rücksichtlich des ersteren in der fraglichen angelegenheit erflosse-

1 Siehe dazu MK. v. 4. 4. 1857/IV.

a—a  Korrektur Bachs aus kroatien und slawonien bestehen gute straßen und sie werden vom ärar gebaut und 
erhalten. in Ungarn ist der Zustand der straßen noch sehr unvollkommen und es besteht noch das alte 
system, wornach die Gemeinden zur naturalarbeitsleistung selbst auf den ärarialsstraßen verpflichtet 
sind.

b  Einfügung Bachs.
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nen ah. entschließung vom 8. Mai eine analoge Folgerung für Ungern nicht abgeleitet 
werden. Ja, der Minister des inneren würde glauben, daß selbst die Frage, ob das Mautsy-
stem in Ungern überhaupt einzuführen sei, noch offen bleiben sollte, weil man im lande 
dieser ungewohnten, an sich lästigen und cden Verkehr beirrendenc einrichtung abhold 
ist, den Finanzen aber der entgang der Maut durch die Beibehaltung des bisherigen 
systems der naturalleistung und des Mautäquivalents ersetzt wird, besonders, wenn die 
angemessene regulierung des letzteren eingeleitet würde, wogegen der Minister des inne-
ren nichts einzuwenden fände. dJedenfalls würde der Minister des inneren glauben, daß 
hierüber nicht ohne nochmalige einvernehmung der landesbehörden abgesprochen wer-
den sollte, weil er überzeugt ist, daß die einführung des Mautsystems, bei dem doch noch 
vieles zu wünschen übrig lassenden stande selbst der ärarialstraßen in Ungarn und der 
dagegen im lande bestehenden großen abneigung, es höchst unangenehm berühren 
wird, zumal es eine abgabe ist, auf der unverhältnismäßig hohe regiekosten ruhen.d,2

Der Finanzminister hob dagegen hervor, daß, während die leistung des landes zu 
straßenbauten jährlich nicht über 62.000 f. sich erhebe, der staatsschatz 3 1/2 Millionen 
Gulden für den Bau und die erhaltung der straßen in Ungern widme und daß in dem 
Maße, als die straßen sich vermehren, auch der jährliche aufwand für deren konservie-
rung sich erhöhe, mithin ein Fonds geschaffen werden müsse, aus welchem derselbe 
wenigstens teilweise gedeckt werden kann. in ermangelung anderer einnahmsquellen 
müsse daher auf den ertrag der Mauten gerechnet und deren einführung in Ungern umso 
bälder angestrebt werden, je unzulänglicher das bisherige system daselbst gewesen. Die 
Maut ist eine der Bevölkerung weder drückende noch lästige abgabe, und der Unger wird 
sich um so eher daran gewöhnen, als er sie bei dem gewiß häufigen Verkehr mit den 
benachbarten kronländern anstandslos entrichtet. 
aus den vom Finanzminister geltend gemachten und im Vortrage vom 4. Juli entwickel-
ten Gründen traten die übrigen Mitglieder der konferenz dem antrage desselben bei3. 

ii. Durch ah. entschließung vom 14. april 1855 ([McZ.] 558) mit der ausarbeitung 
von instruktionen für die Finanzprokuraturen beauftragt4, brachte der Finanzminister 

2 Das kaiserliche Patent v. 10. 2. 1853, rgbl. nr. 133/1853, galt auch für Ungarn, d. h. das Mautsystem war 
schon eingeführt, allerdings galt die wichtige Erleichterung für die Bauernwägen, und insofern war es nicht 
vollständig eingeführt; vgl. MK. v. 4. 4. 1857/IV.

3 Mit Ah. E. v. 16. 9. 1857 auf den Vortrag Brucks v. 4. 7. 1857, Z. 4522, genehmigte der Kaiser den Antrag 
des Finanzministers; zugleich wurde die beschleunigte Abrechnung und Vergütung der über das Mautäquiva-
lent hinausgehenden vom Land bezahlten Naturalleistungen angeordnet, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2604/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1111/1857 und Ga. 1356/1857.

4 Mit Vortrag v. 16. 2. 1855, Präs. 1584, hatte Finanzminister Baumgartner eine neu entworfene provisori-
sche Dienstes-instruktion für die k. k. Finanz-Prokuraturen vorgelegt und angezeigt, dass er diese Instruk-
tion bereits provisorisch in Wirksamkeit gesetzt hatte (Erlaß v. 16. 2. 1855, rgbl. nr. 34/1855, Vbfm. nr. 
13/1855); mit Ah. E. v. 14. 4. 1855 hatte der Kaiser einige Ergänzungen und die Einvernahme der politi-
schen und Finanzbehörden angeordnet, bevor die Verordnung definitive Geltung erlangen sollte; indirekt war 
damit die provisorische Verordnung gebilligt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 558/1855; dazu Gutachten des 
Reichsrates ebd., rr., Ga. 151, 295, 337 und 1088 aus 1855 und Ga. 16/1856.

c-c  Korrektur Bachs aus unzweckmäßigen.
d-d  Einfügung Bachs.
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eine im Gremium seines Ministeriums vorgekommene und nicht einstimmig gelöste 
Frage zur entscheidung in der konferenz, nämlich ob sr. Majestät die Beibehaltung der 
bisher vereinten hof- und niederösterreichischen kammer-(Finanz-)Prokuratur5 oder 
aber deren trennung in eine für die Zentral-, dann in eine für die niederösterreichischen 
Verwaltungsbehörden bestimmte stelle au. angeraten werden soll. 
nach dem erachten des Ministers des inneren wäre die trennung sehr zu bedauern. 
abgesehen davon, daß dieselbe wegen des doppelten Vorstands, kanzleipersonals etc. 
mehr kosten verursachen würde, verlöre die regierung dadurch eine der vorzüglichsten 
Pflanzschulen für tüchtige staatsmänner in allen Zweigen der Verwaltung. in der eigen-
schaft als hofkammerprokuratur ist diese stelle der rechtskonsulent der Zentralbehörden 
in den verwickeltsten Fragen, als niederösterreichische Finanzprokuratur führt sie die in 
der Verwaltung dieses kronlands vorkommenden Prozesse. ein tüchtiger advokat wird 
auch ein tüchtiger rechtskonsulent sein, und da die der hof- und niederösterreichischen 
Finanzprokuratur Zugeteilten in dieser doppelten eigenschaft verwendet werden, so 
erhalten sie dort eine umfassende Geschäftsausbildung wie sonst nirgends. 
nachdem überdies, wie der kultusminister hinzusetzte, für die trennung kein anderer 
als der doktrinäre Grund der Gleichförmigkeit und des rangsverhältnisses zu sprechen 
scheint, erklärte sich die konferenz einstimmig für den antrag auf Beibehaltung der ver-
einten stelle. in diesem sinne würde dann auch die instruktion für die in rede stehende 
Behörde auszuarbeiten sein6. 

iii. Der Justizminister referierte seinen entwurf (Beilage)e (vereinbart mit den betref-
fenden Ministerien) eines kaiserlichen Patents über die Befreiung der ehemaligen Domi-
nikalgutskörper in Galizien von der gesetzlichen haftung für die von den Besitzern der-
selben geführte Gerichtsbarkeit und für die aus dem Bande der Untertänigkeit entsprun-
genen Forderungen der ehemaligen Untertanen, wogegen von keiner stimme der konfe-
renz eine einwendung erhoben wurde7. 

iV. Die Meinungsverschiedenheit, welche zwischen dem Finanzminister und dem Unter-
richts- beziehungsweise den übrigen Ministern in absicht auf den antrag vom 8. Juli 
1857, kZ. 3109, McZ. 2767, bestand, „das Unterrichtsministerium zur Zulassung vor-
züglicher kanzleibeamten zu den theoretischen staatsprüfungen mit nachsicht der stu-
dien über einraten ihrer Zentralstelle zu ermächtigen“, wurde durch die erklärung des 

5 Die Behörde hatte bis 1851 k. k. hof- und niederösterreichische kammer-Prokuratur geheißen, dann k. k. 
Finanz-Prokuratur für österreich unter und ob der enns und salzburg, vgl. z. B. staatshandbuch 1858, 
zweiter teil, 40; siehe dazu MR. v. 9. 2. 1850/VI, ömr. ii/2, nr. 276, MR. v. 13. 2. 1850, ebd. nr. 279, 
und MR. v. 31. 10. 1850/VIII, ömr. ii/4, nr. 412.

6 Die Behörde blieb vereinigt. Eine definitive Instruktion für die Finanzprokuraturen wurde nicht erlassen, die 
provisorische Instruktion von 1855 blieb in Geltung, Mayrhofer – Pace, Politischer Verwaltungsdienst 1, 
610–618.

7 Fortsetzung von MK. v. 24. 5. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 341. Mit Vortrag v. 14. 7. 1857, Z. 25032, hatte 
Justizminister Nádasdy einen Patententwurf vorgelegt. Nach der Zustimmung der Ministerkonferenz, dann 
des Reichsrates, hhsta., rr., Ga. 1118/1857 und Ga. 1390/1857, unterzeichnete der Kaiser das Patent 
am 24. 9. 1857, ebd., kab. kanzlei, McZ. 2970/1857; Publikation rgbl. nr. 179/1857. 

e  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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Finanzministers behoben, sich dem einraten des Unterrichts- und der übrigen Mini-
ster konformieren zu wollen8. 

V. Der Unterrichtsminister referierte über eine zwischen ihm und dem Justizminister 
obwaltende Meinungsdifferenz in betreff der Verleihung des titels eines außerordentli-
chen Professors an den Dozenten des Bergrechts an der innsbrucker Universität, landes-
gerichtsrat ebner. Von der einen seite gedrängt, für die Versehung gewisser lehrfächer 
durch geeignete Professoren zu sorgen, von der anderen seite durch Verweigerung der 
Bedeckung der hieraus entspringenden Mehrauslagen in seinen anträgen eingeschränkt, 
glaubte der Unterrichtsminister den obigen antrag in der rücksicht unterstützen zu sol-
len, weil er darin das Mittel erblickt, den landesgerichtsrat ebner für das gedachte lehr-
amt noch ferner zu erhalten, ohne dem studienfonds eine neue last aufzulegen, weil es 
sich ferner nicht um ein lehrfach handelt, welches die ganze hingebung des lehrers für 
es beansprucht, sondern um ein lehrfach, das nur im Wintersemester und nur in wenigen 
stunden wöchentlich gelehrt wird, mithin von einem Gerichtsrate ohne Beeinträchtigung 
seiner eigentlichen Berufsgeschäfte vorgetragen werden kann. 
Der Justizminister, welcher schon im schriftlichen Verhandlungswege sich gegen den in 
rede stehenden antrag erklärt hatte, beharrte jedoch darauf, daß grundsätzlich die auf-
nahme von ohnehin anstrengend beschäftigten Justizräten als Professorenf nicht zulässig 
erscheine, mithin die Verleihung des Professorstitels an ebner umso weniger bevorwortet 
werden dürfte, als sie zu exemplifikationen für andere führen würde. 
Unter diesen Verhältnissen erklärte der Unterrichtsminister auf seinem antrage ferner 
nicht bestehen zu wollen9. 

Vi. Die zeuge des Vortrags vom 23. Juli 1857, kZ. 3305, McZ. 2968, zwischen dem 
Unterrichts- und dem Finanzministerium bestehende Differenz über die Fonds, aus wel-
chen die Dotation für den katecheten und lehrer an der zu errichtenden Filialtaubstum-
menlehranstalt in leitmeritz zu bestreiten wäre, hat sich durch den erklärten Beitritt des 
Finanzministers zu dem antrage des Unterrichtsministers behoben10. 

8 Gemeint sind die juridischen Staatsprüfungen, die normalerweise nur nach den zurückgelegten juridischen 
Studien offenstanden. Kanzleibeamte waren in der Regel keine Juristen; man ersetzte hier offensichtlich die 
juridischen Studien durch praktische Erfahrungen, um tüchtigen Kanzleibeamten den Aufstieg in den höheren 
Staatsdienst zu gewähren, nicht zuletzt aus Mangel an Beamten. Zum Ausbildungssystem der Beamten siehe 
heindl, Gehorsame rebellen 93–133. Mit Ah. E. v. 28. 9. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 8. 7. 1857, Z. 
2241, genehmigte der Kaiser den Antrag, hhsta., kab. kanzlei, kZ. 2767/1857; Gutachten des Reichsrates 
ebd., rr., Ga. 1115/1857 und Ga. 1410/1857.

9 Landesgerichtsrat Dr. Anton Ebner blieb Privatdozent; 1867, ein Jahr nach seiner Pensionierung, bat er, da 
er wegen Altersgebrechen keine Vorlesungen mehr halten könne, um Streichung aus der Reihe der Privatdozen-
ten, was umso weniger einem anstand unterliegen dürfte, als in den letzten Jahren sich keine Zuhörer 
für das Bergrecht inskribieren ließen, ava., cUM, Unterricht, Z. 1097/1867, karton 1047.

10 Die Hälfte sollte aus dem böhmischen Religionsfonds, die Hälfte aus dem böhmischen Normalschulfonds 
kommen; die Bewilligung erfolgte mit Ah. E. v. 7. 9. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 23. 7. 1857, Z. 6882, 
hhsta., McZ. 2968/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1117/1857 und Ga. 1318/1857. 

f  in das staatshandbuch gestrichen.
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Vii. Der Unterrichtsminister referierte seinen im vollkommenen einverständnisse 
mit dem handelsminister gestellten antrag vom 23. Juli 1857, kZ. 3304, McZ. 2967, 
wegen errichtung einer vollständigen oberrealschule in kaschau und glaubte, denselben 
mit ausdrücklicher Zustimmung des Ministers des inneren mit rücksicht auf die im Vor-
trage nachgewiesene, allseitig anerkannte und selbst vom Finanzminister zugegebene not-
wendigkeit einer solchen anstalt für das gedachte Verwaltungsgebiet, ungeachtet des in 
der note des Finanzministeriums vom 16. Mai 1857 ausgesprochenen Wunsches der Ver-
schiebung, schon dermal der ah. Genehmigung sr. Majestät unterziehen zu dürfen11. 

Viii. Mit ah. entschließung vom 21. april 1856 ([McZ.] 1323) wurde das neue Univer-
sitätsgebäude (aula) der k. k. akademie der Wissenschaften gewidmet12. in demselben 
befindet sich auch die vorderhand nicht anderwärts einzurichtende sternwarte, deren 
Dienst es erfordert, daß das dabei angestellte Personal darin wohne13. Der Unterrichts-
minister hat sich daher an den Minister des inneren wegen Widmung der hierzu not-
wendigen lokalitäten gewendet und von demselben das Zugeständnis erhalten, daß die 
hälfte des oberen stockwerks zu Wohnungen für die sternwarteadjunkten nebst einem 
absteigezimmer für den Direktor bestimmt, die andere hälfte aber zu einer Wohnung für 
den akademiesekretär und zur aufnahme der Versammlungen einiger gelehrter Vereine 
gewidmet werde. hiermit wäre der Direktor der sternwarte fortan auf eine Wohnung 
außerhalb derselben angewiesen. es liegt aber wohl in der natur der sache und ist mit 
rücksicht auf die Funktionen eines sternwartedirektors, die so häufig auf die Benützung 
des ersten günstigen Moments zu Beobachtungen gewiesen sind, eine fast unvermeidliche 
Forderung, daß der Direktor der sternwarte auch in derselben wohne. Dagegen scheint 
die aufnahme fremder gelehrter Gesellschaften in das akademiegebäude nicht in der ah. 
Widmung desselben zu liegen, und es erscheint auch die Unterbringung des sekretärs der 
akademie alldort nicht als angemessen, weil derselbe als solcher nicht bleibend angestellt 
ist, sondern nach ablauf mehrerer Jahre ein neuer gewählt wird, mithin, wenn demselben 

11 Mit Ah. E. v. 7. 9. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 23. 7. 1857, Z. 10826, bewilligte der Kaiser die Errich-
tung der Schule, hhsta., kab. kanzlei, kZ. 2967/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
1116/1857 und Ga. 1317/1857. Die Stadt Kaschau leistete übrigens einen wesentlichen Beitrag, nämlich 
40.000 fl. für den Kauf und die Einrichtung eines Schulhauses und 6000 fl. für die laufenden Kosten, wofür 
ihr die Anerkennung ausgesprochen wurde. Einige Akten zur Oberrealschule in Kaschau ava., cUM., 
Unterricht, allg. Fasz. 4143; die RS. des Vortrags und die Note des Finanzministeriums fehlen.

12 Es handelt sich um das unter Maria Theresia 1753–1755 als Erweiterung für die (alte) Universität neu 
errichtete Gebäude auf dem damaligen Universitätsplatz, heute Sitz der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2. Das Gebäude wurde allgemein aula genannt. Während der Revolution 
war es der Hauptversammlungsort der akademischen legion, seit der Niederschlagung der Revolution wurde 
es vom Militär genützt. Die Schenkung des Gebäudes an die 1847 gegründete Akademie der Wissenschaften 
war mit Ah. E. v. 21. 4. 1856 auf den Vortrag Bachs v. 16. 4. 1856, Präs. 1505, verfügt worden, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 1323/1856. Ende 1856 räumte das Militärverwaltung das Gebäude, am 31. 1. 1857 
wurde es der Akademie übergeben. Mit Ah. E. v. 2. 6. 1857 auf den Vortrag des Finanzministers v. 29. 4. 
1857, Präs. 4137, bewilligte der Kaiser 59.000 fl. für die Adaptierung des Gebäudes, ebd., McZ. 
1563/1857. Am 29. 10. 1857 fand die Feier der Übernahme statt, historisches lexikon Wien 1, 200; 
huber, Geschichte der Gründung 93; Meister, Geschichte der akademie der Wissenschaften 84.

13 Die Universitätssternwarte auf dem Dach des Hauses war 1755 errichtet worden, sie übersiedelte 1879 in die 
neue Universitätssternwarte in der Türkenschanzstraße, historisches lexikon Wien 5, 342 f.



Das Ministerium Buol-Schauenstein180

eine Wohnung im akademiegebäude eingeräumt ist, hiermit eine die gWahl leicht beir-
rende rücksichtg geschaffen werden würde. Der Unterrichtsminister wünschte daher, daß 
hin dem oberen stockwerk auch dem Direktor der sternwarte statt dem Generalsekretär 
der akademie [eine Wohnung] eingeräumt werde, erkennt übrigens an, daß, wenn noch 
einige Zimmer erübrigt werden können, es zweckmäßig wäre, sie anderen wissenschaftli-
chen Gesellschaften zur Förderung ihrer Zwecke zur Benützung einzuräumenh. 
Der Minister des inneren entgegnete, dem Dienstbedürfnisse der sternwarte sei 
genügt, wenn die adjunkten daselbst bequartiert sind und dem Direktor ein absteigezim-
mer eingeräumt wird, denn nicht dieser, sondern die adjunkten besorgen den gewöhnli-
chen Beobachtungsdienst; in den seltenen Fällen, wo er selbst beobachtet, steht ihm idie-
ses Zimmer nebst einem schon itzt demselben in der sternwarte ausschließlich vorbehal-
tenen anderen Zimmeri zu Gebote. Daß er mit seiner Familie in der sternwarte wohne, 
dazu bestand bisher weder bei ihm noch bei seinem (berühmteren) Vater eine notwendig-
keit, sie besteht auch auf anderen sternwarten nicht14. Dagegen scheint es eine Forderung 
des Dienstbedürfnisses und des anstandes zu sein, daß in dem von sr. Majestät der aka-
demie unbedingt und ohne Vorbehalt geschenkten Gebäude wenigstens ein höherer 
Funktionär (nicht gerade der sekretär) derselben wohne, um dieselbe dort stabil zu reprä-
sentieren, die aufsicht über das Gebäude jund das dortige aufbewahrte eigentum der 
akademie, die Bibliothek, die wissenschaftlichen sammlungen, die amts- und sonstigen 
räumej zu führen etc., und ebenso begründet erscheint der Wunsch des akademiepräsi-
denten, daß in dem diesem gelehrten institute gewidmeten Gebäude eine lokalität für 
andere gelehrte Vereine disponible gemacht werde, die bisher die Gefälligkeit fremder 
anstalten in anspruch nehmen mußten. Der Minister des inneren vermöchte daher ein 
größeres als das bisher gegebene Zugeständnis nicht zu machen. 
Die Mehrheit der konferenz trat dieser ansicht bei, der Unterrichtsminister aber 
behielt sich vor, seine ansicht im schriftlichen Wege an den Minister des inneren zu lei-
ten, kwo sodann, wenn die Meinungsverschiedenheit nicht ausgeglichen werden könnte, 
dieselbe von letzterem sr. Majestät zur ah. entscheidung vorgelegt und dem Unterrichts-
minister Gelegenheit gegeben wird, seine ansicht im Wege des konferenzprotokolls 
nochmals zu vertretenk,15. 

14 Direktor der Universitätssternwarte war seit 1842 Karl Ludwig Edler v. Littrow (1811–1877), angetter 
– Pärr, Blick zurück ins Universum 181 ff.; sein Vater war der Astronom Joseph Johann Edler v. Littrow 
(1771–1840) gewesen; zu beiden Wurzbach, Biographisches lexikon 15, 286–296; österreichisches 
Biographisches lexikon 5, 251 f.

15 In der Ministerkonferenz war davon nicht mehr die Rede, auch ein Vortrag wurde nicht erstattet. Littrow 
wohnte auch später noch in der Sailerstätte, hof- und staatshandbuch 1858 und 1859.

g–g  Korrektur Thuns aus die freie Wahl beengendes element.
h–h  Korrektur Thuns das ganze obere stockwerk für das sternwartspersonale, einschließlich der Direktors-

wohnung vorbehalten werde, und würde die an der letztern etwa erübrigenden Zimmer zu Versammlun-
gen der erwähnten gelehrten Vereine abtreten.

i–i  Korrektur des Protokollführers Marherr aus ein Zimmer.
j–j  Einfügung Bachs.
k–k  Korrektur Thuns aus: der dann über diese Meinungsverschiedenheit die ah. entscheidung einholen wird.
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Wien, am 25. Juli 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 21. august 1857.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 31. 7.), gesehen Bach, Thun 
(BdE. fehlt), Toggenburg, Nádasdy, gesehen Kempen, Für se. exzellenz den herrn ersten Gene-
raladjutanten sr. Majestät Kellner; abw. Bruck. 

i. auflassung einiger Giebigkeiten der ungarischen Bischöfe. ii. Ministerialsekretärsstelle 
beim kultus- und Unterrichtsministerium. iii. Theologische Fakultät in innsbruck. iV. Uni-
versitätseinrichtung im lombardisch-venezianischen königreich. V. Veräußerung und Bela-
stung kirchlicher Güter. Vi. kauf eines Friedhofsgrundes für die Protestanten in Wien. Vii. 
entschädigung für den Zehnten in siebenbürgen. 

McZ. 3088 – kZ. 2509 

Protokoll der zu Wien am 31. Julius 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Bei der im Jahre 1856 stattgehabten Versammlung der Bischöfe1 haben die ungrischen 
Bischöfe in einer eingabe das anbot gemacht, von der ihnen zukommenden Urbarialen-
schädigung ein kapital von 3 Millionen Gulden an den religionsfonds zur bessern Dotie-
rung der bischöflichen seminarien in der Voraussetzung abzutreten, daß die regierung 
von der ferneren einforderung der von ihnen bis 1848 geleisteten Giebigkeiten a) zum 
Fonds der regulierten Bistümer2, b) zur cassa Parochorum3 und c) des Fortalitiums4 
abstehe5.
Der kultusminister hat sich über dieses anerbieten mit den Ministern des inneren und 
der Finanzen ins einvernehmen gesetzt und sich mit denselben in der hauptsache dahin 
geeinigt, daß es unter den gestellten Bedingungen anzunehmen wäre, nachdem die obge-
dachten Giebigkeiten sich auf die vormalige steuerexemtion der geistlichen Güter und 
deren reiche Proventen6 gründeten, erstere aber nicht mehr besteht und die letztere durch 
die aufhebung des Zehnten und der Urbarialleistungen7 wesentlich vermindert worden 

1 Konferenz der Bischöfe des Kaisertums Österreich v. 6. 4. bis 17. 6. 1856 in Wien; das wichtigste Thema 
dieser Konferenz war die Durchführung des Konkordats von 1855; leisching, Bischofskonferenzen 183–
223; Ders., Die römisch-katholische kirche in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habs-
burgermonarchie 3, 32 f.; Weinzierl, Die österreichischen konkordate 80; Wolfsgruber, cardinal 
rauscher 160 ff.

2 Bistümer, bei deren Regulierung (Errichtung oder Neuordnung) eine Dotationsergänzung aus dem genannten 
Fonds festgelegt wurde, weil die lokalen Mittel nicht ausreichten, Mayrhofer – Pace, Politischer Verwal-
tungsdienst 4, 323.

3 Pfarrkassa, Bestandteil des Religionsfonds, aus dem Ergänzungen der Besoldung für einzelne Pfarrer bestritten 
wurden, wo die lokalen Mittel nicht ausreichten, Mayrhofer – Pace, Politischer Verwaltungsdienst 4, 
191.

4 Von Fortalitium = (Grenz)Festung; Abgabe zur Finanzierung der Grenzverteidigung in Ungarn; siehe dazu 
timon, Ungarische Verfassungs- und rechtsgeschichte 797.

5 Siehe dazu bereits MK. v. 12. 4. 1856/III, ömr. iii/4, nr. 334.
6 Einkünfte.
7 Die Urbarialleistungen und geistlichen Zehente waren durch die ungarischen „Aprilgesetze“ vom 11. April 

1848, GA. IX, X, XII, XIII ex 1848 aufgehoben worden; Barany, Ungarns Verwaltung. In: Wandruszka 
– Urbanitsch, habsburgermonarchie 2, 332.
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sind. nur bezüglich des Zeitpunkts, von welchem an das sub c) erwähnte Fortalitium 
nicht mehr einzufordern sei, hat sich zwischen den Ministern die Differenz ergeben, daß, 
während der kultusminister den diesfälligen termin mit dem 1. Mai 1848 festgesetzt 
wissen wollte, der Finanzminister denselben bis zum Jahr 1851 als den Zeitpunkt der 
einführung der regelmäßigen Besteuerung nach dem Grundsteuerkataster in Ungern zu 
erstrecken beantragte8. nach der Bemerkung des kultusministers ist aber die Besteue-
rung der geistlichen Güter in Ungern schon im Mai 1848 eingetreten, es entfiel also schon 
damals einer der Gründe, aus welchen dem ungrischen klerus jene abgabe auferlegt wor-
den war, welche von jeher Gegenstand lebhafter Gravamina gewesen und von einem teile 
des klerus, den canonicis, mit erfolg verweigert worden ist. Der kultusminister glaubte 
daher, auf dem termine vom 1. Mai 1848 bestehen zu sollen. Was jedoch die bis dahin 
rückständigen Beträge an dieser abgabe anbelangt, so wären dieselben für den Bau der 
Pester leopoldstädter kirche zu widmen, da eine solche Widmung unzweifelhaft im 
lande einen günstigen eindruck machen und die einbringung jener rückstände wesent-
lich erleichtern würde9. 
Der Minister des inneren bemerkte: Die ungrische hohe Geistlichkeit gehört zu der 
reichst dotierten in europa. auf dem 1848er landtage beabsichtigte man die Umwand-
lung seiner real- in eine Gelddotation, diese kam jedoch nicht zur ausführung, sondern 
nur die Verzichtleistung des klerus auf den Zehnten und die aufhebung der Urbariallei-
stungen, für welch letztere ihm ebenfalls keine entschädigung gegeben werden sollte. auf 
die hierdurch in seinen einkünften erlittene einbuße basierte die einstellung der sub a, b, 
c bemerkten Giebigkeiten. nach dem Wiedereintritte der rechtmäßigen regierung in 
Ungern wurde es zwar bei der Verzichtleistung auf den Zehnten belassen, dafür aber die 
entschädigung für die Urbarialien bewilligt und mit cirka 28 Millionen liquidiert. Diese 
deckt einen großen teil der erlittenen einbuße, und auch der sonstige ertrag der geistli-
chen Güter in Ungern wird mit der allgemeinen steigerung des realitätenertrags sich in 
raschem Wachstum heben. hiermit entfiele das Motiv der einstellung der entrichtung 
jener Giebigkeiten, deren Verpflichtung übrigens von den Bischöfen schon durch das 
anerbieten anerkannt ist. Die gedachten Giebigkeiten betrugen jährlich 140.000 f., was 
ein kapital von 2,800.000 f. repräsentiert, die rückstände an den Gaben machen cirka 
1,000.000 f., zusammen 3,800.000 f. aus, es zeigt sich also, daß die Bischöfe mit ihrem 
anbot von 3 Millionen kein Geschenk, sondern nur eine abfindung für ihre schuldigkeit 
beabsichtigen können.
indessen ist der Minister des inneren und mit ihm die konferenz mit dem einraten des 
kultusministers auf annahme des anerbietens einverstanden, weil damit die sache voll-
ständig abgetan und dem seminarfonds eine fixe Dotation gesichert wird.
auch in ansehung des termins zur auflassung des Fortalitii sowie der Widmung der 
rückstände für die leopoldstädter kirche trat die konferenz dem antrage des kultus-
ministers bei10.

8 Zur Reform des Steuersystems in Ungarn siehe kletečka, einleitung ömr. ii/3, XXi f.
9 Zu dieser Kirche siehe MK. v. 14. 4. 1857/I.
10 Daraufhin Vortrag des Stellvertreters des Kultusministers v. 11. 8. 1857, Präs. 1097; mit Ah. E. v. 6. 11. 

1857 auf diesen Vortrag genehmigte der Kaiser die von den Bischöfen angebotene Stiftung für die ungarischen 
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ii. Der kultus- und Unterrichtsminister referierte über die Zeuge seines Vortrags 
vom 31. Juli 1857, kZ. 3388, McZ. 3032, zwischen ihm und dem Finanzminister 
obwaltende Meinungsdifferenz über die Modalität der Beförderung des bei seinem Mini-
sterium angestellten rechnungsrates Johann rassmann zum Ministerialsekretär und 
glaubte, seinen antrag auf Umwandlung der fraglichen rechnungsratsstelle in einen 
Ministerialsekretärsposten mit den systemmäßigen Bezügen vornehmlich durch die 
Betrachtung rechtfertigen zu können, daß nur auf diese Weise dem genannten verdienst-
vollen Beamten die Vorrückung in die höhere Gehaltstufen gesichert wird, welche ihm 
entginge, wenn ihm nach dem antrage des Finanzministers eine Ministerialsekretärsstelle 
extra statum zuteil werden sollte.
Die übrigen stimmen der konferenz erklärten sich aber nach dem einraten der Minister 
des inneren und des handels für den antrag des Finanzministers, weil ihnen die ände-
rung des systemisierten status bedenklich zu sein schien, und dem rassmann seinerzeit, 
wenn ihn bei der Voraussetzung seiner ernennung im systemisierten status die reihe der 
Vorrückung würde getroffen haben, die verdiente anerkennung in anderen Wegen erwirkt 
werden kann11.

iii. Über den Vortrag des kultus- und Unterrichtsministers vom 23. März l. J. wegen 
Übergabe der theologischen Fakultät an der innsbrucker Universität an die Jesuiten 
geruhten se. Majestät mit ah. entschließung vom 10. Mai 1857 (McZ. 1033), die Ver-
nehmung der landesbischöfe, sr. k. k. hoheit des herrn erzherzog statthalters sowie des 
ordensprovinzials darüber, ob er sich allen studienbestimmungen fügen werde, ah. abzu-
verlangen und zu befehlen, daß das ergebnis der Vernehmung in der konferenz zum 
Vortrage gebracht werde12.
nach den dem Minister vorliegenden Berichten haben sich nicht nur die beiden Bischöfe 
tirols mit aller Wärme für die Überlassung der theologischen Fakultät an den orden 
ausgesprochen, der erzbischof von salzburg sich nicht dagegen erklärt und se. k. k. 
hoheit den antrag ebenfalls sehr befürwortet, sondern es hat auch der ordensprovinzial 
erklärt, sich in bezug auf die vollkommene einfügung der Fakultät in die Universität, den 
lehrplan und sonstige einrichtung, allen bestehenden und künftigen anordnungen und 
Vorschriften gegen dem zu unterwerfen, daß dem orden das erbetene Pauschale von 
jährlich 8.000 f. und das recht, die Professoren und Dekane der Fakultät zu ernennen, 
gewährt werde.
Unter diesen Umständen fand die konferenz gegen den erneuerten antrag des kultus- 
und Unterrichtsministers nichts einzuwenden, und auch der tg. gefertigte Präsident 

und kroatischen Seminare und bewilligte, daß die Giebigkeiten vom 1. 5. 1848 an als erloschen zu betrachten 
waren, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3310/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1236/1857 
und Ga. 1629/1857. Die Widmung der Rückstände für die Leopoldstädter Kirche, für die inzwischen eine 
andere Unterstützung vorgesehen war, unterblieb, vgl. MK. v. 14. 4. 1857/I.

11 Mit Ah. E. v. 6. 9. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 31. 7. 1857, Präs. 848, lehnte der Kaiser die Schaffung 
einer weiteren Ministerialsekretärstelle ab und ernannte Rassmann zum Ministerialsekretär extra statum mit 
dem gebührenden Quartiergeld, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3032/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., 
rr., Ga. 1137/1857 und 1309/1857.

12 Fortsetzung von MK. v. 24. 3. 1857/II und MK. v. 31. 3. 1857/I.
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erklärte seine in der konferenz vom 31. März 1857 erhobenen Bedenken für beho- 
ben13.

iV. erhielt der Unterrichtsminister die Zustimmung der konferenz zu dem vorgetragenen 
entwurfe einer kaiserlichen Verordnung gültig für das lombardisch-venezianische könig-
reich, womit die für die Universitäten der übrigen kronländer geltenden einrichtungen 
und Vorschriften über die stellung der verschiedenen kategorien des lehrpersonals und 
den Umfang ihrer lehrberechtigung auch für die dortigen Universitäten für wirksam 
erklärt werden14.

V. Zu der in der konferenz vom 16. Juni 1857 sub Vi in Vortrag gebrachten Verordnung 
über die Veräußerung und Belastung kirchlicher Güter (deren Vorlegung zur ah. Geneh-
migung bisher wegen der noch ausständigen äußerung des armeeoberkommandos über 
deren einführung in der Militärgrenze nicht stattfinden konnte) beantragte der kultus-
minister – unter Beistimmung der übrigen Votanten – noch folgenden ergänzenden 
Zusatz: „als beträchtliche Belastung werden auch angesehen Pacht- und Mietverträge, 
wenn sie auf lebensdauer abgeschlossen werden, oder wenn Grundstücke und Gerecht-
same auf mehr als 9, Wohngebäude auf mehr als 6 Jahre in Bestand gegeben werden, oder 
wenn der bedungene Pachtschilling oder Mietzins für mehr als ein Jahr im vorhinein zu 
entrichten ist.“15

Vi. Der kultusminister referierte über den antrag des Wiener Bürgermeisters, den Preis 
der zu einem eigenen protestantischen Friedhofe verkauften Grundfläche per 7000 f. aus 
dem staatsschatze zu vergüten16. Mit rücksicht auf den Umstand, daß früher ein eigener 
protestantischer kirchhof in Wien bestand, unter der regierung kaiser Josephs ii. aber 
zwangsweise mit dem Bedeuten entfernt wurde, die Protestanten hätten ihre leichen ent-
weder auf den katholischen Friedhöfen zu begraben, oder die regierung werde ihnen 
einen anderen Platz dafür anweisen17, hielt der kultusminister den antrag auf Bestreitung 
der ankaufskosten des genannten Grundstückes aus dem ärar für wohlbegründet und 

13 Daraufhin Vortrag Thuns v. 12. 8. 1857, Präs. 1096; mit Ah. E. v. 4. 11. 1857 bewilligte der Kaiser die 
errichtung einer theologischen Fakultät an der Universität innsbruck und die Übertragung dieser Fakul-
tät unter den vorgeschlagenen Modalitäten sowie die erfolgung eines Jahresbetrages von 8000 f. zu 
diesem Zwecke aus dem studienfonds an den Jesuitenorden […], hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
3315/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1238/1847 und Ga. 1676/1857. Zur Wiedererrich-
tung der Fakultät siehe coreth, Theologische Fakultät innsbruck 67–72 mit Literatur; engelbrecht, 
Geschichte des österreichischen Bildungswesens 4, 226. Zur Ausnahmestellung der theologischen Fakultät 
in Innsbruck siehe auch MK. v. 7. 1. 1858/II. 

14 Mit Ah. E. v. 23. 10. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 8. 8. 1857, Z. 13432, genehmigte Franz Joseph die 
kaiserliche Verordnung (mit einer unwesentlichen Modifikation), hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3395/1857; 
Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1280/1857 und Ga. 1536/1857; Publikation rgbl. nr. 
224/1857.

15 Zu diesen Verordnungen siehe MK. v. 16. 6. 1857/VI.
16 Es handelte sich um den Grundankauf vor der Matzleinsdorfer Linie, Triester Straße 1, wo 1857/58 der (alte) 

Evangelische Friedhof errichtet wurde, historisches lexikon Wien 2, 406 f.
17 Ein Teil des Mariazeller Gottesackers (Großer kaiserlicher Gottesacker vor dem schottentor); er wurde 

1783 aufgelassen, an seiner Stelle ein Teil des alten Allgemeinen Krankenhauses errichtet, historisches 
lexikon Wien 4, 178 f.
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trug auf deren Bewilligung umso mehr an, als hiermit der üble eindruck, den die Verord-
nung vom 21. Mai 1856 wegen Beerdigung der akatholiken auf die letztern gemacht hat, 
zum teil gemildert werden würde18.
Die konferenz, namentlich der Justizminister, erklärte sich mit rücksicht auf das hier 
obwaltende besondere Verhältnis der Zusicherung eines anderen Platzes von seite der 
regierung mit dem antrage einverstanden, obwohl nicht zu bezweifeln ist, daß die 
Beschaffung des Friedhofes Gemeindesache und, wie der handelsminister bemerkte, 
Gemeindesache ohne rücksicht auf die konfession ist, da in dem Maße, als der protestan-
tische Friedhof belegt wird, bei den katholischen raum erspart und das Bedürfnis nach 
Vergrößerung, also auch die auslage vermindert wird19.

Vii. Der Minister des inneren referierte den entwurf eines ah. Patents über die 
Zehntenentschädigung in siebenbürgen, wodurch die Grundentlastungsangelegenheit 
ihren vollständigen abschluß erhälta,20.
nach der umständlichen Darstellung der Verhältnisse des Zehnten und insbesondere des 
geistlichen Zehnten in siebenbürgen beleuchtete der Minister des inneren die bei der 
Beratung des entwurfs von einigen abgeordneten der einschlägigen Ministerien vorge-
brachten besonderen anträge, schloß sich auch rücksichtlich der den Berechtigten zu 
gewährenden Vorschüsse dem antrage des Finanzministers für 150.000 f. an und verei-
nigte schließlich alle stimmen der konferenz, namentlich jene des kultusministers, in 
den im Patentsentwurfea aufgenommenen Bestimmungen21.

18 Die Verordnung des Kultusministers v. 21. 5. 1856, Z. 774, untersagte die seit Josef II. übliche Beerdigung 
der Protestanten auf gemeinsamen Friedhöfen, die Begleitung der katholischen Seelsorger und das Geläute von 
Glocken katholischer Kirchen bei Begräbnissen von Protestanten. Diese im Zusammenhang mit dem Konkor-
dat erlassene Verordnung war in der MK. v. 12. 4. 1856/II beschlossen und vom Kaiser am 18. 5. 1856 
sanktioniert worden, ömr. iii/4, nr. 334. Sie war nur an die politischen Behörden ergangen und nicht im 
Reichsgesetzblatt publiziert worden; wesentlicher Inhalt Mayrhofer – Pace, Politischer Verwaltungsdienst 
4, 58 ff.; siehe auch ebd. 2, 132 f., anm. 2. Die Verordnung hatte große Entrüstung hervorgerufen („Fried-
hofsfrage“), Friedrich Gottas, Die Geschichte des Protestantismus in der habsburgermonarchie. In: 
Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 4, 551 f.; Peter leisching, Die römisch-katholi-
sche kirche in cisleithanien. In: ebd. 140; reingraber, Protestanten in österreich 213; rogge, öster-
reich von Világos bis zur Gegenwart 1, 435 ff.

19 Mit Ah. E. v. 28. 9. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 7. 8. 1857, Präs. 904, verlangte der Kaiser auf Anregung 
des Reichsrates umständliche aufklärung, vor allem darüber, wer den Kaufpreis bezahlt habe und wem er 
demnach zu vergüten sei und unter welchem Rechtstitel, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3184/1857; Gutach-
ten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1193/1857 und Ga. 1560/1857. Es stellte sich heraus, daß der Kaufpreis 
noch gar nicht erlegt worden war, Vortrag Thuns v. 20. 10. 1857, Präs. 1444, worauf der Kaiser mit Ah. E. 
v. 13. 12. 1857 die Vergütung des Kaufpreises aus dem Staatsschatz bewilligte, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
4160/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1411/1857 und Ga. 1839/1857.

20 Zur Durchführung der Aufhebung des Urbarialverbandes und des Zehentrechts, dann der Grundentlastung 
in Siebenbürgen siehe MK. v. 28. und 31. 5., 4. und 7. 6. 1853, ömr. iii/2, nr. 134; das daraufhin erlas-
sene kaiserliche Patent v. 21. 6. 1854, rgbl. nr. 151/1854, regelte aber die Zehentfrage nicht, sondern 
kündigte eine besondere Bestimmung an (§ 30), die nunmehr vorlag.

21 Mit Vortrag v. 8. 8. 1857, Präs. 7723, legte Bach den Patententwurf vor; Gutachten des Reichsrates hhsta., 
rr., Ga. 1154/1857 und Ga. 1215/1858; erst mit Ah. E. v. 15. 9. 1858 wurde die Verordnung erlassen, 

a  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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Wien, am 31. Juli 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolles zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 18. august 1857.

ebd., kab. kanzlei, McZ. 3148/1857; Publikation rgbl. nr. 153/1858. Die Zahlung von Vorschüssen 
war nicht Gegenstand des Patents, sondern sie wurde mit einem eigenen Vortrag Bachs v. 8. 8. 1857, Präs. 
7160, beantragt und mit Ah. E. v. 4. 12. 1857 in der beantragten Höhe genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 3147/1857; dazu Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1153/1857 und Ga. 1787/1857.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 8. 8.), Bach, Toggenburg, Bruck, 
Nádasdy, gesehen Kempen 14. 8., Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. 
Majestät Kellner 16. 8.; abw. Thun.

i. Diensttaxen der diplomatischen Beamten. ii. erhöhung des steuersatzes für rübenzucker. 
iii. Urbarialentschädigung für geistliche Güter in Ungarn, der serbischen Wojwodschaft mit 
dem temescher Banat, kroatien und slawonien. iV. Politische exekution für Urbarialent-
schädigungsreste in Ungarn. V. Beschleunigung des Geschäftsverfahrens bei den Urbarialge-
richten. Vi. Bank für triest. 

McZ. 3166 – kZ. 3655 

Protokoll der zu Wien am 8. august 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

i. Der tg. gefertigte Minister des kaiserlichen hauses und des äußern referierte 
über die zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltende Meinungsdifferenz in betreff 
der Verpflichtung der Beamten des Ministeriums des kaiserlichen hauses und des äußern, 
dann der subalternen Beamten der k. k. Missionen zur entrichtung der Diensttaxen1. 
Der Finanzminister behauptete diese Verpflichtung aufgrund des allgemeinen taxge-
setzes (taxpatent [§] 176)2 und weil die haus-, hof- und staatskanzlei, deren Beamte 
vermöge eines besonderen ah. Privilegiums von der entrichtung der Diensttaxen befreit 
waren3, nicht mehr besteht4, endlich bezüglich der subalternen diplomatischen Beamten, 
weil dieselben durch ah. entschließung vom 30. april 1856 (McZ. 1099) die Pensions-
fähigkeit erlangt haben5 und weil auch in der k. k. armee die vorher nicht bestandene 
Verpflichtung zur Zahlung der Diensttaxen eingeführt worden ist6. 
hingegen bemerkte der tg. gefertigte Minister des kaiserlichen hauses und des 
äußern, daß das den Beamten der haus-, hof- und staatskanzlei zugestandene Privile-
gium der taxfreiheit durch die Veränderung des titels in „Ministerium des kaiserlichen 
hauses und des äußern“ umso weniger als erloschen angesehen werden könne, als weder 
in der stellung noch im organismus und Wirkungskreise dieser Behörde eine änderung 
eingetreten ist und die Beamten dieses Ministeriums zum größten teile sogar die nämli-

1 Die Diensttaxe oder Dienstverleihungstaxe war vom Beamten einmalig bei der definitiven Ernennung auf 
einen Dienstposten bzw. bei einer Beförderung zu entrichten. Die Taxe wurde in zwölf Jahresraten vom 
Gehalt abgezogen, ein Sockelbetrag blieb taxfrei. Zu dieser in den Adels- und Würdenverleihungen und in den 
Standeserhöhungen des Feudalsystems wurzelnden Abgabe siehe Mayrhofer – Pace, Politischer Verwal-
tungsdienst 1, 86–91; Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 4, 354 und 508 f.

2 Die Taxe für Dienstverleihungen war im zweiten Teil des Stempel- und Taxgesetzes v. 27. 1. 1840 geregelt, 
Pgv., Bd. 68, nr. 13/1840, §§ 176–188.

3 Hofdekret v. 12. 10. 1840, Z. 5592, Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 4, 509.
4 Vgl. unten die Replik Buols.
5 Erlaß der Ministerien des Äußern und der Finanzen v. 16. 6. 1856, rgbl. nr. 104/1856.
6 Zirkularverordnung des Armeeoberkommandos v. 24. 6. 1853, rgbl. nr. 121/1853.
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chen individuen sind, welche bei der hof- und staatskanzlei angestellt waren7. Belangend 
die subalternen diplomatischen Beamten, so nehmen dieselben als untergeordnete Glie-
der der hof- und staatskanzlei beziehungsweise des Ministeriums des äußern mit recht 
die den Beamten des letzteren durch ältere ah. resolutionen verbürgten Begünstigungen 
in anspruch, und sie können derselben durch die erlangte Pensionsfähigkeit ohne Unbil-
ligkeit nicht verlustig erklärt werden, weil diese Pensionsfähigkeit erlischt, sobald sie zu 
Gesandten ernannt werden, ohne daß darum die einmal bezahlte taxe zurückgesetzt wer-
den würde, und weil überhaupt ihre Gehalte gering bemessen sind. Wolle man aus dem 
titel, daß die entrichtung der Diensttaxen in der armee vorgeschrieben worden, auch die 
diplomatischen Beamten der taxpflicht unterwerfen, so möge man ihnen auch die 
Gehaltsverbesserungen in dem Maße zugestehen, wie sie den offizieren zuteil geworden. 
Jedenfalls könnte endlich die taxanforderung, falls darauf bestanden würde, nur an die 
neu anzustellenden oder auf höher besoldete Posten vorrückenden Beamten rücksichtlich 
des Mehrbetrags gestellt werden, weil die rückwirkung einer neuen Vorschrift nicht Platz 
zu greifen hat. 
Mit dieser letzteren ansicht erklärte sich der Finanzminister einverstanden, in der 
hauptsache aber beharrte er vom standpunkte der allgemeinen und gleichmäßigen steu-
erpflicht auf seinem antrage umso mehr, als, wie der Minister des inneren unter 
Beistimmung des handelsministers bemerkte, rücksichtlich der außer aktivität tretenden 
Gesandten die Pensionsfähigkeit wieder auflebt, welche sie in ihrer früheren eigenschaft 
als subalterne diplomatische Beamte oder als Beamte des Ministeriums des äußern oder 
anderer Branchen wirklich erworben haben. Wenn übrigens se. Majestät sich geneigt 
fänden, das Privilegium der staatskanzlei in der angesprochenen ausdehnung aus ah. 
Gnade aufrecht zu erhalten, so bemerkte der Finanzminister, daß, abgesehen von der 
prinzipiellen Frage, der Gegenstand sonst nicht von finanzieller Bedeutung wäre. 
Der tg. Gefertigte, welcher übrigens nicht glaubte, daß beim austritte eines Gesandten 
dessen früher in subalterner stellung gehabte Pensionsfähigkeit wieder auflebe oder, wenn 
dies wirklich der Fall wäre, den Verhältnissen angemessen wäre, da der abstand zwischen 
den Genüssen des Gesandten und denen des frühern subalternpostens sehr bedeutend 
sein kann, behielt sich demnach vor, von sr. Majestät die entscheidung in dieser Frage in 
seinem sinne sich zu erbitten8. 

ii. Der Finanzminister erhielt die Zustimmung der konferenz zu seinem auf das 
umständlich vorgetragene Gutachten des Präsidenten der akademie Freiherrn v. Baum-
gartner basierten antrage wegen erhöhung des dermaligen steuersatzes für rübenzucker 

7 Zur Umwandlung der Hof- und Staatskanzlei in das Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußern 
im März 1848 siehe die Staatskonferenz v. 17. 3. 1848, ömr. i, nr. iii; Walter Goldinger, Die Zentral-
verwaltung in cisleithanien – Die zivile gemeinsame Zentralverwaltung. In: Wandruszka – Urba-
nitsch, habsburgermonarchie 2, 169.

8 Mit Ah. E. v. 11. 10. 1857 auf den Vortrag Buols v. 28. 8. 1857, Z. 7636, verfügte der Kaiser aus Gnade, 
es bei der bisherigen Übung zu belassen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3461/1857; Gutachten des Reichs-
rates ebd., rr., Ga. 1293/1857 und Ga. 1473/1857; die Befreiung der Beamten des Ministeriums des 
kaiserlichen Hauses und des Äußern von der Entrichtung der Diensttaxe blieb also aufrecht, Mischler – 
Ulbrich, staatswörterbuch 4, 509.
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von 12 kreuzer per Zentner rüben auf 18 kreuzer vorläufig für die Dauer von drei Jah-
ren9.

iii. Der Minister des inneren referierte den beiliegenden entwurfa einer kaiserlichen 
Verordnung über die Zuweisung der Grundentlastungsobligationen für kapital und ren-
ten an die geistlichen Güter oder deren nutznießer oder seminarienfonds in Ungern, 
kroatien und slawonien, der serbischen Woiwodschaft und dem temescher Banate und 
erhielt die allseitige Zustimmung der konferenz zu demselben10. 

iV. Bei der Verschiedenheit des Verfahrens, welches bezüglich der einbringung der 
Grund entlastungsrückstände in Ungern bisher stattgefunden hat, hat sich der Minister 
des inneren mit den Ministern der Justiz und der Finanzen in dem antrage geeiniget, 
diese rückstände, jedoch nur bis zum Jahre 1857, gleich wie in Galizien so auch in 
Ungern, durch die politischen Behörden im Wege des Vergleiches oder des erkenntnisses, 
jedoch mit Zugestehung billiger raten, einbringen zu lassen11. nach dem oberwähnten 
Zeitpunkte erwachsende rückstände würden dagegen im ordentlichen rechtswege, 
jedoch nicht vor den Urbarialgerichten einzuklagen sein. hiermit war die konferenz ein-
verstanden12. 

V. Zur Beschleunigung des Geschäftsganges bei den Urbarialgerichten brachte der Mini-
ster des inneren im einvernehmen mit dem Justizminister in antrag, die Vorerhebungen, 
welche bden erkenntnissen der Gerichteb vorausgehen müssen, statt durch die anderweitig 
überbürdeten stuhlrichter durch exmittierte Mitglieder der Urbarialgerichte selbst vor-
nehmen zu lassen. Zu diesem ende wären die Urbarialobergerichte zu ermächtigen, sol-
che exmissionen, und zwar (nach dem Wunsche des Justizministers, den auch der Mini-

9 Zur Zuckersteuer siehe zuletzt MK. v. 27. 3. 1855/I, ömr. iii/4, nr. 279. Andreas Freiherr v. Baumgartner, 
Vorgänger Brucks als Finanzminister (1851–1855) und seit 1851 Präsident der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, war ein anerkannter Experte in Fragen der Zuckersteuer. Bruck hatte ihn gewonnen, den 
Vorsitz einer ad hoc eingesetzten Beratungskommission zu übernehmen. In dieser Funktion hatte Baumgart-
ner einen Kompromißvorschlag zwischen der Finanzverwaltung und den Rübenzuckerfabrikanten vorgelegt; 
dazu Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 474 f. Der mit Vortrag Brucks v. 8. 8. 1857, Präs. 
2852, vorgelegte Antrag wurde, nachdem auch der Reichsrat zugestimmt hatte, mit Ah. E. v. 13. 9. 1857 
genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3168/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1152/1857 
und Ga. 1339/1857; Erlaß des Finanzministers v. 22. 9. 1857, rgbl. nr. 172/1857.

10 Mit Ah. E. v. 1. 1. 1858 auf den Vortrag Bachs v. 5. 8. 1857, Präs. 5641, wurde die Verordnung mit Modi-
fikationen genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3149/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
1155/1857 und Ga. 9/1858; Publikation rgbl. nr. 5/1858.

11 Zu Galizien Verordnung der Ministerien des Inneren, der Justiz und der Finanzen v. 28. 7. 1856, rgbl. nr. 
141/1856, und MK. v. 24. 5. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 341.

12 Mit Vortrag v. 10. 8. 1857, Präs. 1920, legte Bach den Entwurf einer kaiserlichen Verordnung vor, der am 
26. 9. 1857 genehmigt wurde; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1194/1857 und Ga. 1408/1857; 
die kaiserliche Verordnung v. 26. 9. 1857 über die art und Weise der liquidierung, Verwertung und 
einbringung rückständiger leistungen [...] aus dem Urbarialverhältnis war für Ungarn, Kroatien-Slawo-
nien und die serbische Woiwodschaft mit dem Temescher Banat gültig, rgbl. nr. 183/1857; eine entspre-
chende Verordnung für Siebenbürgen wurde am 4. 12. 1858 erlassen, rgbl. nr. 229/1858.

a  Liegt dem Originalprotokoll als Lithographie bei.
b–b  Korrektur Bachs aus der Zuerkennung der Grundentschädigungsgebühren.
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ster des inneren teilte) aus dem Gremium nicht des einschlägigen, sondern womöglich 
eines benachbarten Urbarialgerichts erster instanz zu veranstalten, damit der Grundsatz 
aufrecht bleibe, daß der erhebende nicht zugleich erkennender oder spruchrichter sei. 
Darum dürfte auch, wo eine exmittierung aus einem anderen als dem zuständigen 
Gerichte untunlich wäre, der exmittierte an dem erkenntnisse nicht teilnehmen. Der 
exmittierte hätte übrigens unter einführung des stuhlrichters seine Funktionen anzutre-
ten. 
Die konferenz fand gegen diesen antrag nichts zu erinnern13.

Vi. Der Minister des inneren referierte über die zwischen ihm und dem Finanzminister 
einer-, dann dem handelsminister andererseits bestehende Verschiedenheit der Meinung 
in ansehung der im Vortrage vom 3. august 1857, kZ. 3431, McZ. 3050, besprochenen 
Gestattung der hinausgabe von anweisungen (assegni) der in triest zu errichtenden 
Bank. 
Der handelsminister bemerkte, er glaube zwar, daß das kommerzielle Bedürfnis 
triests, um dessen willen die errichtung der Bank daselbst mit dem rechte, assegni aus-
zugeben, beantragt wird, durch eine Filiale cder credit-anstalt, die auch dazu bereit istc, 
befriedigt werden könne. indessen sehe er wohl ein, daß den triestinern eine eigene Bank 
mit jener einrichtung wünschenswerter sei, weil dieses institut seinen eigenen, aus ein-
heimischen zusammengesetzten Verwaltungsrat haben und mit einem verhältnismäßig 
kleinen kapitale eine bedeutende Geldzirkulation bewirken würde. ergäbe sich nun sonst 
auch überhaupt kein anstand gegen die errichtung einer eigenen Bank, so sei doch die 
Frage, wie es möglich sein würde, dieselbe, wenn sie für triest, eventuell für Mailand und 
Venedig bewilligt wird, den handelsplätzen anderer kronländer, Prag, Pest, zu verwei-
gern, in denen der Wunsch darnach bereits laut geworden, wo aber politische rücksichten 
die Gewährung widerraten. 
entweder müsse allen Plätzen, wo sich das Bedürfnis darnach zeigt, eine eigene Bank 
bewilligt, oder allen, also auch triest, verweigert werden. 
Der Finanzminister fand den antrag vom 3. august 1857 durch die Bedeutung triests 
und die besonderen Verhältnisse des lombardisch-venezianischen königreichs gerechtfer-
tigt. Während das Bedürfnis der Binnenstädte derzeit noch durch escompteanstalten 
befriedigt werden kann, macht der über allen Vergleich bedeutendere Verkehr triests eine 
demselben entsprechende eigene anstalt schon gegenwärtig notwendig, und der Finanz-
minister legt von seinem standpunkte aus einen besonderen Wert darauf, daß in triest, 
wo jährlich 2 – 300 Millionen in Wechseln zirkulieren, eine Bank errichtet werde, um den 
Umsatz dieser Papiere von Wien abzuhalten. Übrigens sei er, ebensowenig als der Minister 
des inneren, dagegen, daß auch anderen großen handelsplätzen Banken bewilligt wer-

13 Mit Ah. E. v. 18. 10. 1857 auf den Vortrag der Minister des Inneren und der Justiz, Präs. 7352/MI., geneh-
migte der Kaiser den Antrag, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3217/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., 
rr., Ga. 1196/1857 und Ga. 1508/1857; Publikation durch Verordnung der Ministerien des Inneren und 
der Justiz v. 1. 11. 1857, gültig für Ungarn, die serbische Woiwodschaft mit dem Temescher Banat, Kroatien-
Slawonien und Siebenbürgen, rgbl. nr. 215/1857.

c–c  Korrektur Toggenburgs aus der nationalbank oder credit-anstalt, die auch dazu bereit sind.
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den, wenn sie von ihnen gewünscht und deren notwendigkeit dargetan wird. Gegenwär-
tig sei dies nur bezüglich triests der Fall, darum beschränke sich der antrag auch nur auf 
diesen Platz. 
Gegen die in dem Vortrage vom 3. august begründete Bitte, es von der nochmaligen 
Vernehmung der nationalbank über diese angelegenheit abkommen zu lassen, fand die 
konferenz nichts einzuwenden14. 

Wien, am 8. august 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 19. august 1857.

14 Die Nationalbank hatte 1853 eine Filiale in Triest eröffnet. Mit Ah. E. v. 25. 12. 1857 auf den Vortrag 
Bachs v. 3. 8. 1857, Z. 7159, wurde die Handels- und Gewerbekammer in Triest ermächtigt, die Vorberei-
tungen zur Errichtung einer Bank in Triest mit dem Namen triester commerzialbank zu treffen, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 3050/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1146/1857 und Ga. 
1728/1857, dann Ga. 1891/1857 und Ga. 1897/1857. Die Banca commerciale di trieste wurde 1858 
errichtet; die credit-anstalt wurde auf Betreiben Brucks Miteigentümerin und verzichtete im Gegenzug auf 
die Errichtung einer eigenen Filiale in Triest; loredana Panariti, il sistema finanziario triestino (secc. 
XViii-XiX). In: Finzi – Panariti – Panjek, storia economica e sociale di trieste 2, 438 ff.; eduard 
März – karl socher, Währung und Banken in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habs-
burgermonarchie 1, 334 f.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 20. 8; bei I und II abw., vgl. 
Anm.a ). Bach 22. 8., Toggenburg, Bruck, Nádasdy 25. 8., Für se. exzellenz den herrn ersten 
Generaladjutanten sr. Majestät Kellner; abw. Thun, Kempen.

i. Verlosung der Grundentlastungsobligationen in Galizien. ii. Präsesstelle des neusohler 
schiedsgerichts. iii. Bezeichnung se. k. k. hoheit der herr erzherzogs Ferdinand Maximilian 
als Präses der Giunta del censimento. iV. rückkehrbewilligung für ladislaus ritter v. czor-
nicki. V. hofratscharakter und Gehalt für Wilhelm Freiherr v. krieg. Vi. Pensionsbelassung 
für den Bürgermeister von triest Franz ritter v. troyer. Vii. Verpflegskosten der sträflinge. 
Viii. Zur stadterweiterung bezüglich des Platzes zwischen dem Burgtor und den k. k. stal-
lungen.

McZ. 3312 – kZ. 3658 

Protokoll der zu Wien am 20. august 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

i. Der Minister des inneren hat sich mit dem Finanzminister über den entwurf der Ver-
ordnung wegen Vornahme der Verlosung der Grundentlastungsobligationen in Galizien 
nach folgenden Grundzügen geeinigt1.
Die Verlosung sei im wesentlichen nach denselben Modalitäten wie in Ungern vorzuneh-
men und habe mit dem Verwaltungsjahr 1859 zu beginnen2. Die Bedeckung der jährli-
chen tilgungsquote wäre zwar nach dem Gesetze vom 7. september 18483 vom lande zu 
leisten, die besonderen Verhältnisse desselben machen es jedoch notwendig, daß hierzu 
eine subvention aus dem staatsschatze gegen einstige refundierung vorschußweise gelei-
stet werde. es muß nämlich berücksichtigt werden, daß in Galizien zuerst, schon im april 
1848, die robot von der regierung selbst und mit der Zusage der entschädigung der 
Berechtigten vom staate aufgehoben worden4. Ferner ist erhoben, daß die steuerkraft des 
landes einen höheren Zuschlag als 30 kreuzer vom Gulden der direkten steuern nicht 
verträgt; da nun dieser die volle Bedeckung für die tilgungsquote nicht gewährt, andere 
Mittel aber, die zu diesem Behufe vorgeschlagen worden, sich als unpraktisch und lästig 
darstellen, so hat sich der Finanzminister herbeigelassen, für den unbedeckt bleibenden 
rest der tilgungsquote nach Bedarf den Vorschuß aus dem staatsschatze zu beschaffen. 

1 Nach Abschluß der Grundentlastungsoperationen, also der Berechnung der Höhe der Entschädigung für 
jeden Grundeigentümer, war mit der Tilgung der Entschädigungssumme zu beginnen. In den altösterreichi-
schen Ländern hatte man damit 1856 begonnen, vgl. MK. v. 20. 4. 1857/III, Anm. 10; in den ungarischen 
Ländern mit Ausnahme Siebenbürgens war der Beginn der Tilgung in die Wege geleitet, vgl. ebd., Anm. 12.

2 Zu Ungarn MK. v. 20. 4. 1857/III.
3 Grundentlastungspatent v. 7. 9. 1848, Pgv., Bd. 76, nr. 112/1848; Text auch Mayrhofer – Pace, Poli-

tischer Verwaltungsdienst 6, 3–9. Siehe MR. v. 24. 8. 1848/IV, ömr. i, nr. 111, und MR. v. 15. 9. 1848/
XII, ebd. nr. 120.

4 Dies war auf Betreiben des Gouverneurs in Galizien, Franz Graf Stadion, geschehen, kletečka, einleitung 
ömr. i, XXiV. Siehe auch Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 287; Maner, Galizien 94 f.; 
struve, Bauern und nation in Galizien 87.
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Die konferenz fand gegen diese anträge nichts zu erinnern, und es wird demgemäß der 
entwurf der Verordnung zur ah. Genehmigung sr. Majestät überreicht werden5.

ii. Über die Wahl des Präsidenten des schiedsgerichts zur entscheidung des zwischen der 
kameralherrschaft und der stadt neusohl schwebenden Prozesses6 besteht zwischen den 
Ministern des inneren und der Justiz einer-, dann zwischen dem Finanzminister anderer-
seits eine Meinungsdifferenz. Der letztere glaubte, den bisherigen Präsidenten dieses 
schiedsgerichts, Grafen török, in dieser eigenschaft belassen zu können, ungeachtet der-
selbe zum Präsidenten des obersten Urbarialgerichtshofs ernannt worden ist7, wogegen 
jedoch die Minister des inneren und der Justiz die Vereinigung beider Funktionen 
in einer Person darum für untunlich erklärten, weil bei dem erwähnten Prozesse vielfache 
Urbarialfragen streitig sind, welche zur entscheidung des obersten Urbarialgerichtshofs 
gelangen dürften, mithin die Unbefangenheit des Grafen török in seiner doppelten 
eigenschaft beeinträchtigen würden. Die beiden Minister brachten daher den Präsidenten 
des Urbarialobergerichts in Pest/ofen, v. noszlopy, gewesenen septemvir, [einen] tüchti-
gen ungrischen Juristen, zum Präses des neusohler schiedsgerichts in Vorschlag, welcher 
dieses amt neben seiner eigentlichen Funktion mit voller Unbefangenheit versehen kann, 
nachdem die im neusohler Prozesse zur entscheidung kommenden Urbarialstreitigkeiten 
dem sprengel des Pest-ofener Urbarialobergerichts entrückt sein werden. 
Mit dem Vorbehalte, über die Persönlichkeit noszlopys und dessen eignung für die frag-
liche Präsesstelle noch nähere erkundigungen einzuziehen, erklärte der Finanzminister 
sich mit diesem Vorschlage einverstanden, erbat sich daher zu obigem endzwecke die 
akten vom Minister des inneren, wornach, wenn gegen noszlopys Person kein anstand 
sich ergibt, wegen dessen Bestellung als Präses das Weitere verfügt werden kann8,a.

5 Mit Ah. E. v. 13. 10. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 18. 8. 1857, Präs. 7451, wurde die Verordnung geneh-
migt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3290/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1234/1857 und 
Ga. 1484/1857; Publikation als Verordnung der Ministerien der Justiz und der Finanzen v. 22. 10. 1857, 
gültig für Galizien und das Großfürstentum Krakau, rgbl. nr. 202/1857.

6 Dieses Schiedsgericht war bereits 1833 eingesetzt worden, siehe die Darstellung bei hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 2672/1853.

7 Valentin Graf Török v. Szendrö war am 14. 6. 1857 zum Präsidenten des Obersten Urbarialgerichts in Wien 
ernannt worden, ebd., McZ. 2377/1857. Präsident des Schiedsgerichtes war er seit 1855, ebd., McZ. 
1904/1855.

8 Der Vortrag Bachs v. 8. 9. 1857, Präs. 8544, wurde dem Reichrat übergeben; dort wurde die Befürchtung 
geäußert, die Bestellung eines neuen Präsidenten des Schiedsgerichts könnte zu weiteren Verzögerungen führen, 
hhsta., rr., Ga. 1341/1857 und Ga. 1598/1857. Mit Ah. E. v. 2. 11. 1857 beauftragte der Kaiser 
daher den Minister des Inneren zu prüfen, wie weit die Angelegenheit gediehen sei und ob nicht Török sie zum 
Abschluß bringen könne, ebd., kab. kanzlei, McZ. 3552/1857. Mit Vortrag v. 14. 4. 1858, Präs. 2576, 
berichtete Bach unter Andeutung eines Kompromisses und beantragte, Török als lf. Kommissär mit der Leitung 
des Schiedsgerichts weiter zu betrauen; dieser Antrag wurde genehmigt, ebd., McZ. 1277/1858. Török 
wurde 1866 von der Leitung des Schiedsgerichts enthoben, ohne daß der Streit beigelegt war, ebd., kZ. 
678/1866.

a  Randvermerk Marherrs: an der Beratung über die absätze i und ii hat der zu sr. Majestät berufene 
Präsident der konferenz nicht teilgenommen.
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iii. es liegt dem Minister des inneren die anfrage vor, ob se. k. k. hoheit der durchlauch-
tigste herr erzherzog Ferdinand Maximilian in seiner eigenschaft als Generalgouverneur 
des lombardisch-venezianischen königreichs auch als Präsident der Giunta del censi-
mento fungieren und im staatshandbuch als solcher aufgeführt werden soll9.
Der Finanzminister war dafür, weil man im königreiche auf diese, eines der wichtig-
sten institute vertretende Behörde besondern Wert legt, und weil sowohl der herr erzher-
zog Vizekönig10 als auch der vorige Generalgouverneur Feldmarschall Graf radetzky mit 
der Präsesstelle der Giunta betraut waren. 
Der Minister des inneren erhob jedoch Bedenken dagegen, sowohl aus der stellung 
des herrn erzherzog Generalgouverneurs als auch aus der Beschaffenheit der Behörde 
selbst. in ersterer Beziehung zeiget sich eine wesentliche Verschiedenheit zwischen dem 
Verhältnisse des Vizekönigs und des Generalgouverneurs. ersterer war zugleich oberprä-
sident der beiden Gubernien, der kameralmagistrate etc. und konnte den sitzungen der-
selben präsidieren. se. k. k. hoheit der herr erzherzog Ferdinand bekleiden jedoch diese 
Funktionen nicht mehr, sondern stehen, mit dem Wirkungskreise der Ministerien ausge-
stattet, über den sämtlichen landesbehörden. es wäre gewiß der stellung höchstgedacht 
sr. k. k. hoheit nicht angemessen, höchstdieselben als Präsidenten der Giunta erscheinen 
zu lassen, während dies bei den statthaltereien, Finanzpräfekturen etc. nicht der Fall ist. 
Überdies ist die Giunta gegenwärtig, nachdem sie ihre hauptaufgabe, die ausgleichung 
des censo zwischen beiden Gouvernementsgebieten, gelöst hat, eine kleine und fast in 
der auflösung begriffene Behörde, deren wenige noch zu vollführende operationen ohne 
anstand von ihrem gegenwärtigen Vorstande, conte Paulovich, geleitet werden können, 
ohne daß es hierzu eines so erlauchten namens wie des sr. k. k. hoheit bedürfte, höchst-
welche als stellvertreter sr. Majestät im lande durch Übernahme dieses Präsidiums in 
eine wesentlich andere stellung treten würden, als höchstdieselben zu den übrigen lan-
desbehörden, statthaltereien, Finanzpräfekturen etc. einnehmen. 
Der Finanzminister bezog sich auf die obenerwähnte Begründung seines antrags, 
erklärte jedoch, daß er auf demselben nicht beharre, falls se. Majestät es mit der stellung 
sr. k. k. hoheit unvereinbar fänden, höchstdemselben das gedachte Präsidium zu über-
tragen, bin welchem Falle der Giunta die stellung der statthaltereien und Finanzpräfektu-
ren gegenüber dem Generalgouvernement einzuräumen wäreb.
[Der handelsminister Graf toggenburg:] ckeineswegs, ich bin vielmehr der ansicht 
des Ministers des inneren vollständig beigetretenc. Die übrigen Votanten traten der Mei-
nung des Ministers des inneren bei11.

9 Zur Ernennung Erzherzog Ferdinand Maximilians zum Generalgouverneur des lombardisch-venezianischen 
Königreichs siehe MK. v. 5. 2. 1857, ömr. iii/5, nr. 384. Zu der 1818 errichteten Giunta del censi-
mento, deren Aufgabe die Einführung des neuen stabilen Katasters war, siehe hof- und staatshandbuch 
1858/6, 69, und unten die Erläuterungen Bachs.

10 Erzherzog Rainer, Vizekönig 1818–1848.
11 Ein Vortrag wurde in dieser Angelegenheit nicht erstattet. Im hof- und staatshandbuch 1858/6, 69, ist 

der Generalgouverneur Erzherzog Ferdinand Maximilian nicht als Präsident der Giunta angeführt.

b-b  Einfügung Brucks.
c-c  Korrektur Toggenburgs aus: Der handelsminister teilte die ansicht des Finanzministers in beiden Bezie-

hungen.
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iV. Der Minister des inneren referierte über die zwischen ihm und dem chef der 
obersten Polizeibehörde obwaltende Meinungsverschiedenheit über das Gesuch des poli-
tischen Flüchtlings ladislaus ritters v. czornicki um die Bewilligung zur straffreien 
rückkehr nach Galizien.
nach den über ihn eingeholten auskünften stellt er sich [als] ein unverbesserlicher revo-
lutionär, als ein revolutionär aus Grundsatz und Gewohnheit dar, gegen den überdies 
noch das Verbrechen des Zweikampfs mit einem österreichischen offizier vorliegt. Darum 
hatte sich sowohl beim komitee der abgeordnete der obersten Polizeibehörde12 als auch 
der chef derselben in einer note gegen die Bewilligung der rückkehr czornickis ausge-
sprochen. Der handels- und der Justizminister sowie der Generaladjutant sr. Majestät 
FMl. Freiherr v. kellner erklärten sich ebenfalls gegen czornickis rückkehr; FMl. Frei-
herr v. kellner insbesondere unter erwähnung der von czornicki in einem Gefechte mit 
den k. k. truppen gegen allen kriegsgebrauch verübten treulosigkeit und des Umstandes, 
daß derselbe, in sein Vaterland zurückgekehrt, bei etwa entstehender Bewegung die dortige 
Jugend mit seinen verderblichen Grundsätzen anstecken und mit sich fortreißen würde. 
Der Minister des inneren dagegen war für die Bewilligung, weil czornicki keiner der 
leiter und hauptführer der revolution war und ihm, wenngleich vielfach und sehr tätig 
dabei beteiligt, doch keine handlung zur last fällt, welche (das Duell etwa ausgenommen) 
ihn bei seiner rückkehr nach dem umfassenden ah. Gnadenakte den Gerichten überliefern 
würde13. nicht das individuum, sondern die kategorie, unter welche es nach dem amne-
stieakte fällt, ist zu berücksichtigen, und nach dieser dürfte ihm die Begnadigung gewährt 
werden, um die er wiederholt, in ehrerbietigster Weise und unter Versicherung seiner Besse-
rung bittet. ihn als staatsgefährlich auszuschließen, hieße, seinem tun eine unverdiente 
Wichtigkeit beilegen, und würde dem auslande gegenüber als ein Zeichen der schwäche 
gedeutet werden. Der Finanzminister erkannte zwar in czornicki ebenfalls einen unver-
besserlichen revolutionär, glaubte jedoch nicht, daß er der kategorie nach von der rück-
kehr auszuschließen wäre. Der tg. gefertigte Präsident endlich stimmte ebenfalls für die 
rückkehrbewilligung. Bei Verhandlungen dieser art hat man überhaupt nur mit Übeltätern 
zu tun. aber nach dem vorausgegangenen ah. allgemeinen Gnadenakte kommt nicht 
sowohl das, was sie getan haben, sondern die konsequenzen der Begnadigung in Betracht. 
hat sich czornicki auch während der revolutionen stets als leidenschaftlicher anhänger 
derselben gezeigt, so ist doch jetzt von seiner rückkehr keine Gefahr zu besorgen. es fehlt 
der Boden für etwaige revolutionäre Bestrebungen, und es ist sein Beharren dabei nicht 
bewiesen, vielmehr zeigt sein mehrjähriger unbemakelter aufenthalt in Bayern sowie seine 
wiederholte Bitte um die Bewilligung zur rückkehr, daß er seine Verirrungen bereut. auch 
sein vorgerücktes alter läßt die abnahme der leidenschaft erwarten. es wäre somit kein 
Grund vorhanden, ihn von dem großartigen Gnadenakte sr. Majestät auszuschließen. ist er 
in der heimat, so mag er allenfalls einer sorgfältigeren Beobachtung unterworfen werden14. 

12 Zu diesem Komitee siehe MK. v. 26. 5. 1857/IV.
13 Damit war die Amnestie v. 8. 5. 1857 gemeint, vgl. MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 24, Anm. 33.
14 Mit Ah. E. v. 2. 11. 1857 auf den Vortrag Bachs v. 24. 10. 1857, Präs. 6095, lehnte der Kaiser den Antrag 

des Innenministers, der in der Ministerkonferenz in der Minderheit geblieben war, ab, hhsta., kab. kanz-
lei, McZ. 4193.
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V. in der Meinungsdifferenz, welche laut des Vortrags vom 6. august 1857, kZ. 3476, 
McZ. 3105, zwischen dem Minister des inneren und dem Finanzminister über die Ver-
leihung des charakters und der Bezüge eines hofrats an den titularhofrat bei der schlesi-
schen landesregierung Wilhelm Freiherr v. krieg obwaltet, hat sich die Mehrheit der 
konferenz mit dem antrage des Ministers des inneren vereinigt, indem selbst der Finanz-
minister erklärte, daß seine vom prinzipiellen standpunkte der Folgerungen wegen fest-
gehaltene ansicht, einen Gnadenantrag zugunsten der Person des Baron krieg nicht aus-
schließe15.

Vi. Der Minister des inneren erhielt zu seinem antrage vom 3. august 1857, kZ. 
3430, McZ. 3056, wegen Belassung des ehemaligen Gubernialregistranten, zeitweiligen 
Bürgermeisters von Fiume, Franz ritter v. troyer, im Genusse seiner staatspension gegen 
die einsprache des Finanzministers die Zustimmung der mehreren stimmen der konfe-
renz, vornehmlich aus der vom Minister der Justiz hervorgehobenen rücksicht, daß die 
anstellung troyers als Bürgermeister keine bleibende, sondern nur eine transitorische 
ist16. 

Vii. Der Minister des inneren referierte über die zeuge seines Vortrags vom 22. Juli 1857, 
kZ. 3283, McZ. 2943, zwischen ihm einer-, dann dem Finanzminister und dem chef 
der obersten Polizeibehörde andererseits bestehende Verschiedenheit der ansichten in 
betreff der Verpflegskostenbestreitung für die sträflinge17.
nachdem der Minister des inneren die im Vortrage dargestellten Motive auseinanderge-
setzt hatte, welche ihn zu dem antrage bestimmen, es bei der bisherigen Übung zu belas-
sen, wornach die sträflinge zum ersatz der während der strafzeit aufgelaufenen Verpflegs-
kosten nicht zu verhalten sind, erklärte der Finanzminister, bei dem seinerseits aufge-
stellten Grundsatze beharren zu sollen, daß der sträfling die kosten seines Unterhalts 
während der strafzeit zu tragen habe und nur im Falle der Unvermögenheit (gleich wie 
dies bei anderen Verpflichtungen geschieht) davon loszuzählen sei. hiermit würde die 
haupteinwendung gegen den Grundsatz, daß zweierlei kategorien von sträflingen ent-
stünden, entfallen. auch der handelsminister fand den Grundsatz der Verpflichtung 
des sträflings zur tragung der kosten seines Unterhalts der Gerechtigkeit angemessen. 
Wie bei der Untersuchungshaft, wo der inquisit seinen Unterhalt (nebst den Untersu-
chungskosten) bezahlen muß, so sind es auch bei der strafhaft nur öffentliche rücksich-
ten, die sie notwendig machen, und derjenige, der sie durch sein Verschulden veranlaßt 

15 Mit Ah. E. v. 11. 10. 1857 wurde der Antrag Bachs, Präs. 7336, aus besonderer Gnade bewilligt, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 3105/1857.

16 Mit Ah. E. v. 4. 9. 1857 wurde der Antrag Bachs, Präs. 5850, genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
3056/1857.

17 Im Zusammenhang mit der Erlassung der neuen Strafprozeßordnung von 1853 hatte Justizminister Karl 
Krauß darauf hingewiesen, daß die Bestreitung der Verpflegskosten der Sträflinge sehr unterschiedlich gehand-
habt wurde, und eine gleichmäßige Regelung angeregt. Im großen und ganzen mußte in Ungarn der Sträfling 
selbst, falls er vermögend war, dafür aufkommen, während in den österreichischen Ländern de facto der Staat 
die Kosten trug. Im Punkt 4 des Handschreibens v. 29. 7. 1853 war Krauß beauftragt worden, die Frage einer 
Beratung zu unterziehen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2526/1853; Druck dieses Handschreibens ömr. 
iii/2, nr. 146 a. Die Antworten der Zentral- und der Länderstellen fielen sehr unterschiedlich aus, vgl. die 
Darstellung im Gutachten des Reichsrates, hhsta., rr., Ga. 1633/1857.
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hat, haftet mit recht der beleidigten Gesellschaft für die ihr hierdurch erwachsenden 
auslagen. Die vom sträfling zu verrichtende arbeit ist nicht als kompensation für seine 
Unterhaltskosten – denn sie deckt sie nicht – sondern als korrektionsmittel um höherer 
rücksichten willen eingeführt, ja es wird ihm ein teil davon, als Überverdienst, zu seiner 
subsistenz nach dem austritte zugute geschrieben. Mit großen Weitläufigkeiten kann 
übrigens die Durchführung des obigen Grundsatzes nicht verbunden sein, weil schon bei 
der Untersuchung alle Verhältnisse des individuums, also auch dessen Zahlungsfähigkeit 
oder Mittellosigkeit, sattsam erhoben werden. 
Der Justizminister stimmte für den antrag des Ministers des inneren, dem auch FMl. 
Freiherr v. kellner, obwohl er die richtigkeit des vom Finanzminister behaupteten 
Prinzips anerkannte, sowie der tg. Gefertigte beitraten, weil die Verpflichtung der sträf-
linge zur Vergütung der Unterhaltskosten im allgemeinen bisher nicht bestand und, wie 
der Minister des inneren hinzusetzte, in keiner ihm bekannten Gesetzgebung 
besteht18.

Viii. Mit Beziehung auf seinen antrag zum absatz 7 des konferenzprotokolls vom 
11. Juli d. J. in betreff der erweiterung der inneren stadt Wien erklärte der Generaladju-
tant FMl. Freiherr v. kellner, daß die nach den konferenzbeschlüssen modifizierte 
redaktion des entwurfs des ah. kabinettschreibens, wie sie aus der Beilaged ersichtlich 
ist, bezüglich dieses absatzes seinem damaligen antrage nicht entspreche. Denn es heißt 
daselbst: „Die Fläche außerhalb des Burgtors bis zu den Vorstädten ist freizulassen und 
dieser raum zu öffentlichen Gartenanlagen und zur abgrenzung des exerzierplatzes zu 
benützen.“ nachdem nun aber, wie FMl. Baron kellner es sich aus den dem ah. hofe 
schuldigen rücksichten nicht anders denken könnte, der Platz zwischen dem Burgtor 
und den k. k. stallungen ebenso wie die räume zwischen der kaiserlichen Burg und dem 
Burgtor dem hofärar ins eigentum überwiesen werden müssen, so würde durch die oben 
ausgesprochene Widmung jenes raumes zu öffentlichen Gärten und erweiterung des 
exerzierplatzes offenbar der ah. Disposition über jenen raum vorgegriffen. 
in Würdigung dieser Bemerkung hat die konferenz sich für die Beseitigung des beanstän-
deten Beisatzes ausgesprochen und, mit gänzlicher Präszindierung19 von der zu dieser 
Verhandlung nicht gehörigen eigentumsfrage, folgende, vom Minister des inneren vorge-
schlagene textierung des fraglichen absatzes angenommen: „Die Fläche außerhalb des 
Burgtors bis zu den kaiserlichen stallungen ist frei zu lassen.“ hiermit wäre ihre, jeder 
anderen ah. Disposition jedenfalls ganz unvorgreifliche ansicht dargelegt, daß ihr bei 

18 Die Mehrheit der Konferenz trat also dem Antrag des Innenministers bei, der Reichsrat sprach sich aber ein-
hellig dagegen aus; mit Ah. E. v. 6. 11. 1857 lehnte der Kaiser den im Vortrag Bachs, Z. 17181, gestellten 
Antrag ab, verfügte, daß die Verpflegskosten im Prinzip vom Sträfling zu ersetzen waren und beauftragte den 
Justizminister, einen Verordnungsentwurf vorzulegen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2943/1857; Gutachten 
des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1279/1857 und Ga. 1633/1857. Dem entsprach Justizminister Nádasdy mit 
dem Vortrag v. 19. 2. 1859, Präs. 1892; dazu Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 200/1859 und Ga. 
624/1849; mit Ah. E. v. 2. 6. 1859 wurde die kaiserliche Verordnung sanktioniert, Publikation rgbl. nr. 
105/1859.

19 Abtrennung, von lateinisch praescindere, trennen, vorher abschneiden.

d  Liegt dem Originalprotokoll nicht bei.
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dem vorliegenden Projekte einer stadterweiterung und Verschönerung die Verbauung 
jenes Platzes nicht wünschenswert erscheine.
auch der FMl. Freiherr v. kellner erklärte sich mit dieser neuen textierung einverstan-
den, indem er hierdurch der beantragten Überweisung des Platzes in das eigentum des 
hofärars wenigstens nicht präjudiziert findet20.

Wien, am 20. august 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 8. september 1857.

20 Zur Fortsetzung siehe MK. v. 11. 7. 1857, Anm. 13, bzw. MK. I v. 24. 12. 1857/I.
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nr. 416   Ministerkonferenz, wien, 23. september 1857 

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 23./25. 9.), Thun, Toggenburg, 
Bruck, Nádasdy 24. 9., Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät 
Kellner 2. 11.; abw. Bach, Kempen.

[i.] steuerausschreibung pro 1858. 

McZ. 3763 – kZ. 3659 

Protokoll der zu Wien am 23. september 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

[i.] Gegenstand der Beratung war der Vortrag des Finanzministers vom 18. september 
1857, kZ. 4167, McZ. 3689, mit dem Patentsentwurfe zur ausschreibung der direkten 
steuern für das Verwaltungsjahr 18581.
Der Finanzminister schickte der Verlesung des Vortrags und des Patententwurfes einige 
Bemerkungen über die lage der Finanzen voraus, woraus sich ergibt, daß der unbedeckte 
abgang im Verwaltungsjahr 1858 auf 103 Millionen veranschlagt, durch die ag. Zusiche-
rung sr. Majestät, die Bedürfnisse der armee auf 100 Millionen reduzieren zu lassen2, 
sowie durch weitere zu bewirkende ersparungen zwar auf 83 Millionen herabgebracht 
werden wird, dieser rest jedoch bei der Untunlichkeit, unter den gegenwärtigen politi-
schen und Finanzverhältnissen zu einer abermaligen kreditoperation zu schreiten3, in 
anderen Wegen aufgebracht werden muß. nachdem das Bestreben des Finanzministers 
seither auf erhöhung der indirekten steuern gerichtet gewesen, die in den letzten zwei 
Jahren ein um 24 Millionen erhöhtes erträgnis abwerfen und für 1858 eine weitere Ver-
mehrung um 6 Millionen erwarten lassen4, schien es ihm angemessen, gegenwärtig eine 
erhöhung der Grundsteuer, im Ganzen um 10 Millionen, gegen verhältnismäßige Ver-
minderung der hier und da auf eine enorme höhe gediegenen landes- und lokalzu-
schläge5 in antrag zu bringen, welcher in dem eingangs erwähnten, seinem vollen inhalte 
nach vorgelesenen Vortrage näher auseinandergesetzt ist6. 

1 Zur Analyse und Einordnung dieses Ministerkonferenzprotokolls in den Kontext der Bruckschen Steuerreform-
pläne siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 548–551. Der Entwurf des Patents liegt dem 
Akt hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3689/1857 bei.

2 Zum Streit um die Höhe des Armeebudgets zwischen dem Finanzminister und dem Armeeoberkommando 
bzw. dem Generaladjutanten der Armee und zum Handschreiben v. 25. 8. 1857 über die Begrenzung des 
Militärhaushalts siehe schmidt-Brentano, Die armee in österreich 130 f.; siehe auch Brandt, Der 
österreichische neoabsolutismus 2, 748 und 752.

3 Die letzte große Kreditoperation war die Nationalanleihe von 1854 gewesen. Zu Brucks Meinung, daß vorerst 
keine neue Anleihe aufgenommen werden könne, siehe ebd., 750.

4 Zu den indirekten Steuern siehe Brandt, der österreichische neoabsolutismus 1, 478; vgl. auch MK. v. 8. 
8. 1857/II (Rübenzuckersteuer).

5 Zu den Landes- und Gemeindezuschlägen siehe MK. v. 27. 6. 1857/III.
6 In diesem Vortrag v. 18. 9. 1857 ging es nur um die jährliche Steuerausschreibung und die darin vorgesehene 

Erhöhung der Grundsteuer. Der Staatsvoranschlag für 1858 selbst war nicht Gegenstand der Verhandlung in 
der Ministerkonferenz; er wurde mit Vortrag Brucks v. 14. 9. 1857, Präs. 3450, dem Kaiser vorgelegt und mit 
Ah. E. v. 23. 11. 1857 genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3595/1857; Gutachten des Reichsrates 
ebd., rr., Präs. 274, 363, 307 und 364, alle aus 1857. 
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Bei der abstimmung erklärte der kultusminister, er verkenne nicht die Bedrängnis der 
Finanzen und die Untunlichkeit, ihnen in nächster Zeit durch eine kreditoperation zu 
hilfe zu kommen. Wenn daher der Finanzminister erkläre, nur durch eine steuererhö-
hung den öffentlichen Bedürfnissen genügen zu können, so erübrige wohl nichts, als 
dieselbe eintreten zu lassen. aber die Modalität, die steuererhöhung lediglich auf den 
Grundbesitz zu werfen, unterliege gewichtigen Bedenken. es ist eine anerkannte tatsa-
che, daß der Grundbesitz am stärksten besteuert ist, und es ist eine ebenso unbestrittene 
Wahrheit, daß andere objekte der direkten Besteuerung nicht in dem Maße ins Mitleiden 
gezogen werden, in welchem sie es dem Grundbesitze gegenüber werden sollten. ohne 
Zweifel sind die reformen, worüber zeuge des Vortrags die Verhandlungen zwischen den 
Ministern des inneren und der Finanzen schweben, adahin gerichtet, jene klassen der 
Bevölkerung, welche dem handel, der Gewerbsindustrie und spekulativen Unterneh-
mungen obliegen, mehr in anspruch zu nehmen, als es bisher der Fall ist. Bevor diese aber 
ins leben getreten und ohne daß gleichzeitig der aufrichtige Wille der regierung, den 
aufwand für Militär, Polizei und administrative einrichtungen so viel als möglich zu 
reduzieren, tatsächlich erwiesen und eine aussicht, durch die verlangten neuen opfer das 
Gleichgewicht zwischen einnahmen und ausgaben im staatshaushalte hergestellt zu 
sehen, eröffnet wird, mit der alleinigen erhöhung der Grundsteuer hervorzutreten, halte 
er für eine äußerst bedenkliche Maßregela. Diese erhöhung bei dem ohnehin am schwer-
sten belasteten Grundbesitze wäre ungerecht und würde im Publikum sicher den übelsten 
eindruck machen, da es die Gründe nicht kennt, welche den bbeabsichtigten Maßregeln 
zum Behufe einer besseren ordnung des staatshaushaltes bisher hindernd entgegenste-
hen. Man würde sagen: die regierung braucht Geld, weil sie kostspielige einrichtungen 
getroffen hat, und nimmt es ohne Bedenken dort, wo es am leichtesten zu findenb ist. Dies 
schien auch der Finanzminister zu fühlen, indem er die verhältnismäßige herabsetzung 
der steuerzuschläge in antrag brachte. allein es ist die Frage, ob eine solche herabsetzung 
ausführbar wäre. Die Zuschläge mögen allerdings hier und da unverhältnismäßig hoch 
sein, jedenfalls seien sie sehr ungleich, und es würde schwer sein, den schlüssel zu bestim-
men, nach welchem deren reduktion auszuführen wäre. Dabei werden sie durch die aus-
gaben bedingt, welche die Gemeinden für landes- und lokalbedürfnisse zu machen 
haben und die nicht bloß von ihnen selbst geschaffen, sondern von gesetzlichen Bestim-
mungen zum teil auch zur erleichterung des staatsschatzes selbst vorgezeichnet sind. 
lassen sich nun diese Bedürfnisse nicht einschränken, so ergibt sich auch keine Möglich-
keit der reduktion der Zuschläge. Und selbst dies zugegeben, wäre es noch immer zwei-
felhaft, ob die reduktion der Zuschläge, welche auf alle steuern umgelegt werden, gerade 
den durch die beantragte erhöhung betroffenen Grundbesitzern zugute käme. Wenn 
demnach eine erhöhung unausweichlich ist, so möge sie wenigstens über alle direkten 
steuern ergehen, und es möge im Patente offen ausgesprochen werden, daß die cgeeigne-

a–a  Korrektur Thuns aus auf eine verhältnismäßige erhöhung der erwerb- und einkommensteuer gerichtet. 
Bevor sie aber ins leben getreten, mit alleiniger erhöhung der Grundsteuer hervorzutreten, dazu sei der 
Moment nicht günstig gewählt.

b–b  Korrektur Thuns aus die staatsverwaltung bestimmen, den Grundbesitz allein in anspruch zu nehmen. 
Man würde sagen, die regierung braucht Geld und nimmt es dort, wo es am leichtesten einzubringen.

c–c  Korrektur Thuns aus: lage der Finanzen und die rücksicht für die Zukunft der regierung nötige, daß.
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ten einleitungen zu einer wirklichen ordnung des haushaltes bevorstehen, aber die 
augenblickliche lage der Finanzen es unerläßlich mache, das einstweilenc für das Verwal-
tungsjahr 1858 unumgänglich notwendige zu fordern. 
Der Finanzminister bemerkte, es sei nicht gemeint, die 10 Millionen der Grundsteue-
rerhöhung absolut bei den steuerzuschlägen hereinzubringen, sondern diese nur da her-
abzusetzen, wo ihre höhe den kontribuenten so sehr drückt, daß ihm dadurch auch die 
lf. steuer schwer fällt. an sich sei ein steuersatz von 24 % des reinen Grundertrags nicht 
drückend, es bestehe nirgends ein so niederer steuerfuß dmit Berücksichtigung der nied-
rigen katastralpreise; wenn jetzt noch der Zuschlag für die Grundentlastung hinzutrete, 
sod müsse dabei auch berücksichtigt werden, daß den Grundbesitzern gegenwärtig schon 
die kapitalien der Grundentlastung übergeben worden [sind]. sie werden also die für den 
einzelnen an sich wenig fühlbare erhöhung umso leichter tragen, wenn gleichzeitig die 
erleichterung im Zuschlage eintritt. Daß aber diese bei einer höhe von 52 Millionen 
gegenüber der Grundsteuerziffer von 92 Millionen nicht sollte ausführbar sein, wäre wohl 
schwer anzunehmen, besonders, wenn man das resultat der erhebungen ins auge faßt, 
die auf anregung sr. k. k. hoheit des herrn erzherzogs albrecht bezüglich der Gebarung 
bei den ungrischen Gemeinden gepflogen wurden und unglaubliche Mißbräuche an den 
tag brachten7. eine erhöhung der übrigen direkten steuern schiene dem Finanzminister 
vor der einführung der reformen zwar nicht angemessen, auch nicht ausgiebig genug. 
Würde sie jedoch beliebt, so hätte er dagegen auch weiter nichts einzuwenden. 
Der handelsminister stimmte im wesentlichen mit dem kultusminister für die erhö-
hung aller direkten steuern, weil dann die erhöhung für den Grundbesitzer minder ver-
letzend sein würde. auch für die rechtfertigung der höheren steueranforderung im 
Patente durch ein entsprechendes exposé würde er stimmen, damit das Publikum über 
die Ursachen derselben aufgeklärt und beruhigt werde. endlich teilte er bezüglich der 
Zuschläge ebenfalls die ansicht des kultusministers. 
Der Justizminister besorgt bezüglich siebenbürgens, der ärmsten, der nötigen Ver-
kehrsmittel zur Zeit noch entbehrenden und mit den Bodenerzeugnissen der Moldau und 
Walachei überschwemmten Provinz, daß die dortigen Grundbesitzer die erhöhung des 
steuersatzes von 10 auf 16 % nicht erschwingen können. indessen setzt er voraus, daß die 
Möglichkeit bereits vom Finanzminister durch die nötigen erheb- und Berechnungen 
festgestellt sein müsse und tritt darum dem antrage nicht entgegen, mit der Modifikation 
jedoch, daß auch bei den anderen direkten steuern, bei der einkommensteuer wenig-
stens, eine verhältnismäßige erhöhung etwa von 5 auf 6 % (d. i. um 20 %) einzutreten 
hätte. Bezüglich der Gemeindezuschläge bemerkte er, daß von den 52 Millionen 23 Mil-
lionen für die Grundentlastung bestimmt, also unantastbar sind, von den sonach erübri-
genden 30 Millionen kaum etwas wird abgezogen werden, ohne die Bedeckung der reel-
len Bedürfnisse der Gemeinden zu gefährden. indessen glaube er in dieser Beziehung dem 
Urteil des leider nicht anwesenden Ministers des inneren nicht vorgreifen und nur andeu-

7 Zu Erzherzog Albrechts Stellung zur Steuerpolitik in Ungarn Brandt, Der österreichische neoabsolutis-
mus 1, 526–531; zur Besteuerung in den ungarischen Ländern überhaupt ebd., 493–534. 

d–d  Korrektur Brucks aus und es.
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ten zu dürfen, daß vor der Festsetzung der Gemeindeordnung8 in dieser Partie nichts 
Wesentliches werde bewirkt werden können. schließlich schien ihm der im eingang 
gebrauchte ausdruck „mit rücksicht auf die dermaligen außerordentlichen Bedürfnisse“ 
nicht gerechtfertigt zu sein, da gegenwärtig auch keine außerordentlichen Verhältnisse, 
krieg, okkupation etc., bestehen.
Der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner erklärte sich mit dem 
antrage des Finanzministers, auch bezüglich der steuerzuschläge, einverstanden, da seiner 
Überzeugung nach eine Verminderung derselben durch einschränkung der Gemein-
deauslagen und Verschiebung minder dringender herstell- oder anschaffungen für ein 
Jahr allerdings möglich ist, und es nur des gemessenen Befehls sr. Majestät hierzu bedarf, 
um sie in ausführung zu bringen, in welcher Beziehung er den bestimmten anspruch 
hierwegen in das Patent aufgenommen wünscht. 
Der tg. gefertigte Präsident endlich war mit rücksicht auf die Dringlichkeit des Gegen-
stands9, die eine Umarbeitung nicht wohl mehr gestattet, für die anträge des Finanzmini-
sters mit der ausdehnung derselben auf alle direkten steuern, wornach dann der Finanz-
minister dem Majoritätsantrage gemäß die erhöhung der eerwerb- und der einkom-
mensteuere mit 20 % in das Patent aufnehmen und in dessen eingang auch die von den 
Vorstimmen beantragte beruhigende Begründung der erhöhten steueranforderung auf-
führen wirdf,10,. 

Wien, am 23./25. september 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. ischl, 21. okto-
ber 1857.

8 Zu dieser anhängigen Frage siehe MK. v. 2. 5. 1857, Anm. 4 und 6.
9 Das Verwaltungsjahr 1858 begann am 1. November 1857.
10 Entgegen der Mehrheit in der Ministerkonferenz lehnte der Reichsrat die Anhebung der direkten Steuern ab, 

Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 1391/1857 und Ga. 1626/1857; der Kaiser folgte der Ansicht 
des Reichsrates und verordnete die Vorlage neuer Steuerreformpläne; das gleichzeitig erlassene Steuerausschrei-
bungspatent für 1858 unterschied sich nicht mehr von dem des Vorjahres, Ah. E. v. 21. 10. 1857 auf den 
Vortrag Brucks v. 18. 9. 1857, Präs. 3310; Publikation rgbl. nr. 205/1857; Brandt, Der österreichische 
neoabsolutismus 1, 550 ff. 

e–e  Korrektur Brucks aus erwerbsteuer mit 25 %, jener der einkommensteuer.
f  Randbeifügung Ransonnets: neuredigierter Patentsentwurf, welcher vom Finanzminister samt einer 

Übersicht der ergebnisse der erwerb- und einkommensteuererhöhung dem Protokolle beigelegt wurde. 
Dieser neuredigierte Patententwurf liegt dem Originalprotokoll bei samt einer Übersicht der für das Verwal-
tungsjahr 1858 präliminierten erwerb- und einkommensteuer, dann der hievon mit 1/5 entfallenden 
erhöhung.
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RS.; P. Marherr; VS. Bach; BdE. und anw. (Bach 20. 10.), Thun 23. 10., Bruck 20. 10., Nádasdy 
24. 10., Kempen 26. 10., Kellner 26. 10.; abw. Buol, Toggenburg. 

i. assistentenstelle an der Physiologie in krakau. ii. Theologieprofessoren in raab. iii. erhe-
bung des Gymnasiums 3. klasse in czernowitz zum Gymnasium 2. klasse. iV. Zulage für 
den landesgerichtspräsidenten Baron Ubelli. V. Gerichtssprache in Galizien. Vi. Dotation 
für den Gottesdienst in der Universitätskirche. Vii. Vorschußrückzahlung der stadt como. 
Viii. kriegsschadenvergütung für die Baronin Bruckenthal. iX. abstellung der Beibringung 
der loyalitätszeugnisse bei erhebung der kriegsprästationsvergütungen in siebenbürgen. X. 
Uniformierung der ungarischen amtsdienerschaft. Xi. Prioritätsaktien der Millykerzenfa-
briksgesellschaft.

McZ. 4152 – kZ. 3660 

Protokoll der zu Wien am 20. oktober 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des inneren Freiherrn v. Bach. 

i. Der Unterrichtsminister referierte seinen antrag vom 10. september 1857, kZ. 
4141, McZ. 3677, wegen systemisierung eines eigenen assistenten für die lehrkanzel 
der Physiologie an der Universität in krakau und glaubte denselben – gegen die einspra-
che des Finanzministers, welcher, ohne über die nützlichkeit der fraglichen einrichtung 
absprechen zu wollen, doch mit rücksicht auf die lage der allseitig in anspruch genom-
menen Finanzen der Folgerungen wegen bei dem ablehnenden einraten beharrte – mit 
der nachgewiesenen notwendigkeit der Förderung des physiologischen Unterrichts auf 
dieser sowie auf den Universitäten zu Pest, Padua und Pavia begründen und sich die 
ermächtigung von sr. Majestät erbitten zu dürfen, auch auf den zuletzt genannten drei 
Universitäten solche assistenten anzustellen, wenn für die dortigen lehrämter der Physio-
logie tüchtige lehrkräfte gewonnen sein werden1. 

Die Meinungsverschiedenheit, welche zwischen dem Minister für kultus und Unterricht 
und dem Finanzminister

ii. zeuge des Vortrags vom 27. september 1857, kZ. 4316, McZ. 3833, in betreff der 
ausmittlung des Gehalts für zwei theologische Professoren an der Diözesanlehranstalt zu 
raab2, dann 

iii. laut des Vortrags vom 7. oktober 1857, kZ. 4585, McZ. 4073, wegen erhebung des 
Gymnasiums 3. klasse zu czernowitz zum Gymnasium 1. klasse bestand, hat sich durch den 
erklärten Beitritt des Finanzministers zu dem einraten des vortragenden Ministers behoben3. 

1 Mit Ah. E. v. 1. 12. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 14972, wurde der Antrag abgelehnt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 3677/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1574/1857 und Ga. 1777/1857.

2 Mit Ah. E. v. 4. 12. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 16136, wurden antragsgemäß zwei neue Lehrkanzeln 
samt den Gehältern bewilligt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3833/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., 
rr., Ga. 1575/1857 und Ga. 1789/1857.

3 Mit Ah. E. v. 11. 12. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 16687, wurde der Antrag genehmigt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 4073/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1578/1857 und Ga. 1830/1857.
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iV. Der Justizminister referierte seinen antrag vom 2. september 1857, kZ. 4370, 
McZ. 3887, wegen Verleihung einer Personalzulage von 1000 fr. an den Brünner landes-
gerichtspräsidenten Wenzel Freiherrn v. Ubelli. 
Ungeachtet der erklärung des Finanzministers, bei seiner einsprache dagegen im inter-
esse des bedrängten staatsschatzes unvorgreiflich der ah. Gnade beharren zu müssen, 
stimmten alle übrigen Votanten der konferenz dem antrage des Justizministers aus der 
von demselben hervorgehobenen rücksicht bei, daß Baron Ubelli, ein in jeder Beziehung 
ausgezeichneter Beamter, durch seine ämtliche stellung zu größerem aufwande als die 
räte des obersten Gerichtshofes genötigt und dennoch wegen des ihm entgehenden 
anspruchs auf Vorrückung in eine höhere Gehaltsstufe ungünstiger als diese gestellt ist4. 

V. in dem Vortrage vom 10. oktober 1857, kZ. 4664, McZ. 4148, entwickelte der 
Justizminister die Gründe, welche ihn bestimmten, die ah. Genehmigung sr. Majestät für 
die auslegung des 3. absatzes der ah. entschließung vom 20. oktober 1852 über die 
Gerichtssprache in Galizien5 sich zu erbitten, die von seinem amtsvorgänger unterm 
28. Jänner 1856 an den lemberger oberlandesgerichtspräsidenten dahin erlassen worden 
ist: „Da vermöge der ah. entschließung vom 20. oktober 1852 für Galizien die deutsche 
sprache als Gerichtssprache vorgeschrieben worden und durch sie sowie die Paragraphen 
123 und 184 der strafprozeßordnung6 nur dem Beschuldigten selbst und den Zeugen 
erlaubt sei, in dem daselbst erwähnten ausnahmsfalle ihre aussagen in einer anderen 
sprache abzulegen, so könne nicht gestattet werden, daß bei einer strafgerichtlichen Ver-
handlung ein Verteidiger seine Vorträge in einer andern sprache als der deutschen halte, 
es sei jedoch dem angeklagten auf sein Verlangen, wenn er selbst der deutschen sprache 
nicht kundig ist, der wesentliche inhalt des vom Verteidiger gehaltenen Vortrags vor dem 
schlusse der Verhandlung durch den Vorsitzenden oder einen Dolmetscher in der ihm 
verständlichen sprache kurz mit der anfrage zu wiederholen, ob er diesem Vortrage noch 
etwas beizusetzen habe.“7

Mit dieser auslegung erklärte sich der kultusminister nicht einverstanden. Die ah. 
entschließung vom 20. oktober 1852 sagt § 3: „Die Verhandlung in strafsachen und die 
Verkündigung des Urteils im mündlichen schlußverfahren hat, wenn der anwesende 
angeklagte nicht der deutschen sprache, wohl aber einer der übrigen landessprachen 
mächtig ist, in jener landessprache zu geschehen, in welcher er sich auszudrücken ver-
mag.“ Unter der Verhandlung im mündlichen schlußverfahren muß wohl auch die 
antragstellung des staatsanwalts und die Verteidigung verstanden werden, und es wäre 
gegen sinn und Zweck des instituts, diese akte in einer dem inquisiten unverständlichen 
sprache vorgehen zu lassen. er soll alles wissen, was gegen und für ihn vorgebracht wird, 

4 Mit Ah. E. v. 30. 10. 1857 auf den Vortrag Nádasdys, Präs. 498, wurde der Antrag bewilligt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 3887/1857.

5 Zur Gerichtssprache in Galizien und zur Ah. E. v. 20. 10. 1852 siehe MK. v. 10. 7. 1852/VI, ömr. iii/1, 
nr. 26, und MK. I v. 23. 10. 1852/III, ebd. nr. 54.

6 Strafprozeßordnung v. 29. 7. 1853, rgbl. nr. 151/1853.
7 Diese Weisung war von Justizminister K. Krauß auf eine telegrafische Anfrage des Oberlandesgerichtspräsiden-

ten in Lemberg v. 26. 1. 1856 am 28. 1. 1856 telegrafisch erteilt worden, vgl. Referat des Reichsrates bei 
hhsta., rr., Ga. 1778/1857.
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und ain dieser Beziehung nicht der rechte, die das Gesetz ihm einräumt, zu dem Zwecke, 
um die deutsche sprache als Geschäftssprache aufrechtzuhalten, verlustig werdena. Die 
einwendung, daß der gemeine Mann in der regel auch den in seiner Muttersprache 
gehaltenen Vortrag des staatsanwalts und Verteidigers nicht aufzufassen vermöchte, 
würde, bwenn sie gegründet wäreb, nicht für eine sprachänderung, sondern für die aufhe-
bung der ganzen einrichtung sprechen. Die schwierigkeit endlich, für die ruthenen Ver-
teidiger in ihrer sprache zu finden, kann mit der Zeit behoben werden; cin dem Maße und 
insolange als sie besteht, begründet sie eine durch die tatsächlichen Verhältnisse unver-
meidlich geforderte und daher gerechtfertigte ausnahme von der regel. Was die politi-
sche seite der Frage anbelangt, so ist der kultusminister des erachtens, daß die öster-
reichische regierung extremen nationalitätsbestrebungen nur dann erfolgreich und für 
die Dauer Widerstand leisten könne, wenn sie ehrlich und aufrichtig bei der entschei-
dung jeder auftauchenden Frage nur den standpunkt objektiver Zweckmäßigkeit festhält. 
Jede abweichung hiervon scheint ihm vielmehr nachteil als Vorteil für die regierung zu 
enthaltenc. hiernach würde der kultusminister für nachstehenden antrag sein: „Wenn 
der angeklagte die deutsche sprache nicht versteht, so hat die antragstellung und Vertei-
digung, wenn er es verlangt und insoweit es ausführbar ist, in der ihm verständlichen 
sprache zu geschehen.“ 
alle übrigen Votanten waren dagegen in merito mit dem antrage des Justizministers ein-
verstanden. Für denselben wurde vom Finanzminister noch insbesondere bemerkt, daß 
unter „Verhandlung“ in der ah. entschließung vom 20. oktober [1852] wohl nur die 
abhörung der Zeugen und des Beschuldigten, nicht aber die anklage beziehungsweise 
antragstellung des staatsanwalts, noch die rede des Verteidigers gemeint sein könne, 
welche beide nichts als eine reassumierung der Verhandlung in rednerischer Form enthal-
ten, so daß es, bei dem Umstande, wo der inkulpat in der regel wenig von letzterer ver-
steht, vollkommen genügt, wenn ihm in kurzen konkreten sätzen das Wesentliche beider 
Vorträge mitgeteilt wird. Dies ist auch seit Jahren in ländern üblich, wo eine ähnliche 
sprachverschiedenheit besteht. im elsaß und in Belgien ist die Gerichtssprache die fran-
zösische, und es wird überall in dieser plädiert, wenn auch der angeklagte nur der deut-
schen beziehungsweise flämischen sprache mächtig wäre. 
in formali fand es der chef der obersten Polizeibehörde angemessener, wenn statt 
des angetragenen resolutionsentwurfs, welcher nur die Genehmigung der vom vorigen 
Justizminister in dem erlasse vom 28. Jänner 1856 gegebenen erläuterung ausspricht, ein 
resolutionsentwurf vorgesetzt würde, welcher die meritorische Bestimmung über diese 
anfrage ausdrücklich enthielte, um jeden Zweifel über die richtige auslegung des dritten 
absatzes der ah. entschließung vom 20. oktober 1852 unmöglich zu machen, besonders 
weil dieser absatz nach dem eigenen erachten des Justizministers nicht mit jener schärfe 
abgefaßt ist, daß dadurch jeder Zweifel beseitigt wäre. Dieser ansicht trat auch der Gene-

a–a  Korrektur Thuns aus: in dieser Beziehung nicht von dem Belieben des Vorsitzenden oder eines Dolmet-
sches abhängen. Politische rücksichten gegen den Gebrauch der landessprache müssen den rücksich-
ten der Gerechtigkeit und praktischen anwendbarkeit weichen.

b–b  Einfügung Thuns.
c–c  Einfügung Thuns.
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raladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner bei. Der Minister des inneren hätte 
zwar geglaubt, daß es in diesem Falle der einholung der ah. entscheidung nicht bedürfe, 
weil die erläuterung der ah. entschließung vom 20. oktober 1852 bereits vom vorigen 
Justizminister im eigenen Wirkungskreise erlassen, im sprengel des lemberger oberlan-
desgerichts in gesetzlicher Wirksamkeit ist, und nun es sich nur mehr um deren prakti-
sche anwendung din einem konkreten Falled im krakauer sprengel handelt, weil ferner 
auch sonst keine Veranlassung, weder ein ah. signierter rekurs noch eine sonstige ah. 
aufforderung zur Vortragserstattung an se. Majestät vorliegt, die Berufung des krakauer 
advokaten aber sich jedenfalls nur zur entscheidung im ordentlichen Wege eignet; nach-
dem jedoch der Justizminister bemerkt hatte, es sei ihm um die erwirkung der ah. 
entscheidung sr. Majestät hier vornehmlich aus dem Grunde zu tun, um eine feste norm 
für den Fall zu erhalten, wenn ein inquisit selbst den Vortrag des staatsanwalts und des 
Verteidigers in der landessprache verlangen sollte, ein Verlangen, das seines erachtens 
nach dem Wortlaute des absatzes 3 der ah. entschließung vom 20. oktober 1852 kaum 
hintanzuweisen sein dürfte, fand der tg. gefertigte Minister des inneren gegen die 
einholung der ah. entscheidung nichts mehr einzuwenden, trat jedoch bezüglich der 
Form der zu beantragenden ah. resolution den Vorstimmen mit dem Beisatze bei, daß 
darin auch ausdrücklich des Falls zu erwähnen wäre, wenn der Beschuldigte selbst die 
antragstellung und Verteidigung in der landessprache verlangt. 
hiernach behielt sich der Justizminister vor, den resolutionsentwurf entsprechend abzu-
ändern8.

Vi. Der kultusminister referierte über die zeuge Vortrags vom 29. september 1857, 
kZ. 4395, McZ. 3914, zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltende Meinungs-
verschiedenheit in betreff der anweisung einer Dotation von jährlich 3000 f. aus dem 
studienfonds zur Besorgung des Gottesdienstes in der Wiener Universitätskirche. 
nachdem der Zustand der Finanzen die Vermeidung jeder nicht absolut notwendigen 
auslage fordert, die abhaltung des Gottesdienstes in dieser kirche aber durch zehn 
Priester bei dem Bestande so vieler anderer kirchen kaum als absolut notwendig angese-
hen werden dürfte, so erklärte der Finanzminister, dem antrage nicht beitreten, son-
dern höchstens auf den von den mehreren stimmen der konferenz für genügend erkann-
ten Beitrag von 1500 f. eingehen zu können. 

8 Die daraufhin von Nádasdy entworfene Ah. Entschließung, die er mit Vortrag v. 26. 10. 1857, Präs. 22416, 
vorlegte, unterzeichnete der Kaiser am 1. 12. 1857, hhsta., McZ. 4148/1857; dazu Gutachten des Reichs-
rates ebd., rr., Ga. 1582/1857 und Ga. 1778/1857. Die Entschließung lautete: ich finde den absatz 3 
Meiner entschließung vom 20. oktober 1852, wodurch die amtssprachen bei den Gerichten in Gali-
zien und krakau geregelt wurden, dahin zu erläutern, daß die Vorträge der staatsanwälte und Verteidiger 
bei schlußverhandlungen in strafsachen, auch wenn der Beschuldigte der deutschen sprache nicht kun-
dig ist, ohne rücksicht auf ein von ihm oder seinem Verteidiger gestelltes Begehren wegen Gebrauches 
der polnischen, ruthenischen oder einer anderen sprache, in deutscher sprache zu halten sind. es ist 
jedoch dem Beschuldigten der wesentliche inhalt dieser Vorträge durch den Vorsitzenden des Gerichtes 
oder einen Dolmetsch in der ihm verständlichen sprache mit der Frage zu wiederholen, was er darüber 
zu bemerken oder dem Vortrage seines Verteidigers noch beizusetzen habe.

d–d  Einfügung Bachs.
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Der kultusminister glaubte dagegen mit rücksicht auf den Zweck, ewelcher der Über-
gabe der Universitätskirche an die Jesuiten zugrunde lag, nämlich einen erfolgreichen 
Gottesdienst in derselben zu ermöglichene, auf seinem antrage beharren zu müssen9. 

Vii. Die Differenz zwischen den Ministern des inneren und der Finanzen, welche laut 
Vortrag vom 14. september 1857, kZ. 4135, McZ. 3671, in betreff der nachsicht eines 
Vorschusses von 113.000 l[ire] für die stadt como bestand, hat sich durch die erklärung 
des ersteren, dem einraten des letzteren beizutreten, behoben10. 

Viii. Dem antrage des Ministers des inneren vom 12. september 1857, kZ. 4267, McZ. 
3788, für anna Freiin v. Bruckenthal (aus anlaß der im Jahre 1848 erlittenen, auf 4988 
f. bezifferten kriegsschäden) einen Betrag von 1000 f. titulo einer ausnahmsweisen Gna-
denunterstützung von sr. Majestät zu erbitten, stimmte auch der Finanzminister salvo 
principio bei11. 

iX. Mit Beziehung auf die konferenzberatung vom 17. Dezember 1856 (Protokoll absatz 
i)12 brachte der Minister des inneren seinen neuerlichen antrag vom 6. september 
1857, kZ. 4057, McZ. 3599, in Vortrag, daß es bei ausfolgung von liquiden Vergü-
tungsbeträgen für in den Jahren 1848 und 1849 an die k. k. und russischen truppen 
gelieferte naturalien in siebenbürgen von der Beibringung der vom armeeoberkom-
mando und Finanzministerium gewünschten loyalitätszeugnisse als einer bloßen Forma-
lität abzukommen habe. 
sämtliche Votanten, auch der Finanzminister und der Generaladjutant sr. Majestät FMl. 
Freiherr v. kellner, erklärten sich hiermit aus den vom tg. gefertigten Minister des inneren 
angeführten Gründen einverstanden13. 

X. in der zeuge des Vortrags vom 8. oktober 1857, kZ. 4446, McZ. 3968, wegen der 
Uniformierung der amtsdienerschaft in Ungern zwischen den Ministern des inneren und 
der Justiz einer-, dann dem Finanzminister andererseits obwaltenden Meinungsverschie-
denheit haben sich sämtliche übrigen Votanten sowohl bezüglich der einführung des 
ungrischen schnittes als bezüglich der angetragenen grauen Pantalon und Mantels und 

9 Mit Ah. E. v. 11. 12. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 16357, wurde der Antrag abgelehnt und verfügt, daß 
es bei der Ah. E. v. 24. 8. 1856, MCZ. 2935, zu verbleiben habe, wornach der akademische Gottesdienst 
der Universitätskirche den erträgnissen des kirchenvermögens entsprechend einzurichten ist, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 3914/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1576/1857 und Ga. 
1829/1857.

10 Mit Ah. E. v. 19. 11. 1857 auf den Vortrag Bachs, Z. 26202, wurde der Antrag genehmigt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 3671/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1573/1857 und Ga. 1715/1857.

11 Mit Ah. E. v. 30. 10. 1857 auf den Vortrag Bachs, Z. 23058, wurde die Unterstützung bewilligt, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 3671/1857.

12 MK. II v. 17. 12. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 381.
13 Mit Ah. E. v. 21. 12. 1857 nahm der Kaiser das im Vortrag Bachs, Präs. 7273, dargestellte Übereinkommen 

der Minister zur Kenntnis, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3599/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., 
Ga. 1571/1857 und Ga. 1876/1857.

e–e  Korrektur Thuns aus: wichtigen Zweck, Wiederbelebung und erhöhung des katholischen Bewußtseins 
durch würdevollen und feierlichen Gottesdienst.
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des jährlichen Pauschales von 20 f. gegen die einsprache des Finanzministers mit den 
anträgen des Ministers des inneren vereinigt14. 

Xi. Über den Vortrag des tg. gefertigten Ministers des inneren vom 12. september 1857, 
kZ. 4074, McZ. 3615, in betreff der hinausgabe von Prioritätsaktien durch die Milly-
kerzenfabriksgesellschaft15 erklärte der Justizminister, er könne nach wiederholter reif-
licher erwägung nicht für die Gestattung dieser operation stimmen, weil selbe einerseits 
durch die statuten nicht vorgesehen, andererseits durch die den Prioritätsaktien zuge-
dachten Vorrechte: der präferenten Verzinsung, kapitalstilgungsquote und Dividende, 
die natur eines Wuchergeschäfts annimmt, welches die rechte der alten aktionäre 
benachteiligt und diese im Falle einer krida dem Verluste ihrer einlage aussetzt, während 
die Prioritätsaktien hinausbezahlt werden müßten. 
Der tg. gefertigte Minister des inneren entgegnete hierauf einstimmig mit dem 
Finanzminister: Der Umstand, daß diese operation in den statuten nicht vorgesehen, 
entscheide nichts, denn wäre das Geschäft ein unerlaubtes an sich, so würde es auch nicht 
statutenmäßig sein dürfen. Die Bevorzugung der Prioritätsaktien aber liegt in ihrer natur. 
ihre inhaber stellen eigentlich die Gläubiger der Gesellschaft vor, die doch jedenfalls vor 
den aktionärs befriedigt werden müssen, letztere aber lassen sich diese Begünstigungen 
selbst gefallen, nehmen meist selbst durch Zeichnung auf die Prioritätsaktien daran teil 
und finden in dieser operation das einzige Mittel, dem gänzlichen ruin ihrer Unterneh-
mung möglicherweise vorzubeugen. Übrigens sind die inhaber der Prioritätsaktien vor 
Verlusten nicht sicher, denn sie haften mit ihren einlagen ebenso wie die alten aktionäre 
für die lasten der Gesellschaft. 
Die übrigen Votanten der konferenz erklärten sich sofort ebenfalls für den antrag des 
Ministers des inneren16. 

Wien, am 20. oktober 1857. Bach. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
5. november 1857.

14 Mit Ah. E. v. 24. 1. 1858 wurde der Antrag Bachs, Präs. 8781, genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
3968/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1577/1857 und Ga. 101/1858.

15 Millykerzen: Stearinkerzen, benannt nach dem Chemiker A. de Milly. Milly hatte zusammen mit seinem 
Bruder Gustave de Milly 1837 in Wien in der Vorstadt Wieden eine Kerzenfabrik gegründet. 1854 wurde 
eine neue Fabrik in Liesing errichtet, von der hier die Rede ist. Allgemein zur Kerzenproduktion slokar, 
Geschichte der österreichischen industrie 571 f.

16 Mit Ah. E. v. 9. 1. 1858 auf den Vortrag Bachs, Z. 23334, wurde der Minister angewiesen, vorher die 
Zustimmung der in der Generalversammlung nicht vertretenen Aktionäre einzuholen, hhsta., kab. kanz-
lei, McZ. 3615/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1572/1857 und Ga. 32/1858. Die 
Liesinger Fabrik wurde 1858 vom Unternehmer Friedrich Adolf Sarg ersteigert, historisches lexikon 
Wien 5, 47.
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nr. 418   Ministerkonferenz, wien, 31. oktober 1857

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 31. 10.), gesehen Bach 2. 11., 
Thun 5. 11., Toggenburg, Bruck, Nádasdy 6. 11., Kempen 7. 11., Für se. exzellenz den herrn 
ersten Generaladjutanten sr. Majestät Grafen Grünne Kellner.

i. Zulage für den oberlandesgerichtspräsidenten Baron hennet. ii. änderungen in der straf-
prozeßordnung. iii. änderungen und Zusätze für die Bestimmungen über das standrechtli-
che Verfahren. iV. Zulage für den titularsektionsrat lorenz v. csergheö. 

McZ. 4282 – kZ. 3661

Protokoll der zu Wien am 31. oktober 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Minister des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der Justizminister referiert seinen antrag vom 22. oktober 1857, kZ. 4686, McZ. 
4172, wegen ag. Verleihung einer Personalzulage von jährlich 1000 fr. an den böhmischen 
oberlandesgerichtspräsidenten leopold Freiherrn v. hennet und glaubte, denselben gegen 
die einsprache des Finanzministers, welcher von seinem standpunkte aus, der ah. Gnade 
sr. Majestät unvorgreiflich, darauf beharrte, vornehmlich mit dem Umstande begründen 
zu können, daß aus der ah. Gewährung eine exemplifikation nicht zu besorgen sei, nach-
dem die Präsidenten der größeren oberlandesgerichte bereits im Genusse ähnlicher Zula-
gen stehen und Baron hennet unter den Präsidenten der übrigen der älteste ist.
Die übrigen stimmführer der konferenz schlossen sich dem antrage des Justizministers 
an, nachdem der Minister des inneren noch bemerkt hatte, es spreche für Baron hen-
net noch das spezielle Motiv, daß er bereits vor 1848 böhmischer oberstlandrichter war, 
als solcher eine der landeswürden bekleidete aund später, als er wieder von Graz nach Prag 
übersetzt wurde, wieder um eine landeswürde kompetierte, womit ein Gehalt von 2000 
fr. verbunden gewesen wäre, auf welches Gesuch aber wegen der suspension der ständi-
schen körperschaften nicht eingegangen wurde. Übrigens hat Baron hennet auch in der 
stellung als böhmischer oberstlandrichter sich wesentliche Verdienste durch energische 
Vertretung der regierungsinteressen in den ständischen Versammlungen erworbena,1. 

ii. Der Justizminister referierte seinen hier angeschlossenen entwurf einer kaiserlichen 
Verordnungb wegen einiger Modifikationen der strafprozeßordnung vom 29. Juli 18532 
behufs der Vereinfachung des strafgerichtlichen Verfahrens3. 

1 Mit Ah. E. v. 9. 11. 1857 auf den Vortrag Bach, Präs. 536, wurde die Personalzulage aus Gnade gewährt, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4172/1857.

2 rgbl. nr. 151/1853; siehe dazu MK. v. 6. 7. 1852, ömr. iii/1, anm. 39; ogris, Die rechtsentwick-
lung in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 2, 558 f.

3 Die Strafprozeßordnung von 1853 hatte eine Geschäftsvermehrung mit sich gebracht. Anläßlich eines Antrags 
des Justizministers K. Krauß auf Personalaufstockung beauftragte der Kaiser, einer Anregung des Reichsrates 

a–a  Korrektur Bachs aus womit auch ein Gehalt von 2000 fr. verbunden war, welchen er infolge der auflö-
sung der ständischen körperschaften verlor und, ungeachtet eines auf dessen Wiedererlangung gerichte-
ten antrags des Ministers des inneren bisher nicht wieder erhielt.

b  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei, ebenso Beweggründe zu dem entwurfe [...].
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er wurde von der konferenz einstimmig angenommen, mit dem Vorbehalte jedoch, daß 
zum § 1, lit. a, der text des dort aufgeführten Beispiels nach der Bemerkung des tg. gefer-
tigten Präsidenten mit hinweglassung des Wortes „bloß“ etwas präziser abgefasst; im § 4 
am schlusse nach den Worten „und nötigenfalls auch ein angestellter des Gerichtes“ der 
vom FMl. Freiherrn v. kellner beantragte Zusatz „mit ausnahme der die abhörung der 
Zeugen vornehmenden kommissionsglieder“ eingeschaltet werde, um der Zeugenschaft 
der Gerichtsperson die volle Unbefangenheit zu erhalten; im § 14 der schreibfehler „des 
förmlichen im § 372 vorgeschriebenen Förmlichkeiten“ und im § 15, vorletzte Zeile, die, 
wie der chef der obersten Polizeibehörde bemerkte, ebenfalls verschriebene Berufung auf 
die §§ 262 und 426 in die wahrscheinlich gemeinten §§ 417 und 420 berichtigt werde4.

iii. Bei der Beratung über den vom Justizminister referierten entwurf einer Verordnungc 
über einige abänderungen und Zusätze zu den gesetzlichen Bestimmungen über das 
standrechtliche Verfahren5 wurden, unter annahme des entwurfs in der hauptsache, 
nachstehende Bemerkungen und anträge gemacht.
Zum artikel ii, welcher die stellung eines Geistlichen mit Bezug auf artikel Xii des kon-
kordats6 und § 320 der strafprozeßordnung vor das standrecht ausschließt7, bemerkte der 
kultusminister: in der dvon dem Fürsterzbischof von Wien an den kardinal Pronuntius 

folgend, den Justizminister mit Ah. E. v. 2. 2. 1856, die Frage der Vereinfachung der Geschäfte sofort in 
angriff zu nehmen und geeignete Anträge zu stellen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4121/1855, Gutachten 
des Reichsrates ebd., rr., Ga. 19/1856 und Ga. 96/1856. Mit dem hier vorgelegten Entwurf einer kaiser-
lichen Verordnung sowie dem in der MK. v. 9. 1. 1858 vorgelegten weiteren Entwurf einer kaiserlichen Ver-
ordnung wegen Abänderung des strafgerichtlichen Verfahrens bei Übertretungen erfüllte Justizminister 
Nádasdy den Auftrag v. 2. 2. 1856. In den Beweggründen, die dem Entwurf beiliegen, werden als wichtigste 
Änderungen bezeichnet: abschneidung der Zwischenrekurse, Verminderung der Zeugenvorladungen, 
vorzüglich aber Verhandlung über unmittelbare Vorladung des Beschuldigten mit Beseitigung jeder 
Zeugenvorladung im Falle des Geständnisses.

4 Daraufhin Vortrag Nádasdys v. 9. 11. 1857, Präs. 25442, und Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 
1699/1857 und Ga. 514/1858; mit Ah. E. v. 3. 5. 1858 wurde die Verordnung erlassen, ebd., kab. kanz-
lei, McZ. 4425/1857; Publikation rgbl. nr. 68/1858. Fortsetzung MK. v. 9. 1. 1858.

5 Das standrechtliche Verfahren war im 19. Hauptstück, §§ 396–415, der Strafprozeßordnung v. 29. 7. 1853 
geregelt, rgbl. nr. 151/1853; zur Strafprozeßordnung siehe oben Anm. 2. Mit Vortrag v. 3. 6. 1856, Präs. 
15296, hatte Justizminister K. Krauß eine Verordnung zur Lösung einiger Zweifel beim standrechtlichen 
Verfahren vorgeschlagen; in der Ah. E. v. 9. 7. 1856 auf diesen Vortrag hatte der Kaiser die Vorlage eines 
solchen Entwurfs anbefohlen, der in der Ministerkonferenz zu beraten war, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
1961/1856; diesen Entwurf legte Justizminister Nádasdy nun vor.

6 Gemeint ist Artikel XIV des Konkordats v. 18. 8. 1855, rgbl. nr. 195/1855, der das Verfahren der staatli-
chen Gerichtsbarkeit in Strafsachen gegen Geistliche regelte, vgl. unten die Richtigstellung durch Thun; zur 
staatlichen Gerichtsbarkeit über Geistliche siehe hussarek, Verhandlung des konkordats 598 ff, 615–620 
(betrifft nur die Bischöfe), 640 f. und 651. Allgemein zum Konkordat siehe heindl, einleitung ömr. iii/4, 
XXV-XXXii.

7 § 319 der Strafprozeßordnung verfügte den Aufschub der Vollziehung eines Strafurteils bei schwerer Krankheit 
und Schwangerschaft, § 320 bei Mitgliedern des geistlichen Standes zwecks vorheriger Information des 
Bischofs oder des geistlichen Oberhaupts.

c  Der aus sechs Artikeln bestehende Verordnungsentwurf und ein Motivenbericht liegen dem Originalprotokoll 
in Lithographie bei.

d–d  Einfügung Thuns.
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Viale-Prelà gerichtetend, erläuternden note „ecclesia catholica“ vom 18. august 1855 
heißt es: „Xi. caeterum articuli XiV“ (nicht Xii, wie es in der Begründung zu dem Gesetz-
entwurfe heißt) „de causis clericorum dispositiones eos respiciunt, qui a judiciis ordinariis 
condemnati fuerint; exceptiones occurrant necesse est, ubi de crimine agatur, in quod ad 
tempus extraordinarius procedendi modus, quem standrecht (judicium instantaneum) 
vocant, statutus est.“8 Bei dieser bestimmten erklärung dürfte sich die österreichische 
strafgesetzgebung vollkommen darüber beruhigen, daß sie weder gegen die Bestimmun-
gen des konkordats, noch gegen die intentionen des heiligen stuhls verstoße, wenn sie 
zuläßt, daß auch ein Priester, der eines vor das standrecht gehörigen Verbrechens beinzich-
tigt ist, standrechtlich verurteilt werde, ohne die im artikel XiV des konkordats und § 320 
der strafprozeßordnung vorgeschriebene Prozedur zu beobachten. nur wäre nach dem 
erachten des kultusministers jedenfalls von der erfolgten stellung des Priesters vor das 
standrecht sowie von dessen aburteilung der Bischof ungesäumt in die kenntnis zu setzen.
alle übrigen Votanten teilten die ansicht des kultusministers und stimmten daher für die 
Weglassung der Beziehung des § 320 in dem artikel ii des entwurfs umso mehr, als es in 
staatspolitischer Beziehung höchst bedenklich wäre, eine ausnahme hier zu statuieren, die 
nicht einmal vom kirchenoberhaupte verlangt wird.
Gleichwohl getraute sich der Justizminister nicht, diesem antrage beizustimmmen, 
eweil es ihm mit der geistlichen Würde ganz unverträglich erscheinte, daß ein Priester, als 
solcher noch im Besitze der heiligen Weihen, sollte hingerichtet werden können. nach-
dem übrigens der § 320 strafprozeßordnung ganz allgemein und ausnahmslos lautet, so 
müßte, falls der Majoritätsantrag der konferenz die ah. Genehmigung erhielte, eine 
erläuterung dahin gegeben werden, daß die Bestimmung des § 320 im standrechtlichen 
Verfahren keine anwendung finde, was nach dem erachten der konferenz ohne anstand 
in dem vorliegenden entwurfe geschehen kann. Der Justizminister behielt sich demnach 
die einschaltung der diesfälligen klausel vor.
Zum artikel iV, 1. absatz, beantragte der chef der obersten Polizeibehörde nach 
den Worten „von 5–20 Jahren“ die einschaltung des Wortes „standrechtlich“, was auch 
angenommen wurde.
im 2. absatze dieses Paragraphen schien dem handelsminister die scheidung der bei-
den kategorien, nämlich jener der Beschuldigten, welche zum tode zu verurteilen, und 
jener, die an das ordentliche Gericht abzuliefern sind, nicht scharf und gesetzmäßig aus-
gedrückt zu sein. Das Gesetz kennt außer dem täter nur Mitschuldige, welche bei der 
Verübung der tat mitgewirkt, dann teilnehmer, die ohne Mitwirkung dabei, fjedoch nach 
vorläufigem einverständnisf sich daraus einen Vorteil zugewendet, und Vorschubleister, 
die zur Verheimlichung der tat oder des täters beigetragen haben. Wären hier diese bei-

8 Das Schreiben Kardinal Rauschers an den Nuntius Viale-Prelà ecclesia catholica v. 18. 8. 1855 war eines 
von mehreren das Konkordat begleitenden Schreiben und enthielt verschiedene Zusicherungen des Kaisers; 
siehe dazu hussarek, Verhandlung des konkordats 654 f. und 658; es wurde mit anderen einschlägigen 
Aktenstücken in dem ab 1857 erscheinenden archiv für katholisches kirchenrecht veröffentlicht, 1 (1857) 
XX-XXXii.

e–e  Randbeifügung Marherrs.
f–f  Einfügung Toggenburgs. 
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den letzteren gemeint, so sollte sich auch der gesetzlichen ausdrücke bedient und die 
schwankende Bezeichnung „welche an dem Verbrechen nur geringeren anteil genom-
men“ umso mehr beseitigt werden, als sich nach dem Vorausgehenden „welche zu dem 
Verbrechen durch Befehl, Bestellung, handanlegung oder sonst auf eine tätige Weise vor 
oder bei der ausübung mitgewirkt haben“ kaum mehr ein akt der Mitschuld denken 
läßt, mithin für die, „welche nur geringeren anteil genommen haben“, wohl nur mehr die 
Bezeichnung „teilnehmer und Vorschubleister“ erübrigen dürfte.
es liegt zwar, bemerkte der Minister des inneren einverständlich mit dem Justizmini-
ster in der tendenz des standrechtlichen Verfahrens, die volle strenge desselben nur so 
lange walten zu lassen, bis der hauptzweck, die statuierung eines abschreckenden Bei-
spiels, erreicht ist. Dieser wird in der regel schon nach der hinrichtung eines oder einiger 
schuldigen erreicht sein, und es ist dann nicht mehr nötig, das standrechtliche Verfahren 
auf alle Mitschuldigen auszudehnen. Der subjektiven Beurteilung des unter außerordent-
lichen Umständen fungierenden standrichters muß es anheimgestellt werden, hier die 
richtige Wahl zu treffen, zu deren erleichterung zunächst die im entwurfe aufgeführte 
Gliederung zu dienen hat, da doch zugegeben werden muß, daß sich auch bei der Mit-
schuld eine verschiedene abstufung denken läßt. Um indessen einer willkürlichen ausle-
gung und anwendung des Gesetzes die möglichsten schranken zu setzen, behielt sich der 
Justizminister vor, die textierung dieses artikels einer nochmaligen eindringlichen 
revision zu unterziehen.
Zu artikel V, welcher die Übergabe des Beschuldigten an das ordentliche Gericht anord-
net, wenn 1. über die Verhängung der todesstrafe die stimmen der vier richter gleich 
geteilt sind, und 2. wenn der Präses findet, daß das Gesetz offenbar irrig angewendet 
worden, trat nur der kultusminister dem entwurfe bei, gdenn ad 1., wenn zwei Glieder 
des standgerichtes aus redlicher Überzeugung den Beweis der schuld nicht hergestellt 
erachten, scheine allerdings hinreichender Grund vorhanden zu sein, um die hinrichtung 
nicht ohne jene reifliche, durch das ordentliche Verfahren geführte erwägung vornehmen 
zu lassen. Überdies sei aber auch der Fall denkbar, daß der Druck äußerer Verhältnisse, 
eine durch die öffentliche Meinung geübte einschüchterung und dergleichen mehr, die 
hälfte des richterkollegiums verleiten, die strenge des Gesetzes nicht walten zu lassen. in 
einem solchen Falle werde der öffentlichen sicherheit mehr Bürgschaft geboten, wenn die 
angelegenheit vor die ordentlichen Gerichte gewiesen, als wenn es von der stimme des 
Vorsitzenden abhängig gemacht wird, ob der Beschuldigte hingerichtet oder straflos erklärt 
werden sollg. Der Fall ad 2. sollte zwar gar nicht vorausgesetzt werden. Da aber hvon dem 

g–g  Korrektur Thuns aus und zwar ad 1., weil unter den das standrecht veranlassenden außerordentlichen 
Umständen die Gefahr vorhanden ist, daß der eine oder andere richter sich durch diese außerordentli-
chen Verhältnisse beeinflussen lassen und aus Furcht ein nicht vollkommen unbefangenes Urteil abge-
ben dürfte. ein solches Urteil würde in der regel bei politischen Verbrechen auf Freisprechung, bei 
gemeinen Verbrechen auf tod lauten und bei geteilten stimmen durch den Beitritt des, vielleicht eben-
falls durch äußere einflüsse befangenen, Präsidenten zum Vollzug kommen; es ist also jedenfalls besser, 
daß der Beschuldigte an das ordentliche, solchen einflüssen nicht ausgesetzte Gericht abgegeben wird.

h–h  Korrektur Thuns aus: immerhin möglich wäre, daß die räte, vielleicht eben unter dem Drucke der äuße-
ren Umstände, sich zu einer offenbar irrigen anwendung des Gesetzes hinreißen ließen, so wird durch 
die Bestimmung dieses absatzes im interesse der Gerechtigkeit der Möglichkeit eines Justizmordes vor-
gebeugt.



Das Ministerium Buol-Schauenstein214

herrn Justizminister nachgewiesen wurde, daß er in Ungarn bereits tatsächlich sich ereig-
net habe, so erübrige wohl nichts als die vorgeschlagene Bestimmung zu treffen, um der 
Möglichkeit wiederholter Justizmorde vorzubeugen. in die lage dürfe der Vorsitzende des 
standgerichtes nicht versetzt werden, ein offenbar gesetzwidrig gefälltes Urteil vollstrek-
ken lassen zu müssenh.
alle übrigen stimmen der konferenz waren dagegen für die Beseitigung dieses artikels 
aus dem entwurfe. Denn seine Bestimmungen schwächen die Wirksamkeit des stand-
rechtlichen Verfahrens, welche eben darin besteht, durch den schnellen Vollzug der strafe 
ein abschreckendes Beispiel zu geben und so dem Umsichgreifen des Verbrechens einhalt 
zu tun. sie verstoßen auch gegen den sonst im strafgesetz überall geltenden Grundsatz des 
gleichen Gewichts der stimmen der Mitglieder des Gerichts. Was insbesondere die 
Bestimmung des 1. absatzes betrifft, so hob der handelsminister hervor, daß, wenn 
zwei räte bereits für die todesstrafe gestimmt haben, das Gewicht auf dem dritten Votan-
ten beruht. lautet dessen Votum ebenfalls auf tod, so muß das todesurteil, gleichviel ob 
der vierte rat und der Präses dafür oder dagegen wären, ohne weiters vollzogen werden. 
Und dennoch sollte, wenn zwei räte für, zwei gegen die todesstrafe gestimmt haben, die 
stimme des Präsidenten nicht den ausschlag geben dürfen, also weniger Gewicht haben 
als die des dritten rates? Warum sollte der Präsident allein, setzte der tg. Gefertigte 
hinzu, nicht nach seinem Gewissen frei urteilen dürfen, sondern zum bloßen stimmen-
zähler, zum automaten herabgesetzti werden? Die im 2. absatze vorgesehene eventualität 
wird, bemerkte der tg. Gefertigte, jnur selten eintreten könnenj, wenn der Präsident das 
Gericht gehörig zu leiten versteht. Unter dem titel einer irrigen Gesetzanwendung, fuhr 
er, einstimmig mit dem Minister des inneren, fort, vermöchte der Präsident jedes stand-
rechtliche Urteil aufzuheben und den Zweck des standrechts zu vereiteln. eine weitere 
üble Folge der diesfälligen Bestimmung aber wäre noch die, daß die räte ihre aufgabe 
leichter nehmen würden, sich darauf verlassend, daß ihr irrtum oder Versehen durch die 
sistierung des Urteils behoben werden kann. 
Der Justizminister erklärte, seinerseits von dem artikel V nicht abgehen zu können, 
weil ad 1. der Fall des Präsidenten hier nicht so ganz gleich mit jenem des dritten Votan-
ten ist, da dieser noch zwei hinter sich hat, deren ansicht er nicht kennt, während der 
Präsident, dem die gleichgeteilten stimmen der räte mit ihrer Begründung bereits vorlie-
gen, in der eigentümlich schwierigen und delikaten lage ist, in einer sich vollkommen das 
Gleichgewicht haltenden abstimmung mit seiner stimme allein den ausschlag über 
leben und tod zu geben, kwogegen FMl. Baron kellner noch bemerkt wissen möchte, 
daß, wenn einmal von zwei richtern die stimmen für den tod des vor das standgericht 
Gestellten abgegeben worden, der an die reihe zur stimmabgabe kommende dritte rich-
ter sich mit dem Präsidenten mindestens im gleichen Falle befindet. ist dieser dritte 
 richter aber verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen seine absolut entscheidende 
Meinung für den tod abzugeben, so begreife FMl. Baron kellner nicht, wie sich das 
Gewissen des Präsidenten bei der stimmengleichheit unter den richtern mehr bedrückt 

i  Korrektur Buols aus erniedrigt.
j–j  Korrektur Buols aus nicht eintreten.
k–k  Einfügung Kellners.
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fühlen sollte, sich für das todesurteil auszusprechen, als jenes des dritten richtersk. lFerner 
bemerkte der Justizminister ad 2., daßl gegen einen Mißbrauch des sistierungsrechts 
die anordnung genügt, daß die Begründung der sistierung umständlich zu Protokoll 
gegeben werden muß.
im artikel Vi wurde statt der dort angesetzten Frist von vier zu vier Wochen einhellig der 
termin „von drei zu drei Monaten“ beliebt9.

iV. Der kultus- und Unterrichtsminister erhielt zu seinem antrage vom 28. sep-
tember 1857, kZ. 4340, McZ. 3857, wegen Verleihung einer Personalzulage von jähr-
lich 500 fr. an den mit titel und rang eines sektionsrates ausgezeichneten sekretär seines 
Ministeriums, lorenz v. csergheö gegen die einsprache des übrigens einer mindern Betei-
lung nicht entgegentretenden Finanzministers die Beistimmung aller übrigen Votanten 
der konferenz aus den im Vortrage dargestellten Gründen und der weiteren rücksicht, 
daß dem sekretär des Ministeriums des inneren Foltanek eine Zulage im gleichen Betrage 
mit ah. entschließung vom 4. März 1853, kZ. 822, McZ. 676, ag. bewilligt worden 
ist10. 

Wien, den 31. oktober 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 
12. november 1857.

9 Mit Vortrag v. 14. 11. 1857, Präs. 25733, legte Nádasdy den Verordnungsentwurf vor, wobei er bei den 
Artikeln II und V auf seiner Meinung beharrte, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4492/1857. Kempens Aus-
sage, der Justizminister habe seinen Antrag zurückgezogen, ist nicht richtig, Mayr, tagebuch kempens 445 
(Eintragung v. 31. 10. 1857). Der Reichsrat befürwortete im Vortrag v. 15. 1. 1858 die Verordnung mit 
einigen Änderungen, ebd., rr., Ga. 1727/1857 und Ga. 738/1858. Der Kaiser teilte nun den Entwurf 
dem Generalgouverneur in Ungarn Erzherzog Albrecht mit, wo das Standrecht vor allem zur Bekämpfung des 
Räuberunwesens in mehreren Landesteilen verkündet war. Erzherzog Albrecht retournierte einen deutlich 
verschärften Entwurf samt Begründung, den der Kaiser im kurzen Weg dem Reichsrat zur Begutachtung 
übergab, ebd., Präs. 131/1858. Der Reichsrat lehnte die Verschärfung einhellig ab, weil sie dem Prinzip der 
geltenden Strafprozeßordnung widersprach, und befürwortete eine vorläufige Einvernehmung des Justizmini-
sters über den neuen entwurf, Vortrag v. 16. 6. 1858, ebd., Ga. 655/1858 und Ga. 739/1858. Der 
Kaiser folgte diesem Rat; mit Handschreiben v. 19. 6. 1858 stellte er dem Justizminister den Entwurf v. 14. 
11. 1857 zurück und übergab den neuen entwurf mit dem Auftrag, diesen im Einvernehmen mit dem 
Obersten Gerichtshof einer eindringlichen Erwägung zu unterziehen, ebd., kab. kanzlei, McZ. 4492/1857 
bzw. cBProt. 88c/1858. Daraufhin Vortrag Nádasdys v. 5. 10. 1858, Präs. 367/1858, mit dem er den 
neuen entwurf mit mehreren Änderungen vorlegte, vor allem aber, einvernehmlich mit dem Gutachten des 
Obersten Gerichtshofes, die Verschärfung ablehnte, ebd., McZ. 3664/1858 (kZ. 4144/1858); auch der 
neuerlich einvernommene Reichsrat lehnte den verschärften Entwurf ab, Vortrag v. 6. 1. 1859, ebd., rr., 
Ga. 1354/1858 und ebd., kab. kanzlei, kZ. 156½/1859. Diese Vorträge des Justizministers und des 
Reichsrates wurden nicht resolviert, sondern auf Ah. Befehl am 2. 2. 1868 ad acta gelegt; die RS. befinden sich 
bei McZ. 3664/1858 bzw. bei kZ. 156½/1859.

10 Mit Ah. E. v. 9. 11. 1857 auf den Vortrag Bachs, Präs. 1205, wurde die Personalzulage bewilligt, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 3857/1857.

l–l  Korrektur Marherrs aus und weil ad. 2.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 3. 11.), gesehen Bach 5. 11., 
Thun 6. 11., Toggenburg, Bruck, Nádasdy 6. 11., Kempen 7. 11., Für se. exzellenz den herrn 
ersten Generaladjutanten sr. Majestät Grafen Grünne Kellner 8. 11. 

i. Belassung der Bezüge des Bezirksvorstehers althaber. ii. Beurlaubung von sieben klerikern 
in ceneda und treviso. iii. rückkehrbewilligung für leopold Fülepp. iV. Verwendung der 
einkünfte der abtei san Michele in Zara. V. Beitrag für die evangelische schule in ober-
schützen. Vi. Beitrag für das Musikkonservatorium in Mailand. 

McZ. 4308 – kZ. 3662 

Protokoll der zu Wien am 3. november 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauen-
stein. 

i. Der Minister des inneren referierte seinen antrag vom 26. oktober 1857, kZ. 
4728, McZ. 4202, wegen Belassung der bisherigen Bezüge (1200 fr.) für den Bezirksvor-
steher Franz althaber bei seiner Versetzung auf einen adjunktenposten1 und erhielt gegen 
die einsprache des Finanzministers die Zustimmung der Majorität der konferenz aus der 
rücksicht, daß althaber bereits vor seiner ernennung zum Bezirksvorsteher im Genusse 
von 1200 fr. stand, mithin, wäre seine nichteignung für diesen Posten schon damals 
bekannt gewesen, auch schon damals, wenn er auf einem minderen Posten wäre unterge-
bracht worden, zufolge der ah. entschließung vom 14. september 1852 anspruch auf die 
Beibehaltung der 1200 fr. gehabt hätte2. 

ii. Der Minister des inneren referierte über die zeuge seines Vortrags vom 23. oktober 
1857, kZ. 4700, McZ. 4175, zwischen ihm und dem kultusminister einer-, dann dem 
armeeoberkommando andererseits obwaltende Meinungsdifferenz in betreff der andau-
ernden Beurlaubung von sieben klerikern aus den Diözesen ceneda und treviso. 
Der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner erklärte sich für die 
ansicht des armeeoberkommandos, daß weder die Militärentlassung, noch die andau-
ernde Beurlaubung dieser kleriker zu bewilligen wäre, weil für die erstere im lombar-
disch-venezianischen rekrutierungsgesetze kein titel spricht, letztere aber indirekt zu der 
ersteren führen und zu den bedenklichsten exemplifikationen anlaß geben würde, deren 
Vermeidung umso dringender geboten erscheint, als notorisch im lombardisch-veneziani-

1 Die Degradierung Althabers war ausgesprochen worden, weil sein Bezirksamt in verwahrlostem Zustand 
vorgefunden worden war; es stellte sich heraus, daß die Organisierungskommission, die seine Ernennung 
vorgeschlagen hatte, die fehlende Eignung Althabers nicht erkannt hatte.

2 Am 14. 9. 1852 war die Organisierung der politischen Behörden, u. a. auch der sogenannten gemischten 
Bezirksämter, angeordnet worden, siehe dazu MK. v. 18. 9. 1852/II, ömr. ii/1, nr. 47. Die hier zitierte 
Bestimmung ist formuliert in der Anmerkung 7 des Gehaltsschemas, rgbl. nr. 10/1857, Beilage e.

 Mit Ah. E. v. 13. 12. 1857 auf den Vortrag Bachs, Präs. 8990, bewilligte der Kaiser aus Gnade die Beibehal-
tung der bisherigen Bezüge, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4202/1857; auch der Reichsrat war unter Beru-
fung auf die Tradition für die humane Bewilligung für den vierfachen Familienvater eingetreten, Gutachten 
des Reichsrates, ebd., rr., Ga. 1655/1857 und Ga. 1840/1857.



Nr. 419   Ministerkonferenz, Wien, 3. November 1857 217

schen königreiche in dieser Beziehung arge Mißbräuche vorkommen und das studium 
der Theologie zum Vorwande genommen zu werden pflegt, sich der Militärpflicht durch 
fortgesetzte Beurlaubung so lange zu entziehen, bis die kapitulationszeit abgelaufen ist, 
und dann in den weltlichen stand zurückzutreten, ja nicht selten selbst als stellvertreter 
für einen anderen Militärpflichtigen sich engagieren zu lassen. Dieser Meinung trat auch 
der chef der obersten Polizeibehörde in rücksicht bei, daß die entlassungs- bezüg-
lich Urlaubswerber erst nach ihrer assentierung in das theologische studium eingetreten 
sind. 
alle übrigen stimmführer vereinigten sich dagegen mit dem übereinstimmenden antrage 
der Minister des inneren und des kultus für die Gewährung der Beurlaubung, nachdem 
durch glaubwürdige Zeugnisse dargetan ist, daß die Bittsteller mit gutem erfolge Theolo-
gie studieren und daß der Mangel an geeigneten kandidaten des geistlichen standes in 
jenen Diözesen bereits fühlbar geworden ist3.

iii. in der laut des Vortrags vom 25. oktober 1857, kZ. 4710, McZ. 4186, zwischen 
den Ministern des inneren, der Finanzen und der Justiz einer-, dann dem chef der ober-
sten Polizeibehörde andererseits bestehenden Meinungsdifferenz über das Gesuch des 
politischen Flüchtlings leopold Fülepp um Bewilligung der straffreien rückkehr und 
nachsicht der Vermögenskonfiskation haben sich die mehreren stimmen der konferenz 
dem antrage auf Gewährung angeschlossen, nachdem der Minister des inneren her-
vorgehoben hatte, daß Fülepp nicht so hervorragend graviert ist, um der ah. Gnade sr. 
Majestät, die schon viel schwerer kompromittierten zuteil geworden, ganz unwürdig zu 
sein. Der chef der obersten Polizeibehörde beharrte dagegen auf seinem abweisli-
chen antrage, weil Fülepp – außer seiner tätigkeit als revolutionärer regierungskommis-
sär – sich an der Verschleppung und Vergrabung der ungarischen reichskleinodien per-
sönlich beteiligt und aspäter durchausa nichts zu deren auffindung getan hat4. Mit diesem 
antrage war auch der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner einverstan-
den5. 

iV. Die Differenzen, welche zeuge des Vortrags vom 3. oktober 1857, kZ. 4453, McZ. 
3976, zwischen dem kultus- und dem Finanzminister über die Widmung und Verwal-
tung des einkommens der abtei di san Michele in Monte d’Ugliano in Zara obwalteten, 
haben sich durch die erklärung des Finanzministers behoben, dem antrage des kul-
tusministers beizustimmen, daß dem Vorhaben des erzbischofs, dieses Benefizium zur 

3 Entgegen diesem Mehrheitsvotum lehnte der Kaiser das Gesuch ab, Ah. E. v. 14. 11. 1857 auf den Vortrag 
Thuns, Z. 24479, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4175/1857.

4 Die ungarischen Reichskleinodien waren im August 1849 bei Orsova/Orşova vergraben worden, um sie dem 
Zugriff der kaiserlichen Truppen zu entziehen; am 8. 9. 1853 waren sie wieder aufgefunden worden; siehe 
dazu MR. v. 26. 2. 1850/II, ömr. ii/2, nr. 289; Bericht Wiener Zeitung v. 17. 9. 1853 (a.); hugel-
mann, Zurückbringung der stephanskrone 7 ff.; tóth – szelényi, Die heilige krone 78.

5 Mit Ah. E. v. 19. 12. 1857 auf den Vortrag Bachs, Präs. 7658, bewilligte der Kaiser nach dem Antrag der 
Mehrheit die straffreie Rückkehr und die Aufhebung der Vermögenskonfiskation, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 4186/1857.

a–a  Einfügung Kempens.
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Dotierung des knabenseminars zu verwenden, von der staatsverwaltung kein hindernis 
in den Weg gelegt, wegen der Übergabe der dazu gehörigen Güter die weitere Verhand-
lung gepflogen, bis dahin in der Verwaltung derselben nichts geändert und nur die Ver-
wendung ihrer einkünfte zu stipendien zugestanden und das aus den interkalarien 
erwachsene kapital an den religionsfonds abgegeben werde6. 

V. in der zwischen dem Unterrichts- und dem Finanzminister bestehenden Meinungsver-
schiedenheit über den für die evangelischen lehranstalten zu oberschützen aus dem 
staatsschatze zu gewährenden Beitrag von jährlich 500 fr. erweiterte der Finanzminister 
sein Zugeständnis zwar auf zehn Jahre der Beitragsleistung, beharrte dagegen im Grund-
satze auf einer nur temporären Beihilfe, weil es sich nach den Vorlagen mehr um eine 
temporäre Verlegenheit handelt (welcher nach dem erachten des chefs der obersten Poli-
zeibehörde etwa durch eine kapitalsbewilligung ein für allemal abgeholfen werden 
könnte), dann weil er sich von seinem standpunkte aus verpflichtet fühlt, den staats-
schatz gegen eine immerwährende Belastung mit einer ihm nicht zukommenden ausgabe 
zu verwahren. 
Dagegen glaubte der kultus- und Unterrichtsminister seinen antrag auf eine fort-
dauernde Beitragsleistung der Zustimmung der konferenz und der ah. Genehmigung sr. 
Majestät umso mehr empfehlen zu dürfen, als bei dem nachgewiesenen stande der eige-
nen einkünfte der anstalt auch nach Verlauf von zehn Jahren die ah. Gnade sr. Majestät 
wieder würde in anspruch genommen werden müssen und es den Protestanten in Ungern 
gegenüber aus politischen rücksichten rätlich ist, daß die regierung die ihnen gewährten 
Gaben auf eine art gebe, die auf anerkennung rechnen kann7. 

Vi. Um den staatsschatz gegen perpetuierliche Belastung mit ihm fremden auslagen in 
schutz zu nehmen, erklärte der Finanzminister auf seinem im Vortrage des Unter-
richtsministers vom 22. september 1857, kZ. 4259, McZ. 3780, ersichtlichen einraten 
den für die Bibliothek des Musikkonservatoriums in Mailand beantragten Beitrag von 
jährlich 600 lire auf drei Jahre zu beschränken, beharren zu müssen, welchem einraten 
sich auch der Justizminister anschloß. 
nachdem nun aber die anschaffung von Musikalien ein bleibendes Bedürfnis ist, für 
welches nach dem ablauf der zugestandenen drei Jahre von neuem gesorgt und die ah. 
Gnade mit einem abermaligen au. Vortrage angerufen werden müßte, mithin – wie der tg. 
gefertigte Präsident der konferenz hinzusetzte – der diesfällige Betrag so lang nötig sein 
wird, als die anstalt selbst besteht, glaubte der Unterrichtsminister seinen antrag auf 

6 Mit Ah. E. v. 13. 1. 1858 auf den Vortrag Thuns, Z. 16447, bewilligte der Kaiser aus Gnade die Verwendung 
der Einkünfte der gewesenen Abtei auf der mitteldalmatinischen Insel Ugliano/Ugljan für den erbetenen 
Zweck, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3976/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1654/1857 
und Ga. 50/1858.

7 Mit. Ah. E. v. 15. 12. 1857 auf den Vortrag Thuns v. 23. 10. 1857, Z. 12471, bewilligte der Kaiser aus 
Gnade den Zuschuß, und zwar nach dem Antrag des Finanzministers auf zehn Jahre, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 4243/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1656/1857 und Ga. 1850/1857.
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unbeschränkte Gewährung der Dotation der ah. Genehmigung sr. Majestät empfehlen 
zu dürfen8, 9.

Wien, am 3. november 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 
12. november 1857.

8 Mit. Ah. E. v. 21. 12. 1857 auf den Vortrag Thuns, Z. 15927, wurde die jährliche Dotation von 600 fl. ohne 
Befristung bewilligt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3780/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
1653/1857 und Ga. 1877/1857.

9 Aus einer Eintragung im Tagebuch Kempens geht hervor, daß ein weiterer Gegenstand vorgesehen war, der 
aber von der Tagesordnung genommen wurde: Um 3 Uhr war Ministerkonferenz. ein Verordnungsentwurf 
zur abtretung einer reihe von Übertretungen an die politischen und polizeilichen Behörden zum 
Zwecke einer einfacheren aburteilung wurde als unpraktisch vom Justizminister zurückgenommen, 
Mayr, tagebuch kempens 446 (Eintragung v. 3. 11. 1857). Zu dieser Verordnung siehe MK. v. 9. 1. 
1858/I.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 17./24. 11. 1857), gesehen Bach, 
Thun, Toggenburg, Bruck, Nádasdy 23. 11., Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladju-
tanten sr. Majestät und chef der Militärzentralkanzlei sr. Majestät Grafen Grünne Kellner 
23. 11.; abw. Kempen. 

i. annahme und tragen der helena-Medaille. ii. Beteilung der landesgerichtsräte in temes-
var mit ao. Quartiergeldunterstützungen. iii. realeigenschaft der apotheken in Ungern etc. 
iV. stempelfreiheit wissenschaftlicher Zeitschriften mit inseraten. V. nachsicht des Beitrags 
der stadt Großwardein zum dortigen Militärspital. 

McZ. 4501 – kZ. 4998 

Protokoll der zu Wien am 17. november 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Gegenstand der Beratung war der Vortrag des tg. gefertigten Ministers des äußern vom 
15. november 1857, kZ. 5079, McZ. 4480, über die Behandlung der Gesuche [von] 
k. k. Untertanen um Bewilligung zur Bewerbung, annahme und tragung der „helena-
Medaille“1.
nach dem Vortrage des Gegenstandes durch den tg. Gefertigten erklärten sowohl der 
Minister des inneren als auch die übrigen stimmen der konferenz sich mit dem überein-
stimmenden antrage des armeeoberkommandos und des tg. Gefertigten vollkommen 
einverstanden. Der chef der obersten Polizeibehörde, verhindert, der sitzung persönlich 
beizuwohnen, hat seine im wesentlichen mit obigem antrage übereinstimmende Mei-
nung schriftlich dahin zu Protokoll gegeben, adaß das tragen der helena-Medaille den 
österreichischen Untertanen nicht zu gestatten wäre. er müsse namentlich in seiner stel-
lung als chef der Polizei darauf hinweisen, daß die stimmung durch eine Bewilligung des 
tragens dieser Medaille gewiß eine ungünstige sein würde. Zudem wäre zu besorgen, daß 
dadurch konflikte, insulte eines diese Medaille tragenden und sonstige Unannehmlich-
keiten hervorgerufen werden dürften. Wäre ein solcher Fall einer insulte eines mit dieser 
Medaille Geschmückten eingetreten, wäre die Medaille selbst in einer Weise „insultiert“ 
(abgerissen, mit Füßen getreten etc.) worden, so wäre die kaiserlich österreichische regie-
rung in die unangenehme lage versetzt, der kaiserlich französischen regierung gegenüber 
über deren satisfaktionsforderungen unliebsame entschuldigungen, aufklärungen etc. zu 
geben. Besser schiene es daher, von vorneherein unter plausiblen Gründen die Bewilli-
gung zum tragen zu verweigern und dies der französischen regierung im diplomatischen 
Wege mundgerecht zu machena,2.

1 Die „St. Helena-Medaille“ zur Erinnerung an die Kriege von 1792–1815 war von Napoleon III. gestiftet 
worden. Sie sollte an alle verliehen werden, die in jener Epoche unter den Fahnen Frankreichs gekämpft hatten.

2 Mit Ah. E. v. 19. 11. 1857 wurde verfügt, daß die Gesuche zwar im ordentlichen Weg zu behandeln, aber 
jedenfalls abzuweisen seien; dieses Verbot sollte nicht allgemein verlautbart werden, hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 4480/1857. Einige Akten zur Helena-Medaille hhsta., administrative registratur, F 46, karton

a−a  Die Stellungnahme Kempens liegt dem Originalprotokoll bei, sie wurde vom Protokollführer wörtlich in den 
Protokolltext aufgenommen.
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ii. Der Justizminister referierte über die Meinungsdifferenz, welche zeuge seines gemein-
schaftlich mit dem Minister des inneren erstatteten Vortrags vom 3. november 1857, kZ. 
4877, McZ. 4325, zwischen ihm und dem Finanzminister darüber besteht, daß mit den 
für die politischen und Justizbeamten in temesvar beantragten Quartiergelderaushilfen 
auch die in der Vii. Diätenklasse stehenden landesgerichtsräte in temesvar sollten beteilt 
werden können. obwohl der Justizminister die ah. Genehmigung dieses seines antrags 
vornehmlich darum gewünscht hätte, um den in der niedersten Gehaltsstufe von 1400 f. 
stehenden landesgerichtsräten nicht eine Begünstigung zu entziehen, welche den im glei-
chen Gehalte stehenden kreisgerichtsrätenb der Viii. Diätenklasse zuteil werden kann, so 
erklärte er doch in erwägung der vom Finanzminister dagegen erhobenen einsprache, 
welche mit der gleichmäßigen ausschließung der Finanzräte von der fraglichen ao. Unter-
stützung begründet wurde, auf seinem antrage nicht weiter bestehen zu wollen3. 

iii. Die nach dem Vortrage des handelsministers vom 30. oktober 1857, kZ. 4895, 
McZ. 4339, zwischen diesem und dem Minister des inneren noch obwaltende Mei-
nungsdifferenz in betreff der anerkennung der realeigenschaft der vor 1826 zwar aus-
drücklich als Personalgewerbe verliehenen, später aber unter privatrechtlichem titel über-
tragenen, sowie der nach 1826 verliehenen, in der Folge aber mit Wissen oder ohne ein-
sprache der Behörden ebenfalls privatrechtlich übertragenen apotheken in Ungern und 
dessen ehemaligen nebenländern – hat sich durch die erklärung des Ministers des inne-
ren behoben, sich dem diesfalls geäußerten Gutachten des handelsministers konformie-
ren zu wollen, wornach es den beiden Ministerien freistehen würde, in besonders rück-
sichtswürdigen Fällen dieser art die Verkäuflichkeitserklärung von der ah. Gnade sr. 
Majestät zu erbitten4. 

iV. aus anlaß eines bei dem Minister des inneren überreichten Gesuchs der redaktion 
der medizinischen Zeitschrift5 um Befreiung von der stempelgebühr, welche sie nach dem 
Wortlaute des § 6 des Gesetzes vom 23. oktober 1857, rGBl. nr. 207, rücksichtlich der 
darin aufgenommenen insertionen treffen würde6, brachte der Minister des inneren 
die Frage zur sprache, ob nicht überhaupt den wissenschaftlichen Journalen, wenn sie 
sich darauf beschränken, die in ihr Fach einschlagenden inserate, Bücherankündigungen 
etc. aufzunehmen, die Befreiung von dieser abgabe zugestanden werden soll. Wissen-

 35, Mappe Medaillen Frankreich; eine Mitteilung an die französische Regierung ist weder dort noch in ebd., 
Pa., aktenkundig. 

3 Die Minister des Inneren und der Justiz hatten wegen der eingetretenen Teuerung um eine zusätzliche außer-
ordentliche Aushilfe für 1857 und 1858 in der Höhe von 10.950 fl. gebeten; die für Aushilfen bereits vorge-
sehene Summe betrug für 1858 8740 fl., betroffen waren rund hundert Beamte. Mit Ah. E. v. 17. 12. 1857 
auf den Vortrag Bachs und Nádasdys, Präs. 9667/MI., wurde die zusätzliche Dotation mit der vom Finanz-
minister vertretenen Beschränkung genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4325/1857; Gutachten des 
Reichsrates ebd., rr., Ga. 1745/1857 und Ga. 1859/1857.

4 Mit Ah. E. v. 19. 12. auf den Vortrag Toggenburgs, Z. 19475, genehmigte der Kaiser den Antrag, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 4339/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1746/1857 und Ga. 1874/1857.

5 Das war wohl die Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der aerzte zu Wien.
6 Zu dieser kaiserlichen Verordnung siehe MK. v. 18. 7. 1857/VII.

b  Korrektur Nádasdys aus Beamten.
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schaftliche Zeitschriften haben ein sehr beschränktes lesepublikum und können sich in 
der regel nur bei geringeren abonnementspreisen behaupten; der stempel würde not-
wendig die Preiserhöhung zur Folge haben, mithin den absatz und die unbedeutenden 
Zuflüsse aus den insertionsgebühren wesentlich verkümmern. nachdem der Bestimmung 
des § 6 des vorbelobten Gesetzes wohl nur die absicht zum Grunde liegen dürfte, zu 
verhindern, daß nichtpolitische, also stempelfreie Zeitungen zur Umgehung der stempel-
pflichtigkeit der annoncen für inserate mißbraucht werden, dieses aber bei wissenschaft-
lichen Zeitungen nicht der Fall wäre, wenn sie lediglich die in ihr spezielles Fach einschla-
genden wissenschaftlichen ankündigungen aufnehmen, so wäre nach der ansicht des 
Ministers des inneren von sr. Majestät die erläuterung zu erbitten, daß die Vorschrift des 
§ 6 des vorbelobten Gesetzes auf wissenschaftliche periodische Blätter rücksichtlich der 
darin enthaltenen Fachinserate keine anwendung finde. 
Dagegen bemerkte der Finanzminister, auch bei ihm seien ähnliche Bitten von redak-
tionen wissenschaftlicher Zeitschriften vorgekommen und bereits durch die Verfügung 
berücksichtigt worden, daß der stempel nur von denjenigen Blättern der Zeitschrift zu 
entrichten sein werde, in welchen wirklich inserate aufgenommen worden sind7. hiermit 
hätten sich auch die redaktionen zufriedengestellt. Mehr zuzugestehen sei kein Grund 
vorhanden, da hiernach die höhe der abgabe gewissermaßen in die hände der redaktion 
gelegt ist. eine exemtion der Fachankündigungen vom stempel aber würde eine spezielle 
Judikatur erfordern, die den Finanzorganen fremd ist. 
aus dieser letzteren rücksicht und um nicht ein kaum erlassenes Gesetz gleich wieder zu 
ändern, trat der handelsminister der ansicht des Finanzministers bei, und auch der tg. 
gefertigte Vorsitzende, obwohl er gewünscht hätte, daß das Gesetz über den Zeitungs-
stempel nicht vor jenen Maßregeln erschienen wäre, welche zur Bewirkung einer geord-
neten stellung der periodischen Presse überhaupt in den konferenzen vom 2., 13., 20. 
und 30. Juni, dann 4. Juli 18578 beraten worden sind, erklärte sich mit dem Finanzmini-
ster dahin einverstanden, daß für jetzt besonderen reklamationen gegen das Gesetz nicht 
stattgegeben, sondern die Wirkung abgewartet werde, welche es auf die periodische Presse 
und für die Finanzen hervorbringen wird. 
hiernach behielt sich der Minister des inneren vor, das bei ihm überreichte Gesuch auf 
die vom Finanzminister getroffene Verfügung zu verweisen. 

V. Bei der zeuge des Vortrags vom 3. november 1857, kZ. 4874, McZ. 4322, von dem 
armeeoberkommando gemachten einsprache gegen die loszählung der Gemeinde Groß-
wardein von der übernommenen Beitragsleistung zu dem dortigen Militärspitale, welche 
einsprache auch der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner beitrat, erach-
tete der Minister des inneren, seinen antrag auf Gewährung dieser nachsicht ledig-
lich der ah. Gnade sr. Majestät anheimstellen zu sollen9. 

7 Erlaß des Finanzministeriums v. 14. 11. 1857, publiziert am 18. 11. 1857 in Vbfm. nr. 51, 506, und am 
20. 11. 1857 in rgbl. nr. 221/1857.

8 Das ist das Protokoll der MK. v. 2. 6. 1857 und das Sammelprotokoll der MK. v. 13., 20. und 30. 6., 4. und 
18. 7. 1857, Nr. 410.

9 Mit Ah. E. v. 1. 1. 1858 auf den Vortrag Bachs, Präs. 8731, wurde die Gemeinde Großwardein aus besonde-
rer Gnade von der Zahlung eines Beitrags zum Militärspital enthoben, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
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Wien, am 17./24. november 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 
25. november 1857. 

4322/1857. Ein Gesuch mit diesem Anliegen und mit mehreren anderen Bitten der Stadt Großwardein war 
während der Ungarnreise beim Aufenthalt Franz Josephs in der Stadt am 26. Mai 1857 überreicht worden; 
die bereits getroffenen Verfügungen über die andern Bitten, die in der Ministerkonferenz nicht zur Sprache 
kamen, wurden im Vortrag angeführt. Zum Ganzen siehe Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
1744/1857 und Ga. 1/1858.
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nr. 421   Ministerkonferenz, wien, 28. november 1857

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 28. 11./5. 12.), gesehen Bach 
29. 11., Thun 30. 11., Toggenburg, Bruck, Nádasdy 2. 12., gesehen Kempen 2. 12., Für se. 
exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Grafen Grünne Kellner 2. 12. 

i. entwurf einer kaiserlichen Verordnung über die haftung für schäden aus richterlichen 
amtshandlungen. ii. Unterstützung für den Gelehrten schimper. iii. teilung des Grafen 
Festetitcs’schen Fideikommisses. iV. Darleihen für das consorzio delle Valli grandi Veronesi. 

McZ. 4637 – kZ. 4999 

Protokoll der zu Wien am 28. november 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter 
dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-
schauenstein. 

i. Gegenstand der Beratung war der angeschlossene, vom Justizminister infolge ah. 
Befehls vom 6. Jänner 1854 vorgelegte entwurf einer kaiserlichen Verordnung über die 
haftung für das Verschulden der Gerichtsbeamten bei der Justizverwaltung und über die 
Behandlung der syndikatsbeschwerdena,1. 
nach einem einleitenden Vortrage über den Gang der hierwegen stattgehabten mehrjäh-
rigen Verhandlungen glaubte der Justizminister vor allem das seinem entwurfe zum 
Grunde liegende Prinzip der unmittelbaren haftung des staats für ersatzansprüche aus 
dem Verschulden der von ihm bestellten Beamten (§ 7 des entwurfs) – da dasselbe vom 
Finanzminister angefochten wurde – der Beratung der konferenz unterziehen zu sollen. 
seinerseits erklärte der Justizminister, von diesem Prinzipe – unter Beziehung auf die im 
Vortrage dafür geltend gemachten mehrfachen rücksichten – vornehmlich aus zwei 
Gründen nicht abgehen zu können, und zwar 1. weil vor 1848, solange die Patrimonial-
gerichtsbarkeit bestand, die inhaber derselben den bei deren ausübung durch ihre Beam-
ten den Parteien verursachten schaden zu ersetzen hatten, es mithin der Gerechtigkeit 
nicht entspräche, die Parteien gegenwärtig bloß darum ungünstiger zu behandeln, weil 
nunmehr der staat allein die Gerichtsbarkeit ausübt; 2. weil voraussichtlich mehrere, itzt 
den lf. Gerichtsbeamten zustehende amtshandlungen, namentlich in Pupillarsachen2, sei-
nerzeit den Gemeinden werden überwiesen werden, sodaß dann diesen die haftung für 
die amtshandlungen ihrer organe nicht auferlegt werden könnte, wenn nicht der staat 

1 Syndikat = behördliche Rechtsverwaltung; Syndikatsbeschwerde, Syndikatsklage = Schadensklage gegen einen 
Richter wegen Verletzung der Amtspflichten. Aufgrund eines Vortrags des Finanzministers Baumgartner v. 25. 
11. 1853, Präs. 14216, war Justizminister K. Krauß mit Handschreiben v. 6. 1. 1854 beauftragt worden, 
die Verhandlungen zur Frage der Amtshaftung, die noch vor 1848 ohne Ergebnis geführt worden waren, 
wieder aufzunehmen und einen Gesetzentwurf vorzulegen, hhsta., kab. kanzlei McZ. 3934/1853 und 
cBProt. 2c/1854; siehe dazu auch MK. v. 5. 12. 1854, ömr. iii/3, nr. 259. Zur Amtshaftung siehe hell-
bling, Die landesverwaltung in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 
2, 219; lehne, rechtsschutz im öffentlichen recht. In: ebd., 699; ogris, Die rechtsentwicklung in 
cisleithanien. In: ebd., 575 mit Literatur.

2 Waisenangelegenheiten.

a  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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ebenso für die gleichartigen amtshandlungen seiner Beamten einzustehen verpflichtet 
wäre. Um übrigens wenigstens einigen anhaltspunkt über die tragweite des Prinzips zu 
gewinnen, hat der Justizminister einen ausweis derjenigen summen zusammenstellen las-
sen, welche in den letzten zehn Jahren vor 1847 in den deutsch-österreichischen ländern 
aus dem titel solcher ersätze haben geleistet werden müssen; und da hat sich die auffal-
lend geringe Ziffer von 1500 f. bei lf. und von 32.000 f. bei Gemeinde- und Patrimonial-
gerichten ergeben, so daß es nicht wahrscheinlich ist, der staatsschatz, bwelcher von 1836 
bis 1847 nur oben erwähnte 1500 f. zu ersetzen hatteb, werde bei der annahme des Prin-
zips cim allgemeinenc allzusehr ins Mitleiden gezogen werden. 
Der Finanzminister erklärte dagegen unter Beziehung auf seine im schriftlichen Wege 
abgegebene Motivierung dem Prinzip einer so allgemeinen haftungspflicht des staats für 
die amtshandlungen seiner Diener nicht beitreten zu können. Wäre eine solche haftung 
einmal ausgesprochen, so würden ganz andere summen zum Vorschein kommen, als die 
vom Justizminister angeführten, welche nur in einem kleinen teile der Monarchie und zu 
einer Zeit ersetzt werden mußten, wo durch kein Gesetz jene haftungspflicht anerkannt 
war. insofern übrigens beabsichtigt wird, einen teil der gerichtlichen amtshandlungen, 
namentlich in Waisenangelegenheiten, wo gewöhnlich die meisten ansprüche dieser art 
gemacht zu werden pflegen, den Gemeinden zu übertragen, so erscheint es zweckmäßiger, 
vorerst die definitive regelung derselben abzuwarten und sich vorderhand darauf zu 
beschränken, daß ersätze für Beschädigungen durch Verschulden der Beamten nur in 
denjenigen Fällen geleistet werden, in welchen die bestehenden Gesetze solches zulassen 
oder künftig zu erlassende Gesetze es anordnen werden. Bis dahin wären – wie der Finanz-
minister schon in seinem au. Vortrage vom 6. oktober 1857 [Präs. 2316], kZ. 4529, 
McZ. 4033, angetragen hat, alle ersatzforderungen an das staatsärar für Verschulden 
gerichtlicher Beamten in amtssachen – mit ausschluß des rechts- und syndikatsweges – 
zwischen dem Justiz- und Finanzminister im administrativen Wege zu verhandeln und bei 
entgegengesetzten ansichten die ah. entscheidung sr. Majestät einzuholen. Der Mini-
ster des inneren erhob ebenfalls Bedenken sowohl gegen das Prinzip des entwurfs als 
gegen die opportunität der erlassung des letztern. im staatsrechte ist der Grundsatz der 
haftung des staats für die amtshandlungen seiner Beamten zweifelhaft. keiner der größe-
ren staaten hat ihn anerkannt, und er läßt sich auch aus dem Dienstverhältnisse des Beam-
ten zum staate nicht ableiten. Dieses wird durch die allgemeinen Gesetze und besondere 
instruktionen geregelt: sie zeichnen ihm seine obliegenheiten vor, bei deren erfüllung er 
von den Vorgesetzten kontrolliert wird. schreitet er aus, so unterliegt er der Behandlung 
entweder nach dem strafgesetze oder nach den Disziplinarvorschriften, und hat er durch 
seine Pflichtwidrigkeit nebstbei auch der Partei einen schaden zugefügt, so kann nach 
allgemeinen rechtsgrundsätzen auch nur er zum ersatze desselben verpflichtet sein. Die 
Beziehung des Justizministers auf die unter der Patrimonialgerichtsbarkeit bestandene 
haftungspflicht der Dominien und Gemeinden für die amtshandlungen ihrer Gerichts-
beamten kann hier nicht wohl stattfinden, weil das Verhältnis ein ganz verschiedenes ist; 
denn, während der lf. Beamte sein amt unmittelbar im namen und über auftrag des 

b–b  Einfügung Nádasdys.
c–c  Einfügung Nádasdys.
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landesfürsten ausübt, verwaltete der Patrimonialbeamte dasselbe bloß als Delegierter des 
Dominiums oder der Gemeinde, dem oder der die ausübung der Jurisdiktion vom lan-
desfürsten übertragen war. Würde übrigens der Grundsatz der haftung des staates für die 
amtshandlungen seiner Gerichtsbehörden anerkannt, so müßte er der konsequenz wegen 
auf alle Zweige der politischen, Finanz-, Militärverwaltung etc. ausgedehnt werden, denn 
überall besteht das gleiche Verhältnis und der gleiche Grund. Welche Dimensionen aber 
alsdann die ersatzforderungen an das ärar annehmen würden, läßt sich leicht ermessen. 
Um nur ein Beispiel aus jüngster Zeit herzuholen: das österreichische ärar würde nach 
jenem Grundsatze in seiner allgemeinsten auffassung für den durch die Pulverexplosion 
in Mainz3 angerichteten schaden ersatz zu leisten haben. Was die opportunität des ange-
tragenen Gesetzes betrifft, so teilte der Minister des inneren ebenfalls die ansicht des 
Finanzministers, die erlassung desselben bis zu dem Zeitpunkte der erfolgten regelung 
der im Zuge befindlichen Verhandlung über die Verwaltung des Waisenvermögens zu 
vertagen – oder, wenn besondere Umstände die erlassung dieser Vorschrift dringend nötig 
machen sollten, doch daraus den angefochtenen Grundsatz zu entfernen. Der kultusmi-
nister hielt zwar das vom Justizminister oben zu 1 geltend gemachte Motiv für sehr beach-
tenswert und glaubte, daß jedenfalls dafür gesorgt werden müsse, die Parteien gegen Beein-
trächtigungen durch amtshandlungen in djenen Verwaltungszweigen, in welchen sie am 
häufigsten vorfallend, ebenso sicherzustellen, wie sie es unter der Patrimonialgerichtsbarkeit 
gewesen sind. nachdem jedoch wegen ausscheidung dieser Verwaltungszweige aus der lf. 
Jurisdiktion Verhandlungen im Zuge sind, so glaubte auch er, daß bis zu deren Beendigung 
mit der erlassung des angetragenen Gesetzentwurfs zugewartet werden könnte. 
alle übrigen stimmführer traten der Meinung des Minister des inneren bei, der General-
adjutant sr. Majestät, FMl. Freiherr v. kellner gab insbesondere sein Votum schrift-
lich mit folgendem zu Protokolle: „in dem entwurfe handelt es sich um die sehr wichtige, 
schon seit vielen Jahren offene, verschiedene lösungen zulassende Frage, ob der staats-
schatz den durch das Verschulden der Gerichtspersonen beschädigten Parteien zu haften 
und sich mit seinem regresse an die schuldtragenden zu halten habe. Das Justizministe-
rium bejaht diese Frage unbedingt, während das Finanzministerium zu allen Zeiten und 
auch dermal auf das entschiedenste entgegentritt. ich bin, beistimmend der separatan-
sicht des Finanzministeriums, der Meinung, daß die in dem entwurfe §§ 1–7 dem staats-
schatze auferlegte haftungspflicht in der ausdehnung und Unbeschränktheit, wie solche 
die §§ 1–7 normieren, ganz und gar nicht zulässig sei, weil 1. das Verhältnis, in welches 
der staat durch die Bestellung der richterlichen Beamten gegenüber den Privaten tritt, 
kein privatrechtliches, sondern ein staatsrechtliches ist, daher auch der staat für das Ver-
schulden eines solchen Beamten in der ausübung seines amtes nicht wie ein gewöhnli-
cher Gewaltgeber für das Verschulden seines Gewalthabers (Vollmachtgebers und Bevoll-

3 Die Explosion von mehr als 200 Zentnern Schießpulver im Mainzer Pulverturm am 18. 11. 1857 hatte über 
40 Tote gefordert, über 50 Häuser waren zerstört, über 60 weitere beschädigt worden; erste Berichte in Wien 
über das Unglück z. B. Wiener Zeitung v. 20. 11. 1857 und v. 21. 11. 1857 (a.).

d–d  Korrektur Thuns aus gewissen Verwaltungszweigen.
e  Das Votum Kellners liegt dem Originalprotokoll bei, es wurde jedoch auch vom Protokollführer in Anfüh-

rungszeichen in den Protokolltext aufgenommen.
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mächtigten) zu haften schuldig ist; weil 2., wenn der Grundsatz über die haftungspflicht 
des staates für das Verschulden der richterlichen Beamten zur Geltung käme, konsequent 
dieselbe haftungspflicht auf das Verschulden aller staatsdiener ohne Unterschied ausge-
dehnt werden müßte; weil 3. durch diese ausdehnung der staatlichen haftung dem 
staatsschatze eine last aufgebürdet würde, deren Größe sich gar nicht berechnen läßt und 
die auch bisher von der staatsverwaltung niemals anerkannt wurde; weil endlich 4. diese 
unbedingte haftungspflicht des staates bereits mittelst ah. entschließung vom 29. Jän-
ner 18484 abgelehnt worden ist. Dagegen wäre die haftung des staatsschatzes für gericht-
liche Deposita, zu deren hinterlegung der Private durch die bestehenden Vorschriften 
gezwungen ist, anzuerkennen, weil die staatsbehörde in diesen Fällen in der tat die 
Pflichten eines Verwahrers übernimmt; in allen übrigen Fällen aber wäre die Frage über 
die haftung des staates, wie es auch bisher geschehen ist, im administrativen Wege, nach 
den Grundsätzen der Billigkeit und Maßgabe der speziellen Umstände von Fall zu Fall zu 
entscheiden. Gegen den übrigen inhalt des Gesetzentwurfs, welcher von dem Verfahren 
handelt, durch welches die Parteien den ersatz für den ihnen durch das Verschulden der 
richterlichen Beamten zugegangenen schaden erlangen können, habe ich nichts zu erin-
nern; nur wären einige stellen, betreffend das Formelle bei Militärgerichten, nach den in 
margine des entwurfs beigefügten Bemerkungen zu modifizieren.“
Ungeachtet dieser abstimmung erklärte der Justizminister, von seinem Grundsatze 
nicht abgehen zu können, weil es ihm rechtlich unmöglich erscheint, die haftung, welche 
der staat rücksichtlich der durch seine Beamten in ausübung der Justizpflege angerichte-
ten schäden von sich ablehnt, in der Folge rücksichtlich einiger amtshandlungen in dem-
selben Verwaltungszweige auf die Gemeinden bloß darum zu überwälzen, weil diese 
amtshandlungen nicht mehr von lf., sondern von Gemeindebeamten vorgenommen wer-
den würden. Was die übrigen gegen den entwurf erhobenen Bedenken betrifft, nämlich 
a) warum er sich lediglich auf die gerichtlichen Beamten beschränke, dann b) ob und was 
zur erlassung der angetragenen Verordnung vor der ausscheidung gewisser Funktionen 
aus der Wirksamkeit der lf. Gerichtsbehörden dränge, so bemerkte der Justizminister ad 
a) daß ihm mit dem ah. Befehle vom 6. Jänner 1854 diesfalls eine weitere aufgabe nicht 
gegeben worden, und ad b) daß die baldige erlassung feines Gesetzes in dieser Beziehung 
darum notwendig sei, weil mittels Vortrags des Finanzministers vom 6. oktober 1857, 
kZ. 4529, McZ. 4035, schleunige abhülfe begehrt wird gegen die Belastung des staats-
schatzes, welcher durch die Gerichte, und zwar auch durch den obersten Gerichtshof, aus 
allgemeinen rechtsgründen und nach der bisherigen Gepflogenheit zum ersatze des den 
Parteien durch Verschulden gerichtlicher Beamten verursachten schadens verurteilt 

4 Mit Ah. E. v. 29. 1. 1848 war der von der Hofkommission in Justizsachen mit Vortrag v. 26. 4. 1844 vorge-
legte Gesetzentwurf abgelehnt worden, hhsta., ästr. 3420/1844.

f−f  Korrektur Nádasdys aus einer festen norm in dieser Beziehung darum notwendig sei, weil sie auch das im 
Vortrage des Finanzministers vom 6. oktober 1857, kZ. 4529, McZ. 4033, angeführte Beispiel zeigt, 
[daß] die Gerichte bereits angefangen haben, den staatsschatz zum ersatze des den Parteien durch Ver-
schulden gerichtlicher Beamten verursachten schadens – ungeachtet des Mangels einer positiven Vorschrift 
hierüber − nach allgemeinen rechtsgrundsätzen zu verurteilen. Der Justizminister behielt sich noch vor, 
den entwurf nach den anträgen der konferenz einvernehmlich mit dem Finanzminister auszuarbeiten.
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wurde. Der Justizminister erklärte daher sich bereit, nebst dem vorliegenden Gesetzent-
wurf, welcher seine Meinung enthält, auch noch einen zweiten entwurf nach den anträ-
gen der konferenz einvernehmlich mit dem Finanzminister ausarbeiten zu lassen undf 
darin die haftung des staats lediglich auf die gerichtlichen Depositen zu beschränken, 
und dieseng entwurf zur Detailberatung in der konferenz vorzutragen. 
aus anlaß der oben ad b) vorkommenden Bemerkung, daß die Gerichte bereits schaden-
ersatzerkenntnisse wider den staatsschatz aus diesem titel sich erlauben, bestritt der 
Generaladjutant FMl. Freiherr v. kellner den Gerichten und selbst dem obersten 
Gerichtshofe das recht, nach anderen als nach den bestehenden positiven Gesetzen zu 
entscheiden, und der kultusminister bemerkte, daß wegen abstellung dieses ordnungs-
widrigen Vorgangs hallerdings das Geeigneteh zu veranlassen wäre5. 

ii. auf empfehlung der letzten naturforscherversammlung und der akademie der Wis-
senschaften fand sich der Unterrichtsminister zu dem antrage bestimmt, für den von 
allen vernommenen notabilitäten der Wissenschaft als ein seltenes Genie bezeichneten 
naturforscher schimper, der wegen seiner exzentritäten zu einer ständigen anstellung im 
lehrfache nicht geeignet ist und gegenwärtig in den allerdürftigsten Verhältnissen bei 
Mannheim lebt, von der ah. Gnade sr. Majestät eine ao. Unterstützung von jährlich 
1000 f. mit der Bedingung zu erbitten, daß er entweder in Wien oder in Prag seinen 
Wohnsitz nehme, wo es ihm freistehen soll, Vorträge in seinem Fache zu halten. Der 
Unterrichtsminister hofft von diesen Vorträgen eine höhere wissenschaftliche anregung 
für die in den naturwissenschaften bereits weiter vorgeschrittenen Zuhörer und die 
Gelehrten selbst, somit einen wesentlichen Vorteil für die Wissenschaft, und glaubt, daß 
die großmütige Fürsorge für einen sonst dem elende verfallenen deutschen Gelehrten 
gewiß den vorteilhaftesten eindruck machen werde. 
Der Finanzminister bemerkte, daß, wenn se. Majestät sich zu einem so ganz außeror-
dentlichen Gnadenakte geneigt fänden, derselbe an die Bedingung geknüpft werde, daß 
schimper in dem Genusse der Unterstützung auf Wien beschränkt werden möge, weil 
hier, im Zentrum aller höheren wissenschaftlichen abteilungen und der in technische 
Fächer: telegraph, Bergwesen etc. einschlagenden Verwaltungsbehörden, seine Vorträge 
und Mitteilungen in weiteren kreisen nutzbar gemacht werden können, womit sich auch 
der Justizminister und FMl. Freiherr v. kellner einverstanden erklärten. 
Der Unterrichtsminister glaubte dagegen – unter Beitritt der mehreren stimmen der 
konferenz auf der alternative Wien oder Prag beharren zu sollen, weil es in Prag ebenso-
wenig wie in Wien an Gelegenheit zu wissenschaftlichen anregungen fehlt und weil 
schimpern rücksichtlich etwaiger persönlicher Beziehungen zu den Gelehrten des kaiser-
staates freie Wahl gelassen werden sollte6. 

5 Fortsetzung MK. v. 24. 12. 1857 und 7. 1. 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 428).
6 Zum Botaniker und Geologen Dr. Karl Schimper (1803–1867), von dem u. a. der Begriff Eiszeit stammt, 

siehe allgemeine Deutsche Biographie 31, 274–277; neue Deutsche Biographie 22, 783. Den 
Vortrag Thuns v. 6. 12. 1857, Präs. 1126, resolvierte der Kaiser am 16. 12. 1857 eigenhändig mit ich finde 
diesem antrag keine Folge zu geben, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4743/1857.

g  Korrektur Nádasdys aus den umgearbeiteten.
h−h  Korrektur Thuns aus die entsprechende Weisung an den obersten Gerichtshof zu erlassen.
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iii. Der Minister des inneren referierte über die zwischen ihm zeuge Vortrags vom 
11. november 1857, kZ. 5020, McZ. 4432, und dem Justizminister obwaltende Mei-
nungsdifferenz über die von den Brüdern tassilo und Georg Grafen Festetics erbetene 
teilung des Majorats. 
Während der Justizminister unter Beziehung auf die im Vortrage von ihm geltend 
gemachten Gründe auf dem antrage, das Gesuch abzuweisen, vorzüglich aus dem Grunde 
beharrte, weil selbst im Falle der ah. Bewilligung diese ungültig werden würde, wenn 
Graf tassilo sich vermählen und sukzessionsfähige Deszendenten erhalten sollte, auf deren 
anrecht zu verzichten er weder nach dem früheren noch den gegenwärtigen i(§ 632 
aBGB.)i Gesetzen befugt seij, schlossen sich die übrigen stimmen der konferenz dem 
einraten des Ministers des inneren auf die Bewilligung aus der von demselben hervorge-
hobenen rücksicht an, daß, nachdem der Posteritätskurator7 seine Zustimmung gegeben, 
mithin das rechtliche Bedenken behoben ist, eine wenngleich von mehreren landesfür-
sten genehmigte institution durch einen neuen souveränen akt zum Vorteil der Familie 
und aus wichtigen politischen und nationalökonomischen rücksichten abgeändert wer-
den darf8. 

iV. Die teilweise Differenz, welche laut des Vortrags vom 22. oktober 1857, kZ. 5196, 
McZ. 4580, zwischen dem Minister des inneren einer-, dann dem handels- und [dem] 
Finanzminister andererseits in bezug auf das von dem consorzio delle Valli grandi Vero-
nesi um Bewilligung eines ärarialdarleihens zum Behufe der Fortsetzung der austrock-
nungsarbeiten bestand, wurde durch die erklärung des handelsministers behoben, 
daß er nach erfolgter ah. entscheidung seines abweislichen antrages wegen des ärari-
aldarlehens zu der Verhandlung wegen der schon vom Minister des inneren angedeuteten, 
durch Vermittlung der hypothekarabteilung der nationalbank zu gewährenden abhilfe 
zu schreiten beabsichtige, mit welcher erklärung sofort auch der Minister des inneren 
sich zufriedenstellte9. 

Wien, am 28. november/5. Dezember 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
6. Dezember 1857.

7 Vormund, Rechtsvertreter der Nachkommenschaft.
8 Mit Ah. E. v. 15. 1. 1858 auf den Vortrag Bachs, Z. 26254, wurde die Teilung bewilligt, hhsta., kab, 

kanzlei, McZ. 4432/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1805/1857 und Ga. 61/1858.
9 Toggenburg und Bruck lehnten einen direkten Staatszuschuß ab, befürworteten aber einen Kredit mit Staats-

garantie. Mit Ah. E. v. 3. 2. 1858 auf den Vortrag Toggenburgs, Z. 22951, bewilligte der Kaiser die Staats-
haftung für einen mit der Nationalbank zu verhandelnden Hypothekarkredit, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
4580/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1806/1857 und Ga. 143/1858. Auf Bitte des Gene-
ralgouverneurs Erzherzog Ferdinand Maximilian bewilligte der Kaiser einen Vorschuß auf diesen Kredit, um 
die bereits begonnenen Arbeiten fortsetzen zu können, ebd., kab. kanzlei, McZ. 470/1858 und McZ. 
548/1858.

i−i  Einfügung Nádasdys.
j  Korrektur Nádasdys aus gewesen.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 10./19. 12.), vidit Bach, Thun 
(bei I-III abw.), Toggenburg, Bruck, Nádasdy, gesehen Kempen 15. 12., Für se. exzellenz den 
herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät des kaisers Kellner 16. 12. 

i. erweiterung des Wirkungskreises sr. k. k. hoheit des herrn erzherzogs Generalgouver-
neurs des lombardisch-venezianischen königreichs. ii. rückkehrbewilligung für die politi-
schen Flüchtlinge Paul v. hajnik und ludwig cornides. iii. aufhebung des gesetzlichen 
Wertes der Goldmünzen. iV. entwurf des Patents zur Durchführung der Münzregulierung. 
V. Darlehen für den hamburger senat. Vi. Zulage für den kreisgerichtspräses emerich 
Potochnjak. Vii. Gesetz über die Privatrechtsverhältnisse der aktiengesellschaften. 

McZ. 4824 – kZ. 5000 

Protokoll der zu Wien am 10. Dezember 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

i. Der Minister des inneren referierte seinen antrag vom 3. Dezember 1857, kZ. 
5321, McZ. 4691, wegen erweiterung des Wirkungskreises sr. k. k. hoheit des herrn 
erzherzogs Generalgouverneurs des lombardisch-venezianischen königreiches auf die 
Bewilligung nicht normalmäßiger ruhegenüsse und Gnadengaben an angestellte von 
Gemeinden und an deren Witwen und Waisen bis zu dem von der Gemeindevertretung 
angetragenen Belaufe, dann auf die Bewilligung ebensolcher Genüsse aus dem Vermögen 
oder einkommen der unter der tutel der staatsverwaltung stehenden stiftungen und 
Wohltätigkeitsanstalten auf Grundlage übereinstimmender anträge der Behörden. 
Die konferenz war mit diesem antrage einverstanden1. 

ii. handelt es sich um eine Differenz zwischen den Ministern des äußern, des inneren, 
der Finanzen und der Justiz einer-, dann dem chef der obersten Polizeibehörde anderer-
seits in betreff der Bewilligung der straffreien rückkehr für die politischen Flüchtlinge 
Paul v. hajnik und ludwig cornides. 
Bezüglich des hajnik haben sich sowohl die vorgenannten Minister als auch die übrigen 
stimmen der konferenz der ansicht des chefs der obersten Polizeibehörde konformiert, 
daß demselben dermal die straffreie rückkehr nicht zu bewilligen sei, weil er nach verläß-
lichen notizen mit der revolutionären emigration nicht nur nicht gebrochen, asondern 
bis endea august 1857 regelmäßig an kossuth relationiert habe, auch anderweitigen Par-
teiumtrieben nicht fremd geblieben sei. 

1 Zum Wirkungskreis Erzherzog Ferdinand Maximilians siehe MK. v. 5. 2. 1857, ömr. iii/4, nr. 384; 
Mazohl-Wallnig, österreichischer Verwaltungsstaat 361–382. Der Generalgouverneur hatte mit Vor-
trag v. 24. 10. 1857 um die hier besprochene Erweiterung seines Wirkungskreises gebeten, sein Vortrag war 
dem Minister des Inneren zur Begutachtung übergeben worden; mit Ah. E. v. 8. 1. 1858 auf den Vortrag 
Bachs, Präs. 10319, und mit gleichzeitigen Handschreiben bewilligte der Kaiser die Anträge, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 4691/1857; Handschreiben an Ferdinand Maximilian ebd., cBProt 9c/1858, an Bach 
cBProt. 10c/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1869/1857 und Ga. 31/1858.

a–a  Korrektur Kempens aus sonst bis.
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Was den cornides anbelangt, so beharrte der chef der obersten Polizeibehörde 
ebenfalls auf dessen Zurückweisung, weil er als Bürgermeister nicht nur ein Bataillon Gue-
rillas organisiert, sondern auch sich an dessen spitze gestellt, in hervorragend militärischer 
stellung zum großen nachteile der k. k. truppen auch in terroristischer Weise gewirkt und 
einen k. k. soldaten hat erschießen lassen, sodaß das Generalgouvernement noch im sep-
tember 1856 sich gegen dessen Zulassung erklärte und erst jetzt, ohne daß eine wesentli-
che änderung der Verhältnisse eingetreten wäre, auf dessen Begnadigung anträgt. 
alle übrigen stimmen der konferenz erklärten sich aber für die Begnadigung, nachdem 
cornides sich nach dem Vorausgeschickten einer umfassenderen revolutionären tätigkeit 
als so viele andere, die bereits begnadigt wurden, nicht schuldig gemacht hat, zu den 
häuptern der revolution nicht gerechnet werden kann und es bedenklich wäre, von dem 
zum abschlusse dieser leidigen angelegenheit angenommenen Prinzip durch Vervielfälti-
gung der kategorien der Flüchtlinge abzugehen. FMl. Freiherr v. kellner stimmte für 
cornides’ Begnadigung insbesondere aus dem Grunde, weil diese auch dem haupturhe-
ber der Guerillas, Beniczky, bwelcher sämtliche Guerillas oberungarns organisierte, deren 
chef war, als solcher die kaiserlichen truppen 1849 bei losontz überfiel, kaiserliche Waf-
fen raubte, kaiserliche soldaten erschießen ließ und ganz oberungarn durch längere Zeit 
unter revolutionärer Botmäßigkeit hielt, daher auch zum tode durch den strang und nur 
aus ganz besondern rücksichten zu 20jährigem Festungsarrest in eisen verurteilt worden 
warb, zuteil geworden ist2. 

iii. Der Finanzminister referierte den mit seinem Vortrage vom 5. Dezember 1857, kZ. 
5409, McZ. 4759, vorgelegten entwurf einer kaiserlichen Verordnung, womit in Gemäß-
heit des Münzvertrags vom 24. Jänner 18573 vom 1. Mai 1858 an für alle Goldstücke inlän-
dischen Gepräges die eigenschaft einer gesetzlichen landesmünze und der gesetzliche Wert 
in silbermünze, dann der gesetzliche Umlauf der Goldmünzen ausländischen Gepräges auf-
zuhören hat und der Finanzminister ermächtigt wird, diejenigen im Betriebe des staats 
befindlichen Verkehrs- und Gewerbsanstalten, bei denen künftig Goldstücke als Zahlung 
zuzulassen sind, sowie deren sorten zu bestimmen und die Wertbeträge zu regeln, zu wel-
chen sie statt silber angenommen werden. Die konferenz fand dagegen nichts zu erinnern4,c. 

2 Zu Lajos Beniczky de Benicze et Micsinye, einem der ungarischen Anführer der Freiheitskrieges in Oberun-
garn, siehe szinnyei, Magyar írók 1, 842 f.; Gogolák, Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes 
2, 250; tepperberg – szijj (hg.), Von der revolution zur reaktion, Index. Ein früheres Gesuch Beniczkys 
um Strafmilderung war abgelehnt worden, Ah. E. v. 13. 1. 1853, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 68/1853; 
MK. v. 20. 11. 1852/II, ömr. iii/1, nr. 64. Zum vorliegenden Protokoll betreffend Hajnik und Cornides 
Mayr, tagebuch kempens 454 (Eintragung v. 10. 10. 1857).

 Mit Vortrag v. 21. 12. 1857, Präs. 10484, unterbreitete Bach die beiden Rückkehrgesuche; mit Ah. E. v. 28. 
12. 1857 entschied der Kaiser nach den Anträgen der Majorität bei Cornides für und bei Hajnik gegen die 
straffreie Rückkehr, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4901/1857.

3 Siehe dazu MK. v. 13. 6. 1857/II, Anm. 2.
4 Der mit dem Vortrag Brucks, Präs. 4964, vorgelegte Entwurf wurde nicht genehmigt, ah. e. v. 27. 4. 1858, 

hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4759/1857; Brucks Absicht, Goldmünzen als Zahlungsmittel rasch außer 

b−b  Einfügung Kellners.
c  Randvermerk Marherrs: Während des Vortrags der Gegenstände i bis inclusive iii war der kultusminister 

zu sr. Majestät berufen.
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iV. Der Finanzminister referierte über den entwurf eines Patentes zur Durchführung des 
neuen Münzpatents vom 19. september 18575. Dieser entwurf ist bei dem Finanzmini-
sterium von einer aus abgeordneten aller Ministerien zusammengesetzten kommission 
einstimmig angenommen worden6.
nur bezüglich der teilung des Guldens hat sich eine Differenz darin ergeben, daß der 
abgeordnete des Justizministeriums dessen teilung in 300 teile beantragte. nachdem 
jedoch schon im Patente vom 19. september 1857 die teilung in 100 teile ausgesprochen 
worden, glaubte der Finanzminister und sohin die konferenz, hierauf nicht weiter einge-
hen zu sollen7.
Ferner ist sich noch über die Benennung auszusprechen, welche der neuen kupferschei-
demünze zu geben sei. Der Finanz- und der Justizminister, dann der tg. gefertigte Präsi-
dent der konferenz erklärten sich für die Benennung „cent“, weil dieselbe dem vorge-
stellten teilbetrage entspricht, sich an die in anderen staaten übliche Benennungen der 
kleinsten scheidemünze anschließt und geeignet ist, die Gleichförmigkeit der Benennung 
in der ganzen Monarchie mit inbegriff des lombardisch-venezianischen königreichs her-
zustellen, wenn dort, wo man sich kaum an die Benennung „kreuzer“ gewöhnen wird, 
der alte „centesimo“ und in den übrigen kronländern der alte „kreuzer“ aus dem Ver-
kehre verschwunden sein wird. alle übrigen (5) stimmen der konferenz waren aber für 
den namen „neukreuzer“, weil dieser der überwiegend größeren Mehrzahl des Volks 
mundrecht und geläufiger sein wird, als das ganz fremde Wort „cent“, und nach dem 
Verschwinden des alten kreuzers es (gleich wie es bei dem Wiener Währung kupfergelde 
der Fall war) bei der gewohnten Benennung „kreuzer“ schlechthin verbleiben kann. 
FMl. Freiherr v. kellner stimmte insbesondere auch darum für „neukreuzer“, damit 
nicht durch die Verwechslung des cent mit dem gegenwärtigen centesimo im lombar-
disch-venezianischen königreiche beim kleinverkehr irrungen veranlaßt werden8. 
Was den übrigen inhalt des Patententwurfs betrifft, so wurden gegen einzelne Bestim-
mungen desselben von den Ministern für kultus und Unterricht und für handel, Gewerbe 
und öffentliche Bauten anstände und Bedenken erhoben, welche dden Finanzminister 

Verkehr zu setzen, scheiterte am Widerstand des Reichsrates, hhsta., rr., Ga. 1848/1857 und Ga. 
85/1858. Erst gleichzeitig mit der Außerkraftsetzung der Konventionswährung und der alleinigen Geltung 
der österreichischen Währung ab 1. 11. 1858 kam es zur Demonetisierung des Goldes (Brandt), Erlaß des 
Finanzministers v. 12. 8. 1858, rgbl. nr. 119/1858; Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 
731, anm. 55. 

5 Mit dem Münzpatent v. 19. 9. 1857, rgbl. nr. 169/1857, war zwar die neue „österreichische Währung“ 
eingeführt, es waren aber nur die münztechnischen Bestimmungen erlassen und die rechtlichen Folgen ausge-
spart und einer späteren Verfügung überlassen worden, siehe MK. v. 13. 6. 1857/II bzw. Artikel 23 des 
Münzpatents. Nun legte der Finanzminister das Patent über den Münzverkehr und über die Rechtsfolgen der 
Währungsumstellung vor; siehe dazu Bachmayer, Währungspolitk 42 und 107; Brandt, Der österreichi-
sche neoabsolutismus 2, 727–730, mit ausführlicher Analyse.

6 Zu dieser Kommission siehe ebd., 2, 727, anm. 45 (Angabe der Mitglieder und Quellen).
7 Artikel 4 des Patents; die Umstellung auf das Dezimalsystem war ein wichtiges Anliegen des Münzvertrags v. 

24. 1. 1857 bzw. des Münzpatents v. 19. 9. 1857.
8 Zur Benennung siehe Probszt, österreichische Münz- und Geldgeschichte 2, 540.

d–d  Korrektur Brucks aus dem Finanzminister so wichtig schienen, daß er deren reifliche erwägung und 
Besprechung in der eingangs gedachten kommission für wünschenswert erklärte.
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veranlaßten, darauf anzutragen, daß solche durch die eingangs erwähnte kommission 
vorher erörtert würdend. Zu diesem ende lud er die Minister ein, ihre abgeordneten in 
geeigneter Weise zu instruieren und die Beratung in der Ministerkonferenz einstweilen 
auszusetzen, womit man sich allerseits einverstanden erklärte9. 

V. Der Finanzminister brachte zur kenntnis der konferenz, daß mit ah. Genehmigung 
sr. Majestät aus den silbervorräten der nationalbank dem hamburger senate ein Darlei-
hen von 10 Millionen Mark B[anco]10 zugesichert worden sei, um der dortigen Geldkrise 
abzuhelfen11. 

Vi. Der Justizminister referierte über die zwischen ihm und dem Finanzminister 
obwaltende Differenz in betreff der Beteilung des kreisgerichtspräses in cattaro, emerich 
Potochnjak, mit einer Personalzulage jährlicher 400 fr. (Vortrag vom 27. november 1857, 
kZ. 5251, McZ. 4627) und glaubte seinen antrag auf deren Gewährung, gegen die 
einsprache des Finanzministers, in der rücksicht der ah. Genehmigung empfehlen zu 
dürfen, daß hierin ein wesentliches Mittel liegt, dem ah. Dienste auf dem so wenig anzie-
henden und so geringe Vorteile darbietenden Posten in cattaro einen tüchtigen und 
zuverlässigen Gerichtsvorsteher zu erhalten12.

Vii. Der Justizminister referierte über die zufolge ah. kabinettschreibens vom 15. März 
185713 mit den Ministern des inneren, der Finanzen und des handels gepflogene Ver-
handlung über die notwendigkeit eines Gesetzes wegen der Privatrechtsverhältnisse der 
aktienerwerbsgesellschaften und erhielt zu seinem, in Übereinstimmung mit den genann-
ten Ministern gestellten antrage vom 2. Dezember 1857, kZ. 5312, McZ. 4681, die 
ausarbeitung eines solchen Gesetzes vorderhand bis zur einführung eines allgemeinen 

9 Zu dem hier anklingenden Konflikt siehe die Bemerkungen Kempens, Mayr, tagebuch kempens 454 f. 
(Eintragung v. 10. 12. 1857). Fortsetzung MK. v. 29. 12. 1857/II.

10 Fiktive Münze, Rechnungswährung in Hamburg.
11 Die Spekulationskrise von 1857 − dazu ahrens, krisenmanagement; Brandt, Der österreichische neo-

absolutismus 1, 273; rosenberg, Weltwirtschaftskrise 131 − hatte die Hamburger Banken in Schwierig-
keiten gebracht, dazu die Berichte des österreichischen Generalkonsulats in Hamburg in Fa., FM., Präs. 
4859/1857 und Präs. 4909/1857. Nachdem Preußen Hilfe ablehnte, wandte sich die Stadt an Österreich. 
Bruck befürwortete einen Hilfskredit durch die Oesterreichische Nationalbank, der Kaiser genehmigte die 
Vorgangsweise mündlich, worauf die Bank der Stadt Hamburg 10 Millionen Mark Banco in Silberbarren zu 
6 % verzinst für ein halbes Jahr mit Verlängerungsoption zur Verfügung stellte, dazu ebd. Präs. 5084, 5265, 
5325 und 5353, alle aus 1857. Ende Dezember wurde ein zweiter Kredit in Wechseln in der Höhe von 5 
Millionen Mark Banco gegeben, ebd. Präs. 5401/1857 und Präs. 5430/1857. Das Silberdarlehen wurde am 
13. 6. 1858 rückerstattet, Fa., FM., Präs. 3027/1858. Eine Broschüre über Preußens und Österreichs Rolle 
in der Hamburger Finanzkrise ebd., Präs 301/1858. Siehe auch Matis, österreichs Wirtschaft 1848–
1913, 95 f; zu den guten Finanzbeziehungen Österreichs zu Hamburg Brandt, Der österreichische neo-
absolutismus 1, 354, anm. 41.

12 Mit Ah. E. v. 14. 1. 1858 auf den Vortrag des Justizministers, Z. 26215, lehnte der Kaiser das Gesuch ab, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4627/1857; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 1865/1857 und Ga 
57/1858.

13 Dieses Handschreiben war anläßlich des Vortrags Bachs v. 25. 12. 1856 über die Statuten der Prager Dampf- 
und Segelschiffahrtsgesellschaft erlassen worden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4605/1856 und ebd., 
cBProt. 125c/1857.
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handelsrechts auf sich beruhen zu lassen, die Zustimmung auch der übrigen Votanten der 
konferenz14. 

Wien, am 10./19. Dezember 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 
20. Dezember 1857.

14 Mit Ah. E. v. 8. 11. 1856 hatte der Kaiser die Beteiligung Österreichs an den Arbeiten zu einem allgemeinen 
deutschen Handelsgesetzbuch genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3674/1856. Siehe dazu MK. v. 
21. 10. 1854 bis 20. 1. 1855, ömr. iii/4, nr. 268, anm. 16; MK. v. 28. 1. 1860/II, ebd. iV/1, nr. 102. 
Mit Ah. E. v. 24. 2. 1858 auf den Vortrag des Justizministers v. 2. 12. 1857, Z. 25164, genehmigte der 
Kaiser die angetragene Verschiebung, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4681/1857; Gutachten des Reichsrates 
ebd., rr., Ga. 1866/1857 und Ga. 215/1858.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 24. 12.), gesehen Bach 27. 12., 
Thun, Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Für se. exzellenz den herrn chef der Militärzentralkanz-
lei sr. Majestät Kellner 30.12.; abw. Kempen. 

i. Voreinleitungen zur stadterweiterung. ii. kaiserliche Verordnung wegen ausdehnung 
mehrerer Bestimmungen des taxgesetzes auf Ungarn, kroatien, die serbische Woiwodschaft 
und siebenbürgen. iii. Vergütung für das gerichtlich hinterlegte Depositum des stefano 
Dones. iV. abschreibung der ersätze aus der Veruntreuung durch Johann Bernhard. V. Gna-
dengehalt für den honorarvizekonsul Giacomo ricci. Vi. Zulage für den konsulatskanzler 
carl Wohlfart. Vii. Verwendung der Gefällsstrafgelder. 

McZ. 4960 – kZ. 24/1858 

Protokoll der zu Wien am 24. Dezember 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter 
dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-
schauenstein. 

i. Gegenstand des Vortrags waren die einleitungen, welche der Minister des inneren 
zur ausführung der mit ah. kabinettschreiben vom 20. Dezember 1857 (McZ. 3430) 
im Grundsatze genehmigten erweiterung der inneren stadt Wien zu treffen angewiesen 
ist1. Vorerst gedenkt der Minister des inneren das belobte ah. kabinettschreiben seinem 
vollen inhalte nach durch die Wiener Zeitung zur öffentlichen kenntnis zu bringen, in 
der Überzeugung, daß es nicht verfehlen wird, im Publikum den günstigsten eindruck zu 
machen. 
sonach ist ein Programm auf Grundlage der hauptbestimmungen des ah. kabinett-
schreibens entworfen worden, welches, ebenfalls zur öffentlichen kundmachung 
bestimmt, die Modalitäten der ausarbeitung der diesfälligen Pläne enthalten soll. hierbei 
handelt es sich insbesondere noch um folgende, einer näheren Bestimmung bedürfende 
Punkte: 
1. um die Festsetzung des termins, bis zu welchem die Projekte bei dem im absatz 16 des 
ah. kabinettschreibens angeordneten konkurse eingeliefert werden sollen. Mit rücksicht 
auf die Wichtigkeit des Gegenstandes und die voraussichtliche Beteiligung auswärtiger 
konkurrenten würde der Minister des inneren einen Zeitraum von 5 Monaten, d. i. bis 
ende Mai 1858 für angemessen halten. 
2. Zur erzielung einer Gleichförmigkeit und zur erleichterung der Prüfung der einzelnen 
Projekte würde für jedes derselben ein gleicher Maßstab, und zwar für den hauptplan mit 
1 Zoll für je 40 klafter der natürlichen Größe, für die Detailpläne mit 1 Zoll auf 20 klaf-
ter vorzuschreiben sein. 
3. in ansehung der im absatz 10 erwähnten Museen und Galerien dürfte eine nähere 
Bestimmung notwendig sein. Mit rücksicht auf ihren Zweck zerfallen die ersteren in zwei 
abteilungen: eine naturwissenschaftliche und eine historische. auch dürfte für eine 
Gemäldesammlung vorgedacht werden müssen, nachdem, wie FMl. Freiherr v. kell-
ner bemerkte, das k. k. lustschloß Belvedere eigentum des ah. hofes ist und jeden 

1 Siehe dazu MK. v. 11. 7. 1857; zum vorliegenden Protokoll springer, ringstraße 99.
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augenblick von höchstdemselben für andere Zwecke in anspruch genommen werden 
kann. Um hiernach mit der möglichsten sicherheit vorzugehen, wird sich der Minister 
des inneren mit dem k. k. obersthofmeisteramte über den Bedarf an räumlichkeiten für 
die in hofgebäuden untergebrachten oder einer anderen Unterkunft noch bedürftigen 
sammlungen ins einvernehmen setzen. 
Die konferenz erklärte sich mit diesen anträgen und Vorhaben des Ministers des inneren 
vollkommen einverstanden2. 

ii. Der Finanzminister referierte über den entwurf einer kaiserlichen Verordnung über 
die mit ah. entschließung vom 30. november 1857, kZ. 4600, McZ. 4087, genehmigte 
anwendung einiger Bestimmungen des taxgesetzes vom 27. Jänner 18403 auf die kron-
länder Ungern, kroatien, slawonien, die Woiwodschaft und siebenbürgen, in welchen 
dieses Gesetz nicht wirksam ist4. 
Die konferenz fand hierüber nichts zu erinnern5. 

iii. in der zeuge des Vortrags vom 23. Dezember 1857, kZ. 5629, McZ. 4946, zwischen 
dem Finanz- und dem Justizminister obwaltenden Meinungsdifferenz über die von den 
Dones’schen erben angesprochene Vergütung eines unter der revolutionären regierung 
der lombardie zu Gerichtshanden erlegten und von dieser hinweggenommenen Deposi-
tums per 15.310 lire haben sich die mehreren stimmen der konferenz mit dem abweis-
lichen antrage des Finanzministers vereinigt, weil dieses Depositum eben wegen des 
Umstandes, daß es erst während der revolutionären regierung erlegt worden ist, nach der 
vom Finanzministerium dem ah. Gnadenakte vom 13. Juli 18526 gegebenen auslegung 
zur rückvergütung umso weniger geeignet erscheint, als für derlei Depositen nicht jene 
rücksicht geltend gemacht werden kann, welche für die unter die eigene obhut der 

2 Das Handschreiben wurde bereits am folgenden Tag, dem 25. 12. 1857, in der Wiener Zeitung veröffent-
licht, Druck als Beilage zum Protokoll v. 11. 7. 1857, nr. 410 a. Die Konkursausschreibung wurde in der 
Wiener Zeitung v. 31. 1. 1858 veröffentlicht, dazu springer, ringstraße 99–103. In der Ministerkon-
ferenz stand die Stadterweiterung erst wieder am 16. 12. 1858 auf der Tagesordnung, MK. II v. 16. 12. 
1858/II. Zum Beginn der Arbeiten durch Schleifung der Stadtmauer siehe Fahrngruber, Bauwirtschaftli-
che aspekte der Wiener stadterweiterung.

3 Stempel- und Taxgesetzes v. 27. 1. 1840, Pgv., Bd. 68, nr. 13/1840; siehe dazu Mischler – Ulbrich, 
staatswörterbuch 4, 507 f.

4 Die Gebühren von Rechtsgeschäften waren bereits auf die ungarischen Länder ausgedehnt worden, MR. v. 19. 
7. 1850/VIII, ömr. ii/3, nr. 370; die hier in Rede stehende Verordnung betraf die Diensttaxen, Taxen für 
Abhaltung von Jahr- und Wochenmärkten, für die Errichtung von Aktiengesellschaften, für Familienfidei-
kommisse und für verschiedenen Berufsberechtigungen. Mit der Ah. E. v. 30. 11. 1857 war der Vortrag 
Brucks v. 17. 10. 1857, Z. 39110, resolviert worden; dazu Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 
1535/1857 und Ga. 1764/1857.

5 Mit Vortrag v. 23. 12. 1857, Z. 49704, legte Bruck die Verordnung vor; Gutachten des Reichsrates hhsta., 
rr., Ga. 1930/1857 und Ga. 104/1858; Genehmigung mit Ah. E. v. 24. 1. 1858, ebd., kab. kanzlei, 
McZ. 4945; Publikation rgbl. nr. 17/1858.

6 Auf Vortrag des Finanzministers Baumgartner v. 30. 4. 1852, Präs. 14148, hatte der Kaiser mit Ah. E. v. 13. 
7. 1852 grundsätzlich die Rückerstattung der von der revolutionären Regierung weggenommenen gerichtli-
chen Depositen genehmigt, während das von derselben Regierung ausgegebene Geld (carta patriotica) nicht 
anerkannt wurde, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1438/1852; dazu MK. v. 17. 4. 1852/I, ömr. iii/1, nr. 
3, und MK. v. 22. 4. 1852/I, ebd., nr. 4.
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rechtmäßigen regierung genommenen Gelder spricht, und eine gleichmäßige Behand-
lung dieser so verschiedenen Fälle nur eine bedenkliche Gleichgiltigkeit der Untertanen 
gegen ihre gesetzliche regierung zu nähren geeignet wäre. 
Der Justizminister verharrte dagegen auf seiner gegenteiligen, in der note vom 
7. november 1857 entwickelten ansicht, weil in der ah. e. vom 28. Juli 18527 nur jene 
Depositen von der rückvergütung ausgenommen sind, deren erlag freiwillig stattgefun-
den hat, das in rede stehende Depositum aber nicht freiwillig von der Partei selbst erlegt, 
sondern von dem abgeordneten Gerichtsbeamten nach dem Gesetze abgenommen wor-
den ist, wogegen der Partei eine einsprache nicht zustand8.

iV. Die Differenz, welche nach dem Vortrage des handelsministers vom 27. november 
1857, kZ. 5284, McZ. 4655, zwischen ihm und dem Finanzminister über die vollstän-
dige abschreibung des der ärarialporzellanfabrik durch den chemiker Johann Bernhard 
verursachten schadens von 792 f. 3 l/2 kreuzer auch in betreff des mithaftenden pensio-
nierten Buchhalters heinisch noch obwaltet, wurde durch den Beitritt des Finanzmini-
sters zu dem antrage des handelsministers behoben9.

V. Dem übereinstimmenden antrage des handelsministers und des Ministers des äußern 
(Vortrag v. 12. Dezember 1857, kZ. 5472, McZ. 4813) wegen Verleihung eines Unter-
stützungsbetrags von jährlich 400 f. an den honorarvizekonsul in savona, Giacomo 
ricci, für seine Person und die Dauer dieser seiner Funktion, sind die mehreren stimmen 
der konferenz – gegen die einsprache des Finanzministers – in Berücksichtigung der 
angerühmten Verdienste des Bittstellers und der Untunlichkeit, ihn bloß seiner Vermö-
gensverhältnisse wegen des Dienstes zu entheben, beigetreten10. 

Vi. ein im einvernehmen mit dem handelsminister gestellter antrag des tg. gefertigten 
Ministers des äußern auf Belassung der dem carl Wohlfart als Generalkonsulatskanzler 
in odessa für die Dauer des kriegs bewilligten Zulage von 600 f.11 auch in seiner gegen-
wärtigen gleichen anstellung zu Warschau in rücksicht auf die dortige teuerung und die 
mißliche ökonomische lage des Bittstellers wurde sofort auch von dem Finanzminister 

7 Verschreibung für 13. Juli 1852, vgl. Anm. 6.
8 Finanzminister Bruck hatte mit Vortrag v. 8. 3. 1857, Z. 23996, die Abweisung des Gesuchs der Erben nach 

Paolo Dones beantragt, doch waren mit Ah. E. v. 5. 4. 1857 die nähere Aufklärung der Tatsachen und die 
Einvernehmung des Justizministers abverlangt worden, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 788/1857, RS. des 
Vortrags bei Fa., FM., V. abt. (Gebühren), nr. 2142/1857, Fasz. 13.3; Gutachten des Reichsrates hhsta., 
rr., Ga. 325/1857 und Ga. 438/1857. Die RS. der Note des Justizministers v. 7. 11. 1857, Z. 24800, an 
Bruck bei Fa., FM., V. abt. (Gebühren), nr. 45553/1857, Fasz. 13.3; in ava., JM., ist der Akt zwar 
indiziert (Signatur I, Materienindex, Depositen), der angegebene Fasz. aber nicht vorhanden. Der neuerliche 
Vortrag Brucks v. 23. 12. 1857, Z. 45553, wurde im Sinn des Justizministers resolviert: mit Ah. E. v. 30. 1. 
1858 wurde der Finanzminister angewiesen, das in Rede stehende Depositum aus dem Staatsschatz zu erset-
zen, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4946/1857, Fa., FM., V. abt. (Gebühren), nr. 45553/1857 (K.) und 
nr. 6005/1858 (RS.), Fasz. 13.3; dazu Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 7/1858 und Ga. 
128/1858. Ein ähnlicher Fall ebd., kab. kanzlei, McZ. 1861/1856.

9 Der Antrag des Handelsministers, Präs. 1909, wurde mit Ah. E. v. 29. 12. 1857 genehmigt, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 4655/1857.

10 Der Kaiser genehmigte den Antrag Toggenburgs mit Ah. E. v. 2. 1. 1858, ebd., McZ. 4813/1857.
11 Die Zulage war während des Krimkriegs bewilligt worden, ebd., McZ. 324/1856.
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– ungeachtet dessen früherer einsprache dagegen – angenommen, nachdem sich der 
Minister des inneren über Wohlfarts tüchtigkeit anerkennend ausgesprochen und 
bemerkt hatte, daß die sonst erwünschte anstellung dieses Beamten im Dienste des inne-
ren bloß in rücksicht auf dessen bisherige höhere Bezüge im auslande unterbleiben 
mußte12. 

Vii. Der Minister des inneren referierte seinen einverständlich mit dem kultus- und 
Unterrichtsminister vom 3. Dezember 1857, kZ. 5320, McZ. 4690, gestellten antrag, 
von den Zinsen der Überschüsse an Gefällsstrafgeldern die hälfte für die kinder von 
Finanzwacheangestellten, die andere hälfte aber zur errichtung von rettungshäusern für 
verwahrloste kinder zu widmen. 
Der Finanzminister erklärte dagegen, auf seinem früheren antrage vom 28. März 
1857, kZ. 1348, McZ. 1235, auf ausschließliche Widmung dieser Gelder für die kinder 
der Finanzwacheangestellten beharren zu müssen13, weil nur diese Widmung dem 
Ursprunge der Gelder im sinne der ah. entschließung vom 13. Februar 1841 entspricht14; 
weil sie ferner geeignet ist, die angestellten der Finanzwache über das schicksal ihrer 
kinder zu beruhigen und sie dadurch zur unbedingten hingebung für ihren wichtigen, 
verantwortlichen und besonders an den landesgrenzen sehr beschwerlichen und gefährli-
chen Dienst anzueifern; weil eine teilung der fraglichen Gelder es unmöglich machen 
würde, die bisher nur auf die deutschen, slawischen und italienischen kronländer 
beschränkte Verleihung von Unterstützungen auch auf die Finanzwacheangestellten der 
übrigen kronländer auszudehnen, und deren Beteilung bei dem nachgewiesenen stande 
von circa 8000 kindern außer allem Verhältnisse zu dem Bedarfe ausfallen würde; weil 
der vom Minister des inneren angestrebte Zweck der Vorsorge für verwahrloste kinder 
zunächst und unmittelbar durch die Berücksichtigung der kinder dieser Finanzbedienste-
ten erreicht wird, die in allen teilen und an den Grenzen der Monarchie zerstreut, bei der 
Unvermögenheit ihrer Väter, für sie zu sorgen, der Verwahrlosung anheimfallen müssen, 
wenn ihnen die Beteilung aus einem Fonds beeinträchtigt wird, der vorzugsweise durch 
die tätigkeit ihrer Väter entstanden ist. endlich dürfte auch zu berücksichtigen sein, daß 
ihnen infolge der nun über 20 Jahre sich hinziehenden Verhandlung15 ohnehin schon so 
lange Zeit die zugedachte Beteilung entgangen ist, und für die Zukunft infolge der durch 
die Zollermäßigung eingetretenen bedeutenden abnahme des schmuggels nur mehr sehr 
geringe Zuflüsse in aussicht stehen. 
Die mehreren stimmen der konferenz traten dem antrage des Finanzministers bei; nur 
der kultusminister glaubte, daß, nachdem ein rechtsanspruch der Finanzwacheange-
stellten auf die Verwendung der strafgelder für ihre angehörigen nicht behauptet werden 

12 Mit Ah. E. v. 4. 1. 1858 bewilligte der Kaiser den Antrag Buols, ebd., McZ. 4958/1857.
13 Mit diesem Vortrag hatte Bruck Grundsätze der Verwendung der Gefällsstrafgelder-Überschüsse vorgelegt; 

Gutachten des Reichsrates, hhsta., rr., Ga. 468/1857 und Ga. 1078/1857; der Vortrag war noch nicht 
resolviert, doch hatte der Kaiser mit Handschreiben v. 31. 7. 1857 die Verhandlung an den Minister des 
Inneren weitergeleitet; daraufhin der Vortrag Bachs v. 3. 12. 1857, Z. 27244.

14 hhsta., ästr. 5920/1836.
15 Die Angelegenheit war seit 1835 in Verhandlung.
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kann, die Verwendung eines teils derselben für einen anderen, ebenso humanen als wich-
tigen Zweck einem Bedenken nicht unterliegen dürfte16. 

Wien, am 24. Dezember 1857. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 3. Jän-
ner 1858.

16 Auch der Vortrag Bachs v. 3. 12. 1858 wurde dem Reichsrat zugewiesen, hhsta., rr., Ga. 6/1858 und 
Ga. 591/1858; mit Ah. E. v. 21. 5. 1858 genehmigte der Kaiser die von Bruck am 28. 3. 1857 vorgelegten 
Grundsätze, ebd., kab. kanzlei, McZ. 4690/1858.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 29. 12.), gesehen Bach 2. 1. 
[1858], gesehen Thun 3. 1. [1858], Toggenburg, Bruck, Nádasdy 6. 1. [1858]; abw. Kempen, 
Kellner. 

i. Beschaffung der Geldmittel für einige eisenbahngesellschaften etc. pro 1858. ii. Patent 
über die Verhältnisse des Münzverkehrs und die anwendung der neuen Währung auf die 
rechtsverhältnisse.

McZ. 4993 – kZ. 25/1858

Protokoll der zu Wien am 29. Dezember 1857 abgehaltenen Ministerkonferenz unter 
dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-
schauenstein. 

i. Der Finanzminister referierte über die Maßregeln, welche zu treffen wären, um den 
eisenbahngesellschaften und andern industriellen Unternehmungen die nötigen Geld-
mittel für das Jahr 1858 ohne fühlbare Belästigung des Geldmarktes zu sichern.
Die Überfüllung des Geldmarkts mit industriepapieren aller art hat in dem zu ende 
gehenden Jahre die sistierung sowohl neuer eisenbahnkonzessionen als auch der einzah-
lungsforderungen für schon konzessionierte notwendig gemacht (konferenzprotokoll 
vom 13. Mai 1857)1. Die Wirkung davon war im allgemeinen eine günstige. österreich 
hatte unter der allgemeinen Geldkrisis weniger zu leiden; aber noch bedarf es einiger Zeit, 
um sie ganz zu überwinden, und während auswärtige regierungen, Frankreich, Preußen 
und rußland, fortfahren, diesfällige Unternehmungen auf das äußerste einzuschränken, 
ist für österreich in dieser Beziehung eine umso größere Vorsicht geboten, als die Wieder-
aufnahme der Barzahlungen der nationalbank längstens bis anfang 1859 bevorsteht2.
Der Finanzminister hat daher die Verhältnisse der einzelnen eisenbahngesellschaften 
einer eindringlichen Würdigung unterzogen und ist zu dem ergebnisse gelangt, daß fol-
gende eisenbahnunternehmungen einer Vorsorge zur Beschaffung der nötigen Geldmittel 
im Jahre 1858 nicht bedürfen: 1. die steinbrück–agram–sisseker Bahn3, deren Bedarf 
durch das haus rothschild aund konsortena gedeckt wird; 2. die kärntner’sche Bahn4, 
welcher von der credit-anstalt drei Millionen Gulden gegeben werden; 3. die Böhmische 
Westbahn5, für welche mit rücksicht auf die zwischen den aktionären noch obwalten-

1 MK. v. 13. 5. 1857/I; siehe auch MK. v. 8. 5. 1857/I.
2 Zur sogenannten ersten Weltwirtschaftskrise 1857–1859 siehe rosenberg, Weltwirtschaftskrise, besonders 

130–137; März, österreichische industrie- und Bankpolitik 58 f.; Matis, österreichs Wirtschaft 
1848–1913, 93–96. Zur geplanten Bruckschen Währungssanierung mit Wiederherstellung der 1848 einge-
stellten Konvertierbarkeit zwischen Banknoten und Metallgeld siehe MK. II. v. 12. 8. 1858; Brandt, Der 
österreichische neoabsolutismus 2, 715–746.

3 Siehe dazu MK. v. 3. 5. 1856/X, ömr. iii/5, nr. 338.
4 Siehe zuletzt MK. v. 16. 8. 1856/II, ebd., nr. 361.
5 Die Böhmische Westbahn war noch nicht konzessioniert; siehe dazu MK. II. v. 7. 1. 1860, ömr. iV/i, nr. 

91.

a–a  Einfügung Brucks.
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den, erst auszutragenden streitigkeiten im Jahre 1858 kaum etwas oder nur ein geringes 
kapital wird in anspruch genommen werden, dessen Beschaffung der hauptunterneh-
mer, lämmel, bei dem lebhaften interesse Bayerns für diese Bahn größtenteils im aus-
lande bewirken zu können hofft; 4. die Galizischen Bahnen6; nachdem die mit ah. 
Genehmigung eingeleitete Unterhandlung voraussichtlich dahin führen wird, daß die 
strecke der krakauer Bahn von der nordbahngesellschaft übernommen und erst nach 
deren Vollendung und Übergabe zur Weiterführung bis lemberg durch die carl-lud-
wigs-Gesellschaft wird geschritten werden, für deren ersten Bedarf durch die bereits sub-
skribierten 15 Millionen mehr als hinlänglich fürgesorgt ist;b 5. die Franz-Joseph-orient-
bahn endlich, die bei angemessener einschränkung für zwei Jahre mit den bereits einge-
zahlten 18 Millionen das auslangen finden kann7.
anders sind die Verhältnisse der kaiserin-elisabeth-West-8 und der Theißbahn. an beiden 
wurde mit solcher energie gearbeitet, daß erstere im herbst 1858 bis linz, letztere fast in 
ihrer ganzen ausdehnung vollendet sein kann. allein, sie haben ihren Fonds erschöpft, 
und es muß, da ihre Vollendung im interesse der regierung selbst gelegen ist, auf Mittel 
gedacht werden, das vorgesteckte Ziel zu erreichen. in ähnlichen Verhältnissen befinden 
sich die Pardubitz–reichenberger9 und aussig–teplitzer Bahnen. Der Gesamtbedarf die-
ser vier Bahnen pro 1858 wird auf 34 Millionen veranschlagt. außerdem ist für den 
österreichischen lloyd zur abwicklung seiner Verpflichtungen und erweiterung seines 
Betriebs eine summe von 6 Millionen erforderlich, sodaß sich für die genannten Unter-
nehmungen ein Gesamtbedürfnis von 40 Millionen Gulden pro 1858 herausstellt. es 
erscheint nicht angemessen, diese summe durch neue einzahlungen auf die ausgegebenen 
aktien oder durch ausgabe neuer aktien aufzubringen, weil hiermit die nachteile ver-
bunden wären, deren Beseitigung man durch die Maßregel von 1857 angestrebt hat. Die 
aufnahme von anleihen auf Prioritätsobligationen in so großem Belange würde nur 
gegen ein empfindliches opfer einer bedeutenden kursdifferenz ausführbar sein und 
nicht ohne nachteilige rückwirkung auf den kurs der staatspapiere bleiben. ein verzins-
liches lottoanleihen endlich muß für den Fall des eintretenden Bedarfs der Finanzverwal-
tung selbst vorbehalten werden. somit erübrigt nur die Form eines unverzinslichen lot-
toanleihens, welche auch im großen Publikum und im auslande teilnahme zu finden 
pflegt. nachdem jedoch nicht jeder einzelnen dieser Gesellschaften eine separate lotterie 
gestattet werden kann, so würde jede derselben ihren anteil der credit-anstalt übertra-
gen, welche sodann das lottoanleihen im Gesamtbetrage von 40 Millionen in losen 
nicht unter 100 fr. ausgibt, alle kosten der diesfälligen operation (mit ausnahme des 
stempels für die betreffenden schuldverschreibungen der Gesellschaften) übernimmt, 
den beteiligten Gesellschaften den ihnen gebührenden Betrag in den festgesetzten raten 
al pari auszahlt, wogegen diese sich verpflichten, der credit-anstalt die annuität von 

6 Siehe dazu MK. v. 13. 5. 1857/II und MK. v. 27. 6. 1857/VI.
7 Siehe dazu MK. v. 15. 10. 1856/II, ömr. iii/5, nr. 366.
8 Zur Kaiserin-Elisabeth-Westbahn siehe zuletzt MK. v. 8. 5. 1857 und MK. v. 9. 6. 1857/I.
9 Zu dieser Eisenbahn siehe zuletzt MK. v. 8. 4. 1856/IV, ömr. iii/4, nr. 333. 

b  Randnotiz Toggenburgs: Der sachverhalt scheint mir hier nicht richtig dargestellt. Die Worte sind aber 
dem Finanzminister in den Mund gelegt und können daher nur von ihm berichtiget werden.
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5 1/5 % des erhaltenen kapitals auf 66 Jahre zu entrichten. Da überdies bei der Westbahn 
und bei der Theißbahn eine Verminderung des aktienkapitals bevorsteht, so verpflichtet 
sich die credit-anstalt, den aktionären dieser zwei Gesellschaften die option zu lassen: 
entweder fünf aktien zu behalten, cjedoch die einzahlungen bis 50 % zu leisten,c und zwei 
lose zu nehmen oder nicht zu nehmen – oder von den fünf aktien zwei wegzugeben, 
dsodaß auf die bleibenden drei aktien die einzahlung von 50 % entfällt,d und zwei lose 
zu nehmen oder nicht zu nehmen. hiermit würde allen interessen rechnung getragen: 
jenem der aktionäre, weil ihnen die option freisteht und das aktienkapital vermindert 
wird, sohin eine größere Dividende in aussicht steht; jenem der Unternehmungen selbst, 
weil sie das zur erreichung ihrer Zwecke nötige kapital erhalten und dafür nur die ihnen 
von der staatsverwaltung garantierten 5 1/5 % Zinsen und amortisation zu entrichten 
haben; jenem der staatsverwaltung endlich, weil die Vollendung wichtiger Bahnstrecken 
im Jahre 1858 ohne störung des Geldmarkts gesichert ist. Der Finanzminister würde 
daher mit Zustimmung der konferenz von sr. Majestät die ah. ermächtigung sich erbit-
ten, nach obigen Grundbestimmungen die Verhandlung zwischen den beteiligten Gesell-
schaften und der credit-anstalt zu pflegen.
Mit rücksicht auf die nachgewiesene notwendigkeit, den beteiligten Gesellschaften die 
nötigen Geldmittel für ihre Unternehmungen zu verschaffen, und kompromittierend auf 
das kompetente Urteil des Finanzministers, daß dieser Zweck auf eine vorteilhaftere art 
als durch ein lottoanleihen in der angetragenen Weise nicht erreichbar sei, vereinigte sich 
die konferenz mit den anträgen des Finanzministers, nach welchen der Verlosungsplan 
auf der Grundlage von 5 % Zinsen und 1/5 % amortisation auf die Dauer von 66 Jahren 
zu berechnen ist, unter der Voraussetzung, daß von weiteren Maßregeln zur künstlichen 
haltung des kurses der Papiere jener Gesellschaften abstand genommen werde – worauf 
der Finanzminister erwiderte, daß sich dies von selbst ergeben werde, sobald die aktien 
durch eine 50 %ige einzahlung gesichert sein würden10.

ii. Der Finanzminister referierte den infolge konferenzbeschlusses vom 10. Dezember 
1857 sub iV nach wiederholter Beratung der Ministerialkommission umgearbeiteten 
entwurf eines Patents über die Verhältnisse des Münzverkehrs und die anwendung der 
neuen österreichischen Währung auf die rechtsverhältnisse in Vollziehung des art. 23 des 
Patents vom 19. september 1857 (Beilage)e,11. hiebei haben sich nachstehende Bemer-
kungen ergeben.

10 Der Kaiser erteilte die Ermächtigung offenbar mündlich. Mit Vortrag v. 30. 1. 1858, Präs. 524, konnte Bruck 
unter Berufung auf eine Ah. Entschließung mitteilen, daß die genannten Eisenbahngesellschaften und die 
Credit-Anstalt die entsprechenden Verträge abgeschlossen hatten; er erbat sich die Genehmigung, die Credit-
Anstalt zur Ausgabe der Lotterieanleihe über 40 Millionen Gulden ermächtigen zu dürfen. Mit Ah. E. v. 1. 2. 
1858 genehmigte der Kaiser diesen Antrag, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 376/1858. Zum vorliegenden 
Ministerkonferenzprotokoll siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 363 f. Fortsetzung zu 
Eisenbahnfragen MK. v. 27. 4. 1858/I.

11 Fortsetzung von MK. v. 10. 12. 1857/IV; zur Ministerialkommission ebd., Anm. 6.

c–c  Einfügung Brucks.
d−d  Einfügung Brucks.
e  Randvermerk Marherrs: Patentsentwurf mit korrekturen in roter tinte.
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Zum § 2 beantragte der Minister des inneren, daß das staatsbudget pro 1858 nach 
dem Fuße der österreichischen Währung ausgearbeitet werde, worüber nach der erinne-
rung des Finanzministers die Verhandlung bereits im Zuge ist.
Bei § 3 wurde unter Festhaltung des Grundsatzes, daß handlungs- und Gewerbebücher 
ihre gesetzliche Beweiskraft darum nicht verlieren sollen, weil sie nicht in österreichischer 
Währung geführt worden, die vorgeschlagene textierung nach der korrektur mit roter 
tinte einstimmig angenommen.
Zu §§ 5 und 8, zweiten absatzes, glaubte der kultusminister, daß füberhaupt undf auch 
nach Wiederaufnahme der Barzahlungen durch die nationalbank dem schuldner gestat-
tet sein soll, die Zahlung in gder ausdrücklich bedungenen Münzsorte zu leisten, indem 
kein Grund vorhanden und es immer sehr mißlich sei, in privatrechtliche Vertragsverhält-
nisse legislativ einzugreifeng. hDer tg. Minister des äußern schließt sich der ansicht 
des herrn kultusministers an, und zwar aus demselben Grunde.h auch der handelsmi-
nister teilte diese ansicht umso mehr, als vermöge § 11 Zahlungen in levantiner talern 
unbedingt zugelassen werden. iÜberhaupt scheint ihm die Wiederaufnahme der Barzah-
lungen von seite der nationalbank mit der anwendung der kaiserlichen Verordnung vom 
7. Februar 185612 auf die neue Währung nichts zu schaffen zu haben, und für die im § 8 
aufgestellte Unterscheidung kein stichhältiges, weder rechtliches noch finanzielles Motiv 
vorzuliegen. seines erachtens wäre der § 8 einfach zu streichen.i 
Der Finanzminister und die übrigen, also mehreren stimmen der konferenz hielten 
jedoch die Beibehaltung der angefochtenen Bestimmungen für notwendig, weil es sich 
um die baldige und allgemeine Durchführung des neuen Münzsystems handelt und diese 
nur dann erreichbar ist, wenn bis zu einem gewissen Zeitpunkte im ganzen Umfange der 
Monarchie alle Zahlungen gesetzlich nur in Münzen des neuen Fußes als zulässig erkannt 
werden. Jedes stillschweigen des Gesetzes hierüber oder jede konzession im sinne des 
antrags des kultusministers würde nur dahin führen, die bis jetzt herrschende Ungleich-
heit und Verwirrung zu verewigen. Die Zulassung der levantiner taler beruht lediglich 

12 Zu dieser Verordnung, rgbl. nr. 21/1856, mit der eine vorsichtige Aufweichung des 1848 verfügten Bank-
notenzwangskurses eingeleitet wurde, siehe MK. v. 20. 3. 1855/I, ömr. iii/4, nr. 277, und MK. v. 11. 12. 
1855/VII, ebd., nr. 321; Vortrag des Justizministers K. Krauß v. 17. 12. 1855, Präs. 505, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 4074/1855; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 4/1856, Ga. 95/1856 und Ga. 
115/1856.

f−f  Einfügung Thuns.
g−g  Korrektur Thuns aus alter, nach dem konventionsfuße ausgeprägter silbermünze zu leisten, um dem 

schuldner, der im Besitze solchen Geldes, aber gerade nicht in der lage ist, selbes in neues österreichi-
sches silbergeld umzuwechseln, nicht eine ganz unnötige last und auslage hiermit aufzubürden.

h−h  Einfügung Buols.
i−i  Korrektur Toggenburgs aus: Übrigens wäre seines erachtens der Zweck ebenfalls erreicht, wenn die §§ 5 

und 8 ganz weggelassen würden; denn das Verhältnis der verschiedenen alten Währungen zu der neuen 
ergibt sich aus der ausmünzungstabelle von selbst, und ebenso versteht es sich von selbst, daß eine in 
alter Währung bedungene Privatzahlung so lange in dieser geleistet werden kann, bis nicht die nach ihr 
ausgeprägten Münzstücke außer Verkehr gesetzt sind. Wenn demnach verlangt wird, daß der schuldner 
in dem Falle des § 8, zweiter absatz, nur in silbermünze der neuen österreichischen Währung zu leisten 
habe, so müßte bis zu dem diesfalls festgesetzten termin die Münze alten Fußes bereits ganz eingezogen 
worden sein.
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auf den kommerziellen Verhältnissen und Beziehungen des österreichischen zum levan-
tinischen handel.
jin betreff des § 23 war man einverstanden, daß derselbe zu entfallen habe, da der erste 
absatz desselben mit dem schlußsatze des § 12 vereinigt werden könne, und der zweite 
absatz in dem ./. Vortrag beantragt, aber nicht in das Patent aufgenommen werde.j,13 

Wien, am 29. Dezember 1857. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
9. Jänner 1858.

13 Daraufhin Vortrag Brucks v. 10. 1. 1858, Präs. 156, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1486/1858; Gutachten 
des Reichsrates ebd., rr., Ga. 42, 85, 282, 497, 958 und Präs. 96 und 122, alle aus 1858. Zur heftigen 
Auseinandersetzung mit dem Reichsrat siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 2, 727 f., 
anm. 45; schließlich wurde das kaiserliche Patent vom 27. april 1858, wirksam für den ganzen Umfang 
des reiches, wodurch die Verhältnisse des Münzverkehres und die anwendung der neuen österreichi-
schen Währung auf die rechtsverhältnisse geregelt werden, erlassen; Publikation rgbl. nr. 63/1858; 
Bachmayer, Währungspolitik 42 und 107. Am selben Tag wurde die Bezeichnung neukreuzer genehmigt, 
siehe Verordnung des Finanzministeriums v. 28. 4. 1858, rgbl., nr. 65/1858. Gleichzeitig wurde das auf 
Wiener Währung lautende Papiergeld einberufen, dazu MK. v. 7. 1. 1858/I.

j−j  Einfügung Brucks.
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Sammelprotokoll; RS.; P. Ransonnet (RS.: Kanzleischrift); VS. Kaiser; BdE. und anw. gesehen 
Erzherzog Albrecht, gesehen Bach, gesehen Thun, gesehen Nádasdy, gesehen Mailáth, gesehen 
Hauer.

[i.] Die koordinierung der kirchlichen Verhältnisse der akatholiken in Ungarn.

McZ. 5004 – kZ. 550 

Protokoll der am 30. und 31. Dezember 1857 unter dem ah. Vorsitze sr. k. k. apost. 
Majestät abgehaltenen konferenz.

[i.] se. Majestät der kaiser geruhten als Gegenstand der heutigen konferenzberatung 
die kirchliche organisierung der augsburgischen und helvetischen konfessionsverwand-
ten in Ungarn zu bezeichnen1.
se. k. k. apost. Majestät erkennen es als notwendig, daß man sich die zu erzielenden 
resultate schon jetzt völlig klar mache und mit hinblick darauf den von der regierung in 
dieser angelegenheit einzuhaltenden Gang festsetze, wie auch die möglichen Zwischen-
fälle vorläufig in erwägung ziehe, um durch das eventuelle eintreten derselben nicht 
überrascht zu werden. Der kultusminister wurde hierauf von sr. Majestät beauftragt, der 
Versammlung den dermaligen stand der Verhandlung darzulegen.
Minister Graf thun äußerte sich darauf im wesentlichen in folgender Weise: Die lange 
reihe der Verhandlungen über die Vorlagen der synoden, welche infolge des landtages 
von 1790/91 gehalten wurden, müssen als bekannt vorausgesetzt werden. Diese Vorlagen 
haben keine erledigung erhalten2. inzwischen sei aber ein großer teil ihres inhaltes in den 
verschiedenen superintendenzen faktisch eingeführt worden und dadurch eine fast völlige 

1 Die Regelung der Kirchenverfassung für die Evangelischen in Ungarn war ein seit langem verhandelter Gegen-
stand, siehe dazu unten die Ausführungen Thuns; der konkrete Anlaß für die Beratung in der Ministerkonfe-
renz war der Vortrag Thuns v. 14. 5. 1857, Präs. 48, hhsta., McZ. 1939/1857, über die abverlangten 
Äußerungen der acht Konvente augsburgischen und helvetischen Bekenntnisses zu dem ihnen am 21. 8. 1856 
übermittelten Gesetzentwurf; der wesentliche Punkt war die allgemeine Forderung nach Abhaltung von Syno-
den. Der Vortrag war dem Reichsrat überwiesen worden, der mehrheitlich den Antrag Thuns, die Synoden zu 
bewilligen, unterstützte (Sitzung am 25. 6. 1857, Vortrag 30. 7. 1857), hhsta., rr., Ga. 820/1857 und 
Ga. 876/1859. Der Präsident des Reichsrates Erzherzog Rainer wandte sich aber in einem gleichzeitigen 
Präsidialvortrag v. 30. 7. 1857 entschieden gegen die Abhaltung von Synoden zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
und empfahl eine eindringliche und umfassende Verhandlung im Wege der Ministerkonferenz unter 
teilnahme aller ihrer Mitglieder, ebd. Präs. 244/1857 und Präs. 326/1859. Der Kaiser folgte teilweise 
dieser Empfehlung, indem er die im vorliegenden Protokoll dokumentierte Konferenz einberief, an der auch 
der Generalgouverneur in Ungarn Erzherzog Albrecht, seine rechte Hand in Zivilangelegenheiten Sektions-
chef Stephan Freiherr v. Hauer und weiters Anton Graf Mailáth v. Székhely teilnahmen, nicht aber die 
Minister Buol-Schauenstein, Toggenburg und Bruck sowie Kellner und Kempen.

 Zum vorliegenden Protokoll siehe csohány, a magyarországi protestánsok 94–99; Gottas, Protestanten 
in Ungarn 67 ff.; stickler, erzherzog albrecht 157; siehe auch szatmári, Die ungarländische refor-
mierte kirche.

2 Der ungarische Gesetzartikel 26 von 1790/91 hatte die Kultusfreiheit und Autonomie der Protestanten in 
Ungarn wiederhergestellt; eine Kirchenverfassung sollte erlassen werden, doch war es nie zu einer definitiven 
Feststellung gekommen, Gottas, Protestanten in Ungarn 10–13 und 18–21; Text des Gesetzartikels ebd. 
172–176.
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autonomie unter dem überwiegenden einflusse weltlicher inspektoren und kuratoren in 
Wirksamkeit getreten. Gegen diese Verweltlichung der kirchlichen Zustände wurden wie-
derholte Beschwerden geführt, aber niemals abhilfe gewährt. Unter diesen Umständen 
erließ Baron haynau nach Besiegung der revolution eine provisorische Verordnung, wel-
che erst nachträglich den Ministerien zur kenntnis gebracht wurde3. in derselben wurden 
der Generalinspektor augsburgischer konfession und die Distriktsinspektoren und kura-
toren beider konfessionen beseitigt, die Wahlen von superintendenten während der 
Dauer des Belagerungszustandes für unzulässig erklärt und für die erledigten superinten-
denzen administratoren aufgestellt. im Jahre 1852 erstattete der Minister einen umständ-
lichen Vortrag über die protestantischen kirchenangelegenheiten, in welchem angedeutet 
wurde, daß die provisorische Verordnung des FZM. haynau für die Dauer unhaltbar sei 
und den unliebsamsten Diskussionen über dieselbe nur dadurch vorgebeugt werden 
könne, daß sie durch eine definitive ordnung der angelegenheit ersetzt werde4. es lagen 
damals drei Möglichkeiten vor, zu einem definitiven Zustande zu gelangen, nämlich ent-
weder die Wiederherstellung des Vorbestandenen oder die aktivierung einer neuen kir-
chenordnung oder die Wiederaufnahme der Verhandlungen auf Grundlage des 26. arti-
kels von 1790/91. Der Minister ging in seinen anträgen von der ansicht aus, daß die 
Wiederherstellung des früheren Zustands durchaus unzulässig, ebenso aber die einfache 
oktroyierung einer neuen kirchenverfassung unausführbar sei und daher nur auf dem 
dritten Wege zum Ziele gelangt werden könne. Bevor über den erstatteten au. Vortrag 
eine ah. resolution erfolgte, wurde im Jahre 1854 der Belagerungszustand in Ungarn 
aufgehoben5. hieraus ergab sich die notwendigkeit, an die stelle der provisorischen Ver-
ordnung des FZM. Baron haynau sofort andere Bestimmungen treten zu lassen, und im 
Juni 1854 wurde über ah. ermächtigung eine neue provisorische Verordnung erlassen, in 
welcher das Versprechen enthalten war, zur definitiven ordnung der angelegenheit zu 
schreiten und zu dem ende noch im laufe jenes Jahres die evangelischen beider konfes-
sionen gemäß artikel 26 vom Jahre 1790/91 einzuvernehmen6. Mit ah. entschließung 
vom 9. Dezember 18547 wurde der kultusminister ermächtiget, nach einvernehmung 
von Vertrauensmännern einen entwurf zu verfassen, welcher der Beratung der konvente 
zu unterziehen sein werde, und zugleich wurden gewisse Bestimmungen vorgezeichnet, 
welche dem entwurfe zur Grundlage zu dienen haben. hierauf fanden die Beratungen 

3 Zur Verordnung Haynaus v. 10. 2. 1850 siehe kletečka, einleitung ömr. ii/2, XXV; Gottas, Protestan-
ten in Ungarn 28–36; Ders., Die Geschichte des Protestantismus in der habsburgermonarchie. In: 
Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonarchie 4, 499.

4 Vortrag Thuns v. 14. 12. 1852, Präs. 514, hhsta., McZ. 4099/1852; dazu siehe MK. v. 5. 2. 1853/V, 
ömr. iii/1, nr. 90.

5 Der mit dem Manifest v. 3. 10. 1848 (Publikation Wiener Zeitung v. 5. 10. 1848) verhängte Belage-
rungszustand wurde aufgrund der Ah. E. v. 9. 4. 1854 durch Ministerialverordnung v. 11. 4. 1854, rgbl. 
nr. 87/1854, mit 1. 5. 1854 aufgehoben.

6 Diese provisorische Verordnung Thuns wurde mit Ah. E. v. 21. 6. 1854 genehmigt, am 3. 7. 1854 erlassen 
und in Ungarn am 11. 7. 1854 kundgemacht, das Versprechen war in § 11 enthalten, siehe dazu Gottas, 
Protestanten in Ungarn 50, und MK. v. 3. 6. 1854/IX, ömr. iii/3, nr. 225.

7 Das war die Ah. Entschließung auf den in Anm. 4 zit. Vortrag Thuns v. 14. 12. 1852.
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mit einberufenen Vertrauensmännern statt8. sie führten zu einer erwünschten Verständi-
gung, und nachdem die neuerliche ah. ermächtigung bezüglich einiger Punkte erteilt 
worden war, in welchen der zustande gekommene entwurf über die mit ah. entschlie-
ßung vom 9. Dezember 1854 vorgezeichneten Grenzen hinausging, wurde derselbe den 
Distriktualkonventen zur freien Meinungsäußerung zugestellt9. Das ergebnis der kon-
ventsberatungen war trotz der agitation, welche von Pest aus, durch allerlei Umstände 
gefördert, den absichten der regierung entgegenwirkte, kein ungünstiges. Wenn auch 
keiner der konvente sich unbedingt für den entwurf aussprach, so wurde derselbe doch 
auch keineswegs unbedingt abgelehnt. Mehrere konvente sind in die Diskussion des ent-
wurfes mit mehr oder weniger anerkennung seiner Bestimmungen eingegangen. nach 
zuverlässigen nachrichten war derselbe übrigens in den senioratskonventen, welche dem 
beirrenden einflusse der agitation minder unterworfen sind, noch viel günstiger aufge-
nommen worden, und eine bedeutende Zahl von senioraten hat sich einfach für die 
annahme des entwurfes ausgesprochen10. allerdings aber haben die Distriktskonvente 
einmütig erklärt, daß nur die synoden kompetent seien in Fragen der kirchlichen Gesetz-
gebung, und sie haben daher insgesamt um die ah. Bewilligung von synoden gebeten. sr. 
Majestät liegt nunmehr der au. Vortrag vor, mit welchem die eingaben der konvente zur 
ah. kenntnis gebracht wurden11. in demselben hat sich der kultusminister dahin ausge-
sprochen, daß die Bitte um abhaltung von synoden beider konfessionen ag. gewährt, zu 
dem ende aber vorerst gemäß art. 26 von 1790/91 die konvente aufgefordert werden, 
sich zu äußern: über die Zusammensetzung der synoden, über die orte, an denen sie zu 
halten, und über die Gegenstände, welche auf denselben zu beraten sein werden.
se. Majestät der kaiser geruhten hierauf, die in der konferenz zu beratenden Fragen 
folgendermaßen zu präzisieren: 1. ist jetzt die abhaltung von synoden der beiden kon-
fessionen anzuordnen? 2. sind vor einberufung der synoden noch die konvente zu ver-
nehmen und über welche Punkte? 3. Wo sind die synoden abzuhalten? 4. Wie sind die-
selben zusammenzusetzen? 5. Welche Gegenstände sind denselben zur Beratung vorzule-
gen? 6. Was ist zu tun, wenn die konvente begehren, daß vor allem auf dem status quo 
vor erlassung des haynauschen Provisoriums12 zurückgegangen werde?
se. k. k. hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog albrecht betrachten die 
abhaltung von synoden in der gegenwärtigen Zeit als eine in politischer Beziehung sehr 
wichtige und folgenschwere Maßregel. es scheint bedenklich, Gegenstände, welche das 
Gewissen und zum teil auch die materiellen interessen von Millionen Ungarn berühren, 

8 Zur Vertrauensmännerversammlung siehe MK. v. 11. 8. 1855/VIII, ömr. iii/4, nr. 304; Gottas, Prote-
stanten in Ungarn 50–56.

9 Siehe ebd. und Vortrag Thuns v. 18. 8. 1855, Präs. 678, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2674/1855; dazu 
Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 872/55 und Ga. 819/1856, und ebd., rr., Präs. 227/1855 und 
Präs. 231/1855. Der Vortrag Thuns wurde erst am 23. 7. 1856 resolviert; anschließend wurde der Gesetzent-
wurf an die Konvente zur Rückäußerung gesandt; dazu Gottas, Protestanten in Ungarn 56; Ders., Die 
Geschichte des Protestantismus in der habsburgermonarchie. In: Wandruszka – Urbanitsch, habs-
burgermonarchie 4, 499 ff. 

10 Die Senioratskonvente (Augsburger Bekenntnis) waren auf der mittleren Ebene der Seniorate angesiedelt, die 
Distriktualkonvente auf der höheren Ebene der Superintendenzen.

11 Das ist der in Anm. 1 zit. Vortrag Thuns v. 14. 5. 1857.
12 Vgl. Anm. 3.
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vor größeren Versammlungen zu einer voraussichtlich oft leidenschaftlichen Diskussion 
mitten in einem lande zu bringen, wo das interesse an den öffentlichen angelegenheiten 
stets ein lebendiges war, wo die gewaltigsten krisen noch vor weniger als einem Dezen-
nium stattfanden und wo die leidenschaften der Parteien, bloß durch die Gewalt zum 
Verstummen gebracht, auf einen Vorwand lauern, um für ihre Zwecke offen agitieren zu 
können. Da aber die abhaltung der synoden unvermeidlich ist, so muß doch alles ver-
mieden werden, was die aufregung im lande zu vermehren oder zu verlängern geeignet 
ist. eben deswegen sollte man es womöglich unterlassen, die konvente vor einberufung 
der synoden über darauf bezügliche Gegenstände zu vernehmen. nach dem Wortlaute 
des Gesetzartikels 26 [absatz] 4 von 179113 scheint auch keine Verpflichtung hiezu für die 
regierung in jenem Falle vorhanden zu sein, wenn die einberufung motu proprio regis 
und nicht über ansuchen der evangelischen erfolgt.
Der k. k. geheime rat Graf v. Mailáth14 teilt die Meinung sr. kaiserlichen hoheit, daß 
der gegenwärtige Zeitpunkt nicht geeignet sei, um synoden zum Behufe der koordinie-
rung der kirchlichen Verhältnisse mit nutzen, ja selbst nur ohne Gefahr abzuhalten. es sei 
eine allgemeine, durch die erfahrung erprobte Wahrheit, daß organische reformen, wenn 
selbe gedeihen, das heißt in das Volksleben übergehen und aus demselben mit erfolg 
aufgehen sollen, einen in jeder Beziehung ruhigen Zustand der Dinge erfordern; noch 
fester behauptet sich aber diese Wahrheit rücksichtlich solcher angelegenheiten, welche 
die religiöse seite des Volkslebens, folglich das Gewissen eines bedeutenden teiles der 
landesbevölkerung berühren. Die Besorgnisse, welche infolge des im Jahre 1856 entwor-
fenen Planes über die reglung der kirchenangelegenheiten der beiden konfessionen15 
unter den Glaubensgenossen derselben sich kundgegeben haben, sind teils formeller 
natur, teils ihrer kanonischen stellung entnommen. in formeller hinsicht glaubten sie 
ihr recht der initiative angegriffen. rücksichtlich der kanonischen stellung glaubten sie, 
daß der regelungsplan sich mehr zur episkopal- als Presbyterialordnung neige, denn nach 
ihrer aus dem 26. artikel 1790/91 geschöpften ansicht bestehet folgende kirchenord-
nung:
in der äußeren Form bilden in der kirchenverwaltung das unterste Glied die einzelnen 
Gemeinden. in jeder Gemeinde besteht ein ausschuß oder sogenannter lokalkonvent, 
welcher bei den reformierten mit dem namen eines Presbyteriums bezeichnet wird, des-
sen Mitglieder aus der Gemeinde erwählt und ergänzt werden. Der lokalinspektor, wel-
cher immer ein weltlicher ist und bei den reformierten den titel eines kurators führt, 
steht an der spitze des konventes oder Presbyteriums und besorgt im strengsten einver-
nehmen mit dem lokalminister und den übrigen konventsmitgliedern die kirchenange-
legenheiten der Gemeinde. Über den Gemeinden stehen bei den evangelischen augsbur-
gischer konfession die seniorate, welche aus mehreren dazu gehörigen Gemeinden gebil-
det werden. Dem seniorate steht ein weltlicher inspektor vor, welcher mit dem senior 
und den übrigen weltlichen und geistlichen hiezu eigens gewählten Mitgliedern des 

13 Vg. Anm. 2.
14 Der ehemalige ungarische Hofkanzler Graf Anton Mailáth v. Székhely (1801–1873) bekleidete kein Amt 

und war offenbar als Vertrauensmann beigezogen worden.
15 Damit ist der Gesetzentwurf von 1856 gemeint, vgl. Anm. 9.
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senioratskonvents die kirchlichen angelegenheiten zu besorgen hat. Bei den reformierten 
Glaubensgenossen stehen in dieser abstufung die Dekanate. Die stelle der inspektoren 
versehen die kuratoren und die senioren werden Dekane genannt. endlich sind die 
superintendenzen, welche bei den evangelischen augsburger konfession aus mehreren 
dazugehörigen senioraten und bei den reformierten aus den betreffenden Dekanaten 
bestehen. Die dem Wirkungskreise der superintendenzen zuständigen kirchenangelegen-
heiten aller zu derselben gehörigen seniorate oder Dekanate werden durch den Distrik-
tual- oder traktualkonvent besorgt, an deren spitze die Distriktualinspektoren oder 
oberkuratoren sowie auch die superintendenten stehe; die beiden werden mittels schrift-
lichen scrutiniums der seniorate respective Dekanate gewählt. Die konvente selbst beste-
hen aus den weltlichen und geistlichen Deputierten der seniorate. Für die evangelischen 
augsburger konfession besteht noch die stelle eines weltlichen Generalkircheninspektors, 
welcher in dem Generalkonvente, wo die allgemeinen kirchenangelegenheiten sämtlicher 
vier superintendenzen beraten und entschieden werden, den Vorsitz führt.
nun glaubten die Protestanten, daß diese kanonische stellung beirrt werde; in diesem 
sinne entwickelte sich eine aufregung, und die Gemüter der Protestanten sind nicht in 
jener ruhigen stimmung, welche zur nächsten abhaltung einer synode wünschenswert 
wäre. hiezu gesellt sich noch der Umstand, daß mehrere solcher individuen sich um die 
Wahl in die synode bewerben würden, die das dogmatische Feld zum Glanzpunkt ihres 
oratorischen talentes benützen wollten, was nicht im interesse des staats und der kir-
chenordnung liegt. es dürfte daher für die regierung vorteilhafter sein, das dermalige 
Provisorium, an das man sich bereits gewöhnt hat, noch so lange aufrecht zu halten, bis 
die Gemüter mehr beruhiget sind.
Der Justizminister teilte im wesentlichen die ansichten der Vorstimme.
hierauf entgegnete der kultusminister: Wenn gegenwärtig die agitation nicht mehr 
gegen das bestehende Provisorium gerichtet sei, so finde das nur in dem Umstande seine 
natürliche erklärung, daß bereits das kaiserliche Wort vorliege, dasselbe durch definitive 
Maßregeln zu ersetzen, und daß über diese die Verhandlungen bereits im Gange seien. 
Würden diese Verhandlungen wieder fallengelassen, so würde unzweifelhaft die agitation 
im gesteigerten Maße wieder gegen das Provisorium gerichtet werden, umso mehr, als die 
suspension der superintendentenwahlen offenbar auf die Dauer unmöglich sei. abgese-
hen hievon sei aber schon der Umstand an sich von höchster Bedeutung, daß das kaiser-
liche Wort vorliege, die seit dem Jahre 1791 anhängigen Verhandlungen endlich zum 
abschlusse zu bringen16. Dieses kaiserliche Wort zurückzunehmen, erscheine mit der 
Würde sr. Majestät des kaisers unvereinbar. eine solche Zurücknahme des kaiserlichen 
Wortes müßte alles Vertrauen in die kaiserliche regierung zugrunde richten. Man würde 
sagen, wie schon oft in dieser angelegenheit gesagt worden ist: es sei der regierung nie-
mals ernst mit der sache gewesen, sie wolle den Fortbestand der Unordnung. Das würden 
dieselben leute sagen, die der herstellung einer besseren ordnung jetzt entgegentreten; 
aber auch die nicht geringe Zahl loyal gesinnter Protestanten würde an dem guten Willen 
der regierung verzweifeln; denn sie erwarten mit sehnsucht, durch die erfüllung des 

16 Damit ist die provisorische Verordnung von 1854 gemeint, vgl. Anm. 6.
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kaiserlichen Wortes ihre kirchlichen Zustände endlich aus der Verweltlichung und Ver-
wirrung gerettet zu sehen, worin sie sich schon so lange befinden.
Der kultusminister glaubt es als eines der größten politischen Übel des jetzigen Zustandes 
bezeichnen zu müssen, daß fast niemand unter den Protestanten in Ungarn den Mut habe, 
sich offen für die regierung auszusprechen. es sei wiederholt geschehen, daß diejenigen, 
namentlich unter den Geistlichen und unter dem lehrstande, die solches gewagt haben, 
eben deshalb ihrer stellen und ihrer existenz verlustig wurden, und der regierung stehe kein 
Mittel zu Gebote, solchen Unordnungen vorzubeugen oder abzuhelfen, solange nicht die 
kirchlichen Zustände im allgemeinen geordnet wären. auch in der jetzigen Verhandlung 
könne man weder verlangen noch erwarten, daß sich die Gutgesinnten der regierung mit 
entschiedenheit anschließen, wenn nicht ihr Vertrauen und ihr Mut durch einen festen und 
konsequenten Vorgang gestärkt werde. allerdings sei es unvermeidlich, daß die Verhandlun-
gen der konvente und der synoden im lande wieder aufregend wirken; diese aufregung 
werde aber eine vorübergehende sein, sie sei einmal unvermeidlich, um zum Ziele zu gelan-
gen, und der Minister müsse sie für ein ungleich geringeres Übel ansehen als die Fortdauer 
des bisherigen, ungeregelten Zustandes, in welchem jene Majestätsrechte, die dem Worte 
nach anerkannt werden, in der tat völlig paralysiert und eine bloße illusion sind.
se. kaiserliche hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog Generalgouverneur 
pflichteten dem kultusminister insofern bei, daß die allgemeine politische lage der erfül-
lung des kaiserlichen Wortes im gegenwärtigen augenblicke keine wesentlichen hinder-
nisse in den Weg lege, und höchstdieselben verkennen nicht, daß der Vorgang der katho-
lischen kirche gegenüber auch bei den akatholiken manche unabweislichen Wünsche 
und hoffnungen hervorrufen mußte17. Die abhaltung der synoden sei daher wohl nicht 
unvermeidlich [sic!]18 geworden, allein man müsse sich sorgfältig hüten, selbst agitatio-
nen zu provozieren, und diese Maßregel daher auf die einfachste Weise durchführen; und 
(wie bereits gesagt wurde) jede überflüssige Vorfrage muß unterlassen werden. Dahin 
gehört vor allem die Frage über den ort, welche von den konventen ohne Zweifel in einer 
art beantwortet werden würde, welche von der regierung kaum gebilligt werden kann. in 
Pest-ofen würden sich ein paar akatholische kammern konstituieren, wohl auch bald zu 
einer einzigen verschmelzen, welche auf dem kirchlich-politischen Felde einen Feldzug 
gegen die regierung nach einem im casino auszuarbeitenden operationsplan führen 
würde. Dies kann nicht zugegeben werden. sehr bedenklich wäre es auch, die konvente 
zu fragen, wie die synode zusammenzusetzen wäre, weil dies gleich benützt werden dürfte, 
die Wiederherstellung des status quo ante mit seinem Generalinspektor, oberkuratoren 
und oberinspektoren zu begehren.
Der Minister des inneren erkannten gleichfalls, daß der gegenwärtige, gesetzlich 
ungeordnete Zustand nicht wohl fortbelassen werden könne, andererseits die einfache 
rückkehr zum status quo [ante] bedenklich wäre, endlich daß die erlassung einer norm 

17 Mit dem Vorgang der katholischen kirche gegenüber war die Erfüllung der Wünsche der katholischen 
Kirche durch den Abschluß des Konkordats vom 18. August 1855 gemeint.

18 Eine mißverständliche Formulierung des Protokollführers: Erzherzog Albrecht hatte in der ersten Wortmel-
dung die Abhaltung von Synoden als unvermeidlich bezeichnet, so wie auch Thun und Bach, und nur den 
gegenwärtigen Zeitpunkt als ungünstig beurteilt. 
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über die fraglichen angelegenheiten ex imperio mit den bereits erteilten ag. Zusicherun-
gen nicht im einklange stehen würde und somit nichts erübrige, als zur abhaltung der 
synoden zu schreiten. Was die weiteren Fragen a) über die legalität, b) über die oppor-
tunität einer vorläufigen Vernehmung der konvente betrifft, zeigte der Minister des inne-
ren zu a), daß die früheren synoden kein eigentliches klares Präzedens für den gegenwär-
tigen Fall liefern, daß ihm aber das recht der krone, synoden auch ohne jene vorläufige 
Vernehmung einzuberufen, in dem landtagsartikel 26.4 vom Jahre 1791 sowie in dem 
ah. reskripte vom Jahre 1791, womit die damaligen synoden über einschreiten der 
evangelischen von weiland kaiser leopold bewilliget wurden, gewahrt scheine. Zu b) 
glaubte der Minister, daß a) in betreff des ortes sowie b) der tractanda eine vorläufige 
einvernehmung der konvente weder opportun noch notwendig sei, weil rücksichtlich des 
ortes schon itzt von allen seiten mit Bestimmtheit vorausgesetzt wird, daß die Wahl der 
konvente auf ofen-Pest, also gerade auf jene orte fallen werde, die zu vermeiden die von 
sr. kaiserlichen hoheit geltend gemachten hochwichtigen politischen Gründe dringend 
anraten. Was aber die tractanda betrifft, so können dieselben keiner Frage unterliegen, 
weil die synoden sowohl von der regierung als von den evangelischen gerade zu dem 
Behufe angestrebt werden, damit die im landtagsartikel 26 vom Jahre 1791 in aussicht 
gestellte, in den synoden vom Jahre 1791 verhandelte definitive ordnung des evangeli-
schen kirchenregimentes samt den einschlägigen Fragen ihre endgiltige Feststellung 
erhalten. alle diese Gegenstände seien auch bereits in der vorliegenden eingabe der kon-
vente zur sprache gekommen, indem letztere dem inhalte der synodalbeschlüsse folgend 
alle diese Gegenstände, nämlich die kirchenverfassung, die kirchendisziplin, die ehean-
gelegenheiten, die schul- und studiensachen sowie die Verwaltung der kirchenvermögen-
schaften und stiftungen ausdrücklich als der nochmaligen erörterung auf einer synode 
bedürftig behufs der endlichen Feststellung erkennen. es dürfte daher von einer neuerli-
chen Vernehmung hierüber umso unbedenklicher Umgang genommen werden, als es ja, 
wenn se. Majestät die Zusammenberufung der synoden zu bewilligen geruhen sollten, 
ohnehin unumgänglich notwendig sein wird, die tractanda mit Bezug auf die vorliegen-
den unerledigten synodalbeschlüsse vom Jahre 1791 bestimmt zu formulieren und bei 
der einberufung bekanntzugeben.
Was dagegen die Modalitäten der Zusammensetzung der synoden betrifft, so glaube er, 
wenn auch hiezu für den Fall der einberufung durch die krone für letztere keine Ver-
pflichtung bestehe, daß es, ohne diesem rechte zu vergeben, allerdings angehe und rätlich 
sei, hierüber vorläufig das Gutachten der konvente einzuholen, weil dadurch allenfälligen 
einsprachen gegen die kanonische legalität der Zusammensetzung die spitze abgebro-
chen und zugleich der Widerspruch vermieden würde, welcher sich bei Feststellung der 
von sr. kaiserlichen hoheit beantragten Modalitäten mit den in dem entwurfe des Mini-
sters für kultus für die künftige Zusammensetzung der synoden enthaltenen eventuellen 
Bestimmungen ergeben würde.
Der k. k. wirkliche geheime rat Graf v. Mailáth äußerte, daß die regierung allerdings 
berechtiget sei, die orte für die abhaltung der synoden ohne vorläufiger Vernehmung der 
konvente festzusetzen. Die Frage über die zu beratenden Gegenstände sei gewissermaßen 
schon durch die Vorlagen vom Jahre 1791 und 1856 entschieden. es erübrige daher nur 
noch, über die Zusammensetzung der synoden zu fragen.
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se. Majestät der kaiser geruhten die Fortsetzung der Beratung des Gegenstandes auf 
den folgenden tag ah. anzuordnen.

Fortsetzung am 31. Dezember 1857.

Der Minister des inneren referierte, er habe nochmals die Frage wegen der vorläufigen 
Vernehmung der konvente vom rechtlichen standpunkte erwogen und sei in seiner frü-
heren Meinung bestärkt worden, daß eine Verpflichtung der regierung diesfalls nicht 
bestehe. Bis zum Jahre 1791 waren die könige von Ungarn in bezug auf die einberufung 
der synoden durch kein Gesetz beschränkt, seitdem sei auch keine Beschränkung einge-
treten. nachdem die Protestanten selbst im Jahre 1791 um abhaltung ihrer synoden in 
ofen-Pest gebeten hatten, entfiel überhaupt die notwendigkeit einer Vorfrage, und die 
synoden waren bereits faktisch zusammengesetzt, bevor se. Majestät kaiser leopold nach 
anhörung der ungarischen hofkanzlei und des staatsrates über den Modus entschieden 
hatten, sodaß se. Majestät sich begnügte, seine diesfälligen rechte für die Zukunft vorzu-
behalten. im siebenzehnten Jahrhundert, während der rebellionen und türkenkriege, 
wurden die synoden ohne einflußnahme der regierung abgehalten. es gibt daher aus 
dieser Zeit kein Präzedens, ebenso wenig als aus den für die rechte der Protestanten übri-
gens keineswegs günstigen regierungsperioden kaiser Joseph i. und karl Vi. Die einfüh-
rung des josephinischen toleranzpatentes in Ungarn konnte nichts an den königlichen 
Prärogativen ändern. Vielmehr beweist sie, daß damals der rechtsstand der evangelischen 
in Ungarn ein höchst prekärer war und lediglich in der königlichen Gnade beruhte. Der 
religionsartikel 26 des landtages 1791 enthält nirgends die Bestimmung, daß der könig 
eine synode der evangelischen nicht ferner ex auctoritate Principis berufen könne und 
daß er, um hiezu zu schreiten, vorläufig die konvente der evangelischen über die bezeich-
neten Punkte einvernehmen müsse. eine solche, die frühere unbeschränkte königliche 
autorität in das gerade Gegenteil der größten Beschränkung umkehrende anordnung ist 
in dem gedachten landtagsartikel nicht zu finden, und sie kann umso weniger präsumiert 
werden, da der fragliche landtagsartikel das landesfürstliche oberste inspektionsrecht aus-
drücklich und wiederholt in seinem vollen Umfange vorbehält.
Der § 4 des Gesetzartikels 26 von 1791 besagt nur, daß den evangelischen auch in der 
Zwischenzeit, bis die endgiltige koordination erfolgt sein wird (interea), die einberufung 
von synoden gestattet sei („liberam illis futuram [...] synodorum [...] convocationem“) 
– „praevie tamen tam quoad numerum personarum ad illas concurrentium, quam etiam 
objecta ibidem pertractanda per suam Majestatem regio-apostolicam de casu ad casum 
determinanda, ad locum, quem ipsi praevio altefatae suae Majestatis adsensu delegerint“, 
aus welcher stelle hervorgeht, daß die evangelischen, wenn sie synoden berufen wollen, 
hiezu vorläufig nicht nur die erlaubnis sr. Majestät überhaupt einzuholen gehalten sind, 
sondern daß sie sich auch die Bestimmung des ortes, der Zahl der Mitglieder und der 
tractanda von sr. Majestät erbitten müssen. Davon aber, daß se. Majestät, wenn aller-
höchstdieselben eine synode berufen wollen, an diese vorläufige einvernehmung gebun-
den sein sollen, ist in dem gedachten artikel nichts enthalten. Vielmehr heißt es im ein-
gange des § 4 ausdrücklich: „evangelici utriusque confessionis in iis, quae ad religionem 
pertinent, unice a religionis suae superioribus dependeant; ut autem haec gradualis in re 
religionis superioritas suo certo ordine consistat, reservat sibi sua Majestas sacratissima, 
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tam relate ad coordinationem praedictae superioritatis, quam et reliquas disciplinae par-
tes, intacta caeteroquin religionis libertate, cum stabilire ordinem, qui comuni virorum 
ejusdem religionis, tam saecularium, quam religionis Ministrorum consensione maxime 
congruus reputabitur. hinc sua Majestas ... evangelicos utriusque confessionis ulterius 
audiet, atque una curabit, ut hac in re certus, principiisque ipsorum religionis adcommo-
datus ordo constabiliatur.“ Durch die entwickelten Gründe komme daher der Minister 
des inneren zu der Überzeugung, daß die behauptete Verpflichtung des souveräns zur 
vorläufigen anhörung der konvente über die von dem kultusminister aufgestellten Prä-
judizialpunkte nicht bestehe; daß daher die Frage, ob und über welche Punkte behufs der 
einzuberufenden synode eine vorläufige einvernehmung stattfinden solle, lediglich von 
dem standpunkte der inneren Zweckmäßigkeit und der opportunität zu entscheiden sei.
Der kultusminister  kann der vorstehenden Meinung über den rechtspunkt nicht bei-
pflichten. Die Protestanten haben in früheren Zeiten in Ungarn ihre synoden in voller 
selbständigkeit abgehalten. Wenn hierauf eine Zeit folgte, in welcher ihre rechte und 
ansprüche keine anerkennung fanden, so wurde dieses eben von ihnen als ein ungesetz-
licher Zustand angesehen, und es war eine der aufgaben des landtages von 1790/91, 
ihren rechtszustand wieder herzustellen. hierbei wurde nun zwar festgestellt, daß sie 
synoden fortan nur mit landesfürstlicher Bewilligung halten sollen; allein, als eine 
Bürgschaft, daß bei deren einberufung ihre interessen nicht verletzt werden, erscheint die 
Bestimmung, derzufolge sie vorher über die Modalitäten der einberufung zu hören seien. 
Der Minister glaubt es daher rechtlich nicht zulässig, daß hievon abgesehen werde.
aber auch Gründe der Zweckmäßigkeit scheinen ihm für die einholung ihrer äußerung 
über die fraglichen drei Punkte zu sprechen. Was die Zusammensetzung der synode anbe-
lange, so scheine dies allgemein anerkannt zu werden. auch die Wahl der orte sei aber für 
sie nicht gleichgiltig. Der Minister hält es für zweckmäßig, daß die beiden synoden in 
orten abgehalten werden, die nahe genug sind, um eine gegenseitige kenntnisnahme von 
den Verhandlungen zu gestatten, und er sehe nicht wohl, welche anderen orte als Pest 
und ofen würden gewählt werden können, ohne zu begründeten einwendungen anlaß 
zu geben. so unerwünschlich in diesen städten die von der synode unzertrennbare auf-
regung der Gemüter sei, so erachtet er gleichwohl, daß man sich dadurch nicht bestim-
men lassen sollte. sollten aber auch überwiegende Gründe bestimmen, die Wahl dieser 
orte nicht zu gestatten, so würde seines erachtens die Verweigerung der ausgesprochenen 
Wünsche immer noch weniger verletzend wirken, als wenn den synoden andere Ver-
sammlungsorte angewiesen würden, ohne auch nur die äußerung der Protestanten einge-
holt zu haben. Was die Gegenstände der Verhandlung anbelangt, so ist allerdings kein 
Zweifel, daß sie sich hauptsächlich um die kirchenordnung handle. Der Minister hält es 
aber für notwendig, auf eine genauere Bezeichnung der Gegenstände, deren Verhandlung 
gewünscht wird, zu dringen, um mit rücksicht auf die abgegebenen äußerungen den in 
dieser angelegenheit einzuhaltenden Vorgang mit sicherheit feststellen zu können.
Die auf die synode bezüglichen Vorfragen stehen in enger Verbindung mit der bereits 
vorliegenden weiteren Bitte um Wiederherstellung des früheren Zustandes, und der 
Minister ist des erachtens, daß diese Bitte nur erst gleichzeitig mit der wirklichen einbe-
rufung der synoden ihre erledigung finden dürfe. aus diesem Grunde hat derselbe über 
diese Bitte sr. Majestät noch nicht au. Vortrag erstattet, sondern der Minister hat die 
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absicht, gleichzeitig mit der kundmachung der erbetenen ah. erledigung des vorliegen-
den Vortrages den konventen zu bedeuten, daß, um die Würdigung der Bitte um Wieder-
herstellung des früheren Zustandes zu ermöglichen, näher anzugeben und zu begründen 
sei, welcher Zustand hiemit gemeint sei.
Der Minister sei in der lage, hierbei zur Beantwortung von Fragen zu nötigen, durch 
welche die ansichten und Wünsche derjenigen, denen es wirklich um herstellung kirch-
licher ordnung zu tun ist, zur evidenz gelangen. Dann erst werde es an der Zeit sein zu 
beraten und zu beschließen, auf welche Bestimmungen notwendig gedrungen werden 
müsse, um die ah. Majestätsrechte wirksam zu machen, und auf welche Weise dieselben 
anzustreben seien. Um seine anträge hierüber präzisieren und gehörig begründen zu kön-
nen, bedürfe der Minister notwendig das Materiale, das er durch jene doppelte einver-
nehmung sich zu verschaffen in der lage sei.
se. kaiserliche hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog albrecht halten es für sehr 
gefährlich, dermal an die konvente diese Fragen zu stellen. Wenn man die Protestanten 
selbst auffordert, ihre rechte geltend zu machen und zu beweisen, wird man sehr große 
Prätensionen auf alte reichstagsartikel und einen unvordenklichen Usus zu stützen 
suchen. Die Diskussionen darüber werden zur erörterung delikater staatsrechtlicher Fra-
gen führen. se. kaiserliche hoheit müßten sich mit Bestimmtheit dagegen erklären, daß 
von der regierung selbst der erste anstoß zu derlei Diatriben gegeben werde. Der durch-
lauchtigste herr erzherzog halte sich gleichfalls verpflichtet, gegen die Berufung der syn-
oden nach ofen und Pest zu protestieren. es spräche für diese Wahl kein kirchlicher 
Grund, da dort verhältnismäßig wenig konfessionsverwandte wohnen; wohl aber gebe es 
dort agitatoren aller art. Die synoden, wenn in solcher nähe versammelt, würden trotz 
des konfessionellen haders stets wie ein Mann gegen die regierung auftreten und die 
Vereinigung zu einer anstreben. Preßburg ist eine halbevangelische stadt und bietet genug 
raum zur Unterbringung der protestantischen Deputierten, welche dort auch dem herd 
der agitation entrückt sind. Debreczin mit seiner fast ganz helvetischen Bevölkerung und 
inmitten der kalvinischen Bezirke ist zum Versammlungsort der kalvinischen synode vor-
zugsweise geeignet. es finden sich dort auch mehr Wohnungen als in Großwardein, wo 
bloß ein Drittel der Bevölkerung dem helvetischen Glauben angehört und viele katholi-
sche geistliche Würdenträger leben.
se. k. k. apost. Majestät geruhten zu bemerken, daß die Vorfrage an die konvente 
über den ort keine andere Folge haben dürfte, als daß man ihrem Vorschlag (Pest-ofen) 
eine entschiedene ablehnung entgegensetzen muß.
Der Minister Graf thun glaubte seinen antrag in der Beziehung erläutern zu sollen, 
daß er, was die anähere nachweisung und Begründung des Zustandes, dessen herstellung 
begehrt werde, betrifft, die Beleuchtung der inneren kirchlichen Zustände beabsichtige, 
wodurch das Unberechtigte in dem beherrschenden einflusse und dem Vorgange der 
weltlichen inspektoren und kuratoren sich herausstellen dürfte.a

a–a  Korrektur Thuns aus Begründung des status quo betrifft – bloß auf die geltenden administrativen (nicht 
landtäglichen) Verordnungen geführt zu werden wünsche, um die jetzt herrschende Willkür gegenüber 
den rechten der Unterdrückten herauszustellen; was auch von einigen senioraten beabsichtiget wird.
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Der Minister des inneren, seine frühere Meinung über den rechtspunkt festhaltend, 
hält die Fragestellung über den ort, wie schon bemerkt, auch nicht opportun, weil 
dadurch nur unnötige streitigkeiten und aufregung hervorgerufen würde und man im 
vorhinein schon der Wahl der politisch bedenklichsten orte gewiß sein könne. Die Frage 
über die Gegenstände sei entbehrlich, da, wie oben erörtert wurde, dieselben seit 1791 
gegeben vorliegen; überhaupt sollte man so wenig als möglich Fragen und Detailnachwei-
sungen fordern, weil es sonst den anschein gewinnen würde, daß die regierung dadurch 
die abhaltung der synode möglichst hinauszuschieben suche. Was aber insbesondere die 
beabsichtigte aufforderung an die konvente anbelangt, den inhalt des übrigens nur von 
einigen derselben gestellten Begehrens um restitution des status quo ante näher zu prä-
zisieren, so halte er dies für im hohen Grade bedenklich und selbst im Widerspruche mit 
dem Zwecke, zu welchem die abhaltung der synoden sowohl von der regierung als von 
den evangelischen angestrebt wird und welcher eben dahin geht, daß der bisherige, 
gesetzlich nicht geregelte, nur usuelle status seine endgiltige regelung und Feststellung 
erhalte. eine solche rückfrage würde von der einen seite gerade die hierauf gerichtete 
agitation nähren, von der anderen seite aber Mißtrauen hervorrufen, weil sie der Mei-
nung eingang verschaffen könnte, daß es der regierung mit der beabsichtigten endlichen 
Feststellung der kirchlichen ordnung der evangelischen nicht recht ernst sei. auch dürfte 
eine solche rückfrage kaum mehr licht verbreiten über die dem kultusministerium nicht 
vorliegenden Detailergebnisse in den einzelnen superintendenzdistrikten und wahr-
scheinlich nur das bestätigen, was ohnehin bekannt ist, nämlich dies, daß der status ante 
nichts anderes ist, als die faktische Durchführung der synodalbeschlüsse vom Jahre 1791.
Der einzige Punkt, auf welchen fast alle einvernommenen konvente zurückkommen, ist 
der, daß die durch die haynausche Verordnung19 und durch die kultusministerialverord-
nung vom Jahre 185420 eingestellten ämter der superintendenten und inspektoren wie-
der hergestellt werden. Dieses Begehren wird allerdings auch itzt wieder zum Vorschein 
kommen, wenn die konvente über die Modalitäten der Zusammensetzung der synoden 
gehört werden, zumal diese Funktionäre von jeher geborene Mitglieder der synoden 
waren. allein, im Zusammenhange mit und in der Beschränkung auf die Frage der 
Zusammensetzung der synode erscheint eine solche erneuerte anregung viel weniger 
bedenklich als die förmliche erörterung der restitutio des status quo ante in allen ihren 
konsequenzen; und es wird, wenn einmal die äußerungen der konvente über die Frage 
der Zusammensetzung vorliegen, an der Zeit sein, zu erwägen, ob und in welchem 
Umfange einem solchen Begehren von sr. Majestät Folge zu geben sei. es wird dann 
immer noch die Modalität zu erörtern sein, ob es nicht geraten erscheine, die superinten-
denten (wohl allenfalls mit dem Vorbehalt der kaiserlichen Bestätigung) zuzulassen, statt 
der inspektoren aber die Wahl eines weltlichen Mitgliedes der synode, bloß ad hoc und 
nicht mit den übrigen Befugnissen eines inspektors oder kurators, welche eben erst durch 
die definitive koordinierung ihre gesetzliche normierung erhalten sollen, bfür jeden 

19 Vgl. Anm. 3.
20 Vgl. Anm. 6.

b–b  Einfügung Bachs.
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superintendenzdistriktb zu gestatten. in den gegenwärtigen stadien der Verhandlung 
dürfte aber von der einen wie von der anderen Maßregel abgesehen und vorläufig der 
stand aufrecht zu erhalten sein, welcher durch die mit ah. Genehmigung erfolgten kul-
tusministerialverordnung vom Jahre 1854 festgesetzt wurde.
Der k. k. geheime rat und sektionschef Baron hauer meint, daß durch die gesche-
henen erörterungen die Frage, daß se. Majestät die Protestanten früher über die bean-
tragten Punkte einvernehmen müsse, wenn allerhöchstdieselben die synode ausschrei-
ben, erschöpfend im sinne des kaiserlichen rechtes beantwortet sei, und schließt sich den 
anträgen, daß selbe weder über den ort der Zusammenkunft noch über die Wahl der auf 
der synode zu verhandelnden Gegenstände zu vernehmen seien, vollkommen an; derselbe 
ist jedoch der Meinung, daß selbe auch über die anzahl und die Bestimmungen, welche 
Personen von amts wegen, welche durch Wahl zur synode zu senden wären, nicht vorläu-
fig zu hören wären. Über diese Frage werden die Protestanten den status quo vor dem 
Jahre 1848 verlangen und insbesondere auf der Wahl der oberkuratoren und oberin-
spektoren als von amts wegen integrierender Mitglieder der synode bestehen. Da die 
regierung diese anträge nicht genehmigen dürfte, so ist sie nach der einvernehmung 
doch in der selben lage wie ohne die einvernehmung, nämlich von sich aus bestimmen 
zu müssen, unter welchen Modalitäten die Zusammensetzung der synodalmitglieder zu 
erfolgen habe. Derselbe hält es für die Beteiligten weniger verletzend, wenn dies bestimmt 
wird, ohne sie gehört zu haben, als wenn es nach der anhörung ohne Beachtung des 
Gesagten geschieht, umso mehr, als man dann in der ausschließung des angetragenen 
eine prinzipielle ausschließung der regierung sieht, wodurch die letztere den anschein 
als auf einem Parteistandpunkte stehend gewinnt. Die chancen, die sich bei diesem Vor-
gange ergeben, sind, daß die synoden gar nicht beschickt würden oder daß sie sich gleich 
nach ihrem Zusammentreten als inkompetent auflösen. in diesen Fällen hat die regie-
rung ihrerseits alles mögliche zur koordinierung getan. es ist aber auch der dritte Fall 
möglich, daß die nach dem oktroyierten Modus zusammengesetzten synoden ihre Ver-
handlungen vornehmen und zu ende führen. ein entwurf zu einem solchen Modus, vom 
Generalgouverneur verfaßt, liegt bereits vor. auf die Bemerkung des Ministers Baron 
Bach, daß nach diesem entwurf die synode im Gegensatz zu dem Präzedens vom Jahre 
1791 nicht mit tunlich gleichmäßiger Beachtung der geistlichen und weltlichen elemente 
zusammengesetzt sein würde und daß es überhaupt mißlich wäre, ab imperio ohne anhö-
rung der konvente die synoden wesentlich anders zusammenzustellen, als sie nach dem 
hinausgegebenen entwurfe des kultusministeriums beabsichtiget wurden, erwiderte 
Baron hauer, daß die früheren synoden vor 1790/91 wenn nicht ganz, doch jedenfalls 
der Mehrheit nach aus Geistlichen gebildet waren.
Der Justizminister teilt in bezug auf den rechtspunkt und die nichtopportunität einer 
Vorfrage über ort und Verhandlungsgegenstände die Meinung des Minister des inneren. 
es würde sofort nur noch die Zusammensetzung der synode zu erwägen sein, wobei man 
sich an die Basis von 1791 mit geistlicher Präponderierung unter den Mitgliedern halten 
könnte. Dadurch würde die Vernehmung auch über diesen Punkt entfallen. Die superin-
tendenten wären nach dem früheren Modus vorbehaltlich der ah. Bestätigung zu wählen.
Der k. k. wirkliche geheime rat Graf v. Mailáth spricht seine volle Überzeugung aus, 
daß die synoden kein nennenswertes nützliches resultat liefern und nichts zurücklassen 
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werden, als eine tiefe aufregung. indessen verkennt er nicht, daß die regierung nach den 
vorausgegangenen Zusicherungen nicht umhin kann, diesen schritt zu machen, der 
wenigstens beweisen wird, daß sie alles mögliche getan hat, um eine reglung der bedau-
erlichen kirchlichen Verhältnisse der akatholiken auf normalem Wege herbeizuführen. 
Die Vorfrage über die orte der Versammlungen und zu beratenden Gegenstände wäre, 
wie oben gesagt, nicht zu stellen. Über die Frage der Zusammensetzung der synoden aber 
sind die Protestanten zu befragen. nach dem Gesetze und dem Usus sind zur synode 
nicht bloß die superintendenten, sondern auch die inspektoren und kuratoren zu beru-
fen. Über die Frage, welche Gepflogenheit rücksichtlich der Verhandlungen bei den 
inspektoraten und rücksichtlich kuratoraten bestehen, dürften vor allem die nun beste-
henden superintendenten und administratoren vernommen werden, und dann erst, 
wenn man den normalen Zustand zu handhaben wünscht, zur Wahl der superintenden-
ten und kuratoren, die immer durch ein schriftliches skrutinium geschehen muß, mit 
dem schreiten, daß bei einer solchen superintendenten-, inspektorats- oder kuratorats-
wahl gar kein anderer Gegenstand besprochen, sondern bloß die Wahl vorgenommen und 
über das resultat allerhöchstenorts Bericht erstattet werde. Dann erst könnte man die 
Frage der Zusammenstellung und Berufung der individuen zur synode der Beratung 
unterziehen.
se. Majestät der kaiser geruhten hierauf die Beratung aufzuheben21.

am 7. Jänner 1858.

ah. e. ich habe den inhalt dieses Protokolles zur kenntnis genommen. Franz Joseph. 
Wien, 16. Februar 1858.

21 Fortsetzung MK. v. 4. und 6. 1. 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 427).
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nr. 426   Ministerkonferenz, wien, 2. Jänner 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 2. 1.), gesehen Bach 17. 1., Thun 
16. 1., Toggenburg, Bruck, Nádasdy; abw. Kempen, Kellner.

[i.] Bestätigung der lehrer der Wiener handelsschule.

McZ. 33 – kZ. 26

Protokoll der zu Wien am 2. Jänner 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

[i.] Der Minister für kultus und Unterricht fand sich anach dem Wunsche des 
Finanzministers bezüglich dera Verhandlung über die statuten der neu gegründeten han-
delsschule in Wien1 bestimmt, nachstehenden Vorgang zur kenntnis der konferenz zu 
bringen. als es sich um die Vorlage der statuten der handelsschule zur Genehmigung 
derselben durch das Ministerium handelte, sei beines der tätigsten Gliederb der Grün-
dungsgesellschaft vor dem Unterrichtsminister mit einem statutenentwurfe erschienen, 
in welchem die Bestimmung enthalten war, daß bei Benennung der lehrer, deren Bestä-
tigung übrigens dem Unterrichtsministerium vorbehalten wurde, auf die konfessionellen 
Verhältnisse derselben keine rücksicht zu nehmen sei. im sinne des art. Vii des konkor-
dats2: „in gymnasiis et omnibus, quas medias vocant, scholis pro juventute catholica desti-
natis nonnisi viri catholici in professores seu magistros nominabuntur, et omnis institutis 
ad vitae christianae legem cordibus inscribendam pro rei, quae tractatur, natura compo-
sita erit [...]“3, habe der Minister bemerkt, daß jene Bestimmung in den statuten der 
handelsschule zur annahme nicht geeignet sei. inzwischen habe der Minister den ihm 
von sr. Majestät bewilligten Urlaub angetreten, und während desselben erfolgte die Vor-
lage der statuten, mit Beibehaltung jener Bestimmung. hierüber erteilte das Ministerium 
ceine motivierte erledigung, in welcher ohne Beziehung auf art. Vii des konkordates 
auseinandergesetzt wurdec, daß es dem mit einer so allgemeinen textierung beabsichtig-
ten Prinzipe die Zustimmung nicht zu geben vermöge, dund worin insbesondere die not-
wendigkeit, daß der Direktor der anstalt und der lehrer der Geschichte katholiken seien, 

1 Gründer war der Verein der Wiener handels-akademie, treibende Kraft war der Waffenfabrikant Bern-
hard Wilhelm Ohligs (1810–1869), engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesen 4, 
201; historisches lexikon Wien 3, 45 f.; kleibel, Fünfzig Jahre Wiener handels-akademie; zu 
Ohligs historisches lexikon Wien 4, 445; österreichisches Biographisches lexikon 7, 219 f.

2 rgbl. nr. 195/1855; Allgemein zum Konkordat siehe heindl, einleitung ömr. iii/4, XXV-XXXii.
3 Der Artikel ist im Protokoll unvollständig wiedergegeben. Amtliche Übersetzung: in den für die katholische 

Jugend bestimmten Gymnasien und mittleren schulen überhaupt werden nur katholiken zu Professo-
ren oder lehrern ernannt werden, und der ganze Unterricht wird nach Maßgabe des Gegenstandes dazu 
geeignet sein, das Gesetz des christlichen lebens dem herzen einzuprägen. [...]

a–a  Korrektur Thuns aus anlaß der intervention des Finanzministers in die.
b–b  Korrektur Thuns aus der Bevollmächtigte.
c–c  Korrektur Thuns aus die erledigung dahin.
d–d  Einfügung Thuns.
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daß lehrfächer, die eine pädagogische Bedeutung haben, nur Männern von christlicher 
Überzeugung anvertraut werden etc., hervorgehoben wurded. Die Folge war die Vorlage 
einer modifizierten textierung, wornach der Direktor und der lehrer der Geschichte 
katholiken sein müssen, die Wahl der übrigen lehrer aber ohne rücksicht auf die reli-
gion getroffen werden könne. enoch bevor diese Vorlage amtlich an das Ministerium 
gelangte, erklärte nach seiner rückkehr vom Urlaubee der Minister sich auch gegen diesen 
modifizierten text als mit der klaren Vorschrift des art. Vii des konkordats nicht über-
einstimmend, gab jedoch über persönliche Verwendung des Finanzministers einer nach-
träglich eingebrachten textierung, worin mit Weglassung des anstößigen nachsatzes sich 
bloß auf die Bestimmung, „daß der Direktor und der lehrer der Geschichte katholiken 
sein müssen“, beschränkt wurde, mit dem ausdrücklich mündlich erklärten Beisatze seine 
Zustimmung, daß fdiese Zustimmung nicht als eine Genehmigung der Zulässigkeit aka-
tholischer oder gar nicht christlicher lehrer für andere hauptfächer der schule, insoferne 
dieselben für katholische schüler bestimmt sein sollen, gedeutet werden dürfef,4.
Demungeachtet wurden ein Jude, spitzer5, für die Mathematik und Merkantilrechnung 
und ein Protestant, Zekeli6, für die naturgeschichte gewählt, denen sofort der Unter-
richtsminister die Bestätigung versagte, weil seiner Überzeugung nach die handelsschule, 
wenngleich zur Vorbildung für das kommerzielle Fach zunächst bestimmt, doch vermöge 
ihrer einrichtung Gegenstände der allgemeinen Bildung umfaßt und für Jünglinge in 
einem alter berechnet ist, das ihnen den Zutritt zu den Universitäts- oder ihnen gleich 
gestellten studien nicht gestattet, mithin unzweifelhaft in die kategorie der Mittelschulen 
fällt, bei denen nach dem vorbelobten artikel des konkordats die anstellung anderer als 
katholischer lehrer unbedingt unzulässig ist.
Um übrigens über abermalige Verwendung des Finanzministers einen ausweg anzubah-
nen, habe sich der Unterrichtsminister bereit gefunden, die beiden lehrer für dieses Jahr 
gegen dem zuzulassen, daß von dem Verwaltungsrate der Gesellschaft eine erklärung 
dahin abgegeben werde, er wolle für die beiden lehrfächer eine andere, den Bestimmun-
gen des art. Vii entsprechende Vorkehrung treffen. nachdem jedoch der Verwaltungsrat 
erklärt habe, er könne dies seinen kommittenten gegenüber nicht tun, vielmehr, falls die 
Bestätigung spitzers und Zekelis verweigert würde, die auf 4. d. M. festgesetzte eröffnung 
der schule sistieren müsse, so erübrige dem Unterrichtsminister nichts anderes, als bei 
seiner ersten entscheidung zu beharren und den Beteiligten zu überlassen, hiergegen bei 

4 Der ursprüngliche Statutenentwurf gedruckt in kleibel, Fünfzig Jahre Wiener handels-akademie 18–21; 
zu den Schwierigkeiten bei der Erstellung der Statuten ebd. 28 f. Ein Schreiben des Präsidenten des Verwal-
tungsrates v. 10. 10. 1857 betreffend den § 26 der Statuten ava., cUM., Unterricht, Präs. 15/1858; die in 
ava., cUM., Protokollbuch 1857 und 1858, verzeichneten allgemeinen Akten des Ministeriums für Kultus 
und Unterricht zu den Anfängen der Handelsakademie liegen nicht ein.

5 Simon Spitzer (1826–1887), Mathematiker; siehe Wurzbach, Biographisches lexikon 36, 196–199; 
österreichisches Biographisches lexikon 13, 43.

6 Lukas Friedrich Zekeli (Zekely) (1823–1881), ehemaliger evangelischer Pastor, Paläontologe; siehe Gru-
nert, Zekeli.

e–e  Korrektur Thuns aus nach seiner rückkehr vom Urlaube erklärte.
f−f  Korrektur Thuns aus es sich von selbst verstehe, wienach auch zu lehrern der übrigen Fächer keine ande-

ren als katholiken gewählt werden dürfen.
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se. Majestät Berufung einzulegen. Übrigens sei auch die von ihm dem lehrer der italieni-
schen sprache erteilte Bestätigung vom statthalter nicht hinausgegeben worden, weil 
gegen das gewählte individuum nachträglichg politische Bedenken erhoben worden sind, 
hüber welche noch erhebungen gepflogen werdenh.
Der Unterrichtsminister sprach schließlich das Bedauern aus, daß diese angelegenheit so 
spät im letzten Moment vor der beabsichtigten eröffnung der schule zur entscheidung 
gekommen; allein, zum teil sei hieran der Verwaltungsrat selbst schuld, und einen teil der 
schuld nehme er, Unterrichtsminister, selbst auf sich, indem er, anstatt auf einer dem art. 
Vii entsprechenden Fassung der statuten zu bestehen, aus den oben angedeuteten rück-
sichten, jedoch im Vertrauen auf die Beachtung seiner mündlichen erklärung sich zu 
jener konzession herbeiließ, die er übrigens vor seinem Gewissen und vor der Welt leich-
ter zu verantworten vermöchte, als eine Verletzung des art. Vii des konkordats, von dem 
eine ausnahme zu machen seines erachtens nur dem beiderseitigen Übereinkommen der 
hohen kontrahierenden teile vorbehalten sein kann.
Der Finanzminister bemerkte hierauf: schon als handelsminister habe er sich für das 
Zustandekommen einer solchen handelsschule lebhaft interessiert; er habe später die 
Bemühungen des Unternehmers ohligs zur Zeichnung der Beiträge unterstützt, so daß 
der namhafte Fonds von 400.000 f. zusammenkam. Da zu demselben teilnehmer aller 
Glaubensbekenntnisse beigetragen haben, so war ihre ursprüngliche Forderung, bei der 
Wahl der lehrer durch konfessionelle rücksichten nicht gebunden zu sein, sondern nur 
tüchtigkeit in dem Fache zu berücksichtigen, wohl natürlich. nichtsdestoweniger gelang 
es, den diesfalls ganz unbedingt lautenden Paragraphen dahin zu modifizieren, daß sich 
auf die Bestellung des Direktors und des lehrers der Geschichte als katholiken beschränkt, 
rücksichtlich der übrigen Fächer aber freigelassen wurde. Und als auch diese Fassung von 
seite des kultusministers beanständet ward, gelang es dem Finanzminister, auch den letz-
teren Beisatz zu beseitigen und hiermit einem aus der weiteren erörterung der prinzipiel-
len Frage etwa sich ergebenden ärgernisse und der Gefahr, die ganze sache zum nachteil 
der bereits eingeschriebenen schüler im letzten Momente vor der eröffnung der schule 
fallenlassen zu müssen, vorzubeugen. noch mehr, seiner einwirkung ist es zu verdanken, 
daß unter 13 lehrern nur zwei akatholiken, und zwar in iFächern, die keine pädagogische 
Bedeutung im engeren sinne haben, wohl aber anerkannte kapazitäten seieni, von denen 
einer am Polytechnikum, der andere an der Universität Vorlesungen gehalten hatte, 
gewählt wurden. Daß der Unterrichtsminister bei einem so bescheidenen Gebrauche des 
Wahlrechtes den zwei akatholiken die Bestätigung mit rücksicht auf art. Vii des kon-
kordats versagte, sei umso mehr zu bedauern, als nach der ansicht des Finanzministers 
dieser artikel auf die handelsschule kaum anwendung finden dürfte. offenbar kann sich 
derselbe nur auf Gymnasien und Mittelschulen beziehen, die von staats wegen gestiftet 
sind, nicht aber auf anstalten, die von einzelnen Privaten aller konfessionen für schüler 
aller konfessionen durch freiwillige Beiträge errichtet sind und den titel öffentlicher 
anstalten nicht beanspruchen. Unter diesen Umständen war es auch begreiflich, daß der 

g  Einfügung Thuns.
h–h  Einfügung Thuns.
i–i  Korrektur Brucks aus ihren Fächern anerkannte kapazitäten.
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Verwaltungsrat, gestützt auf die ausdrückliche Willensmeinung seiner kommittenten, 
selbst der katholischen teilnehmer, das zuletzt vom Unterrichtsminister angebotene 
kompromiß nicht annehmen konnte, weil er sich der Gefahr ausgesetzt hätte, die schule 
nach Verlauf des Jahrs wieder zu schließen, wie er sie jetzt zu schließen beabsichtigt. es 
bleibt daher nur der Wunsch übrig, diese angelegenheit durch irgend ein auskunftsmittel 
beizulegen, damit der üble eindruck vermieden werde, den die Maßregel der regierung 
einer gemeinnützigen anstalt gegenüber ohne Zweifel im Publikum hervorbringen würde.
Diesen Wunsch teilte auch die Mehrheit der konferenz, indem der Justizminister noch 
insbesondere die Besorgnis äußerte, daß sonst das ganze Unternehmen zerfallen und der 
von den teilnehmern zusammengeschlossene Fonds zurückgezogen würde. auch mit der 
auffassung, daß die handelsschule nicht unter den art. Vii des konkordats falle, erklär-
ten sich sowohl der handels- als auch der Justizminister einverstanden, weil, wie 
ersterer bemerkte, als Mittelschulen nur diejenigen anzusehen sind, welche nur die allge-
meine vorbereitende, zu keinem speziellen Fache hinleitende Bildung der Jugend bezwek-
ken. selbst der Minister des inneren bezweifelte die unbedingte anwendbarkeit des 
art. Vii auf die handelsschule, indem dieselbe, wenn auch in den untern klassen den 
Mittelschulen sich anreihend, jedenfalls in den höheren zu jenen lehranstalten gerechnet 
werden muß, welche wie Bergwerks- oder Forstakademien den höheren, außer den 
Bereich dieser kategorie fallenden Unterrichtsanstalten angehören. andererseits ver-
kannte der Minister des inneren nicht, daß der Verwaltungsrat durch die Festsetzung des 
eröffnungstags vor der – erst in den letzten tagen des verflossenen Jahrs eingeholten – 
Bestätigung der lehrer sich selbst die Verlegenheit bereitet und der beabsichtigten sistie-
rung der eröffnung den charakter einer Demonstration gegeben hat, indem bei einem 
Personalstande von 13 lehrindividuenj der Beginn ihrer Wirksamkeit nicht von dem 
abgange zweier abhängig sein kann, der, wäre er durch andere zufällige Umstände herbei-
geführt worden, die schließung der schule wohl schwerlich zur Folge gehabt haben 
würde.
nachdem nun auch der Unterrichtsminister wiederholt erklärt hatte, sich zu einem 
weiteren als dem bereits gemachten Zugeständnisse nicht herbeilassen zu können, so hielt 
sich auch die konferenz nicht für befugt, in dieser sache etwas weiteres zu veranlassen, 
und sie glaubte auch nicht, daß diese angelegenheit dermal schon geeignet sei, zur ah. 
entscheidung sr. Majestät gebracht [zu] werden, weil eine Berufung gegen die Ministeri-
alentscheidung nicht vorliegt.
Der tg. gefertigte Präsident der konferenz fand sich schließlich noch zu folgenden 
Bemerkungen veranlaßt: Gehört die handelsschule in die kategorie der Mittelschulen 
nicht, so findet der art. Vii des konkordats auf sie keine anwendung und es können die 
akatholischen lehrer derselben, wenn sonst kein Bedenken gegen ihre Person besteht, von 
der regierung bestätigt werden. Muß dagegen die handelsschule als Mittelschule angese-
hen werden, so ist gegen die Verweigerung der Bestätigung der beiden akatholischen leh-
rer aus diesem titel zwar nichts einzuwenden, allein dann mußte auch in die statuten die 
Bestimmung ausdrücklich aufgenommen werden, daß alle lehrer katholiken sein sollen. 

j  Korrektur Bachs aus individuen.
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Wie jedoch der text dieser statuten lautet, ist – abgesehen von der mündlich gegebenen 
auslegung des Unterrichtsministers – die Zulassung akatholischer lehrer, außer dem 
Direktor und dem lehrer der Geschichte, nicht ausgeschlossen. Dagegen unterliegt es 
keinem Zweifel, daß [es], vermöge des der regierung vorbehaltenen Bestätigungsrechtes 
überhaupt und ohne rücksicht auf das konkordat, der regierung freisteht, die Bestäti-
gung zu erteilen oder, selbst ohne angabe der Gründe, zu versagen. nur aus dem titel des 
religionsbekenntnisses dürfte sie, nach den dermaligen Vorlagen wenigstens, nicht zu 
verweigern sein, und selbst für den Fall, daß die handelsschule zweifellos unter den art. 
Vii des konkordats fiele, glaubte der tg. Gefertigte, daß sich die zeitweilige ausnahms-
weise Zulassung der zwei akatholischen lehrer bei dem heiligen stuhle eher rechtfertigen 
ließe, als die Genehmigung des besprochenen Paragraphes der statuten in seiner gegen-
wärtigen ämtlichen Fassung7.

Wien, am 2. Jänner 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 20. Jän-
ner 1858.

7 Um einen Ausweg zu finden wurde zunächst die für 4. 1. 1858 angesetzte Eröffnung der Schule verschoben. 
Schließlich wurde, nach Rücksprache mit Innenminister Bach, die Teilung der Handelsakademie in einen 
einjährigen Vorbereitungskurs, bei dem analog zu den Mittelschulen der Artikel VII des Konkordats Anwen-
dung fand, und in eine zweijährige höhere kommerzielle akademische Fachschule ohne Bezug zum Konkordat 
vorgeschlagen. Die Wortmeldung Bachs in der Ministerkonferenz kann als Andeutung dieser Lösung gelesen 
werden. Damit war Thun einverstanden, ebenso Kardinal Rauscher. Im Gegenzug wurden Spitzer und Zekeli 
provisorisch auf ein Jahr bestätigt. Am 13. 1. 1858 konnte die Handelsakademie mit dem ersten Vorberei-
tungsjahrgang eröffnet werden. Siehe dazu kleibel, Fünfzig Jahre Wiener handels-akademie 31 f; Mayr, 
tagebuch kempens 457 (Eintragung v. 7. 1. 1858). Zekeli verließ nach einem Jahr die Handelsakademie 
und wurde Lehrer am evangelischen Gymnasium in Oberschützen. Spitzer blieb an der Schule bis 1886; 
1871 war er interimistischer Direktor.
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Sammelprotokoll; RS.; P. Ransonnet (RS.: Kanzleischrift); VS. Kaiser; BdE. und anw. gesehen 
Erzherzog Albrecht, gesehen Bach, gesehen Thun, gesehen Hauer.

[i.] Die koordinierung der kirchlichen Verhältnisse der akatholiken in Ungarn.

McZ. 120 – kZ. 1719

Protokoll der am 4. und 6. Jänner 1858 unter dem ah. Vorsitze sr. k. k. apost. Majestät 
abgehaltenen konferenzen.

[i.] se. k. k. apost. Majestät geruhten zu erinnern, daß in den konferenzen am 30. und 
31. v. M. die Fragen über die notwendigkeit und opportunität der abhaltung von synoden 
der akatholischen Glaubensgenossen in Ungarn, die orte ihrer einberufung, deren Zusam-
mensetzung und die denselben zur Beratung vorzuzeichnenden Gegenstände im allgemei-
nen in Beratung gezogen worden seien. nunmehr handle es sich darum, die von der regie-
rung zu machenden Vorlagen speziell zu erörtern und die Zwecke, welche die regierung bei 
der synodalberatung anstreben soll, wie auch den einzuschlagenden Weg reiflich zu beraten1.
Der kultusminister, von sr. Majestät dem kaiser zur entwicklung seiner diesfälligen 
anträge aufgefordert, äußerte hierüber folgendes: Die Zwecke, welche die regierung bei 
den bevorstehenden Verhandlungen anstreben soll, wurden bereits in seinem au. Vortrage 
vom 14. Dezember 1852 dargelegt, und in erledigung dieses au. Vortrages wurden mit 
ah. entschließung vom 9. Dezember 1854 die Grundsätze vorgezeichnet, welche für die 
weitere Verhandlung des Gegenstandes bezüglich der evangelischen beider konfessionen 
in Ungarn maßgebend sein sollten2. in diesen Grundsätzen lassen sich zweierlei Bestim-
mungen unterscheiden: a) solche, welche als ah. konzessionen, als Wohltaten betrachtet 
werden müssen, die den evangelischen von der k. k. regierung, und zwar zum teil mit 
finanziellen opfern zugewendet werden, obgleich sie darauf bisher (wenigstens zum teile) 
keinen gesetzlichen anspruch haben; b) solche, die dem staatsrechtlich begründeten 
Majestätsrechte der oberaufsicht Wirksamkeit sichern sollen. Dahin gehören vorzüglich: 
1. die einsetzung der zwei oberkirchenräte; 2. der Vorbehalt der Genehmigung für die 
Wahlen der Pfarrer, senioren, Dekane, superintendenten etc.; 3. die Bestätigung der von 
den konventen gefaßten Beschlüsse im Wege der Vorlage umständlich redigierter Proto-
kolle an die höhere kirchliche Behörde; 4. die neue geographische abgrenzung der super-
intendenturen nach den sprengeln der politischen landesbehörden (statthaltereiabteilun-
gen)3. Diese ah. genehmigten Grundsätze bilden die Grundlage des a1856 gedruckten 

1 Zum vorliegenden Protokoll siehe csohány, a magyarországi protestánsok 99–105; Gottas, Protestanten 
in Ungarn 69 f.

2 Vgl. MK. v. 30. und 31. 12. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 425), Anm. 4 und 7.
3 Die Teilung Ungarns in fünf Verwaltungsgebiete war nach der Niederschlagung der Revolution oktroyiert 

worden; die definitive Einrichtung der fünf Statthaltereiabteilungen erfolgte 1853, rgbl. nr. 9/1853; siehe 
dazu MK. v. 11. 1. 1853/IV, ömr. iii/1, nr. 2, und MK. v. 19. 2. 1853/I, ebd. nr. 94; sashegyi, 
Ungarns politische Verwaltung 87–93.

a–a  Einfügung Ransonnets statt gedruckten entwurfes.
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„entwurfes zu einem Gesetze über die Vertretung und Verwaltung der kirchenangelegen-
heiten der evangelischen beider Bekenntnisse im königreiche Ungarn, in der serbischen 
Woiwodschaft und dem temescher Banate“a, und wenn auch die ah. entschließung vom 
9. Dezember 1854 ausdrücklich in dem sinne erfloß, daß dadurch dem einstigen defini-
tiven ah. ausspruche nicht vorgegriffen sein solle, so glaubt doch der Minister jene 
Grundsätze der zweiten art immer noch als das Ziel betrachten zu müssen, welches aus 
politischen Gründen erreicht werden müsse. Minister Graf Thun spricht die Überzeu-
gung aus, daß, wenn in den bezeichneten vier Punkten die absichten der regierung nicht 
erreicht werden, alles Bestreben, das oberaufsichtsrecht in wirksamer Weise zu üben, 
vergeblich sein würde.
Was namentlich die idee der Gründung von obersten kirchlichen Behörden für die Prote-
stanten in Ungarn anbelangt, so sei dieselbe keineswegs eine neue. schon in den früheren 
Verhandlungen über die synodalvorlagen von 17914 sei dieselbe angeregt worden, insbe-
sondere infolge des wiederholten Begehrens der Protestanten, daß ihre angelegenheiten 
bei den regierungsbehörden nur von Protestanten behandelt werden solle; zu welchem 
ende selbst die Bildung einer evangelischen sektion im staatsministerium verlangt wurde. 
auf den namen komme es dabei allerdings nicht an. Man könnte deshalb allenfalls auch 
an die Bildung einer protestantischen sektion im jetzt bestehenden kultusministerium 
denken. allein sollte damit dem obenerwähnten Begehren der Protestanten entsprochen 
werden, so müßte diese sektion selbständig, nicht unter der Unterschrift des Ministers 
handeln, was eine ganz abnorme stellung wäre. Bei weitem zweckmäßiger wäre die kre-
ierung selbständiger oberkirchenbehörden für Ungarn unter dem oben vorgeschlagenen 
oder irgendeinem anderen namen. Diese Behörden, aus sachkundigen, geachteten, auf 
die lebensdauer ernannten und von den Gemeinden unabhängig gestellten Männern 
zusammengesetzt, werden durch fortgesetzte einsicht der Verhandlungsprotokolle von 
den wichtigen angelegenheiten unterrichtet und imstande sein, die nötige oberaufsicht 
zu üben. Gegen die errichtung solcher kirchlichen oberbehörden sei auch von den kon-
venten durchaus keine einwendung erhoben, vielmehr sei diese idee mit Dank begrüßt 
worden. 
Die einwendungen, welche gegen die im gedruckten entwurfe enthaltenen Bestimmun-
gen über den oberkirchenrat erhoben wurden, seien nur darauf gerichtet, ihn aller jener 
Funktionen zu entkleiden, welche bestimmt sind, einen geordneten Zustand zu verbür-
gen, indem behauptet wurde, daß diese Funktionen nicht in den Bereich des lf. oberauf-
sichtsrechtes gehören. nicht gegen den oberkirchenrat, sondern gegen eine wirksame 
ausübung dieses oberaufsichtsrechtes durch was immer für organe werde also protestiert 
von denjenigen, die eben den Fortbestand der alten Unordnung wollen. Jener teil der 
Protestanten hingegen, welche die notwendigkeit erkennen, daß die kirchliche ordnung 
durch den landesfürsten geschützt werde, seien mit dem vorgeschlagenen oberkirchen-
rate ganz einverstanden.
Wenn nun aber die notwendigkeit anerkannt werde, auf der Durchführung obiger 
Punkte zu bestehen, so könne man über die ah. Willensmeinung in dieser Beziehung 
nicht länger Ungewißheit bestehen lassen, und Graf Thun müsse daher au. antragen, daß 

4 Dazu Gottas, Protestanten in Ungarn 18 f.
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dieselbe von sr. Majestät dem kaiser schon bei einberufung der synode ah. definitiv 
ausgesprochen und deren Durchführung angeordnet werde. Zu dem ende müßten in 
erledigung der synodalvorlagen von 1791 die oberkirchenräte eingesetzt, unter ihrer 
leitung die neue abgrenzung der superintendenzen vorgenommen, zur konstituierung 
der lokalgemeinden und sofort zur Wahl der superintendenten und inspektoren bzw. 
kuratoren geschritten werden. sodann hätten die synoden nach den Bestimmungen des 
entwurfes zusammenzutreten und diejenigen Gegenstände zu beraten, welche zur weite-
ren ausführung des organismus erforderlich sind und in das eigentliche Bereich der 
kirchlichen Gesetzgebung gehören. Durch diese entschiedene Maßregel werde sofort auch 
der status quo, insoweit es am dringendsten nötig ist, für alle Fälle, selbst für jenen Fall 
modifiziert, als die synoden zu keinem erwünschten erfolge führen sollten. Zu einem 
solchen Vorgange werde man auch durch den Umstand gedrängt, daß die regierung, 
wenn sie die Bestimmungen des entwurfes über die superintendentenwahlen und die 
Zusammensetzung der synoden für die Zukunft zur bleibenden Geltung bringen wolle 
und diese absicht einmal allerhöchstenorts ausgesprochen werde, nicht zugeben könne, 
daß vorerst noch nach einem anderen, unverläßlichen Modus tatsächlich vorgegangen 
werde. Diese Maßregeln werden zwar dermal im lande nicht erwartet, und es sei für den 
weiteren Verlauf der angelegenheit von der größten Wichtigkeit, daß die absicht, so vor-
zugehen, nicht im vorhinein bekannt werde. eben deshalb habe der kultusminister sich 
bis jetzt, wo er dem ausdrücklichen ah. Befehle Folge leiste, jeder andeutung solcher art 
enthalten, indem er sich vorbehalten habe, diese anträge dann zu stellen, wenn die poli-
tischen landesbehörden genötiget worden sein würden, über die ganze angelegenheit 
gründliche Gutachten zu erstatten, aus welchen, wie er erwarte, die notwendigkeit des 
entwickelten Vorganges hervorleuchten würde.
Übrigens unterliege es keinem Zweifel, daß se. Majestät zu einem solchen Vorgange 
berechtiget seien. auch werde die regierung nur auf diesem Wege wieder jene aktive 
stellung in evangelicis gewinnen können, die ihr gebührt; nachdem einerseits niemals zu 
erwarten stehe, daß die Protestanten auf dem Wege der synodalberatung selbst die hand 
bieten werden, um das lf. oberaufsichtsrecht zur Geltung zu bringen, andrerseits,- wie 
schon in der letzten Beratung erwähnt wurde, das haynausche Provisorium5 nichts Posi-
tives geschaffen, sondern nur einige widerstrebende organe beseitiget habe, und sich 
daher aus dem Provisorium ein nur einigermaßen befriedigender Zustand unmöglich ent-
wickeln könne. nach der Meinung des kultusministers dürften daher se. Majestät geru-
hen, über seinen in ah. händen befindlichen Vortrag6 eine genehmigende ah. resolution 
zu fassen. Der Minister werde sofort die konvente bezüglich die synoden über die vielbe-
sprochenen drei Punkte vernehmen. nach dem einlangen der diesfälligen äußerungen 
wäre das oben bezeichnete Gerippe der kirchlichen organisation und der aufsichtsbe-
hörde zu dekretieren und zugleich wären die Wahlen für die synoden nach dem angedeu-
teten Modus anzuordnen.
se. kaiserliche hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog albrecht bemerkten hier-
auf, daß durch die jetzt vorgetragenen Vorschläge die ganze Verhandlung in ihrer Wesen-

5 Vgl. MK. v. 30. und 31. 12. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 425), Anm. 3.
6 Vgl. ebd. Anm. 1.
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heit auf ein anderes, neues Feld gestellt werde, indem für selbe jetzt neue ausgangspunkte 
beantragt sind, gegen welche er sich vom staatlichen standpunkte entschieden ausspre-
chen müsse. in allen bisher mündlich und schriftlich erflossenen Mitteilungen und selbst 
in der ah. entschließung vom Juni 18547 ist ausdrücklich der 26. landtagsartikel 17918 
als die Basis bezeichnet worden, auf welcher ah. se. apost. Majestät diese Frage verhan-
deln lassen wollen, und jetzt werde beantragt, se. Majestät möge vor einberufung der 
synode das Gerippe der kirchlichen organisation und oberaufsicht in seinen wesentli-
chen Punkten – wodurch die wichtigsten kirchlich organisatorischen Fragen schon im 
vorhinein ohne Mitwirkung der Protestanten entschieden werden – imperativ anordnen, 
imperativ durchführen und nach der Durchführung erst die synoden nach einem impe-
rativ erlassenen Wahlmodus zusammenrufen und sie über die einfügung der untergeord-
neten Fragen in den anbefohlenen rahmen zu hören. Diesen Vorgang würden se. kaiser-
liche hoheit als einen vom politisch-staatlichen standpunkte äußerst bedenklichen 
bezeichnen, weil er, als nicht im einklange mit den gemachten Zusicherungen stehend, 
das Vertrauen der Protestanten zur regierung, das Vertrauen, daß in ihrer angelegenheit 
mit ihnen nach den gegebenen Versprechungen vorgegangen werde, unwiederbringlich 
vernichten würde. se. kaiserliche hoheit bemerkten ferners, daß es nicht im einklang zu 
stehen scheine, wenn man das recht der entscheidung der mehr untergeordneten Fragen: 
an welchen orten, und mit wieviel Personen die synoden zusammenkommen sollen, an 
die vorläufige einvernehmung der Protestanten knüpfen zu müssen glaubt und anderer-
seits als recht in anspruch nimmt, das ganze Wesen der organisation ohne dieser vorläu-
figen einvernehmung in einer ausdehnung zu dekretieren, welche für die organisations-
frage eigentlich die Zusammenberufung der synode überflüssig macht.
se. kaiserliche hoheit sind ferners, abgesehen von den hier gegen diese neue richtung der 
Behandlung der protestantischen Frage grundsätzlich ausgesprochenen Bedenken, auf die 
einzelnen antragspunkte übergehend der ansicht, daß die einsetzung der oberkirchen-
räte vom staatlichen standpunkte weder notwendig noch auch wünschenswert sei. nicht 
wünschenswert, weil die protestantischen laien nur sehr ungern die oberste leitung ihrer 
kirchlichen angelegenheiten in überwiegend klerikale hände gelegt sehen. Die erfahrung 
mit der analogen Behörde in Bayern läßt besorgen, daß die oberkirchenräte in ihrer hier-
archischen tendenz zu weit gehen dürften, daß sie die bisher presbyterianisch autonomen 
Gemeinden mehr als nötig werden leiten und auch in weltlichen Dingen einen immer 
größeren einfluß werden anstreben wollen. reibungen und streitigkeiten seien dann 
unvermeidlich, und se. Majestät werde als ein katholischer regent dadurch in eine sehr 
unangenehme lage versetzt, in kirchlichen angelegenheiten und in konflikten zwischen 
den von ihr aufgestellten protestantischen Vertrauensorganen und den Protestanten ent-
scheiden zu müssen. keine der im vorgelegten entwurfe zur regulierung der protestanti-
schen angelegenheiten enthaltene Bestimmung hat eine so einstimmige allgemeine Bean-
ständigung gefunden, als die beantragte einsetzung des oberkirchenrates. notwendig ist 
sie nicht, weil der staat seine Beziehungen zur kirche nach den den Verhältnissen der 
staatsgewalt zu den kirchlichen Genossenschaften jetzt überhaupt zur Grundlage dienen-

7 Das Thunsche Provisorium, vgl. ebd. Anm. 6.
8 Vgl. ebd. Anm. 2.
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den anschauungen und Grundsätzen ganz folgerichtig und auch im einklange mit dem 
1791er Gesetzartikel durch seine gewöhnlichen Behörden, d. h. in unterer linie durch die 
politischen Behörden, in oberer durch das kultusministerium verwalten lassen kann. Der 
vor dem Jahre 1848 zur sprache und Verhandlung gebrachte Wunsch der Protestanten in 
Wien, bei der hofkanzlei und namentlich auch im staatsrate eine nur mit Protestanten 
besetzte sektion zur Verhandlung ihrer angelegenheiten zu haben, hatte weniger eine 
religiöse als eine politische tendenz, um auch in der obersten administrationssphäre 
festen Fuß sowie den kern zu einem oppositionskomitee zu haben. Dieser Wunsch an 
und für sich hatte damals jedenfalls mehr innere Berechtigung für sich als jetzt, wo das 
Verhältnis zwischen kirche und staat auf andere Grundlagen gestellt ist. se. kaiserliche 
hoheit finden sich daher unbedingt und unter allen Umständen gegen die kreierung der 
oberkirchenräte auszusprechen.
in betreff der Form, in welcher den einzelnen kirchenmitgliedern, z. B. superintenden-
ten, die lf. Bestätigung zu erteilen wäre, bemerkten se. kaiserliche hoheit (mit abermali-
gem ausdrücklichen Vorbehalte gegen den vom kultusminister überhaupt vorgeschlage-
nen Weg der Dekretation), daß dieselbe nicht in der positiven Form einer Bestätigung, 
sondern mit der negativen Formel, „daß gegen den Gewählten nichts eingewendet werde“, 
erteilt werden möge, und zwar aus folgendem Grunde. Die Formel „ich bestätige die 
Wahl usw.“ schließt den Begriff in sich, daß die Bestätigung ein integrierender Bestandteil 
des Wahlaktes sei, der als solcher ohne die Bestätigung nicht ein Ganzes bilde, nicht abge-
schlossen sei. Dieser Begriff wäre aber gegen die autonomie der kirche, nach welcher der 
Wahlakt ein für sich abgeschlossenes selbständiges Ganzes bildet, nach dessen abschlusse 
die staatsverwaltung über den Wahlakt ebenfalls ein, ein selbständiges Ganzes für sich 
bildendes recht, das der negative, ausübt. Diesem Begriffe nun entspreche mehr die hier 
beantragte Formel, welche den gleichen Zweck erreicht wie die positive und nach dem 
Gesagten bei der neuen einführung dieser früher nicht bestandenen Bestätigung leichter 
anklang und eingang finden dürfte.
in betreff der zur sprache gebrachten Vorlage der superintendentialkonventsbeschlüsse 
bemerkten se. kaiserliche hoheit im Verfolge der oben ausgesprochenen ansicht, daß das 
oberaufsichtsrecht durch die k. k. Behörden auszuüben sei, daß selbe durch die statthal-
tereiabteilungen und das Generalgouvernement an das kultusministerium zu leiten seien, 
wofür auch die analogie mit den hirtenbriefen der katholischen Bischöfe spreche, welche 
in demselben Wege überreicht würden.
Von der besprochenen Durchführung der abgrenzungen der superintendenzen nach den 
Verwaltungsgebieten Ungarns würden se. kaiserliche hoheit jetzt jedenfalls Umgang neh-
men, weil die Maßregel in der ausführung, besonders bezüglich der stiftungsabteilung, 
mit vielen schwierigkeiten und vermeintlichen Verletzungen von Privatrechten verbun-
den wäre, dieselbe auf allgemeine antipathie und Vorurteile stoßen würde und man 
dadurch am ende nur eine administrative erleichterung für die das oberaufsichtsrecht 
vermittelnden Behörden erzielt, sonach das resultat mit den obigen nachteilen nicht im 
Verhältnisse stehe, und auch die katholischen Diözesen nicht nach den neuen Verwal-
tungsgebieten neu abgegrenzt wurden.
Der Minister des inneren glaubte gegen die von dem Minister des kultus vorgeschla-
gene normierung der vier Punkte noch vor abhaltung der synoden wesentliche Beden-
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ken erheben zu sollen. Die regierung schlüge hier einen ganz neuen Weg ein, auf den 
niemand gefaßt sei, da man seit 66 Jahren auf die erledigung der synodalbeschlüsse vom 
Jahre 1791 warte und nun auf solche Weise, ohne weitere vorausgegangene Vernehmung 
der evangelischen, ex suprema auctoritate die hauptpunkte der kirchenkoordination 
festgestellt und hiedurch die Vorlagen von 1791 im wesentlichen meritorisch erledigt 
würden. Wenn ex imperio so viel bereits normiert werden sollte, so bliebe nur wenig 
erhebliches mehr festzusetzen übrig, was füglich auch auf gleichem Weg geordnet werden 
könnte. es ist nicht zu erwarten, daß die synoden nach erfolgter Präjudizierung über die 
hauptsache sich veranlaßt finden werden, in Beratungen einzugehen, und tun sie es doch, 
so wird, infolge der hervorgerufenen gereizten stimmung, das ergebnis keineswegs ein für 
die regierung befriedigendes sein. es dringt sich daher die Frage auf, ob es denn zweck-
mäßig, politisch rätlich und den absichten der regierung günstig sei, schon itzt mit einer 
so weit greifenden imperativen normierung vorzugehen. Der Minister bezieht sich dies-
falls auf seine, in den früheren konferenzen umständlich dargelegte Meinungsäußerung, 
wornach er einen solchen Vorgang nicht für geraten erachtete, und glaubt, daß se. Maje-
stät im Falle der einberufung der synoden allerhöchstsich lediglich auf jene Bestimmun-
gen beschränken sollten, welche notwendig sind, um das Zustandekommen der synoden 
zu ermöglichen. Und auch dies sollte nur ad hoc bestimmt werden, vorbehaltlich der 
definitiven ordnung nach Maßgabe der über die ergebnisse der synodalberatungen erge-
henden ah. Beschlüsse.
sektionschef Baron hauer bemerkt: in allen erlässen über die regelung der prote-
stantischen angelegenheiten und insbesonders in der ah. Bestimmung vom 21. Juni 1854 
ist speziell der 26. landtagsartikel 1791 als ausgangspunkt bezeichnet. in demselben 
(Punkt 4) heißt es ausdrücklich, daß bis zum Zustandekommen der regelung „interea vero 
statuitur, ut canones circa religionem per synodos suarum confessionum suo modo con-
diti, in quorum nempe actuali usu existunt et deinceps ratione per hanc legem definita 
condendi, neque per dicasterialia mandata, nec per regias resolutiones possint alterari“. 
nach dem klaren Wortlaute dieser Bestimmung mangelt, so lange sich die regierung auf 
dem Boden des 1791er artikels bewegt, der rechtstitel zu einer Dekretierung in der kir-
chenorganisation, welche, wie heute beantragt wird, ohne früherem einvernehmen mit 
den Protestanten deren wesentlichste Punkte bereits im vorhinein feststellt.
abgesehen von dem nach der ansicht des Baron hauer klaren Wortlaute des Gesetzarti-
kels spreche gegen die ableitung eines oktroyierungsrechtes aus den Punktationen des 
1791er landtagsartikels die erwägung, daß dieser landtag der erste und unmittelbar 
nach der regierungsperiode sr. Majestät kaiser Joseph ii. war, auf welchem landtage 
gewiß nicht die tendenz vorwaltete, der staatsverwaltung selbstbestimmungsrechte zu 
übertragen. Da sonach Wortlaut und Geist des Gesetzes gegen die annahme sprechen, 
daß aus demselben und ohne vorläufigem einvernehmen mit den Protestanten der 
rechtstitel zu dem erlasse der heute vorgeschlagenen vier Punkte ex imperio abgeleitet 
werden könne, spricht sich Baron hauer gegen dieselben aus und könne nur auf seinen 
au. antrag zurückkommen, daß die synoden ohne alle Vorfragen an die konvente nach 
dem von ihm bereits in den früheren konferenzen beantragten Modus einzuberufen 
seien. haben diese synoden kein annehmbares resultat, so wäre sich darauf zu beschrän-
ken, ex imperio diesfalls jene Verfügungen zu erlassen, die vom staatlichen standpunkte 
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nötig sind, um die staatlichen interessen zu wahren, im übrigen und innern aber den 
akatholiken zu überlassen, auf die weitere regelung ihrer kirchlichen angelegenheit dann 
selbst zurückzukommen, wenn sie die Unabweisbarkeit des Bedürfnisses darnach empfin-
den werden. Baron hauer ist umso mehr dieser ansicht, als eine staatlich auf die Dauer 
befriedigende lösung der ungarischen protestantischen Frage jetzt nicht zu erwarten 
steht. Die äußere Form der protestantischen kirchlichen organisation steht überall im 
einklange mit der staatlichen organisation der betreffenden länder. in Ungarn ist sie 
unverkennbar auf das vor 1848 daselbst bestandene parlamentarisch-konstitutionelle 
system gebaut. eine änderung dieses systems im Vereinbarungswege ist jetzt nicht zu 
hoffen. Die Vereinbarung kann daher nur auf der Basis einer parlamentarisch-konstitutio-
nellen kirchenverfassung geschehen. Wie sich aber eine derlei kirchenverfassung mit 
einem absoluten staatsleben verträgt, zu welchen schwierigkeiten, anstößen und Folgen 
dies führt, darüber liegen zwar keine erfahrungen vor, doch läßt die widerstreitende 
innere natur dieser beiden systeme solche konflikte mit Bestimmtheit voraussehen, die 
einer Vereinbarung auf dieser Basis keine lange Dauer versprechen. Da es nach den bishe-
rigen einleitungen aber zu dem baldmöglichsten Versuche einer Vereinbarung kommen 
müsse, so kann Baron hauer nur wünschen, daß selbe zu keinem jetzt definitiv anzuneh-
menden ergebnisse, sondern nach dem scheitern des Vereinbarungsversuches zu der 
angedeuteten notwendigkeit einstweiliger Verfügungen vom staatlichen standpunkte 
führe, bis zu dem Zeitpunkte, wo sich die jetzige staatsverfassung in Ungarn mehr wird 
eingelebt haben und dadurch die hoffnung, eine mit dessen Grundsätzen im einklange 
stehende protestantische kirchenverfassung durchzusetzen, wird entstanden sein.
se. kaiserliche hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog albrecht teilten ganz die 
ansichten des Ministers des inneren über die Unzweckmäßigkeit einer Dekretierung der 
vier Punkte vor abhaltung der synode, wegen deren Modalitäten höchstdieselben der 
Meinung des sektionschefs Baron hauer beistimmen. es enthält einen Widerspruch, die 
synoden zur koordinierung einzuberufen, gleichzeitig aber in den wichtigsten Punkten 
der koordinierung vorzugreifen. Der Gang der synoden wird wahrscheinlich am ende zu 
einer Dekretierung ex imperio führen, aber dann erst ist sie völlig gerechtfertigt.
Der Minister des kultus würde es für sehr gefährlich halten, wenn man es versuchen 
wollte, diese angelegenheit so zu behandeln, daß man sich auf einen bloß polizeilichen 
standpunkt beschränke und übrigens die Protestanten in ihrem ungeordneten Zustande 
sich selbst überließe. Die regierung würde dadurch immer nur gehässige Funktionen zu 
üben haben und damit die übelste stimmung heraufbeschwören. Das polizeiliche und 
rein kirchliche Feld sei übrigens in so vielfacher Verbindung, daß man sich nicht aus-
schließend auf jenem behaupten könne, wenn dieses nicht verordnet sei. Dringende staat-
liche rücksichten erheischen namentlich, daß das stiftungs- und schulwesen gehörig 
geregelt werde. endlich sei es in dem 26. artikel 1791 nicht nur als ein recht, sondern 
auch als eine Pflicht des landesfürsten erklärt, dafür zu sorgen, daß ein geordneter 
Zustand der evangelischen angelegenheiten hergestellt werde, und es würde sich bitter 
rächen, wenn man sich dieser Pflicht entschlagen wollte.
nach einer noch länger fortgesetzten Diskussion über die vier Punkte sowohl als über die 
Vorfragen an die konvente, wobei jeder stimmführer seine frühere ansicht festhielt, 
geruhten se. Majestät der kaiser die Beratung zu schließen.
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Fortsetzung am 6. Jänner 1858.

se. Majestät der kaiser eröffneten die sitzung mit dem ah. Bemerken, es habe sich 
durch die am 4. d. M. gepflogene konferenzberatung herausgestellt, daß es nicht rätlich 
sei, noch vor abhaltung der synoden mit der vom kultusminister vorgeschlagenen umfas-
senden Dekretierung vorzugehen.
nebst den in der konferenz gegen diese Maßregel bereits geltend gemachten Gründen 
spräche auch dagegen die rücksicht, daß durch eine solche Präjudizierung vor abhaltung 
der synode die regierung sich selbst in ihren Finalbeschlüssen auf nachteilige Weise vor-
greife, da die synodalberatungen doch auch viele aufklärungen bringen können, welche 
eine änderung der unabänderlich dekretierten Punkte als nötig herausstellen. Die gün-
stigste stellung für die regierung sei jene, wenn sie am ende der synodalberatungen 
unbeirrt durch eigene Präjudikate die organisierung als ein Ganzes kombinieren und 
sofort anordnen könne.
Der Gegenstand der heutigen Beratung sei demnach nur, ob und über welche Punkte die 
konvente vor einberufung der synoden zu vernehmen wären und was zu geschehen 
hätte, wenn die konvente dabei die Wiederherstellung des status quo begehren.
Der kultusminister erklärte über ah. aufforderung, daß er seiner früheren äußerung 
nichts mehr beizufügen habe und nur wiederholt auf den äußerst mißlichen Umstand 
aufmerksam machen müsse, daß tatsächlich der frühere Zustand hergestellt wäre, wenn 
man einfach die Wahl der superintendenten, inspektoren und kuratoren zum Behufe der 
abhaltung der synode wählenb lassen würde; daher eine neue norm unerläßlich sei, wel-
che jedoch nur in der Form einer auch für die fernere Zukunft gültigen erledigung der 
synodalvorlagen von 1791 erlassen werden könne.
se. Majestät der kaiser fanden, daß die beantragte Festsetzung des Wahlmodus nicht 
bloß für die nächste synode, sondern auch für die Zukunft, eine vorgreifende Maßregel 
sei, welche dermal Verstimmung hervorrufen und in der Folge vielleicht der regierung 
selbst sehr unbequem sein würde, weil der Wahlmodus mit dem erst später definitiv fest-
zusetzenden kirchlichen organismus in einem innigen Zusammenhange steht und eine 
isolierte entscheidung über den Wahlmodus schon manche Verhältnisse des organismus 
indirekt normieren würde.
Der Minister des inneren erklärte, daß die bisherigen konferenzberatungen ihn zur 
Überzeugung gebracht haben, wie bedenklich es wäre, vom ah. Throne aus über die 
abhaltung der synoden und die damit zusammenhängenden Gegenstände einen ah. 
Beschluß zu fassen und zu veröffentlichen, bevor der inhalt der Vorlagen, welche diesen 
synoden zu machen sein werden, sr. Majestät vollkommen klar vorliegt. sei einmal der 
ah. Wille, die synoden einzuberufen, ausgesprochen, so werde von den akatholiken bei-
der Bekenntnisse voraussichtlich auf deren schleunigste abhaltung gedrungen werden, 
wie dies auch im Jahre 1791 geschah, und man hätte dann nicht mehr die nötige ruhe 
und Muße, um diese delikaten angelegenheiten für die synodalberatung gehörig vorzu-
bereiten. Der Minister des inneren glaubt daher, daß vor allem eine umständliche Dar-
stellung der den synoden von seite der regierung zur Beratung zuzuweisenden Gegen-

b  Wohl Verschreibung für vornehmen.
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stände und Fragepunkte von dem Minister für kultus und Unterricht ausgearbeitet und 
der Beratung unterzogen werden soll.
Der kultusminister äußerte, er sei vollkommen damit einverstanden, daß die einberu-
fung der synoden nicht stattfinden könne, ehe man sich vollkommen klar gemacht habe, 
welche aufgaben ihr gestellt werden sollen. er habe aber auch erkannt, daß er hierüber 
detaillierte anträge nicht im ordnungsmäßigen Wege stellen und gehörig begründen könne 
ohne die beantragte Vernehmung der konvente und ohne die landesbehörden zur ein-
dringlichen Begutachtung des Gegenstandes zu nötigen. Übrigens besorgt Graf Thun nicht, 
daß dermal ein so ungestümes Drängen zur abhaltung der synoden Platz greifen könne, als 
unter den ganz anderen politischen und administrativen Verhältnissen des Jahres 1791.
Der Minister des inneren glaubt, daß man jetzt noch gar nicht die tragweite mancher 
Fragen, die zu den agenden der synode gehören werden, ganz ermessen könne. Die ehe-
frage allein sei sehr umfassend und habe durch die in Ungarn eingetretene änderung der 
Zivilgesetzgebung9 und durch das neue ehegesetz für die katholiken10 einen neuen stütz-
punkt erhalten. Die erledigung dieser wichtigen Frage könne aber ebensowenig wie jene 
der Unterrichtsfrage auf den einzuberufenden synoden umgangen werden, da beide einen 
wesentlichen Bestandteil der synodalverhandlungen vom Jahre 1791 bilden und daher 
auch von allen einvernommenen konventen als tractanda bezeichnet wurden. alle diese 
Gegenstände müssen daher näher erörtert und in jener Form und inhalte dargestellt wer-
den, in welchen sie an die synode gelangen sollen, damit man mit Beruhigung darüber 
sowie über die synodalfragen überhaupt absprechen könne. Vorläufig dürften zu diesen 
elaboraten die dem kultusministerium zugänglichen Materialien genügen. Wie weit den-
noch eine rückfrage an die konvente notwendig und zweckmäßig erscheine, wird sich 
dann erst mit sicherheit beurteilen lassen.
se. kaiserliche hoheit der durchlauchtigste herr erzherzog albrecht waren gleichfalls 
der Meinung, daß, bevor noch zur ausschreibung der synode geschritten wird, alle regie-
rungsansichten über die auf der synode zu verhandelnden Gegenstände im Detail festge-
stellt und, in einer zur etwaigen Publikation geeigneten Form zusammengetragen, ausge-
fertigt vorliegen müssen; einerseits, damit die regierung vor und während der synodal-
verhandlungen stets im klaren sei, was sie wolle, und sie andererseits, wenn die synoden 
zu keinem resultate führen und es für notwendig erkannt werden sollte, provisorische 
Verfügungen auf diesem Felde zu treffen, dieselben gleich unmittelbar nach dem ende der 
synode erlassen könne. Diese, eine längere Zeit und ruhige erwägung erfordernde Fest-
stellung solle deshalb vor der ausschreibung der synoden geschehen, weil die Zeit zwi-
schen der ausschreibung und dem Zusammentritte der synoden eine möglichst kurze 
sein solle, indem in dieser Zeit die hauptagitationen stattfinden werden.
sektionschef Baron hauer schließt sich ganz der ansicht des cdurchlauchtigsten herrnc 
erzherzogs an und fügt noch bei, daß diese regierungselaborate von der staatsverwaltung 

9 Einführung des ABGB. in Ungarn 1852, siehe ömr. iii/1, index, Stichwort Ungarn, aBGB.
10 Ehegesetz für Katholiken v. 8. 10. 1856, rgbl. nr. 185/1856, auf Grundlage des Konkordats v. 18. 8. 

1855, siehe MK. v. 11., 14., 18., 21. 3. und 1. 4. 1856, ömr. iii/4, nr. 330.

c−c  Einfügung Ransonnets.
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nicht den synoden als Beratungsanhaltspunkte hinauszugeben, sondern während den 
Verhandlungen, pro foro interno, zur eigenen richtschnur zu behalten wären, damit es 
derselben damit nicht so ergehe, wie mit dem hinausgegebenen entwurfe zur regelung 
der protestantischen angelegenheiten11, welcher in der Wesenheit mehr gewährte, als die 
Protestanten selbst zu hoffen gewagt hatten, im anfange mit Jubel aufgenommen, dann 
aber von allen seiten angegriffen wurde, weil die Protestanten das ihnen darin Zusagende 
als durch den ausspruch, daß dies regierungsansicht sei, bereits gewährt ansahen und 
darauf losstürmten, um noch mehr zu erlangen, wodurch die regierung um die ganze 
Frucht der darin gemachten konzessionen kam. andererseits ist die regierung bei der 
früheren Veröffentlichung ihrer ansichten in den händen ihrer Gegner, die ihre ansich-
ten nicht früher eröffnen, und, wenn sie infolge des nichtzustandekommens eines syn-
odalübereinkommens provisorische Verfügungen treffen müßte, in der unangenehmen 
lage, daß die ihren Vorlagen entnommenen provisorischen anordnungen durch die syn-
odalverhandlung über die Vorlagen in der öffentlichen Meinung so diskreditiert sein wer-
den, daß sie dieselben viel schwieriger durchsetzen dürfte.
se. Majestät der kaiser geruhten hierauf den Minister des kultus aufzufordern, daß 
er eine solche konfidentielle ausarbeitung über alle in den synoden zu beratenden Gegen-
stände, über das Ziel, welches die regierung bei jedem einzelnen Gegenstande zu errei-
chen hätte, und über die mit hinblick darauf allenfalls den akatholiken zu gewährenden 
konzessionen verfasse und allerhöchstenorts unterbreite12.
dam 10. Jänner/27. Mai 1858.d

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolles zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 28. Mai 1858.

11 Damit ist der Gesetzentwurf von 1856 gemeint.
12 Somit war die von Thun angeregte Vorgangsweise, die wesentlichen Punkte zu oktroyieren, abgelehnt; der den 

Beratungen v. 30. und 31. 12. 1857 bzw. 4. und 6. 1. 1858 zugrunde liegende Vortrag Thuns v. 14. 5. 1857, 
Präs. 48, wurde nach Erlassung des Protestantenpatents für Ungarn (1. 9. 1859) mit Ah. E. v. 8. 10. 1859 
durch den Hinweis, er habe sich durch dasselbe erledigt, resolviert; RS. des Vortrags bei ava., cUM., kultus, 
Präs. 1357/1859.

 Mit dem umfangreichen Vortrag v. 4. 9. 1858, Präs. 154, legte Thun schließlich den Entwurf eines Patents 
über die Regelung der kirchlichen Verhältnisse der Evangelischen beider Bekenntnisse in Ungarn vor, hhsta., 
kab. kanzlei, McZ. 3460/1858; Konzept dieses Vortrags, verfaßt von Sektionsrat Josef Andreas Zimmer-
mann, mit Korrekturen Thuns und der Anweisung zur Drucklegung, ava., cUM., kultus, Präs. 154/1858 
(karton 35); gedruckte Exemplare (vermutlich falsch eingereiht) bei ebd., Unterricht, Präs. 154/1858 (kar-
ton 26); ein weiteres in ava., nachlaß Bach, karton 32; Druck bei Zimmermann, Das Ministerium Thun 
für die evangelischen 93–237. Die veränderte außenpolitische Lage im Jänner 1859 veranlaßte den Kaiser, 
eine beschleunigte Behandlung des Gegenstandes anzuordnen; dazu Fortsetzung in MK. v. 10. 1. und 20. 2. 
1859.

d−d  In der Handschrift Ransonnets.
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Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 7. 1. 1858), 
gesehen Bach 9. 1. 1858, Thun 10. 1. 1858, Toggenburg, Bruck, Nádasdy, Für seine exzellenz 
den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner; abw. Kempen. 

[i.] kaiserliche Verordnung über syndikatsbeschwerden.

McZ. 4961 – kZ. [fehlt] 

Protokoll der zu Wien am 24. Dezember 1857 und am 7. Jänner 1858 abgehaltenen 
Ministerkonferenz unter dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des 
äußern Grafen v. Buol-schauenstein. 

[i.] Gegenstand der Beratung war der vom Justizminister den anträgen der Mehrheit der 
konferenz vom 28. november 1857 gemäß abgeänderte entwurf einer kaiserlichen Ver-
ordnung über die syndikatsbeschwerden wider richterliche Personena,1. hierbei haben 
sich nachstehende Bemerkungen ergeben: 
Zu § 1 beantragte der handelsminister die Weglassung des satzes: „insofern dieselbe 
auf andere art den ersatz zu erhalten nicht vermag“, weil dadurch die haftung des rich-
terlichen Beamten zu einer subsidiarischen würde, während es doch in der natur der 
sache liegt, daß derjenige, durch dessen schuld die Partei einen schaden erleidet, d. h. das 
nicht bekommt, was ihr von rechts wegen gebührt, dafür in erster linie einstehe. Bei 
dem Bestande dieser klausel wäre die Partei vorerst auf einen langwierigen rechtszug und 
auf den Beweis hingewiesen, daß es ihr nicht möglich war, den ersatz auf andere art zu 
erlangen, was wohl nicht in der absicht des Gesetzes liegen dürfte. Der Justizminister 
beharrte dagegen auf der Beibehaltung des beanständeten Zusatzes, weil derselbe auch in 
den früheren entwürfen, namentlich in dem aus der Verhandlung von 1847 hervorgegan-
genen entwurfe enthalten war. Der kultusminister trat der ansicht des handelsmini-
sters bei, wogegen der Minister des inneren unter Beitritt der mehreren stimmen die 
Verschmelzung des § 4 mit § 1 in der art beantragte, daß der § 1 also zu lauten hätte: 
„Wenn eine richterliche Person bei der Justizverwaltung durch pflichtwidrige ausübung 
oder Vernachlässigung ihres amts (§ 1294 aBGB.) einer Partei schaden zufügt, so ist sie 
der letzteren nach Maßgabe der Bestimmungen des aBGB. verantwortlich.“ 
im § 2 wurde über antrag des Ministers des inneren mit allseitiger Zustimmung, auch des 
Justizministers, die nicht erschöpfende, zu Mißdeutungen anlaß gebende aufzählung der 
einzelnen Geschäftsabteilungen weggelassen, wornach dann der § 2 so lauten würde: 
„Diese Verbindlichkeit erstreckt sich auf alle Zivil- und Militärgerichtsbehörden und 
-ämter, und zwar auf alle Personen, welche bei diesen etc.“ wie im entwurfe bis zu ende. 
§ 5, 2. absatzes schlußsatz: „soll jederzeit dem referenten und koreferenten allein die 
leistung der ganzen entschädigung auferlegt werden“. nach der Bemerkung des Mini-
sters des inneren läßt sich dies im vorhinein unmöglich so kategorisch aussprechen. ob 

1 Fortsetzung von MK v. 28. 11. 1857/I.

a  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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und was der referent zu ersetzen habe, ist Gegenstand der Beurteilung bei der syndikats-
verhandlung. Wohl aber kann gesagt werden, daß nur der referent und der koreferent für 
den schaden verantwortlich seien. es wurde daher dieser absatz im sinne obiger Bemer-
kung mit allseitiger, auch des Justizministers Zustimmung modifiziert. 
im 3. absatze dieses Paragraphs wurde zur Vermeidung der kakophonie der aufeinander-
folgenden Worte „amtspflichten pflichtwidrig ausgeübt“ gesetzt: „obliegenheiten pflicht-
widrig ausgeübt“. 
§ 7. hier beantragte der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner für 
sich und im namen des abwesenden chefs der obersten Polizeibehörde, daß die haftung 
des staatsschatzes für die ersatzansprüche aus pflichtwidriger oder vernachlässigter Ver-
wahrung der den lf. steuer- und gerichtlichen Depositenämtern übergebenen Vermögen-
schaften nicht, wie im entwurfe, eine unmittelbare, sondern nur eine subsidiarische sein 
solle, wogegen sich jedoch sowohl der Justiz- und der Finanzminister im sinne des 
bereits in der konferenz vom 28. november 1857 berührten Übereinkommens als auch 
die übrigen stimmführer erklärten, indem es zur Beruhigung und sicherheit der Parteien 
notwendig ist, daß der staat für die von ihnen seiner unmittelbaren Verwahrung anver-
trauten Gelder unmittelbar hafte. 
statt des im § 9 und in einigen folgenden Paragraphen vorkommenden ausdrucks „ober-
sten Militärjustizsenate des armeeoberkommandos“ wäre nach dem antrage des General-
adjutanten sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner zu setzen einfach „armeeoberkom-
mando“, weil jene Bezeichnung als einer abgesonderten Behörde durch die neueste orga-
nisierung der Militärverwaltungsbehörden entfallen ist und jene abteilung des armee-
oberkommandos, welche die Justizgeschäfte umfaßt, gleich den übrigen einen integrie-
renden Bestandteil derselben bildet. Die mehreren stimmen der konferenz erklärten sich 
aber für die vom Minister des inneren vorgeschlagene Benennung „obersten Militär-
gerichtsbehörde“ als einer stetigen und unter allen etwaigen änderungen verständlichen, 
auch im Militärstrafgesetze2 vorkommenden Bezeichnung. 
in demselben Paragraph wurde über antrag des Ministers des inneren der als entbehrlich 
sich darstellende einschub „nach tunlichkeit“ gestrichen. 

Fortsetzung am 7. Jänner 1858. 
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 24. Dezember 1857. 

§ 10. Die Bestimmung dieses Paragraphs enthält, nach der Bemerkung des Ministers 
des inneren gewissermaßen eine indirekte aufforderung der Parteien, gegen jedes 
erkenntnis der Gerichte, wodurch den ersteren möglicherweise ein schaden verursacht 
werden könnte, eine syndikatsklage anzustrengen. so weit aber dürfte die tendenz des 
Gesetzes nicht gehen; es ist genug, wenn den Parteien der Weg dazu offen bleibt, ihre 
sache ist es, ihr recht im gesetzlichen Wege selbst zu suchen, und es bedarf dazu eines 
eigenen Vorbehalts, wie hier angetragen, nicht. bDies gelte namentlich von allen jenen 
Fällen, wo es sich um eigenberechtigte Parteien handelt. sind Parteien in Frage, die unter 

2 rgbl. nr. 19/1855.

b−b  Einfügung Bachs.
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öffentlicher tutel stehen, so muß der richter ohnehin von amts wegen deren rechte 
wahren. Dasselbe gilt dann, wenn der obere richter findet, daß der untere richter sein 
amt gesetzwidrig verwaltet habe. in diesem Falle muß er von amts wegen die entspre-
chende Verfügung treffen, allein über die allfällige entschädigungspflicht soll er nicht 
präjudiziell absprechen.b Der Minister des inneren beantragte daher die Weglassung des 
§ 10, womit sowohl der Justizminister (vorbehaltlich der einsicht in die Begründung der 
hofkommission in Justizgesetzsachen, aus deren entwurf dieser Paragraph entnommen 
worden), als auch die übrigen stimmen einverstanden waren, der handelsminister 
übrigens mit der Bemerkung, daß der Paragraph im Grunde nur eine Bestimmung aus-
spricht, welche bereits in der strafprozeßordnung3 enthalten ist und darum wohl auch 
hier am Platze sein dürfte. 
im § 12 wurde über antrag des handelsministers die weder notwendige noch erschöp-
fende enumeration der zu Gebote stehenden Beweismittel, also der satz: „sie mögen in 
aussagen etc.“ bis „bestehen“ einhellig gestrichen. 
Beim schlußsatze dieses Paragraphs beantragte der Minister des inneren eine Modifi-
zierung des textes dahin, daß die Parteien zur Beibringung aller zur Begründung ihrer 
ansprüche, dagegen die Personen, denen ein ersatz zur last fallen soll, mithin nach § 7 
auch der Vertreter des staatsschatzes und der Gemeinden, die zu ihrer Verteidigung die-
nenden Beweismittel aufzufordern seien − was auch allseitig angenommen wurde, indem 
es sich wohl bei diesen letzteren, nicht aber bei den Parteien, um die Verteidigung han-
delt. 
im § 13 besteht zwischen dem Justiz- und dem Finanzminister über die Mitteilung der 
akten an die Fiskalprokuratur eine Meinungsverschiedenheit. Während ersterer sich 
gegen diese Mitteilung erklärte, weil der Fiskus ein Vorrecht vor der Gegenpartei nicht 
ansprechen und die akten, welche sich beim obergerichte, also in der regel in demselben 
orte, wo die Fiskalprokuratur ihren sitz hat, befindet, ohne anstand einsehen kann; weil 
ferner durch ausfolgung der akten an sie der Gegenpartei anlaß zu dem Verdachte gege-
ben werden könnte, als sei davon etwas verschleppt oder abgeändert worden, nahm der 
Finanzminister diese Mitteilung vornehmlich aus Dienstesrücksichten in anspruch. 
Da der Finanzprokurator persönlich verantwortlich ist für die amtshandlungen der Fis-
kalprokuratur, so würde er selbst in die akten einsicht nehmen müssen. ebenso würde 
deren Vorlage notwendig sein, sobald eine angelegenheit instruktionsmäßig der Gremial-
beratung der Fiskalprokuratur unterzogen wird. es kann sich sonach mit der bloßen 
Befugnis, die akten beim Gerichte durch einen abgeordneten einsehen zu lassen, nicht 
begnügt werden. Der Verdacht aber, daß daran etwas geändert oder verschleppt werde, 
dürfte einer k. k. Behörde gegenüber nicht bestehen. endlich war in früherer Zeit eine 
solche aktenmitteilung gebräuchlich.
Mit ausnahme des Generaladjutanten sr. Majestät FMl. Freiherrn v. kellner, welcher aus 
dieser letzteren rücksicht der Meinung des Finanzministers beipflichtete, vereinigten sich 
alle übrigen stimmen der konferenz mit der ansicht des Justizministers, nachdem im 
Geiste der gegenwärtigen Gesetzgebung der Fiskus als Partei keinen Vorzug vor anderen 
Parteien mehr anzusprechen hat, und − wie der Minister des inneren auf die eigene 

3 rgbl. nr. 151/1853.



Das Ministerium Buol-Schauenstein276

Diensteserfahrung gestützt bemerkte − den diesfälligen Forderungen des Dienstes voll-
kommen entsprochen werden kann, wenn von den bei Gericht befindlichen akten durch 
einen verläßlichen Beamten der Fiskalprokuratur einsicht genommen und nötigenfalls 
exzerpte daraus gemacht werden, wogegen wieder der Finanzminister erinnerte, daß 
dieser Vorgang wegen der damit verbundenen zeitraubenden Umständlichkeit eine 
Geschäftsvermehrung zur Folge haben und ansprüche auf Personalvermehrung bei den 
Finanzprokuraturen hervorrufen würde.c

Ferner wäre dnach ansicht des Ministers des innerend den Parteien so, wie dem Fiskus und 
den Gemeinden nach § 20 zugestanden ist, die sicherstellung zu gewähren. Der Justiz-
minister, emit diesem antragee einverstanden, wird hiernachf das den Parteien vorbehal-
tene recht auf sicherstellung im § 20 gehörigenorts anschaulich machen. 
§ 21 wurde über antrag des kultusministers als eine in das Gesetz über syndikatsbe-
schwerden unmittelbar nicht gehörige, nach den allgemeinen rechtsgrundsätzen zu 
behandelnde Bestimmung weggelassen. 
ebenso sprachen sich der Minister des inneren und die mehreren stimmen für die hin-
weglassung des ebenfalls nicht hierher gehörigen § 22 aus, obwohl der Justizminister, 
der diesen sowie die anderen zur streichung beantragten Paragraphen aus dem frühern, 
von der bestehenden Gesetzgebungshofkommission ausgearbeiteten und im Jahre 1847 
ah. genehmigten entwurfe übertragen hat, dessen Beibehaltung im interesse der kuran-
den4 und Pupillen5 für wünschenswert erachtete.g

schließlich erklärte der Justizminister, bei seiner in der konferenz vom 28. november 
1857 ausgesprochenen ansicht über die haftung des staatsschatzes überhaupt verharren 
zu sollen; den entwurf aber wird er, den anträgen der Majorität der konferenz gemäß 
modifiziert, zur ah. schlußfassung vorlegen6. 

4 Pflegling.
5 Mündel, minderjährige Waise.
6 Nádasdy legte den Entwurf der kaiserlichen Verordnung mit Vortrag v. 16. 1. 1858, Z. 28133 und 28831 

aus 1857, vor, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 252/1858; der Reichsrat befürwortete mit der Mehrheit der 
Ministerkonferenz die auf richterliche Beamte beschränkte Amtshaftung, Gutachten des Reichsrates ebd., rr., 
Ga. 118/1858 und Ga. 266/1859; Gutachten des Reichsrates zum Vortrag des Finanzministers v. 6. 10. 

c  Gestrichen: Bei § 16 war der Minister des inneren der Meinung, daß die Verhandlung der syndikatsbe-
schwerde nur dann bis zur rechtskräftigen entscheidung der strafbehörde zu verschieben sei, wenn die 
syndikatsbehörde die strafbehördliche entscheidung für den erhobenen ersatzanspruch für präjudiziell 
erkennt; denn es lassen sich Fälle denken, wo der schade in seinem ganzen Umfang noch vor der straf-
gerichtlichen entscheidung bekannt und ausgewiesen ist. alsdann ist keine Ursache, deswegen auch 
noch das straferkenntnis abzuwarten. Einfügung Nádasdys, ebenfalls gestrichen: Der Justizminister 
bemerkt, dieser ansicht des Ministers des inneren dürfte entsprechen der im § 16 enthaltene satz „und 
kann die Zusprechung des ersatzes nicht ohne die Durchführung des strafverfahrens erfolgen.“ Dazu 
Randvermerk Ransonnets: Die Bemerkung zu § 16 wurde vom Minister des inneren nach gepflogener 
rücksprache mit dem Justizminister wieder zurückgenommen. ransonnet.

d−d  Einfügung Bachs.
e−e  Korrektur Nádasdys aus hiermit.
f  Gestrichen den text des § 16 modifizieren und.
g  Gestrichen: auch der kultusminister hätte gegen die Beibehaltung dieses Paragraphs, den er zwar auch 

nicht für unbedingt nötig hielt, nichts einzuwenden.



Nr. 428   Ministerkonferenz, Wien, 24. Dezember 1857 und 7. Jänner 1858 277

Wien, am 7. Jänner 1858. Gr[af ] Buol. 

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
12. März 1859.
7 

 1857, zit. MK. v. 28. 11. 1857, ebd., Ga., 117/1858 und Ga. 265/1859; Begleitvortrag des Reichsrats-
präsidenten zu beiden Vortragen ebd., Präs. 127/1858 und Präs. 68/1859. Obwohl die Reichsratsgutachten 
schon Ende April 1858 vorlagen, entschied der Kaiser erst im März 1859, nachdem der Finanzminister mit 
Vortrag v. 8. 3. 1859, Präs. 90, um die Erledigung gebeten hatte, ebd., kab. kanzlei, kZ. 795/1859. Mit 
Ah. E. v. 12. 3. 1859 auf den Vortrag Nádasdys v. 16. 1. 1858 genehmigte der Kaiser den Verordnungsent-
wurf, ebd., kab. kanzlei, McZ. 252/1858, und nahm gleichzeitig das vorliegende Protokoll zur Kenntnis. 
Publikation der kaiserlichen Verordnung rgbl. nr. 46/1859. Sie war bis zur Erlassung des Syndikatsgesetzes 
v. 12. 7. 1872, rgbl. nr. 112/1872, gültig; Literatur zit. MK. v. 28. 11. 1857, Anm. 1.
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nr. 429   Ministerkonferenz, wien, 7. Jänner 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 7. 1.), gesehen Bach 9. 1., Thun 
10. 1., Toggenburg (bei II abw.), Bruck, Nádasdy, Für se. exzellenz den herrn ersten General-
adjutanten sr. Majestät Kellner; abw. Kempen.

i. kaiserliche Verordnung wegen einberufung des Wiener-Währungs-Papiergeldes. ii. Ver-
ordnung über die einrichtung der theologischen studien.

McZ. 96 – kZ. 27

Protokoll der zu Wien am 7. Jänner 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der Finanzminister referierte den beiliegenden entwurf einer kaiserlichen Verord-
nung über die einberufung des Wiener-Währungs-Papiergeldes und die erweiterung der 
Frist zur Umwechslung aller übrigen vom staate ausgegebenen Geldzeichena,1.
Dieser entwurf erhielt die einhellige Zustimmung der konferenz mit der einzigen vom 
handelsminister vorgeschlagenen Modifikation zu § 2, daß die „bis zu dem oben 
bemerkten tage“, d. i. bis 1. Juli 1858 bbei allen staatskassenb gestattete Umwechslung des 
Wiener-Währungs-Papiergeldes cnoch bis ende oktober 1858 bei den landeshauptkas-
senc ausgedehnt werde, weil, sobald man den Bestimmungen dieses Paragraphs gemäß 
verpflichtet ist, bis 1. Juli die Zahlung in diesem Papiergelde anzunehmen, es unmöglich 
ist, dasselbe an dem nämlichen tage aus allen teilen der Monarchie zur Umwechslung zu 
bringen, und nicht die absicht sein kann, eine derlei bis 1. Juli 1858 einer Partei geleistete 
Zahlung in demselben augenblicke wertlos zu machen2.

ii.d Der Minister für kultus und Unterricht referierte den angeschlossenen ent-
wurfe einer Ministerialverordnung über die einrichtung der katholisch-theologischen 
studien3.
Die konferenz erklärte sich mit diesem entwurfe einverstanden, nur wünschte sie, daß 
darin nachstehende Modifikationen in der textierung eintreten, und zwar in dem ersten 

1 Das Papiergeld der Wiener Währung war 1811 eingeführt worden und stellte eine Art Doppelwährung inner-
halb der Konventionswährung dar, Bachmayer, Währungspolitik 95; mit der Umstellung von der Konven-
tionswährung auf die österreichische Währung nach dem Patent v. 19. 9. 1857, siehe dazu MK. v. 13. 6. 
1857/II, mußte auch das Papiergeld der Wiener Währung eingezogen werden.

2 Diese Verordnung wurde mit dem selben Vortrag Brucks v. 10. 1. 1858 vorgelegt, mit dem das Patent über 
den Münzverkehr und die Rechtsfolgen der Währungsumstellung beantragt wurde; es wurde gemeinsam 
behandelt und resolviert, zit. MK. v. 29. 12. 1857/II, Anm. 13; Publikation rgbl. nr. 64/1858.

3 Diese Verordnung diente der Durchführung der Art. VI und XVII des Konkordats v. 18. 8. 1855, rgbl. nr. 
195/1855; sie beruhte auf einem Entwurf der Bischöfe und bestand aus einer Einleitung, 14 Paragraphen 
und mehreren erläuternden Absätzen.

a  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll bei.
b−b  Einfügung Brucks.
c−c  Einfügung Brucks statt bis ende oktober 1858.
d  Randbemerkung Marherrs: Bei der Beratung über diesen Gegenstand war der handelsminister nicht 

anwesend.
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absatze nach § 14, daß statt der Formel „se. Majestät haben diese Bestimmungen etc. zur 
ah. kenntnis genommen“, nach dem antrage des Justizministers gesetzt werde „se. Maje-
stät haben diese Bestimmungen [etc.] zu genehmigen geruht“. Der kultusminister wen-
dete zwar dagegen ein, daß, nachdem den Bischöfen konkordatmäßig das recht zusteht, 
ihre theologischen lehranstalten nach ihrem eigenen Gutbefinden einzurichtenf, nicht 
wohl eine andere als die im entwurfe gewählte Formel in anwendung zu bringen war. es 
wurde jedoch vom Justizminister entgegnet, daß, da die Bischöfe in ihrem diesfälligen 
Vorschlage mehrere Paragraphen aufgenommen haben, welche im vorliegenden entwurfe 
nicht erscheinen, denen also die ah. Genehmigung sr. Majestät nicht erteilt wird, das 
recht der lf. Bestätigung außer Zweifel, mithin auch die von ihm angedeutete Formel 
gerechtfertigt sein dürfte. gDer kultusminister bemerkte hierauf, daß sich die fragli-
chen Paragraphen nicht auf die Diözesanlehranstalten, sondern auf die Bestellung der 
theologischen Fakultätsprofessoren beziehen, in welcher Beziehung der standpunkt ein 
anderer sei. Jedoch erklärte er sichg bereit, dem Wunsche der konferenz in der Weise 
rechnung zu tragen, daß gesagt werde: „se. Majestät haben etc. genehmigend zur ah. 
kenntnis genommen“, womit man sich auch einverstanden erklärte.
im folgenden absatze wurde zur Vermeidung jeden Zweifels, für welche lehranstalten die 
vorstehenden Paragraphen zu gelten haben, auf antrag des Justizministers statt der Worte 
„der erwähnten anstalten“ gesetzt „der Diözesanlehranstalten“.
Was endlich die im 7. absatze, nach den Paragraphen über die Diözesanlehranstalten, 
vorkommende ausnahme rücksichtlich der anstellung der Professoren der theologischen 
Fakultät in innsbruck von den diesfalls für die theologischen Fakultäten überhaupt fest-
gesetzten regeln betrifft, so wünschte der Minister des inneren unter Beitritt der 
übrigen stimmen der konferenz deren Weglassung aus dieser Verordnung, welche, ledig-
lich in ausführung der art. Vi und XVii des konkordats zu erlassen, auf das Verhältnis 
der geistlichen orden keinen Bezug hat. Die Übergabe der theologischen Fakultät an den 
Jesuitenorden ist nicht in ausführung der konkordatsartikel geschehen, sie ist eine hdavon 
unabhängige, widerrechtlicheh Maßregel4. Die exemtion der genannten Fakultät in die-
sem allgemeinen Gesetze erscheint daher nicht am Platze, vielmehr geeignet, bei den 
Bischöfen selbst Bedenken hervorzurufen, daß ihnen ihiernach allmählichi auch der bei 
den anderen theologischen Fakultäten vorbehaltene einfluß auf die Bestellung der Profes-
soren entzogen werden wolle. jauch könnte diese ausnahme als ein bedenkliches Präze-
dens für die regelung der von geistlichen körperschaften oder den Bischöfen erhaltenen 
studienanstalten aufgefaßt werden.j auch das aufsichtsrecht des staats über die politische 

4 Zur Wiedererrichtung der theologischen Fakultät in Innsbruck und zur Übergabe an den Jesuitenorden siehe 
MK. v. 24. 3. 1857/II, MK. v. 31. 3. 1857/I und MK. v. 31. 7. 1857/III.

e  Randbemerkung Marherrs: liegt bei kZ. 3611/1857, McZ. 4929. Er ist dem Akt hhsta., kab. kanzlei, 
McZ. 4929/1857 angeschlossen.

f  Streichung von und ihren Beschluß lediglich zur ah. kenntnis zu bringen.
g−g  Korrektur Thuns aus sofort erklärte sich.
h−h  Korrektur Bachs aus zufällige und temporäre.
i−i  Korrektur Bachs aus hiermit der einfluß.
j−j  Einfügung Bachs.
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Unbedenklichkeit der von den Jesuiten bestellten Professoren wollte der Generaladjutant 
sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner gewahrt wissen. Der kultusminister bemerkte 
hierüber, kdiese staatspolizeiliche ingerenz sei gleich bei Vollzug der ah. entschließung 
über diese theologische Fakultät gewahrt worden. nachdem aber durch diese ah. ent-
schließungk die innsbrucker Fakultät dem Jesuitenorden gegen ein Pauschale von jährlich 
8000 f. zur Versehung übergeben worden ist, lsei es eben in dieser ah. anordnung gegrün-
det und verstehe sich von selbst, daß der ordenl bei der auswahl seiner Mitglieder für die 
einzelnen lehrfächer nicht an diejenigen Modalitäten gebunden sein kann, welche rück-
sichtlich der von der regierung selbst anzustellenden Professoren zu gelten haben. 
namentlich kann eine konkursausschreibung, eine Beurteilung von konkurselaboraten 
etc. hier nicht Platz greifen, weil der orden bei der Wahl auf seine Mitglieder beschränkt 
und der Provinzial für die eignung des Gewählten zum lehramte verantwortlich ist. 
Warum von diesem tatsächlichen, unzweifelhaften Verhältnisse in dem vorliegenden ent-
wurfe keine erwähnung gemacht werden sollte, ist daher nicht wohl einzusehen. ein 
stillschweigen darüber würde vielmehr mein offenbarer Mangel sein, indem für die Bestel-
lung der Professoren in der innsbrucker theologischen Fakultät die obigen Bedingungen 
einmal nicht gelten könnenm. Fände die konferenz in der Form: „diese Bestimmungen 
etc. finden auf die Fakultät in innsbruck keine anwendung“ etwas Bedenkliches, so würde 
der Minister für kultus und Unterricht eine andere textierung vorschlagen, etwa in der 
art, „daß rücksichtlich der ernennung der Professoren an der innsbrucker theologischen 
Fakultät die besonderen, bei der Übergabe derselben an den orden der Gesellschaft Jesu 
festgesetzten Bestimmungen zu gelten haben.“ Was übrigens die Bemerkung betrifft, daß 
der fragliche absatz bei den Bischöfen selbst anstoß finden könnte, so glaubte der Mini-
ster für kultus und Unterricht sich auf die erwiderung beschränken zu können, daß im 
allgemeinen der Grundsatz feststehe, niemand sei als Professor der Theologie zuzulassen, 
dem nicht der betreffende Bischof die sendung zum lehramte erteilt; nes dürften sich 
daher auch der Jesuitenorden diesem Grundsatze gemäß benehmen. Wie er sich hierwe-
gen mit dem Bischofe verständige, sei aber seine sache. oschließlich bezeichnete der kul-
tusminister es als ein mögliches auskunftsmittel, daß zwar von der innsbrucker Fakultät 
keine ausdrückliche erwähnung geschehe, aber am Beginne des 2. absatzes der Verord-
nung den Worten „Was die Bestellung von Professoren an theologischen Fakultäten“ bei-
gefügt werde „durch die kaiserliche regierung“, wodurch die innsbrucker Fakultät ausge-
schlossen erscheineo.
pDie konferenz erklärte sich mit diesem auskunftsmittel einverstanden.p,5

5 Die Ministerialverordnung über die Regelung des Unterrichts in den theologischen Wissenschaften nach Maß-
gabe des Konkordats wurde mit Ah. E. v. 8. 3. 1858 auf den Vortrag Thuns v. 24. 12. 1857, Präs. 1659/1857, 
mit einigen Änderungen genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4929/1857; Gutachten des Reichsrates 
ebd., rr., Ga. 81/1858 und Ga. 265/1858; Publikation als Verordnung des Ministers für Kultus und

k−k  Einfügung Thuns statt nachdem.
l−l  Korrektur Thuns aus so versteht es sich von selbst, daß er (der orden).
m−m  Korrektur Thuns aus eine gegenteilige reklamation hervorzurufen geeignet sein.
n−n  Korrektur Thuns aus zuverlässig werde.
o−o  Einfügung Thuns.
p−p  Einfügung Ransonnets (sic!).
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Wien, am 7. Jänner 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph, Wien, 20. Jän-
ner 1858.
6 

 Unterricht v. 29. 3. 1858, rgbl. nr. 50/1858. Von der theologischen Fakultät Innsbruck war darin nicht 
die Rede; der dritte Absatz nach § 14 lautete: an den theologischen Fakultäten ist bei anstellung der von 
seiner Majestät zu ernennenden Professoren in nachstehender Weise vorzugehen.
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nr. 430   Ministerkonferenz, wien, 9. Jänner 1858 

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 9. 1.), gesehen Bach 12. 1., Thun 
13. 1., gesehen Toggenburg, Bruck, gesehen Nádasdy, gesehen Kempen 17. 1., Für se. exzellenz 
den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät gesehen Kellner.

[i.] kaiserliche Verordnung wegen abänderung des strafgerichtlichen Verfahrens wegen 
Übertretungen.

McZ. 114 – kZ. 28

Protokoll der zu Wien am 9. Jänner 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

[i.] Gegenstand der Beratung war der beiliegende entwurf einer kaiserlichen Verordnung 
über einige änderungen des strafgerichtlichen Verfahrens bei Übertretungena,1.
Dieser entwurf in seiner ursprünglichen (lithographierten) Fassung beruht auf der vom 
Justizminister angenommenen Grundlage der intervention und des Berufungsrechtes des 
staatsanwalts in Übertretungsfällen (§§ 8–13 des lithographierten textes). Gegen dieses 
Prinzip hatte jedoch der Minister des inneren Bedenken erhoben. Zweck der Verord-
nung ist möglichste Vereinfachung, abkürzung des Verfahrens, schnelle abtuung der 
Übertretungen und erleichterung der erdrückenden Geschäftslast der Bezirksämter. Die-
ser Zweck wird durch die Bestimmungen dieser Verordnung nur unvollkommen erreicht, 
wenn der schleppende und erschwerende Gang der Verhandlung durch die hände des 
staatsanwalts beibehalten wird. Zwar beruht er im wesentlichen auf der dermaligen ein-
richtung des strafprozesses2. allein dessen Beibehaltung stellt sich um so entbehrlicher 
dar, als die erfahrung zeigt, daß die Übertretungen in der regel mit dem erkenntnisse der 
ersten instanz abgetan sind, da bei den in einem Jahre verhandelten 400.000 Übertre-
tungsfällen überhaupt nur 15.000 zur Berufung vor die zweite instanz gekommen sind, 
die anzahl der Fälle aber, wo der staatsanwalt wegen Behandlung einer zum Verbrechen 
oder zum Vergehen sich qualifizierenden handlung als bloße Übertretung Berufung ein-
gelegt hat, um deren willen die Bestimmungen der §§ 8–13 (des lithographierten textes) 
beibehalten werden sollen, in einem gegen die anzahl der Untersuchungen wegen Über-
tretungen geradezu verschwindenden Verhältnisse steht (150 auf 400.000 Untersuchun-
gen). Das objekt der strafgerichtlichen Untersuchung bei Übertretungen ist fast durchge-
hends ein an sich unerhebliches, meist Verletzung einfacher Polizeivorschriften, kleine 
Diebstähle und sonstige exzesse. es läßt also in der regel das einfachste und summari-
scheste Verfahren zu, besonders auf dem flachen lande, wo die Judikatur darüber mehr 

1 Zur Vereinfachung des strafgerichtlichen Verfahrens und zur Entstehung des vorliegenden Entwurfs siehe MK. 
v. 31. 10. 1857/II, Anm. 3. Die dort besprochene kaiserliche Verordnung, rgbl. nr. 68/1858, sah in § 19 
als weitere Vereinfachung die Möglichkeit vor, gewisse Übertretungen aus der Kompetenz der Gerichte auszu-
scheiden und den politischen oder Polizeibehörden zu übertragen. Die Verordnung, die der Justizminister nun 
vorlegte, diente der Durchführung dieses Paragraphen.

2 Eigentlich des Strafverfahrens.

a  Liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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den charakter einer friedensrichterlichen annimmt, welcher die theoretisch zwar begrün-
deten, für wichtigere straffälle auch notwendigen Formalitäten möglichst ferne bleiben 
sollten. Wenn es zulässig befunden worden, die Untersuchungen wegen Übertretungen 
und deren aburteilung in erster instanz ohne intervenierung des staatsanwalts geschehen 
zu lassen, so dürfte es auch entbehrlich gefunden werden, ihm, dessen Wirksamkeit vor-
nehmlich für den höheren Gang der Justiz berechnet ist, die in den gedachten Paragra-
phen vorbehaltene revision aller dieser kleinen Verhandlungen aufzulasten, die, will er sie 
gewissenhaft vornehmen, ihn entweder zum nachteile der davon betroffenen Parteien 
oder anderer wichtigerer Geschäfte zuverlässig in rückstände bringen wird. nachdem der 
Zweck der dem staatsanwalt vorbehaltenen revision der Übertretungsuntersuchungen 
vornehmlich darin besteht, zu verhüten und zu entdecken, daß handlungen, die sich zum 
Vergehen oder Verbrechen qualifizieren, als bloße Übertretungen behandelt werden, die-
ser Zweck aber weit einfacher dadurch zu erreichen ist, wenn der Grundsatz ausgespro-
chen wird, daß das obergericht ein derlei gesetzwidriges erkenntnis, bsolang nicht die 
Verjährung eingetreten ist,b von amts wegen zu kassieren und entweder unmittelbar das 
Urteil nach dem Gesetze zu fällen, oder das weitere Verfahren einzuleiten befugt sein soll, 
so wären se. Majestät zu bitten, es von der in den §§ 8–13 lithographierten textes dem 
staatsanwalte vorbehaltenen amtshandlung in Übertretungen abkommen zu lassen.
Die konferenz teilte einstimmig die ansicht des Ministers des inneren, und es wurde 
sonach der entwurf mit den in demselben ersichtlich gemachten, vom Justizminister 
bereits in diesem sinne vorbereiteten änderungen der Beratung unterzogen und in dieser 
Gestalt, bis auf den § 8 (neuen textes), einstimmig angenommen.
Bei diesem § 8 beantragte nämlich der Minister des inneren die hinweglassung des ein-
geklammerten zweiten absatzes des 1. alinea und des 2. alinea. in dem ersteren soll den 
Bezirksgerichten das durch die §§ 261, 262 und 266 strafgesetz3 eingeräumte strafum-
wandlungs- und Milderungsrecht (unter das gesetzliche strafminimum) entzogen und 
dem Gerichte zweiter instanz vorbehalten bleiben. allein, dieses recht ist im strafgesetze 
begründet, bei der ausübung an gewisse gesetzliche Bedingungen gebunden, und sobald 
es rücksichtlich der ungleich wichtigeren Verbrechen und Vergehen beibehalten bleibt, 
gerade bei den Übertretungen umso weniger zu beanständen, als dieselben ihrer natur 
nach in der regel eine schonendere Behandlung zulassen. Die entziehung dieses rechts 
der ersten instanzen würde nur eine namhafte Vermehrung der Berufungen gegen die 
bezirksgerichtlichen erkenntnisse zur Folge haben.
Die Mehrheit der konferenz erklärte sich daher für die Weglassung des satzes von „dage-
gen können“ etc. bis „in anwendung gebracht werden“. nur der Justizminister beharrte 
auf der Beibehaltung desselben als der wesentlichen Bedingung der von ihm zugestande-
nen Beseitigung der amtshandlung des staatsanwalts. Denn bei der durch die erfahrung 
bestätigten tendenz der Untergerichte, von dem Milderungsrechte den ausgedehntesten 
Gebrauch zu machen, würde mit dem Wegfall der intervention und des rekursrechts des 
staatsanwaltes fast jede Garantie der gewissenhaften Beobachtung der Bedingungen der 

3 rgbl. nr. 117/1852.

b−b  Einfügung Bachs.
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§§ 261, 262 und 266 entfallen und kein reicher mehr nach der strenge des Gesetzes 
behandelt werden; wogegen der handelsminister bemerkte, daß eine solche Garantie 
durch zeitweise revisionen von seite des obergerichts zu erreichen sein dürfte.
im schlußabsatze des § 8 soll den Berufungsbehörden das recht eingeräumt werden, das 
Urteil des Bezirksgerichts etc. in deteriorem sententiam abzuändern4. Dies verstößt gegen 
einen allgemeinen, im ganzen strafrechte unbedingt festgehaltenen Grundsatz und wäre 
daher nach dem erachten des Ministers des inneren zu streichen. auch der kultus-
minister trat dieser ansicht bei, insofern der straffall über den rekurs des Verurteilten 
(nicht des Beschädigten) zur höheren entscheidung gelangt und es sich um die Verschär-
fung der strafe handeln sollte.
Der Justizminister beharrte dagegen unter Zustimmung der übrigen Votanten auf der 
Beibehaltung dieses absatzes, weil damit ein Mittel geboten ist, der schon oben bemerk-
ten tendenz der Unterbehörden zur allzu milden auffassung schranken zu setzen, und 
weil, wie der handelsminister bemerkte, mutwillige rekurse hintangehalten werden, 
die sonst ergriffen würden, wenn der Verurteilte weiß, daß ihm wohl eine Milderung, nie 
aber eine Verschärfung bevorstehen kann. auch gegen die dermaligen strafrechtsprinzi-
pien scheint diese Bestimmung nicht zu verstoßen, da über den rekurs des staatsanwalts, 
der nun aufhören soll, eine Verschärfung eintreten kann. endlich machte der chef der 
obersten Polizeibehörde darauf aufmerksam, daß auch nach dem Militärstrafgesetze5 
eine Verschärfung des Urteils in höherer instanz zulässig ist.
im § 19 wurde mit allseitiger Zustimmung die Wirksamkeit der Verordnung nicht auf den 
tag ihrer kundmachung, sondern, der nötigen Vorbereitung zu ihrer ausführung wegen, 
auf einen späteren, näher festzusetzenden termin anberaumt, endlich die abforderung der 
bisherigen ausweise für das letzte Quartal der amtshandlung des Justizministers überlassen.
in den Beilagen zu dem Verordnungsentwurfe würde beim Formulare a ad ii., lit. f., auf 
antrag des Ministers des inneren wegen der schwierigkeit, in allen Fällen die landes- 
und Gemeindezuständigkeit eines inquisiten zweifellos festzustellen, durch einen Beisatz 
„so weit sie bekannt oder leicht erhebbar ist“ einer diesfalls etwa sich entspinnenden län-
gern Verhandlung vorzubeugen, dann ad Viii. bei den erkenntnissen über Freisprechung 
aus Mangel der Beweise und bei ablassungserkenntnissen nach dem antrage des han-
delsministers von der angabe der „Beweisarten“ abzugehen, endlich ad iX. die rubrik D 
„Berufungen des staatsanwalts“ ganz zu streichen sein6.

Wien, am 9. Jänner 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 3. Mai 
1858.

4 d. h. zu verschärfen.
5 rgbl. nr. 19/1855.
6 Mit Vortrag v. 21. 1. 1858, Präs. 1524, legte der Justizminister den Entwurf vor; der Reichsrat wollte diese 

Verordnung mit der in der MK. v. 31. 10. 1857/II besprochenen Verordnung verschmelzen, drang damit aber 
nicht durch, hhsta., rr. Ga. 133/1858 und Ga. 514/1858; immerhin wurde der Justizminister mit der 
Ah. E. v. 3. 5. 1858 auf den Vortrag v. 21. 1. 1858 aufgefordert, den Entwurf betreffend die Übertretungen 
noch einmal zu beraten, ebd., kab. kanzlei, McZ. 291/1858 und McZ. 4425/1857. Dazu Fortsetzung 
MK. v. 29. 4. 1858/I.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 14. 1.), gesehen Bach, Thun, 
Toggenburg, Bruck, Nádasdy, gesehen Kempen 19. 1., Für se. exzellenz den herrn ersten 
Generaladjutanten sr. Majestät Kellner.

[i.] Gesuch des stephan Palkowitz um Vergütung seiner einbuße bei der czegled-szegediner-
eisenbahn.

McZ. 169 – kZ. 30

Protokoll der zu Wien am 14. Jänner 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des äußern und des kaiserlichen hauses Grafen v. Buol-schauen-
stein.

[i.] Der handelsminister referierte über das erneuerte, ah. bezeichnete Gesuch des 
stephan Palkowitz um eine weitere Vergütung für die beim eisenbahnbau von czegled 
nach szegedin1 erlittenen Verluste.
in dem Vortrage vom 25. Jänner 1856, kZ. 388, McZ. 367, hatte der handelsminister 
die besonderen Verhältnisse dargestellt, unter welchen jener Bau stattgefunden, und die 
Gründe nachgewiesen, welche ihn bestimmten, auf eine nachträgliche Vergütung von 
115.000 fr. anzutragen. Da der Finanzminister die Ziffer derselben auf 50.000 fr. ermä-
ßigt wissen wollte, kam die angelegenheit in der konferenz vom 19. März 18562 zum 
Vortrage und man vereinigte sich in dem antrage auf 90.000 fr., der sofort auch mit ah. 
entschließung vom 3. april 1856 genehmigt wurde. in einem späteren, der ah. Bezeich-
nung gewürdigten Gesuche stellte Palkowitz vor, daß er durch jenen Bau nicht nur sein 
ganzes Vermögen eingebüßt, sondern noch überdies 27.000 fr. schulden habe, und der 
handelsminister glaubte in dem darüber erstatteten Vortrage vom 2. Jänner 1857, kZ. 
33, McZ. 38, für seine Person zwar auf seine ursprüngliche ansicht vom 25. Jänner 1856 
zurückkommen, jedoch wegen des inmitte liegenden konferenzgutachtens vom 19. März 
1856 einen über dasselbe hinausgehenden antrag nicht stellen zu dürfen. Durch die hier-
auf erteilte ah. entschließung zur amtshandlung über jenes Gesuch angewiesen3, erüb-
rigte ihm nichts anderes, als den Bittsteller auf die ah. entschließung vom 3. april 1856 
zu verweisen. Palkowitz bat, ihm diese entscheidung nicht zu intimieren4, weil deren 
Bekanntwerden ihn zuverlässig in den schuldturm bringen würde. Der handelsminister 
glaubte, diese Bitte bewilligen zu können, und Palkowitz war so glücklich, für ein neuer-
liches Majestätsgesuch die ah. Bezeichnung zu erlangen. in dem hierüber zu erstattenden 
Vortrage würde der handelsminister seinen antrag vom 25. Jänner 1856 auf Bewilligung 
der vollen summe von 115.000 fr., d. i. (nach abschlag der bereits bewilligten 90.000 fr.) 
eines restbetrags von 25.000 fr., in der rücksicht erneuern, weil dieser Betrag von der 
eigens zu dem ende niedergesetzten kommission nach gewissenhafter Prüfung als derje-
nige anerkannt worden ist, auf welchen der Unternehmer vermöge der nicht schon beim 

1 Die Eisenbahn war 1853/54 erbaut worden.
2 MK. v. 19. 3. 1856/III, ömr. iii/4, nr. 331.
3 d. h., daß das erneute Gesuch abzuweisen war, Ah. E. v. 1. 5. 1857, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 38/1857.
4 Gerichtlich anzeigen.



Das Ministerium Buol-Schauenstein286

kontraktabschlusse, sondern erst während der ausführung bekannt gewordenen großen 
schwierigkeiten des Baues und der dadurch unbedingt notwendig gewordenen bedeuten-
den Mehrauslagen zwar nicht von rechts wegen, aber nach den Forderungen der streng-
sten Billigkeit anspruch machen kann. Vorläufig aber erachtete der handelsminister mit 
Beziehung auf die Beratung vom 19. März 1856 die Wohlmeinung der übrigen stimm-
führer der konferenz einholen zu sollen.
Der kultusminister und der chef der obersten Polizeibehörde schlossen sich mit rück-
sicht auf das ergebnis der erwähnten Prüfungskommission dem antrage des handelsmi-
nisters an. Der Finanzminister dagegen und mit ihm alle übrigen Votanten der konfe-
renz fanden, beim abgang eines rechtlichen anspruchs des Bittstellers, die für denselben 
geltend gemachten Billigkeitsgründe durch das Zugeständnis von 90.000 fr. hinlänglich 
berücksichtigt und – der ah. Gnade sr. Majestät unvorgreiflich – zu dem antrage auf eine 
weitere Begünstigung umso weniger Grund, als die Verhältnisse des Unternehmers sich 
seither nicht geändert haben5.

Wien, am 14. Jänner 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
1. März 1858.

5 Daraufhin Vortrag Toggenburgs v. 31. 1. 1858, Z. 26673; der Reichsrat schloß sich der Mehrheit der Mini-
sterkonferenz an, Gutachten hhsta., rr., Ga. 159/1858 und Ga. 232/1858; mit Ah. E. v. 1. 3. 1858 
entschied der Kaiser, dem Gesuch keine Folge zu geben, ebd., kab. kanzlei, McZ 428/1858.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 26. 1./4. 2.), gesehen Bach 2. 2., 
Thun, Toggenburg 2. 2., Bruck, vidi Nádasdy, gesehen Kempen 3. 2., Für se. exzellenz den 
herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät FMl. Grafen Grünne gesehen Kellner 4. 2..

i. ablösungsmodalitäten bei expropriationen im lombardisch-venezianischen königreiche. 
ii. Zulage für den landesmedizinalrat karl ozlberger. iii. Gesetz zur ergänzung des heeres 
(= sammelprotokoll nr. 437).

McZ. 314 – kZ. 29

Protokoll der zu Wien am 26. Jänner 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

i. Bereits in der konferenz vom 23. Jänner 1858 sub ii. ([McZ.] 281) des diesfälligen 
Protokolls1 wurde die Differenz erörtert, welche zeuge des Vortrags vom 18. Jänner 1858, 
kZ. 273, McZ. 229, zwischen den Ministern des inneren und der Finanzen über die 
Bemessung der entschädigung für die im Jahre 1848 von carolina Quattrini und Mari-
etta de leidi zu Fortifikationszwecken in Bergamo abgetretenen realitäten auf Grundlage 
der von dem damaligen bevollmächtigten hofkommissär Graf Montecuccoli ratifizierten 
appuntamenti, sowie wegen Behandlung der unter gleichen Verhältnissen stattgefunde-
nen expropriationen im lombardisch-venezianischen königreiche überhaupt obwaltet.
Da die berufenen appuntamenti (Punktationen) nach der ansicht des Justizministers, 
vermöge § 885 aBGB., rücksichtlich der darin festgesetzten Bestimmungen für beide 
kontrahierenden teile gleich verbindlich sind, wenn auch später ein förmliches Vertrags-
instrument darüber nicht aufgesetzt worden sein sollte, so kann sich das ärar der Zahlung 
der darin festgesetzten summen und der sonst darin stipulierten Zahlungsmodalitäten 
nicht entschlagen. es ist auch wirklich in einem einzelnen auf den rechtsweg geleiteten 
Falle von dem Gerichte dazu mit der einzigen Beschränkung verurteilt worden, daß die 
Verzugszinsen nicht vom tage der abtretung, sondern mit rücksicht auf die inzwischen 
eingetretene Verjährung der älteren nur für die letzten drei Jahre zu entrichten seien. Die 
Mehrheit der konferenz hatte sich daher schon früher für die Behandlung der in rede 
stehenden Parteien nach dem inhalte jener appuntamenti nach dem antrage des Mini-
sters des inneren ausgesprochen; und der Finanzminister, welcher sich die vorläufige 
nähere einsicht der akten vorbehalten hatte, erklärte nunmehr, damit einverstanden zu 
sein, daß den Bittstellerinnen sowohl als den sonst sich noch mit appuntamenti melden-
den Parteien diejenige Behandlung zuteil werde, welche in dem auf gerichtlichem Wege 
ausgetragenen Falle zugesprochen worden ist, d. i. Zahlung der bedungenen summe in 
Barem mit den Verzugszinsen für die letzten drei Jahre. 

1 Tagesordnungspunkt I der Ministerkonferenz v. 23. 1. 1858 war dem Heeresergänzungsgesetz gewidmet, 
Tagesordnungspunkt II dem folgenden Streitpunkt über die Entschädigungszahlungen. Punkt I wurde mit den 
vielen weiteren Sitzungen über das Heeresergänzungsgesetz zu einem Sammelprotokoll vereinigt (Nr. 437); 
die Verhandlung über Punkt II wurde, nachdem der Finanzminister inzwischen die erbetene Akteneinsicht 
genommen hatte, in der Konferenz v. 26. 1. 1858 fortgesetzt und hier protokolliert.
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Diesem antrage glaubte sofort auch die konferenz einstimmig beitreten zu können2.

ii. Der Minister des inneren erachtete, seinen antrag vom 21. Jänner 1858, kZ. 292, 
McZ. 245, wegen Verleihung einer Personalzulage von jährlichen 200 fr. an den landes-
medizinalrat in salzburg Dr. karl ozlberger – gegen die der Folgerungen wegen aufrecht 
erhaltene einsprache des Finanzministers – unter Berufung auf die im Vortrage dargestell-
ten Personal- und lokalrücksichten der ah. Genehmigung sr. Majestät empfehlen zu 
dürfen3.

iii. Wurde die Beratung des Gesetzentwurfes über die ergänzung des heeres fortgesetzt, 
worüber das konferenzprotokoll [Mc]Z. 281/1858 das nähere enthält4.

Wien, am 26. Jänner /4. Februar 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
2. März 1858.

2 Mit Ah. E. v. 2. 3. 1858 auf den Vortrag Bachs v. 18. 1. 1858, Z. 33924, genehmigte der Kaiser die Anträge, 
hhsta., kab. kanzlei, McZ. 229/1858; Gutachten des Reichsrates, ebd., rr., Ga. 149/1858 und Ga. 
241/1858.

3 Mit Ah. E. v. 6. 2. 1858 auf den Vortrag Bachs, Präs. 76, bewilligte der Kaiser die Zulage, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 245/1858. Zu Karl Ozlberger, der Spitalsdirektor in Salzburg gewesen und zum Landesme-
dizinalrat berufen worden war, siehe österreichisches Biographisches lexikon 7, 274.

4 Siehe das Sammelprotokoll Nr. 347.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 4. 2.), gesehen Bach 7. 2., Thun 
8. 2., Bruck 8. 2., Nádasdy, gesehen Kempen 9. 2., Für se. exzellenz den herrn ersten Gene-
raladjutanten sr. Majestät Kellner 10. 2.; abw. Toggenburg.

i. Besetzung von stiftungsplätzen im Theresianum. ii. rekrutierungsgesetz (= sammelproto-
koll nr. 437).

McZ. 435 – kZ. 31

Protokoll der zu Wien am 4. hornung 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der Minister des inneren referierte über die Differenzen, welche zwischen ihm und 
dem Minister für kultus und Unterricht – nach vorläufig im kurzen Wege schriftlich 
gewechselten Bemerkungen und Gegenbemerkungen1 – über die Besetzung einiger stif-
tungsplätze in der Theresianischen akademie obwalten, und zwar 
a) zeuge des Vortrags vom 8. november 1857, kZ. 4971, McZ. 4392, rücksichtlich der 
Battaszéker stiftungsplätze2, bei denen es sich um die kandidaten niclas v. Jurkovic und 
Bela v. Forster handelt.
in ansehung des Jurkovic erklärte der Minister des inneren, sich der durch hinweisung 
auf den Ursprung der stiftung und auf den Geist des konkordats3 begründeten ansicht 
des kultus- und Unterrichtsministers konformieren zu wollen, und haben sich beide 
Minister darin geeinigt, an die stelle Jurkovic’s den katholischen albert labas v. Blaskovec 
in Vorschlag zu bringen, wogegen auch von der konferenz nichts eingewandt wurde, 
obwohl FMl. Freiherr v. kellner der Meinung war, daß bei einer staatsstiftung im 
Theresianum so wenig als in der Wiener neustädter akademie konfessionelle rücksichten 
unbedingt maßgebend sein sollten.
Was den kandidaten Forster betrifft, so erklärte sich die Majorität der konferenz für des-
sen Beibehaltung im Vorschlage – vor dem vom Unterrichtsminister in antrag gebrachten 
alexander v. Mercz – einerseits wegen der Verdienstlichkeit des Vaters, obersten Forster, 
andererseits darum, weil, wie FMl. Freiherr v. kellner bemerkte, weder der Militär-
charakter des Vaters, noch die angenommene neigung des sohns zum Militärstande 
einen Grund zur ausschließung des letzteren von einer stiftung abgeben kann, aus wel-
cher zu verschiedenen Zeiten die verdientesten Militärs, z. B. der Banus Graf Jellačić, 
hervorgegangen sind, und weil die angebliche neigung Forsters zum Militär von dessen 
Vater selbst nicht als bestehend vorausgesetzt worden zu sein scheint, nachdem er ihn als 
Zahlzögling ins Theresianum gegeben hat, während er ihn, wäre er zum Militär bestimmt, 
mit weit geringeren kosten in eine Militärbildungsanstalt hätte unterbringen können4.

1 Diese Bemerkungen und Gegenbemerkungen liegen bei den unten angegebenen Akten der Kabinettskanzlei ein.
2 Zu diesen für Zöglinge aus den Ländern der ungarischen Krone reservierten Stiftungsplätzen siehe MK. v. 7. 

12. 1852/II, ömr. iii/1, nr. 70.
3 Konkordat v. 18. 8. 1855, rgbl. nr. 195/1855.
4 Mit Ah. E. v. 12. 2. 1858 auf den Vortrag Bachs, Z. 30162, verlieh der Kaiser die Stellen an Albert Labas v. 

Blaskovec und an Alexander v. Mercz nach den Vorschlägen Thuns, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4392/1857.
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b) Vortrag vom 8. november 1857, kZ. 4972, McZ. 4393, wegen Besetzung der mit ah. 
entschließung vom 9. Mai 1857 aus dem ofener schloßbaufonds kreierten ungrischen 
stiftungsplätze im Theresianum5. 
nachdem der Minister des inneren rücksichtlich der Übergehung der von ihm vorge-
schlagenen unadeligen kandidaten Victor Wessely und oscar eirich dem antrage des 
Unterrichtsministers sich konformierta und den von diesem angetragenen stephan v. kál-
lay in den Vorschlag aufgenommen, dagegen der Unterrichtsminister statt des von ihm 
beantragten albert v. Berzeviczy sich mit der Wahl des alexander v. okolicsanyi einver-
standen erklärt hat, besteht nur noch über die Wahl des stephan Fabry – welchem der 
vom Unterrichtsminister proponierte ernest v. hedry gegenübersteht – eine Differenz.
ohne in die erörterung der einer besonderen Verhandlung vorbehaltenen Frage einzuge-
hen, ob das erfordernis des adels zur aufnahme ins Theresianum künftig wieder herge-
stellt werden soll, glaubte der Minister des inneren seinen antrag für den unadeligen 
Fabry bei dem Bestande der ah. entschließung vom 29. oktober 1849, welche das The-
resianum auch Unadeligen eröffnet6, umso mehr für gerechtfertigt halten zu dürfen, als 
die ah. entschließung vom 9. Mai 1857 über die Gründung dieser stiftungsplätze aus 
dem durch Beiträge der kontribuenten aller stände des königreichs gebildeten Fonds 
eine Beschränkung der Wahl auf adelige nichts, vielmehr der diesfällige au. Vortrag vom 
1. Mai ausdrücklich das Gegenteil enthält; auch eine solche Beschränkung, wenn sie jetzt 
bei dieser Gelegenheit speziell für Ungern zur anwendung gebracht würde, im lande 
einen ungünstigen eindruck machen und als ein Präjudiz für die ausschließung der Una-
deligen zum nachteile dieses kronlands angesehen werden müßte; als endlich der Vater 
des Fabry, hofrat am obersten Gerichtshofe, eine stelle bekleidet, die er nach vormali-
gem ungrischen rechte nur als adeliger hätte erreichen können und die seinen sohn im 
Theresiano keineswegs als deplaziert erscheinen lassen dürfte.
Vornehmlich in der rücksicht, daß es bei dem bestehenden Gesetze fast als notwendigkeit 
erscheint, unter zehn stiftungsplätzen wenigstens einen mit einem Unadeligen zu besetzen, 
erklärte sich die Mehrheit der konferenz mit dem antrage des Ministers des inneren ein-
verstanden, FMl. Freiherr v. kellner übrigens noch mit dem Beisatze, daß im ent-
wurfe der auf den betreffenden Vortrag zu erteilenden ah. entschließung die Berücksich-
tigung des sonst sehr empfehlenswerten ernst v. hedry bei dem nächsten Besetzungsvor-
schlage ausgesprochen werde, wogegen der Minister des inneren nichts einzuwenden fand.
Der kultus- und Unterrichtsminister beharrte dagegen auf seinem antrage für 
hedry gegen Fabry, weil ihm, abgesehen von der adelsfrage, die persönlichen Verhältnisse 
des ersteren vorzüglichere rücksicht zu verdienen scheinen, da sein Vater in kaschau 
nicht so leicht als Fabrys Vater in Wien für die erziehung des sohns sorgen kann und 
durch dessen aufnahme ins Theresianum die Bestimmung dieses instituts erfüllt wird, die 

5 Siehe dazu MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 8, Anm. 16.
6 Zur Umwandlung der Theresianischen Ritterakademie in die auch Nichtadeligen zugängliche Theresianische 

Akademie durch die Ah. E. v. 29. 9. 1849 siehe MR. v. 21. 9. 1849, ömr. ii/1, nr. 171.

a  Streichung von hat, bestehen noch rücksichtlich des stefan Fabry, welchen der Unterrichtsminister dem 
adeligen stephan.
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erziehung von kindern der verschiedenen nationalitäten im österreichischen sinne zu 
leiten.
insofern übrigens der Unterrichtsminister durch die Motivierung der Majoritätsansicht 
genötigt ist, auch in die prinzipielle Frage über das erfordernis des adels einzugehen, 
müßte er bemerken, daß das Theresianum seiner ganzen einrichtung nach auf die lebens-
verhältnisse adeliger Zöglinge berechnet ist, Jünglingen aus den niederern schichten also 
viel mehr bietet, als sie gewohnt waren und als sie nach ihrem austritte aus der anstalt in 
ihren beschränkten Verhältnissen erlangen können. Für solche ist’s kein Glück, ins There-
sianum aufgenommen zu werden, der einheit und dem Gemeingeiste des instituts aber 
ist es abträglich, wenn sie unter Zöglingen aus höheren ständen auferzogen werden müs-
sen. indem daher der Unterrichtsminister sich im Prinzipe wieder für die herstellung des 
adelserfordernisses bals regel und für angemessene Beschränkungen für die Zulassung 
nichtadeliger Zöglinge, in dem sinne, daß sie Familien angehören sollen, welche sich in 
Beziehung auf Vermögen und gesellschaftliche stellung in günstigeren Verhältnissen 
befindenb, aussprechen müßte, glaubte er, von diesem standpunkte aus und mit rück-
sicht auf die diesfalls bevorstehende Verhandlung sich schon dermal gegen die cansicht, 
daß in dem vorliegenden Vorschlage auch wenigstens ein Unadeliger berücksichtiget wer-
den müssec, umso mehr erklären zu sollen, als aus der ah. entschließung vom 29. okto-
ber 1849 nicht gefolgert werden kann, daß alle auch später kreierten stiftplätze für ade-
lige und Unadelige bestimmt werden müssen, und die ah. entschließung vom 9. Mai 
1857 für diese stiftplätze hierüber nichts ausgesprochen hat7.

ii. Fortsetzung der Beratung über den entwurf des heerergänzungsgesetzes, worüber ein 
besonderes Protokoll ausgefertigt wird8.

Wien, am 4. Februar 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
12. Februar 1858.

7 Die Mehrheit des Ministerrates v. 21. 9. 1849 hatte eindeutig für die Zulassung Nichtadeliger gestimmt; der 
entsprechende Passus in der Ah. E. v. 29. 10. 1849 lautete: ich genehmige nach dem antrage Meines 
Ministerrates, daß die Theresianische ritterakademie unter der Benennung „Theresianische akademie“ 
als erziehungsanstalt fortbestehe, jedoch, insoferne nicht die Bestimmungen der damit vereinigten Pri-
vatstiftungen entgegen lauten, auch nicht-adeligen zugänglich werde, hhsta., kab. kanzlei. MrZ. 
3387/1849.

 Mit Ah. E. v. 12. 2. 1858 auf den Vortrag Bachs, Z. 30055, entschied der Kaiser, sowohl dem Ernest v. Hedry 
als auch dem Alfred v. Fabry eine Stelle zu verleihen, ebenso erhielten Stephan v. Kállay und Alexander v. 
Okolicsanyi einen Platz; Wessely, Eirich und Berzeviczy wurden nicht beteilt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
4393/1857. Auf die Frage des Adelserfordernisses ging die Ah. Entschließung nicht ein.

8 Siehe dazu Sammelprotokoll Nr. 437.

b–b  Einfügung Thuns.
c–c  Korrektur Thuns aus Zulassung eines Unadeligen zu diesen stiftungsplätzen.
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nr. 434   Ministerkonferenz, wien, 11. februar 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 11. 2.), gesehen Bach 12. 2., 
gesehen Thun 12. 2., Bruck 12. 2., Nádasdy 13. 2., gesehen Kempen 13. 2., Für se. exzellenz 
den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 13. 2.; abw. Toggenburg.

i. konzession der ostgalizischen eisenbahnstrecke und änderung der statuten einiger eisen-
bahngesellschaften. ii. a) lokalzulage für die Mailänder schulräte; b) Dr. Johann löwes 
ernennung zum ordentlichen Professor der Philosophie in Prag. iii. rekrutierungsgesetz (= 
sammelprotokoll nr. 437).

McZ. 499 – kZ. 551

Protokoll der zu Wien am 11. Februar 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

i. Der Minister des inneren referierte über ersuchen des abwesenden handelsmini-
sters über die laut dessen Vortrags vom 27. Jänner 1858, kZ. 438, McZ. 384, in betreff 
der konzessionierung der ostgalizischen eisenbahnstrecken, dann der statutenänderung 
bezüglich einiger bereits konzessionierten und mit 5 1/5 % Minimalertrag garantierten 
eisenbahngesellschaften obwaltenden Differenzen1.
nach den dem Vortrage beigeschlossenen schriftlichen Bemerkungen des Ministers des 
inneren hat sich derselbe hinsichtlich der darin aufgeführten Differenzpunkte i, ii, iii, V 
und Vii den übereinstimmenden ansichten des handels- und [des] Finanzministers aim 
wesentlichena konformiert, wornach sich also diese Differenzen beheben2.
Was ad iV die Verteilung der Überschüsse der einzelnen in Betrieb gesetzten sektionen als 
Dividenden betrifft, so glaubte der Minister des inneren, sich salvo principio3, rücksicht-
lich der galizischen Bahnen dafür erklären zu sollen, daß die neue strecke krakau−
Przemyśl bohne sektionsteilungb als eine, dann die strecke Przemyśl−lembergc etc. eben-
falls als eine besondere Unternehmung bezüglich der Dividendenverteilung betrachtet 
werden, da die neuen strecken wirklich auf einer besondern konzession basieren; ddage-

1 Fortsetzung von MK. v. 27. 6. 1857/VI; es handelte sich um das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der 
ostgalizischen Carl-Ludwig-Bahngesellschaft und der Kaiser-Ferdinand-Nordbahngesellschaft über den Wei-
terbau der galizischen Eisenbahn durch Galizien von Krakau bis Lemberg bzw. Czernowitz mit der dadurch 
notwendigen Änderung der 1856 erteilten Konzessionen.

2 Die Bemerkungen liegen dem Akt hhsta., kab. kanzlei, McZ. 384/1858 bei.
3 d. h. mit Vorbehalt des Prinzips. Gewinne aus dem Betrieb auf fertiggestellten Teilstrecken durften nicht als 

Dividende ausbezahlt werden, sondern waren zur Finanzierung der noch nicht fertigen Teilstrecken zu ver-
wenden. Die Eisenbahngesellschaften suchten dieses Prinzip zu unterlaufen, indem sie um die ausnahmsweise 
Genehmigung ansuchten, Gewinne aus Teilstrecken als Dividende ausschütten zu dürfen; Bach hatte sich in 
der Note an Toggenburg v. 10. 11. 1857 dagegen ausgesprochen, weil es den Grundsätzen einer soliden 
Geschäftsgebarung widerspreche, Beilage zu ebd.

a–a  Einfügung Bachs.
b–b  Einfügung Bachs.
c  Gestrichen lemberg-Brody.
d−d  Einfügung Bachs.
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gen hätte die vorgeschlagene Unterteilung der gedachten beiden hauptstrecken zu entfal-
lend.
Unter dem Vorbehalte, daß die prinzipielle Frage über die teilung nach sektionen bei 
eisenbahngesellschaften überhaupt einer abgesonderten Verhandlung unterzogen werde, 
erklärte sich der Finanzminister mit diesem antrage einverstanden, und auch die kon-
ferenz fand dagegen nichts zu erinnern.
ad Vi. Die ernennung von vier Verwaltungsräten für die galizischen eisenbahngesell-
schaften von seite der staatsverwaltung würde enach der Bemerkung des Finanzministerse 
als das erste Beispiel einer so ausgedehnten einflußnahme der staatsverwaltung gerade 
hier als ein Mißtrauen derselben in die Galizianerf angesehen werden; der Minister des 
inneren beharrte daher gnicht mehr darauf und nahm nur bei der Wahl der zwei Verwal-
tungsräteg die direktivmäßige intervention des Ministeriums des inneren, hder Finanzenh 
und der obersten Polizeibehörde in anspruch.
auch in diesem Punkte konformierte sich der Finanzminister und mit ihm die konferenz 
dem antrage des Ministers des inneren4.

ii. Die Differenz, welche zwischen dem Unterrichts- und dem Finanzminister obwaltet, a) 
in ansehung der Bewilligung einer 10%igen lokalzulage für die der statthalterei in Mai-
land zugewiesenen schulräte (Vortrag vom 26. Jänner 1858, kZ. 514, McZ. 455), und 
zwar rücksichtlich des schulrates Poli, ohne abbruch der ihm mit ah. entschließung vom 
13. Juni 1857 bewilligten Personalzulage von 500 fr.5, b) wegen ernennung des außeror-
dentlichen Professors der Philosophie in Prag Dr. löwe zum ordentlichen  Professor dieses 
Faches (Vortrag vom 5. Jänner 1858, kZ. 173, McZ. 142) hat sich durch die erklärung 
des Finanzministers, dem einraten des Unterrichtsministers in rücksicht auf die hier ein-
tretenden besonderen Verhältnisse nicht entgegentreten zu wollen, behoben6.

iii. Fortsetzung der Beratung über das rekrutierungsgesetz, in einem besondern Proto-
koll enthalten7.

4 Der Vortrag Toggenburgs wurde dem Reichsrat zur Begutachtung zugewiesen, hhsta., rr., Ga. 182/1859 
und Ga. 319/1858; mit Ah. E. v. 21. 3. 1858 wurde das Verhandlungsergebnis mit den von der Konferenz 
beschlossenen Änderungen genehmigt, ebd., kab. kanzlei, McZ. 384/1858; zu den Verhandlungen siehe 
Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 362. Die galizische Bahn erreichte im Jahr 1860 
Przemyśl, 1861 Lemberg, 1866 Czernowitz, und 1869 wurde die Strecke Lemberg−Brody eröffnet, siehe 
Jordan, Verkehr iii. Die entwicklung des eisenbahnnetzes. In: atlas der Donauländer, karte 353; 
kohn (konta), eisenbahnjahrbuch 1 (1868), 165; strach, eisenbahnen 1/1, 436–440 und konta, 
Geschichte der eisenbahnen 1/2, 30–33.

5 Siehe dazu MK. v. 26. 5. 1857/V.
6 Mit Ah. E. v. 21. 3. 1858 auf den Vortrag Thuns v. 26. 1., Z. 868, wurde die Zulage genehmigt, hhsta., 

kab. kanzlei, McZ. 455/1858, und mit Ah. E. v. 14. 2. 1858 auf den Vortrag Thuns v. 5. 1., Z. 
22007/1857, wurde Johann Heinrich Löwe zum ordentlichen Professor der Philosophie in Prag ernannt, 
ebd., McZ. 142/1858.

7 Sammelprotokoll Nr. 437.

e−e  Einfügung Bachs.
f  Korrektur Bachs aus polnische nation.
g−g  Korrektur Bachs aus auf der Beschränkung derselben auf zwei und nahm bei der Wahl derselben.
h−h  Einfügung Brucks.
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Wien, am 11. Februar 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 
17. Februar 1858. 
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nr. 435   Ministerkonferenz, wien, 20. februar 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 20. 2.), gesehen Bach, Thun, 
Bruck, Nádasdy, Kempen, Kellner; abw. Toggenburg.

i. einführung des Forstgesetzes in Dalmatien. ii. rekrutierungsgesetz (= sammelprotokoll 
nr. 437).

McZ. 595 – kZ. 552

Protokoll der zu Wien am 20. hornung 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

i. Der Minister des inneren referierte über den mit seinem Vortrage vom 18. Februar 
1858, kZ. 661, McZ. 583, vorgelegten entwurf eines ah. Patents zur einführung des 
Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852 in Dalmatien, womit sich die konferenz einverstan-
den erklärte1.

ii. Fortsetzung der Beratung über das heeresergänzungsgesetz, in einem abgesonderten 
Protokolle ersichtlich gemacht2.

Wien, am 20. Februar 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
29. März 1858.

1 rgbl. nr. 250/1852. Zur Entstehung und Bedeutung des Forstgesetzes von 1852, gültig für die deutsch-
slawischen Kronländer, siehe MR. v. 16. 12. 1850/VII, ömr. ii/4, nr. 434 (erste Beratung), und MR. v. 28. 
1. 1852/I, ömr. ii/5, nr. 619 (abschließende Beratung); ogris, Die rechtsentwicklung in cisleithanien. 
In: Wandruszka – Urbanitsch (hg.), habsburgermonarchie 2, 653 f. Zur Einführung in den ungari-
schen Ländern siehe MK. v. 5. 5. 1857/II. Mit Ah. E. v. 27. 3. 1858 auf den Vortrag Bachs v. 18. 2. 1858, 
Präs. 1374, wurde das Einführungspatent für Dalmatien genehmigt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
583/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 216/1858 und Ga. 346/1858; Publikation rgbl. 
nr. 55/1858.

2 Sammelprotokoll Nr. 437.
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nr. 436   Ministerkonferenz, wien, 23. und 25. februar 1858

Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 25. 2./16. 3.), 
gesehen Bach, Thun, Bruck, Nádasdy 15. 3., gesehen Kempen 15. 3., für se. exzellenz den 
herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner; abw. Toggenburg.

i. Wuchergesetz. ii. Gehaltserhöhung für die Professoren der staatsrechnungswissenschaft in 
Padua und Pavia.

McZ. 685 – kZ. 555

Protokoll der zu Wien am 23. und 25. Februar 1858 abgehaltenen Ministerkonferenzen 
unter dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-
schauenstein.

i. Gegenstand der Beratung war die aus anlaß des einschreitens sr. k. k. hoheit des herrn 
erzherzogs albrecht, Generalgouverneur von Ungern, wegen Gestattung der stipulierung 
von 6%igen Zinsen für Pfanddarleihen in Ungern beim Justizministerium eingeleitete 
Verhandlung über die aufhebung oder Beschränkung der in einigen kronländern der 
Monarchie bestehenden Wuchergesetze1.
Der Justizminister las den entwurf seines hierwegen an se. Majestät zu erstattenden 
Vortrags, in welchem er sich – gegen den antrag seines referenten Ministerialrat Dr. v. 
hyea – in thesi gegen jede änderung der bestehenden Gesetzgebung in dieser Beziehung, 
vorderhand wenigstens, aussprach.
eines der hauptmotive, welches für die änderung der diesfälligen Gesetze, insbesondere 
für die aufhebung des § 994 aBGB. geltend gemacht wurde, die seit einiger Zeit bestan-
dene Geldklemme, ist gegenwärtig mit dem aufhören derselben entfallen. Der Grundbe-
sitz, welchem man durch erhöhung des gesetzlichen Zinsfußes die erwerbung von kapi-
talien erleichtern will, scheint dieser hilfe nicht zu bedürfen; denn es ist noch sehr viel 
Geld, bei 800 Millionen, zu 5 % auf den realitäten der Monarchie eloziert2 und es finden 

1 In den deutsch-slawischen Kronländern galt das Wucherpatent v. 2. 12. 1803, Jgv. 640/1803; siehe dazu 
ogris, Die rechtsentwicklung in cisleithanien. In: Wandruszka – Urbanitsch (hg.), habsburger-
monarchie 2, 598 f. mit Literatur. Nicht nur in Cisleithanien, sondern seit 1852 auch in den Ländern der 
ungarischen Krone galt das ABGB. mit den Bestimmungen über die Zinsen, §§ 993–1000. Die Aufhebung 
der Wuchergesetze war schon lange in Diskussion; vgl. auch die Bemerkung zu dieser Konferenz Mayr, tage-
buch kempens 464 f. (Eintragungen v. 23. und v. 25. 2. 1858).

 Note Erzherzog Albrechts an den Justizminister v. 3. 2. 1858, Z. 706-G; dazu ava., JM., Präs. 2610/1858; 
die Note selbst liegt den betreffenden Akten, aVa., JM. i W 2/1, karton 1862, nicht bei. Mit der Begutach-
tung der Note war Ministerialrat Anton Hye Ritter v. Glunek betraut worden; sein Referat liegt dem Protokoll 
in Abschrift als Beilage I bei, siehe Anm. a, es wurde auch gedruckt in der Zusammenstellung der seit dem 
Jahre 1854 bei den betheiligten k. k. Ministerien und central-stellen gepflogenen Verhandlungen wegen 
aufhebung, abänderung oder gleichförmiger Umgestaltung der in den verschiedenen ländern des kai-
serthumes oesterreich bestehenden verschiedenartigen Zinsfuß- und Wuchergesetze, Wien 1860, u. a. 
Beilage zu hhsta., kab. kanzlei, kZ. 2008/1860; auch in aVa., JM. i W 2/1, karton 1862, Post 77.

2 Elozieren: vermieten, verpachten, verleihen, anlegen.

a  Dem Originalprotokoll liegt als Beilage I eine Abschrift des Referates des Ministerialrates Dr. Anton Hye 
Ritter v. Glunek v. 3. 2. 1858 über die Note Erzherzog Albrechts, ad Präs. 2610/1858, bei; einleitend 
Zusammenfassung der Note Albrechts; am Ende der Verordnungsentwurf.
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sich noch immer kapitalisten, die eine sichere Plazierung ihrer Fonds gegen eine mäßige 
Verzinsung jeder anderen Verwendung ihrer Gelder vorziehen. Würde der bisherige 
gesetzliche Zinsfuß für hypothekarkapitalien von 5 % auf 6 % erhöht, so wäre die unmit-
telbare Folge davon die kündigung der mit 5 % elozierten kapitalien und die steigerung 
der Zinsen aller hypothekarforderungen. Welche Verlegenheiten aber dadurch dem bela-
steten Grundbesitze bereitet würden, bedarf keines Beweises. seine lasten würden um 
1 %, also im Ganzen um 8 Millionen jährlich erhöht und dies von der verderblichsten 
rückwirkung auf die Preisverhältnisse aller Bedürfnisse begleitet sein. Ja, die aussicht, 
Geld zu 6 % auf hypotheken gesetzmäßig anlegen zu können, würde auch einen großen 
teil der itzt in staats- oder industriepapieren angelegten kapitalien diesen entziehen und 
den kurs derselben herabdrücken. in Dalmatien besteht das Wuchergesetz nicht; den-
noch steigt der Zins für Darleihen dort oft bis 20 %, ein Beweis, daß die Freigebung des 
Zinsfußes wenigstens nicht immer und nicht überall die davon erwartete Wirkung für die 
Geldbedürftigen hat. auch auf den Vorschlag, höhere Zinsen als die gesetzlichen zwar 
straflos bedingen, aber nicht einklagen zu dürfen, könnte der Justizminister nicht einge-
hen, weil dies nur zur Umgehung der Bestimmungen des Gesetzes von 18033 über den 
Wucher am kapital anlaß geben würde. Der Justizminister faßte seine anträge mit fol-
gendem zusammen: 1. Das Wucherpatent von 1803 in den kronländer, wo es besteht, 
nicht aufzuheben; es ist bereits im Jahre 1787 der Versuch gemacht worden, die Wucher-
gesetze aufzuheben; wie wenig derselbe den erwartungen entsprochen hat, sagt das 
Wucherpatent von 1803 im eingange mit treffenden Worten, und der Justizminister 
wüßte denselben kaum etwas hinzuzusetzen, als daß das experiment auch heutzutage 
keine bessere Wirkung haben würde. 2. handelt es sich um die Frage, ob das Wucherpa-
tent in den kronländern, wo es zur Zeit nicht besteht, eingeführt werden soll oder nicht, 
so würde der Justizminister, falls se. Majestät diese Frage zum Gegenstande einer Ver-
handlung machen sollten, eher für die einführung desselben in der ganzen Monarchie 
stimmen und sich die ausarbeitung eines für den Umfang des reiches berechneten, den 
gegenwärtigen Zeitverhältnissen gemäß modifizierten Gesetzentwurfs vorbehalten. Vor-
derhand aber erachtete er, daß an dem status quo der diesfälligen Gesetzgebung nichts zu 
ändern sei, daß daher, so weit es die anträge auf Gestattung der Bedingung höherer als der 
bisher gesetzlich erlaubten Zinsen von Darleihen betrifft, 3. selbe überhaupt nicht, auch 
nicht gegen Verlust des klagrechts auf den Mehrbetrag, auch 4. die erhöhung des Zins-
fußes bei hypothekardarleihen, insbesondere von 5 % auf 6 %, für die Zukunft weder in 
Ungern noch in den übrigen kronländern zugestanden werden soll, weil im ersteren Falle 
anlaß zur Umgehung des Wuchergesetzes in bezug auf das kapital gegeben, im letzteren 
aber, wie schon bemerkt, die erhöhung des Zinsfußes von hypothekarschulden auf 6 % 
allgemein werden und einen namhaften teil der in öffentlichen kreditpapieren angeleg-
ten Fonds denselben entziehen und so deren Wert herabdrücken würde. 5. nachdem in 
Ungern, dessen ehemaligen nebenländern und siebenbürgen bis zur einführung des 
aBGB. bei hypothekardarleihen 6 % gesetzmäßig gefordert werden konnten, so hat das 
Justizministerium bereits früher – über eine anfrage – entschieden, daß dort die bis zu 
jenem Zeitpunkte diesfalls eingegangenen Verpflichtungen aufrecht bleiben und das dafür 

3 Siehe Anm. 1.
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bestellte Pfandrecht auch in die neuen Grundbücher übertragen werden dürfe. Diese 
erläuterung ist aber nicht öffentlich kundgemacht worden. Der Justizminister beantragte 
daher, dieselbe durch das reichsgesetzblatt zur kenntnis des Publici bringen zu lassen. 
endlich 6. behielt er sich vor, die Frage wegen erhöhung der bisher mit 4 % limitierten 
sogenannten Verzugszinsen in einer besonderen Verhandlung zu erörtern.
Der Finanzminister erklärte sich laut seines hier angeschlossenen ausführlichen 
Votumsb, 1. im allgemeinen für die gänzliche Freigebung des Geldverkehrs und für die 
Beseitigung aller gesetzlichen Beschränkungen des erlaubten Zinsfußes, unbeschadet 
2. des Fortbestands teils zivilrechtlicher Verbote oder strafgerichtlicher Verfolgung gewis-
ser arten einer eigentlich wucherischen Bedrückung; 3. für die alsogleiche loszählung 
aller vom staate zur Gewährung von Darleihen konzessionierten Gesellschaften, die unter 
dessen unmittelbarer aufsicht stehen, von der Beschränkung des Zinsfußes. Über einige 
vom Justizminister aus nationalökonomischen und finanziellen rücksichten für den Fort-
bestand der bisherigen beschränkenden Gesetze geltend gemachten Motive aber bemerkte 
er, daß die Verhältnisse, welche im Jahr 1803 zur Wiedereinführung der Wuchergesetze 
anlaß gaben, wesentlich verschieden von denjenigen waren, welche gegenwärtig beste-
hen, mithin der schluß von damals auf jetzt nicht gezogen werden könne. Was die Zin-
senbeschränkung betrifft, so erscheint sie, wenn Geld wohlfeil, d. h. leicht zu bekommen 
ist, überflüssig, denn dann sinkt der Zinsfuß von selbst unter das gesetzliche ausmaß, wie 
es auch die erfahrung früherer Jahre bestätigt hat; ist aber Geld wenig und gesucht, so ist 
sie gefährlich, weil sie es den auf ein gewisses Zinsenmaximum beschränkten Geschäften 
gänzlich entzieht. Die von der aufhebung der Zinsfußbeschränkung befürchtete plötzli-
che und allgemeine erhöhung aller Zinsen aber kann und wird nicht eintreten, weil die 
bereits elozierten kapitalien unmöglich auf einmal gekündigt werden können. Wenn nun 
auch bei neuen Darleihensgeschäften oder schon fälligen hypotheken anfangs höhere 
Zinsen als die bisher gesetzlich erlaubten gefordert und zugestanden werden, so beweist 
dieses nur, daß die nachfrage nach Geld für hypotheken größer ist als der anbot. Dieses 
Verhältnis wird aber aufhören, sobald der noch immer unter dem Drucke der letzten 
krisis4 leidende Geldmarkt wieder in seinen normalen stand zurückgekehrt, das Ver-
trauen gehoben und der Verkehr nicht mehr bloß auf industrie- und andere kreditpapiere 
beschränkt sein wird. Viel erwartet der Finanzminister von der Wirksamkeit der hypo-
thekaranstalt der nationalbank; sie bietet mit ihren Pfandbriefen ein Wertpapier, das 
wegen seiner leichten Umsetzbarkeit und wegen seiner Deckung durch hypothek cund 
das Bankkapitalc bald in der Gunst des Publikums sich befestigen wird. dandere institute 
mit größerer sicherheit für die von ihnen auszugebenden Wertpapiere können nicht 
geschaffen werden, dafür würden solche immer weniger gelten als jene der Bank, und 
wahrscheinlich würde der Verlust dann weit größer im Verhältnisse sein als das 1 %, wel-

4 Zur der 1857 beginnenden Wirtschaftskrise siehe die einleitenden Ausführungen Brucks in MK. v. 29. 12. 
1857/I mit Anm. 2.

b  Das Votum Brucks liegt dem Originalprotokoll als Beilage II bei.
c–c  Einfügung Brucks.
d-d  Einfügung Brucks.
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ches die Bank für ihre Mühewaltung bezieht, abgesehen davon, daß andere sogenannte 
gemeinnützige institute ebenfalls durch einen Zuschlag die kosten decken müssen.d 
Wenn der erfolg bisher noch nicht so glänzend war, so liegt die Ursache in der kürze der 
Zeit, seit welcher jene anstalt ihre operationen begonnen hat. Man lasse ihr also Zeit; der 
erfolg wird nicht ausbleiben5. 
Der Minister des inneren bemerkte: es handelt sich um die Frage über den Fortbe-
stand oder die aufhebung einer seit mehr als 50 Jahren bestehenden Gesetzgebung. Bei 
der Beantwortung derselben müssen daher alle Verhältnisse und insbesondere die Folgen 
ins auge gefaßt werden, welche bei dem Übergange von der bisherigen Beschränkung zur 
gänzlichen Freigebung des Geldverkehrs eintreten würden. handel und industrie genie-
ßen bereits diese Freiheit und unterliegen der gesetzlichen Beschränkung des Zinsfußes, 
welche eigentlich den hauptgegenstand der Frage bildet, nicht. Durch die allgemeine 
Wechselfähigkeit ist auch für Geldgeschäfte unter Privaten, insofern sie nicht hypotheka-
rische Darleihen betreffen, einige erweiterung zugestanden worden. Von seinem stand-
punkte glaubte der Minister des inneren vorzüglich die Frage erörtern zu sollen, welche 
Wirkung die plötzliche aufhebung der Wuchergesetze und der bisherigen Zinsbeschrän-
kung für den mit schulden belasteten großen und kleinen Grundbesitz haben würde. er 
habe diese Frage mit rücksicht auf die seit 1825 sowohl in österreich als auch anderwärts 
gemachten erfahrungen der eindringlichsten Prüfung unterzogen und sei zur Überzeu-
gung gekommen, daß eine solche Maßregel zwar von der handelswelt freudig begrüßt 
werden würde, dagegen von den Grundbesitzern, welche anfangs darin eine abhilfe für 
die herrschende kapitalnot zu finden glaubten, nach den in den letzten zwei Jahren 
gemachten erfahrungen eher für schädlich als nützlich für ihre interessen werden erachtet 
werden. er teile diesfalls im wesentlichen die Besorgnisse des Justizministers. hier möge 
noch erwähnt werden, daß diese Maßregel gegenüber der Belastung des Grundbesitzes 
mit einer um ein oder mehrere Perzente erhöhten Verzinsung (bei der erhöhung von 5 % 
auf 6 % würde dieselbe schon 20 % der bisherigen Zinszahlung betragen) den Besitzern 
von hypothekarforderungen mit einem Male eine durch nichts gerechtfertigte Prämie 
von ebensovielen Perzenten gewähren würde. eine solche Maßregel würde also höchst-
wahrscheinlich für die mit hypothekarschulden belasteten Grundbesitzer zunächst nur 
eine steigerung ihrer dermaligen Zinsenlast zur Folge haben. Für den geldbedürftigen 
Grundbesitzer wird aber diese Maßregel schwerlich neue kapitalien verfügbar machen. 
Woher sollten sie auch kommen? Das industrielle und kommerzielle kapital, das vor-
nehmlich im schnellen Umsatze seine rechnung findet, wird dadurch für hypothekaran-
lehen nicht flüssig werden, ebensowenig das kapital des auslandes, das überhaupt nicht 
sehr an den gewöhnlichen hypothekaranleihen sich beteiligt. Die klasse der einheimi-
schen kapitalbesitzer aber, welche auf hypotheken leihen und sozusagen eine geschlos-
sene klasse bilden, wird sich hierdurch schwerlich sehr vermehren, gewiß nicht in der art, 
daß dadurch die voraussichtlich allgemeine Zinssteigerung bei den bereits elozierten 
kapitalien gerechtfertigt wäre. Diese klasse schätzt die sicherheit des angelegten kapitals 
und die regelmäßigkeit und Genauigkeit der Zinszahlung über alles. Die Zahl dieser 

5 Zur der auf Betreiben Brucks 1855 errichteten Hypothekarabteilung der Oesterreichischen Nationalbank 
siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 304 ff.
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kapitalbesitzer, welche sich in der regel vom Papiermarkte fern halten, würde nur dann 
größer werden, wenn die mit dem hypothekardarleihensgeschäfte nach den bestehenden 
Gesetzen verbundenen schwierigkeiten in der realisierung solcher kapitalien nicht 
beständen und wenn nicht die wiederholte entwertung der Valuta vorzüglich auf ihnen 
so schwer gelastet hätte. Dieser klasse von kapitalisten würde nicht sowohl mit einer 
erhöhung des Zinsfußes als vielmehr mit aufrechthaltung der durch die hypothek 
bedingten sicherheit, durch eine solche einrichtung der Darleihensgesetze, welche eine 
leichtere Begebbarkeit der schuldtitel und eine minder kostspielige und umständliche 
realisierung der dargeliehenen kapitalien gewährte, die gebührende rücksicht getragen. 
auf dem Prinzipe der gegenseitigen haftung, nicht auf Gewinn berechnete Provinzialhy-
pothekarkreditanstalten können hier, wie überhaupt, dem kreditbedürfnisse der Grund-
besitzer allein wirksam und nachhaltig abhelfen.
so wenig aber durch die aufhebung der Zinsbeschränkung eine wesentliche Vermehrung 
der dermal in hypothekarkredit anliegenden kapitalien zu erwarten steht, so wenig 
scheint dem Minister des inneren die Behauptung gerechtfertigt, daß diese Maßregel 
darum getroffen werden müsse, um die vorausgesetzte fortschreitende Verminderung die-
ses hypothekarkapitalstockes zu verhindern. es ist zwar schwer, hierüber mit voller 
sicherheit abzusprechen, weil für das Pro und kontra die positiven Ziffern über die 
Gesamtbewegung der auf hypotheken ruhenden kapitalien in den letzten Jahren man-
geln. nur über die sparkassen liegen positive, authentische Daten vor und diese sind nicht 
geeignet, die vorgedachte Behauptung zu bewähren. so haben, laut der anliegendene, auf 
ämtlichen nachweisungen beruhenden Zusammenstellung die sparkassen sich in der 
Monarchie seit 1853 von 62 auf 92 bis ende 1857 vermehrt; viele neue sind in fast allen 
ländern in der errichtung begriffen. auch die Gesamtheit der kapitalien hat sich nicht 
unbedeutend vermehrt. Von 112 Millionen im Jahre 1853 sind sie, nach einem während 
der Jahre 1854 und 1855 eingetretenen rückgange, im Jahre 1856 auf 117 Millionen und 
1857 auf 123 Millionen gestiegen. Von den in sämtlichen sparkassen 1856 angelegt 
gewesenen 117 Millionen waren über 78 Millionen, also mehr als zwei Drittel, auf hypo-
theken eloziert, ende 1855 betrug die summe nur 73 Millionen. hieraus ergibt sich, wie 
schon in der den akten zuliegenden note des Ministers des inneren6 näher erörtert ist, 
durchaus keine notwendigkeit, den sparkassen ex lege einen höheren als den bisherigen 
5 % Zinsfuß zu gestatten. Daß auch bei andern instituten dieses Bedürfnis nicht gerecht-
fertigt sei, wird gleichfalls in jener note nachgewiesen. nach allem diesen scheint also ein 
wesentliches Bedürfnis, dem Grundbesitze durch kapital mit erhöhtem Zinsfuße zu hilfe 
zu kommen, nicht zu bestehen, vielmehr die hoffnung, daß dieses auf dem gedachten 
Wege zu erzielen sei, illusorisch zu sein, wie dies die bisherige erfahrung mit der hypo-
thekarkreditanstalt der nationalbank beweist, gegen welche von seite der Grundbesitzer 

6 Dem Originalprotokoll liegen die ziffernmäßigen Nachweisungen bei, vgl. Anm e, nicht jedoch die Note 
Bachs; sie liegt auch den einschlägigen Akten, aVa., JM. i W 2/1, karton 1862, nicht bei.

e  Dem Originalprotokoll liegen als Beilage III zwei Verzeichnisse bei, und zwar ein Verzeichnis und Geba-
rungsübersichten der sparkassen aller deutsch-slawisch-italienischen Kronländer und ein ebensolches für die 
fünf Verwaltungsgebiete Ungarns, für die Woiwodina, für Siebenbürgen und für Kroatien.
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eben die klag‘ erhoben wird, daß diese hilfe so teuer sei, wie denn auch der Versuch, eine 
Filiale für Böhmen zu begründen, aus dieser Ursache gescheitert ist7. Gerade beim hypo-
thekarkredit sollte die größtmögliche stabilität des Zinsfußes angestrebt werden, weil das 
darin gebundene kapital auf langjährige Unternehmungen hin in Verwendung genom-
men wird und der Grundbesitzer nicht in der lage ist, von den oft schnell wechselnden 
konjunkturen in dem leicht beweglichen kommerziellen und industriellen kapitalsver-
kehre Gebrauch zu machen, er auch nur in sehr seltenen Fällen einen höheren als 5%igen 
Zinsfuß ertragen kann. soweit aber Guts- oder realitätenbesitzer in der lage sind, auch 
einen höheren Zinsfuß als diesen auf die Dauer zu ertragen, gibt ihnen die auf die summe 
von 200 Millionen konzessionierte hypothekarabteilung der nationalbank, welche bis-
her kaum über den zehnten teil dieser summe disponiert hat, Mittel und Wege dazu.
Der Minister des inneren würde daher nach wiederholter reiflicher Prüfung aller Verhält-
nisse und mit rücksicht auf die von den landesbehörden abgegebenen Gutachten unter 
Modifikation der im Jahre 1855 ausgesprochenen ansicht, weder für die aufhebung der 
bestehenden zivilrechtlichen Wuchergesetze noch für eine erhöhung des dermal beste-
henden gesetzlichen Zinsfußes (sei es im allgemeinen, sei es in Ungern in specie), am 
allerwenigsten aber für die vom Finanzminister sub 3. seines Votums beantragte aus-
nahme zugunsten der dort bezeichneten anstalten stimmen, indem eine solche ausnahme 
für die hypothekarkreditanstalt der nationalbank ohnehin besteht, ihre ausdehnung auf 
sparkassen etc. aber nur die in das Gesetz bereits geschossene Bresche noch erweitern und 
nach den vorausgeschickten Daten wenigstens durch kein allgemeines Bedürfnis gerecht-
fertigt, vielmehr den Grundbesitzern nachteilig sein würde. Wohl aber würde der Mini-
ster des inneren eine revision der Wucherstrafgesetze in der art für zulässig erachten, daß 
dieselben analog den für das lombardisch-venezianische königreich bestehenden Vor-
schriften auf jene Fälle beschränkt werden, wo die abnahme höherer als der gesetzlichen 
Zinsen oder die stipulierung anderer privatrechtlich unzulässiger Bedingungen bei Dar-
leihen sich als Gewohnheits- oder Gewerbewucher darstellt, oder wo die Unerfahrenheit 
oder rechtsunkenntnis oder der notstand eines Geldsuchenden durch wucherisches Vor-
gehen ausgebeutet wird. Dagegen hätten alle privatrechtlichen Bestimmungen über Dar-
leihensvaluta, Zinsfuß und sonstige Bedingungen aufrecht zu bleiben, sodaß unter dieser 
Voraussetzung, falls die vorgedachten Fälle einer strafbaren wucherischen handlung nicht 
eintreten, z. B. eine auf ein höheres Maß als das gesetzliche gemachte Zinsenstipulation, 
lediglich eine natürliche Verbindlichkeit zwischen den kontrahenten begründen, aber 
kein klagerecht geben, dagegen auch nicht den Wucherstrafgesetzen unterliegen würde. 
ein solcher Vorgang dürfte sich als Übergangsmaßregel gegenüber der vom Finanzmini-
ster angestrebten völligen Freigebung des Zinsfußes empfehlen; sie würde nicht die 
Bedenken einer sofortigen Freigebung des Zinsfußes gegen sich haben und wenigstens in 
jenen Fällen, wo nichthandelsleute in die lage kommen, auf kürzere Zeit kapitalien zu 
benötigen, und die entrichtung eines höheren Zinsbetrags den interessen sowohl des 
Darleihennehmers als des Darleihengebers zusagt, nicht ohne praktischen nutzen sein. 
sollte jedoch diese Vermittlungsmodalität nicht gutgeheißen werden, so müßte der Mini-
ster des inneren sich dem antrage des Justizministers anschließen, weil er bei diesem das 

7 Dazu Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 306 ff.
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von ihm vertretene interesse der Grundbesitzer jedenfalls mehr gewahrt erachtet, als bei 
jenem des Finanzministers.
Der Minister für kultus und Unterricht bemerkte: Drei verschiedene ansichten 
sind in dieser Verhandlung vornehmlich zur Geltung gekommen: 1. Die Beseitigung der 
bisherigen gesetzlichen Beschränkung des Zinsfußes; 2. die Gestattung, höhere als die 
bisher erlaubten Zinsen bei Darleihen straflos, aber ohne klagerecht rücksichtlich des 
Mehrbetrags bedingen zu dürfen; 3. die Belassung des status quo in der bisherigen Gesetz-
gebung. ad 1. Diese ansicht stützt sich auf den Grundsatz, daß fdie Verwendung des 
Geldes völlig frei sein solle und jede gesetzliche Beschränkung derselben eine unnatürliche 
und unberechtigte seif. Gälte dieser Grundsatz unbedingt, so würde er noch zu weiteren 
konsequenzen führen; alle schranken um den Besitz überhaupt, insbesondere um den 
Grundbesitz, müßten fallen, und die teilbarkeit der bestifteten Bauerngüter wäre eine 
unmittelbare Folge davon. sehr triftige politische Gründe sprechen jedoch gegen solche 
konsequenzen und haben zur erlassung beschränkender Gesetze geführt. ähnliche 
Gründe sprechen für eine einschränkung der spekulation, welche aus dem bloßen Besitze 
des kapitals ohne arbeit den höchstmöglichen nutzen zu ziehen strebt. indem daher der 
kultusminister gegen das der Meinung ad 1. zum Grunde liegende axiom seiner konse-
quenzen wegen protestiert, glaubt er, gdaß bei der Beurteilung der vorliegenden Frage nur 
in erwägung gezogen werden solle, ob praktische Bedürfnisse eine änderung der beste-
henden Gesetze erheischen. Von dem in handel und Gewerb zur Verwendung kommen-
den kapital, welches in Verbindung mit arbeit gewinnbringend werden soll, ist nicht die 
rede. Bei reinen Gelddarleihensgeschäften handelt es sichg um ein zweifaches interesse: 
um jenes des kapitalisten und um das des Geldsuchenden. Fragt man, von welcher seite 
die Freigebung des Zinsfußes verlangt wird, so ergibt sich die antwort, daß dies nur von 
den kapitalisten geschieht. Dem kultusminister wenigstens ist nicht bekannt geworden, 
daß ein solches Verlangen von irgendeinem Geldsuchenden ausgegangen wäre. Man 
behauptet aber, die Freigebung des Zinsfußes werde auch zum Vorteil der Geldsuchenden 
gereichen, weil dann ein größerer Zufluß von kapitalien für Gelddarleihen bewirkt 
würde. absehend von bloßen chirographarischen Darleihen8, welche von minderem 
Belange sind, muß bezüglich der auf hypotheken gesuchten Gelder allerdings anerkannt 
werden, daß sie hheutzutage schwer, und zwar weit schwerer zu erhalten sind, als vor dem 
Jahre 1848. Worin liegt aber der Grund dieser erscheinung? Und kann derselbe durch die 
Freigebung des Zinsenausmaßes behoben werden? Der Grund liegt offenbar darin, daß 
jetzth kreditpapiere aller art zu niedrigen kursen, also mit verhältnismäßig höheren Zin-

8 Ein auf einer Handschrift, einem Schuldschein beruhendes Darlehen, ohne Sicherstellung durch ein Pfand 
(Hypothek).

f–f  Korrektur Thuns aus es angemessen, ja notwendig sei, den Geldverkehr von allen unnatürlichen und 
unberechtigten schranken zu befreien.

g–g  Korrektur Thuns aus bei der Beurteilung dieser ansicht sich auf einige praktische Bemerkungen einlassen 
zu sollen. abgesehen von dem im handel und Gewerb zur Verwendung kommenden kapital, welches 
in Verbindung mit arbeit tätig hier außer der Frage bleibt, handelt es sich bei reinen Geldverleihungs-
geschäften.

h–h  Korrektur Thuns aus schwer zu erhalten sind, weil.
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sen und ohne alle mit hypothekarforderungen verbundene Unbequemlichkeit den kapi-
talisten zu Gebote stehen. isoll nun die rivalität dieser kapitalanlegung mit jener auf 
hypotheken durch die freie konkurrenz behoben werdeni, so muß das erträgnis des 
hypothekarischen kapitals so hoch hinaufgetrieben werden, daß es dem Geldgeber mehr 
nutzen abwirft als jene kreditpapiere. Der Grundbesitzer wird aber jin der regelj nicht 
imstande sein, eine so hohe Belastung zu tragen. kes wird daher der Zinsfuß zwar steigen, 
aber doch nicht zu der höhe, welche für den spekulierenden kapitalisten lockend werden 
könnte, und der Grundbesitzer wird trotz der angeblich in seinem interesse bewirkten 
Zinsenerhöhung doch kein Geld bekommen. Der hypothekarkredit im großen kann sich 
erst wieder heben, wenn die Geldverhältnisse im allgemeinen wieder normaler geworden 
und die kurse der kreditpapiere gestiegen sind. im übrigen kann dem großen Grundbe-
sitzer nur geholfen werden durch hypothekarinstitute, welche nicht Gewinn bezwecken, 
sondern sich nur die aufgabe stellen, so wohlfeil als möglich zu leihen, dem kleinen 
Grundbesitzer aber durch Wiederherstellung der kumulativen Waisenkassen und die Ver-
vielfältigung ähnlicher institute, die, unter dem einflusse von Grundbesitzern stehend, 
ihre Geschäfte auf ein kleines Gebiet beschränkenk. ad 2. scheint es der Würde der regie-
rung nicht angemessen zu sein, einerseits die stipulierung höherer als der bisher gesetzlich 
erlaubten Zinsen zu gestatten, und andererseits denselben oder dem diesfälligen Mehrbe-
trage die einbringlichkeit vor Gericht zu versagen. lauf ein dauerndes rechtsverhältnis, 
wie es hypothekarschulden begründen, scheine ihm eine solche Behandlung nicht 
anwendbar. Wie soll in einer erbteilung die Belastung der hypothek berechnet werden, 
auf welcher ein kapital haftet, für das höhere Zinsen bedungen wurden? Zudem würde 
schon die Gestattung der höheren Zinsforderung ohne Zweifel die Folge haben, den Zins-
fuß des größten teiles an bereits bestehenden satzposten9 durch die Drohung mit auf-
kündigung in die höhe zu treiben und dadurch die lage der Grundbesitzer, ohne daß 
daraus für die allgemeinen Verhältnisse irgendwelcher nachteil entstünde, in dem gegen-
wärtigen, für sie ohnedies ungünstigen Zeitpunkte wesentlich zu verschlimmern.l Der 
kultusminister würde daher weder die Meinung ad 1. noch ad 2. teilen, sondern sich dem 
antrage des Justizministers ad 3. auf aufrechthaltung des status quo anschließen.
nur bezüglich Ungerns hätte er gewünscht, daß dort die von jeher bestandene, erst mit 
einführung des aBGB. aufgehobene 6%ige Verzinsung der hypothekarkapitalien wieder 
hergestellt werden könnte, weil es ihm nicht angemessen erschiene, in diesem kronlande 
einen doppelten Zinsfuß, nämlich den 6%igen bei den vor und den 5%igen bei den nach 

9 Satzposten: durch Hypothek gesicherte Verbindlichkeit.

i–i  Korrektur Thuns aus Will man nun die rivalität dieser kapitalanlegung mit jener auf hypotheken durch 
konkurrenz beheben.

j–j  Einfügung Thuns.
k–k  Korrektur Thuns aus er wird trotz der angeblich in seinem interesse bewirkten Zinsenerhöhung kein Geld 

bekommen oder annehmen können. Dem hypothekarkredit im großen kann nur durch institute, wel-
che ohne für sich selbst einen ungemessenen Gewinn in anspruch zu nehmen, Geld zu mäßigen Zinsen 
vorschießen, dem kleinen Grundbesitzer aber durch Wiederherstellung der kumulativen Waisenkassen 
gründlich geholfen werden.

l–l  Einfügung Thuns.
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jenem Zeitpunkte kontrahierten schulden fortbestehen zu lassen, was mzur Folge haben 
muß, daß die kapitalien, welche eine Plazierung auf hypotheken suchen, immer vorzugs-
weise zur erwerbung alter satzposten im Wege der Zession10 statt zu neuen elozierun-
gen11 werden verwendet werdenm, dann weil es im interesse der landeskultur wünschens-
wert erscheint, den Zufluß größerer Geldmittel nach diesem lande durch den reiz einer 
höheren Verzinsung zu vermehren, nwährend die Durchführung der kommassationsver-
handlung12 vielen Grundbesitzern Gelegenheit zu einer so vorteilhaften kapitalsverwen-
dung bietet, daß sie die höhere Verzinsung leicht zu tragen imstande wären.n nachdem 
ihm jedoch hierüber von den Ministern des inneren und der Justiz dagegen einge-
wendet worden, daß von jenen älteren hypothekarschulden oein sehr großer teilo mit 
5%igen Grundentlastungsobligationen im nennwerte abgezahlt worden, es also gegen-
über den auf solche art abgefertigten Gläubigern unbillig, wo nicht ungerecht wäre, 
neuen Gläubigern eine höhere als die 5%ige Verzinsung zuzugestehen, daß ferner das 
hindernis des lebhafteren aufblühens der landeskultur nicht so sehr in dem Mangel an 
kapitalien als vielmehr in der unverhältnismäßigen ausdehnung der Grundkomplexe 
selbst und in dem Mangel an ansiedelungen zu suchen sei, so glaubte der kultusmini-
ster auf diesem seinem antrage nicht weiter bestehen und sich auch in diesem Punkte der 
ansicht des Justizministers konformieren zu sollen.
Der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner erklärte, sich dem vom 
armeeoberkommando bei der diesfälligen Verhandlung abgegebenen Votum bezüglich 
der Militärgrenze anzuschließen, und der chef der obersten Polizeibehörde, pnach-
dem er während des Ganges der vorangegangenen Verhandlung mit dem Justizministe-
rium dieselben ansichten vertrat, schloß sich auch itzt ebenfalls der Meinung des Justiz-
ministers anp.
Der tg. gefertigte Vorsitzende endlich erklärte sich ebenfalls für die Meinung des Justiz-
ministers, indem er bei dem Umstande, daß in reichen und in der kultur entwickelten 
ländern ein niedriger, in den minder entwickelten ein höherer Zinsfuß besteht, die erhö-
hung des Zinsfußes in einem staate für ein armutszeugnis ansehen müßte und sich der 
hoffnung überläßt, daß die Zeit, wo man in österreich Geld zu 4 1/2 % auf hypotheken 
leicht bekommen konnte, wiederkehren werde, sobald die unter besonderen einflüssen 
entstandene, derzeit noch überwiegende neigung der kapitalisten, sich an kreditpapieren 
aller art in so ausgedehntem Maße zu beteiligen, infolge der vom Finanzminister in aus-
sicht gestellten konjunkturen und Maßregeln in das rechte Geleise wird zurückgeführt 
worden sein. Jedenfalls würde er aber eine angemessene revision der Wuchergesetze und 
sonach deren einführung in den kronländern, wo sie nicht bestehen, befürworten.

10 Übertragung, Abtretung eines Rechts.
11 Siehe Anm. 2.
12 Flurbereinigung, Grundstückszusammenlegung.

m–m  Korrektur Thuns aus auch zur Verewigung der alten schulden durch fortwährende Zessionen anlaß 
geben würde.

n–n  Einfügung Thuns. 
o–o  Korrektur Bachs aus bereits 100 Millionen.
p–p  Korrektur Kempens aus trat ebenfalls der Meinung des Justizministers bei.



Nr. 436   Ministerkonferenz, Wien, 23. und 25. Februar 1858 305

sonach hat sich die Mehrheit der konferenz mit den anträgen des Justizministers ad 1.– 
4. vereinigt; die konferenz ist ferner dem antrage ad 5. einstimmig beigetreten und hat 
gegen den Vorbehalt ad 6. gegenwärtig nichts zu erinnern gefunden13.

ii. Der Unterrichtsminister referierte über die zeuge seines Vortrags vom 12. Februar 
1858, kZ. 643, McZ. 564, zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltende Mei-
nungsdifferenz in betreff der erhöhung der Gehalte für die Professoren der staatsrech-
nungswissenschaft an den Universitäten zu Pavia und Padua von 1000 auf 1200 f. und 
glaubte, diesen hierauf abzielenden, im Geiste der mit der kaiserlichen Verordnung vom 
23. oktober 1857 ausgesprochenen Gleichstellung des lehrpersonals an den italienischen 
Universitäten mit jenen der anderen [Universitäten]14 liegenden antrag gegen die ein-
sprache des Finanzministers der ah. Genehmigung sr. Majestät empfehlen zu dürfen15.

Wien, am 25. Februar/16. März 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Wien, den 2. Mai 1858.

13 Daraufhin Vortrag Nádasdys v. 9. 3. 1858, mit dem Antrag auf unveränderte Belassung des Wuchergesetzes, 
allfälliger Revision desselben bei Ausdehnung auf alle Kronländer und Erlassung einer Erläuterungsverord-
nung betreffend die Gestattung 6%iger Zinsen in den ungarischen Ländern bei Darlehen aus der Zeit vor 
Inkrafttreten des ABGB., ava., JM. Präs. 2610/1858 (K.) und Z. 8955/1858 (RS.), beide bei ebd., JM. i 
W 2/1, karton 1862, und hhsta., kab. kanzlei, McZ. 809/1858 (liegt bei ebd., kZ. 2008/1860); 
weiteres Zahlenmaterial ebd., McZ. 1192/1858 und McZ. 2114/1858; dazu Gutachten des Reichsrates 
ebd., rr., Ga. 303/1858, Ga. 398/1858 und Ga. 512/1858. Mit Ah. E. v. 2. 5. 1858 auf den Vortrag 
v. 9. 3. 1858 genehmigte der Kaiser den Fortbestand des Wucherpatents, erteilte den Auftrag, es mit tunlich-
ster Beschleunigung einer revision zu unterziehen, um dasselbe mit den entsprechenden Verbesserun-
gen in allen kronländern einführen zu können, und genehmigte die Erläuterungsverordnung; diese wurde 
als Erlaß des Justizministers v. 5. 5. 1858 publiziert, rgbl. nr. 72/1858. Zum Wucherpatent selbst Fortset-
zung in MK. v. 5. 6. 1860/III, ömr. iV/2, nr. 171.

14 rgbl. nr. 224/1857; siehe dazu MK. v. 31. 7. 1857/IV.
15 Der Kaiser lehnte den Antrag ab, Ah. E. v. 28. 3. 1858 auf den Vortrag Thuns, Z. 21930, hhsta., kab. 

kanzlei, McZ. 564/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 235/1858 und Ga. 353/1858.
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nr. 437   Ministerkonferenz, wien, 23., 26. und 28. Jänner, 4., 11., 16., 20. und 
27. februar 1858

Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. (Buol 27. 2./7. 4.), gesehen 
Bach, Thun 25. 3., Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 28.–31. 3., Nádasdy 1. 4., Für se. 
exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 3.–5. 4.

[i.] Gesetz über die ergänzung des heeres mit ausnahme der auf die ergänzung der kriegs-
marine sich beziehenden Bestimmungen, welche in den konferenzen am 16., 20., 23. und 
30. März, dann 6. april beraten wurden. Darüber wurde das besondere Protokoll 2 aufge-
nommen1. Mit den Beilagen i, ii, iii, iV, V, Vi, Vii, Viii, iX2.

McZ. 281 – kZ. 1121

Protokoll der zu Wien am 23., 26., 28. Jänner, 4., 11., 16., 20. und 27. Februar 1858 
abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses 
und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

[sitzung vom 23. Jänner 1858]
[anw. Bach, Thun, Toggenburg, Bruck, Kempen, Nádasdy, Kellner]

[i.] Gegenstand der Beratung war das Gesetz zur ergänzung des heeres. in einem einlei-
tenden Vortrage wies der Minister des inneren darauf hin, wie die Verschiedenheit der 
Vorschriften über die ergänzung der k. k. armee in den verschiedenen Gruppen der öster-
reichischen kronländer mit der herstellung der reichseinheit zu der notwendigkeit eines 
allgemeinen, für alle gleichförmigen rekrutierungsgesetzes geführt habe. es sei demnach 
über einvernehmung aller landesbehörden und der betreffenden Zentralstellen ein hier-
auf berechneter entwurf (Beilage i)a ausgearbeitet, dieser aber sodann auf ah. Befehl sr. 
Majestät des kaisers wegen der abweichenden anträge der Militärautoritäten im einver-
nehmen mit der Militärzentralkanzlei sr. Majestät umgearbeitet und in der veränderten 
Form (Beilage ii)b zur vorläufigen einsicht der Minister in Umlauf gesetzt worden3.

1 Das vorliegende Sammelprotokoll wird auf dem Mantelbogen als 1. Protokoll bezeichnet.
2 Sie liegen dem Originalprotokoll bei. Im Text wird auf sie einzeln hingewiesen. Als Beilage X liegt ein nach 

den Beschlüssen der Ministerkonferenz redigiertes Exemplar bei.
3 Unterschiedliche Rekrutierungsvorschriften gab es jeweils für die sogenannten altkonskribierten deutsch-slawi-

schen Länder, für Tirol mit Vorarlberg, für Lombardo-Venetien, für Triest, für Dalmatien, für die Mili-
tärgrenze und für die Länder der ungarischen Krone. Die Vorarbeiten für ein einheitliches Rekrutierungsgesetz 
wurden, wie aus der Denkschrift, zit. Anm. a, hervorgeht, im Ministerium des Inneren schon 1850 aufge-
nommen und mündeten 1856 in einen Gesetzentwurf, der noch den Landesstellen zur Prüfung vorgelegt und 
in einem Komitee mit Vertretern aller Zentralstellen beraten wurde. Inzwischen hatte der Kaiser die Vorlage 

a  Randvermerk Marherrs: Beilage i mit einer erläuternden Denkschrift. Der aus 66 Paragraphen bestehende 
Entwurf und die 49seitige Denkschrift mit Datum v. 17. 10. 1857 liegen dem Originalprotokoll im Druck 
bei.

b  Randvermerk Marherrs: Beilage ii mit erläuterung. Der abgeänderte, aus 55 Paragraphen bestehende Ent-
wurf und vier, mit 4. 1. 1858 datierte, Seiten erläuterungen zu dem mit der Militär-central-kanzlei 
seiner Majestät des kaisers vereinbarten abgeänderten entwurfe des heeres-ergänzungs-Gesetzes. 
anhang zu der Denkschrift vom 17. october 1857 liegen dem Originalprotokoll im Druck bei.
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Die wesentlichsten Modifikationen dieses umgearbeiteten entwurfs beziehen sich auf die 
Vermehrung der militärpflichtigen altersklassen, auf die einschränkung der Befreiungen, 
auf die kompetenz zum ausspruch über die Befreiungstitel, auf die Beschränkung der 
frühzeitigen ehen und auf die Marineinskription.
Die Beratung über die Detailbestimmungen des entwurfs, welche den nächsten konfe-
renzen vorbehalten wurde, wird die Gelegenheit bieten, sich über jene Modifikationen 
näher auszusprechen.

Fortsetzung am 26. Jänner 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 23. Jänner.

Zur Grundlage der konferenzberatung über das Detail des Gesetzes wurde der entwurf 
(Beilage ii) genommen.
Bei der einleitung machte der chef der obersten Polizeibehörde darauf aufmerk-
sam, daß die stelle „und verordnen mit aufhebung aller hierüber bisher erlassenen Gesetze 
und Vorschriften“ einer Modifizierung bedürfe, nachdem in dem vorliegenden Gesetze 
selbst §§ 6, 28, 45 und 55 solche Gesetze und Vorschriften als noch bestehend und gültig 
berufen werden, welche teils unmittelbar, wie jene der §§ 28 und 55, teils mittelbar auf 
die ergänzung des heeres Bezug haben.
in anerkennung der richtigkeit dieser Bemerkung wurde beschlossen, die beanständete 
stelle durch einen entsprechenden Beisatz „insofern dieselben (Gesetze und Vorschriften) 
nicht ausdrücklich in diesem Gesetz aufrechterhalten werden“ zu berichtigen.
§ 1, lit. d, macht von den besonderen Vorschriften, nach welchen eine ausnahmsweise 
stellung bisher stattfinden konnte und auf welche auch im ersten entwurfe (Beilage i) 
hingewiesen wird, keine erwähnung mehr, weil man der Meinung war, daß die aus-
nahmsweise einreihung als polizeilich-disziplinäre Maßregel für gewöhnliche Zustände 
entfallen könne.
Gleichwohl wünschte der handelsminister die Wiederaufnahme der besonderen Vor-
schriften in das Gesetz beziehungsweise die Wiederherstellung der zwangsweisen abstel-
lung aus polizeilichen rücksichten, weil sie, Zeuge der erfahrung, eines der wirksamsten 
Mittel ist, exzessive individuen, deren Benehmen zwar nicht so weit geht, um sie den 
strafgerichten zu überliefern, aber doch durch häusliche Zucht nicht in Zaum gehalten 
werden kann, auf den rechten Weg zurückzuführen. sie gereicht nicht nur dem betreffen-
den individuum selbst zum besten, sondern ist auch eltern und Gemeinden willkommen, 
letzteren doppelt, weil der ex officio gestellte ihrem kontingent zugute gerechnet wird. 

des Entwurfs befohlen, erstmals am 11. 6. 1856, und mehrmals urgiert, dazu hhsta., kab. kanzlei, McZ. 
2480/1856, McZ. 3883/1856, McZ. 2087/1857 und McZ. 4059/1857. Dem kam Bach endlich vor-
läufig, wie er sagte, mit Vortrag v. 16. 10. 1857, Präs. 9721/1857, nach, weil noch die Beratung in der 
Ministerkonferenz ausständig war. Der Kaiser ordnete eine Beratung des vorläufigen Entwurfs zwischen dem 
Ministerium des Inneren und der Militärzentralkanzlei an. Den daraus hervorgegangenen Entwurf legte 
Bach mit Vortrag v. 7. 1. 1858, Präs. 163/1858, mit der Bitte vor, ihn nunmehr in der Ministerkonferenz 
beraten zu dürfen, was der Kaiser mit Ah. E. v. 10. 1. 1858 genehmigte, ebd., McZ. 105/1858; er liegt dem 
Originalprotokoll als Beilage II bei, siehe Anm. b. Zur Heeresergänzung siehe schmidt-Brentano, Die 
armee in österreich 65–77; zum vorliegenden Sammelprotokoll ebd. 77–80; kurze Darstellung des Hee-
resergänzungswesens Wagner, Die k. (u.) k. armee − Gliederung und aufgabenstellung. In: Wandrusz- 
ka − Urbanitsch, habsburgermonarchie 5, 240–243.
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Das aufgeben dieser Maßregel würde die Vermehrung der korrektionshäuser in den Pro-
vinzen bedingen; Mißbräuche bei der anwendung derselben aber wären nicht zu besor-
gen, indem ihre Verhängung den höheren instanzen, kreisbehörden im einvernehmen 
mit den Militärbehörden, vorbehalten ist. Mit diesem antrage erklärten sich der kultus-, 
der Finanz- und der Justizminister einverstanden. cDer kultusminister glaubte insbe-
sonders hervorheben zu sollen, wie es mißlich sei, aus allgemeinen theoretischen Gründen 
Maßregeln aufzugeben, deren praktischer nutzen durch die erfahrung erwiesen sei.c

Der Minister des inneren, der chef der obersten Polizeibehörde, der Generaladjutant sr. 
Majestät und der tg. gefertigte Vorsitzende der konferenz aber erklärten sich gegen die 
Wiederaufnahme dieser Bestimmung in dieses Gesetz, weil, nach der Bemerkung des 
Ministers des inneren, die zwangsweise stellung dieser art als eine regelmäßige ergän-
zungsmodalität nicht angesehen werden kann, auch nie als solche, sondern immer nur als 
eine polizeiliche Maßregel angesehen worden ist, weil sie in keiner armee mehr als in der 
russischen besteht, in ihren resultaten, nach der erfahrung der letzteren Jahre (1854, i. 
und ii. rekrutierung, und 1856) ganz unerheblich ist und bei eintretenden besonderen 
Umständen auf antrag der beteiligten Behörden von sr. Majestät speziell angeordnet wer-
den kann. dnach den dem Motivenberichte i sub 3, 4 und 5 zuliegenden amtlichen stati-
stischen Zusammenstellungen4 über die i. und ii. rekrutierung [vom] Jahre 1854 (1855 
war keine) und vom Jahre 1856 (von der 1857er liegen diese Daten noch nicht vor) wur-
den als arbeitsscheue exzedenten [bei der] i. rekrutierung 1854 in der ersten altersklasse 
86, in allen klassen 137, [bei der] ii. rekrutierung 1854 in der ersten altersklasse 65, in 
allen altersklassen 151, [bei der] rekrutierung 1856 in der ersten altersklasse 120, zusam-
men in allen klassen 201 ex offo abgestellt. Die übrigen ex offo abgestellten, nämlich 
stellungsflüchtige, unbefugt abwesende und selbstverstümmler, kommen nicht in 
Betracht, weil sie auch nach dem neuen Gesetze verbleiben.d Weil endlich, wie FMl. 
Freiherr v. kellner hinzusetzte, die k. k. armee keine korrektionsanstalt ist und die 
anordnung einer solchen Zwangsstellung in diesem Gesetze mit dem darin festgehaltenen 
Grundsatze der gleichen und gerechten Berufung der Bevölkerung zur Wehrpflicht nach 
dem lose im offenbaren Widerspruche stünde, zu geschweigen der Willkürlichkeiten, wel-
che bei solchen Maßregeln trotz aller Vorsicht der Vorschriften immer unterlaufen können.
§ 2, lit. b. Belangend die Differenz über das körpermaß erklärte der Generaladjutant sr. 
Majestät sich entschieden für die Beibehaltung des von der Militärzentralkanzlei sr. Maje-
stät beantragten Minimalmaßes von 60 und bezüglich 61 Zoll Wiener Maß hauptsächlich 
aus dem Grunde, weil ein kleinerer Mann nicht imstande ist, mit sack und Pack und in der 
sonstigen vollen ausrüstung, deren Gewicht für jeden soldaten ohne Unterschied der 
Größe gleich bemessen sein muß, auf gewöhnlichen, umso weniger auf den im kriege 
häufig vorkommenden forcierten Märschen zugleich mit seinem größeren kameraden 
fortzukommen. aus diesem wichtigen Grunde hat man sich in england selbst in der der-

4 Mit Motivenbericht ist die Denkschrift (Beilage I) gemeint, vgl. Anm. a; die Statistiken liegen dem Protokoll 
der Ministerkonferenz nicht bei.

c–c  Einfügung Thuns.
d–d  Einfügung Bachs.
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maligen Bedrängnis nicht entschließen können, das körpermaß der rekruten unter 
66 Zoll herabzusetzen. Übrigens beträgt nach den beim hiesigen arsenalkommando einge-
holten Daten die länge des dermaligen nicht bloß zur schuß-, sondern auch zur stoßwaffe 
dienenden infanteriegewehres ohne Bajonett 4 schuh 3 Zoll = 51 Zoll. ein kleiner Mann 
von 59 ½ Zoll kann daher in reih und Glied beim vorschriftmäßigen laden kaum auf die 
Mündung eines solchen Gewehres sehen, um die ladung sicher einzuführen und den lad-
stock gehörig zu handhaben; abgesehen davon, daß ein so kleiner soldat mit der langen 
Muskete eine das ansehen des Militärstandes beeinträchtigende drollige erscheinung ist.
Vor dem Jahre 1827, in welchem das bis in die neuere Zeit bestandene rekrutierungsge-
setz erlassen wurde5, und wo noch keine allgemeine Militärpflicht bestand, war das gesetz-
lich vorgeschriebene Minimalmaß für rekruten 5 schuh 2 Zoll oder im ganzen 62 Zoll 
und war nur bei individuen von besonderer kapazität gestattet, auf 61 Zoll herabzuge-
hen. Da seither die Militärpflicht auf alle staatsbürger ohne Unterschied erstreckt ist6, die 
auswahl der rekruten sich also auf eine bedeutend größere Volksmenge ausdehnt, so 
erscheint eine herabsetzung des körpermaßes unter 60 und 61 Zoll ganz und gar nicht 
folgerecht, eher eine erhöhung desselben gerechtfertigt.
Der ansicht des FMl. Freiherrn v. kellner trat der chef der obersten Polizeibehörde 
unbedingt bei. alle übrigen stimmen der konferenz waren jedoch für das Minimalmaß 
von 59 ½ und 60 Zoll, weil, wie der Minister des inneren bemerkte, bei keiner armee, 
mit ausnahme der englischen, wo aber die nation überhaupt sich durch einen größeren 
Menschenschlag auszeichnet, ein Minimalmaß von 60 Zoll besteht (bei einigen sogar 
unter 59 Zoll), weil ferner bei dem bedeutenden stande der k. k. armee jährlich eine so 
hohe ergänzungsziffer (103.000 Mann) entfällt, daß das Bestehen auf 60 Zoll nach der 
erfahrung der letzten Jahre einen immerhin bedeutenden ausfall am kontingent besor-
gen läßt, die fortwährende konsumierung des größeren Menschenschlags aber für die 
Zukunft den nachwuchs gefährden und das herabgehen auf ein noch geringeres Maß zur 
Folge haben dürfte; weil überdies, wie der kultus- und [der] handelsminister hinzu-
setzten, für den Militärdienst im allgemeinen nicht sowohl die Größe als die sonstige kör-
perbeschaffenheit entscheidend sein dürfte, indem zum exempel die kaiserjäger mit 59 
Zoll gewiß so brav wie andere sind, und weil bei dem Festhalten an 60 und 61 Zoll nicht 
nur die auswahl unter den sonst zum Dienste tauglichen verhältnismäßig sehr beschränkt, 
sondern auch ein neuer Befreiungstitel für eine Menge leute geschaffen würde, die sich 
vermöge ihrer sonstigen körperlichen tüchtigkeit vollkommen zur erfüllung der Wehr-
pflicht eignen. Man muß die rasse nehmen, wie sie ist, nicht bloß den abhub.
am besten wäre es freilich, schloß der tg. gefertigte Vorsitzende, wenn bei der großen 
Verschiedenartigkeit der österreichischen Volksstämme für jedes kronland ein der rasse 

5 Hofkanzleiverordnung v. 7. 8. 1827, Pgv. Bd. 55, nr. 93/1827; schmidt-Brentano, Die armee in 
österreich 66.

6 Die Hofkanzleiverordnung von 1827 hatte die Befreiungen eingeschränkt, ebd. 65 f. Das kaiserliche Patent 
v. 5. 12. 1848, rgbl. nr. 6/1848, hatte die Befreiung des Adels von der Wehrpflicht aufgehoben, dazu MR. 
v. 5. 12. 1848/IV, ömr. ii/1, nr. 1. Paragraph 116 der Reichsverfassung v. 4. 3. 1849, rgbl. nr. 149/1849, 
sprach von der allgemeinen Wehrpflicht; die Verfassung war zwar außer Kraft gesetzt, doch wurde die 
 Gleichheit aller Staatsangehörigen vor dem Gesetze ausdrücklich bestätigt, Patent v. 31. 12. 1851, ebd. nr. 
2/1852.
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angemessenes Minimalmaß angenommen werden könnte. nachdem dieses jedoch aus 
anderen rücksichten unstatthaft ist, so muß wohl zur möglichsten erweiterung der Wahl 
unter den sonst zum kriegsdienst tauglichen, in ansehung der körpergröße auch die 
größtmögliche latitüde gelassen werden, die, je weiter sie ist, desto mehr die Bedenken 
beseitigt, welche gegen die Militärbefreiung gewisser kategorien sich ergeben sollten.
§ 5, 3. absatz. Die Bestimmung, daß, „falls ein stellungsbezirk die auf ihn entfallende 
ergänzungsmannschaft aus den ersten fünf altersklassen aufzubringen nicht vermöchte, 
der rest auf die übrigen stellungsbezirke desselben heeresergänzungsbezirks zu verteilen 
sei“, erscheint dem Finanzminister sehr drückend für diejenigen Bezirke, welche einen 
kräftigeren Menschenschlag besitzen, gegenüber den anderen, welche nicht so glücklich 
sind. Jene müssen die ganze last für diese übernehmen; man wählt aus jenen fort und fort 
die besten leute aus und verzehrt den stamm. auch mit dem im § 3 aufgestellten Grund-
satze der allgemeinen Wehrpflicht ist jene Bestimmung nicht im einklange. 
hierüber wurde jedoch evom Minister des inneren und vom FMl. Baron kellnere 
bemerkt, daß, nachdem das kontingent bisher nach der seelenzahl repartiert wird, der 
ausfall nur durch aufteilung auf die Bevölkerung der gesamten Monarchie gedeckt wer-
den könnte. Dies ist aber nicht tunlich, weil die stellungsbezirke nach den regimentern 
verteilt sind und es nicht wohl angeht, ein aus einem kronlande gezogenes regiment 
durch Mannschaften aus anderen kronländern ohne alle rücksicht auf nationalität und 
sprache zu ergänzen.
erst wenn es gelungen sein wird, die kontingente nach der erprobten leistungsfähigkeit 
der Bevölkerung der einzelnen kronländer zu verteilen und darnach die regiments- 
beziehungsweise stellungsbezirke zu regulieren, wird sich der vom Finanzminister 
bemerkte Übelstand beheben lassen.

Fortsetzung am 28. Jänner 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 26. Jänner 1858.

Zum § 8. Mit der im schlußsatze dieses Paragraphes der politischen landesstelle zuer-
kannten ermächtigung wird, nach dem Dafürhalten des Generaladjutanten FMl. Frei-
herrn v. kellner, hoffentlich nicht eine Verringerung der Militärdienstverpflichtung 
des ehekandidaten (z. B. das ausscheiden aus den beiden ersten altersklassen oder gar die 
zeitliche Befreiung) gemeint sein. Dieselbe hätte vielmehr ungeschmälert fortzubestehen, 
und wäre dies zur Vermeidung aller Zweifel ausdrücklich im Gesetze zu bemerken. FMl. 
Freiherr v. kellner hält diesen Paragraphen überhaupt für einen der wichtigsten des gan-
zen Gesetzes. Derselbe wurde über die militärischerseits abgegebene erklärung, daß die 
verfrühten eheschließungen das heer auf das fühlbarste zu beeinträchtigen beginnen, 
und in der rücksicht in das Gesetz aufgenommen, weil der größte teil der politischen 
landesstellen sich in Berücksichtigung der schweren Benachteiligung der Familienver-
hältnisse für die erlassung eines solchen eheverbotes ausgesprochen hatten. FMl. Frei-
herr v. kellner vermag es aus eigener, auf seinen häufigen Bereisungen aller kronländer 
gewonnenen Überzeugung zu bestätigen, daß es die Geistlichkeit sich zur besonderen 
aufgabe macht, die heiraten in ihren Pfarrgemeinden auf jede nur mögliche art zu för-

e–e  Einfügung Kellners.
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dern, ohne sich um die einsprache der politischen Behörden zu kümmern. angeblich, um 
den satzungen des tridentinischen konziliums zu entsprechen, in der Wirklichkeit ledig-
lich, um ihre stolaeinkünfte zu vermehren und zugleich mit der absicht, um dem ehe-
werber die Militärbefreiung zu erwirken, kopulieren die Pfarrer 15jährige knaben mit oft 
noch jüngeren Mädchen und führen durch solche naturwidrigen heiraten nach und nach 
eine Degeneration des Menschengeschlechts herbei, wovon der trentschiner komitat und 
andere Distrikte oberungerns und Galiziens lebende Belege abgeben. Die stellung eines 
Verheirateten hat zudem den nachteil, daß ein solcher soldat Weib und kind für längere 
Zeit verlassen und sie oft den nahrungssorgen preisgeben muß, wodurch nicht selten der 
Verarmung oder der immoralität Vorschub geleitet wird.
aus allen diesen rücksichten legt FMl. Freiherr v. kellner einen besonderen Wert auf die 
Beibehaltung dieses Paragraphes und auf den von ihm zur Vermeidung jeden Zweifels 
über die Bedeutung des ausdrucks „eine ausnahme“ im zweiten satze des Paragraphes 
beantragten Zusatz, „daß hierdurch die stellungspflicht des Begünstigten nicht aufgeho-
ben wird“. seiner ansicht trat der chef der obersten Polizeibehörde bei.
Was den gewünschten Zusatz zum § 8, 2. absatz, betrifft, so hielte ihn der Minister des 
inneren für entbehrlich, weil im § 14 ausdrücklich nur derjenige für befreit erklärt wird, 
der nach seinem austritte aus der zweiten altersklasse geheiratet hat etc. es ist daher nicht 
anzunehmen, daß die Behörden dem 2. absatze des § 8 eine andere als die vom FMl. 
Freiherrn v. kellner beabsichtigte und im sinne des Gesetzes liegende Deutung geben 
werden. sollten sie es dennoch, so würden sie von den berufenen Zentralstellen zurecht-
gewiesen werden. insofern jedoch der ganz allgemeine ausdruck „eine ausnahme“ mög-
licherweise auch auf die Militärpflicht bezogen werden könnte, würde nach dem erachten 
des tg. gefertigten Vorsitzenden jedem Zweifel über den sinn dieser Bestimmung bege-
gnet werden, wenn gesagt würde: „eine ausnahmsweise ehebewilligung im Falle etc. zu 
erteilen, ist die etc. landesstelle ermächtigt“. 
allein, es wurden gegen die Beibehaltung des ganzen § 8 überhaupt Bedenken erhoben. 
Der kultusminister bemerkte: in dem bürgerlichen ehegesetze ist das unbedingte ehe-
verbot nur bis zum eintritte der Mündigkeit, bis zum 15. Jahre erstreckt. hier soll es bis 
zum 22. Jahre ausgedehnt werden, und zwar bloß darum, weil in einzelnen landesteilen 
Mißbräuche in dieser Beziehung stattgefunden haben. eine so wichtige prinzipielle ände-
rung der ehegesetzgebung anläßlich eines rekrutierungsgesetzes und in demselben für 
den Umfang des ganzen reiches auszusprechen, erschiene an und für sich schon sonder-
bar. sie würde nicht nur in der katholischen Geistlichkeit, sondern allgemeinf einen sehr 
ungünstigen eindruck machen; sie erscheint aber auch zum angestrebten Ziele nicht not-
wendig, wenigstens nicht im ganzen Umfange des reiches, weil mit der Verehelichung vor 
dem 22. Jahre eine Militärbefreiung nicht verbunden ist und gdas frühzeitige heiraten 

f  Korrektur Thuns aus überall, sondern auch bei der Bevölkerung eines teils der Monarchie, namentlich im 
lombardisch-venezianischen königreiche.

g−g  Korrektur Thuns aus in dem größten teile der Monarchie das frühzeitige heiraten nicht üblich ist. Zeigt 
sich in einzelnen landesteilen aus wichtigen rücksichten ein solches Verbot als notwendig, so möge es 
dort, als spezielle und zeitweilige anordnung publiziert werden; im allgemeinen aber sollte es nicht 
erlassen werden.
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keineswegs überall um sich greife. Zeigt sich in einzelnen landesteilen ein solches Verbot 
als notwendig, um der entwürdigung der ehe und der physischen Depravation der Bevöl-
kerung schranken zu setzen, so möge es dort als spezielle und zeitweilige anordnung 
publiziert werden; es allgemein, folglich auch für länder zu erlassen, in welchen es nicht 
durch notorische tatsachen begründet erscheine, dürfte sich nicht rechtfertigen lasseng. 
Der kultusminister stimmte daher für die Beseitigung des § 8 aus dem Gesetze, vorbe-
haltlich der erlassung solcher spezieller einschränkungen für diejenigen landesteile, wo 
wahrgenommene Übelstände eine solche einschränkung notwendig machen.
Ganz übereinstimmend mit dem kultus- sprach sich auch der handelsminister aus. 
Wen die auch den Verheirateten bis zum 22. Jahre obliegende Militärdienstpflicht (§ 14) 
nicht von frühzeitigem heiraten abhält, den wird auch das im § 8 ausgesprochene ehe-
verbot davon nicht abhalten. Bisher konnte die Milde der rekrutierungsvorschriften zum 
frühzeitigen heiraten verleiten, denn nach demselben wurden die Verheirateten mit mehr 
schonung behandelt, und selbst nach dem italienischen rekrutierungsgesetze waren sie 
„secondi a marciare“ und wurden nur nach erschöpfung aller berufenen ledigen in 
anspruch genommen. nun entfallen diese rücksichten; der Verheiratete ist, den Fall des 
§ 14 ausgenommen, militärpflichtig wie der ledige. Dem Militärdienstesbedürfnisse ist 
hiermit genügt, und mehr als ein − in einem rekrutierungsgesetze allerdings nicht anstän-
dig erscheinendes − eheverbot wird indirekte die Überzeugung von der stellungspflichtig-
keit der Verheirateten zur Beseitigung verfrühter ehen beitragen. Wenn demungeachtet 
hier und da Mißbräuche in dieser Beziehung fortbestünden, so würde durch die vom 
kultusminister angedeuteten partiellen Maßregeln abgeholfen werden können.
auch die übrigen Minister vereinigten sich mit der ansicht des kultusministers, und 
selbst der Minister des inneren, welcher den § 8 nach dem antrage der Militärautori-
täten und der meisten statthalter in das Gesetz aufgenommen hat und denselben auch 
hier am Platze findet, weil seine Bestimmung sich eben auf die rekrutierung bezieht, 
erkannte nichtsdestoweniger an, daß die ordnungsmäßige ergänzung der armee nicht 
gefährdet würde, wenn auch der § 8 weggelassen werden sollte7.
Zum § 9 wünschte der chef der obersten Polizeibehörde die Festsetzung einer 
sanktion auf die außerachtlassung der in diesem Paragraphen enthaltenen Vorschrift8.
eine solche Verletzung würde zwar, wie der Minister des inneren bemerkte, in Gemäß-
heit der Verordnung vom 3. april 1855, rGBl. nr. 619, der ahndung durch die politi-
schen Behörden unterliegen; indessen kann auch in diesem Gesetze, und zwar im § 50 
statt des dort berufenen § 8, wenn dieser hinwegfiele, oder mit demselben, wenn er bliebe, 
eine besondere strafe festgesetzt werden, womit alle stimmen einverstanden waren10. 
§ 13, lit. a und b. Der handelsminister beantragte die herabsetzung des dort geforder-
ten alters von 70 auf 60 Jahre. in der regel ist der land- oder Gewerbsmann schon mit 
60 Jahren nicht mehr so rüstig, um seinem erwerbe gehörig nachzugehen. außerdem 
wird sub lit. bb noch gefordert, daß von der anwesenheit des sohns die erhaltung der 

7 Obwohl also die Mehrheit in der Konferenz den § 8 beseitigen wollte, blieb der Artikel im Gesetz.
8 Die Pflicht, einen Aufgerufenen, den man in Unterstand hatte, zu melden.
9 Verfahren bei einfachen Gesetzesübertretungen.
10 Im endgültigen Gesetz § 45.
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Familie abhängig sei. es scheint daher, wenn sich an diese letztere Bedingung gehalten 
wird, die Festsetzung eines alters für den Vater oder Großvater überhaupt nicht, umso 
weniger also die Bestimmung eines so hohen Greisenalters notwendig zu sein. Die weitere 
Bedingung des Gesetzes, daß dem alter von 70 Jahren unheilbare geistige oder körperge-
brechen gleichgehalten werden, wenn sie zu jedem erwerbe unfähig machen, führt dann 
nur dazu, daß Väter unter 70 Jahren sich durch Beibringung ärztlicher Zeugnisse unter 
die kategorie der krüppel zu stellen und das zu erschleichen trachten werden, was ihnen 
bei einer billigeren altersbemessung und beim nachweis des erfordernisses bb zuteil 
geworden wäre. es wird wesentlich zur Vereinfachung der konzertationsverhandlungen 
beitragen und die schreiberei vermindern, wenn auf das alter von 60 Jahren herabgegan-
gen würde.
auch der Minister des inneren, welcher die angefochtene Bestimmung nach dem 
Wunsche der Militärautoritäten aus dem bisherigen rekrutierungsgesetze in das gegen-
wärtige übertragen hat, verkannte nicht die richtigkeit der Bemerkungen des handelsmi-
nisters und erklärte den antrag desselben umso mehr zur Berücksichtigung geeignet, als 
aus dessen annahme eine Gefährdung des armeestandes nicht zu besorgen ist, sobald sich 
an die Bestimmung sub bb strenge gehalten wird. Denn diese, die nachgewiesene Unent-
behrlichkeit des sohns zur erhaltung der Familie, bildet den Grundtitel der Befreiung, 
das höhere alter aber dient nur zur Verstärkung des Beweises jener Unentbehrlichkeit. 
hiernach traten auch die übrigen Minister diesem antrage bei, der Justizminister noch 
mit der besonderen Bemerkung, daß zeuge der statistischen tafeln von 100 Menschen im 
Durchschnitte nur 17 das alter von 60, nur 9 jenes von 70 Jahren erreichen, mithin die 
Fälle der Militärentlassung auch bei annahme des alters von 60 Jahren nicht zu den häu-
figen gehören werden. Der chef der obersten Polizeibehörde glaubte sich für die 
mittlere Ziffer von 65 Jahren erklären zu sollen.
FMl. Freiherr v. kellner endlich verharrte auf der Beibehaltung des schon in der 
bisherigen Gesetzgebung begründeten alters von 70 Jahren umso mehr, als gerade unter 
dem landvolke, worauf doch dieser Paragraph sich vorzüglich bezieht, noch rüstige und 
wirtschaftstüchtige Männer mit 60 Jahren und drüber gefunden werden, für wirklich 
gebrechliche aber durch die liberale Bestimmung des nachsatzes zu bb hinreichend 
gesorgt ist. Mißbräuche bei der anwendung desselben könnten durch gehöriges eingehen 
auf die Beweismittel hintangehalten werden; die Zahl der itzt schon so häufigen Befrei-
ungsversuche aus diesem titel aber würde sich zum nachteile der übrigen stellungspflich-
tigen erheblich vermehren, wenn auch noch unter das alter von 70 Jahren herabgegangen 
werden sollte11.
in dem absatz aa: „ein ehelicher und leiblicher“, könnte nach dem auch von der Mehrheit 
der konferenz geteilten erachten des kultusministers das Wort „leibliche“ wegfallen, 
weil die damit gemeinte eigenschaft schon in der Bezeichnung „ehelicher“ (sohn, enkel 
oder Bruder) begriffen ist. FMl. Freiherr v. kellner aber beharrte auf der Beibehal-
tung desselben, damit jedem Zweifel vorgebeugt sei, als ob sich die Befreiung auch auf 
sogenannte stiefsöhne, -enkel oder -brüder erstrecke, welche zwar eheliche (von anderen 
eltern) aber nicht leibliche des betreffenden Vaters oder Großvaters sind.

11 Im Gesetz blieb es bei 70 Jahren, erst im Gesetz von 1868 fiel jede Altersangabe.
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§ 19. Da über die erfordernisse zum eintritt in die rabbinatskandidatur noch die Ver-
handlung im Zuge und die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, daß von den rabbinats-
kandidaten die ablegung der Maturitätsprüfung nicht wird gefordert werden, so bean-
tragte der kultusminister die Weglassung der Worte „und mit einer gut abgelegten 
Maturitätsprüfung aus dem Gymnasium“ und schlug die nebenstehende textierungh für 
diesen Paragraph vor12, welche mit rücksicht auf dasjenige, was über die Befreiung der 
studierenden überhaupt zu § 24 des entwurfes von der konferenz besprochen und bean-
tragt wurde, in einklang gesetzt und von der konferenz sofort angenommen worden ist.
im § 20 wurde auf antrag des chefs der obersten Polizeibehörde vor dem Wort „eleven“ 
eingeschaltet „beeidete“.

Fortsetzung am 4. Februar 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie früher, mit ausnahme des handelsministers ritter v. tog-
genburg.

§ 24. Der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner erklärte sich aus 
nachfolgenden Gründen gegen jede ausdrückliche stipulierung der Befreiung der studie-
renden von der allgemeinen Militärverpflichtung im vorliegenden Gesetzentwurfe13.
als se. Majestät der kaiser die allgemeine Militärpflicht seiner Untertanen aussprach, wie 
solche schon im lombardisch-venezianischen königreiche seit der reokkupation im Jahre 
1814 bestand, treten auch die Bestimmungen des rekrutierungsgesetzes für jenes könig-
reich im ganzen Umfange der Monarchie provisorisch in Wirksamkeit14. nach diesem 
Gesetze ist jeder student ohne rücksicht auf seinen studienfortgang militärpflichtig, und 
erkannte man unter diesem titel in jenen beiden ländern, gleichwie auch in tirol, eben-
sowenig ein Motiv zur Befreiung als in Frankreich, Preußen und den ländern des Deut-
schen Bundes und überhaupt in allen jenen ländern, wo die allgemeine Militärpflicht 
besteht, weil letztere sonst durch solche ausnahmen zur ironie geworden wäre. in den 
deutsch-erbländischen Provinzen der Monarchie genossen vor dem Jahre 1848, als noch 

12 An Stelle des Hinweises auf die Maturitätsprüfung hieß es während sie sich in einer von der regierung als 
öffentliche anstalt anerkannten rabbinatsschule befinden.

13 Als Zeitpunkt der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht gilt allgemein das Wehrgesetz v. 5. 12. 1868, 
rgbl. nr. 151/1868 (Cisleithanien). Theoretisch und mit vielen Ausnahmen begann sie sich aber schon seit 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts durchzusetzen, Mischler − Ulbrich, staatswörterbuch 2, 736 f.; 
schmidt-Brentano, Die armee in österreich 65 f. Die Denkschrift (Anm. a) formuliert es so: seit dem 
Beginne der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts wird das heer in österreich […] nach dem Grund-
satze der Wehrpflicht der Untertanen ergänzt. Das sogenannte konskriptionspatent vom Jahre 1771, das 
Militärsystem vom Jahre 1781 und das im Jahre 1804 erflossene Patent hatten eine immer tiefer einge-
hende und fester gegliederte ausbildung des auf jenen Grundsatz gestützten systems zum Ziele. […]. 

 Die nachfolgende grundsätzliche und z. T. heftige Debatte über die Frage der allgemeinen Militärbefreiung 
der Studierenden zog sich über mehrere Sitzungen hin, wohl bis zum 20. 2. 1858, es blieb aber letztlich im 
wesentlichen bei dem von Bach vorgelegten und von der Militärzentralkanzlei nur leicht abgeänderten § 24, 
im endgültigen Gesetz § 20. Zu den Sitzungen am 4. und am 20. 2. 1858 siehe Mayr, tagebuch kempens 
462 und 464 (Eintragungen v. 4. und 20. 2. 1858).

14 Diese Formulierung gibt die Sachlage nicht richtig wieder.

h  Randvermerk Marherrs: iii. Beilage.
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die 14jährige Dienstkapitulation und die siebenjährige landwehrverpflichtung, mithin 
eine 21jährige Militärdienstleistung bestand, die studenten die zeitliche Befreiung, wenn 
sie in ihrem studienfortgange durchaus Vorzugsklassen15 nachweisen konnten. nun aber 
dermal in der gesamte Monarchie die allgemeine Militärpflicht gesetzlich besteht, die 
Militärdienstzeit seither von 21 Jahren auf acht respektive mit einschluß der reserve auf 
zehn Jahre herabgesetzt worden ist, so liegt wahrlich gar kein Grund vor, daß studenten 
zeitlich befreit sein sollen, selbst wenn sie sich der Vorzugsklassen erfreuen. Wie vorer-
wähnt, hat man im lombardisch-venezianischen königreiche und in tirol bisher diesen 
Befreiungstitel nicht gekannt. FMl. Baron kellner ist umso mehr der ansicht, daß es in 
diesen kronländern fortan dabei zu verbleiben hätte, und daß durch das neue rekrutie-
rungsgesetz auch in den anderen kronländern der Monarchie keine so tief eingreifende 
ausnahme von der allgemeinen Militärpflicht ausgesprochen werde, als infolge des kon-
kordats16 ohnehin schon eine sehr zahlreiche kategorie im § 16 dieses entwurfs bezeich-
neter studenten von der stellungspflicht enthoben werden soll17. Besondere rücksichten 
können der kaiserlichen regierung von Zeit zu Zeit, z. B. um die Bildung der Juristen, an 
denen seit der einführung der lernfreiheit notorisch ein fühlbarer Mangel besteht, die 
zeitliche Befreiung vorzüglicher studenten als notwendig erscheinen lassen; allein solche 
ausnahmen gehören doch wahrlich nicht in das rekrutierungsgesetz, weil sie zu grell 
gegen den darin aufgestellten Grundsatz der allgemeinen Militärpflicht kontrastieren, 
und könnten höchstens in außerordentlichen Fällen über Bewilligung sr. Majestät der 
Gegenstand spezieller administrativer anordnungen für eine bestimmt festgesetzte Zeit 
sein.
Wenn man jedoch ungeachtet der angeführten triftigen Motive mit dem neuen rekrutie-
rungsgesetze eine zeitliche Befreiung in jeder Beziehung ausgezeichneter studenten ins 
leben treten lassen wollte, so könnte diese doch wohl nur auf die vollkommene konsta-
tierung des sittlichen Betragens und der durchgängigen Vorzugsklassen im Fortgange, 
letzteres durch die Wiedereinführung der früher zur Beruhigung der eltern, Vormünder 
und selbst der staatsbehörden bestandenen semestralprüfungen gegründet sein. letztere 
Prüfungen streiten allerdings gegen den aus der revolution hervorgegangenen Grundsatz 
der lernfreiheit, iein hauptschiboleth der revolutionsmänner des 13., 14., 15. März 
1848i, allein dessen Beseitigung kann wohl keinem anstande unterliegen, wo es sich um 
die ausnahme von der allgemeinen Militärpflicht zugunsten eines braven studenten han-
delt. Wie bei den Vorverhandlungen über den vorliegenden Gesetzentwurf zu entnehmen 
war, scheint man im Unterrichtsministerium die ansicht zu hegen, daß alle studierenden 
der Universitäten und obergymnasien vom Militärdienst befreit sein sollten, bloß weil sie 
diese anstalten frequentieren, ohne daß sich die staatsverwaltung von ihrem Fortgange zu 
überzeugen hätte. in diesem Falle wäre die lernfreiheit identisch mit der Militärfreiheit, 
und würden dann die söhne des höchsten adels und sonstiger vermöglicher Partikuliers, 

15 Ausgezeichneter Studienerfolg.
16 Konkordat zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl v. 18. 8. 1855, rgbl. nr. 195/1855.
17 Die Theologiestudenten.

i–i  Einfügung Kellners.
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deren eltern das Vermögen besitzen, sie zu hause privat studieren zu lassen, jener Begün-
stigung bloß deshalb nicht teilhaftig sein, weil sie die Universität nicht besuchen.
Bei der hierauf stattgefundenen allgemeinen Diskussion bemerkte zuvörderst der Mini-
ster des inneren, daß der § 24 nach der von der Militärzentralkanzlei sr. Majestät selbst 
vorgeschlagenen textierung in den entwurf aufgenommen worden sei. er bemerkte wei-
ters in facto, daß durch die Bestimmung dieses Paragraphes den studenten im lombar-
disch-venezianischen königreiche, wo sie bisher nicht befreit waren, eine Begünstigung, 
dagegen in dem bei weitem größeren teile der Monarchie, wo sie bis itzt schon bei guten 
klassen befreit waren, eine wesentliche Beschränkung zugehe; daß ferner die konkordat-
mäßigen Befreiungen ebenfalls nur im lombardisch-venezianischen königreiche gesetz-
lich eine größere ausdehnung annehmen werden, während sie faktisch auch jetzt schon 
dort, in den anderen kronländern aber auch gesetzlich bestanden haben. eine bedenkli-
che Beeinträchtigung des jährlichen rekrutenkontingents wäre daher dieser Befreiungen 
wegen nicht zu besorgen, und es sei nur billig, jene kategorien der studierenden, welche 
den staatsdienst in allen seinen Zweigen mit einem tüchtigen nachwuchs versehen, in 
ihrer Vorbereitung dazu nicht zu unterbrechen und um die darauf verwendete Zeit und 
kosten zu bringen. Die nähere Würdigung der Frage über die Befreiung der studenten 
übrigens müsse zunächst dem Unterrichtsminister überlassen werden.
Der chef der obersten Polizeibehörde äußerte sich vorläufig dahin, daß, wenn man 
alle in diesem entwurfe enthaltenen Befreiungen abrechnet, der rest, welcher die Militär-
pflicht dann allein und überdies nach dem lose zu tragen hat, ein verhältnismäßig kleiner 
sein und sich fast bloß auf die rohe Masse der Bevölkerung beschränken werde. Die entzie-
hung fast aller bildungsfähigen stoffe macht es dann schwer, die nötige anzahl von tüchti-
gen Unteroffizieren zu finden, da die Militärbildungsanstalten solche nicht in der nötigen 
Menge liefern, und es ist dann auch nicht möglich, die geeigneten cadres herzustellen, 
wenn nicht auf diejenigen gegriffen werden darf, welche eine vorzüglichere eignung dazu 
mitbringen könnten. jes bleibt daher den regimentern und korps nichts übrig, als aus der 
Mannschaft mit Mühe und unter Beeinträchtigung ihrer Dienstesfreiheit die erforderliche 
Zahl von Unteroffizieren heranzubilden und jene elemente zu ersetzen, welche die öffentli-
chen schulen dem Wehrstande vorenthalten. Die ausdehnung der Befreiung auf die studie-
renden scheine daher in dieser Beziehung die heeresergänzung zu beeinträchtigenj.
Der Unterrichtsminister glaubte vor allem einige Bemerkungen über die von dem 
ersten Votanten angeregten Beziehungen auf das studienwesen machen zu sollen. es ist 
unmöglich, ein Departement der staatsverwaltung zu führen, wenn die von der regie-
rung selbst angenommenen leitenden Grundsätze preisgegeben und jeden augenblick in 
Frage gestellt werden können. Die einrichtung der studien in der österreichischen Mon-
archie ist das ergebnis einer vieljährigen eindringlichen Beratung und als solches von sr. 
Majestät ah. genehmigt worden18. sie muß daher von allen organen der vollziehenden 

18 Die Einrichtung der Studien war durch das provisorische Gesetz v. 27. 9. 1849, rgbl. nr. 401/1849, gere-
gelt, dazu kletečka, einleitung ömr. ii/1, XliX ff. Weitere Reformschritte erfolgten, gegen heftige Wider-

j–j  Einfügung und Korrektur Kempens aus Die ausdehnung der Befreiung auf die studierenden scheine 
daher wenigstens in dieser Beziehung die heeresergänzung zu beeinträchtigen geeignet zu sein.
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Gewalt als mit ah. Genehmigung bestehend angenommen und, wo es vorkommt, 
 beobachtet werden. alle ausfälle auf die aus der revolution hervorgegangene lehr- und 
lernfreiheit müssen entfallen, denn nicht der revolution, sondern der ah. sanktion sr. 
Majestät verdankt die gegenwärtige studieneinrichtung ihren Bestand19. Was nun die 
Frage betrifft, ob und welche Befreiung vom Militär den studierenden gewährt werden 
soll, so muß sie von einem doppelten Gesichtspunkt ins auge gefaßt werden. einmal ganz 
im allgemeinen: sollen sie befreit sein, weil sie studieren? Die Militärverwaltung wünscht 
− allerdings mit recht − die einbeziehung bildungsfähiger elemente in die Militärpflich-
tigkeit, um daraus gute Unteroffiziere zu gewinnen. in dieser absicht hat der Unterrichts-
minister bereits bei den kommissionellen Beratungen über den entwurf auf die bisher 
bestandene Befreiung der schullehrerpräparanden verzichtet. Dieselben werden den dies-
fälligen erwartungen des Militärs entsprechen und auch nach zurückgelegter kapitulati-
onsdienstzeit für den vorher gewählten Beruf geeignet sein und tüchtige schullehrer 
 abgeben können. auch die im § 24 unter den zeitlich Befreiten aufgeführten kandidaten 
technischer Fächer an Berg- und technischen, landwirtschafts- und Forstakademien wäre 
der Unterrichtsminister bereit zu opfern, denn auch diese vermögen ihre auf jenen 
 lehranstalten erworbenen kenntnisse und Fertigkeiten bei vielen Zweigen des Militär-
dienstes gut zu verwerten und werden auch nach dem austritte aus demselben ihrem 
Berufe nicht entfremdet sein. Ganz anders verhält es sich mit den schülern der ober-
gymnasien und der Universitäten oder rechtsakademien. Die dort erworbene klassische 
Bildung ist für den Militärstand an sich absolut unnötig, den jungen Mann aber macht 
dieser stand unglücklich, denn er wird im 20. lebensjahre, gewöhnlich in der hälfte des 
Fakultätsstudienkurses, aus seiner laufbahn herausgerissen und kann sie nach acht Jahren 
wohl nicht mehr wieder aufnehmen. alle darauf verwendete Mühe und kosten sind ver-
loren.
ein zweiter Gesichtspunkt zur Beantwortung der Frage ergibt sich aus dem Bedarf des 
staats für den administrativen Dienst. nach den auf ah. Befehl eingeholten ämtlichen 
Daten ist der jährliche Bedarf an nachwuchs für den Zivilstaatsdienst mit 1065 indivi-
duen veranschlagt, für die nächsten Jahre, wo noch mehrere lücken auszufüllen sind, 
sogar mit 1600 individuen. Die Zahl der aus den juridischen studien austretenden kan-
didaten für den staatsdienst aber beträgt nur 618 jährlich, sie ist zwar größer als vor dem 
Jahre 1848, aber sie steht noch tief unter jenem Bedarfe, noch unter der hälfte des Bedarfs 
für die nächsten Jahre. könnte man also dazu raten, sie noch zu verringern, indem man 
die studierenden der Militärpflicht unterwirft? nach dem entwurfe soll ihnen zwar eine 
durch die darin aufgeführten Modalitäten beschränkte Militärbefreiung zugestanden wer-
den. allein, diese Modalitäten selbst stimmen mit der nun einmal bestehenden stu-
dieneinrichtung so wenig überein, daß der Unterrichtsminister lieber die hinweglassung 

 stände, mit Ah. Entschließungen von 1854 und 1855, dazu heindl, einleitung ömr. iii/3, XXVi ff. Zur 
sogenannten Thunschen Universitätsreform siehe ebd. und heindl, Universitätsreform − Gesellschaftsre-
form mit Literatur. Zur lernfreiheit siehe Mischler − Ulbrich, staatswörterbuch 4, 655.

19 Kempen interpretierte die Wortmeldung Thuns als Demissionsdrohung; Thun habe ausgesprochen, daß er, 
wenn die Grundsätze des lehrplans verrückt werden sollten, gerne abtreten wolle, Mayr, tagebuch 
kempens 462 (Eintragung v. 4. 2. 1858).
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des ganzen Paragraphes als dessen Beibehaltung in dieser textierung kmit allem nach-
drucke verlangen müßte. namentlich sei die Bestimmung, daß die an den Universitäten 
studierenden „durch ein kolloquium über jedes hauptfach dartuen, daß sie den Unter-
richt mit ausgezeichnetem Fortgange genossen haben“, mit den bestehenden studienein-
richtungen völlig unvereinbar. sie würde die Zahl der kolloquien in [un]ausführbarer 
Weise vermehren, schon dadurch zu einem ganz unverläßlichen resultate führen und 
überdies den Dozenten ein höchst verführerisches Mittel bieten, durch nachsichtige Beur-
teilung der kolloquien die studenten an sich zu locken und hierdurch ein so demoralisie-
rendes element in die studieneinrichtung einführen, daß dieselbe geradezu unhaltbar 
werden müßte. Die idee eines solchen ausweises der studierenden setzt notwendig eine 
streng geregelte und behördlich überwachte abhaltung von semestral- oder Jahresprüfun-
gen und, um diese möglich zu machen, die übrigen wesentlichsten einrichtungen, durch 
welche sich das vorbestandene studienwesen von dem dermaligen unterscheidet, und 
somit die rückkehr zu einer durch die ah. entscheidung sr. Majestät definitiv abgetane 
sache voraus, worauf, wie schon im eingange dieses Votums erwähnt worden, nicht ein-
gegangen werden kann.k Der Unterrichtsminister würde daher nach aufgebung der 
Befreiung für schüler der im § 24 bezeichneten technischen anstalten die Befreiung aller 
ordentlichen und öffentlichen studierenden an einer Universität, einer rechtsakademie, 
an der orientalischen akademie und an einem obergymnasium unter der einzigen Bedin-
gung beantragen, daß sie sich über ihr tadelloses Betragen und über die erfüllung der zur 
anrechenbarkeit ihrer studien vorgeschriebenen erfordernisse ausweisen. Die diesem 
antrag entsprechende redaktion des textes behielt sich der Unterrichtsminister vor.
Der Justizminister teilte die ansicht des Unterrichtsministers umso mehr, als er in sei-
nem Verwaltungszweige selbst den Mangel an hinreichendem nachwuchse empfindet. 
außerdem müssen die Universitäten ihr kontingent für ärzte, advokaten, Professoren 
etc. abgeben, wodurch sich die Zahl der in den staatsdienst tretenden absolventen noch 
mehr vermindert. es muß also, sollen nicht die wichtigsten staatsinteressen preisgegeben 
werden, die Beschränkung der Befreiung auf die vorzüglichen studenten aufgegeben wer-
den. Der FMl. Freiherr v. kellner wandte zwar ein, daß ja nicht alle studenten zum 
Militär wirklich abgestellt werden würden, daß die wirklich Gestellten sich loskaufen 
könnten und daß sie, falls sie es nicht vermögen, in der regel, wie dies im lombardisch-
venezianischen königreiche der Fall ist, nach der assentierung beurlaubt, ihre studien 
ungehindert fortsetzen könnten. [Der Justizminister:]
allein, die loskaufung ist bei der itzt festgesetzten hohen Befreiungstaxe nur den reichen 
erschwinglich, und die Beurlaubung hängt von zufälligen ereignissen ab. tritt sie nicht 
ein, so wird der junge Mensch mitten aus seinen Berufsstudien herausgerissen und verfällt 
nach ausgedienter kapitulation, da er weder seine studien fortsetzen, noch Beamter wer-
den, noch zum Pfluge oder einem handwerke greifen kann, dem Proletariate. Was übri-

k–k  Korrektur Thuns aus beantragen würde. namentlich erscheint die Forderung der ausweisung von Vor-
zugsklassen für die Befreiung schon darum unzulässig, weil man, wo diese klassifikation noch besteht, 
den studierenden durch möglichste nachsicht zu helfen bemüht sein wird. auf die Wiedereinführung 
der semestralprüfungen aber als auf einer durch die ah. entscheidung sr. Majestät definitiv abgetane 
sache kann, wie schon im eingange dieses Votums erwähnt worden, nicht eingegangen werden.
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gens die vom Unterrichtsminister angedeutete aufgebung der Befreiung der studierenden 
technischer Fächer betrifft, so würde diese der Justizminister sehr bedauern, da ihm die 
erhaltung dieser klasse für unsere, einer großen ausdehnung fähige und eines lebhaften 
aufschwunges bedürftige landwirtschaftliche und industrielle Produktion sehr wün-
schenswert erscheint. auch der Minister des inneren erkannte an, daß, so sehr der 
Militärverwaltung an der Vermehrung des bildungsfähigen elements in der armee gele-
gen sein müsse, dieser Zweck durch einreihung der studierenden höherer Unterrichtsan-
stalten kaum erreicht werden würde, weil diese nach dem, was bereits von den Vorstim-
men gesagt worden, in der regel sehr kostspielige und schlechte Unteroffiziere sein wür-
den. ebenso fand er es untunlich, das bestehende Unterrichtssystem aus rücksicht für die 
ergänzung des heeres einer reform zu unterziehen. er stimmte daher im wesentlichen 
der ansicht des Unterrichtsministers bei, nur teilte er in ansehung der von diesem beab-
sichtigten ausscheidung der schüler technischer Fachwissenschaften aus der Befreiung 
die Meinung des Justizministers, weil es ihm bei der besonderen Pflege, welche diese 
Wissenschaften auf den dafür gewidmeten, sehr wenigen anstalten im interesse der ent-
wicklung der nationalökonomie noch bedürfen, nicht billig erscheint, diese schüler 
gegenüber den schülern der anderen Brotstudien zurückzusetzen. Der Unterrichtsmi-
nister erklärte l,daß er von seinem standpunkte nichts dagegen einzuwenden habe, wennl 
aus den von den beiden Vorstimmen angeführten rücksichten für die ausgezeichneten 
jener schüler die Militärbefreiung mbeantragt werde, indem an diesen anstalten ein nach-
weis über den ausgezeichneten Fortgang allerdings geliefert werden könne.m Der Finanz-
minister war der Meinung, daß, wenn bloß die rücksicht auf die ergänzung des Beam-
tenstandes für die Befreiung der studierenden vom Militär maßgebend sein sollte, der 
§ 24 allerdings nicht in das Gesetz über die heeresergänzung auf Grundlage einer allge-
meinen Wehrverpflichtung aufzunehmen wäre. in den deutschen Bundesstaaten sowie im 
lombardisch-venezianischen königreiche besteht sie nicht, und doch gibt’s dort Juristen 
genug und der Zivildienst wird mit kandidaten hinlänglich versorgt. Freilich ist die 
Dauer der Wehrpflicht in Deutschland viel kürzer, und der assentierte wird in der regel 
schon im zweiten Jahre entlassen; er kann daher die unterbrochenen studien leicht wieder 
aufnehmen. indessen zeigen die ergebnisse der rekrutierung von den Jahren 1854–56, 
daß die Zahl der Befreiungen aus dem titel der studien gegenüber der Gesamtzahl der 
zur Wehrpflicht berufenen altersklassen eine so geringe, kaum 1 % betragende ist, daß 
auch fernerhin gegen die Beibehaltung dieses Befreiungstitels, besonders mit den weiter 
unten beantragten einschränkungen kein anstand zu erheben wäre. Der tg. gefertigte 
Vorsitzende endlich bemerkte, daß gleich wie für das Bedürfnis des kultus, ebenso auch 
für den Bedarf des staatsdienstes an dem erforderlichen nachwuchse gesorgt werden 
müsse. nur wenn vorläge, daß die anzahl der jährlich absolvierenden studenten die 
summe der für den staatsdienst erforderlichen kandidaten übersteigt, wäre die Unter-
werfung der studenten unter die allgemeine Wehrpflicht gerechtfertigt. nachdem aber 
vielmehr das Gegenteil davon ausgewiesen worden, so erfordert die rücksicht für den 

l–l  Korrektur Thuns aus sich hierauf geneigt.
m–m  Korrektur Thuns aus zu beantragen.
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staatsdienst selbst, daß die Befreiung der obergymnasial- und Universitätsschüler vom 
Militär ausgesprochen werde.
Um übrigens dieser wichtigen Frage die möglichst reifliche Überlegung zu gönnen, fand 
sich der tg. gefertigte Präsidierende veranlaßt, die definitive abstimmung darüber der 
nächsten sitzung vorzubehalten.

Fortsetzung am 11. und 16., 20. und 27. Februar 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 4. Februar.

aus der Beratung vom 4. Februar 1858 hat der Minister des inneren die Überzeugung 
gewonnen, daß einerseits das hauptargument der für die studenten beanspruchten Mili-
tärbefreiung auf der vorübergehenden rücksicht für den erforderlichen Beamtennach-
wuchs beruhe, andererseits aber die Modalitäten der Befreiung, wie sie im § 24 des mit 
der Militärzentralkanzlei sr. Majestät vereinbarten entwurfs enthalten sind, mit den 
bestehenden studieneinrichtungen nicht im einklange stehen, daß daher der § 24, wie er 
hier steht, nicht beibehalten werden könne. er modifizierte daher den ursprünglichen 
antrag dahin, daß die den studenten aus der erwähnten vorübergehenden rücksicht zu 
gewährende Befreiung nicht in das Gesetz, sondern in eine gleichzeitig mit demselben 
hinauszugebende besondere Verordnung aufgenommen und, da die Militärfreiheit der 
studenten bisher nur in den altösterreichischen Provinzen einschließlich tirols, nicht aber 
auch im lombardisch-venezianischen königreiche bestanden hat, nzeitweilig (bis auf wei-
teres)n nur auf die ersteren, nicht aber auch auf das letztere ausgedehnt und nach den von 
dem Unterrichtsminister in einem eigenen textentwurfe übereinstimmend mit der beste-
henden studieneinrichtung festgesetzten Modalitäten geregelt werde. nachdem übrigens 
bereits im lombardisch-venezianischen rekrutierungsgesetze die Militärbefreiung der 
stiftlinge in lf. erziehungsanstalten und der mit reisestipendien oder dem 1. Preise beteil-
ten schüler der kunstakademien ausdrücklich enthalten und durch die rücksicht begrün-
det ist, daß die staatsverwaltung die kosten, welche sie auf die heranbildung solcher 
Zöglinge eigens für den Zivilstaatsdienst oder die kunst verwendet, nicht wohl durch 
deren abstellung zum Militär wird verlieren wollen, so glaubte der Minister des inneren, 
daß, was immer über die Befreiung der studenten im allgemeinen entschieden würde, 
jedenfalls die Befreiung der stiftlinge in staatserziehungsanstalten auch im neuen Gesetze 
ihren Platz behaupten sollte. Mit rücksicht auf diese und die in der vorigen sitzung vor-
gekommenen ansichten fand der Minister des inneren unter Vorlage eines seinem gegen-
wärtigen antrage entsprechenden alternativeno entwurfs (Beilage iV)p die Deliberation 
über § 24 auf folgende Fragen zurückzuführen:
1. soll die den studierenden − in größerer oder kleinerer ausdehnung − zu gewährende 
Militärbefreiung auf sämtliche kronländer der Monarchie oder nur auf die altösterreichi-
schen Provinzen mit ausnahme des lombardisch-venezianischen königreichs ausgedehnt 
werden?
sämtliche Mitglieder der konferenz erklärten sich für die ausdehnung der gedachten 
Befreiung, falls sie die ah. Genehmigung erhielte, auf die ganze Monarchie, weil der 

n–n  Einfügung Bachs.
o  Einfügung Bachs.
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Unterschied zwischen den altösterreichischen Provinzen und dem lombardisch-veneziani-
schen königreiche sowohl bezüglich der kapitulationszeit als bezüglich des kontingents 
aufgehört hat, auch die studieneinrichtung im lombardisch-venezianischen königreiche 
auf den Fuß jener in den übrigen kronländern gestellt wird, mithin kein Grund besteht, 
in ansehung der Militärbefreiungen noch eine Verschiedenheit fortbestehen zu lassen.
2. soll die den studenten zu gewährende Befreiung als eine zeitliche angesehen und in das 
vorliegende Gesetz nicht, sondern in eine besondere Verordnung, als eine für die dermal 
bestehenden vorübergehenden Verhältnisse berechnete Begünstigung, aufgenommen 
werden?
Die stimmenmehrheit der konferenz erklärte sich für die aufnahme der Befreiung in das 
Gesetz, und zwar als einer nicht bloß vorübergehenden.
Der Justiz- und der Unterrichtsminister erklärten nämlich übereinstimmend, daß 
der Zeitpunkt, wo die notwendigkeit der von ihnen im interesse des Zivilstaatsdienstes 
vertretenen Befreiungen der studenten wegfallen wird, noch ein sehr entfernter ist, indem, 
wie die weiter unten angeführten Daten beweisen, der für den Zivilstaatsdienst erforder-
liche nachwuchs noch lange Zeit nicht wird gedeckt werden können; daß derselbe aber 
noch mehr verkümmert werden würde, wenn nicht die Befreiung der studenten vom 
Militär im vorhinein versichert ist. Denn wer wird Zeit, Mühe und kosten auf ’s studieren 
verwenden wollen, wenn er der Gefahr ausgesetzt ist, all dieses fast in dem Momente 
opfern zu müssen, wo er die Früchte davon zu ernten hoffte? Zur Beruhigung derjenigen, 
welche sich den studien widmen, oder die ihre eltern dazu bestimmen, ist es unumgäng-
lich notwendig, daß sie die bestimmte und nicht bloß vorübergehende Zusicherung 
erhalten, nicht mitten aus ihrer laufbahn gerissen zu werden. ändern sich im laufe der 
Zeiten die Verhältnisse derart, daß eine Befreiung der studierenden vom Militär sich 
nicht mehr als notwendig darstellt, so versteht es sich ja von selbst, daß se. Majestät die 
denselben gewährte ausnahme wieder zurücknehmen können.
nach dem vom Justizminister vorgelegten ausweise (Beilage V)q der in den deutschen, 
slawischen und ungrischen kronländern systemisierten 1144 auskultantenstellen sind 
von denselben im ganzen nur 496 besetzt, also 648 erledigt und darunter 372 mit dem 
adjutum und 276 ohne adjutum. Diese Ziffern für den einzigen Zweig der Justizverwal-
tung allein − im entgegenhalte zu der vom Unterrichtsminister in der vorigen sitzung 
nachgewiesenen Zahl von nur 618 absolvierten studenten − zeigt klar, daß es unmöglich 
ist, den Dienstbedarf dieses einzelnen Verwaltungszweiges aus den jährlich absolvieren-
den mit dem erforderlichen nachwuchs [zu] decken; daß es daher schon für diesen Ver-
waltungszweig allein ein Gebot der notwendigkeit sei, jede weitere Verkümmerung des 
nachwuchses durch andere Widmung desselben zu verhindern. natürlich wird auch für 
den Dienst der übrigen Verwaltungszweige eine verhältnismäßige Ziffer in anspruch 
genommen20. Faßt man aber auch noch die ergebnisse der konskription und rekrutie-

20 Zum mangelnden Nachwuchs für die Verwaltung in diesen Jahren auch heindl, einleitung ömr. iii/2, 
lii ff.; Dies., Bürokratie und Verwaltung 241 ff.

p  Liegt dem Originalprotokoll bei.
q  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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rung selbst ins auge, so ergibt sich folgendes: Die Gesamtzahl der stellungspflichtigen in 
der ersten altersklasse war 1856 360.000, davon waren 177.000 untauglich, 50.000 
Befreite und nur 3000 studenten, von denen nach obigem Verhältnisse ebenfalls mehr als 
die hälfte als untauglich angenommen werden dürfen. es handelt sich also in letzter auf-
lösung um die stellung von 13–1400 studenten, und von dieser Zahl soll die ergänzung 
des heeres abhängen? es wäre in der tat traurig, wenn es der k. k. armee auf diese paar 
hundert Mann ankäme. Die abnahme der studierenden aber wäre bei der ohnehin gegen 
früher in den anforderungen an sie eingetretenen erhöhten strenge die unausbleibliche 
Folge, wenn ihnen auch noch die Unterwerfung unter die allgemeine Wehrpflicht aufer-
legt wird, rwo noch bemerkt werden muß, daß in vielen orten die ganze erste altersklasse 
ohne losziehen gestellt wird, folglich alle in diese altersklasse fallenden studenten an 
diesen orten dem Beamtenstand entzogen werden.r

Der chef der obersten Polizeibehörde und der Generaladjutant sr. Majestät Freiherr v. 
kellner waren dagegen wie früher im Grundsatze gegen die Befreiung der studierenden 
vom Militär; und zwar der chef der obersten Polizeibehörde darum, weil der 
Bedarf an intelligenzen überall sich zeigt, mithin auch die armee einen teil umso mehr 
davon beanspruchen darf, als die kapitulationszeit herabgesetzt und die technischen korps 
in der armee vermehrt worden sind; FMl. Freiherr v. kellner aus folgenden Grün-
den: Durch die äußerung des Unterrichtsministers, daß er sich mit der Wiedereinführung 
der früher bestandenen, zur konstatierung der Vorzüglichkeit der studenten so notwendi-
gen Prüfungen nicht einverstanden erklären könne, sich vielmehr ob des daraus hervorge-
henden angriffs auf das Prinzip der lernfreiheit aufs entschiedenste gegen jene Prüfungen 
erklären müsse, finde er, (FMl. Freiherr v. kellner) seine ansicht noch mehr bestärkt, daß 
der § 24 des entwurfs ganz wegzulassen sei. selbst die konstatierte Vorzüglichkeit eines 
studenten erscheine noch immer als ein zu prekärer Befreiungstitel, um in ein rekrutie-
rungsgesetz aufgenommen zu werden, als dessen Basis die allgemeine Wehrpflicht aller 
Untertanen sr. Majestät zu gelten hat. Bei dem entwurfe zum neuen rekrutierungsgesetze 
waltet, wie bei allen derlei Gesetzen anderer staaten im gleichen Falle, der leitende Grund-
satz vor, daß nur diejenigen staatsbürger, denen allein die erhaltung einer Familie obliegt, 
ferner die im staatsdienste angestellten oder durch geleisteten amtseid dazu Berufenen 
von der Militärpflicht befreit zu sein haben. sin Preußen ist diese Pflicht sogar auf königli-
che Beamte ausgedehnt bis zum vollstreckten 38. lebensjahr, während in österreich diese 
erste Untertanspflicht schon mit dem vollendeten 30. lebensjahre aufhört.s infolge des 
mit dem hl. stuhle abgeschlossenen konkordats erstreckt sich diese Befreiung auch noch 
auf die kandidaten des katholischen und mithin folgerichtig auf jene des klerus der andern 
christlichen konfessionen und selbst des rabbinats. alle übrigen staatsbürger sind der 
allgemeinen Militärpflicht unterworfen, der sie sich ohne Unterschied des standes zu 
unterziehen haben, wenn sie das los trifft. Je geringer die Zahl der zeitlich oder definitiv 
Befreiten ist, desto zahlreicher werden die beiden ersten altersklassen, aus denen unter 
gewöhnlichen Verhältnissen das rekrutenkontingent zu leisten ist, und desto größer wird 
die Zahl derjenigen sein, welche nach der losziehung militärfrei bleiben. Die diesfällige 

r−r  Einfügung Nádasdys.
s−s  Einfügung Kellners.



Nr. 437   Ministerkonferenz, Wien, 23., 26. u. 28. Jänner, 4., 11., 16., 20. u. 27. Februar 1858 323

Praxis im lombardisch-venezianischen königreiche gibt darüber die tatsächlichsten Belege, 
und [es] bestand dort, wie der Finanzminister (in der vorigen sitzung) bemerkte, ungeach-
tet die studenten niemals militärfrei waren, zu keiner Zeit ein Mangel an Beamten und 
Gelehrten jeder Gattung, ja sogar leider überdies auch noch immer zu viel literarisches 
Proletariat. Wie ließen sich aber speziell gegenüber dem lombardisch-venezianischen 
königreiche die im § 24 beantragten Befreiungen der studenten dermal rechtfertigen, wo 
mit rücksicht auf die Volkszahl jenem königreiche ein infanterieregiment, vier kavallerie-
regimenter, drei Jägerbataillons, ein Pionier-, ein Geniebataillon und beinahe ein ganzes 
artillerieregiment mehr als vor 1848 zur ergänzung zugewiesen worden ist? es wäre doch 
ein eigentümliches Paradoxon, daß man diesem lande die ergänzung von ca. 20.000 
Mann mehr als ehedem aufbürdet und zugleich die Zahl der stellungspflichtigen durch 
die bis jetzt dortlandes gar nicht gekannte Militärbefreiung der studenten so wesentlich 
vermindern will. Der gleiche Fall würde bei tirol eintreten, das früher das kaiserjägerregi-
ment mit vier Bataillons zu 24 kompanien, jetzt aber acht Bataillons zu 33 kompanien, 
nämlich ungefähr 1500 Mann mehr als früher zu stellen hat. Die Befreiung der studenten 
vom Militärdienste bloß aus dem Grunde, weil sie bei Universitäten oder andern Unter-
richtsanstalten immatrikuliert sind und dort studieren, ist mit den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit gegen die übrigen Untertanen sr. Majestät aller, selbst der höchsten stände 
nicht zu vereinbaren, und es ist überhaupt nicht einzusehen, wie gerade das k. k. heer auf 
den, ihm überdies nur durch’s los zufallenden intelligenteren teil der Bevölkerung allein 
verzichten soll, dasjenige heer, in dem das von sr. Majestät aufgestellte Prinzip der Mon-
archieeinheit sich bereits als verkörpert darstellt und das den eisernen ring bildet, der die 
heterogenen kronländer der Monarchie umschließt und zusammenhält, wie dies die ältere 
Geschichte und jene der Jahre 1848 und 1849 genugsam nachweiset.
FMl. Freiherr v. kellner und der chef der obersten Polizeibehörde bleiben daher bei 
dem antrage auf gänzliche Weglassung des § 24, weil eine Befreiung selbst vorzüglicher 
studenten höchstens nur dann einzutreten hätte, wenn es das Bedürfnis des öffentlichen 
Dienstes erheischt, wo dann die zeitliche Befreiung als eine temporäre Maßregel von Fall 
zu Fall ah. anbefohlen werden würde. Wenn jedoch die vom Minister des inneren jetzt 
beantragte, bisher im § 24 nicht enthaltene Befreiung der Zöglinge des Theresianums und 
der lf. konvikte (wovon im folgenden absatze die rede sein wird), insofern sie in densel-
ben staats- oder stiftungsplätze einnehmen, gleich jenen der orientalischen akademie, 
ah. genehmigt werden sollte, so würden sich FMl. Freiherr v. kellner und der chef der 
obersten Polizeibehörde eher für die aufnahme dieser Befreiung in das Gesetz selbst als 
für die Promulgierung durch eine spezialverordnung, deren Wirksamkeit für immer zu 
bestehen hätte, erklären. Für das gleiche sprachen sich diese stimmführer im Falle der ah. 
Genehmigung des jetzigen antrags bei den Zöglingen der akademie der bildenden kün-
ste, den studierenden der Universitäten und der kaiserlichen höheren montanistischen, 
landwirtschaftlichen, forst-, nautischen und tierärztlichen lehranstalten aus, insofern 
deren Vorzüglichkeit, ganz abgesehen davon, ob es nach den Grundsätzen des dermaligen 
Unterrichtssystems zulässig ist, durch Prüfungen konstatiert wird.
hiernach haben sich also alle stimmführer der konferenz für die aufnahme der von sr. 
Majestät etwa genehmigt werdenden Befreiungen von studierenden vom Militär in den 
text des Gesetzes selbst ausgesprochen.



Das Ministerium Buol-Schauenstein324

3. Welchen kategorien von studierenden und unter welchen Bedingungen soll ihnen die 
Militärbefreiung zugestanden sein?
Dem vom Minister des inneren vorgelegten neuen entwurfe (Beilage Vi, lit. r)t fol-
gend handelt es sich zuvörderst um die Zöglinge des Theresianums, der lf. konvikte und 
der orientalischen akademie.
FMl. Freiherr v. kellner wollte die denselben zugedachte Befreiung nur mit der 
einschränkung auf die stiftlinge zugeben und beantragte daher den Zusatz: „wenn sie 
(Zöglinge) in denselben staats- oder stiftungsplätze einnehmen“, denn nur in ansehung 
dieser gilt das für die Befreiung geltend gemachte argument, daß der staat das für deren 
erziehung für seinen Dienst eigens verwandte Geld nicht durch deren abstellung zum 
Militär vergebens ausgegeben haben soll. auf zahlende Zöglinge in diesen instituten also, 
sowie auf Zöglinge von Privatkonvikten hätte daher die beantragte Befreiung aus diesem 
titel keinen Bezug. Der Minister des inneren erklärte diese auffassung als in seinem 
antrage gelegen und nahm daher den vorgeschlagenen Zusatz auf.
Der uFinanzminister hieltu es aber nicht für billig, Zahlzöglinge eines und desselben 
konvikts von der Begünstigung auszuschließen, die ihren kollegen, weil sie stiftlinge 
sind, gewährt würde; die Folge davon wäre eine abnahme der Zahlendenv. Der Justizmi-
nister bemerkte: Der stiftung des Theresianums und der orientalischen akademie liegt 
der wichtige Zweck zum Grunde, Jünglinge aus allen teilen der Monarchie aufzunehmen 
und ihnen eine universelle Bildung im Geiste des Gesamtstaates angedeihen zu lassen, 
deren sie daheim unter den provinziellen einflüssen nicht teilhaftig geworden wären. es 
ist also im öffentlichen interesse ratsam, die teilnahme daran zu erhöhen, nicht aber 
davon fernzuhalten. letzteres würde geschehen, wenn bezüglich der Militärbefreiung zwi-
schen stiftlingen und Zahlenden ein Unterschied gemacht werden sollte, und es würde 
sich wohl kaum jemand geneigt finden, seinen sohn mit großen kosten nach Wien ins 
Theresianum als Zahlzögling unterzubringen, wenn er ihn der Gefahr ausgesetzt sähe, 
zum Militär abgestellt zu werden. sonach beantragte der Justizminister die Militärbefrei-
ung auch für die zahlenden Zöglinge des Theresianums und der orientalischen akade-
mie, indem er bezüglich der übrigen konvikte, wo diese speziellen politischen rücksich-
ten nicht eintreten, es bei der Befreiung der stiftlinge allein bewenden zu lassen umso 

t  Liegt dem Originalprotokoll bei.
u−u  Korrektur Thuns aus Der Unterrichts- und der Finanzminister hielten. Diese Korrektur und die folgende 

Streichung hat Thun vorgenommen und durch die Einfügung w−w ersetzt.
v  Von Thun gestrichen und durch die Einfügung w−w ersetzt: auch die Beschränkung der Befreiung auf die 

staatserziehungsanstalten wäre, nach dem erachten des Unterrichtsministers nicht zweckmäßig, weil sie 
die entleerung so vieler mit ausgezeichnetem erfolge wirkender erziehungsanstalten geistlicher korpo-
rationen nach sich ziehen würde. Und doch zeigt sich von tag zu tag mehr das Bedürfnis nach Wieder-
herstellung der im Jahre 1849 vorschnell aufgehobenen konvikte.

 allerdings würde die ausdrückliche Befreiung des konviktisten etc. nicht notwendig sein, sobald der − 
weiter unten vorkommende − antrag auf Befreiung der schüler des obergymnasiums die ah. Geneh-
migung erhielte. Wäre dies jedoch nicht der Fall, so müßte der Unterrichtsminister die Militärbefreiung 
im öffentlichen interesse, dem an der aufnahme der konvikte sehr gelegen ist, für alle Zöglinge dieser 
anstalten sowie für diejenigen stipendisten in anspruch nehmen, deren stipendien aus stiftungen gelei-
stet werden, die früher zum Zwecke gemeinsamer erziehung in öffentlichen anstalten gewidmet waren 
und erst nach deren aufhebung in handstipendien umgewandelt worden sind.
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mehr erachtete, als in der regel wenigstens jener, der imstande ist, seine kinder auf eigene 
kosten außer dem hause erziehen zu lassen, erforderlichenfalls auch die Militärbefrei-
ungstaxe für sie wird erschwingen können.
Diesem antrage traten sofort die übrigen stimmen bei.
Der Unterrichtsminister wbemerkte: eine spezielle Bestimmung bezüglich der Befrei-
ung der Zöglinge gewisser staatserziehungsanstalten und dgl. zu entwerfen sei der Mini-
ster des inneren nur dadurch veranlaßt worden, daß die konferenz in dem Gesetze von 
der Befreiung von studierenden überhaupt keine erwähnung machen zu wollen schien. 
Unter dieser Voraussetzung würde allerdings jenes auskunftsmittel notwendig sein. Wird 
aber die Befreiung der studierenden an Gymnasien, Universitäten und rechtsakademien 
unter der Bedingung entsprechender Verwendung im Gesetze anerkannt, so entfällt die 
notwendigkeit jener speziellen Bestimmungen, was sehr wünschenswert ist, weil ihnen 
wesentliche Bedenken entgegenstehen. Die Befreiung derjenigen, die staatsstiftsplätze 
genießen, drängt allerdings dazu, auch ihren zahlenden Mitschülern die gleiche Begünsti-
gung zuzuwenden. Dadurch würde aber den eltern ein Beweggrund gegeben, ihre söhne 
lieber diesen anstalten als anderen gleichbewährten erziehungsanstalten geistlicher kor-
porationen anzuvertrauen, und doch sei das durchaus nicht wünschenswert. Vielmehr 
habe die regierung allen Grund, anstalten der letzteren art möglichst zu unterstützen. 
Das Theresianum kann schon jetzt nicht allen Gesuchen um aufnahme von Zahlzöglin-
gen entsprechen. eine Vermehrung von konvikten, deren viele im Jahre 1848 durch eine 
überstürzte Maßregel aufgelöst worden sind, ist ein dringendes Bedürfnis. Die regierung 
werde aus finanziellen und anderen Gründen kaum selbst neue konvikte errichten und 
muß vielmehr wünschen, daß sich geistliche korporationen dieser aufgabe unterziehen, 
für welche sie vorzugsweise geeignet sind. es ist also gegen ihr interesse, die Zöglinge 
derselben minder günstig als die der staatskonvikte zu behandeln. Ferner werde man dazu 
gedrängt, die Befreiung, die den stiftlingen gewährt wird, auch denjenigen zu gewähren, 
welche handstipendien genießen, die an die stelle von konviktsplätzen getreten sind. 
allein die konviktsfonds sind aus der einziehung verschiedener stipendien entstanden, 
und es werde den eindruck einer Unbilligkeit machen, wenn in Beziehung auf Militärbe-
freiung unterschieden würde zwischen stipendisten, je nachdem ihr stipendium einst 
zum konviktsfonds eingezogen war oder nicht. all diesen schwierigkeiten würde durch 
die Fassung vorgebeugt, die der Unterrichtsminister dem Minister des inneren übergeben 
habe und auf welcher er bestehen müsse.w

Belangend die studierenden an einer akademie der bildenden künste (Beilage Vi, lit. s) 
wünschte der Justizminister die Militärbefreiung nicht bloß auf die mit einem ersten 
Preise ausgezeichneten beschränkt, sondern auch auf jene ausgedehnt zu sehen, die mit 
einem minderen Preise oder akzessit21 beteilt sind, weil auch diese als hoffnungsvolle 
kunstjünger verdienen dürften, in ihrer Bildungsperiode nicht unterbrochen zu werden. 
allein, nach der vom Unterrichtsminister gegebenen aufklärung werden xan den Wie-

21 zweiter Preis, Nebenpreis.

w−w  Einfügung Thun anstelle von jedoch nur mit der Voraussetzung, daß die Befreiung der schüler des ober-
gymnasiums die ah. Genehmigung erhielte. Siehe auch u−u und v.
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ner akademien schulpreise nicht mehr verteilt, sondern nur mehr Zeugnisse ausgestellt, 
welche den schüler eines ersten Preises würdig d. i. als ausgezeichnet bezüglich des talen-
tes wie des Fleißes erkennen, und auf diesem titel beruht die Befreiung. an den italieni-
schen akademien werden noch schulpreise verliehen.x Die konferenz erachtete daher, es 
bei der diesfälligen Bestimmung sub s zu belassen, und der Justizminister bestand auf 
seinem obigen antrage nicht mehr.
Was die Befreiung der studierenden an Universitäten und rechtsakademien betrifft (lit. t 
und u), so war die Mehrheit der konferenz mit dem rücksichtlich der Modalität nach 
dem entwurfe des Unterrichtsministers modifizierten antrage einverstanden; nur FMl. 
Freiherr v. kellner und der chef der obersten Polizeibehörde beharrten auf 
dem schon oben berührten antrage, daß, wenn diese Befreiung die ah. Genehmigung 
erhielte, dieselbe nur für die ausgezeichneten zu gelten hätte, wogegen jedoch der Unter-
richtsminister bemerkte, daß diese einschränkung umso weniger angenommen werden 
könnte, als eine der Ursachen, welche zu dem Majoritätsgutachten bestimmten, in der 
sicherung des nachwuchses für den Zivilstaatsdienst besteht, für welchen nach den vor-
ausgeschickten Daten nicht bloß die Vorzüglichen, sondern alle in anspruch genommen 
werden müssen, die sich die nötige Vorbildung zu brauchbaren staatsdienern erworben 
haben. yDabei dürfe nicht übersehen werden, daß derjenige, der die Maturitätsprüfung 
und die rechtshistorische staatsprüfung besteht, ohnehin anforderungen entspricht, die 
dasjenige, was ehedem in den philosophischen Jahrgängen und in den ersten Jahren der 
juridischen studien zur erlangung einer Vorzugsklasse gefordert wurde, weit übertrifft.y 

es versteht sich übrigens von selbst, daß die Befreiung der Universitätsstudenten sich 
nicht bloß auf jene der juridischen, sondern auch auf die der medizinischen und philoso-
phischen Fakultät beziehe, von denen insonderheit die letztere bestimmt ist, die kandida-
ten für den so wichtigen lehrstand abzugeben.
Die im mit der Militärzentralkanzlei vereinbarten entwurfe den schülern des obergym-
nasiums zugedachte Befreiung wurde im neuen entwurfe des Ministers des inneren über-
gangen, weil, wie der Finanzminister  geltend machte, bei denselben nicht jene rück-
sichten eintreten, die bei den hörern von Fach- oder Brotstudien eintreten. sie widmen 
sich nicht selten während oder nach absolviertem obergymnasialstudium einer anderen 
Bestimmung, zu welcher sie jenes Vorbereitungsstudiums nicht bedurft und mithin wäh-
rend der darauf verwandten Zeit keinen anspruch auf Militärfreiheit gehabt hätten. in 
der regel − setzte der Justizminister hinzu − treten die Jünglinge in das Gymnasium 
mit zehn Jahren ein, sie haben also nach absolvierung desselben das militärpflichtige alter 
noch nicht erreicht; hätten sie es aber, so schützt sie die mit erfolg abgelegte Maturitäts-
prüfung und der eintritt in das höhere Fakultätsstudium. eine Befreiung der Gymnasial-
schüler als solche würde nur anlaß geben, Jünglinge in vorgerückteren Jahren in Gymna-
sien eintreten zu lassen, um sie während der beiden ersten militärpflichtigen altersklassen 
der stellung zu entziehen.

x−x  Korrektur Thuns aus eigentliche schulpreise nicht verteilt, sondern nur Zeugnisse ausgestellt, welche den 
schüler eines ersten Preises würdig erkennen.

y−y  Einfügung Thuns.
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Die Mehrheit der konferenz war daher mit der aufgebung der Befreiung der Gymnasial-
schüler als solcher einverstanden. nicht so der Unterrichtsminister. Bei der wesentli-
chen Verschiedenheit der entwicklung des elementarunterrichts in den einzelnen kron-
ländern ist die Forderung oder Voraussetzung des gleichen alters zum eintritt ins Gym-
nasium unmöglich. namentlich kommt es bei kandidaten des geistlichen standes, zdie 
zum größten teile aus dem landvolke hervorgehenz, vor, daß manche erst in reiferem 
alter von 12–14 Jahren ins Gymnasium eintreten und in demselben das stellungspflich-
tige alter erreichen. aaDaß diesen die Militärbefreiung während des Gymnasialstudiums 
gewährt wurde, ist bei dem Mangel an Priestern, der in vielen Diözesen in sehr beunruhi-
gender Weise sich geltend macht, ein dringendes Bedürfnisaa. Besser also, die Befreiung 
der Gymnasialschüler überhaupt beizubehalten; sie überhebt aller Distinktionen und 
kautelen bei stiftlingen und konviktisten, bbwas schon oben bei der betreffenden rubrik 
als sehr wünschenswert bewiesenbb worden ist. ohnehin wird − bei dem von tag zu tag 
mehr hervortretenden streben nach möglichst schneller Zurücklegungcc der Vorberei-
tungsstudien − die anzahl solcher spätlinge gering, also auch der ausfall am kontingent 
ihrer Befreiung wegen ganz unbedeutend sein.
Die Befreiung der schüler an einer Bergakademie, an einer tierärztlichen oder höheren 
technischen, land- oder forstwirtschaftlichen lehranstalt (lit. v) war der Unterrichtsmini-
ster laut seines früher abgegebenen Votums bereit aufzugeben. aus den schon bei jener 
Gelegenheit von den Ministern der Justiz und des inneren angeführten rücksichten 
glaubte der letztere, dieselbe für die Bergakademisten, die schüler einer tierärztlichen, 
land- oder forstwirtschaftlichen, endlich einer nautischen schule umso mehr in anspruch 
nehmen zu sollen, als die diesfälligen ohnehin nur auf wenigen schulen und von verhält-
nismäßig wenigen schülern gepflegten Fachkenntnisse von großer Wichtigkeit für die 
entwicklung der nationalökonomischen Zustände sind. Dagegen schienen ihm die schü-
ler der technischen lehranstalten dieser rücksicht nicht zu bedürfen, weil in der gegen-
wärtigen Zeit das streben nach technischer ausbildung ein so überwiegendes geworden 
ist, daß es wahrlich einer aufmunterung dazu mittels der Begünstigung der Militärfreiheit 
nicht bedarf. Vielmehr erscheint es angemessen, einen teil der techniker durch die aus-
sicht auf die Militärbefreiung für jene obgenannten speziellen Fachlehranstalten zu gewin-
nen, bei denen derzeit ein größerer aufschwung erwünschlich ist. Dagegen fände es der 
Unterrichtsminister unbillig, die techniker von der Befreiung ganzdd auszuschließen, 
wenn selbe den schülern der bezeichneten Fachschulen zugestanden wird. Für die gesamte 
industrie, für das weitverbreitete Bau- und eisenbahnwesen und somit, wie der Finanz-
minister für sich und im interesse des handelsministeriums hinzusetzte, für einen wich-
tigen Zweig des staatsdienstes selbst ist die technische ausbildung von ebenso hoher, 
wenn nicht höherer Bedeutung als die kenntnisse, welche man an Berg-, Forst- und der-

z−z  Korrektur Thuns aus von denen ein teil aus dem landvolk hervorgeht.
aa–aa  Korrektur Thuns aus Für diese müßte daher jedenfalls die Militärbefreiung während des Gymnasialstudi-

ums in anspruch genommen werden.
bb−bb  Korrektur Thuns aus wie schon oben bei der betreffenden rubrik angedeutet.
cc  Korrektur Thuns aus Überspringung.
dd  Einfügung Thuns.
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gleichen akademien erwirbt. Beide Votanten waren daher für den Fall, daß die Militärbe-
freiung der sub lit. v benannten anstaltsschüler beliebt würde, auch für die Befreiung der 
vorzüglichen schüler höherer technischer lehranstalten, wie sie in lit. w ausgedrückt ist, 
mit der einzigen Modifikation, daß das Wort „obligaten“ entfalle, weil, wie der Unter-
richtsminister bemerkte, an diesen lehranstalten keine obligatfächer bestehen.
Die Majorität der konferenz trat sofort diesem antrage bei. FMl. Freiherr v. kellner 
aber sprach sich entschieden gegen die beantragte Befreiung der studierenden der höhe-
ren technischen lehranstalten aus, weil deren Zahl in der jetzigen Zeit so bedeutend ist, 
daß jene außerordentliche Begünstigung eine zu große ausdehnung annehmen würde.
Gegen die Bestimmungen des absatzes x wegen Befreiung der kandidaten für Gymnasi-
allehrämter und Doktoranden der Fakultässtudien, dann über die Wirksamkeit der Matu-
ritätsprüfung wurde nichts eingewendet.
sonach hat sich die konferenz in der hauptsache mit dem neuen entwurfe des § 24, 
Beilage Vi, einverstanden erklärt, der Unterrichtsminister jedoch unter aufrechthaltung 
seines antrags auf Befreiung der schüler des obergymnasiums, wornach lit. r wegen der 
stiftlinge entfallen oder modifiziert werden könnte, der chef der obersten Polizeibehörde 
und FMl. Freiherr v. kellner mit aufrechthaltung der Forderung der Vorzüglichkeit bei 
den absätzen t, u und v, endlich FMl. Freiherr v. kellner unter Weglassung des absatzes 
lit. w Befreiung der techniker betreffend.
§§ 25 und 26. Gegen die Beibehaltung dieser Paragraphen eein der vorliegenden, von der 
Ministerialkommission beantragten, militärischerseits nicht beanständeten Fassungee 
drangen sich dem Minister des inneren Bedenken auf, und zwar wegen der ausdeh-
nung der bisher nur in einem teile der Monarchie gesetzlich bestandenen Befreiung der 
Grundbesitzer auf die ganze Monarchie, dann wegen deren einschränkung auf den mitt-
leren Grundbesitz, während der größere (Ganzlehen), der sie bisher in den altösterreichi-
schen landen hatte, nun ausgeschlossen sein sollte, endlich wegen der Unhaltbarkeit des 
sub cc des § 25 vorgeschriebenen steuermaßes von 10–30 fr., welches bei der Verschie-
denheit der kulturverhältnisse in den einzelnen kronländern ein wesentlich verschiede-
nes objekt, Besitzkomplex, repräsentieren würde. Der Minister des inneren wäre daher 
geneigt, die §§ 25 und 26, wie sie hier im entwurfe beantragt sind, fallenzulassen, umso 
mehr, als nach den resultaten der rekrutierungen von 1854 bis 1856 die Zahl der aus 
diesem titel (freilich auch mit einschluß der bisher noch zugelassenen Befreiung auf 
erkaufte landwirtschaften) Befreiten eine sehr bedeutende, nämlich im Jahre 1854/i: 
52.000, 1854/ii: 48.000, und 1856: 34.000 war.
allein, der Unterrichtsminister sprach sich auf das entschiedenste für die aufrechthal-
tung der Befreiung der Besitzer wenigstens ererbter bestifteter Bauerngüter aus. Denn in 
dem bestifteten Bauernstande beruht das wahre konservative element, und es muß an 
dessen erhaltung in einem agrikulturstaate wie österreich alles gelegen sein. Bis zum 
Jahre 1827 waren die Besitzer ererbter, erkaufter und selbst erheirateter Wirtschaften vom 
Militär frei; im Jahre 1827 hatte man letztere fallen lassen22. Wenn man nun auch die 

22 Vgl. Anm. 4.

ee–ee  Einfügung Bachs.
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Besitzer der erkauften Bauerngüter der Militärpflicht unterwerfen will, so mag dies durch 
den Umstand gerechtfertigt sein, daß man hierdurch einem Mißbrauche steuern will, der 
bisher von seite der reichen Bauern geübt wurde, um ihre söhne der Militärpflicht zu 
entziehen. Die Befreiung der Besitzer ererbter Bauernwirtschaften aber aufzugeben, würde 
umso bedenklicher sein, als sie nicht nur in den ländern, wo sie bisher bestand, den 
übelsten eindruck machen, ja wahrhafte Mißstimmung erregen, sondern auch in natio-
nalökonomischer Beziehung von den verderblichsten Folgen sein würde, indem hiermit 
eine gewiß nicht unbedeutende anzahl von landwirten im kräftigsten Mannesalter jah-
relang ihren Gütern entzogen und der Verfall oder doch die Vernachlässigung ihrer Wirt-
schaften herbeigeführt würde. Wenn ein solcher bestifteter Gutsbesitz in einigen teilen 
der Monarchie nicht besteht, so folgt durchaus nicht, daß eine Grundbedingung seines 
Bestandes in den andern preisgegeben werde, vielmehr ffwäre es eine aufgabe der staats-
verwaltung, auch dort, insofern dazu noch elemente eines Bauernstandes vorhanden 
sind, demselben durch gesetzliche regelung der Bestiftung wieder feste Grundlagen zu 
geben.ff ein hinweisen auf dasjenige, was diesfalls in auswärtigen, selbst in deutschen 
staaten besteht, ist hier nicht am Platze, denn ggin manchen derselben gibts keinen eigent-
lichen Bauernstand mehr, weil eben zum großen nachteile der sozialen Verhältnisse die 
Bedingungen seines Bestandes lange außer acht gelassen wurden. auch wo er noch 
besteht, sind die regulationsverhältnissegg und selbst der Umfang der Wehrpflicht so 
wesentlich verschieden von dem unserigen, daß jeder Versuch einer Gleichstellung aufge-
geben werden muß. es mag allerdings schwierig sein, den satz zu finden, nach welchem 
die eine Befreiung begründende Größe des Besitzes in den verschiedenen kronländern 
gleichmäßig zu bestimmen wäre, und namentlich erscheinen die Bestimmungen aa-cc des 
§ 25 nicht glücklich gewählt; es wird sich jedoch gewiß eine Formel finden lassen, die 
dem Begriffe der geschlossenen bestifteten Bauernwirtschaft entspricht und auf alle kron-
länder anwendung finden kann.
Der Minister des inneren war zwar der Meinung, daß das Mittel der aufrechthaltung 
des bestifteten Grundbesitzes nicht sowohl in der Militärbefreiung des Besitzers als viel-
mehr in der erhaltung der Unteilbarkeit des komplexes selbst zu finden sei. indessen 
verkannte auch er nicht die Wichtigkeit der vom Unterrichtsminister geltend gemachten 
rücksichten und brachte demgemäß den beiliegenden entwurf (Beilage Vii)hh statt der 
§§ 25 und 26 in Vorschlag, mit dessen ersten absatz s sowie mit dem nachsatze, der 
durch die besonderen Verhältnisse tirols motiviert ist, sich sofort nicht nur der Unter-
richtsminister, sondern auch die Mehrheit der konferenz vereinigte.
FMl. Freiherr v. kellner beanständete die in diesem neuen entwurf, abweichend von 
der ursprünglichen (Beilage ii) beantragten ausdehnung auf den Ganzlehenbesitzer und 
würde die herstellung der Beschränkung auf ein Viertel bis drei Viertel session vorziehen, 

ff–ff  Korrektur Thuns aus liegt es im interesse der staatsverwaltung, auch dort das entstehen solcher Güter 
anzubahnen und das dazu sich darbietende Mittel in anwendung zu bringen.

gg−gg  Korrektur Thuns aus dort gibts keinen eigentlichen Bauernstand mehr, und auch die ganze entwicklung 
der sozialen Verhältnisse.

hh  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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weil die Ganzlehner zu den vermöglichsten Bauern gehören, die wohl imstande sein dürf-
ten. sich durch erlag der Befreiungstaxe vom Militärdienste freizumachen.
Der Minister des inneren bemerkte jedoch dagegen, daß der eigentliche politische 
Grund der Militärfreiheit der Grundbesitzer des Bauernstandes für alle ohne ausnahme 
gleich spricht; daß ferner die ausschließung der Ganzlehner störungen und Unzufrieden-
heit im Bauernstande erregen und zur Zerteilung der Güter anlaß geben würde; daß end-
lich die Voraussetzung, jeder Ganzlehner vermöge sich vom Militär loszukaufen, einige 
seltene Fälle ausgenommen, nicht als richtig angenommen werden kann, indem die Befrei-
ungstaxe eine bedeutende und gänzlich unproduktive auslage verursacht. in letzterer 
Beziehung bemerkte auch der Justizminister, daß dem Bauern, wenn er das zur Befrei-
ungstaxe erforderliche kapital von 1500 fr. aufnehmen muß, vorausgesetzt, daß er es unter 
den jetzigen knappen Geldverhältnissen zu 5 % erhalten kann, schon durch dessen Verzin-
sung allein eine jährliche auslage von 75 fr. und mit Zurechnung einer 5%igen kapitaltil-
gungsquote im gleichen Betrage, zusammen also eine ganz unproduktive Mehrauslage von 
150 fr. über seine gewöhnlichen lasten an steuern, landes- und kommunalabgaben, regie-
kosten und etwaigen andern schulden erwächst und dadurch seinem Wohlstande und 
selbst seiner steuerfähigkeit eine empfindliche, wo nicht tödliche Wunde versetzt wird.
Was den absatz t des neuen entwurfs betrifft, so ist er nach § 26 des ursprünglichen ent-
wurfs Beilage ii beibehalten worden. Der stimmenmehrheit der konferenz schien er aber 
ganz entbehrlich zu sein, weil bereits im § 13 für die erhaltung der hier berücksichtigten 
Personen vorgedacht ist, und die Wirtschaft wohl auch durch einen gemieteten hilfsar-
beiter, dessen erhaltung, wie der tg. gefertigte Vorsitzende bemerkte, nicht mehr kosten 
wird, als die des sohns etc., besorgt werden kann. nach dem erachten des Ministers des 
inneren und des Unterrichtsministers aber ist der hier sub t vorgesehene Fall von 
jenem des § 13 wesentlich verschieden. Dort handelt es sich um die erhaltung der Fami-
lie ganz abgesehen vom Grundbesitz, hier um den letzteren selbst. Die Familie würde, 
wenn sie ihre Wirtschaft verkauft, von dem ertrag des erlöses, von ihrer arbeit etc. leben 
können, wenn auch der einzige sohn oder enkel zum Militär abgestellt wird. aber eben 
das will man hintanhalten, daß die Wirtschaft veräußert werde und die darauf ansässige 
Familie dem Proletariate anheimfalle, und darum soll ihr der sohn etc. für den Betrieb des 
Gutes erhalten bleiben, für das er gewiß mit mehr interesse arbeitet als ein Mietling. Diese 
beiden Votanten blieben also bei der Bestimmung des absatzes t iials eines notwendigen 
komplements des Befreiungstitels sii.
hier bzw. schon nach § 24 brachte der Finanzminister die aufnahme des § 247 der 
Verfassung der Finanzwache23, womit den individuen derselben für die Dauer ihrer 
Dienstleistung in diesem körper die Militärbefreiung zugesichert ist, in den vorliegenden 
Gesetzentwurf in antrag. Bis zum Jahre 1848 bestand diese Befreiung unbedingt; dann 
wurde sie aufgehoben, jedoch die zum Militär assentierte Wachmannschaft für den 
Finanzdienst beurlaubt24, endlich aber, zufolge ah. kabinettschreibens vom 4. august 

23 Kundgemacht mit Hofkammerdekret v. 21. 4. 1843, Pgv. nr. 44/1843.
24 Erlaß des Ministeriums des Inneren v. 2. 3. 1849, rgbl. nr. 148/1849.

ii−ii  Einfügung Bachs.
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185725 dahin beschränkt, daß die aus dem Militärstande als Urlauber in den Finanzwach-
dienst Übergetretenen zwar nur in dringenden Fällen wieder zum Militär einberufen, 
dagegen die aus dem stande der Finanzwache zum Militär abgestellten, später aber wie-
der Beurlaubten, bei der Finanzwache nur in den ihren korps zunächst gelegenen Bezir-
ken verwendet [werden] dürfen und über jedesmaliges Begehren ihres Militärkomman-
danten wieder zum Militärdienste einrücken müssen. Durch diese Beschränkungen sind 
in der Finanzwache empfindliche lücken entstanden; um sie auszufüllen, muß auf leute 
jeden schlages, wenn nur körperlich tauglich, gegriffen werden, weil mit dem entfallen 
der Militärbefreiung auch ein mächtiger reiz zum eintritt in die Finanzwache für leute 
vorzüglicherer Qualifikation hinweggefallen ist. soll die Finanzwache ihrem wichtigen 
und beschwerlichen Berufe an den Grenzen und im inneren des landes entsprechen, so 
muß sie aus pflichttreuen, leben und Gesundheit dem Dienste aufopfernden individuen 
zusammengesetzt sein, denn nirgends ist die Versuchung zu Pflichtverletzungen oder Ver-
nachlässigungen größer, als bei der Finanzwache. eines der wirksamsten, wo nicht das 
einzige Mittel, ihrem Dienste die nötige anzahl solcher ganz verläßlicher leute zu sichern, 
besteht aber in der Befreiung derselben vom Militärdienste. Der Finanzminister glaubte 
daher, sie im sinne des § 247 der Finanzwachverfassung umso mehr in anspruch nehmen 
zu müssen, als die Finanzwache wegen ihrer Wirksamkeit für die sicherung der wichtig-
sten und bedeutendsten einnahmsquellen des staates, und selbst, wie das Jahr 1848 
lehrte, für die aufrechthaltung der öffentlichen ruhe und ordnung nicht mindere rück-
sicht als die armee verdienen dürfte. könnte die ergänzung der Finanzwache nicht mehr, 
wie früher, unmittelbar aus der Bevölkerung gezogen werden, so müßte bei der geringen 
anzahl der für ihren Dienst aus dem stande der ausgedienten Militärs sich Meldenden 
zur sicherung der lf. Gefälle eine bedeutende Vermehrung der Finanzbeamten stattfin-
den. Diese Maßregel würde aber den steuerpflichtigen, die sie bezahlen müssen, gewiß 
empfindlicher sein als die stellung eines kontingents von ca. 2500 Mann jährlich zur 
Finanzwache.
FMl. Freiherr v. kellner bemerkte: Vom militärischen standpunkte aus kann zu 
jeder art der ergänzung der Finanzwache die Zustimmung gegeben werden, welche die 
heeresergänzung und die schlagfertigkeit der armee nicht beeinträchtigt. Wenn es daher 
untunlich sein sollte, die Finanzwache durch freiwilligen eintritt solcher individuen zu 
komplettieren, welche wegen Gebrechen der Militärpflicht nicht unterliegen oder welche 
ihr bereits Genüge geleistet haben, so unterliegt es militärischerseits keinem anstande, 
daß jährlich die zur ergänzung der Finanzwache nötige Mannschaft dem jeweiligen 
rekrutenkontingente entnommen werde; jedoch müßte sodann der hierdurch entste-
hende ausfall durch die entsprechende Mehrstellung von rekruten gedeckt werden. 
Wollte man aber der armee den zur komplettierung der Finanzwache wichtigen Fonds 
an Mannschaft als ein superplus in stand geben, so müßte bei den truppenkörpern, 
denen sie eingereiht werden, der Friedensstand erhöht werden, da letzterer nur so bemes-
sen ist, daß man wohl die zur eigenen ergänzung nötigen rekruten, aber keinenfalls eine 
Überzahl derselben jährlich abzurichten und so die schlagfertigkeit der armee zu erhalten 

25 Eine Abschrift dieses Handschreibens an den Finanzminister bzw. an den Ersten Generaladjutanten liegt dem 
Originalprotokoll als Beilage VIII bei.



Das Ministerium Buol-Schauenstein332

vermag. Die beste ergänzung der Finanzwache wäre wohl die aus solchen leuten, welche 
bereits ihrer Militärpflicht Genüge getan haben, sich im kräftigsten alter, bei gereiftem 
Verstande befinden und durch die Militärdienstleistung an ordnung und Disziplin 
gewöhnt wurden. Daß die Finanzwache für solche Männer keine anziehungskraft hat, 
beweiset, daß es nicht die liebe zum Finanzdienste oder die damit verbundene Bezah-
lung, sondern einzig und allein die durch den Finanzdienst mögliche entziehung vom 
Militärdienste ist, welche derselben ihre ergänzungsmannschaft zuführt. Die einzufüh-
rende ergänzungsart der Finanzwache darf daher weder das kontingent der armee 
schmälern, noch die Möglichkeit der rekrutenabrichtung beeinträchtigen oder verhin-
dern, daß ein in den stand der armee gehöriger, aber bei der Finanzwache dienender 
Mann nicht jederzeit zum Dienste bei seinem Militärtruppenkörper verwendet werden 
könne.
Der Minister des inneren vermöchte nicht dafür zu stimmen, daß die zur ergänzung 
der Finanzwache jährlich erforderliche Mannschaft dem jeweiligen kontingent der armee 
gegen Mehrstellung des hieraus für diese entstehenden abgangs entnommen werde. Denn 
der jährliche Bedarf zur ergänzung der Finanzwache bei einem Gesamtstande von zirka 
25.000 Mann würde mit rücksicht auf die vierjährige Dienstverpflichtung mindestens 
mit jährlichen 6000 Mann entfallen, um welche daher das rekrutenkontingent erhöht 
werden müßte. Dieses entfällt aber ohnehin schon mit 103.000 Mann und kann nur 
schwer aufgebracht werden. eine jährliche erhöhung desselben um 6000 Mann würde 
eine sehr fühlbare und bedenkliche Belastung der Bevölkerung sein. aus dieser rücksicht 
haben sich auch bei der über die Frage wegen Befreiung der Finanzwachmannschaften 
vom Militär jüngst auf ah. Befehl eingeleiteten Verhandlung fast alle landesstellen gegen 
diese Modalität ausgesprochen. sie erscheint dem Minister des inneren auch nicht als 
notwendig, weil einerseits die armee von ihren 600.000 (200.000 Urlauber) Mann die 
davon für den Finanzdienst in anspruch genommene anzahl entbehren, dieser aber selbst 
besser beraten sein dürfte, wenn ihm nicht die ganz jungen leute aus den drei ersten 
alterkslassen, sondern diejenigen überlassen werden, welche im 24. lebensjahre in die 
Finanzwache eintreten und für die Zeit ihrer dortigen Verwendung vom Militärdienste 
befreit bleiben sollen. se. Majestät haben bereits über eine zwischen dem Finanzminister 
und dem armeeoberkommando gepflogene Verhandlung mit ah. kabinettsbefehle vom 
4. august 1857 (Beilage Viii)jj anzuordnen geruht, daß die zum Militär abgestellten indi-
viduen der Finanzwache zum Dienste in derselben beurlaubt und nur in außerordentli-
chen Fällen wieder zur Militärdienstleistung einberufen werden dürfen, und selbst Mili-
tärurlauber, welche sich erst als solche zum eintritte in die Finanzwache melden, dabei 
jedoch nur im Bereiche ihrer Militärtruppenkörper und bis zur einberufung durch ihre 
kommandanten verwendet werden können. Durch dieses ah. Zugeständnis schiene dem 
Minister des inneren dem Bedürfnisse des Finanzwachdienstes ausreichend genügt zu 
sein. sollte gleichwohl noch mehr erforderlich sein, so würde er sich nur zu dem antrage 
auf Befreiung der vier letzten altersklassen vom Militär für den Finanzwachdienst verste-
hen und für diesen Fall nach § 25 die aufnahme eines neuen Paragraphs mit folgender 

jj  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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Fassung beantragen: „lit.: kkFinanzwachmänner, welche die dritte altersklasse überschrit-
ten habenkk, für die Dauer ihrer Dienstleistung in diesem körper.“
nachdem durch diesen letztern antrag − wie FMl. Freiherr v. kellner bemerkte − den 
in die Finanzwache eintretenden individuen ein nicht unerheblicher Vorteil, nämlich die 
nachsicht von mehr als der halben Militärkapitulation, zuginge und hierin ein genügendes 
Motiv für viele zum eintritt in den Finanzwachdienst gefunden werden dürfte, so erklärte 
der Finanzminister mit rücksicht auf die aus den neuesten Daten über den stand und die 
komplettierung der Finanzwache geschöpften Überzeugung über das Bedürfnis ihres Dien-
stes sich unter vollständiger aufrechthaltung der Bestimmungen der ah. entschließung vom 
4. august 1857 auch mit dem obigen auf die vier letzten altersklassen beschränkten Befrei-
ungsantrage befriedigen zu llwollen, wenn eine nähere erwägung des Vorschlages dies tunlich 
erscheinen lassen werde; jedenfalls aber, wennll die erfahrung zeigen sollte, daß hiermit das 
auslangen nicht gefunden würde, müßte er sich die weiteren anträge vorbehalten.
Die Mehrheit der konferenz erklärte sich hiermit einverstanden, der chef der ober-
sten Polizeibehörde aber dahin, daß er − gleich dem Minister des inneren − in erster 
linie nur für die aufrechthaltung der Bestimmungen der ah. entschließung vom 
4. august 1857 und erst in zweiter linie für die weiter in antrag gebrachte beschränkte 
Befreiung stimme.
schließlich behielt sich der Minister des inneren vor, die sämtlichen in den §§ 13 bis 
inklusive 26 aufgeführten Befreiungstitel nach den kategorien geordnet, in einer deren 
Übersicht erleichternden neuen Fassung zu redigieren.
Gegen die §§ 27–40 wurde nichts eingewendet.
Das Vi. hauptstück: „Besondere Bestimmungen über die stellung für die k. k. Marine“ 
(§§ 41–43) wurde mit rücksicht auf die vom handelsminister vorbehaltenen anträge 
über die Marineinskription einer besonderen, nach dessen Zurückkunft zu pflegenden 
Beratung vorbehalten26. FMl. Freiherr v. kellner erachtete zwar, daß jede diesfällige 
besondere Verhandlung bereits durch die ah. entschließung vom 24. oktober 1856 
abgeschnitten sei, womit die ergänzung der k. k. Marine lediglich durch das armeeober-
kommando zu veranlassen und kein eigner Marineergänzungsbezirk zu bestimmen ist27. 
nachdem es sich aber hiebei nicht nur um die k. k. kriegs-, sondern auch um die han-
delsmarine handelt, so glaubte die konferenz sich unbeschadet der vorbelobten ah. 
Bestimmung auf jene Verhandlung einlassen zu dürfen.
Zu § 47, lit. b, wünschte der Justizminister, daß die in dem abschriftlich beiliegenden 
hofdekrete vom 5. Februar 183828 (Beilage iX)mm den Vätern oder Vormündern freiwillig 

26 Siehe dazu MK. v. 16., 20., 23. und 30. 3. und 6. 4. 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 444).
27 Mit der Ah. E. v. 24. 10. 1856 war die definitive Trennung des Marineoberkommandos vom Armeeoberkom-

mando angeordnet und die Kompetenzaufteilung festgelegt worden, ka., MksM. 3593/1856, dazu 
schmidt−Brentano, österreichs Weg zur seemacht 125; Wagner, kriegsmarine 5.

28 Jgv. nr. 252/1838.

kk–kk  Korrektur Bachs aus individuen, welche nach ihrem austritte aus der dritten altersklasse in die Finanz-
wache aufgenommen werden.

ll–ll  Korrektur Brucks aus können. Falls aber.
mm  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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eingetretener zugestandene reklamationsfrist von einem Jahre sowie die weiteren darin 
vorkommenden Detailbestimmungen über die Verständigung der interessenten, rück-
zahlung des handgeldes etc. beibehalten werden.
Was die reklamationsfrist betrifft, so bemerkte der Minister des inneren, daß drei 
Monate nach dem bekanntgewordenen eintritt des sohns oder Mündels für den Vater 
oder Vormund hinlänglich sein dürften, um einen entschluß über dessen weitere Bestim-
mung fassen zu können. Die Detailbestimmungen des hofdekrets vom 5. Februar 1838 
aber würden in das Gesetz nicht passen, wohl aber in der den Behörden ohnehin hinaus-
zugebenden Vollzugsinstruktion ihren Platz finden.
hiermit war auch die konferenz einverstanden, umso mehr, als bei einer etwaigen erwei-
terung der Frist auch der auf vier Monate festgesetzte termin zur einberufung des nach-
manns des reklamierten Freiwilligen angemessen erweitert werden müßte, was für die 
nachmänner sehr lästig wäre.
Unter diesen Umständen beharrte der Justizminister wenigstens darauf, daß die ande-
ren Bestimmungen des zitierten hofdekrets gehörigen orts aufgenommen werden.
im § 49 würde der Minister des inneren die vom chef der obersten Polizeibehörde 
zum § 9 beantragte strafsanktion mit folgendem aufnehmen: „Die Übertretung der Vor-
schrift des § 9 wird nach den über die Meldungen bestehenden allgemeinen Vorschriften 
geahndet“, womit sich FMl. Freiherr v. kempen sowie die übrigen stimmen einverstan-
den erklärten.
Der § 50 würde in Gemäßheit des Majoritätsantrags zum § 8 wegfallen. FMl. Freiherr 
v. kellner war mit Beziehung auf sein Votum zum § 8 auch für die Beibehaltung des 
§ 50, ebenso der Minister des inneren und der chef der obersten Polizeibe-
hörde für den Fall, daß se. Majestät die anordnung des § 8 zu genehmigen fänden.
Die §§ 51–53, von der stellungsflucht handelnd, würde der Minister des inneren in 
einen Paragraphen zusammenfassennn,29.

Wien, am 27. Februar/7.april 1858. Gr[a]f Buoloo.

29 Fortsetzung in MK. v. 16., 20., 23. und 30. März, dann 6. April 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 444) über 
das VI. Hauptstück, die Marine betreffend; zur Erledigung siehe ebd., Anm. 16.

nn  Randvermerk Ransonnets: Dem Protokolle der konferenzberatungen über die Marinekon- und inskrip-
tion liegt unter X. ein exemplar des heeresergänzungsgesetzes bei, worin die anträge der Majorität und 
der Minorität der Ministerkonferenz ersichtlich gemacht sind. Siehe dazu MK. v. 16., 20., 23. und 30. 
3. und 6. 4. 1858/I (= Sammelprotokoll Nr. 444).

oo  Die Ah. Entschließung fehlt, siehe dazu Sammelprotokoll Nr. 444, Anm. 16.



Nr. 438   Ministerkonferenz, Wien 27. Februar 1858 335

nr. 438   Ministerkonferenz, wien 27. februar 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 27. 2.), gesehen Bach 1. 3., Thun 
2. 3, Bruck, gesehen Kempen 3. 3., Nádasdy, Für se. exzellenz den herrn ersten Generalad-
jutanten sr. Majestät Kellner; abw. Toggenburg.

i. stellung der Pfarrkinder vor den seelsorger durch weltliche Macht. ii. rekrutierungsgesetz 
(= sammelprotokoll nr. 437).

McZ. 703 – kZ. 553

Protokoll der zu Wien am 27. hornung 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

i. Der kultusminister referierte über die zeuge seines Vortrags vom 15. Februar 1858, 
kZ. 692, McZ. 609, zwischen ihm und dem Minister des inneren obwaltende Mei-
nungsverschiedenheit in betreff der aufrechthaltung der Verordnung vom 9. Juni 1826 
wegen stellung der Pfarrkinder auf jedesmaliges Begehren des seelsorgers durch die 
ortsobrigkeit1.
Der Minister des inneren erklärte, von seiner im Wege der schriftlichen Verhandlung 
abgegebenen, dort umständlich motivierten Meinung nicht abgehen zu können, daß die 
Frage, inwiefern zur Vollziehung geistlicher anordnungen die weltliche Macht mitzuwir-
ken habe, mit aufhebung aller diesfalls früher bestandenen besonderen Vorschriften nur 
nach dem inhalte des konkordats2 gelöst werden dürfe. nachdem nun dieses hierwegen 
ausdrücklich nichts anderes enthält, als daß se. Majestät nicht zugeben werden, daß etwas 
geschehe, was die Geistlichkeit herabsetzen könnte, nachdem selbst in der note vom 
18. august 1855 nur die Bereitwilligkeit ausgesprochen ist, die hilfe des weltlichen armes 
zur Vollziehung der wider Geistliche gefällten straferkenntnisse unter gewissen Bedin-
gungen zu leihen3: so erscheine dieselbe auch in Fällen der hier besprochenen art prinzi-
piell nicht festgestellta, sondern lediglich als Gegenstand der jedesmaligen besondern Ver-
handlung zwischen der landesstelle und dem ordinariate und nur in dringenden Fällen 
den Bezirksämtern einzuräumen, wo sie dieselbe ohne anstand gewähren zu können 
erachten.
aber auch der kultusminister verharrte auf seiner, im Vortrage ausführlich entwickel-
ten ansicht, weil er sich nicht überzeugen kann, daß durch das konkordat, welches zwar 
alle mit dessen Bestimmungen nicht im einklang stehenden Gesetze und Verordnungen 
außer Wirksamkeit gesetzt hat, auch eine im sinn und Geiste desselben gelegene Verord-
nung, wie die eingangs gedachte ist, habe aufgehoben werden wollen, welche Verordnung 
überdies eine reine polizeiliche, zur aufrechthaltung der anerkannten Disziplinargewalt 

1 Eigentlich Hofkanzleidekret v. 18. 6. 1826 aufgrund des Kabinettschreibens v. 9. 6. 1826, Pgv. Bd. 54, nr. 
9/1826.

2 rgbl. nr. 195/1855.
3 Zur Note v. 18. 8. 1855 siehe MK. v. 31. 10. 1857/III, Anm. 8.

a  Korrektur Bachs aus ausgemacht.
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des Pfarrers über seine Gemeinde notwendige Maßregel bezielt und sicher nicht von sol-
cher tragweite ist, um deren Vollziehung erst von einer weitwendigen Verhandlung der 
oberen und obersten Verwaltungsbehörden abhängig zu machen.
Die stimmenmehrheit der konferenz schloß sich der ansicht des Ministers des inneren 
an, der chef der obersten Polizeibehörde mit der Modifikation, daß vielleicht ein 
Mittelweg eingeschlagen und die entscheidung der besprochenen Fälle dem einverneh-
men der kreisbehörde mit dem Dekanate überlassen werden dürfte4.

ii. Fortsetzung der Beratung über das rekrutierungsgesetz (in einem abgesonderten 
Proto koll).

Wien, am 27. Februar 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 22. april 
1858.

4 Der Vortrag Thuns, Z. 2000, wurde dem Reichsrat zur Begutachtung zugewiesen, hhsta., rr., Ga. 
256/1858 und Ga. 450/1858; die Ah. E. v. 22. 4. 1858, ebd., kab. kanzlei, McZ. 609/1858, lautete: 
in Folge des konkordates sind zwar alle demselben widerstreitenden Gesetze und Verfügungen als auf-
gehoben zu betrachten, dadurch wird aber die Geltung der mit demselben vereinbarten Gesetze und 
Verfügungen in keiner Weise berührt. Daher ist die Verordnung v. 9. Juni 1826 über Pfarrgenossen, 
welche sich weigern, in seelsorglichen angelegenheiten vor dem Pfarrer zu erscheinen, als in kraft beste-
hend anzusehen und nach Maßgabe Meiner Verordnung vom 20. april 1854 in Durchführung zu brin-
gen. Zur kaiserlichen Verordnung v. 20. 4. 1854 über die Amtsgewalt der lf. politischen und Polizeibehörden, 
rgbl. nr. 96/1854, siehe MK. I v. 14. 4. 1854, ömr. iii/3, nr. 215.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 2./7. 3.), gesehen Bach 3. 3., 
Thun 4. 3., Bruck 4. 3., Nádasdy, Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. 
Majestät Kellner; abw. Toggenburg, Kempen.

i. Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens der kirchen und Pfründen, dann der 
bei selben bestehenden stiftungen. ii. Verordnung über die erfordernisse und den nachweis 
des gesetzlichen Bestands geistlicher orden etc.

McZ. 736 – kZ. 554

Protokoll der zu Wien am 2. März 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der kultusminister referierte seine in dem beiliegenden, im einvernehmen mit den 
abgeordneten der einschlägigen Ministerien modifizierten resolutionsentwurfea nieder-
gelegten anträge zur erledigung der von den österreichischen Bischöfen in der eingabe 
vom 16. Juni 1856 vorgeschlagenen Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens 
einzelner kirchen und Pfründen, dann der bei denselben bestehenden stiftungen1.
nach einigen, in dem Vortrage des kultusministers vom 18. Januar 1858 (kZ. 770, 
McZ. 687) ausführlich entwickelten Bemerkungen über den standpunkt, von welchem 
aus diese Vorschläge zu beurteilen sind, wurde zur Vorlesung der von den Bischöfen in 
jener eingabe formulierten Bestimmungen §§ 1–21 und sohin zur Beratung über die 
einzelnen sätze des erledigungsentwurfs geschritten. Derselbe wurde mit nachstehenden 
Modifikationen angenommen:
im 2. absatze, wo es heißt, daß die bischöflichen Weisungen „Meiner regierung“ vorge-
legt werden sollen, und wo sonst noch in dem entwurfe derselbe ausdruck gebraucht ist, 
wünschte der Justizminister an dessen stelle den ausdruck „Meinen Behörden“ gesetzt 
zu sehen, indem ihm jener in einer unmittelbar von sr. Majestät ausgehenden ah. ent-
schließung minder passend zu sein schien. Der kultusminister bemerkte dagegen, 
jenen ganz allgemeinen ausdruck darum gewählt zu haben, weil die entscheidung über 
die kompetenz, bd. i. die Bestimmung der organe der regierung, welche zu intervenieren 
haben werden, insoferne sie nicht in der ah. entschließung bezeichnet sind, einen Gegen-
stand administrativer Verfügung bildenb.  

1 Zu dieser Eingabe der zwecks einheitlicher Durchführung des Konkordats v. 18. 8. 1858, rgbl. nr. 
195/1855, einberufenen Wiener Bischofskonferenz von 1856 siehe leisching, Bischofskonferenz 215 f. 
Ein gedrucktes Exemplar liegt bei hhsta., kab. kanzlei, McZ. 687/1858; der hier angesprochene Abschnitt, 
S. 49–54, diente der Durchführung des Artikels XXX des Konkordats betreffend die Verwaltung des Kirchen-
vermögens.

a  Randvermerk Marherrs Beilage i, daneben Randvermerk Thuns wurde dem bezüglichen Vortrage kZ. 
770/1858 beigeschlossen. Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll nicht bei, jedoch dem Akt hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 687/1858 (= kZ. 770/1858).

b–b  Korrektur Thuns aus zur Zeit noch außer Frage bleibt und erst später bestimmt werden soll, welche der 
diesfalls vorkommenden Verhandlungen sr. Majestät selbst oder dem Ministerium oder den landesstel-
len zur schlußfassung vorzulegen seien.
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Mit dieser aufklärung stellte sich die Mehrheit der konferenz zufrieden; in einem einzi-
gen, weiter unten vorkommenden Punkte wurde eine Modifikation beliebt2.
Beim 4. absatze (rot), betreffend die Beitragsleistungen zu kirchlichen Bedürfnissen, wel-
che aus dem vorhandenen Vermögen nicht bestritten werden können, beantragte der 
Minister des inneren zur Beseitigung etwaiger unberechtigter erwartungen von seite der 
bisherigen konkurrenzpflichtigen die Weglassung der unterstrichenen Wörtchen „noch“ 
und „neu“, womit die konferenz einhellig einverstanden war.
ebenso war die konferenz damit einverstanden, daß im 13. absatze über die Belastung 
des kirchenvermögens nach dem antrage des Ministers des inneren die stelle „vorerst das 
einvernehmen mit Meiner regierung zu pflegen“ durch den einschub „den kompetenten 
organen“ vor „Meiner regierung“ näher determiniert werde.
Gegen den dem resolutionsentwurfe angehängten entwurf eines Übereinkommens mit 
dem heiligen stuhle ergab sich keine erinnerung3.

ii. referierte der kultusminister über den entwurf (Beilage ii)c einer mit ah. Genehmi-
gung sr. Majestät zu erlassenden Ministerialverordnung in betreff der erfordernisse und 
den nachweis des gesetzlichen Bestandes geistlicher orden und korporationen sowie der 
Bedingungen, welche bei abschließung von rechtsgeschäften für dieselben zu beobach-
ten sind4.
Über diesen in der hauptsache von der konferenz angenommenen entwurf haben sich 
folgende Bemerkungen ergeben:
Zum absatz 2 verlangte der Finanzminister unter Zustimmung des Justizministers und 
des Generaladjutanten sr. Majestät FMl. Freiherrn v. kellner für den neu zu errichtenden 
konvent, orden oder kongregation den nachweis der genügenden subsistenzmittel, und 

2 Siehe unten den Antrag Bachs zum 13. Absatz.
3 Der Vortrag Thuns v. 18. 1. 1858, ava., cUM., kultus, Präs. 67/1858 (K.), Präs. 118/1858 (Beilagen) 

und Präs. 213/1858 (RS.), wurde dem Reichsrat zur Begutachtung weitergeleitet, wo er auf heftigen Wider-
stand stieß, hhsta., rr., Ga. 271/1858 und Ga. 1300/1858. Thun hatte das Hauptgewicht in der Ver-
waltung des Kirchen-, Pfründen- und Stiftungsvermögens den Bischöfen zugesprochen, und der Kaiser sollte 
die von den Bischöfen vorgelegten Bestimmungen unter gewissen Bedingungen zur Kenntnis nehmen. Der 
Reichsratsreferent Freiherr Anton Salvotti betonte, unter Beitritt der Mehrheit der Reichsräte, die Schutz- und 
Kontrollfunktion des Staates und schlug die Erlassung eines Gesetzes vor. Es wurde jedoch weder der Entwurf 
Thuns noch der Vorschlag Salvottis angenommen, vielmehr wurden in der Ah. E. v. 3. 10. 1858 auf den 
Vortrag Thuns direkte Weisungen erlassen. Dabei wurden zwar viele Formulierungen aus dem Ministerialent-
wurf übernommen, der ganze Text aber wurde redaktionell stark verändert und der staats- und privatrechtli-
che Aspekt gestärkt, ebd., kab. kanzlei, McZ. 687/1858; die Bestimmungen dieser Ah. Entschließung 
wurden mit Erlaß des Kultusministeriums v. 15. 10. 1858, Präs. 1282/1858, den beteiligten Staats- und 
Kirchenbehörden mitgeteilt, eine allgemeine Kundmachung unterblieb, siehe dazu Mayrhofer – Pace, Poli-
tischer Verwaltungsdienst 4, 69; Druck der Ah. Entschließung ebd., 245–248. Auf den Weisungen der Ah. 
Entschließung v. 3. 10. 1858 beruhte im wesentlichen die kirchliche Vermögensverwaltung bis zum Ende der 
Monarchie, siehe dazu ebd., 244–256.

 Das von Thun vorgelegte Übereinkommen mit dem Heiligen Stuhl betraf nur die Kirchengüter im lombar-
disch-venezianischen Königreich, dazu siehe hhsta., kab. kanzlei, kZ. 4212/1861. 

4 Diese Verordnung diente der Durchführung der Artikel XXVIII und XXIX des Konkordats, zit. Anm. 1, 
leisching, Bischofskonferenz 222; Mayrhofer – Pace, Politischer Verwaltungsdienst 4, 68 und 238 f.

c  Liegt dem Originalprotokoll nicht bei, jedoch dem Akt hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1102/1858.
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zwar nicht bloß rücksichtlich seiner errichtung, sondern auch für dessen ferneren Fortbe-
stand, um den religionsfonds beziehungsweise den staatsschatz vor ansprüchen sicherzu-
stellen, die ihn umso schwerer treffen müßten, je mehr von dem den geistlichen orden 
und kongregationen konkordatmäßig eingeräumten rechte (absatz 6 des entwurfs), 
eigentum auf jede gesetzliche Weise zu erwerben, Gebrauch gemacht würde. Denn mit 
Besorgnis sieht er dem hierdurch ermöglichten anwachsen von liegenschaften und Gütern 
aller art in toter hand dentgegen, weil eine Menge Produktions- und steuerwege aufhören, 
wenn statt vieler verschiedener rechtlicher Besitzer eine einzige in sich abgeschlossene kör-
perschaft alles einkommen an sich ziehtd, für deren entgang das von den geistlichen kor-
porationen zu entrichtende äquivalent5 nur ein ganz ungenügender ersatz sein wird.
Der kultusminister und die übrigen stimmen aber glaubten, auf obigen antrag des 
Finanzministers nicht eingehen zu können, teils, weil, wie im absatz 3 und 4 vorkommt, 
die Prüfung der vom Bischofe gegebenen auskünfte vorbehalten bleibt und die erteilung 
der Genehmigung von dem Umstande abhängig gemacht wird, daß sich in keiner Bezie-
hung, also auch in Beziehung auf die subsistenzmittel anstände oder Bedenken ergeben, 
teils, weil es sich um errichtung von ordenskonventen handeln kann, denen schon nach 
ihren statuten untersagt ist, Vermögen zu erwerben. Von einer einschränkung dieses 
rechts aber für solche orden, bei denen es nach ihren statuten zulässig ist, kann nach den 
unzweifelhaften Bestimmungen des konkordats keine rede mehr sein.
im absatz 5, vorletzte Zeile, wünschte der Minister des inneren und mit ihm die 
Majorität der konferenz, statt der Worte „im einvernehmen mit der regierung“ gesetzt 
zu sehen: „mit Zustimmung der regierung“, indem sich auch oben, im absatz 3, des 
gleichen ausdrucks bedient wird: „so ist die politische landesstelle ermächtigt, dem 
Bischofe die Zustimmung der kaiserlichen regierung zu erklären.“ es scheint somit hier 
mit einem bloßen einvernehmen, welches sich eigentlich nur auf die Verhandlung, nicht 
die enderledigung der angelegenheit bezieht, das recht der regierung nicht hinlänglich 
bezeichnet zu sein.
Der kultusminister fände jedoch nicht das mindeste Bedenken gegen den von ihm 
gewählten ausdruck „im einvernehmen mit der regierung“, weil derselbe in dem Zusam-
menhange mit den Worten „daß ihre (der konvente) einführung geschehen ist“ kaum 
eine andere Deutung als die der Zustimmung, nicht der bloßen Verhandlung mit der 
regierung, zulassen dürfte.
absatz 6. Da es nicht in der absicht der staatsverwaltung, noch im sinne des Verord-
nungsentwurfs liegen kann, geistlichen orden und kongregationen des auslandes das 
recht, in österreich Vermögen zu erwerben, einzuräumen, so beantragte der Minister 
des inneren, den anfangsworten dieses Paragraphes: „Die gesetzlich bestehenden geist-
lichen orden etc.“ folgende zu substituieren: „Die in österreich gesetzlich bestehenden 
geistlichen orden etc.“, was auch von der konferenz einstimmig angenommen worden 
ist.

5 Das Gebührenäquivalent war von Realitäten der „toten Hand“, sofern sie eine Rente trugen, anstelle der bei 
Vermögensübertragungen fälligen Gebühren zu entrichten; siehe dazu Mayrhofer – Pace, Politischer Ver-
waltungsdienst 4, 32 f.; Mischler – Ulbrich, staatswörterbuch 2, 197.

d–d  Korrektur Brucks aus und der Verminderung des ertrags an Veränderungsgebühren entgegen.
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schließlich behielt sich der kultusminister vor, über den vorliegenden entwurf der 
Verordnung, welche auch in der Militärgrenze in Wirksamkeit treten soll, vorläufig noch 
das einvernehmen mit dem armeeoberkommando zu pflegen, worauf insbesondere vom 
FMl. Freiherrn v. kellner um der besonderen Verhältnisse in der Militärgrenze willen 
Wert gelegt wird6.

Wien, am 2./ 7. März 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 9. März 
1858.

6 Daraufhin Vortrag Thuns v. 28. 3. 1858, Präs. 330; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 383/1848 
und Ga. 652/1858; mit Ah. E. v. 3. 6. 1858 wurde die Verordnung genehmigt, ebd., McZ. 1102/1858; 
Publikation rgbl. nr. 95/1858.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 13. 3.), gesehen Bach, Thun, 
Toggenburg, Bruck, Nádasdy 19. 3., gesehen Kempen 18. 3., Für se. exzellenz den herrn 
ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 20. 3.

[i.] taxangelegenheiten des Johanniter Großpriors FZM. Franz Graf khevenhüller-Metsch.

McZ. 868 – kZ. 556

Protokoll der zu Wien am 13. März 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

[i.] Gegenstand der Beratung war die vom Minister des inneren in Vortrag gebrachte 
Verhandlung über eine Vorstellung des FZM. Franz Grafen khevenhüller-Metsch gegen 
die anforderung einer taxe für die Verleihung des Böhmischen Großpriorats des Johan-
niter ordens.
schon beim antritt des anton v. cappellari als Großprior des lombardisch-veneziani-
schen Großpriorats kam die Frage wegen taxbemessung zur sprache und haben hofkanz-
lei und hofkammer sich im Prinzipe für die taxentrichtung pro futuro ausgesprochen. in 
der darauf erteilten ah. entschließung vom 9. november 1841 heißt es, daß von cappel-
lari eine taxe nicht einzuheben sei, der übrige inhalt des Vortrags aber zur Wissenschaft 
diene1. hieraus folgerte die hofkammer, daß in hinkunft die taxe zu entrichten sei, und 
sie forderte im einvernehmen mit der hofkanzlei von dem neubestellten Böhmischen 
Großprior Grafen khevenhüller im Grunde des § 191 des taxgesetzes vom 27. Jänner 
18402 eine taxe von 19.067 fr., welche über eine von Graf khevenhüller dagegen bei sr. 
Majestät überreichte Vorstellung mit ah. entschließung vom 8. Juni 1848 bestätigt3 und 
über dessen weitere Bitte um herabsetzung derselben mit ah. entschließung vom 
14. März 1857 aus besonderer Gnade auf 13.303 fr. gemindert wurde4. Gegenwärtig liegt 
dem Minister des inneren eine eingabe des Grafen khevenhüller vor, worin er um ent-
hebung von dieser taxzahlung bittet und sich nur zur Zahlung der taxe von 4000 fr. für 
die ihm als Großprior zustehende Böhmische landeswürde erbietet, indem er bemerkt, 
daß der Johanniter orden ein religiös-militärisches, kein geistliches institut sei, seine 
Besitzungen den ordensgliedern nur als administratoren gegen Zahlung von respon-
sionen5 anvertraue, als souveräner orden die ah. bestätigten Privilegien genieße und  
bei seinen Verleihungen nicht an eine Bestätigung der regierung, sondern nur an  
die Genehmhaltung der gewählten Person gebunden sei; daß endlich auch von seinem 
(Grafen khevenhüllers) unmittelbarem Vorgänger in dem gedachten Priorate keine 

1 hhsta., ästr. 4750/1841.
2 Stempel- und Taxgesetz v. 27. 1. 1840, Pgv., Bd. 68, nr. 13/1840.
3 hhsta., kab. kanzlei, MrZ. 693/1848.
4 ebd., McZ. 524/1857.
5 Responsion, Responsgelder: Abgaben der Mitglieder eines Ritterordens an denselben; vgl auch die Erklärung 

weiter unten in der Darstellung Bachs.
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andere als die taxe von 4000 fr. gefordert und nur mit 1200 fr. abgenommen worden  
sei6.
Bei der hierüber zwischen den Ministern des inneren, des äußern, des kultus und der 
Finanzen eingeleiteten schriftlichen Verhandlung haben sich die drei zuerst genannten 
Minister gegen die anforderung der taxe im Grunde der §§ 190–202 des taxgesetzes 
vom 27. Jänner 1840 ausgesprochen, teils mit rücksicht auf die besondere eigenschaft 
und staatsrechtliche stellung des Johanniter ordens, nachdem auch bei den Pfründen des 
Deutschen ritterordens keine taxabnahme stattfindet7, teils mit rücksicht auf die art 
und Weise, wie die Besetzung der Johanniter ordenspräbenden vor sich geht. Denn das 
Vermögen des Johanniter ordens sei durch ah. entschließung von 17928 als ein geistli-
ches nicht anerkannt, und es sei bei anlaß der Frage, ob es dem erbsteueräquivalent 
unterliege, von hofkammer und hofkanzlei im Jahre 1818 als ein weltliches angesehen 
worden. aber selbst, wenn es ein geistliches wäre, könnte es nach dem Gesetze von 1840 
nur entweder der Wahlbestätigungs- (§ 202) oder der Pfründenverleihungstaxe (§ 190) 
unterzogen werden. erstere könne nicht gefordert werden, denn der § 202 sagt: „Der 
Wahlbestätigungstaxe unterliegt die lf. Bestätigung eines jeden Wahlaktes, wodurch 
jemand zum Propste, abte oder äbtissin eines regularstifts oder zum Vorsteher eines 
weltpriesterlichen kollegiatstiftes auf lebenszeit bestellt wird.“ abgesehen davon, daß 
keiner der hier gebrauchten ausdrücke auf einen Großprior des Johanniter ordens paßt, 
ist auch bei dessen Bestellung selbst von einer Wahl keine rede. Das ordenskapitel erklärt 
lediglich die kapazität des kandidaten, die ihn im allgemeinen zum Besitze von ordens-
gütern befähigt, und gibt das Zeugnis über die anciennität, die ihm insbesondere den 
statutenmäßigen anspruch auf die Vorrückung in die höhere Dignität gewährt. Diese 
erklärung wird dem Großmeister in rom vorgelegt, der sofort die Bestätigungsbulle aus-
fertigt. aber auch § 190 findet keine anwendung: „Der Pfründenverleihungstaxe unter-
liegt in der regel (§ 202) jede von der ernennung oder Bestätigung des landesfürsten etc. 
abhängige Verleihung einer geistlichen Pfründe etc.“, d. h. im Gegensatze zu § 202 „einer 
weltgeistlichen Pfründe“, als welche doch ein ordenspriorat nicht angesehen werden 
kann. ebensowenig kann behauptet werden, daß die Verleihung des Priorats von der 
ernennung oder Bestätigung des landesfürsten abhängig sei, weil erstere gar nicht ein-
tritt, letztere aber vom Großmeister erteilt wird. sr. Majestät ist nur vorbehalten, einen 
nach den statuten zum Priorate berufenen ordensritter aus etwa gegen ihn vorliegenden 
besonderen Gründen davon auszuschließen, nicht aber ihn dazu zu ernennen oder seine 
Berufung zu bestätigen, daher denn auch in wiederholten diesfalls ergangenen ah. ent-
schließungen immer nur der ausdruck der ah. Genehmigung gebraucht worden ist. Der 
Finanzminister dagegen berief sich auf den in dieser angelegenheit erstatteten umständli-
chen Vortrag vom 26. april 1848 (kZ. 1922, MrZ. 693), worin nachgewiesen ist, daß 
schon vor dem erscheinen des taxgesetzes von 1840 für das Böhmische Großpriorat die 

6 Dies war bei der Übernahme der Großpriorats durch Carl Johann Graf v. Morzin 1836 der Fall gewesen, 
hhsta., ästr. 3796/1837 und ästr. 6164/1837.

7 Zum Deutschen Orden siehe MR. v. 18. 10. 1850/IV, ömr. ii/4, nr. 407, MR. v. 11. 11. 1850/V, ebd., 
nr. 417, und MR. v. 16. 11. 1850/III, ebd., nr. 420.

8 Auf Vortrag der böhmisch-österreichischen Hofkanzlei v. 30. 3. 1792, ebd., ästr. 1924/1792; vgl auch ebd., 
ästr. 2532/1784.
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in der hoftaxordnung vorgeschriebene taxe per 4000 fr. abgefordert und von dem letzten 
Großprior Grafen Morzin in dem aus ah. Gnad’ ermäßigten Betrage von 1200 fr. ent-
richtet worden9; daß nach dem erscheinen des neuen taxgesetzes folgerecht die in diesem 
für geistliche Pfründen festgesetzten taxen dafür gefordert werden mußten, nachdem der 
Johanniter orden nach seiner ganzen einrichtung unzweifelhaft zu den geistlichen orden 
gehört, seine souveränität ihn nicht von entrichtung der gesetzlichen Gebühren für seine 
im kaisertume befindlichen Güter eximiert, diese selbst den ordensrittern nicht bloß zur 
Verwaltung für den orden, sondern zur eigenen nutznießung gegen eine wandelbare 
Gebühr an den orden (responsion) übergeben werden, nachdem ferner ebenso zweifellos 
die Bestellung des Großpriors wirklich von der ah. Bestätigung oder Genehmigung sr. 
Majestät abhängig und insbesondere durch ah. entschließung vom 19. november 183610 
ausdrücklich ausgesprochen ist, daß die Wahlen der Großprioren fortan von der ah. 
Genehmigung abhängig bleiben sollen, nachdem endlich die berufene taxfreiheit des 
Deutschen ordens hier nicht maßgebend sein kann, weil zeuge der ah. Direktiven vom 
8. März 183411 bei diesem orden dem Großkapitel die freie Wahl zusteht und dem ah. 
landesfürsten nur vorbehalten ist, nötigenfalls einen entscheidenden einfluß auf die 
Wahl des ordensoberhaupts zu nehmen.
nach dieser Darstellung der schriftlichen Verhandlung erklärten die Minister des 
inneren, des kultus und des äußern, auf ihren dort abgegebenen Meinungen beharren 
und sich selbst gegen die annahme der von Graf khevenhüller angebotenen 4000 fr. erklä-
ren zu müssen, weil die letzteren sich auf die zur Zeit seiner ernennung nicht mehr zu 
recht bestandene hoftaxordnung gründen, nach dem taxpatente von 1840 aber, § 161, 
für die Verleihung der landeswürde nur eine taxe von 500 fr. gefordert werden könnte.
ebensowenig, erklärte der Finanzminister, könne er von seiner durch wiederholte ah. 
entschließungen als richtig anerkannten ansicht abgehen, welcher sich sofort alle übrigen 
stimmen, also die Majorität der konferenz anschlossen, nachdem der handelsminister 
bemerkt hatte, es scheine ihm zweifellos, daß sowohl der Johanniter orden zu den geist-
lichen orden gehöre, als daß dessen Großpriore von der ah. Bestätigung sr. Majestät 
abhängig seien. letzteres spricht die bereits zitierte ah. entschließung vom 19. novem-
ber 1836 klar aus, und es kann wohl nicht behauptet werden, daß ein zum Großprior 
vorrückendes und vom Großmeister bestätigtes ordensglied, falls se. Majestät demselben 
die ah. Bestätigung oder Genehmigung versagten, trotzdem das Priorat würde antreten 
können. Daß aber der Johanniter orden als ein geistlicher orden anzusehen sei, beweist 
nicht nur die alte hoftaxordnung, die ihn unter diese kategorie gereiht hat, sondern auch 
seine mit päpstlicher Genehmigung bestehende konstitution, das Zölibat und die drei 
Gelübde des Gehorsams, der armut und keuschheit seiner Mitglieder. seine souveränität 
endlich begründet keine völlige exemtion von allen territorialgesetzen und namentlich 
keine Befreiung von den gesetzlichen abgaben, welche auf den im reiche gelegenen 
Besitztümern desselben haften und denen sich auch andere souveräne von ihren im rei-
che gelegenen Gütern unterwerfen müssen.

9 Vgl. Anm. 6.
10 hhsta., ästr. 5391/1836.
11 ebd., ästr. 6054/1828 [sic!].
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nach dieser abstimmung erklärte der Minister des inneren, die eingabe des Grafen 
khevenhüller nur dahin erledigen zu können, daß er sich nicht für ermächtigt halte, hier-
über etwas zu verfügen, und es dem Bittsteller überlasse, sich hierwegen unmittelbar an 
se. Majestät zu wenden12.

Wien, am 13. März 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 24. März 
1858.

12 Khevenhüller reichte daraufhin ein Majestätsgesuch ein, das mit Ah. Signatur versehen dem in der Sache 
zuständigen Finanzminister übergeben wurde, der mit Vortrag v. 16. 4. 1858, Z. 17836, die Ablehnung 
beantragte, hhsta., kab. kanzlei., McZ. 1339/1858; dieser Vortrag wurde dem Reichsrat zur Begutach-
tung zugewiesen, ebd., rr., Ga. 475/1858 und Ga. 531/1858; dieser empfahl, den Vortrag Brucks dem 
Minister des Äußern zu übergeben, da inzwischen der ao. Gesandte und bevollmächtigte Minister des Johan-
niterordens in Österreich, Carl Johann Graf v. Morzin, interveniert hatte; so geschah es mit Handschreiben 
an Buol v. 9. 5. 1858, ebd., McZ. 1339/1858. Mit Vortrag v. 13. 4. 1858, Z. 5763/E, beantragte Buol, 
von der Einhebung der Taxe abzusehen, ebd., McZ. 1682/1858; dazu Gutachten des Reichsrates ebd., rr., 
Ga. 582/1858 und 1598/1858. Der Kaiser entschied im Sinne Buols mit Ah. E. v. 5. 12. 1858, daß es von 
der einhebung der Pfründenverleihungstaxe für die ernennung zum Großprior des Johanniter ordens 
abzukommen habe, für die damit verbundene böhmische Landeswürde war dagegen gesetzlich das Amt zu 
handeln, ebd., kab. kanzlei McZ. 1682/1858.
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nr. 441   Ministerkonferenz, wien, 20. März 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 20. 3.), gesehen Bach 21. 3., 
Thun 21. 3., Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 22. 3., Nádasdy 23. 3., Kellner (nur bei I 
anw., keine BdE.).

i. Marineinskription (= sammelprotokoll nr. 444). ii. Preise für kunstwerke an der akade-
mie der bildenden künste in Wien. iii. Begnadigung des politischen Flüchtlings kerestes.

McZ. 945 – kZ. 557

Protokoll der zu Wien am 20. März 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen Buol-schauen-
stein.

i. Fortsetzung der Beratung über den entwurf eines Gesetzes über die Marineinskription 
in einem abgesonderten Protokolle1.

ii.a Der Unterrichtsminister referierte über die zeuge seines Vortrags vom 4. März 
1858, kZ. 985, McZ. 883, zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltende Differenz 
über die Modalitäten, unter welchen die wieder eingeführten hofpreise2 an der Wiener 
akademie der bildenden künste zu verleihen wären.
Der Finanzminister erklärte, von seiner bei der schriftlichen Verhandlung dieses 
Gegenstandes abgegebenen Meinung nicht abgehen zu können, weil nicht sowohl die 
höhe des Mehraufwandes, welchen die anschaffung der Medaillen nach dem antrage des 
Unterrichtsministers bedingen würde, sondern die kosten der akademie überhaupt hier 
in anschlag zu bringen sind, die seit dem Jahre 1853 von jährlichen 24.000 fr. bereits auf 
56.000 fr. gestiegen sind3 und durch die ah. bewilligte Dotation [von] 10.000 fr. jährlich 
zum ankaufe von kunstwerken4 bereits auf 66.000 fr. gestiegen sind, dann für die Preise 
mit 1700 fr. sich auf die summe von 67.700 fr. erheben würden, ihm, Finanzminister, 
aber die möglichste einschränkung in allen Zweigen des staatshaushaltes von sr. Majestät 
zur Pflicht gemacht worden ist5.

1 Siehe das Sammelprotokoll Nr. 444.
2 Die 1779 gestifteten Hofpreise waren im Zug der Reorganisation der Akademie der bildenden Künste abge-

schafft worden, siehe MR. v. 5. 8. 1850/V, ömr. ii/3, nr. 377, und ava., cUM., Unterricht, allgemein, 
Faszikel 2846. Mit Schreiben v. 10. 1. 1856, Nr. 61, an Thun schlug der Direktor der Akademie Christian 
Ruben die Wiedereinführung in veränderter Form vor, Thun befürwortete den Antrag, der Kaiser genehmigte 
ihn mit Ah. E. v. 23. 8. 1857, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2381/1856; das Schreiben Rubens mit Unter-
lagen über die gestifteten Preise bei ava., cUM., Unterricht, allg. 7062/1858, Faszikel 2870.

3 Zur Reform der Akademie der bildenden Künste und zur Festlegung einer fixen Dotation siehe MR. v. 5. 8. 
1850/V, zit. Anm. 2, und MR. v. 28. 11. 1851/II, ömr. ii/5, nr. 589; weiters MK. v. 2. 4. 1853/V und 
VI, ömr. iii/2, nr. 308.

4 Ebenfalls mit der Ah. E. v. 23. 8. 1857, zit. Anm. 2.
5 Die Note Brucks an Thun v. 5. 12. 1857, Z. 46136, liegt dem Akt ava., cUM., Unterricht, allg. 

7062/1858, Faszikel 2870, bei.

a  randvermerk Marherrs: „Beim Vortrage ad ii. und iii. war FMl. Freiherr v. kellner nicht anwe- 
send.“



Das Ministerium Buol-Schauenstein346

aber auch der Unterrichtsminister beharrte bei seinem einraten. Denn, bnachdem die 
konkurrenz um die hofpreise jährlich bei der ausstellung eröffnet werden soll, so müssen 
die drei für verschiedene kunstgebiete bestimmten hofpreise jährlich ausgesetzt werdenb. 
Da nur ausgezeichnete kunstleistungen damit beteilt werden sollen, so erscheint es einer-
seits der Würde der staatsverwaltung und des Gegenstands selbst angemessen, die Preise 
dergestalt zu dotieren, daß sie als hofpreise, als die höchste auszeichnung für künstler, 
auch im materiellen Werte nicht hinter den gestifteten Privatpreisen allzusehrc zurückblei-
ben; andererseits ist anzunehmen, daß sie nicht in jedem Jahre vollständig werden verteilt 
werden, weil die anforderungen zur erreichung derselben wirklich sehr hoch gestellt sind. 
Das finanzielle opfer wird daher dtatsächlich keind bedeutendes sein. Die kosten der 
akademie überhaupt aber (welche übrigens evor dem Jahr 1853 nur nominell eine Dota-
tion von 24.000 fr. hatte, deren kosten aber tatsächlich nicht erhöht worden sind, sind 
nach dem Bedarfe dieses kunstunterrichtsinstituts berechnet, während die hofpreise 
Gegenstand der Bewerbung aller österreichischer künstler sein sollen, folglich nicht der 
Dotation der akademie aufgebürdet werden könnene.
Bei der abstimmung haben sich die mehreren stimmen der konferenz dem antrage des 
Unterrichtsministers angeschlossen6.

iii. Bei der Verhandlung über das Gesuch des politischen Flüchtlings kerestes aus sieben-
bürgen um Bewilligung zur straffreien rückkehr haben sich in merito alle Mitglieder der 
betreffenden kommission7 für die Gewährung ausgesprochen, weil der Bittsteller bei der 
teilnahme an der revolution minder graviert ist. in formeller Beziehung war von dem 
chef der obersten Polizeibehörde das Bedenken erhoben worden, daß, nachdem kerestes 
um die Zustellung der erledigung an die bischöfliche kanzlei in karlsburg gebeten, mit-
hin gewissermaßen aus einem Versteck mit der regierung über seine Begnadigung zu 
unterhandeln versucht hat, es der Würde der staatsverwaltung nicht angemessen sein 
dürfte, in dieser Form auf das Gesuch des kerestes einzugehen.
Der Minister des inneren würde daher, um dieses Bedenken zu beheben, vorläufig 
durch den Bischof von siebenbürgen die aufforderung an kerestes ergehen lassen, daß er 

6 Mit Ah. E. v. 26. 4. 1858 auf den Vortrag Thuns, Z. 21432/1857, genehmigte der Kaiser den Antrag, aller-
dings nach dem Vorschlag des Reichsrates nur für drei Jahre und mit dem Auftrag, über die gemachten Erfah-
rungen zu berichten, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 883/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 
335/1858 und Ga. 479/1858; RS. des Vortrags bei ava., cUM., Unterricht, allg. 7062/1858, Faszikel 
2870. Zur Dotation für die Akademie der bildenden Künste in Wien weiters hhsta., kab. kanzlei, kZ. 
308/1863, kZ. 2368/1863 und kZ. 3073/1863.

7 Zu dieser Kommission siehe MK. v. 17. 4. 1857/II.

b–b  Korrektur Thuns aus Denn es handle sich um einen wichtigen Zweck; dieser fordert, daß die konkurrenz 
um die hofpreise jährlich bei der ausstellung eröffnet werde.

c  Einfügung Thuns.
d−d  Korrektur Thuns aus kein so.
e–e  Korrektur Thuns aus auch vor dem Jahr 1853 mit der festgesetzten Dotation von 24.000 fr. nicht immer 

das auslangen gefunden hat, sind ohnehin nach dem strengsten Bedarfe dieses kunstinstituts berechnet, 
so daß eine Übernahme der Preisekosten auf die Dotation der akademie schlechterdings nicht tunlich 
wäre.
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seinen gegenwärtigen aufenthaltsort angebe, wornach dann sein Gesuch auch in merito 
die erledigung erhalten würde.
hiermit waren sowohl der chef der obersten Polizeibehörde als auch die übrigen Votan-
ten der konferenz einverstanden8.

Wien, am 20. März 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
25. März 1858.

8 Ein Vortrag wurde in dieser Angelegenheit nicht erstattet, auch nicht im darauffolgenden Jahr.
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nr. 442   Ministerkonferenz, wien, 27. März 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 27. 3./ 1. 4.), Bach 28. 3., Thun 
30. 3., Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 31. 3., Nádasdy 31. 3.; abw. Kellner.

i. Bau der technischen lehranstalt in Brünn. ii. Verordnung wegen des religionsübertritts (= 
sammelprotokoll nr. 443).

McZ. 1039 – kZ. 1115

Protokoll der zu Wien am 27. März 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

i. Der Unterrichtsminister referierte über die zeuge seines Vortrags vom 1. März 1858, 
kZ. 977, McZ. 878, zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltende Meinungsdiffe-
renz in betreff der herstellung eines eigenen Gebäudes für das technische lehrinstitut in 
Brünn.
Bei der nachgewiesenen Unmöglichkeit, für die genannte anstalt eine entsprechende 
mietweise Unterkunft nach ablauf des gegenwärtigen Mietkontrakts zu finden und mit 
rücksicht auf die vom Finanzminister selbst anerkannten Vorteile, welche derselben mit 
der herstellung eines eigenen Gebäudes erwachsen würden, glaubte der Unterrichtsmini-
ster seinen antrag, den neubau mit den bereits vorhandenen Geldmitteln noch im lau-
fenden Verwaltungsjahre zu beginnen und die Bedeckung der darüber noch erforderli-
chen Baukosten 76.429 fr. 7 2/4 kreuzer, aus dem staatsschatze in das Präliminare pro 
1859 einzustellen, umso mehr der ah. Genehmigung sr. Majestät empfehlen zu dürfen, 
als die von allerhöchstdenselben anbefohlene äußerste einschränkung neuer Bauten sich 
nur auf minder notwendige und minder dringende beziehen kann, die in rede stehende 
Bauführung aber nachgewiesenermaßen zu den wirklich notwendigen und dringenden 
gehört, anicht nur, weil davon die gedeihliche entwicklung der anstalt, welche bei dem 
bisherigen Mangel geeigneter lokalitäten nur ein kümmerliches Dasein fristet, bedingt 
ist, sondern auch deshalb, weil die einmietung nach ablauf des dermaligen kontraktes 
unmöglich werden dürfte, und wenn sie möglich wäre, das von den ständen zur errich-
tung der anstalt gewidmete Fundationskapital aufgehen müßte. Mit dem vorhandenen 
Fonds könne jedoch nur dann ohne Gefährdung des ganzen Unternehmens begonnen 
werdena, wenn die Bedeckung der pro 1859 weiterb erforderlichen kosten sichergestellt 
ist.
auch der Minister des inneren vermöchte dem ah. Befehle der einschränkung der 
neubauten keine andere auslegung zu geben, indem die durch Jahre fortgesetzte reduk-
tion der Bauvoranschlagsziffer endlich den Baustand der staatsgebäude und den kredit 
der staatsverwaltung selbst bedroht, wie es denn insbesondere bei dem seiner leitung 
anvertrauten Ministerium dahin gekommen ist, daß der für Bauten mit 1,500.000 fr. 

a−a  Einfügung und Korrektur Thuns aus mit dem vorhandenen Fonds jedoch nur dann ohne Gefährdung des 
ganzen Unternehmens begonnen werden kann.

b  Einfügung Thuns.
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veranschlagte, beim Finanzministerium auf 1,200.000 fr., allerhöchstenorts aber auf 
800.000 fr. reduzierte Betrag kaum zur Bestreitung der bereits im verflossenen Jahre her-
gestellten Bauführungen ausreicht.
Der Finanzminister erklärte nun zwar, daß er dem antrage, die oben ausgewiesene 
summe von 76.429 fr. für die technische lehranstalt in Brünn in den Voranschlag pro 
1859 aufzunehmen, nicht mehr entgegentreten wolle, wornach also die Meinungsdiffe-
renz zwischen ihm und dem Unterrichtsminister behoben wäre.
indessen erachtete der letztere sich hierzu die bestimmte ah. Zusicherung erbitten zu 
müssen, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, den im heurigen Jahre beginnenden Bau 
im Jahr 1859 wegen Mangels der erforderlichen Geldmittel einstellen zu müssen1.

ii. Der kultusminister referierte seine anträge in betreff der Zulässigkeit des religions-
wechsels, worüber ein besonderes Protokoll ausgefertigt wurde2.

Wien, am 27. März / 1. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxwnbueg, 
den 22. Juni 1858.

1 Mit Ah. E. v. 22. 6. 1858 auf den Vortrag Thuns, Z. 2216, wurde der Bau genehmigt, doch war der Plan 
zwecks Einsparungen zu überarbeiten, insbesondere auch die Fassade einfacher zu gestalten, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 878/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 365/1858 und Ga. 744/1858.

2 Siehe das Sammelprotokoll Nr. 443.
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nr. 443   Ministerkonferenz, wien, 27. und 30. März 1858

Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 30. 3./20. 4.), 
gesehen Bach 3. 4., Thun 14. 4., Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 14. 4., Nádasdy 15. 4., 
Für se. exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner (nur am 30. 3. 
anw.)

[i.] Verordnung über die Zulässigkeit des religionswechsels. 

McZ. 1108 – kZ. 1118

Protokoll der zu Wien am 27. und am 30. März 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz 
unter dem Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-
schauenstein.

[i.] Gegenstand der Beratung war der Vortrag des kultusministers vom 9. März 1858, 
kZ. 1103, McZ. 991, über die Bestimmungen wegen des Übertritts von dem katholi-
schen Glauben zu einem anderen christlichen religionsbekenntnisse und umgekehrt1.
nach einigen einleitenden Bemerkungen des kultusministers und nach Vorlesung seines 
oben gedachten Vortrags sollte nach dessen antrage zur Beratung über den beiliegenden 
entwurfa einer kaiserlichen Verordnung bezüglich der Zulässigkeit des religionswechsels, 
gültig für das ganze reich, übergegangen werden. Der Minister des inneren glaubte 
jedoch, sich vorerst über die diesem entwurfe zum Grunde liegenden, im Vortrage ent-
wickelten Prinzipien aussprechen zu sollen. es handelt sich um zwei wesentlich voneinan-
der verschiedene Gegenstände, nämlich: 1. um den Vorgang beim Übertritte eines katho-
liken zu einem anderen christlichen, im reiche gesetzlich anerkannten religions bekennt-
nisse, 2. um den Vorgang beim Übertritte von einem anderen christlichen religions-
bekennt nisse zum römisch-katholischen Glauben.
ad 1. Die Frage über die Modalitäten des Übertritts vom katholischen Glauben zu einem 
anderen christlichen religionsbekenntnisse steht in engster Verbindung mit den Bestim-
mungen des konkordats. nachdem der Minister des inneren an den Verhandlungen hier-
über unmittelbar teilgenommen hat, darf er sich wohl einige eingehende Bemerkungen 
erlauben, welche auf den hier in rede stehenden Gegenstand sich beziehen.

1 Der Vortrag Thuns v. 9. 3. 1858, Präs. 290, gehört in den Kontext der Durchführung des Konkordats v. 18. 
8. 1855, rgbl. nr. 195/1855. Der Gegenstand selbst, die Vorgangsweise bei einem Religionswechsel, war 
eine interkonfessionelle Frage und daher nicht Inhalt des Konkordats, wohl aber in den Konkordatsverhand-
lungen zur Sprache gekommen. In Ungarn galt diesbezüglich der Gesetzartikel 3 aus 1843/44, vgl. dazu die 
Wortmeldung Thuns am 30. 3. 1858; in Österreich der Erlaß des Ministeriums des Inneren v. 30. 1. 1849, 
rgbl. nr. 107/1849, vgl. dazu MR. v. 12. 1. 1849/VI, ömr. ii/1, nr. 15. Dieser Erlaß machte beim 
Übertritt von einer Konfession in eine andere keinen Unterschied zwischen der katholischen Konfession und 
den anderen christlichen Konfessionen. Wer übertreten wollte, hatte dies zuerst durch zweimalige Erklärung 
seinem Seelsorger mitzuteilen. Die kaiserliche Verordnung, die Thun nun vorlegte, bevorzugte die katholische 
Kirche, indem der Ein- oder Übertritt in sie ohne Formalitäten, der Austritt aus ihr jedoch wie bisher nur 
nach zweimaliger Erklärung vor dem zuständigen Seelsorger rechtskräftig wurde. Diese nicht paritätische 
Basis erklärt den heftigen Widerspruch der Ministerkonferenz, vgl. Mayr, tagebuch kempens 468 f. (Ein-
tragungen v. 27. 3. und 30. 3. 1858).

a  Liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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eines der Gravamina des heiligen stuhles2 war gegen die Bestimmung des 3. Gesetzarti-
kels von 1843/44 (für Ungern und annexe)3, dann der Verordnung vom 30. Jänner 1849 
(für die übrigen kronländer mit ausnahme des lombardisch-venezianischen königreiches)4 
gerichtet, wornach bei einem angemeldeten und nach vier Wochen wiederholt erklärten 
religionswechsel der seelsorger das Übertrittszeugnis auszustellen hat, insoweit dies näm-
lich vom katholischen seelsorger gemeint ist, wenn ein katholik von seinem Glauben 
abfallen will. Man glaubte darin eine nötigung des katholischen seelsorgers zur Mitwir-
kung beim Übertritte eines katholiken zu erblicken und verlangte die abänderung dieser 
Bestimmung dahin, daß die Meldung des vorhabenden Übertritts bei der politischen 
obrigkeit gemacht und von dieser das Zeugnis ausgestellt werde. Vergebens stellte die 
kaiserliche regierung vor, daß eine nötigung des katholischen Pfarrers zur ausstellung 
jenes Zeugnisses nicht bestehe, indem es, wenn sich der Pfarrer weigert, von den zwei 
Zeugen allein ausgestellt werden kann, welche ausdrückliche anordnung der obgedach-
ten Gesetze der heilige stuhl ganz übersehen zu haben scheint; vergebens wurde bemerkt, 
daß die erste und die nach vier Wochen zu wiederholende abfallserklärung vor dem 
katholischen Pfarrer lediglich im interesse der katholischen kirche festgesetzt worden sei, 
um ihm Gelegenheit zu geben, den abtrünnigen zu belehren und zu bekehren. Der hei-
lige stuhl bestand auf der Forderung, daß die Meldung zuerst bei der politischen obrig-
keit zweimal binnen sechs Wochen geschehe, von dieser aber ohne Verzug der Pfarrer des 
abtrünnigen verständigt werde, und es wurde von seite der kaiserlichen regierung vor-
läufig die Zusicherung in diesem sinne erteilt5. Finden es nun die katholischen Bischöfe 
der österreichischen Monarchie, wie es aus ihrer eingabe vom 17. Juni 1856b,6 hervorzu-
gehen scheint, zweckmäßiger, es bei der anordnung zu belassen, daß der beabsichtigte 
abfall dem Pfarrer in einem Zwischenraume von vier Wochen vor zwei Zeugen angezeigt 
werde, und glaubt der kultusminister diese ansicht gegenüber dem heiligen stuhle ver-
treten zu können, so steht es wohl nicht der kaiserlichen regierung zu, die hierwegen 
zwischen den österreichischen Bischöfen und dem heiligen stuhle obwaltende Differenz, 

2 Zu den im Vorfeld der Konkordatsverhandlungen mit dem Schreiben des Pronuntius in Wien Kardinal Viale-
Prelà v. 1. 6. 1854 an die kaiserliche Regierung gerichteten Beschwerdepunkten siehe MK. v. 23. und 26. 9. 
1854, ömr. iii/3, nr. 245; hussarek, Verhandlung des konkordats 584–592 und 633 f. Zur Frage des 
Konfessionswechsels siehe den ersten Beschwerdepunkt (fehlt im Ministerkonferenzprotokoll).

3 Zur Bedeutung dieses Gesetzartikels für den Kampf um die Gleichberechtigung der Protestanten siehe Gottas, 
Protestanten in Ungarn 12.

4 Zu diesem Erlaß, rgbl. nr. 107/1849, siehe MR. v. 12. 1. 1849/VI, ömr. ii/1, nr. 15; zu seiner Bedeu-
tung für den Kampf um die Gleichberechtigung der Protestanten in Österreich siehe Gottas, Die Geschichte 
des Protestantismus in der habsburgermonarchie. In: Wandruszka – Urbanitsch, habsburgermonar-
chie 3, 548 f.; kletečka, einleitung ömr. ii/2, XXii f.; reingraber, Protestanten in österreich 211 ff. 
mit Abdruck des Erlasses.

5 Dazu hussarek, Verhandlung des konkordats 584–592 und 633 f.
6 Zur Wiener Bischofskonferenz von 1856 siehe leisching, Bischofskonferenz 183–223; zur Eingabe v. 17. 

6. 1856 betreffend die Konversion ebd. 217 mit Anm. 172.

b  Randvermerk Marherrs Documenta imp. aust. antistitum D. pag. 64. Das ist die offizielle Publikation der 
Akten der Wiener Bischofskonferenz von 1856 Documenta imperii austriaci antistitum conventum anno 
1856 Viennae celebratum, Wien, hof- und staatsdruckerei 1856.
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welche Modalität von beiden dem interesse der katholischen kirche mehr zusage, einsei-
tig zu entscheiden, sie muß vielmehr vorerst mit dem heiligen stuhle unterhandeln, ob 
und welche Modifikation in der von ihm verlangten und von ihr zugesicherten Verfügung 
eintreten könne. erst dann, wenn die vollkommene Übereinstimmung beider Gewalten 
erzielt ist, könnte nach der ansicht des Ministers des inneren der bezügliche Verord-
nungsentwurf der ah. Genehmigung sr. Majestät unterbreitet werden.
ad 2. Die regelung des Vorgangs beim Übertritte einer Person cvon einem nicht katholi-
schen christlichen Bekenntnissec zum katholischen Glauben hat, so weit es die Modalitäten 
des austrittes aus der früheren religionsgenossenschaft derselben betrifft, keine Beziehung 
zum konkordat; die regierung hat hierwegen freie hand, sie darf und soll sich dabei aus-
schließlich von den Grundsätzen der dGerechtigkeit undd staatsklugheit leiten lassen. Fragt 
man, ob diese oder welche andere Umstände eine änderung der diesfalls bestehenden 
Gesetzgebung gegenwärtig schon notwendig oder rätlich machen, so ergibt sich die ant-
wort mit: nein. Von seite der akatholiken ist eine anregung dazu nicht ausgegangen. eine 
änderung der Gesetzgebung von amts wegen aber in dem sinne, wie hier beantragt wird, 
bloß über die eingabe der katholischen Bischöfe und ohne vorläufiges einvernehmen der 
akatholischen kirchenobern würde die größte Beunruhigung in den Gemütern der aka-
tholischen Bevölkerung hervorrufen, weil sie dort, wo die Verordnung vom 30. Jänner 
1849 über ansuchen der akatholischen konsistorien selbst eingeführt worden ist, sich in 
ihrer Gleichberechtigung mit den katholiken gekränkt und in dem schutze zurückgesetzt 
fänden, den ihnen die regierung in konfessioneller Beziehung bisher gewährt hat und 
welcher ihnen von sr. Majestät auch in hinkunft gesichert wurde.
Die auffassung, welche der kultusminister ebei der regelung der Übertrittsfrage vom 
katholischen dogmatischen standpunkte ausgehend für maßgebend erachtete, könnte der 
Minister des inneren nicht teilen. Denn wenn er gleich als katholik den Wunsch teilt, daß 
alle Untertanen sr. Majestät zum wahren Glauben übertreten möchten, so kann er doch 
vom standpunkte der regierung aus keine andere ansicht vertreten, als daß der den sieben 
Millionen akatholiken österreichs staatsrechtlich garantierte rechtsbestand unbeirrt und 
ungeschmälert von der katholischen Glaubensgenossenschaft aufrecht erhalten werde. Die-
ses Verhältnis würde verrückt, wenn die akatholischen beim Übertritte zu einem anderen 
Bekenntnisse ohne alle schranken bloß dem eifer der Bekehrenden preisgegeben würden. 
es würde dies desto mehr gerade in jenen kronländern der Fall sein, wo die akatholischen 
nicht so kompakt wie in Ungern, sondern mehr vereinzelt leben und wo ihre kirchlichen 
Verhältnisse noch nicht geregelt sind. ihnen sollte also doch wenigstens äußerlich jener 
schutz gegen ungemessenen Bekehrungseifer von der staatsverwaltung gewährt werden, 
den sie den katholiken gegen die Verführung zum abfall zugesteht. hierin und nicht in 
der Berücksichtigung der dogmatischen Bestimmungen liegt die von der staatsgewalt 
gewährleistete Gleichberechtigung f(ope7 gleiche rechtsschutz)f der religionsbekennt-

7 Mit Hilfe, mittels.

c–c  Einfügung Bachs.
d–d  Einfügung Bachs.
e–e  Korrektur Bachs; die ursprüngliche Version ist gelöscht und nicht mehr lesbar.
f–f  Einfügung Bachs.
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nisse8. ihre aufgabe ist, den Frieden unter den letzteren zu erhalten; dieser aber würde 
gestört, wenn dem einen oder dem anderen der schrankenlose einfluß auf den Übertritt 
zugestanden wäre.
es möchte vielleicht vom standpunkte der Gleichmäßigkeit der Gesetzgebung die 
Zurücknahme der Verordnung vom 30. Jänner 1849 befürwortet werden, indem selbe 
außer [in] dem lombardisch-venezianischen königreiche auch in Ungern, so weit sie 
nämlich den Übertritt vom akatholizism[us] zur katholischen kirche betrifft, nicht 
besteht. allein, diese rücksicht ist hier nicht entscheidend; denn es waltet diesfalls auch 
in anderen Beziehungen ein gesetzlicher Unterschied in den einzelnen kronländern ob, 
wie dies z. B. bei der gZulässigkeit derg einsegnung der gemischten ehen hvor dem akatho-
lischen seelsorgerh in Ungern gegenüber den anderen kronländern und hinsichtlich der 
erziehung der kinder aus gemischten ehen in siebenbürgen der Fall ist, wo die kinder 
nach dem Geschlechte der religion der eltern jederzeit folgen, während in allen übrigen 
kronländern alle kinder der religion des Vaters folgen, wenn dieser katholisch ist. solche 
Verschiedenheiten sind durch die besonderen landesverhältnisse und die Beziehungen 
der akatholiken zu den katholischen bedingt; es besteht daher auch kein Grund, eine 
Verordnung darum aufzuheben, weil sie anderwärts nicht gültig ist. am wenigsten aber 
ließe sich dieser Grund gegen die Verordnung vom 30. Jänner 1849 geltend machen, weil, 
wie bereits erwähnt, in den kronländern, wo sie eingeführt ist, die akatholischen in bei 
weitem ungünstigeren Verhältnisse als in Ungern sich befinden. Was die Geltung dieser 
Verordnung für siebenbürgen betrifft, so imag dahingestellt bleiben, ob Baron Wohlge-
muth zu deren einführung nicht befugt gewesen und obi, wenn es sich gegenwärtig erst 
um deren einführung handelte, diese vielleicht nicht beantragt werden würde. allein, 
nachdem es einmal geschehen ist und für die Zweckmäßigkeit dieser Verfügung jjedenfalls 
das gerade in siebenbürgen unzweifelhaft gesetzlich anerkannte Prinzip der Parität der 
dortigen christlichen religionsbekenntnissej geltend gemacht werden kann, so könnte 
deren Zurücknahme dermal nicht befürwortet werden. ihre Zurücknahme würde im 
lande als eine ganz andere auffassung der regierung von der stellung der religionen 
gegeneinander angesehen werden und ohne Zweifel den übelsten eindruck hervorbrin-
gen.

8 Der Ausdruck Gleichberechtigung der religionsbekenntnisse kam in den einschlägigen Gesetzen nicht vor, 
die Gleichberechtigung war auch faktisch nicht gegeben, wohl aber hatte jede der gesetzlich anerkannten 
kirchen und religionsgesellschaften das recht der gemeinsamen öffentlichen religionsübung und der 
selbständigen Verwaltung ihrer angelegenheiten einschließlich der Vermögensfragen und stand diesbezüg-
lich unter dem (gleichen) Schutz des Staates, kaiserliches Patent v. 31. 12. 1851, rgbl. nr. 3/1852, 
Bernatzik, Verfassungsgesetze nr. 49, in (teilweiser) Bestätigung des kaiserlichen Patents v. 4. 3. 1849, 
rgbl. nr. 151/1849, Bernatzik, Verfassungsgesetze nr. 40 b.

g–g  Einfügung Bachs.
h–h  Einfügung Bachs.
i–i  Korrektur Bachs aus soll zugegeben werden, daß Baron Wohlgemuth zu deren einführung nicht befugt 

gewesen und daß.
j–j  Korrektur Bachs aus wenigstens das in siebenbürgen anerkannte Prinzip der Parität.
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es erübrigt noch zu erwägen, ob in der eingabe der Bischöfe vom 17. Juni 1856 ein drän-
gendes Moment für die aufhebung der Verordnung vom 30. Jänner 1849 zu finden sei. 
hätte die bisherige Wirksamkeit dieser Verordnung einen wesentlichen bedenklichen 
einfluß auf die Übertrittsfälle in der art gehabt, daß sich deren Zahl gegen jene vor dem 
Jahre 1849 vom katholizism zum akatholizism vermehrt oder vom akatholizism zum 
katholizismus vermindert hätte, so würden die Bischöfe nicht unterlassen haben, dieses 
als ein wichtiges Motiv gegen den Bestand jener Verordnung geltend zu machen. sie taten 
es nicht, es scheint also ihnen ebensowenig als dem Minister des inneren in dieser Bezie-
hung eine bedenkliche Wahrnehmung vorgekommen zu sein. Was sie sonst noch in ihrer 
eingabe, die übrigens mit ihren mehrfachen und bedingt gestellten anträgen den ein-
druck der Unsicherheit macht, gegen die Verordnung von 1849 anführen, betrifft ledig-
lich Umstände der konvenienz9, wie die schwierigkeit der zerstreut lebenden akatholi-
ken, ihren entfernten Pfarrer aufzufinden, oder beruht auf unrichtigen Voraussetzungen, 
wie die angabe, daß in siebenbürgen die politischen Beamten größtenteils akatholiken 
seien, während nach den dem Minister vorliegenden Daten von den 132 siebenbürgi-
schen kreis- und Bezirksvorstehern (welche bezüglich der hier vorausgesetzten amts-
handlung allein in Betracht kämen) 81, also fast zwei Drittel, dem katholischen Glau-
bensbekenntnisse angehören. Diese argumente scheinen also nicht geeignet zu sein, den 
antrag auf einseitige, ohne vorläufige Vernehmung der akatholischen kirchenobern vor-
zunehmende revozierung einer bestehenden Vorschrift zu rechtfertigen, kbesonders in 
einem Momente, wo die angelegenheiten der akatholischen religionsgenossen (Prote-
stanten und Griechen) noch der regelung entgegensehen und daher die empfindlichkeit 
derselben gegen jede ihnen abträglich scheinende neuerung höher gesteigert istk,10.
Der Minister des inneren glaubt, daß der sub 2. besprochene antrag des kultusministers 
vorderhand und bis zur allgemeinen regelung der konfessionellen Verhältnisse der aka-
tholiken auf sich zu beruhen hätte, und daß, was das Meritum ad 1. betrifft, die Verhand-
lung mit dem heiligen stuhle dahin einzuleiten wäre, daß, nachdem die vom heiligen 
stuhle verlangte und von der k. k. regierung vorläufig zugesicherte Verfügung von den 
österreichischen Bischöfen nicht gewünscht wird, les in erster linie bei den bisherigen, 
von den österreichischen Bischöfen selbst als zweckmäßig anerkannten Bestimmungen 
verbleiben und nur, wenn hierauf in rom nicht eingegangen würde, die von dem kultus-
minister gegenwärtig bevorwortete Modalität daselbst in Vorschlag gebracht werden sol-
lel.

9 Bequemlichkeit.
10 Während die Angelegenheiten der katholischen Kirche durch das Konkordat zu deren Zufriedenheit geregelt 

waren, befand sich die Neuordnung der Verhältnisse der Evangelischen in Ungarn gerade in Verhandlung, vgl. 
im vorliegenden Band MK. v. 30. u. 31. 12. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 425) und MK. v. 4. und 6. 1. 
1858 (= Sammelprotokoll Nr. 427); Beratungen über die Regelung der Verhältnisse der Evangelischen in 
Cisleithanien wurden erst 1859 ernsthaft aufgenommen, vgl. z. B. MK. v. 19. 11. 1859/III, ömr. iV/1, nr. 
64, über die Wünsche der Orthodoxen erst 1860, vgl. z. B. MK. v. 23. 8. 1860/II, ömr. iV/2, nr. 205. 

k–k  Einfügung Bachs.
l–l  Korrektur Bachs aus der vom kultusminister nach dem Wunsche der letzteren vorgeschlagene antrag 

angenommen werden möchte.
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Fortsetzung am 30. März 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 27. März und Generaladjutant FMl. Freiherr v. kell-
ner.

Der Finanzminister hat folgendes, schriftlich vorbereitete Votum abgegeben:
„Die eindringliche Beleuchtung des gestellten antrags von seite des Ministers des inneren 
überhebt mich der notwendigkeit, die wichtigen Gründe zu wiederholen, welche gegen 
den erlaß der vorgeschlagenen kaiserlichen Verordnung sprechen. ich kann mich daher 
darauf beschränken, den peinlichen eindruck hervorzuheben, den diese Verordnung auf 
jeden Protestanten üben würde. Dieses Gefühl ist für mich umso peinlicher geworden 
durch die vom kultusminister in dem vorgelesenen au. Vortrage angeführten Gründe. es 
wird dargestellt, als ob die Protestanten eigentlich gar keinen Glauben hätten, sich ganz 
der freien Forschung in religiöser Beziehung hingäben, als ob für sie der Wechsel des 
Glaubensbekenntnisses eine sache sei, auf die ihrerseits keine Bedeutung gelegt werde11. 
Wenn dem so wäre, wie müßte es dann mit der Moral der Protestanten aussehen? Man 
kann aber dreist das Gegenteil behaupten. Die Protestanten gehören gewiß im allgemei-
nen zu den besten Untertanen und sie beweisen die anhänglichkeit an ihre kirchenge-
meinde wohl am besten dadurch, daß sie ohne Beisteuer des staates ihre kirchlichen 
Bedürfnisse selbst bestreiten. Dies beweisen auch die mehrfachen Verhandlungen auf den 
ungrischen landtagen, welche am ende zu einer leidlichen stellung der verschiedenen 
Glaubensbekenner gegen- und untereinander geführt haben. ich muß daher mit aller 
entschiedenheit der Behauptung entgegentreten, als ob die vorgeschlagene kaiserliche 
Verordnung den Wünschen der Protestanten entsprechen könne. Der Minister des inne-
ren hat sehr richtig bemerkt, daß die Verordnung vom 30. Jänner 1849 auf ansuchen der 
Protestanten erflossen sei. es liegt nicht vor, daß die konsistorien eine änderung verlangt 
hätten, vielmehr wird die änderung vorgeschlagen, ohne die konsistorien darüber gefragt 
zu haben, die sich auch einstimmig dagegen aussprechen würden. im konkordate kann 
nichts enthalten sein, was se. Majestät verpflichten könnte, diese Verordnung in Bezie-
hung auf die Protestanten zu ändern. Wenn die versammelten Bischöfe eine änderung 
gewünscht haben, weil der katholische Geistliche nicht verhalten werden sollte, das darin 
vorgeschriebene Zeugnis auszustellen, so möge dies geschehen, allein man lasse unbe-
rührt, was darin die Protestanten angeht. so viel von meinem standpunkte als Protestant.
als Minister sr. Majestät muß ich mit allem ernste darauf hinweisen, ob es rätlich sein 
könne, die Unzufriedenheit der Protestanten auf das höchste zu steigern und dadurch den 
Glauben zu erwecken, als ob das kaiserliche Wort, welches auch ihnen die freie Bewegung 
in der ordnung ihrer kirchlichen angelegenheiten verheißen hat, nie zur Wahrheit wer-
den solle. Darüber besteht eine große Unzufriedenheit bei den Protestanten, und wenn 
ich mir erlaube beizufügen: mit vollem rechte, so wird man mich nicht im Verdacht 
haben können, daß ich der katholischen kirche die stellung mißgönne, die se. Majestät 
ihr einzuräumen sich gegen den heiligen stuhl verpflichtet hat. Bei der ersten Verhandlung 

11 Diese Argumentation fand sich nicht nur im Vortrag, sondern auch im Entwurf der Verordnung: diejenigen, 
die einer kirche angehören, nach deren Grundsätzen die auffindung der christlichen Wahrheit nicht 
lediglich dem individuellen ermessen anheim gestellt ist, weiters religionsgesellschaft, in welcher nicht 
die kirchliche autorität in Glaubenssachen in gleichem Maße anerkannt ist.
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über diese wichtige Frage unter dem ah. Vorsitze habe ich mich aus Überzeugung für die 
Freiheit der kirche ausgesprochen12. Was der katholischen kirche gewährt worden ist, das 
sollte den Protestanten nicht vorenthalten, sondern in reichlichem Maße, soweit es die 
verschiedenenVerhältnisse gestatten, auch gewährt werden. es ist dies auch der Wille sr. 
Majestät des kaisers, der gerecht und billig als strenger katholik es nur loben wird, wenn 
auch der Protestant mit liebe an seinem Glauben hängt und um das bittet, was bei der 
veränderten stellung der katholischen kirche zum staate ihm nicht länger vorenthalten 
werden sollte. ich halte mich daher für verpflichtet, die Gelegenheit zu ergreifen, um die 
endliche lösung dieser Frage dringend zu bevorworten, die auch eine große politische 
Bedeutung im hinblick auf die stellung österreichs zu Deutschland hat. allein auch in 
Beziehung auf österreich an und für sich hat der Minister des inneren mit recht bemerkt, 
daß unter den 38 Millionen Untertanen fast 8 Millionen nichtkatholiken sind, und daß 
die Zeit nicht darnach angetan sei, um den konfessionellen hader durch solche 
Verordnungen, wie die vorgeschlagene, noch mehr anzufachen.“13

Der Justizminister erklärte sich nach seinen in Ungarn und siebenbürgen gemachten 
erfahrungen ebenfalls gegen die erlassung der angetragenen kaiserlichen Verordnung. in 
der regel wird dort jede neue Verfügung der regierung mit Mißtrauen aufgenommen 
und, soweit es möglich, zum nachteile derselben ausgebeutet von derjenigen Partei, wel-
che die früheren Zustände noch immer nicht vergessen kann. es ist also die größte Vor-
sicht notwendig, damit den üblen Folgen vorgebeugt werde, die nicht ausbleiben würden, 
wenn die regierung durch eine solche neue Verordnung selbst den keim dazu legte. Die-
ses aber würde geschehen, wenn mit der angetragenen Verordnung die in der Verordnung 
vom 30. Jänner 1849 vorgeschriebene reziprozität bezüglich der zweimaligen anmel-
dung des Übertritts binnen vier Wochen vor dem betreffenden seelsorger zugunsten der 
katholiken aufgehoben werden sollte. Gegen die Vorschrift von 1849 mdürften bisher die 
meisten klagen vom Bischofe von siebenbürgen erhoben worden seinm,14. aber gerade in 
diesem lande entspricht sie den Beziehungen der verschiedenen religionsgenossenschaf-
ten. sie tut auch dem Übertritte der akatholiken zur katholischen kirche keinen abbruch, 
denn wer aus wahrhafter Überzeugung übertreten will, läßt sich durch die vorgeschrie-
bene Meldung bei dem seelsorger seiner bisherigen akatholischen Gemeinde von der 
Bekehrung nicht abhalten. Wenn dagegen die regierung beim Übertritt zum katholi-
schen Glauben von der zweimaligen Meldung und vierwochentlichen Frist abgeht, wäh-
rend sie dieselbe für die Fälle der apostasie aufrecht erhält, so wird dies von ihren Gegnern 
als eine Begünstigung der katholiken ausgelegt und zum samen der Unzufriedenheit 
werden, es wird auch sicher eher eine Verminderung als eine Vermehrung der Übertritts-
fälle zum katholizism zur Folge haben. indem daher der Justizminister gegen die beab-
sichtigte änderung der Vorschrift von 1849 bezüglich jener Übertrittsfälle stimmte, trat 
er auch hinsichtlich der regelung des Verfahrens beim abfall vom katholischen Glauben 

12 Siehe MR. v. 14. 3. 1850/II, ömr. ii/2, nr. 299.
13 Brucks Votum auszugsweise zit. bei Gottas, Protestanten in Ungarn 71.
14 Ein diesbezügliches Majestätsgesuch ist im eingangs zit. Vortrag Thuns v. 9. 3. 1858 angeführt.

m–m  Korrektur Nádasdys aus ist bisher keine klage außer vom Bischofe von siebenbürgen erhoben worden.
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dem antrage des Ministers des inneren bei, daß diese Frage nur im vorläufigen einver-
nehmen mit dem heiligen stuhle zu lösen sei.
auch der handelsminister erkannte, daß kein genügender anlaß zur hinausgabe der 
proponierten Verordnung bestehe. Das konkordat legt der regierung hierwegen keinerlei 
Verpflichtung auf. ihr natürlicher standpunkt in dieser angelegenheit wäre vielmehr, sich 
gegen keine seite hin in eine besondere anordnung einzulassen, vielmehr den verschiede-
nen religionsgenossenschaften selbst zu überlassen, wie sie sich gegen abfallende oder 
Übertretende benehmen wollen, und nur gegen die den religionsfrieden störende Prose-
lytenmacherei einzuschreiten. Unpolitisch aber und sehr bedenklich wäre es, das beste-
hende Verhältnis durch eine anordnung zu beirren, welche den akatholiken nicht glei-
ches recht wie den katholiken gewährte. nicht einmal die Bischöfe verlangen eine solche 
anordnung unbedingt, indem sie in ihrer eingabe vom 17. Juni 1856 selbst die anzeige 
des Übertritts eines akatholiken zum katholizism vier Wochen vor dem Förmlichen ein-
tritte in diese kirche an die politische obrigkeit zulassen. Der handelsminister trat also 
den Vorstimmen bei.
eben dieses taten der chef der obersten Polizeibehörde und der Generaladjutant sr. 
Majestät FMl. Freiherr v. kellner.
nicht minder teilte der tg. gefertigte Vorsitzende die ansicht des Ministers des inneren, 
bemerkend: auch ihm leuchte die notwendigkeit der angetragenen Verordnung nicht 
ein, und nes hätten die argumente des kultusministers ihn nicht vollkommen zu dieser 
notwendigkeit überzeugt, weshalb er wünschen müssen, daß wegen der heiklichkeit die-
ses Gegenstandes womöglich davon abstand genommen werde. Die gegenwärtige lage 
der katholischen kirche, deren selbständigkeit durch das konkordat verbürgt ist, sei 
dadurch Gegenstand der eifersucht der übrigen im reiche zugelassenen religionsgenos-
senschaften geworden, denen eine gleiche selbständigkeit bisher zwar in aussicht gestellt, 
aber noch nicht gewährt worden ist. Die Forderung der Gleichheit aller vor dem Gesetze 
sei eine vollkommen berechtigte, und die regierung könne sie nicht unbeachtet lassen. 
sie würde sie aber durch eine solche Verordnung, wie die angetragene ist, owenigstens 
scheinbaro verletzen und damit nicht nur im in-, sondern auch im auslande den ungün-
stigsten eindruck verursachen, und sie würde von den bedenklichsten Wirkungen auf 
unsere politische stellung dem letzteren, namentlich Deutschland gegenüber begleitet 
sein. Denn unsere Freunde würden an der aufrichtigkeit unserer Zusagen für die Gleich-
berechtigung der religionsgenossenschaften zweifeln, poder jedenfalls diesen Umstand 
benützen, um die sache in diesem lichte hinzustellen,p und unsere Gegner, die alle unsre 
intentionen verdächtigen, würden darin eine neue Gelegenheit finden, unsere regierung 
der schlimmsten absichten zu beschuldigen. Und alles dieses um einer formellen Verfü-
gung willen, die, wie schon von einer Vorstimme bemerkt, nicht einmal dem interesse der 
katholischen kirche abträglich ist. Denn die bisher bestandene Vorschrift, daß auch der 
akatholik vor seinem Übertritt zum katholischen Glauben sich binnen vier Wochen zwei-

n–n  Korrektur Buols aus wenn er gleich den kultusminister von der Überzeugung ihrer notwendigkeit nicht 
abzubringen vermöge, so müsse er doch wünschen.

o–o  Einfügung Buols.
p–p  Einfügung Buols.
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mal bei seinem bisherigen seelsorger melde, wird keinen von der Wahrheit dieses Glau-
bens Überzeugten von dem Übertritte abhalten. ergäbe sich aber wirklich der Fall, daß 
ein zum Übertritte Geneigter sich durch einwirkung seines akatholischen seelsorgers 
davon abbringen ließe, so möge dies die katholische kirche nicht als einen Verlust anse-
hen, wenn ihr qein Glaubensgenosseq entgeht, dessen Überzeugung nicht fest genug stand.
Der kultusminister bemerkte: sein Vortrag scheine den eindruck gemacht zu haben, 
als läge es in seiner absicht, die Proselytenmacherei bei den katholiken zu befördern und 
zu unterstützen. Gegen eine solche Zumutung glaube er einfach protestieren und nur 
hinzufügen zu sollen, daß sein Vortrag durchaus nichts enthält, was zu einer solchen 
annahme berechtige.
auch die Behauptung des Finanzministers, daß der bezogene Vortrag die ansicht aufstelle, 
als ob die Protestanten gar keinen Glauben hätten und für sie der religionswechsel eine 
bedeutungslose sache wäre, findet in dem inhalte seines Vortrags rgar keinen anhaltspunktr. 
allerdings ist darin gesagt, daß, während der katholik, der im Glauben schwankt, verpflich-
tet ist, sich an das lehramt der kirche zu wenden, der Protestant dagegen berechtigt sei, 
seiner eigenen ansicht zu folgen und religiöse Belehrung nicht eben bei dem des priesterli-
chen charakters und der autorität in Glaubenssachen entkleideten Geistlichen seiner kon-
fession zu suchen, sondern, wo immer er sie zu finden glaubt, daß ihm daher mit der Vor-
schrift vom 30. Jänner 1849 eine Beschränkung auferlegt ist, welche der Übertretende nicht, 
sondern nur derjenige wünschen kann, der, den Grundsätzen seines eigenen Glaubensbe-
kenntnisses zuwider, eine Gewalt über die Gewissen seiner Glaubensgenossen ausüben will.
Diese auf einer tatsache beruhende wesentlich Differenz in der religiösen anschauung 
sgewinnt für den Gegenstand der vorliegenden Verhandlung praktische Bedeutung durch 
den Umstand, daß, wer katholik aus Überzeugung werden will, von der katholischen kir-
che heilmittel der seele in anspruch nimmt15, deren empfang ohne Gefährdung seines 
seelenheils nicht verschoben werden darf und deren Verschiebung im hinblicke auf die 
nach Umständen mehr oder minder fühlbare Ungewißheit der lebensdauer das Gewissen 
beängstiget, während umgekehrt der Fall nie eintritt, daß ein vom katholischen Glauben 
abfallender wegen der Verzögerung in der Durchführung des Übertrittes einer solchen 
Beängstigung ausgesetzt werdes. indem sonach eine identität der beiden scheinbar äußer-
lich gleichen Fälle in der Wirklichkeit nicht besteht, kann auch der Grundsatz der rezipro-
zität, die vollständig gleiche Behandlung zweier wesentlich voneinander verschiedenen 
Vorgänge nicht zur anwendung kommen. noch mehr zeigt sich diese Verschiedenheit 
vom praktischen standpunkte. Die katholische kirche ist in allen österreichischen staaten 
in geschlossene Pfarrbezirke abgeteilt; überall hat der katholik, wenige einzelne ausnah-

15 D. i. der Empfang der Sakramente.

q–q  Korrektur Buols aus [ein] Mensch.
r–r  Korrektur Thuns aus wenn man ihn unbefangen prüft, ihre Bestätigung nicht.
s–s  Korrektur Thuns aus spricht sich in der vorliegenden Verhandlung näher dahin aus, daß, wer katholik aus 

Überzeugung werden will, sehr oft in die lage kommen kann, von der katholischen kirche ein heilmit-
tel der seele in anspruch zu nehmen, dessen empfang ohne Gefährdung seines seelenheils nicht ver-
schoben werden darf, während umgekehrt der Fall nie eintritt, daß ein vom katholischen Glauben abfal-
lender von der protestantischen kirche ein solches heilmittel zu verlangen hätte.
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men abgerechnet, seinen seelsorger in nächster nähe, und es unterliegt in der regel nicht 
der mindesten schwierig- oder Beschwerlichkeit, demselben den beabsichtigten religions-
wechsel anzuzeigen. nicht so bei den akatholiken; sie leben in den deutschen kronländern 
häufigt zerstreut und von ihren Pastoren meilenweit entfernt. uin einzelnen kronländern 
(tirol, salzburg) bestehen gar keine Pastorate.u ist ihnen sonach schon unter den gewöhn-
lichen Verhältnissen der Übertritt zum katholischen Glauben durch die Verordnung vom 
30. Jänner 1849 sehr erschwert, so würde er vollends zur Unmöglichkeit in außerordentli-
chen Fällen, bei naher todesgefahr, vhohem alter, körperlicher Gebrechlichkeit und der-
gleichenv. Der katholische Pfarrer aber, der in einem solchen Falle von dem zum Übertritt 
Geneigten um die ausspendung eines sakraments angegangen wird, wäre in der traurigen 
alternative, entweder durch die Gewährung das staats- oder durch die Verweigerung das 
kirchengesetz und somit seine heiligste Pflicht zu verletzen. es ist also evident, daß durch 
anwendung des Grundsatzes der reziprozität auf diese zwei Fälle die katholische kirche in 
ihren rechten beeinträchtigt wund das Gewissen der Beteiligten bedrücktw wäre.
Was die Bemerkung betrifft, daß der vorliegende antrag ohne vorläufige einvernehmung 
der akatholischen kirchenobern gestellt worden, so ist sie nur insofern richtig, daß diese 
einvernehmung nicht unmittelbar im laufe dieser Verhandlung stattgefunden hat. in der 
sache selbst aber ist sie nicht gegründet, denn die Frage war schon früher Gegenstand der 
eindringlichsten und erschöpfendsten Verhandlung16, und alles, was von seite der Prote-
stanten darüber gesagt werden konnte, liegt bereits in den akten, aus denen der reichstags-
artikel von 1843/44 hervorging, vermöge welchem für Ungern und dessen damalige 
nebenländer bezüglich des Übertritts zum katholischen Glauben die volle Freiheit und 
bezüglich des abfalls von demselben die vierwochentliche Meldungsfrist etc. angenommen 
worden ist. auch in den übrigen kronländern war der Übertritt zum katholischen Glauben 
frei; erst mit der Verordnung vom 30. Jänner 1849, welche übrigens ohne einvernehmung 
der katholischen Bischöfe xim Widerspruch mit der durch ah. aussprüche in den bezüg-
lich Ungarns und siebenbürgens gepflogenen Verhandlungen bezeichneten richtungx 

erlassen wurde, ist für den Übertretenden die Verpflichtung zur zweimaligeny Meldung bei 
dem akatholischen seelsorger angeordnet worden. Wird dieselbe nun aufgehoben, so tritt 
dadurch nur das bisherige Provisorium außer kraft, und das bis zum Jahre 1849 diesfalls 
im ganzen Umfange des reichs bestandene gesetzliche Verhältnis wieder in Geltung.
Wenn endlich darauf hingewiesen wird, daß die Protestanten nur das verlangen, was den 
katholiken durch das konkordat gewährt worden, so beruht dieses auf einer unrichtigen 
auffassung. Das konkordat hat der katholischen kirche in österreich zdie Wiederanord-
nung der ihr eigentümlichen und in ihrem Wesen gegründeten Verfassung gesichert, 

16 Wohl anläßlich der Behandlung der oben in Anm. 2 zit. Beschwerdepunkte.

t  Korrektur Thuns aus meist.
u–u  Einfügung Thuns.
v–v  Einfügung Thuns.
w–w  Einfügung Thuns.
x–x  Einfügung Thuns.
y  Korrektur Thuns aus vierwochentlichen.
z–z  Korrektur Thuns aus keine neuen rechte eingeräumt; es hat nur dasjenige beseitigt.
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indem es beseitiget hat,z was durch die febronianische, protestantische anschauung von 
dem Verhältnisse des staats zur kirche im laufe der Zeit in das österreichische kirchen-
recht sich eingeschlichen hatte. es hat der katholischen kirche die von alters her bestan-
dene Freiheit, sich nach ihren eigenen Gesetzen zu regieren, wiedergegeben. Diese Frei-
heit genießt die protestantische kirche jetzt schon in vollem Maße; ihr aain dieser Bezie-
hung ein Mehreresaa einzuräumen, wäre nicht möglich. Das Geschrei, welches, wie der 
kultusminister allerdings zugibt, über die aufhebung der Verordnung vom 30. Jänner 
1849 von den Protestanten und den Gegnern der regierung erhoben werden würde, 
könnte ihn daherbb nicht bestimmen, von anträgen abzustehen, welche er seiner innersten 
Überzeugung nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und den Bedürfnissen der ccbetei-
ligten individuencc angemessen erkannt hat.
Wenn übrigens die konferenz seinen antrag nicht annähme, so würde er ihn, soweit es 
den Übertritt zum katholizism betrifft, stante concluso dahin modifizieren, daß, wie die 
Bischöfe alternativ beantragt haben, der zum Übertritt Geneigte seinen entschluß vier 
Wochen vor dem förmlichen Übertritte der politischen obrigkeit seines Wohnsitzes 
anzuzeigen habe, und daß auch hiervon in Fällen einer nahen todesgefahr etc. eine aus-
nahme zugestanden werde. Belangend den Vorgang beim abfall eines katholiken, so 
besteht eigentlich keine Differenz; denn auch der antrag des kultusministers geht dahin, 
hierüber vorerst die Zustimmung des heiligen stuhls einzuholen. es wird sonach jeden-
falls der vorliegende Vortrag zur ah. entscheidung sr. Majestät über die Prinzipien der 
angetragenen Verordnung vorgelegt werden müssen und erst nach dem ergebnisse der 
ah. entschließung das Weitere zu verfügen sein.
Ungeachtet der Bemerkungen des kultusministers vermochte die konferenz nicht, den 
vorgelegten anträgen desselben beizutreten. nur, wenn die katholische kirche ihrerseits 
auf die vorläufige Meldung des zum abfall Geneigten verzichtete, würde die Zurück-
nahme der Verordnung vom 30. Jänner 1849 vollkommen begründet sein.
Übrigens fand sich der Finanzminister zur Vermeidung jeder Mißdeutung seines 
Votums noch zu folgenden Bemerkungen veranlaßt: es sei ihm nicht im entferntesten in 
den sinn gekommen, den anträgen des kultusministers die absichtliche Unterstützung 
der Proselytenmacherei für den katholizism zu unterschieben. er wollte nur zeigen, daß 
man die Verordnung in diesem sinne auslegen und die regierung beschuldigen würde, sie 
sei darin von der Voraussetzung ausgegangen, als ob die Protestanten keinen Glauben und 
kein Vertrauen zu der autorität ihrer Geistlichen hätten. Dieses würde selbst dann gesagt 
werden, wenn man den antrag auf die Meldung vor der politischen obrigkeit beschränkte, 
für die Fälle des Übertritts zum Protestantism aber es bei der bisherigen Übung verbliebe. 
Wenn endlich der kultusminister behauptet, daß der protestantischen kirche bereits die 
Freiheit zugestanden ist, welche der katholischen mit dem konkordat wiedergegeben 
wurde, so möge dies wenigstens von staats wegen öffentlich ausgesprochen werden: als-
dann wird sich auch die Beunruhigung legen, welche sich der Gemüter der Protestanten 
seit dem erscheinen des konkordats bemächtigt hat.

aa–aa  Korrektur Thuns aus ein Mehreres noch.
bb  Korrektur Thuns aus übrigens.
cc–cc  Korrektur Thuns aus Zeit.
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schließlich wies FMl. Freiherr v. kellner darauf hin, daß mit rücksicht auf die 
bestehenden religionsverhältnisse in der Militärgrenze, ddwo sich nahezu 600.000 aka-
tholiken befinden,dd über die anwendbarkeit der zu erlassenden Verordnung daselbst vor-
läufig das einvernehmen mit dem armeeoberkommando zu pflegen wäre, was nachträg-
lich zu tun der kultusminister zusicherte17.

Wien, am 30. März /20. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
den 29. august 1858. 

17 Thun reichte seinen Vortrag ein, ava., cUM., kultus, Präs. 290/1858, der Kaiser übergab ihn dem Reichsrat 
zu Begutachtung, der sich so wie die Ministerkonferenz scharf gegen Thun aussprach, hhsta., kab. kanzlei, 
rr., Ga. 458/1858 und Ga. 1104/1858. Am 29. 8. 1858 wurde der Vortrag Thuns wie folgt resolviert, 
hhsta., Protokollbuch, McZ. 991/1858 (der Akt selbst liegt nicht ein): Über den Mir vorgelegten entwurf 
einer Verordnung in betreff des religionsübertrittes will ich keine entschließung fassen, bevor Mir bekannt 
ist, inwiefern der heilige stuhl noch jetzt die erfüllung des im Jahre 1855 demselben gegebenen Verspre-
chens wünscht. Damit eine diesfällige äußerung erlangt werde, haben sie sich mit Meinem Minister des 
äußern ins einvernehmen zu setzen, und es ist bei dem heiligen stuhle nachstehendes in erinnerung zu 
bringen. Der päpstliche Bevollmächtigte beklagte durch sein schreiben vom 1. Juni 1854 sich in den ent-
schiedensten ausdrücken über die provisorisch bestehende Verordnung, daß jene, welche von der katholi-
schen kirche abzufallen gedächten, diesen ihren entschluß zweimal vor dem katholischen Pfarrer zu erklä-
ren hätten. Mein Bevollmächtigter gab die aufklärung, daß es keineswegs die absicht Meiner regierung sei, 
den Pfarrer zu nötigen, über die stattgehabte anmeldug des abfalles ein Zeugnis auszustellen, er machte 
sowohl mündlich als schriftlich bemerklich, daß viele Bischöfe es für nützlich hielten, wenn der zum abfalle 
entschlossene katholik genötigt würde, sich noch zweimal vor seinen Pfarrer zu stellen, welcher diese Gele-
genheit benützen könne, um zweckmäßige ermahnung an ihn zu richten. Da aber der heilige stuhl von 
der ausgesprochenen Forderung nicht abgehen zu können glaubte, so erklärte Mein Bevollmächtigter durch 
die note vom 6. august 1855 Meine Bereitwilligkeit, katholiken, welche ihrem Glauben entsagen wollten, 
zur anmeldung bei der politischen obrigkeit anzuweisen. allein, die Bischöfe der im Jahre 1856 zu Wien 
gehaltenen Versammlung haben es für nützlich erklärt, daß solche katholiken verhalten würden, sich zum 
mindesten noch zweimal vor ihren Pfarrer zu stellen. Da ich nun zwar bereit bin, allen Wünschen der 
Bischöfe nach Möglichkeit zu entsprechen, doch die sache Mein dem heiligen stuhl gegebenes Wort 
berührt, so möge der heilige stuhl sich darüber aussprechen, ob er unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
es für zweckmäßig erachte, daß die katholiken, welche von ihrem Glauben abfallen wollen, angewiesen 
werden, diesen entschluß statt bei dem Pfarrer bei der politischen obrigkeit anzuzeigen.

 Die Antwort Roms erfolgte mit der Note des Staatssekretärs Kardinal Antonelli v. 8. 2. 1859 gegen die öster-
reichischen Bischöfe, deren Meinung zwar im Prinzipe und endzwecke mit den absichten des heiligen 
stuhls übereinstimme, wenn sie gleich in bezug auf praktische ausführung verschieden formuliert 
wurde. Der Papst könne einem Gesetz nicht zustimmen, das die katholische religion gleich den falschen 
sekten und Bekenntnissen behandle und der Bekehrung der irrgläubigen hindernisse in den Weg lege. 
Rom forderte entweder die Korrektur oder die prinzipielle Aufhebung der Verordnung v. 30. 1. 1849, ava., 
cUM., kultus, Präs. 298/1859. Daraufhin bat Thun mit Vortrag v. 3. 3. 1859, Präs. 298, ebd. (K.), 
erneut um die Sanktionierung der von ihm vorgelegten kaiserlichen Verordnung. Dieser Vortrag wurde weder 
dem Reichsrat vorgelegt noch resolviert, der entsprechende Akt HHsta., Kab. Kanzlei, KZ. 782/1859, liegt 
nicht ein. Die Verordnung v. 30. 1. 1849 wurde weder aufgehoben noch verändert.

 Die definitive gesetzliche Regelung für Cisleithanien erfolgte erst mit dem Gesetz v. 25. 5. 1868, rgbl. nr. 
49/1868, und der Verordnung der Minister des Kultus und des Inneren v. 18. 1. 1869, rgbl. nr. 13/1869, 
nach denen die Austrittserklärung vor der politischen Behörde zu erfolgen hatte; siehe dazu Mischler – 
Ulbrich, staatswörterbuch 4, 126 ff.

dd–dd  Einfügung Kellners.
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nr. 444   Ministerkonferenz, wien, 16., 20., 23. und 30. März und 6. april 1858

Sammelprotokoll; RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. (Buol 6./30. 4.) gesehen Bach, 
Thun, Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 24. 4., Nádasdy 25. 4., Für se. exzellenz den herrn 
ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 26. 4.

[i.] Marineinskription und Marinekonskription, aals schluß der konferenzberatung über das 
heeresergänzungsgesetz (Protokoll 11). Mit den Beilagen a, B, c, D, Xa.

McZ. 281 – kZ. 1122

Fortsetzung der konferenzberatung über den entwurf eines Gesetzes zur ergänzung des 
heeres bezüglich der k. k. kriegsmarine, Wien am 16. März 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 26. Jänner 1858, mit ausnahme des chefs der ober-
sten Polizeibehörde, bnämlich der Minister des äußern als Vorsitzender, dann die Minister 
des inneren, des kultus, des handels, der Finanzen und der Justiz und der Generaladju-
tant sr. Majestät des kaisers FMl. Baron kellner. s[ektions]rat Marherr als Protokollfüh-
rerb.

[i.] Die Beratung über das Vi. hauptstück des entwurfs (Beilage ii)c betreffend die 
besonderen Bestimmungen über die stellung für die kaiserliche Marine war bis zur rück-
kehr des handelsministers2 mit rücksicht auf den von demselben vorbereiteten entwurf 
eines Gesetzes über die Marineinskription vorbehalten worden.
heute begann der handelsminister mit der Darstellung der Verhandlungen, welche 
hierwegen stattgefunden haben. Bereits mit ah. entschließung vom 12. april 1850 dge-
ruhten se. Majestät die ausarbeitung und Vorlage eines Gesetzentwurfes für die Marine-
inskription anzuordnen, welcher als Grundlage eines zu erlassenden Marinekonskripti-
onsgesetzes dienen sollte3.

1 Das ist das Protokoll der MK. v. 23., 26. und 28. Jänner, 4., 11., 16., 20. und 27. Februar 1858 (= Sam-
melprotokoll Nr. 437). Das vorliegende Sammelprotokoll wird auf dem Mantelbogen als 2. Protokoll bezeich-
net.

2 Toggenburg hatte einen vierwöchigen Urlaub zwecks Eheschließung bewilligt bekommen, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 398/1858.

3 Die Pläne zur Einführung einer Marinematrikel oder Marineinskription, nach der alle Personen in den 
Küstengebieten, die einen mit der Schiffahrt zusammenhängenden Beruf ausübten, in ein Register eingetragen 

a–a  Einfügung Ransonnets.
b−b  Einfügung Ransonnets.
c  Liegt dem Originalprotokoll bei.
d−d  Korrektur Toggenburgs aus war die Vorlage eines mit den einschlägigen Zentralstellen auf Grundlage der 

Marineinskription übereinstimmend mit dem allgemeinen Wehrgesetze zu verfassenden Marinekon-
skriptionsgesetzes abverlangt worden. Die Verhandlungen hierüber zogen sich bis ins Jahr 1856 hin, in 
welchem vorerst ein entwurf eines Marineinskriptionsgesetzes zustande kam, das als Basis des Marine-
konskriptionsgesetzes zu dienen hätte.

 Die Ministerien des inneren und der Finanzen sowie der chef der obersten Polizeibehörde fanden 
gegen jenen entwurf nichts zu erinnern; das Marineoberkommando beanspruchte jedoch unter Beifü-
gung einiger Bemerkungen über einzelne Bestimmungen auch die leitung der aus der Marineinskrip-
tion entspringenden Geschäfte für sich und beantragte die Umarbeitung dieses entwurfs in dieser rich-
tung, hatte auch eine eigenen Vortrag hierwegen an se. Majestät erstattet.
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Mit dieser arbeit wurde eine in triest unter der leitung der Zentralseebehörde aus abge-
ordneten des Marineoberkommandos und der statthalterei und aus Mitgliedern des ree-
der- und handelsstandes zusammengesetzten kommission betraut. aus ihren Beratungen 
und den weiteren einvernahmen der beteiligten Zentralstellen (Ministerium des inneren, 
Finanzministerium und oberste Polizeibehörde) ging endlich im Jahre 1856 ein entwurf 
hervor, der eben zur Finalberatung in die Ministerkonferenz kommen sollte, als eine 
Zuschrift des Marineoberkommandos einlangte, mit welcher gegen den entwurf neue 
anstände erhoben wurden, die sich in der hauptsache darauf bezogen, daß das Mari-
neoberkommando die leitung der Marineinskriptionsangelegenheiten für sich in 
anspruch nehmen zu sollen glaubte, weshalb die Umarbeitung des entwurfes beantragt 
wurde. Das Marine[ober]kommando teilte zugleich mit, daß es über diesen Gegenstand 
gleichzeitig au. Vortrag an se. Majestät erstattet habe4,d. hierauf fand sich der handels-
minister veranlaßt, seinen entwurf sr. Majestät vorzulegen und unter Darlegung der 
Gründe, welche gegen die Überweisung der leitung der inskription durch das Mari-
neoberkommando sprechen, zu bitten, daß er sich mit dem Marineoberkommando auf 
der bei jenem entwurfe eingehaltenen Basise neuerlich ins einvernehmen setzen und nach 
demselben den bezüglichen Gesetzentwurf der ah. schlußfassung unterziehen dürfe 
(Vortrag vom 24. Dezember 1856, kZ. 5043, McZ. 4640)5. Mit der hierauf erteilten ah. 
entschließung vom 8. März 18576 geruhten se. Majestät zu genehmigen, daß sich auf 
Grundlage jenes entwurfs mit dem Marineoberkommando ins einvernehmen gesetzt 
und den anforderungen desselben im interesse der kriegsmarine rechnung getragen 
werde. es wurde weiters zwar nicht für zulässig erkannt, dem Marineoberkommando die 
leitung der aus der inskription erwachsenden Geschäfte zu übertragen, dagegen aber 
angeordnet, demselben alle nachweisungen und resultate der inskription mitzuteilen 
und die unmittelbare teilnahme an der Verwaltung des Pensionsfonds zu sichern. es 
wurde endlich festgesetzt, bezüglich der Verpflichtung der eingeschriebenen zu kriegs-
diensten nur auf das allgemeine Wehrgesetz hinzuweisen und die in der regel stattfin-
dende Widmung der eingeschriebenen zum Dienste bei der kriegsmarine nicht als ein 
recht, sondern als eine Verpflichtung darzustellen. nach dieser ah. Weisung wurde die 

 werden sollten, das auch die Grundlage für die Konskription, d. h. die Aushebung zum Dienst bei der Kriegs-
marine bilden würde, waren Teil der geplanten Reform der Kriegsmarine unter der Federführung des Ober-
kommandanten der Kriegsmarine Vizeadmiral Hans Birch Freiherr v. Dahlerup; sie wurde mit Vortrag des 
Kriegsministers Gyulai v. 6. 4. 1850, Z. 154/b Reservat: anträge über neugestaltung und Vergrößerung 
der k. k. kriegsmarine, beantragt und mit Ah. E. v. 12. 4. 1850 bewilligt (Punkt 13), hhsta., kab. kanz-
lei, MrZ. 1485/1850; zu diesem Vortrag schmidt-Brentano, österreichs Weg zur seemacht 125 
(Rekrutierung) und 128–131 (Flottenbauprogramm).

4 Das Marineoberkommando wurde 1856 eine selbständige Zentralbehörde und beanspruchte die entsprechen-
den Kompetenzen, Wagner, kriegsmarine 1–9. Zum Tauziehen zwischen dem Marineoberkommando und 
dem Armeeoberkommando im Sommer 1856 über die Details siehe ebd., dann ka., aMa., M/c/26 : 
4/1856, und ebd., MksM. 3593/1856.

5 Vortrag Toggenburgs v. 24. 12. 1856, Z. 26568/1856, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 4640/1856.
6 Ebd.

e  Streichung von − evidenzhaltung aller dem stande der seeindustriellen angehörigen individuen, Feststel-
lung ihrer rechte und Verpflichtungen, herstellung einer geregelten norm für die seeverwaltung und 
eines Pensionsinstituts –.
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Verhandlung mit dem Marineoberkommando wieder aufgenommen, und es ging aus der-
selben fund der weiteren Beratung mit den beteiligten Zentralstellenf der beiliegende ent-
wurf ag eines Marineinskriptionsgesetzes hervor, in welchem bezüglich der Verpflichtung 
der eingeschriebenen zu kriegsdiensten auf das allgemeine Wehrgesetz hingewiesen und 
die Widmung zur kriegsmarine nicht als ein recht, sondern als eine Verpflichtung hinge-
stellt wurde (§ 15 des entwurfs a). Die besonderen Bestimmungen über die stellung zur 
k. k. Marine aber waren in dem ersten Wehrgesetzentwurfe (Beilage ih), §§ 28, dann 42 
bis 52 inklusive) ersichtlich gemacht worden. in dem mit der Militärzentralkanzlei sr. 
Majestät vereinbarten entwurfe des heeresergänzungsgesetzes (Beilage ii)i, welcher bisher 
zur Grundlage der konferenzberatung gedient hat, sind jene Bestimmungen (hauptstück 
Vi, §§ 41–43) wesentlich restringiert, und es ist insbesondere die ausschließliche Wid-
mung der inskribiertenj zur kriegsmarine beseitigt worden. als Grund dafür ward geltend 
gemacht, daß man keine ausschließlich italienische Marine haben will und daß in der ah. 
entschließung vom 24. oktober 1856 über die trennung des Marine- vom armeeober-
kommando7 (sub 2. Beilage B)k ausdrücklich gesagt ist: „Die ergänzung der Marine durch 
rekrutierung hat so wie bisher durch das armeeoberkommando bewirkt zu werden, es ist 
kein weiterer antrag auf Bildung eines eigenen Marineergänzungsbezirks zu stellen, und 
es hat sonach auf keine weiteren gegenseitigen einvernehmungen in dieser Beziehung 
anzukommen.“ obwohl nun der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner 
an dieser ah. Bestimmung festhalten zu müssen erklärt und somit jede weitere Diskussion 
hierüber abgeschnitten zu haben geglaubt hat8, so war doch der handelsminister mit 
rücksicht auf die ihm später zugekommene ah. entschließung vom 8. März 1857, wel-
che die Beziehungen der Marineinskription zum allgemeinen Wehrgesetze feststellt, der 
ansicht, daß diese Bestimmungen noch immer den erwägungen raum geben dürften, 
welche er im interesse eines der wichtigsten und zukunftsversprechendsten erwerbs-
zweige, ja im interesse des Bestandes und der erhaltung eines belangreichen teils der 
Bevölkerung der südlichen kronländer in dem beiliegenden schriftlichen Votum (Beilage 
c)l vorzutragen sich für verpflichtet erachtet. es ist darin gezeigt, daß für den k. k. see-
kriegsdienst, d. i. für den eigentlichen Matrosen- und schiffshandwerkerdienst keine bes-
seren rekruten als jene aus der in und von der see lebenden küstenbevölkerung gefunden 
werden können; daß mdie rücksicht für diem Festhaltung der österreichischen Matrosen 
im Vaterlande eine längere als eine vierjährige kapitulation nicht verträgtn; daß die schein-

7 Siehe dazu Protokoll 1 (= Sammelprotokoll Nr. 437), Anm. 27.
8 Toggenburg zitiert hier die Äußerung Kellners zum VI. Hauptstück im Protokoll 1 (= Sammelprotokoll Nr. 

437).

f−f  Einfügung Toggenburgs.
g  Liegt dem Originalprotokoll bei.
h  Beilage zu Protokoll 1 (= Sammelprotokoll 437).
i  Liegt dem Originalprotokoll bei.
j  Korrektur Toggenburgs aus küstenbevölkerung, das ist der auf und von der see lebenden.
k  Ein Auszug der Ah. Entschließung liegt dem Originalprotokoll bei.
l  Liegt dem Originalprotokoll bei.
m−m  Korrektur Toggenburgs aus die eigentümlichen Beschwerden dieses Dienstes sowie.
n  Korrektur Toggenburgs aus vertragen.
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bare Begünstigung einer nur vierjährigen kapitulation durch die vorbehaltene Berufung 
zum seekriegsdienste im Falle des Bedarfs bis zum vierzigsten Jahre mehr als aufgewogen 
wird; daß endlich der Geist der Flottenmannschaft nicht sowohl durch einreihung ande-
rer nationalitäten, als vielmehr durch das offizierskorps verbessert und gehoben werden 
kann, owie es bereits geschehen isto. es liegt sonach im interesse des Marinekriegsdienstes 
selbst, diese von Jugend auf für die Marine vorgebildete Bevölkerung diesem ihrem eigent-
lichsten Berufe nicht zu entziehen. hiermit ist weder die etwa zur ergänzung der Flotten-
mannschaft nötige Beiziehung eines teils der Bevölkerung aus dem inneren des reiches 
für die kriegsmarine, noch die Unterwerfung derjenigen küstenbevölkerung, welche sich 
anderen Beschäftigungen als jenen des seewesens widmet, unter das allgemeine Wehrge-
setz ausgeschlossen. nur würde im ersteren Falle zur Beseitigung der Unzukömmlichkei-
ten, welche aus der Ungleichheit der kapitulation entstünden, die im schriftlichen Votum 
ausgeführte Modalität zu treffen sein, wornach der aus dem inneren des reichs zur 
kriegsmarine abgestellte Mann, wenn er vor seinem vierzigsten lebensjahre in das innere 
zurückkehrt, zur Vollstreckung der übrigen kapitulationszeit verpflichtet ist.
Der handelsminister war der Meinung, daß über seine im schriftliche Voto zusammenge-
faßten anträge: p1. die eingeschriebenen ausschließend dem Dienste in der kaiserlichen 
Marine vorzubehalten, 2. die Dienstzeit derselben in der kaiserlichen Marine mit vier 
Jahren vorbehaltlich der requisibilität im Falle eines krieges bis zum vierzigsten Jahre zu 
bemessen, 3. eventuell für Matrosen, die aus dem inneren abgestellt werden, ebenfalls die 
vierjährige Dienstzeit anzunehmen, wenn sie nach dem austritte aus der kriegsmarine 
sich der handelsmarine widmen und gehörig einschreiben lassen, vorläufig die ah. ent-
scheidung einzuholen sein dürfte. Fiele diese im Prinzipe genehmigend aus, so könnten 
dann das Marineinskriptionsgesetz und das heerergänzungsgesetz gleichzeitig zum 
abschlusse gebracht werdenp.

Der Finanzminister hat folgendes schriftlich vorbereitete Votum abgegebenq:
eine langjährige erfahrung und die genaueste Bekanntschaft mit dem seewesen und dem 
seedienste9 bestimmt mich, dem Votum des handelsministers aus voller Überzeugung 
beizutreten. ich beschränke mich daher auf einige nachträgliche Bemerkungen.

9 Bruck war in seiner Triester Zeit (1821–1848) u. a. Mitbegründer des Versicherungs- und Schiffahrtsunter-
nehmens Österreichischer Lloyd und als Handelsminister (1848–1851) auch für die Handelsmarine zustän-
dig gewesen. 

o−o  Einfügung Toggenburgs.
p−p  Korrektur Toggenburgs aus 1. die seebevölkerung ausschließend dem Flottendienste vorbehalten, 2. die 

Dienstzeit derselben auf der kriegsflotte mit vier Jahren vorbehaltlich der allgemeinen Verpflichtung bis 
zum 40. Jahre zu bemessen, 3. eventuell für Matrosen, die aus dem inneren abgestellt werden, die 
gewöhnliche achtjährige kapitulationszeit beizubehalten, wenn sie nach Vollendung ihres Dienstes bei 
der Marine in das innere zurückkehren, vorläufig die ah. entscheidung einzuholen sein dürfte. Fiele 
diese im Prinzipe genehmigend aus, so könnte, falls es beliebt würde, einstweilen die Beratung über den 
entwurf wegen der Marineinskription selbst ausgesetzt und zum abschlusse des heerergänzungsgesetzes 
geschritten werden. es müßten jedoch dabei bezüglich des Flottendienstes diejenigen Bestimmungen 
zur Grundlage genommen werden, welche diesfalls in dem entwurf i, §§ 28, dann 42 bis inklusive 52 
des Vi. hauptstücks enthalten sind.

q  Das Votum liegt nicht bei, es wurde vom Protokollführer abgeschrieben.
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Die notwendigkeit einer tüchtigen, achtung gebietenden österreichischen seemacht ist 
von sr. Majestät dadurch anerkannt, daß allerhöchstdieselben einen solchen stand von 
kriegsschiffen vorgezeichnet haben, der in kriegszeiten bei voller Bemannung 14.000 
Matrosen, 4000 Mann Marineinfanterie, 3000 Mann Marineartillerie, 2000 Mann 
handwerker, zusammen 23.000 Mann bedingt, wozu noch 2000 Mann für die lagunen-
flotte zu rechnen sind, also 25.000 Mann im ganzen10. Die österreichische kauffahrtei-
schiffahrt bestand am ende des Jahrs 1856 aus 9938 segelschiffen mit 341.386 tonnen-
gehalt = circa 6 Millionen Wiener Zentner mit 34.688 Mann bemannt, wozu man wenig-
stens noch 6000 schiffshandwerker rechnen muß, zusammen also 40.688 Mann. endlich 
bedarf die bedeutende Dampfflotte des lloyd mit inbegriff der vielen Matrosen und 
handwerker, welche auf den schiffen der ersten österreichischen Donaudampfschiffahrts-
gesellschaft beschäftigt sind, wenigstens 5000 Mann. es stellt sich also eine summe von 
70.000 Mann heraus, von denen selbst in Friedenszeiten, wenn die Flotte nur schwach 
bemannt ist, wenigstens 60.000 Mann erforderlich sind.
Da dieses Bedürfnis aus der eigentlichen küstenbevölkerung genommen werden muß, die 
man von den Bocche di cattaro bis zum Po auf kaum eine Million seelen anschlagen 
kann (Dalmatien 500.000, kroatisches littoral 150.000, istrien und triest 250.000, vene-
zianische küste 100.000 = 1 Million), so ergibt sich die Zahl von 6 % im ganzen, und von 
2½ % im kriege und 1½ % im Frieden für die k. k. seemacht allein. Diese Zahlen spre-
chen deutlich. Will man eine angemessene, tüchtige seemacht, so muß man auch die 
Mittel dazu gewähren. Die Mittel sind zuerst die Mannschaft, dann Geld. Gewährt man 
die Mannschaft nicht, so ist es schade um das viele Geld, das man aufwendet. im Frieden 
muß man die schiffe zum kriege bauen. Dann sind die schiffe schwach bemannt, nicht 
ausgerüstet, um die kosten zu verringern. tritt aber der kriegsfall ein, so greift man auf 
die handelsmarine. in dieser müssen also im Frieden die tüchtigen Matrosen, und zwar 
auf der see, für den krieg gebildet werden, was durch inländer11 nimmermehr erreicht 
werden kann. Zwingt man nun diese seeleute zum Dienste im landheer oder, was noch 
schlimmer wäre, veranlaßt man dadurch ihr Wegbleiben in fernen ländern, so zerstört 
man dadurch das wertvollste kapital, das man beim kriege zur see bedarf. Durch kurze 
Dienstzeit wird dieses kapital des rascheren Wechsels wegen vermehrt, und deshalb 
erkläre ich mich für eine dreijährige Dienstzeit, welche mehr als hinreichend ist, um die 
Disziplin und die wenigen handgriffe zu lernen, die ein Matrose für den Dienst auf 
kriegsschiffen bedarf. auf den Fahrten mit handelsschiffen aber lernt er sein eigentliches 
handwerk, da wird er zum wahren seemann gebildet, und aus ihnen erhält man die tüch-
tigen Matrosen. so tun es die engländer und amerikaner; von diesen soll man in dieser 
sache lernen, nicht die russen darin nachahmen, die am ende auch nur aus not die 
inländer zu schlechten Matrosen dressieren.
ich schlage daher vor, in dem Patente zur ergänzung des heeres alles wegzulassen, was 
sich auf die Marine bezieht, dagegen in das iV. hauptstück, welches von den Befreiungen 

10 Es galt nach wie vor das von Dahlerup ausgearbeitete und mit Ah. E. v. 12. 4. 1850 genehmigte Flottenbau-
programm, vgl. Anm. 3, allerdings weichen die von Bruck genannten Mannschaftszahlen von den in der Ah. 
Entschließung genannten etwas ab.

11 Bewohner im Inneren des Staates im Gegensatz zu den Küstenbewohnern.
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handelt, den Paragraphen aufzunehmen: „alle jene individuen, welche in Gemäßheit 
Unseres Patents vom ... über die Marineinskription in die seematrikel eingetragen und 
zum Dienste auf Unserer Flotte verpflichtet sind.“ Wenn man sich zu dieser prinzipiellen 
lösung dieser wichtigen Frage nicht entschließen will, so muß ich offenherzig bekennen, 
daß das beantragte Patent über die Marineinskription einen geringen, um nicht zu sagen 
üblen eindruck machen wird. Die hauptbestimmungen, auf die es ankommt, müßte 
man im Gesetze über die heeresergänzung suchen. sind diese Bestimmungen ungünstig, 
so fällt das Ganze; sind sie günstig, so fasse man alles zusammen in dem Patente über die 
Marineinskription. Bestimmt man mehr als drei Jahre Dienstzeit und bleibt noch die 
Möglichkeit, zum landheere abgestellt zu werden, so wird die junge seebevölkerung, die 
nach dem Patente die abzüge vom lohne vor augen haben wird, nicht im inlande blei-
ben. Die alten seeleute, die schon über die Jahre der kriegsdienstpflicht hinaus sind, 
werden zufrieden sein. allein, um die jungen seeleute ist es zu tun; die muß man zu hal-
ten suchen. Wenn man Gesetze der art macht, muß man die normierenden Zustände ins 
auge fassen. Welches sind nun bei dieser Frage diese Zustände?
Die ganze seefahrende Welt leidet Mangel an tüchtigen seeleuten, weil sich der Verkehr 
und deshalb die Zahl der schiffe weit schneller vermehrt, als die seetüchtige Bevölkerung, 
die nur aus den küstenbewohnern genommen werden kann. österreich ist noch so glück-
lich, an seiner langgestreckten seeküste eine hinreichende Zahl von seeleuten für die 
Bemannung seiner schiffe zu besitzen. Die Folge ist, daß die fremden seestaaten ordent-
lich Jagd machen auf die österreichischen Matrosen. Der handelsminister hat dies aus-
führlich dargetan. nur durch die Marineinskription, durch die Befreiung vom Dienst im 
landheere, durch die kurze dreijährige Dienstzeit auf den k. k. kriegsschiffen − mit der 
Verpflichtung jedoch, im kriege bis zum 40. Jahre einberufen zu werden −, durch die 
kreierung des Pensionsfonds nach dem vorgeschlagenen Patente, nur durch diese Mittel 
allein kann man der österreichischen seeschiffahrt die nötige Mannschaft bewahren und 
dadurch dem staate für den kriegsfall die erforderliche eingeübte, mit dem wahren see-
dienste vertraute Mannschaft sichern, die er im Frieden nicht zu bezahlen braucht. Bei 
einem dreijährigen Dienste werden fast dreimal mehr seeleute auf den handelsschiffen 
zum kriegsdienst gebildet, dadurch wird schnell die ganze handelsmarine dazu abgerich-
tet sein. Dies muß der staat durch die bezügliche Gesetzgebung anstreben, nicht aber 
durch landdienst, achtjährige kapitulation etc. die jungen kräftigen Matrosen aus dem 
lande treiben, die handelsschiffahrt dadurch verkümmern, um im Fall des kriegs nur 
den älteren, gebrechlich gewordenen teil der seebevölkerung zur Verfügung zu haben. 
halbe Maßregeln sind dabei nachteiliger als gar keine.
Der Minister des inneren bemerkte: nach den vorstehenden Voten handelt es sich bei 
der stellung zur kriegsmarine um zwei wichtige ausnahmen von den Prinzipien des all-
gemeinen Wehrgesetzes, nämlich um die ausschließliche Widmung der küstenbevölke-
rung für den seedienst und um die abkürzung der kapitulation. Um hierüber mit Beru-
higung absprechen zu können, scheint es ihm unerläßlich zu sein, in den meritorischen 
inhalt des Marineinskriptionsgesetzes als der Basis der Marinekonskription einzugehen. 
er glaubte daher, daß der diesfällige entwurf schon gegenwärtig der konferenzberatung 
umso mehr zu unterziehen wäre, als sich sowohl im entwurfe i, § 42, als im entwurfe ii, 
§ 41, des heerergänzungsgesetzes auf die Marineinskription berufen wird, mithin beide 
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Gesetze nicht anders als gleichzeitig publiziert werden könnten. Müßte das heerergän-
zungsgesetz allein der ah. schlußfassung unterzogen werden, so könnte der Minister des 
inneren, solange militärischerseits von der Fassung des Vi. hauptstücks nach entwurf ii 
nicht abgegangen wird, nur dessen Vorlage nach eben dieser Fassung beantragen.

hiernach wurde in der sitzung vom 20. März 1858
(Vorsitz und Gegenwärtige wie am 26. Jänner und FMl. Freiherr v. kempen)

zur Beratung des Gesetzesentwurfes über die Marineinskription (entwurf a)r geschritten.
Die §§ 1–14 haben zu keinen meritorischen, sondern nur zu einigen formellen 
Bemerkungen anlaß gegebens, und zwar
§ 1. „Die Untertanen Unseres reiches“ wurde über die Bemerkung des kultusmini-
sters, daß wohl se. Majestät, nicht aber das reich Untertanen hat, hier sowohl, als wo 
dieser ausdruck sonst noch vorkommt, in: „Diejenigen Unserer Untertanen“ oder „öster-
reichische Untertanen“ abgeändert, desgleichen im § 7, V. lit b, der ausdruck „handels-
schiffe Unseres reiches“ in „österreichische handelsschiffe“.
Die im § 14 mit roter tinte beigesetzten änderungen und Durchstreichungen beruhen 
auf den mittlerweile in den Paßvorschriften eingetretenen änderungen12.
in eben diesem § 14, lit. g, wurden auf antrag des Justizministers die Worte „als Betrug“ 
weggelassen, weil nicht alle der hier aufgeführten Paragraphen des strafgesetzes dieses 
Verbrechen oder Vergehen betreffen.
§ 15 liegt in doppelter Fassung vor: die schwarze nach dem antrage des handelsministers 
seinem Votum gemäß und der ah. entschließung vom 8. März 1857 akkomodiert, die 
rote nach der strengsten auffassung der vorbelobten ah. entschließung über den Wunsch 
des Ministers des inneren. Welche von beiden immer beliebt wird, so muß sich nach dem 
erachten des handelsministers jedenfalls schon dermalen über die Prinzipienfrage aus-
gesprochen werden, ob es bei der ausschließlichen Widmung der eingeschriebenent zur 
kriegsmarine mit der kürzeren kapitulation oder bei den Bestimmungen des Vi. haupt-
stücks des heeresergänzungsgesetzes nach entwurf ii zu verbleiben habe; dann ob die 
näheren Bestimmungen über die Marinekonskription in dem Gesetze über die heerer-
gänzung oder in dem Marineinskriptions- oder einem eigenen Marinekonskriptionsge-
setze ihren Platz finden sollen.
Was 1. die Frage über die ausschließliche Widmung und kürzere kapitulationszeit betrifft, 
so besteht zwischen dem handels- und dem Finanzminister in der hauptsache einstim-
migkeit, und nur über die Dauer der kürzeren kapitulation die Differenz, daß ersterer sie 
mit vier, letzterer mit drei Jahren beantragte. aus den von beiden angeführten wichtigen 
rücksichten haben sich die Minister desu kultus und der Justiz in der hauptsache mit 
ihnen vereinigt, und während der kultusminister sich auch rücksichtlich der Dauer der 

12 Kaiserliche Verordnung v. 9. 2. 1857, rgbl. nr. 31/1857; siehe dazu MK. v. 16. 11. 1856/I, ömr. iii/5, 
nr. 375, MK. v. 6. 12. 1856, ebd., nr. 377, und MK. I v. 17. 12. 1856, ebd., nr. 380. 

r  Liegt dem Originalprotokoll bei.
s  Randvermerk Marherrs: Bezüglich der §§ 8 und 13 kommt in der sitzung am 6. april ein nachtrag vor.
t  Korrektur Toggenburgs aus seebevölkerung.
u  inneres, des von Bach gestrichen.
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kapitulation der ansicht des Finanzministers, also für drei Jahre, anschloß, vtrat der Mini-
sterv der Justiz dem antrage des handelsministers für vier Jahre bei.
wDer Minister des inneren erkennt die von dem handels- und Finanzminister im 
interesse der Marine hervorgehobenen Motive für die ausschließliche Widmung der 
inskribierten für den seedienst und die kürzere Dienstzeit von solcher Wichtigkeit, daß 
er nur bevorworten könne, daß diese grundsätzlichen Fragen der ah. entscheidung unter-
zogen und nach deren ergebnis das betreffende hauptstück des heeresergänzungsgesetzes 
festgestellt werde. se. Majestät dürften übrigens gebeten werden, hierüber vorläufig noch 
das Gutachten des Marineoberkommandos einzuholen. in betreff der Dienstdauer würde 
er mit rücksicht auf die Vorverhandlungen eventuell vier Jahre empfehlen.w

Der Generaladjutant sr. Majestät FMl. Freiherr v. kellner erklärte dagegen, bei dem 
Bestande der ah. entschließung vom 24. oktober 1856, weder für die ausschließliche 
Widmung der seebevölkerung zur kriegsmarine noch für die kürzere kapitulation stim-
men zu können und stellte es dem ah. ermessen sr. Majestät anheim, ob allerhöchstdie-
selben hierüber etwa noch das Gutachten sr. k. k. hoheit des durchlauchtigsten herrn 
erzherzogs Marineoberkommandanten einzuholen geruhen. auch der chef der ober-
sten Polizeibehörde sowie der tg. gefertigte Vorsitzende erachteten, die vorläufige 
einvernehmung höchstgedacht sr. k. k. hoheit13 beantragen zu sollen, und zwar der tg. 
Gefertigte umso mehr, als er sich, wenn er gleich die Wichtigkeit der von den Ministern 
des handels und der Finanzen angeführten Gründe nicht verkennt, doch nicht für kom-
petent hält, insbesondere über die Frage abzusprechen, ob die Marinekapitulation mit 
vier oder drei Jahren festzusetzen sei.
Belangend die 2. Frage, ob die stellung zur kriegsmarine in dem Gesetze über die Mari-
neinskription oder in einem eigenen konskriptionsgesetze oder in dem Gesetze über die 
heeresergänzung ihren Platz zu finden habe, so würde der handelsminister mit rück-
sicht auf die ah. entschließung vom 8. März 1857 sich für die Belassung der diesfälligen 
Bestimmungen in dem Gesetze über die heeresergänzung aussprechen, damit die Wie-
derholung des ganzen Mechanismus der stellung, §§ 30 und folgende (entwurf ii), ver-
mieden werde, welche sonst unfehlbar stattfinden müßte, wenn ein besonderes Marine-
konskriptionsgesetz erlassen werden sollte. in dieser und in der weiteren Voraussetzung, 
daß se. Majestät die grundsätzliche Frage zu 1. im sinne der Majorität der konferenz zu 
entscheiden geruhen, könnte der § 15 in der ursprünglichen Fassung (schwarz) beibehal-
ten werden, nachdem auch gegen dessen materiellen inhalt, insbesondere die Widmung 
des eingeschriebenen ohne rücksicht auf seinen Familienstand, also mit aufhebung der 
Befreiungstitel der §§ 12, 13 etc., ii. entwurf des heeresergänzungsgesetzes, von der 
Majorität der konferenz keine einwendung gemacht worden ist.x Übrigens unterläge 
auch die Verfassung eines eigenen Marinekonskriptionsgesetzes, falls dasselbe beliebt 
würde, keiner besondern schwierigkeit. Dem antrage des handelsministers bezüglich der 
Formfrage trat der Minister des inneren und der chef der obersten Polizeibehörde bei.

13 Erzherzog Ferdinand Maximilian.

v−v  Korrektur Bachs aus traten die Minister des inneren und.
w−w  Einfügung Bachs.
x  Randvermerk Marherrs: siehe abstimmung zu § 41 des heeresergänzungsgesetzes.
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Der Finanzminister war, wie bereits in dessen Votum angedeutet, der Meinung, daß die 
Bestimmungen über die stellung zur kriegsmarine in das Marineinskriptionsgesetz selbst 
oder in eine besondere, jedoch mit ersterer gleichzeitig hinauszugebende konskriptions-
vorschrift aufgenommen und als ein selbständiges Ganzes, unabhängig von dem Gesetze 
über die ergänzung des heeres, in welches nur der von ihm beantragte Paragraph über die 
Befreiung der inskribierten vom landheerdienste aufzunehmen wäre, zu erlassen sei. 
Denn die Marinekonskription beruht nach dem Vorausgelassenen auf Prinzipien, die von 
jenen der konskription für das landheer so wesentlich verschieden sind, daß deren 
Zusammenfassung in ein Gesetz nicht angemessen erscheint. Viele persönliche Befreiungs-
titel des letzteren fallen bei dem ersteren ganz; dies würde eine beständige, in einem neuen 
Gesetze nicht anständig aussehende Berufung auf die hinsichtlich der Marine eintreten-
den ausnahmen notwendig machen, die Übersicht des ganzen erschweren und der ein-
heit des Gesetzes über die heeresergänzung eintrag tun. es muß weiters bemerkt werden, 
daß die erfahrungen, welche nach längerer Wirksamkeit des Marine inskriptions- und 
-konskriptionsgesetzes gemacht werden dürften, vielleicht die not wendigkeit mancher 
Modifikationen herausstellen werden, diese führen dann zur Widerrufung einzelner 
Bestimmungen des Gesetzes und es ist gewiß schicklicher, selbe bei einem abgesonderten, 
bloß für diesen Zweig berechneten Gesetze, als bei dem all gemeinen, durch jene Modifi-
kationen gar nicht betroffenen heeresergänzungsgesetze eintreten zu lassen. allen diesen 
Unzukömmlichkeiten wird begegnet, wenn man alle die Marine betreffenden Vorschrif-
ten in ein Gesetz zusammenfaßt. nur so wird das Marinegesetz, wie schon im früheren 
Votum angedeutet, die beabsichtigte Wirkung machen können.
Diesem antrage traten sofort die Minister des kultus und der Justiz, endlich der tg. gefer-
tigte Vorsitzende mit dem Bemerken bei, daß er bei der wesentlichen Verschiedenheit 
des systems, welches nach dem einraten der Majorität der Marinekonskription zum 
Grunde gelegt würde, von jenem für das landheer einen üblen eindruck auf die stel-
lungspflichtigen besorge, wenn sie in einem und demselben Gesetze sich von Begünsti-
gungen ausgeschlossen oder Verpflichtungen unterworfen sehen, welche nur für einen 
teil von ihnen und für den andern nicht gelten sollen.
FMl. Freiherr v. kellner erklärte, konsequent mit seiner früheren abstimmung zu 1. 
sich nur für die mit roter tinte entworfene Fassung des § 15 aussprechen zu können.

Fortsetzung am 23. März 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 20. März.

Zum § 19 bemerkte der handelsminister, daß er den text des ursprünglichen ent-
wurfs durch die mit roter tinte ersichtlich gemachte Fassung ersetzt habe, weil ihm die im 
ersteren (absatz 1) aufgenommene Zusicherung der aufnahme der zur weiten Fahrt befä-
higten kapitäne als „auxiliar-Fregatten-leutnants oder schiffsfähnriche oder Fregatten-
fähnriche“ mit dieser dreifachen alternative so unbestimmt geschienen hatte, daß er es 
jedenfalls für angemessener erachtete, den gedachten kapitäns keine andere als die den 
weiter unten genannten schiffsoffizieren zugedachte Zusicherung im allgemeinen „nach 
tunlichkeit den ihrer Befähigung entsprechenden Posten“ zu geben. in dieser Beziehung 
war sofort auch die konferenz mit der neuen roten textierung einverstanden.
anders verhielt es sich rücksichtlich des ymit diesem § 19 in Verbindung stehenden § 42 
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des heerergänzungsgesetzentwurfes ii, welcher bestimmt, daß die kapitäne und schiffs-
leutnants weiter Fahrt nur im Falle eines krieges, wenn es der außerordentliche Bedarf 
erfordert, zur kaiserlichen Marine berufen werden sollen.y 
Der handelsminister glaubtez, diese Zusage in der von ihm beantragten allgemeinen 
Weise nach dem einstimmigen einraten der mit der ausarbeitung des entwurfs des 
Gesetzes über die Marineinskription betrauten kommission auch auf die handelsschiffs-
kapitäne der küstenfahrt (capitani al cabotaggio) und die schiffsführer der küstenfahrt 
(Direttori al cabotaggio) (§ 7, ii und iii), d. i. auf alle diejenigen ausdehnen zu sollen, 
welche durch eine bei einem hafenamte abzulegende Prüfung ihre besondere Qualifika-
tion für die Führung eines schiffes erproben müssen, aaweil in der tat auch füraa diese 
beiden kategorien bei der eigentümlichen Beschaffenheit unserer küstenmeere und bei 
dem Umstande, wo die capitani al cabotaggio ihre Fahrten über das ganze mittelländi-
sche Meer bis zu den säulen des herkules einer-, dann bis ins schwarze und asowsche 
Meer andrerseits ausdehnen, bbin der küstenfahrt die gleichen rücksichten sprechen wie 
für die kapitäne langer Fahrt und die schiffsleutnantsbb. Der Minister des inneren war 
dagegen für die restringierung der erwähnten Zusicherung auf die im § 42 des entwurfs 
ii des rekrutierungsgesetzes (§ 43 i. entwurf ) benannten zur weiten Fahrt patentierten 
schiffskapitäne und leutnants, weil die einbeziehung der beiden anderen kategorien der 
Direttori und capitani al cabotaggio einen neuen Befreiungstitel für die Marinekonskrip-
tion bilden und hiermit den Bereich derselben, sowohl zum nachteile des kriegsmari-
nedienstes selbst, als auch der im Falle der Unzulänglichkeit der inskribierten zum see-
dienste zu berufenden Binnenbevölkerung beschränken würde. seinem antrage schlossen 
sich der chef der obersten Polizeibehörde und FMl. Freiherr v. kellner an.
Der Finanzminister war zwar ebenfalls für die ausschließung der schiffsführer der 
küstenfahrt (Direttori di cabotaggio) von der Begünstigung des § 19 (§ 42 des heereser-
gänzungsgesetzes), erklärte sich aber für die Beibehaltung der kapitäne der küstenfahrt in 
demselben, weil diese ihre Fahrten bis Gibraltar und ins schwarze Meer ausdehnen, in 
ihrer Zahl nicht beträchtlich (700–800) sind, und diese kategorie die eigentliche Pflanz-
schule für die handelskapitäne der weiten Fahrt bildet. ihm traten die Minister des 
Unterrichts und der Justiz sowie der tg. gefertigte Vorsitzende bei.
Vermöge dieser abstimmung ccwürden also im heeresergänzungsgesetze § 42 den zur wei-
tern Fahrt patentierten schiffskapitänen und leutnants auch die capitani del grande 

y−y  Korrektur Toggenburgs aus des meritorischen inhalts dieses § 19. im § 42 des entwurfs ii des heerergän-
zungsgesetzes (welcher auch den Fall bestimmt, wann die Berufung stattfindet, nämlich im Falle eines 
kriegs, wenn es der außerordentliche Bedarf erfordert) wird nur den zur weiten Fahrt patentierten 
kapitäns und schiffsleutnants die einteilung als auxiliaroffiziere und beziehungsweise kadetten in den 
Flottendienst zugesagt.

z  jedoch gestrichen.
aa−aa  Korrektur Toggenburgs aus und das kostbarste Material für ober- und Unteroffiziersstellen auf der kriegs-

flotte abgeben. Denn in der tat haben auch.
bb−bb  Korrektur Toggenburgs aus Gelegenheit genug, sich gleich den kapitäns a lungo corso zu tüchtigen und 

erfahrenen schiffsführern auszubilden.
cc−cc  Korrektur Toggenburgs aus würden also die im roten texte des § 19 doppelt unterstrichenen Worte nach 

der eminenten stimmenmehrheit (7 gegen 1) wegfallen, die einfach unterstrichenen dagegen nach der 
absoluten Mehrheit (5 gegen 3) bleiben. 
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cabotaggio anzureihen und der § 19 des Marineinskriptionsgesetzes entsprechend zu 
ergänzen seincc. dd

Zum § 25 wünschte der Justizminister eine Fürsorge für diejenigen kinder, deren stief-
mutter die Pension bezieht, die aber besonderer Verhältnisse wegen mit ihr nicht im 
gemeinsamen haushalte leben können. eeDieser Bemerkung wurde vom handelsmini-
ster durch den im § 24 vor dem zweiten absatze eingefügten Beisatz „Die Pension 
gebührt der Witwe in Gemeinschaft mit den unter dem normalalter (§ 25) stehenden 
kindern des Verstorbenen“ rechnung getragenee. 
Bei § 28, welcher von der löschung aus der seematrikel handelt, wurde über antrag des 
Ministers des inneren und mit Zustimmung des handelsministers die streichung des 3. 
und 4. (eingeklammerten) absatzes beschlossen. Mit der löschung aus der seematrikel 
wird nämlich nach §§ 1, 2 und 29 des entwurfs der Verlust des rechtes zur ausübung 
derjenigen Beschäftigung verbunden sein, auf welche die inskription lautet. Da nun aber, 
in der regel gewiß, der seemann für eine andere Beschäftigung nicht taugt, so ist seine 
existenz vernichtet, wenn er nach absatz 3 dieses Paragraphs wegen eines Verbrechens, 
Vergehens oder selbst einer bloßen Übertretung der einschreibung als unwürdig erklärt, 
also seines bisherigen nahrungszweiges beraubt werden sollte. auch die unschuldige 
Familie des Verurteilten wäre preisgegeben. Ungemessene Vermehrung der schreiberei 
aber wäre die Folge der anordnung, wornach die Zentralseebehörde über jeden solchen 
straffall zu entscheiden und, wenn rekurriert wird, ihr erkenntnis sogar dem Ministerium 
vorzulegen hätte. es ist zwar auf die Beibehaltung dieser Bestimmung als ein Mittel zur 
erhaltung der ehrenhaftigkeit des standes von den der kommission beigezogenen ree-
dern und seeleuten ein besonderer Wert gelegt worden. allein, nachdem bereits im editto 
politico14 und zum teil im strafgesetze selbst die Fälle vorgezeichnet sind, in welchen mit 
der Verurteilung der Verlust gewisser rechte und auszeichnungen, selbst Gewerbsverlust 
etc. verbunden ist, so ist hiermit der äußeren ehre hinlänglich rechnung getragen, ohne 
darum die subsistenzmittel ganzer Familien zu untergraben.
Was den 4. absatz des § 28 betrifft, so erscheint derselbe schon darum als überflüssig, weil 
mit dem darin vorausgesetzten Wegfall der ausschießlichen Widmung des inskribierten 
zum kriegsflottendienste auch dessen Befreiung vom Dienste im landheere entfällt.
Übrigens wird vom handelsminister mit rücksicht auf die vom Minister des inneren 
bemerkte Verwirkung von rechten oder Befugnissen nach dem straf- oder andern Geset-
zen diesem Paragraph der Beisatz angehängt, daß in solchen Fällen auch die streichung 
des eingeschriebenen von amts wegen erfolge.

14 Das politische Navigationsedikt Maria Theresias, Editto politico di navigazione v. 1. 4. 1774, war die nach 
wie vor gültige Grundlage des österreichischen Seerechts.

dd  Randvermerk Marherrs: siehe endliche abstimmung zum § 36 des heeresergänzungsgesetzes.
ee−ee  Korrektur Toggenburgs aus Der Finanzminister teilte zu diesem ende eine abschrift der hierwegen für 

Zivilstaatspensionisten bestehenden Vorschrift und Übung (Beilage c) mit, wornach der handelsmini-
ster sich vorbehielt, einen dieser Bestimmung entsprechenden Beisatz anzufügen, dahin, daß die mit der 
Pension beteilte Witwe die kinder erster oder früherer ehe ihres Gatten bis zum 15. lebensjahre zu 
erhalten verpflichtet oder, falls dieselben nicht in ihrer Verpflegung gelassen werden könnten, der entfal-
lende anteil von ihrer Pension dazu zu widmen sei.
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Die im § 32 und folgenden vorkommenden Gebühren sowie die Pensionen nach § 26 etc. 
sind nach der Bemerkung des Justizministers in der dermalen bestehenden Valuta nach 
dem konventionsfuße zu verstehen. insofern nun, wie vorauszusetzen ist, das Gesetz zu 
einer Zeit publiziert würde, wo die neue österreichische Währung bereits eingeführt sein 
wird15, wäre zur Vermeidung etwaiger Zweifel überall die konventionsmünzevaluta beizu-
setzen, was auch angenommen wurde.
im § 35 wurde bei der stelle „dient als Basis zur Bemessung der auf ein individuum ent-
fallenden Perzentenquote“ die Berufung „nach § 16“ vor dem Worte „entfallenden“ ein-
geschaltet.
Der § 39, welcher nach der Bemerkung des Justizministers lediglich eine nach dem 
aBGB. von selbst verstandene theoretische Bestimmung enthält, wurde gestrichen.
Die vorübergehenden Bestimmungen (§§ 48–52) wünschte der chef der obersten 
Polizeibehörde wegen ihrer transitorischen, nur für fünf Jahre berechneten Wirksam-
keit aus dem bleibenden Gesetze entfernt zu sehen. Der handelsminister verkannte die 
richtigkeit dieser Bemerkung nicht und wäre bereit, jenen Übergangsbestimmungen 
ihren Platz in einem einführungspatente anzuweisen, wenn das Gesetz selbst von größe-
rem Umfange wäre. nachdem aber dieses alsdann sich nur auf 47 Paragraphen beschrän-
ken würde, so glaubte er, hierwegen von einem eigenen einführungspatente dazu abstand 
nehmen und die Übergangsbestimmungen im Gesetze selbst beibehalten zu dürfen.
im § 49 wurde nach dem antrage des Justizministers in der absicht, den ungeschmä-
lerten Genuß bereits erworbener Pensionen sowohl während als nach der fünfjährigen 
Übergangsperiode zu sichern, nach den Worten „Pensionen werden“ das Wörtchen „auch“ 
eingeschaltet.
ein vom Finanzminister zu § 50 erhobener Zweifel, ob bei der ausmittlung der Dienst-
jahre behufs der Pension nach diesem Paragraphen die vor der fünfjährigen Übergangspe-
riode zugebrachten Dienstjahre eingerechnet werden, wurde von dem handelsminister 
durch die Versicherung behoben, daß dieses mit rücksicht auf die ganz unbedingte Fas-
sung des § 22, lit. b, allerdings der Fall sei.

Fortsetzung am 30. März 1858.
Vorsitz und Gegenwärtige wie am 23. März 1858.

nach diesen Vorberatungen wurde zur Feststellung des Vi. hauptstücks des heerergän-
zungsgesetzes übergegangen.
Der Minister des inneren hat zu diesem Behufe den beiliegenden (Beilage D)ff im 
sinne der Bestimmungen des Marineinskriptionsgesetzes ausgearbeiteten entwurf vorge-
legt, welcher zur Grundlage der Beratschlagung genommen wurde. 
hierbei ergaben sich folgende Bemerkungen und änderungen:
Zu § 35 und wo sonst noch die Bezeichnung „wer in die seematrikel oder in das register 
der schiffshandwerker eingetragen ist“ vorkommt, wurde über antrag des handelsmini-

15 Die mit dem Münzpatent v. 19. 9. 1857, rgbl. nr. 169/1857, grundsätzlich eingeführte österreichische 
Währung wurde im Durchführungspatent v. 28. 4. 1858, rgbl. nr. 63/1858, ab 1. 11. 1858 zur ausschließ-
lichen gesetzlichen Landeswährung erklärt, siehe dazu MK. v. 10. 12. 1857/IV und MK. v. 29. 12. 1857/II.

ff  Liegt dem Originalprotokoll bei.



Das Ministerium Buol-Schauenstein374

sters, konform mit der im Marineinskriptionsgesetze angenommenen terminologie die 
Bezeichnung „Wer zum seedienst eingeschrieben ist“, oder im Verfolge des entwurfs ein-
fach „die eingeschriebenen“ gewählt.
im § 36 wurde auf antrag des chefs der obersten Polizeibehörde zur vollständigen 
Unterscheidung der hier gemeinten schiffskapitäne und schiffsleutnants von den gleich-
namigen chargen der k. k. kriegsmarine die Bezeichnung „Die zur etc. kapitäne und 
leutnants der handelsmarine“ beliebt.
hier sollten auch nach der abstimmung zu §19 des Marineinskriptionsgesetzes die von 
dem handelsminister benannten chargen „kapitäne der küstenfahrt“, womit damals 
auch die Majorität der konferenz einverstanden war, dann „die schiffsführer der küsten-
fahrt“ aufgenommen werden. allein, der handelsminister selbst trat von seinem dies-
fälligen früheren antrage zurück, weil das hauptmotiv seines antrags, die genannten 
chargen vom gemeinen seedienste auf der k. k. Flotte in Friedenszeiten zu befreien, 
dadurch entfällt, daß die inhaber der gedachten chargen gewöhnlich die ersten militär-
pflichtigen altersklassen schon überschritten haben. Unter diesen Umständen kann es 
lediglich bei den Bestimmungen des § 36 verbleiben, womit sich auch der Finanzminister 
und diejenigen Votanten einverstanden erklärten, welche zum § 19 Marineinskriptions-
gesetz für die aufnahme wenigstens der kapitäne der küstenfahrt gestimmt hatten.
im § 37 wurde nach „haben“ eingeschaltet „während des stellungspflichtigen alters § 3“, 
weil, wie der handelsminister bemerkte, die Pflicht zum Dienste auf der k. k. kriegsma-
rine unter gewöhnlichen Verhältnissen sich überhaupt nicht über die gesetzlichen alters-
klassen erstrecken kann, die reservepflicht aber, d. i. die Verpflichtung zum Dienste im 
kriegsfalle, im zweiten absatze des Paragraphs ohnehin vorbehalten ist. 
im zweiten absatze dieses Paragraphs muß der ausdruck „nach erfüllung dieser Pflicht“ 
(der vierjährigen Dienste) modifiziert werden, bemerkte der handelsminister, denn nicht 
jeder stellungspflichtige wird auch wirklich berufen werden; er bleibt aber darum doch 
verpflichtet, im kriegsfalle der einberufung bis zu der vom Gesetze festgestellten Grenze 
Folge zu leisten. ggWas diese erstere Pflicht betrifft, so bemerkt der handelsminister wei-
ter, daß für dieselbe eine Grenze, und zwargg mit rücksicht auf den Umstand, daß die 
seeleute wegen der mit ihrem Dienste verbundenen strapazen gewöhnlich frühzeitig 
altern und invalide werden, der k. k. kriegsmarine aber mit solchen älteren leuten nicht 
gedient sein wird (wie bereits im schriftlichen Votum, Beilage Bhh, zur Marineinskription 
beantragt ist), mit dem 40. lebensjahre iizu bestimmen wäreii.
hiermit erklärte sich die konferenz einverstanden, und würde der zweite absatz dieses 
Paragraphs (dessen genauere redigierung sich der Minister des inneren vorbehielt) unge-
fähr dahin lauten: „nachdem der inskribierte den Vorschriften der konskription Genüge 
geleistet hat, tritt er bis zu seinem 40. lebensjahre in den stand der requisibilitätjj und 
wird nur noch etc.“ wie im entwurfe.

gg−gg  Korrektur Toggenburgs aus Diese wäre aber.
hh  Liegt dem Originalprotokoll bei.
ii−ii  Korrektur Toggenburgs aus zu bestimmen.
jj  Korrektur Toggenburgs aus reservibilität.
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§ 40 (eigentlich 39), zweiter absatz. es ist nicht genug, bemerkte der handelsminister, 
daß ein aus dem inneren des landes zum seedienste Gestellter nach vollstreckter vierjäh-
riger kapitulation sich in die seematrikel etc. eintragen lasse, um von der für die landbe-
völkerung vorgeschriebenen achtjährigen Dienstpflicht befreit zu sein. er muß vielmehr 
sich dann auch fortan in der handelsmarine verwenden und für die außerordentliche 
Berufung (§ 37, zweiter absatz) disponibel sein. es wurde daher mit allseitiger Zustim-
mung nach den Worten „nach erfüllter aktiver Dienstleistung“ eingeschaltet „sich als 
schiffsleute oder handwerker in der handelsmarine verwenden und als solche in die 
betreffenden register eintragen lassen“.
Bei § 41 (40) wurde mit Bezug auf die zu § 37 gemachte Bemerkung nach den Worten 
„nach Verhältnis der Zahl“ eingeschoben „der im stellungspflichtigen alter stehenden“.
§ 42 (41). Diese Bestimmung gründet sich auf § 15 der Marineinskription. Man ging 
dabei, bemerkte der handelsminister, von der annahme einer nur drei- oder einer vom 
admiral Dahlerup bevorworteten zweijährigen Marinekapitulation aus, und es könnte, 
wenn die auch vom Finanzminister vertretene abkürzung der Dienstzeit mit drei Jahren 
ah. genehmigt werden sollte, allerdings bei § 42 verbleiben. Wenn jedoch nach dem 
antrage der Majorität eine vierjährige Dienstverpflichtung ausgesprochen wird, so hält es 
der handelsminister für bedenklich, die Marinekonskribierten von einem so dringenden 
und durch die strenge Fassung der §§ 12 und 13 (13 und 14 des entwurfs ii) wirklich nur 
im Falle des wehrhaften Bedarfs in anwendung kommenden Befreiungstitel auszuschlie-
ßen. es wird zwar eingewendet, daß der seemann der natur seiner Beschäftigung nach 
die Bedingung der lit. bb des § 12 (13) buchstäblich nicht erfüllen kann, denn eben seine 
Beschäftigung hält ihn vom hause fern. allein, sie gewährt ihm allein die Mittel, seine 
bedürftigen eltern oder Geschwister zu ernähren, indem die Matrosen etc. auf handels-
schiffen außer ihrer eigenen Verpflegung in der regel eine so gute löhnung erhalten, daß 
sie nicht unbedeutende Beträge davon ersparen und nach hause schicken können. Dies 
kann aber der auf seine systemmäßigen Bezüge beschränkte seemann der k. k. kriegsma-
rine nicht. es wäre also hart, einer Familie ihren alleinigen ernährer auch nur vier Jahre 
zu entziehen. es ist auch sonst kein Grund vorhanden, diese Befreiung bei dem seedienste 
nicht eintreten zu lassen. Denn da die inskribiertenkk die ausschließliche Widmung für 
den seedienst erhalten sollenll, so fällt der aus jener Befreiung entstehende abgang des 
Marinekontingents nicht der Gesamtbevölkerung der Monarchie, sondern nur der mmGe-
samtheit der inskribiertenmm zur last; diese wird aber zuverlässig gern von ihr getragen 
werden, wenn man auf die eines ernährers bedürftigen Familien derselben eben solche 
rücksicht nimmt, wie sie für die stellung zur landarmee vorgesehen ist.nn

kk  Korrektur Toggenburgs aus küstenbevölkerung.
ll  Korrektur Toggenburgs aus soll.
mm−mm  Korrektur Toggenburgs aus küstenbevölkerung allein.
nn  Streichung: Da endlich die Verhältnisse sich sehr oft ändern: der Vater stirbt, die Geschwister versorgt 

werden etc., mit dem erlöschen des Befreiungstitels aber gemäß § 29 die Verpflichtung zum Dienste in 
jener altersklasse wiederauflebt, in welcher die Befreiung erlangt wurde, so wird auch der Befreiungstitel 
des § 12 und 13 nicht immer in volle Wirksamkeit der art treten, daß alle in dem Falle dieser Paragra-
phen Befindlichen für immer durch andere konskribierte ersetzt werden müßten.
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nach diesen Bemerkungen vereinigte sich die konferenz in dem antrage, den § 42 (41) 
zu streichen.
§ 45 (44 respective 43). Die schwierigkeit, schon itzt im vorhinein die klassen zu deter-
minieren, nach welchen die zum außerordentlichen Dienste auf der kaiserlichen Flotte zu 
Berufenden zu reihen wären, bestimmte die konferenz zu dem antrage, diese klassifizie-
rung den ausübenden Behörden zu überlassen und sich daher im Gesetze auf die allge-
meine Bestimmung zu beschränken, welche die dem kontexte folgende, nicht die auf der 
seite beigefügte alternative, Fassung enthält.
nachdem das jährliche Marinekontingent mit circa 1300 Mann − vorstehenden anträgen 
gemäß − auf die mit circa 26.000 Mann Wehrfähiger konskribierte see- oder küstenbe-
völkerung allein fällt, so drückte der handelsminister den Wunsch aus, daß hierauf bei 
Bemessung des etwa dieser Bevölkerung (so weit sie nicht inskribiert ist) nach der kopf-
zahl aufzuteilenden kontingents zum landheere gehörige rücksicht genommen und eine 
angemessene ausgleichung bewirkt werde, was der Minister des inneren zusicherte.
am schlusse der Beratung, bei welcher übrigens der Generaladjutant sr. Majestät, FMl. 
Freiherr v. kellner, wie schon früher bemerkt, durch die ah. entschließung vom 
24. oktober 1856 sich gebunden erachtend, lediglich auf die §§ 41–43 des entwurfs ii 
des heeresergänzungsgesetzes hinwies, faßte der handelsminister die resultate der 
Beratung über Marinein- und -konskription mit der Bitte zusammen, se. Majestät geru-
hen über die darin vertretenen Grundsätze nach einvernehmung sr. k. k. hoheit des 
herrn erzherzogs Marineoberkommandanten zu entscheiden.

in der sitzung vom 6. april 1858

endlich machte der handelsminister noch folgende Vorschläge zum Marineinskripti-
onsgesetze: 
Zu § 8 die äquiparierung des technischen seepersonals mit den eigentlichen seeleuten, 
welche in den vier schlußabsätzen des Paragraphs ausgeführt ist, zu streichen, weil die-
selbe keinen praktischen Wert hat, nachdem diesem Personal keine Pensionen zugewen-
det werden; ebenso den ganzen
§ 13 wegzulassen, indem er keine positive Bestimmung, sondern nur eine nicht einmal 
ganz erschöpfende rekapitulation enthält, welche in dieser Form leicht zu Mißverständ-
nissen anlaß geben könnte.
Die konferenz erklärte sich mit diesen beiden anträgen vollkommen einverstanden.
schließlich wird ein vom Minister des inneren übergebenes, nach den Beschlüssen der 
Ministerkonferenz redigiertes exemplar des entwurfs über das Gesetz zur ergänzung des 
heeres mit beigefügten Minoritätsgutachten dem Protokolle sub nr. X gehorsamst ange-
schlossen (Beilage Xoo)16.

16 Mit Vortrag v. 21. 4. 1858, Präs. 3491, legte Bach den Entwurf des Heeresergänzungsgesetzes, einschließlich 
des VI. Hauptstücks über die Marine, dem Kaiser vor, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1381/1858; Ransonnet 
vermerkte auf diesem Akt der Kabinettskanzlei, daß dem Kaiser mit dem Vortrag auch die beiden Protokolle 
1 und 2 (= Sammelprotokolle Nr. 437 und Nr. 444) mit allen Beilagen vorgelegt wurden; während dem 
Gesetz schließlich die Ah. Sanktion erteilt wurde, unterblieb die sonst übliche Ah. Kenntnisnahme der beiden 
Protokolle, sie wurden ohne Ah. Entschließung bei den Ministerkonferenzprotokollen hinterlegt.

oo  Liegt dem Originalprotokoll bei.
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am 6./30. april 1858. Gr[af ] Buolpp.
17 

 Den Entwurf des Marineinskriptionsgesetzes legte Toggenburg mit Vortrag v. 10. 6. 1858, Präs. 1922/1858, 
vor, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2029/1858; ava., hM., Präs. 1922/1858 (K.) und Präs. 3206/1858 
(RS.); siehe auch ka., aMa., M/c/26 : 9/1856 und M/c/28 : 5/1857.

 Die beiden Gesetze wurden dem Reichsrat übergeben, wo sie gemeinsam begutachtet wurden; am 8. 7. 1858 
fand die Plenarsitzung statt, der Vortrag des Reichsratspräsidenten trägt das Datum v. 16. 8. 1858, hhsta., 
rr., Ga. 508/1858, Ga. 859/1858 und Ga. 1270/1858; der Reichsrat befürwortete beide Gesetze mit 
einigen Änderungsvorschlägen, doch wurden auch Bedenken gegen das Marineinskriptionsgesetz und speziell 
gegen die staatliche Verpflichtung zur Pensionsversorgung geäußert.

 Das Heeresergänzungsgesetz wurde mit einigen Abänderungen mit Ah. Entschließung bzw. Patent v. 29. 9. 
1858 erlassen und vom 1. 11. 1858 an in Wirksamkeit gesetzt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1381/1858; 
Publikation rgbl. nr. 167/1858. Das Gesetz war wirksam für das ganze Reich, nur die Militärgrenze 
wurde im § 47 ausgenommen; weitere territoriale Sonderregelungen für Tirol, Triest und Dalmatien wurden 
nicht im Rgbl. verlautbart, dazu schmidt-Brentano, Die armee in österreich 80. Das Heeresergän-
zungsgesetz von 1858 wurde zehn Jahre später durch die parlamentarisch zustande gekommenen Wehrgesetze 
v. 5. 12. 1868, für Cisleithanien rgbl. nr. 151/1868, für Ungarn Gesetzartikel 40/1868, abgelöst.

 Das Marineinskriptionsgesetz erhielt nicht die Sanktion, der Kaiser entschied sich für die Ansicht der Militär-
kanzlei bzw. des Armeeoberkommandos, die in der Ministerkonferenz vom Zweiten Generaladjutanten Kell-
ner vertreten wurde. Die Ah. E. v. 29. 9. 1858 auf den Vortrag des Handelsminister lautete so: Das unter 
einem von Mir genehmigte Gesetz über die ergänzung des heeres (1381/1858) enthält dasjenige, was 
ich bezüglich der stellung für Meine kriegsmarine zu bestimmen finde. ich beauftrage sie, bezüglich des 
vorliegenden mit einigen darin vorgezeichneten abänderungen versehenen entwurfes zu einem Gesetze 
über die Marineinskription das Gutachten der Behörden und organe, welche an den Beratungen dessel-
ben teilgenommen haben, einzuholen: ob die einführung der Marineinskription, insbesondere die ein-
führung von löhnungsabzügen für den Pensionsfonds mit hinblick auf die Bestimmungen des von Mir 
genehmigten Gesetzes über die ergänzung des heeres noch rätlich erscheine, wornach Mir die weiteren 
anträge zu unterbreiten sind, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2029/1858; die Idee wurde nicht wieder 
aufgegriffen.

pp  Die Ah. Entschließung fehlt, siehe dazu Anm.16.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 6. / 20. 4.), gelesen Bach 10. 4., 
Thun 10. 4., Toggenburg 12. 4., Bruck 12. 4., gesehen Kempen 12. 4., Nádasdy 13. 4., Für se. 
exzellenz den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 14. 4.

i. ernennung des ao. Professors Georg Bippart zum ordentlichen Professor. ii. kongruaer-
gänzung für den erzbischof von Görz. iii. Umsetzung der Ziffern im strafgesetz auf öster-
reichische Währung. iV. kaiserliche Verordnung über kinder aus putativen ehen von nicht-
katholiken.

McZ. 1198 – kZ. 1117

Protokoll der zu Wien am 6. april 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Der Unterrichtsminister referierte über die zeuge seines Vortrags vom 17. März 
1858, kZ. 1111, McZ. 998, zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltende Mei-
nungsdifferenz in betreff der ernennung des ao. Professors der klassischen Philologie an 
der Prager Universität Dr. Georg Bippart zum ordentlichen Professor dieses Faches.
Ungeachtet der einsprache des Finanzministers, welche mit der verhältnismäßig kurzen 
Verwendung Bipparts in seinem ao. lehramte und mit dem Umstande begründet wurde, 
daß für Prag eine zweite ordentliche lehrkanzel dieses Fachs nicht systemisiert ist, glaubte 
der Unterrichtsminister – unter Zustimmung der Majorität der konferenz – seinen 
antrag der ah. Genehmigung sr. Majestät in der rücksicht empfehlen zu dürfen, weil die 
notwendigkeit einer zweiten lehrkanzel der Philologie an einer Universität wie Prag zur 
Bildung tüchtiger Gymnasiallehrer erwiesen ist, und Bippart durch seine ins sechste Jahr 
reichnende, in jeder Beziehung vollkommen entsprechende Verwendung im lehramte 
billigen anspruch auf Berücksichtigung erworben hat1.

ii. in der nach dem Vortrage des kultusministers vom 19. März 1858, kZ. 1160, McZ. 
1028, zwischen ihm und dem Finanzminister obwaltenden Meinungsverschiedenheit 
über die Bemessung der kongrua-ergänzung für den Fürsterzbischof von Görz andreas 
Gollmayr2 haben sich sämtliche übrigen Votanten der konferenz der ansicht des Finanz-
ministers angeschlossen, daß diese ergänzung sich nur auf den nach abschlag des eigenen 
reinerträgnisses der Mensa per 6131 f. 12 2/4 kreuzer an der systemmäßigen kongrua 
per 12.000 f. noch unbedeckten rest von 5878 f. 47 2/4 kreuzer zu beschränken habe, 
weil dem erzbischof ein gesetzlicher anspruch auf eine größere Dotation als 12.000 f. 
nicht zusteht und der Umstand, daß die dem erzbischofe zugewiesene Grundentlastungs-
rente sich höher als die diesfällige frühere Fassion entzifferte, dem religionsfonds nicht 
zum nachteile gereichen kann.
Demungeachtet glaubte der kultusminister auf seinem antrage wegen Bemessung der 
ergänzung in dem früheren Betrage von 6768 f. bestehen zu sollen, nachdem durch die 

1 Mit Ah. E. v. 17. 4. 1858 auf den Vortrag Thuns, Z. 1889, wurde Bippart zum ordentlichen Professor in Prag 
ernannt, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 998/1858.

2 Andreas Gollmayr (1797–1883) war am 18. 11. 1854 ernannt worden, ebd., McZ. 3507/1854.
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fixe Grundentlastungsrente, welche an die stelle der in eigener Bewirtschaftung einer 
steigerung fähigen naturalbezüge des erzbistums getreten ist, tatsächlich eine erhebliche 
Verminderung des Pfründenerträgnisses stattgefunden hat und die gegenwärtigen Zeit-
verhältnisse nichts weniger als geeignet erscheinen, eine solche Verminderung zu rechtfer-
tigen3.

iii. Die Bestimmungen des Münzvertrags vom 24. Jänner 1857 und des ah. Patents vom 
19. september 1857 über die einführung der österreichischen Währung machen es erfor-
derlich, die in den strafgesetzen ziffermäßig ausgesprochenen Geldbeträge, von denen die 
größere oder mindere strafbarkeit einer handlung abhängt sowie die ziffermäßig bemes-
senen Geldstrafen in der neuen österreichischen Währung zu bestimmen4.
Zur Vorbereitung der diesfalls zu erlassenden Verordnung hat der Justizminister das 
Gutachten sämtlicher Gerichtsbehörden eingeholt und dabei auch die Frage erörtern las-
sen, ob nicht eine erhöhung der in den strafgesetzen vorkommenden Zifferansätze ange-
zeigt sei, nachdem die neue österreichische Währung gegen die bisher geltende konventi-
onsmünze Wiener Währung um 5 % geringer sein wird. Von 136 Gerichten erster instanz 
haben 97 für, von 19 oberlandesgerichten 10 ebenfalls für diese erhöhung gestimmt. 
Beim obersten Gerichtshofe aber hat sich die überwiegende stimmenmehrheit (12 gegen 
4) asowie aucha der erste Präsident selbst gegen die erhöhung ausgesprochen. angesichts 
dieser autorität getraute sich der Justizminister nicht, dieselbe zu bevorworten, beschränkte 
sich also darauf, einen entwurf einer kaiserlichen Verordnung (1. Beilage)b auszuarbeiten 
und behufs der konferenzberatung verteilen zu lassen, worin die ziffermäßigen Posten der 
strafgesetze in der bisherigen höhe lediglich auf die neue österreichische Währung umge-
setzt werden sollen. allein, vollkommen überzeugt haben ihn die Gründe nicht, welche 
gegen die erhöhung geltend gemacht wurden; er glaubte daher, vorläufig über diese Frage 
das Gutachten der konferenz sich erbitten zu sollen, und würde, falls dasselbe im sinne 
der Majorität der Untergerichte ausfiele, sich demselben umso lieber anschließen, als von 
einer angemessenen erhöhung derjenigen Ziffersätze, von denen die Qualifikation einer 
handlung als Verbrechen oder Übertretung abhängig ist, eine wesentliche erleichterung 
der Geschäftslast der Gerichtec und eine Vereinfachung des Geschäftsgangs zu erwarten 
sein dürfte.
Der Minister des inneren bemerkte: Blieben die dermal in den strafgesetzen bestimm-
ten Ziffern sowohl für die Qualifikation zum Verbrechen als für die Geldstrafen in der 
neuen österreichischen Währung dem nennbetrage nach unverändert, so ergäbe sich die 
große inkonvenienz, daß bei der gesetzlich ausgesprochenen Verschiedenheit des inneren 

3 Das Gesuch des Bischofs und der Antrag des Kultusministers wurden mit Ah. E. v. 12. 5. 1858 auf den Vortrag 
Thuns, Z. 3367, abgelehnt, d. h. die Ergänzung der Kongrua nach dem Antrag der Mehrheit der Minister-
konferenz vorgenommen, ebd., McZ. 1028/1858; Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 419/1858 
und Ga. 549/1858.

4 Zum Münzvertrag, zum Münzpatent über die Einführung der österreichischen Währung und zur Notwen-
digkeit, Umrechnungsbestimmungen zu erlassen, siehe MK. v. 13. 6. 1857/II, insbesondere Anm. 2 und 5.

a−a  Korrektur Nádasdys aus darunter.
b  Der Entwurf liegt dem Originalprotokoll bei.
c  Korrektur Nádasdys aus Gerichtshöfe erster instanz.
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Wertes der Münzen der konventions- und der neuen österreichischen Währung einerseits 
eine Verschärfung, andererseits eine Milderung in den bisherigen strafbestimmungen 
zugleich einträte. Denn es würde ein Diebstahl von 26 f. ö. W. ein Verbrechen sein, wäh-
rend dieser Wert nach konventionsmünze berechnet nicht 25 f. konventionsmünze errei-
chen und somit nach der bisherigen Währung nur als Übertretung zu ahnden wäre, wäh-
rend dagegen die mit 100 f. festgesetzte Geldstrafe in der österreichischen Währung auf 95 
f. konventionsmünze-Währung herabginge. aber abgesehen hievon stellt sich die erhö-
hung der Ziffern, von denen die Qualifikation der handlung zum Verbrechen abhängig 
ist, aus dem dreifachen Gesichtspunkte der Geschäftsvereinfachung, der kostenersparung 
und der erleichterung der Bevölkerung als angemessen dar. sie ist auch, wie jetzt von den 
Gerichten erster instanz so bereits früher, schon von der kommission zur erstattung von 
Vorschlägen zur Geschäftsvereinfachung befürwortet worden. es besteht nämlich die 
Mehrzahl der zum strafverfahren kommenden handlungen in Verletzungen des eigen-
tums, bei denen es von der höhe des schadens abhängt, ob sie als Verbrechen oder als 
Übertretung zu behandeln seien. Qualifiziert sich die handlung zum Verbrechen, so wird 
der Beschuldigte nach vorläufiger konstatierung dieses Umstandes durch Untersuchung 
bei dem Bezirksamte, wo er angezeigt oder angehalten worden ist, wenn dieses nicht selbst 
Untersuchungsgericht ist, an ein solches und von diesem, nach geschlossener Voruntersu-
chung an das kreis- oder landesgericht zur schlußverhandlung abgegeben. Drei Gerichte 
müssen also amt handeln, Beschädigte und Zeugen zu drei Gerichten meilenweit zitiert 
und der inquisit aus einem arreste in den andern geschleppt werden – alles bloß, weil er 
etwa an Baum- oder Feldfrüchten oder an Vieh im Werte von mehr als 5 f. (§ 175, lit. a, 
b strafgesetz5) einen Diebstahl begangen hat. Da nun die Zahl solcher geringerer Fälle jene 
der schwereren, besonders auf dem lande, bei weitem übersteigt, so läßt sich ermessen, 
welche bedeutende Geschäftsvereinfachung, kostenersparung und erleichterung der 
Bevölkerung stattfände, wenn die normalziffern erhöht und hiermit eine Masse von Ver-
letzungen, die jetzt ein dreifaches Verfahren mit solcher Weitläufigkeit, kosten und Belä-
stigung der Parteien in anspruch nehmen, mit einer einzigen Verhandlung beim Bezirk-
samte abgetan werden könnte. Diesem selbst aber würde hiermit eine neue wesentliche 
last nicht aufgebürdet werden, weil es den Fall allzeit untersuchen mußd, mithin alsdann 
nur über einige Fälle mehr als itzt auch das erkenntnis zu schöpfen hätte. auch den For-
derungen der Gerechtigkeit bezüglich der sühnung solcher strafbarer handlungen wäre 
dabei kein abbruch getan: denn in der regel werden letztere, wenn sie an der Grenze 
zwischen Verbrechen und Übertretung stehen, im kriminalverfahren mit äußerster Milde, 
im Übertretungsverfahren aber mit mehr strenge geahndet, und da die Freiheitsstrafen in 
einem wie in dem anderen Falle in der Dauer wenigstens mit sechs Monaten zusammen-
treffen, so wird es sich nicht leicht ereignen, daß in einem solchen Falle der inquisit allzu 
milde durchkommt. es ist zwar in dieser Beziehung schon ein anderer Vorschlag gemacht 
worden, nämlich den Unterschied in der Ziffer des gemeinen und qualifizierten Diebstahls 
etc. zu beheben und die Umstände, welche den letzteren begründen, lediglich als erschwe-

5 Strafgesetz v. 24. 5. 1852, rgbl. nr. 117/1852.

d  Streichung von um über die kompetenz urteilen zu können.
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rungsumstände anzusehen; allein, da der Justizminister sich gegen diese Modalität erklärt 
hatte, so würde nach dem erachten des Ministers des inneren die gegenwärtig aus der 
bevorstehenden änderung der landesvaluta sich ergebende Gelegenheit zur angemesse-
nen erhöhung der normalziffern für die Qualifikation der strafbaren handlung umso 
mehr zu benützen sein, als bei Belassung derselben im unveränderten nennbetrage in der 
neuen österreichischen Währung eine wirkliche Verschärfung in der Behandlung der nach 
der Ziffer zu beurteilenden Verletzungen eintreten würde.
Die konferenz trat dieser ansicht einhellig bei, FMl. Freiherr v. kellner übrigens 
mit der Bemerkung, daß eine derartige Maßregel auf das Militärstrafgesetz6 keine Wir-
kung haben könne. hiernach nahm der Justizminister den vorgelegten entwurf zurück, 
um denselben mit rücksicht auf die beantragte erhöhung der Ziffern über die Qualifika-
tion der strafbaren handlungen umarbeiten zu lassen und seinerzeit zur weiteren Bera-
tung der konferenz vorzulegen7.

iV. Der Justizminister referierte über die Differenz, welche zwischen ihm, dem Minister des 
inneren und dem armeeoberkommando einer-, dann dem kultusminister andererseits 
über die textierung der in Beilage 2e entworfenen kaiserlichen Verordnung besteht, womit 
bestimmt werden soll, daß die in einer zwischen nichtkatholischen Personen geschlossenen 
ungültigen ehe erzeugten kinder als eheliche anzusehen seien, wenn wenigstens einem der 
eltern die schuldlose Unwissenheit des ehehindernisses zustatten kommt.
Der Justizminister hat sich bei seiner textierung genau an den text des § 50 des ehegesetzes 
für katholiken8 gehalten und glaubte davon der Parität wegen nicht abgehen zu können.
in der vom kultusminister vorgeschlagenen textierung wird, nebst einer kleinen stilisti-
schen Modifikation des ersten absatzes – gegen welche der Justizminister nichts einzu-
wenden hätte – im zweiten absatze eine änderung des § 160 aBGB. beantragt, weil der 
Vorbehalt der ehelichen Geburt zur erlangung gewisser Familienvermögenschaften mög-
licherweise unter Umständen gemacht wurde, die keinen Zweifel über die absicht übrig-
lassen, daß die in einem matrimonio putativo9 erzeugten kinder nicht als uneheliche 
angesehen werden sollen10.
Der kultusminister bemerkte zur rechtfertigung der von ihm beantragten änderung 
des zweiten absatzes: im § 50 des Gesetzes für die ehen der katholiken habe allerdings 

6 Militärstrafgesetz v. 15. 1. 1855, rgbl. nr. 19/1855.
7 Fortsetzung MK. v. 29. 4. 1858/II.
8 Zum dem auf Grundlage des Konkordats v. 18. 8. 1855 erlassenen Ehegesetz für Katholiken v. 8. 10. 1856, 

rgbl. nr. 185/1856, siehe MK. v. 11., 14., 18., 21. März und 1. April 1856, ömr. iii/4, nr. 330.
9 putative Ehe: eine Ehe, die von einem Teil ohne Kenntnis eines wirklichen Ehehindernisses eingegangen 

wurde.
10 § 160 ABGB. lautete: kinder, die zwar aus einer ungültigen, aber aus keiner solchen ehe erzeugt worden 

sind, der die in den §§ 62–64 angeführten hindernisse entgegenstehen, sind als eheliche anzusehen, 
wenn das ehehindernis in der Folge gehoben worden ist, oder wenn wenigstens einem ihrer eltern die 
schuldlose Unwissenheit des ehehindernisses zustatten kommt; doch bleiben in dem letzteren Falle 
solche kinder von erlangung desjenigen Vermögens ausgeschlossen, welches durch Familienanordnun-
gen der ehelichen abstammung besonders vorbehalten ist.

e  Liegt dem Originalprotokoll nicht bei, jedoch dem Akt hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1181/1858.
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bloß die Berufung auf die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen hingereicht, denn 
damals war der § 160 des aBGB. in voller Wirksamkeit und wurde durch den § 50 des 
ehegesetzes nicht aufgehoben. im vorliegenden entwurfe aber heißt es im eingange, daß 
der § 160 aBGB. durch die Verordnung geändert werde; es ist somit nicht mehr der Fall 
vorhanden, sich auf die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu berufen, weil ja eben 
diese im § 160 enthalten sind. es scheint somit die aufnahme der meritorischen Bestim-
mung notwendig zu sein, welche übrigens, soweit sie von der diesfälligen anordnung des 
§ 160 aBGB. abweicht, durch die bereits oben gemachte Bemerkung begründet wird und 
natürlich nicht bloß für akatholiken, sondern auch für katholiken Geltung erhalten soll.
Der Justizminister erklärte jedoch, von seinem entwurfe des absatz 2 nicht abgehen zu 
können, weil für kinder aus ehen, für welche das ehegesetz vom 8. oktober 1856 nicht 
maßgebend ist, nicht wohl etwas anderes festgesetzt werden kann, als was im § 50 des 
ehegesetzes bezüglich der erlangung des der ehelichen abstammung besonders vorbehal-
tenen Vermögens festgesetzt worden ist, indem sonst eine scheinbar verschiedene Behand-
lung der kinder verschiedener religionsgenossen ausgesprochen, Zweifel über den sinn 
der dem Wortlaute nach voneinander abweichenden Bestimmungen hervorgerufen und 
die einheit des Gesetzes gestört werden würde.
auch die übrigen stimmen der konferenz teilten die Meinung des Justizministers, weil 
durch die Verordnung, so wie durch den § 50 des ehegesetzes für katholiken, nur derje-
nige teil des § 160 aBGB. abgeändert würde, welcher den kindern aus einer putativen 
ehe, der das hindernis der §§ 62–64 aBGB. entgegenstand11, die rechte der ehelichen 
Geburt versagt12, der zweite teil des § 160 aber aufrecht bleibt, wornach solchen kindern 
ein anspruch auf das durch Familienstatute der ehelichen abstammung vorbehaltene 
Vermögen nicht zustehen soll.
insofern nun – bemerkte der Minister des inneren – die absicht des kultusministers 
auch dahin geht, auch in dieser letzteren Bestimmung des § 160 eine meritorische ände-
rung eintreten zu lassen, wäre hierauf nicht einzugehen, weil der Begriff der ehelichen 
Geburt und der hieraus sich ergebende anspruch auf das vorbehaltene Vermögen ledig-
lich nach den Familienstatuten und den besonderen Gesetzen über das gebundene Ver-
mögen beurteilt werden muß13 .

Wien, am 6. / 20. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
21. april 1858. 

11 Verbot von Doppelehen, Ehen von Geistlichen mit höheren Weihen und von Ordensleuten mit feierlichem 
Gelübde und von Ehen zwischen Christen und Nichtchristen.

12 Der § 50 des Ehegesetzes für Katholiken und die hier besprochene Verordnung erklärten, daß Kinder aus sol-
chen Ehen, auf was immer für Gründen die Ungültigkeit der ehe beruhen möge, als ehelich anzusehen 
waren, also auch, wenn die in den §§ 62–64 genannten Ehehindernisse vorlagen.

13 Der Vortrag Nádasdys v. 28. 3. 1858, Präs. 5455, wurde dem Reichsrat zur Begutachtung übergeben, der der 
Meinung des Justizministers und der Mehrheit der Ministerkonferenz beitrat, hhsta., rr., Ga. 431/1858 
und Ga. 653/1858; mit Ah. E. v. 3. 6. 1858 auf den Vortrag des Justizministers wurde die Verordnung 
erlassen, wobei eine Bezugnahme auf § 160 ABGB. unterblieb, der Eingang und der erste Absatz anders sti-
lisiert waren, der zweite Absatz wörtlich dem Antrag des Justizministers folgte, ebd., kab. kanzlei, McZ. 
1189/1858; Publikation rgbl. nr. 92/1858.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 10. 4.), gesehen Bach 12. 4., 
Thun 13. 4., Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 13. 4., Nádasdy 13. 4.; abw. Kellner.

[i.] kaiserliche Verordnung über die errichtung eines Zentralrates für landeskultur.

McZ. 1235 – kZ. 1116

Protokoll der zu Wien am 10. april 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

[i.] Gegenstand der Beratschlagung war der vom Minister des inneren vorbereitete ent-
wurf einer kaiserlichen Verordnunga über die errichtung eines Zentralrates für landeskul-
tur1.
nach einem einleitenden Vortrage des Ministers des inneren wurde der entwurf in 
seinen einzelnen Bestimmungen von der konferenz fast einstimmig angenommen.
nur gegen die Bestimmung ad i. b und ad iV. 1, daß der Zentralrat das vermittelnde 
organ für die land- und forstwirtschaftlichen Vereine zu bilden und deren Verbindung 
untereinander zu vermitteln habe, erhob der Finanzminister das Bedenken, es könnte 
aus dieser stellung des Zentralrats zu den einzelnen Vereinen ein Verhältnis sich entwik-
keln, welches nicht nur das selbständige Urteil der einzelnen Vereine beirren, sondern 
selbst in manche Verwaltungsmaßregeln, namentlich über die Besteuerung, störend einzu-
greifen geeignet sein würde. Bei den handels- und Gewerbekammern, welche für handels- 
und industrieangelegenheiten den Beirat des handelsministeriums bilden, besteht die Vor-
schrift, daß sie unter sich keine Beziehung gegeneinander haben sollen. hiermit ist der 
wesentliche Vorteil erreicht, daß das Ministerium von jeder einzelnen ihre eigene ansicht 
über die Bedürfnisse ihres Bezirkes erhält, und seine aufgabe ist es, nach Prüfung derselben 
das entsprechende zu verfügen. so sollte es auch in angelegenheiten der land- und Forst-
wirtschaft gehalten werden; die Vereine sollten ihre anträge und Wünsche unmittelbar 
oder im Wege der statthalter an das Ministerium gelangen lassen und dieses dann erst den 
Zentralrat darüber vernehmen. Drängt sich aber dieser als ein vermittelndes organ zwi-
schen beide, so ist dessen einwirkung sowohl nach oben als nach unten hin eine überwie-
gende und benimmt den Gutachten oder anträgen der Vereine den charakter der Unmit-
telbarkeit und selbständigkeit; es bildet sich ein rat nicht unter, sondern neben dem Mini-
sterium, welcher in der Folge seine Wirksamkeit über angelegenheiten auszudehnen versu-
chen möchte, die man ihm einzuräumen nicht die absicht haben kann. bauch würde man 

1 Der Wunsch nach Bildung eines Zentralorgans für alle land- und forstwirtschaftlichen Vereine war anläßlich 
der 50jährigen Jubiläumsfeier der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft in Wien und der 32. Ausstellung der Gar-
tenbaugesellschaft im k. k. Augarten in Wien v. 9. – 17. 5. 1857 festgestellt und in einer Eingabe der Vereine 
an das Ministerium der Inneren ausgesprochen worden; Bach befürwortete den Antrag. Zum Jubiläum siehe 
Wiener Zeitung v. 10., 15. und 17. 5. 1857 (M.); Bericht über die Ausstellung ebd. v. 17. 5. 1857 (M.).

a  Der aus XII Artikeln bestehende Entwurf liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
b–b  Einfügung Brucks.
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den Vertretern der anderen erwerbszweige eine ähnliche stellung nicht wohl versagen 
können.b

Der Minister des inneren teilte dieses Bedenken nicht, er glaubte vielmehr, daß die 
Verbindung der land- und forstwirtschaftlichen Vereine mit dem Zentralrate aus der 
natur der sache fließe; nachdem die ihm in art. ii und iii gestellten aufgaben gerade 
durch die Verbindung mit den Vereinen erleichtert, vereinzelte anträge von solchen 
Gesellschaften aber durch ihn von dem höheren standpunkte der allgemeinheit gewür-
digt werden. Von einer abhängigkeit der Vereine vom Zentralrate ist keine rede, denn es 
heißt ja schon im art. i. b, daß er „die statutenmäßige selbständige Wirksamkeit dersel-
ben nicht beirren“ dürfe; und es wird im art. iV die Verbindung der Vereine unter sich, 
die Vertretung ihrer Wünsche etc. durch den Zentralrat ausdrücklich von „deren Verlan-
gen“ abhängig gemacht. endlich ist gegen allfällige ausschreitungen in der Wirksamkeit 
des Zentralrats durch dessen ganze Zusammensetzung (art. Vi), durch den Vorbehalt der 
Benennung der Präsidenten von sr. Majestät selbst und durch die Bestimmung des art. X 
die möglichste Bürgschaft gegeben, indem hiernach die gesamte korrespondenz des Zen-
tralrats der kontrasignatur des die kanzleidirektion führenden Ministerialreferenten 
unterworfen ist. eine ähnliche einrichtung besteht in sachsen und Preußen – die landes-
ökonomiekollegien – mit dem besten erfolge. Der hier beantragte Zentralrat, setzte der 
handelsminister hinzu, hat durchaus keinen repräsentativen charakter, denn die 
Wirksamkeit aller seiner Glieder beruht lediglich auf dem Mandat der regierung, und 
hierin sowohl als in der bürokratischen einrichtung desselben (art. X) liegt eine Garantie 
gegen die Möglichkeit einer trennung desselben von dem Ministerium sowie gegen eine 
allfällige Beeinflussung der Vereine zum nachteile der selbständigkeit der letzteren. Diese 
wird so wenig gefährdet sein, als es die selbständigkeit der handels- und Gewerbekam-
mern unter dem einflusse des handelsministeriums ist. im interesse der sache aber liegt 
es, dem Zentralrate auch nach außen hin gegenüber den landwirtschaftlichen Vereinen 
eine ansehnlichere stellung einzuräumen, wenn man will, daß wirklich Personen von 
Bedeutung an den sub Vi zu 1., dann 2. zu b und c benannten Posten sich beteiligen.
hiernach erklärten auch die übrigen stimmen der konferenz die Bestimmungen der art. 
i. b und iV. 1 für unbedenklich.
Zu art. iii. 1 machte der chef der obersten Polizeibehörde darauf aufmerksam, 
daß es vielleicht nicht wünschenswert gefunden werden dürfte, die Beaufsichtigung land- 
und forstwirtschaftlicher institute und Unterrichtsanstalten zu einem kurrenten Geschäfte 
des Zentralrates wie einer Verwaltungsbehörde sich gestalten zu lassen, und schlug daher 
vor, den ausdruck „Beaufsichtigung“ etwa mit „nachschau“ zu ersetzen. Der Minister 
des inneren glaubte jedoch die nähere Bestimmung hierüber vorderhand noch offen 
lassen, hier aber nur so viel bemerken zu sollen, daß, nachdem die diesfällige Wirksamkeit 
des Zentralratss von dem speziellen Mandate des Ministers des inneren abhängig sein 
wird, das nähere eingehen in den Umfang derselben Gegenstand einer besonderen Ver-
handlung sein müsse2.

2 Der Vortrag Bachs v. 20. 3. 1858, Präs. 1272, wurde dem Reichsrat zur Begutachtung übergeben, der sich 
gegen die Errichtung des Zentralrates aussprach und meinte, überhaupt lasse sich in diesem Zentralorgane 
eine art landesvertretung angebahnt erblicken, welche den ah. entschließungen über die landesvertre-
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Wien, am 10. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, 17. Juni 
1858. 

tungen offenbar vorgreift, hhsta., rr., Ga. 442/1858 und Ga. 731/1858. Mit Ah. E. v. 17. 6. 1858 
entschied der Kaiser, daß der Antrag auf sich zu beruhen habe, jedoch sei die Einberufung von Fachleuten zu 
einzelnen Fragen nach vorher eingeholter Ah. Genehmigung möglich, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1219/1858. 
Fortsetzung zur landwirtschaftlichen Interessenvertretung MR. v. 29. 9. 1864/II, ömr. V/8, nr. 493; siehe 
auch Malfèr, landwirtschaftliche interessenvertretung.
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nr. 447   Ministerkonferenz, wien, 20. april 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 20. 4.), gesehen Bach 21. 4., 
Toggenburg, Bruck, gesehen Kempen 23. 4., Nádasdy 24. 4.; abw. Thun, Kellner.

[i.] entgelt für die servitutsrechte in Galizien.

McZ. 1372 – kZ. 1120

Protokoll der zu Wien am 20. april 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

[i.] Mit der ah. entschließung vom 9. Jänner 1858 wurde dem Minister des inneren 
aufgetragen sich zu rechtfertigen, wie er dem ah. kabinettschreiben vom 7. Februar 
18531 die auslegung geben konnte, daß damit die auflassung des von den galizischen 
servitutsberechtigten an den staatsschatz zu leistenden entgelts bezweckt worden sei; 
dann, diese angelegenheit in einer Ministerkonferenz in reifliche Beratung zu nehmen 
und hiebei 1. zu erörtern, ob und in welcher Weise jenes entgelt nicht noch jetzt einge-
hoben werden könne, 2. falls es sich als uneinbringlich darstellen oder höhere politische 
rücksichten dessen eintreibung widerraten sollten, die Frage zu erwägen, ob bei allen 
galizischen, ehemals untertänigen servitutsberechtigten überhaupt oder bei welchen aus 
ihnen die Bestimmungen der Patente vom 17. april 18482 und 15. august 18493 außer 
kraft zu setzen seien4.
in Befolgung dieses ah. Befehls brachte der Minister des inneren diesen Gegenstand 
in der heutigen konferenz zum Vortrage und las nach Vorausschickung einer umständli-
chen Darstellung der hierauf bezüglichen Verhandlungen den entwurf der hierwegen an 
se. Majestät zu erstattenden äußerung vor. aus derselben ergibt sich, daß die auffassung, 
welche der Minister des inneren im Verein mit den Ministern der Justiz und der Finanzen 
dem ah. kabinettschreiben vom 7. Februar 1853 hinsichtlich der auflassung des servitu-

1 hhsta., kab. kanzlei, McZ. 110/1853, Druck ömr. ii/1, nr. 82 b; siehe dazu MK. v. 11. 1. 1853/VIII, 
ebd. nr. 82.

2 Das ist das Robotaufhebungspatent für Galizien, hhsta., kab. kanzlei, MrZ. nr. 576/1848, Jgv. nr. 
1136/1848; zur Entstehung dieses Patents siehe kletečka, einleitung ömr. i, XXiV, mit MR. v. 17. 4. 
1848/I, ebd., nr. 14, MR. v. 20. 4. 1848/VIII, ebd., nr. 16, und MR. v. 26. 4. 1848/II, ebd., nr. 20.

3 Kaiserliches Patent über die Durchführung der Aufhebung des Untertanenverbandes und der Grundentla-
stung in Galizien v. 15. 8. 1849, rgbl. nr. 361/1849; siehe dazu MR. v. 6. 8. 1849/I, ömr. ii/1, nr. 138.

4 Anläßlich der Vorlage der Ministerialverordnung über den Beginn der Tilgung der Grundentlastungsobliga-
tionen in Galizien, vgl. dazu MK. v. 20. 8. 1857/I, hatte der Reichsrat angeregt, vom Innenminister Aufklä-
rung über die Einstellung der Entgelte zu verlangen, die von den galizischen Untertanen für den Genuß von 
Servituten auf herrschaftlichem Grund zu entrichten und dem Ärar abzuführen waren, hhsta., rr., Ga. 
1243/1857 und Ga. 1484/1857; der Kaiser hatte den reichsrätlichen Resolutionsentwurf unterzeichnet, 
ebd., McZ. 3290/1857. Mit Vortrag v. 25. 10. 1857, Präs. 9809, hatte Bach die Aufklärung gegeben, die 
jedoch dem Reichsrat nicht genügte, ebd., rr., Ga. 1592/1857 und Ga. 33/1858: die vom Innenminister 
vorgelegte Interpretation des zit. Handschreibens aus 1853 wäre der Ah. Genehmigung vorzulegen gewesen, es 
wäre dem Innenminister das Mißfallen auszudrücken, und die Angelegenheit sei in der Ministerkonferenz zu 
erörtern; in diesem Sinn wurde der Vortrag v. 25. 10. 1857 am 9. 1. 1858 resolviert, ebd., kab. kanzlei, 
McZ. 4232/1857, und Bach brachte die Angelegenheit nun in die Ministerkonferenz.
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tenentgelts gab, in keiner Weise weder den Behörden noch den Parteien bekanntgegeben, 
mithin der anderweitigen ah. Bestimmung hierüber durchaus nicht vorgegriffen worden 
sei. Vielmehr wurde infolge der mit jenem ah. kabinettschreiben ausgesprochenen tren-
nung der Grundentlastungs- von der servitutenfrage mit dem erlasse des Ministers des 
inneren vom 23. Februar 18535 die letztere einer besonderen Verhandlung vorbehalten6. 
erst nach Durchführung der Grundentlastung konnte diese wieder aufgenommen wer-
den7, und nachdem nun sowohl das Gesetz als die instruktion für die servitutenablösung 
erlassen worden8, kann auch die Frage über das entgelt zur sprache kommen.
Der Minister des inneren war nun aber auch heute der Meinung, daß es von diesem ent-
gelte abzukommen hätte, weil man 
1. schon nach erlassung des Patents vom 17. april 1848 sich der hoffnung hingegeben 
zu haben scheint, es werde für die servituten von seite der Untertanen eine entschädi-
gung nicht zu leisten sein, denn die Verpflichtung dazu fand bei den Bauern keinen Glau-
ben und kein einziger Vergleich war in dieser Beziehung abgeschlossen worden; und weil 
auch die späteren Gesetze auf die Frage wegen des entgelts nicht mehr eingegangen sind. 
2. käme die regierung bei einforderung des entgelts gegenüber der ablösung der servi-
tuten in Widerspruch mit sich selbst. Denn soll dem Bauer einleuchtend gemacht wer-
den, daß er für die servitutsberechtigung zu zahlen habe, so muß ihm doch der Fortbe-
stand derselben gesichert werden. allein, das Patent vom 5. Juli 18539 bezielt die möglich-
ste einschränkung oder ablösung der servitutsrechte. erhält nun der Berechtigte einer-
seits die ausgemittelte ablösungssumme, soll sie aber gleichzeitig an die staatskasse wieder 
einzahlen, so muß ihm der ganze akt als eine unentgeltliche entziehung seines servituts-
bezugs erscheinen. außerdem würde die ausmittlung des entgeltsbetrages zu endlosen 
und kostspieligen Verhandlungen mit jedem einzelnen der Berechtigten führen. 
3. auch höhere politische rücksichten sprechen gegen die einforderung des entgelts. 
schon die einhebung der von den Untertanen aus eigenem zu vergütenden leistungen 
(an Pfarren, kirchen und schulen) für aufgehobene Urbarialrechte ist beim galizischen 
landvolke auf die größten schwierigkeiten gestoßen, weil es glaubte, daß ihm durchs 
Patent vom 17. april 1848 alles unentgeltlich erlassen worden sei. Jetzt, nach zehn Jahren, 
mit der Forderung des servitutenentgelts hervorzutreten, würde umso bedenklicher sein, 
als diese Forderung als neu, als eine Zurücknahme der Zusage, daß die Grundentlastungs-
entschädigung ganz vom staate (oder landesfonds) getragen werde, und als eine Zurück-
setzung gegen die nachbarländer Ungern und siebenbürgen und die ehemals mit Gali-

5 Erlaß an die Landesbehörden (Brandakten), vgl. hhsta., rr., Ga. 932/1858.
6 Sie fand noch im Frühjahr 1853 statt, Ergebnis war das Servitutenpatent für Galizien v. 5. 7. 1853, rgbl. 

nr. 130/1853; dazu MK. v. 1., 5., 8. und 19. 3. 1853, ömr. ii/1, nr. 101; die im § 43 dieses Gesetzes 
vorgesehenen Instruktionen waren aber nicht erlassen worden; zuerst wurden die Grundentlastungsoperatio-
nen vorgenommen.

7 Die Grundentlastungsoperationen waren 1857 im wesentlichen abgeschlossen, daher hatte Bach die in Anm. 
1 zit. Verordnung vorgelegt, so wie schon im April 1857 für Ungarn, vgl. MK. v. 20. 4. 1857/III.

8 Das Gesetz ist jenes von 1853, vgl. Anm. 7; die Instruktion dazu hatte Bach mit Vortrag v. 22. 7. 1857, Präs. 
6534, vorgelegt, sie war mit Ah. E. v. 27. 10. 1857, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 2870/1857, genehmigt 
und mit Ministerialverordnung v. 31. 7. 1857 publiziert worden, rgbl. nr. 218/1857; dazu Gutachten des 
Reichsrates hhsta., rr., Ga. 1071/1857 und Ga. 1609/1857.

9 Siehe Anm. 6.
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zien vereinigte Bukowina angesehen werden würde. selbst im galizischen landvolke 
untereinander würde die Maßregel neid und Mißgunst hervorrufen, weil sie nur einen 
teil, und zwar den ärmeren desselben, trifft, welchem die servituten zur ergänzung der 
Grunddotation zugestanden worden waren.
4. endlich wäre das entgelt gar nicht einbringlich. abgesehen von der notorischen ent-
blößung des galizischen Bauers von Geldmitteln, welche schon die einbringung der 
ordentlichen lf. steuern und Zehntenentschädigung so schwer macht, würde die zur lei-
stung des servitutenentgelts erforderliche Belastung die davon Betroffenen vollends 
erdrücken. nach einer approximativen Berechnung würde sie sich auf 13 Millionen Gul-
den beziffern. soll diese schuld in 20 Jahren abgetragen werden, so entfallen auf ein Jahr 
samt Zinsen 1,500.000 fr., und werden die rückständigen Zinsen von 1848 an dazu 
geschlagen, noch mehr. Dies trifft etwa den vierten teil des galizischen Grundbesitzes, 
und da die gesamten direkten steuern mit 5,500.000 fr., also auf den vierten teil sich mit 
1,350.000.fr. beziffern, so würde die oben ausgewiesene tilgungssumme von 1,500.000 fr. 
mehr als 100 %, und geschähe die abtragung in 40 Jahren, mehr als 50 % vom steuergeld 
in anspruch nehmen. Die Finanzbehörden haben wiederholt anerkannt, daß ein Zuschlag 
von 25 % oder 15 kreuzer vom steuergulden zum Zwecke der Grundentlastung das 
höchste sei, auf dessen eingehen mit erfolg gerechnet werden könne. tatsächlich beträgt 
aber dieser Zuschlag itzt schon 50 % oder 30 kreuzer vom Gulden. Wie wäre es möglich, 
von den servitutsberechtigten noch einen weiteren Zuschlag von 1 fr., mithin im ganzen 
1 fr. 30 kreuzer oder 150 % der direkten steuer, zu verlangen?
aus diesen Gründen glaubte der Minister des inneren den antrag an se. Majestät stellen 
zu sollen, allerhöchstdieselben geruhen diese seine rechtfertigung zur kenntnis zu neh-
men und es von der einhebung des servitutenentgelts in Galizien gänzlich und bei allen 
servitutsberechtigten gleichmäßig abkommen zu lassen, da bei allen gleiche Verhältnisse 
eintreten.
Die konferenz trat diesem antrage einstimmig bei10.

Wien, am 20. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
27. Juli 1858.

10 Daraufhin Vortrag Bachs v. 25. 4. 1858, Präs. 253; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 504/1858 
und Ga. 932/1858; der Reichsrat trat den unter 3 und 4 genannten Argumenten bei, meinte aber, daß die 
Entgelte früher einbringlich gewesen wären. Die Ah. E. v. 27. 7. 1858 auf den Vortrag Bachs lautete: obzwar 
die angeführten Motive keineswegs geeignet sind, die unterlassene Durchführung der in den Patenten 
vom 17. april 1848 und 15. august 1849 enthaltenen Bestimmungen über die ermittlung und einhe-
bung eines entgeltes von seite der servitutsberechtigten vormals untertänigen Grundbesitzer in Galizien 
zu rechtfertigen, so finde ich Mich dennoch in Berücksichtigung der dargestellten Verhältnisse zu der 
anordnung bestimmt, daß es von der nachträglichen Durchführung dieser Patentbestimmungen abzu-
kommen habe, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1429/1858.
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nr. 448   Ministerkonferenz, wien, 27. april 1858

RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 27. 4.), gesehen Bach 30. 4., 
Thun 30. 4., Toggenburg, Bruck 1. 5., gesehen Kempen 1. 5., Nádasdy 2. 5., Für se. exzellenz 
den herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner.

[i.] Begünstigungen für mehrere eisenbahngesellschaften.

McZ. 1463 – kZ. 1713

Protokoll der zu Wien am 27. april 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem 
Vorsitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauen-
stein.

[i.] Der handelsminister referierte über die Bitten der kaiser-Franz-Joseph-orient-, 
der kaiserin-elisabeth-West- und der Theiß-eisenbahngesellschaften, in ansehung wel-
cher bei der zwischen ihm und den Ministern des inneren und der Finanzen gepflogenen 
schriftlichen Verhandlung eine Meinungsdifferenz besteht1. Diese Bitten sind:
1. um Bewilligung zur einteilung der Bahnen in strecken oder sektionen der art, daß, 
wenn eine solche vollendet ist, der aus deren Betrieb sich über die garantierten 51/5 % 
ergebende ertragsüberschuß unter die aktionäre verteilt werden darf; 
2. um erhöhung des Frachtentarifmaximums von 1 kreuzer auf 1¼ kreuzer per Zentner 
und Meile;
3. um enthebung von der durchgängigen herstellung des zweiten Bahngeleises.
Für die Bitte ad 1. haben sich sowohl der handels- als der Finanzminister, dagegen der 
Minister des inneren ausgesprochen.
ersterer hielt es im interesse der baldigen ausführung dieser wichtigen Bahnen für not-
wendig, die Verlegenheiten möglichst zu beseitigen, welche sich bei der gleichzeitigen 
einzahlung der für den Bau noch erforderlichen kapitalien für die Beteiligten und für den 
allgemeinen Geldmarkt ergeben würden. aDiese Verlegenheiten gestalten sich immer von 
neuem, so lange die aktien sich noch in einigen großen klumpen angesammelt befinden 
und noch nicht ihren absatz und ihre Verteilung in die breiteren schichten gefunden 
haben. Jede einzahlung, wenn sie strenge durchgeführt werden will, hat unter solchen 
Umständen ein gleichzeitiges losschlagen großer Partien und dadurch gefährliche 
erschütterungen und kursstürzungen des eigenen effekts wie aller anderen industrie-
effekten zur Folge. es ist also im interesse der Durchführung des Unternehmens selbst viel 
daran gelegen, die kauflust für die aktien durch ein neues und wirksames Mittel der 
anziehung zu beleben, und ein solches erblicken die Börsekundigen darin,a wenn den 
Besitzern der aktien die aussicht eröffnet wird, noch vor dem ablauf der für die gänzliche 
Vollendung dieser Bahnen festgesetzten mehrjährigen Frist in einen höheren Zinsenge-

1 Allgemein zu Eisenbahnfragen siehe zuletzt MK. v. 29. 12. 1857/I.

a–a  Korrektur Toggenburgs aus ein wesentliches Mittel dazu ist, die Beliebtheit der aktien dieser drei Unter-
nehmungen zu erhöhen, also ihren kurswert zu heben, und dieses kann, nach dem kompetenten Gut-
achten der Börsekundigen nur geschehen.
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nuß als jenen der garantierten 5 % zu tretenb. Der handelsminister trug daher auf deren 
Gewährung umso mehr an, als die Gesellschaften sich den diesfälligen Vorteil gesetzlich 
hätten sichern können, wenn sie, statt einer konzession für das von ihnen projektierte 
gesamte Bahnnetz, für jede einzelne der weiter unten benannten Bahnstrecken eine beson-
dere konzession nachgesucht haben würden. Wahr ist, daß es dem Begriffe einer soliden 
Geschäftsführung nicht entspricht, die Früchte eines teils des objekts der Unterneh-
mung zu verzehren, die vielmehr zur Vollendung des ganzen verwandt werden sollten; 
daß ferner die Garantie der staatsverwaltung für die 5%ige Verzinsung des anlagekapitals 
sich erhöht, weil letzteres selbst in dem Maße, als die Überschüsse des ertrags der vollen-
deten sektionen der Verwendung zum ausbau entgehen, sich steigert. allein, cdas obige 
Prinzip läßt sich in der Praxis ohnehin nicht mit absoluter strenge durchführen.c Bei allen 
bestehenden und noch entstehenden Unternehmungen wird den aktionären ihre einlage 
vom einlagstage aus dem anlagekapital selbst mit 5 % verzinset; es ist nur ein schritt 
mehr, wenn ihnen noch eine Dividende von den erträgnissen der ausgeführten teile 
zugewendet werden soll. dWas aber die indirekte erhöhung der staatsgarantie betrifft, die 
in dem beantragten Zugeständnisse liegt, so ist dieselbe – wie man sich leicht überzeugen 
kann, wenn man die rechnung anstellt – von so geringem Belange, daß sie nicht in die 
Waagschale fallen kann. Man dürfte aber, selbst wenn sie bedeutender wäre, vor ihr nicht 
zurückschrecken, sobald man darin das Mittel erkennt, den absatz und die bessere Vertei-
lung der aktien zu erleichtern, durch welche die Durchführung des Werkes bedingt ist.d
Der Minister des inneren bemerkte: Vom prinzipiellen standpunkte vermöchte er die 
ansicht des handelsministers nicht zu vertreten. es wird von diesem selbst anerkannt, 
daß es gegen die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Gebarung verstößt, den Gewinn 
eines teils auf kosten des ganzen objekts in vorhinein unter die aktionäre zu verteilen. 
Wenn auch damit der Wert der aktien augenblicklich erhöht werden mag, so läßt sich 
doch eine nachhaltige Wirkung nicht verbürgen, weil sie, gleich allen andern spekulati-
onspapieren, den allgemeinen Wechselfällen der kreditpapiere ausgesetzt sind; ja es 
scheint – abgesehen von dem vorübergehenden nutzen der gegenwärtigen inhaber der 
aktien – kaum im eigenen interesse derselben zu liegen, ihnen jetzt einen höheren 
Gewinn in aussicht zu stellen, der möglicherweise nicht mehr erreicht werden kann, 
wenn das ganze objekt vollendet und in Betrieb gesetzt ist. Die Wirkung des erbetenen 
Zugeständnisses lauft alsdann zuletzt auf eine Begünstigung der agiotage hinaus, oder sie 
führt die Unternehmung dahin, mit dem Bau desto langsamer und nur in denjenigen 
strecken vorzugehen, welche voraussichtlich die rentabelsten sind. eine ähnliche Begün-
stigung wurde für die ostgalizische carl-ludwig-Bahn in antrag gebracht, von sr. Maje-
stät aber nicht genehmigt, obwohl für sie noch der besondere Umstand sprach, daß 

b  Streichung von: Dieses wird geschehen, wenn die Bitte ad 1. zugestanden wird.
c–c  Einfügung Toggenburgs.
d–d  Korrektur Thuns aus Die erhöhung der Garantie aber für die staatsverwaltung ist eine nur unmerkliche 

Belastung derselben und würde, falls sie gegen alle Voraussetzung wirklich in anspruch genommen 
werden sollte, durch die indirekten Vorteile aufgewogen, welche dem staate aus der baldigen erschlie-
ßung wichtiger Provinzen für den Weltverkehr und aus der erhöhung der steuerfähigkeit ihrer Bewoh-
ner notwendig erwachsen müssen.
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eeigentlich zwei an sich getrennte objekte, krakau–Przemyśl und Przemyśl–lemberg, 
und zwei ursprünglich gesonderte konzessionen in Fragee waren2. Umso weniger könnte 
daher der Minister des inneren für die drei in rede stehenden Bahnen das gleiche bean-
tragen, nachdem ihre besonderen Verhältnisse eine solche Begünstigung nicht einmal zu 
erfordern scheinen. Denn die aktien der orientbahn stehen unter pari; ihre erwerber 
können sich also mit einer 5%igen Verzinsung nach deren nennwerte, welche sechs und 
mehr Perzent repräsentiert, wohl zufriedenstellen; der West- und der Theißbahn aber ist 
durch das von der credit-anstalt hinausgegebene lottoanlehen ein wesentlicher Vorteil 
zugewendet worden3; bei allen dreien endlich ist das für die ausführung der Bahnen erfor-
derliche kapital bereits gesichert, also kein Grund vorhanden, für die ausführung noch 
eine Prämie zu gewähren. nur wenn ganz besondere rücksichten für diese Unterneh-
mungen geltend gemacht werden könnten, würde der Minister des inneren sich nicht 
ganz gegen die Gewährung der Bitte ad 1. erklären.
solche besondern rücksichten nun glaubte der Finanzminister anführen zu können. 
er erinnerte daran, daß, als im vorigen Jahr so viele konzessionen zu eisenbahnunterneh-
mungen in antrag kamen, er von seinem standpunkte als Finanzminister sich gegen die-
selben hätte erklären müssen, um die bedenkliche Wirkung der gleichzeitigen emission so 
vieler eisenbahnpapiere auf den öffentlichen kredit abzuhalten4. Gleichwohl habe er in 
Berücksichtigung des überwiegenden interesses, welches die staatsverwaltung an dem 
baldigen Zustandekommen so vieler und wichtiger eisenbahnen nimmt, sich für die 
erteilung dieser konzessionen, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung ausgesprochen, 
daß den Unternehmern solche Zugeständnisse gemacht werden mögen, welche die wirk-
liche ausführung der Bahnen und in der möglich kürzesten Frist zu verbürgen geeignet 
sind. in der tat wurde mit diesen konzessionen von der regierung der allergünstigste 
Moment ausgebeutet und ein resultat erreicht, das bisher ohne Beispiel ist: 120 Meilen 
gelangen noch im laufenden Jahre zur Vollendung! Und es sollte zum Dank für einen so 
erheblichen Vorteil für das allgemeine Beste und zur ermunterung gleicher anstrengun-
gen für die kommenden Jahre von seite der staatsverwaltung keine andere konzession 
gemacht werden, als die Garantie der 51/5 %igen Zinsen? Dieses Zugeständnis ist nichts 
gegen diejenigen Begünstigungen, welche in auswärtigen staaten, namentlich in Frank-
reich und Preußen, den eisenbahnunternehmungen erteilt werden; in Frankreich hat 
man Millionen den Gesellschaften gegeben, und in Preußen beteiligt sich die regierung 
selbst an den aktien und räumt den Privataktionären die Priorität der Verzinsung ein. 
Will man daher in österreich, wo ohne Patron f(nordbahn das haus rothschild, frühere 
Gloggnitzer das haus sina, jetzige staatsbahn der credit Mobilier, der auch die orient-
bahn hält, alle übrigen Bahnen unterstützt die credit-anstalt)f keine eisenbahn durch 
Privatkräfte zustande kommen kann, den erwünschten erfolg für den Bau des großen 

2 Siehe dazu MK. v. 11. 2. 1858/I.
3 Siehe dazu MK. v. 29. 12. 1857/I.
4 Vgl. ömr. ii/5, index, Stichwort eisenbahn, konzessionen; weiters MK. v. 13. 5. 1857/I.

e–e  Korrektur Bachs aus schon ursprünglich zwei sektionen: krakau–Przemyśl und Przemyśl–lemberg, und 
zwei konzessionen begriffen.

f–f  Einfügung Brucks.
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projektierten eisenbahnnetzes nach Westen und osten erzielen, so muß man auch zu 
einigen kleinen opfern bereit sein. Der handelsminister hat bereits dargetan, daß die 
Gewährung der Bitte ad 1. der staatsverwaltung eine unmerkliche Belastung auferlegen, 
den Unternehmungen aber einen unendlichen Vorteil, aber auch nur einen solchen 
gewähren würde, der ihnen nicht hätte verweigert werden können, wenn die konzession 
nicht auf das ganze netz, sondern auf dessen einzelne abteilungen wäre angesucht wor-
den. hätte die Westbahn sich auf die strecke von Wien bis linz beschränkt, so würde sie 
im heurigen herbst unbeanständet in den Genuß des Betriebserträgnisses getreten sein; 
weil sie aber bis salzburg und bis Passau zu bauen hat, soll sie dieses nicht haben. eine 
solche auffassung widerstreitet allen Grundsätzen der Billigkeit. Die einwendung, daß 
eine ähnliche, für die carl-ludwig-Bahn angetragene Begünstigung nicht gewährt wurde, 
findet auf die in rede stehenden drei Bahnen keine anwendung; denn der carl-ludwig-
Bahn sind die vom staate ausgebauten strecken unentgeltlich und mit dem Betriebsrechte 
übergeben worden, welcher Umstand bei den hier besprochenen Bahnen nicht eintritt5. 
auch die einwendung, daß mit der angetragenen Begünstigung der agiotage Vorschub 
geleistet würde, zerfällt durch die von allen Börsekundigen anerkannte Wahrheit, daß 
eisenbahnpapiere nur bei hohem kurse beliebt und in festen händen sind. ebensowenig 
dürfte sich die einwendung, als ob die angetragene Maßregel zur Verzögerung des Baues 
oder zur Bevorzugung einzelner, wahrscheinlich rentabler strecken anlaß geben, als stich-
hältig erweisen, weil, wie der handelsminister  bemerkte, gbei der ohnehin gleichzeitig 
beantragten auflassung einiger strecken (nämlich der strecken stuhlweißenburg–esseg 
und esseg–semlin der orientbahn) nur mehr solche linien erübrigen, von denen wohl 
die Gesellschaft selbst in Verlegenheit wäre, zum voraus zu bestimmen, welche von den-
selben als lukrative und welche als passive zu betrachten käme.g

noch bemerkte der Finanzminister über die besondern Verhältnisse der hier in rede 
stehenden Bahnen, daß die orientbahn aus der Fusion dreier Bahnen hervorgegangen 
ist6, also, wären sie getrennt geblieben, für jede einzelne das recht zum Betrieb und Ver-
teilung des Gewinns nach der Vollendung ihrer strecke würde erworben haben; daß fer-
ner der größte teil ihrer aktien in Frankreich sich befindet; wird nun den Besitzern (der 
vorzüglichste Besitzer ist der credit Mobilier) die aussicht benommen, vor ablauf der auf 
sieben bis acht Jahre veranschlagten Gesamtbauzeit in den Genuß höherer als der garan-
tierten Zinsen zu kommen, so ist zu besorgen, daß man sich dort der aufgehäuften Vor-

5 Siehe wieder MK. v. 11. 2. 1858/I.
6 Zur Entstehung der mit Ah. E. v. 8. 10. 1856, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 3507/1856, konzessionierten 

Kaiser-Franz-Joseph-Orientbahn siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 356; kohn 
(konta), eisenbahnjahrbuch 1 (1868), 82 f., anm. 1; strach, eisenbahnen 1/1, 330 ff. Sie sollte das 
südwestliche Ungarn mit Eisenbahnen versorgen. Die Konzession umfaßte die Strecken Wien–Ödenburg–
Großkanizsa–Esseg, Neu-Szöny (bei Komorn)–Stuhlweißenburg–Esseg, Ofen–Großkanizsa–Pöltschach 
(Poljčane)(Anbindung an die Südbahn), und schließlich Esseg–Semlin.

g–g  Korrektur Toggenburgs aus die Gesellschaften mit sicherheit in vorhinein kaum bestimmen können, wel-
che der von ihnen in angriff zu nehmenden linien mehr ertrag verspricht, und nicht vorauszusehen ist, 
daß eine passiv sein werde in einem Gebiete, das durch die Bahnen für den allgemeinen Verkehr neu 
erschlossen werden wird.
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räte entäußert und die ganze Masse der aktien auf den hiesigen Markt wirft und hiermit 
abermals eine krise vorbereitet, der man im vorigen Jahr mit Mühe entgangen ist. Bei der 
Westbahn tritt der besonders beachtenswerte Umstand ein, daß ihr durch die von der 
Militärverwaltung aufgetragene abänderung der ursprünglich projektierten trasse eine 
Mehrauslage von vier bis fünf Millionen verursacht worden ist7; sie scheint also schon 
darum allein einen billigen anspruch auf die hier angetragene Begünstigung zu haben. 
Der Finanzminister kann daher den antrag des handelsministers nur auf das wärmste 
unterstützen, dem sofort auch die übrigen Votanten beipflichteten, FMl. Freiherr v. 
kellner mit der Bemerkung, daß der Vorteil der staatsverwaltung darin liegt, wichtige 
eisenbahnen im reiche zu erhalten, ohne die kosten für deren Bau übernehmen zu müs-
sen. selbst der Minister des inneren erklärte, unter den obwaltenden Verhältnissen 
dem antrage des handelsministers nicht mehr entgegentreten zu wollen, verwahrte sich 
aber gegen das Prinzip solcher nachträglicher konzessionen und nachsichten der von 
derlei Unternehmungen eingegangenen Verpflichtungen.
Was nun das Materielle der sektionseinteilung betrifft, so schlug der handelsminister 
vor a) bei der Westbahn die einteilung in die sektionen Wien–salzburg und Wien–Pas-
sau; hiergegen wurde nichts eingewendet; b) bei der orientbahn die sektionen 1. Mar-
burg–kanizsa–ofen, 2. kanizsa–esseg, 3. stuhlweißenburg–neu-szöny, 4. oedenburg–
kanizsa. Der Finanzminister aber war der Meinung, daß, wenn die hauptadern des 
diesfälligen eisenbahnnetzes von der südbahn über kanizsa bis ofen und stuhlweißen-
burg–neu-szöny vollendet sind, die Gesellschaft in den Vollgenuß des erträgnisses einer 
jeden zu setzen und die nebenlinien in dem Maße, als sie zur Vollendung gelangen, als 
akzessorien einzubeziehen seien, da dieselben den beiden hauptrichtungen sich natürlich 
anschließen. Der handelsminister und die übrigen stimmen schlossen sich dieser Modi-
fikation an. c) bei der Theißbahn die sektionen: 1. szolnok–arad, 2. Debreczin–Groß-
wardein, 3. Debreczin–Miskolcz. auch hier befürwortete der Finanzminister eine erwei-
terung in der art, daß, wenn die Bahn nach arad vollendet ist, die Gewinnverteilung 
beginnen könne, womit sich der handelsminister und die übrigen stimmen einverstan-
den erklärten.
ad 2. Bezüglich des tarifsatzes waren der handelsminister und der Finanzminister für die 
Zugestehung des Maximums von 1 ¼ kreuzer vom Zentner per Meile.
Die erfahrung lehrt, daß niedrige tarifsätze die Bahnen ruinieren. es ist mißlich, später 
eine erhöhung zuzugestehen, wenn die Wunden schon geschlagen sind; besser also gleich 
anfangs einen höheren satz zu bewilligen, weil damit die aussicht auf Gewinn, somit der 
Wert der aktien, gehoben und die Besorgnis vermindert wird, daß der staat mit seiner 
Bürgschaft für die 5%ige Verzinsung werde in anspruch genommen werden. Das Bedürf-
nis nach eisenstraßen ist namentlich in Ungern sehr groß; gern wird sich also der ein-
zelne, welcher sich dieses neuen Verkehrsmittels zum absatz seiner Produkte bedient, die 
kleine erhöhung gefallen lassen, sie wird ihm nicht sehr empfindlich sein, der Unterneh-
mung aber im ganzen einen namhaften Zuwachs gewähren. eine Verewigung des höheren 
tarifs ist auch nicht zu besorgen, weil allen drei Bahnen die Dampfschiffahrt mit ihrer 

7 Damit ist die Führung der Trasse durch den Wiener Wald statt am rechten Donauufer gemeint, dazu strach, 
eisenbahnen 1/1, 449.
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konkurrenz einen Dämpfer setzt, der sie früher oder später nötigen wird, ihren tarif frei-
willig herabzusetzen. Für den anfang aber erscheint die Gewährung des höheren tarifs 
darum notwendig, weil darin ein wesentlicher reiz zur lebhafteren Beteiligung an einem 
Unternehmen liegt, welches einen höheren ertrag verbürgt.
Die Mehrheit der konferenz war mit diesem antrage einverstanden.
Der Minister des inneren erklärte sich aber für den gegenwärtigen Moment, wo den 
gedachten Gesellschaften ein anderes, wichtiges Zugeständnis gemacht werden will, gegen 
die Gewährung dieses Begehrens, weil nicht bekannt ist, ob eine solche erhöhung wirk-
lich Bedürfnis sei. Vom standpunkte der nationalökonomie aber müßte er ohne streng 
nachgewiesenes Bedürfnis dieselbe widerraten, weil sie bei dem Umstande, wo manche 
Produkte, namentlich in Ungern, einen hohen Frachttarifsatz gar nicht vertragen, die 
Produzenten wesentlich drücken und um die Früchte des neuen Verkehrsmittels bringen 
würde, und weil andererseits für die eisenbahngesellschaften selbst ein größerer Vorteil zu 
erwarten steht, wenn sie bei niedereren Preisen eine größere Masse Güter verfrachten, als 
sich mit höheren auf wenigere beschränken müssen.
ad 3. Da die neuesten erfahrungen herausgestellt haben, daß bei langen Bahnstrecken ein 
doppeltes Geleise überall nicht erforderlich ist, das hierüber vorläufig eingeholte Gutach-
ten der hiesigen techniker hiermit aber nicht in vollem einklange steht, so gedächte der 
handelsminister, diese Frage zum Gegenstande einer umfassenden und eindringlichen 
Beratung einer eigens dazu zu bestellenden kommission zu machen, und das Gutachten 
derselben den einschlägigen Zentralstellen zur weiteren Verhandlung mitzuteilen.
hiergegen wurde von der konferenz nichts eingewendet8.

Wien, am 27. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. Wien, den 
4. Mai 1858.

8 Die Bitten der Eisenbahngesellschaften wurden genehmigt, allerdings nicht für die Orientbahngesellschaft, die 
im Herbst 1858 an die neue Südbahngesellschaft verkauft wurde und als eigene Gesellschaft zu bestehen 
aufhörte. Im einzelnen: Für die Orientbahngesellschaft Vortrag Toggenburgs v. 14. 5. 1858, Präs. 1372, mit 
Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., Ga. 598/1858 und Ga. 1627/1858, mit folgender Ah. E. v. 10. 
11. 1858, ebd., kab. kanzlei, McZ. 1697/1858: erledigt sich durch Meine entschließung vom 30. 11. 
d. J., zu Folge welcher das Bestehen der orientbahn aufhört; dazu MK. v. 4. 11. 1858/III; Brandt, Der 
österreichische neoabsolutismus 1, 366–372; kohn (konta), eisenbahnjahrbuch 1 (1868), 82 f.; 
strach, eisenbahnen 1/1, 340. Für die Theiß-Eisenbahngesellschaft Vortrag Toggenburgs v. 14. 5. 1858, 
Präs. 1353, mit genehmigender Ah. E. v. 8. 9. 1858, hhsta., kab. kanzlei, McZ. 1698/1858; dazu 
Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 599/1858 und Ga. 1161/1858; kohn (konta), eisenbahn-
jahrbuch 1 (1868), 151; strach, eisenbahnen 1/1, 443. Für die Kaiserin-Elisabeth-Westbahngesellschaft 
Vortrag Toggenburgs v. 14. 5. 1858, Präs. 1373, mit genehmigender Ah. E. v. 8. 9. 1858, hhsta., kab. 
kanzlei, McZ. 1699/1858; dazu Gutachten des Reichsrates ebd., rr., Ga. 597/1858 und Ga. 
1160/1858; kohn (konta), eisenbahnjahrbuch 1 (1868), 124 f.; strach, eisenbahnen 1/1, 455.
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RS.; P. Marherr; VS. Buol-Schauenstein; BdE. und anw. (Buol 29. 4.), gesehen Bach 1. 5., Thun 
1. 5., Toggenburg, Bruck 2. 5., gesehen Kempen 3. 5., vidi Nádasdy 3. 5., Für se. exzellenz den 
herrn ersten Generaladjutanten sr. Majestät Kellner 3. 5.

i. kaiserliche Verordnung wegen Zuweisung der Untersuchung und Bestrafung gewisser 
Übertretungen an die politischen Behörden. ii. kaiserliche Verordnung wegen Umsetzung 
der in den Zivilstrafgesetzen vorkommenden Geldbeträge auf die österreichische Währung.

McZ. 1487 – kZ. 1714

Protokoll der zu Wien am 29. april 1858 abgehaltenen Ministerkonferenz unter dem Vor-
sitze des Ministers des kaiserlichen hauses und des äußern Grafen v. Buol-schauenstein.

i. Gegenstand der Beratung war der angeschlossene (Beilage 1)a, vom Justizminister im 
einvernehmen mit dem Minister des inneren und dem chef der obersten Polizeibehörde 
ausgearbeitete entwurf einer kaiserlichen Verordnung, wirksam für alle kronländer mit 
ausnahme des lombardisch-venezianischen königreichs und der Militärgrenze, wodurch 
die Gerichtsbarkeit über mehrere Übertretungen des allgemeinen strafgesetzes den politi-
schen Behörden zugewiesen und das hierüber von diesen Behörden zu beobachtende Ver-
fahren geregelt wird1.
Dieser entwurf wurde von der konferenz mit nachfolgenden Modifikationen angenom-
men:
Zu § 1, nr. 5. Zur Vermeidung des möglichen Zweifels, daß unter den hier aufgeführten 
Beschädigungen von Brücken, schleusen, Dämmen etc. auch boshafte Beschädigungen 
solcher objekte verstanden werden könnten, weil rücksichtlich der am schlusse erwähn-
ten Verletzungen der staatstelegrafen ausdrücklich der Beisatz „mutwillige“ vorkommt, 
sollte nach dem erachten des handelsministers entweder auch dort im sinne der §§ 85, 
lit. c, und 318 [des strafgesetzbuches] der gedachte Beisatz eingeschaltet oder auch hier 
weggelassen werden.
Die konferenz entschied sich nach dem antrage des Justizministers für das letztere, also 
für die Weglassung des Wortes „mutwillige“, weil nicht die hier im entwurfe aufgeführten 
rubriken, sondern nur die meritorischen Bestimmungen der betreffenden Paragraphen 
des strafgesetzes selbst für die Judikatur maßgebend sind.
Zum § 2 wünschte der chef der obersten Polizeibehörde, daß die Bestimmung, 
welche von den im § 1 aufgeführten Übertretungen den Polizeibehörden zur Untersu-
chung zugewiesen seien, gleich in die vorliegende Verordnung aufgenommen und nicht 
einer nachträglichen Veröffentlichung vorbehalten werde. Zu diesem ende schlug der 
Justizminister vor, daß der Minister des inneren und der chef der obersten Polizeibe-
hörde sich vorläufig über diese Bestimmung einigen, die alsdann an die stelle des § 2 
dieser Verordnung eingeschaltet werden würde. käme eine vollständige einigung hier-
über nicht zustande, so würde er hierüber in der konferenz Vortrag erstatten.

1 Fortsetzung von MK. v. 9. 1. 1858.

a  Liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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Bezüglich der in eben diesem § 2 ersichtlich gemachten Differenz über die Behörde, wel-
cher in dritter instanz die Judikatur über die exszindierten2 Übertretungen zustehen soll, 
bemerkte der Minister des inneren, daß sein antrag, sie dem Ministerium des inneren 
einzuräumen, auf der diesfalls vor 1848 bestandenen Gesetzgebung beruhe, wornach die 
Judikatur über schwere Polizeiübertretungen in dritter instanz ohne Unterschied, ob sie in 
der ersten einem Magistrate oder einer Polizeidirektion zustand, der Vereinigten hofkanzlei 
eingeräumt war. Die trennung der Judikatur in dritter instanz würde überdies der notwen-
digen einheit in der auffassung und handhabung der strafgesetzbestimmungen abträglich 
sein, das vom Justizminister vorgeschlagene wechselseitige einvernehmen zwischen Mini-
sterium des inneren und oberster Polizeibehörde aber den Geschäftsgang schleppend 
machen. Zur Vermittlung der sich entgegenstehenden ansichten machte daher der Mini-
ster des inneren den Vorschlag, über Fälle, welche in erster instanz die Polizeibehörde abge-
urteilt hat, in dritter von einer aus einer gleichen anzahl von räten des Ministeriums des 
inneren und der obersten Polizeibehörde zusammengesetzten bund einem sektionschef des 
Ministeriums des inneren präsidiertenb gemischten kommission sprechen zu lassen. Mit 
diesem Vorschlage haben sich sowohl der chef der obersten Polizeibehörde als auch der 
Justizminister vereinigt, und auch die Majorität der konferenz trat demselben bei.
nur der kultusminister stimmte für den ursprünglichen antrag des Ministers des 
inneren, weil der Grund, aus welchem gewisse Übertretungen der Judikatur der Polizeidi-
rektionen zugewiesen werden, nicht sowohl in der natur der Übertretungen, sondern in 
rücksichten der konvenienz und der Zweckmäßigkeit des Vorgangs in größeren städten 
zu suchen ist, und die ganze institution der Polizeibehörden wohl die Verhütung und 
Verhinderung, nicht aber die Bestrafung gesetzwidriger handlungen zum Zwecke hat, 
wogegen wieder der handelsminister bemerkte, daß die Übertretungen gegen die sitt-
lichkeit und öffentliche sicherheit, welche der Behandlung durch die Polizeidirektionen 
vorbehalten werden dürften, in der regel von solcher Beschaffenheit sind, daß auch die 
oberste Polizeibehörde berufen erscheint, auf die Judikatur über dieselben einen überwa-
chenden und entscheidenden einfluß zu nehmen.
Bei § 3 wünschte der Justizminister selbst die Weglassung des dritten absatzes: „hat 
ein Gericht etc.“ Denn es schiene ihm doch besser zu sein, ein wenn auch inkompetent 
gefälltes Urteil aufrechtzuerhalten, als wegen einer vielleicht nur unbedeutenden Übertre-
tung ein neues Verfahren und vor diesem noch eine Verhandlung zwischen dem oberlan-
desgerichte und politischer landesstelle eintreten zu lassen, besonders wenn der Fehler bei 
einem gemischten Bezirksamte vorgekommen ist, wo das von demselben als Gericht 
gefällte erkenntnis kassiert und von ihm in der eigenschaft als erste politische instanz ein 
neues Urteil gefällt werden müßte, was gewiß den Beteiligten sehr sonderbar vorkommen 
würde. auch der handelsminister stimmte für die Weglassung jenes satzes, umso 
mehr, als die ganze Verordnung nur eine erleichterung der Gerichtsbehörden bezweckt 
und nicht vorauszusetzen ist, daß eine Gerichtsbehörde wissentlich einen offenbar ihrer 
kompetenz entzogenen Fall abzuurteilen sich vermessen werde.

2 Aus der Kompetenz der Gerichte ausgeschiedenen.

b−b  Einfügung Bachs.
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Die mehreren stimmen der konferenz traten diesem antrage bei, gegen den zuletzt auch 
der Minister des inneren, obwohl er prinzipiell den rechtsbestand eines inkompeten-
ten Urteils nicht zugeben könnte, in der rücksicht nichts mehr einwendete, weil er vor-
aussetzt, daß sich die sache in praxi von selbst machen und ein derlei inkompetent gefäll-
tes Urteil, wenn es zur kenntnis der oberbehörde gelangt, von amts wegen wird aufge-
hoben werden.
im § 5, 2. absatz am schlusse, wurde über antrag des Justizministers und Zustimmung 
des Ministers des inneren und chefs der obersten Polizeibehörde die Festsetzung der 
Zahl der räte in dritter instanz auf vier beliebt, was auch bezüglich der polizeilich abge-
urteilten Fälle dem Vermittlungsantrage des Ministers des inneren zu § 2 entspricht.
Zum § 8 endlich machte der chef der obersten Polizeibehörde darauf aufmerk-
sam, daß die Verordnung vom 11. Mai 1854, [rGBl.] nr. 120, wodurch die Untersu-
chung gewisser Übertretungen den Polizeidirektionen in den hauptstädten vorbehalten 
wurde3, bezüglich Mailands und Venedigs vorderhand in kraft bleibe und daß dieses zur 
Vermeidung etwaiger Zweifel ausdrücklich bemerkt werden dürfte, womit der Justizmini-
ster einverstanden war, insofern sich eine derartige Bemerkung nicht schon dadurch als 
entbehrlich darstellt, daß die hier angetragene Verordnung überhaupt im lombardisch-
venezianischen königreiche nicht zur Wirksamkeit gelangt4.

ii. Der vom Justizminister in Gemäßheit der konferenzberatung vom 6. april 1858, 
absatz iii, umgearbeitete entwurf einer kaiserlichen Verordnung wirksam für das ganze 
reich mit ausnahme der Militärgrenze (Beilage 2)c über die Größe und Währung der 
Geldstrafen und der sonst in den Zivilstrafgesetzen5 vorkommenden Geldbeträge vom 
1. november 1858 an, wurde von der konferenz einstimmig mit der einzigen Modifika-
tion angenommen, daß die im § 3 vorkommenden Worte „jedoch in der neuen öster-
reichischen Währung“ als durch das Vorausgehende selbstverständlich, wegzufallen haben. 
Mit diesem entwurfe ist zugleich dem in der ah. entschließung vom 27. april 1858, kZ. 
137, McZ. 1486, sub 3 enthaltenen ah. Befehle entsprochen6.

3 Siehe dazu MK. v. 8. 11. 1853/VI, ömr. iii/3, nr. 173.
4 Mit Vortrag v. 5. 5. 1858, Z. 9129, legte Nádasdy den Entwurf vor; Gutachten des Reichsrates hhsta., rr., 

Ga. 536/1858 und Ga. 743/1858; mit Ah. E. v. 20. 6. 1858 wurde der Entwurf genehmigt, ebd., kab. 
kanzlei, McZ. 1564/1858; Publikation rgbl. nr. 88/1858. Mit dieser Verordnung wurde die Gerichts-
barkeit über 57 Übertretungen bzw. Gruppen von Übertretungen den politischen bzw. Polizeibehörden zuge-
wiesen.

5 d. h. ausgenommen das Militärstrafgesetz.
6 Mit dieser Ah. Entschließung war das kaiserliche Patent über die Rechtsfolgen der neuen österreichischen 

Währung erlassen worden, MK. v. 29. 12. 1857/II, Anm. 13; zugleich waren einige sich daraus ergebende 
Aufträge erteilt worden. Mit Vortrag v. 13. 5. 1858, Z. 24793, legte Nádasdy den ursprünglichen und den 
abgeänderten Entwurf der kaiserlichen Verordnung vor; der Reichsrat lehnte die Erhöhung einhellig ab. Eine 
Veränderung der im Strafgesetz und in der Strafprozeßordnung genannten Beträge aus Anlaß der Änderung 
der Währung führe zu Verunsicherung und fördere die ohnehin drohende Preistreiberei, hhsta., rr., Ga. 
610/1858 und Ga. 966/1858. Der Kaiser entschied in diesem Sinn und genehmigte mit Ah. E. v. 1. 8. 1858 
die Verordnung, wie sie Nádasdy in der Ministerkonferenz v. 6. 4. 1858 vorgelegt hatte, ebd., kab. kanzlei, 
McZ. 1725/1858; Publikation rgbl. nr. 115/1858.

c  Liegt dem Originalprotokoll in Lithographie bei.
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Wien, am 29. april 1858. Gr[af ] Buol.

ah. e. ich nehme den inhalt dieses Protokolls zur kenntnis. Franz Joseph. laxenburg, 
20. Juni 1858.
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chronologIsches verzeIchnIs Der ProtoKolle unD BeIlagen
(3. März 1857 – 29. april 1858)

nummer ort und Datum Gegenstand seite
385 Wien 

3. März 1857
i. änderung einer Bestimmung in der instruktion für den k. k. 
Bevollmächtigten zur Donauuferstaaten-kommission. ii. Gestat-
tung des hausierens mit heiligenbildern auf Glas. iii. Gnaden-
gabe für den gewesenen Postmeister Joseph hayder. iV. ausglei-
chung der ersatzforderung geplünderter Juden. V. Gnadengabe für 
den gewesenen assessor simon Vályi. Vi. Gnadengabe für die 
assessorswitwe Gertraud Waldmüller. Vii. Personalzulage für den 
Banaltafelvizepräsidenten Maximilian v. rusnow. Viii. Gnaden-
gabe für den entlassenen landesgerichtsrat Friedrich Wegschaider. 
iX. Pensionszulage für die Witwe Marta Gorini. X. Gehaltserhö-
hung für den katecheten am Zivilmädchenpensionat. Xi. Quar-
tiergeld für den Professor Johann streng. Xii. Gehaltserhöhung für 
die theologischen Professoren in Prag. Xiii. Besetzung der medizi-
nischen studienreferentenstelle beim Unterrichtsministerium. 
XiV. Prozeß der stadt Pettau wegen Waaggeldäquivalents. XV. Ver-
bot von Privatübersetzungen der Gesetze.

3

386 Wien 
20. März 1857

i.  angelegenheiten des königreiches Ungarn. 11

387 Wien 
24. März 1857

i. absendung der handelsagenten mit der „carolina“. ii. errich-
tung einer theologischen Fakultät in innsbruck. iii. Zulassung des 
Peter Jakob Vucassinovich zur Merkantilkapitänsprüfung. iV. aus-
schließung der Vorträge über Meinungsdifferenzen in bloßen Gna-
densachen. V. Urbarialentschädigungsrentenzahlung an die Familie 
Bornemisza. Vi. Verzehrsteuerzuschlag für die stadt Marienbad. 
Vii. naturalwohnung für den statthaltereivizepräsidenten in 
temesvár.

22

388 Wien 
31. März 1857

i. Theologische Fakultät in innsbruck. ii. Beschränkung der kan-
didaten der rechtsakademien auf anstellung in Ungarn etc. iii. 
anrechenbarkeit der Dienstjahre der Grenzkämmerer zur Pension. 
iV. Behandlung der Theresianisten beim eintritt in den staats-
dienst. V. Untersuchung der Verbrechen des hochverrats etc. im 
lombardisch-venezianischen königreich. Vi. remuneration für Dr. 
knolz. Vii. entscheidung des konsistoriums augsburger und hel-
vetischer konfession in kirchendisziplinsachen. Viii. Uniform für 
Dr. scherzer.

28

389 Wien 
4. april 1857

i. Personalzulage für den griechisch-katholischen Domkustos 
Michael kuziemski. ii. Differenzen mit dem griechisch-katholi-
schen erzbischof von Fogaras in betreff der ehesachen. iii. taxord-
nung für die ehegerichtlichen Verhandlungen. iV. aufhebung der 
Mauterleichterung des Bauernfuhrwerks in siebenbürgen und 
kroatien. V. kompetenz der augsburger und helvetischen konsi-
storien in sachen der kirchenzucht.

41
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nummer ort und Datum Gegenstand seite
390 Wien 

7. april 1857
i. kaiserliche Verordnung über Urbarialentschädigung der kame-
ralfonds- und stiftungs-, dann der konfiszierten Güter in Ungarn, 
kroatien, slawonien, Woiwodina und siebenbürgen. ii. taxord-
nung für die geistlichen ehegerichte. iii. auslieferung des luca 
radonich. iV. einführung der notariatsordnung in Ungarn, kroa-
tien, slawonien, Woiwodina, siebenbürgen und Galizien. 

47

391 Wien 
14. april 1857 

i. kirchenbau in der leopoldstadt zu Pest. ii. Gehaltsregulierung 
des lehrpersonals an der Musterhauptschule zu Prag. iii. restau-
rierung des st. stephansdoms in Wien. iV. aufzahlung an den Bau-
unternehmer Benedikt Perwög für die Finstermünzer straße. V. 
Mautkonzession für die ofener tunnelaktiengesellschaft. 

53

392 Wien 
17. april 1857

i. erleichterungen des landes Ungarn in der Besteuerung. ii. 
kommission zur entscheidung über die heimkehr von politischen 
Flüchtlingen. iii. erweiterung der innern stadt Wien. 

59

393 Wien 
20. april 1857 

i. Bewilligung der straffreien rückkehr des ungarischen Flüchtlings 
stephan Gorové v. Gattája. ii. Über die Quartalsausweise der 
tätigkeit der Gendarmerie. iii. Verlosung der Grundentlastungs-
obligationen in Ungarn, Woiwodina, kroatien und slawonien. iV. 
Druck der Verhandlungen etc. der 1856er naturforscherversamm-
lung in Wien. 

63

394 Wien 
30. april 1857

i. Vermögenskonfiskationsnachsicht in Ungarn etc. ii. anspruch 
der Finanzwache auf Zivilbedienstungen in der Finanzbranche. iii. 
Bezug des Gymnasialschulgeldes der stadt komotau. iV. restaurie-
rung des st. stephansdomes. V. Präsidentenstelle der akademie der 
schönen künste in Venedig. Vi. straßenzug von stuhlfeld nach Paß 
Thurn. 

68

395 Wien  
2. Mai 1857 

i. Zustand der österreichischen Journalpresse. ii. abhilfe für die 
Überbürdung der Bezirksämter mit Geschäften. 

75

396 Wien 
5. Mai 1857 

i. Diäten für Dienstreisen in strafsachen außerhalb des Untersu-
chungssprengels. ii. einführung des Forstgesetzes vom 3. Dezem-
ber 1852 in Ungarn, kroatien und slawonien, siebenbürgen und 
Woiwodina. iii. Weiterbeförderung paßloser reisender durch die 
Postmeister. 

78

397 Wien 
8. Mai 1857

i. rückkauf von 15 Millionen des aktienkapitals der Westbahn 
betreffend. 

80

398 Wien 
13. Mai 1857

i. sistierung der erteilung neuer konzessionen zu eisenbahnen etc. 
ii. Übertragung der eisenbahn von krakau bis Przemyśl von der 
nordbahngesellschaft an die ostgalizische Bahngesellschaft. 

86

399 Wien 
16. Mai 1857 

i. Beitragsleistung der Gemeinden Udine und Vicenza zu den dor-
tigen staatsgymnasien. ii. ernennung des ao. Professors Dr. Unger 
zum ordentlichen Professor. iii. ernennung des supplenten De 
Giorgi zum ordentlichen Professor. iV. Vortragserstattung über 
altersnachsicht zur erlangung höherer Weihen der griechisch-
nichtunierten kirche in der Militärgrenze. V. reisestipendium für 
Dr. Filipuzzi. Vi. kirchenbau in der leopoldstadt zu Pest. Vii. Ver-
pachtung des Wassergefälls conca fallata an ambrogio Binda. Viii. 
nachlaß für Florian althuber an dem nationalanlehen.

94

400 Wien 
19. Mai 1857 

i. Vorarbeiten für verschiedene eisenbahnprojekte betreffend. ii. 
attest über die Befähigung großherzoglich Badenscher Untertanen 
zum realitätenbesitz in österreich. 

99
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nummer ort und Datum Gegenstand seite
401 Wien 

26. Mai 1857
i. Bequartierungserleichterung für lemberg. ii. kriegsschadenver-
gütung für die Gemeinde Jalmico. iii. Bauherstellungskostenbei-
trag für das innsbrucker Damenstift. iV. Bestellung der kommis-
sion zur entscheidung der rückkehrgesuche nichtitalienischer 
politischer Flüchtlinge. V. Zulage für schulrat Dr. Balthasar Poli. 

101

402 Wien 
2. Juni 1857 

i. Zustand der österreichischen Presse. ii. Gesetz zum schutz von 
Mustern und Marken (in einem besonderen Protokolle).

105

402 a o. o., o. D.  
[Wien,  

2. Juni 1857]

Grundzüge zur Überwachung und leitung der inländischen Jour-
nalpresse;  entwurf des Präsidenten der konferenz.

106

403 Wien 
9. Juni 1857 

i. ah. entschließung über das konferenzprotokoll vom 8. Mai 
1857 in betreff vorläufiger Zusicherungen für die Westbahn. ii. 
Vorbehalt des Postregals bei der Donauschiffahrt. iii. Gesetz zum 
schutze von Mustern und Marken (in einem besondern Proto-
kolle).

108

404 Wien 
29. Mai, 

2. und 9. Juni 1857 

i. Gesetzentwurf über den schutz der Muster und Modelle, dann 
der gewerblichen Marken. 

110

405 Wien 
13. Junius 1857

i. Grundentlastungsentschädigung von konfiszierten Gütern. ii. 
neues Münzgesetz. iii. annahme der Vereinstaler bei lf. kassen.

120

406 Wien 
16. Juni 1857 

i. und ii. Dotationserhöhung der griechischen Domkapitel eperies 
und Munkács. iii. trennung der lehrkanzel der Therapie und der 
Pharmakologie in Prag. iV. Dritte klasse bei der realschule in 
Pirano. V. anstellung eines assistenten für chemische Pathologie in 
Wien. Vi. Verordnung über Veräußerung und Belastung kirchli-
cher Güter. Vii. lf. kommissär bei Wahlen lebenslänglicher 
ordensoberen.

124

407 Wien 
27. Juni 1857 

i. erweiterung der inneren stadt Wien. ii. Geschäftsvereinfachung 
bei den ersten instanzen und abhilfe bei den Gefängnissen in 
Ungern. iii. Verminderung der steuerzuschläge. iV. Gendarmerie-
bequartierung. V. Verminderung der k. k. okkupationstruppen im 
kirchenstaate. Vi. Die galizischen eisenbahnen.

128

408 Wien 
4. Juli 1857

i. taxordnung der geistlichen ehegerichte. ii. rektorswohnung im 
hospiz santa Maria dell’anima in rom. iii. lehrer für die Parallel-
klassen am akademischen Gymnasium in Wien. iV. oberrealschule 
in troppau. V. Verbot der Verwendung von stempelmarken statt 
der Briefmarken. Vi. Verbot der aufnahme anonymer artikel in 
Zeitungen (= sammelprotokoll nr. 410).

137

409 Wien 
11. Juli 1857

i. erweiterung der inneren stadt Wien. 140

409 a Wien 
20. Dezember 1857

ah. handschreibens an den Minister des inneren, die stadterwei-
terung betreffend.

147

410 Wien 
13., 20. und  

30. Juni 
4. und 18. Juli 

1857

i. Maßregeln zur Beseitigung der Übelstände der periodischen 
Presse. 

152
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nummer ort und Datum Gegenstand seite
411 Wien 

18. Juli 1857 
i. nachtragsdotation zu Gerichtsbauten in Böhmen. ii. Verord-
nung wegen der Bestrafung von handlungen, die im allgemeinen 
strafgesetz etc. nicht geahndet werden, dann wegen der kossuth-
noten. iii. Pension der hofratswitwe leopoldine Fürstin Palm. iV. 
Urbarialentschädigungsvorschüsse für Baron ladislaus nopcsa. V. 
Gehaltsbemessung für den lehrer der Präparandie in agram. Vi. 
Umbau der sternwarte in krakau. Vii. Wiedereinführung des Zei-
tungsstempels. 

169

412 Wien 
25. Julius 1857 

i. sistierung der Mauteinhebung in Ungarn. ii. Bestand der hof- 
und niederösterreichischen kammer-(Finanz-)Prokuratur. iii. 
Befreiung der herrschaften in Galizien von der haftung für die 
Gerichtsbarkeit. iV. Dispens von den studien bei theoretischen 
staatsprüfungen. V. Professorstitel für landesgerichtsrat anton 
ebner. Vi. lehrerbesoldung im taubstummeninstitut zu leitme-
ritz. Vii. oberrealschule in kaschau. Viii. Wohnung für den 
sternwartedirektor im akademiegebäude zu Wien.

175

413 Wien 
31. Juli 1857 

i. auflassung einiger Giebigkeiten der ungarischen Bischöfe. ii. 
Ministerialsekretärsstelle beim kultus- und Unterrichtsministe-
rium. iii. Theologische Fakultät in innsbruck. iV. Universitätsein-
richtung im lombardisch-venezianischen königreich. V. Veräuße-
rung und Belastung kirchlicher Güter. Vi. kauf eines Friedhofs-
grundes für die Protestanten in Wien. Vii. entschädigung für den 
Zehnten in siebenbürgen. 

182

414 Wien 
8. august 1857 

i. Diensttaxen der diplomatischen Beamten. ii. erhöhung des 
steuersatzes für rübenzucker. iii. Urbarialentschädigung für geist-
liche Güter in Ungarn, der serbischen Wojwodschaft mit dem 
temescher Banat, kroatien und slawonien. iV. Politische exeku-
tion für Urbarialentschädigungsreste in Ungarn. V. Beschleuni-
gung des Geschäftsverfahrens bei den Urbarialgerichten. Vi. Bank 
für triest. 

188

415 Wien 
20. august 1857 

i. Verlosung der Grundentlastungsobligationen in Galizien. ii. Prä-
sesstelle des neusohler schiedsgerichts. iii. Bezeichnung se. k. k. 
hoheit der herr erzherzogs Ferdinand Maximilian als Präses der 
Giunta del censimento. iV. rückkehrbewilligung für ladislaus 
ritter v. czornicki. V. hofratscharakter und Gehalt für Wilhelm 
Freiherr v. krieg. Vi. Pensionsbelassung für den Bürgermeister von 
triest Franz ritter v. troyer. Vii. Verpflegskosten der sträflinge. 
Viii. Zur stadterweiterung bezüglich des Platzes zwischen dem 
Burgtor und den k. k. stallungen.

193

416 Wien 
23. september 1857 

i. steuerausschreibung pro 1858. 200

417 Wien 
20. oktober 1857 

i. assistentenstelle an der Physiologie in krakau. ii. Theologiepro-
fessoren in raab. iii. erhebung des Gymnasiums 3. klasse in czer-
nowitz zum Gymnasium 2. klasse. iV. Zulage für den landesge-
richtspräsidenten Baron Ubelli. V. Gerichtssprache in Galizien. Vi. 
Dotation für den Gottesdienst in der Universitätskirche. Vii. Vor-
schußrückzahlung der stadt como. Viii. kriegsschadenvergütung 
für die Baronin Bruckenthal. iX. abstellung der Beibringung der 
loyalitätszeugnisse bei erhebung der kriegsprästationsvergütun-
gen in siebenbürgen. X. Uniformierung der ungarischen amtsdie-
nerschaft. Xi. Prioritätsaktien der Millykerzenfabriksgesellschaft.

204
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nummer ort und Datum Gegenstand seite
418 Wien 

31. oktober 1857
i. Zulage für den oberlandesgerichtspräsidenten Baron hennet. ii. 
änderungen in der strafprozeßordnung. iii. änderungen und 
Zusätze für die Bestimmungen über das standrechtliche Verfahren. 
iV. Zulage für den titularsektionsrat lorenz v. csergheö. 

210

419 Wien 
3. november 1857

i. Belassung der Bezüge des Bezirksvorstehers althaber. ii. Beurlau-
bung von sieben klerikern in ceneda und treviso. iii. rückkehr-
bewilligung für leopold Fülepp. iV. Verwendung der einkünfte 
der abtei san Michele in Zara. V. Beitrag für die evangelische 
schule in oberschützen. Vi. Beitrag für das Musikkonservatorium 
in Mailand. 

216

420 Wien 
17. november 

1857 

i. annahme und tragen der helena-Medaille. ii. Beteilung der 
landesgerichtsräte in temesvar mit ao. Quartiergeldunterstützun-
gen. iii. realeigenschaft der apotheken in Ungern etc. iV. stem-
pelfreiheit wissenschaftlicher Zeitschriften mit inseraten. V. nach-
sicht des Beitrags der stadt Großwardein zum dortigen Militärspi-
tal. 

220

421 Wien 
28. november 

1857

i. entwurf einer kaiserlichen Verordnung über die haftung für 
schäden aus richterlichen amtshandlungen. ii. Unterstützung für 
den Gelehrten schimper. iii. teilung des Grafen Festetics’schen 
Fideikommisses. iV. Darleihen für das consorzio delle Valli grandi 
Veronesi. 

224

422 Wien 
10. Dezember 1857

i. erweiterung des Wirkungskreises sr. k. k. hoheit des herrn erz-
herzogs Generalgouverneurs des lombardisch-venezianischen 
königreichs. ii. rückkehrbewilligung für die politischen Flücht-
linge Paul v. hajnik und ludwig cornides. iii. aufhebung des 
gesetzlichen Wertes der Goldmünzen. iV. entwurf des Patents zur 
Durchführung der Münzregulierung. V. Darlehen für den ham-
burger senat. Vi. Zulage für den kreisgerichtspräses emerich 
Potochnjak. Vii. Gesetz über die Privatrechtsverhältnisse der akti-
engesellschaften. 

230

423 Wien  
24. Dezember 1857

i. Voreinleitungen zur stadterweiterung. ii. kaiserliche Verord-
nung wegen ausdehnung mehrerer Bestimmungen des taxgesetzes 
auf Ungarn, kroatien, die serbische Woiwodschaft und siebenbür-
gen. iii. Vergütung für das gerichtlich hinterlegte Depositum des 
stefano Dones. iV. abschreibung der ersätze aus der Veruntreuung 
durch Johann Bernhard. V. Gnadengehalt für den honorarvize-
konsul Giacomo ricci. Vi. Zulage für den konsulatskanzler carl 
Wohlfart. Vii. Verwendung der Gefällsstrafgelder. 

235

424 Wien 
29. Dezember 1857

i. Beschaffung der Geldmittel für einige eisenbahngesellschaften 
etc. pro 1858. ii. Patent über die Verhältnisse des Münzverkehrs 
und die anwendung der neuen Währung auf die rechtsverhält-
nisse.

240

425 Wien 
30. und  

31. Dezember 1857

i. Die koordinierung der kirchlichen Verhältnisse der akatholiken 
in Ungarn.

245

426 Wien 
2. Jänner 1858

i. Bestätigung der lehrer der Wiener handelsschule. 258

427 Wien 
4. und 6. Jänner 

1858

i. Die koordinierung der kirchlichen Verhältnisse der akatholiken 
in Ungarn.

263
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nummer ort und Datum Gegenstand seite
428 Wien 

24. Dezember 1857 
und 7. Jänner 1858

i. kaiserliche Verordnung über syndikatsbeschwerden. 273

429 Wien 
7. Jänner 1858

i. kaiserliche Verordnung wegen einberufung des Wiener-Wäh-
rungs-Papiergeldes. ii. Verordnung über die einrichtung der theo-
logischen studien.

278

430 Wien 
9. Jänner 1858 

i. kaiserliche Verordnung wegen abänderung des strafgerichtli-
chen Verfahrens wegen Übertretungen.

282

431 Wien 
14. Jänner 1858

i. Gesuch des stephan Palkowitz um Vergütung seiner einbuße bei 
der czegled-szegediner-eisenbahn.

285

432 Wien 
26. Jänner 1858

i. ablösungsmodalitäten bei expropriationen im lombardisch-
venezianischen königreiche. ii. Zulage für den landesmedizinalrat 
karl ozlberger. iii. Gesetz zur ergänzung des heeres (= sammel-
protokoll nr. 437).

287

433 Wien 
4. Februar 1858

i. Besetzung von stiftungsplätzen im Theresianum. ii. rekrutie-
rungsgesetz (= sammelprotokoll nr. 437).

289

434 Wien 
11. Februar 1858

i. konzession der ostgalizischen eisenbahnstrecke und änderung 
der statuten einiger eisenbahngesellschaften. ii. a) lokalzulage für 
die Mailänder schulräte; b) Dr. Johann löwes ernennung zum 
ordentlichen Professor der Philosophie in Prag. iii. rekrutierungs-
gesetz (= sammelprotokoll nr. 437).

292

435 Wien 
20. Februar 1858

i. einführung des Forstgesetzes in Dalmatien. ii. rekrutierungsge-
setz (= sammelprotokoll nr. 437).

295

436 Wien 
23. und 25. 

Februar 1858

i. Wuchergesetz. ii. Gehaltserhöhung für die Professoren der 
staatsrechnungswissenschaft in Padua und Pavia.

296

437 Wien 
23., 26. und  
28. Jänner 

4., 11., 16.,  
20. und 27. 

Februar 1858

i. Gesetz über die ergänzung des heeres mit ausnahme der auf die 
ergänzung der kriegsmarine sich beziehenden Bestimmungen.

306

438 Wien  
27. Februar 1858

i. stellung der Pfarrkinder vor den seelsorger durch weltliche 
Macht. ii. rekrutierungsgesetz (= sammelprotokoll nr. 437).

335

439 Wien 
2. März 1858

i. Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens der kirchen 
und Pfründen, dann der bei selben bestehenden stiftungen. ii. 
Verordnung über die erfordernisse und den nachweis des gesetzli-
chen Bestands geistlicher orden etc.

337

440 Wien 
13. März 1858

i. taxangelegenheiten des Johanniter Großpriors FZM. Franz Graf 
khevenhüller-Metsch.

341

441 Wien 
20. März 1858

i. Marineinskription (= sammelprotokoll nr. 444). ii. Preise für 
kunstwerke an der akademie der bildenden künste in Wien. iii. 
Begnadigung des politischen Flüchtlings kerestes.

345

442 Wien 
27. März 1858

i. Bau der technischen lehranstalt in Brünn. ii. Verordnung wegen 
des religionsübertritts (= sammelprotokoll nr. 443).

348

443 Wien 
27. und 30. März 

1858

i. Verordnung über die Zulässigkeit des religionswechsels. 350
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nummer ort und Datum Gegenstand seite
444 Wien 

16., 20., 23. und 
30. März und  
6. april 1858

i. Marineinskription und Marinekonskription. 362

445 Wien 
6. april 1858

i. ernennung des ao. Professors Georg Bippart zum ordentlichen 
Professor. ii. kongruaergänzung für den erzbischof von Görz. iii. 
Umsetzung der Ziffern im strafgesetz auf österreichische Währung. 
iV. kaiserliche Verordnung über kinder aus putativen ehen von 
nichtkatholiken.

378

446 Wien 
10. april 1858

i. kaiserliche Verordnung über die errichtung eines Zentralrates 
für landeskultur.

383

447 Wien 
20. april 1858

i. entgelt für die servitutsrechte in Galizien. 386

448 Wien 
27. april 1858

i. Begünstigungen für mehrere eisenbahngesellschaften. 389

449 Wien 
29. april 1858

i. kaiserliche Verordnung wegen Zuweisung der Untersuchung 
und Bestrafung gewisser Übertretungen an die politischen Behör-
den. ii. kaiserliche Verordnung wegen Umsetzung der in den 
Zivilstrafgesetzen vorkommenden Geldbeträge auf die österreichi-
sche Währung.

395
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regIster

Die unterschiedliche schreibweise der ortsnamen in den Protokollen wurde vereinheitlicht. im register sind 
in klammern alle schreibungen der originalprotokolle und – gesperrt gedruckt – die heutige namensform 
beigefügt, sofern diese von der historischen amtlichen abweicht. Die schreibung der Personennamen folgt den 
staatshandbüchern und den Militärschematismen.

aBGB.
−  allgemein 373
−  amtshaftung 273
−  ausländer 100
−  erbrecht 229
−  historische rechtsschule 94 f.
−  kinder aus ungültigen ehen 381 f.
−  Punktationen 287
−  Ungarn XXiX, 2719, 297
−  Wuchergesetz siehe dieses

agram (Z a g r e b )
−  eisenbahn 240 
−  handelskammer XXVi, 52
−  lehrerbildungsanstalt 172

akademie der Wissenschaften
−  Baumgartner 1909

−  schimper 228
−  Ungarn siehe dieses
−  Uniform 33
−  Universitätssternwarte 179 f.

aktiengesellschaften
−  Banken siehe diese
−  eisenbahnen siehe diese
−  errichtungsgebühren 2364

−  lloyd, österreichischer 241
−  Millykerzenfabrik 209
−  ofen, tunnelbau 57 f.
−  Prager Dampf- und segelschiffahrtsgesellschaft 

23313

−  Privatrechtsverhältnisse 233
−  Zinssatz 297

a l b a  iu l i a  siehe karlsburg
albrecht, erzherzog

−  kaiserreise XiV
−  Ungarn XiV−XVi, XViii−XX, XXiX, 11−20, 

52, 59, 63, 202, 2159, 2451, 247 f., 250, 254, 
265 ff., 269, 271, 296

alexander ii, Zar von rußland Xi
althaber, Franz 216
althuber, Florian 98
amnestie siehe lombardisch-venezianisches 

königreich; Ungarn

amtsgeheimnis siehe Verwaltung
andrássy, Gyula Graf XV
anleihen

−  lotterieanleihe 241 f., 391
−  nationalanleihe 1854 98, 2003

−  staatspapiere siehe Währung
apotheken 221
arad

−  eisenbahn 393
argentinien

−  handelsbeziehungen 22
armee

−  Befreiungen siehe heeresergänzung
−  Budget siehe staatshaushalt
−  Diensttaxen 188 f.
−  eheschließungsverbot siehe heeresergänzung
−  einquartierung XV, 17, 101 f.
−  Gerichtswesen 274
−  heeresergänzung XXV, Xlii f., XlV, 216 f., 

306−334, 362−377
−  Militärspital 222
−  Militärstrafgesetz 274, 284, 381
−  Ministerkonferenz XXXViii−Xli, lXiV1

−  okkupationstruppen Xli, 131 f.
−  organisierungsstatut XXXiX f.
−  rekrutierung siehe heeresergänzung
−  truppenreduktion 101 f.
−  Übertritt in den Zivildienst 69 ff.
−  Wehrgesetz 1868 31311, 31413, 37716

−  Wehrpflicht siehe heeresergänzung
−  Wiener neustädter akademie 289
−  Wiener stadterweiterung XlVi ff., 140 ff., 

144 f.
−  Zwangsrekrutierung siehe heeresergänzung

armeeoberkommando
−  Marineinskription XliV
−  Ministerkonferenz XXXiX ff.

arndts, karl ludwig 95
asowsches Meer

−  schiffahrt 371
augusz, antal Freiherr v. 124

auschwitz (oswiecim, o ś w i ę c i m )
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−  eisenbahn 99
ausnahmezustand, Belagerungszustand siehe auch 

lombardisch-venezianisches königreich; Ungarn
−  Presse 164

aussig (Ú s t í   n a d   l a b e m) 241
auszeichnungen

−  ausländische 220
−  helena-Medaille 220

Bach, Dr. alexander Freiherr v.
−  adeliges Damenstift 102
−  akademie der Wissenschaften 180
−  aktiengesellschaften 58, 209; siehe auch 

eisenbahn
−  amtshaftung 225 f., 273−276
−  armee 101 f., 216
−  auslieferung 51
−  Beamte 26 f., 31 f., 37, 39, 69 f., 171, 189, 

197, 208, 210, 216, 288
−  como 208
−  eisenbahn XXXVii, 83 f., 91 f., 135 f., 292 f., 

390 f., 393 f.
−  erbrecht 229
−  Finanzwache 238, 332 f.
−  Flüchtlinge, politische 61, 63 f., 103, 196, 

217, 346 f.
−  Forstgesetz XXVii, 78, 295
−  Galizien 386 ff.
−  Gendarmerie Xl, XlVi, 64 f., 130
−  Gerichtswesen 197 f., 207, 213, 282 ff., 396 f.
−  Gnadensachen 25
−  Großwardein 222
−  Grundentlastung 26, 47, 65 f., 120, 171, 186, 

187, 190 f., 193, 386 ff.
−  handelsakademie 261 f.
−  heeresergänzung Xlii, 306−313, 319 f., 324, 

327−334
−  Johanniter orden 341−344
−  kinder aus ungültigen ehen 382
−  kirchenangelegenheiten XVi, XiX, XXii f., 

41 ff., 45, 48 f., 54, 124, 127, 183, 216, 
250−253, 255 f., 267 f., 270 f., 279, 335, 339, 
350−354

−  kossuthnoten 170
−  kriegsschadenvergütung 102, 208
−  kunstakademien 73
−  lombardisch-venezianisches königreich 230
−  Marineinskription und -konskription 36f ff., 

371, 373 f., 376
−  Marken- und Musterschutz XXXi, 111−116
−  nationalanleihe 98
−  notariatsordnung XXVi
−  österreichische Währung 243, 379 ff.
−  Polizei Xl
−  Post 139
−  Presse XliX, 152, 156 f., 159 f., 162, 164, 

166 f., 173 f., 221 f.
−  schiedsgericht 194

−  servitutenablösung 386 ff.
−  steuern 12 f., 26, 129
−  strafrecht 170, 379 ff.
−  straßenbau 73 f., 175 f.
−  Theresianische akademie 36 f., 289 f.
−  triest 191
−  Ungarn XVi, XiX, 12−18, 20, 31 f., 60, 63 f., 

120, 129, 183, 208, 250−253, 255 f., 267 f., 
270 f.

−  Universitäten 125
−  Unterrichtswesen 14
−  Versammlung der deutschen naturforscher 

und ärzte 67
−  Verwaltung 76, 99 f., 128 f., 177, 195, 348 f.
−  Wiener stadterweiterung XlVii f., 128, 

141−145, 198 f., 235 f.
−  Wuchergesetz 299− 302, 304
−  Zentralrat für landeskultur 383 f.

Baden (Großherzogtum)
−  rechtsstreit 99 f.

Baden-Baden Xi
Balassa-Gyarmath

−  kaiserreise Xiii
Ballaydier, Brüder 97
Banken siehe credit-anstalt für handel und 

Gewerbe; credit Mobilier; nationalbank, 
oesterreichische; sina; sparkassen

Ba n s k á  By s t r i c a  siehe neusohl
Barcelona

−  stadterweiterung XlVi
Battaszék

−  stiftplätze 289
Baumgartner, andreas Freiherr v.

−  Depositen 2366

−  Finanzprokuratur 1764

−  Minister XXXiX
−  rübenzucker 189, 1909

Bayern
−  Donauschiffahrt 31

−  eisenbahn XXXV, 81, 241
−  Flüchtling, politischer 196

Beamte
−  amtshaftung siehe Verwaltung
−  ausbildung 29−32, 177 f.
−  aushilfen 221
−  Beamtenpensionsverein 17
−  Diäten 78
−  Dienstposten für armee und Finanzwache 

69 ff.
−  Diensttaxen 188 f., 2364

−  ernennungen 8 f., 184, 197
−  Galizien 32−36
−  Gehalt, Gehaltserhöhungen 7 f., 54 f., 172, 

216, 305
−  Gnadengaben, Gnadengehälter siehe diese
−  Militärbefreiung Xliii, 317 f., 321, 326
−  Ministerium des kaiserlichen hauses und des 

äußern 188 f.
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−  nachwuchs 76, 1788, 317 f., 321, 326
−  naturalwohnung 27
−  Pensionsberechnung 32−36, 171, 197
−  Personalzulagen 6, 8, 103 f., 205, 210, 215, 

233, 237 f., 288, 293
−  stipendien 1516

−  Ungarn 29−32, 208 f.
−  Uniform 208 f.
−  Versetzung 216

Begnadigungen siehe auch lombardisch-
venezianisches königreich; Ungarn
−  Judenpogrom 610

Belagerungszustand siehe ausnahmezustand
Belgien

−  Gerichtssprache 206
Beniczky de Benicze et Micsinye, lajos 231
Bergamo

−  enteignungen 287
−  handelskammer 110

Bergmann, hermann 96
Berlin

−  stadterweiterung XlVi
Bernhard, Johann 237
Berzeviczy, albert v. 290
Binda, ambrogio 97 f.
Bippart, Georg 378
Bocche di cattaro 366
Böhmen

−  hausierhandel 4
−  Johanniter orden 341−344
−  landeswürden 341, 34412

−  nationalbankfiliale 301
−  schulen 178

Bologna
−  Degenfeld 13111

−  eisenbahn 99
−  landeswürden 210

Bornemisza, Familie
−  Grundentlastungsentschädigung 26, 171

Brasilien
−  handelsbeziehungen 22

Br a t i s l a v a  siehe Preßburg
Br n o  siehe Brünn
Brody

−  eisenbahn 88, 2934

Bruck, karl ludwig Freiherr v.
−  adeliges Damenstift 102
−  aktiengesellschaften 209; siehe auch eisenbahn
−  amtshaftung 225, 274 ff.
−  ärarialporzellanfabrik 237
−  armee Xli f., 101, 131 f.
−  auslieferung 51
−  Beamte 5−8, 27, 33 f., 36 f., 39, 54 f., 69, 78, 

103 f., 171, 172, 177 f., 184, 188 f., 198, 205, 
208, 210, 215, 216, 221,233, 288, 293, 305

−  como 208
−  eisenbahn XXXV−XXXViii, 82−88, 90 f., 93, 

134 f., 240 ff., 286, 293, 391 ff.

−  entschädigung 102, 287
−  Finanzminister XXXiX
−  Finanzwache 69, 238, 330 f., 333
−  Gendarmerie Xl
−  Gerichtswesen 197, 206
−  Grundentlastung 26, 66, 171, 190, 193
−  handelsakademie 258−261
−  handelsbeziehungen nach südamerika 22 f.
−  heeresergänzung 310, 319, 324, 326 ff., 

330 f., 333
−  Johanniter orden 342 f.
−  kirchenangelegenheiten XXii ff., 41, 43, 45, 

47 f., 53 f., 56, 97, 124, 137, 183, 207, 217 f., 
2451, 338 f., 355 f., 360, 378

−  krakauer sternwarte 172
−  kunstlehranstalten 72, 218, 345
−  Marineinskription und -konskription XliV, 

365 ff., 370 f., 373
−  Marken- und Musterschutz XXXi, 111, 113 f., 

116 ff,
−  Münzvertrag XXXii, 120, 231
−  nationalanleihe 98
−  österreichische Währung XXXii f., 120−123, 

232 f., 242 ff., 278
−  Presse 152, 157, 159, 165, 172 f., 222
−  schiedsgericht 194
−  schimper 228
−  staatshaushalt Xli f., 97, 131 f., 200, 202 f., 

208, 236 f., 286, 345, 349
−  stempelmarken 1397, 9

−  steuern und abgaben XXXiV, 12 f., 26, 43, 
59 f., 172 f., 189 f., 200, 202 f., 236, 342 f., 
383

−  straßenbau 57, 175 f.
−  triest 191
−  Ungarn XViii, XXiX, 12 f., 15, 20, 59 f., 64, 

68, 97, 183, 196, 208, 2451

−  Universitäten 94 f., 125, 204, 293, 305, 378
−  Unterrichtswesen 94, 125, 138, 172
−  Versammlung der deutschen naturforscher 

und ärzte 67
−  Verwaltung 9 f., 169, 176 f., 195, 349
−  Währungssanierung XXXii, XXXiV, 240 ff.
−  Wiener stadterweiterung XlViii, 142, 144
−  Wirtschaftskrise XXXiV−XXXViii, 82−88, 

90 f., 93, 134 f., 233, 240 ff.
−  Wuchergesetz XXiX, 298 f.
−  Zentralrat für landeskultur 383 f.

Bruckenthal, anna Freiin v. 208
Brünn (B r n o )

−  handelskammer 110
−  landesgericht 205
−  technische lehranstalt 348 f.

Buda siehe ofen
Bukowina

−  Grundentlastung 6510, 388
−  notariatsordnung XXVi

Bunsen, robert Wilhelm 96
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Buol-schauenstein, carl Ferdinand Graf 
−  armee 71, 131
−  auslieferung 50 f.
−  auszeichnungen 220
−  Beamte 32, 71, 171, 188 f., 237 f.
−  eisenbahn 81, 84, 92 f.
−  Finanzwache 71
−  Flüchtlinge, politische 103, 196
−  Gerichtswesen 198, 214
−  Gesetzespublikation 10
−  Gnadensachen 25
−  handelsakademie 261 f.
−  heeresergänzung Xlii, 309 ff., 319 f., 330
−  honorarkonsul 237
−  Johanniter orden 343 f.
−  kirchenangelegenheiten XXi, XXiV, 28, 43, 

45, 56 f., 97, 184 f., 2451, 357
−  kirchenstaat 131
−  kossuthnoten 170
−  kunstlehranstalten 73, 218 f.
−  Marineinskription und -konskription 369 f.
−  Montenegro 50 f.
−  Marken- und Musterschutz 115, 117 f. 
−  österreichische Währung XXXiii, 243
−  Post 139
−  Presse XliX f., 105, 152, 154−157, 159−167, 

222
−  schiffahrt 4
−  steuern 203
−  Ungarn XVi, XViii, 32, 97, 2451

−  Wiener stadterweiterung 143
−  Wuchergesetz 304 f. 

capellari, anton v. 341
cattaro (ko t o r ) 50, 233, 366
ceneda (Diözese) 216
Č e r n i v c i  siehe czernowitz
Č e s k ý  tě š í n  siehe teschen
cetinje 50
c h o m u t ov  siehe komotau
chrudim 169
c i e s z y n  siehe teschen
civitavecchia 131
codogno 87
como 208
cornides, ludwig 230 f.
coronini-cronberg, Johann Graf 607, 681

credit-anstalt für handel und Gewerbe
−  eisenbahn XXXV, 80−85, 861, 89 f., 133, 

240 ff., 391
−  triest 191

credit Mobilier 391 f.
cremona

−  eisenbahn 87
csanád 20
csergheö, lorenz v. 215
czegled (czegléd)

−  eisenbahn 285

czernowitz (Č e r n i v c i )
−  eisenbahn 88, 2921, 2934

−  Gymnasium 204
czoernig, karl Freiherr v. XXV, 6713

czornicki, ladislaus ritter v. 196

Dahlerup, hans Birch Freiherr v.
−  kriegsmarine 3633, 36610, 375

Đ a k ov o  siehe Diakovár
Dalmatien

−  Bevölkerung 366
−  einquartierung 130
−  Forstgesetz 295
−  heeresergänzung Xlii, 3063, 37716

−  kirchenangelegenheiten 217 f.
−  Wuchergesetz 297

Danilo i. Petrović njegoš 50
De Giorgi, alessandro 95
De leidi, Marietta 287
Dębica

−  eisenbahn 93, 13614

Debreczin (D e b r e c e n )
−  eisenbahn 393
−  landtag 63 
−  land- und forstwirtschaftliche schule 14
−  kaiserreise Xii
−  synode 254

Degenfeld-schonburg, august Franz Joseph 
christoph Graf v.
−  okkupationstruppen 13111

Dessewffy v. csernek und tarkeö, emil Graf
−  Petition Xiii
−  tabak 18

Deutscher Bund
−  Bundesakte 100
−  heeresergänzung 314, 319

Deutscher orden
−  taxen 342 f.

Deutscher Zollverein
−  handels- und Zollvertrag 1853 XXXii, 42

−  Münzvertrag 1857 siehe Münzwesen
−  Musterschutz 111, 116 f.

Deutschland siehe auch Deutscher Bund, Deutscher 
Zollverein
−  österreich XXiV, 356 f.
−  Paßwesen XXX

Diakovár (Djakovo, Djakovar, Đ a k ov o )
−  lehrerbildungsanstalt 17211

Donaudampfschiffahrt 83, 366
Donauschiffahrtsakte 1096

Dones, Paolo 236 f.
Dresden

−  stadterweiterung XlVi
Duell 196

ebner, anton
−  Privatdozent 178

eirich, oskar 290 f.
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eisenbahnen, allgemein
−  einteilung in sektionen 292 f., 389−393
−  Frachttarife 389, 393 f.
−  konzessionierung 86 ff., 92, 99
−  konzessionsgesetz 1854 XXXV, 801, 87
−  Wirtschaftskrise XXXiV−XXXViii, 80−93, 

108, 134 f., 240 ff., 393
−  Zweigleisigkeit 389, 394

eisenbahnen, einzelne linien, siehe auch einzelne 
länder
−  aussig-teplitz 241 f.
−  böhmische Westbahn 90, 240
−  czegled-szegedin 285 f.
−  kaiser-Ferdinand-nordbahn XXXVii, 82, 

88−93, 132−136, 241, 2921, 391
−  kaiser-Franz-Joseph-orientbahn 90, 241, 

389−394
−  kaiserin-elisabeth-Westbahn Xi, XXXV f., 

80−85, 90 f., 108, 241 f., 389−394
−  kärntner Bahn 90, 240
−  linz-Passau 80 f. 
−  lombardisch-venezianisches königreich 87, 99
−  Mailand-Piacenza 872

−  olsatal 99
−  ostgalizische carl-ludwig-Bahn XXXVii, 82, 

88−93, 132−136, 241, 292 f., 390 ff.
−  reichenberger Bahn 90, 241 f.
−  sissek-steinbrück 861, 90, 240
−  südliche staatsbahn 391, 393, 3948

−  Theißeisenbahn 90, 241 f., 389−394
−  Waagtal 99
−  Wiener Wald 3937

elbeschiffahrt 109
elisabeth, kaiserin von österreich Xi f., XVi, 1934

elsaß
−  Gerichtssprache 206

england
−  armee 308 f.
−  Marine 366
−  Musterschutz 111, 113, 116
−  reisestipendium 96

entschädigungsfragen 5 f., 9 f.
eperies (Pr e š ov )

−  Domkapitel 124 
−  kaiserreise Xiii
−  kirche, griechisch-katholische 18

erlau (e g e r )
−  kaiserreise Xiii

ernst, leopold
−  stephansdom 729

esseg (o s i j e k )
−  eisenbahn 392 f.

Fabian, Johann nepomuk 8
Fabry, stephan 290 f.
Fǎ gǎ r a s  siehe Fogaras
Feistmantel, rudolf v.

−  Forstgesetz XXVii

Ferdinand Maximilian, erzherzog
−  kompetenzen 230
−  kunstakademien 7312

−  lombardisch-venezianisches königreich Xii, 
73, 194 f., 2299

−  schiffahrt XliV, 22, 369, 376
Ferrara

−  eisenbahn 99
Festetics, Georg Graf 229
Festetics, tassilo Graf 229
Filipuzzi, Francesco

−  reisestipendium 96
Finanzwache

−  Militärbefreiung 330−333
−  Übertritt in den Zivildienst 69 ff.
−  Verwendung der strafgelder 238 f.

Finstermünz
−  straßenbau 57

Fiume (r i j e k a )  197
Flir, alois

−  anima 1382

Flüchtlinge, politische
−  rückkehrbewilligung 19, 61, 63 f., 103, 196, 

217, 230 f., 346 f.
Fogaras (Fǎ gǎ r a s ; Fo g a r a s ) 41
Foltanek, Johann karl 215
Forster, Bela v. 289
Forstwirtschaft siehe land- und Forstwirtschaft
Frankreich

−  armee 314
−  eisenbahn 391 f.
−  helena-Medaille 220
−  kirchenstatt 131
−  krieg mit österreich 1859 XX, XXXiii, 766, 

13212, 16811

−  Musterschutz 111 ff., 116 
−  reisestipendium 96
−  Wirtschaftskrise 240

Franz i. (ii.), kaiser von österreich
−  aBGB. 94

Franz Joseph i., kaiser v. österreich
−  armee Xli f., XlV, 131
−  Beamte 76
−  eisenbahn 132
−  Flüchtlinge, politische 61, 19614

−  Gendarmerie XlVi, 130
−  Gerichtswesen 128
−  italienreise Xi f., XXXV, Xl
−  Presse XliX f., 75
−  reisen Xi−XViii; siehe auch italienreise; 

Ungarnreise
−  schiffahrt XlV
−  staatshaushalt Xli f., 131
−  straßenbau 7414

−  Ungarn XVi, XiX, 11, 15 f., 18 ff., 59, 61, 
9713, 128 ff., 245, 247, 252, 254, 257, 263, 
270, 272

−  Ungarnreise Xi−XViii, XXXVi, 11, 128 ff.
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−  Verwaltung 75 f., 85, 128
−  Wiener stadterweiterung XlVii f., 61 f., 128
−  Wirtschaftskrise XXXV

Fülepp, leopold 217

Galizien
−  allgemein 311
−  Beamte 32−36
−  eisenbahn XXXVii, 82, 88−93, 132− 136, 

241, 292 f.
−  Flüchtlinge, politische 196
−  Gerichtswesen 32 ff., 177, 205 ff.
−  Grenzkämmerer 32−36
−  Grundentlastung 6510, 190, 193 f., 386 ff.
−  notariatsordnung XXV ff., 51 f.
−  servitutenablösung 386 ff.
−  steuern 388

Gefängnisse siehe Gerichtswesen
Gemeinden, allgemein

−  Gemeindegesetz 60, 76 f., 129, 203
−  steuerzuschläge siehe steuern, Zuschläge
−  Waisenangelegenheiten 224−228

Gendarmerie
−  einquartierung XlV f., 130
−  Ministerkonferenz XXXViii-Xli
−  statistik XlV, 64 f.

Gerichtswesen
−  amtshaftung siehe Verwaltung
−  armee siehe diese
−  Böhmen 169
−  Depositen 224−228, 236 f., 274
−  Galizien 32 ff., 177, 205 ff.
−  Gefängnisse 128, 197
−  Gerichtssprache 205
−  Geschäftsvereinfachung 378 ff.
−  konsulate 5114

−  Patrimonialgerichtsbarkeit 224 f.
−  staatsanwalt 282 ff. 
−  standrecht 211−215
−  Übertretungen 2199, 282 ff., 395 ff.
−  Urbarialgerichte 190 f.
−  Waisenangelegenheiten 224 ff., 276

Gesetze
−  aBGB. siehe dieses
−  auswanderungspatent 5011

−  ehegesetz siehe kirche, katholische
−  eisenbahnkonzessionsgesetz siehe eisenbahn, 

allgemein
−  Forstgesetz siehe land- und Forstwirtschaft
−  Gebührengesetz 49
−  hausierhandel siehe handel
−  heeresergänzungsgesetz siehe armee
−  Jurisdiktionsnorm 3210

−  Marken- und Musterschutz siehe industrie
−  Militärstrafgesetz siehe armee
−  Münzpatente siehe Münzwesen
−  notariatsordnung siehe notariatswesen
−  Preßordnung siehe Presse, allgemein

−  Privilegiengesetz siehe industrie
−  strafgesetz siehe strafrecht
−  strafprozeßordnung 38, 128
−  syndikatsgesetz 2776

−  taxgesetz 188, 236, 342
−  Übersetzungen 10
−  Wehrgesetz siehe armee
−  Wuchergesetz siehe dieses

Gewerbe
−  apotheken 221
−  Marken- und Musterschutz siehe industrie

Gibraltar
−  schiffahrt 371

Gisela, erzherzogin Xii, 1934

Gloggnitz 391
Gnadengaben, Gnadengehälter, Gnadenpensionen

−  Besprechung in der Ministerkonferenz 24 ff.
−  einzelne 5 ff.

Gödöllő Xiii
Golaszewski von und zu Golasze, Bartholomäus 35
Gollmayr, andreas 378
Gorini, Marta 7
G o r i c a  siehe Görz
G o r i z i a  siehe Görz
Gorové v. Gattája, stephan

−  Begnadigung 63 f.
Görz (G o r i z i a ; G o r i c a )

−  Bischof 378
−  kaiserreise Xii

Grassl, ignaz 94
Graz (Gratz) 210
Groß-kanizsa (na g y k a n i z s a )

−  eisenbahn 3926, 393
Großsteffelsdorf siehe rima-szombath
Großwardein (o r a d e a )

−  eisenbahn 393
−  kaiserreise Xii, 2229

−  Militärspital 222
−  synode 254
−  Verwaltungsgebiet 11

Grundentlastung
−  Bukowina siehe diese
−  entschädigung 26, 47, 120, 171, 182 f., 186
−  Galizien siehe dieses
−  geistliche Güter 190
−  kroatien-slawonien siehe dieses
−  obligationen 304
−  rückstände 190
−  schuldentilgung 65−67, 193 f.
−  serbische Woiwodschaft mit dem temescher 

Banat siehe diese
−  servitutenablösung 386 ff.
−  Ungarn siehe dieses
−  Urbarialgerichte 190 f.

Grünne, carl Graf
−  armee Xli f., 131
−  Gendarmerie 130
−  Ministerkonferenz XXXiX f., lXiV1
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−  Presse 1052, 1566

−  Ungarn XViii, 16
Gy ő r  siehe raab
Gyula

−  kaiserreise Xii

hajnik, Paul v. 230 f.
hall

−  haller-Fräulein-stiftsfonds 1516

hamburg
−  Wirtschaftskrise 233

handel
−  amerika 22 f. 
−  handels- und Zollvertrag 1853 XXXii, 42

−  hausierhandel 4 f.
−  levante 244
−  Marken- und Musterschutz siehe industrie

handelsgesetzbuch, allgemeines Deutsches 23414

handelskammern
−  allgemein 383
−  handelsmission 22 f.
−  Marken- und Musterschutz XXXi, 110−119
−  notariat XXVi, 52

hauer, stephan Freiherr v. 
−  Ungarn XVi, XViii, 2451, 256, 268 f., 271 f.

hausierhandel siehe handel
hayder, Joseph 5
haynau, Julius Freiherr v. 1705

, 246 f., 255, 265
hedry, ernest v. 290 f.
heidelberg 96
heinisch, Buchhalter 237
hennet, leopold Freiherr v. 210
hild, József

−  Pest XlVii, 1413, 53, 96
hye ritter v. Glunek, anton

−  Wuchergesetz 296

industrie
−  ärarialporzellanfabrik 237
−  kerzenfabrik 209
−  konzessionen 86 ff.
−  Markenschutz XXX f., 105, 109, 118 f.
−  Musterschutz XXX f., 105, 109, 110−119
−  Privilegiengesetz 110 f.
−  Produktion 319

innsbruck
−  adeliges Damenstift 102 
−  Jesuiten 23 f., 28 f.
−  Universität siehe diese

istrien
−  Bevölkerung 366

Jablunkau (Ja b l u n k ov )
−  eisenbahn 99

Jalmicco
−  kriegsschadenvergütung 102

Jászberény
−  kaiserreise Xii

Jellačić v. Bužim, Joseph Freiherr 607, 289
Johanniter orden

−  taxen 341−344
Joseph i., römisch-deutscher kaiser 252
Josef ii., römisch-deutscher kaiser

−  allgemein 268
−  Friedhöfe 185, 18618

−  toleranzpatent XX, 252
Joseph, erzherzog Palatin

−  Pest XlVi
Juden

−  Besitzfähigkeit 100
−  entschädigung 5 f.
−  Presse 164
−  rabbinat 314, 322

Judenemanzipation
−  Ungarn 610

Jurkovic, niclas v. 289
Justiz siehe Gerichtswesen; strafrecht; 

strafprozeßordnung

kaiserreisen Xi−XViii; siehe auch lombardisch-
venezianisches königreich; Ungarn

kállay, stephan v. 290 f.
kalocsa 2141

karl Vi., römisch-deutscher kaiser 252
karl ludwig, erzherzog

−  theologische Fakultät in innsbruck 291, 184
karlsburg (a l b a  iu l i a ) 346
kaschau (ko š i c e ) 

−  allgemein 290
−  eisenbahn 99
−  kaiserreise Xiii
−  oberrealschule 179
−  statthaltereiabteilung 13

kecskemét
−  land- und forstwirtschaftliche schule 14

kellner v. köllenstein, Friedrich Freiherr
−  amtshaftung 226 ff., 274
−  armee 69 f., 101, 216 f.
−  eisenbahn 92, 393
−  Finanzwache 331 ff.
−  Flüchtlinge, politische 231
−  Gerichtswesen 198, 211, 214
−  Gnadensachen 25, 196
−  heeresergänzung Xlii f., 308 ff., 313 f., 318, 

322 ff., 326, 328−334, 369 f., 376
−  kirchenangelegenheiten XXiV, 41, 45, 216 f., 

2451, 361
−  Marinekonskription 333 
−  Marken- und Musterschutz 117 
−  Militärgrenze XXiV, 126, 304, 361
−  Militärstrafgesetz 381
−  Ministerkonferenz Xl, lXiV1

−  österreichische Währung 121, 232
−  Presse l, 155 f., 163, 165
−  steuern 203
−  Theresianische akademie 289 f.
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−  Ungarn 2451

−  Wiener stadterweiterung XlViii, 140−144, 
198 f., 235 f.

kempen v. Fichtenstamm, Johann Franz Freiherr
−  amtshaftung 274
−  armee 70, 217
−  auszeichnungen 220
−  eisenbahn 84, 91
−  Finanzwache 70
−  Flüchtlinge, politische 103, 217, 230 f., 347
−  Gendarmerie XXXiX f., Xl f., 65, 130
−  Gerichtswesen 206, 211, 212, 284, 395, 397
−  heeresergänzung Xlii, 307, 312 f., 316, 

322 f., 326, 333 f.
−  kaiserreise XiV
−  kirchenangelegenheiten XXii, XXiV, 217, 

2451, 336
−  kossuthnoten 170
−  Marineinskription und -konskription 369, 373
−  Marken- und Musterschutz 117 
−  Ministerkonferenz XXXiX f., lXiV2

−  Presse l, 1052, 139, 156, 158, 160−163, 166, 
173

−  stephansdom 55
−  Ungarn XViii, 63 f., 2451

−  Wiener stadterweiterung XlVi ff., 141, 143 ff.
−  Wuchergesetz 304
−  Zentralrat für landeskultur 384

kerestes, politischer Flüchtling 346 f.
keszthely

−  kaiserreise Xii
khevenhüller-Metsch, Franz Graf 341−344
kinder

−  erziehung siehe kirche, evangelische
−  rettungshäuser 238
−  Waisen 372; siehe auch Gerichtswesen

kirche, evangelische
−  ehe, gemischte 353
−  Friedhofsfrage 18618

−  kindererziehung XXii, 39, 44, 353
−  kirchendisziplin 39 f., 44 ff.
−  konfessionswechsel siehe kirchen, allgemein
−  lehranstalt 218
−  Protestantenpatent 1861 4614, 35410, 360
−  reichskirche XVii
−  staatsaufsicht 263 ff.
−  tirol 100, 359
−  Ungarn siehe dieses
−  Wien siehe dieses

kirche, katholische
−  Benediktiner 127
−  ehegerichtstaxen XXi f., 42 f., 47−50, 137
−  ehegesetz 412, 48, 271, 311, 381 f.
−  eherecht XXi f., 412, 42 f., 47−50, 271, 353, 

381
−  eheschließungen 310 ff.
−  Gottesdienstdotation 207 f.
−  Jesuiten XXi, 23 f., 28 f., 184 f., 207 f., 279 f.

−  kirchenbau siehe Pest; Wien
−  klöster 126 f., 217 f.
−  konfessionswechsel siehe kirchen, allgemein
−  konkordat XVii, XXi ff., 412, 48, 125 ff., 

1821, 18618, 211 f., 25017, 258−262, 2783, 279, 
289, 315 f., 322, 335−339, 350, 352, 354 f., 
357, 359

−  konkurrenzpflicht 338
−  konzil von trient 311
−  Militärpflicht 216 f., 327
−  orden, allgemein 338 f., 342
−  Prämonstratenser 127
−  staatsaufsicht XXi−XXiV, 43, 49, 125 ff., 185, 

275 f., 337−340
−  staatsgewalt, inanspruchnahme XXii, 335 f.
−  standrecht 211 f.
−  Theologiestudium XXi, 23 f., 28 f., 184 f., 

204, 216 f., 278−281
−  Ungarn siehe dieses
−  Vermögensverwaltung 337 f.
−  Zisterzienser 127

kirche, griechisch-katholische
−  Dotation 18, 124
−  ehegerichte 41 f.
−  eperies 124
−  konfessionswechsel siehe kirchen, allgemein
−  lemberg 41
−  Munkács 124

kirche, griechisch-orthodoxe (griechisch-
nichtunierte)
−  konfessionswechsel siehe kirchen, allgemein 
−  Militärgrenze 95 f.
−  regelung der Verhältnisse 35410

kirchen, allgemein
−  eherecht 381 f.
−  Gewissensfreiheit 40
−  Gleichstellung der konfessionen XVi f., XXi−

XXiV, 3513, 4, 352 f., 356 f., 380
−  konfessionswechsel XXiii f., 350−361

kirchenstaat siehe auch konkordat
−  ehegerichte 42
−  kirchengüter 125 f., 338
−  konfessionswechsel XXXiii, 351 f, 354, 357, 

360 f.
−  lehrer 262
−  okkupationstruppen Xli, 131 f.
−  standrecht 212

knolz, Joseph Johann 39
kodrebski, Julian 34, 3622

köln
−  Dom 5614

−  stadterweiterung XlVi126

komorn (ko m á r n o ,  ko m á r o m )
−  eisenbahn 3926

komotau (c h o m u t ov )
−  Gymnasium 71

königsegg-aulendorf, Gustav Graf
−  eisenbahn 99
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konkordat siehe kirche, katholische
konstantinopel 63
ko š i c e  siehe kaschau
kossuth, lajos 63, 230
kossuthnoten 17, 169 f.
ko t o r  siehe cattaro
krakau (k r a k ów )

−  eisenbahn XXXVii, 89 f., 93, 132−136, 241, 
292, 391

−  Gerichtssprache 207
−  notariatsordnung XXVii
−  sternwarte 172
−  Universität siehe diese

kranner, Josef andreas
−  stephansdom 55 f., 729

krauß, karl ritter v.
−  aBGB. 94 f., 100
−  auslieferung 51
−  Beamte 6 f., 29 ff., 35 ff., 70 f., 78
−  Begnadigungen 5 f., 18 f.
−  eisenbahn 84, 92
−  enthebung Xiii f.
−  entschädigungsfragen 5 f., 9 f.
−  Finanzwache 70 f.
−  Gerichtswesen 38 f., 76, 19717, 2057

−  Gesetzespublikation 10
−  Grundentlastung 26
−  kirchenangelegenheiten XXi, 24, 41, 43, 45, 

47
−  lombardisch-venezianisches königreich 38 f., 

98
−  nationalanleihe 98
−  notariatsordnung XXV f.
−  strafrecht 79, 2103, 2115

−  Ungarn 18, 68
−  Unger 94 f.
−  Universität 24, 94 f.
−  Verwaltung 9 f., 100

krauß, Philipp Freiherr v.
−  Münzvertrag XXXii
−  Presse 16711

kreuz (kreutz, k r i ž e v c i)
−  land- und forstwirtschaftliche schule 1412

krieg 1859 Xi, XX, XXXiii, 766, 13212, 16811

krieg, Wilhelm Freiherr v. 197
kriegsmarine

−  Marineinskription und Marinekonskription 
Xliii ff., 333, 362−377

−  Marineoberkommando XliV, 33327, 363
kriegsministerium

−  Gendarmerie siehe diese
−  kriegsminister XXXiX, Xli

kriegsschaden
−  Vergütung siehe staatshaushalt

k r i ž e v c i siehe kreuz
kroatien-slawonien

−  Forstgesetz 78
−  Gebühren 236

−  Grundentlastung 47, 65−67, 190
−  land- und forstwirtschaftliche lehranstalt 14
−  küste 366
−  notariatsordnung XXV ff., 51 f.
−  rechtsakademie 29
−  schulen 17211

−  steuern 607

−  straßenmaut 43, 175
kübeck v. kübau, karl Friedrich Freiherr v. 

XXXiX9, Xl
kunst, künstler

−  hofpreise 345 f.
−  kunstakademien siehe Unterrichtswesen
−  reisestipendien 17, 320
−  Urheberrecht siehe dieses

kuziemski, Michael 41

labas v. Blaskovec, albert 289
laibach (l j u b l j a n a )  Xii, 39, 44
land- und Forstwirtschaft

−  Forstgesetz XXVii f., 78, 295
−  landwirtschaftsvereine XV, 16, 383 ff.
−  lehranstalten 14 f., 261, 323, 327, 384
−  Meliorierung 229
−  Produktion 319
−  rübenzucker 189 f.
−  tabak 18
−  Ungarn XV, 78
−  Wein 1516, 18
−  Zentralrat 383 ff.

lämmel, leopold ritter v. 241
laxenburg Xii
lecco

−  eisenbahn 99
leitmeritz (l i t o m ě ř i c e )

−  taubstummenlehranstalt 178
lemberg (Ľ v i v )

−  einquartierung 101 f. 
−  eisenbahn 88, 91, 241, 292 f., 391
−  kirche, griechisch-katholische 41 
−  krauß 3621 
−  landrecht 3210, 33
−  oberlandesgericht 205 ff.

leopold ii., römisch-deutscher kaiser XX, 251 f.
leopoldstadt, liptóváros (heute V. Bezirk von 

Budapest) 1413

leutschau ( l e v o č a )
−  kaiserreise Xiii

levante 243 f.
l i b e r e c  siehe reichenberg
lichtenfels siehe Peithner
liesing

−  kerzenfabrik 209
linz

−  eisenbahn XXXV f., 80 f., 241, 392
liptau-sankt nikolaus (l i p t ov s k ý  Mi k u l á š )

−  eisenbahn 99
liptóváros siehe leopoldstadt



Das Ministerium Buol-Schauenstein418

l i p t ov s k ý  Mi k u l á š  siehe liptau-sankt 
nikolaus

l i t o m ě ř i c e  siehe leitmeritz
littrow, Joseph Johann edler v. 18014

littrow, karl ludwig edler v. 18014

litwinowicz, spiridion 411

l j u b l j a n a  siehe laibach
lloyd, österreichischer

−  Bruck 3659

−  Mannschaft 366 
−  Wirtschaftskrise XXXViii, 241

lobkowitz, karl Johann Fürst v. 103
lombardisch-venezianisches königreich

−  amnestie 38
−  armee 132
−  ausnahmezustand Xi
−  Banken 191 
−  Begnadigungen Xii
−  consorzio delle Valli grandi Veronesi 229
−  Depositen 236 f.
−  enteignung 287
−  Generalgouverneur 230
−  Gerichtswesen 38 f., 395, 397
−  Giunta del censimento 194
−  heeresergänzung Xlii, 216, 3063, 312, 

314 ff., 318−321, 323
−  Johanniter orden 341
−  kaiserreise Xi f., 5612, 7311

−  kirchengüter 3383

−  konfessionswechsel 351, 353 
−  kunstakademien 73
−  küste 366
−  notariat XXVi
−  stempelmarken 138 f.
−  Universitäten 185
−  Währung 232
−  Wucher 301

lonovics v. kriwina, Joseph
−  rehabilitierung 20

losontz, losonc (losonz, l u č e n e c ) 231
löwe, Johann heinrich 293
l u č e n e c  siehe losontz
Ľ v i v  siehe lemberg

Mähren
− statthalterei 110

Mailand (M i l a n o )
−  Bank 191 
−  Dom 56
−  eisenbahn 872

−  kaiserreise Xii, XXXV, Xl
−  konservatorium 218 f.
−  kunstakademie 1725

−  Polizeibehörden 397
−  spezialgerichtshof 38
−  statthalterei 110, 293
−  Unterrichtswesen 103 f.

Mailáth v. székhely, anton Graf 

−  Ungarn XVi, XViii f., 2451, 248 f., 251, 256 f.
Mainz

−  Pulverexplosion 226
−  stadterweiterung XlVi126

Mamula, lazarus Freiherr v. 5010

Mannheim
−  schimper 228
−  stadterweiterung XlVi126

Mantua (M a n t o v a )
−  eisenbahn 87
−  kaiserreise Xii
−  spezialgerichtshof 38

Marburg (Ma r i b o r )
−  eisenbahn 393

Maria Theresia, erzherzogin v. österreich, königin 
v. Ungarn etc. 1025, 17912, 37214

Ma r i á n s k é  l á z n ě  siehe Marienbad
Ma r i b o r  siehe Marburg
Marienbad (Ma r i á n s k é  l á z n ě )

−  steuerzuschlag 26
Marine siehe kriegsmarine; schiffahrt
Marineoberkommando siehe kriegsmarine
Marken- und Musterschutz siehe industrie
Martinsberg (Pa n n o n h a l m a ) 127
Mercz, alexander 289
M i l a n o  siehe Mailand
Militär, Militärwesen siehe armee
Militärgrenze

−  Gerichtswesen 395, 397
−  heeresergänzung 3063, 37716

−  kirchenangelegenheiten XXiV, 95, 126, 185, 
340

−  Wuchergesetz 304
Milly, a. de 209
Milly, Gustave de 209
Ministerium des inneren

−  Gendarmerie siehe diese
−  heeresergänzung Xlii f.
−  Polizei siehe diese

Ministerium für kultus und Unterricht
−  Ministerialrat 8 f.

Ministerkonferenz
−  armee siehe diese
−  Gendarmerie siehe diese
−  Geschäftsordnung 24 f., 27
−  Gnadensachen 24 ff.
−  Presse siehe diese
−  Polizei siehe diese

Miskolcz (Mi s k o l c )
−  eisenbahn 393
−  kaiserreise Xiii

Mittersill
−  straße 73 f.

Moldau (Fürstentum)
−  Donauschiffahrt 31

−  landwirtschaft 202
Montecuccoli-laderchi, albert raimund Zeno Graf 

287
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Montenegro
−  anerkennung 50 f.
−  auslieferung 50 f.

Monza
−  eisenbahn 99

Morzin, carl Johann Graf v. 342 ff.
Mo s o n m a g y a r ov á r  siehe Ungarisch-altenburg
Mu k a č e v o  siehe Munkács
München

−  eisenbahn Xi
−  stadterweiterung XlVi

Munkács (Mu k a č e v o )
−  Domkapitel 124 

Mündel, Joseph 124, 59
Münzwesen

−  Goldmünzen 231
−  konventionsmünze siehe Währung
−  levantiner taler 243 f.
−  Münzpatente 120−123, 232, 242, 2782, 379, 

3976

−  Münzvertrag 1857 XXXii, 120−123, 231, 379
−  neukreuzer XXXiii, 232
−  österreichische Währung siehe Währung
−  scheidemünze 232
−  Wiener Währung siehe Währung

nádasdy, Franz Graf
−  aktiengesellschaften 209, 233 f.
−  amtshaftung 224 f., 227 f., 273−276
−  armee 101
−  Beamte 178, 197, 205, 208, 210, 221, 233
−  Depositen 236 f.
−  erbrecht 229
−  ernennung XiV
−  Gerichtswesen 128 f., 169, 177, 198, 205, 

207, 283 f., 395 ff.
−  handelsakademie 261
−  heeresergänzung 313, 318 f., 321 f., 324 ff., 

330, 334
−  kinder aus ungültigen ehen 381 f.
−  kirchenangelegenheiten XVi, XXiX, XXiV, 

127, 186, 249, 256, 279, 337 f., 356 f.
−  kossuthnoten 170
−  Marineinskription und -konskription 372 f.
−  Marken- und Musterschutz XXXi, 111, 114, 

117
−  notariatsordnung XXVi, 5218

−  österreichische Währung XXXiii, 379, 381
−  Presse 158, 161, 165, 174
−  schiedsgericht 194
−  steuern 202 f.
−  strafrecht 169 f., 210−215, 379, 381, 397
−  Ungarn XVi, XXiX, 128 f., 190, 208, 249, 

256
−  Wuchergesetz XXiX, 296 ff., 304

nadherny, ignaz ritter v.
−  Ministerialrat 8 f.

na g y k a n i z s a  siehe Groß-kanizsa

napoleon iii., kaiser der Franzosen XXXViii
−  helena-Medaille 2201

nationalbank, oesterreichische
−  hamburg, Darlehen 233
−  hypothekarabteilung 229, 298 ff.
−  triest 192
−  Wiederaufnahme der Barzahlung XXXiii

nationalitäten
−  allgemein 206, 364 f.
−  italiener 364
−  ruthenen 206

nauders 5716

neusohl (Ba n s k á  By s t r i c a )
−  schiedsgerichtsverfahren 194

neu-szöny
−  eisenbahn 3926, 

niederösterreich
−  Finanzprokuratur 177
−  statthalter 158

nikolaus i., Zar von rußland 155
nopcsa v. Felsö-szilvás, ladislaus Freiherr

− Grundentlastungsentschädigung 171
noszlopy, ignaz v. 194
notariatswesen

−  notariatsordnung XXV f., 51 f.
nov é  Me s t o  n a d  Vá h o m  siehe Waagneustadtl

oberkirchenrat siehe Ungarn, kirche, evangelische
oberschützen

−  evangelische lehranstalt 218, 2627

oberste Polizeibehörde
−  Gendarmerie siehe diese

ödenburg (oedenburg, so p r o n )
−  eisenbahn 3926, 394
−  kaiserreise Xii
−  statthaltereiabteilung 13

odessa 237
ofen (Buda)

−  eisenbahn 3926, 393
−  kaiserreise Xii, XiV f., 681

−  Musterweingarten 1516

−  schloß XV, 14 f., 54, 60, 290
−  schulden 17
−  synode XViii, 250−254
−  tunnel 57
−  Verteidigung 715

ohligs, Bernhard Wilhelm
−  handelsakademie 2581, 260

okolicsanyi, alexander v. 290 f.
olsatal

−  eisenbahn 99
o p a v a  siehe troppau
o r a d e a  siehe Großwardein
orczy, lászlo Freiherr v. 16
orden siehe auszeichnungen
orsova (oršova, o r ş ov a ) 2174

o s i j e k  siehe esseg
osmanisches reich
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−  Donauschiffahrt 31, 4
−  Montenegro 50

o ś w i ę c i m  siehe auschwitz
ozlberger, karl 288

Padua (Pa d ov a )
−  eisenbahn 99
−  kaiserreise Xii
−  Universität siehe diese

Padua (Diözese) 127
Palakowitz, stephan

−  eisenbahnbau 285 f.
Palmanova 1024

Palm-Gundelfingen, karl (Joseph iii.) Franz Fürst 
1717

Palm-Gundelfingen, leopoldine Fürstin 171
Pa n n o n h a l m a  siehe Martinsberg
Pardubitz (Pa rd u b i c e ) 110, 241
Paris

−  Börse 82
−  Donauschiffahrtsakte 109
−  Flüchtlinge 63
−  Friedensvertrag 1856 31

−  stadterweiterung XlVi
Passau

−  eisenbahn XXXV f., 80 f., 392 f.
Paßwesen XXX, 79, 368
Paulovich, conte antonio 195
Pavia 715, 9714; siehe auch Universität
Peithner v. lichtenfels, Thaddäus Freiherr 

−  Beamte 293

Perwög, Benedikt 57
Pest

−  Bank 191
−  Beamtenpensionsverein 17
−  handelskammer XXVi, 52
−  kettenbrücke 57 f.
−  leopoldstädter kirche (st.-stephans-Basilika) 

XV, 14, 53 f., 96 f., 183, 18410

−  ludoviceum 16
−  nationalmuseum XV, 1516, 17
−  Militäreinquartierung 17
−  orczy-Garten 16
−  stadterweiterung XlVi f.
−  synode XViii, 250−254
−  tierärztliches institut XV, 15 f.
−  Universität siehe diese

Pest-ofen
− Verwaltungsgebiet 11

Petar ii. Petrović njegoš 5010

Petrović siehe auch Danilo i.; Petar ii.
Petrović, Mirko 5010

Pettau (P t u j )
−  Waaggeldäquivalent 9 f.

Pfunds 5716

Piacenza
−  eisenbahn 872

Piemont siehe sardinien-Piemont

Pinzgau 7414

Pirano (P i r a n )
−  Unterrealschule 125

Pizzighettone 87
Po 366
Poli, Balthasar 103, 293
Polizei

−  Ministerium des inneren XXXViii
−  Ministerkonferenz XXXViii-Xli, lXiV2

Polizeiministerium
−  Polizeiminister Xli

Pöltschach (Po l j č a n e )
−  eisenbahn 3926

Post
−  Donau 109
−  Postmeister 79
−  Postverein 174
−  stempelmarken 138 f.

Potochnjak, emerich 233
Prag (Pr a h a )

−  Bank 191 
−  Beamte 210
−  Dampf- und segelschiffahrtsgesellschaft 23313

−  hebammenklinik 7
−  landesgericht 169
−  schimper 228
−  Universität siehe diese
−  Unterrichtswesen 54 f.

Praglia 127
Pr a h a  siehe Prag
Pr e š ov  siehe eperies
Preßburg (B r a t i s l a v a )

−  Judenpogrom 610

−  kaiserreise Xiii
−  rechtsakademie 292

−  statthaltereiabteilung 13
Preßburg (komitat)

−  Judenpogrom 5 f.
Presse, allgemein

−  Freiheit XliX
−  Juden 164
−  Maßnahmen der regierung XlViii ff., 75, 

105 ff., 139, 152−168, 222
−  Ministerkonferenz XliX f., 162 f.
−  Preß(leitungs)komitee XliX, 156, 166
−  Preßgesetz siehe Preßordnung
−  Preßordnung 4, 75, 156, 160, 162 f.
−  wissenschaftliche Zeitschriften 221 f.
−  Zeitungsstempel l, 152 f., 166, 172 ff., 221 f.
−  Zentralkomitee XliX f., 106 f., 156

Presse, einzelne Zeitungen und Zeitschriften
−  oesterreichische correspondenz 87
−  österreichischer lloyd 155
−  Wiener Zeitung 235
−  Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der aerzte zu 

Wien 2215

Preußen
−  armee 314, 322
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−  eisenbahn 391
−  handelsbeziehungen nach südamerika 22
−  handels- und Zollvertrag 42

−  kölner Dom 5614

−  landesökonomiekollegium 384
−  Musterschutz 111
−  Presse 163
−  Wirtschaftskrise 23311, 240

Przemyśl
−  eisenbahn XXXVii, 88−91, 132−136, 292 f., 

391
Pt u j  siehe Pettau
Purkhart, norbert v.

−  kaiserreise XiV

Quattrini, carola 287

raab (Gy ő r )
−  Diözesanlehranstalt 204

raday, Familie 17
radetzky v. radetz, Johann Joseph Wenzel Graf Xii, 

24, 38, 195
radonich (radonjić), Familie 5010

radonich, luca
−  auslieferung 50 f.

rainer, erzherzog Vizekönig 195
rainer, erzherzog

−  Ministerkonferenz XXXVi
−  Ungarn XViii, 2451

rassmann, Johann 184
rauscher, Joseph othmar ritter v.

−  kirchenangelegenheiten XXi, 42 f., 49 f., 125, 
137, 211, 2627

−  stephansdom 55, 72
redtenbacher, Josef 96
reichenberg (l i b e r e c )  241
ricci, Giacomo 237
r i j e k a  siehe Fiume
rima-szombath (Großsteffelsdorf )

−  kaiserreise Xiii
rom (ro m a ) siehe auch kirchenstaat

−  anima 137 f.
−  Johanniter orden 342
−  okkupationstruppen 131

rothschild 240, 391
rovigo

−  eisenbahn 99
ruben, christian 3452

rusnow, Maximilian v. 6
rußland

−  armee 308
−  Marine 366
−  Montenegro 5013

−  Wirtschaftskrise 240

sachsen
−  landesökonomiekollegium 384

salvotti von eichenkraft und Bindeburg, anton 
Freiherr 3383

salzburg
−  eisenbahn 392 f.
−  ozlberger 288
−  Postmeister 5

salzburg (erzdiözese) 184
salzburg (herzogtum)

−  Protestanten 359
sapieha, leo Fürst

−  carl-ludwig-Bahn 89
sardinien-Piemont

−  krieg mit österreich 1859 XX, XXXiii, 766, 
13212, 16811

sarg, Friedrich adolf 20916

savona 237
scherzer, karl 40
schiffahrt

−  Donau 3 f., 83, 109, 366
−  eisenbahnkonkurrenz 393
−  elbe 109
−  handelsmarine XliV, 24
−  kapitänsprüfung 24
−  kriegsmarine siehe diese
−  Marineinskription Xliii ff., 333, 362−377
−  navigationsedidkt 1774 372
−  Pensionsfonds XliV f., 363, 367, 373, 376 f.
−  Weltumseglung der „novara“ 22 f., 40

schiffe, österreichische
−  „carolina 22 f.
−  „novara“ 22 f., 40

schimper, karl 228
schlesien

−  eisenbahn 99
schlitter v. niedernberg, karl Freiherr

−  Militärgrenze 95
−  Ministerkonferenz Xl, lXiV1

−  organisationsstatut der armee Xl
schmidburg, Victor Freiherr v. 27
schroff, karl Damian 8
schwarzenberg, carl Borromäus Fürst zu 681

schwarzenberg, Felix Fürst zu XXiV
schwarzes Meer

−  schiffahrt 3, 371
schweiz

−  kirche, katholische 23
scitovszky v. nagy-kér, Johann Baptist

−  Ungarn Xii f., 9713

selvatico estense, Marchese Pietro
−  akademie der schönen künste in Venedig 72 f.

semlin (Z e m u n ; heute stadtteil von Belgrad)
−  eisenbahn 392

serbien
−  Donauschiffahrt 31

serbische Woiwodschaft mit dem temescher Banat
−  Forstgesetz 78
−  Gebühren 236
−  Grundentlastung 47, 65−67, 190
−  kirche, evangelische 264
−  kossuthnoten 170
−  notariatsordnung XXV ff., 51 f.
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−  statthalterei 27
−  steuern 607

−  Theißregulierung 18
−  Vermögenskonfiskation 681

se r e ď  siehe szered
siebenbürgen

−  eisenbahn 87
−  Forstgesetz 78
−  Flüchtlinge 346
−  Gebühren 236
−  Grundentlastung 47, 186, 19012, 387
−  kirchenangelegenheiten 41 f., 353, 356, 359
−  kossuthnoten 170
−  kriegsschadenvergütung 208
−  notariatsordnung XXV ff., 51
−  politische Prozesse 18
−  rechtsakademie 29
−  steuern 202
−  straßenmaut 43, 175
−  Vermögenskonfiskation 68

sina, Bankhaus 391
sissek (s i s a k )

−  eisenbahn 861, 240
sophie, erzherzogin Xii
solferino XX
sparkassen 300
spitzer, simon

−  handelsakademie 259, 2627

sprachen, sprachenfrage siehe auch nationalitäten
−  Galizien 205 ff.

staatsbürgerschaft
−  auslieferung 50 f.

staatsdruckerei 67
staatshaushalt

−  armee Xli f., 200
−  Darlehen 229
−  Defizit 200
−  staatseigentum 26
−  staatsvoranschlag l, 2006, 243
−  Vergütung 9 f., 102, 208, 236 f., 285 f., 287 f.
−  Verpachtung 97
−  Vorschüsse 20

stadion, Franz Graf
−  Grundentlastung 1934

steinbrück (Z i d a n i  m o s t )
−  eisenbahn 861, 240

standrecht siehe Gerichtswesen
stempelmarken

−  lombardisch-venezianisches königreich 138 f.
sterka-sulucz de kerpenyes, alexander

−  ehegerichte 41 f.
sternwarte siehe akademie der Wissenschaften; 

krakau
steuern und abgaben

−  direkte steuern 200−203
−  einkommensteuer 202
−  erbsteueräquivalent 342
−  erwerbsteuer 13, 201 ff.

−  Galizien siehe dieses
−  Gebühren XXViii, 17214, 236
−  Grundsteuer 11 f., 200−203
−  kirchen XXi f.
−  Maut 43 f., 57 f., 175 f.
−  reformen XXXiV, 593, 200−203
−  taxen XXi f., 42 f., 42−50, 188 f., 236, 

341−344
−  Ungarn siehe dieses
−  Verzehrungssteuer 26, 200
−  Zeitungsstempel siehe Presse, allgemein
−  Zucker 189 f.
−  Zuschläge XlV, 12 f., 14 f., 26, 59 f., 66, 

101 f., 129 f., 200−203, 388
strafrecht

−  Geldstrafen 379 f., 397
−  Militärstrafgesetz siehe armee
−  Paßwesen 79
−  strafgesetz XXXiii, 79, 169, 212, 225, 283, 

368, 372, 379 ff., 397
−  Übertretungen 169 f., 2199, 282 ff., 395 ff.
−  Wucher siehe diesen

strafprozeßordnung
−  Geldstrafen 379 f., 397
−  Gerichtssprache 205
−  reform 128, 197, 210 ff., 2159, 282 ff.
−  standrecht siehe Gerichtswesen
−  Übertretungen 282 ff., 395 ff.

straßen
−  kroatien-slawonien 43, 175
−  Maut 43 f., 57 f., 175 f.
−  ofen 57 f.
−  salzburg 73 f.
−  siebenbürgen 43, 175
−  tirol 57
−  Ungarn 175 f.

straßburg
−  stadterweiterung XlVi126

streng, Johann 7
strossmayer, Joseph Georg

−  lehrerbildungsanstalt in Djakovo 17211

stuhlfelden
−  straße 73

stuhlweißenburg (s z é k e s f e h é r v á r )
−  eisenbahn 392 f.
−  kaiserreise Xii

syndikatsgesetz 2776; siehe Verwaltung, 
amtshaftung

széchenyi, Graf istván 5718

szegedin (s z e g e d )
−  eisenbahn 285 
−  kaiserreise Xii

s z é k e s f e h é r v á r  siehe stuhlweißenburg
szent Miklos siehe liptau-sankt nikolaus
szered (s e r e ď )

−  Judenpogrom 610

szőgyény v. Magyar-szőgyén, ladislaus
−  Grudentlastung 1201
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szolnok
−  eisenbahn 393

tabak siehe land- und Forstwirtschaft
temesvár

−  Beamte 27, 221
teplitz (te p l i c e ) X i ,  2 4 1
teschen (Č e s k ý  tě š í n  und c i e s z y n )

−  eisenbahn 99
Theiß

−  regulierung 18
Theresianische akademie

−  Befreiung vom Militärdienst 323 f.
−  staatsdienst 36 f.
−  stiftplätze für Ungarn XV, 1516, 289 ff.

Thun und hohenstein, leo leopold Graf v. 
−  amtshaftung 226, 228
−  Beamte 6−9, 29, 31, 37, 54 f., 71, 103 f., 172, 

177 f., 184, 215, 293, 305
−  eisenbahn 84, 88, 91
−  Finanzwache 71, 238 f.
−  Freiheit der lehre Xliii
−  Gerichtswesen 205 f., 211−214, 284, 396
−  Gesetzespublikation 10
−  handelsakademie 258−262
−  hausierhandel 5
−  heeresergänzung Xlii f., 308 f., 311−314, 

316 f., 319, 321, 325−330
−  Johanniter orden 343
−  kinder aus ungültigen ehen 381 f.
−  kirchenangelegenheiten XVi−XXiV, 18, 23 f., 

28, 39−46, 48, 95, 124−127, 137, 137, 182 f., 
185 f., 207 f., 211 f., 216 f., 217 f., 245 f., 
249 f., 253 f., 263 ff., 269 ff., 278 ff., 
335−340, 350, 358 ff., 378 f.

−  kirchenbau 14, 53−57, 71 f., 96 f., 183
−  krakauer sternwarte 172
−  kunstlehranstalten 72 f., 218, 345 f.
−  Marken- und Musterschutz 112, 117
−  Ministerium für kultus und Unterricht 8 f.
−  nationalanleihe 98
−  notariatsordnung XXVi
−  österreichische Währung 243
−  Presse XliX, 152 f., 157−161, 167
−  schimper 228
−  schulen 71, 94, 103 f., 125, 138, 172, 178 f., 

204, 217 f., 348
−  steuern XXXiV, 201 f.
−  Theresianische akademie 290 f.
−  Ungarn XVi−XX, 14 f., 18, 20, 29, 31, 96 f., 

182 f., 245 f., 249 f., 253 f., 263 ff., 269 ff.
−  Universitäten 23 f., 28, 94 f., 124 f., 178 ff., 

184 f., 204, 278 ff., 293, 305, 316 f., 378
−  Untertanen 368
−  Verwaltung 10, 177
−  Wiener stadterweiterung 142 f.
−  Wuchergesetz 302 ff.

Thurn, Paß

−  straße 73
tirol

−  heeresergänzung Xlii, 3063, 314 f., 320, 323, 
329, 37716

−  klerus 23
−  Protestanten 100, 359
−  straße 57

toggenburg, Georg ritter v.
−  amtshaftung 275
−  apotheken 221
−  ärarialporzellanfabrik 237
−  armee 101 f.
−  Banken 191
−  Beamte 5, 8, 237
−  eisenbahn XXXV−XXXViii, 80 ff., 84−91, 

93, 99, 108, 132−135, 285 f., 292 f., 389 f., 
392 ff.

−  Gerichtswesen 197 f., 212 ff., 284, 396
−  handelsakademie 261
−  handelsbeziehungen nach südamerika 22 f.
−  handelsminister XXXiX
−  hausierhandel 4 f.
−  heeresergänzung Xlii, 307 ff., 312 f.
−  honorarkonsul 237
−  industrie 86 ff.
−  Johanniter orden 343
−  kirchenangelegenheiten XXiV, 49, 54, 56, 

127, 186, 2451, 357
−  kunstakademien 73
−  Marineinskription und -konskription 

362−365, 368−376
−  Marken- und Musterschutz XXXi, 110−118
−  österreichische Währung XXXiii, 121 ff., 243, 

278
−  Paßwesen 79
−  Post 79, 109, 138 f.
−  Presse XliX, 154, 156, 162 f., 165, 167, 222
−  schiffahrt XliV, 4, 22 f., 24, 40, 109
−  staatshaushalt 97, 229
−  steuern 202
−  straßenbau 57 f., 73 f.
−  Ungarn XViii, 221, 2451

−  Verwaltung 9 f., 195, 273
−  Wiener stadterweiterung XlViii, 141−145
−  Zentralrat für landeskultur 384

török v. szendrö, Valentin Graf 194
torosiewicz, Jacob 36
trentschin (tr e n č í n ) 311
treviso

−  kaiserreise Xii
treviso (Diözese) 216
triest (tr i e s t e )

−  Banca commerciale 191 f. 
−  Bevölkerung 366
−  handelskammer 19114 
−  heeresergänzung Xlii, 3063, 37716

−  kaiserreise Xii
tr n a v a  siehe tyrnau
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troppau (o p a v a )
−  oberrealschule 138

troyer, Franz ritter v. 197
turin (to r i n o )

−  stadterweiterung XlVi
türkei siehe osmanisches reich
tyrnau (tr n a v a )

−  eisenbahn 99

Ú s t í   n a d   l a b e m siehe aussig
Ubelli, Wenzel Freiherr v. 205
Übertretungen siehe Gerichtswesen
Udine

−  Gymnasium 94
−  kaiserreise Xii

Udine (Provinz) 1024

Ugliano (Ug l j a n ), insel vor Zara
−  abtei san Michele in Montone d’Ugliano 

217 f.
Ungarisch-altenburg (Mo s o n m a g y a r ov á r )

−  landwirtschaftliche lehranstalt 14
Ungarn

−  aBGB. XXiX
−  akademie der Wissenschaften 20
−  allgemein 311
−  amnestie XiV, 1933, 196
−  amtsgebäude 13 f.
−  apotheken 221
−  aprilgesetze 1848 1827

−  ausnahmezustand Xi, XVii, 1705, 246
−  Beamte 29−32, 208 f.
−  Begnadigungen XiV, XVi, 18 f., 63 f., 68, 103, 

120
−  einquartierung 101, 130
−  eisenbahn, allgemein 3926, 393 f.
−  erleichterungen und Begünstigungen 11−21, 

59 f., 128 ff.
−  Gebühren XXVii, 236
−  Gefängnisse 128
−  Grundentlastung 47, 65−67, 190, 387
−  heeresergänzung Xlii, 3063

−  Juden 5 f.
−  kaiserreise Xi−XViii, XlV, 11−21, 63, 1283

−  kirche, evangelische XVi−XXi, 245−257, 
263−272, 350−353, 356 f.

−  kirche, katholische 14, 42, 53 f., 127, 182 f.
−  konfessionswechsel 350−353, 355 f., 359
−  kossuthnoten 170
−  landesirrenanstalt XV, 1516, 16
−  landwirtschaftsvereine XV, 16
−  land- und Forstwirtschaft XV, 14
−  notariatsordnung XXV ff., 51 f.
−  Protestantenpatent XX; siehe auch kirche, 

evangelische
−  rechtsakademien 29−32
−  rückkehrbewilligung XV; siehe auch 

Flüchtlinge
−  schulen 17211, 179

−  statthaltereiabteilungen 2633

−  stephanskrone 217
−  steuern XV f., 11−15, 59 f., 129
−  stipendien 1516, 290
−  straßenmaut 449, 175 f.
−  synode siehe kirche, evangelische
−  tabak 18
−  Theißregulierung 18
−  Vermögenskonfiskation XV, 19 f., 47, 60, 

63 f., 68, 103, 120, 217
−  Wuchergesetz XXiX, 296−305

Unger, Joseph
−  ernennung 94 f.

Universitäten
−  Freiheit der lehre Xliii, 315 ff., 322
−  Gehälter 7 f.
−  innsbruck XXi, 23 f., 28 f., 178, 184 f., 279 ff.
−  krakau 204
−  lombardisch-venezianisches königreich 185
−  Militärbefreiung Xlii f., 314−328
−  Padua 95 f., 204, 305
−  Pavia 204, 305
−  Pest 15, 30, 204
−  Pharmazie 124 f. 
−  Prag 7 f., 943, 124 f., 293, 378
−  rechtsstudium 30 ff.
−  Wien 94 f., 125, 17913

Unterrichtswesen
−  Bergakademien 261
−  Diözesanlehranstalt 204
−  Gehälter 7 f., 54 f., 172, 178
−  Gymnasien 71, 138, 204
−  handelsakademie XXii f., 258−262
−  kunstakademien 72 f., 320, 323, 325, 345 f.
−  land- und Forstwirtschaft siehe diese
−  lehrerbildungsanstalten 172
−  lombardisch-venezianisches königreich 103 f.
−  Militärbefreiung Xlii f., 314−328
−  orientalische akademie 318, 323
−  realschulen 112, 125, 138, 179
−  rechtsakademien 29−32
−  stipendien XV, 1516, 17, 96, 320
−  taubstummenlehranstalt 178
−  technische lehranstalt Brünn 348 f.
−  Theresianische akademie siehe diese
−  Zeichenunterricht 112

Urheberrecht; siehe auch industrie, Muster- und 
Markenschutz
−  kunst und literatur 112

Ürményi, József 5718

Uruguay
−  handelsbeziehungen 22

Vá c  siehe Waitzen
Vaisz (Waisz), Joseph

−  stiftung 29
Vályi, simon 6
Venedig (Ve n e z i a )
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−  Bank 191 
−  Gerichtszeitung 1026

−  kaiserreise Xii
−  kunstakademie 1725, 72 f.
−  Markusdom 46
−  Polizeibehörden 397
−  spezialgerichsthof 38

Vereine
−  aktiengesellschaften 83 f.
−  Dombauverein siehe Wien
−  landwirtschaftsvereine siehe land- und 

Forstwirtschaft
−  Vereinskomitee 163

Vereinigte staaten von amerika
−  Marine 366

Verfassung
−  25. 4. 1848 Pillersdorfsche XVii
−  4. 3. 1849 reichsverfassung 3096

−  einheit des reiches 154; siehe auch 
Verwaltung, rechtseinheit

−  monarchisches Prinzip 154 f., 157
−  silvesterpatent XVii

Verona
−  consorzio delle Valli grandi Veronesi 229
−  kaiserreise Xii

Verwaltung
−  amtsgebäude 169, 348 f.
−  amtsgeheimnis 167
−  amtshaftung 177, 224−228, 273−277
−  Bestätigung des Bestandes von Gesetzen 99 f.
−  Finanzprokuratur 176 f., 275 f.
−  kompetenzfragen 9 f.
−  rechtseinheit, rechtsvereinheitlichung XXiV−

XXXiV, Xlii, 30, 306, 323
−  reformen XXiV f., 75 f., 128
−  staatshandbuch 195

Veszprim
−  kaiserreise Xii

Viale-Prelà, Michele 20, 212, 3512

Vicenza
−  Gymnasium 94

Visco
−  kriegsschadenvergütung 102

Vorarlberg
−  heeresergänzung 2063

Vucassinovich, Peter Jakob
−  kapitänsprüfung 24

Waagneustadtl (nov é  Me s t o  n a d  Vá h o m )
−  Judenpogrom 5 f.

Waagtal
−  eisenbahn 99

Währung
−  konventionsmünze XXXi, 1235, 2324, 2781, 

373, 379 ff.
−  Münzpatente siehe Münzwesen 
−  Münzwesen siehe dieses
−  österreichische Währung XXXi ff., 120−123, 

232 f., 242 ff., 2781, 373, 379 f.

−  sanierung XXXiii f., 240, 243
−  silberagio XXXii
−  staatsanleihen, -papiere XXXVi, 82, 84, 89 f., 

93, 241, 297
−  staatspapiergeld XXXV
−  Wiener Währung 232, 24413, 278

Waisz siehe Vaisz
Waitzen (Vá c )

−  kaiserreise Xii
Walachei

−  Donauschiffahrt 31

−  landwirtschaft 202
Wald siehe land- und Forstwirtschaft
Waldmüller, Gertraud 6
Warrens eduard

−  Presse 1554

Warschau (Wa r s z a w a ) Xi, 237
Wegschaider, Friedrich 6 f.
Wehrpflicht siehe armee, heeresergänzung
Weimar Xi
Wels

−  eisenbahn 812

Werner, Maximilian Freiherr v.
−  konsistorium 4614

Wessely, Victor 290 f.
Wien

−  akademie der bildenden künste 1725, 323, 
325, 345 f.

−  akademisches Gymnasium 138
−  ärarialporzellanfabrik 237
−  Banken 191
−  Belvedere 235
−  Dombauverein 55 ff., 729

−  eisenbahnen Xi, 81, 133, 392 f.
−  evangelischer Friedhof 185 f.
−  handelsakademie XXii f., 258−262
−  kerzenfabrik 209
−  Presse 75, 156, 158 f.
−  regulierung der inneren stadt 144 f.
−  schimper 228
−  stadterweiterung XlVi ff., 61 f., 128, 

140−151, 198, 235 f.
−  stephansdom 55 ff., 71 f.
−  Theresianische akademie siehe diese
−  Universität siehe diese
−  Universitätskirche 207 f.
−  Unterrichtswesen 54 f.
−  Versammlung der deutschen naturforscher 

und ärzte 67
−  Zentralamt für Musterschutz 113 f.

Wien (erzdiözese) XXi, 137
Wiener neustadt

−  akademie 289
Wilhelm, erzherzog Xl
Wirtschaftspolitik

−  Wirtschaftskrise XXXiV−XXXViii, 80−93, 
134 f., 233, 240 ff., 298

Wissenschaft siehe auch akademie der 
Wissenschaften; Universitäten
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−  Versammlung der deutschen naturforscher 
und ärzte 67, 228

−  Zeitschriften 221
Wohlfart, carl 237 f.
Wohlgemuth, ludwig Freiherr v. 353
Wucher

−  Wuchergeschäft 209
−  Wuchergesetz XXiX, 296−305

Württemberg
−  Donauschiffahrt 31

Z a d a r  siehe Zara
Z a g r e b  siehe agram
Zajaczkowski, Joseph 34, 3622

Zajotti, Paride
−  Gesetzespublikation 1026

Zara (Z a d a r ) 217
Zeitungen siehe Presse
Zekeli (Zekely), lukas Friedrich

−  handelsakademie 259, 2627

Z e m u n  siehe semlin
Zettl, ludwig 1622

Z i d a n i  m o s t  siehe steinbrück
Zimmermann, Josef andreas

−  kirche, evangelische XX, 27212

Zölle, Zollwesen
−  Waaggeld 9 f.
−  strafgelder 238 f.

Zucker siehe landwirtschaft; steuern
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